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ERSTER TEIL 

AUSSCHUSSBERICHT 

ERSTER ABSCHNITT 

Einsetzung des Untersuchungsausschusses und Verlauf 
des Untersuchungsverfahrens 

A. Einsetzung, Auftrag und Konstituierung des Untersuchungsausschusses 
sowie Parallelverfahren 

I. Vorgeschichte 

Nachdem im Mai 1994 in Tengen 5,6 g hochreines 
Plutonium und im Juni 1994 in Landshut hoch-
angereichertes ebenfalls waffenverwendbares Uran 
in illegalem Besitz gefunden worden waren, stellte 
das Bayerische Landeskriminalamt (Bay. LKA) in Zu-
sammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I am 10. August 1994 auf dem 
Flughafen München-Erding 363,4 g Plutonium als Teil 
eines 560 g schweren Uran/Plutoniumgemischs und 
201 g Lithium 6 sicher. Das radioaktive Material war 
in einem Koffer an Bord der Lufthansamaschine Flug-
nummer LH 3369 von Moskau nach München ge-
schmuggelt worden. Als Täter wurden kurz nach der 
Landung der Maschine zwei spanische und ein ko-
lumbianischer Staatsangehöriger auf dem Flughafen 
bzw. in einem Münchener Hotel festgenommen und 
später vom Landgericht München I wegen Verstoßes 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu mehrjähri-
gen Freiheitsstrafen verurteilt. 

In einem Artikel seiner Ausgabe vom 10. April 1995 
S. 36ff., „Panik made in Pullach" (Dokument Nr. 1), 
der im wesentlichen auf einer Darstellung von Mark 
Hibbs in: The Bulletin of the Atomic Scientists, 
November/Dezember 1994, S. 24ff., plutonium, poli-
tics and panic (Dokument Nr. 2), basiert, hat DER 
SPIEGEL gegenüber den bayerischen Ermittlungs-
behörden und dem Bundesnachrichtendienst (BND) 
den Vorwurf erhoben, den Münchener Plutoniumfall 
von Anfang an inszeniert zu haben, um durch einen 
spektakulären Fahndungserfolg Einfluß auf die 
damals bevorstehende Landtagswahl in Bayern und 
die Bundestagswahl am 16. Oktober 1994 zu neh-
men. DER SPIEGEL führte zur Begründung seines 
Vorwurfes im Kern aus, daß die Sicherstellung des 
Plutoniums auf dem Flughafen München eine Vor-
geschichte in Madrid habe, an der zwei „V-Leute" 
(gemeint sind Nachrichtendienstliche Verbindungen 
des BND) maßgeblich beteiligt gewesen seien. 

Infolge dieser SPIEGEL-Veröffentlichung und der 
nachfolgenden ausführlichen Berichterstattung in 

den Medien befaßte sich die Parlamentarische Kon-
trollkommission (PKK) in ihrer Sitzung am 20. April 
1995 mit der Angelegenheit. 

Am 24. April 1995 beantragte die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 13/1176) die Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 
des Grundgesetzes mit dem Auftrag, den Münchener 
Plutoniumfall und zahlreiche mit diesem Fall und an-
deren Fällen zusammenhängende Fragen, insbeson-
dere der Verantwortung der Bundesregierung sowie 
von Mitarbeitern von Bundesbehörden, zu klären. 

Es folgten Einsetzungsanträge der SPD-Fraktion am 
25. April 1995 (BT-Drs. 13/1196) und der Fraktionen 
der CDU/CSU und F.D.P. am 26. April 1995 (BT-Drs. 
13/1202). Die drei Einsetzungsanträge der Fraktio-
nen wurden in der 33. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 26. April 1995 beraten und einvernehm-
lich an den Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung überwiesen. 

In der Plenardebatte wurden die divergierenden 
Positionen der verschiedenen Antragsteller deutlich. 
So vertrat der Abgeordnete Erwin Marschewski 
(CDU/CSU) die Auffassung, bei dem Münchener 
Plutoniumfall handele es sich nicht um einen Waffen-
skandal des BND, sondern um einen Berichtsskandal 
des SPIEGELS. Keine deutsche Behörde habe den 
Schmuggel des Nuklearmaterials nach Deutschland 
inszeniert. Staatliche Stellen hätten vagabundieren-
des Nuklearmaterial sichergestellt und die Bevölke-
rung damit vor den wirklichen Gefahren bewahrt. 
Dies sei der Erfolg der Operation. Es gehe schließlich 
um die weltweite Gefährdung durch Nuklearterroris-
mus. 

Demgegenüber meinte der Abgeordnete Peter 
Struck (SPD), die Frage, ob von einer Inszenierung 
des Münchener Plutoniumfalles durch staatliche 
Stellen oder einer Beteiligung von Dienststellen des 
Bundes gesprochen werden könne, sei sehr wichtig. 
Unter Beteiligung verstehe er, daß der BND, der 
Staatsminister im Kanzleramt, der Chef des Bundes-
kanzleramtes oder der Bundeskanzler hätten eingrei-
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fen müssen, wenn bei einer der betroffenen Dienst-
stellen die Mitteilung erfolgt wäre, daß jemand mit 
Plutonium im Koffer komme. Es gebe auf der Welt 
nichts Schlimmeres und kein größeres Teufelszeug 
als Plutonium. Es hätte alles getan werden müssen, 
um zu verhindern, daß dieses Zeug im Flugzeug 
unter Gefährdung von Menschenleben transportiert 
werde. Es werde die zentrale Aufgabe des Untersu-
chungsausschusses sein, herauszufinden, ob und ge-
gebenenfalls wie Bundesbehörden an dem Vorgang 
beteiligt gewesen seien. 

Scharfe Kritik am BND sowie an der diesem über-
geordneten Behörde, dem Bundeskanzleramt, wurde 
auch von dem Abgeordneten Manfred Such (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) geäußert. „V-Leute" des BND 
seien ganz tief in eine Operation verstrickt gewesen, 
an deren Ende der Import von fast 400 g bombenfähi-
gen Plutoniums gestanden habe. Es müsse eine neue 
Form der Kontrolle dieses Dienstes geschaffen wer-
den. Er hoffe, der Untersuchungsausschuß werde 
aufklären, was der Koordinator der Geheimdienste, 
Staatsminister Schmidbauer, gewußt und an wem er 
vorbeigehandelt habe und was der Chef des Bundes-
kanzleramtes, Friedrich Bohl, als Verantwortlicher 
wann erfahren und möglicherweise gedeckt habe. 

Der Abgeordnete Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.) hob die 
besondere Gefährdung durch vagabundierendes Plu-
tonium hervor. Dieses Problem sei nur durch intensive 
internationale Zusammenarbeit zu lösen. Dabei müsse 
peinlichst darauf geachtet werden, keinen Staat als 
unsicher oder verantwortungslos an den Pranger zu 
stellen. Andernfalls werde dieser Staat um seines in-
ternationalen Ansehens willen alles tun, damit die 
mögliche Quelle vagabundierenden Materials unauf-
gedeckt bleibe. Es gehe nicht an, daß irgendwelche 
„V-Leute" sich erst an das Bundeskriminalamt (BKA) 
und dann an bayerische Landesbehörden wendeten 
und sozusagen selbst entschieden, ob sie lieber mit 
einer Behörde zusammenarbeiteten, die den Import 
radioaktiven Materials ablehne oder mit einer Behör-
de, die bereit sei, den möglichen Import solchen Mate-
rials hinzunehmen. 

Am 26. April 1995 beschäftigte sich erneut die PKK 
und am 27. April 1995 der Innenausschuß des Deut-
schen Bundestages mit dem Münchener Plutonium-
fall. Das Thema war darüber hinaus Gegenstand 
Aktueller Stunden sowie mündlicher und schrift-
licher Anfragen von Abgeordneten und später 
Thema von Beratungen in verschiedenen Fachaus-
schüssen. 

II. Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

Der 13. Deutsche Bundestag hat in seiner 35. Sitzung 
am 11. Mai 1995 auf die Anträge der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 13/1176), der SPD-
Fraktion (BT-Drs. 13/1196) und der Fraktionen der 
CDU/CSU sowie der F.D.P. (BT-Drs. 13/1202) in der 
Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 
(BT-Drs. 13/1323) ohne weitere Debatte den aus 
11 Mitgliedern bestehenden 1. Untersuchungsaus-

schuß eingesetzt. Im Einsetzungsbeschluß hat der 
Deutsche Bundestag weiter festgelegt, daß die Grup-
pe der PDS in entsprechender Anwendung des 
Beschlusses des Ältestenrates vom 6. Juni 1991 im 
1. Untersuchungsausschuß durch ein nicht stimm-
berechtigtes Mitglied mitwirken kann. 

Der Änderungsantrag der Gruppe der PDS auf BT-
Drs. 13/1324, wonach der Untersuchungsausschuß 
aus 13, hilfsweise aus 17 Mitgliedern jeweils ein-
schließlich eines voll stimmberechtigten Mitglieds 
der Gruppe der PDS bestehen sollte, ist abgelehnt 
worden. 

Zum Verfahren des 1. Untersuchungsausschusses hat 
der Deutsche Bundestag im Einsetzungsbeschluß 
(BT-Drs. 13/1323) folgendes bestimmt: 

„Dem Verfahren des Untersuchungsausschusses 
werden die Regeln zugrundegelegt, die von den 
Mitgliedern der Interparlamentarischen Arbeitsge-
meinschaft im Entwurf eines Gesetzes über Einset-
zung und Verfahren von Untersuchungsausschüs-
sen (sog. IPA-Regeln, Drs. V/4209) formuliert wur-
den, soweit sie geltendem Recht nicht widerspre-
chen und wenn nach übereinstimmender Auffas-
sung der Mitglieder des Untersuchungsausschus-
ses keine sonstigen Bedenken dagegen bestehen. " 

III. Untersuchungsauftrag 

Der Untersuchungsauftrag lautet gemäß BT-Drs. 
13/1323: 

I 
1. Der Untersuchungsausschuß soll klären: 

a) die Umstände, die zum Transport mit einer 
Passagiermaschine der Lufthansa von Mos-
kau nach München am 10. August 1994 und 
zur Sicherstellung von 363,4 Gramm atom-
waffenfähigem Plutonium und 201 Gramm 
Lithium 6 geführt haben; 

b) in welcher Weise Behörden des Bundes und 
weitere Personen in deren Auftrag oder mit 
deren Wissen an der Vorbereitung und 
Durchführung von Scheinverhandlungen 
und des Transports des illegalen Nuklear-
materials beteiligt waren,-

c) wann und in welcher Weise Behörden des 
Bundes und Mitglieder der Bundesregie-
rung von den Umständen informiert worden 
sind und was sie veranlaßt haben; 

d) in welcher Weise Behörden des Bundes und 
des Freistaates Bayern zusammengearbeitet 
haben; 

e) die Verantwortung von Mitgliedern der Bun-
desregierung sowie die etwaige Beteiligung 
von Bundesbehörden, gegebenenfalls im 
Zusammenwirken mit den Ländern, an der 
Verbringung von Plutonium von Moskau 
nach München im Sommer 1994 und in 
etwaigen anderen vergleichbaren Fällen; 
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f) was die Bundesregierung im internationalen 
Rahmen und insbesondere im Verhältnis zu 
Stellen der Regierung der Russischen Föde-
ration zur Verhinderung des Plutonium-
Transports unternommen hat und 

g) wie und mit welcher Zielrichtung die Bun-
desregierung das Parlament und die Öffent-
lichkeit über den Plutoniumhandel infor-
miert hat; 

h) aus welchen Quellen das illegal angebotene 
und insbesondere das bisher nach Deutsch-
land gelangte Nuklearmaterial stammt. 

2. Der Untersuchungsausschuß soll dazu insbe-
sondere klären: 

a) Gab es im Falle des Plutoniumtransfers über-
haupt Nachfrager nach Nuklearmaterial, 
und welche Personen, Gruppierungen, Insti-
tutionen oder Staaten traten gegebenenfalls 
als solche auf ? 

b) Welche Zahlungen, geldwerten Vorteile oder 
Anerkennungen haben Mitglieder der Bun-
desregierung sowie Mitarbeiter von Behör-
den oder anderen Stellen des Bundes, wel-
chen der an diesen Vorgängen beteiligten 
Personen und Dienststellen für jeweils wel-
che Leistungen gewährt, vermittelt oder in 
Aussicht gestellt ? 

c) Welche möglichen Gefahren haben sich aus 
diesem Transport des Nuklearmaterials mit 
einem Luftfahrzeug ergeben? 

d) Wie ist mit dem illegal nach Deutschland 
eingeführten Nuklearmaterial nach dessen 
Sicherstellung verfahren worden und was 
wird künftig damit geschehen ? 

II. 

Der Untersuchungsausschuß soll 

a) klären, ob es einen illegalen Markt für Nuklear-
material, insbesondere für Plutonium, gibt und 
wie dieser gegebenenfalls geartet ist; 

b) die Voraussetzungen, die Möglichkeiten, den 
Umfang und die Gefahren des illegalen Nuklear-
materialhandels für Mensch und Umwelt sowie 
das friedliche Zusammenleben der Völker 
klären; 

c) die Möglichkeiten, die Voraussetzungen und 
die Erfolgsaussichten einer Bekämpfung des 
illegalen Nuklearmaterialhandels durch Bun-
desbehörden, auch in Zusammenarbeit mit den 
Ländern und auf internationaler Ebene unter-
suchen; 

d) klären, was die Bundesregierung allgemein in 
bezug auf die Gefahren des illegalen Umgangs 
mit Nuklearmaterial getan oder unterlassen 
hat; 

e) Vorschläge unterbreiten, wie den Gefahren des 
illegalen Umgangs mit Nuklearmaterial begeg-
net werden kann. 

III. 

Der Untersuchungsausschuß soll 

1. klären, welche Erkenntnisse und Konsequenzen 
sich für die Arbeit, die Aufgaben und die Kon-
trolle der Bundesregierung, der Nachrichten-
dienste und des Bundeskriminalamtes ergeben; 

2. Empfehlungen geben, auch bezüglich einer 
zukünftigen Ausgestaltung einer parlamenta-
rischen Kontrolle dieser Arbeit. 

Nuklearmaterial im Sinne des Untersuchungsauf-
trags sind radioaktive Stoffe gemäß § 2 Abs. 1 des 
Gesetzes über die friedliche Verwendung der 
Kernenergie und dem Schutz gegen ihre Gefahren 
(Atomgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. IS. 1565). " 

IV. Konstituierung des Untersuchungs-
ausschusses 

Der 1. Untersuchungsausschuß des 13. Deutschen Bun-
destages (1. Untersuchungsausschuß) ist am 17. Mai 
1995 durch die Präsidentin des Deutschen Bundes-
tages, Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, konstituiert wor-
den. Bei dieser Gelegenheit hat die Präsidentin dar-
auf hingewiesen, daß der Untersuchungsausschuß 
sich auch mit Vorgängen befassen werde, die der 
Natur der Sache nach nicht für eine Erörterung in der 
Öffentlichkeit geeignet seien oder einer besonderen 
Geheimhaltungspflicht unterlägen. Die parlamenta-
rische Kontrolle müsse in solchen Angelegenheiten 
unter Beachtung der notwendigen Vertraulichkeit 
und Geheimhaltung sichergestellt werden. Andern-
falls werde die Arbeit der Untersuchungsausschüsse 
des Deutschen Bundestages erschwert oder unmög-
lich gemacht. Die Bürger dürften in solchen Fällen 
nicht durch eine öffentliche Erörterung in ihren 
Grundrechten gefährdet und der Exekutive kein 
Anlaß gegeben werden, den Deutschen Bundestag 
nur zurückhaltend zu informieren. 

1. Mitglieder des Untersuchungsausschusses 

Die Fraktionen haben folgende Ausschußmitglieder 
benannt: 

CDU/CSU: 
Ordentliche Mitglieder Meinrad Belle 

Dr. Gerhard Friedrich 
Joachim Gres 
Andreas Schmidt 
Dietmar Schlee 

Stellvertretende Mitglieder Franz Peter Basten 
Dr. Wolfgang Götzer 
Christa Reichard 
Roland Richwien 
Norbert Röttgen 

SPD: 
Ordentliche Mitglieder Hermann Bachmaier 

Hans-Peter Kemper 
Erika Simm 
Ute Vogt 
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Stellvertretende Mitglieder Günter Graf 
Dr. Barbara Hendricks 
Frank Hofmann 
Dr. Dietrich Sperling 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ordentliches Mitglied Manfred Such 
Stellvertretendes Mitglied Rezzo Schlauch 

F.D.P.: 
Ordentliches Mitglied Dr. Max Stadler 
Stellvertretendes Mitglied Hildebrecht Braun 

Die Gruppe der PDS hat von der im Einsetzungsbe-
schluß eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht 
und als mitwirkende Mitglieder benannt: 

Mitwirkendes Mitglied Dr. Gregor Gysi 

Stellvertretendes 
mitwirkendes Mitglied Ulla Jelpke 
Zwischenzeitlich haben sich in der Ausschußbeset-
zung folgende Änderungen ergeben: 

Abgeordneter Joachim Gres ist am 28. September 
1995 aus dem Untersuchungsausschuß ausgeschie-
den. An seine Stelle als ordentliches Mitglied ist der 
Abgeordnete Franz Peter Basten getreten, der dem 
Untersuchungsausschuß bereits als stellvertretendes 
Mitglied angehörte. Gleichzeitig ist Abgeordneter 
Peter Altmaier von der CDU/CSU-Fraktion als neues 
stellvertretendes Mitglied benannt worden. Am 
12. Oktober 1995 hat die CDU/CSU-Fraktion 
bekannt gegeben, daß Abgeordneter Dr. Wolfgang 
Götzer ab sofort aus dem Untersuchungsausschuß 
ausscheide und als stellvertretendes Mitglied durch 
den Abgeordneten Johannes Singhammer ersetzt 
werde. Anstelle des aus dem Deutschen Bundestag 
ausgeschiedenen Abgeordneten Roland Richwien 
hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 11. November 1997 die Abgeordnete Elke Holz-
apfel als stellvertretendes Mitglied im 1. Unter-
suchungsausschuß benannt. 

Zuletzt haben dem Untersuchungsausschuß folgende 
Mitglieder angehört: 

CDU/CSU: 
Ordentliche Mitglieder Franz Peter Basten 

Meinrad Belle 
Dr. Gerhard Friedrich 
Andreas Schmidt 
Dietmar Schlee 

Stellvertretende Mitglieder Peter Altmaier 
Elke Holzapfel 
Christa Reichard 
Norbert Röttgen 
Johannes Singhammer 

SPD: 
Ordentliche Mitglieder Hermann Bachmaier 

Hans-Peter Kemper 
Erika Simm 
Ute Vogt 

Stellvertretende Mitglieder Günter Graf 
Dr. Barbara Hendricks 
Frank Hofmann 
Dr. Dietrich Sperling 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ordentliches Mitglied Manfred Such 
Stellvertretendes Mitglied Rezzo Schlauch 

F.D.P.: 
Ordentliches Mitglied Dr. Max Stadler 
Stellvertretendes Mitglied Hildebrecht Braun 

Gruppe PDS: 
Ordentliches Mitglied Dr. Gregor Gysi 
Stellvertretendes Mitglied Ulla Jelpke 

2. Bestimmung des Vorsitzenden 
und der stellvertretenden Vorsitzenden 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat in seiner konsti-
tuierenden Sitzung am 17. Mai 1995 unter der Lei-
tung der Präsidentin des Deutschen Bundestages 
den Abgeordneten Dr. Gerhard Friedrich zum Vorsit-
zenden und die Abgeordnete Erika Simm zu dessen 
Stellvertreterin bestimmt. 

3. Benennung der Obleute und Ernennung 
der Berichterstatter 

Als Obleute sind von ihren Fraktionen bzw. von der 
Gruppe in der konstituierenden Sitzung benannt 
worden: 

CDU/CSU: Joachim Gres 
SPD: Hermann Bachmaier 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Manfred Such 
F.D.P.: Dr. Max Stadler 
PDS: Dr. Gregor Gysi 

Mit dem Ausscheiden des Abgeordneten Joachim 
Gres hat am 28. September 1995 der Abgeordnete 
Andreas Schmidt die Funktion des Obmanns der 
CDU/CSU im 1. Untersuchungsausschuß übernom-
men. 

Zu Berichterstattern sind ebenfalls in der konstituie-
renden Sitzung auf Vorschlag ihrer Fraktionen bzw. 
der Gruppe folgende Mitglieder ernannt worden: 

Andreas Schmidt (CDU/CSU) 
Hans-Peter Kemper (SPD) 
Manfred Such (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Dr. Max Stadler (F.D.P.) 
Dr. Gregor Gysi (PDS) 

4. Beauftragte der Bundesregierung 
und des Bundesrates 

a) Beauftragte der Bundesregierung 

- Bundeskanzleramt: Ministerialdirigentin Regine 
Braunöhler 

- Auswärtiges Amt: Ministerialdirigent Dr. Ritter 
von Wagner, Vortragender Legationsrat Miguel 
Berger 
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- Bundesministerium des Innern: Ministerialrat 
Dr. Detlev B. Rein 

- Bundesministerium der Finanzen: Regierungs-
direktor Peter Tücksen 

- Bundesministerium für Wirtschaft: Regierungs-
direktor Dr. Walter Werner 

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit: Regierungsrat Dr. Christian 
Volker Götz 

- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie: Ministerialrat Dr. Lum-
merzheim 

b) Beauftragte des Bundesrates 

Bayerische Staatsministerin für Bundesangelegen-
heiten: 

- Regierungsdirektor Josef Gediga 

- Oberregierungsrat Peter Holzner 
- Regierungsdirektor Michael Spitznagel 

5. Benannte Mitarbeiter der Fraktionen 
und der Gruppe 

Die Fraktionen und die Gruppe haben folgende Mit-
arbeiter für die Tätigkeit im Untersuchungsausschuß 
benannt: 

CDU/CSU: 
Rudolf Seüer 
Arne Schlatmann 
Axel Schlegtendal 

SPD: 
Heinz-Willi Heynckes 
Udo Saß 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Helmut Lorscheid 

F.D.P.: 
Dr. René Löhs 

PDS: 
Dieter Liehmann 
Hans-Peter Bordien 

Die jeweils erstgenannten Mitarbeiter sind diejeni-
gen, die verantwortliche Ansprechpartner für die 
Verbindung zwischen den Fraktionen bzw. der Grup-
pe und dem Sekretariat waren. 

6. Sekretariat des Untersuchungsausschusses 

Dem Sekretariat des 1. Untersuchungsausschusses 
haben zuletzt angehört: 

- Leiter: Ministerialrat Dr. Winfried Heymer 
- Stellvertretender Leiter: Regierungsdirektor Hans-

Ulrich Gerland 
- Referent: Regierungsdirektor Martin Rudolf Oster-

mann 

- Büroleitende Beamtin: Amtsrätin Sabine Böger 
- 1. Ausschußsekretärin: Verwaltungsangestellte 

Christa Durukan (bis zum 31. Juli 1997 Verwal-
tungsangestellte Andrea Söntgerath) 

- 2. Ausschußsekretärin: Verwaltungsangestellte 
Elke Hopf. 

Hinzu kommen sechs halbtagsbeschäftigte studen-
tische Hilfskräfte für Kopierarbeiten und andere 
unterstützende Tätigkeiten. 

V. Parallelverfahren 

1. Verfahren des Untersuchungsausschusses 
des Bayerischen Landtags zur Aufklärung 
der Tätigkeit bayerischer Behörden in Fällen 
von Nuklearkriminalität 

Auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Landtags-Drucksachen 
13/2654, 2916) wurde mit Beschluß des Bayerischen 
Landtages vom 26. Oktober 1995 (LT-Drs. 13/2981) 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 
„Aufklärung der Tätigkeit bayerischer Behörden in 
Fällen von Nuklearkriminalität" beschlossen. 

Dieser Untersuchungsausschuß erhielt vom Landtag 
den Auftrag, festzustellen, ob und gegebenenfalls 
in welcher Weise Mitarbeiter bayerischer Behörden 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem BND 
und anderen Dienststellen des Bundes seit 1991 die 
Verbringung von unter das Kriegswaffenkontroll-
gesetz (KWKG) fallenden Materialien nach Bayern 
begünstigt, gefördert oder gar provoziert haben 
und ob Mitarbeiter bayerischer Behörden hierbei 
gegen Gesetze verstoßen haben. Außerdem war 
Gegenstand des Untersuchungsauftrages die Frage, 
inwieweit hiervon Mitglieder der Staatsregierung 
wann informiert worden sind und was sie dann 
unternommen haben. Weiter sollte geklärt werden, 
ob und gegebenenfalls welche Gefahren durch die 
Verbringung von radioaktiven Materialien nach 
Bayern für die beteiligten Mitarbeiter bayerischer 
Behörden und die Bevölkerung entstanden sind 
und ob es unabhängig von den Aktivitäten der 
Sicherheitsbehörden einen illegalen Markt für 
kriegswaffenfähige radioaktive Materialien in 
Bayern gibt. 

Diese und zahlreiche weitere Einzelfragen waren vor 
dem Hintergrund der Geschehensabläufe in den 
Fällen Landshut und München zu beantworten. 

Aufgrund der teilweisen Überschneidung der von 
dem Untersuchungsausschuß des Bayerischen Land-
tags zu untersuchenden Sachkomplexe mit dem 
Untersuchungsauftrag des 1. Untersuchungsaus-
schusses ist zwischen den beiden Untersuchungsaus-
schüssen eine weitgehende Zusammenarbeit verein-
bart worden. 

Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Land-
tags hat seinen Untersuchungsbericht (Landtags-
drucksache 13/9583) am 23. Oktober 1997 vorgelegt 
(Dokument Nr. 3). 
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2. Gerichtsverfahren 

a) Strafverfahren vor dem Landgericht München I 
gegen Justiniano Torres Benitez, Julio Oroz Eguia 
und Javier Bengoechea Arratibel wegen Verstoßes 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz 

Mit Urteil vom 17. Juli 1995 (Dokument Nr. 4) hat die 
9. Strafkammer des Landgerichts München I die 
Angeklagten Justiniano Torres Benitez (im folgen-
den: Torres), Julio Oroz Eguia (im folgenden: Oroz) 
und Javier Bengoechea Arratibel (im folgenden: 
Bengoechea) jeweüs in Mittäterschaft wegen vorsätz-
licher ungenehmigter Einfuhr von Kriegswaffen in 
Tateinheit mit vorsätzlicher ungenehmigter Beförde-
rung von Kriegswaffen und mit vorsätzlicher unge-
nehmigter Überlassung der tatsächlichen Gewalt 
über Kriegswaffen an andere zu mehrjährigen Frei-
heitsstrafen verurteilt. 

Der Angeklagte Torres ist zu vier Jahren und sechs 
Monaten Freiheitsstrafe, der Angeklagte Oroz zu 
drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe und 
der Angeklagte Bengoechea zu drei Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist wegen 
übereinstimmenden Rechtsmittelverzichts der Ange-
klagten und der Münchener Staatsanwaltschaft noch 
am Tag seiner Verkündung rechtskräftig geworden. 

In seinem Urteü ist das Gericht zu der Feststellung 
gelangt, daß der Angeklagte Torres im bewußten Zu-
sammenwirken mit den beiden anderen Angeklag-
ten am 10. August 1994 in einer Passagiermaschine 
der Lufthansa 363,4 g atomwaffenfähiges Plutonium 
und 201 g Lithium 6 von Moskau nach München 
transportiert hat, nachdem er zuvor bereits Anfang 
Juli 1994 eine Plutoniumprobe von 3 g per Bahn von 
Moskau über Berlin nach München verbracht hatte. 
Das Gericht hat sich in den Entscheidungsgründen 
unter anderem auch mit der Frage befaßt, inwieweit 
die drei Angeklagten von staatlicher Seite, insbeson-
dere durch V-Personen bzw. Nachrichtendienstliche 
Verbindungen des BKA und des BND sowie verdeckt 
eingesetzte Mitarbeiter des Bay. LKA und des BND, 
zu ihren Taten provoziert worden sind. Das Gericht 
ist diesbezüglich davon ausgegangen, daß die spani-
schen Verkäufer von sich aus im Rahmen von Vorge-
sprächen in Madrid Plutonium angeboten hätten, 
ohne daß es einer Nachfrage von staatlicher Seite 
bedurft hätte. Nicht zu widerlegen sei aber die 
Einlassung des Angeklagten Bengoechea, der An-
stoß zur Geschäftsabwicklung in München sei von 
den V-Leuten „Rafa" und „Roberto" gekommen. 
Demnach sei im Hinblick auf das Handlungsgesche-
hen in Spanien von einer Provokation zur Tat auszu-
gehen, die allerdings nicht von staatlicher Seite er-
folgt sei, da der BND und das BKA als beteiligte Be-
hörden keine derartige Anweisung erteilt hätten. Die 
eigenmächtige Provokation von Seiten einer V-Per-
son sei aber später in München zu einer „klassischen 
polizeilichen Tatprovokation" geworden. Dort habe 
es eine intensive Tatsteuerung durch „Rafa" und die 
Scheinaufkäufer „Liesmann" und „Boeden" gege-
ben. Dafür spreche neben der Vorlage einer Bankbe-
stätigung über die Bereitstellung von 276 Mio. US 
Dollar durch das Bay. LKA insbesondere der Um-
stand, daß auf den Angeklagten Torres direkt einge-

wirkt worden sei, nach seinem vergeblichen Flug 
nach Moskau noch einmal dorthin zu fliegen, um das 
Plutonium dort doch noch herbeizuschaffen. Zwar 
seien die Behörden anfänglich auch von der Mög-
lichkeit ausgegangen, daß das Plutonium bereits 
in Deutschland gelagert habe, spätestens ab dem 
7. August 1994 hätten die Behörden jedoch aus den 
abgehörten Telefongesprächen und Gesprächen 
(„Lauschangriffen") auch die Möglichkeit in Betracht 
ziehen müssen, daß das Nuklearmaterial aus dem 
Ausland nach Deutschland verbracht werden sollte. 
Auch unter diesem Aspekt stellte das Gericht im Er-
gebnis fest, es sei „- jedenfalls zugunsten der Ange-
klagten - von einer Tatprovokation im Sinne einer 
Bestärkung der nicht unwilligen, sondern tatbereiten 
Täter auszugehen." Es handele „sich bei dem Vorge-
hen der Ermittlungsbehörden zwar um ein intensi-
ves, aber noch zulässiges Einwirken auf den Täter-
willen. " 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Mün-
chen I hat jeweils verfügt, daß gemäß § 456a StPO 
zum Zeitpunkt der Abschiebung der Täter von der 
weiteren Strafvollstreckung aus dem Urteil des Land-
gerichts München I vom 17. Juli 1995 abgesehen 
werde. Bengoechea ist im Mai 1996, Oroz im Oktober 
1996 und Torres im April 1997 abgeschoben worden. 

b) Strafbefehlsverfahren des Amtsgerichts 
München wegen uneidlicher Falschaussage 
im Zusammenhang mit dem Strafprozeß 
vor dem Landgericht München I 

aa) Strafbefehl des Amtsgerichts München 
vom 10. April 1996 gegen Rafael Ferreras Fernandez 
(„Rafa") wegen uneidlicher Falschaussage 

Mit Strafbefehl vom 10. April 1996 (Dokument Nr. 5) 
hat das Amtsgericht München die ehemalige Nach-
richtendienstliche Verbindung des BND Rafael 
Ferreras Fernandez alias „Rafa" alias „Lolita" (im 
folgenden: „Rafa") wegen falscher uneidlicher Aus-
sage vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Mün-
chen I in der Hauptverhandlung im Strafverfahren 
gegen Torres, Oroz und Bengoechea zu einer Geld-
strafe von 190 Tagessätzen je 30 DM verurteilt. Der 
Strafbefehl ist am 13. Juni 1996 rechtskräftig ge-
worden. 

Das Gericht hat den Strafbefehl zum einen u. a. dar-
auf gestützt, daß „Rafa" bewußt wahrheitswidrig 
ausgesagt habe, bei einem Treffen mit der Anbieter-
gruppe am 9. Juni 1994 im Novotel in Madrid sei nür 
über Uran und Osmium gesprochen worden, obwohl 
tatsächlich zumindest auch von Plutonium die Rede 
gewesen sei. „Rafa" habe außerdem bewußt wahr-
heitswidrig bekundet, er habe während des Ermitt-
lungsverfahrens in München angenommen, die 500 g 
Plutonium sowie die weiter angekündigten 4 kg Plu-
tonium befänden sich in Berlin. Torres sei nur des-
halb nach Moskau geflogen, um von seinem Chef die 
Genehmigung zum Verkauf des in Deutschland gela-
gerten Plutoniums an die Käufer einzuholen. In Wirk-
lichkeit sei er aber bereits einige Tage vor der Ein-
fuhr des Plutoniums nach Deutschland davon ausge-
gangen, daß Torres das Material am 10. August 1994 
mit dem Flugzeug aus Moskau bringen werde. 
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Schließlich habe „Rafa" auch vorsätzlich falsche 
Angaben bezüglich seiner Prämienforderungen ge-
macht. Vor Gericht habe er angegeben, nie eine Prä-
mie für seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem 
Plutoniumfall und seine Mitwirkung bei der Nach-
bereitung des Falls erhalten zu haben. Tatsächlich 
habe er seine Aussagebereitschaft im Ermittlungs-
verfahren durch die Staatsanwaltschaft in München 
am 13. Oktober 1994 davon abhängig gemacht, daß 
der BND ihm eine Prämie in Höhe von 75 000 DM 
auszahle, was dann auch geschehen sei. 

bb) Strafbefehl des Amtsgerichts München 
vom 17. Dezember 1996 gegen den BND-Mitarbeiter 
Willy Weitzel („Liesmann") wegen uneidlicher 
Falschaussage 

Mit Strafbefehl vom 17. Dezember 1996 (Dokument 
Nr. 6) hat das Amtsgericht München den BND-Mit-
arbeiter Willy Weitzel (alias Adrian, alias Michael 
Brandon, alias Andreas Liesmann, alias Willi Lies-
mann im folgenden: „Liesmann") wegen falscher 
uneidlicher Aussage vor der 9. Strafkammer des Land-
gerichts München I in der Hauptverhandlung im 
Strafverfahren gegen Torres, Oroz und Bengoechea 
zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 100 DM 
verurteilt. 

Der Strafbefehl ist aufgrund Rechtsmittelverzichts 
am 17. Januar 1997 rechtskräftig geworden. Das 
Gericht hat den Strafbefehl damit begründet, daß 
„Liesmann" falsche Angaben über die Äußerungen 
der Täter zum Lagerort des Plutoniums gemacht 
habe. So habe er bezüglich des Treffens mit der 
Anbietergruppe am Abend des 25. Juli 1994 im Ho-
tel „Excelsior" in München bei seiner Vernehmung 
vor dem Landgericht München I behauptet, Torres 
habe gesagt, er habe 494 g oder 498 g Plutonium 
griffbereit zur Verfügung, 4 weitere kg (2 kg davon 
in Moskau und 2 kg davon in Kiew) könne er inner-
halb kurzer Frist besorgen. Eine genaue Angabe 
von Torres, wo die 494 g Plutonium gelagert seien 
(ob in München, Berlin oder anderswo) sei dabei 
nicht erfolgt. Tatsächlich habe Torres bei dem 
Treffen am 25. Juli 1994, als er von dem Zeugen 
„Liesmann" auf die 400 g Plutonium angesprochen 
worden sei, aber geäußert, daß sich die 494 g ab-
züglich der schon übergebenen Probe in Moskau 
befänden. 

3. Ermittlungsverfahren bei Staatsanwaltschaften 

Der Münchener Plutoniumfall ist weiterhin Gegen-
stand zahlreicher Ermittlungsverfahren bei Staatsan-
waltschaften. Nach rechtskräftiger Verurteilung von 
Torres, Oroz und Bengoechea durch das Landgericht 
München I sind bei der dortigen Staatsanwaltschaft 
zum einen noch Ermittlungsverfahren gegen weitere 
Tatbeteiligte in Spanien und Rußland anhängig. Im 
Zusammenhang mit dem Münchener Gerichtsverfah-
ren werden darüber hinaus noch gegen zwei durch 
das Landgericht vernommene Zeugen Ermittlungs-
verfahren wegen uneidlicher Falschaussage geführt. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Ermittlungen liegt bei 
Verfahren der Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht Augsburg gegen Mitarbeiter und politisch 

Verantwortliche des BND, des Bundeskanzleramtes 
und bayerischer Behörden, denen im Zusammen-
hang mit der Verbringung des Plutoniums nach Mün-
chen unter dem Gesichtspunkt der Anstiftung oder 
Beihilfe bzw. pflichtwidrigen Unterlassens Verstöße 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last ge-
legt werden. Zu nennen ist schließlich ein Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft I bei dem 
Landgericht Berlin gegen Unbekannt wegen des 
Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Kernbrenn-
stoffen aufgrund eines Hinweises der damaligen 
Vertrauensperson (V-Person) bzw. Nachrichten-
dienstlichen Verbindung des BKA und des BND 
Erich Uwe Karsten Schnell alias „Roberto" alias 
„Pitufo" (im folgenden: „Roberto") auf die Lagerung 
von 8 kg Plutonium in Berlin. 

a) Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht München I 

Im einzelnen werden von der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht München I folgende Ermittlungs-
verfahren geführt: 

aa) Ermittlungsverfahren gegen weitere Tatbeteiligte 
in Spanien und Rußland 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Mün-
chen I ermittelt derzeit noch in zwei Verfahren ge-
gen weitere Tatbeteiligte in Spanien und Rußland 
wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegs-
waffenkontrollgesetz . 

Ein Ermittlungsverfahren richtet sich gegen die spa-
nischen Staatsangehörigen José Fernandez Martin 
und Manolo Lopez Romero u. a. (Az: 112 Js 3116/95). 
Diesen wird zur Last gelegt, im bewußten und ge-
wollten Zusammenwirken mit den später durch das 
Landgericht München I verurteilten Tätern Torres, 
Oroz und Bengoechea das in München sicherge-
stellte Nuklearmaterial beschafft und nach Deutsch-
land verbracht zu haben, um es an Kaufinteressenten 
zu veräußern. Das Verfahren gegen Manolo Lopez 
Romero ist in Abwesenheit des Beschuldigten unter 
analoger Anwendung von § 205 StPO eingestellt 
worden, nachdem der Beschuldigte im Rahmen eines 
Rechtshilfeersuchens der Münchener Staatsanwalt-
schaft bei seiner Vernehmung durch das zuständige 
spanische Gericht von seinem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch gemacht hatte. 

Das andere Ermittlungsverfahren richtet sich gegen 
den russischen Staatsangehörigen Nikiforov Genna-
dij; und andere (Az: 112 Js 5572/94), denen zu Last 
gelegt wird, das von Torres und Oroz nach München 
verbrachte und dort sichergestellte Nuklearmaterial 
in Rußland beschafft zu haben. 

Die jeweiligen Akten sind vom Untersuchungsaus-
schuß beigezogen worden. 

bb) Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher 
Falschaussage im Zusammenhang 
mit dem Gerichtsverfahren gegen die Haupttäter 
Torres, Oroz und Bengoechea 

Neben den rechtskräftig abgeschlossenen Straf-
befehlsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage 
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gegen „Rafa" und „Liesmann" waren zwei weitere 
Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaus-
sage vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Mün-
chen I in dem Gerichtsverfahren gegen Torres, Oroz 
und Bengoechea bei der Staatsanwaltschaft an-
hängig. Die Verfahren richteten sich gegen die BND-
Mitarbeiterin „Janko" (Az: 111 4736 Js /95) und 
„Roberto" (Az: 111 Js 4527/95). 

Der Beschuldigten „Janko" war u.a. zur Last gelegt 
worden, sie habe als Zeugin vor dem Landgericht 
München I bezüglich des Zeitpunktes ihrer ersten 
Kenntnisnahme von den Treffen im „Novotel" uneid-
lich falsch ausgesagt (Dokument Nr. 7). 

Dem Beschuldigten „Roberto" war u.a . vorgewor-
fen worden, bei seiner uneidlichen Einvernahme 
als Zeuge vor dem Landgericht München I im Zu-
sammenhang mit zwei Treffen der Anbieter/Ver-
mittler im Novotel in Madrid vom 31. Mai und 
9. Juni 1994 unrichtige Angaben über deren Ab-
lauf und wesentlichen Inhalt gemacht zu haben 
(Dokument Nr. 8). 

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I 
hat das Ermittlungsverfahren gegen „Janko" mit 
Verfügung vom 11. Juni 1996 nach § 170 Abs. 2 StPO 
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Das 
Verfahren gegen „Roberto" ist vom Amtsgericht 
München am 13. Januar 1997 nach § 154 Abs. 1 StPO 
vorläufig eingestellt worden, weil die Strafe, die der 
Angeschuldigte in diesem Verfahren hätte erhalten 
können, zu der Strafe, die er in Spanien wegen des 
Verstoßes gegen das dortige Betäubungsmittelrecht 
erhalten hatte (10 Jahre Freiheitsstrafe) und noch 
verbüßt, nicht ins Gewicht gefallen wäre. 

b) Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht Augsburg 

Bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Augsburg sind mehrere Ermittlungsverfahren an-
hängig, die sich gegen Mitarbeiter und politisch 
Verantwortliche des BND, des Bundeskanzleramtes, 
des Bay. LKA, der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I und des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern richten. Die diesbe-
züglichen Ermittlungsverfahren sind jeweils nicht 
von Amts wegen, sondern aufgrund von Strafanzei-
gen verschiedener Organisationen und Interessen-
gruppen, nämlich der Deutschen Sektion der Inter-
nationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs 
e.V. (IPPNW), des Vereins Unabhängige Flugbe-
gleiter Organisation e.V. (UFO) und der Vereini-
gung Cockpit e.V. sowie einer Einzelperson einge-
leitet worden. Nach Eingang dieser Strafanzeigen 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
München I ist jeweils gem. § 145 Abs. 1 GVG die 
weitere Bearbeitung des einzuleitenden Ermitt-
lungsverfahrens einschließlich der Wahrnehmung 
sämtlicher Aufgaben der Staatsanwaltschaft im 
Strafverfahren durch die Generalstaatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht München der Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht Augsburg übertra-
gen worden, die daraufhin entsprechende Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet hat. 

Im einzelnen ist es aufgrund dieser Strafanzeigen zu 
folgenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ge-
kommen, deren Akten vom Untersuchungsausschuß 
beigezogen worden sind: 

- Ermittlungsverfahren gegen namentlich unbe-
kannte Mitarbeiter des Bay. LKA wegen Verdachts 
der Anstiftung zum unerlaubten Umgang mit 
Kernbrennstoffen (Gz. 200 UJs 102195/94), 

- Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen 
Verdachts der Vorbereitung eines Explosions- oder 
Strahlungsverbrechens u.a . (Gz. 300 UJs 11587/ 
95), 

- Ermittlungsverfahren gegen Dr. Fischer-Hollweg 
und andere namentlich unbekannte Mitarbeiter 
des BND und des Bay. LKA wegen Verdachts der 
Anstiftung zum unerlaubten Umgang mit Kern-
brennstoffen (Gz. 300 Js 117397/95), 

- Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Prä-
sidenten des BND, Konrad Porzner, den BND-Mit-
arbeiter „Liesmann" und weitere namentlich 
unbekannte Mitarbeiter des Referates I IA des BND, 
den damaligen Leitenden Oberstaatsanwalt bei 
dem Landgericht München I, Dieter Emrich, den 
Mitarbeiter des Bay. LKA „Walter Boeden" sowie 
gegen den deutschen Staatsangehörigen „Roberto" 
und den spanischen Staatsangehörigen „Rafael 
Ferreras Fernandez " wegen Verdachts des Freiset-
zens ionisierender Strahlen, Verdachts des uner-
laubten Umgangs mit Kernbrennstoffen sowie des 
Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffen-
kontrollgesetz und weiterer Delikte (Gz. 300 Js 
122860/95 a-f), 

- Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen 
Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luft-
verkehr und anderer Delikte (Gz. 300 Js 141030/95), 

- Vorermittlungsverfahren gegen den Bayerischen 
Staatsminister des Innern, Dr. Günther Beckstein, 
wegen Verdachts des Freisetzens ionisierender 
Strahlen, Verdachts des unerlaubten Umgangs mit 
Kernbrennstoffen sowie des Verdachts des Ver-
stoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und 
weiterer Delikte (Gz. 170 AR 948/95) und 

- Vorermittlungsverfahren gegen den Staatsminister 
im Bundeskanzleramt, Bernd Schmidbauer, wegen 
Verdachts des Freisetzens ionisierender Strahlen, 
Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Kern-
brennstoffen sowie des Verdachts des Verstoßes 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und weite-
rer Delikte (Gz. 170 AR 936/95). 

In dem Verfahren Az.: 200 UJs 102195/94 gegen 
Mitarbeiter des Bay. LKA sind die Ermittlungen be-
reits mit Verfügung vom 14. Februar 1995 aus Rechts-
gründen gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden 
(Dokument Nr. 9). In den anderen Verfahren dauern 
die Ermittlungen noch an. 

c) Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft I 
bei dem Landgericht Berlin 

Die Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht Berlin 
ermittelt seit dem 18. Mai 1995 gegen Unbekannt 
wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit 
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Kernbrennstoffen und des Verstoßes gegen das 
Kriegswaffenkontrollgesetz (Az. 1 Umw Js 771/95). 
Diesem Ermittlungsverfahren liegt eine Strafan-
zeige des BKA zugrunde, die ihrerseits auf einem 
Hinweis der damaligen V-Person des BKA „Roberto" 
beruht. „Roberto", der zur Zeit aufgrund eines Urteils 
des Provinzgerichts Malaga vom 24. Oktober 1996 
eine langjährige Haftstrafe wegen eines Verstoßes 
gegen die öffentliche Gesundheit und wegen 
Schmuggels (Rauschgifthandel) in Almeria verbüßt, 
hat noch aus der Untersuchungshaft in Malaga im 
März 1995 über seine Kontaktperson mitteilen las-
sen, daß im Zusammenhang mit dem Münchener 
Plutoniumfall von einer bislang unbekannten Täter-
gruppierung 8 kg waffenfähiges Plutonium zum Ver-
kauf angeboten würde, welches in Berlin gelagert 
sei. 

Der Untersuchungsausschuß hat die entsprechenden 
Akten der Staatsanwaltschaft beigezogen. 

4. Disziplinarverfahren gegen BKA-Beamte 
und BND-Mitarbeiter 

Im Zusammenhang mit dem Münchener Plutonium-
fall sind gegen die BKA-Beamtin Gudrun Stenglein 
und den BND-Mitarbeiter „Liesmann" sowie den 
Referatsleiter 11 A „Merker" Vorermittlungsverfah-
ren nach der Bundesdisziplinarordnung eingeleitet 
worden. Die BKA-Beamtin Stenglein ist auf eigenen 
Antrag mit Ablauf des Monats April 1997 in den Ru-
hestand versetzt worden. Das vorgenannte Vorer-
mittlungsverfahren gegen sie ist eingestellt worden. 
Die Ermittlungen gegen „Liesmann" dauern nach 
Auskunft des BND an. Das Vorermittlungsverfahren 
gegen „Merker" ist zu einem frühen Zeitpunkt aus 
Sachgründen eingestellt worden. Außerdem sind 
Überlegungen, arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen 
die BND-Angestellte Frau „Janko" zu ergreifen, 
nach deren Ausscheiden aus den Diensten des BND 
nicht weiter verfolgt worden. 

B. Verlauf des Untersuchungsverfahrens 

I. Beschlüsse und Absprachen 
zum Verfahren 

1. Geheimhaltung 

a) Verpflichtung zur Geheimhaltung 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 3. Sitzung 
am 1. Juni 1995 anhand einer Beschlußvorlage 
(ADrs. 5 neu) ausführlich darüber diskutiert, wie die 
Einhaltung der Geheimschutzordnung sicherzustel-
len sei. Dabei hat der Vorsitzende darauf hingewie-
sen, daß zwei Gutachten der Wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages übereinstim-
mend zu dem Ergebnis gekommen seien, daß die 
Regelung des § 353 b Abs. 2 Ziffer 1 Strafgesetzbuch 
(StGB) nur dann auf den Abgeordnetenbereich an-
wendbar sei, wenn dies durch einen ausdrücklichen 
Beschluß des Ausschusses zuvor festgelegt worden 
sei. Frühere Untersuchungsausschüsse hätten des-
halb regelmäßig einen der Vorlage entsprechenden 
Beschluß gefaßt. 

Von Seiten der Oppositionsfraktionen ist dagegen 
eingewandt worden, bei dem vorgeschlagenen 
Beschluß handele es sich um einen Generalbeschluß, 
der die Arbeit des Untersuchungsausschusses in 
weiten Bereichen der Geheimhaltung unterwerfe. Das 
Strafgesetzbuch privilegiere Parlamentarier nicht 
ohne Grund. Freigewählte Abgeordnete müßten 
nicht mit strafrechtlichen Mitteln dazu angehalten 
werden, ihre Verpflichtungen einzuhalten. 

Aus den Reihen der Koalitionsfraktionen ist hierauf 
entgegnet worden, der vorgeschlagene Beschluß 
erweitere den Geheimhaltungsbereich in keiner Wei-
se. Dieser richte sich nach der Geheimschutzordnung 

des Deutschen Bundestages. Der Beschluß stelle 
lediglich eine flankierende Maßnahme dar, durch die 
sichergestellt werden solle, daß die bestehende 
Geheimhaltungspflicht auch eingehalten werde. Die 
Bundesregierung könne dem Ausschuß die Heraus-
gabe von Verschlußsachen verweigern, wenn dieser 
sich nicht zuvor unter die strafrechtliche Sanktion 
des § 353 b Abs. 2 Ziffer 1 StGB gestellt habe. 

Der Untersuchungsausschuß hat mit der Mehrheit 
der Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Oppositionsfraktionen folgenden Be-
schluß gefaßt: 

„ 1. Die Mitglieder des 1. UA 13. WP sind aufgrund 
der Geheimschutzordnung des Deutschen 
Bundestages, ggf. ergänzt um Beschlüsse des 
1. UA der 13. WP in Verbindung mit § 353 b 
Abs. 2 Nr. 1 StGB zur Geheimhaltung derjeni-
gen Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen 
durch Übermittlung der von amtlichen Stellen 
als VS-VERTRAULICH und höher eingestuften 
Unterlagen bekannt werden. 

2. Diese Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt 
sich auch auf solche Angelegenheiten, die auf-
grund von Unterlagen bekannt werden, deren 
VS-Einstufung durch den Untersuchungsaus-
schuß selbst veranlaßt wird. 

3. Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, 
wenn und insoweit die aktenführende Stelle 
bzw. der Untersuchungsausschuß die Einstu-
fung als VS-VERTRAULICH und höher auf-
hebt. 

4. Im übrigen gilt die Geheimschutzordnung des 
Deutschen Bundestages. " 
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b) Verteilung von VS-VERTRAULICH und höher 
eingestuften Unterlagen 

Zur Verteilung eingehender oder von ihm erstellter 
VS-VERTRAULICH und höher eingestufter Unter-
lagen hat der Untersuchungsausschuß in der 6. Sit-
zung am 29. Juni 1995 einstimmig beschlossen: 

„ J. 

Von den für den 1. UA -13. WP in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundestages einge-
henden VS-VERTRAULICH oder GEHEIM einge-
stuften Beweismaterialien sind Ausfertigungen 
herzustellen und zwar für 

- die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD im 
Untersuchungsausschuß je zwei 

- die Fraktionen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, der F.D.P. im Untersuchungsausschuß 
und die Gruppe PDS im Untersuchungsaus-
schuß je eine 

- das Sekretariat zugleich für den Vorsitzenden 
und die stellvertretende Vorsitzende eine. 

Den Mitgliedern der Fraktionen und der Gruppe 
sowie deren benannten Mitarbeitern, die entspre-
chend ermächtigt sind, werden auf Wunsch die 
jeweiligen Exemplare ausgehändigt. 

Der Geheimschutzbeauftragte des Deutschen 
Bundestages wird aufgefordert, den Mitgliedern 
und Mitarbeitern der Fraktionen und der Gruppe 
in Räumen, die von diesen bestimmt werden, Ver-
wahrgelasse zur Aufbewahrung der Ausfertigun-
gen zur Verfügung zu stellen und unverzüglich die 
gegebenenfalls weiter notwendigen technischen 
Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 

II. 

Für die vom 1. UA - 13. WP selbst VS-VERTRAU-
LICH oder GEHEIM eingestuften Unterlagen und 
Protokolle gilt Ziffer I entsprechend. 

III. 

VS-NfD-eingestufte Unterlagen werden wie offene 
verteilt. " 

2. Verzicht auf Verlesung von Schriftstücken 

In der 3. Sitzung am 1. Juni 1995 hat der 1. Unter-
suchungsausschuß einstimmig folgenden Beschluß 
nach § 11 Abs. 2 IPA-Regeln gefaßt: 

„Gemäß §11 Abs. 2 der IPA-Regeln wird auf die 
Verlesung von Schriftstücken verzichtet, soweit 
diese vom Ausschußsekretariat an alle Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses verteilt worden 
sind. " 

3. Behandlung von Ausschußprotokollen 

Ebenfalls in der 3. Sitzung am 1. Juni 1995 hat der 
Untersuchungsausschuß einvernehmlich folgendes 

Verfahren zur Behandlung von Ausschußprotokollen 
festgelegt: 

„ 1. Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 

1.1 Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen erhal-
ten die Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses und ihre Stellvertreter, die benann-
ten Mitarbeiter(innen) der Fraktionen und 
der Gruppe sowie die Beauftragten der Bun-
desregierung und des Bundesrates. 

1.2 Dritte haben grundsätzlich kein Recht auf 
Einsichtnahme in Protokolle nichtöffentlicher 
Sitzungen und folglich auch nicht darauf, daß 
ihnen Kopien solcher Protokolle überlassen 
werden. Eine Ausnahme besteht nur gegen-
über Behörden, wenn der Untersuchungsaus-
schuß entschieden hat, Amtshilfe zu leisten. 

2. Protokolle öffentlicher Sitzungen 

2.1 Protokolle öffentlicher Sitzungen erhält der 
unter Punkt 1.1 genannte Personenkreis, 
darüber hinaus auf Antrag Behörden, wenn 
der Untersuchungsausschuß entschieden hat, 
Amtshilfe zu leisten. 

2.2 Einem Dritten kann Einsicht in die Protokolle 
gewährt und eine Kopie zur Verfügung 
gestellt werden, wenn er ,ein berechtigtes 
Interesse nachweist' (Abschnitt II der Richt-
linien für die Behandlung der Ausschußproto-
kolle gem. § 73 a Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages (GO-BT) in der Fassung 
vom 7. September 1987'). 

2.3 Von dieser Regel können Ausnahmen getrof-
fen werden entsprechend den o. g. Richt-
linien. 

2.4 Im Hinblick auf das Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis wird folgendes Verfahren angewandt: 

- Der Vorsitzende entscheidet über das Vor-
liegen des berechtigten Interesses'. 

- Bejaht er dieses Interesse, wird Einblick in 
das Protokoll gewährt oder eine Abschrift 
erteilt, es sei denn, es lägen Anhaltspunkte 
dafür vor, daß der Untersuchungsausschuß 
trotz des berechtigten Interesses das Ein-
sichtsrecht verneinen würde. In diesem Fall 
ist eine Entscheidung des Untersuchungs-
ausschusses herbeizuführen. 

- Für vernommene Zeugen gilt: Dem Zeugen 
ist das Protokoll über seine Vernehmung 
zuzustellen. 

3. Protokolle VS-VERTRAULICH oder höher ein-
gestufter Sitzungen 

Ist das Protokoll über die Aussage eines Zeu-
gen VS-VERTRAULICH oder höher eingestuft, 
so ist dem Zeugen Gelegenheit zu geben, dies 
in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages einzusehen. Eine Kopie erhält er 
nicht." 
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4. Fragerecht bei der Beweiserhebung 

Der Untersuchungsausschuß hat sich in der 3. Sit-
zung am 1. Juni 1995 auf folgende Regelung des 
Fragerechts bei Zeugen- und Sachverständigenver-
nehmungen verständigt: 

„ 1. Das Fragerecht bei der Beweiserhebung wird 
grundsätzlich nach § 17 in Verbindung mit § 4 
Abs. 3 der IPA-Regeln gemäß den nachfolgen-
den Konkretisierungen ausgeübt. 

2. Die Beweisaufnahme wird in drei Abschnitte 
aufgeteilt. Zunächst steht das Fragerecht dem 
Vorsitzenden zu. Im zweiten Abschnitt wird 
das Fragerecht abwechselnd von den Fraktio-
nen und der Gruppe durch die von ihnen 
gestellten Berichterstatter ausgeübt. Leitet der 
Vorsitzende die Sitzung, so steht nach ihm der 
SPD-Fraktion, leitet die Stellvertreterin des 
Vorsitzenden die Sitzung, so steht nach ihr der 
CDU/CSU-Fraktion das erste Fragerecht zu. 
Die Berichterstatter können das ihnen zuste-
hende Fragerecht an ein ordentliches Mitglied 
oder auch an ein stellvertretendes Ausschuß-
mitglied ihrer Fraktion und Gruppe weiter-
geben. 

3. Die Gesamtzeit für den zweiten Abschnitt wird 
auf zwei Stunden begrenzt und unter den 
Fraktionen nach den für die Plenarsitzungen 
geltenden Regeln aufgeteilt. 

Sollen in einer Sitzung mehrere Zeugen 
getrennt vernommen oder Sachverständige 
unabhängig voneinander gehört werden, so 
kann durch Absprache der Berichterstatter die 
Gesamtzeit für den zweiten Abschnitt nach 
Bedarf abweichend festgelegt werden. 

Das Fragerecht der Gruppe beläuft sich auf 
zehn Minuten. 

4. Für den dritten Abschnitt gilt § 28 GO-BT sinn-
gemäß. 

5. Ein stellvertretendes Ausschußmitglied darf 
trotz der Anwesenheit der ordentlichen Aus-
schußmitglieder derselben Fraktion oder der-
selben Gruppe das Fragerecht ausüben, wenn 
das ordentliche Ausschußmitglied sich bei Fra-
gen zu demselben Komplex zurückhält. 

6. Von dieser Regelung des Fragerechts kann in 
allseitigem Einverständnis jederzeit auch still-
schweigend abgewichen werden. 

7. Bei informatorischen Anhörungen wird ent-
sprechend der vorstehenden Regelung für 
Beweiserhebungen verfahren. " 

5. Abschluß der Vernehmungen 

Ebenfalls in seiner 3. Sitzung am 1. Juni 1995 hat der 
Untersuchungsausschuß für den jeweiligen Abschluß 
einer Vernehmung einstimmig beschlossen: 

„Der Untersuchungsausschuß entscheidet durch 
gesonderten Beschluß, daß die Vernehmung des 
Zeugen abgeschlossen ist. Die Entscheidung darf 

erst ergehen, wenn nach der Zustellung des Ver-
nehmungsprotokolls an den Zeugen zwei Wochen 
verstrichen sind oder der Zeuge auf die Einhaltung 
dieser Frist verzichtet hat. " 

6. Behandlung von Beweisanträgen 

Der 1. Untersuchungsausschuß ist in der 2. Sitzung 
am 17. Mai 1995 (im Anschluß an die konstituierende 
Sitzung) übereingekommen, Beweisanträge, die zu 
einer Sitzung eingebracht werden, grundsätzlich erst 
in der auf diese Sitzung folgenden Sitzung zu behan-
deln, um den Fraktionen und der Gruppe hinrei-
chend Zeit zu internen Vorbereitungen zu geben. 

7. Protokollierung 

In seiner 2. Sitzung am 17. Mai 1995 hat der Untersu-
chungsausschuß einvernehmlich entschieden, alle 
öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen, die der 
Beweiserhebung oder sonstiger Informationsbeschaf-
fung des Ausschusses dienen, stenographisch auf-
nehmen zu lassen und alle nichtöffentlichen Beratun-
gen in einem durch das Sekretariat zu erstellenden 
Kurzprotokoll festzuhalten. 

8. Zusammenarbeit und Vereinbarung 
einzelner Unterstützungsmaßnahmen 
mit dem Untersuchungsausschuß 
des Bayerischen Landtags zur Aufklärung 
der Tätigkeit bayerischer Behörden in Fällen 
von Nuklearkriminalität 

In der 25. Sitzung am 17. Januar 1996 hat der Unter-
suchungsausschuß einvernehmlich den nachstehen-
den Beschluß über die Zusammenarbeit mit dem 
Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtags 
gefaßt: 

„Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen 
Landtags zur Aufklärung der Tätigkeit bayerischer 
Behörden in Fällen von Nuklear kriminalität erhält 
fortlaufend 

- die Beweisbeschlüsse des 1. Untersuchungs-
ausschusses 

- die Zeugen- und Sachverständigenterminie-
rungspläne des 1. Untersuchungsausschusses 

- vom Sekretariat zu erstellende Listen der Mit-
glieder, Fraktionsmitarbeiter und Mitarbeiter 
des Sekretariats nebst Telefon- und Faxnum-
mern 

- sonstige Unterlagen des 1. Untersuchungsaus-
schusses nach Einzelfallentscheidung des 1. Un-
tersuchungsausschusses. 

Bezüglich der Überlassung der stenografischen 
Protokolle der öffentlichen Vernehmungen des 
1. Untersuchungsausschusses an den Untersu-
chungsausschuß des Bayerischen Landtags wird 
der Vorsitzende jeweils zur Entscheidung ermäch-
tigt. 
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Der Vorsitzende erklärt, daß er regelmäßig zugun-
sten einer Überlassung entscheiden wird, solange 
nicht besondere Hinderungsgründe eintreten. 
Die Bundesregierung erklärt, daß sie unter diesen 
Bedingungen gegen eine regelmäßige Überlas-
sung der genannten Protokolle nichts einzuwen-
den hat. " 

Im übrigen haben die beiden Untersuchungsaus-
schüsse verabredet, Terminierungen von Zeugen-
und Sachverständigenvernehmungen sowie von in-
formatorischen Anhörungen nach Möglichkeit unter 
Berücksichtigung des Vernehmungs- und Anhörpro-
gramms des anderen Untersuchungsausschusses vor-
zunehmen. Außerdem sollen alle zusätzlichen benö-
tigten Informationen wie Adressen von Zeugen, 
Sachverständigen und Anhörpersonen oder Rechts-
gutachten bereitgestellt werden. 
Zum Zwecke eines Informationsaustausches und der 
Diskussion weiterer Unterstützungsmöglichkeiten 
hat ein Delegationsbesuch des Bayerischen Unter-
suchungsausschusses in Bonn stattgefunden. Außer-
dem hat der 1. Untersuchungsausschuß gemeinsam 
mit dem Untersuchungsausschuß des Bayerischen 
Landtags eine Augenscheinseinnahme des Flug-
hafens München-Erding und des Frachtraums einer 
Boeing 737 durchgeführt. 

9. Beschluß zur Behandlung der Protokolle 
und Ausschußmaterialien nach Beendigung 
des Untersuchungsausschusses 

Zur Behandlung der Ausschußprotokolle und Aus-
schußmaterialien nach seiner Auflösung hat der 
Untersuchungsausschuß in seiner 78. Sitzung am 
29. April 1998 einstimmig folgenden Beschluß gefaßt: 

„Der 1. Untersuchungsausschuß empfiehlt zur Be-
handlung der Protokolle und Ausschußmaterialien 
nach seiner Auflösung 1) 

I. Protokolle 
1. Protokolle öffentlicher Sitzungen können von 

jedem eingesehen werden, der ein berechtigtes 
Interesse geltend machen kann. 

2. VS-VERTRAULICH und höher eingestufte Pro-
tokolle werden nach der Geheimschutzordnung 
des Deutschen Bundestages behandelt. 

3. Protokolle über sonstige nichtöffentliche Ver-
nehmungen und Beratungssitzungen werden 
mit dem Vermerk „Nur für den Dienstge-
brauch" (NfD) versehen. Der Vermerk verliert 
seine Gültigkeit am 30. September 2002. Da-
nach sind die vorgenannten Protokolle wie die 
Protokolle öffentlicher Sitzungen zu behandeln. 

II. Im Ausschuß entstandene sowie für den 
Ausschuß erstellte Materialien 

1. Im Untersuchungsausschuß entstandene Ma-
terialien (Ausschußdrucksachen, Ausschußbe-

1) Der Beschluß trägt der Regelung in Ziffer II. Nr. 2 der Rich-
linien für die Behandlung der Ausschußprotokolle gemäß § 73 
Abs. 3 GO-BT in der Fassng des Beschlusses des Präsidiums 
vom 7. September 1987 Rechnung und berücksichtigt die 
Feststellungen des 1. Ausschusses vom 27. November 1997. 

schlüsse, Gutachten, sonstige Ausarbeitungen, 
Verzeichnisse und Übersichten) sowie Gutach-
ten, Stellungnahmen, Ausarbeitungen und 
Berichte, die von dritter Seite für den Ausschuß 
erstellt worden sind, sind wie die unter /., 3. 
erwähnten Protokolle zu behandeln. 

2. Dies gilt nicht für Materialien mit der Kenn-
zeichnung VS-NfD, die nach der Geheim-
schutzordnung des Deutschen Bundestages zu 
behandeln sind. 

3. Bei den unter 1. genannten Materialien, die 
nach der Zweckbestimmung des Verfassers 
auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden können, ist eine unbeschränkte Ein-
sichtnahme im Rahmen der für das Archiv des 
Deutschen Bundestages geltenden Regelungen 
möglich. 

4. In gleicher Weise sollen auch alle mit Mat C 
bezeichneten Materialien des Ausschusses 
behandelt werden, soweit sie nicht mit dem 
Vermerk „VS-Nur für den Dienstgebrauch" 
(„ VS-NfD ") versehen sind. 

III. Geschäftsakten 
Die Geschäftsakten des Ausschusses werden 
ebenfalls mit dem Vermerk „ Nur für den Dienstge-
brauch" („NfD") versehen. Der Vermerk verliert 
seine Gültigkeit am 30. September 2002. Danach 
kann Dritten, die ein berechtigtes Interesse gel-
tend machen können, Einsicht gewährt werden. 

IV. Beweismaterialien 
Die zu Beweiszwecken beigezogenen Materialien 
(Dokumente, Bild- und Tonträger, Fotografien) 
Dritter und die ohne Beiziehungsbeschluß überlas-
senen Beweismaterialien werden an die heraus-
gebenden Stellen zurückgegeben, unabhängig 
davon, ob es sich um Originale oder Kopien han-
delt. 
Davon angefertigte Kopien werden vernichtet. 
Ihre Vernichtung ist in einem Protokoll festzu-
halten. " 

Der Untersuchungsausschuß hat seine Empfehlungen 
in dem Bewußtsein ausgesprochen, daß die mit Ziffer 
IV des Beschlusses vorgeschlagene Vorgehensweise 
eine Abweichung von der bisherigen Praxis darstellt, 
wonach von Beweismaterialien - soweit sie nicht VS-
VERTRAULICH und höher eingestuft waren - je eine 
Kopie im Archiv des Deutschen Bundestages verbheb. 
Bei seiner Abweichung von der bisherigen Praxis hat 
sich der Untersuchungsausschuß von folgenden 
Überlegungen leiten lassen: 
Ein Untersuchungsausschuß kann frei darüber ent-
scheiden, ob und in welchem Umfang seine Beweis-
materialien archiviert werden sollen. Eine ausdrück-
liche oder aus allgemeinen Grundsätzen abzuleiten-
de Rechtspflicht zur Archivierung ist jedenfalls nicht 
ersichtlich. Als rein interner Vorgang können aus der 
bisherigen Übung auch keine Ansprüche Dritter 
erwachsen sein. 
Nach Ziffer 5 der „Feststellungen" und Empfehlun-
gen des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung vom 27. November 1997 
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kommt eine Einsichtnahme in „Akten" des Deut-
schen Bundestages nur in Betracht, falls die entspre-
chenden Informationen lediglich beim Bundestag 
verfügbar sind. Alle Beweismaterialien des 1. Unter-
suchungsausschusses befinden sich aber auch bei 
den herausgebenden Stellen. Deshalb dürfte nach 
den vom Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung getroffenen „Feststellungen" 
keine Einsicht in Beweismaterialien gewährt werden. 
Ihre Archivierung ist insoweit nicht sinnvoll. 

Die Archivierungspraxis der Untersuchungsaus-
schüsse früherer Wahlperioden hat bei Nutzungs-
wünschen Dritter in zahlreichen Fällen vielfältige 
Rechtsprobleme aufgeworfen. Dazu gehörten insbe-
sondere Fragen des Persönlichkeits- und Daten-
schutzes, die u. a. auch zur Anrufung des Ausschus-
ses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-
ordnung führten. Beweismaterialien von Untersu-
chungsausschüssen sind Ihrer Natur und Zusammen-
setzung nach so inhomogen und vielfältig, daß ihre 
Verwendung die unterschiedlichsten Interessen 
berührt und Regelungen aus verschiedensten Berei-
chen unterliegt. Dies macht in vielen Fällen eine 
sachgerechte Einzelfallentscheidung für das Archiv 
des Deutschen Bundestages nahezu unmöglich. 

Auf diese Problematik weist auch das Schreiben des 
Chef-BK vom 24. August 1995 hin. In diesem wird 
darauf aufmerksam gemacht, daß bei Überlassung 
von Akten die Verantwortung für den Schutz evtl. 
Persönlichkeitsrechte und Daten bei dem Empfänger 
der Unterlagen liege. Schadensersatz- und Regreß-
forderungen seien nicht auszuschließen. 

Außerdem hat die Bundesregierung am 27. April 
1998 fernmündlich erklärt, sie sei nicht damit einver-
standen, wenn ihre Akten (Ablichtungen) im Deut-
schen Bundestag für immer archiviert und auf Dauer 
für Zwecke genutzt würden, die mit der Tätigkeit des 
Untersuchungsausschusses nichts zu tun hätten. Es 
ist deshalb nicht auszuschließen, daß die Archi-
vierung solcher Materiahen Rückwirkungen auf 
die Herausgabebereitschaft aktenführender Stellen 
haben könnte. 

Zur Frage der Verwendung von stenographischen 
Protokollen über die Vernehmungen von Zeugen, 
denen die Bundesregierung eine Aussagegenehmi-
gung erteilt hat, hat diese hingegen am 17. Juni 1996 
in der 25. Sitzung des Untersuchungsausschusses 
erklärt, grundsätzlich bestünden keine Einwände 
gegen die Weitergabe der Protokolle der öffentlichen 
Ausschußsitzungen. Die Bundesregierung behalte 
sich jedoch im Einzelfall vor, einer Weitergabe von 
Protokollen über die Vernehmung von Angehörigen 
der Bundesregierung oder Bundesbeamten zu wider-
sprechen. Ergänzend hat sie am 27. April 1998 fern-
mündlich das Einverständnis dazu gegeben, daß die 
stenographischen Protokolle über die Vernehmun-
gen von Zeugen und Sachverständigen, denen sie 
eine Aussagegenehmigung erteilt hat, wie die übri-
gen Akten des Deutschen Bundestages archiviert 
und behandelt werden. Insoweit bestand für den Un-
tersuchungsausschuß kein Anlaß, von der bisherigen 
Übung abzugehen. 

10. Beschluß zur Rückgabe der verteilten 
Beweismaterialien an das Ausschuß-
sekretariat nach Kenntnisnahme des 
Ausschußberichts durch das Plenum des 
Deutschen Bundestages 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat in seiner 78. Sit-
zung am 29. April 1998 einstimmig folgenden 
Beschluß gefaßt: 

„Die an die Mitglieder des 1. Untersuchungsaus-
schusses und die benannten Mitarbeiter der Frak-
tionen und der Gruppe im 1. Untersuchungsaus-
schuß verteilten Kopien der Beweismaterialien 
(MAT A und MAT B) sowie die davon gezogenen 
weiteren Kopien sind nach Kenntnisnahme des 
Ausschußberichts durch das Plenum des Deut-
schen Bundestages dem Ausschußsekretariat zum 
Zwecke der Vernichtung zuzuleiten. 

Die Durchführung der Vernichtung ist vom 
Sekretariat in einem Protokoll festzuhalten. " 

II. Vorbereitung der Beweiserhebung 

1. Obleute und Mitarbeiterbesprechungen 

a) Obleutebesprechungen 

Zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung bei 
komplexen und kontroversen Problemstellungen 
oder der Festlegung der Reihenfolge der Beweiserhe-
bungen hat der Vorsitzende vor den Beratungssitzun-
gen im Untersuchungsausschuß von Fall zu Fall oder 
auf Antrag zu Obleutebesprechungen eingeladen. 
An diesen nahmen außer dem Vorsitzenden, der 
stellvertretenden Vorsitzenden und den Obleuten je 
ein benannter Mitarbeiter der Fraktionen und der 
Gruppe sowie zwei Mitarbeiter des Sekretariats teil. 
Das in der GO-BT nicht geregelte Institut der Obleu-
tebesprechung hat wegen seines informellen Rah-
mens und seines kleineren Teilnehmerkreises eine 
intensive Diskussion schwieriger Verfahrens- und 
Sachfragen ermöglicht, deren ausführliche Behand-
lung das beschränkte Zeitbudget des Ausschußple-
nums nicht zuließ. Dieser abgestufte Entscheidungs-
findungsprozeß hat sich in den meisten Fällen als ef-
fektiv und erfolgreich erwiesen. Die in den Obleute-
besprechungen entwickelten Lösungsvorschläge 
sind nahezu immer einstimmig im Ausschußplenum 
gebilligt worden. 

b) Mitarbeiterbesprechungen 

Aufgrund einer Vereinbarung im Untersuchungsaus-
schuß ist unter Beteiligung des Sekretariatsleiters am 
16. Februar 1996 eine Mitarbeiterbesprechung ein-
berufen worden. An dieser Besprechung haben die 
benannten Mitarbeiter der Fraktionen und der Grup-
pe teilgenommen. In dieser Mitarbeiterbesprechung 
ist der Entwurf eines Antrags des Untersuchungsaus-
schusses beim GO-Ausschuß erarbeitet worden. 

Eine weitere Mitarbeiterbesprechung hat am 
27. März 1997 stattgefunden. Gegenstand dieser 
Besprechung sind die Arbeitsschritte zur Erstellung 
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des Berichtsentwurfs gewesen. Die Mitarbeiter der 
Oppositionsfraktionen haben sich an der Bespre-
chung nicht beteiligt. 

2. Informatorische Anhörungen und Einholung 
von Berichten 

a) Informatorische Anhörungen 

Zu Beginn und auch im späteren Verlauf der Beweis-
erhebung hat sich der Untersuchungsausschuß 
wegen der Weite des Auftrags und fachspezifischer 
Detailfragen insbesondere im Zusammenhang mit 
Teil II des Untersuchungsauftrages, oder wenn der 
besondere Rechtsstatus der Auskunftsperson eine 
Vernehmung nach der Strafprozeßordnung nicht 
zuließ, im Wege informatorischer Anhörungen sach-
kundig gemacht. Es sind, angeführt in der zeitlichen 
Abfolge, informatorisch gehört worden: 

- Der Leitende Oberstaatsanwalt bei dem Land-
gericht München I, Herr Dieter Emrich, zur recht-
lichen und tatsächlichen Behandlung des von 
Moskau nach München transportierten Nuklear-
materials sowie zu einer möglichen Abstimmung 
zwischen Untersuchungs- und Ermittlungsverfah-
ren; 

- Dr. Lothar Koch vom Europäischen Institut für 
Transurane der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften, Karlsruhe, über die Beteiligung des 
Instituts im Anschluß an die Sicherstellung des 
Nuklearmaterials und generell über die Gefahren, 
die sich aus dem Transport des Plutoniums in einer 
Linienmaschine ergeben könnten; 

- der Leiter der EURATOM-Behörde zur Spaltstoff-
überwachung aller zivilen kerntechnischen Anla-
gen im Gebiet der EU, Herr Wilhelm Gmelin, zur 
Problematik des illegalen Nuklearhandels sowie 
zu Fragen der Spaltstoffüberwachung in Rußland 
und zu seinen im Rahmen der Kooperation EURA-
TOM - Rußland gesammelten Erfahrungen. 

b) Einholung von Berichten 

Zur Vorbereitung der Beweisaufnahme hat der 
Untersuchungsausschuß in seiner Sitzung am 16. Mai 
1995 beschlossen, das Bundeskanzleramt aufzufor-
dern, für die Bundesregierung dem Untersuchungs-
ausschuß zu den Ziffern I und II des Untersuchungs-
auftrages einen umfassenden schriftlichen Bericht 
vorzulegen (Beweisvorbereitungsbeschluß 13-28). 

Diesen Bericht hat die Bundesregierung dem 1. Unter-
suchungsausschuß am 1. Juni 1995 zugeleitet. Er ent-
hält eine einleitende Darstellung der Entwicklung 
des nuklearen Schwarzmarkts und der Chronologie 
des Münchener Plutoniumfalls sowie Einzelberichte 
des BND, des Bundesministeriums des Innern, des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, des Bundesministeriums der Finan-
zen, des Auswärtigen Amts und des Bundesministe-
riums für Büdung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie zu den genannten Sachverhalten und 
zusätzlich Berichte des BKA zum Münchener Pluto-
niumfall nebst einer Anlage über die Entwicklung 
des Kenntnisstandes im Bundeskanzleramt. 

III. Beweiserhebung durch Beiziehung 
von Akten, Berichten, Protokollen 
und sonstigen Unterlagen sowie 
Einholung von schriftlichen Auskünften 
und Stellungnahmen 

1. Besonderheiten der Beiziehung 
des Beweismaterials 

a) Beschluß zur Absicherung der Vollständigkeit 
der Beiziehung 

Zum Zwecke der Beweisaufnahme hat der Unter-
suchungsausschuß Akten, Berichte, Protokolle und 
sonstige Unterlagen beigezogen oder ohne Beizie-
hungsbeschluß erhalten. 

Um eine vollständige Vorlage aller in Betracht kom-
menden Unterlagen aus dem Bereich des Bundes 
rechtlich abzusichern, hat der Untersuchungsaus-
schuß folgenden Beschluß gefaßt: 

„Die Bundesregierung wird im Hinblick auf den 
Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 13/1223), insbe-
sondere die Ziffern I und II, aufgefordert, alle bei 
ihr, den Bundesministerien und Bundesbehörden 
vorliegenden Unterlagen und Akten zum soge-
nannten „Plutonium"-Fall, die nicht schon von 
den Beiziehungen beim Bundeskanzleramt, beim 
BND, bei der Residentur des BND in Madrid, beim 
Auswärtigen Amt, beim Bundesministerium des 
Innern, beim Bundesamt für Verfassungsschutz, 
beim BKA, beim Bundesministerium für Justiz, 
beim Bundesministerium der Finanzen, bei der 
Zollverwaltung, beim Bundesministerium für 
Wirtschaft, beim Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, beim Bundes-
amt für Strahlenschutz und beim Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie erfaßt sind, einschließlich der auf Ton-, 
Bild- und Datenträgern vorhandenen Informatio-
nen, soweit sie nicht bereits Inhalt der vorzulegen-
den Akten sind, unter Angabe der Aktenzeichen 
vollständig aufzulisten und dem Untersuchungs-
ausschuß vorzulegen. " 

b) Beschluß zur Absicherung der Vollständigkeit 
der Aktenvorlage 

Die Oppositionsfraktionen haben in der Sitzung am 
1. Juni 1995 folgenden Antrag befürwortet, während 
die Koalitionsfraktionen gegen ihn gestimmt haben: 

„Die Leiter der Bundesministerien und Bundesbe-
hörden, die aufgrund der Beweisbeschlüsse 13-6 
bis 13-20 zur Vorlage von Akten und Unterlagen, 
einschließlich der in diesen nicht enthaltenen 
Informationen auf Ton-, Bild- und Datenträgern 
und zur Vorlage von vollständigen Aktenlisten 
ersucht sind, werden aufgefordert zu erklären, daß 
die Akten und sonstigen Unterlagen vollständig 
vorgelegt und aufgelistet werden. " 

In der vorangehenden Diskussion haben die Koali-
tionsfraktionen die Auffassung vertreten, der Antrag, 
der Untersuchungsausschuß solle die Abgabe einer 
Vollständigkeitserklärung verlangen, stelle keinen 
Beweisantrag, sondern einen Verfahrensantrag dar. 
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Was den Inhalt des Antrags angehe, so könne der 
Untersuchungsausschuß allenfalls fordern, daß ein 
Minister erkläre, die nachgeordneten Dienststellen 
bzw. die ihm unterstehenden zuständigen Mitarbei-
ter aufgefordert zu haben, die Akten vollständig 
zusammenzustellen und vorzulegen. Demgegenüber 
haben die Oppositionsfraktionen in der Diskussion 
die Auffassung vertreten, eine Verpflichtung zur 
Abgabe der geforderten Erklärung ergebe sich dar-
aus, daß der jeweilige Behördenleiter einerseits die 
Dienst- und Fachaufsicht ausübe und auf der ande-
ren Seite die politische Verantwortung trage. 

Die für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht genom-
mene Entscheidung der Frage der Rechtsnatur des 
Antrags bzw. der Entscheidung darüber ist dann 
nicht erfolgt. Die Entscheidung ist unter Hinweis auf 
die offen gebliebene Frage ihrer Rechtsnatur (abge-
lehnter Antrag/Beschluß) den Adressaten zugeleitet 
worden (Beweisbeschluß 13-20a). Diese haben die 
Akten mit der jeweils in etwa gleichlautenden Erklä-
rung vorgelegt, daß alle zuständigen Arbeitseinhei-
ten und die in Betracht kommenden nachgeordneten 
Behörden angewiesen worden seien, alle im Hinblick 
auf den Untersuchungsauftrag relevanten Unter-
lagen bzw. Ton-, Bild- und Datenträger vollständig 
aufzulisten und vorzulegen. 

c) Beiziehung von Protokollen der 
Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) 

In der Sitzung am 7. September 1995 hat der Ob-
mann der SPD-Fraktion darauf hingewiesen, daß in 
die Aktenvorlage des Bundeskanzleramts die Proto-
kolle der PKK-Sitzungen, in denen zum Unter-
suchungsgegenstand berichtet worden ist, nicht ein-
bezogen seien. Die Beauftragte der Bundesregierung 
hat dazu bemerkt, dies sei wegen des Wunsches der 
PKK unterlassen worden, ihre Protokolle keinem 
Dritten zur Kenntnis zu geben. 

Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsausschusses 
hat daraufhin mit Schreiben vom 19. September 1995 
den Vorsitzenden der PKK um eine Stellungnahme 
gebeten, ob die PKK die betreffenden Protokolle im 
Rahmen einer einvernehmlichen Regelung dem 
1. Untersuchungsausschuß zur Verfügung stellen 
könne. Der Vorsitzende der PKK, Dr. Willfried 
Penner, MdB, hat darauf mit Schreiben vom 22. Sep-
tember 1995 geantwortet, daß eine Überlassung der 
Protokolle nach der Rechtslage nicht möglich sei. Er 
erlaube sich, in diesem Zusammenhang auf § 5 Abs. 1 
des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle 
nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (PKK-
Gesetz) hinzuweisen. 

§ 5 Abs. 1 des PKK-Gesetzes lautet: 

„Die Beratungen der Parlamentarischen Kontroll-
kommission sind geheim. Die Mitglieder sind zur Ge-
heimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die 
ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen 
Kontollkommission bekannt geworden sind. Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der 
Parlamentarischen Kontrollkommission. Satz 1 gilt 
nicht für die Bewertung aktueller Vorgänge, wenn 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 

Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion ihre vorherige Zustimmung erteilt. " 

Am 18. April 1996 hat die SPD-Fraktion beantragt 
(ADrs. 220), der 1. Untersuchungsausschuß möge die 
Beiziehung der Protokolle aller Sitzungen bzw. 
Sitzungsteile der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion, in denen der „Münchener Plutoniumdeal" Ge-
genstand der Erörterungen war, beschließen. 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 8. Mai 1996 den beantragten Beschluß gefaßt 
(Beweisbeschluß 13-151). 

Auf die Zuleitung des Beschlusses hat die PKK mit 
Schreiben ihres Vorsitzenden, Dr. Burkhard Hirsch, 
MdB, vom 22. Mai 1996 (ADrs. 234) reagiert, in dem 
dieser ausführt, die PKK sehe sich nach übereinstim-
mender Meinung ihrer Mitglieder aufgrund der 
zwingenden Vorschrift des § 5 PKK-Gesetz außer 
Stande, dem Beweisbeschluß zu entsprechen. 

Am 12. Juni 1996 hat der Obmann der SPD-Fraktion 
den Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses 
ersucht, an die Präsidentin des Deutschen Bundes-
tages mit der Bitte heranzutreten, diese möge dafür 
Sorge tragen, daß die PKK ihrer verfassungsrecht-
lichen Verpflichtung zur Herausgabe der Protokolle 
aller Sitzungen bzw. Sitzungsteile der PKK, in denen 
der „Münchener Plutoniumdeal" Gegenstand der 
Erörterungen war, nachkomme (ADrs. 236). Der 
1. Untersuchungsausschuß hat in seiner Sitzung am 
19. Juni 1996 den Ausschußvorsitzenden einstimmig 
beauftragt, im Sinne des Ersuchens zu schreiben. 
Auf das entsprechende Schreiben des Ausschußvor-
sitzenden vom 26. Juni 1996 hat die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages mit Schreiben vom 5. Juli 
1996 geantwortet, die PKK halte an ihrer Rechtsauf -
fassung fest, daß § 5 des PKK-Gesetzes eine Heraus-
gabe von Akten und Protokollen zwingend ausschlie-
ße. § 5 PKK-Gesetz beschränke das Wissen über die 
Tätigkeit der Nachrichtendienste, insbesondere auch 
über deren operativen Kernbereich, ausschließlich 
auf die gewählten Mitglieder der Parlamentarischen 
Kontrollkommission. Nur so sei deren Funktions-
fähigkeit gesichert. § 5 PKK-Gesetz gewähre darüber 
hinaus den Berichterstattern der Bundesregierung 
und der Dienste Vertrauensschutz über Vorgänge 
von besonderer Bedeutung im Bereich der Nachrich-
tendienste, die andernfalls befürchten müßten, belie-
big durch Stellen und Gremien außerhalb der Parla-
mentarischen Kontrollkommission mit ihren Aus-
sagen konfrontiert zu werden, ohne sich dazu äußern 
zu können. Aus diesen Gründen wären bisher alle 
Rechts- und Amtshilfeersuchen Dritter im Einverneh-
men mit dem Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung abgelehnt worden. Sie schlie-
ße sich dieser Rechtsauffassung der Mitglieder der 
PKK uneingeschränkt an. Die Rechte des 1. Unter-
suchungsausschusses „Plutonium" würden im übri-
gen dadurch auch nicht beeinträchtigt, da dieser mit 
den Mitteln der Strafprozeßordnung originär alle 
Beweise erheben könne. 

Daraufhin hat sich der Obmann der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß mit Schreiben vom 21. Au-
gust 1996 unmittelbar an die Präsidentin des Deut-
schen Bundestages gewandt und diese gebeten, 
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„ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken". Er 
hat dabei ausführlich seine Rechtsauffassung darge-
legt, § 5 des PKK-Gesetzes könne einer Herausgabe 
von Protokollen der PKK aufgrund eines rechtlich 
zulässigen Beweisbeschlusses eines Untersuchungs-
ausschusses nicht entgegenstehen. Ein zwingender 
Ausschluß der Herausgabe der Protokolle sei in § 5 
PKK-Gesetz nicht normiert. Auch sei aus dem Wort-
laut eine besondere Art der Geheimhaltung nicht her-
auszulesen. § 5 PKK-Gesetz bestimme, daß die Bera-
tungen der PKK geheim seien und die Mitglieder zur 
Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet sei-
en, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der PKK 
bekannt würden. Die Geheimhaltungsbedürftigkeit 
von Protokollen und Unterlagen entbinde nicht von 
der Verpflichtung, diese an parlamentarische Unter-
suchungsausschüsse herauszugeben. Voraussetzung 
für die Herausgabeverpflichtung sei nach der Recht-
sprechung, daß der Untersuchungsausschuß entspre-
chende rechtliche Vorkehrungen zur Geheimhaltung 
getroffen habe. Dies sei im Falle des 1. Untersu-
chungsausschusses mit dem Beschluß 1 zum Verfah-
ren vom 1. Juni 1995 geschehen. 
Selbst wenn die Geheimhaltungsregelung in § 5 
PKK-Gesetz eine besondere Art der Geheimhaltung 
normieren würde, so könne eine solche einfach-
gesetzliche Regelung keinen Bestand gegenüber 
den verfassungsrechtlich begründeten Rechten eines 
Untersuchungsausschusses haben. 

Darüber hinaus würden auch die Rechte des Unter-
suchungsausschusses verletzt. Hinsichtlich Ziffer I 
des Untersuchungsauftrages möge es angehen, dar-
auf zu verweisen, daß der Untersuchungsausschuß 
mit den Mitteln der Strafprozeßordnung alle Beweise 
originär erheben könne. Auf Ziffer III des Unter-
suchungsauftrages treffe dies nicht zu. Nach dieser 
solle der Untersuchungsausschuß klären, welche Er-
kenntnisse und Konsequenzen sich für die Arbeit, 
die Aufgaben und die Kontrolle der Bundesregie-
rung, der Nachrichtendienste und des BKA ergäben. 
Des weiteren solle er auch bezüglich einer zukünfti-
gen Ausgestaltung einer parlamentarischen Kontrolle 
dieser Arbeit Empfehlungen geben. Erkenntnisse zur 
Wirksamkeit der Kontrolle der Bundesregierung, der 
Nachrichtendienste und des BKA im Hinblick auf 
den konkreten Vorgang des „Münchener Plutonium-
deals" ließen sich aber nur durch die Behandlung 
dieses Vorfalls durch die PKK gewinnen. Ohne die 
Protokolle der Sitzungen bzw. Sitzungsteile der PKK, 
in denen der „Münchener Plutoniumdeal" Gegen-
stand der Erörterungen war, sei der 1. Unter-
suchungsausschuß demnach an einer vollständigen 
Erfüllung seines Untersuchungsauftrages gehindert. 

In ihrem Antwortschreiben vom 7. Oktober 1996 hat 
die Präsidentin ausgeführt, sie schließe sich erneut 
der Rechtsauffassung des PKK-Vorsitzenden an, daß 
§ 5 PKK-Gesetz die Einsichtnahme in die geheimen 
Protokolle der PKK durch den Untersuchungsaus-
schuß ausschließe. 

Am 3. Dezember 1996 hat die SPD-Fraktion bean-
tragt, der 1. Untersuchungsausschuß möge beschlie-
ßen: Der Vorsitzende werde ermächtigt und beauf-
tragt, alle erforderlichen Maßnahmen zum Vollzug 
des Beweisbeschlusses 13-151 zu ergreifen, wobei 

der Vorsitzende zunächst mit der Bitte an den Älte-
stenrat herantreten solle, auf eine einvernehmliche 
Lösung hinzuwirken. 

Sollte auf diesem Wege kein Einvernehmen erzielt 
werden, so sei zur Durchführung des Beschlusses das 
zuständige Gericht in Anspruch zu nehmen. In die-
sem Falle solle die Anordnung einer Beschlagnahme 
der mit dem Beweisbeschluß 13-151 beigezogenen 
Unterlagen und ihre Herausgabe an den 1. Unter-
suchungsausschuß beim Amtsgericht Bonn beantragt 
werden. Sollte sich das Amtsgericht Bonn für unzu-
ständig erklären, so solle das nach Maßgabe der Ent-
scheidung des Amtsgerichts zuständige Gericht 
angerufen werden (ADrs. 254). 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 15. Januar 1997 entsprechend Absatz 1 des 
Antrags votiert und die Entscheidung über Absatz 2 
zurückgestellt. 

Auf das Mitteilungsschreiben des Vorsitzenden hat 
die Präsidentin des Deutschen Bundestages mit 
Schreiben vom 30. Januar 1997 entgegnet, das Präsi-
dium des Deutschen Bundestages habe sich mit der 
Angelegenheit am Vortage befaßt und halte an sei-
ner bereits früher gebildeten Rechtsauffassung fest, 
daß § 5 des PKK-Gesetzes eine Herausgabe von Pro-
tokollen über die Beratungen der PKK an Dritte zwin-
gend ausschließe. Da der Ältestenrat für diese Ange-
legenheit keine Zuständigkeit habe, sehe das Prä-
sidium auch keine Veranlassung, von sich aus den 
Ältestenrat zu befassen. Der 1. Untersuchungsaus-
schuß hat daraufhin zunächst in dieser Sache nichts 
weiteres unternommen, sich aber in der 67. Sitzung 
am 25. September 1997 darauf verständigt, das 
Thema im Rahmen der Beratungen des Abschluß-
berichts zu behandeln. 

Bei den Beratungen des Abschlußberichts hat er 
jedoch im Hinblick auf die bevorstehenden Erörte-
rungen einer Neugestaltung der parlamentarischen 
Kontrolle der Geheimdienste im Deutschen Bundes-
tag darauf verzichtet, Ausführungen über das grund-
sätzliche Verhältnis von Untersuchungsausschüssen 
zur PKK in den Bericht aufzunehmen. 

2. Art, Herkunft und Umfang 
des Beweismaterials 

a) Art des Beweismaterials 

Als Ergebnis der Beweiserhebung haben dem Unter-
suchungsausschuß vorgelegen: Behörden- und Ge-
richtsakten, Berichte deutscher Behörden und aus-
ländischer Institutionen, Protokolle parlamentarischer 
Gremien, Gutachten und Stellungnahmen sowie 
Ton-, Bild- und Datenträger. 

b) Herkunft des Beweismaterials 

Es handelt sich um Unterlagen folgender Stellen: 

Deutscher Bundestag 
- Auswärtiger Ausschuß 

- Innenausschuß 



Drucksache 13/10800 Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Bundesregierung 
- Bundeskanzleramt 
- Bundesministerium des Auswärtigen 
- Bundesministerium des Innern 
- Bundesministerium der Justiz 
- Bundesministerium der Finanzen 
- Bundesministerium für Wirtschaft 
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit 
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-

schung und Technologie 

sonstige Bundesbehörden 
- Bundesnachrichtendienst 
- Bundesamt für Verfassungsschutz 
- Bundeskriminalamt 
- Bundesamt für Strahlenschutz 
- BND-Residentur in Madrid 

Bundesländer 
- Freistaat Bayern: 

- Bayerischer Landtag 
- Bayerische Staatskanzlei 
- Bayerisches Staatsministerium des Innern 
- Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
- Bayerisches Landeskriminalamt 
- Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Augs-

burg 
- Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lands-

hut 
- Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Mün-

chen I 
- Landgericht Augsburg 
- Landgericht München I 
- Landgericht Landshut 
- Amtsgericht München 

- Baden-Württemberg: 
- Justizministerium 
- Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kon-

stanz 
- Landgericht Konstanz 

- Berlin 
- Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht 

Berlin 
- Amtsgericht Schöneberg 

- Nordrhein-Westfalen 
- Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Köln 

Unternehmen 
- Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 
- Deutsche Lufthansa AG 

c) Umfang des Beweismaterials 

Der Bestand des Ausschusses umfaßt ca. 200 Akten-
ordner mit ca. 80.000 Blatt, 75 Videobänder und 
5 Sprachaufzeichnungskassetten. 

3. Herabstufung VS-eingestufter  Unterlagen 

Auf Wunsch des Untersuchungsausschusses sind 
zahlreiche, ursprünglich mit dem Geheimhaltungs-
grad VS-VERTRAULICH oder höher eingestufte 
Materialien durch die vorlegenden Behörden auf 
„offen" herabgestuft oder VS-NfD-Einstufungen auf-
gehoben worden. Die im einzelnen begründeten 
Wünsche des Untersuchungsausschusses sind - wenn 
auch teilweise nach mehrfachen Verhandlungen -
praktisch in jedem Fall erfüllt worden. Soweit der 
Gesichtspunkt des Quellenschutzes, des Persönlich-
keitsrechtes, des Steuergeheimnisses oder andere 
Hinderungsgründe den Herabstufungsverlangen 
entgegenstanden, sind Herabstufungen von den 
aktenherausgebenden Stellen allerdings abgelehnt 
worden. In einigen Fällen sind wenigstens Teile der 
betreffenden Akten herabgestuft oder überarbeitete 
Fassungen der Akten offen vorgelegt worden. 

4. Durchführung des Vorsitzendenverfahrens 
zur Einsichtnahme in nicht herausgegebene 
Behördenunterlagen 

Das Bundeskanzleramt hat dem Untersuchungsaus-
schuß angeboten, den Vorsitzenden und die stellver-
tretende Vorsitzende Einsicht in solche Akten neh-
men zu lassen, die dem Untersuchungsausschuß aus 
Gründen des Quellenschutzes oder mit Rücksicht auf 
befreundete Dienste auch unter VS-Einstufung nicht 
herausgegeben werden könnten. Auf diesem Wege 
hat der Untersuchungsausschuß die Möglichkeit 
erhalten, die Berechtigung der Nichtherausgabe zu 
überprüfen. Außerdem hat er auf diese Weise mittel-
bar Informationen erlangt oder die Gelegenheit 
erhalten, geänderte Herausgabeersuchen zu stellen. 

Von dieser Möglichkeit ist in drei Fällen Gebrauch 
gemacht worden. Die Vorsitzenden haben im Bun-
deskanzleramt Unterlagen zu der sogenannten Ope-
ration Rosenbaum, den Terminkalender des BND-
Mitarbeiters Oberst Ludwig „Gilm" und ein von 
Staatsminister Schmidbauer in der Ausschußsitzung 
am 30. Januar 1997 zitiertes „Memorandum" eines 
US-Geheimdienstes über die Hintergründe des Plu-
toniumschmuggels vom 10. August 1994 eingesehen. 
In allen drei Fällen hatte der Untersuchungsausschuß 
Beiziehungsbeschlüsse gefaßt (BB 13-6, BB 13-150 
und BB 13-165). 

Ein konkretisierender Beschluß zur Beiziehung der 
Unterlagen der Operation Rosenbaum entsprechend 
dem Antrag ADrs. 13-227 hatte sich erledigt, weil die 
Bundesregierung in der Sitzung am 22. Mai 1996 
diese Unterlagen als bereits vom Beweisbeschluß 13-6 
erfaßt erklärt hatte. 

Der Vorsitzende hat die Ergebnisse der Aktenein-
sichtnahme in Abstimmung mit der stellvertretenden 
Vorsitzenden jeweils in Vermerken niedergelegt, die 
an die Ausschußmitglieder verteilt worden sind. Er 
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hat dabei mit Zustimmung des Bundeskanzleramts in 
den ersten beiden Fällen auch Angaben zu bestimm-
ten untersuchungsrelevanten Punkten des Akten-
inhalts gemacht. 

5. Verwendung ohne formelle Beiziehung 
eingegangener Unterlagen 

Nicht förmlich beigezogene oder ohne Anforderung 
zur Verfügung gestellte Unterlagen hat der Unter-
suchungsausschuß - soweit sie beweisrelevant waren 
(sog. B-Materialien) - wie beigezogene Unterlagen 
behandelt. Sie sind deshalb auch Gegenstand von 
Zeugenbefragungen gewesen. 
Eingegangene Unterlagen mit Informationen, die 
sich nicht unmittelbar auf den Untersuchungsgegen-
stand bezogen, Gutachten und Stellungnahmen zu 
Rechts- und Verfahrensfragen sowie Texte recht-
licher Regelungen oder von Verwaltungsanweisun-
gen sind als Materialie C gekennzeichnet worden. 
Sie sind nur ausnahmsweise Gegenstand von Erörte-
rungen mit Zeugen, Sachverständigen und Anhör-
personen gewesen. 

6. Einholung von schriftlichen Auskünften 
und Stellungnahmen 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat in der 
Sitzung am 22. Juni 1995 beantragt (ADrs. 64), der 
1. Untersuchungsausschuß möge beschließen: Die 
PKK wird gebeten, dem 1. Untersuchungsausschuß 
mitzuteilen, ob Geheimdienstkoordinator Bernd 
Schmidbauer in der Sitzung der PKK am 20. April 
1995 gesagt hat, er, Bernd Schmidbauer, habe den 
Bundeskanzler vor dem 10. August 1994 bezüglich 
des Münchener Plutonium-Schmuggels „über die 
Tatsache, daß sich etwas anbahnt", informiert. 
Dieser Antrag ist in der Sitzung am 22. Juni 1995 
mit der Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen bei Enthaltung der SPD-Fraktion abgelehnt 
worden. 

Weitere Anträge auf Einholung von schriftlichen 
Auskünften und Stellungnahmen sind nicht gestellt 
worden. 

IV. Beweiserhebung durch Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen 
sowie Informationsgewinnung durch 
informatorische Anhörungen 

1. Behandlung von Beweisanträgen 
und Anträgen auf Informationsgewinnung 
einerseits sowie auf Terminierung 
der Beweiserhebung und Informations-
gewinnung andererseits 

a) Behandlung von Beweisanträgen 
und Terminierungsanträgen im allgemeinen 

Der Untersuchungsausschuß hat streng getrennt 
zwischen der Entscheidung über Beweisanträge und 
über Anträge auf informatorische Anhörung einer-
seits und über Anträge auf Terminierung der be-

schlossenen Beweiserhebung oder Informationsge-
winnung andererseits. Er hat demgemäß in zeitlicher 
Abfolge ihrer Einreichung zahlreiche Anträge auf 
Erhebung von Zeugen- und Sachverständigen-
beweisen sowie auf Durchführung informatorischer 
Anhörungen verabschiedet, ohne zunächst den Zeit-
punkt der Umsetzung der entsprechenden Be-
schlüsse festzulegen. Die Beschlüsse sind gewisser-
maßen auf Vorrat gefaßt worden. Im weiteren Verlauf 
des Untersuchungsverfahrens ist in diesem Zusam-
menhang von allen Seiten wiederholt darauf hinge-
wiesen worden, daß sich die Fraktionen früher oder 
später darauf verständigen müßten, welche der be-
schlossenen Beweise noch erhoben werden sollten. 

Welche Zeugen- und Sachverständigenvernehmun-
gen oder Anhörungen wann durchgeführt werden 
sollten, hat der Untersuchungsausschuß aufgrund 
entsprechender Verfahrensanträge regelmäßig für 
einen längerfristigen Zeitraum bestimmt. Nur aus-
nahmsweise hat er in dieser Frage kontrovers ent-
schieden. Erst vom 25. September 1996 an ist die Ver-
nehmungs- und Anhörungsplanung auf die jeweils 
an die bisherige Planung anschließenden ein bis 
zwei Sitzungswochen beschränkt geblieben. 

b) Behandlung von Beweisanträgen 
und Terminierungsanträgen im besonderen 

aa) Behandlung von Anträgen auf Vernehmung 
von Zeugen  unci  Sachverständigen sowie 
auf Durchführung informatorischer Anhörungen 
im einzelnen 

Bis auf die nachstehend aufgeführten Anträge hat 
der Untersuchungsausschuß alle Beweisanträge auf 
Zeugen- und Sachverständigenvernehmungen und 
alle Anträge auf informatorische Anhörungen, die 
nicht von der Antragstellerin zurückgezogen oder 
von der Antragstellerin bzw. vom Untersuchungsaus-
schuß mit Zustimmung der Antragstellerin zurückge-
stellt worden sind, angenommen: 

Beweisantrag ADrs. Antrag-
steller Ablehnung Datum 

Vernehmung 
von N.N. 
„Der Spiegel" 

Nr. 38 PDS einstimmig 1. 6. 
1995 

Vernehmung 
von Ulrich 
Wickert 

Nr. 96 PDS/ 
B 90/ 
GRÜNE 

mit den Stim-
men der Koali-
tionsfraktionen 
und der SPD-
Fraküon 

28. 9. 
1995 

bb) Behandlung  von  Anträgen auf Terminierung 
der Beweiserhebung und Informationsgewinnung 
im einzelnen 

a) Ausnahmen  von  der einvernehmlichen Terminierung 
der Beweiserhebung und der Informationsgewinnung 

Streitige Entscheidungen über die Terminierung der 
Durchführung der Beschlüsse hat es im wesentlichen 
im Hinblick auf die Vernehmungen der Zeugen 
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BND-Präsident Konrad Porzner und Staatsminister 
im Bundeskanzleramt Bernd Schmidbauer gegeben. 
Die Oppositionsfraktionen haben wiederholt entspre-
chende Terminierungsanträge gestellt, die vom Aus-
schuß abgelehnt worden sind; die beiden Zeugen 
sind dann aber am 18. Januar 1996 bzw. am 19. Ja-
nuar 1996 gehört worden. 

Die Koalitionsfraktionen haben ihre Haltung damit 
begründet, daß vor einer Vernehmung dieser Zeugen 
zunächst alle ihnen untergeordnete Personen, deren 
Vernehmung ebenfalls vom Untersuchungsausschuß 
beschlossen worden sei, gehört werden müßten. Die 
Oppositionsfraktionen haben dagegen eingewandt, 
ein Untersuchungsausschuß stelle nicht nur ein 
gerichtsähnliches Gremium, sondern auch ein poli-
tisches Gremium mit Verpflichtungen gegenüber der 
Öffentlichkeit dar. Es gehe daher nicht an, mit der 
Vernehmung der politisch Hauptverantwortlichen 
beliebig lange zu warten. Dieser Forderung ist dann 
am 18. und 19. Januar 1996 mit einer zwölf einhalb-
stündigen bzw. einer zehneinviertelstündigen Ver-
nehmung der Zeugen BND-Präsident Konrad Porz-
ner und Staatsminister im Bundeskanzleramt Bernd 
Schmidbauer entsprochen worden. 

Die Oppositionsfraktionen haben aber anläßlich 
dieser Vernehmungen jeweils weiteren Fragebedarf 
angemeldet und eine zeitnahe Fortsetzung der Ver-
nehmungen verlangt. Sie haben dazu in der Folge-
zeit auch mehrfach konkrete schriftliche und münd-
liche Terminierungsanträge gestefit, die bis zur Sit-
zung am 5. Dezember 1996 bzw. am 15. Januar 1997 
jeweils mit Mehrheit abgelehnt worden sind. In jenen 
Sitzungen ist die Fortsetzung der Vernehmung des 
Zeugen Konrad Porzner für den 16. und des Zeugen 
Staatsminister Bernd Schmidbauer für den 30. Januar 
1997 terminiert worden. Dementsprechend sind 
beide Vernehmungsfortsetzungen durchgeführt wor-
den. 

Außerdem hat der Untersuchungsausschuß am 
26. Oktober 1995 den Antrag der SPD-Fraktion auf 
Terminierung der Vernehmung des Zeugen BKA-
Präsident Prof. Zachert am 1. Februar 1996 abge-
lehnt. Abgelehnt worden sind auch die am 14. No-
vember 1996 gestellten Terminierungsanträge der 
SPD-Fraktion auf Vernehmung der Zeugen Peter 
Krömer (BKA) und RD Dr. Zeising (Bayerisches Lan-
desamt für Umweltschutz, LfU) am 5. Dezember 1996. 

Ein Antrag auf Terminierung der Zeugenverneh-
mung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl ist vor 
dem 15. Januar 1997, dem Zeitpunkt, an dem eine 
Unterbrechung der Beweiserhebung bis zur Erar-
beitung eines Berichtsentwurfs beschlossen worden 
ist, nur einmal gestellt worden. Die SPD-Fraktion 
hat am 29. Januar 1996 beantragt (ADrs. 186), den 
Bundeskanzler als Zeugen am 8. Februar 1996 oder 
in der Sitzungswoche vom 26. Februar bis 1. März 
1996 zu hören. Der Ausschuß hat den Antrag -
mündlich geändert auf eine Vernehmung noch vor 
der Osterpause - in der Sitzung am 31. Januar 1996 
abgelehnt. 

Die SPD-Fraktion hat in der Sitzung am 15. Januar 
1997 Anträge gestellt, wonach die bereits am 1. Juni 
1995 beschlossenen Vernehmungen der Zeugen 

„Liesmann" und Bundesminister im Bundeskanzler-
amt Friedrich Bohl am 20. Februar 1997 und Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl am 27. Februar 1997 durch-
geführt werden sollten. Diese Anträge haben sich 
jedoch durch die Annahme des vorrangigen Antrags 
auf Unterbrechung der Beweiserhebung durch An-
hörung von Zeugen und Sachverständigen bis zur 
Vorlage des Entwurfs eines Berichtes gemäß dem 
Ausschußbeschluß vom selben Tage erledigt. 

Einen Sonderfall stellt der in der Sitzung am 7. Sep-
tember 1995 mündlich eingebrachte Antrag der SPD-
Fraktion auf Vernehmung des Leitenden Oberstaats-
anwaltes Dieter Emrich als Zeugen am 28. Septem-
ber 1995 dar. Mit diesem Antrag hat die SPD-Frak-
tion eine Änderung des am 29. Juni 1995 für diesen 
Tag beschlossenen Beweisaufnahmeprogramms durch 
Einbeziehung der Vernehmung des Leitenden Ober-
staatsanwalts Dieter Emrich als Zeugen anstelle der 
vorgesehenen Zeugenvernehmung von RD Herbert 
Lang verlangt. Dieses Begehren ist in derselben 
Sitzung, in der es geltend gemacht wurde, vom Aus-
schuß abgelehnt worden. 

Alle vorgenannten Zeugen sind dann aber später 
gehört worden bis auf den Zeugen Dr. Zeising, auf 
desssen Vernehmung im Ausschuß einvernehmlich 
verzichtet wurde. 

ß) Überblick über die Berücksichtigung 
der verschiedenen Antragstellerinnen bei 
der Beweiserhebung und Informationsgewinnung 

Von den 78 durchgeführten Zeugen- und Sach-
verständigenvernehmungen sowie informatorischen 
Anhörungen haben beantragt: 

Zeugenvernehmungen: 
- CDU/CSU-Fraktion und F.D.P.- Fraktion 7 
- SPD-Fraktion 38 
- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 20 

(16 Zeugenvernehmungen davon sind mit geson-
derten Anträgen ebenfalls von der SPD-Fraktion 
beantragt worden) 

- Gruppe PDS 1 

Sachverständigenvernehmungen: 
- CDU/CSU-Fraktion und F.D.P.- Fraktion 7 
- SPD-Fraktion 2 

Informatorische Anhörungen 2): 
- CDU/CSU-Fraktion und F.D.P.-Fraktion 2 

(in einem der beiden Fälle hat auch die SPD-Frak-
tion einen entprechenden Antrag gestellt) 

2) Der erste Untersuchungsausschuß hatte beschlossen, Herrn 
Wilhelm Gmelin und Herrn Dr. Lothar Koch auf Antrag der 
Koalitionsfraktionen als Sachverständige zu hören. Letzterer 
sollte auf Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN als Zeuge 
vernommen werden. Tatsächlich sind biede dann aber mit 
Rücksicht auf Ihren besonderen Status lediglich infor-
matorisch gehört worden: (Siehe unten Erster Teil Erster 
Abschnitt BIV 2 d bb), S. 41 f.). 
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- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1 

(hinzu kommt eine Anhörung des BND-Präsiden-
ten Dr. Hansjörg Geiger als Auskunftsperson, die 
auf Antrag der SPD-Fraktion gleichzeitig mit der 
Vernehmung von Dr. Geiger als Zeuge stattgefun-
den hat) 

2. Durchführung der Zeugen-
und Sachverständigenvernehmungen 
und der informatorischen Anhörungen 

a) Beginn, Art, Dauer, Anzahl und Ort 
der Vernehmungen bzw. Anhörungen 

Beginn der Vernehmung 

Nach § 6 Abs. 2 IPA-Regeln darf der Untersuchungs-
ausschuß bei Beschlußunfähigkeit keine Unter-
suchungshandlungen durchführen. Nach § 6 Abs. 1 
IPA-Regeln ist der Untersuchungsausschuß beschluß-
fähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwe-
send ist. Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzende 
unverzüglich eine neue Sitzung anzuberaumen, in 
der der Untersuchungsausschuß auch dann be-
schlußfähig ist, wenn nicht die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend ist; hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen (§ 6 Abs. 3 IPA-Regeln). 

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses hat 
von Amts wegen darauf geachtet, daß die Verneh-
mungen von Zeugen und Sachverständigen sowie 
die informatorischen Anhörungen erst dann began-
nen, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses anwesend und somit die Voraus-
setzungen des § 6 IPA-Regeln erfüllt waren. 

Art der Vernehmung 

Die vom Untersuchungsausschuß befragten Perso-
nen sind zumeist als Zeugen vernommen, in drei Fäl-
len aber auch nur informatorisch angehört worden. 
Teilweise sind die befragten Personen in einer Dop-
pelrolle als Zeugen und Sachverständige gehört wor-
den. Letzteres ist erforderlich gewesen, wenn der 
Zeuge nicht nur über eigenes Wissen berichten 
sollte, sondern auch aufgrund besonderer Sachkom-
petenz sich zu Sachverhalten und Vorgängen äußern 
sollte, die ihm zuvor vom Untersuchungsausschuß 
mitgeteilt worden waren. 

Anzahl der Vernehmungen 

Der Untersuchungsausschuß hat in der Zeit vom 22. 
Juni 1995 bis zum 15. Januar 1998 insgesamt 66 Zeu-
gen und 9 Sachverständige vernommen sowie 3 An-
hörpersonen gehört. Einige Zeugen sind an mehre-
ren Terminen vernommen worden. 

Dauer der Vernehmungen 

Die Vernehmungen und Anhörungen ohne Berück-
sichtigung der VS-eingestuften Beweiserhebungen 
dauerten insgesamt 257 Stunden. 

Ort der Vernehmung 

Eine Vernehmung hat außerhalb Bonns stattgefun-
den. Gelegentlich eines Besuchs der BND-Zentrale 
in Pullach am 12. Februar 1996 und einer Augen-
sche inse innahme auf d e m Flughafen M ü n c h e n -
Erding ist der Zeuge „Boeden" am 13. Februar 1996 
im Gebäude der Bereitschaftspolizei in München vor 
dem Plenum des Untersuchungsausschusses in ge-
heimer Sitzung vernommen worden. 

b) Unerledigte Beschlüsse über Vernehmungen 
bzw. Anhörungen 

Der Untersuchungsausschuß hat 60 Beschlüsse zur 
Beweiserhebung durch Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen sowie zur Informationsgewin-
nung durch Anhörung von Anhörpersonen nicht 
ausgeführt. Dabei handelt es sich im einzelnen um 
34 Beschlüsse zur Beweiserhebung durch Zeugen-
vernehmungen, 26 Beschlüsse zur Beweiserhebung 
durch Sachverständigenvernehmungen. 

c) Einstufung der Vernehmungen und Anhörungen 
in öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen 

Die Beweiserhebung ist entsprechend Art. 44 Abs. 1 
Satz 1 GG grundsätzlich öffentlich erfolgt, in einzel-
nen Fällen nichtöffentlich (Art. 44 Abs. 1 Satz 2 GG) 
oder in VS-VERTRAULICH/GEHEIM eingestufter Sit-
zung. An den nichtöffentlichen oder VS-Sitzungen 
haben außer den jeweils vernommenen Beweisper-
sonen und den Mitgliedern des Untersuchungsaus-
schusses Beauftragte der Bundesregierung, Mitarbei-
ter des Ausschußsekretariats und benannte Mitarbei-
ter der Fraktionen und der Gruppe, soweit sie ent-
sprechend VS-ermächtigt waren sowie teilweise 
auch Rechtsanwälte als Zeugenbeistände teilgenom-
men. Die öffentlichen und die nichtöffentlichen, nicht 
VS eingestuften Sitzungen zur Beweiserhebung oder 
Informationsgewinnung sind regelmäßig stenogra-
phisch aufgenommen worden. Dasselbe gilt für die 
VS-VERTRAULICH und höher eingestuften Sitzun-
gen aufgrund jeweiliger Ausschußbeschlüsse. Die 
Protokolle sind entsprechend den Einstufungen der 
aufgenommenen Sitzungen als offen, VS-NfD, VS-
VERTRAULICH oder VS-GEHEIM gekennzeichnet. 

Mehrere Mitarbeiter des BND und des BKA sowie 
Nachrichtendienstliche Verbindungen bzw. Vertrau-
enspersonen dieser Behörden sind als Zeugen unter 
ihren Decknamen vernommen worden. Der Unter-
suchungsausschuß hat auf die Angabe ihrer Klar-
namen verzichtet, um eine Beeinträchtigung ihrer 
zukünftigen dienstlichen Verwendungsmöglichkei-
ten und gegebenenfalls auch ihre persönliche Ge-
fährdung auszuschließen. 

d) Vernehmung ausländischer Zeugen und von 
Bediensteten der Europäischen Kommission 

aa) Vernehmung ausländischer Zeugen 

Der Untersuchungsausschuß hat vier ausländische 
Zeugen, darunter einen Kolumbianer und drei Spa-
nier sowie zwei Bedienstete der Europäischen Kom-
mission als Zeugen bzw. als Sachverständige ver-
nommen. 
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Einen der vier ausländischen Zeugen, einen Spanier, 
der als Mitarbeiter der Guardia Civil und als Nach-
richtendienstliche Verbindung des BND mit dem 
Decknamen „Rafa" tätig gewesen ist, hat der Unter-
suchungsausschuß nur unter erheblichen Anstren-
gungen veranlassen können, zur Vernehmung in 
Bonn zu erscheinen. 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 29. Juni 1995 beschlossen, diesen Zeugen am 
26. Oktober 1995 zu vernehmen und dann versucht, 
ihm die Ladung über den BND zuzustellen. Der BND 
hat daraufhin dem Untersuchungsausschuß mitge-
teilt, der Zeuge bedürfe für eine Ausreise nach 
Deutschland einer Genehmigung der Guardia Civil 
und empfohlen, die Ladung über die Deutsche Bot-
schaft in Madrid dem spanischen Justizministerium 
zuzuleiten. 

Der Untersuchungsausschuß ist dieser Anregung 
gefolgt und hat die Ladung, versehen mit einer 
sogenannten Höflichkeitsübersetzung des Ladungs-
schreibens, des entsprechenden Beweisbeschlusses 
13-2 und des Untersuchungsauftrags unter Einschal-
tung des Auswärtigen Amts über die Deutsche 
Botschaft in Madrid und über das spanische Justiz-
ministerium an den Zeugen gesandt. Der Unter-
suchungsausschuß ist davon ausgegangen, daß er 
auf diese Weise zugleich die Einhaltung aller recht-
lichen Förmlichkeiten gegenüber der spanischen 
Seite sichergestellt habe. 

Das spanische Justizministerium hat die Ladung 
nebst Anlagen am 17. August 1995 von der Deut-
schen Botschaft in Madrid erhalten und an das spani-
sche Innenministerium weitergegeben. Dieses hat 
die Ladung am 25. September 1995 zur Zustellung 
an die Generaldirektion der Guardia Civil weiter-
geleitet. Schließlich ist die Ladung dem Zeugen am 
7. Oktober 1995 ausgehändigt worden. 

In der öffentlichen Sitzung des Ausschusses am 
12. Oktober 1995 hat der Korrespondent der spani-
schen Tageszeitung „El Pais", Herr José Comas, dem 
Leiter des Ausschußsekretariats eine maschinenge-
schriebene Erklärung des Zeugen ohne Überschrift 
und ohne Unterschrift überreicht (Dokument Nr. 10), 
in der dieser sein Erscheinen vor dem Unter-
suchungsausschuß von der Beantwortung zahlrei-
cher nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses 
fallender Fragen und der Garantie seiner „völligen 
Immunität und körperlichen Unversehrtheit" abhän-
gig machte. 

Im Hinblick auf das von der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht München I eingeleitete, zum dama-
ligen Zeitpunkt noch anhängige, Ermittlungsverfah-
ren gegen den Zeugen wegen uneidlicher Falschaus-
sage - 111 Js 4508/95 - hat das Ausschußsekretariat 
aufgrund eines einstimmigen Ausschußbeschlusses 
vom 12. Oktober 1995 und einem Vermerk über die 
Rechtslage vom 11. Oktober 1995 (ADrs. 140) die 
Staatsanwaltschaft am 12. Oktober 1995 gebeten, auf 
Zwangsmaßnahmen gegen den Zeugen während 
seines Aufenthaltes in Deutschland zum Zwecke sei-
ner Einvernahme durch den 1. Untersuchungsaus-
schuß zu verzichten. Die Staatsanwaltschaft hat die-
ser Bitte zunächst mündlich am 12. Oktober 1995 
und dann förmlich mit Schreiben vom 16. Oktober 

1995 (Dokument Nr. 11) entsprochen. Die mündliche 
Erklärung ist dem Zeugen mit Schreiben vom 13. Ok-
tober 1995 mitgeteilt worden. 

Der Zeuge hat auf die Ladung und die verschiedenen 
Schreiben gegenüber dem Untersuchungsausschuß 
jedoch nicht reagiert und ist zum vorgesehenen Ter-
min nicht erschienen. Sein Nichterscheinen ist ledig-
lich mit bruchstückhafter Begründung in der spani-
schen Presse angekündigt worden. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich wegen des 
Fehlens einer rechtlichen Möglichkeit, einen Spa-
nier, der sich in Spanien aufhält, zum Erscheinen vor 
dem Untersuchungsausschuß zu zwingen, veranlaßt 
gesehen, unmittelbar mit dem Zeugen Kontakt auf-
zunehmen. Es ist ihm bei zahlreichen Telefonaten 
gelungen, den zunächst abweisenden Zeugen dazu 
zu bewegen, sich grundsätzlich zu einer Aussage vor 
dem Untersuchungsausschuß bereit zu erklären. 

Bei den Gesprächen hat der Zeuge freies Geleit für 
seinen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Polizeischutz von seiner Einreise bis zu seiner 
Ausreise, die vorherige Bereitstellung eines Flug-
tickets Madrid-Frankfurt-Madrid ohne Einschaltung 
der Deutschen Botschaft und die Verhinderung von 
Film- und Fotoaufnahmen anläßlich seines Erschei-
nens vor dem Untersuchungsausschuß verlangt. Auf 
die zunächst weiter geltend gemachte Forderung 
nach finanziellen Zuwendungen im voraus hat der 
Zeuge im Hinblick auf die Gegenargumente des 
Ausschusses verzichtet. 

In dem Ladungsschreiben vom 1. Dezember 1995 
sind dem Zeugen die von ihm verlangten Zusagen 
gemacht und konkretisiert worden. Es ist ihm die 
Erklärung der Staatsanwaltschaft zum „freien Ger 
leit" mitgeteilt und weiter im einzelnen folgendes 
zugesichert worden: 

- Er erhalte für die Dauer seines Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik Deutschland Polizeischutz. 

- Es werde gewährleistet, daß er in den Räumen des 
Deutschen Bundestages weder gefilmt noch foto-
grafiert werde. 

- Das Flugticket werde am Abflugtag beim Luft-
hansaschalter am Flughafen Madrid hinterlegt, wo 
er es ab 6.00 Uhr abholen könne. 

- Er könne am Vernehmungstag um 7.00 Uhr mit 
LH 4753 anreisen. In Frankfurt werde er von Poli-
zeibeamten aus dem Flugzeug geleitet und zur 
Vernehmung nach Bonn gebracht. 

- Die Beförderung zum Rückflug von Frankfurt nach 
Madrid erfolge wiederum durch Polizeibeamte. 

- Sein Zeugengeld werde in der Zahlstelle des 
Deutschen Bundestages bereitliegen. 

Die Staatsanwaltschaft hat auf die neuerliche Bitte 
des Untersuchungsausschusses erklärt, daß sie auf 
jegliche Zwangsmaßnahmen gegen den Zeugen 
wegen eventueller in der Vergangenheit liegender 
Straftaten für die Dauer seines Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke der Ver-
nehmung vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
verzichte (Dokument Nr. 12). 
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Nach vorheriger Terminabstimmung mit dem Zeu-
gen hat der Untersuchungsausschuß am 1. Dezember 
1995 beschlossen, die Zeugenvernehmung am 7. De-
zember 1995 durchzuführen. 

Das Ladungsschreiben in spanischer Übersetzung ist 
dem Zeugen als Einschreiben mit Rückschein unmit-
telbar an seine Privatadresse übersandt worden. Er 
ist dann vereinbarungsgemäß zum Vernehmungs-
termin im Deutschen Bundestag erschienen. 

Die drei weiteren ausländischen Zeugen sind jeweils 
aus Strafhaft in Bayern zu ihrer Vernehmung nach 
Bonn verschubt worden. 

Die Vernehmungen der vier ausländischen Zeugen 
haben sämtlich unter Simultanverdolmetschung in 
die und aus der spanischen Sprache stattgefunden. 

Zu der Übermittlung der stenographischen Proto-
kolle simultanverdolmetschter Zeugenvernehmun-
gen an ausländische Zeugen, um diese wie andere 
Zeugen in den Stand zu setzen, binnen einer ange-
messenen Frist dem Untersuchungsausschuß Korrek-
tur* und Ergänzungswünsche mitzuteilen, hat der 
Ausschußvorsitzende in der Sitzung am 25. Septem-
ber 1996 ausgeführt: Es sei sehr kostenaufwendig, 
vernommenen ausländischen Zeugen die Protokolle 
in ihrer Sprache zukommen zu lassen. Darüber 
hinaus werde auch damit nicht in vollem Umfang die 
gewünschte Rechtswirkung der Inhaltsidentität 
erzielt. Derartige kostenaufwendige Maßnahmen 
sollten deshalb nur dann getroffen werden, wenn sie 
von dem vernommenen Zeugen ausdrücklich bean-
tragt würden und der Zeuge eine Stellungnahme zu-
sage. Aus Kostengründen und Gründen der größeren 
Inhaltsnähe sollte, wenn tatsächlich im Einzelfall 
solche Maßnahmen beschlossen würden, dem Zeu-
gen keine Übersetzung des stenographischen Proto-
kolls in seine Muttersprache, sondern sollten Band-
abschriften der Fragen und Antworten in der jeweili-
gen Muttersprache übermittelt werden. Der Untersu-
chungsausschuß hat diesen Ausführungen einver-
nehmlich zugestimmt. 

Dementsprechend haben zwei ausländische Zeugen 
die stenographischen Protokolle in deutscher Spra-
che über ihre Zeugenbeistände erhalten. 

Einem Zeugen ist vor seiner Ausreise nach Spanien 
in spanischer Sprache mitgeteilt worden, das steno-
graphische Protokoll seiner Vernehmung liege noch 
nicht vor. Es werde ihm in spanischer Übersetzung 
nachgesandt werden, wenn er dem Untersuchungs-
ausschuß seine neue Anschrift bekannt gebe. 

Dem Zeugen „Rafa" ist eine Bandabschrift seiner 
Ausführungen in spanischer Sprache und eine Über-
setzung der entsprechenden an ihn gerichteten Fra-
gen aus der deutschen in die spanische Sprache zu-
geleitet worden, weil während seiner Vernehmung 
noch keine Bandaufnahme von der Dolmetscher-
übersetzung der an den Zeugen gerichteten Fragen 
vorgesehen war. 

Im übrigen haben die Dolmetscher urheberrechtliche 
Einwendungen gegen Tonbandabschriften von ihren 
Übersetzungen geltend gemacht, die aber insoweit 
keine Auswirkungen hatten, weil es angesichts der 

Haltung der vernommenen Zeugen nicht zu diesen 
Tonbandabschriften gekommen ist. 

Keiner der vier ausländischen Zeugen hat auf die 
Zuschriften des Ausschusses reagiert. 

bb) Vernehmung von Bediensteten der 
Europäischen Kommission 

Der Untersuchungsausschuß hatte zunächst be-
schlossen, einen Bediensteten der Europäischen 
Kommission als Zeugen und Sachverständigen und 
einen weiteren Bediensteten der Europäischen Kom-
mission als Sachverständigen zu vernehmen. 

Bei der Umsetzung dieser Beschlüsse hat sich dann 
aber das Problem gestellt, daß Bedienstete der Euro-
päischen Kommission einen Sonderstatus haben. 
Nach Artikel 11a des Protokolls über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft i.V.m. dem Gesetz zu den Verträgen 
vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen 
Atomgemeinschaft sind die Bediensteten der Ge-
meinschaft bezüglich der in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommenen Handlungen von der nationalen 
Gerichtsbarkeit befreit (BGBl. II, 1957, S.1182ff). 
Durch diese Regelung soll die Unabhängigkeit der 
Gemeinschaften gegenüber den Mitgliedsstaaten 
sichergestellt werden. 

Konkretisierend wird in Artikel 15 des Protokolls wei-
ter ausgeführt: „Der Rat bestimmt auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhörung der anderen betrof-
fenen Organe die Gruppen von Beamten und sonsti-
gen Bediensteten der Gemeinschaft, auf welche die 
Artikel 11, 12 Absatz 2 und Artikel 13 ganz oder teil-
weise Anwendung finden. " 

Der Untersuchungsausschuß ist davon ausgegangen, 
daß die beiden Bediensteten der Europäischen Kom-
mission zu diesem Personenkreis gehören. Er hat dar-
aus den Schluß gezogen, daß sie einen diplomaten-
ähnlichen Status genießen, der ihnen im Interesse 
der EG gewährt wird (Artikel 23 Abs. 1 EurBSt., 11 
Abs. 1 BSB) aber auf die Ausübung der im dienst-
lichen Auftrag vorgenommenen Handlungen be-
schränkt ist (sog. Amtsimmunität). 

Zwar stellen Zeugenaussagen vor einem parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuß keine Handlungen 
dar, die in amtlicher Eigenschaft vorgenommen wer-
den; wenn aber ein EG-Bediensteter bezüglich seiner 
in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlun-
gen nicht der deutschen Gerichtsbarkeit unterliegt, 
so bedeutet dies, daß jegliche Ausübung der inländi-
schen Gerichtsbarkeit grundsätzlich unzulässig ist. 
Ein Bediensteter der Kommission kann deshalb ins-
besondere auch nicht gezwungen werden, als Zeuge 
über seine dienstlichen Handlungen auszusagen. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob er dann, wenn er 
freiwillig aussagt, insoweit trotzdem der Wahrheits-
pflicht der StPO unterliegt. Einerseits stellt die Wahr-
heitspflicht einen integrierenden Bestandteil der 
Aussagepflicht dar, andererseits kennt die StPO aber 
in den §§ 52, 53, 55 auch die Situation, daß ein Zeuge 
zwar nicht aussagen muß, aber dennoch verpflichtet 
ist, die Wahrheit zu sagen, wenn er freiwillig aussagt. 
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Hierzu ist einerseits festzustellen, daß die Befreiung 
von der deutschen Gerichtsbarkeit eine Unanwend-
barkeit der StPO insgesamt und damit auch der dort 
normierten Wahrheitspflicht bewirkt. Da, wie oben 
ausgeführt, die Befreiungen aber im Interesse der EG 
und nicht des Betroffenen normiert sind, könnte die 
Kommission mit und im Rahmen der Erteilung der 
Aussagegenehmigung andererseits einen wirksamen 
Verzicht auf die Vorrechte erklären. In diesem Falle 
wäre die StPO anwendbar. Dies kann jedoch zum 
Nachteil der angehörten Person wohl nur im Falle 
eines ausdrücklichen Hinweises in der Aussage-
genehmigung angenommen werden. 

Wenn ein Bediensteter der Kommission hingegen 
nicht als Zeuge, sondern als Sachverständiger vor 
einem Untersuchungsausschuß gehört wird, so wird 
von ihm erwartet, daß er Tatsachen aufgrund seiner 
Sachkompetenz bewertet und nicht als Zeuge eigene 
tatsächliche Wahrnehmungen wiedergibt. In diesem 
Falle beziehen sich seine Ausführungen nicht auf 
seine dienstlichen Handlungen. Als Sachverständi-
ger genießt er deshalb wohl auch nicht die Vorrechte 
des Artikel 11a des oben genannten Protokolls (be-
züglich der in amtlicher Eigenschaft vorgenomme-
nen Handlungen von der Gerichtsbarkeit befreit). 
Der Ausschuß hat diese Rechtsfrage aber offen ge-
lassen. 

Deshalb hat der Vorsitzende zu Beginn der jewei-
ligen Vernehmung der Kommissionsbediensteten 
erklärt, daß sie nur als Auskunftspersonen und nicht 
als Zeugen oder Sachverständige im Sinne der StPO 
gehört würden. Der Untersuchungsausschuß hat 
diese Erklärungen zustimmend zur Kenntnis genom-
men. 

e) Vereidigung von Zeugen und formeller Abschluß 
von Vernehmungen 

aa) Vereidigung von Zeugen 

Auch wenn parlamentarische Untersuchungsaus-
schüsse des Deutschen Bundestages vernommene 
Zeugen nur in wenigen Ausnahmefällen vereidigt 
haben, so hat der Vorsitzende bei der Belehrung den-
noch auf die Möglichkeit einer Vereidigung hinge-
wiesen. Ein Antrag auf Vereidigung des Zeugen 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude ist von der SPD-Frak-
tion mit Schreiben vom 10. November 1996 an den 
Vorsitzenden (ADrs. 144) und anschließend in der 
58. Sitzung am 14. November 1996 angekündigt 
worden. 

Die SPD-Fraktion hat schließlich am 22. April 1998 
Anträge zur Vereidigung folgender Zeugen einge-
reicht: 

Oberstaatsanwalt Helmut Meier-Staude (ADrs. 291 a), 
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl (ADrs. 291 b), 
Staatsminister Bernd Schmidbauer (ADrs. 291 c). 

Diese Anträge sind in der 78. Sitzung behandelt und 
jeweils mit Stimmengleichheit abgelehnt worden. 

Die Ausschußmitglieder aus den Koalitionsfraktionen 
haben in der vorangegangenen Diskussion zur Ab-
lehnung der Anträge im wesentlichen vorgetragen, 
zwar sei die Frage der Zulässigkeit der Vereidigung 

von Zeugen durch parlamentarische Untersuchungs-
ausschüsse in der Literatur umstritten. Immerhin hebe 
aber die neuere Rechtsprechung darauf ab, daß 
Zeugen in parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen häufig als Betroffene anzusehen seien, 
denen eher ein Beschuldigten- als ein Zeugenstatus 
zugebilligt werden müsse. Zumindest bei diesem 
Zeugenkreis scheide eine Vereidigung deshalb wohl 
aus. 

Ausschlaggebend für die Ablehnung der Anträge sei 
aber die zum Gewohnheitsrecht erstarkte ständige 
Übung im Deutschen Bundestag, wonach Zeugen 
durch Untersuchungsausschüsse nicht vereidigt wür-
den. In den ersten Wahlperioden seien zwar insge-
samt drei Zeugen vereidigt worden, danach seien 
aber keine Vereidigungen mehr erfolgt. Entspre-
chende Anträge seien regelmäßig abgelehnt worden 
und zwar in den letzten Wahlperioden ausdrücklich 
mit dem Hinweis, daß eine Vereidigung gegen die 
Verfahrenspraxis im Deutschen Bundestag verstoße. 
Anders als in Strafprozessen sei im Untersuchungs-
ausschußverfahren das Mittel der Zeugenvereidi-
gung zur Erzielung einer wahrheitsgemäßen Aus-
sage nicht erforderlich. Die drei zur Entscheidung 
anstehenden Fälle wiesen auch keinerlei Besonder-
heiten auf, die Veranlassung geben könnten, von der 
bisherigen Parlamentspraxis abzuweichen. 

Die Diskussionsteilnehmer aus den Oppositionsfrak-
tionen haben darauf hingewiesen, daß die StPO die 
Vereidigung von Zeugen als Regelfall vorsehe. Es be-
dürfe deshalb unabhängig vom Vorliegen eines Ver-
eidigungsantrages eines ausdrücklichen Beschlus-
ses, wonach von der Vereidigung aller vom Ausschuß 
vernommener Zeugen abgesehen werde. Dieser Be-
schluß könne nur mit Mehrheit gefaßt werden. Im 
übrigen sei ein Vereidigungsantrag als Beweisantrag 
zu qualifizieren, der dem Minderheitenrecht unter-
liege. 

Demgegenüber haben die Diskussionsteilnehmer 
aus den Koalitionsfraktionen die Rechtsauffassung 
vertreten, die Vereidigungspflicht der StPO gelte 
für das parlamentarische Untersuchungsverfahren 
nicht. Das Verfahren eines parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses diene anderen Zwecken als 
das Strafverfahren. Die Vereidigung von Zeugen sei 
- wie bereits erwähnt - zur Erzielung wahrheitsge-
mäßer Aussagen nicht erforderlich. Das in der StPO 
normierte Regel-Ausnahmeverhältnis für die Zeu-
genvereidigung komme deshalb, wie auch die Parla-
mentspraxis zeige, im Untersuchungsverfahren nicht 
zur Anwendung. 

Zu der Behauptung, die Vereidigungsanträge unter-
lägen dem Minderheitenrecht, sei zu bemerken, daß 
nach Artikel 42 Absatz 2 GG im Deutschen Bundes-
tag grundsätzlich das Mehrheitsprinzip gelte. Eine 
Ausnahme von diesem Prinzip im parlamentarischen 
Untersuchungsverfahren sei ausschließlich in § 12 
Absatz 2 der IPA-Regeln vorgesehen und zwar in 
Bezug auf die Beweiserhebung. Ein Vereidigungs-
antrag sei aber nicht auf die Erhebung von (neuen) 
Beweisen, sondern lediglich auf die Verifizierung 
eines bereits erhobenen Beweises gerichtet. Es han-
dele sich bei einem Vereidigungsantrag eindeutig 
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um einen Verfahrensantrag. Das hätten - soweit 
erkennbar - auch alle bisherigen Untersuchungsaus-
schüsse so gesehen, ohne daß Einwände erhoben 
worden seien. 

bb) Formeller Abschluß  von  Vernehmungen 
Allen Zeugen und Sachverständigen ist die Möglich-
keit eröffnet worden, binnen zwei Wochen nach 
Erhalt des Vernehmungsprotokolls ihre Aussage zu 
korrigieren oder zu ergänzen. Der Untersuchungs-
ausschuß hat erklärt, er werde die Vernehmungen 
vor Ablauf der gewährten Frist nicht für abgeschlos-
sen erklären. 

Solche formellen Vernehmungsabschlüsse durch 
besondere Ausschußbeschlüsse sind bei Unter-
suchungsausschüssen des Deutschen Bundestages 
üblich und zwar aus Gründen der rechtlichen und 
politischen Klarheit. 

Demgegenüber besteht bei informatorischen Anhö-
rungen ein Bedürfnis für einen derartigen Abschluß 
nicht. 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat daher zum Ab-
schluß der von ihm durchgeführten Zeugen- und 
Sachverständigenvernehmungen am 29. April 1998 
den folgenden Beschluß gefaßt: 

Die Vernehmungen folgender Zeugen und Sach-
verständigen, die das stenographische Protokoll 
über ihre Befragung vor dem Ausschuß erhalten 
und dazu Stellung genommen haben, werden 
abgeschlossen. 

Zeuge/Sachverständiger Vernehmungstermin 
Adami, Thomas 30. 11. 1995 
Amelung, Martin 7. 3. 1996 
Dr. Beckstein, Günther 28. 9. 1995 
Bieling, Wolfram 17. 10. 1996 
Bohl, Friedrich 29. 10. 1997 
Braunöhler, Regine 28. 2. 1996 
Dr. Dürr, Rudolf 20. 6. 1996 
Edtbauer Harald 1. 12. 1995 
Erler, Gernot 11. 12. 1997 
Dr. Fechner, Joachim 13. 6. 1996 
Dr. Fischer-Hollweg, Peter 18. 4. 1996 
Foertsch, Volker 26. 9. 1996 
Forstner, Rudolf 29. 2. 1996 
Fügmann, Werner 29. 2. 1996 
Dr. Geiger, Hansjörg 12. 12. 1997 
„Gilm, Frank" 27. 6. 1996 
Dr. Goppel, Thomas 12. 10. 1995 
Gutschmidt, Wolf-Dieter 5. 12. 1996 
„Hochfeld, Matthias" 25. 4. 1996 
Dr. Huber, Karl 12. 12. 1997 u. 

15. 1. 1998 
„Imhorst" 9. 5. 1996 
Dr. Keßelring, Rainer 20. 6. 1996 
Dr. Kohl, Helmut 13. 11. 1997 
Krömer, Peter 16. 1. 1997 
Küppers, Christoph 29. 6. 1995 
„ Kulp, Manfred " 1. 2. 1996 

Lang, Herbert 28. 9. 1995 
Leeb, Hermann 24. 11. 1995 
„Liesmann, Willi" 26. 10. 1995 
Meier-Staude, Helmut 12. 10. 1995 
„ Merker, Jürgen " 13. 06. 1996 
Dr. Müller, Harald 22. 6. 1995 
Porzner, Konrad 18. 1.1996 u. 

16. 1. 1997 
Rick, Hans-Jürgen 29. 6. 1995 
Sauer, Gustav W. 29. 6. 1995 
Dr. Schaper, Annette 5. 12. 1996 
Scharping, Rudolf 11. 12. 1997 
Schlep pi, Dietmar 10. 10. 1996 
Schmidbauer, Bernd 19. 1.1996 u. 

30. 1. 1997 
Sommer, Wolfgang 21. 09. 1996 
„Speidel" 7. 3. 1996 
Staubwasser, Peter 24. 11. 1995 
Stenglein, Gudrun 11. 10. 1996 
Dr. Struck, Peter 11. 12. 1997 
Wenckebach, Konrad 7. 11. 1996 
Dr. Werner, Rudolf 20. 6. 1996 
Prof. Zachert, Hans-Ludwig 17. 10. 1996 
Ziegenaus, Hermann 14. 11. 1996 

II. 
Die Vernehmungen folgender Zeugen und Sach-
verständigen, die das stenographische Protokoll 
über ihre Befragung vor dem Ausschuß erhalten, 
darauf aber nicht reagiert oder auf eine Stellung-
nahme verzichtet haben, werden abgeschlossen. 

Zeuge/Sachverständiger Vernehmungstermin 
„Boeden, Walter" 13. 2. 1996 
„Dentier" 7. 3. 1996 
Dr. „Dernbach, Wolf gang" 17. 10. 1996 
„Döring, Klaus" 9. 10. 1997 
Prof. Dr. Dr. Dolzer, Rudolf 12. 12. 1996 
Emrich, Dieter 26. 9. 1996 
Prof. Dr. Falkenrath, 
Richard A. 13. 11. 1997 
Famulla, Harald 10. 10. 1996 
Dr. Hanning, August 7. 11. 1996 
Dr. „Harburg, Maria" 27. 6. 1996 
„Janko, Sybilla" 23. 11. 1995 
Knauer, Joachim 29. 2. 1996 
Dr. „Lehberg, Elmar" 9. 5. 1996 
Meier-Staude, Helmut 26. 9. 1996 
Dr. Münstermann, Paul 27. 6. 1996 
„Narjes, Klaus-Peter" 9. 10. 1997 
Niggl, Jakob 14. 11. 1996 
Smidt, Wolbert 10. 10. 1996 
Dr. Thomas, Wolfgang 22. 6. 1995 
Dr. Wagner, Ritter von 9. 5.1996 

III. 
Ebenso werden die Vernehmungen folgender Zeu-
gen abgeschlossen, denen das stenographische 
Protokoll über ihre Befragung vor dem Ausschuß 
zugeleitet worden ist, die aber das Protokoll aus 
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Gründen außerhalb des Einflußbereichs des Aus-
schusses nicht erhalten haben. 

Zeuge Vernehmungstermin 
Bengoechea Arratibel, 
Javier 14. 3. 1996 
Ferreras Fernandez, Rafael 7. 12. 1995 u. 
(„Rafa") 8. 12. 1995 
Oroz Eguia, Julio 23. 5. 1996 
Torres Benitez, Justiniano 23. 5. 1996 

f) Zeugenbeistände 

Folgende Zeugen sind zu ihrer Vernehmung vor dem 
1. Untersuchungsausschuß in Begleitung eines an-
waltlichen Beistands erschienen: 

Javier 
Bengoechea Arratibel RA Ernesto Garzön Villada 
Julio Oroz Eguia RA Hans Auffenberg 
Gudrun Stenglein RA Dr. Hans de With 
Justiniano Torres Benitez RA Andreas Schwarzer 
Willy Weitzel ( „ Liesmann " ) RA Dr. Ingram Lohberger 

Der Untersuchungsausschuß hat den Zeugen die 
Möglichkeit eröffnet, erforderlichenfalls durch Sit-
zungsunterbrechung, sich mit ihren Beiständen zu 
beraten. Den Beiständen ist kein generelles Rede-
oder Antragsrecht gewährt worden. 

Der Zeuge Torres hat dem Untersuchungsausschuß 
vor seiner Vernehmung mitgeteilt, er könne im Hin-
blick auf ein im Ausland anhängiges Ermittlungsver-
fahren nur in Anwesenheit seines Rechtsbeistandes 
aussagen, sei aber nicht in der Lage, für die Kosten 
von dessen Inanspruchnahme aufzukommen. Nach-
dem der Untersuchungsausschuß dem Zeugen und 
Rechtsanwalt Schwarzer die bestehende Rechtslage 
und die ständige Übung im Deutschen Bundestag 
dargelegt hatte, wonach derartige Kosten nicht zu 
übernehmen sind, hat der Zeuge lediglich einen 
Antrag auf Erstattung der Reisekosten seines Rechts-
beistandes im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung des Vernehmungstermins gestellt. 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 43. Sitzung 
am 22. Mai 1996 entschieden, dem Zeugen die 
Erstattung dieser Kosten im Wege der Sonderver-
einbarung als extreme Ausnahmemaßnahme zuzu-
sagen. 

g) Befreiung von der Schweigepflicht 
und Aussagegenehmigung 

Ein Zeuge, Rechtsanwalt Martin Amelung, ist durch 
seinen Mandanten, den Zeugen „Rafa", von seiner 
Schweigepflicht entbunden worden. Die übrigen 
Zeugen, bis auf den Flugkapitän Jakob Niggl und 
„Rafa" sowie die drei verurteilten Täter, haben für 
ihre Aussagen vor dem Untersuchungsausschuß Aus-
sagegenehmigungen benötigt und erhalten. In den 
meisten Fällen sind die Aussagegenehmigungen auf 
einzelne Sachverhalte bzw. Vorgänge beschränkt 
worden. Teilweise sind sie auch nur für Vernehmun-
gen in nichtöffentlicher oder VS-eingestufter Sitzung 
erteilt worden. 

h) Geltendmachung von Zeugnis-
und Aussageverweigerungsrechten 

aa) Teilweise Auskunftsverweigerung 
wegen der Gefahr ausländischer Strafverfolgung 

Bei seiner Vernehmung am 23. Mai 1996 hat sich der 
Zeuge Torres geweigert, Fragen zu seinen Kontakt-
leuten in Rußland zu beantworten. Er hat als Begrün-
dung dafür angeführt, daß gegen ihn in Rußland ein 
Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem 
Münchener Plutoniumfall anhängig sei. Sein Zeu-
genbeistand, Rechtsanwalt Schwarzer, hat dazu wei-
ter ausgeführt, es gebe ein Rechtshilfeersuchen der 
russischen Behörden in einem Ermittlungsverfahren 
gegen drei russische Staatsbürger. In dem Original-
Rechtshilfeersuchen sei der Zeuge als Beschuldigter 
benannt. Später sei allerdings eine Klarstellung über 
das Bundesjustizministerium erfolgt, wonach in die-
sem Verfahren Torres nicht Beschuldigter sei. Die 
russischen Behörden könnten aber ein eigenes Straf-
verfahren gegen Torres einleiten. Der Grundsatz „ne 
bis in idem" gelte in Rußland nicht. Sein Mandant 
berufe sich deshalb auf die Regelung des § 55 StPO, 
soweit es um Fragen zur russischen Vorgeschichte 
des Plutoniumfalls gehe. 

Der Untersuchungsausschuß hat die öffentliche Sit-
zung unterbrochen, um über die Frage der Anerken-
nung eines Auskunftsverweigerungsrechts zu bera-
ten. Er hat in Kenntnis des Umstandes, daß auch die 
Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung im Ausland 
zur Auskunfsverweigerung berechtigt, keine Ent-
scheidung über die Anerkennung oder die Nichtan-
erkennung des beanspruchten Auskunftsverweige-
rungsrechts gefällt. Es ist lediglich zwischen den Mit-
gliedern des Untersuchungsausschusses verabredet 
worden, keine weiteren Fragen zu diesem Themen-
komplex zu stellen. 

bb) Umfassende Auskunftsverweigerung 
im Hinblick auf  ein  anhängiges Ermittlungsverfahren 
wegen uneidlicher Falschaussage 

Der Zeuge „Liesmann" hat im Vernehmungstermin 
am 26. Oktober 1995 erklärt, daß er im Hinblick auf 
ein in München gegen ihn eingeleitetes Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts der uneidlichen 
Falschaussage -111 Js 4509/95- „die Aussage gene-
rell verweigern" möchte. 

Über die Frage, ob dem Zeugen das von ihm bean-
spruchte umfassende Auskunftsverweigerungsrecht 
nach § 55 StPO zuzubilligen sei, ist in der öffent-
lichen Sitzung und nach Unterbrechung dieser Sit-
zung in einer nichtöffentlichen Sitzung kontrovers 
diskutiert worden. Dabei ist mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft dem Zeugen und seinem Beistand 
Einsicht in die staatsanwaltschaftliche Einleitungs-
verfügung gegeben worden. 

Der Zeugenbeistand, Rechtsanwalt Dr. Lohberger, 
hat zur Inanspruchnahme eines umfassenden Aus-
kunftsverweigerungsrechts erläutert, daß er die 
Frage, welche Aussage seinen Mandanten als Teil-
stück eines mosaikartigen Gebäudes belasten 
könnte, erst nach vollständiger Akteneinsicht zu 
beantworten vermöge. 
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Der Untersuchungsausschuß hat dennoch die Befra-
gung des Zeugen mit dem Ziel fortgeführt, von der 
Aussageverweigerung nicht betroffene Fragenkom-
plexe festzustellen. Er hat die Vernehmung dann ver-
tagt, ohne eine Entscheidung über das Bestehen 
eines Auskunftsverweigerungsrechts zu fällen. Der 
Zeugenbeistand ist außerdem gebeten worden, die 
Inanspruchnahme des Rechtes aus § 55 StPO in dem 
genannten Umfange schriftlich zu begründen. 

Dieser Bitte ist Rechtsanwalt Dr. Lohberger mit 
Schreiben vom 5. Dezember 1995 (ADrs. 167) nach-
gekommen. Er hat darin die Auffassung vertreten, 
daß sein Mandant auch zu solchen Themen keine 
Auskunft geben müsse, die nicht Gegenstand seiner 
Befragung in dem Münchener Verfahren gewesen 
seien. Alle Sachkomplexe, die in der Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuß angesprochen wor-
den seien, stünden zumindest in mittelbarem Zusam-
menhang mit dem Inhalt der Aussage vor dem Land-
gericht München I. Nach der Rechtsprechung des 
BGH erstrecke sich nämlich das Auskunftsverweige-
rungsrecht auch auf solche Fragen, durch deren 
Beantwortung zwar allein eine Strafverfolgung nicht 
ausgelöst werden könnte, die aber ein Teilstück in 
einem mosaikartigen Beweisgebäude beträfen und 
demzufolge - mittelbar - zu einer Belastung des Zeu-
gen beitragen könnten. 

In der 52. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
9. Oktober 1996 hat der Vorsitzende mitgeteilt, daß 
ihm Rechtsanwalt Dr. Lohberger bei einer telefoni-
schen Anfrage erklärt habe, sein Mandant sei nach 
wie vor nicht zu einer Aussage vor dem Unter-
suchungsausschuß bereit und berufe sich insoweit 
auf § 55 StPO. 

Den am Tage der ersten Vernehmung des Zeugen 
bestimmten Termin für dessen erneute Vernehmung, 
den 18. Januar 1996, hat der Untersuchungsausschuß 
am 17. Januar 1996 wieder aufgehoben. In der Folge-
zeit sind bis zum 15. Januar 1997 keine Anträge auf 
Terminierung seiner Vernehmung mehr gestellt wor-
den. Der in der 63. Sitzung am 15. Januar 1997 
mündlich gestellte Antrag der SPD-Fraktion hat sich 
durch den Beschluß über die Erstellung eines 
Berichtsentwurfs und eine Unterbrechung der Be-
weisaufnahme erledigt. 

Am 17. Dezember 1996 hat das Amtsgericht Mün-
chen - wie bereits oben Erster Teil Erster Abschnitt A 
V. 2. b) bb), S. 26 dargelegt - gegen den Zeugen 
einen Strafbefehl wegen falscher uneidlicher Aus-
sage erlassen, der am 17. Januar 1997 rechtskräftig 
geworden ist (Dokument Nr. 6). 

Damit sind die vom Zeugen bisher geltend gemach-
ten Gründe für seine Aussageverweigerung ent-
fallen. 

Bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuß des Bayerischen Landtags am 25. Februar 1997 
hat der Zeuge gleichwohl unter Berufung auf ein 
umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht nach 
§ 55 StPO die Aussage verweigert. Er hat geltend 
gemacht, daß gegen ihn von der Staatsanwaltschaft 
Augsburg im Zusammenhang mit dem Münchener 
Plutoniumfall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

worden sei. Die Einzelheiten des Verfahrens kenne 
er nicht. Er laufe aber Gefahr, als Gehilfe oder Anstif-
ter eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll-
gesetz strafrechtlich verfolgt zu werden (Dokument 
Nr. 13). 

Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Land-
tags hat dem Zeugen das beanspruchte umfassende 
Auskunftsverweigerungsrecht zugebilligt und ihn 
lediglich in Randbereichen befragt in der Annahme, 
daß diese von dem Auskunftsverweigerungsrecht 
nicht erfaßt würden. 

Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsausschusses hat 
im Ausschuß einen Vermerk über die Frage erstellen 
lassen, inwieweit sich der Zeuge aufgrund der ge-
genwärtigen Sachlage auf ein Auskunftsverweige-
rungsrecht nach § 55 StPO gegenüber Fragen des 
Untersuchungsausschusses berufen könne. Der Ver-
fasser des Vermerks (Dokument Nr. 14) ist zu dem 
Ergebnis gekommen, daß dem Zeugen angesichts 
des gegen ihn von der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht Augsburg eingeleiteten Ermittlungs-
verfahrens (300 Js 122860/95 e) und eines zusätzlich 
anhängigen Disziplinarverfahrens in den Kernberei-
chen des Befragungsinteresses des Untersuchungs-
ausschusses ein Auskunftsverweigerungsrecht nach 
§ 55 StPO zusteht. 

Bei der Fortsetzung seiner Vernehmung in der 70. Sit-
zung am 9. Oktober 1997 hat der Zeuge „Liesmann" 
erneut ein umfassendes Auskunftsverweigerungs-
recht geltend gemacht. Zur Begründung hat er sich 
u. a. darauf berufen, daß gegen ihn durch die Staats-
anwaltschaft Augsburg im Zusammenhang mit sei-
ner Beteiligung an der Münchener „Plutonium-Ope-
ration" wegen Anstiftung oder Beihilfe zu einem Ver-
stoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt 
werde und sich das Auskunftsverweigerungsrecht 
des § 55 StPO daher zu einem Aussageverweige-
rungsrecht hinsichtlich aller Fragen über seine Betei-
ligung an dieser Operation gewandelt habe. 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat daraufhin noch in 
der 70. Sitzung einstimmig bei Enthaltung der Mit-
glieder der SPD-Fraktion beschlossen, daß sich der 
Zeuge bei den für den Ausschuß relevanten Fragen 
auf ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO 
berufen könne, das insoweit ein Aussageverweige-
rungsrecht darstelle. 

Dementsprechend ist anschließend die Befragung 
des Zeugen abgebrochen und der Zeuge entlassen 
worden. 

i) Verhandlungs- bzw. Vernehmungsfähigkeit 

Eine Zeugin, die als BKA-Verbindungsbeamtin bei 
Interpol in Madrid tätig gewesen ist, hat der Unter-
suchungsausschuß am 26. Oktober 1995 auf den 
2. Februar 1996 zur Vernehmung geladen. Die Zeu-
gin hat dazu mit Schreiben vom 25. Januar 1996 mit-
geteilt, sie befinde sich in Madrid in ärztlicher 
Behandlung. Der behandelnde Arzt halte es nicht für 
ratsam, daß sie sich von Madrid entferne. Diesem 
Schreiben hat sie ein handschriftliches Attest des 
Arztes vom selben Tage beigefügt, in dem dieser aus-
führt, die Zeugin müsse wegen einer Erkrankung 
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noch mehrere Wochen behandelt werden. Er emp-
fehle, daß seine Patientin während dieser Zeit 
Madrid nicht verlasse. Sie sei zur Zeit arbeitsunfähig. 

Am 31. Januar 1996 hat der 1. Untersuchungsaus-
schuß beschlossen, die Zeugin erneut zur Verneh-
mung, und zwar auf den 9. Mai 1996 zu laden. Da der 
Untersuchungsausschuß beabsichtigte, am 2./3. Mai 
1996 in Spanien die Vernehmung eines anderen Zeu-
gen durchzuführen, hat er am 28. Februar 1996 ent-
schieden, über das Bundesministerium des Innern zu 
klären, ob ihm die Zeugin zum vorgesehenen Termin 
zur Verfügung stehen werde oder ob sie im Falle wei-
terer Reiseverhinderung gelegentlich einer vom Aus-
schuß beabsichtigten Reise nach Spanien, die nicht 
stattgefunden hat, in Madrid vernommen werden 
könne. Zu dem entsprechenden Schreiben des Vor-
sitzenden vom 1. März 1996 hat der Rechtsbeistand 
der Zeugin am 11. März 1996 mitgeteilt, daß der der-
zeitige Gesundheitszustand der Zeugin nach wie vor 
eine Reise in die Bundesrepublik Deutschland nicht 
erlaube, es ihr ärztlicherseits jedoch gestattet werde, 
sich in Madrid nichtöffentlich „in kleinem Kreise" 
vernehmen zu lassen. 

Der Untersuchungsausschuß hat daraufhin am 
13. März 1996 beschlossen, die Zeugin aufzufordern, 
im Falle ihrer weiteren Verhinderung am Erscheinen 
vor dem Untersuchungsausschuß ein amtsärztliches 
Attest vorzulegen. 

Nach Übermittlung des Beschlußtextes durch das 
BKA am 27. März 1996 hat die Zeugin dem Unter-
suchungsausschuß ein Attest des Privatarztes Dr. 
Berchi vom 15. April 1996 zugeleitet, der als Vertrau-
ensarzt der Deutschen Botschaft in Madrid fungiert. 
In diesem dreizeüigen Attest wird ihr ohne Begrün-
dung bescheinigt, daß sie nicht reisefähig, aber ver-
nehmungsfähig sei. Den zusätzlich angekündigten 
ausführlichen Bericht hat sich der Untersuchungs-
ausschuß erst am 19. Juni 1996 über das Bundesmi-
nisterium des Innern beschaffen können, nachdem er 
auf seine Anmahnung hin am 10. Juni 1996 der Deut-
schen Botschaft in Madrid übergeben worden war. 

Am 26. Juni 1996 hat der Untersuchungsausschuß 
entschieden, das vorgelegte Attest und den ergän-
zenden Bericht nicht als ausreichende Begründung 
für das Fernbleiben der Zeugin von dem vorgesehe-
nen Vernehmungstermin zu akzeptieren. Er hat dazu 
ausgeführt, die vorgelegten ärztlichen Bescheinigun-
gen entsprächen weder in der Form, noch in ihrem 
Inhalt, noch bezüglich des Vorlagezeitpunkts den 
Anforderungen seines Beschlusses vom 13. März 
1996. Sollte die Zeugin mit der Begründung der 
anhaltenden Reiseunfähigkeit auch zu dem neuen 
Vernehmungstermin nicht erscheinen können, so 
müsse sie über die Gründe ihrer Verhinderung bis 
zum 30. August 1996 ein entsprechendes amtsärzt-
liches oder ein von einem Arzt des ärztlichen Dienstes 
des Bundes erstelltes Attest vorlegen. In diesem Attest 
solle auch dargelegt werden, ob ihr die Anreise zur 
Ausschußsitzung unter entsprechender ärztlicher Be-
gleitung und Betreuung zumutbar sei oder nicht. Der 
Untersuchungsausschuß hat außerdem das Bundes-
ministerium des Innern, das Auswärtige Amt und das 
BKA um Amtshilfe bezüglich der Übermittlung des 

Beschlusses und der Durchführung der ärztlichen 
Untersuchung ersucht. 

In dem Beschluß ist auch darauf hingewiesen wor-
den, daß der Untersuchungsausschuß bei unberech-
tigtem Ausbleiben eines Zeugen diesem nach § 51 
StPO ein Ordnungsgeld bis zu 1.000 DM auferlegen 
und im Falle der Nichtzahlung Ordnungshaft gegen 
ihn beantragen könne. 

Mit Schreiben vom 2. Juli 1996 hat der Rechtsbei-
stand der Zeugin unter Vorlage einer Vollmacht zu 
dem Ausschußbeschluß vom 26. Juni 1996 ausge-
führt, seine Mandantin verschanze sich nicht hinter 
Privatgutachten, um einer Einvernahme durch den 
Untersuchungsausschuß zu entgehen. Sie sei viel-
mehr immer aussagebereit gewesen und sei das auch 
weiterhin. Sie sei lediglich wegen einer Erkrankung 
nicht reisefähig. 

Am 26. und 28. August 1996 ist die Zeugin in Madrid 
durch einen Arzt des ärztlichen Dienstes des Bundes 
auf ihre Polizeidienstfähigkeit und Reisefähigkeit 
untersucht worden. Diese Untersuchung ist in eige-
ner Zuständigkeit vom BKA bzw. dem Bundesmini-
sterium des Innern durchgeführt worden. Mit Schrei-
ben ihres Rechtsbeistandes vom 3. September 1996 
hat sich die Zeugin dann bereit erklärt, vor dem Un-
tersuchungsausschuß auszusagen. Sie ist am 11. Ok-
tober 1996 in Bonn vernommen worden. Eine Klä-
rung der Frage, ob die Zeugin berechtigt war, aus ge-
sundheitlichen Gründen vorher ihr Erscheinen zu 
verweigern, hat nicht stattgefunden. 

Bei den übrigen Zeugen, Sachverständigen und 
Anhörpersonen sind keine Probleme bezüglich ihrer 
Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit aufge-
treten. 

j) Besondere Vorkommnisse 

aa) Verstoß gegen das Fotografierverbot 
während der Vernehmung einer BND-Mitarbeiterin 

Grundsätzlich sind während der öffentlichen Beweis-
erhebung des Untersuchungsausschusses entspre-
chend der Regelung des § 169 GVG Ton- und Fern-
seh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmauf-
nahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung 
oder Veröffentlichung ihres Inhalts nicht gestattet. 

Um die weitere dienstliche Verwendbarkeit und die 
persönliche Sicherheit von Zeugen nicht zu beein-
trächtigen, hat der Untersuchungsausschuß in meh-
reren Fällen den Zeugen bzw. den jeweiligen Behör-
den darüber hinaus zugesagt, daß die Zeugen im 
Zusammenhang mit der Vernehmung vor dem Unter-
suchungsausschuß auch nicht fotografiert werden 
würden und daß entsprechende Aufnahmeverbote 
auch für den Bereich vor dem Sitzungssaal in Kraft 
gesetzt werden würden. 

Der Untersuchungsausschuß hat die Einhaltung 
dieser Zusagen durch rechtliche und tatsächliche 
Vorkehrungen sichergestellt. Im Sitzungssaal sind 
entsprechende Schilder angebracht worden und der 
Vorsitzende hat jeweils zu Sitzungsbeginn nochmals 
ausdrücklich auf das Film- und Fotografierverbot 
hingewiesen. Außerhalb des Sitzungssaals hat der 
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Polizei- und Sicherungsdienst im Auftrage der Präsi-
dentin des Deutschen Bundestages die jeweiligen 
Verbote bekanntgegeben und durchgesetzt. Inner-
halb des Sitzungssaals hat sich der Untersuchungs-
ausschuß zur Durchsetzung des Film- und Fotogra-
fierverbots ebenfalls des Polizei- und Sicherungs-
dienstes bedient. 

Bei der Vernehmung der Zeugin „Janko" am 23. No-
vember 1995 hat ein Fotograf im Auftrag eines eben-
falls im Sitzungssaal anwesenden Focus-Redakteurs 
trotz Verbotes Lichtbilder der Zeugin mit einer Mini-
kamera angefertigt. Nach Sicherstellung des Films 
und der Feststellung der Personalien durch den Poli-
zei- und Sicherungsdienst ist der Fotograf aus dem 
Bundestagsgebäude gewiesen worden, in das er mit 
dem Presse-Tagesausweis eines ebenfalls im Sit-
zungssaal anwesenden Focus-Fotografen gelangt 
war. 

Dem Untersuchungsausschuß ist der Vorfall erst 
durch eine Mitteilung des Polizei- und Sicherungs-
dienstes bekannt geworden. Deswegen hat der Aus-
schußvorsitzende unmittelbar keine Maßnahmen 
ergreifen können. Der Untersuchungsausschuß hat 
sich aber mit den Vorgängen und den in Betracht 
kommenden Sanktionsmaßnahmen in mehreren Be-
ratungssitzungen intensiv beschäftigt. Er hat den 
Vorsitzenden beauftragt, sich mit der Präsidentin des 
Deutschen Bundestages in Verbindung zu setzen 
und diese aufzufordern, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um eine wirksame Ahndung der 
Rechtsverletzungen sicherzustellen. In jedem Falle 
müsse die dreimonatige Strafantragsfrist eingehalten 
werden. Dabei ist der Untersuchungsausschuß davon 
ausgegangen, daß die Kompetenzen des Vorsitzen-
den nach § 178 GVG im wesentlichen auf die Aus-
übung der Ordnungsgewalt während der Sitzung be-
schränkt sind. Im Falle einer Störung hätte gegebe-
nenfalls die Sitzung unterbrochen und unverzüglich 
ein Sanktionsbeschluß herbeigeführt werden müs-
sen. Dies ist unterblieben, weil die in Rede stehende 
Störung erst nachträglich bekannt geworden ist. Die 
Frage, ob das Einschleichen des Fotografen unter Be-
nutzung eines fremden Ausweispapiers und der Ver-
stoß gegen das Fotografierverbot als Straftaten nach 
§§ 106 b, 123 StGB oder als Ordnungswidrigkeit 
nach § 112 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) anzusehen sind, hat der Unter-
suchungsausschuß nicht abschließend geklärt. Er hat 
aber die Auffassung vertreten, daß die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages zumindest nach § 7 Ab-
satz 2 GO-BT befugt gewesen ist, gegen die Beteilig-
ten Personen ein Hausverbot zu verhängen. 

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat mit 
Schreiben vom 1. März 1996 (Dokument Nr. 15) mit-
geteilt, daß der Chefredakteur des Focus schriftlich 
zugesichert habe, die beiden beteiligten Fotografen 
nicht mehr im Deutschen Bundestag zu beschäftigen; 
diese würden künftig von der Bundestagsverwaltung 
keine Presse- bzw. Hausausweise erhalten. 

Der Untersuchungsausschuß hat dieses Schreiben in 
der 36. Sitzung am 13. März 1996 zur Kenntnis ge-
nommen und nach einer kurzen Erörterung der 
Rechtslage auf eine weitere Verfolgung der Angele-
genheit verzichtet. 

bb) Nichtbeteiligung der Oppositionsfraktionen 
an der weiteren Befragung des 
Zeugen Staatsminister Schmidbauer 
am 19. Januar 1996 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 25. Sitzung 
am 17. Januar 1996 beschlossen, die Zeugenverneh-
mung von Staatsminister Schmidbauer am 19. Januar 
1996 durchzuführen. Als Befragungszeit für die Frak-
tionsrunde im Sinne des Beschlusses Nummer 4 zum 
Verfahren (vgl. Erster Teil Erster Abschnitt B I 5., 
S. 30) sind gleichzeitig vier Stunden vereinbart wor-
den. 

Der Vorsitzende hat die Sitzung am 19. Januar 1996 
um 10.20 Uhr eröffnet. Begrüßung, Belehrung und 
Befragung des Zeugen zur Person haben bis 10.40 
Uhr gedauert. Anschließend hat der Zeuge nach 
einer siebzehnminütigen Unterbrechung zur Be-
handlung eines Geschäftsordnungsantrags der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bis 12.42 Uhr die 
Gelegenheit wahrgenommen, zusammenhängend 
zur Sache vorzutragen. Danach hat der Vorsitzende 
die Vernehmung für eine Mittagspause bis 13.30 Uhr 
unterbrochen. Nach der Mittagspause hat auf 
Wunsch der Oppositionsfraktionen eine nichtöffent-
liche Beratungssitzung bis 14.07 Uhr stattgefunden. 
In dieser Sitzung haben sich die Abgeordneten Her-
mann Bachmaier (SPD) und Manfred Such (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) im Namen ihrer Fraktionen 
sowie der Abgeordnete Dr. Gregor Gysi (PDS) dafür 
ausgesprochen, die Zeugenvernehmung sofort zu 
unterbrechen und zu einem nahegelegenen Termin 
fortzusetzen. Das Statement des Zeugen habe eine 
Fülle von Fragen aufgeworfen, so daß die Befragung 
am Sitzungstage nicht in einem vertretbaren zeit-
lichen Rahmen zu Ende geführt werden könne. Es 
sei deshalb notwendig, einen sachgerechten Ein-
schnitt zu machen. Auf keinen Fall sei es möglich, in 
die Fraktionsrunde einzutreten. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich dann aber dar-
auf geeinigt, über die Frage der Unterbrechung der 
Vernehmung erst nach der Befragung des Zeugen 
durch den Vorsitzenden zu entscheiden. 

Der Zeuge ist durch den Vorsitzenden bis gegen 
17.00 Uhr befragt worden. Nach einer Pause hat der 
Untersuchungsausschuß erneut von 17.25 Uhr bis 
17.55 Uhr nichtöffentlich beraten. Dabei hat der Ab-
geordnete Andreas Schmidt (Mühlheim) (CDU/CSU) 
den Antrag gestellt, mit der Vernehmung des Zeugen 
fortzufahren und die Fraktionsrunde zu beginnen. 
Ergänzend hat er bemerkt, die CDU/CSU-Fraktion 
sei bereit, der SPD-Fraktion einen Teil des ihr zuste-
henden Zeitkontingents zu überlassen. Daran hat 
sich auf Wunsch der Oppositionsfraktionen eine wei-
tere Pause bis 18.15 Uhr angeschlossen. Dann hat 
der Untersuchungsausschuß erneut nichtöffentlich 
bis 18.35 Uhr getagt. 

Eingangs dieser Beratung hat der Vorsitzende mitge-
teilt, die CDU/CSU-Fraktion halte ihren Antrag mit 
der Änderung aufrecht, daß sie bereit sei, ihr Frage-
recht erst nach der Befragung des Zeugen durch die 
anderen Fraktionen und die Gruppe auszuüben und 
wenn die Zeit dann zu weit fortgeschritten sei, auch 
ganz oder teilweise darauf zu verzichten. 
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Ein Antrag der SPD-Fraktion, die Beweisaufnahme 
wegen Überforderung des Zeugen sofort zu unter-
brechen und unverzüglich eine Stellungnahme des 
GO-Ausschusses einzuholen, ob eine Fortführung 
der Beweisaufnahme zulässig sei und ob im Falle 
eines Abbruchs diese in unmittelbarem zeitlichem 
Zusammenhang fortzusetzen sei, ist mit der Mehrheit 
der Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt 
worden. 

Der Untersuchungsausschuß hat dagegen mit der 
Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktionen einen 
Fortsetzungsbeschluß entsprechend dem Antrag des 
Abgeordneten Schmidt und der durch den Vorsitzen-
den dargelegten Ergänzung gefaßt. 

Nach einer weiteren Pause haben die Oppositions-
fraktionen und die Gruppe der PDS erklärt, sie näh-
men an der weiteren Beweisaufnahme nicht teil. 
Diese ist von den Koalitionsfraktionen bis 20.31 Uhr 
fortgeführt worden. 

Zuvor hat der Untersuchungsausschuß entschieden, 
die in dem Antrag der SPD-Fraktion aufgeworfene 
Frage dem GO-Ausschuß zur Stellungnahme vorzu-
legen. Dazu ist auf Arbeitsebene der Vorlageentwurf 
ADrs. 183 neu/neu erarbeitet worden. 

In der 32. Sitzung am 28. Februar 1996 hat der Unter-
suchungsausschuß den Beschluß zur Anrufung des 
GO-Ausschusses mit Mehrheit bei Enthaltung der 
Oppositionsfraktionen wieder aufgehoben. 

V. Einzelne Rechts- und Verfahrensfragen 

1. Verfassungsrechtliche Beschränkung 
der Untersuchungskompetenz 

Zwar ist das Recht des Deutschen Bundestages, 
Untersuchungsaufträge zu erteilen, nach dem Wort-
laut des Artikel 44 GG nicht beschränkt. Aus dem 
Zusammenhang der Verfassung, insbesondere aus 
dem Bundesstaatsprinzip des Artikel 20 Abs. 1 GG, 
das nach Artikel 79 Abs. 3 GG auch für die Legislati-
ve gilt, ergibt sich aber, daß sich die Untersuchungs-
kompetenz eines Bundestagsuntersuchungsaus-
schusses auf den Bereich der Bundeszuständigkeit 
beschränkt. Der Deutsche Bundestag ist nicht zur 
parlamentarischen Kontrolle von Landesregierungen 
und des von diesen verantworteten Verwaltungsbe-
reichs berufen (Zeh: „Regelungsbedarf und Rege-
lungschancen für das Verfahren parlamentarischer 
Untersuchungsausschüsse", in: „Die Öffentliche Ver-
waltung", 1988, S.: 702 [707]). Dennoch kann sich 
nach einer in der Literatur breit vertretenen Auffas-
sung die Untersuchung mittelbar auf Ländermaterie 
erstrecken, wenn der Untersuchungsgegenstand nur 
auf diese Weise erschöpfend aufgeklärt werden kann 
und die so gewonnenen Erkenntnisse nur als Beweis-
material für das die Bundesmaterie betreffende 
Untersuchungsergebnis verwendet und nicht für 
eine Bewertung der Handlungen von Landesbehör-
den im Abschlußbericht herangezogen werden (z.B.: 
Schleich: Das parlamentarische Untersuchungsrecht 

des Bundes, Schriften zum Öffentlichen Recht 
Bd. 488, Berlin 1985, Seite 77.). 

Da an den Geschehensabläufen im Münchener 
Plutoniumfall vorwiegend Mitarbeiter bayerischer 
Landesbehörden beteiligt waren, ist die Problematik 
der Untersuchungskompetenz im Verlauf der Aus-
schußtätigkeit von nicht unerheblicher Bedeutung 
gewesen. Sie war Gegenstand von Diskussionen im 
Untersuchungsausschuß und von Auseinanderset-
zungen bei der Beweiserhebung, beispielsweise im 
Falle der Vernehmung des Zeugen Sommer am 
21. September 1995 (9. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 10f.). Die als Zeugen vernommenen Minister 
der Bayerischen Staatsregierung haben sich bereit 
erklärt, vor dem Untersuchungsausschuß auszu-
sagen, diese Bereitschaft aber auf die unmittelbaren 
Vorgänge im Zusammenhang mit dem Plutonium-
transport beschränkt und die Nachbereitung des Fal-
les innerhalb der bayerischen Behörden, insbeson-
dere im Hinblick auf die Behandlung im Bayerischen 
Landtag, ausdrücklich ausgenommen (8. Sitzung, 
Protokoll, S. 3,- 11. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, 
S. 4). 

Der Untersuchungsausschuß hat sich mit den daraus 
für die Ausschußtätigkeit und die Berichtsdarstellung 
zu ziehenden Konsequenzen nicht zusammenfas-
send, sondern nur fallweise bei einigen Zeugenver-
nehmungen beschäftigt. 

2. Gleichzeitige Mitgliedschaft im 
Untersuchungsausschuß und in der PKK 

In der 4. Sitzung am 22. Juni 1995 hat der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion die Auffassung vertreten, 
daß die gleichzeitige Mitgliedschaft in der PKK und 
in einem Untersuchungsausschuß mit den parlamen-
tarischen Gepflogenheiten dann unvereinbar sei, 
wenn sich, wie im vorliegenden Fall, beide Gremien 
mit inhaltlich überschneidenden Themen befaßten. 
Aufgrund der Doppelmitgliedschaft könne und 
müsse es zu Friktionen im Hinblick auf die Geheim-
haltung kommen. Da die innere Ordnung des Unter-
suchungsausschusses betroffen sei, halte er die Ver-
anlassung einer Prüfung der Frage durch den 
Geschäftsordnungsausschuß für geboten. 

Demgegenüber haben die Oppositionsfraktionen die 
Meinung geäußert, es sei nicht Sache des Unter-
suchungsausschusses, sich mit dem Problem der 
Doppelmitgliedschaft zu befassen. Es ginge lediglich 
darum, daß von einem Ausschußmitglied erwartet 
werde, ein bestimmtes Wissen nicht zu verwenden. 
Dieser Interessenkonflikt müsse von einem Abgeord-
neten erst einmal selbst beherrscht werden. 

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen (ADrs. 66) hat 
der Untersuchungsausschuß mit Mehrheit beschlos-
sen, den Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung um Entscheidung zu bitten, ob die 
Mitgliedschaft im 1. Untersuchungsausschuß mit der 
Mitgliedschaft in der PKK vereinbar ist (Beschluß 6 
zum Verfahren). 

Auf ein entsprechendes Schreiben des Vorsitzenden 
vom 30. Juni 1995 hat der Vorsitzende des GO-Aus-
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schusses mit Schreiben vom 21. November 1995 
geantwortet. Er hat darin mitgeteilt, daß der GO-
Ausschuß bei einer Beratung der Frage am 22. Sep-
tember und am 10. November 1995 zu dem Ergebnis 
gekommen sei, daß rechtliche Bedenken gegen eine 
gleichzeitige Mitgliedschaft in der PKK und im 1. Un-
tersuchungsausschuß nicht bestünden. 

Die gleichzeitige Mitgliedschaft in verschiedenen 
parlamentarischen Gremien sei nur dann ausge-
schlossen, wenn sich dies aus der Verfassung selbst 
oder aus Gründen des Sachzusammenhangs ergebe. 
Verfassungsrechtlich verankerte Unvereinbarkeiten 
seien hier nicht gegeben. Der Ausschuß habe auch 
nicht zu erkennen vermocht, daß Gründe des Sach-
zusammenhangs eine Doppelmitgliedschaft in der 
PKK und im 1. Untersuchungsausschuß ausschlös-
sen. Insbesondere lägen solche Gründe nicht in 
einem möglicherweise vorhandenen Informationsvor-
sprung des betreffenden Ausschußmitglieds. 

3. Bei der Teilnahme von Beauftragten 
der Bundesregierung an den Ausschuß-
sitzungen aufgetretene Probleme 

Die Beauftragte des Bundeskanzleramts, Frau Mi-
nisterialdirigentin Regine Braunöhler hat vom 7. Fe-
bruar 1996 bis zum 28. Februar 1996 (freiwillig) nicht 
an den Sitzungen des Ausschusses teilgenommen, 
weil der Untersuchungsausschuß am 7. Februar 1996 
ihre Vernehmung als Zeugin für den 28. Februar 
1996 beschlossen und zum vorgesehenen Termin 
auch durchgeführt hat. In dieser Zeit war an ihrer 
Stelle Herr Ministerialrat Dr. Roger Kusch bei den 
Ausschußsitzungen anwesend. 

Der Auschuß hat in diesem Zusammenhang darauf 
verzichtet, die Rechtslage ausdrücklich festzustellen 
und eine entsprechende Entscheidung über die Be-
teiligung der Zeugin an Ausschußsitzungen zu fällen. 
Er ist davon ausgegangen, daß sich in einem solchen 
Falle die Regelungen des Artikel 44 GG (Artikel 44 
Abs. 2 Satz 1 GG in Verbindung mit § 58 Abs. 1 StPO) 
und des Artikel 43 Abs. 2 Satz 1 GG gegenüber-
stehen und in Konkordanz zu bringen sind. Er hat zu-
gleich mit dem Beschluß zur Vernehmung der Zeugin 
einen naheliegenden Termin zur Durchführung die-
ser Beweiserhebung festgelegt und auf diese Weise 
die Vorraussetzung für eine nur kurzzeitige Abwe-
senheit der Zeugin von den Sitzungen des Unter-
suchungsausschusses geschaffen. 

Außer der oben genannten Beauftragten haben für 
das Bundeskanzleramt an den Sitzungen des Aus-
schusses nach schriftlicher Ankündigung weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen, 
darunter auch zum Bundeskanzleramt abgeordnete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND. Auf die 
Tatsache der Abordnung der letztgenannten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter durch den BND hat das 
Bundeskanzleramt den Untersuchungsausschuß bei 
den jeweiligen Teilnahmeankündigungen nicht hin-
gewiesen. In der Sitzung am 8. Dezember 1995 ist 
einem Zeugen während seiner Vernehmung die An-
wesenheit eines solchen „BND-Mitarbeiters" aufge-
fallen, weil er diesen schon als Beobachter bei dem 

Prozeß vor dem Münchener Landgericht gesehen 
hatte. Das hat den Obmann der SPD-Fraktion dazu 
veranlaßt, mit Schreiben vom 9. Januar 1996 (ADrs. 
175) eine Diskussion dieses Vorgangs und der Recht-
mäßigkeit der Anwesenheit von „BND-Mitarbeitern" 
in nichtöffentlichen Beratungssitzungen im Unter-
suchungsausschuß zu fordern. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich mit diesen Fra-
gen in seiner 25. Sitzung am 17. Januar 1996 unter 
anderem auf der Grundlage eines Schreibens des 
Chefs des Bundeskanzleramtes vom selben Tage 
(Dokument Nr. 16) beschäftigt, in dem dieser darauf 
hingewiesen hat, daß nach der Einsetzung des Unter-
suchungsausschusses im Bundeskanzleramt ein Ar-
beitsstab eingerichtet worden sei, an dem sich der 
BND als nachgeordnete Behörde durch die Abord-
nung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betei-
ligt habe. Die Letztgenannten seien durch den 
Geheimschutzbeauftragten des Bundeskanzleramtes 
mindestens bis zum Geheimhaltungsgrad „Geheim" 
ermächtigt worden und anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern seines Hauses gleichzustellen. Von 
Seiten der Koalitionsfraktionen ist ergänzend argu-
mentiert worden, es unterliege nach Artikel 43 Abs. 2 
GG der freien Entscheidung der Bundesregierung, 
welche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sie als Be-
auftragte in die Ausschußsitzungen entsende. Dem-
gegenüber haben Ausschußmitglieder der SPD-Frak-
tion die Ansicht vertreten, es sei bedenklich, wenn 
„Mitarbeiter des BND" an Ausschußsitzungen teil-
nähmen. Auch könnten sich Zeugen durch deren 
Anwesenheit gestört fühlen. 

Diese Diskussion ist nach Beendigung der Sitzung 
am 17. Januar 1996 nicht wieder aufgenommen wor-
den. Das Bundeskanzleramt hat in der Folgezeit bei 
den Teilnahmeankündigungen auf die Tatsache der 
Abordnung durch den BND hingewiesen. 

4. Umfang und Grenzen der Verpflichtung 
eines Zeugen zur Sachaussage im Sinne 
des § 69 StPO 

In den öffentlichen Ausschußsitzungen ist es wieder-
holt zu Auseinandersetzungen über die Frage ge-
kommen, ob Zeugen bereits beantwortete Fragen 
erneut beantworten müssen. Daran anknüpfend hat 
der Obmann der SPD-Fraktion die Frage gestellt, 
wann die Aussageverweigerung eines Zeugen bzw. 
die von diesem vorgetragene Begründung für seine 
Nichtbeantwortung einer Frage als Ungebühr im 
Sinne des § 178 GVG anzusehen ist. Die Diskussion 
dieser Probleme hat vor allem bei der Vernehmung 
des Zeugen Oberstaatsanwalt Meier-Staude am 
26. September 1996 breiten Raum eingenommen. 

Gemäß §§ 69, 70 StPO ist ein Zeuge verpflichtet 
anzugeben, was ihm vom Gegenstand seiner Ver-
nehmung bekannt ist. Wenn er das Zeugnis ohne 
gesetzlichen Grund verweigert, kann gegen ihn 
unter anderem ein Ordnungsgeld festgesetzt wer-
den. 

Die gesetzlichen Gründe, die zur Zeugnisverweige-
rung berechtigen, sind in den Vorschriften der §§52 
bis 55 StPO aufgezählt. Hinzu kommen Rechtferti-
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gungsgründe nach § 34 StGB und § 169 Satz 2 GVG. 
Der Umstand, daß eine Frage bereits ein oder mehre-
re Male gestellt und beantwortet worden ist, stellt 
keinen „gesetzlichen Grund" im Sinne dieser Vor-
schriften dar. 

Die Aussageverpflichtung der §§ 69, 70 StPO erfaßt 
aber von vornherein nur bestimmte Fragen. Gegen-
stand des Zeugenbeweises sind nur Tatsachen, nicht 
dagegen Rechtsfragen, reine Werturteile, Meinun-
gen, Schlußfolgerungen oder Prognosen. Außerdem 
erstreckt sich die Aussageverpflichtung nur auf sol-
che Tatsachen, die den Untersuchungsgegenstand 
betreffen. Fragen, die über diese Aussageverpflich-
tung hinausgehen, muß der Zeuge nicht beant-
worten. 

Inwieweit die Wiederholung einer Frage unzulässig 
ist, hängt davon ab, ob sie noch der weiteren Aufklä-
rung dienen kann. Das ist dann der Fall, wenn sie mit 
einem neuen Vorhalt verbunden ist, bestimmte 
Teilaspekte hervorhebt oder auf Widersprüche und 
Unklarheiten hinweist. 

Daraus ist zu folgern, daß die bloße wort- oder 
inhaltsgleiche Wiederholung ohne die vorstehende 
Begründung einer bereits beantworteten Frage als 
nicht der weiteren Aufklärung dienend wohl als 
unzulässig qualifiziert werden muß. 

Die mehrfache Wiederholung ein und derselben Fra-
ge könnte allerdings zu dem Ergebnis führen, daß 
sich der Zeuge in Widersprüche verstrickt, und gege-
benenfalls seine Aussage berichtigt. Dies rechtfertigt 
aber eine solche Vorgehensweise nicht. Die Sanktio-
nierung der Aussageverweigerung im § 70 StPO 
dient nämlich nicht der Erzwingung wahrheitsgemä-
ßer Aussagen, sondern der Erfüllung der Zeugnis-
und Eidespflicht als solcher (BGHR, Strafsachen, 
Zeugnispflicht 1 zu § 70 StPO; BGH St 9, 362, 363 f.). 

Hieraus ergibt sich, daß ein Zeuge der eine Frage be-
antwortet hat, gleichlautende oder im wesentlichen 
identische Fragen nicht beantworten muß. 

Ob das Verhalten eines Zeugen, der nicht nur eine 
Frage unbeantwortet läßt, sondern darüber hinaus 
die Fragestellung oder den Fragesteller kritisiert, als 
ungebührliches Verhalten einzustufen ist, hängt von 
der Auslegung des Begriffs „ungebührliches Verhal-
ten" ab. 

Das Gesetz enthält in § 178 GVG keine Definition 
dessen, was unter „Ungebühr" zu verstehen ist. Der 
Begriff der „Ungebühr" ist unbestimmt und umstrit-
ten. Eine Begriffsbestimmung muß ausgehen vom 
Schutzzweck der Vorschrift. Auch dieser wird aller-
dings nicht einheitlich gesehen. Die Vorschrift dient 
nach herrschender Meinung sowohl dem Schutz des 
Gerichts vor Achtungsverletzungen als auch dem 
ordnungsgemäßen Ablauf der Verhandlung und der 
geordneten Wahrheitsfindung. Berücksichtigt wer-
den muß auch das heutige Verständnis des einzelnen 
Bürgers zu den Einrichtungen des Staates sowie der 
Funktion staatlicher Einrichtungen im verfassungs-
rechtlichen und gesellschaftlichen Gesamtgefüge. 
Der Bürger ist nicht bloßes Objekt staatlichen Han-
delns, sondern Rechtssubjekt, das dem Staat mit dem 
berechtigten Anspruch auf extensive Wahrnehmung 

seiner Rechte im Verfahren wie auch auf freie Mei-
nungsäußerung und Kritik gegenübertritt. 

Ob es angesichts der Notwendigkeit der Abwägung 
der verschiedenen Rechtsgüter als Ungebühr zu qua-
lifizieren ist, wenn ein Zeuge Bemerkungen zur Sinn-
haftigkeit von Fragen macht, ist zumindest zweifel-
haft. Eine Entscheidung dieser Frage hängt von 
den konkreten Umständen ab. Dabei sind auch 
die Besonderheiten eines parlamentarischen Unter-
suchungsverfahrens im Gegensatz zu einem Gerichts-
verfahren zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind 
einem Zeugen, der zumindest materiell einen Betrof-
fenenstatus hat, mehr „Verteidigungsrechte" zuzu-
billigen, als einem Zeugen, der bloß unbeteiligter 
Dritter ist. 

Der Vorsitzende hat im Hinblick auf die Rechtslage 
und mit Rücksicht auf einen reibungslosen Ablauf 
der Zeugenbefragungen erklärt, er werde einerseits 
Fragen großzügig zulassen, andererseits aber auch 
Bemerkungen von Zeugen zu den Fragen nur dann 
rügen, wenn sie sachlich unberechtigt und in der 
Wortwahl unangemessen seien. 

5. Verwendung der Ergebnisse 
von Abhörmaßnahmen 

Der Untersuchungsausschuß hat aufgrund der Bei-
ziehung der Akten und Beiakten des Strafverfahrens 
gegen Bengoechea, Oroz und Torres - 9 KLs 112 Js 
4685/94 - (Beweisbeschluß 13-22) beim Landgericht 
München I unter anderem Auszüge der Niederschrif-
ten von Abhörmaßnahmen (Telefonüberwachung 
und Lauschangriffe) des Bay. LKA vom 25. Juli bis 
9. August 1994 erhalten. 

Außerdem hat das Bayerische Staatsministerium des 
Innern dem Untersuchungsausschuß entsprechend 
dem Beweisbeschluß 13-148 die u. a. auch den 
auszugsweisen Niederschriften zugrundeliegenden 
Audio- und Videocassetten mit den Ton- und Bildauf-
zeichnungen der Einsätze technischer Überwa-
chungsmittel zur Verfügung gestellt. Im einzelnen 
handelt es sich dabei um 5 Audiocassetten (VS-NfD) 
mit Aufzeichnungen über die Gespräche bei vier 
Treffen mit den Tätern im Freien und einer Aufzeich-
nung eines Gesprächs im Hotelzimmer sowie um 
75 Videocassetten (VS-NfD) mit Tonaufzeichnungen 
von Gesprächen im Hotel Altano und Bild- und Ton-
aufzeichnungen von Gesprächen im Hotel Excelsior. 

Die Verwendung der Niederschriftenauszüge, die 
ihm mit den Strafakten des Landgerichts München I 
zugeleitet worden sind, hat der Untersuchungsaus-
schuß im Ergebnis als rechtlich zulässig angesehen. 

Diese Auszüge sind auf der Grundlage der techni-
schen Aufzeichnungen aus der Telefonüberwachung 
und aus den Lauschangriffen entstanden, die gemäß 
§ 100 a StPO am 28. Juli und am 1. August 1994 durch 
das Amtsgericht München angeordnet bzw. nach 
§ 100 c Absatz 1 Nr. 2 StPO am 25. Juli 1994 durch 
die Staatsanwaltschaft angeordnet und nachträglich 
am 27. Juli 1994 durch das Amtsgericht München be-
stätigt worden sind. Ob die Niederschriften zwi-
schenzeitlich gemäß § lOOd Absatz 1 Satz 2 StPO in 
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Verbindung mit § 100 b Absatz 6 StPO hätten ver-
nichtet werden müssen, hat der Untersuchungsaus-
schuß nicht zu entscheiden gehabt. Nach Auffassung 
des Untersuchungsausschusses hätten die entspre-
chenden Maßnahmen nämlich von der Staatsanwalt-
schaft bzw. dem zuständigen Gericht getroffen wer-
den müssen. Der Untersuchungsausschuß hat sich 
darauf verlassen, daß ihm von den Organen der 
Rechtspflege keine Unterlagen herausgegeben wor-
den wären, die von diesen hätten vernichtet werden 
müssen. 

Er ist weiter davon ausgegangen worden, daß entge-
gen der im Hinblick auf Artikel 44 Abs. 2 Satz 2 GG 
teilweise geäußerten Ansicht parlamentarische Unter-
suchungsausschüsse zumindest die Erkenntnisse aus 
rechtlich unproblematischen Maßnahmen der Telefon-
überwachung und der Lauschangriffe verwerten 
dürfen (Dokument Nr. 17). 

Demgegenüber hat der Ausschuß Probleme im Hin-
blick auf die Verwendung der ihm zugeleiteten Ton-
und Bildaufzeichnungen auf den Audio- und Video-
cassetten gesehen. 

Unter rechtlichen Gesichtspunkten sind diese in drei 
Kategorien einzuordnen: 

1. Audioaufnahmen der Gespräche zwischen Schein-
aufkäuferseite und Täterseite im Freien, 

2. Audioaufnahmen der Gespräche bei der Proben-
übergabe in „Rafa's" Hotelzimmer, 

3. Videoaufnahmen (Bild- und Tonaufzeichnungen, 
teilweise nur Tonaufzeichnungen) in den Hotel-
zimmern der Täter. 

Bezüglich der zur ersten Kategorie gehörenden Auf-
zeichnungen ist der Ausschuß zu der Meinung ge-
langt, keine Veranlassung für eine Unterscheidung 
zwischen der Verwendung der gelieferten auszugs-
weisen und der von ihm selbst zu fertigenden voll-
ständigen Abschriften der Aufzeichnungen zu haben. 

Erhebliche Bedenken sind im Untersuchungsaus-
schuß dagegen im Hinblick auf eine Verwertung der 
unter 2.) genannten Aufzeichnungen erhoben wor-
den. Hierbei geht es um die Verwendung der Ergeb-
nisse einer Maßnahme, die nach der Strafprozeßord-
nung (noch) nicht zulässig ist (Umkehrschluß aus 
§ 100 c Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Artikel 13 GG 
betreffend den sog. großen Lauschangriff). Rechtlich 
zulässig ist das Vorgehen allenfalls unter Gesichts-
punkten der polizeilichen Gefahrenabwehr und nicht 
als Strafverfolgungsmaßnahme gewesen. Nach Arti-
kel 34 Abs. 1 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes 
(PAG) können als präventiv-polizeiliche Maßnahme 
personenbezogene Daten durch den verdeckten Ein-
satz technischer Mittel auch in Wohnungen erhoben 
werden. Grundsätzlich setzt eine solche Vorgehens-
weise gemäß Artikel 34 Abs. 2 PAG jedoch die An-
ordnung der Maßnahme oder zumindest ihre nach-
trägliche Bestätigung durch den zuständigen Richter 
voraus. Da im vorliegenden Falle eine solche Anord-
nung nicht ergangen ist und die Maßnahme auch 
später nicht durch einen Richter bestätigt worden ist, 
scheidet Artikel 34 Abs. 1 PAG als Rechtfertigung je-
doch aus. 

Als Rechtsgrundlage kommt deshalb nur die Sonder-
regelung des Artikel 34 Abs. 3 PAG in Betracht. Da-
nach bedarf es ausnahmsweise keiner richterlichen 
Anordnung bzw. nachträglichen richterlichen Bestä-
tigung, wenn die technischen Mittel ausschließlich 
zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz täti-
gen Personen verwendet werden. In diesen Fällen 
soll z. B. der Personenschutzsender primär dazu die-
nen, eventuelle Angriffe auf Leib und Leben des Ver-
deckten Ermittlers oder der V-Person rechtzeitig zu 
erkennen und das Eingreifen der bereitstehenden 
Polizeikräfte zu ermöglichen. Diese Vorkehrung 
dient vor allem dem Schutz von Verdeckten Ermitt-
lern und V-Personen bei konspirativen Treffen in 
Hotelzimmern oder Wohnungen vor Angriffen auf 
Leib und Leben. Ihre Zielrichtung ist nicht die be-
weiskräftige Überführung der Verdächtigen, sondern 
der persönliche Schutz des verdeckt ermittelnden 
Beamten oder der V-Person. (Honnacker/Beinhof er/ 
Samper, Polizeiaufgabengesetz, Kommentar, 16. Auf-
lage 1995, Anmerkung 5 zu Art. 34 PAG). 

Die Aufzeichnungen aus einem solchen Einsatz sind 
gemäß Artikel 34 Abs. 3 Satz 2 PAG unverzüglich 
nach Beendigung des Einsatzes zu löschen, soweit 
sie nicht zur Verfolgung von Straftaten benötigt wer-
den. Demgemäß hat Staatsanwalt Fügmann die An-
weisung erteilt, die Niederschriften der Aufzeichnun-
gen über die Gespräche in „Rafa's" Hotelzimmer am 
25. Juli 1994 nicht zu den Akten des Ermittlungsver-
fahrens 112 Js 4685/94 zu geben. Kriminalhauptkom-
missar Edtbauer hat die diesbezüglichen Nieder-
schriften daraufhin vernichtet. Bei Durchführung der 
Strafverfahren gegen die Täter haben die Aufzeich-
nungen keine Rolle gespielt. 

Versehentlich sind die Aufzeichnungen der entspre-
chenden Gesprächspassagen auf dem Tonträger 
nicht ebenfalls vernichtet worden. Der unveränderte 
Tonträger ist später an den Untersuchungsausschuß 
des Bayerischen Landtags herausgegeben worden. 
Außerdem hat das Bayerische Innenministerium 
Abschriften von den Aufzeichnungen auf den Ton-
trägern gefertigt und diese ebenfalls dem Unter-
suchungsausschuß des Bayerischen Landtags zuge-
leitet. Die wesentlichen Passagen sind im Fernsehen 
und der Presse (z. B. Süddeutsche Zeitung) veröffent-
licht worden. 

Für den Untersuchungsausschuß hat sich die Frage 
gestellt, ob eine weitere Verwendung der Aufzeich-
nungen der genannten Gespräche auf dem Tonträger 
als rechtlich unbedenklich anzusehen ist. Präventiv 
polizeiliche Gründe können eine solche Verwendung 
offensichtlich nicht mehr rechtfertigen. Über die wei-
tere Aufbewahrung der Aufnahmen zum Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten (Artikel 34 Abs. 3 Satz 2, 
2. Halbsatz PAG) entscheidet die Staatsanwaltschaft 
(Honacker/Beinhofer/Samper aaO, Art. 34, Anmer-
kung 5). Ob diese die von ihr getroffene Entschei-
dung möglicherweise dadurch rückgängig gemacht 
hat, daß sie keine Einwendungen gegen die Überlas-
sung der Tonträger an den Untersuchungsausschuß 
des Bayerischen Landtags und die Anfertigung von 
Abschriften durch das Bayerische Innenministerium 
erhoben hat, ist vom Ausschuß nicht geklärt worden. 
Der Untersuchungsausschuß hat sich weiter nicht ab-
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schließend mit der Frage befaßt, inwieweit die Rege-
lung des Artikel 34 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz PAG 
auf parlamentarische Untersuchungsverfahren an-
wendbar ist. Da die Rechtfertigung der Abhörmaß-
nahme nach der gesetzlichen Regelung in der 
ausschließlichen Zweckbestimmung „Schutz des ver-
deckt ermittelnden Beamten" besteht und ihre Er-
gebnisse nach Wegfall dieser Zielsetzung unverzüg-
lich zu vernichten sind, liegt es nahe, die Ausnahme-
regelung des Artikel 34 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz 
PAG restriktiv auszulegen und auf die Fälle zu be-
schränken, in denen Straftaten gegen den verdeckt 
ermittelnden Beamten dokumentiert werden. 

Da die unter die Kategorie 3 fallenden Aufzeichnun-
gen auf der Grundlage des Artikel 34 Abs. 1 PAG in 
zulässiger Weise erfolgt sind, hat der Untersuchungs-
ausschuß gegen ihre Verwendung im Hinblick auf 
die Entscheidung des BGH vom 14. Mai 1991 - 1 StR 
699/90 - (NJW 1990, S. 2651 ff.) keine Bedenken 
gehabt. 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 52. Sitzung 
am 9. Oktober 1996 auf die Anfertigung von Nieder-
schriften der Aufzeichnungen der Gespräche bei der 
Probenübergabe in dem Hotelzimmer „Rafa's" ver-
zichtet und im übrigen beschlossen: 

„1. Niederschriften der Audioaufnahmen der Ge-
spräche zwischen der Scheinaufkäuferseite 
und den Tätern außerhalb der Hotelzimmer 
(„kleiner Lauschangriff") anzufertigen, 

2. die Videoaufnahmen (Bild- und Tonaufzeich-
nungen, teilweise nur Tonaufzeichnungen) in 
den Hotelzimmern der Täter nach Vorgabe der 
Fraktionen und der Gruppe stichprobenartig 
dahingehend zu überprüfen, welche Teile rele-
vant für die Erledigung des Untersuchungsauf-
trages sein könnten und die Ergebnisse dieser 
Überprüfung dem Ausschuß in angemessener 
Form mitzuteilen, 

3. die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 
damit interessierte Ausschußmitglieder und 
Mitarbeiter die als GEHEIM eingestuften Video-
aufnahmen vom Zugriff auf Bengoechea im 
Hotelzimmer und auf die Täter am Münchener 
Flughafen nach Vorankündigung in Augen-
schein nehmen können. " 

Dennoch sind aus einer, nicht im Deutschen Bundes-
tag gefertigten Abschrift der Aufzeichnungen der 
Gespräche bei der Probenübergabe mehrfach Vor-
halte anläßlich von Zeugenvernehmungen vor dem 
Untersuchungsausschuß gemacht worden (z. B. bei 
der Vernehmung des Zeugen „Imhorst" am '9. Mai 
1996; 42. Sitzung, Protokoll „Imhorst", S. 43). 

Die Ausschußmitglieder haben sich bei den Beratun-
gen über den Abschlußbericht dahingehend verstän-
digt, die Niederschriften der Lauschangriffe und 
der Telefonüberwachung nicht als Dokumente dem 
Bericht beizufügen. Ausschlaggebend dafür war 
die Überlegung, daß eine derartige Verwendung 
der Niederschriften wegen des Vernichtungsgebots 
rechtlich problematisch und zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit nicht unbedingt erforderlich ist. 
Außerdem enthalten die Niederschriften auch daten-

schutzrechtlich relevante Informationen, die für die 
Erfüllung des Untersuchungsauftrags ohne Bedeu-
tung sind, so daß zumindest diese Teile hätten 
unkenntlich gemacht werden müssen. 

VI. Zeit- und Arbeitsaufwand 

Der Untersuchungsausschuß ist bis zum 28. Mai 1998 
insgesamt 80 mal (die Beratungssitzung am 12. Fe-
bruar 1996 in München ist ohne Numerierung geblie-
ben) zusammengetreten. 
44 Sitzungen haben der Beweisaufnahme durch Ver-
nehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie 
der Anhörung von Anhörpersonen gedient. Von die-
sen Sitzungen hat eine unter Geheimeinstufung 
stattgefunden. Sieben Sitzungen sind öffentlich be-
gonnen und nichtöffentlich fortgesetzt worden, zwei 
Sitzungen sind öffentlich begonnen und VS-VER-
TRAULICH bzw. GEHEIM beendet worden. 
In diesen Sitzungen hat der Untersuchungsausschuß 
insgesamt 78 Zeugen, Sachverständige und Anhör-
personen gehört. Die Vernehmungen und Anhörun-
gen sind auf 6.684 Seiten stenographischer Nieder-
schriften festgehalten worden. 
Weiter hat der Untersuchungsausschuß 36 nichtöf-
fentliche Beratungssitzungen abgehalten. Eine nicht-
öffentliche Beratung ist zusammen mit einer Delega-
tion des Bayerischen Landtags durchgeführt worden. 
Hinzu kommen zahlreiche Beratungssitzungen im 
Rahmen von Vernehmungen oder Anhörungen. 
Zu nennen ist ferner die unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit durchgeführte konstituierende Sitzung. 
Außerdem hat der Untersuchungsausschuß eine 
zweitägige Reise nach München durchgeführt mit 
einem Informationsbesuch in der Zentrale des BND, 
einer nichtöffentlichen Sitzung im Tagungshotel, 
einer GEHEIM eingestuften Vernehmung im Ge-
bäude der Bereitschaftspolizei und einer Augen-
scheinseinnahme des Ankunftsgebäudes des Flug-
hafens München-Erding sowie des Frachtraums einer 
Boeing 737 und einer Abschlußbesprechung im Presse-
zentrum auf dem Flughafen München-Erding. 
Weiter sind 15 Obleutebesprechungen durchgeführt 
worden. 
Insgesamt umfassen diese Sitzungen des Unter-
suchungsausschusses sowie die Besprechungen der 
Obleute einen Zeitrahmen von circa 310 Stunden. 

VII. Berichtsentwurf 

1. Überlegungen zur einvernehmlichen 
Regelung eines abschließenden 
Vernehmungsprogramms 

Im 1. Untersuchungsausschuß hat immer überein-
stimmend die Auffassung geherrscht, daß es weder 
möglich noch erforderlich sein werde, alle Zeugen, 
Sachverständigen und sonstigen Auskunftspersonen 
zu hören, deren Vernehmungen oder Anhörungen 
beschlossen sind bzw. noch beschlossen werden wür-
den. 
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In der Beratungssitzung am 13. März 1996 hat der 
Vorsitzende zu einem Schreiben des Obmanns der 
SPD-Fraktion vom selben Tage, in dem dieser unter 
anderem den nach seiner Auffassung schleppenden 
Fortgang der Beweisaufnahme beklagte, angeregt, 
daß die Fraktionen und die Gruppe bis zur nächsten 
Beratungssitzung die Namen der nach ihrer Auffas-
sung jeweils noch anzuhörenden Personen auflisten 
sollten. Das Thema der Vereinbarung eines abschlie-
ßenden Katalogs der bis zur Beendigung der Beweis-
aufnahme zu hörenden Zeugen, Sachverständigen 
und Auskunftspersonen ist dann in der Obleute-
besprechung am 17. April 1996 angesprochen, in der 
anschließenden Beratungssitzung am selben Tage 
aber lediglich die Vernehmungsplanung bis zur Som-
merpause beschlossen worden. 

In der Obleutebesprechung am 26. Juni 1996 ist die 
Frage wieder aufgegriffen worden mit dem Ergebnis, 
daß hierüber zunächst informelle Gespräche stattfin-
den sollten. 

In der Sitzung am 14. November 1996 hat dazu der 
Obmann der SPD-Fraktion vorgetragen, die Vorstel-
lungen zwischen den Koalitionsfraktionen und seiner 
Fraktion hinsichtlich eines abschließenden Verneh-
mungsprogramms lägen nicht allzuweit auseinander. 
Aus Sicht seiner Fraktion seien neben „Liesmann" 
und Staatsminister Schmidbauer vor allem noch die 
Zeugen Krömer, Zeising, Porzner und „Gilm" zu 
hören. Außerdem benötige seine Fraktion noch einen 
Puffer von zwei Sitzungstagen für Vernehmungen, 
deren Notwendigkeit sich im Verlauf der weiteren 
Beweiserhebung herausstellen könnte. Meinungs-
verschiedenheiten bestünden allerdings hinsichtlich 
Form und Zeitpunkt der zusätzlich durchzuführen-
den Sachverständigenvernehmungen, insbesondere 
zu Teil II des Untersuchungsauftrages. Seine Frak-
tion wehre sich entschieden dagegen, diese mit den 
Zeugenvernehmungen zu mischen. Zunächst solle 
Teil I des Untersuchungsauftrages abgearbeitet wer-
den. Dann sollten zwei Sachverständigenanhörun-
gen stattfinden, in denen die zu Teil II bzw. zu Teil III 
des Untersuchungsauftrags zu hörenden Sachver-
ständigen jeweils gemeinsam in etwa 1 1/2 Tagen 
befragt werden sollten. 

Der Vorsitzende hat dazu bemerkt, er sei in der letz-
ten Zeit davon ausgegangen, die Obleute der beiden 
großen Fraktionen würden die abschließenden Ter-
minierungen weitgehend harmonisch abklären. Er 
sei aber selbstverständlich bereit, wieder Obleute-
besprechungen anzuberaumen. Dies habe jedoch 
nur Sinn, wenn alle Beteiligten dies wünschten. Er 
sehe gegenwärtig zwei Probleme: die Frage der Ver-
nehmung des Bundeskanzlers und das Fehlen einer 
abschließenden Wunschliste für die noch zu verneh-
menden Zeugen und Sachverständigen auf Seite der 
SPD. 

2. Beschluß über die Erstellung 
eines Berichtsentwurfs 

In einem Schreiben vom 10. Januar 1997 (ADrs. 259) 
an den Ausschußvorsitzenden haben die Obleute 
der CDU/CSU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion 
ausgeführt, der 1. Untersuchungsausschuß habe am 

17. Mai 1995 seine Arbeit aufgenommen. In den ver-
gangenen knapp 20 Monaten habe eine Vielzahl von 
Ausschußsitzungen stattgefunden. Über 60 Personen 
seien bisher angehört worden. Umfangreiche Akten 
seien als Beweismittel durchgesehen worden. Der 
Untersuchungsausschuß müsse sich deshalb darauf 
vorbereiten, dem Bundestag und damit der Öffent-
lichkeit einen Bericht über die Erkenntnisse des Aus-
schusses zu geben. Selbstverständlich sollten not-
wendige Beweiserhebungen nicht unterbleiben. Aus 
diesem Grunde haben sie beantragt, der Untersu-
chungsausschuß möge beschließen: 

„1. Die Fortsetzung der Vernehmung von Staats-
minister Schmidbauer findet am 30. Januar 
1997 statt. 

2. Es wird der Entwurf eines Berichts (§23 IPA-
Regeln) erstellt, der zusätzlich eine Aussage 
darüber enthält, ob und ggf. welche Fragen 
des Untersuchungsauftrags die Fortsetzung 
der Beweisaufnahme erforderlich machen. 
Nach Beratung dieses Entwurfs entscheidet 
der Ausschuß, wie weiter zu verfahren ist (z. B. 
Vorlage ans Plenum als Zwischenbericht, Vor-
lage ans Plenum als Schlußbericht, Fortset-
zung der Beweisaufnahme). " 

Der Antrag ist in der 63. Sitzung am 15. Januar 1997 
getrennt nach Ziffer 1 und 2 beraten worden. Ziffer 1 
des Antrags ist einstimmig angenommen worden. 

Der Obmann der SPD-Fraktion hat zu Ziffer 2 des 
Antrags die Auffassung vertreten, dieser Antragsteil 
sei aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig, 
er verletze Minderheitenrechte. Die Antragsteller 
zielten mit ihrem Begehren darauf ab, die einstimmig 
beschlossenen Vernehmungen der Zeugen Bundes-
kanzler Dr. Kohl, Bundesminister Bohl und des zen-
tralen Zeugen „Liesmann" endgültig zu verhindern. 
Außerdem würde mit einem antragsgemäßen Be-
schluß massiv in die zentrale Maxime des Strafpro-
zesses, die Konzentrationsmaxime, eingegriffen. Das 
beabsichtigte Vorgehen stelle einen eklatanten Ver-
stoß gegen das Untersuchungsrecht des Parlaments 
dar. 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion hat diesen Aus-
führungen entgegengehalten, es gehe lediglich um 
die Erstellung eines Berichtsentwurfs. Dadurch wer-
de den Oppositionsfraktionen in keiner Weise die 
Möglichkeit genommen, die von ihnen für notwendig 
erachteten Zeugenvernehmungen durchzuführen. 
Richtig sei nur, daß zunächst eine Vernehmungs-
pause eingelegt werden solle. Dies entspreche der 
Konzentrationsmaxime, denn es solle mit dem Ent-
wurf festgestellt werden, was bereits geklärt sei und 
wo noch Aufklärungsbedarf bestehe. Minderheiten-
rechte würden dadurch nicht tangiert. 

Ergänzend hat der Vorsitzende erläutert, daß es nicht 
um eine Abstimmung in der Frage gehe, ob der Bun-
deskanzler als Zeuge vor dem Untersuchungsaus-
schuß aussagen müsse. Einem Antrag, den Bundes-
kanzler nicht mehr zu vernehmen, würde er niemals 
zustimmen. Er würde nur einem Antrag zustimmen, 
die Vernehmung des Bundeskanzlers als Zeugen 
nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchzuführen. 
Es sei auch unstreitig, daß ein Abschluß der Beweis-
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aufnähme und die Erstellung eines Schlußberichts 
nicht gegen die Stimmen der qualifizierten Minder-
heit beschlossen werden könne. Dagegen sei es zu-
lässig, mit Mehrheit die Erstellung eines Zwischen-
berichts zu beschließen. Der Antrag ließe aber offen, 
was nach Vorlage des Berichtsentwurfs mit diesem 
geschehen werde. 

Die SPD-Fraktion hat nach einer weiteren kontrovers 
geführten Debatte beantragt, festzustellen, daß der 
Antrag der Koalition in Ziffer 2 unzulässig sei. 

Der Antrag auf Feststellung der Unzulässigkeit der 
Ziffer 2 des Antrags der Koaltionsfraktionen ist mit 
der Mehrheit der Stimmen der Koalition abgelehnt 
worden. 

Die Oppositionsfraktionen haben daraufhin erklärt, 
sie würden sich an der Abstimmung über die nach 
ihrer Auffassung verfassungswidrige Ziffer 2 des An-
trags der Koalitionsfraktionen nicht beteiligen. 

Der Untersuchungsausschuß hat dann wegen Nicht-
beteiligung der Oppositionsfraktionen an der Ab-
stimmung ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltun-
gen folgenden Beschluß gefaßt: 

„Es wird der Entwurf eines Berichts (§ 23 IPA-Re-
geln) erstellt, der zusätzlich eine Aussage darüber 
enthält, ob und ggf. welche Fragen des Untersu-
chungsauftrags die Fortsetzung der Beweisauf-
nahme erforderlich machen. Nach Beratung dieses 
Entwurfs entscheidet der Ausschuß, wie weiter zu 
verfahren ist (z. B. Vorlage ans Plenum als Zwi-
schenbericht, Vorlage ans Plenum als Schlußbe-
richt, Fortsetzung der Beweisaufnahme). " 

Der Obmann der SPD-Fraktion und der Obmann der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben zu dem 
Beschluß übereinstimmend erklärt, daß ihre Fraktio-
nen sich an der Erstellung des Berichtsentwurfs nicht 
beteiligen würden. 

Im nichtöffentlichen Teil der 65. Sitzung am 30. Janu-
ar 1997 hat der Obmann der SPD-Fraktion im 1. Un-
tersuchungsausschuß bekanntgegeben, der Beschluß 
vom 15. Januar 1997 zu Ziffer 2 des Antrags der 
Koalitionsfraktionen sei verfassungswidrig; die SPD-
Fraktion werde zur Wahrung ihrer Minderheiten-
rechte das Bundesverfassungsgericht anrufen. 

3. Antrag der SPD-Bundestagsfraktion 
auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
gegen den 1. Untersuchungsausschuß im 
Rahmen eines Organstreitverfahrens 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
wegen des Beschlusses zur Erstellung 
eines Berichtsentwurfs 

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und die 
Mitglieder der SPD-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß haben mit Schriftsatz ihres Verfahrens-
bevollmächtigten Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio vom 
18. Februar 1997 (Dokument Nr. 18) an das Bundes-
verfassungsgericht beantragt: 

„1. im Wege des Organstreitverfahrens gemäß 
Art. 93 Absatz 1 Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG 
festzustellen, daß der Beschluß des 1. Unter-

suchungsausschusses des 13. Deutschen Bun-
destages vom 15. Januar 1997 betreffs Ziffer 2 
der Ausschußdrucksache 259 gegen Art. 44 
des Grundgesetzes verstößt, 

2. im Wege der Einstweiligen Anordnung gemäß 
§ 32 BVerfGG festzustellen, daß der Unter-
suchungsausschuß verpflichtet ist, bis zur Ent-
scheidung in der Hauptsache die Beweisauf-
nahme unverzüglich zunächst durch Terminie-
rung der Vernehmungen der Zeugen „Lies-
mann", Bohl und Dr. Kohl fortzusetzen." 

Mit Schriftsatz vom 27. Februar 1997 (Dokument 
Nr. 20) haben die Antragsteller auf Anregung des 
Bundesverfassungsgerichts (Dokument Nr. 19) ihren 
Antrag dahingehend erweitert, daß sich dieser auch 
gegen den Deutschen Bundestag, vertreten durch 
seine Präsidentin, richtet. 
Zur Begründung des Antrags ist unter anderem vor-
getragen worden, der Untersuchungsausschuß habe 
mit dem Beschluß vom 15. Januar 1997 ohne sach-
lichen Grund die Beweisaufnahme auf unbestimmte 
Zeit unterbrochen, um einen Berichtsentwurf anzu-
fertigen und dadurch die Rechte der Antragstellerin 
aus Artikel 44 GG als konstituierte Antragsminder-
heit unmittelbar und als Teil des Gesamtparlaments 
mittelbar verletzt. 
Die nächste Etappe der Beweisaufnahme sei klar vor-
gezeichnet gewesen. Sie bestehe in der Vernehmung 
der drei zentralen Zeugen „Liesmann", Bundesmi-
nister Bohl und Bundeskanzler Dr. Kohl. Erst wenn 
diese drei Zeugen vernommen worden seien, könne 
sich - je nach Vernehmungsergebnis - die Notwen-
digkeit eines Berichtsentwurfs ergeben. Ohne den 
Erlaß der beantragten einstweiligen Anordnung 
drohten schwere Nachteüe für die Antragsteller, für 
den Deutschen Bundestag und das Gemeinwohl. 

4. Entscheidung über die Person 
des Verfahrensbevollmächtigten 
des Untersuchungsausschusses und 
des Verfahrensbevollmächtigten 
des Deutschen Bundestages 

In der 66. Sitzung am 19. Februar 1997 hat der 1. Unter-
suchungsausschuß in Abwesenheit der Opposi-
tionsfraktionen einstimmig beschlossen, für alle Rechts-
streitigkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht im 
Zusammenhang mit seinem Beschluß vom 15. Januar 
1997 betreffend die Erstellung des Entwurfs eines 
Berichts (§ 23 IPA-Regeln) Herrn Prof. Dr. Löwer als 
seinen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen. 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat 
in seiner 81. Sitzung vom 16. April 1997 einstimmig 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD und der 
Gruppe der PDS folgende Beschlußempfehlung (BT-
Drs.13/7443) verabschiedet: 

„Der Bundestag wolle beschließen, 
1. in dem verfassungsgerichtlichen Verfahren 

2 BvE 1/97 auch im Namen des Deutschen Bun-
destages eine Stellungnahme abzugeben, 

2. Herrn Prof. Dr. Wolfgang Löwer, Bonn, mit der 
Prozeßvertretung zu beauftragen. " 
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Der Deutsche Bundestag hat in seiner 172. Sitzung 
vom 24. April 1997 diese Beschlußempfehlung mit 
den Stimmen von CDU/CSU, F.D.P., SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der PDS (Plenar-
protokoll 13/172, S. 15508, Tagesordnungspunkt 15e) 
angenommen. 

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, hat daraufhin am 15. Mai 
1997 Herrn Prof. Dr. Wolf gang Löwer die Vollmacht 
erteilt, auch den Deutschen Bundestag „in dem 
Organstreitverfahren und Verfahren auf Erlaß einer 
Einstweihgen Anordnung SPD-Bundestagsfraktion ./. 
Deutscher Bundestag 2 BvE 1/97 vor dem Bundesver-
fassungsgericht zu vertreten. " 

5. Verlauf des Rechtsstreits vor dem 
Bundesverfassungsgericht 

Die Antragsgegner haben auf die Antragsschrift mit 
Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten Prof. 
Dr. Löwer vom 6. April 1997 erwidert (Dokument 
Nr. 21). Sie haben beantragt, den Antrag auf Erlaß 
einer Einstweiligen Anordnung sowie den Antrag in 
der Hauptsache vom 20. Februar 1997 zurückzu-
weisen. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die An-
tragssteiler unter Bezugnahme auf die Antragserwi-
derung mit Schreiben vom 9. April 1997 (Dokument 
Nr. 22) aufgefordert hatte, zu bestimmten Punkten, 
unter anderem zu der Frage Stellung zu nehmen, 
welches verfassungsmäßige Recht der Antragssteller 
zu 2 (ordentliche Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß) verletzt sei, hat der Ver-
fahrensbevollmächtigte der Antragssteiler mit 
Schriftsatz vom 9. Mai 1997 (Dokument Nr. 23) repli-
ziert. Es folgten die Duplik des Verfahrensbevoll-
mächtigten der Antragsgegner vom 5. Juni 1997 
(Dokument Nr. 24), die sich darauf beziehende Stel-
lungnahme des Verfahrensbevollmächtigten der 
Antragssteller vom 25. Juni 1997 (Dokument Nr. 25) 
und ein weiterer Schriftsatz des Verfahrensbevoll-
mächtigten der Antragsgegner vom 30. Juni 1997 
(Dokument Nr. 26). 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Landtagen 
Gelegenheit gegeben, zu dem Verfahren Stellung zu 
nehmen. Zum Streitgegenstand, teilweise auch nur 
zu den entprechenden landesrechtlichen Regelun-
gen, haben sich die Landtage von Baden-Württem-
berg, Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz ge-
äußert. Auf eine inhaltliche Wiedergabe dieser Äuße-
rungen wird verzichtet. Das Bundesinnenministe-
rium hat mit dem Hinweis, das Verfahren betreffe 
rein parlamentsrechtliche Fragen, von einer Stel-
lungnahme Abstand genommen. 

6. Ergebnis des Rechtsstreits vor dem 
Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluß vom 
8. Juli 1997 (Dokument Nr. 27) die Anträge auf Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. 

Zur Begründung hat das Bundesverfassungsgericht 
im wesentlichen ausgeführt: 

Die Anträge in der Hauptsache seien jedenfalls nicht 
von vornherein unzulässig und nicht offensichtlich 
unbegründet. Für den Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung bestehe jedoch zur Zeit kein dringender 
Regelungsbedarf. Es sei nicht ersichtlich, daß ohne 
den Erlaß der einstweiligen Anordnung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Untersuchungsauf-
trags gefährdet sei. Zwar wachse die Gefahr, die 
einer Untersuchung durch Verzögerung drohe, gene-
rell in dem Maße, in dem sich das Ende der Wahl-
periode nähere. Da aber nach einer entsprechenden 
Mitteilung der Antragsgegner der Ausschuß bis spä-
testens Ende September 1997 über die Fortsetzung 
der Beweisaufnahme entscheiden werde, sei der ent-
scheidende Zeitverlust im Verhältnis zur verbleiben-
den Zeit zu gering, um das im Organstreitverfahren 
geltend gemachte Recht zunichte zu machen. 

In einer Pressemitteilung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 16. Juli 1997 wird zu dem Fortgang des 
Verfahrens in der Hauptsache bemerkt, es sei noch 
nicht absehbar, wann der Zweite Senat über diese 
(Organklage) entscheiden werde. 

7. Vorlage und Behandlung des Berichtsentwurfs 

Die Berichterstatter Abg. Andreas Schmidt (CDU/ 
CSU) und Dr. Max Stadler (F.D.P.) haben zum Aus-
schußbeschluß vom 15. Januar 1997 einen Berichts-
entwurf vorgelegt, der als Ausschußdrucksache 268 
am 18. September 1997 verteilt worden ist. 

Die übrigen Berichterstatter haben sich an der Erstel-
lung dieses Entwurfs nicht beteiligt und auch keinen 
abweichenden Entwurf erarbeitet. 

Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben 
sich in der 68. Sitzung am 1. Oktober 1997 darauf 
verständigt, den vorgelegten Berichtsentwurf nicht 
zu beraten und auf ihn gegebenenfalls im Zusam-
menhang mit den Beratungen des Abschlußberichts 
zurückzukommen. 

VIII. Abschlußbericht 

1. Entscheidung über den Abschluß 
der Beweisaufnahme durch Zeugen-
und Sachverständigenvernehmungen 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat in seiner 68. Sit-
zung am 1. Oktober 1997 einstimmig folgenden Be-
schluß über den Abschluß der Beweisaufnahme 
durch Anhörung von Sachverständigen und Zeugen 
gefaßt: 

„Die Beweisaufnahme durch Anhörung von Zeu-
gen und Sachverständigen ist geschlossen, nach-
dem die nachstehend genannten Personen bis 
zum 15. Januar 1998 gehört worden sind: 

„Narjes", 
„Döring", 
„Dr. Lehberg", 
„ Liesmann ", 
„ Palme ", 
Dr.Huber, 
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„ Gilm ", 
„ Roberto ", 
Tejero Robledo, 
Fernandez Martin, 
Sachverständiger Prof. Dr. Falkenrath, 
Präsident Dr. Geiger (zu II. und III. des Unter-
suchungsauftrags als sachverständiger Zeuge und 
Auskunftsperson), 
MdB Erler, 
MdB Struck, 
MdB Scharping, 
BM Bohl, 
BK Dr. Kohl 

Sofern die Zeugen „Roberto", Tejero Robledo und 
Fernandez Martin bis zum 15. Januar 1998 nicht 
zur Verfügung stehen, so gelten sie als unerreich-
bar; sollte ein anderer der vorgenannten Zeugen 
und Sachverständigen bis zum 15. Januar 1998 
nicht zur Verfügung stehen, so wird er zeitnah 
danach vernommen. " 

Die beschlossene Beweisaufnahme ist abgesehen 
von drei Zeugenvernehmungen durchgeführt und 
mit der 2. Vernehmung des Zeugen Dr. Huber am 
15. Januar 1998 beendet worden. Der Zeuge „Roberto" 
hat sich trotz intensiver Bemühungen des 1. Unter-
suchungsausschusses und des Honorarkonsuls in 
Almeria nicht bereit erklärt, vor dem 1. Unter-
suchungsausschuß auszusagen. Ebenso sind alle Ver-
suche des Auswärtigen Amtes bzw. der Deutschen 
Botschaft Madrid gescheitert, mit den Zeugen Tejero 
Robledo und Fernandez Martin Kontakt aufzu-
nehmen. 

2. Erstellung des Abschlußberichts 

Nach Abschluß der Beweisaufnahme am 15. Januar 
1998 hat das Ausschußsekretariat einen Vorentwurf 
des Ausschußberichts (Einsetzung des Untersuchungs-
ausschusses, Ablauf des Untersuchungsverfahrens, 
Feststellungen, Anlagen, Anhang) erstellt und diesen 
am 26. März 1998 den Berichterstattern als Grundla-
ge für die jeweiligen Berichte zugeleitet. 

In der 78. Sitzung am 29. April 1998 hat der Ausschuß 
einstimmig folgenden Beschluß gefaßt: 

- Die Berichtsteile, die in der nächsten Beratungssit-
zung festgestellt werden sollen, müssen bis zum 
13. Mai 1998, 12.00 Uhr, dem Sekretariat zugelei-
tet werden. 

- Die Beratungssitzung, in der die vorgenannten 
Berichtsteüe festgestellt werden sollen, wird be-
stimmt auf Donnerstag, den 28. Mai 1998, 17.00 Uhr. 

- Vorsorglich wird eine weitere Sitzung zur Feststel-
lung der nicht rechtzeitig bis zum 13. Mai 1998 
eingehenden Berichtsteile bestimmt auf Mittwoch, 
den 17. Juni 1998, 17.00 Uhr. 

Im Auftrage des Untersuchungsausschusses ist auf 
Arbeitsebene versucht worden, auf der Grundlage 
des Vorentwurfs einen gemeinsamen Text zur Einset-
zung und dem Ablauf des Verfahrens sowie zu den 
Feststellungen des Untersuchungsausschusses zu 

erarbeiten. Diese Bemühungen sind jedoch letztlich 
gescheitert. 

Dem Sekretariat sind daraufhin folgende Berichte 
bzw. Berichtsteile zur Einfügung in den Gesamt-
bericht des Untersuchungsausschusses zugeleitet 
worden: 

- Der Bewertungsteil der Berichterstatter Abg. An-
dreas Schmidt/Mühlheim (CDU/CSU) und Abg. 
Dr. Max Stadler (F.D.P.) vom 13. Mai 1998, 

- der abweichende Bericht des Berichterstatters 
Abg. Hans-Peter Kemper (SPD) vom 13. Mai 1998 
und 

- der abweichende Bericht des Berichterstatters 
Abg. Manfred Such (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
vom 7. Mai 1998. 

Da der Bericht des Berichterstatters Abg. Hans-Peter 
Kemper (SPD) teilweise wörtliche Wiedergaben von 
bis zu VS-GEHEIM eingestuften Unterlagen oder 
Ausführungen unter Bezugnahme auf derartige 
Unterlagen enthielt, ist er insgesamt VS-GEHEIM 
eingestuft worden. 

Am 14. Mai 1998 hat der Berichterstatter Abg. Hans-
Peter Kemper (SPD) eine zweite Fassung seines 
Berichts vorlegen lassen mit der Erklärung, alle mög-
licherweise als geheimschutzbedürftig anzusehen-
den Passagen seien entfernt worden, so daß der 
Bericht nunmehr offen sei. Soweit der Bericht auf 
Unterlagen Bezug nehme, die VS-NfD eingestuft 
seien, stehe dies nach seiner Auffassung einer Ver-
öffentlichung nicht im Wege. 

Eine Überprüfung der zweiten Fassung des Berichts 
ergab aber, daß dieser nach wie vor Ausführungen 
enthielt, die auf VS-VERTRAULICH und höher ein-
gestuften Unterlagen beruhten. Um eine VS-Einstu-
fung auch dieser Fassung zu vermeiden, hat das Aus-
schußsekretariat den übergebenen Berichtstext nebst 
Diskette an den Verfasser zurückgereicht. 

Am 25. Mai 1998 hat der Berichterstatter Abg. Hans-
Peter Kemper (SPD) einen abweichenden Bericht 
ohne die vorgenannten auf VS-VERTRAULICH und 
höher eingestuften Unterlagen beruhenden Ausfüh-
rungen vorgelegt. Außerdem war bei der Abfassung 
dieses Berichts auch der Grundsatz berücksichtigt 
worden, daß in Berichte des Deutschen Bundestages, 
die zur Veröffentlichung bestimmt sind, keine Ver-
schlußsachen des Geheimhaltungsgrades VS-NfD 
aufgenommen werden dürfen. 

Die Berichterstatter Abg. Andreas Schmidt/Mühl-
heim (CDU/CSU) und Abg. Dr. Max Stadler (F.D.P.) 
haben am selben Tage den Teil „Konsequenzen und 
Bewertungen des Untersuchungsausschusses" ihres 
Berichts durch einige Änderungen aktualisiert. 

Der Berichterstatter Abg. Dr. Gregor Gysi (PDS) hat 
am 28. Mai 1998 schriftlich angekündigt, ebenfalls 
einen abweichenden Bericht und zwar rechtzeitig 
zum zweiten Feststellungstermin am 17. Juni 1998 
vorzulegen. 

Am 26. Mai 1998 haben die Abgeordneten Peter Alt-
maier, Franz Peter Basten, Meinrad Belle, Norbert 
Röttgen und Andreas Schmidt (alle CDU/CSU) und 
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am 28. Mai 1998 der Abgeordnete Hermann Bach-
maier (SPD) ein Sondervotum zum Bericht des 1. Unter-
suchungsausschusses vorgelegt. 

3. Feststellung des Abschlußberichts 

In seiner 79. Sitzung am 28. Mai 1998 hat der 1. Unter-
suchungsausschuß zur Feststellung seines abschlie-
ßenden Gesamtberichts den nachstehenden Be-
schluß gefaßt: 

„Der Bericht der Berichterstatter Abg. Andreas 
Schmidt (CDU/CSU) und Abg. Dr. Max Stadler 
(F.D.P.) (Einsetzung des Untersuchungsausschus-
ses, Verlauf des Untersuchungsverfahrens, Fest-
stellungen und Bewertungen) vom 13. Mai 1998 
wird in der Fassung vom 25. Mai 1998 als Mehr-
heitsbericht des 1. Untersuchungsausschusses fest-
gestellt. 

Als abweichender Bericht der SPD-Fraktion wird 
der Bericht des Berichterstatters Abg. Hans-Peter 
Kemper (SPD) vom 25. Mai 1998 festgestellt. 

Der Bericht des Berichterstatters Abg. Hans-Peter 
Kemper (SPD) vom 13. Mai 1998 wird als zusätz-
licher abweichender Bericht der SPD-Fraktion fest-
gestellt mit der Maßgabe, daß er VS-GEHEIM ein-
gestuft wird, weil er den Inhalt von Verschluß-
sachen des Geheimhaltunsgrades VS-VERTRAU-
LICH und höher wiedergibt und auf diese Bezug 
nimmt. 

Der Bericht des Berichterstatters Abg. Manfred 
Such (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wird in der 
Fassung vom 18. Mai 1998 als abweichender Be-

richt der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
festgestellt. 

Die schriftlichen Darlegungen der Abgeordneten 
Peter Altmaier (CDU), Franz Peter Basten (CDU), 
Meinrad Belle (CDU), Norbert Röttgen (CDU) und 
Andreas Schmidt/Mühlheim (CDU) vom 26. Mai 
1998 werden als Sondervotum der Verfasser fest-
gestellt. 

Die Anmerkungen des Sprechers der SPD-Frak-
tion, Hermann Bachmaier, MdB, zum Sondervo-
tum der Abgeordneten Peter Altmaier (CDU), 
Franz Peter Basten (CDU), Meinrad Belle (CDU), 
Norbert Röttgen (CDU) und Andreas Schmidt/ 
Mühlheim (CDU) vom 26. Mai 1998 werden als 
Sondervotum des Abg. Hermann Bachmaier fest-
gestellt. 

Die vorgenannten Berichte werden dem Deut-
schen Bundestag als abschließender Gesamt-
bericht des 1. Untersuchungsausschusses gemäß 
dem Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
11. Mai 1995 mit der Beschlußempfehlung vorge-
legt, ihn zur Kenntnis zu nehmen. 

Der 1. Untersuchungsausschuß beauftragt und 
ermächtigt das Ausschußsekretariat, die festge-
stellten und zur Veröffentlichung als Bundestags-
drucksache bestimmten Berichte in Abstimmung 
mit den jeweiligen benannten Mitarbeitern der 
Fraktionen redaktionell so zu überarbeiten, daß sie 
als abschließender Gesamtbericht des 1. Unter-
suchungsausschusses in einheitlicher Form dem 
Plenum des Deutschen Bundestages vorgelegt 
werden können. " 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Feststellungen des Untersuchungsausschusses 

A. Der Münchener Plutonium-Fall 

I. Vorgeschichte in Madrid 

1. „Roberto" als Informationsquelle des BKA 
und des BND auf dem Gebiet des 
internationalen Rauschgifthandels 

Sowohl das BKA als auch der BND unterhalten ge-
mäß ihren jeweiligen gesetzlichen Aufträgen Verbin-
dungsstellen bzw. Außenstellen im Ausland. Diese 
berichten regelmäßig unabhängig voneinander ihren 
jeweiligen Zentralen. In Spanien bestehen seit Jah-
ren gute Zugangsmöglichkeiten zu Informationen 
über den internationalen Rauschgifthandel. Zur In-
formationsgewinnung in diesem Bereich setzte das 
BKA seit Frühjahr 1992 den deutschen Staatsangehö-
rigen Karsten Uwe Erich Schnell unter dem Deck-
namen „Roberto" ein. Im Mai 1993 nahm auch der 
BND Kontakt mit „Roberto" auf, um ihn als Informa-
tionsquelle auf dem Gebiet des internationalen 
Rauschgifthandels zu gewinnen. Von diesem Zeit-
punkt an berichtete „Roberto" parallel oder abwech-
selnd sowohl dem BKA als auch dem BND. 

a) „Roberto" als Informationsquelle des BKA 
auf dem Gebiet des internationalen Rauschgift-
handels 

aa) Exkurs: Allgemeines zu den Aufgaben und 
Zuständigkeiten des BKA im Ausland und zum 
Einsatz  von  Verbindungsbeamten 

Die Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten des 
BKA sowie die Zusammenarbeit des BKA mit den 
Polizeibehörden auf Landesebene sind heute im 
wesentlichen in dem Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der 
Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten 
(Bundeskriminalamtgesetz - BKAG -) vom 7. Juli 
1997 geregelt, das am 1. August 1997 in Kraft getre-
ten ist (vgl. Dritter Teil Zweiter Abschnitt B Anhang 
Rechtsvorschriftensammlung Nr. 14; im folgenden 
werden Verweisungen auf die vorstehend genannten 
Rechtsvorschriften lediglich mit Anhang RV und 
Nummer zitiert). Bis zu diesem Zeitpunkt galt für das 
BKA das Gesetz über die Einrichtung eines Bun-
deskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminalamtes) vom 
8. März 1951 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1973 (BKA-Gesetz a.F., vgl. Anhang RV 
Nr. 13). Dem BKA kam danach die Aufgabe zu, Straf-
täter zu bekämpfen, soweit sie sich international 
oder über das Gebiet eines Landes hinaus betätigten 
(§ 1 Abs. 1 S. 2 BKA-Gesetz a.F.). Nach § 1 Abs. 2 
und § 10 des BKA-Gesetzes a.F. war das BKA zu-

gleich Nationales Zentralbüro der Internationalen 
Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol). Zu den 
daraus resultierenden Aufgaben gehörten die Steue-
rung und Auswertung des polizeilichen Auslands-
dienstverkehrs. Das BKA hatte als Zentralstelle ins-
besondere alle Nachrichten und Unterlagen für die 
polizeiliche Verbrechensbekämpfung zu sammeln 
und auszuwerten, sowie die Strafverfolgungsbehör-
den des Bundes und der Länder unverzüglich über 
die sie betreffenden Nachrichten und die in Erfah-
rung gebrachten Zusammenhänge von Straftaten zu 
unterrichten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BKA Gesetz a.F.). 
Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung und die 
Verfolgung von Straftaten blieben nach § 5 Abs. 1 
BKA-Gesetz a. F. grundsätzlich Sache der Länder, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt war. Nach 
§ 5 Abs. 2 und 3 BKA-Gesetz a. F. nahm das BKA die 
polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafver-
folgung jedoch in bestimmten Fällen selbst wahr. 
Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusam-
menhang die Bestimmung des § 5 Abs. 2 Nr. 1 BKA-
Gesetz a. F. Diese Vorschrift regelte eine originäre Er-
mittlungszuständigkeit des BKA's in Fällen des inter-
national organisierten ungesetzlichen Handels mit 
Waffen, Munition, Sprengstoffen oder Betäubungs-
mitteln und der international organisierten Herstel-
lung oder Verbreitung von Falschgeld, soweit die 
beiden Deliktsgruppen eine Sachaufklärung im Aus-
land erforderten. Das Gleiche galt für alle mit diesen 
Delikten im Zusammenhang begangenen Straftaten 
einschließlich der international organisierten Geld-
wäsche. 

Der hier interessierende Inhalt findet sich in den 
heute geltenden Vorschriften wieder. Danach entsen-
det das BKA zur Erfüllung der vorgenannten Auf-
gaben im Rahmen einer „Vorverlagerungsstrategie" 
zum Zwecke der Förderung, Beschleunigung und 
Intensivierung der internationalen polizeilichen Zu-
sammenarbeit Verbindungsbeamte (VB) in das Aus-
land. Die Verbindungsbeamten haben sowohl einen 
präventiven als auch repressiven Auftrag. Sie sollen 
sowohl ermittlungsinitiierend als auch ermittlungs-
unterstützend tätig werden. Außerdem obliegt ihnen 
die strategische und taktische Beobachtung der Kri-
minalitätslage im Gastland bzw. der Region. Unter 
Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse des BKA's 
und der besonderen Belange des jeweiligen Gastlan-
des wird ihnen entweder eine deliktsübergreifende 
oder eine deliktspezifische Zuständigkeit übertra-
gen. Entsprechend lauten die Funktionsbezeichnun-
gen: Allgemeiner VB mit Schwerpunktzuständigkeit 
für allgemeine Kriminalitätsbereiche, Verbindungs-
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beamter für Rauschgift- und Organisierte Krimi-
nalität (RG/OK-VB) mit Schwerpunktzuständigkeit 
Rauschgiftkriminalität und Erscheinungsformen der 
deliktsübergreifenden Organisierten Kriminalität. 
Besonderheiten bei der Entsendung von Verbin-
dungsbeamten können sich im Rahmen der Fach-
und Dienstaufsicht ergeben. Nach einer zwischen 
dem Bundesministerium des Innern und dem Aus-
wärtigen Amt getroffenen Vereinbarung (vgl. An-
hang RV Nr. 15) werden RG/OK-VB zu deutschen 
Auslandsvertretungen entsandt und unterstehen da-
mit dienstaufsichtlich dem Leiter der Auslandsvertre-
tung, fachliche Weisungen werden (den RG/OK-VB) 
aber vom BKA (über den Leiter der Auslandsvertre-
tung) erteilt. Allerdings gelten diese Regelungen 
grundsätzlich im (west-) europäischen Ausland erst 
seit Mitte 1996. Vorher waren die nach Spanien ent-
sandten Beamten direkt im Bereich der spanischen 
Polizei angesiedelt und unterlagen in Dienst- und 
Fachaufsicht damit dem BKA. 

bb) Exkurs: Rechtliche Grundlagen des Einsatzes 
von Vertrauenspersonen (V-Personen) beim BKA 

Die qualitativen Veränderungen der Erscheinungs-
formen der Kriminalität, insbesondere im Bereich des 
illegalen Rauschgifthandels und der Organisierten 
Kriminalität, erfordern dieser Entwicklung ange-
paßte Methoden der Verbrechensbekämpfung. Zu 
ihnen gehören neben dem operativen Einsatz von 
Verdeckten Ermittlern und nicht offen ermittelnden 
Polizeibeamten die Inanspruchnahme von Vertrau-
enspersonen (V-Personen) und Informanten. Recht-
liche Grundlage für deren Einsatz bzw. Inanspruch-
nahme sind die Gemeinsamen Richtlinien der Justiz-
minister/-senatoren der Länder über die Inanspruch-
nahme von Informanten sowie über den Einsatz von 
V-Personen und Verdeckten Ermittlern im Rahmen 
der Strafverfolgung (vgl. Anhang RV Nr. 29). 

Eine V-Person ist eine Person, die - ohne einer Straf-
verfolgungsbehörde anzugehören - bereit ist, diese 
bei der Aufklärung von Straftaten auf längere Zeit 
vertraulich zu unterstützen und deren Identität 
grundsätzlich geheim gehalten wird. V-Personen 
werden gezielt eingesetzt. Sie werden im Rahmen 
von Aufträgen und/oder Weisungen tätig. V-Perso-
nen stehen grundsätzlich dem kriminellen Milieu 
nahe, womit sich letztlich ihre guten Zugangsmög-
lichkeiten zu „kriminellen Informationen" erklären. 
Demgegenüber ist ein Informant eine Person, die im 
Einzelfall bereit ist, gegen Zusicherung der Vertrau-
lichkeit einer Strafverfolgungsbehörde Informationen 
zu geben. Der Informant teilt sein Wissen aus eigener 
Initiative mit. Aufträge oder Weisungen können 
einem Informanten nicht erteilt werden. 

Im strafprozessualen Sinne sind V-Personen bzw. In-
formanten Zeugen, die zwar grundsätzlich vor 
Staatsanwaltschaft und/oder Gericht auszusagen ha-
ben, denen aber Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung 
zugesichert wird. Der Grundsatz des rechtsstaatlich 
fairen Verfahrens gebietet bei der Inanspruchnahme 
von Informanten und dem Einsatz von V-Personen 
eine Abwägung der strafprozessualen Erfordernisse 
der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme und der 
vollständigen Sachverhaltserforschung einerseits und 

der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Sicherung 
der Vertraulichkeit/Geheimhaltung andererseits (vgl. 
Anhang RV Nr. 29). 

Grundsätzlich entscheidet die Behörde bei einem 
Erstkontakt mit einer zukünftigen V-Person, ob die-
ser zugesichert wird, die Tatsache der (zukünftigen) 
Zusammenarbeit vertraulich zu behandeln. Soll diese 
V-Person dann in einem Ermittlungsverfahren gezielt 
eingesetzt werden, ist zur Bestätigung der zuge-
sicherten Vertraulichkeit für diesen speziellen Ein-
satz die Einwilligung der Staatsanwaltschaft herbei-
zuführen. 

Aus der Zusammenarbeit als solcher erwachsen der 
V-Person keine vertraglichen oder arbeitsvertrag-
lichen Ansprüche. Geldzuwendungen oder sonstige 
Vergünstigungen können einer V-Person grundsätz-
lich nur gewährt werden, wenn sie in einem konkre-
ten Fall aufgrund eines Einzelauftrages tätig gewor-
den ist. Regelmäßig monatlich wiederkehrende Lei-
stungen - losgelöst vom Einzelfall - dürfen mit V-Per-
sonen grundsätzlich nicht vereinbart werden. Zu un-
terscheiden ist allgemein zwischen Kostenerstattung 
(Ersatz von notwendigen Auslagen im Zusammen-
hang mit der Auftragserfüllung), Honorarzahlung 
(Entgelt für auftragsgemäße Tätigkeit) und Prämien-
zahlung (finanzielle Belohnung für erfolgreiche 
Tätigkeit). Die Höhe der Zuwendungen richtet sich 
in erster Linie nach der Bedeutung des Falles, dem 
Engagement und der Gefährdung der V-Person. 

Im BKA ist die Führung von V-Personen strikten 
Regelungen unterworfen (Dienstanweisung). Eine 
V-Person wird von einem festen VP-Führer geführt, 
der meist Bediensteter des Fachreferates ist, das für 
die deliktbezogene Information der V-Person zustän-
dig ist. Ein VP-Führer ist ein erfahrener und beson-
ders qualifizierter Polizeivollzugsbeamter, dem die 
Befugnis zur Führung von V-Personen durch seinen 
Referatsleiter erteilt wird. 

Daneben werden im BKA in einem gesonderten Ar-
beitsbereich alle im Zusammenhang mit Informanten 
und V-Personen stehenden Grundsatzangelegenhei-
ten bearbeitet, insbesondere wird jeder einzelne In-
formant/jede V-Person dort zentral erfaßt und akten-
mäßig geführt. Die fachliche Führung und alle Kon-
takte obliegen jedoch dem VP-Führer, der die Zu-
sammenarbeit mit der V-Person zu dokumentieren 
hat. Diese Dokumentation fließt in die zentral ge-
führte Akte ein. 

Besondere Bedeutung kommt im vorliegenden Zu-
sammenhang der Frage zu, wie sich die Kontakte 
zwischen den BKA-Verbindungsbeamten im Ausland 
und den sich dort aufhaltenden V-Personen gestal-
ten. Nach der bereits erwähnten Vereinbarung zwi-
schen dem Bundesministerium des Innern und dem 
Auswärtigen Amt {vgl. Anhang RV Nr. 15) haben die 
Verbindungsbeamten die Aufgabe - soweit dies mit 
den Rechtsvorschriften des Gastlandes vereinbar ist -
Informationen durch Kontakte unter anderem mit 
„sonstigen Personen" zu gewinnen und auszutau-
schen. Vor allem zur Unterstützung deutscher Ermitt-
lungsverfahren ist in Absprache mit den Behörden 
des Gastlandes danach auch eine konkrete Auftrags-
übermittlung an und Informationsabschöpfung bei 
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V-Personen als zulässig anzusehen. Diese Tätigkeit 
ist jedoch nur für jeweils einen konkreten Einsatzfall 
zulässig, die oben angeführten strengen Maßstäbe 
der längerfristigen VP-Führung sind hiervon nicht 
tangiert. Insofern agiert der Verbindungsbeamte als 
„Informationsmittler" zwischen dem in der Regel in 
Deutschland ansässigen VP-Führer und der V-Per-
son. 

cc) Verpflichtung „Roberto's" als V-Person des BKA 
im Februar 1992 und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Bekämpfung des internationalen 
Rauschgifthandels 

Im Februar 1992 erhielten die damaligen Rauschgift-
verbindungsbeamten des BKA in Madrid durch die 
spanische Polizei einen Hinweis auf den seit Jahren 
in Malaga lebenden deutschen Staatsangehörigen 
Uwe Erich Karsten Schnell, genannt „Roberto". Die-
ser verfüge über Informationen zu einem Rauschgift-
fall, in den eine internationale, vorwiegend in 
Deutschland agierende Organisation verwickelt sei. 
„Roberto" wurde daraufhin in der Zentrale des BKA 
in Wiesbaden ausgiebig zu seinen diesbezüglichen 
Hinweisen im Rauschgiftbereich befragt. Nachdem 
im Rahmen dieser Anhörung auch „Roberto's" per-
sönlicher Hintergrund näher überprüft worden war, 
entschied die Zentrale, diesen als V-Person beim 
BKA zu führen, um ihn als Informationsquelle auf 
dem Gebiet des internationalen Rauschgifthandels 
mit Deutschlandbezug zu nutzen. Der Entlohnung 
„Roberto's" wurden die allgemein beim BKA übli-
chen Regelungen zugrundegelegt. Dementsprechend 
wurde vereinbart, daß er neben dem Ersatz notwen-
diger Auslagen im Zusammenhang mit der Auftrags-
erfüllung zwar Honorar- und Prämienzahlungen, 
nicht aber - losgelöst vom Einzelfall - regelmäßige, 
monatlich wiederkehrende Leistungen erhalten 
sollte. Mit der Führung „Roberto's" wurde Kriminal-
hauptkommissar Schleppi betraut, der als haupt-
beruflicher Führer von V-Personen (VP-Führer) im 
Bereich der Rauschgiftbekämpfung in der BKA-Zen-
trale in Wiesbaden angesiedelt war. Diesem kam die 
Aufgabe zu, „Roberto's" Informationen und Hin-
weise entgegenzunehmen, sie an das zuständige 
Fachreferat weiterzuleiten und ggf. Anweisungen 
der Fachdienststelle an „Roberto" weiterzugeben 
(53. Sitzung, Protokoll Schleppi, S. 36, 38 f.). 

Um seinem VP-Führer Schleppi Nachrichten bzw. 
Hinweise zukommen zu lassen, nutzte „Roberto" 
- insbesondere wenn Schleppi telefonisch nicht er-
reichbar war - auch seine Kontakte zu den in Madrid 
ansässigen Verbindungsbeamten des BKA, die seine 
Informationen dann an die Zentrale weiterleiteten. 
Derartige vermittelnde und unterstützende Tätigkei-
ten seitens der Verbindungsbeamten sind beim BKA 
allgemein üblich und ergeben sich insbesondere aus 
dem Umstand, daß es für eine V-Person einfacher 
bzw. bequemer ist, sich unmittelbar an die vor Ort 
tätigen Beamten zu wenden. Dies darf allerdings 
nicht zu einer faktischen Führung der V-Person füh-
ren (53. Sitzung, Protokoll Schleppi, S. 37 f.). 

Ansprechpartner für „Roberto" in Madrid waren in 
erster Linie die beiden Rauschgiftverbindungsbeam-
ten Haas und Wittbecker sowie später auch der 

Rauschgiftverbindungsbeamte Famulla. In Vertre-
tung dieser Beamten wurden einschlägige Informa-
tionen „Roberto's" an den VP-Führer Schleppi teil-
weise auch durch die ebenfalls in Madrid ansässige 
BKA-Beamtin Gudrun Stenglein übermittelt. Diese 
war seit August 1991 als bei Interpol Madrid ange-
bundene Verbindungsbeamtin für allgemeine Krimi-
nalitätsbereiche zuständig. Sie hatte „Roberto" im 
Mai 1992 in Malaga anläßlich eines Rauschgiftermitt-
lungsverfahrens kennengelernt und mit diesem in 
der Folgezeit in erster Linie lockeren telefonischen 
Kontakt gehalten. Darüber hinaus kam es zwischen 
ihnen etwa einmal pro Monat auch zu gelegentlichen 
Treffen (54. Sitzung, Protokoll Stenglein, S. 1-4). 

Das BKA setzte „Roberto" nach dessen Verpflichtung 
in mehreren Rauschgiftfällen als V-Person ein, wobei 
es zu verschiedenen Einsätzen in Deutschland kam. 
Insgesamt erwies sich „Roberto" dabei als zuverläs-
sige Quelle (53. Sitzung, Protokoll Schleppi, S. 47 f.). 

b) „Roberto" als Informationsquelle des BND 
auf dem Gebiet des internationalen Rausch-
gifthandels 

aa) Exkurs: Allgemeines zu den Aufgaben und 
Zuständigkeiten des BND 

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des BND sind im 
wesentlichen in dem Gesetz über den BND (BND-
Gesetz, vgl. Anhang RV Nr. 1) geregelt. Nach § 1 
Abs. 2 Satz 1 BND-Gesetz sammelt der BND zur Ge-
winnung von Erkenntnissen über das Ausland, die 
von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderli-
chen Informationen und wertet sie aus. Außenpoliti-
sche Bedeutung erlangen Erkenntnisse dann, wenn 
sie Relevanz für die Beziehungen der Bundesrepu-
blik Deutschland zu anderen Staaten haben. Für die 
Planung und den Vollzug ihrer Außenpolitik ist die 
Bundesregierung auf vielfältige Informationen über 
Zustände und Vorgänge im Ausland (z. B. bezüglich 
des wirtschaftlichen Potentials in anderen Staaten) 
angewiesen. Sicherheitspolitische Bedeutung haben 
Erkenntnisse dann, wenn sie für das Staatswesen 
Bundesrepublik Deutschland und die hier lebende 
Bevölkerung relevant sind. Im Vordergrund stehen 
dabei der Schutz der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, der Gesundheitsschutz der Bevöl-
kerung und die Integrität der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten und Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Insoweit geht es um Auslandserkennt-
nisse über solche Aktivitäten, die aufgrund ihrer 
Intensität schon in die Bundesrepublik Deutsch-
land hineinwirken und daher für ihre Sicherheit eine 
ernste Gefahr darstellen. 

bb) Exkurs: Der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Verbindungen beim BND 

Der BND bedient sich zur Erfüllung seines Auftrages 
sog. nachrichtendienstlicher Mittel, d.h. Methoden, 
die der geheimen, vom Betroffenen und von Außen-
stehenden nicht wahrnehmbaren Nachrichtenbe-
schaffung dienen. Zu den nachrichtendienstlichen 
Mitteln zählt auch der Einsatz sog. Nachrich-
tendienstlicher Verbindungen (NDV).. Ähnlich den 
V-Personen im Bereich der Polizei handelt es sich 
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dabei um Personen, deren sich der BND zur Erfül-
lung seiner Aufgaben bedient, ohne daß sie in den 
Dienst aufgenommen werden. Es sind Personen, die 
in der Lage und bereit sind, selbst Informationen zu 
geben und zu beschaffen oder die imstande sind, auf 
andere hinzuweisen, die über Informationen verfü-
gen. Die Kontakte zu diesen Personen werden in der 
Regel durch Mitarbeiter des BND unter einer ent-
sprechenden Legende gesucht und unterhalten. In 
Einzelfällen kann es auch vorkommen, daß sich der 
Mitarbeiter als Angehöriger des Dienstes zu erken-
nen gibt. Handelt es sich nicht um Gelegenheitsinfor-
manten, sondern ist eine auf Dauer angelegte Ver-
bindung entstanden, dann spricht man von einer 
Quelle. Die hauptamtlichen Bediensteten des BND, 
die Nachrichtendienstliche Verbindungen führen, 
werden Verbindungsführer (VF) genannt. 

cc) Exkurs: Rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit 
von BKA und BND  im Ausland 

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über den BND im 
Jahre 1990 hat der BND unter anderem auch die Auf-
gabe, international organisierte Kriminalität, Rausch-
giftkriminalität sowie Geldwäsche aufzuklären. Hier-
bei kann es von der Sache her zu Überschneidungen 
mit der Auslandstätigkeit des BKA kommen. Einzel-
heiten der Zusammenarbeit zwischen den ins Aus-
land entsandten Verbindungsbeamten des BKA und 
den Residenten des BND auf dem Gebiet der Be-
kämpfung der international organisierten Krimina-
lität und der Rauschgiftkriminalität waren in ent-
sprechenden Richtlinien geregelt. Diese wurden 
zwischenzeitlich neu gefaßt und für den BND am 
27. Juni 1996 in Kraft gesetzt. 

Unabhängig von rechtlichen Regelungen fand in 
der Vergangenheit und findet in der Gegenwart 
regelmäßig ein Gedanken- und Informationsaus-
tausch der Präsidenten des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, des BND, des Militärischen Abschirm-
dienstes und des BKA sowie des Generalbundesan-
walts statt. 

dd) Verpflichtung „Roberto's" als Nachrichtendienstliche 
Verbindung des BND im Mai 1993 und erste 
Zusammenarbeit mit dem BND auf dem Gebiet der 
Bekämpfung des internationalen Rauschgifthandels 

Am 13. Mai 1993 warb der BND die bereits seit Früh-
jahr 1992 für das BKA tätige V-Person „Roberto" an 
und verpflichtete diese offiziell als Nachrichten-
dienstliche Verbindung. Der Untersuchungsaus-
schuß ist in diesem Zusammenhang der Frage nach-
gegangen, unter welchen konkreten Umständen es 
zu dieser Anwerbung kam, insbesondere in welcher 
Weise Mitarbeiter des BKA in Madrid hieran betei-
ligt waren. Der diesbezügliche Sachverhalt konnte 
- nicht zuletzt deshalb, weil „Roberto" dem Unter-
suchungsausschuß nicht als Zeuge zur Verfügung 
stand - zwar nicht restlos aufgeklärt werden. Unter 
Würdigung aller vorliegenden Beweismittel geht der 
Untersuchungsausschuß aber davon aus, daß die 
Mitarbeiter der BND-Residentur in Madrid „Roberto" 
unter Nutzung ihrer Kontakte zu der BKA-Beamtin 
Stenglein - möglicherweise ohne deren Kenntnis -
als Informationsquelle gewannen. Der Verdacht, die 

BKA-Beamtin habe „Roberto" wohl entgegen ihren 
Dienstpflichten bewußt und gewollt an den BND ver-
mittelt, ließ sich dagegen nicht erhärten. Aufgrund 
der vorliegenden Zeugenaussagen und der Akten-
lage stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: 

Im Rahmen einer Art Antrittsbesuch bei der Deut-
schen Botschaft in Madrid im August 1991 lernte die 
BKA-Beamtin Stenglein die in der dortigen BND-
Residentur beschäftigte BND-Mitarbeiterin „Janko" 
kennen. Zwischen den beiden gleichaltrigen Frauen 
entwickelte sich aufgrund gemeinsamer Interessen 
eine freundschaftliche Beziehung. Am 1. März 1993 
trat Dr. Fischer-Hollweg als neuer Leiter der BND-
Residentur in Madrid seinen Dienst an. Dr. Fischer-
Hollweg war dringend an nützlichen Hinweisen zur 
Kontaktherstellung im Rahmen des Rauschgiftprofils 
interessiert. Nachdem die BND-Mitarbeiterin „Janko" 
ihn auf ihre Freundin Stenglein hingewiesen hatte, 
kam es am Abend des 12. Mai 1993 in Madrid zu 
einem gemeinsamen Abendessen, an dem der Leiter 
der BND-Residentur, seine Mitarbeiterin „Janko" 
und die BKA-Beamtin Stenglein teilnahmen. Dieses 
Essen sollte vornehmlich einer ersten Kontaktauf-
nahme zwischen dem neuen Leiter der BND-Resi-
dentur und der BKA-Verbindungsbeamtin dienen 
(54. Sitzung, Protokoll Stenglein, S. 8f.; Dokument 
Nr. 28). 

Dr. Fischer-Hollweg hat zum Inhalt des Gesprächs 
ausgeführt, die BKA-Beamtin habe im Rahmen die-
ses Treffens, bei dem es um „alles Mögliche" gegan-
gen sei, beiläufig erwähnt, sie werde am nächsten 
Tag nach Malaga bzw. Torremolinos reisen, um dort 
eine V-Person zu treffen, die über sehr gute Zugänge 
auf dem Gebiet des internationalen Rauschgifthan-
dels verfüge. Im unmittelbaren Anschluß an das ge-
meinsame Abendessen habe er - als er mit seiner 
Mitarbeiterin „Janko" allein gewesen sei - aufgrund 
der Informationen, die er aus diesem Gespräch ge-
wonnen habe, diese angewiesen, sie möge die BKA-
Beamtin am darauffolgenden Tag nach Malaga 
begleiten, um „in diesem Zusammenhang etwas in 
Erfahrung zu bringen". Diese Entscheidung habe er 
vor dem Hintergrund getroffen, daß Malaga bzw. der 
Nachbarort Marbella in Spanien als ein Zentrum des 
internationalen Rauschgifthandels und insbesondere 
der Geldwäsche gelte und diese beiden Deliktsbe-
reiche zu den neuen Prioritäten des BND gehörten. 
Diese Entscheidung sei um so einfacher gewesen, als 
die beiden Frauen miteinander befreundet gewesen 
seien. Entgegen teilweise anderslautenden Darstel-
lungen in der Presse sei es deshalb nicht so gewesen, 
daß die BKA-Beamtin Stenglein gesagt habe, „hier 
habt Ihr mal was und hier nehmt Ihr mal was". Kein 
Angehöriger des BKA habe bezogen auf „Roberto" 
in diesem Zusammenhang gesagt: „Du BND-Mann 
oder Du BND-Frau zieh mal los - da habe ich was für 
euch - und nimm den mal" (39. Sitzung, Protokoll Dr. 
Fischer-Hollweg, S. 8, 31 f., 63 f., 124 f.; Dokument 
Nr. 29). 

Die Angaben der BND-Mitarbeiterin „Janko" in die-
sem Zusammenhang sind teilweise unklar. Während 
sie anläßlich ihrer Anhörung im BND am 5. Mai 1995 
vorgetragen hatte, die BKA-Beamtin Stenglein habe 
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im Rahmen des Gesprächs den „Tip auf eine Person 
in Malaga" gegeben, hat sie vor dem Unter-
suchungsausschuß ausgeführt, diese habe keinen 
Tip dahingehend gegeben, daß die fragliche V-Per-
son bzw. „Roberto" für eine Zusammenarbeit mit 
dem BND in Frage komme (Dokument Nr. 28; 16. Sit-
zung, Protokoll „Janko", S. 12). 

Die BKA-Beamtin Stenglein hat bekundet, sie könne 
sich an den Inhalt der Gespräche bei dem Essen am 
Abend des 12. Mai 1993 nicht mehr erinnern. Ver-
mutlich habe sie gesagt, sie werde am nächsten Tag 
nach Malaga reisen, um dort jemanden zu treffen. 
Niemals habe sie aber irgendwelche Informationen 
über irgendeine V-Person des BKA preisgegeben. 
Insbesondere habe sie „Roberto" nicht an den BND 
vermittelt. Wenn sie durch BND-Mitarbeiter im Hin-
blick auf ihre Aufgabengebiete als Quelle abge-
schöpft bzw. als Quelle „mißbraucht" worden sein 
sollte, so hätten diese ihre Aufgabe gut gemacht 
(54. Sitzung, Protokoll Stenglein, S. 5 f., 29). 

Am 13. Mai 1993 flogen Stenglein und „Janko" von 
Madrid nach Malaga. Nach Angaben der Zeugin 
Stenglein trat sie diese Dienstreise allein ohne Be-
gleitung der BND-Mitarbeiterin „Janko" an, um dort 
„Roberto" wegen einer Falschgeldangelegenheit zu 
treffen. Sie könne sich nicht mehr daran erinnern, 
ob die BND-Mitarbeiterin „Janko" mit derselben 
Maschine geflogen sei. Mit Sicherheit seien beide 
aber in demselben Hotel abgestiegen. Noch im Ver-
laufe des 13. Mai 1993 kam es dann in Malaga zu ei-
nem Treffen zwischen „Roberto", Stenglein und 
„Janko". Die Zeugin Stenglein hat zu den Umstän-
den dieses Treffens bekundet, sie habe in Begleitung 
„Roberto's" am Nachmittag dieses Tages zufällig die 
BND-Mitarbeiterin „Janko" in der Cafeteria des 
Hotels getroffen und daraufhin die beiden unter 
Nennung ihrer jeweiligen Vornamen einander vorge-
stellt. Dabei habe sie Frau „Janko" in keiner Weise 
zu erkennen gegeben, daß „Roberto" ein geeigneter 
Informant sei und gelegentlich für das BKA arbeite. 
Mit der Bemerkung, sie habe noch weitere Angele-
genheiten mit der Polizei in Torremolinos zu regeln, 
habe sie sodann beide allein zurückgelassen (54. Sit-
zung, Protokoll Stenglein, S. 5 f., 30). Die Zeugin 
„Janko" hat dies vor dem Bayerischen Untersu-
chungsausschuß einerseits bestätigt, im Rahmen ih-
rer Anhörung beim BND am 5. Mai 1995 aber ande-
rerseits erklärt, die BKA-Beamtin Stenglein sei wäh-
rend des fraglichen Gesprächs auch anwesend gewe-
sen, habe sich dabei allerdings sehr zurückgehalten 
(UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll, „Janko", S. 22; 
Dokument Nr. 28). 

In dem nachfolgenden Gespräch zwischen der BND-
Mitarbeiterin „Janko" und „Roberto" erzählte dieser 
zunächst ziemlich freizügig von sich und berichtete 
in diesem Zusammenhang über seine ehemalige Tä-
tigkeit als V-Person für die Polizei in Frankfurt am 
Main. Seine damalige Tätigkeit als V-Person des 
BKA erwähnte er nicht. „Janko" gab sich daraufhin 
als Mitarbeiterin des BND zu erkennen und bot 
„Roberto" eine Zusammenarbeit mit dem BND an. 
Noch während des Gesprächs kam es zur offiziellen 
Verpflichtung „Roberto's" als Nachrichtendienstliche 
Verbindung des BND. Die Verpflichtung erfolgte 

mündlich. „Roberto" erhielt den Auftrag, als Infor-
mationsquelle im Rahmen der strategischen Aufklä-
rung des Rauschgifthandels tätig zu werden, worauf-
hin er gleich ausführlich zu Rauschgiftthemen Stel-
lung nahm (16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 10-12, 
14, 149; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Janko", 
S. 23; Dokumente Nr. 28 und 29). Die BND-Mitarbei-
terin „Janko" hat anläßlich ihrer Anhörung beim 
BND zu diesen Zusammenhängen weiter ausgeführt, 
es sei eine „Schaltung" „Roberto's" über die BKA-
Beamtin Stenglein vereinbart worden (Dokument 
Nr. 28). Der Untersuchungsausschuß hat die inhaltli-
che Bedeutung nicht näher aufklären können. 

Die BND-Zentrale genehmigte die Verpflichtung 
„Roberto's" nachdem sie eine Personenüberprüfung 
vorgenommen hatte. Für Dr. Fischer-Hollweg als Re-
sident war die Angelegenheit damit beendet. Er hat 
vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, angesichts 
der für ihn geltenden Verfügungslage sei er nach 
dieser Personenüberprüfung nicht zur Einholung von 
weiteren Auskünften über die neue Nachrichten-
dienstliche Verbindung verpflichtet gewesen (39. Sit-
zung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, S. 65). Gemäß 
den zum damaligen Zeitpunkt im BND gelten-
den Grundsätzen durften präsumtive Quellen, wie 
„Roberto", von Residenturangehörigen normalerwei-
se nur mit vorheriger Zustimmung des zuständigen 
Abteilungsleiters geworben werden. Diese Regelung 
sollte verhindern, daß „wild operiert" und eine Resi-
dentur eventuell kompromittiert würde. Der dama-
lige Leiter der zuständigen Abteilung 1 in der BND-
Zentrale, der Zeuge Foertsch, genehmigte die Ver-
pflichtung „Roberto's" dann nachträglich, weil sich 
diese „unversehens" aus der Situation beim ersten 
Treffen ergeben habe (51. Sitzung, Protokoll Foertsch, 
S. 63, 67). 

Die Führung „Roberto's" als Nachrichtendienstliche 
Verbindung des BND wurde in Absprache mit der 
BND-Zentrale vollverantwortlich der Residentur 
übertragen. Als Verbindungsführerin vor Ort teilte 
Dr. Fischer-Hollweg seine Mitarbeiterin „Janko" ein. 
Diese Führung erfolgte „verdeckt ohne Öffnung 
gegenüber dem spanischen Dienst". Die Auftrags-
steuerung und Regelung administrativer Vorgänge, 
einschließlich der finanziellen Verwaltung, wurde in 
der BND-Zentrale dem Referat I IA „Aufklärung und 
Lage Rauschgift sowie Geldwäsche" übertragen. In-
nerhalb dieses Referates war der BND-Mitarbeiter 
„Kulp" zuständig (16. Sitzung, Protokoll „Janko", 
S. 10-12, 149; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 117f.; 42. Sitzung, Protokoll „Imhorst", S. 7 f., 166; 
Dokumente Nr. 29 und 30). Für seine Tätigkeit als 
nachrichtendienstliche Verbindung des BND erhielt 
„Roberto" anfänglich eine monatliche Vergütung in 
Höhe von 220.000-230.000 Peseten (ca. 2.800 DM) 
und ab Mai 1994 eine solche in Höhe von 250.000 bis 
260.000 Peseten (ca. 3.000 DM). Auslagen wurden 
zusätzlich erstattet. 

Zur Frage der damaligen Kenntnis des BND über die 
gleichzeitigen Kontakte „Roberto's" zum BKA hat 
Dr. Fischer-Hollweg ausgeführt, dieser habe weder 
ihm noch seiner Mitarbeiterin „Janko" gegenüber in 
irgendeiner Weise akzentuiert darauf hingewiesen, 
daß er „noch weiterhin" für das BKA arbeite. Erst am 
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5. Mai 1994 habe „Roberto" Frau „Janko" gegenüber 
bemerkt, er werde die ihr an diesem Tag übermittel-
ten Informationen unverzüglich auch an das BKA 
weiterleiten (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Holl-
weg, S. 9, 34). Die Zeugin „Janko" hat erläuternd ge-
meint, ihr sei ein gleichzeitiger Kontakt „Roberto's" 
auch zum BKA gleichgültig gewesen, da der 
BND seine eigenen Aufklärungschwerpunkte habe 
(16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 15; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 23, 43 f.). Der da-
malige BND-Abteilungsleiter Foertsch hat ausge-
führt, im Rahmen seiner Befassung mit der Verpflich-
tung „Roberto's" sei ihm im Mai 1993 ein Vermerk 
vorgelegt worden, aus dem ersichtlich gewesen sei, 
daß „Roberto's" eine Beziehung zu einer BKA-Ange-
hörigen gehabt habe. Wie diese Beziehung zum BKA 
konkret ausgesehen habe, sei aus dem Vermerk je-
doch nicht ersichtlich gewesen. Ihm sei die Tatsache, 
daß „Roberto" parallel für das BKA tätig gewesen 
sei, erst im Rahmen der Aufarbeitung des Falles am 
11./12. April 1995 bekannt geworden (51. Sitzung, 
Protokoll Foertsch, S. 67 f.). 

Die Verpflichtung „Roberto's" als Nachrichtendienst-
liche Verbindung des BND und dessen anschließende 
Nutzung als Informationsquelle dieses Dienstes blie-
ben dem BKA verborgen. Weder die Rauschgiftver-
bindungsbeamten in Madrid noch der VP-Führer 
Schleppi oder die Mitarbeiter des Referates EA 25 in 
der BKA-Zentrale wußten etwas davon. Erst am 
20. April 1995 erfuhr der Rauschgiftverbindungsbe-
amte in Madrid, der Zeuge Famulla, am Rande der Sit-
zung der Parlamentarischen Kontrollkommission in 
Bonn, daß die V-Person des BKA „Roberto" zeitgleich 
auch als Quelle für den BND gearbeitet hatte (64. Sit-
zung, Protokoll Krömer, S. 22; 53. Sitzung, Protokoll 
Schleppi, S. 38; 53. Sitzung, Protokoll Famulla, S. 68). 

Nachdem „Roberto" bereits während des Treffens in 
Torremolinos am 13. Mai 1993 erste einschlägige 
Hinweise aus dem Rauschgiftbereich übermittelt 
hatte, lieferte er der Madrider BND-Residentur in der 
Folgezeit weitere Informationen zum internationalen 
Rauschgifthandel. In diesem Rahmen unterrichtete er 
die BND-Residentur am 5. August 1993 über eine ge-
plante Lieferung von 300 kg Kokain aus Kolumbien 
über Spanien nach Deutschland mit einem Zielort in 
Bayern (sog. Operation „Remolancha"). Nachdem 
das Referat I IA in der BND-Zentrale das Bay. LKA 
als das regional zuständige Landeskriminalamt am 
9. August 1993 hierüber informiert hatte, bat dieses 
um einen persönlichen Bericht von „Roberto". Dieser 
reiste daraufhin am 13. September 1993 nach Mün-
chen. Am darauffolgenden Tag fand auf Vermittlung 
des BND-Mitarbeiters „Hochfeld" vom Referat I IA 
ein Gespräch mit Angehörigen der „Gemeinsamen 
Ermittlungsgruppe Rauschgift" des Bay. LKA statt. 
Im Verlaufe dieses Gesprächs wurde deutlich, daß 
die Vorbedingungen für eine kontrollierte Lieferung 
im gegebenen Fall nicht erfüllt waren. Das Bay. LKA 
griff den Fall deshalb nicht auf (Dokument Nr. 29). 
Nach Angaben des BND-Mitarbeiters „Hochfelds" 
ging es bei der „Operation Remolancha" ausschließ-
lich um eine Rauschgiftangelegenheit. Dies sei im 
übrigen der einzige unmittelbare Kontakt des Refera-
tes I IA zu „Roberto" gewesen (40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 44, 129 f., 137). 

In der Folgezeit kam es in Spanien zu einer Reihe 
von Treffen mit „Roberto", die der „Abschöpfung" 
der Nachrichtendienstlichen Verbindung durch die 
BND-Mitarbeiterin „Janko" dienten (Dokument 
Nr. 29). Nach Aussage von Dr. Fischer-Hollweg lie-
ferte „Roberto" zu den Fragen, die den BND im Zu-
sammenhang mit der Aufklärung des internationalen 
Rauschgifthandels interessierten, sehr weitgehende 
und äußerst gute Berichte (39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 151). Die BND-Mitarbeiter 
„Janko" und Dr. Fischer-Hollweg haben bekundet, 
bei der Zusammenarbeit mit „Roberto" hätten sie 
diesen als zuverlässige und auf dem Gebiet des inter-
nationalen Rauschgifthandels sehr gut informierte 
Person kennengelernt. Motivation für die Mitarbeit 
„Roberto's" beim Nachrichtendienst sei, wie bei 
anderen Quellen auch, in erster Linie das finanzielle 
Interesse gewesen (16. Sitzung, Protokoll „Janko", 
S. 16, 150 f.; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Holl-
weg, S. 23). 

c) Ausführungen von Zeugen zur Problematik 
der gleichzeitigen Inanspruchnahme „Roberto's" 
als Informationsquelle des BND und des BKA 

Zur Problematik der gleichzeitigen Inanspruchnah-
me „Roberto's" als Informationsquelle des BND und 
des BKA hat Dr. Fischer-Hollweg ausgeführt, man 
dürfe in diesem Zusammenhang nicht vergessen, 
daß „Roberto" nie Angehöriger oder Angestellter des 
BKA gewesen sei. Er sei eine Quelle gewesen, die 
sowohl von der einen als auch von der anderen Seite 
benutzt worden sei. Im Nachrichtendienst nenne 
man so etwas einen „Nachrichtenhändler". Nach 
Auffassung des Zeugen solle zwar grundsätzlich jede 
Behörde ihre eigenen Quellen nutzen, doch gebe es 
Grenzfälle, wie den Plutoniumvorgang, für den eine 
Ausnahme gelten müsse (39. Sitzung, Protokoll Dr. 
Fischer-Hollweg, S. 34,115 f.). 

Staatsminister Schmidbauer hat in diesem Zusam-
menhang darauf hingewiesen, der Münchener Pluto-
niumfall eröffne die Möglichkeit, an einem konkre-
ten Beispiel über die grundsätzliche Problematik der 
gleichzeitigen Führung derselben Quellen durch 
BKA und BND im Hinblick auf Verbesserungsmög-
lichkeiten nachzudenken (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 283). 

Die Voraussetzungen und Begleitumstände unter 
denen „Roberto" durch den BND angeworben wur-
de, sind vom damaligen Präsidenten des BKA, Prof. 
Zachert, dahingehend kommentiert worden, der BND 
müsse sich lediglich legal verhalten und unterliege 
keinen darüber hinaus gehenden Beschränkungen. 
Im Rahmen der Rechtsordnung müsse er effizient 
sein, ohne Anstandsregeln zu unterliegen. Wenn es 
dem BND gelungen sei, es in dieser Form zu „Dop-
pelträgerschaften" zu bringen, so sei dies eine „bril-
lante nachrichtendienstliche Aktion" gewesen. Daß 
er diesen Vorgang als „Polizeimensch" nicht schön 
finde, sei eine andere Sache. Wenn man beim BND 
meine, auf diese Art und Weise arbeiten zu sollen, 
dann sei das Sache dieses Dienstes. Wenn der BND 
glaube, „die Polizei zugunsten der eigenen Effizienz 
ein wenig hinters Licht führen" zu müssen, so möge 
dieser das vertreten. Andererseits sei es vielleicht 
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auch ein Fehler der Polizei, wenn diese nichts merke 
oder es sich gefallen lasse. Allerdings hätte er es 
für kollegial gehalten, wenn Präsident Porzner da-
mals an ihn herangetreten wäre und die Tätigkeit 
„Roberto's" für den BND mitgeteilt hätte, damit man 
„irgendwie miteinander doch in einem gewissen 
Fairneßverhältnis umgehe" (56. Sitzung, Protokoll 
Prof. Zachert, S. 10, 15). Der Untersuchungsausschuß 
hat jedoch nicht feststellen können, daß der damalige 
Präsident des BND Porzner vor dem Münchener 
Plutoniumfall Kenntnis von der Zusammenarbeit zwi-
schen „Roberto" und dem BKA hatte. 

2. Ursprünge des Plutoniumgeschäfts 

a) Gespräche über die Möglichkeit eines Handels 
mit Nuklearmaterial in spanischen „Geschäfts-
kreisen" und erste Schritte zur Realisierung 
eines Plutoniumgeschäfts von Oktober 1993 bis 
Mai 1994 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
den Ursprüngen des Plutoniumgeschäfts in Spanien 
und Rußland befaßt. Im Mittelpunkt des Interesses 
stand dabei die Frage, ob und ggf. auf welche Art 
und Weise und in welchem Umfang von deutschen 
Behörden oder deren Mitarbeitern auf die dem späte-
ren Ermittlungsverfahren in München vorausgehen-
den Geschehensabläufe Einfluß genommen worden 
ist. Der Untersuchungsausschuß hat sich in diesem 
Zusammenhang vor allem mit dem in der Öffentlich-
keit erhobenen Vorwurf auseinandergesetzt, der 
Münchener Plutoniumfall sei aus politischen Grün-
den inszeniert worden und die Anfänge der Inszenie-
rung lägen in Spanien. 

Aufgrund der Beweisaufnahme ist der Untersu-
chungsausschuß hinsichtlich der Ursprünge des Plu-
toniumgeschäfts zu nachfolgenden Feststellungen 
gelangt: 

aa) Gespräche über die Möglichkeit eines Handels mit 
Nuklearmaterial in spanischen „Geschäftskreisen" -
Kontakte zwischen Fernandez, Tejero Robledo, 
„Rafa" und „Roberto" im Zeitraum zwischen 
Herbst 1993 bis Frühjahr 1994 

Ab Herbst 1993 gab es in spanischen „Geschäftskrei-
sen", die möglicherweise in der Nähe der Organisier-
ten Kriminalität angesiedelt waren, Überlegungen, 
wie mit Militärgütern aus dem Gebiet der ehemali-
gen Sowjetunion, darunter auch mit Nuklearmaterial 
gehandelt werden könnte. In dieser Zeit kam es zu 
verschiedenen Kontakten, Treffen und Gesprächen 
zwischen einem gewissen Jose Fernandez Martin, 
einer weiteren Person namens Julian Tejero Robledo 
sowie dem damaligen Angehörigen der spanischen 
Guardia Civil Rafael Ferreras Fernandez (genannt 
„Rafa") an denen teilweise auch „Roberto" beteiligt 
war. 

Den konkreten Ablauf und Inhalt dieser ersten Ge-
spräche, die „Roberto" in seiner Aussage vor dem 
Münchener Landgericht als „Vorgeschichte zur Vor-
geschichte Madrid" bezeichnet hat, hat der Untersu-
chungsausschuß, insbesondere auf Grund fehlender 
Zeugenaussagen nur ansatzweise rekonstruieren 

können. Zum Ablauf und Inhalt der verschiedenen 
Kontakte, Treffen und Gespräche zwischen Fernan-
dez, Robledo, „Rafa" und „Roberto" in der Zeit vom 
Herbst 1993 bis zum Frühjahr 1994 haben dem Un-
tersuchungsausschuß - abgesehen von einem kurzen 
Hinweis „Rafa's" in seiner Vernehmung - (22.124. 
Sitzung, Protokoll „Rafa" - transskrib. Fass. -, S. 70) 
offen verwertbar nur die Angaben vorgelegen, die 
„Rafa" bei seinen Vernehmungen durch die Mün-
chener Staatsanwaltschaft, das Bay. LKA und das 
Münchener Landgericht gemacht hat. Darüber hin-
aus haben dem Untersuchungsausschuß lediglich 
die Aussagen „Roberto's" bei seinen Vernehmungen 
vor dem Münchener Landgericht und dem BKA zur 
Verfügung gestanden. Die Frage, wer in Madrid 
als erster die Überlegung äußerte, man könne mit 
Nuklearmaterial Geschäfte machen - Fernandez als 
Vermittler der späteren Anbieter oder „Rafa" oder 
„Roberto" - hat der Untersuchungsausschuß letztlich 
nicht zuverlässig beantworten können. Nach dem 
Beweisergebnis spricht zwar einiges dafür, daß der 
erste Anstoß von Fernandez ausging, andererseits 
kann aber auch die Möglichkeit nicht ausgeschlos-
sen werden, daß „Roberto" über „Rafa" bzw. im Zu-
sammenwirken mit „Rafa" in einschlägigen Kreisen 
die Information streute, es gebe Interessenten für 
Nuklearmaterial. Belege für eine solche Annahme 
hat die Beweisaufnahme jedoch nicht erbracht. Nach 
den vorliegenden Unterlagen und Aussagen ist von 
folgenden Geschehensabläufen auszugehen: 

Im Jahre 1992 lernte „Rafa" - eigenen Angaben zu-
folge - einen ehemaligen Söldner, namens Ricardo, 
kennen, der versuchte, ihn in den Kreis von Waffen-
lieferanten zu bringen. Ricardo habe ihn wenig spä-
ter auf Fernandez hingewiesen, der ihm schon von 
früher als Inhaber einer Finanzierungsgesellschaft 
bekannt gewesen sei. Fernandez habe ihm zu erken-
nen gegeben, daß er mit dem Waffen- und Kokain-
handel zu tun habe und jede Art von Waffen, u. a. 
Hubschrauber beschaffen könne. Fernandez habe 
ihm vorgeschlagen, ins Waffengeschäft einzusteigen 
und Kontakte zu Kaufinteressenten für russische 
Waffen herzustellen. Er habe Fernandez zugesagt, 
sich um Interessenten zu bemühen. Es sei dann in 
der Folgezeit doch zu einem Abbruch der geschäft-
lichen Beziehungen gekommen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt habe ihm Fernandez einen gewissen 
Julian Tejero Robledo - angeblich Inhaber einer Auto-
vermietung in Madrid - als seinen Teilhaber vor-
gestellt, der Waffen aus Rußland besorgen könne 
(22J24. Sitzung, Protokoll „Rafa" - transskrib. Fass. -, 
S. 70). 

Zur Identität von Fernandez und Tejero Robledo hat 
der Untersuchungsausschuß nur vage Erkenntnisse 
gewinnen können. Dem BKA zufolge handelt es 
sich bei Fernandez um den am 18. März 1936 in 
Madrid geborenen spanischen Staatsangehörigen 
Jose Fernandez Martin. Dieser wurde von einigen 
Zeugen als Geschäftsmann und Betreiber einer Auto-
vermietung in Madrid, von anderen als Drogen- und 
Waffenhändler und wiederum von anderen als Infor-
mant der Guardia Civil beschrieben. Darüber hinaus 
bezeichneten ihn einige Zeugen als engen Freund 
„Rafa's" (16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 50, 188, 
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119; 37. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 43; 
22.124. Sitzung, Protokoll - transkrib. Fass., „Rafa", 
S. 70; 44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 44 f.). Für 
etwaige Spekulationen darüber, es könnte sich bei 
Fernandez um einen Angehörigen des spanischen 
oder eines sonstigen Geheimdienstes handeln, hat 
der Untersuchungsausschuß keine Anhaltspunkte 
finden können. Bei Julian Tejero Robledo dürfte es 
sich um den Inhaber einer Autovermietung in Madrid 
handeln. Darüber hinausgehende Erkenntnisse über 
dessen Identität liegen dem Untersuchungsausschuß 
nicht vor. 

„Rafa" unterrichtete eigenen Angaben zufolge bald 
nach seinem Kontakt mit Fernandez seinem Freund 
„Roberto" über dessen Vorschlag, ins Waffenge-
schäft einzusteigen. Er habe „Roberto" gefragt, ob er 
gegebenenfalls auf ihn zählen könne. Er habe diesen 
zum damaligen Zeitpunkt bereits seit etwa 14 Jahren 
gekannt und mit ihm insbesondere im Zusammen-
hang mit der gemeinsamen Bekämpfung der Dro-
genkriminalität sehr engen Kontakt gehabt. Etwa im 
Oktober 1993 habe Fernandez ihn angerufen und ge-
fragt, ob er Interesse an Plutonium 237 und 238 habe. 
Dabei habe er auch geäußert, bei einer Mischung 
dieser Substanzen könne man eine Atombombe her-
stellen und damit ein ganzes Land zerstören. Bereits 
zwei Tage nach diesem Telefonat sei es zu einem 
Treffen zwischen ihm, Fernandez und Tejero Robledo 
im Café „Cruz Bianca" in Madrid gekommen. 
„Roberto" habe an diesem Treffen nicht teilgenom-
men. Bei dem Treffen habe Fernandez erklärt, daß 
er neben Waffen (Panzerfäusten, Leichtfeuerwaffen, 
Granaten, ausgemusterten Hubschraubern mit 
Atomsprengköpfen) auch Plutonium 237 und 238 be-
schaffen könne und ihm vorgeschlagen, er solle sich 
nach Kaufinteressenten erkundigen. Fernandez habe 
ihm auf Nachfrage nochmals versichert, daß man bei 
Vermischung von Plutonium 237 und 238 das atom-
waffenfähige Plutonium 239 erhalte. Er habe Fernan-
dez zugesagt, sich nach Kaufinteressenten umzuse-
hen, obwohl er den Angaben von Fernandez keinen 
Glauben geschenkt habe. Zum damaligen Zeitpunkt 
habe er noch keinen Kontakt zu potentiellen Käufern 
gehabt, vielmehr habe er zunächst nur Informationen 
sammeln wollen. Nach diesem Treffen im Cafe „Cruz 
Bianca" habe Fernandez ihn häufig angerufen und 
nach dem Stand seiner Bemühungen um potentielle 
Käufer gefragt. 

Etwa Ende 1993/Anfang 1994 kam es dann - „Rafa's" 
Angaben zufolge - zunächst zu einem Treffen im 
„Novotel" in Madrid, an dem außer ihm, wiederum 
Fernandez und Tejero Robledo teilnahmen. Zu die-
sem Treffen habe er seinen Freund „Roberto" mit-
genommen. Er habe „Roberto", zu dem er damals 
großes Vertrauen gehabt habe, vor allem deshalb 
mitgenommen, weil sich dieser - im Gegensatz zu 
ihm selbst - mit Waffengeschäften und Geschäften 
mit Atommaterial ausgekannt habe. Er habe „Roberto" 
gesagt, daß er bei den Gesprächen als sein Berater 
und möglicher Waffenkäufer (eventuell auch für 
einen Weiterverkauf) auftreten solle. Er selbst habe 
nur die Rolle eines Vermittlers für mögliche Käufer 
wahrgenommen. Bei diesem Treffen sei über Schnell-
feuergewehre, Panzerfäuste, mit Kriegswaffen be-

stückte Hubschrauber, Boden-Luft-Raketen und Atom-
sprengköpfe gesprochen worden. Von Osmium oder 
Plutonium sei keine Rede gewesen. „Roberto" hat 
bei seiner Vernehmung vor dem Münchener Landge-
richt die Angaben „Rafa's" zu diesem Treffen im we-
sentlichen bestätigt und ergänzend ausgeführt, etwa 
Ende 1993 sei „Rafa" zusammen mit Fernandez und 
einer weiteren Person, einem Spanier, der später je-
doch nicht mehr aufgetaucht sei, zu ihm gekommen. 
Die Spanier hätten sich als Vermittler von Waffen aus 
Rußland ausgegeben. Im Verlaufe dieses Gesprächs 
seien alle Arten von Waffen (von Pistolen bis zu 
Düsenjägern) sowie in allgemeiner Form Nuklear-
material (z. B. Minen) mit dem Hinweis angeboten 
worden, daß die Lieferung an jeden Punkt der Welt 
erfolgen könne. 

Kurze Zeit nach dem Treffen im Novotel Ende 1993/ 
Anfang 1994 rief Fernandez - „Rafa's" Angaben zu-
folge - erneut bei diesem an und teilte ihm mit, daß 
ein Freund aus Rußland kommen werde. Es sei sicher 
interessant zu erfahren, welche Informationen dieser 
anzubieten habe. Etwa im Februar 1994 sei er erneut 
von Fernandez angerufen worden, der ihm erklärt 
habe, er stehe in Kontakt zu Leuten, die über Plu-
tonium 237 und 238 verfügten. Er habe seinerseits 
vorgegeben Interessenten für Nuklearmaterial zu 
kennen. Er habe aber präzisiert, daß es den Abneh-
mern um Plutonium 239 als „Endprodukt" ginge. 
Diese Leute werde Fernandez kennenlernen, sobald 
ein Kontakt mit der Verkäuferseite zustande komme. 
Fernandez, der ihm gegenüber als Chef der Verkäu-
ferseite aufgetreten sei, habe ihm auch mitgeteilt, 
daß er nicht der einzige sei, dem das Nuklearmaterial 
angeboten werde. Bis etwa Anfang Mai 1994 habe er 
dann keine weiteren persönlichen Treffen mehr mit 
Fernandez gehabt. Es seien zwar zwei oder drei der-
artige Treffen vereinbart worden, zu denen einige 
Freunde von Fernandez von außerhalb hätten kom-
men sollen und bei denen über Plutonium und Waf-
fen gesprochen werden sollte, diese Treffen seien 
aber letztlich nicht zustande gekommen. „Roberto" 
hat bei seiner Vernehmung durch das Münchener 
Landgericht demgegenüber bekundet, im Anschluß 
an das erste Treffen im „Novotel" Ende 1993/Anfang 
1994 sei es noch zu zwei bis drei weiteren solcher 
Treffen gekommen, an denen außer ihm und „Rafa" 
auch Fernandez teilgenommen habe, der zu diesen 
Treffen stets eine oder mehrere andere Personen mit-
gebracht habe. „Rafa", der diese Treffen organisiert 
habe, sei in die Gespräche immer eingebunden ge-
wesen und habe ihn zu den Treffen hinzugezogen. 
Plutonium habe erst Mitte März 1994 im Mittelpunkt 
gestanden. Es habe geheißen, es solle eine Person 
aus Rußland kommen, die Plutonium in Deutschland 
gelagert hätte. Als Grund für die Lagerung in 
Deutschland habe er angenommen, daß die Anbieter 
dort bereits Verbindungen gehabt hätten. Fernandez 
habe von einem Treffen in Frankfurt am Main mit der 
Anbieterseite gesprochen, zu dem es aber nicht ge-
kommen sei. 

Etwa Anfang Mai 1994 fand dann laut „Rafa" ein 
weiteres Treffen zwischen ihm, Fernandez und 
„Roberto" statt, bei dem Fernandez erneut erklärte, 
Freunde zu haben, die Plutonium 239 und anderes 
Nuklearmaterial für 71.000 US-Dollar pro Gramm 
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beschaffen könnten. Tejero Robledo habe weder an 
diesem noch an den folgenden Treffen teilgenom-
men. Sein Name sei von Fernandez nicht mehr er-
wähnt worden. „Rafa" habe daraufhin gegenüber 
Fernandez nochmals erklärt, sich zusammen mit 
seinem Freund „Roberto" nach möglichen Käufern 
erkundigen zu wollen. 

bb) Herstellung von Kontakten zu Anbieterkreisen von 
Nuklearmaterial in Rußland von Dezember 1993 
bis Mai 1994 

Kontaktaufnahme von Fernandez mit Bengoechea 
und von Bengoechea mit Lopez Ende April/Anfang 
Mai 1994 

Auf der Suche nach möglichen Bezugsquellen für 
Nuklearmaterial sprach Fernandez etwa Ende April 
1994 einen Bekannten an, den später vom Münche-
ner Landgericht verurteilten Javier Bengoechea 
Arratibel, ob dieser Kontakte zu entsprechenden An-
bieterkreisen in Rußland herstellen könne. Er selbst 
könne möglicherweise über einen gewissen „Rafa" 
Beziehungen zu Kaufinteressenten anknüpfen. Ben-
goechea sagte daraufhin zu, entsprechende Erkundi-
gungen einzuholen. Auf die Frage, ob Fernandez be-
reits zu diesem Zeitpunkt konkret von Plutonium, 
Osmium oder sonstigen Nuklearmaterialien gespro-
chen habe, hat sich Bengoechea widersprüchlich 
geäußert. Vor dem Münchener Landgericht hat er 
eingeräumt, daß Fernandez ihm mitgeteilt habe, er 
stehe in Kontakt zu einem gewissen Rafael, einem 
ganz engen Freund, mit dem er schon mehrere 
Geschäfte getätigt habe und dieser sehe sich nach 
Osmium um. Bei seiner Vernehmung vor dem Bayeri-
schen Untersuchungsausschuß hat Bengoechea dem-
gegenüber - wenig plausibel - behauptet, Fernandez 
habe zum damaligen Zeitpunkt noch nicht davon 
gesprochen, daß er auf der Suche nach möglichen 
Bezugsquellen für Nuklearmaterial sei. Er habe ihn 
lediglich gefragt, ob ihm jemand bekannt sei, der 
nach Rußland fahre und sich dort auskenne bzw. dort 
Einfluß nehmen könne (UA Bay. LT, 6. Sitzung, Proto-
koll Bengoechea, S. 32). 

Bengoechea hatte Fernandez - eigenen Angaben zu-
folge - etwa eineinhalb bis zwei Jahre zuvor in dem 
Büro einer Auto Vermietung in Madrid als jemanden 
kennengelernt, der die verschiedensten „Finanzge-
schäfte" betrieb. Ein besonderes Vertrauensverhält-
nis zu ihm habe sich nicht entwickelt. Er sei von 
Fernandez vermutlich deshalb angesprochen worden, 
weil dieser gewußt habe, daß er in seiner Heimat im 
Baskenland weithin bekannt sei und dort viele Leute 
kenne, darunter auch solche, die Beziehungen nach 
Rußland hätten (37. Sitzung, Protokoll Bengoechea, 
S. 43 f., 58, 66-68, 122). 

Im Anschluß an das Gespräch mit Fernandez fragte 
Bengoechea seinen Freund Serafin Santamaria aus 
Irun, ob er Leute kenne, die Kontakte zu Anbieter-
kreisen von Nuklearmaterial in Rußland herstellen 
könnten. Dieser verwies ihn an den spanischen 
Staatsangehörigen Manolo Lopez Romero. Dieser sei 
Eigentümer eines Lastwagens, mit dem er seit Jahren 
Fahrten nach Rußland unternehme. Lopez kenne 
deshalb in Moskau viele Leute. 

Etwa Anfang Mai 1994 fuhren Bengoechea und 
Santamaria gemeinsam zu Fernandez nach Madrid. 
Im Verlaufe des dort geführten Gesprächs fragte 
Fernandez - Santamarias Aussagen zufolge -
Bengoechea, ob es ihm möglich sei, Helikopter und 
Plutonium zu beschaffen; er sei diesbezüglich von 
einem Deutschen angesprochen worden. Nach der 
Rückkehr aus Madrid kam es wenig später in der 
baskischen Heimat von Bengoechea in Irun zu einem 
Treffen zwischen Bengoechea, Lopez und Santa-
maria, bei dem Lopez erklärte, er sei in der Lage, auf 
legalem Wege Hubschrauber zu beschaffen. „Die 
Sache mit dem Plutonium sei aber sehr schwierig". In 
jedem Falle könne er aber Osmium besorgen. 

Nach dem Treffen mit Lopez informierte Bengoechea 
Fernandez telefonisch darüber, daß er eine entspre-
chende Person mit Kontakten nach Rußland ge-
funden habe. Diese Person sei bereit, sich mit ihm 
in Madrid zu treffen. Fernandez sagte daraufhin, 
er müsse sich zunächst noch mit seinem Freund 
„Rafael" („Rafa") besprechen und werde sich danach 
wieder bei Bengoechea melden, um mitzuteilen, 
wann sie nach Madrid reisen sollten (UA Bay. LT, 
6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 4-, 37. Sitzung, 
Protokoll Bengoechea, S. 6). 

Der Untersuchungsausschuß hat sich in diesem Zu-
sammenhang auch mit der Identität von Lopez und 
Serafin Santamaria befaßt. Nach Erkenntnissen des 
BKA handelt es sich bei Lopez um den am 3. Dezem-
ber 1944 in Aguilar del Frontera/Cordoba gebore-
nen spanischen Staatsangehörigen Manolo Lopez 
Romero, der im weiteren Verlauf des Geschehens 
von „Roberto" auch als „Manolo Lopez aus Irun", 
„Juan aus Bayonne" oder als „der Grauhaarige" be-
zeichnet wurde. Bei Santamaria handelt es sich um 
den am 21. Juni 1951 in Riveira/La Coruna gebore-
nen spanischen Staatsangehörigen Serafin Santa-
maria Zuazo, der im weiteren Verlauf des Gesche-
hens auch als „der Franzose" in Erscheinung trat. 

Kontakte zwischen Bengoechea, Fernandez und 
einem gewissen Mark Blinder 

Bengoechea hat erklärt, nachdem er von Fernandez 
angesprochen worden sei, ob er Leute mit Beziehun-
gen nach Rußland kenne, habe er diesem etwa Ende 
April/Anfang Mai 1994 - möglicherweise aber auch 
erst Ende Mai/Anfang Juni 1994 - einen gewissen 
Mark Blinder vorgestellt. Dieser sei Russe, lebe in 
San Sebastian und exportiere Lebensmittel nach 
Rußland. Kennengelernt habe er ihn einige Monate 
zuvor in Cartagena. Dort habe der Russe einen 
Schlachthof aufbauen wollen. Fernandez habe Blin-
der, nachdem er diesem vorgestellt worden sei, 
gefragt, ob er Plutonium beschaffen könne. Blinder 
habe dies verneint. Damit sei die Beteiligung Blin-
ders an dem Geschehen erledigt gewesen (UA Bay. 
LT, 6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 41 f., 47-51; 
37. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 81 f.). 

Zur Identität von Mark Blinder, der wohl auch unter 
dem Namen Marc Blinder und Max Blinde in Er-
scheinung trat, liegen dem Untersuchungsausschuß 
lediglich vage Angaben vor. Nach Erkenntnissen des 
BND soll es sich um eine Person handeln, die Kon-
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takte zu Angehörigen der sog. Russenmafia in 
Deutschland unterhält und über Beziehungen zu rus-
sischen „Geschäftskreisen" verfügt. Darüber hinaus 
sind er und Personen aus seinem Beziehungskreis im 
Umfeld von Mordfällen genannt worden (42. Sitzung, 
Protokoll „Imhorst", S. 13). 

Kontaktaufnahme zwischen Lopez und Oroz 
in Moskau Ende 1993/Anfang 1994 

Bereits Ende Dezember 1993 hatte der später durch 
das Münchener Landgericht verurteilte spanische 
Staatsangehörige Julio Oroz Eguia, den ihm flüchtig 
bekannten Lopez in einem Moskauer Restaurant 
wegen einer Mitfahrgelegenheit nach Spanien ange-
sprochen. Oroz glaubte sich vor dem Untersuchungs-
ausschuß erinnern zu können, daß Lopez ihm bei der 
dann zustandegekommenen gemeinsamen Fahrt von 
Moskau nach Irun einiges über illegalen Handel er-
zählt habe. So habe Lopez behauptet, in der Vergan-
genheit als Fahrer in Rußland die verschiedensten 
Dinge, u. a. auch Waffen, geschmuggelt zu haben. Er 
habe damit geprahlt, Kontakte zu Waffenhändlern zu 
haben und sich auf diesem Gebiet gut auszukennen. 
Ihm seien auch die Grundmaterialien zur Herstellung 
einer Bombe geläufig. Auf die Frage von Lopez, ob er 
während seines Aufenthalts in Rußland bzw. in der 
Ukraine etwas über solche Themen gehört habe, 
habe er entgegnet, er kenne eine staatliche Firma 
in Kiew (Ukraine), die nichtstrahlendes Osmium 187 
legal und offiziell verkaufe. In diesem Zusammen-
hang habe er Lopez auch mitgeteilt, er habe davon 
gehört, daß es zwischen dieser und einer schwedi-
schen Firma aus Stockholm, die Interesse am legalen 
Ankauf von zwei Kilogramm nichtradioaktivem 
Osmium 187 und Hubschraubern gehabt habe, zu 
einem Geschäftsabschluß gekommen sei. Er habe 
ihm darüber hinaus mitgeteilt, nach seinen Informa-
tionen seien diese zwei Kilogramm Osmium dann 
später - etwa im Mai 1993 - in Berlin in einem Labor 
eingelagert worden. Lopez habe ihm daraufhin 
erklärt, er habe Kontakte zu Leuten, die an dem 
Ankauf von Osmium und Hubschraubern interessiert 
seien (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 198-202; UA 
Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 3-5, 192). 

Nachdem Oroz Ende Februar/Anfang März 1994 ge-
meinsam mit Lopez in dessen LKW von Spanien zu-
rück nach Moskau gefahren war, kam es zwischen 
beiden zu verschiedenen Telefonaten, zu dessen 
Inhalten der Zeuge Oroz folgende Angaben gemacht 
hat: Nachdem Lopez ihn in Moskau zunächst etwa 
Mitte April angerufen und nochmals darauf hinge-
wiesen habe, daß er in Kontakt zu Leuten stehe, die 
Interesse an nichtradioaktivem Osmium 187 hätten, 
habe sich Lopez etwa Ende April/Anfang Mai 1994 
erneut mit ihm in Verbindung gesetzt und erklärt, 
diese potentiellen Käufer seien nun nicht mehr an 
Osmium 187, sondern an zwei Müitärhubschraubern 
der neuesten Bauart interessiert. Er habe daraufhin 
gegenüber Lopez zu erkennen gegeben, er werde 
sich umhören und nach etwaigen Bezugsquellen er-
kundigen (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 160; UA 
Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 7, 8). Anfang 
Mai 1994 habe Lopez ihn dann fast täglich angerufen 
und ihn immer wieder gefragt, ob er inzwischen Kon-

takt zu Lieferanten von Hubschraubern habe herstel-
len können. In dieser Zeit habe er über eine Dolmet-
scherin einen gewissen „Ivan" - einen Angestellten 
bzw. Beamten aus dem kaufmännischen Bereich der 
nicaraguanischen Botschaft in Moskau - kennenge-
lernt, dem er mitgeteilt habe, daß ein Spanier an ihn 
herangetreten sei, der Kontakt zu Leuten habe, die 
an dem Ankauf von zwei Militärhubschraubern der 
neuesten Bauart interessiert seien. Darüber hinaus 
habe er Iwan die Adresse von Lopez gegeben, um 
ihm unmittelbaren Kontakt mit Lopez zu ermög-
lichen. Hierüber habe er anschließend Lopez infor-
miert. Etwa Mitte Mai 1994 sei er von „Ivan" angeru-
fen worden, der ihm mitgeteilt habe, daß er einen 
Lieferanten für die Hubschrauber gefunden habe. 
Diesen könne er in der nicaraguanischen Botschaft 
kennenlernen (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 160 f., 
203 f.; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 8 f., 
186, 191 f.). 

Kontaktaufnahme zwischen Oroz und Torres 
in der nicaraguanischen Botschaft in Moskau 
Mitte Mai 1994 

Einige Tage später kam es in der nicaraguanischen 
Botschaft in Moskau zu einem Treffen zwischen 
Oroz, dem nicaraguanischen Botschafter, dessen 
Handelsbeauftragtem Ivan Otero und dem später 
durch das Münchener Landgericht verurteilten ko-
lumbianischen Staatsangehörigen Justiniano Torres 
Benitez. Torres war zuvor von dem Botschafter zu 
diesem Treffen unter Hinweis darauf eingeladen wor-
den, er habe Kontakt zu einem Kaufinteressenten für 
20 Hubschrauber. Bei dem Treffen wurde er von dem 
Botschafter als Direktor einer Firma vorgestellt, die 
im Flugzeuggeschäft tätig sei. Oroz selbst stellte sich 
als spanischer Architekt und Bauunternehmer vor. 
Der genaue Inhalt der nachfolgenden Unterredung 
zwischen Oroz und Torres konnte vom Untersu-
chungsausschuß nicht in allen Details aufgeklärt 
werden. Insbesondere ist unklar, ob bereits bei die-
sem ersten Treffen in der nicaraguanischen Botschaft 
oder erst im weiteren Verlauf der Entwicklung über 
das Hubschraubergeschäft hinaus auch von Plu-
tonium die Rede war. Oroz und Torres haben hierzu 
vor den beiden Untersuchungsausschüssen, dem 
Münchener Landgericht und dem Bay. LKA einander 
widersprechende Angaben gemacht. 

Torres hat sich zu der oben genannten Frage teil-
weise widersprüchlich bzw. unklar geäußert. Vor dem 
Bayerischen Untersuchungsausschuß und dem Mün-
chener Landgericht hat er bekundet, Oroz habe 
erklärt, er stehe in Kontakt zu Kaufinteressenten für 
ungefähr 20 Militärhubschrauber der modernsten 
Bauweise. Diese seien darüber hinaus an 400 g Pluto-
nium interessiert. Die Lieferung dieser 400 g Pluto-
nium sei Bedingung für das Zustandekommen des 
Hubschraubergeschäfts. Er habe Oroz daraufhin er-
klärt, daß er sich auf diesem Gebiet zwar nicht aus-
kenne, sich aber wegen des Plutoniums erkundigen 
wolle. Unmittelbar danach sei er zu seinem Mit-
gesellschafter gegangen und habe mit ihm über das 
Interesse an Plutonium gesprochen. Dieser habe ihm 
deutlich gemacht, daß es unmöglich sei, Plutonium 
zu beschaffen und daß es im übrigen auch sehr 
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riskant sei. Noch am selben Tag sei er in die Botschaft 
zurückgekehrt und habe Oroz mitgeteilt, daß es nicht 
möglich sei, Plutonium zu besorgen (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 3 f., 56, 58 f.). Demge-
genüber hat Torres vor dem hiesigen Untersuchungs-
ausschuß - ohne eindeutige Bezugnahme auf das 
Treffen in der nicaraguanischen Botschaft - erklärt, 
zunächst sei es nur um Hubschrauber und Osmium, 
nicht aber um Plutonium gegangen. Er habe Oroz 
deutlich gemacht, daß er zwar an dem Hubschrau-
bergeschäft interessiert sei, die Beschaffung von 
Osmium aber zunächst abgelehnt. Erst später sei ihm 
von Oroz mitgeteilt worden, daß die Käufer nun nicht 
mehr an Osmium, sondern an 400 g Plutonium inter-
essiert seien. Er habe daraufhin zugesagt, sich wegen 
des Plutoniums weiter umzusehen (44. Sitzung, Pro-
tokoll Torres, S. 13, 38). 

Oroz hat ausgeführt, bei dem Treffen in der nicara-
guanischen Botschaft, bei dem er Torres zum ersten 
Mal gesehen habe, sei es im wesentlichen nur um 
das Hubschraubergeschäft gegangen. Torres habe 
ihn sofort auf das Hubschraubergeschäft angespro-
chen und ihm erklärt, daß er gegenwärtig nur über 
einen Hubschrauber verfüge, es für ihn aber keine 
besondere Schwierigkeit sei, in absehbarer Zeit ggf. 
einen zweiten Hubschrauber zu beschaffen. Auf die 
Frage von Torres, wohin die Hubschrauber geliefert 
werden sollten, habe er ihm den Namen und die tele-
fonische Erreichbarkeit von Lopez genannt und ihn 
aufgefordert, mit diesem wegen des Hubschrauber-
geschäfts unmittelbar in Kontakt zu treten. Einzelne 
Unterlagen zu den angebotenen Hubschraubern seien 
per Fax noch am selben Tag an Lopez in Spanien 
übermittelt worden. Darüber hinaus habe er Torres 
auch über die später wieder zurückgenommene An-
forderung von Osmium 187 informiert (44. Sitzung, 
Protokoll Oroz, S. 160 f., 168 f., 203-206, 226; UA Bay. 
LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 9 f., 185 f.). Nachdem 
ihm die Aussage von Torres vor dem Münchener 
Landgericht vorgehalten worden war, hat Orpz vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt, bei dem Tref-
fen in der Botschaft sei noch nicht über Plutonium ge-
sprochen worden, sondern nur über das Hubschrau-
bergeschäft. Erst im weiteren Verlauf der Entwick-
lung sei er von Lopez angerufen worden, der ihm 
mitgeteilt habe, daß es in Madrid zu einem Treffen 
mit den Käufern gekommen sei und diese jetzt nicht 
mehr an Hubschraubern, sondern nur noch an Pluto-
nium interessiert seien (44. Sitzung, Protokoll Oroz, 
S. 168 f., 206). 

cc) Mögliche Beteiligung russischer Geheimdienstkreise 
an der Entstehung des Plutoniumgeschäfts 

Unter Berufung auf angebliche Aussagen von Staats-
minister Schmidbauer anläßlich einer geheimen Ver-
nehmung des Zeugen durch den Untersuchungsaus-
schuß wurde in den Medien die Vermutung ge-
äußert, an der Entstehung bzw. Anbahnung des Plu-
toniumgeschäfts könnten auch russische Geheim-
dienstkreise beteiligt gewesen sein. So wurde in den 
Medien behauptet der amerikanische Geheimdienst 
habe durch eigene Quellen in Erfahrung gebracht, 
daß die eigentlichen Drahtzieher des Plutoniumge-
schäfts in Moskau zu finden seien. Der Zeuge Torres 
sei ein Agent der russischen Auslandsaufklärung ge-

wesen. Er sei während seines Studiums in der dama-
ligen Sowjetunion vom KGB angeworben und später 
an den Nachfolgedienst SWR vermittelt worden. 
Zuletzt habe Torres für das Illegalen-Direktorat „S" 
gearbeitet. Diese Spezialabteilung „S" sei nach An-
gaben der amerikanischen Geheimdienstkreise das 
„Nest der wahren Nuklear-Dealer" gewesen. Die Be-
schaffung und der geplante Verkauf des Plutoniums 
sei keine Staatsaktion, sondern vielmehr ein privates 
Geschäft hoher Offiziere des Direktorats „S" gewe-
sen. Im Zusammenhang mit der Aufdeckung des 
Plutoniumschmuggels seien mehrere Offiziere, so 
auch der Abteilungsleiter Juri I. Schurawlews, ent-
lassen worden. Nach CIA-Erkenntnissen habe die 
russische Seite eine Desinformationskampagne ge-
startet, um von den wahren Drahtziehern des Pluto-
niumfalles abzulenken. Der russische Geheimdienst 
habe für einen Artikel im „Spiegel" frisiertes Mate-
rial beschafft und dem Nachrichtenmagazin zuge-
spielt (Dokument Nr. 31). 

b) Entwicklung des Informationsstandes des BND 
über das sich anbahnende Plutoniumgeschäft 
und Reaktionen 

aa) Exkurs: Rechtliche Grundlagen der Bekämpfung 
der Nuklearkriminalität durch den BND 

Nach § 1 Abs. 2 BND Gesetz (vgl. Anhang RV Nr. 1) 
sammelt der BND - wie bereits unter Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A I . 1. b) aa) S. 58 dargelegt -
Informationen über das Ausland, die von außen- und 
sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepu-
blik Deutschland sind und wertet sie aus. Zu dieser 
gesetzlichen Aufgabe gehört auch die Aufklärung des 
illegalen Handels mit Nuklearmaterial wegen der 
bedeutenden außen- und sicherheitspolitischen 
Aspekte, insbesondere im Proliferationsbereich. Nach 
Darstellung der Bundesregierung in ihrem Bericht 
zum Münchener Plutoniumfall dient die Berichterstat-
tung des BND auf diesem Gebiet der Information der 
Bundesministerien und der Exportkontrollbehörden 
zur Vorbereitung von Exportentscheidungen. Neben 
der Berichterstattung zum Lagebild über jeweils aktu-
elle Rüstungsprogramme potentieller Abnehmerlän-
der und sich daraus ableitender Beschaffungsvorha-
ben unterstützt der BND die zuständigen Behörden 
durch Weitergabe von Erkenntnissen über die in den 
Exportanträgen genannten Endabnehmer. Im Rah-
men seiner Möglichkeiten prüft er dabei aber auch die 
Plausibilität des angegebenen Endverbrauchs. Nach 
Darstellung im Bericht der Bundesregierung ist die 
Aufklärung illegaler Beschaffungsvorgänge mit mög-
licher deutscher Beteiligung wegen der Komplexität 
der eingeschlagenen Beschaffungswege durch die 
Proliferationsländer zumeist nur noch durch die Kom-
bination des beim BND, dem Zollkriminalamt (ZKA), 
dem Bundesausfuhramt (BAFA) und auch des beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) vorhandenen 
technischen Fachwissens und der bei den genannten 
Behörden vorhandenen Erkenntnisse zu den beteilig-
ten ausländischen Organisationen, Firmen und Per-
sonen möglich. 

Entsprechend der gegenwärtigen Rechtslage leitet 
der BND seine Erkenntnisse über den illegalen 
Nuklearhandel an das Bundeskanzleramt sowie die 
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zuständigen Bundesministerien weiter. Er arbeitet 
darüber hinaus mit nachgeordneten Bundesbehör-
den wie BKA, BAFA, ZKA zusammen, soweit dies 
gesetzlich zulässig und zur gegenseitigen Verständi-
gung über das Lagebild erforderlich ist. Das BKA 
wird gemäß einem innenministeriellen Erlaß vom 
12. August 1992 (vgl. Anhang RV Nr. 25) als zentraler 
Ansprechpartner für Vorgänge im Inland angesehen. 
Dem BKA obliegt die Federführung bei der Erfas-
sung und dem Austausch von Informationen zu Mel-
dungen über illegale Transaktionen von radioaktiven 
Materialien in Deutschland. Die anderen Behörden 
arbeiten dem BKA zu. Das BKA hat nach diesem 
innenministeriellen Erlaß für die rasche Weiterlei-
tung von Informationen zum Abgleich der Erkennt-
nisse zu sorgen. Diese Vereinbarung wurde vom 
BND mit Weisung vom 30. September 1992 (vgl. An-
hang RV Nr. 6) in der Form ergänzend umgesetzt, 
daß nachrichtendienstliche Meldungen zum Thema 
illegaler Nuklearhandel unverzüglich an die aus-
wertende Abteilung des BND, hier dem Referat 35B, 
weiterzuleiten und im Betreff mit „Nuklearsofortmel-
dung" zu kennzeichnen sind. 

Aufgrund der starken Zunahme von Vorgängen, bei 
denen Nuklearmaterial illegal gehandelt wurde, wa-
ren von seiten der Bundesregierung im Jahre 1992 
erste Überlegungen angestellt worden, wie der ille-
gale Nuklearhandel effektiv bekämpft werden 
könnte. Neben Überlegungen zu rein praktischen 
Maßnahmen, wie der Verbesserung der meßtechni-
schen Ausstattung von Zoll, Bundesgrenzschutz und 
Polizei sowie Vorschlägen über eine Verstärkung der 
Hilfsmaßnahmen zur Verbesserung des physischen 
Schutzes von Kernmaterialien in Rußland und Initia-
tiven bei der internationalen Atomenergieorganisa-
tion, wurden auch gesetzgeberische Maßnahmen 
vorgeschlagen. Diese erstreckten sich auf das Atom-
gesetz, das Strafgesetzbuch, das Gesetz über die Er-
richtung des Bundesamtes für Strahlenschutz und 
das Zustimmungsgesetz zum Übereinkommen über 
den physischen Schutz von Kernmaterial vom 26. Ok-
tober 1979. Es wurde auch überlegt, ob der BND im 
Rahmen der Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages 
die Befugnis erhalten sollte, Proben von illegal ange-
botenem Nuklearmaterial zu beschaffen und zur 
Untersuchung in die Bundesrepublik Deutschland zu 
verbringen. Die geplante Regelung sollte den BND in 
die Lage versetzen, die zahlreichen betrügerischen 
Scheinangebote von ernsthaften Angeboten zu un-
terscheiden und das vagabundierende Nuklearmate-
rial möglichst frühzeitig sicherstellen zu lassen. 

Der damalige Präsident des BND hatte diese Proble-
matik in einem Schreiben vom 16. März 1992 dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit über das Bundeskanzleramt erläutert, 
woraufhin sich in der Folgezeit eine interministerielle 
Arbeitsgruppe mit dem Thema befaßte. Die Vorstel-
lungen des BND zum Aufklärungskonzept und zur 
Probeneinfuhr wurden den betroffenen Bundesmini-
sterien mit Schreiben des BND vom 17. Oktober 1993 
übermittelt. Im einzelnen entwickelte der BND darin 
folgendes Konzept: Nach Eingang eines Hinweises 
auf einen illegalen Handel mit Nuklearmaterial sollte 
zunächst durch Bewertung von Quellen und Mel-

dungsinhalt festgestellt werden, ob der geschilderte 
Vorgang glaubhaft sei, mit dem Ziel, offensichtlich 
unsinnige Meldungen oder unbedeutende Ereignisse 
auszusondern. Die weiteren Bemühungen zur Auf-
klärung der Herkunft des angebotenen Nuklear-
materials, der handelnden Personen, der Verbrin-
gungswege usw. sollten schließlich in die Aufforde-
rung an die Anbieter münden, eine Materialprobe 
vorzulegen. Diese sollte dann mit BND-eigenen, han-
delsüblichen Strahlenmeßgeräten vor Ort daraufhin 
überprüft werden, ob sie überhaupt radioaktives 
Material enthalte. Im Falle eines positiven Ergebnis-
ses sollte die Aushändigung einer Probe verlangt 
werden und zwar ohne oder gegen ein sehr geringes 
Entgelt. Die Probe sollte dann durch einen Mitarbei-
ter des BND zur Analyse aus dem Ausland nach 
Deutschland verbracht werden. 

Das vorgeschlagene Konzept sah auch Vorkehrun-
gen vor, um sicherzustellen, daß bei der Entgegen-
nahme und dem Transport der Materialprobe nie-
mand gefährdet werde. Der BND sollte dafür Sorge 
tragen, daß die in Deutschland geltenden materiellen 
Vorschriften über den Transport und den Umgang 
mit Nuklearmaterial bei der Übernahme der Probe 
eingehalten würden. Der Erwerb sollte nicht dazu 
beitragen, einen künstlichen Markt für den illegalen 
Handel mit radioaktiven Stoffen zu schaffen oder zu 
fördern. Die Materialprobe sollte nur so groß sein, 
wie es zur Durchführung einer Analyse notwendig 
ist. Der BND sollte die anderen zuständigen deut-
schen Behörden möglichst frühzeitig, jedenfalls aber 
vor Eintreffen einer zum illegalen Handel angebote-
nen Materialprobe im Bundesgebiet unterrichten 
und im Rahmen des geltenden Rechts weitere Einzel-
heiten festlegen. Der Transport in die Bundesrepu-
blik sollte nur durch besonders geschulte BND-Mit-
arbeiter erfolgen. Die im Nachsorgekonzept vorgese-
henen sog. Kopfstellen sollten nach Eintreffen der 
Materialprobe im Bundesgebiet unverzüglich unter-
richtet werden; die zuständigen Stellen sollten über 
das weitere Vorgehen entscheiden. 

Die Einfuhr von Proben nuklearen Materials zum 
Zwecke der Untersuchung wirft nach der gegenwär-
tigen Rechtslage zahlreiche rechtliche Probleme auf. 
Einerseits unterliegt der Umgang mit Kernbrennstof-
fen und sonstigen radioaktiven Stoffen, deren Ein-
und Ausfuhr, Transport und Lagerung den Bestim-
mungen des Atomgesetzes (vgl. Anhang RV Nr. 18). 
Verstöße gegen einschlägige Vorschriften werden 
u. a. nach dem Strafgesetzbuch (vgl. Anhang RV 
Nr. 20, 21) und dem Kriegswaffenkontrollgesetz (vgl. 
Anhang RV Nr. 19) strafrechtlich verfolgt. Obwohl 
nach bestehender Rechtslage Genehmigungen für 
Transport und Einfuhr solcher Proben eingeholt wer-
den können, ist mit dieser Möglichkeit den Bedürf-
nissen nachrichtendienstlicher Operationen nicht 
immer Genüge getan. An dem Genehmigungsver-
fahren sind im allgemeinen zu viele Behörden und 
Institutionen beteiligt, so daß der notwendige Zeit-
rahmen und die erforderliche Geheimhaltung nur 
schwer eingehalten werden können. Außerdem ist 
teilweise auch im Ausland der Umgang mit Nuklear-
material ohne Einhaltung der jeweils geltenden Vor-
schriften über atomrechtliche Genehmigungserfor-
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dernisse strafbar. Ergänzend legt Artikel 2 des Geset-
zes zu dem Übereinkommen vom 26. Oktober 1979 
über den physischen Schutz von Kernmaterial vom 
24. April 1990 (vgl. Anhang RV Nr. 30) fest, daß ein-
schlägige ausländische Rechtsvorschriften den ent-
sprechenden deutschen Rechtsvorschriften gleichste-
hen. Dies würde dazu führen, daß Mitarbeiter des 
BND, die bei Ausübung ihres Dienstes gegen auslän-
dische Rechtsvorschriften verstoßen, in Deutschland 
wegen dieser Delikte strafrechtlich verfolgt werden 
müßten. 

Im Hinblick auf diese Rechtslage besteht für den BND 
seit dem 1. Oktober 1992 die Weisung, keinerlei Kern-
brennstoffe - auch keine Proben - für den BND zu 
beschaffen (vgl. Anhang RV Nr. 7). Die aus Sicht des 
BND erforderlichen Gesetzesänderungen wurden 
aufgrund eines Leitungsvorbehalts des Bundesmini-
sterium der Justiz nicht aufgegriffen. Die zum Ende 
der 12. Legislaturperiode verabschiedeten Gesetzes-
änderungen enthielten nur Strafverschärfungen zur 
Verbesserung des Umweltschutzes, aber keine der 
genannten Regelungen zugunsten des BND. Mit 
Schreiben vom 9. Februar 1995 an den Chef des Bun-
deskanzleramtes hat der BND nochmals auf diese 
Thematik aufmerksam gemacht (Dokument Nr. 32). 

Der BND hat mit Weisungen vom 6. Oktober 1994 
(vgl. Anhang RV Nr. 8) erneut auf die bestehende 
Rechtslage hingeweisen. Ergänzend hat der Präsi-
dent des BND mit Schreiben vom 10. Mai 1995 Ver-
fahrensrichtlinien zur Unterrichtung der zuständigen 
Stellen im In- und Ausland über Angebote von 
Nuklearmaterial (vgl. Anhang RV Nr. 9) erlassen, in 
denen ebenfalls nochmals auf die bestehende 
Rechtslage aufmerksam gemacht wird. 

bb) Informationen „Roberto's" an den BND 
über  das sich anbahnende Plutoniumgeschäft 

Am 23. Oktober 1993 berichtete „Roberto" in Ab-
weichung von den vorgesehenen Meldethemen der 
BND-Mitarbeiterin „Janko" über eine russische Ex-
portfirma namens AVIA-Export mit Sitz in Moskau, 
die illegalen Waffenhandel betreibe und neben kon-
ventionellen Waffen der unterschiedlichsten Art u. a. 
auch Plutonium und weiteres Nuklearmaterial zum 
Verkauf anbiete. Über die Firma legte er umfang-
reiche Unterlagen vor. Bei dieser handele es sich um 
eine staatliche Firma, die von ehemaligen Offizieren 
der Roten Armee geführt werde. Ergänzend erklärte 
„Roberto", daß ihn „diese Leute" nach Moskau ein-
geladen hätten, damit er sich dort die angebotenen 
Sachen anschauen könne. Dieser Hinweis „Roberto's" 
hatte keinen Deutschlandbezug. „Roberto" hat aus-
gesagt, an seiner Information sei nur der BND inter-
essiert gewesen, da es sich um eine legale Firma ge-
handelt habe. Der BND habe damals vermutet, daß 
hinter dieser Firma möglicherweise hohe russische 
Militärs stünden. Die Informationen „Roberto's" wur-
den zusammen mit den Unterlagen über die Firma 
noch am 25. Oktober 1993 von der BND-Residentur 
in Madrid an die BND-Zentrale in München übermit-
telt (16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 18 f., 95, 152 
bis 155; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 9; 47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 144; Dokument 
Nr. 28). Da die Meldung in erster Linie das Thema 

Waffenhandel betraf, lag die Federführung in dem 
für diesen zuständigen Referat der Unterabteilung 
„Wirtschaftsauswertung". Dieses Referat sah von 
einer Verwertung der Meldung ab, weil es die Anga-
ben für wenig fundiert hielt. Eine vorsorgliche Nach-
frage zu den Waffenhandelsaspekten bei der Abtei-
lung „Beschaffung" führte zu keiner neuen Erkennt-
nis (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 144). Auch der 
in der Meldung enthaltene allgemeine Hinweis, die 
Firma AVIA-Export biete darüber hinaus Plutonium 
sowie Nuklearmaterial an, war für eine direkte Ver-
wertung aus Sicht des für diese Thematik zuständi-
gen Referates 35B „Auswertung Physik" zum Thema 
„Nuklearer Schwarzmarkt" zu vage. Die Meldung 
wurde deshalb dort zu den Akten genommen (47. Sit-
zung, Protokoll Dr. Dürr, S. 144, 179; Dokument 
Nr. 28; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 9, 42, 154 f.). Die BND-Zentrale schickte die mit-
gelieferten Unterlagen an die Madrider Residentur 
zurück. Die BND-Mitarbeiterin „Janko" reichte sie 
dann an „Roberto" weiter (16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 95). 

Am 25. November 1993 übermittelte die auswertende 
Abteilung der BND-Residentur in Madrid Fragen zu 
der Meldung vom 25. Oktober 1993 und erteilte die 
Anweisung, den Kontakt zu „Roberto" ausschließlich 
zur Beschaffung von Sachinformationen zu nutzen. 
Die BND-Mitarbeiterin „Janko" informierte darauf-
hin „Roberto" über diese Anweisung der BND-Zen-
trale und erklärte ihm, er solle sich bezüglich des 
Plutoniumangebots auf das Liefern von Hintergrund-
und Sachinformationen beschränken und nicht ope-
rativ tätig werden, also insbesondere keine Verhand-
lungen aufnehmen oder in einen engeren Kontakt 
mit den Anbietern treten (16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 18 f., 95). Am 23. Dezember 1993 lieferte 
„Roberto" aufgrund dieser Nachfrage der Abteilung 
„Auswertung" weitere Informationen zur Firma 
AVIA-Export, wie z.B. Handelsgewohnheiten, Ver-
tragsbedingungen und Preisangaben. Darüber hin-
aus wies er darauf hin, daß diese Firma alles und an 
jeden vertreibe, der entsprechend bezahle. Auch 
diese Meldung enthielt keine für die BND-Zentrale 
verwertbaren Informationen (16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 19). 

Am 5. Mai 1994 berichtete „Roberto" der BND-Resi-
dentur in Madrid, daß in Spanien zwei Spanier, 
namens Julian Tejero Robledo und Jose Fernandez 
Martinez, insgesamt 6 kg Plutonium anböten, die aus 
Rußland stammten und sich nach den ihm vorliegen-
den Informationen bereits in Deutschland befänden. 
Fernandez sei der Kopf der Organisation. Tejero 
arbeite offiziell als Geschäftsführer bei der Autover-
mietung Budget in Madrid. Darüber hinaus nannte 
„Roberto" dessen genaue Anschrift, Telefon- und 
Faxnummer. Ein Baske und ein französischer Staats-
angehöriger gehörten ebenfalls zu dieser Organisa-
tion. Die Verhandlungen führe in Deutschland ein 
deutscher Staatsangehöriger, jüdischer Abstammung 
bzw. jüdischen Glaubens, dem eine Waffenfabrik in 
Berlin gehöre (Dokument Nr. 33; 16. Sitzung, Proto-
koll „Janko", S. 19, 96; 39. Sitzung, Protokoll Dr. 
Fischer-Hollweg, S. 9). Am gleichen Tag erläuterte 
„Roberto" der BND-Mitarbeiterin „Janko" - wie be-
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reits oben Erster Teil Zweiter Abschnitt AI . 1. b) dd) 
S. 61 ff. dargelegt - , daß er diese und eventuell weiter 
anfallende Informationen zum Thema Nuklear- und 
Plutoniumhandel direkt auf eigenem Wege an das 
BKA weiterleiten würde. Die Zeugin „Janko" hat 
hierzu ausgeführt, damit sei sie einverstanden gewe-
sen, da das BKA hierfür die richtige Adresse gewe-
sen sei. Da sie auch davon ausgegangen sei, „Rober-
to" werde der Ankündigung entsprechend handeln, 
sei die Sache für sie damals erledigt gewesen (16. Sit-
zung, Protokoll „Janko", S. 19-21; 39. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fischer-Hollweg, S. 9; Dokument Nr. 34). 

Am 11. Mai 1994 übermittelte die BND-Residentur in 
Madrid die Informationen „Roberto's" vom 5. Mai 
1994 an die BND-Zentrale. Die Meldung, die mit 
dem Hinweis „Zusatzinformation zu AVIA-Export 
(illegaler Plutoniumhandel) " überschrieben war, 
ging zunächst federführend wieder an die Wirt-
schaftsauswertung. Sie wurde jedoch dann vom 
Referat 35B übernommen, da sie inhaltlich aus-
schließlich den illegalen Plutoniumhandel betraf. Der 
Leiter dieses Referates, der Zeuge Dr. Dürr, hat hier-
zu erklärt, das Besondere an dieser sehr viel interes-
santeren Meldung gegenüber den vorangegangenen 
sei gewesen, daß erstmals konkrete Angaben wie 
Anschriften und Telefonnummern zu zwei Personen 
mitgeteilt worden seien. Diese Personenangaben 
hätten allerdings nicht Deutschland sondern Spanien 
betroffen. Zu den genannten Personen lagen bei der 
Auswertung keine Erkenntnisse vor. Deshalb wurde 
von der zuständigen Führungsstelle bei der Beschaf-
fung vorgeschlagen, die Personenangaben mit Hilfe 
des spanischen Dienstes zu überprüfen. Die opera-
tive Seite entschied sich jedoch gegen ein solches 
Vorgehen. Da auch keine Einzelheiten zu dem an-
geblich involvierten Deutschen zu beschaffen waren, 
konnte diese Spur von der Auswertung nicht weiter 
verfolgt werden. Das Referat 35B „archivierte" dar-
aufhin den Vorgang in der üblichen Weise (47. Sit-
zung, Protokoll Dr. Dürr, S. 145, 178 f.). Nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme ist davon auszugehen, 
daß die Bemerkung „Roberto's" gegenüber der 
BND-Mitarbeiterin „Janko", er werde eventuell wei-
ter anfallende Informationen zum Plutoniumhandel 
direkt auf eigenem Wege an das BKA weiterleiten, 
nicht der BND-Zentrale übermittelt wurde. 

Zur Frage, inwieweit das für die Auftragssteuerung 
und die Finanzierung „Roberto's" zuständige Referat 
I IA in der BND-Zentrale zum damaligen Zeitpunkt 
Kenntnis von diesen drei Meldungen „Roberto's" an 
den BND erhielt, hat der Leiter des BND Referates 
IIA, der Zeuge „Merker", ausgeführt, sein Referat 
habe - soweit er sich entsinne - lediglich von einer 
dieser Meldungen Kenntnis erlangt. Sein Referat 
habe auch nicht irgendwie tätig werden müssen, da 
es nur für Rauschgifthandel und Geldwäsche und 
nicht für Plutoniumhandel zuständig gewesen sei 
(45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 109, 117 f., 208 f.). 
Der Sachgebietsleiter im Referat IIA, der Zeuge 
„Hochfeld", hat erklärt, er habe die Meldung 
„Roberto's" vom 23. bzw. 25. Oktober 1993 mit dem 
Hinweis auf die russische Firma AVIA Export damals 
zur Kenntnis genommen. Nach Eingang dieser Mel-
dung sei er von der regionalen Führungsstelle - dem 
Referat 16B - darauf aufmerksam gemacht worden, 

daß zur Meldung „Roberto's" weitere Rückfragen 
gestellt werden sollten. Im November 1993 habe er 
daraufhin der regionalen Führungsstelle telefonisch 
mitgeteilt, man müsse dem Umstand Rechnung tra-
gen, daß es sich bei „Roberto" um eine Rauschgift-
quelle handele. Dementsprechend möge man auch 
unter Sicherheitsaspekten darauf achten, sich auf 
den Auftragsschwerpunkt zu konzentrieren und 
nicht zunehmend Nebengebiete und Nebenschau-
plätze ins Spiel zu bringen (40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 7 f.). 

c) Entwicklung des Informationsstandes des BKA 
über das sich anbahnende Plutoniumgeschäft 
und Reaktionen 

aa) Exkurs: Rechtliche Grundlagen der Bekämpfung 
der Nuklearkriminalität durch das BKA 

Die Rechtsgrundlage für die Begründung einer origi-
nären Zuständigkeit des BKA auf dem Gebiet der 
Nuklearkriminalität fand sich bis Ende Juli 1997 in 
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BKA-Gesetz a.F. (heute: § 4 Abs. 1 
Nr. 2 BKA-Gesetz) in Verbindung mit § 17 Kriegs-
waffenkontrollgesetz (KWKG - vgl. Anhang RV 
Nr. 19). 

Organisatorisch stellt sich die Bekämpfung der Nu-
klearkriminalität im BKA wie folgt dar: Bis Oktober 
1994 wurden sowohl der nationale und internationale 
Dienstverkehr im Rahmen der Zentralstellenaufgabe 
als auch die Ermittlungen deliktspezifisch gebündelt 
in einem Fachreferat zusammen bearbeitet. Für die 
Nuklear kriminalität war dies das Referat EA 25, wo-
bei die Abkürzung EA für die Abteilung Ermittlung 
und Auswertung stand. Ab 1. November 1994 er-
gaben sich aufgrund einer Umorganisation einige 
Änderungen gegenüber der in Rede stehenden Zeit 
vom Frühjahr/Sommer 1994. Mit dieser Umorganisa-
tion wurde die Abteilung Organisierte und Allge-
meine Kriminalität (OA) eingerichtet. Diese Neu-
strukturierung führte unter dem Aspekt der Bünde-
lung von Ressourcen innerhalb der Abteilung OA 
u. a. zu einer Trennung zwischen Auswertung und 
Ermittlung; d. h. die Fachreferate wurden von der 
eigentlichen Ermittlungstätigkeit entbunden, so daß 
ihre Hauptaufgabe nunmehr vor allem in der Aus-
wertung besteht. Ermittlungen werden durch die 
Referate in der Gruppe OA 4 durchgeführt. Das für 
Zentralstellenaufgaben zuständige „Nuklearfach-
referat" trägt nun die Bezeichnung OA 36. 

bb) Informationen „Roberto's" an das BKA über das sich 
anbahnende Plutoniumgeschäft im März/April 1994 
und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Frankfurt am Main 

Am 18. März 1994 teilte „Roberto" seinem VP-Führer 
beim BKA, Schleppi, telefonisch mit, daß er von 
einem ihm namentlich nicht bekannten spanischen 
Geschäftsmann in Madrid angesprochen worden sei, 
ob er Interesse an 2 Kilogramm waffenfähigem Pluto-
nium habe, das sich eventuell bereits in der Bundes-
republik Deutschland befinde. Dieser Spanier betrei-
be das Geschäft lediglich als Vermittler. Lieferant des 
Materials sei der Direktor bzw. Leiter einer russi-
schen Atombehörde. Das Geschäft solle in Deutsch-
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land über einen deutschen Waffenhändler bzw. 
-fabrikanten abgewickelt werden. Nähere Angaben 
zu beteiligten Personen bzw. Firmen und zum Lager-
ort des radioaktiven Materials seien ihm nicht be-
kannt. Der spanische Geschäftsmann beabsichtige, 
wegen dieses Geschäftes zusammen mit ihm nach 
Deutschland zu reisen. „Roberto" bat um Mitteilung, 
ob er in dieser Angelegenheit weitere Gespräche 
führen und Interesse an den 2 kg Plutonium zeigen 
solle (Dokumente Nr. 35, 36 und 37). 

Der BKA-Beamte Schleppi unterrichtete noch am sel-
ben Tag das für Nuklearkriminalität zuständige, von 
Kriminaldirektor Krömer geleitete Fachreferat EA 25 
des BKA über diesen Sachverhalt. Auf dessen Veran-
lassung wies er „Roberto" an, weitere Gespräche mit 
dem spanischen Vermittler zu führen und nach Mög-
lichkeit nähere Informationen (wie Expertisen, Licht-
bilder oder Unterlagen über das angebotene Mate-
rial) und die Namen beteiligter Personen und Firmen 
sowie Angaben zur Herkunft und zum derzeitigen 
Lagerort des Materials zu beschaffen. Insbesondere 
solle er abklären, ob sich das Plutonium bereits tat-
sächlich in Deutschland befinde (Dokument Nr. 37). 
Der VP-Führer Schleppi gab „Roberto" auf, unter 
keinen Umständen einen Transport von Plutonium 
aus dem Ausland nach Deutschland zu veranlassen 
(53. Sitzung, Protokoll Schleppi, S. 38, 45, 48; 64. Sit-
zung, Protokoll Krömer, S. 18). „Roberto" selbst hat 
zu dieser Anweisung bemerkt, es habe immer gehei-
ßen: „Um Gottes Willen nichts machen, daß es nach 
Deutschland kommt." 

Noch am selben Tag setzte sich das Fachreferat EA 25 
mit dem für den Gesamtkomplex „nuklearspezifische 
Gefahrenabwehr" zuständigen Referat im Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) in Verbindung und informierte die-
ses über die Hinweise „Roberto's". Der Leiter dieses 
Referates, der Zeuge Dr. Fechner, hielt die Abset-
zung einer sog. „Nuklearsofortmeldung" durch das 
BKA an die Bundesbehörden aufgrund des derzeiti-
gen Sachstandes für nicht erforderlich und bat im 
übrigen bei weiterer Konkretisierung des Sachver-
halts um mittelbare Benachrichtigung des BMU 
durch Unterrichtung des Lagezentrums des Bundes-
ministeriums des Innern. Darüber hinaus stellte er für 
einen eventuellen Einsatz die Mithilfe und Unterstüt-
zung des BMU und des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (BfS) in Aussicht (Dokument Nr. 38). Aufgrund 
der Hinweise „Roberto's" nahm das BKA noch am 
18. März 1994 Ermittlungen gegen Unbekannt we-
gen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit 
Kernbrennstoffen auf. Im Hinblick auf die Bedeutung 
der Angelegenheit richtete das Referat EA 25 über 
das Wochenende vom 18. bis zum 21. März 1994 eine 
Rufbereitschaft ein. 

Am 21. März 1994 berichtete der BKA-Beamte 
Schleppi dem Referat EA 25, daß sich „Roberto" 
zwischenzeitlich bei ihm gemeldet und mitgeteilt 
habe, seine „Gesprächspartner" hätten bestätigt, daß 
sich das Plutonium bereits in Deutschland befinde. 
Nähere Einzelheiten zum genauen Lagerort des 
Plutoniums bzw. zu den weiteren beteiligten Perso-
nen habe er nicht gemacht. Darüber hinaus habe 
„Roberto" geäußert, zur Zeit werde ein Käufer für 

dieses Material gesucht. Er habe die Möglichkeit, bei 
der Suche nach einem eventuellen Käufer als Ver-
mittler tätig zu werden. Nähere Informationen er-
hoffe er sich von einem weiteren Gespräch mit seinen 
„Geschäftspartnern" in den nächsten Tagen in 
Madrid. Der spanische Vermittler habe angeboten, 
ein Treffen mit dem russischen Anbieter des Plu-
toniums und dem deutschen Waffenfabrikanten in 
Deutschland zu vereinbaren. „Roberto" habe diesen 
Vorschlag akzeptiert und auf entsprechende Fragen 
einen Treffpunkt in der Nähe des Flughafens Frank-
furt am Main vorgeschlagen. Ergänzend teilte 
Schleppi dem Referat EA 25 mit, „Roberto" wolle für 
seine Informationen ein „Erfolgshonorar" kassieren 
(Dokumente Nr. 37 und 39). Um die Lage und eine 
eventuell bestehende Gefährdung richtig einschät-
zen zu können, beauftragte das Fachreferat EA 25 
am 23. März 1994 den VP-Führer Schleppi, 
„Roberto" nochmals aufzufordern, nähere Informa-
tionen, wie Expertisen über das Material, Fotos des 
Materials bzw. des eventuellen Behälters, Unterlagen 
über das Angebot, Namen beteiligter Personen 
bzw. Firmen sowie Angaben über die Herkunft des 
Materials zu besorgen. Diese Vorgaben wurden 
von Schleppi an „Roberto" weitergegeben (Doku-
ment Nr. 40). 

Am 29. März 1994 benachrichtigte Schleppi das 
Referat EA 25 telefonisch über eine Mitteilung 
„Roberto's" vom Vortag, wonach dieser weiterhin in 
Kontakt zu dem Spanier stehe, dessen Personalien er 
nachliefern werde. Bei dem Waffenfabrikanten han-
dele es sich um einen Deutschen jüdischer Abstam-
mung, der in Deutschland eine eigene Fabrik besitze. 
Das von ihm am 21. März 1994 angekündigte Treffen 
mit dem russischen Lieferanten des Plutoniums und 
dem deutschen Waffenfabrikanten könne in der 
14. Kalenderwoche im Raum Frankfurt am Main 
stattfinden. An diesem Treffen würden er und sein 
spanischer „Geschäftspartner" teünehmen. „Roberto" 
habe geäußert, es sei aus seiner Sicht wünschens-
wert, bei dem anberaumten Treffen bereits einen 
„Käufer" zu präsentieren, der an diesem Gespräch 
teilnehme. Darüber hinaus habe „Roberto" mitge-
teilt, er habe in den zurückliegenden Gesprächen mit 
seinen „Gesprächspartnern" gehört, es gehe um 
Material mit der Bezeichnung 238 und/oder 239. Der 
Stoff „Plutonium" sei ebenfalls gesprächsweise 
genannt worden. Zur Zeit könne er keine Fotos 
bzw. Expertisen des Materials besorgen. Zwischen 
„Roberto" und seinem VP-Führer Schleppi wurde 
dann vereinbart, daß Informationen über die weite-
ren Einzelheiten des Geschäfts unmittelbar zwischen 
„Roberto" und dem Referat EA 25 ausgetauscht wer-
den sollten (Dokumente Nr. 41, 42 und 37) 

In dem daraufhin am 30. März 1994 zwischen dem 
Referat EA 25 und „Roberto" geführten Telefonat 
teilte dieser ergänzend mit, das fragliche Treffen in 
Frankfurt am Main werde vermutlich am 7. April 
1994 stattfinden. An diesem Treffen sollten neben 
seinem spanischen „Geschäftspartner", ein in den 
Gesprächen häufig erwähnter Franzose, der deut-
sche Waffenfabrikant und eventuell auch der Direk-
tor einer russischen Atombehörde teilnehmen. Er 
selbst sei von seinem spanischen „Geschäftspartner" 
gebeten worden, an diesem Treffen als Vermittler für 
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einen Käufer teilzunehmen. Auf konkrete Rückfrage 
bestätigte „Roberto" erneut, er gehe davon aus, daß 
sich das Plutonium bereits in der Bundesrepublik be-
finde und eventuell im Besitz des deutschen Waffen-
fabrikanten sei. Da für das Treffen am 7. April 1994 
ein fachkundiger Verdeckter Ermittler des BKA, des-
sen Anwesenheit von dem Referat EA 25 zwecks Prü-
fung des Plutoniumangebots als erforderlich angese-
hen wurde, nicht zur Verfügung stand und die er-
forderlichen Absprachen mit der Staatsanwaltschaft 
noch nicht getroffen waren, wurde „Roberto" vorge-
schlagen, das Treffen auf die 15. Kalenderwoche zu 
verschieben. „Roberto" sagte zu, in den weiteren Ge-
sprächen auf eine Verschiebung des Termins hinzu-
wirken (Dokumente Nr. 37 und 43). 

Noch am 30. März 1994 informierte das BKA die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt 
am Main schriftlich über den Sachverhalt und bat um 
Prüfung, ob diese in der Angelegenheit ein Ermitt-
lungsverfahren einleiten werde. Gleichzeitig wurde 
darauf hingewiesen, daß das BKA die polizeilichen 
Ermittlungen im Rahmen seiner originären Zustän-
digkeit übernehmen werde. Darüber hinaus wurde 
vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ge-
sprächstermins darum gebeten, die Genehmigung 
für den Einsatz eines Verdeckten Ermittlers zu ertei-
len bzw. einzuholen (Dokument Nr. 44). 

Am 7. April 1994 teilte „Roberto" dem Zeugen 
Schleppi mit, daß das ursprünglich für die 14. Kalen-
derwoche geplante Treffen nunmehr auf die 17. Ka-
lenderwoche (25.-30. April 1994) verschoben wor-
den sei. Diese Informationen leitete der VP-Führer 
Schleppi am 11. April 1994 an das Referat EA 25 
weiter. 

Am 13. April 1994 teilte die Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Frankfurt am Main dem Referat 
EA 25 per Fax die Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens gegen Unbekannt wegen des Verdachts des 
unerlaubten Umgangs mit Kernbrennstoffen gem. 
§ 328 StGB mit. Im Rahmen einer telefonischen Rück-
sprache zwischen der Staatsanwaltschaft und dem 
Referat EA 25 wurde Einverständnis darüber erzielt, 
daß das BKA für die Durchführung der Ermittlungen 
originär zuständig sei, da das Ermittlungsverfahren 
auch unter dem Gesichtspunkt des Verdachts eines 
Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein-
geleitet worden sei (Dokumente Nr. 45 und 46). Mit 
Übernahmefernschreiben vom 13. April 1994 infor-
mierte das BKA am 15. April 1994 alle Landeskrimi-
nalämter, Innenministerien, Justizministerien, das 
Zollkriminalamt, die Grenzschutzdirektionen sowie 
die zuständige Staatsanwaltschaft und die General-
staatsanwaltschaft Frankfurt am Main darüber, daß 
es in diesem Fall gemäß § 5 Abs. 2 BKA-Gesetz die 
polizeilichen Strafverfolgungsaufgaben wahrnehme. 
Es gehe um ein Ermittlungsverfahren gegen Unbe-
kannt wegen Verdachts eines unerlaubten Umgangs 
mit Kernbrennstoffen und Verdachts des Verstoßes 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. In dem Fern-
schreiben wurde auch der Lebenssachverhalt be-
schrieben, der Gegenstand der Ermittlungen war. 
Danach befänden sich angeblich an einem bisher 
unbekannten Ort in Deutschland 2 Kilogramm Pluto-
nium. Eine Identifizierung der bisher namentlich 

unbekannten Anbieter und Vermittler dieses illega-
len Geschäfts sei zur Zeit nicht möglich. Ziel der 
Ermittlungen sei es, die Anbieter und Vermittler zu 
identifizieren und den illegalen Lagerort des Pluto-
niums festzustellen (Dokument Nr. 47). 

Am 20. April 1994 teilte „Roberto" dem den VP-Füh-
rer Schleppi vertretenden BKA-Mitarbeiter Barner 
mit, daß das Treffen wie geplant in der 17. Kalender-
woche stattfinden könne. Mit Schreiben vom 26. April 
1994 stimmte die Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht Frankfurt am Main dem Einsatz eines Ver-
deckten Ermittlers für dieses Treffen zu. Das Treffen 
kam aber aufgrund von Terminschwierigkeiten auf 
der Anbieterseite nicht zustande (Dokument Nr. 48). 

3. Konkretisierung des Plutoniumgeschäfts 
bei den Treffen der Anbieter/Vermittler im 
„Novotel" in Madrid am 31. Mai 1994 und 
am 9. Juni 1994 

a) Treffen der AnbieterAfermittler im „Novotel" 
in Madrid am 31. Mai 1994 und Teilnahme 
„Roberto's" im Auftrag des BKA 

aa) Entwicklung des Informationsstandes des BKA 
im unmittelbaren Vorfeld des Treffens 

Nachdem das ursprünglich für die 17. Kalenderwo-
che (25.-30. April 1994) geplante Treffen in Frankfurt 
am Main, an dem „Roberto" als Vermittler für einen 
Käufer auftreten sollte, aufgrund von Terminschwie-
rigkeiten der Anbieterseite nicht zustande gekommen 
war, meldete sich „Roberto" bei seinem VP-Führer 
erst wieder am 25. Mai 1994. Diesem teilte er mit, daß 
vermutlich am darauffolgenden Tag in dieser Sache 
ein Treffen in einem namentlich unbekannten Hotel 
in Madrid stattfinden werde. Dabei sollten Gesprä-
che zwischen den spanischen Geschäftspartnern 
bzw. Vermittlem, dem deutschen Waffenfabrikanten, 
eventuell weiteren Personen und ihm geführt wer-
den. Das Plutonium befände sich nach den ihm vor-
liegenden Informationen nach wie vor in Deutsch-
land. Der VP-Führer Schleppi teilte diese Informatio-
nen noch am 25. Mai 1994 dem Referat EA 25 mit 
und schlug vor, den Rauschgiftverbindungbeamten 
Wittbecker in Madrid zu informieren, der „Roberto" 
bereits kenne. Der Kollege Wittbecker könne even-
tuell mit „Roberto" sprechen und dann in dem Hotel 
mit Hilfe der spanischen Polizei Observierungsmaß-
nahmen durchführen lassen. Ergänzend wies Schleppi 
darauf hin, daß er einen Einsatz des ursprünglich für 
das Treffen in Frankfurt am Main vorgesehenen Ver-
deckten Ermittlers in Madrid wegen der Kurzfristig-
keit und Unsicherheit des Termins nicht für geboten 
halte. Der BKA-Beamte Schleppi erklärte im übri-
gen, er gehe davon aus, daß konkrete Gespräche 
zum Sachverhalt vermutlich in der Bundesrepublik 
Deutschland geführt würden und auch eine even-
tuelle Übergabe des Plutoniums in Deutschland erfol-
gen werde. Darauf solle „vom V-Mann hingearbeitet 
werden" (Dokument Nr. 49). Die noch am selben Tag 
informierte Frankfurter Staatsanwaltschaft erklärte 
sich mit diesem Vorgehen einverstanden. Im weite-
ren Verlauf des Tages wurde sodann der Rauschgift-
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Verbindungsbeamte Wittbecker in Madrid über den 
derzeitigen Sachstand informiert. 

Am 26. Mai 1994 teilte der VP-Führer Schleppi dem 
Referat EA 25 mit, „Roberto" habe ihn am Vorabend 
darüber informiert, daß das Treffen nunmehr erst am 
31. Mai 1994 stattfinden solle. Bei dem spanischen 
Geschäftsmann handele es sich um einen gewissen 
Julian Tejero Robledo, Inhaber einer Autovermietung 
in Madrid, Calle Estebanez Calderon Nr. 5. 

Von dem vorstehenden Sachverhalt wurde die 
Frankfurter Staatsanwaltschaft noch am selben Tag 
unterrichtet. Mit gleichem Datum wurden die bis-
herigen Erkenntnisse dem Rauschgiftverbindungs-
beamten Famulla in Madrid zugeleitet, der zuvor von 
seinem Kollegen Wittbecker über den Sachverhalt in-
formiert worden war. Das Referat EA 25 bat Famulla, 
sich mit den spanischen Behörden in Verbindung zu 
setzen, um diese über das beabsichtigte Treffen zu 
informieren und nähere Erkenntnisse über die Identi-
tät Tejero's zu gewinnen. Darüber hinaus gab es ihm 
auf, bei der Kontaktaufnahme mit „Roberto" diesen 
darauf hinzuweisen, daß „das ,eigentliche Geschäft ' 
möglichst in der Bundesrepublik ablaufen solle" 
(Dokument Nr. 50). 

Am 27. Mai 1994 informierte der BKA-Beamte 
Famulla telefonisch das Referat EA 25 dahingehend, 
daß den spanischen Behörden zur Zeit keine Er-
kenntnisse zu Tejero Robledo vorlägen. Unter der an-
gegebenen Adresse in Madrid existiere allerdings 
tatsächlich eine Autovermietung. Die BKA-Zentrale 
verfügte ihrerseits über keine Erkenntnisse zur Per-
son von Tejero Robledo; entsprechende Überprüfun-
gen waren noch nicht abgeschlossen. Die spanischen 
Behörden wurden noch am selben Tag durch den 
BKA-Beamten Famulla über das geplante Treffen 
informiert und um Observationsmaßnahmen gebe-
ten. Mangels näherer Erkenntnisse zum genauen Ort 
und Zeitpunkt des Treffens konnten mit den spani-
schen Behörden jedoch noch keine konkreten Maß-
nahmen im Hinblick auf die geplante Observation er-
griffen werden (Dokumente Nr. 51 und 52). 

Am 30. Mai 1994 teilte „Roberto" dem BKA-Referat 
EA 25 mit, daß das für den 31. Mai 1994 geplante 
Treffen gegen 14.00 Uhr in dem Madrider Hotel 
„Novotel" stattfinden solle. An diesem Treffen näh-
men ein Franzose, ein Deutscher, Tejero Robledo und 
er selbst teil. Der BKA-Beamte Famulla wurde am 
Vormittag des 31. Mai 1994 von einem Kollegen in 
Wiesbaden über Ort und Zeitpunkt des Treffens in 
Madrid unterrichtet (Dokumente Nr. 53, 54 und 55). 

Zwischen dem Referat EA 25 und dem BKA-Beamten 
Famulla wurden im unmittelbaren Vorfeld des Tref-
fens die Vorgaben für den Einsatz „Roberto's" erör-
tert. Famulla wurde darauf hingewiesen, daß es in 
dem Verfahren primär um das Auffinden der angeb-
lich in Deutschland lagernden 2 kg Plutonium gehe. 
Dementsprechend wurde festgelegt, daß „Roberto" 
zwar Interesse am Kauf von bereits in Deutschland 
lagerndem Plutonium zeigen sollte, nicht aber als 
jemand auftreten sollte, der auch Interesse an der 
Einfuhr von noch im Ausland lagernden Plutonium 
habe. Insgesamt sollte „Roberto" wie bei Scheinver-
handlungen in Rauschgiftfällen agieren. Für diese 

galt beim BKA der Grundsatz, daß das BKA dann, 
wenn das Rauschgift erst noch nach Deutschland ver-
bracht werden mußte, nicht als Scheinaufkäufer auf-
treten sollte (Dokument Nr. 54; 53. Sitzung, Protokoll 
Famulla, S. 70; Dokument Nr. 55). Das Referat EA 25 
gab Famulla weiter auf, sich mit den spanischen Be-
hörden zwecks Observation des Treffens in Verbin-
dung zu setzen, um vor allem eine Identifikation des 
deutschen Staatsangehörigen zu ermöglichen. 

Der BKA-Beamte Famulla nahm umgehend Kontakt 
mit seinem zentralen Ansprechpartner auf spanischer 
Seite auf, der zentralen Dienststelle für Rauschgiftbe-
kämpfung (Servicio Central de Estupefacientes). 
Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit war es dieser nicht mehr möglich, das spanische 
Generalkommissariat für Terrorismusbekämpfung 
als die eigentlich zuständige Dienststelle einzuschal-
ten. Zur Observation des Treffens wurden deshalb 
zwei Beamte der zentralen Dienststelle für Rausch-
giftbekämpfung eingesetzt. Famulla wurde zuge-
sichert, daß über den Inhalt des Treffens ein Bericht 
an das Generalkommissariat weitergeleitet werde. 
Dies ist später jedoch versehentlich nicht geschehen 
(53. Sitzung, Protokoll Famulla, S. 69). 

Zusammen mit den beiden spanischen Beamten be-
gab sich der BKA-Beamte Famulla sodann gegen 
Mittag zum Hotel „Novotel", in dessen Eingangs-
halle er auf „Roberto" traf. Im Rahmen eines kurzen 
Gesprächs übermittelte er diesem die vom Referat 
EA 25 festgelegten Vorgaben. Insbesondere wies er 
„Roberto" darauf hin, daß es darum gehe, in Erfah-
rung zu bringen, wo sich das Plutoniumdepot in 
Deutschland befinde. Zu diesem Zweck solle er zwar 
Interesse am Kauf von bereits in Deutschland lagern-
dem Plutonium zeigen, nicht aber als derjenige auf-
treten, der Interesse an der Einfuhr von Plutonium 
nach Deutschland habe. Nachdem „Roberto" Famulla 
signalisiert hatte, daß sich die Teilnehmer des Tref-
fens bereits in der Halle des Hotels aufhielten, begab 
er sich mit einem der spanischen Kollegen an die 
Hotelbar, wobei er im Vorbeigehen die Gesprächs-
teilnehmer flüchtig wahrnehmen konnte, die bereits 
an einem Tisch in der Halle Platz genommen hatten. 
Während des Treffens bestand für „Roberto" die 
Möglichkeit, mit dem Zeugen Famulla über ein 
Mobiltelefon Kontakt aufzunehmen (53. Sitzung, 
Protokoll Famulla, S. 71t.). 

bb) Ablauf, Inhalt und Ergebnis des Treffens zwischen 
Fernandez, Lopez, Santamaria, Bengoechea 
und „Roberto" 

In der Halle des Hotels hatten sich zu diesem Zeit-
punkt als Teilnehmer der Verhandlungen bereits 
Fernandez, Bengoechea, Santamaria und Lopez ein-
gefunden. Dieser Zusammenkunft war ein Telefonat 
zwischen Fernandez und Bengoechea vorausgegan-
gen, in dem Fernandez diesem mitgeteilt hatte, es sei 
alles bereit und er solle zusammen mit Santamaria 
und Lopez nach Madrid ins „Novotel" kommen. Ben-
goechea war daraufhin zusammen mit Lopez und 
Santamaria in dem Fahrzeug seines Sohnes nach 
Madrid gefahren (UA Bay LT, 6. Sitzung, Protokoll 
Bengoechea, S. 4 f.). Kurz vor dem Treffen hatte 
Fernandez auch telefonischen Kontakt mit „Rafa" 
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aufgenommen. „Rafa" hat vor dem Münchener 
Landgericht hierzu erklärt, Fernandez habe ihm mit-
geteilt, daß seine Freunde kommen würden, um 
Plutonium anzubieten und er solle an einem Treffen 
mit diesen teilnehmen. Da er diesen Termin nicht 
selbst habe wahrnehmen können, habe er in Ab-
sprache mit Fernandez seinen Freund „Roberto" ge-
beten, für ihn dort hinzugehen. 

Fernandez stellte „Roberto" den übrigen Teilneh-
mern als Deutschen und Repräsentanten der Aufkäu-
ferseite vor. Im folgenden kam es sodann zwischen 
„Roberto" und Lopez zu einem teilweise in spani-
scher und teilweise in deutscher Sprache geführten 
Gespräch. Zu dessen Beginn stellte sich Lopez 
„Roberto" in Spanisch als „Juan" oder „Jose" vor. 
„Roberto" fragte ihn sogleich, ob er Plutonium besor-
gen könne, ohne allerdings von einem bestimmten 
Verwendungszweck zu sprechen. Im weiteren Ver-
lauf des sodann in Deutsch geführten Gesprächs er-
klärte Lopez, es sei schwierig Plutonium zu beschaf-
fen, einfacher sei es Osmium zu besorgen. Lopez bot 
darüber hinaus russische Kampfhubschrauber und 
sonstige Waffen aus Rußland an. Lopez schlug 
„Roberto" vor, er solle mit nach Rußland reisen, um 
dort seine Partner kennen zu lernen. „Roberto" 
machte daraufhin deutlich, daß er zunächst abklären 
müsse, ob Interesse an Osmium bestehe. Dieser 
Sachverhalt steht fest aufgrund der weitgehend über-
einstimmenden und insoweit glaubhaften Aussagen 
der Zeugen Bengoechea und Santamaria (37. Sit-
zung, Protokoll Bengoechea, S. 6 f.; UA Bay LT, 6. Sit-
zung, Protokoll Bengoechea, S. 5, 33). Die diesbezüg-
lichen Aussagen „Roberto's" vor dem Münchener 
Landgericht sind dagegen - nicht zuletzt vor dem 
Hindergrund der weiteren Geschehensabläufe in 
Spanien und Rußland - nicht glaubhaft. Vor dem 
Münchener Landgericht hat „Roberto" behauptet, 
Lopez habe von sich aus sogleich 8 kg reines waffen-
fähiges Plutonium in Deutschland angeboten. Er 
selbst habe nicht nach Plutonium gefragt. Auf mehr-
fache Nachfrage habe Lopez offen gelassen, ob die 
8 kg Plutonium bereits tatsächlich in Deutschland ge-
lagert seien, er habe lediglich erklärt, daß das Pluto-
nium in Deutschland übergeben werden solle. Er, 
„Roberto", sei sich deshalb nicht sicher gewesen, ob 
das Plutonium bereits in Deutschland lagere. 

Anschließend setzte sich „Roberto" telefonisch mit 
dem BKA-Beamten Famulla in Verbindung und teilte 
diesem mit, daß in dem Gespräch mit der Anbieter-
gruppe mittlerweile nicht mehr von Plutonium die 
Rede sei, ihm vielmehr Osmium 187 zu einem 
Grammpreis von 69.000 US $ angeboten worden sei. 
Der BKA-Beamte Famulla erklärte daraufhin, er wer-
de sich diesbezüglich informieren und nahm sofort 
Kontakt mit dem Leiter des Referats EA 25, dem 
BKA-Beamten Krömer, auf. Von diesem erhielt er die 
Auskunft, daß es sich bei Osmium um einen legalen, 
nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallenden 
Stoff handele und daher in Bezug auf diesen Stoff 
kein strafbares Verhalten in Betracht komme (Doku-
mente Nr. 55 und 56; 53. Sitzung, Protokoll Famulla, 
S. 66). Ob Famulla diese Information noch im Ver-
laufe des Treffens oder erst nach dessen Ende an 
„Roberto" weiterleitete, hat der Untersuchungsaus-

schuß nicht klären können. Vor dem Münchener 
Landgericht hat Famulla bekundet, er könne sich 
daran nicht mehr erinnern. Die abweichenden An-
gaben „Roberto's" vor dem Münchener Landgericht, 
Osmium sei ihm erst im Rahmen des zweiten Treffens 
mit der Anbietergruppe am 9. Juni 1994 angeboten 
worden und er habe sich erst anläßlich dieses Tref-
fens beim BKA über diesen Stoff telefonisch erkun-
digt, sind danach unzutreffend. 

Im Anschluß an das Telefonat erklärte „Roberto" ge-
genüber Lopez, daß sie kein Osmium sondern Pluto-
nium wollten. Lopez erwiderte daraufhin, daß ihm 
derzeit kein Plutonium zur Verfügung stehe, er aber 
in Rußland entsprechende Nachforschungen anstel-
len werde und davon ausgehe, daß er Plutonium be-
schaffen könne. Sobald er Näheres wisse, werde er 
ihn informieren (UA Bay. LT, 6. Sitzung, Protokoll 
Bengoechea, S.5 f., 33 f., 47; 37. Sitzung, Protokoll 
Bengoechea, S. 6 f., 27 f., 80, 121, 143). 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies Lopez 
„Roberto" darauf hin, daß zunächst eine Vorauszah-
lung von 60 Mio. Peseten (ca. 750.000 DM) erforder-
lich sei. Nachdem es wegen der Höhe der Vorauszah-
lung zu einem Streitgespräch gekommen war, einigte 
man sich schließlich auf eine Summe von 30 Mio. 
Peseten (ca. 375.000 DM). „Roberto" machte - Ben-
goecheas Aussage zufolge - deutlich, daß Geld über-
haupt kein Problem sei (37. Sitzung, Protokoll 
Bengoechea, S. 7, 9, 27 f., 48, 52 f., 134, 144 f.; UA 
Bay. LT, 6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 6, 33 f., 
35 f., 55 f.). 

Zum weiteren Gesprächsverlauf hat Bengoechea be-
kundet, „Roberto" habe darüber hinaus erklärt, er 
benötige eine Probe von ungefähr 3 g Plutonium, die 
aus den 30 Mio. Peseten bezahlt werden würde. Auf 
die Frage von Lopez, wo die Übergabe dieser Probe 
stattfinden solle, habe „Roberto" erklärt, dies solle in 
München geschehen, da man dort ein Prüflabor 
habe, in dem die Probe analysiert werden könne. Mit 
dieser Begründung sei Lopez zufrieden gewesen und 
habe nicht weiter nachgefragt (37. Sitzung, Protokoll 
Bengoechea, S. 7, 9, 27 f., 48, 52 f., 134, 144 f.; UA Bay. 
LT, 6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 6, 33 f., 35 f., 
55 f.). Vor dem Münchener Landgericht und dem 
Bay. LKA hat er außerdem erklärt, „Roberto" habe 
angekündigt, er werde 400 g Plutonium bestellen, 
wenn die Analyse der Probe positiv ausfalle. Zur 
Wahl des Orts für die Übergabe der Probe hat Ben-
goechea in diesen Vernehmungen ausgeführt, 
„Roberto" habe nicht bereits bei diesem, sondern erst 
beim zweiten Treffen am 9. Juni 1994 auf München 
als Ort der Geschäftsabwicklung bestanden. 

Die Gesprächsteilnehmer verblieben schließlich so, 
daß Lopez die Möglichkeit der Beschaffung der 
Plutoniumprobe abklären und im Erfolgsfall Ben-
goechea darüber verständigen solle, damit ein neues 
Treffen vereinbart werden könne. „Roberto" sagte 
zu, die „Geldangelegenheiten" zu regeln und „alles 
vorzubereiten" (UA Bay. LT, 6. Sitzung, Protokoll Ben-
goechea, S. 6). 

Noch während der gemeinsamen Rückfahrt mit Lo-
pez und Santamaria von Madrid nach San Sebastian 
teilte Lopez Bengoechea nach einem Telefonat mit 
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einem Gesprächspartner in Rußland mit, er gehe da-
von aus, Plutonium beschaffen zu können (37. Sit-
zung, Protokoll Bengoechea, S. 121 f.). 

„Roberto" informierte „Rafa" telefonisch über den 
Inhalt und Verlauf der Gespräche mit der Anbieter-
gruppe. „Rafa's" Angaben zufolge teilte er ihm mit, 
die Anbieter hätten lediglich Osmium und Uran an-
geboten. Von Plutonium habe „Roberto" nicht ge-
sprochen. Darüber hinaus habe er gesagt, in diesem 
Fall sei nichts weiter zu unternehmen, bei den Anbie-
tern handele es sich um Aufschneider. Vor dem Mün-
chener Landgericht hat „Rafa" darüber hinaus be-
kundet, einige Tage nach dem Treffen vom 31. Mai 
1994 habe ihn Fernandez angerufen und gesagt, er 
habe den Eindruck, „Roberto" sei ein Spitzel. Als Be-
gründung habe er angegeben, daß ihm beim Verlas-
sen des Hotels ein kleiner weißer, vorschriftswidrig 
geparkter Lieferwagen aufgefallen sei. Er sei dann 
zum Schein weggefahren und nach kurzer Zeit zum 
Hotel zurückgekehrt. Da sei der Lieferwagen ver-
schwunden gewesen. Vor diesem Hintergrund habe 
Fernandez geäußert, daß er Mißtrauen gegenüber 
„Roberto" habe und daß dieser deshalb nicht mehr 
an den Treffen teilnehmen solle. 

cc) Unterrichtung des BKA über  den Inhalt und das 
Ergebnis des Treffens 

Nachdem „Roberto" den BKA-Beamten Famulla be-
reits während des Treffens informiert hatte, teilte er 
diesem unmittelbar danach nochmals mit, daß es bei 
den Gesprächen mit der Anbietergruppe nicht um 
Plutonium, sondern um Osmium 187 gegangen sei. 
Darüber hinaus seien ihm im Verlaufe des Gesprächs 
Kampfhubschrauber, Raketen etc. angeboten wor-
den, zu deren Kauf er sich allerdings nach Rußland 
begeben müsse, da diese Waffen nicht in Deutsch-
land gelagert seien. Er sei mit der Anbietergruppe 
so verblieben, daß er sich wieder mit ihnen in Ver-
bindung setzen werde. Darüber hinaus übergab 
„Roberto" eine Visitenkarte, auf der der Name Juan 
Tejero Robledo vermerkt war. Famulla ging deshalb 
zum damaligen Zeitpunkt davon aus, daß es sich bei 
dem von „Roberto" im Vorfeld des Treffens genann-
ten „spanischen Vermittler" um diese Person han-
delte (53. Sitzung, Protokoll Famulla, S. 66; Doku-
ment Nr. 55). Der BKA-Beamte Famulla hat vor dem 
Münchener Landgericht angegeben, „Roberto" habe 
ihm weder während noch nach dem Treffen mit der 
Anbietergruppe am 31. Mai 1994 - entgegen den von 
ihm selbst vor dem Landgericht gemachten Angaben 
- über ein Angebot von 8 kg Plutonium berichtet. 
„Roberto" habe auch nichts von einer Plutonium-
probe und/oder von einem Übergabeort München 
erwähnt. 

Am 1. Juni 1994 informierte Famulla das Referat 
EA 25 darüber, daß das Treffen am 31. Mai 1994 im 
„Novotel" in Madrid stattgefunden habe. Neben 
„Roberto" und dem spanischen Vermittler, bei dem 
es sich vermutlich um Tejero Robledo handele, hätten 
drei weitere bisher unbekannte Personen an diesem 
Treffen teilgenommen. Das Treffen sei durch die 
Gruppe I des Servicio Central de Estupefacientes mit 
zwei Beamten in seiner Anwesenheit observiert wor-
den. Dabei seien von spanischer Seite Lichtbilder ge-

fertigt sowie Kfz-Kennzeichen von zwei Fahrzeugen 
festgestellt worden. Nach Mitteilung „Roberto's" sei 
in dem Gespräch von Plutonium keine Rede mehr ge-
wesen, vielmehr sei es nur um Osmium 187 zu einem 
Grammpreis von 69.000 US $ gegangen. Darüber 
hinaus seien Hubschrauber, Raketen und andere 
Waffen angeboten worden. „Roberto" sei mit den 
Anbietern so verblieben, daß er sich mit ihnen wieder 
in Verbindung setzen werde (Dokument Nr. 56). 

b) Treffen der Anbieter/Vermittler im „Novotel" 
in Madrid am 9. Juni 1994 

aa) Entwicklung des Informationsstandes des BKA im 
unmittelbaren Vorfeld des Treffens 

Am 7. Juni 1994 teilte der BKA-Beamte Famulla dem 
Referat EA 25 nochmals mit, daß bei dem Treffen am 
31. Mai 1994 nicht mehr von Plutonium, sondern von 
Osmium 187 die Rede gewesen sei, worauf der An-
bieter jederzeit Zugriff habe. Nach Angaben des An-
bieters würden von diesem Stoff jährlich lediglich 
2 kg hergestellt. „Roberto" sei angeboten worden, 
nach Rußland zu kommen, wo er alles kaufen könne, 
insbesondere Raketen, Panzer und andere Waffen. 
Näheres sei ihm nicht bekannt. „Roberto" wolle aber 
weitere Informationen über das Gespräch seinem 
VP-Führer mitteilen (Dokument Nr. 57). Noch am sel-
ben Tag bat das Referat EA 25 den BKA-Beamten 
Schleppi über „Roberto" weitere Einzelheiten des 
Treffens in Erfahrung zu bringen. Für das Ermitt-
lungsverfahren sei dabei von besonderem Interesse, 
ob das Plutoniumangebot weiter bestehe. Noch am 
7. Juni 1994 teilte Schleppi dem Referat EA 25 mit, 
daß eine Kontaktaufnahme zu „Roberto" derzeit 
nicht möglich sei und bat das Referat EA 25 aufgrund 
eigener Verhinderung darum, sich unmittelbar mit 
„Roberto" in Verbindung zu setzen (Dokument 
Nr. 58). 

Am 9. Juni 1994 teilte der BKA-Beamte Famulla dem 
Referat EA 25 das Ergebnis der Halterfeststellung 
der bei dem Treffen am 31. Mai 1994 observierten 
Fahrzeuge mit. Die Halterfeststellungen der spani-
schen Polizei hatten ergeben, daß die Fahrzeuge auf 
einen Francisco Javier Bengoechea Garmendia, ge-
boren am 22. April 1960, und eine Margarita Nieves 
Fernandez Garcia, geboren am 22. Mai 1970, zuge-
lassen waren. Zu diesem Zeitpunkt lagen weder in 
Spanien noch beim BKA zu diesen Personen krimi-
nalpolizeiliche Erkenntnisse vor. Darüber hinaus un-
terrichtete Famulla das Referat EA 25 darüber, daß 
keine weiteren Identifizierungsmaßnahmen hätten 
eingeleitet werden können (Dokument Nr. 59) Die 
Identifizierung der an dem Treffen vom 31. Mai 1994 
beteiligten Personen gelang zunächst nicht. 

In einer weiteren Mitteilung am 9. Juni 1994 unter-
richtete Famulla das Referat EA 25 darüber, daß 
„Roberto" am Vormittag angerufen und ihm kurzfristig 
mitgeteilt habe, noch am selben Tag solle um 
12.00 Uhr ein weiteres Treffen mit der Anbietergrup-
pe im „Novotel" in Madrid stattfinden. Es werde ver-
sucht, auch dieses Treffen mit oder ohne spanische 
Kollegen zu observieren. Famulla setzte sich erneut 
mit der zentralen spanischen Dienststelle für Rausch-
giftbekämpfung in Verbindung und bat diese wieder-



Deutscher Bundestag -13 . Wahlperiode D r u c k s a c h e 1 3 / 1 0 8 0 0 

um um Observation des bevorstehenden Treffens 
(Dokument Nr. 60). 

bb) Ablauf, Inhalt und Ergebnis des Treffens 
zwischen Lopez, Santamaria, Bengoechea, 
„Rafa" und „Roberto" 

Wie von „Roberto" angekündigt, kam es am 9. Juni 
1994 gegen 12.00 Uhr im „Novotel" in Madrid zu 
einem weiteren Treffen zwischen den Anbietern und 
der Vermittler-/Käufergruppe, an dem auf der An-
bieterseite wiederum Lopez, Bengoechea und Santa-
maria und auf der Vermittler-/Käuferseite neben 
„Roberto diesmal auch „Rafa" teilnahmen. Diesem 
Treffen war nach Angaben Bengoechea's ein Anruf 
von Lopez bei ihm vorausgegangen, in dem dieser 
mitgeteilt hatte, daß er in der Lage sei, Plutonium zu 
beschaffen. Bengoechea solle darüber Fernandez in-
formieren, damit ein zweites Treffen vereinbart wer-
den könne, um im Hinblick auf die Probe und das 
Hauptgeschäft konkrete Verhandlungen zu führen. 
Nach Angaben Bengoechea's hatte er daraufhin 
Fernandez entsprechend telefonisch unterrichtet, der 
seinerseits zugesichert hatte, sich mit „Rafa" und 
möglicherweise auch mit „Roberto" in Verbindung 
zu setzen. Nach entsprechender Mitteilung durch 
Fernandez waren Lopez, Bengoechea und Santama-
ria erneut von San Sebastian nach Madrid gefahren, 
um dort im „Novotel" die Verhandlungen fortzufüh-
ren. Kurz nachdem sie im „Novotel" eingetroffen wa-
ren, wurde Bengoechea von Fernandez angerufen, 
der ihm mitteilte, daß er nicht kommen könne, ein 
enger Freund namens Rafael aber von ihm über alles 
informiert sei. In dem Hotel trafen sie mit „Rafa" und 
„Roberto" zusammen (UA Bay. LT, 6. Sitzung, Proto-
koll Bengoechea, S. 6 f.; 37. Sitzung, Protokoll Ben-
goechea, S. 7 f.). 

Im folgenden kam es sodann - wie bei dem Treffen 
vom 31. Mai 1994 - zwischen Lopez und „Roberto" 
zu einem teilweise in spanischer und teilweise in 
deutscher Sprache geführten Gespräch, dessen Ab-
lauf und Inhalt vom Untersuchungsausschuß - insbe-
sondere aufgrund fehlender und einander widerspre-
chender Zeugenaussagen - nicht restlos aufgeklärt 
werden konnte. Fest steht, daß bei diesem sehr kur-
zen Treffen von nur wenigen Minuten zwar wieder-
um über russische Kampfhubschrauber und sonstige 
Waffen aus Rußland gesprochen wurde, im Mittel-
punkt der Verhandlungen aber Plutonium stand, wo-
bei sich im Verlaufe der Gespräche herausstellte, daß 
das angebotene Material nicht in Deutschland, son-
dern noch in Rußland gelagert war. Fest steht weiter, 
daß die Verhandlungen schließlich abgebrochen 
wurden, nachdem Lopez von „Roberto" und „Rafa" 
für eine aus Rußland erst noch zu beschaffende Plu-
toniumprobe eine Vorauszahlung in Höhe von 
30 bzw. 50 Mio. Peseten (ca. 375.000 DM bzw. 
ca. 625.000 DM) verlangt hatte. Vieles spricht auch 
dafür, daß bei diesem Treffen oder im unmittelbaren 
Anschluß daran von „Roberto" und/oder „Rafa" dar-
auf gedrungen wurde, daß die noch zu beschaffende 
Plutoniumprobe unbedingt nach München verbracht 
werden müsse und daß auch das Hauptgeschäft über 
die größere Plutoniummenge nur dort durchgeführt 
werden könne, weil die Käuferseite dort über ein 
Prüflabor verfüge. Eine andere Erklärung dafür, war-

um sich die Verkäufer (Torres und Oroz) im weiteren 
Verlaufe des Geschehens nach München begaben, 
hat die Beweisaufnahme nicht ergeben. Mit letzter 
Sicherheit hat dies der Untersuchungsausschuß aller-
dings nicht feststellen können. Unter Heranziehung 
aller dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Be-
weisunterlagen stellen sich Ablauf und Inhalt des 
Treffens wie folgt dar: 

„Roberto sprach - Bengoecheas Angaben zufolge -
Lopez gleich zu Beginn des Gesprächs auf die 3 g 
Plutoniumprobe an und fragte ihn, ob er diese mitge-
bracht habe. Ihm sei gesagt worden, die Probe sei 
schon vor Ort. Lopez habe erstaunt geantwortet, 
„Welche Probe?" und geäußert, hier müsse ein Irrtum 
vorliegen. Er (Bengoechea) habe sich dieses Mißver-
ständnis so erklärt, daß Fernandez bei der Käufersei-
te offenbar den Eindruck erweckt habe, daß bereits 
bei diesem Treffen im „Novotel" eine Probe vorliegen 
würde, obwohl bei dem vorangegangen Treffen 
eigentlich nur vereinbart worden sei, über einen 
eventuellen Probenkauf näher zu verhandeln. Im 
Verlauf des weiteren Gesprächs sei es dann zu einem 
Streit zwischen Lopez und „Roberto gekommen. 
Lopez habe gesagt, sofern sie eine Probe haben woll-
ten, müßten sie eine Vorauszahlung in Höhe von 
30 Mio. Peseten leisten und nach Rußland kommen, 
um dort das Material zu kaufen. „Roberto" habe eine 
derartige Vorauszahlung jedoch kategorisch abge-
lehnt. „Rafa" habe verärgert erklärt, unter diesen 
Umständen würde er selbst nach Rußland reisen, mit 
den Militärs sprechen und das Material selbst hier-
herbringen. Während des Streitgesprächs zwischen 
Lopez und „Roberto" habe „Rafa" ihn zur Seite ge-
nommen und ihn aufgefordert, die Sache zu regeln. 
Er würde für alle Unkosten des Treffens aufkommen, 
das Geschäft müsse aber unbedingt abgewickelt 
werden. Zwischen Lopez und „Roberto" sei wohl 
auch darüber gesprochen worden, über welche 
Gesamtmenge das Geschäft abgeschlossen werden 
solle. In diesem Zusammenhang sei von 400 bis 500 g 
Plutonium die Rede gewesen. Vor allem „Roberto" 
habe bei diesem Treffen erneut darauf bestanden, 
daß die noch zu beschaffende Plutoniumprobe unbe-
dingt nach München gebracht werden müsse, weil 
die Käuferseite dort über ein Prüflabor verfüge. Auch 
das Geschäft über die größere Plutoniummenge von 
400 bis 500 g könne nur in München durchgeführt 
werden. Vorschläge, das Geschäft in Madrid abzu-
wickeln, seien von „Rafa" und „Roberto" kategorisch 
abgelehnt worden. Lopez, Santamaria und er hätten 
diesbezüglich nicht weiter nachgefragt und Mün-
chen als den von der Käuferseite genannten Ge-
schäftsort hingenommen. Aufgrund des Streits zwi-
schen Lopez und „Roberto" seien die Verhandlungen 
schließlich abgebrochen worden (UA Bay. LT, 6. Sit-
zung, Protokoll Bengoechea, S. 7 f., 35 f., 39, 55 f.; 
37. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 8 f., 27, 29 f., 
47 f., 52 f., 106, 134). 

Demgegenüber hat „Roberto vor dem Münchener 
Landgericht erklärt, bei diesem Treffen sei es wieder-
um um die 8 kg reinen waffenfähigen Plutoniums ge-
gangen. „Juan" bzw. Lopez habe vorgeschlagen, 
sich mit seinen Partnern und ihm in einer deutschen 
Großstadt, nicht München, zu treffen. Dort sollte über 
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den Preis geredet und - falls das Geschäft zustande 
komme - eine Plutoniumprobe übergeben werden. 
Als ihm die Einlassung von Bengoechea vorgehalten 
wurde, hat er dazu bemerkt, er habe bei dem vorge-
nannten Treffen weder eine Probe erwartet, noch 
habe er von einem Labor in München oder von einem 
Übergabeort München gesprochen. Bengoechea 
habe so etwas von ihm auch gar nicht hören können, 
da er sich allein mit Lopez und mit diesem nur in 
deutscher Sprache unterhalten habe. Bengoechea 
habe derweilen mit den anderen an einem Neben-
tisch gesessen. Als sich im weiteren Verlauf des Ge-
sprächs herausgestellt habe, daß der Lagerort des an-
gebotenen Plutoniums möglicherweise im Ausland 
hege, habe es nach einem Telefonat mit der BKA-
Zentrale geheißen, daß die Verhandlungen abzubre-
chen seien. Er habe daraufhin zu „Juan" bzw. Lopez 
gesagt, daß man nicht auf einen Nenner komme, was 
von diesem akzeptiert worden sei. Damit sei für ihn 
die Operation zu Ende gewesen. Nach diesem Tref-
fen habe er mit der Anbieterseite keine weiteren Ge-
spräche mehr über Plutonium geführt und auch 
keine Verbindung mehr zu Fernandez aufgenom-
men. 

„Rafa" hat Ablauf, Inhalt und Ergebnis des Treffens 
abweichend dargestellt. Er hat in seinen verschiede-
nen Vernehmungen hierzu auch sich einander wider-
sprechende Angaben gemacht. Vor dem Münchener 
Landgericht hat er - ähnlich wie bereits zuvor in sei-
ner Vernehmung durch das Bay. LKA - behauptet, er 
habe „Roberto" zu diesem Treffen als „Bodyguard" 
mitgenommen, da er eine Falle befürchtet habe. 
Lopez habe sich ihm gegenüber als „Julian" vorge-
stellt und neben Panzerfäusten und Hubschraubern 
12 kg Osmium oder angereichertes Uran angeboten, 
das ihm in Rußland zur Verfügung stehe. Hierfür sei 
von Lopez ein sofortiger Vorschuß in Höhe von 
50 Mio. Peseten verlangt worden. Als eine derartige 
Vorauszahlung abgelehnt worden sei, habe Lopez 
wütend mit dem Vorschlag reagiert, er möge dann 
doch mit seinem Freund „Roberto" nach Rußland 
kommen, um dort die angebotenen Waren zu besich-
tigen. Lopez habe versichert, er habe in Rußland alles 
unter Kontrolle. Er, „Rafa", habe sich aber geweigert, 
nach Rußland zu fahren. Bei den durch Lopez ange-
botenen Waffen habe es sich um mit Nuklearwaffen 
und Atomsprengköpfen ausgerüstete Rot-Kreuz-
Hubschrauber gehandelt {22.124. Sitzung, Protokoll 
„Rafa" - transskrib. Fass -, S. 21). 

Zu der Frage, ob bei diesem Treffen auch von Pluto-
nium die Rede gewesen sei, hat sich „Rafa" in seinen 
verschiedenen Vernehmungen widersprüchlich ge-
äußert. In seiner Vernehmung durch das Münchener 
Landgericht hat er vorgetragen, bei diesem Treffen 
sei nicht von Plutonium gesprochen worden. Ergän-
zend hat er in diesem Zusammenhang ein Telefonat 
mit Fernandez kurz nach dem Treffen erwähnt, in 
dem er diesen über Inhalt und Verlauf des vorange-
gangen Treffens informiert habe. In diesem Telefonat 
habe Fernandez mitgeteilt, die Anbieterseite hätte 
nur deswegen nicht von Plutonium gesprochen, weil 
sie Mißtrauen gegenüber „Roberto" gehabt habe. 
Fernandez habe ihm gesagt, das Plutonium sei aber 
bereits vorhanden. Demgegenüber hat er vor dem 

Untersuchungsausschuß festgestellt, die Anbieter 
hätten, kurz bevor „Roberto" eingetroffen sei, vor 
dem Hotel den weißen Lieferwagen bemerkt, den sie 
als Polizeifahrzeug angesehen hätten. Sie hätten ihn 
deshalb gefragt, ob er „Roberto" traue, was er bejaht 
habe. Nachdem „Roberto" in das Hotel gekommen 
sei, habe er direkt Plutonium verlangt. Die Anbieter 
hätten daraufhin eine Vorschußzahlung in Höhe von 
50 Mio. Peseten gefordert und angekündigt, nach 
Rußland zu fahren und das Material zu holen, wenn 
diese Summe gezahlt worden sei. Es sei kein Pro-
blem, das in Rußland gelagerte Plutonium von dort 
zu beschaffen. „Roberto" habe sich darüber aufge-
regt und das Treffen sei daraufhin abgebrochen wor-
den (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa" - transskrib. 
Fass. -, S. 18 f., 21, 25, 104, 106). 

Zu der Aussage Bengoecheas vor dem Münchener 
Landgericht hat der Zeuge „Rafa" vor dem Untersu-
chungsausschuß - wie bereits zuvor in seiner Ver-
nehmung durch das Landgericht München I - be-
merkt, es sei den Anbietern zu keiner Zeit vorge-
schlagen worden, das Material bzw. eine Plutonium-
probe nach München zu bringen. Auch hätten weder 
er noch „Roberto" von einem Labor in München ge-
sprochen (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa" - trans-
skrib. Fass. -, S. 106). 

Als Zeuge vernommen hat demgegenüber Santama-
ria vor dem Münchener Landgericht erklärt, er habe 
vom Inhalt der Gespräche unmittelbar zwar nichts 
mitbekommen, da das Treffen nur ca. fünf Minuten 
gedauert und Lopez ihn zwischenzeitlich zum Auto 
geschickt habe, um eine Aktentasche mit Ablichtun-
gen über Hubschrauber zu holen. Den Inhalt der Ver-
handlungen habe er aber teilweise einem Gespräch 
zwischen Lopez und Bengoechea im Anschluß an 
das Treffen entnehmen können. Dabei habe er erfah-
ren, daß die Verhandlungen abgebrochen worden 
seien, weil Lopez von „Roberto" eine Vorauszahlung 
von 30 Mio. Peseten verlangt habe, die von diesem 
abgelehnt worden sei. Lopez habe darüber hinaus 
die Forderung aufgestellt, die Kaufinteressenten 
müßten nach Rußland reisen, um dort das Plutonium 
zu kaufen. „Rafa" habe in diesem Zusammenhang 
geäußert, wenn er dorthin reisen müßte, könne er es 
dort selbst kaufen. Sanatamaria hat weiter angege-
ben, Lopez sei wütend gewesen, weil Fernandez 
nicht an dem Treffen teilgenommen habe. Er habe 
auch geäußert, es handele sich bei „Roberto" und 
„Rafa" um „Geschichtenerzähler", mit denen man 
kein Geschäft machen könne. Lopez habe auch ge-
sagt, er habe den Eindruck gehabt, daß das Treffen 
beobachtet worden sei. Nach Aussage Santamarias 
hat der Ort München auch bei diesem Treffen keine 
Rolle gespielt. Ihm sei auch nichts darüber bekannt, 
daß bei diesem oder dem vorausgegangenen Treffen 
bezüglich des Plutoniums über Mengen oder Preise 
gesprochen worden sei. 

Im Anschluß an das Treffen begaben sich Bengoe-
chea, Lopez und Santamaria in ein in der Nähe des 
Hotels befindliches Café, in dem wenig später 
„Roberto" und „Rafa" erschienen. Bengoecheas An-
gaben zufolge äußerten diese ihm gegenüber: „Die 
Verhandlungen sind abgebrochen, zu deinem Wohl 
muß das Geschäft durchgeführt werden". 
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cc) Unterrichtung des BKA über  den Inhalt 
und das Ergebnis des Treffens 

Nach den Verhandlungen im „Novotel" traf sich der 
BKA-Beamte Famulla, der sich während des Treffens 
außerhalb des Hotels aufgehalten hatte, vereinba-
rungsgemäß gegen 14.00 Uhr mit „Roberto" in einem 
Restaurant. An diesem Treffen nahm neben den bei-
den spanischen Observationsbeamten auch der spa-
nische Leiter für Verbindungsbeamte in Madrid teil. 
In deren Anwesenheit berichtete „Roberto" sodann 
über Ablauf und Inhalt des vorangegangen Treffens. 
„Roberto" teilte mit, bei diesem Treffen seien neben 
einem mit Raketen bestückten Hubschrauber kon-
kret insgesamt 12 kg Plutonium angeboten worden, 
die aber nicht - wie zuerst behauptet - in Deutsch-
land, sondern derzeit noch in Rußland gelagert seien. 
Es handele sich dabei einerseits um 6 kg Plutonium 
höherwertiger Qualität und andererseits um 6 kg Plu-
tonium minderer Qualität zum Preis von 6 Mio. US-
Dollar pro Kilogramm. Vorbedingung von Seiten der 
Anbieterseite sei, daß er einen Techniker nach Ruß-
land schicke, um eine Prüfung der Ware vornehmen 
zu lassen. Nach Prüfung durch den Techniker würde 
die Ware dann umgehend nach Deutschland geliefert 
werden. Er habe gegenüber den Anbietern - entspre-
chend den Vorgaben des BKA - eine Einfuhr von Plu-
tonium nach Deutschland abgelehnt. „Roberto" teilte 
weiter mit, die deutschsprachige männliche Person, 
die auch ausgezeichnet spanisch spreche, habe die 
zentrale Rolle gespielt. Er sei sich nicht sicher, ob es 
sich bei dieser Person um einen Deutschen handele. 
Nach Angaben dieser Person stehe im Hintergrund 
der Verkäufe ein Deutscher, möglicherweise mosai-
schen Glaubens, der darauf bestehe, daß weder das 
Plutonium noch die Waffen in den arabischen Raum 
gingen. „Roberto" übergab dem BKA-Beamten Fa-
mulla darüber hinaus Informationsmaterial über 
einen Hubschrauber und Raketen in russischer Spra-
che. Von einer Teilnahme „Rafa's" bei diesem Treffen 
teilte „Roberto" ihm nichts mit (Dokumente Nr. 61, 
62 und 63; 53. Sitzung, Protokoll Famulla, S. 66 f.). 

Aufgrund der Angaben „Roberto's" gewann der 
BKA-Beamte Famulla den Eindruck, daß das Treffen 
nicht zu einem endgültigen Abbruch der Verhand-
lungen geführt habe, man vielmehr so verblieben sei, 
nochmals über die Sache reden zu wollen. Nachdem 
sich herausgestellt hatte, daß das Plutonium entge-
gen den ursprünglichen Informationen noch in Ruß-
land gelagert war, machte Famulla gegenüber „Ro-
berto" unmißverständlich deutlich, daß es unter die-
sen Umständen auch in Rußland bleiben solle (Doku-
ment Nr. 62; 53. Sitzung, Protokoll Famulla, S. 66 f.). 
Er wies „Roberto" an, er solle sich bei ihm oder sei-
nem VP-Führer in der BKA-Zentrale wieder melden, 
damit über eine erneute Kontaktaufnahme mit der 
Anbietergruppe entschieden werden könne (Doku-
ment Nr. 61). Der Leiter des für Nuklearkriminalität 
zuständigen Fachreferates EA 25 in der BKA-Zen-
trale, der Zeuge Krömer, hat in diesem Zusammen-
hang ergänzend bekundet, „Roberto" sei nach dem 
Treffen aufgefordert worden, ergänzende Informatio-
nen wie Expertisen, Lichtbilder oder Unterlagen über 
das angebotene Material und Namen beteiligter Per-
sonen und Firmen sowie Angaben zur Herkunft und 
zum derzeitigen Lagerort des Materials zu beschaf-

fen, auf keinen Fall aber einen Transport von noch 
im Ausland befindlichem Plutonium zu veranlassen 
(64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 19). 

Am 10. Juni 1994 übermittelte der Zeuge Famulla die 
Informationen „Roberto's" sowie die übergebenen 
Unterlagen per Fax dem Referat EA 25. Ergänzend 
wies er darauf hin, an dem Treffen vom 9. Juni 1994 
hätten neben „Roberto" zwei Personen teilgenom-
men, die auch schon bei dem Treffen vom 31. Mai 
1994 anwesend gewesen seien. Außerdem habe sich 
eine Person beteiligt, die offensichtlich von Tejero 
Robledo abhängig sei. Darüber hinaus berichtete er, 
daß von dem deutschsprachigen Anbieter und dem 
spanisch sprechenden Begleiter durch die spani-
schen Kollegen derzeit Fingerabdrücke untersucht 
würden, deren Ergebnisse den deutschen Behörden 
mit dem Ziel der Identifizierung mitgeteilt würden. 
Die Auswertung dieser Fingerabdrücke führte dann 
jedoch weder in Spanien noch in Deutschland zu 
einer Identifizierung der Teilnehmer des Treffens 
(Dokument Nr. 61). 

In der Folgezeit setzte sich „Roberto" weder mit dem 
BKA-Beamten Famulla noch mit der BKA-Zentrale in 
Verbindung. Nachdem das Referat EA 25 auf die In-
formationen Famulla's vom 10. Juni 1994 nicht rea-
giert hatte, hielt dieser die Angelegenheit für erledigt 
(Dokument Nr. 55; 53. Sitzung, Protokoll Famulla, 
S. 67). Obwohl die Ursprungsinformation über ein 
Plutoniumdepot in Deutschland durch die beiden 
Treffen im „Novotel" nicht verifiziert worden war, 
wurde das Ermittlungsverfahren des BKA wegen 
Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Kernbrenn-
stoffen nicht eingestellt. Der BKA-Beamte Krömer 
hat hierzu erklärt, das Verfahren sei für das BKA 
nicht einstellungsfähig gewesen, da weiterhin die 
Möglichkeit bestanden habe, daß das Material aus 
Rußland noch nach Deutschland gelangen könnte. 
Aus diesem Grunde sei „Roberto" aufgegeben wor-
den, weitere Informationen zu besorgen, um festzu-
stellen, wo sich das Material in Rußland befinde, um 
was für ein Material es sich handele und wer invol-
viert sei (64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 31, 38). 

dd) Angebliches Gespräch zwischen „Roberto" und 
„Rafa" im unmittelbaren Anschluß an das Treffen 

In seiner Vernehmung vor dem Münchener Landge-
richt hat „Roberto" erklärt, im Anschluß an die Unter-
richtung des BKA-Beamten Famulla über das Treffen 
habe er ein Gespräch mit „Rafa" geführt. In dem Ver-
merk der Münchener Staatsanwaltschaft werden die 
Aussagen „Roberto's" vor dem Landgericht zum In-
halt dieses Gesprächs wie folgt wiedergegeben: 

(„Rafa") „erzählte mir, daß er bei dem Treffen 
am 9. 6. 1994 von Fernandez und Bengoechea er-
fahren habe, daß diese noch eine andere pluto-
nium-Connection' hätten. Sie wollten ein paar 
100 Gramm Plutonium nach München bringen. 
„Rafa" sagte auch: ,Schau mal, da verdiene ich so 
viel Geld, das laß' ich mir nicht entgehen'. Er brin-
ge sie soweit, daß sie das Plutonium nach Mün-
chen bringen. Er werde schon mit irgend jemand 
versuchen, die Sache in München zu machen. Ich 
antwortete darauf, daß kein Mensch will, daß Plu-
tonium nach Deutschland gebracht wird. Außer-
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dem sagte ich zu ihm, daß er durch sein Verhalten 
den Transport von Plutonium nach Deutschland 
provoziere. Insgesamt hielt ich aber seine Anga-
ben für Wichtigtuerei. " 

In der o. g. Vernehmung hat „Roberto" darüber hin-
aus vorgetragen, etwa eine Woche - möglicherweise 
auch erst einen Monat nach diesem Gespräch - habe 
er mit „Rafa" ein weiteres Gespräch geführt. In dem 
Vermerk der Münchener Staatsanwaltschaft werden 
die Aussagen „Roberto's" vor dem Landgericht zum 
Inhalt dieses weiteren Gesprächs wie folgt wiederge-
geben: 

(„Rafa" teilte mit:) „ ,Jetzt hab' ich es, die bringen 
was'. Er habe einen festen Kontakt zu ihnen. Er be-
stätigte, daß die Leute auf dem Weg nach Mün-
chen waren. Er war sich sicher, daß das LKA den 
Zugriff machen werde. ,Die Entscheidung muß ein 
hoher Mann getroffen haben. Es ist für mich unvor-
stellbar, daß sich jemand (gemeint sind hiermit der 
BND und das Bayer. LKA) so aufs Kreuz legen 
läßt'. " 

c) Zur Frage der Unterrichtung des BND über die 
Treffen der Anbieter/Vermittler im „Novotel" 
in Madrid am 31. Mai und 9. Juni 1994 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
der Frage befaßt, ob der BND über die Treffen der 
Anbieter/Vermittler am 31. Mai und 9. Juni 1994 un-
terrichtet war oder später unterrichtet worden ist. In 
diesem Zusammenhang mußte der Untersuchungs-
ausschuß auch klären, unter welchen Umständen es 
noch vor dem ersten Treffen im „Novotel" am 31. Mai 
1994 zur offiziellen Verpflichtung „Rafa's" als Nach-
richtendienstlicher Verbindung des BND am 24. Mai 
1994 gekommen war. 

aa) Anwerbung „Rafa's" als Nachrichtendienstliche 
Verbindung am 24. Mai 1994 

Der offiziellen Verpflichtung „Rafa's" als nachrich-
tendienstlicher Verbindung des BND am 24. Mai 
1994 war folgendes vorausgegangen: 

Wie bereits dargelegt (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt AI 1 b) dd) S. 63) hatte „Roberto" am 5. Au-
gust 1993 gegenüber der BND-Residentur in Madrid 
Angaben über eine vorgesehene Lieferung von 
300 kg Kokain aus Kolumbien über Spanien nach 
Deutschland mit einem Zielort in Bayern gemacht 
(sog. Operation „Remolancha"). In diesem Zusam-
menhang hatte er der Residentur außerdem angebo-
ten, einen Kontakt zur spanischen Guardia Civil her-
zustellen, Dieser Kontakt kam zustande. Zuvor hatte 
„Roberto" durch ein Gespräch mit dem Leiter der zu-
ständigen Rauschgifteinheit der Guardia Civil ge-
klärt, daß diese keine Beziehungen zu den BKA 
Rauschgiftverbindungsbeamten in Madrid unter-
hielt. „Roberto" stellte der BND-Mitarbeiterin „Jan-
ko" am darauffolgenden Tag zunächst seinen lang-
jährigen Bekannten, den Angehörigen der Guardia 
Civil „Rafa" vor. Dann führte „Rafa" „Janko" und 
„Roberto" zu seinem Vorgesetzen am Sitz der 
Rauschgifteinheit der Guardia Civil. Dort wurde im 
Rahmen einer Dienstbesprechung das Interesse an 

einem Informationsaustausch insbesondere in den 
Fällen betont, in denen deutsche Belange berührt 
sein könnten. Zur Verabredung einer formellen Zu-
sammenarbeit kam es aber nicht (16. Sitzung, Proto-
koll „Janko", S. 13; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-
Hollweg, S. 10; Dokument Nr. 28). 

Im Januar/Februar 1994 trat „Roberto" an die BND-
Mitarbeiterin „Janko" heran und bemerkte, sein 
langjähriger Bekannter „Rafa" sei daran interessiert, 
für den BND zu arbeiten. Daraufhin kam es zwischen 
„Rafa" und „Janko" zu einem ersten nachrichten-
dienstlichen Kontakt. Eine Zusammenarbeit zwi-
schen dem BND und „Rafa" wurde von der BND-
Zentrale jedoch zunächst abgelehnt, weil „Rafa" da-
mals noch aktives Mitglied der Guardia Civil war 
(16. Sitzung Protokoll „Janko", S. 13; Dokument 
Nr. 28). 

Am 10. März 1994 erneuerte „Roberto" seinen Hin-
weis auf „Rafa" und teilte der BND-Residentur am 
26. April 1994 mit, daß „Rafa" aus Gesundheitsgrün-
den mittlerweile aus dem Dienst der Guardia Civil 
ausgeschieden sei und nach wie vor Interesse habe, 
für den BND zu arbeiten. Darüber hinaus berichtete 
„Roberto", „Rafa" verfüge aufgrund seiner bisheri-
gen Tätigkeit über große Kompetenz im Rauschgift-
bereich und betreibe derzeit ein Detektivbüro in 
Madrid oder sei dort zumindest beschäftigt. In seiner 
Vernehmung durch das Münchener Landgericht hat 
„Roberto" hierzu erklärt, er habe dem BND auch mit-
geteilt, daß es sich bei „Rafa" um einen „begnade-
ten Märchenerzähler" handele (39. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fischer-Hollweg, S. 10; Dokumente Nr. 28 
und 29). 

Am 24. Mai 1994 kam es zu einem erneuten nach-
richtendienstlichen Kontakt zwischen „Janko" und 
„Rafa", der zu „Rafa's" offizieller Verpflichtung als 
Nachrichtendienstliche Verbindung des BND führte. 
Bei diesem Treffen erklärte „Rafa", er sei nunmehr 
aus der Guardia Civil ausgeschieden und bot seine 
Mitarbeit für den BND an. Darüber hinaus über-
reichte er einen schriftlichen Lebenslauf, aus dem 
sich ergab, daß er nicht mehr für die Guardia Civil 
tätig war. In dem Treffen wurde vereinbart, daß 
„Rafa" in erster Linie Informationen auf dem Gebiet 
des internationalen Rauschgifthandels beschaffen 
sollte. Daneben sollte er auch Informationen zum 
Waffenhandel und zum Thema Islamismus liefern. 
Als monatliche Vergütung wurde ein Betrag von 
220.000-230.000 Peseten (ca. 3.000 DM) zuzüglich 
Auslagenerstattung festgelegt. Im Zusammenhang 
mit der Vergütungsregelung wurde auch über Er-
folgsprämien gesprochen. Die BND-Mitarbeiterin 
„Janko" machte diesbezüglich deutlich, daß der 
BND keine Exekutivbehörde sei und die Zahlung 
etwaiger Erfolgsprämien in den Zuständigkeitsbe-
reich der Polizeibehörden falle. Da ihr bekannt war, 
daß „Rafa" früher als Verdeckter Ermittler für die 
Guardia Civil eingesetzt worden war, sah sie keine 
Veranlassung, mit ihm im einzelnen die Verhal-
tensregeln bei der Informationsbeschaffung zu be-
sprechen. Eine schriftliche Verpflichtungserklärung 
wurde „Rafa" nicht vorgelegt (16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 13 f., 18, 113-115; 39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 10, 12, 66, 112 f., 129 f., 156; 
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22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", transskrib. Fass., 
S. 10, 12-14; Dokumente Nr. 28 und 29). 

Die Angaben „Rafa's" zu seinem (angeblichen) Aus-
scheiden aus dem Dienst der Guardia Civil erschie-
nen der Zeugin „Janko" damals glaubhaft und wur-
den von ihr nicht weiter überprüft. Tatsächlich war 
„Rafa" zu diesem Zeitpunkt jedoch nur krank ge-
schrieben und schied erst am 31. Dezember 1994 als 
aktives Mitglied aus dem Dienst der Guardia Civil 
aus. Die Zeugin „Janko" hat hierzu ausgeführt, 
„Rafa" hätte nicht angeworben werden dürfen und 
wäre auch nicht angeworben worden, wenn diese 
Umstände bereits damals bekannt gewesen wären 
(16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 113-115). Der Zeu-
ge Dr. Fischer-Hollweg hat diesbezüglich ergänzend 
bemerkt, die BND-Residentur habe keine Veranlas-
sung gehabt, mit „Rafa" nicht zusammenzuarbeiten, 
nachdem dieser schriftlich überzeugend dargetan 
habe, daß er aus dem Dienst ausgeschieden sei und 
es genügend Belege dafür gegeben habe (39. Sit-
zung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, S. 156). Darüber 
hinaus hat der Zeuge Dr. Fischer-Hollweg in seiner 
Vernehmung erläutert, daß „Rafa" genügend ausge-
wiesen gewesen sei, um auf dem Gebiet des Rausch-
gifthandels für den BND tätig sein zu können, da er 
über viele Jahre hinweg für die Guardia Civil auf die-
sem Gebiet erfolgreich gearbeitet habe (39. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, S. 24). 

Nachdem die BND-Residentur „Rafa's" Informatio-
nen der zuständigen Stelle in der BND-Zentrale 
übermittelt und um Zustimmung gebeten hatte, mit 
ihm arbeiten zu dürfen, erklärte sich die Zentrale 
mit dessen Nutzung auf dem Gebiet des internatio-
nalen Rauschgifthandels einverstanden. Die Füh-
rung „Rafa's" als Nachrichtendienstliche Verbindung 
des BND wurde - ebenso wie zuvor bei „Roberto" -
in Absprache mit der BND-Zentrale vollverantwort-
lich der Residentur übertragen. Als Verbindungsfüh-
rerin vor Ort wurde von Dr. Fischer-Hollweg die 
Zeugin „Janko" eingeteilt. Die Auftragssteuerung 
und Regelung administrativer Vorgänge, einschließ-
lich der finanziellen Verwaltung, wurde in der BND-
Zentrale dem Referat I IA „Aufklärung und Lage 
Rauschgift sowie Geldwäsche" übertragen. Inner-
halb dieses Referates war der BND-Mitarbeiter 
„Kulp" zuständig. In der Folgezeit lieferte „Rafa" 
sodann zunächst mündliche und schriftliche Berichte 
aus dem Drogenbereich (39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 10, 129f.; 42. Sitzung, Pro-
tokoll „Imhorst", S. 7 f.; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Pro-
tokoll „Kulp", S. 108; Dokument Nr. 30). 

bb) Weiterleitung von Informationen über die Treffen 
der Anbieter/Vermittler  im „Novotel" in Madrid 
am 31. Mai und 9. Juni 1994 an den BND durch 
„Rafa" und/oder „Roberto" 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
der Frage befaßt, ob und ggf. durch wen und in wel-
chem Umfang Informationen über die beiden Treffen 
der Anbieter/Vermittler am 31. Mai und 9. Juni 1994 
an den BND weitergeleitet worden sind. Diesbezüg-
lich ist er insbesondere der Frage nachgegangen, ob 
Mitarbeiter der BND-Residentur in Madrid bereits im 
Vorfeld dieser Treffen oder zumindest im unmittel-

baren Anschluß daran über ihr Zustandekommen, 
sowie über ihren Ablauf, Inhalt und Ergebnis durch 
„Rafa" und/oder „Roberto" informiert worden sind. 
Der Untersuchungsausschuß ist dabei zu nachfolgen-
den Feststellungen gelangt: 

Am 16. Juni 1994 meldete die BND-Residentur in 
Madrid der Zentrale in Pullach, „Roberto" habe ihr 
gegenüber erneut über Angebote der Anbietergruppe 
in Spanien berichtet, wonach nunmehr 12 kg Plutoni-
um, aufgeteilt in 6 kg hochradioaktives und 6 kg ab-
geschwächtes Material, verfügbar seien. Diese Infor-
mationen stimmten mit den Hinweisen überein, die 
„Roberto" im unmittelbaren Anschluß an das zweite 
Treffen im „Novotel" am 9. Juni 1994 gegenüber dem 
BKA-Beamten Famulla gemacht hatte, (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A I. 3. b) cc) S. 79). Da in der Mel-
dung vom 16. Juni 1994 aber keine weiteren Details 
genannt wurden, die für einen Aufklärungsansatz hät-
ten nützlich sein können, wurde die Meldung von der 
auswertenden Abteilung in der BND-Zentrale nicht 
weiter verfolgt (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 145). 

Dr. Fischer-Hollweg und „Janko" haben auf Nach-
frage gegenüber der BND-Zentrale übereinstim-
mend erklärt, „Roberto" habe im Zeitraum vom 
16. Juni 1994 bis zum 28. Oktober 1994 nichts mehr 
zu spaltbarem Material gemeldet (Dokument Nr. 64). 
Sie haben beide auch vor dem Untersuchungsaus-
schuß betont, erst nach der Sicherstellung des Pluto-
niums am 10. August 1994 Kenntnis von den Treffen 
im „Novotel" erhalten zu haben (UA Bay. LT, 23. Sit-
zung, Protokoll „Janko", S. 15; 39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 45-47, 67 f., 129). Der Zeuge 
Dr. Fischer-Hollweg hat in diesem Zusammenhang 
im einzelnen ausgeführt, „Roberto" habe ihn am 
27./28. Oktober 1994 darauf hingewiesen, daß 
„Rafa" am 7. Juni 1994 am „Novotel" in Madrid von 
der spanischen Nationalpolizei observiert worden 
sei. Heute wisse man allerdings, daß „Roberto" hier 
eine Verwechslung des Datums unterlaufen sei, da 
inzwischen feststehe, daß es erst am 9. Juni 1994 zu 
diesem Treffen gekommen sei und zwar nicht am 
sondern im Hotel. Über diesen Hinweis „Roberto's" 
hinaus hätten der Residentur damals aber keinerlei 
weitere Einzelheiten über das Treffen vorgelegen. 
Insbesondere habe „Roberto" am 28. Oktober 1994 
nicht mitgeteilt, wer an dem Treffen teilgenommen 
habe und warum dieses observiert worden sei. Die 
Residentur habe auch nicht erfahren, daß das BKA 
eingeschaltet gewesen sei. Von den Zusammenkünf-
ten des Täterkreises im „Novotel" am 31. Mai und 
9. Juni 1994 habe er - ebenso wie seine Mitarbeiterin 
„Janko" - erstmalig anläßlich der PKK-Sitzung am 
19. April 1995 durch den Präsidenten des BKA 
Kenntnis erlangt (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-
Hollweg, S. 45-47, 67 f., 129; Dokument Nr. 64). 

Zunächst haben sich Zweifel an der Aussage der 
Zeugen Dr. Fischer-Hollweg und „Janko", sie seien 
über die Treffen im „Novotel" vom 31. Mai und 
9. Juni 1994 erstmalig anläßlich der PKK-Sitzung am 
20. April 1995 durch den Präsidenten des BKA infor-
miert worden, für den Untersuchungsausschuß aus 
einem Vermerk des BKA-Beamten Famulla vom 
11. Mai 1995 ergeben. In diesem Vermerk führt 
Famulla aus, er habe im Rahmen der Vorbereitung 
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der PKK-Sitzung am 20. April 1995 erstmalig erfah-
ren, daß „Roberto" zeitgleich als Quelle für den BND 
eingesetzt gewesen sei. Nachdem er von dieser Tat-
sache Kenntnis erlangt habe, sei er an Dr. Fischer-
Hollweg herangetreten, um zu erfahren, ob dieser 
bereits im Zeitpunkt der Treffen gewußt habe, daß 
„Roberto" durch das BKA geführt werde. Dieser ha-
be entgegnet, daß ihm dies aus Quelleninformatio-
nen bekannt gewesen sei. Am gleichen Tag habe er, 
Famulla, dieselbe Frage auch der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" gestellt, die entgegnet habe, daß sie durch 
„Roberto" über die Treffen am 31. Mai 1994 und 
9. Juni 1994 informiert worden sei. „Roberto" habe 
nach Angaben „Janko's" zu diesem Zeitpunkt exklu-
siv mit dem BKA zusammengearbeitet (Dokument 
Nr. 65) Aufgrund dieser Angaben gelangte der Be-
richt der Bundesregierung zu der Feststellung, daß 
die BND-Residentur über die Treffen am 31. Mai und 
9. Juni 1994 informiert war. 

Auf seinen Vermerk vom 11. Mai 1995 angesprochen 
hat der Zeuge Famulla in seiner Vernehmung durch 
das Landgericht München I bemerkt, der BND-Resi-
dent Dr. Fischer Hollweg und die BND-Mitarbeiterin 
„Janko" hätten ihm anläßlich der PKK-Sitzung mit-
geteilt, ihnen sei zum Zeitpunkt der Treffen bekannt 
gewesen, daß „Roberto" in Zusammenarbeit mit dem 
BKA Verhandlungen mit den Anbietern von Pluto-
nium führe. Im Gegensatz zu seinen Ausführungen 
in dem Vermerk vom 11. Mai 1995 müsse er nunmehr 
feststellen, daß die Zeugin „Janko" ihm anläßlich der 
PKK-Sitzung lediglich in allgemeiner Weise bestätigt 
habe, ihr sei zum damaligen Zeitpunkt bekannt ge-
wesen, daß Treffen zwischen „Roberto" und den An-
bietern stattgefunden hätten. Daraus habe er in sei-
nem Vermerk den falschen Schluß gezogen, daß 
„Roberto" die BND-Residentur über die Treffen am 
31. Mai 1994 und am 9. Juni 1994 informiert habe. 

„Roberto" hat seinereits bei der Vernehmung durch 
das Landgericht München I allerdings behauptet, er 
habe gegenüber dem BND in dieser Sache keine In-
formationen zurückgehalten. Er habe keine Veran-
lassung gehabt, die Informationen über das Plu-
tonium nur an das BKA weiterzuleiten. Vielmehr habe 
er die BND-Mitarbeiterin „Janko" im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang der beiden Treffen vom 
31. Mai und 9. Juni 1994 über diese unterrichtet. Er 
gehe davon aus, daß er die Zeugin „Janko" damals 
über das erste Treffen eingehend am späten Nach-
mittag des 31. Mai 1994 und über das zweite Treffen 
kurze Zeit nach dem 9. Juni 1994 mit der Bemerkung 
unterrichtet habe, daß sich die Sache erledigt 
habe. Die Zeugin „Janko" hat in ihrer Vernehmung 
durch das Landgericht München I dazu ausgeführt, 
„Roberto" habe ihr bei der Zusammenkunft am 
Nachmittag des 31. Mai 1994 nichts über das voran-
gegangene Treffen mit der Anbietergruppe berichtet. 
Die in der Unterrichtung der BND-Zentrale vom 
16. Juni 1994 enthaltene Information, die Anbieter-
gruppe biete nunmehr 12 kg Plutonium an, habe sie 
von „Roberto" vermutlich bereits am 3. Juni 1994 er-
halten. Auf Vorhalt des Vermerks des BKA-Beamten 
Famulla über das Treffen vom 9. Juni 1994, wonach 
das Angebot über die 12 kg von der Anbieterseite 
erst bei dem Treffen am 9. Juni 1994 gemacht worden 
ist, hat die Zeugin erklärt, sie könne nicht ausschlie-

ßen, daß die betreffende Mitteilung „Roberto's" auch 
erst einige Tage nach dem 3. Juni 1994 erfolgt sei. In 
ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß 
hat die Zeugin ergänzend erläutert, ihr sei aufgrund 
der Informationen „Roberto's" zwar klar gewesen, 
daß dieser seit Oktober 1993 mit der Anbietergruppe 
in Kontakt gestanden habe, „Roberto" habe ihr aber 
zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, wo, wann und mit 
wem er gesprochen habe (16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 31 f.). 

Der Zeuge „Rafa" hat in seiner Vernehmung vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgesagt, er habe noch be-
vor er zu den jeweiligen Treffen mit den Anbietern 
gegangen sei, die BND-Mitarbeiterin „Janko" aus 
Gründen seiner eigenen Sicherheit immer umfassend 
in Kenntnis gesetzt. Über den Inhalt der Treffen habe 
er ihr sodann anschließend jeweils einen schriftlichen 
Bericht zugeleitet. Darüber hinaus habe er alle Tele-
fongespräche, die er mit Fernandez über das Pluto-
niumgeschäft geführt habe, auf Tonband mitgeschnit-
ten und ihr diese Bänder vollständig ausgehändigt. 
Insbesondere habe er die Zeugin „Janko" direkt über 
das Treffen vom 9. Juni 1994 informiert. Er habe ihr 
mitgeteilt, daß sich das Plutonium noch in Rußland 
befinde, die Anbietergruppe Käufer suche und beab-
sichtige, es „irgendwohinnach Deutschland" zubrin-
gen" (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", transskrib. 
Fass., S. 19,21 f., 25 f.). Bereits anläßlich seiner Befra-
gung durch den BND am 4. Mai 1995 hatte „Rafa" be-
hauptet, die Zeugin „Janko" sei noch am 9, Juni 1994 
über das Treffen im „Novotel" vom selben Tag unter-
richtet worden. Ergänzend hatte er hinzufügt, er habe 
in Absprache mit der Zeugin „Janko" ein im unmittel-
baren Anschluß an das Treffen geführtes Telefonat 
mit Fernandez aufgezeichnet und ihr sofort danach 
nicht nur die Aufzeichnungskassette, sondern das 
ganze Gerät überlassen. Die Zeugin „Janko" habe 
das Gerät etwa vier bis fünf Tage behalten und es 
dann ohne die Kassette zurückgegeben. Die Kassette 
habe sie an ihre Zentrale weitergeleitet. 

Demgegenüber hat die Zeugin „Janko" erklärt, 
„Rafa" habe sie weder schriftlich noch mündlich 
über die beiden Treffen am 31. Mai und 9. Juni 1994 
informiert. Zur angeblichen Übergabe einer Ton-
bandaufnahme eines Telefonats zwischen „Rafa" und 
Fernandez vom 9. Juni 1994 hat die Zeugin „Janko" 
vor dem Untersuchungsausschuß - wie bereits anläß-
lich ihrer Anhörung durch den BND - angegeben, 
zwar habe „Rafa" ihr eine Kassette über ein solches 
Telefonat übergeben, das aufgenommene Telefonat 
sei jedoch erst kurz vor „Rafa's" Reise nach München 
- vermutlich am 19. oder 20. Juli 1994 - geführt wor-
den (16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 31 f., 35, 77 f.; 
Dokument Nr. 28). 

4. Entwicklung des Plutoniumgeschäfts  nach 
den Treffen im „Novotel" 

a) Weitere Schritte zur Realisierung des 
Plutoniumgeschäfts  durch Lopez, Fernandez 
und Bengoechea in Spanien sowie durch 
Oroz und Torres in Rußland 

Der Untersuchungsausschuß hat sich intensiv darum 
bemüht, die weitere Entwicklung des Plutoniumge-
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schäfts nach den Treffen am 31. Mai und 9. Juni 1994 
im „Novotel" in Madrid aufzuklären. Nach den 
jeweiligen Treffen kam es zu den verschiedensten 
Telefonaten und sonstigen Kontakten zwischen 
Lopez, Fernandez und Bengoechea in Spanien sowie 
zwischen Oroz und Torres in Rußland, die letztend-
lich dazu führten, daß sich Oroz und Torres mit einer 
Plutoniumprobe von Moskau über Berlin nach Mün-
chen begaben. Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme stellt sich die weitere Entwicklung der Ge-
schehensabläufe bis zum Eintreffen von Oroz und 
Torres in München am 11. Juli 1994 wie folgt dar: 

aa) Weitere Konkretisierung des Plutoniumgeschäfts 
in Moskau durch Lopez, Oroz und Torres bis 
zur Abreise von Oroz in die Ukraine Mitte Juni 1994 

Parallel zur Entwicklung in Spanien bemühten sich 
Oroz und Torres in Moskau das Plutoniumgeschäft 
weiter voranzutreiben. Im Anschluß an ihr erstes Zu-
sammentreffen in der nicaraguanischen Botschaft 
(vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A I 2 a) bb) S. 67 f.) 
kam es zwischen Oroz und Torres in Moskau in der 
Zeit bis etwa Mitte Juni 1994 zu vielfältigen telefoni-
schen und sonstigen Kontakten, bei denen das Pluto-
niumgeschäft weiter konkretisiert wurde. Den Aus-
sagen der Zeugen Oroz und Torres zufolge ist 
für diese Entwicklungsphase des Plutoniumgeschäfts 
von folgendem Geschehensablauf auszugehen: 

Etwa Ende Mai 1994 rief Lopez Oroz an und teilte 
mit, daß er in Spanien die Kaufinteressenten für die 
beiden Hubschrauber und das Osmium 187 gespro-
chen habe. Die Käufer seien jetzt aber nicht mehr an 
Osmium und Hubschraubern, sondern an Plutonium 
interessiert. Oroz hat zum Inhalt dieses Gesprächs er-
läuternd angemerkt, konkrete Mengen seien von 
Lopez nicht genannt worden. Auf Nachfrage, um 
was für ein Material es sich hier handele, habe Lopez 
ihm erklärt, dieser Stoff diene der Herstellung von 
Bomben. Den Inhalt dieses Telefonats habe er wenig 
später an Torres weitergegeben, als dieser ihn zufäl-
lig angerufen habe. Torres habe erklärt, die Beschaf-
fung des Plutoniums sei kein Problem, er werde sich 
umschauen und er könne das Material unter Umstän-
den schon in wenigen Tagen besorgen. Bei dieser 
Gelegenheit habe er Torres auch die Telefonnummer 
von Lopez gegeben (UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll 
Oroz, S. 10-12, 159-161, 183; 44. Sitzung, Protokoll 
Oroz, S. 116 ff., 176, 205 f.). 

Demgegenüber hat der Zeuge Torres anläßlich seiner 
Vernehmungen behauptet, nach dem ersten Zusam-
mentreffen mit Oroz in der nicaraguanischen Bot-
schaft habe er diesen am selben Ort noch ein oder 
zweimal getroffen. Oroz habe ihm dabei bestätigt, 
daß die Käufer in Spanien alles kaufen würden, sich 
aber insbesondere für Hubschrauber und Plutonium 
interessierten. Bedingung für das Zustandekommen 
eines Hubschraubergeschäfts sei die Lieferung von 
400 g Plutonium. Oroz habe darüber hinaus erklärt, 
die Käufer hätten ihn zunächst nach Osmium gefragt, 
das er auch hätte besorgen können. Nunmehr aber 
habe sich herausgestellt, daß die Käufer nicht mehr 
an Osmium, sondern nur noch an Plutonium interes-
siert seien. Sie seien bereit, für das Plutonium den 
gleichen Preis wie für das Osmium zu bezahlen und 

zwar 70.000 US-Dollar pro Gramm. Oroz habe ihm 
außerdem gesagt, die Käufer seien Willens und in 
der Lage, nach Moskau zu kommen. Sie seien aber 
sehr beschäftigt und wollten mit einer solchen Reise 
keine Zeit verschwenden. Er habe Oroz daraufhin 
zugesagt, er werde alles versuchen, um das Plu-
tonium zu beschaffen (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Proto-
koll Torres, S. 4 f.; 44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 12 f., 
17, 23, 38 f.). Der Zeuge Torres hat weiter ausgesagt, 
er habe sich damals in einer sehr schwierigen finan-
ziellen Situation befunden und erhebliche Schulden 
gehabt. Aus diesem Grunde habe er sich entschlos-
sen, alles zu unternehmen, um das Plutonium zu be-
schaffen. Er habe deshalb erneut mit seinem Ge-
schäftspartner gesprochen, der ihm aber deutlich ge-
macht habe, daß es unmöglich sei, das Plutonium zu 
besorgen und daß die Sache auch nicht seriös sei. 
Darüber hinaus habe er auch mit vielen anderen 
Leuten über die Angelegenheit geredet, dennoch 
aber niemanden gefunden, der in der Lage gewe-
sen sei, Plutonium zu beschaffen (UA Bay. LT, 9. Sit-
zung, Protokoll Torres, S. 98 f.; 44. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 18). 

Zur weiteren Entwicklung des Geschehens hat 
Torres erklärt, etwa Mitte Juni 1994 habe sich bei 
ihm telefonisch ein gewisser „Konstantin" gemeldet, 
der ihm bis dahin nicht bekannt gewesen sei. Mit 
diesem sei ein Treffen in Moskau vor einer Cafeteria 
in der Nähe des „Roten Platzes" vereinbart worden. 
Bei dem Treffen habe ihm „Konstantin" mitgeteilt, er 
habe davon gehört, daß er (Torres) an Plutonium in-
teressiert sei. „Konstantin" habe perfekt russisch ge-
sprochen, allerdings mit Akzent, so daß er den Ein-
druck gewonnen habe, es handele sich nicht um 
einen Russen, sondern um eine Person aus dem Balti-
kum. Er habe „Konstantin" erklärt, daß er indirekte 
Kontakte zu Käufern habe, die an 400 g Plutonium 
Interesse hätten und bereit seien, dafür einen Preis 
von 70.000 US Dollar pro Gramm zu zahlen. „Kon-
stantin" habe daraufhin entgegnet, der genannte 
Preis für das Plutonium sei sehr gut, wenn man be-
denke, daß 400 g Plutonium für die Herstellung von 
Atomwaffen nicht geeignet seien. Außerdem habe 
„Konstantin" geäußert, daß es unterschiedliche Qua-
litäten von Plutonium gebe und nur ein geringer Teil 
davon für die Waffenherstellung tauglich sei. „Kon-
stantin" habe auch erklärt, er könne Plutonium von 
einer Qualität beschaffen, mit der es unmöglich sei, 
eine Atombombe herzustellen. Er habe ihn im übri-
gen darauf hingewiesen, daß die Angelegenheit sehr 
geheim sei und er ihm deshalb weder seine Anschrift 
noch seine Telefonnummer geben könne. Er habe 
„Konstantin" zu verstehen gegeben, er werde abzu-
klären versuchen, ob weiterhin Interesse an der Be-
schaffung von Plutonium bestehe. Für die nächsten 
Tage sei dann noch ein weiteres Treffen am Platz 
Majakowski in Moskau vereinbart worden (UA Bay. 
LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 5 f., 63-65, 67-69, 
86 f., 98-106, 112; 44. Sitzung, Protokoll Torres, 
S. 17 f.). 

Nach diesem Treffen mit „Konstantin" habe er Oroz 
aufgesucht und ihm mitgeteilt, es gebe eine Möglich-
keit, das Plutonium zu beschaffen. Oroz solle klären, 
ob das Geschäft realisierbar sei. Oroz habe daraufhin 
erklärt, es gebe keine Probleme. Die Leute in Spa-
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nien würden nur auf seinen Anruf warten, um nach 
Rußland zu kommen und dort das Plutonium zu über-
nehmen. Er habe sich gegenüber Oroz nicht zu der 
Beschaffenheit des Plutoniums geäußert und ihm 
verschwiegen, daß das von „Konstantin" genannte 
Material (angeblich) nicht waffenfähig sei. Zwischen 
ihm und Oroz sei auch über den Verwendungszweck 
des Plutoniums gesprochen worden. Oroz habe in 
diesem Zusammenhang geäußert, die Käufer wollten 
das Plutonium möglicherweise für den Bau einer 
Atombombe verwenden. Er selbst habe aufgrund der 
geringen Menge von nur 400 g Plutonium dies je-
doch nicht geglaubt. Bei einem weiteren Treffen mit 
Oroz in Moskau sei es auf dessen Vermittlung zu 
einem Telefonat zwischen ihm und Lopez in Spanien 
gekommen. Auf entsprechende Nachfrage habe 
Lopez ihm bestätigt, daß die Käufer in Spanien Inter-
esse an 400 g Plutonium hätten und daß das Plutoni-
um für Nuklearwaffen verwendet werden solle. Au-
ßerdem habe Lopez in diesem Telefonat mitgeteilt, 
die Käufer kämen mit einem Dolmetscher nach Mos-
kau, um das Geschäft mit den Hubschraubern und 
den 400 g Plutonium abzuwickeln. Auf seinen Hin-
weis, daß diese Menge nicht für den Bau einer Atom-
bombe ausreiche, weil man hierfür mindestens 11 kg 
benötige, habe Lopez erklärt, das sei zwar richtig, 
aber Angelegenheit der Käufer, die möglicherweise 
später noch mehr nachbestellen würden. Er habe 
deutlich gemacht, daß die Möglichkeit bestehe, das 
Geschäft durchzuführen und er insbesondere an dem 
Verkauf der Hubschrauber interessiert sei. Lopez 
habe abschließend gesagt, daß er jetzt mit seinen 
Käufern sprechen könne (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Pro-
tokoll Torres, S. 6 f.; 44. Sitzung, Protokoll Torres, 
S. 13, 38). 

Demgegenüber hat der Zeuge Oroz zur weiteren 
Entwicklung des Geschehens dargelegt, einige Tage 
nach dem Telefonat mit Torres Ende Mai 1994, in 
dem dieser ihm zugesagt habe, sich nach Bezugs-
quellen für Plutonium umzuschauen, habe Torres ihn 
in seiner Wohnung aufgesucht und erklärt, er verfü-
ge jetzt über das Plutonium, für das es in Spanien In-
teressenten gebe. Kurz darauf habe Lopez erneut an-
gerufen und ihn gefragt, ob es mittlerweile gelungen 
sei, Plutonium zu beschaffen. Er habe ihm diesbe-
züglich mitgeteilt, daß er jemanden gefunden habe, 
der das Plutonium besorgen könne. Lopez habe er-
klärt, die Käufer seien an der Lieferung von 4 kg Plu-
tonium interessiert und er solle sich nach dem Preis 
erkundigen. Das Geschäft über die 4 kg Plutonium 
sei bereits abgeschlossen worden und das Material 
müsse in München übergeben werden. Er habe Lo-
pez aufgefordert, dieser möge den Käufern mitteilen, 
sie sollten doch nach Moskau kommen. Lopez habe 
entgegnet, die Käufer hätten kein Interesse daran, 
nach Moskau zu kommen, denn das Geschäft sei be-
reits fest vereinbart und die Übergabe des Materials 
könne nur in München erfolgen. Einige Tage später 
sei Torres wieder zu ihm gekommen und habe ihm 
mitgeteilt, daß er bereits 4 kg Plutonium und eine 
Probe in Moskau habe; weitere sechs bis sieben Kilo-
gramm würden in Sibirien bereitliegen. Der Preis des 
Plutoniums sei von Torres mit 67.000 US-Dollar pro 
Gramm beziffert worden. Torres habe ihm aufgetra-
gen, diese Informationen weiterzuleiten. Dies habe 

er einige Tage später in einem Telefonat mit Lopez 
auch getan. In diesem Telefonat habe Lopez erklärt, 
er werde mit seinen Kaufinteressenten in Kontakt 
treten und mit ihnen ein Treffen Mitte Mai in Madrid 
vereinbaren (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 164-167, 
169-171, 176-178; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll 
Oroz, S. 12 f.). Der Untersuchungsausschuß ist zu 
dem Ergebnis gelangt, daß die Angaben des Zeugen 
Oroz zum Zeitpunkt dieses Treffens zwischen Lopez 
und der Käuferseite in Madrid vor dem Hintergrund 
der geschilderten Geschehensabläufe aller Wahr-
scheinlichkeit nach unzutreffend sind. Vielmehr ist 
davon auszugehen, daß es sich hier um das oben 
näher beschriebene Treffen der Anbieter/Vermittler 
am 9. Juni 1994 im Novotel in Madrid (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A I. 3. b) bb)) gehandelt hat. 

Zur weiteren Entwicklung des Geschehens hat 
Torres erklärt, mit „Konstantin" sei es vereinbarungs-
gemäß einige Tage nach dem ersten Kontakt zu ei-
nem weiteren Treffen gekommen. Dabei habe er die-
sem den Inhalt des zuvor mit Lopez geführten Telefo-
nats mitgeteilt. Mit „Konstantin" seien dann regel-
mäßige Treffen vereinbart worden, um sich gegen-
seitig auf dem Laufenden zu halten. Auch mit Oroz 
habe er in dieser Phase ständigen telefonischen Kon-
takt gehalten. Dieser habe immer wieder erklärt, es 
sei alles bereit, die Käufer seien sehr ernst zu neh-
mende Leute mit viel Geld und er solle alles nur 
Mögliche unternehmen, um das Material zu beschaf-
fen. Auf entsprechende Nachfrage habe Oroz ange-
geben, die Käufer kämen nach Moskau, sobald das 
Plutonium zur Verfügung stehe. Oroz habe darüber 
hinaus geäußert, die Käufer würden nur auf seine 
Anweisungen warten und dann mit dem Geld kom-
men. Man müsse den Käufern zunächst aber eine 
Probe überreichen und außerdem müsse noch ver-
einbart werden, wie die Übergabe im einzelnen erfol-
gen solle. Oroz habe ihm für etwaige Nachfragen 
die Telefonnummer von Lopez hinterlassen. Auf-
grund der Angaben von Oroz, die auch von Lopez 
bestätigt worden seien, sei er bis zu diesem Zeit-
punkt davon ausgegangen, daß die Käufer aus Spa-
nien nach Moskau kommen würden, um dort das Ge-
schäft abzuwickeln und das Material zu übernehmen 
(UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 6 f.; 44. Sit-
zung, Protokoll, Torres, S. 52). Etwa Mitte Juni 1994 
reiste Oroz eigenen Angaben zufolge sodann in an-
deren Geschäften in die Ukraine, während Torres in 
Moskau verblieb. 

bb) Behauptungen von Oroz über  ein Auftreten 
des BND-Mitarbeiters „Liesmann" und des 
Beamten des Bay. LKA „Boeden" als Käufer 
in Spanien im Mai/Juni 1994 

Während des Aufenthalts von Oroz in der Ukraine 
kam es zwischen diesem und Lopez zu verschiede-
nen Telefonaten, in denen es den Angaben des Zeu-
gen Oroz zufolge vor allem darum ging, daß die Käu-
fer in die Ukraine kommen sollten, um dort das Ge-
schäft abzuwickeln. Der Zeuge Oroz hat in diesem 
Zusammenhang behauptet, Ende Juni 1994, vermut-
lich am 27. oder 28., habe Lopez ihm mitgeteilt, An-
sprechpartner in Spanien sei ab sofort an seiner 
Stelle sein Teilhaber, ein gewisser Bengoechea, dem 
er seine Telefonnummer in der Ukraine übermittelt 
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habe. Er selbst sei auf Reisen und könne sich der An-
gelegenheit deshalb nicht mehr widmen. Auf Nach-
frage habe Lopez sodann erklärt, die Käufer des Plu-
toniums seien Deutsche und das gesamte Geschäft 
müsse in Deutschland abgewickelt werden. Lopez 
habe die Deutschen folgendermaßen beschrieben: 
Einer der beiden Deutschen, der als Aufkäufer des 
Plutoniums in Spanien aufgetreten sei, spreche per-
fekt Spanisch, sei „kahlköpfig" und habe sich 
„Adrian" genannt. Dieser habe erklärt, er werde in 
Deutschland alle Kosten tragen. Die andere Person 
sei von Lopez als ein Mann mit mittelblonden, kur-
zen, leicht gewellten Haaren und ausgeprägten „Ge-
heimratsecken" beschrieben worden, der eine Brille 
trage und kein Spanisch spreche. Dessen Name sei 
ihm von Lopez nicht genannt worden. In bezug auf 
die Käufer habe Lopez auch noch von einem Mitglied 
der Guardia Civil namens Rafael gesprochen. Dar-
über hinaus habe er einen gewissen Pepe Fernandez 
und einen Santamaria erwähnt, die neben Bengoe-
chea als Vermittler an dem Geschäft beteiligt seien. 
Die von Lopez in dem Telefonat beschriebenen bei-
den Deutschen habe er dann später in München am 
25. Juli 1994 anläßlich der ersten Zusammenkunft 
mit der Aufkäuferseite vor dem Hotel „Excelsior" ge-
sehen. Als sich „Liesmann" und „Boeden" zusam-
men mit „Rafa" und Torres in „Rafa's" Hotelzimmer 
begeben hätten, um sich die Probe anzusehen, habe 
er sich mit Fernandez unterhalten. Dieser habe ihm 
gesagt, daß es sich bei „Liesmann" und „Boeden" 
um die beiden Personen handele, die in Madrid 
gewesen seien und dort als Käufer des Plutoniums 
aufgetreten seien. Ihm sei daraufhin klar geworden, 
daß die Beschreibung, die ihm von Lopez in dem 
Telefonat Ende Juni 1994 hinsichtlich der beiden 
Deutschen gegeben worden sei, auf die beiden zu-
treffe (44. Sitzung, Protokoll, Oroz, S. 171 f., 207-210; 
UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 15 f., 
176-181,188-191; UA Bay. LT, 8. Sitzung, Protokoll 
Oroz, S. 11-20). 

Diese Angaben des Zeugen Oroz hat der Untersu-
chungsausschuß zum Anlaß genommen, sich einge-
hend mit der Frage zu befassen, ob und ggf. unter 
welchen Umständen der BND-Mitarbeiter „Lies-
mann" und/oder der Beamte des Bay. LKA „Boeden" 
noch vor der am 19. Juli 1994 erfolgten Aufnahme 
des Münchener Ermittlungsverfahrens in Spanien 
bzw. Madrid gewesen sein könnten und ob sie dort 
möglicherweise als Käufer von Plutonium aufgetre-
ten sind. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, daß „Lies-
mann" und/oder „Boeden" in der fraglichen Zeit in 
Madrid bzw. Spanien waren. Im einzelnen haben die 
hierzu vernommenen Zeugen wie folgt ausgesagt: 

Der Zeuge „Liesmann" hat in seiner Vernehmung 
durch den Bayerischen Untersuchungsausschuß un-
ter Berufung auf sein Auskunftsverweigerungsrecht 
zu seiner Beteiligung an den Geschehensabläufen im 
Münchener Plutoniumfall grundsätzlich keine Anga-
ben gemacht. Er hat im vorliegenden Zusammen-
hang auf die Frage, ob er unabhängig vom Münche-
ner Plutoniumfall im Frühjahr oder Juni 1994 in Ma-
drid gewesen sei, angegeben, dies sei - soweit er sich 
erinnern könne - nicht der Fall gewesen (UA Bay. LT, 

29. Sitzung, Protokoll „Liesmann", S. 16). Der Zeuge 
„Boeden" hat erklärt, er sei weder im Zusammen-
hang mit dem Münchener Plutoniumfall noch in 
einer anderen Sache in Spanien gewesen (31. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 81 f., 97 f. 107 f., 154 f.; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 18). 
Der Zeuge „Kulp" hat ausgesagt, er wisse zwar, daß 
sich „Liesmann" beruflich im Jahre 1994 in Madrid 
aufgehalten habe, er könne aber nicht genau sagen, 
ob dies vor oder nach dem Münchener Plutoniumfall 
gewesen sei (UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll 
„Kulp", S. 140-142; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", 
S. 253 f.). Die Zeugin „Janko" hat angemerkt, „Lies-
mann" sei ihrer Erinnerung nach zwar etwa Mitte 
1993, nicht aber im Jahre 1994 in Spanien gewesen 
(UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 45 f.). 

Der BND hat in seiner Presseerklärung vom 1. Feb-
ruar 1996 die Behauptung von Oroz als falsch zu-
rückgewiesen; „Liesmann" sei in der fraglichen Zeit 
weder dienstlich noch privat in Spanien gewesen, er 
sei erstmals am 19. Juli 1994 mit dem Münchener 
Plutoniumfall befaßt worden (Dokument Nr. 66). 

cc) Kontakte zwischen Lopez, Fernandez und 
Bengoechea  in  Spanien im unmittelbaren Anschluß 
an das Treffen im Novotel vom 9. Juni 1994 

Während das Plutoniumgeschäft in Moskau auf-
grund der oben (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt 
A 14a) aa) S. 83f.) geschilderten Aktivitäten von Lopez, 
Oroz und Torres zunehmend konkretere Formen an-
nahm, beschränkte sich die weitere Entwicklung in 
Spanien nach dem Treffen im Novotel vom 9. Juni 
1994 - soweit ersichtlich - im wesentlichen auf die 
Aufrechterhaltung von Kontakten. Allerdings stand 
dem Untersuchungsausschuß als Beleg für diese Fest-
stellung nur die Aussage des Zeugen Bengoechea 
zur Verfügung. Dieser hat hierzu ausgeführt, er sei 
kurze Zeit nach dem Treffen im Novotel vom 9. Juni 
1994 mehrfach von Lopez angerufen worden, der 
sich nach dem Stand des Plutoniumgeschäfts erkun-
digt habe. Als er diesen daran erinnert habe, daß die 
Beziehungen doch nach dem letzten Treffen abge-
brochen seien, habe Lopez gesagt, er erhalte ständig 
Telefonanrufe aus Rußland, das Geschäft müsse ab-
gewickelt werden, es werde „Druck von außen" aus-
geübt. Einige Tage später sei er, Bengoechea, auch 
von Fernandez angerufen worden, der sich bei ihm 
ebenfalls nach dem Stand des beabsichtigten Pluto-
niumgeschäfts erkundigt habe. Diesem habe er mit-
geteilt, daß er an der Sache nicht mehr interessiert 
sei. Fernandez habe entgegnet, für ihn sei die Sache 
noch nicht beendet. Das Geschäft müsse durchge-
führt werden. Kurz darauf sei dann Fernandez zu 
ihm nach San Sebastian gekommen und habe ihm 
gedroht, daß er mit seinem Leben bzw. dem seiner 
Familie für die Sache hafte. Fernandez habe weiter 
erklärt, daß das Plutonium für medizinische und 
pharmazeutische Zwecke verwendet werden solle. 
Wegen der Drohungen sei er, Bengoechea, jedoch 
davon ausgegangen, daß das Plutonium für einen an-
deren Zweck gedacht gewesen sei. Über die Ver-
wendbarkeit des Plutoniums für Atomwaffen sei bei 
diesem Treffen nicht gesprochen worden. In dieser 
Phase des Plutoniumgeschäfts habe seine Rolle darin 
bestanden, den Kontakt zwischen Fernandez und 
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Lopez sicherzustellen, vor allem in der Zeit, in der 
sich Lopez auf Reisen befunden habe (37. Sitzung, 
Protokoll Bengoechea, S. 9 f.; UA Bay. LT, 6. Sitzung, 
Protokoll Bengoechea, S. 8 f., 29, 32 f., 48). 

dd) Übereinkunft zwischen Bengoechea, Oroz 
und Torres zur Verbringung einer Plutoniumprobe 
von Rußland nach Deutschland 
Ende Juni/Anfang Juli 1994 

Etwa Ende Juni 1994 kam es zu einem Telefonat zwi-
schen Bengoechea und Oroz, in dem es um den der-
zeitigen Stand des Plutoniumgeschäfts ging. Der 
Zeuge Bengoechea hat hierzu erläuternd ausgeführt, 
kurze Zeit nachdem Fernandez bei ihm in San Seba-
stian gewesen sei, habe ihn Oroz, der ihm bis dahin 
nicht bekannt gewesen sei, aus der Ukraine angeru-
fen, sich als Freund von Lopez vorgestellt und ge-
fragt, wie es um das Plutoniumgeschäft stehe. Er ha-
be ihm daraufhin mitgeteilt, daß das Geschäft auf-
grund des Verhaltens von Lopez geplatzt sei. Oroz 
habe daraufhin entgegnet, auf Lopez komme es nicht 
an, weil er (Oroz) der „Chef der Operation" sei. Auf 
die Frage von Oroz, wo das Geschäft stattfinden 
solle, habe er diesem mitgeteilt, daß ihm von der 
Käuferseite München als Ort der Geschäftsabwick-
lung genannt worden sei. Die Frage von Oroz, ob 
auch Berlin als Geschäftsort in Betracht komme, habe 
er verneint. Oroz habe ihm daraufhin geantwortet, 
daß er unter diesen Umständen nach München ge-
hen werde. Oroz habe ihn auch aufgefordert, mit 
Fernandez Kontakt aufzunehmen, um die Verbin-
dung wieder herzustellen (37. Sitzung, Protokoll Ben-
goechea, S. 9 f., 75 t., 106; UA Bay. LT, 6. Sitzung, Pro-
tokoll Bengoechea, S. 8 f.). Der Zeuge Oroz hat die 
Angaben Bengoechea's im wesentlichen bestätigt 
und ergänzend bekundet, er habe Bengoechea er-
klärt, daß die Käufer zu ihm in die Ukraine kommen 
sollten, um dort das Geschäft abzuwickeln. Bengoe-
chea habe ihm aber deutlich gemacht, daß das 
Material nach Deutschland bzw. München gebracht 
werden müsse (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 173 f.; 
UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 16-18, 
167-169). 

Zur weiteren Entwicklung des Geschehens hat der 
Zeuge Bengoechea ausgesagt, im Anschluß an das 
oben genannte Telefongespräch mit Oroz habe er 
Fernandez über dieses Gespräch unterrichtet. Dieser 
habe gemeint, das sei in Ordnung und er müsse jetzt 
erst einmal „Rafa" und den „Deutschen" ausfindig 
machen. Bengoechea will dann in der Folgezeit im-
mer wieder von Oroz aus Rußland angerufen und je-
weils nach dem Stand des Plutoniumgeschäftes und 
danach befragt worden sein, ob schon alles Erforder-
liche in die Wege geleitet worden sei. Um den ständi-
gen Anrufen von Oroz zu entgehen, habe er schließ-
lich die Telefonnummer von Fernandez in Madrid an 
Oroz weitergegeben, damit dieser unmittelbar habe 
Kontakt aufnehmen können. Fernandez sei damit je-
doch nicht einverstanden gewesen und habe ihm 
deshalb Vorwürfe gemacht. Kurz darauf habe Oroz 
angerufen und ihm mitgeteilt, daß er zwischenzeit-
lich mit Fernandez gesprochen und dieser ihm ge-
sagt habe, daß das Geschäft in Ordnung gehe. In 
einem der letzten Telefonate aus Rußland habe Oroz 
auch geäußert, daß er von russischer Seite bedrängt 

werde, das Geschäft zum Abschluß zu bringen. Au-
ßerdem habe er angekündigt, mit einer Plutonium-
probe von 1 bis 3 g nach München zu fahren. Der 
Zeuge Bengoechea hat weiter ausgesagt, außer mit 
Fernandez und Oroz habe er in dieser Phase auch 
Kontakt zu „Rafa" gehalten, dem er mitgeteilt habe, 
daß die Anbieterseite weiter an dem Geschäft in-
teressiert sei (37. Sitzung, Protokoll Bengoechea, 
S. 10-12; UA Bay. LT, 6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, 
S. 9 f.). 

Während seines Aufenthalts in der Ukraine hielt 
Oroz auch ständigen Kontakt zu Torres in Moskau, 
um diesen über die weitere Entwicklung des Plutoni-
umgeschäfts zu informieren. Der Zeuge Torres hat 
hierzu erläuternd angemerkt, etwa Mitte/Ende Juni 
1994 sei er von Oroz angerufen worden. Oroz habe 
ihm mitgeteilt, daß man mit der Probe nach Deutsch-
land reisen müsse. Die Kaufinteressenten hätten im 
Rahmen eines Treffens in Spanien darauf hingewie-
sen, sie seien schon häufiger betrogen worden. Sie 
würden deshalb als Beweis dafür, daß tatsächlich 
Plutonium vorhanden sei, eine Probe benötigen, die 
nach Deutschland gebracht werden müsse. Erst 
wenn sich nach Analyse der Probe herausgestellt 
habe, daß die Anbieter in Moskau tatsächlich über 
Plutonium verfügten, seien sie bereit, nach Moskau 
zu reisen [UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, 
S. 6 f.; 44. Sitzung, Protokoll, Torres, S. 40 t., 114). In 
der Folgezeit sei es dann zu weiteren Gesprächen 
zwischen ihm und Oroz gekommen. Oroz habe ihm 
unter anderem mitteilt, daß die geschäftlichen Bezie-
hungen mit den Kaufinteressenten in Gefahr gewe-
sen seien, weil Lopez von den Käufern eine Voraus-
zahlung verlangt hätte. Außerdem habe er, Oroz, von 
Lopez die Telefonnummer eines gewissen Ben-
goechea erhalten. Dieser sei im weiteren Verlauf des 
Geschehens an die Stelle von Lopez getreten. Oroz 
habe ihm auch mitgeteilt, daß Bengoechea ihm 
(Oroz) gegenüber erklärt habe, sie sollten die Probe 
nach Deutschland bringen, andernfalls werde kein 
Geschäft zustande kommen. Oroz habe weiter er-
klärt, daß die Käufer bereit seien, sofort 70.000 
US Dollar pro Gramm Plutonium zu bezahlen, wenn 
er zusammen mit ihm 3 g Plutonium nach Deutsch-
land bringen würde. Nicht zuletzt aufgrund ihrer er-
heblichen finanziellen Schwierigkeiten seien Oroz 
und er dann überein gekommen, eine Plutonium-
probe von 3 Gramm zu beschaffen und diese gemein-
sam nach Deutschland zu verbringen. In dieser Phase 
habe er auch immer wieder mit „Konstantin" gespro-
chen, der ihm gesagt habe, es bestehe überhaupt 
kein Risiko, das Material sei zwar radioaktiv aber 
nicht waffentauglich und es würde fachmännisch 
verpackt werden. Über die Gespräche mit „Konstan-
tin" habe er Oroz nicht unterrichtet (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 8 f., 68). 

ee) Beschaffung der Plutoniumprobe durch Torres 
über  einen  gewissen „Konstantin" Ende Juni/ 
Anfang Juli 1994 

Unter welchen Umständen und insbesondere mittels 
welcher Personen es Torres gelang, in Rußland in 
den Besitz einer Plutoniumprobe von etwa 3 g zu 
kommen, konnte vom Untersuchungsausschuß nicht 
abschließend geklärt werden, da ihm hierzu lediglich 
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die Aussagen von Torres anläßlich seiner Verneh-
mungen durch das Münchener Landgericht und den 
Bayerischen Untersuchungsausschuß sowie das Er-
gebnis der Untersuchungsverwaltung des russischen 
Sicherheitsdienstes zur Verfügung standen. Danach 
ergibt sich folgendes Bild: 

In einem an das Auswärtige Amt gerichteten Rechts-
hilf eersuchen der Russischen Föderation vom 22. Ja-
nuar 1996 hat die Untersuchungsverwaltung des rus-
sischen Sicherheitsdienstes ihr Untersuchungsergeb-
nis zur Beschaffung der Plutoniumprobe durch Torres 
mitgeteilt. In diesem Bericht wird ausgeführt, Torres 
habe sich im Juni 1994 mit dem Ziel, radioaktive Stof-
fe außer Landes zu schaffen und im Ausland zu ver-
kaufen an den in Moskau wohnenden Gennadij Paw-
lowitsch Nikiforov und den in der Stadt Obninsk 
wohnenden Iwan Iwanowitsch Penkov gewandt, die 
er gebeten habe, ihm bei der Beschaffung der Pluto-
niumprobe behilflich zu sein. Penkov habe daraufhin 
über einen gewissen Eduard Wladimirowitsch Bara-
nov Kontakt zu einer in Obninsk wohnenden Person 
namens Oleg Wjatscheslawowitsch Assafiev aufge-
nommen. Dieser habe sodann im Juni 1994 über Pen-
kov an Torres etwa 2 Gramm radioaktiven Stoffes zur 
Qualitätskontrolle übergeben, wofür dieser einen 
Vorschuß in Höhe von 2.000 US-Dollar gezahlt habe 
(Dokument Nr. 67). 

Der Zeuge Torres hat demgegenüber erklärt, am 
Morgen des 3. Juli 1994 habe er „Konstantin" in 
Moskau auf dem Oktoberplatz getroffen. Im Rahmen 
dieses Zusammentreffens habe ihm „Konstantin" 
ohne Gegenleistung die Plutoniumprobe von 
3 Gramm übergeben. Zur Herkunft der Probe habe 
er keine Angaben gemacht. „Konstantin" habe ihm 
gesagt, er solle alles tun, um diese so gut wie möglich 
zu verkaufen. Er habe mit „Konstantin" vereinbart, 
daß der aus dem Verkauf der Probe erzielte Gewinn 
hälftig geteilt werden solle. Eine gewisse Sicherheit 
dafür, daß er die mit „Konstantin" getroffene Verein-
barung auch einhalten werde, habe für diesen wohl 
darin bestanden, daß ihm Anschrift und Telefonnum-
mer seiner Familie in Moskau bekannt gewesen sei 
(UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 10, 61 f., 
68, 77, 87 f., 103, 133 f.). Noch am selben Tag habe er 
in Moskau einen Teil der Probe an einen Freund na-
mens Gennadij Pawlowitsch ausgehändigt und die-
sen gebeten, die Probe zu untersuchen, um sich Klar-
heit darüber zu verschaffen, ob die Angaben von 
„Konstantin" über die Beschaffenheit des Plutoniums 
zutreffend seien. Bei diesem Gennadij handele es 
sich um einen pensionierten Chemiker, der in Mos-
kau lebe und den er im Zusammenhang mit Hub-
schraubergeschäften kennengelernt habe. Ob „Kon-
stantin" und Gennadij miteinander bekannt seien, 
wisse er nicht. Gennadij habe ihm gesagt, er könne 
in einem Laboratorium, das mit einem Spektrome-
ter ausgerüstet sei, an der ihm überlassenen Probe 
eine Massenspektrometrie durchführen lassen. Nach 
Analyse der Probe habe ihm Gennadij am Morgen 
des 4. Juli 1994 die überlassene Probe wieder zurück-
gegeben. Dabei habe er „ Konstantias " Angaben zur 
Zusammensetzung des Materials bestätigt und näher 
ausgeführt, es handele sich um ein Plutoniumdio-
xidgemisch, dessen Plutoniumanteil 65 % betrage. 
Die Mischung enthalte 5 Plutoniumisotope, nämlich 

Plutonium 239, 240, 241, 242 und in geringer Menge 
auch Plutonium 238. Das Plutonium 238 und 242 
könne man vernachlässigen, da diesen Isotopen 
keine Bedeutung zukomme. Gennadij habe weiter 
erklärt, daß es sich bei dem Gemisch um Abfall han-
dele, der nichts tauge. Gennadij habe auch darauf 
hingewiesen, der Anteil von Plutonium 239 an dem 
Plutoniumdioxidgemisch betrage weniger als 57 % 
(UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 10, 61 f., 
65 f., 77, 87, 107, 120 f.). 

Nach Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses 
dürfte es sich bei Gennadij Pawlowitsch um den in 
dem Rechtshilfeersuchen der russischen Föderation 
genannten russischen Staatsangehörigen Gennadij 
Pawlowitsch Nikiforow handeln. Ob „Konstantin" 
mit dem in dem russischen Untersuchungsbericht ge-
nannten Penkow oder einer anderen dort aufgeführ-
ten Person identisch ist bzw. ob diese Person über-
haupt existiert, konnte der Untersuchungsausschuß 
nicht klären. Aus den im Rahmen des späteren Mün-
chener Ermittlungsverfahrens durchgeführten Tele-
fonüberwachungsmaßnahmen ergeben sich keine 
Hinweise auf eine Person namens „Konstantin". Ins-
besondere aus diesem Grund ist Staatsanwalt Füg-
mann, der bei der Münchener Staatsanwaltschaft für 
die Anklageerhebung gegen Bengoechea, Oroz und 
Torres zuständig war, zu der Einschätzung gelangt, 
daß es sich bei „Konstantin" vermutlich um eine von 
Torres erfundene Person handeln dürfte (34. Sitzung, 
Protokoll Fügmann, S. 288). Für etwaige Spekulatio-
nen, es könnte sich bei „Konstantin" - sofern er wirk-
lich existieren sollte - um einen Angehörigen eines 
in- oder ausländischen Geheimdienstes handeln, hat 
der Untersuchungsausschuß keine Anhaltspunkte 
finden können. 

ff) Rückkehr  von  Oroz aus der Ukraine am 6. Juli 1994 
und gemeinsame Bahnfahrt  von  Torres und Oroz 
von Moskau nach Berlin am 9. Juli 1994 

Am 6. Juli 1994 fuhr Torres mit der Plutoniumprobe 
zum Moskauer Flughafen, um dort den aus der 
Ukraine zurückkehrenden Oroz abzuholen. Noch auf 
der gemeinsamen Fahrt zur Wohnung von Oroz 
zeigte er diesem die in einem bleiummantelten Be-
hältnis befindliche Plutoniumprobe. In seinen Ver-
nehmungen hat Torres dazu ergänzend ausgeführt, 
Oroz habe ihm gesagt, in Deutschland sei schon alles 
vorbereitet, die Käufer würden die Probe von 3 g be-
zahlen und anschließend nach Moskau kommen. 
Oroz habe ihm zugesichert, die Käufer in Deutsch-
land würden alle Kosten übernehmen. Oroz habe 
sich zu diesem Zeitpunkt selbst als Chef der Opera-
tion dargestellt. Bis zum Zeitpunkt ihrer Abreise nach 
Deutschland habe Oroz immer nur von Deutschland 
als Reiseziel gesprochen. Er könne zwar nicht aus-
schließen, daß Oroz in diesem Zusammenhang auch 
München erwähnt habe, dies sei aber zweitrangig 
gewesen (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, 
S. 9-11, 62, 75, 88, 112 f., 123; 44. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 22-24, 40 f.; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Proto-
koll Oroz, S. 18 f.). 

Am 9. Juli 1994 fuhren Oroz und Torres unter Mit-
nahme der Plutoniumprobe gemeinsam mit der Bahn 
von Moskau nach Berlin. Während der Fahrt ver-
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steckten sie die Probe auf der Toilette. An der polni-
schen Grenze mußte Torres den Zug verlassen, da er 
kein gültiges Visum für Polen besaß, woraufhin Oroz 
die Fahrt allein bis Berlin fortsetzte. Torres fuhr we-
nig später ebenfalls nach Berlin weiter. Noch wäh-
rend seines Aufenthalts in Polen war er eigenen An-
gaben zufolge beraubt worden, so daß er in Berlin 
ohne Geld eintraf. Vor dem Untersuchungsausschuß 
hat Torres erklärt, er sei in der Vorstellung nach Ber-
lin gereist, daß die Käufer für die Plutoniumprobe 
200.000 US Dollar zahlen würden. Außerdem sollte 
über das Hubschraubergeschäft geredet werden und 
dann die Gespräche in Moskau fortgeführt werden, 
um dort das Geschäft endgültig abzuwickeln (44. Sit-
zung, Protokoll Torres, S. 22 f., 41, 75; UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 11-13, 61-63; 44. Sit-
zung, Protokoll Oroz, S. 212-214, 223 f.; UA Bay. LT, 
7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 19-24, 162-164). 

gg) Aufenthalt  von  Oroz und Torres in Berlin 
vom 9. bis 11. Juli 1994 und Weiterreise 
nach München am 11. Juli 1994 

Nachdem Oroz am 9. Juli 1994 in Berlin angekom-
men war, setzte er sich telefonisch mit Lopez und 
Bengoechea in Spanien in Verbindung, teilte diesen 
seinen Aufenthaltsort mit und wies darauf hin, daß er 
dringend Geld benötige. Von beiden erfuhr er, daß 
Torres mittlerweile in Berlin angekommen sei und 
ihn bereits suche. Darüber hinaus nahm er Kontakt 
zu seiner Ehefrau in Spanien auf, die er ebenfalls um 
Geld bat und die ihm am darauffolgenden Tag 
ca. 600 DM zukommen ließ. Nachdem Torres in der 
Nacht zum 10. Juli 1994 in Berlin eingetroffen war, 
hatte er zunächst Schwierigkeiten, Oroz ausfindig zu 
machen. Da auch er über keinerlei Geldmittel mehr 
verfügte, lieh er sich bei einer Bekannten in Berlin 
40 DM und hinterlegte dort zur Sicherheit seinen 
Führerschein nebst Kraftfahrzeugzulassung. An-
schließend setzte er sich mehrfach telefonisch mit 
Bengoechea in Spanien in Verbindung, von dem er 
schließlich erfuhr, daß Oroz in Berlin im Hotel „Bero-
lina" abgestiegen sei. Am 11. Juli 1994 setzten Oroz 
und Torres ihre Fahrt per Bahn mit der Plutonium-
probe nach München fort (UA Bay. LT, 9. Sitzung, 
Protokoll Torres, S. 13 f. ,-44. Sitzung, Protokoll Oroz, 
S. 213 f., 223-225, 232-235; UA Bay. LT, 7. Sitzung, 
Protokoll Oroz, S. 20-24, 162-164). 

Zu den Gründen der Weiterreise von Berlin nach 
München hat der Zeuge Torres ausgeführt, Oroz ha-
be ihm in Berlin erklärt, sie müßten sich jetzt unver-
züglich nach München begeben, weil sich dort be-
reits die Käufer befänden und alles vorbereitet sei. 
Zu diesem Zeitpunkt habe Oroz erstmalig von Mün-
chen gesprochen (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 14; 44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 41). Der 
Zeuge Bengoechea hat vor dem Bayerischen Unter-
suchungsausschuß erklärt, Oroz habe ihm bei einem 
seiner Anrufe aus Berlin mitgeteilt, daß er mit „ Rafa " 
gesprochen und dieser gesagt habe, daß das Ge-
schäft in München durchgeführt werde. Er habe ent-
gegnet, daß er das schon von anderer Seite gehört 
habe. Oroz solle aber erst nach München reisen, 
wenn Kontakt insbesondere zu Fernandez herge-
stellt sei (UA Bay. LT, 6. Sitzung. Protokoll Bengoe-
chea, S. 10). 

b) Entwicklung des Informationsstandes des 
BKA über die weitere Konkretisierung des 
Plutoniumgeschäfts nach den Treffen 
im „Novotel" und Reaktionen 

aa) Hinweis „Roberto's" vom 13. Juli 1994 
auf die Lagerung von  1 kg Plutonium in Berlin 

Nachdem sich „Roberto" nach dem Treffen im „No-
votel" vom 9. Juni 1994 zunächst nicht mehr beim 
BKA gemeldet hatte (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A I 3 b) cc) S. 79), setzte er sich am 13. Juli 
1994 wieder telefonisch mit der BKA-Zentrale in Ver-
bindung und teilte Kriminaloberkommissar (KOK) 
Barner als damaligem Vertreter seines VP-Führers 
Schleppi mit, er sei von seinem spanischen Kontakt-
mann darüber informiert worden, daß zur Zeit an 
einem unbekannten Ort in Berlin 1 kg radioaktives 
Material (angeblich Plutonium) gelagert sei, das von 
ihm bzw. einem möglichen Käufer begutachtet wer-
den könne. Diesen Sachverhalt teilte KOK Barner im 
Anschluß an das Telefonat dem Referat EA 25 mit. 
Das Referat EA 25 ließ zwecks sorgfältiger Planung 
und Vorbereitung polizeilicher Einsatzmaßnahmen 
„Roberto" noch am selben Tag durch KOK Barner 
mitteilen, daß grundsätzlich die Bereitschaft zu ei-
nem Treffen mit einem ggf. einzusetzenden Verdeck-
ten Ermittler als Käufer bestehe, aber zuvor durch 
weitergehende Informationen der Wahrheitsgehalt 
der Angaben der Lieferanten bzw. des spanischen 
Mittelsmannes belegt werden müßten. Ein Treffen 
sei nicht vor dem 22./23. Juli 1994 möglich. Mit 
„Roberto" wurde vereinbart, daß er sich melden 
solle, wenn ihm neue sachdienliche Informationen 
vorlägen. Nach diesem Gespräch kam es bis zum 
16. August 1994 zu keinem weiteren Kontakt (Doku-
mente Nr. 68 und 69; 64. Sitzung, Protokoll Krömer, 
S.19, 36). 

Das Referat EA 25 telefonierte noch am 13. Juli 1994 
mit dem Polizeipräsidium Berlin, informierte das zu-
ständige Dezernat über den Hinweis „Roberto's" 
und erläuterte dabei unter Bezugnahme auf das 
Übernahmefernschreiben des BKA vom 13. April 
1994 (Dokument Nr. 47) auch den bisherigen Stand 
des Frankfurter Ermittlungsverfahrens. Dem Referat 
EA 25 wurde noch am selben Tag mitgeteilt, daß 
beim Polizeipräsidium Berlin zur Zeit keine Erkennt-
nisse über eine Lagerung von 1 kg Plutonium vorlä-
gen und auch kein Bezug zu einem dort anhängigen 
„Plutoniumverfahren" erkennbar sei. Das Polizei-
präsidium Berlin bat um Unterrichtung, falls dem 
BKA nähere Erkenntnisse im Frankfurter Ermitt-
lungsverfahren mit Bezug auf Berlin vorlägen (Doku-
ment Nr. 69). 

bb) Bewertung der  vom  BKA auf den Hinweis 
„Roberto's" hin getroffenen Maßnahmen 
durch die Zeugen 

Der Bayerische Staatsminister des Innern, Dr. Beck-
stein, hat vor dem Untersuchungsausschuß geäußert, 
wenn auf den Hinweis „Robertos" über die Lieferung 
von 1 kg Plutonium in Berlin seitens des BKA „über-
haupt keine weiteren Aktivitäten erfolgt wären", sei 
das aus seiner Sicht vom BKA „fachlich nicht» rich-
tig." Vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuß 
hat er erklärt, es sei eine „hochkarätige polizeiliche 
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Aufgabe", in Deutschland lagerndes Plutonium in 
amtliche Verwahrung zu nehmen bzw. einem ent-
sprechenden Verdacht nachzugehen. Deshalb müsse 
man sich fragen, was geschehen könne, wenn es 
einem Täter beispielsweise nicht gelinge, für das 
Material einen Käufer zu finden, er es aber auch 
nicht außer Landes schaffe, um es ordnungsgemäß 
zu entsorgen, sondern statt dessen in den Abfall werfe 
oder irgendwo vergrabe. Es könnte dann unermeß-
licher Schaden entstehen. Vor diesem Hintergrund 
sei er verwundert darüber, daß das BKA den Hinweis 
„Roberto's" über die Lagerung von 1 kg Plutonium in 
Berlin lediglich weitergegeben, darüber hinaus aber 
nichts Ernsthaftes unternommen habe. Aus seiner 
Sicht sei dies „keine ordnungsgemäße Bearbeitung 
einer solchen schwierigen Frage" gewesen. Ange-
sichts der von „Roberto" gelieferten Information stel-
le sich die Frage, ob richtigerweise nicht „intensivste 
Nachforschungen" nach einem so höchst gefähr-
lichen Stoff hätten angestellt werden müssen, um 
diese Hinweise zu verifizieren, statt zu sagen: „Das 
eignet sich nicht, das ist problematisch" (11. Sitzung, 
Protokoll Dr. Beckstein, S. 88; UA Bay. LT, 26. Sitzung, 
Protokoll Dr. Beckstein, S. 18 f., 53, 55 f.). 

Als dem Leiter des Referates EA 25 im BKA, dem 
Zeugen Krömer, die Aussage des Zeugen Dr. Beck-
stein vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuß 
vorgehalten wurde, hat er erwidert, aufgrund der 
von „Roberto" bezüglich Berlin gelieferten Informa-
tionen sei ein differenziertes Vorgehen geboten ge-
wesen. Wenn man zu „Roberto" gesagt hätte: „Mach 
ordentlich Druck, bring uns die Informationen, wo ist 
das Material, mach das möglichst schnell", hätte die 
Gefahr bestanden, daß von „Roberto" möglicherwei-
se Aktivitäten entwickelt worden wären, die letzt-
endlich dazu hätten führen können, daß „Material 
erst reingeholt wird". Deshalb sei „Roberto" zwar ge-
beten worden, alle notwendigen Informationen zu 
beschaffen, um die Beteiligten zu identifizieren und 
den möglichen Lagerort des Plutoniums zu erkennen, 
andererseits aber auch angewiesen worden, seine 
diesbezüglichen Aktivitäten mit dem BKA abzustim-
men und nichts zu unternehmen, was dazu führen 
könnte, daß Material importiert werde (64. Sitzung, 
Protokoll Krömer, S. 36). 

Der damalige Präsident des BKA Prof. Zachert, hat in 
diesem Zusammenhang vor dem Untersuchungsaus-
schuß gemeint, der Hinweis „Roberto's" auf 1 kg 
Plutonium in Berlin sei mit der „gebotenen Zurück-
haltung" aufgenommen worden, da seine voran-
gegangenen Informationen hinsichtlich der Mengen 
und des Lagerortes des angebotenen Plutoniums 
ständig gewechselt hätten. Gleichwohl habe man 
alles Notwendige unternommen (56. Sitzung, Proto-
koll Prof. Zachert, S.40). 

cc) Mögliche Kenntnisnahme des  BKA von  Madrider 
Vorgängen als Folge privater  und  dienstlicher 
Kontakte zwischen der BKA-Beamtin Stenglein, 
der BND-Mitarbeiterin „Janko" und den beiden 
V-Leuten „Roberto" und „Rafa" 

„Rafa" hat vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
sagt, etwa Mitte Juli 1994 sei die BKA-Beamtin 
Stenglein an ihn herangetreten und habe ihm -

unterstützt durch die BND-Mitarbeiterin „Janko" -
vorgeschlagen, er solle alle Informationen über das 
sich anbahnende Plutoniumgeschäft nur noch an 
sie bzw. an das BKA weiterleiten. Ihm sei in die-
sem Zusammenhang auch vorgeschlagen worden, 
er solle die für den BND bestimmten Informationen 
dem BKA zuleiten und dem BND lediglich 
„Scheininformationen" liefern, um auf diesem We-
ge bei beiden Behörden zu „kassieren". Darauf 
sei er jedoch nicht eingegangen (22.124. Sit-
zung, Protokoll „Rafa", transskrib. Fass., S. 11 f., 
16, 80, III). „Rafa" hat in diesem Zusammenhang 
weiter behauptet, alle Informationen, die er der 
BND-Mitarbeiterin „Janko" geliefert habe, seien 
gegen seinen Willen von dieser an die BKA-Beam-
tin Stenglein weitergeben worden. Diese habe ih-
rerseits „Roberto" unterrichtet. So sei ihm bei-
spielsweise anläßlich eines Aufenthalts in der Woh-
nung der Zeugin Stenglein aufgefallen, daß diese 
im Besitz eines Dossiers über Waffen gewesen sei, 
das ihm bei einem Treffen mit den Anbietern des 
Plutoniums übergeben worden sei und das er ver-
traulich an die Zeugin „Janko" weitergeleitet habe. 
Nachdem er habe feststellen müssen, daß die ver-
traulichen Informationen, die er der Zeugin „Jan-
ko" gegeben habe, wenig später bei der Zeugin 
Stenglein und „Roberto" wieder aufgetaucht seien, 
sei ihm klar geworden, daß „Roberto" zusammen 
mit der BKA-Beamtin Stenglein und der BND-Mit-
arbeiterin „Janko" einen „Clan" gebildet habe. Bis 
zu diesem Zeitpunkt habe er an vielen gemeinsa-
men Abendessen mit diesen teilgenommen. Dar-
über hinaus hat „Rafa" behauptet, „Roberto" sei 
der „feste" Freund der BKA-Beamtin Stenglein ge-
wesen (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", transskrib. 
Fass., S. 15, 17, 107). 

Aufgrund dieser Aussagen „Rafas" ist der Untersu-
chungsausschuß der Frage nachgegangen, welche 
privaten und dienstlichen Kontakte zwischen der 
BKA-Beamtin Stenglein, der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" und den beiden V-Leuten „Roberto" und 
„Rafa" bestanden und ob dies Einfluß auf die Ent-
wicklung des Informationsstandes des BKA über das 
sich anbahnende Plutoniumgeschäft hatte. Nach 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme liegen keine An-
haltspunkte dafür vor, daß die Behauptungen des 
Zeugen „Rafa" zutreffen. 

Die Zeugin Stenglein hat ausgesagt, sie habe „Rafa" 
lediglich zweimal getroffen. „Rafa" sei ihr von 
„Roberto" im Februar 1994 in einer Bar als Angehöri-
ger der Guardia Civil vorgestellt worden, woraufhin 
sie diesem ihre Visitenkarte gegeben habe, aus der 
ihre Funktion als BKA-Beamtin erkennbar gewesen 
sei. Vier Wochen später habe sie ihn dann noch ein-
mal in einem Café getroffen. Mit „Rafa" habe sie kei-
nerlei dienstlichen Kontakt gepflegt, insbesondere 
habe sie mit ihm auch nicht über Plutonium gespro-
chen. Sie habe auch nicht die Absicht gehabt, ihn als 
V-Person für das BKA zu werben. Sie habe gewußt, 
daß „Rafa" bei der spanischen Guardia Civil gewe-
sen sei, daß er ausgeschieden war, sei ihr nicht be-
kannt gewesen. „Rafa" sei auch nie in ihrer Woh-
nung gewesen (54. Sitzung, Protokoll Stenglein, 
S. 1 f., 6, 21, 28). 
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Die Zeugin „Janko" hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß sowie bei ihrer Anhörung durch den BND er-
klärt, „Rafa's" Behauptungen entsprächen nicht der 
Wahrheit. Die BKA-Beamtin Stenglein habe mit dem 
Plutoniumfall absolut nichts zu tun gehabt. Dienst-
liche Informationen seien mit dieser weder bespro-
chen noch ausgetauscht worden. Insbesondere hät-
ten sie sich auch nicht wechselseitig V-Leute zuge-
schoben. Ob die BKA-Beamtin mit „Roberto" ein Ver-
hältnis gehabt habe bzw. mit ihm liiert gewesen sei, 
entziehe sich ihrer Kenntnis (26. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 41-43, 57 f., 68 f., 103 f.; Dokument 
Nr. 28). 

Der Zeuge Dr. Fischer-Hollweg hat bekundet, er 
könne ausschließen, daß seine Mitarbeiterin „Janko" 
über dienstliche Kontakte hinaus eine Beziehung zu 
den V-Leuten gehabt habe. Gleiches gelte für die 
BKA-Beamtin Stenglein. Gemeinsame Abendessen 
mit „Rafa" habe es nicht gegeben. Dieser habe 
schlicht gelogen. Ihm sei auch nichts über ein enges 
Verhältnis zwischen „Roberto" und der Zeugin 
Stenglein bekannt geworden (39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 3&-38, 146). 

c) Entwicklung des Informationsstandes des BND 
über die weitere Konkretisierung des 
Plutoniumgeschäfts nach den Treffen 
im „Novotel" und Reaktionen 

aa) Unterrichtung von Mitarbeitern der BND-Zentrale 
und des Bay. LKA über Kontakte „Rafa's" 
zu Plutoniumhändlern bei einem gemeinsamen 
Treffen am 3./4. Juli 1994  in  München 

Am 17. Juni 1994 übermittelte die BND-Mitarbeiterin 
„Janko" an die Zentrale eine Information „Rafa's" 
über eine beabsichtigte Lieferung von 500 kg Kokain 
nach Deutschland (sog. Operation „Remolancha"). 
Die Angaben „Rafa's" wurden dort vom Referat IIA, 
„Aufklärung und Lage Rauschgift sowie Geld Wä-
sche" als insgesamt schlüssig beurteilt und deshalb 
unmittelbar dem Bay. LKA vorgetragen, nachdem 
das Bay. LKA mit dem BND bereits früher wegen 
Hinweisen auf mögliche Kokaingroßtransporte in 
Verbindung gestanden hatte (vgl. Erster Teil Zweiter 
Abschnitt A 11 b) dd) S. 63). Das Bay. LKA zeigte sich 
interessiert und erklärte sich bereit, den Fall als zu-
ständige Behörde zu übernehmen. Am 3. Juli 1994 
reiste „Rafa" daraufhin nach München, um gemäß 
dem Ersuchen des Bay. LKA an einer Besprechung 
der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift" 
des Bay. LKA bezüglich dieses Vorgangs teilzuneh-
men. Nachdem „Rafa" der BND-Mitarbeiterin „Jan-
ko" bereits am 1. Juli 1994 in Madrid in allgemeiner 
Form mitgeteilt hatte, daß er indirekten Kontakt zu 
einer Gruppe habe, die Waffen und Nuklearmaterial 
anbiete und sein Kontaktmann ein gewisser Fernan-
dez Martinez sei, trug er dies nochmals am Abend 
des 3. Juli 1994 in München dem Zeugen „Hochfeld" 
vom Referat I IA vor. Dieser erklärte, daß ihn dies 
nicht interessiere, daß „Rafa" aber sein Wissen am 
nächsten Tag den LKA-Beamten darlegen könne 
(40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 9 f., 130; 
UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", 
S. 176-178; 16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 48 f.; 

UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 8 f., 
11 f.; Dokument Nr. 28). 

Am Nachmittag des 4. Juli 1994 kam es sodann in 
Anwesenheit der beiden BND-Mitarbeiter „Janko" 
und „Hochfeld" zu einer längeren Besprechung zwi-
schen „Rafa" und zwei Vertretern der „Gemeinsa-
men Ermittlungsgruppe Rauschgift" des Bay. LKA, 
den Zeugen Mayr und Eckmüller. Zum Ende der Be-
sprechung, in der es bis dahin ausschließlich um die 
Rauschgiftangelegenheit gegangen war, erwähnte 
die Zeugin „Janko" entsprechend dem Hinweis 
„Rafa's" beiläufig, dieser könne auch Kontakt zu 
Plutoniumhändlern herstellen. Da derartigen delikts-
übergreifenden „Versprechungen", die von V-Perso-
nen des öfteren geäußert werden, häufig ein realisti-
scher Hintergrund fehlt, sich die Information 
„Rafa's" auf den bloßen Hinweis einer Möglichkeit 
beschränkten und jegliche Angaben zu Tätern oder 
angebotenen Mengen fehlten, wurde der Äußerung 
„Rafa's" seitens der Beamten des Bay. LKA keine 
weitere Bedeutung beigemessen. Die weiteren Akti-
vitäten der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 
Rauschgift" des Bay. LKA blieben deshalb auf die an-
gekündigten Rauschgiftgroßtransporte bezogen; von 
einer Verständigung des für die Bekämpfung der Nu-
klearkriminalität zuständigen Sachgebiets innerhalb 
des Bay. LKA wurde abgesehen. Auch dem BND wa-
ren die Angaben „Rafa's" zu vage, um sie weiter ver-
folgen bzw. bewerten zu können, während die kon-
trollierte Rauschgiftübergabe vorbereitet werden 
sollte (40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 9 f., 130; 
UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 176 
bis 178; 16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 48 f.; 
UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 8 f., 
11 f.; Dokument Nr. 28; UA Bay. LT, 10. Sitzung, 
Protokoll Mayr, S. 33-37; UA Bay. LT, 10. Sitzung, 
Protokoll Eckmüller, S. 3-11; 22.124. Sitzung, Proto-
koll „Rafa", transskrib. Fass, S. 23 f., 26 f., 36, 41, 69 f., 
100, 138-140; Dokument Nr. 70). 

Die Zeugen „Janko" und Dr. Fischer-Hollweg haben 
übereinstimmend erklärt, am 1. bzw. 3. Juli 1994 ha-
be „Rafa" gegenüber dem BND erstmals erwähnt, 
daß er Kontakt zu einer Gruppe habe, die Plutonium 
anbiete (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 130 f.; 16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 48 f.) Die 
Zeugin „Janko" hat darüber hinaus bekundet, sie 
habe „Rafa" im unmittelbaren Anschluß an das Ge-
spräch mit den Mitarbeitern des Bay. LKA darauf auf-
merksam gemacht, daß diese kein Interesse an sei-
nem Hinweis gezeigt hätten und er sich insoweit auf 
die kontrollierte Kokainlieferung konzentrieren solle 
(16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 49.; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 26). 

Am 7. Juli 1994 wurde „Janko" durch den BND-Mit-
arbeiter „Hochfeld" telefonisch angewiesen, 
„Rafa's" Informationsgewinnung auf die Aufklärung 
des internationalen Rauschgifthandels zu beschrän-
ken. Diese Weisung erfolgte, weil „Rafa" sich auf die 
anstehende kontrollierte Kokainlieferung konzentrie-
ren sollte und die Risikolage für die persönliche 
Sicherheit „Rafa's" sowie für den anstehenden 
Rauschgiftfall nicht durch noch unkalkulierbare Risi-
ken aus dem Nuklearschmuggelbereich zusätzlich 
belastet werden durften. Außerdem waren die von 
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„Rafa" am 3./4. Juli 1994 übermittelten Informatio-
nen zu unpräzise, um sie weiter verfolgen und ver-
werten zu können (40. Sitzung, Protokoll „ Hochfeld ", 
S. 120-122; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Holl-
weg, S. 11, 110 f.; Dokument Nr. 70). Die Zeugin 
„Janko" hat anläßlich ihrer Anhörung durch die 
BND-Zentrale erklärt, sie habe daraufhin „Rafa" in 
dessen Büro aufgesucht und die Weisung der BND-
Zentrale weitergegeben. „Rafa" sei damit jedoch 
nicht zufrieden gewesen (Dokument Nr. 28). Demge-
genüber hat „Rafa" vor dem Untersuchungsausschuß 
behauptet, die BND-Mitarbeiterin „Janko" habe ihm 
ein oder zwei Tage nach dem Rückflug nach Madrid 
gesagt, er solle die Plutoniumangelegenheit weiter-
verfolgen. Deshalb habe er den Kontakt mit Fernan-
dez fortgesetzt (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", 
transskrib. Fass., S. 23, 36, 140). 

bb) Ermittlungsauslösende Informationen „Rafa's" 
vom 15. und 18. Juli 1994  an die BND-Residentur 
und Weitergabe dieser Informationen an die 
BND-Zentrale 

a) Hinweise von Fernandez gegenüber „Rafa" über 
den Aufenthalt der Anbieter mit 450 bzw. 500 g 
Plutonium in Berlin/München am 10. Juli 1994 

„Rafa" hat zum weiteren Ablauf seiner Kontakte zu 
Fernandez bekundet, dieser habe ihn am 10. Juli 
1994 angerufen und mitgeteilt, seine Freunde bzw. 
die Anbieter würden sich schon seit einiger Zeit mit 
450 oder 500 g Plutonium in Berlin aufhalten und dort 
auf Antwort warten. „Roberto" sei zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr eingebunden gewesen, da Fernan-
dez ihm mißtraut habe. Deshalb sei er allein als Ver-
mittler für potentielle Käufer aufgetreten. Einige 
Tage später habe Fernandez erneut angerufen und 
ihm erklärt, seine Freunde seien inzwischen mit den 
450 g Plutonium nach München weitergereist. Da es 
einen konkreten Kaufinteressenten gebe, müsse 
„Rafa" sich schnell entscheiden (22.124. Sitzung, Pro-
tokoll „Rafa", transskrib. Fass., S. 31, 36, 101 f., 104, 
109; Dokument Nr. 28). 

ß) Informationen „Rafa's" vom 15. Juli 1994 
gegenüber der BND-Residentur  in  Madrid 

Am Freitag, dem 15. Juli 1994 teilte „Rafa" der BND-
Mitarbeiterin „Janko" mit, er unterhalte seit gerau-
mer Zeit Kontakte mit in Spanien ansässigen Perso-
nen, die im illegalen Plutonium- und Waffenhandel 
tätig seien. Diese Personen hätten ihm kürzlich ins-
gesamt 6 kg Plutonium, das aus der Ukraine stamme, 
angeboten. Die Übergabe des Plutoniums solle in 
Deutschland stattfinden, da die Einfuhr des Materials 
nach Deutschland für die Organisation wesentlich 
leichter sei, als in andere Länder. Derzeit befänden 
sich zwei oder drei russische Staatsangehörige mit 
400 g Nuklearmaterial (238 bzw. 237) in München 
und würden ihn dort erwarten, damit er dort das 
Material prüfen könne. Er habe gegenüber der Orga-
nisation erklärt, er werde hierfür einen Experten ein-
bringen, was von dieser akzeptiert worden sei. Dar-
über hinaus teilte „Rafa" der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" mit, unmittelbaren Kontakt zu diesen Leu-
ten habe ein gewisser Fernandez, den er als Infor-
manten aus seiner Tätigkeit als Verdeckter Ermittler 
bei der Guardia Civil kenne und der auch Quelle sei-

ner Informationen sei (Dokumente Nr. 71 und 72; 
16. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 22, 50; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 13 f., 16, 34 f.; 
Dokument Nr. 28). In ihrer Anhörung durch den BND 
am 5. Mai 1995 hat die BND-Mitarbeiterin „Janko" 
ausgeführt, sie habe in dem Gespräch am 15. Juli 
1994 „Rafa" gegenüber geäußert, daß die „Sache 
jetzt gefährlich" werde. Sie habe sodann noch ver-
sucht, von „Rafa" weitere Informationen über die 
Anbietergruppe um Fernandez zu erhalten, worauf 
dieser erklärt habe, der Kontakt zu Fernandez sei 
zwischenzeitlich „eingeschlafen", dann aber plötz-
lich „wieder aufgelebt" (Dokument Nr. 28). 

Die von „Rafa" gelieferten Informationen übermit-
telte die Zeugin „Janko" noch am Nachmittag des-
selben Tages telefonisch ihrem Vorgesetzten, dem 
Leiter der BND-Residentur Madrid Dr. Fischer Holl-
weg, der daraufhin entschied, am Montag, dem 18. 
Juli 1994 ein persönliches Gespräch mit „Rafa" zu 
führen, um sich einen eigenen Eindruck von dessen 
Glaubwürdigkeit und der Bedeutung der Sache zu 
verschaffen (UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Jan-
ko", S. 13 f.; Dokument Nr. 28; 39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 42, 97, 98, 111 f.). Der Zeuge 
Dr. Fischer-Hollweg hat in diesem Zusammenhang 
ausgeführt, er sei damals auf dem Gebiet der Pro-
liferation völlig unerfahren gewesen und es sei zu-
nächst nicht von Plutonium, sondern von Uran die 
Rede gewesen (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-
Hollweg, S.lll). 

y) Ermittlungsauslösende Informationen „Rafa's" 
vom 18. Juli 1994 gegenüber der BND-Residentur 
und erste Kontaktaufnahme der Residentur 
mit der BND-Zentrale 

Am Vormittag des 18. Juli 1994 kam es gegen 
10.00 Uhr zunächst zu einem weiteren Treffen zwi-
schen „Rafa" und der Zeugin „Janko". Im Rahmen 
dieses Treffens übergab „Rafa" eine handschriftliche 
Liste in spanischer Sprache (Dokument Nr. 73), die 
ihm zuvor von Fernandez überreicht worden war, mit 
den Worten: „Das ist jetzt in München" (UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Janko", S. 13 f.; Dokument 
Nr. 28; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 43, 96, 97). In der Liste war als Warenangebot 
der Anbietergruppe neben Handgranaten, Munition, 
Boden-Luft-Raketen und Hubschraubern auch 
„Nuklearmaterial 237 und 238" aufgeführt. Bezüg-
lich des „Nuklearmaterials 237 und 238" fand sich 
auf dem Zettel nachfolgende - hier ins Deutsche 
übersetzte - ergänzende Erläuterung: 

„238 nuklear 

237 elektrischer, transformierbarer Bereich im 
Nukleargebiet, Übergabemenge (1-2 kg maximal), 
über den Generaldirektor der russischen Nuklear-
energie. Alles wird gekauft, über eine deutsche 
Waffenfirma? Eigentümer dieser Firma ist unser 
Sozius in diesem Geschäft. 

Wenn wir weiter vorangehen, ist es nötig, eine Ga-
rantie zu erstellen, da wir im voraus zahlen müssen 
und wir müssen soviel anführen (XI-2). (es folgt 
dann ein nicht leserliches bzw. nicht verständ-
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liches Wort) Als den Rest benötigt man 75 Millio-
nen Pesetas. " 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch mit „Rafa" führte 
Dr. Fischer-Hollweg am Vormittag des 18. Juli 1994 
ein Telefonat mit dem Leiter des Referates Physik in 
der auswertenden Abteilung in der BND-Zentrale, 
dem Zeugen Dr. Dürr, um sich dort sachkundig zu 
machen. In diesem Telefonat bat er einerseits um 
eine fachliche Auskunft über Plutoniumisotope und 
um eine Auskunft darüber, ob er Hinweisen auf Plu-
toniumangebote nachgehen solle. Dr. Fischer-Holl -
weg ging es auch darum, abzuklären, ob es sich 
möglicherweise um ein betrügerisches Angebot han-
deln könnte. Dr. Dürr erklärte daraufhin, daß die 
Aufklärung solcher Angebote bzw. des nuklearen 
Schwarzmarktes von großer Bedeutung sei und mit 
höchster Priorität betrieben werden solle. Zum ande-
ren bat Dr. Fischer-Hollweg Dr. Dürr, er solle sich 
doch einmal persönlich um seine früheren Meldun-
gen zum Thema kümmern. Er habe den Eindruck, 
daß diese in Deutschland nicht ernst genug genom-
men würden. So sei das Bay. LKA nicht an seinen 
Hinweisen interessiert gewesen. Dr. Dürr sagte zu, 
sich der angekündigten neuen schriftlichen Meldung 
von Dr. Fischer-Hollweg persönlich anzunehmen 
(47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 145 f., 151, 182, 
199-207; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 11, 149). Der Zeuge Dr. Dürr hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ergänzend darauf hingewiesen, daß 
in seinem Gespräch mit dem Leiter der BND-Re-
sidentur in Madrid am 18. Juli 1994 über Plutonium 
nur grundsätzlich gesprochen worden sei. Der Hin-
weis „Rafa's" gegenüber der Residentur auf das An-
gebot von 400 g Plutonium in München durch zwei 
oder drei russische Staatsangehörige sei dagegen 
nicht Gegenstand der Unterredung gewesen. Dr. Fi-
scher-Hollweg habe keinerlei operative Details und 
keine Namen genannt und auch keine Mengenanga-
ben gemacht, zumal die Telefonleitung nicht abhörsi-
cher gewesen sei (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, 
S. 205, 207). 

Im Anschluß an dieses Gespräch übermittelte 
Dr. Fischer-Hollweg unter Bezugnahme auf das vor-
angegangene Telefonat mit Dr. Dürr diesem gegen 
13.00 Uhr ein Fernschreiben, in dem der bisherige 
Kenntnisstand der BND-Residentur in der Angele-
genheit zusammengefaßt wurde. Über die am 15. Juli 
1994 von „Rafa" gegenüber der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" gemachten Angaben hinaus teilte er in die-
sem Fernschreiben mit, „Rafa" sei in der Lage, einen 
Experten des BND, der allerdings zwingend Spa-
nisch sprechen müßte, mit den russischen Staatsan-
gehörigen in München zusammenzubringen. Ergän-
zend wies er vorsorglich darauf hin, daß der geschil-
derte Sachverhalt am 4. Juli 1994 in Gegenwart des 
Sachgebietsleiters im BND-Referat 11A mit dem 
Bay. LKA erörtert worden sei, dieses jedoch kein In-
teresse an den russischen Staatsangehörigen gezeigt 
habe (Dokument Nr. 72-, 47. Sitzung, Protokoll 
Dr. Dürr, S. 146, 198, 208 f.; 39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 11 f., 44). 

Aufgrund dieses Fernschreibens setzte sich Dr. Dürr 
noch am selben Tage mit dem Referat 11A telefonisch 
in Verbindung, da dieses Referat in dem Fernschrei-

ben als die Dienststelle genannt worden war, die mit 
dem Bay. LKA bereits am 4. Juli 1994 gesprochen 
hatte. Da er den Referatsleiter „Merker" nicht errei-
chen konnte, sprach er mit einem anderen Mitarbei-
ter des Referates IIA, vermutlich einem Herrn Bahl-
sen. Nach Schilderung des Sachverhalts bat er die-
sen, das Referat I IA möge doch nochmals an das 
Bay. LKA herantreten, da er das in dem Fernschrei-
ben beschriebene Desinteresse der bayerischen Be-
hörden an dem Vorgang nicht verstehen könne. 
Schließlich gehe es um 400 g Plutonium, also um eine 
relativ große Menge, die sich den Angaben der Nach-
richtendienstlichen Verbindung zufolge bereits in 
München befinde. Es sei Gefahr im Verzug. Dr. Dürr 
wurde daraufhin versichert, man werde sich des Vor-
gangs annehmen (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, 
S. 146, 180-182, 209 f.; 45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 202, 245, 247). Der Zeuge Dr. Dürr hat 
zum Inhalt seines Telefonats mit dem Referat I IA am 
18. Juli 1994 ergänzend wörtlich ausgeführt: „Wenn 
es sich tatsächlich um solches Material handelt und 
wenn es diese Mengen sind und wenn das hier in 
München ist, dann müssen wir was tun. Wir, BND, 
dürfen nichts tun. Dann müßt ihr unbedingt und so-
fort noch mal aufs LKA zugehen und sagen: Überlegt 
euch! Das könnt ihr nicht einfach übergehen!" 
(47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 181). 

Darüber hinaus setzte sich Dr. Dürr noch am selben 
Tag mit dem Unterabteilungsleiter 11 im BND, dem 
Zeugen „Imhorst", in Verbindung, schilderte ihm 
den Sachverhalt und erklärte, es müsse sofort ge-
handelt werden. Zuständig für die Gefahrenabwehr 
sei das Bay. LKA (42. Sitzung, Protokoll „Imhorst", 
S. 16). 

Am frühen Nachmittag des 18. Juli 1994 kam es 
gegen 14.30 Uhr in Madrid zu einem ersten Treffen 
zwischen „Rafa" und Dr. Fischer-Hollweg, an dem 
auch die BND-Mitarbeiterin „Janko" teilnahm. Im 
Verlaufe des Gesprächs bestätigte „Rafa" noch ein-
mal, daß sich die beiden russischen Staatsangehöri-
gen bis zum 20. Juli 1994 in München aufhalten wür-
den und 400 g eines Stoffes bereithielten. „Rafa" gab 
darüber hinaus an, je Gramm solle dieser chemische 
Grundstoff 71.000,- US-Dollar kosten. Dr. Fischer-
Hollweg beauftragte „Rafa" daraufhin, bis zum dar-
auffolgenden Tag um 16.30 Uhr festzustellen, ob die 
beiden Händler bereit seien, sich mit einem am Kauf 
interessierten Experten zu treffen, vor allem, um fest-
zustellen, um welchen Stoff es sich wirklich handele. 
Während des Treffens hatte „Rafa" - nachdem er 
zunächst von Uran gesprochen und Dr. Fischer-Holl-
weg ihm deutlich gemacht hatte, Uran sei uninteres-
sant - mittels Mobiltelefons die Information ein-
geholt, es gehe um Plutonium. Eine genaue physika-
lische Bezeichnung des Plutoniums nannte „Rafa" 
dabei nicht. Von wem „Rafa" diese Information er-
hielt, konnte vom Untersuchungsausschuß nicht ge-
klärt werden. Im Verlaufe des Gesprächs wurde Dr. 
Fischer-Hollweg auch der am Vormittag von „Rafa" 
an die Zeugin „Janko" übergebene, von Fernandez 
stammende Zettel zugänglich gemacht. Auf diesem 
Zettel strich Dr. Fischer-Hollweg das Wort „nuklear" 
und ersetzte es durch die handschriftliche Notiz „an-
gereichertes Uran" (Dokumente Nr. 74 und 75; 39. Sit-
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zung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, S. 11,42 f., 96-98, 
112, 121, 143-145, 149f.; 16. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 22f.; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll 
„Janko", S. 14; 22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", 
S. 31, 37, 69). 

Der Zeuge Dr. Fischer-Hollweg hat bekundet, „Rafa" 
habe bei dieser Gelegenheit erstmals gesagt, daß das 
Plutonium in Deutschland, nämlich in München 
übergeben werden solle. Darüber hinaus hat der 
Zeuge Dr. Fischer-Hollweg in diesem Zusammen-
hang erklärt, er schließe aus, daß zu irgendeinem 
Zeitpunkt des Gesprächs auch der Name Fernandez 
gefallen sei. Von Fernandez habe er erstmals an-
läßlich der Vorbereitung der PKK-Sitzungen nach 
der Sicherstellung der Plutoniums in München am 
10. August 1994 gehört (39. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fischer-Hollweg, S. 43, 96, 121, 144). 

Aufgrund dieser ersten persönlichen Begegnung mit 
„Rafa" gelangte Dr. Fischer-Hollweg zu der nach-
folgenden - in einem Vermerk vom 18. Juli 1994 
(Dokument Nr. 76) niedergelegten - Einschätzung: 

„1. Die mir - bis jetzt - unbekannte Quelle macht 
einen bühnenreifen Eindruck: blond gefärbtes 
Haar, ,Knopf' im Ohr, drei Armbänder links, 
zwei Halsketten, auffällige (goldene ?) Uhr. Sie 
raucht kuban. Zigarren. DN RAFA wirkt auf 
mich wie ein ,lateinamerikanischer' Streifen-
polizist: ein bißchen korrupt, ein bißchen neu-
reich', mehr scheinen als sein, stark finanziell 
interessiert (,Ich brauche Geld'). Die NDV ist 
bemüht, einen idealistischen Eindruck zu 
machen; m. E. ist sie jedoch in erster Linie am 
Geld interessiert. (Wie kann ein ehem. einfa-
cher ,Guardia' (= Streifenpolizist) Mitinhaber 
einer mittelgroßen (30 Mitarbeiter) Firma sein, 
die im besten Zentrum von MADRID ein größe-
res Büro unterhält und - so die NDV- Detektiv-
arbeiten (Personenschutz eingeschlossen) so-
wie Im- und Exportgeschäfte (welche?) durch-
führt? Eine Erklärung mag sein, daß DN RAFA 
in der verdeckten Drogenfahndung tätig war, 
die - pressebekannt - völlig korrupt ist. Er sei 
aus gesundheitlichen Gründen aus der GC 
ausgeschieden: Weder deutet sein Verhalten 
beim Essen und Trinken, noch sein Zigarrenrau-
chen auf irgendwelche Probleme der Art hin. 
Frage: Warum ist die NDV tatsächlich aus-
geschieden ? 

2. Auffällig war die mehrfache Betonung der 
Bitte, Frau JANKO möge ihn nach DEU beglei-
ten, weil er sonst den Auftrag nicht erfüllen 
könne. M.E. ist das Motiv für diesen Wunsch 
u. a. auch darin zu sehen, daß die NDV fürchtet 
im Ausland allein zu sein (ohne irgendwelche 
Sprachkenntnisse). Man kann allerdings nicht 
ohne weiteres das Argument von der Hand 
weisen, daß die VF ,alle Zusammenhänge ken-
ne' (und wohl auch als Bürgin für die Zahlung 
des Honorars gesehen wird). 

3. Ich habe mich bemüht, der NDV klar zu ma-
chen, daß eine Mitreise der Frau J. nicht not-
wendig sei. " 

Ergänzend hat der Zeuge Dr. Fischer-Hollweg vor 
dem Untersuchungsausschuß zur Glaubwürdigkeit 
„Rafa's" ausgeführt, „Roberto" habe „Rafa" auf-
grund dessen einschlägiger Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Rauschgiftbekämpfung bei der Guardia Civil 
empfohlen und außerdem hätten Beamte des Bay. 
LKA „Rafa" am 4. Juli 1994 kennengelernt. Selbst 
wenn er aufgrund des bei dem Treffen gewonnenen 
Eindrucks, Veranlassung gehabt hätte, diesem mit 
Vorbehalt zu begegnen, sei er dennoch verpflichtet 
gewesen, die von „Rafa" am 18. Juli 1994 mitgeteil-
ten Informationen über die Anbietergruppe in Mün-
chen an die BND-Zentrale weiterzuleiten. Die Tat-
sache, daß „Rafa" auf dem Gebiet des Rauschgift-
handels bei der Guardia Civil viele Jahre mit Erfolg 
tätig gewesen sei, habe ihn genügend ausgewiesen, 
um auf diesem Gebiet auch für den BND tätig sein zu 
können (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 12, 23 f., 62, 149f.). 

Nach Angaben des Zeugen Dr. Fischer-Hollweg kam 
es am Nachmittag des 18. Juli 1994 zu einem noch-
maligen Treffen zwischen „Rafa" und der Zeugin 
„Janko" (39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer-Hollweg, 
S. 43, 96). Zum Inhalt dieses Treffens hat der Unter-
suchungsausschuß jedoch keine weiteren Erkennt-
nisse gewinnen können. 

cc) Weiterleitung der ermittlungsauslösenden 
Informationen „Rafa's" an die BND-Zentrale 
mit Fernschreiben vom 19. Juli 1994 
und deren Reaktionen 

Mit Sofortfernschreiben teilte Dr. Fischer-Hollweg 
am frühen Morgen des 19. Juli 1994 gegen 8.15 Uhr 
u.a. den Referaten 35B und IIA, dem Unterabtei-
lungsleiter 11 sowie der für die Residentur regional 
zuständigen Führungsstelle, (damals 16B), in der 
BND-Zentrale mit, er habe am 18. Juli 1994 persön-
lich mit „Rafa" gesprochen, der noch einmal bestätigt 
habe, daß sich die beiden russischen Staatsangehöri-
gen bis zum 20. Juli 1994 in München aufhielten und 
400 g eines „Stoffes" - von ihm laienhaft als Pluto-
nium 239 identifiziert - bereithielten. Je Gramm 
solle dieser chemische Grundstoff 71.000 US-Dollar 
kosten. Er habe „Rafa" beauftragt, bis zum heutigen 
Nachmittag, 16.30 Uhr, festzustellen, ob die beiden 
Händler bereit seien, sich mit einem „am Kauf in-
teressierten Experten" zu treffen, vor allem, um fest-
zustellen, um welchen Stoff es sich wirklich handele. 
„Rafa" sei bereit, am Mittwoch, dem 20. Juli 1994, 
nach München zu reisen, um einen Experten an die 
Russen heranzuführen. Für diesen Fall müßte ein 
Mitarbeiter des Referates I IA mit guten Spanisch-
kenntnissen zum Einsatz kommen, um die Über-
setzung zwischen den Händlern - die nach Angaben 
„Rafa's" hervorragend Spanisch sprächen - und dem 
Experten zu garantieren. Erst wenn zweifelsfrei fest-
stehe, um welches Material es sich handele, müsse 
geklärt werden, wie man operativ in der Sache vor-
gehen wolle. Der Experte käme am besten aus dem 
Referat 35B, eventuell Dr. Dürr. Ergänzend führte 
Dr. Fischer-Hollweg aus, ganz wichtig sei die Frage 
der Honorierung. Es sei klar, daß eine Nachrichten-
dienstliche Verbindung nicht einen Tip auf derartige 
Händler gebe, wenn sie nur mit dem dienstüblichen 
Entgelt rechnen könne. Es sollten vielmehr die Maß-
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Stäbe des internationalen Rauschgifthandels angelegt 
werden. Im übrigen scheine ihm die Frage der Hono-
rierung derartiger Zugriffs hinweise grundsätzlich 
klärungsbedürftig. Abschließend führte er aus, die 
beiden Händler würden - wie vorgesehen - das Terri-
torium der Bundesrepublik Deutschland am 20. Juli 
1994 verlassen, falls die BND-Residentur nicht bis 
zum Nachmittag, 16.30 Uhr, Nachricht habe (Doku-
ment Nr. 74; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 201). 

Die in diesem Fernschreiben enthaltenen Informatio-
nen wurden bei den verschiedenen Adressaten inner-
halb der BND-Zentrale wie folgt weiterverarbeitet: 

Der Leiter des Referates IIA, der Zeuge „Merker", 
hat ausgesagt, er habe den Inhalt des Fernschrei-
bens, das für ihn überraschend gekommen sei, am 
Morgen des 19. Juli 1994 kurz nach 8.00 Uhr zur 
Kenntnis genommen. Zu diesem Zeitpunkt habe er 
erstmals von dem Fall erfahren. Er sei zu der Ein-
schätzung gelangt, daß es sich hierbei um keinen 
Fall für das Referat IIA oder den BND handele, son-
dern um einen „reinen Polizeifall". Er habe sich des-
halb gefragt, wie er diesen Fall schnellstmöglich an 
die zuständigen Polizeibehörden herantragen könne. 
Diesbezüglich habe er kurz überlegt, ob er das BKA 
oder das Bay. LKA einschalten solle. Aus früheren, 
nicht fallbezogenen Arbeitsgesprächen mit dem 
BKA, habe er gewußt, daß mit diesem die Abrede be-
standen habe, im Zuge der strategischen Aufklärung 
durch den BND gewonnene Hinweise grundsätzlich 
an das BKA weiterzugeben, sofern nicht Gefahr im 
Verzug und ein enger örtlicher Bezugspunkt gege-
ben sei. In den letztgenannten Fällen sei selbstver-
ständlich die zuständige Landespolizei einzuschal-
ten. Da nach dem Inhalt des Fernschreibens das 
strahlende Material in München lagern sollte und sich 
die Anbieter dort nur bis zum 20. Juli 1994 aufhalten 
wollten, also Gefahr im Verzug bestanden habe, sei er 
bei seinen Überlegungen zu dem Ergebnis gelangt, 
an das Bay. LKA heranzutreten (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 105, 199f., 202, 209, 247; UA Bay. LT, 23. 
Sitzung, Protokoll „Merker", S. 186). 

Der Referatsleiter IIA „Merker" setzte sich am 
19. Juli 1994, weil er „Gefahr im Verzug" sah, unver-
züglich mit seinen Mitarbeitern „Kulp" und „Lies-
mann" in Verbindung. Diese informierte er über den 
Inhalt des Fernschreibens und wies sie an, sich so 
schnell wie möglich an das Bay. LKA zu wenden, um 
den Vorgang dort vorzutragen. Die genannten Mit-
arbeiter hatte er ausgesucht, weil der Zeuge „Kulp" 
in der BND-Zentrale formell für „Rafa" zuständig 
war (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt AI 3 c) aa) S. 80) 
und „Liesmann" bereits Kontakt zum Bay. LKA in 
Rauschgiftangelegenheiten hatte. Der Zeuge „Mer-
ker" hat dazu vor dem Untersuchungsausschuß wei-
ter bemerkt, er habe seinen Mitarbeiter „Liesmann" 
beauftragt, er möge sich über seine Rauschgiftkolle-
gen im Bay. LKA an die dort für Nuklearmaterial zu-
ständige Organisationseinheit heranfragen. Er selbst 
und seine Mitarbeiter hätten nämlich niemanden 
gekannt, der beim Bay. LKA für einen solchen Fall 
zuständig hätte sein können. Darüber hinaus hat der 
Zeuge „Merker" die Auffassung vertreten, es sei 
nicht genügend Zeit gewesen, um mit seinen Vor-
gesetzten Kontakt aufzunehmen. Er habe deshalb 

den direkten Weg gewählt, der nach seiner Auffas-
sung der Praxis entsprochen habe, auch wenn das 
vielleicht nicht der formell richtige Weg gewesen sei 
(45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 105f., 108, 110f.; 
29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 27. 1421.). 
Die Mitarbeiter des BND-Referates 11A haben 
- ebenso wie die Mitarbeiter des BND-Residentur 
(vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A I 3 c) bb) S. 81 f.) -
ausgesagt, sie hätten zum damaligen Zeitpunkt über 
keinerlei Erkenntnisse oder Informationen über die 
beiden Treffen im „Novotel" am 31. Mai und 9. Juni 
1994 verfügt. Diesbezügliche Erkenntnisse hätten sie 
erst im Rahmen der Nachbereitung des Falls, nach 
Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 1994, 
erlangt (45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 108-110, 
1161., 208f.; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 13-15, 
165; 41.Sitzung Protokoll „Hochfeld", S. 42; vgl. 
Erster Teil Zweiter Abschnitt AI 2 b) bb) S. 70 t.). 
Der Leiter des Referates 35B Dr. Dürr setzte sich nach 
Eingang des Fernschreibens im Verlaufe des 19. Juli 
1994 mit „Merker" telefonisch in Verbindung, wobei 
der genaue Zeitpunkt unklar ist. Dr. Dürr wies „Mer-
ker" darauf hin, er habe am Nachmittag oder Abend 
des 18. Juli 1994 versucht, diesen telefonisch zu 
erreichen, um ihm mitzuteilen, daß ihm durch den 
Leiter der BND-Residentur in Madrid an diesem Tag 
ein Fernschreiben geschickt worden sei. Dr. Dürr 
nahm das Fernschreiben vom 19. Juli 1994 zum Anlaß, 
darauf hinzuweisen, daß der Vorgang unverzüglich 
an die zuständige Landesbehörde in München abge-
geben werden müsse. Angesichts der Reisepläne der 
Anbieter wies er gleichzeitig auf die Dringlichkeit der 
Angelegenheit hin und betonte außerdem, dem Bay. 
LKA solle mitgeteilt werden, daß es einen Beschluß 
der Länderinnenminister gebe, wonach kein Kern-
brennstoff nach Deutschland eingeführt werden 
dürfe, nicht einmal eine kleine Probe zu Analyse-
zwecken (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 147, 151 
bis 153, 182-184; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 200, 245, 247). Der Zeuge Dr. Dürr hat in diesem 
Zusammenhang vor dem Untersuchungsausschuß er-
gänzend ausgeführt, er habe „Merker" auch gesagt: 
„Weis sie darauf hin, wir dürfen kein Plutonium ins 
Land holen" (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 182). 
Dr. Dürr vermerkte auf dem Fernschreiben vom 
19. Juli 1994 (Dokument Nr. 74), vermutlich unter Be-
zugnahme auf seine - oben dargestellten - Telefo-
nate vom 18. Juli 1994 mit dem Unterabteilungsleiter 
11 und dem Mitarbeiter des Referates 11A Bahlsen: 

„Mit 11A, Herrn Balsen und UAL 11 besprochen: 
Gemäß Weisung nicht selbst tätig werden, sondern 
dringend LKA um Übernahme bitten. " 

Vor dem Untersuchungsausschuß hat der Zeuge 
Dr. Dürr bezüglich des Inhalts dieses Vermerks er-
klärt, mit „Weisung" sei die allgemeine, im BND 
geltende Weisungslage gemeint gewesen, keinerlei 
Kernbrennstoffe „anzufassen". Das Wort „dringend" 
habe sich auf die drohende Abreise der Tätergruppe 
bezogen und die damit bestehende Gefahr, daß die 
Täter mit dem Material irgendwo anders wieder 
auftauchen könnten. Mit „dringend" sei aber nicht 
gemeint gewesen: „Dringend Material aus Moskau 
beschaffen" (47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 147, 
151-154, 182 f., 184). 
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II. Geschehensabläufe in München 

1. Aufnahme der Ermittlungen durch die 
bayerischen Behörden am 20./21. Juli 1994 

a) Weitergabe der ermittlungsauslösenden 
Informationen „Rafa's" durch den BND 
an das Bay. LKA im Rahmen einer 
ersten Besprechung im Bay. LKA 
am Morgen des 19. Juli 1994 

Nachdem der Leiter des BND-Referates I I A „Mer-
ker" seine Mitarbeiter „Liesmann" und „Kulp" über 
das Fernschreiben der BND-Residentur vom Morgen 
des 19. Juli 1994 in Kenntnis gesetzt hatte, wies er 
diese an, mit der zuständigen Stelle im Bay. LKA Ver-
bindung aufzunehmen. Der BND-Mitarbeiter „Kulp" 
telefonierte daraufhin mit dem Leiter der Rauschgift-
dienststelle im Bay. LKA Mayr und teilte diesem mit, 
daß die Nachrichtendienstliche Verbindung des BND 
„Rafa" von einer Tätergruppierung, die Plutonium 
anbiete, gedrängt werde, Käuferkontakte zu vermit-
teln. Von dieser Mitteilung wurde unverzüglich der 
Leiter des Dezernates 62 (Allgemeine Ermittlungen) 
im Bay. LKA Sommer in Kenntnis gesetzt. Dieser in-
formierte daraufhin den damaligen Leiter des Sach-
gebiets 624 (Strahlen- und Umweltdelikte) im Bay. 
LKA Lautenschlager, der mit dem BND telefonisch 
Kontakt aufnahm und mit diesem eine Besprechung 
noch für den Vormittag anberaumte. 

Noch am Morgen des 19. Juli 1994 kam es daraufhin 
in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr im Bay. 
LKA zu einer ersten Besprechung, an der neben den 
beiden Angehörigen des Dezernats 62, den LKA-Be-
amten Lautenschlager und Adami, die BND-Mitar-
beiter „Kulp" und „Liesmann" teilnahmen. Die bei-
den BND-Mitarbeiter berichteten den Beamten des 
Bay. LKA anhand des Fernschreibens der BND-Resi-
dentur vom 19. Juli 1994, die BND-Zentrale sei am 
heutigen Tag von einem ihrer Außenbüros dahin-
gehend informiert worden, daß eine Quelle, die in 
Spanien lebe, ein Angebot über 400 g Plutonium zu 
einem Grammpreis von 71.000 US-Dollar erhalten 
habe. Das Angebot stamme von zwei russischen 
Staatsangehörigen, die nur noch bis zum 20. Juli 
1994 in München erreichbar seien. Nähere Erkennt-
nisse zu den Russen bzw. zur Abwicklung des Ge-
schäfts lägen dem BND nicht vor. Die BND-Mitarbei-
ter erkundigten sich in diesem Zusammenhang, ob 
es dem Bay. LKA möglich sei, einen als Kaufinteres-
senten agierenden Mitarbeiter des Bay. LKA an die 
beiden russischen Staatsangehörigen heranzuführen. 
Dies wurde von den beiden LKA-Mitarbeitern mit 
der Einschränkung bejaht, daß der hierfür in Betracht 
kommende nicht offen ermittelnde Polizeibeamte 
(noeP) mit den für diesen Einsatz erforderlichen Spe-
zialkenntnissen erst am 25. Juli 1994 aus dem Urlaub 
zurückkommen und nicht vor diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen werde. Mit dem BND wurde dar-
aufhin vereinbart, daß „Rafa" sich mit den Anbietern 
in Verbindung setzen solle, um mit diesen eine Ver-
schiebung der Kontaktaufnahme auf den 26. Juli 
1994 zu vereinbaren. Für den Fall, daß eine derartige 
Verschiebung nicht möglich sein sollte, wurde eine 
„Notlösung" dergestalt in Aussicht genommen, daß 

ein anderer, auf dem Gebiet der Nuklearkriminalität 
weniger qualifizierter noeP eingesetzt werden sollte 
(19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 5-23, 26-28, 31, 
64-66; UA Bay. LT, 13. Sitzung, Protokoll Adami, 
S. 2-4; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 196, 226/,- UA 
Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 102-104, 109; 
UA Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll Lautenschlager, 
S. 19-23, 26, 29 f, 33; Dokumente Nr. 77, 78 und 79). 

Nach übereinstimmenden Angaben aller hierzu ver-
nommenen Zeugen war das Bay. LKA zum dama-
ligen Zeitpunkt in keiner Weise über die Gesche-
hensabläufe der sog. Madrider Vorgeschichte infor-
miert. Diesbezügliche Erkenntnisse gewannen das 
Bay. LKA und alle anderen an den Ermittlungen be-
teiligten bayerischen Behörden erst nach der Sicher-
stellung des Plutoniums am 10. August 1994 im Rah-
men der Nachbereitung des Münchener Plutonium-
falles (vgl. u.a. 19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 10f.; 
UA Bay. LT, 13. Sitzung, Protokoll Adami, S. 5; UA 
Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll Lautenschlager, S. 26; 
11. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 9, 19, 28, 
133-136; 17. Sitzung, Protokoll Leeb, S. 78). Die 
Mitarbeiter des BND-Referats 11A, die angegeben 
haben, sie hätten damals die sog. Madrider Vorge-
schichte auch selbst nicht gekannt (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A I 4 c) cc), S. 94), haben in ihren 
Vernehmungen übereinstimmend erklärt, sie hätten 
gegenüber dem Bay. LKA keine Informationen 
zurückgehalten. 

Die Frage, ob der BND-Mitarbeiter „Liesmann" sich 
den Beamten des Bay. LKA für die bevorstehenden 
Treffen mit der Anbietergruppe als Dolmetscher an-
geboten hat oder ob ein Mitarbeiter des Bay. LKA an 
den BND mit der Bitte herangetreten ist, „Liesmann" 
in dieser Funktion tätig werden zu lassen, hat der 
Untersuchungsausschuß aufgrund unterschiedlicher 
Aussagen nicht abschließend klären können. 

Der Zeuge „Kulp" hat ausgesagt, zunächst sei dem 
Bay. LKA mitgeteilt worden, daß „Rafa" nur Spanisch 
spreche. Dann hätten die Mitarbeiter des BND und 
des Bay. LKA die sich daraus ergebenden Probleme 
diskutiert. Im Verlauf dieses Gesprächs sei erwähnt 
worden, daß der BND-Mitarbeiter „Liesmann" sehr 
gut Spanisch spreche. Das Bay. LKA habe die betei-
ligten BND-Mitarbeiter daraufhin gefragt, ob es 
möglich sei, neben „Rafa" als Verbindungsmann 
zwischen den Anbietern und dem Scheinaufkäufer 
des Bay. LKA auch „Liesmann" als „Dolmetscher" 
bzw. „Sprachmittler" in dem bevorstehenden Verfah-
ren einzusetzen. Eine entsprechende Zusage sei bei 
dieser Gelegenheit aber weder von ihm noch von 
„Liesmann" gemacht worden (UA Bay. LT, 23. Sit-
zung, Protokoll „Kulp", S. 103 f; 29. Sitzung, Protokoll 
„Kulp", S. 196). Der BND-Mitarbeiter „Liesmann" 
hat diese Angaben vor dem Münchener Landgericht 
im wesentlichen bestätigt und weiter ausgeführt, das 
Bay. LKA habe einerseits den Wunsch geäußert, auf 
„Rafa" zurückzugreifen und andererseits gefragt, ob 
der BND in der Lage sei, einen Dolmetscher für 
Spanisch zu stellen. 

Demgegenüber hat der LKA-Beamte Adami als Zeu-
ge vor den Untersuchungsausschüssen bekundet, 
„Liesmann" habe gleich gesagt, er spreche Spanisch 
und „könne den Dolmetscher machen". Er könne 
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sich dann auch um die Quelle kümmern und den 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA an die Anbietergrup-
pe heranführen. Dieses Angebot habe das Bay. LKA 
angenommen, da der in Aussicht genommene 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA nicht Spanisch ge-
sprochen habe (19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 6 f., 
12 f.; UA Bay. LT, 13. Sitzung, Protokoll Adami, S. 6). 
Der Zeuge Lautenschlager hat vor dem Bayerischen 
Untersuchungsausschuß ebenfalls ausgesagt, „Lies-
mann" habe von sich aus angeboten, zunächst für 
das Bay. LKA als Dolmetscher tätig zu werden. Die 
BND-Mitarbeiter hätten aber auch deutlich gemacht, 
daß sie sich anschließend aus dem Fall zurückziehen 
wollten (UA Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll Lauten-
schlager, S. 22). 

Nach Angaben der beiden Bay. LKA-Beamten war 
die Frage des mutmaßlichen Lagerorts der angebote-
nen 400 g Plutonium nicht Gegenstand der Erörterun-
gen. Der Zeuge Adami hat bemerkt, er sei damals der 
Auffassung gewesen, daß die angebotenen 400 g Plu-
tonium noch nicht in Deutschland seien. Erst in den 
Besprechungen an den darauffolgenden Tagen habe 
es dann Hinweise auf eine bereits erfolgte Lagerung 
des Materials in Deutschland bzw. München gegeben 
(19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 31; UA Bay. LT, 
12. Sitzung, Protokoll Lautenschlager, S. 23, 29, 33). 

Gegen Ende der Besprechung stellte der BND-
Mitarbeiter „Liesmann" den Beamten des Bay. LKA 
abschließend die Frage, wie hoch eine Prämie für 
„Rafa" sein könne, wenn es im Verlaufe der Ermitt-
lungen gelänge, die 400 g Plutonium sicherzustellen. 
Er erhielt als Antwort, daß man dies nicht so ohne 
weiteres beantworten könne, weil man mit Prämien-
zahlungen im Zusammenhang mit Plutoniumsicher-
stellungen absolut keine Erfahrungen habe. Adami 
nannte einen Betrag zwischen 10.000 und 15.000 DM, 
für dessen tatsächliche Auszahlung er aber keine Ga-
rantie abgeben könne (19. Sitzung, Protokoll Adami, 
S. 7, 26f; UA Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll Lauten-
schlager, S. 30). 

b) Entscheidung der BND-Zentrale über 
die Beteiligung von „Liesmann" und „Rafa" 
an dem Verfahren des Bay. LKA 

aa) Unterrichtung des Leiters des Referats 11A 
über  die  Besprechung im Bay. LKA  und  Entscheidung 
über die Beteiligung von „Liesmann" und „Rafa" 
an dem Verfahren des Bay. LKA 

Im Anschluß an die vorerwähnte Besprechung unter-
richteten die BND-Mitarbeiter „Liesmann" und 
„Kulp" ihren Referatsleiter „Merker" darüber, daß 
das Bay. LKA den Fall übernehmen werde. Dieses 
habe seine Ankündigung aber mit mehreren Bitten 
verbunden. Es benötige „Rafa" als Kontaktperson, 
da dieser die derzeit einzige Kontaktmöglichkeit zur 
Anbietergruppe darstelle. Außerdem solle der BND 
versuchen, die Verhandlungen mit den Anbietern 
auf den 26. Juli 1994 zu verschieben, da erst am 
25. Juli 1994 ein geeigneter Scheinaufkäufer des Bay. 
LKA zur Verfügung stehe. Darüber hinaus habe das 
Bay. LKA den BND ersucht, einen Sprachmittler für 
Spanisch zu stellen, da das Bay. LKA zur Zeit über 
keinen sprachkundigen Dolmetscher verfüge. Refe-

ratsleiter „Merker" meinte, daß „diese Art der Unter-
stützung" für das Bay. LKA durch den BND zum 
einen „machbar" sei und darüber hinaus auch „er-
bracht" werden müsse. Aus diesem Grunde ent-
schloß er sich, dem Bay. LKA die gewünschte Unter-
stützung zu gewähren. Die Entscheidung erfolgte in 
Absprache mit seinem Vorgesetzten, dem Unter-
abteilungsleiter „Imhorst", den er noch am späten 
Vormittag des 19. Juli 1994 informierte. „Merker" 
veranlaßte daraufhin, „Rafa" aus Madrid kommen zu 
lassen. Weiter überließ er „Liesmann", von dem er 
wußte, daß er über perfekte spanische Sprachkennt-
nisse verfügte, dem Bay. LKA als „Sprachmittler". Er 
beauftragte diesen gleichzeitig, dort die Betreuung 
von „Rafa" zu übernehmen (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 106f.). 

Auf die Frage, mit welchen Vorgaben der BND-Mit-
arbeiter „Liesmann" in das Ermittlungsverfahren der 
bayerischen Behörden eingebunden werden sollte, 
hat der Zeuge „Merker" erklärt, er habe „Liesmann" 
deutlich gemacht, „was dieser dürfe und was nicht". 
Er habe ihm dargelegt, seine Aufgabe bestehe zum 
einen darin, zu übersetzen und zum anderen darin, 
„Rafa" zu betreuen und diesen zu stabilisieren. 
„Liesmann" sei für „Rafa" in der damaligen Zeit eine 
Vertrauens- bzw. Bezugsperson gewesen. Er habe 
ihm ferner mitgeteilt, daß er keinesfalls alleine mit 
den Anbietern zusammentreffen, nie alleine mit 
diesen telefonieren und um „Gottes willen" nie von 
ihnen Material übernehmen dürfe. Ferner solle er 
nicht selbst mit der Anbietergruppe Verhandlungen 
führen. Zusammengefaßt habe er „Liesmann" un-
mißverständlich angewiesen, keinerlei „Dominanz" 
oder „Tatherrschaft" zu übernehmen. „Liesmann" 
habe ihm versichert, daß er sich an diesen Rahmen 
halten werde (45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 160f., 186, 196f., 219). 

Das beim BND ab dem 20. Juli 1994 anfallende 
Schriftgut (Vermerke, Leitungsvorlagen, Schriftver-
kehr und Veröffentlichungen der Medien) wurde un-
ter der Bezeichnung „Hades" gesammelt. 

bb) Die Vorgehensweise der Leitung des BND 
im Fall „Remolancha" als Hintergrund 
der Entscheidung des Referats 11A 

Der Leiter des BND Referats I IA „Merker" hat aus-
geführt, er habe seine damalige Entscheidung nicht 
zuletzt aufgrund von Erfahrungen in einem Rausch-
giftfall getroffen, bei dem die Leitung des BND die 
Gewährung von Amtshilfe unter gewissen Vorausset-
zungen und Einschränkungen gebilligt habe. Die 
Problematik einer Zusammenarbeit zwischen dem 
Bay. LKA und dem BND sei in diesem Rauschgiftfall 
„lupenrein" gleichgelagert mit dem Münchener Plu-
toniumfall gewesen (45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 113). 

Bei dieser Operation „Remolancha" (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A I lb) dd), S. 63 und Erster Teil 
Zweiter Abschnitt AI 4c) aa), S. 90 f.) war die Leitung 
des BND mit Schreiben vom 7. Juli 1994 von der 
Übernahme der Ermittlungen durch das Bay. LKA 
unterrichtet und gleichzeitig ersucht worden, „Rafa" 
für eine begleitende operative Unterstützung durch 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode D r u c k s a c h e 1 3 / 1 0 8 0 0 

den BND zur Verfügung zu stellen, Die im Refe-
rat IIA vom dem Sachgebietsleiter „Hochfeld" zu die-
sem Ersuchen gefertigte Leitungsvorlage (Dokument 
Nr. 80) hatte folgenden Wortlaut: 

„ZUR UNTERRICHTUNG 

Herrn Präsident a. d. D. 

Betr.: Operative Zusammenarbeit IIA 
mit dem Landeskriminalamt BAYERN 

hier: Kontrollierte Lieferung 
von Kokain nach DEUTSCHLAND 

1. Vermerk 

1.1 Zweck der Vorlage 
Unterrichtung Pr über die beabsichtigte Zu-
sammenarbeit UA mit dem LKA BAYERN 
(Gemeinsame Ermittlergruppe Rauschgift) 
zur möglichen Erfassung einer kontrollierten 
Lieferung von Kokain. 

1.2 Sachverhalt 
Eine ausländische Innenquelle von 11A 
(spanischer Staatsbürger) hat Ende Juni 
1994 11A über die geplante Lieferung von 
ca. 500 kg Kokain nach DEUTSCHLAND un-
terrichtet. Dabei wurden Erkenntnisse mit-
geteilt über 
- Herkunft des Rauschgifts, 
- ausführendes Kartell, 
- beteiligte Personen, 
- Transportweg, 
- beabsichtigtes Vorgehen, 
- mögliche Zielorte der Lieferung. 
Die Angaben wurden hier als realistisch und 
insgesamt schlüssig beurteilt. Deshalb wur-
de der Fall unverzüglich dem LKA BAYERN 
vorgetragen. Diese Exekutivbehörde zeigte 
sofort Interesse, erklärte sich für zuständig 
und zur Übernahme des Falles bereit. 
Die operativ-taktische Verantwortung für 
künftige Maßnahmen liegt somit beim LKA. 
Zum Gelingen des Vorhabens ist es jedoch 
notwendig, daß die BND-Quelle vor Ort 
an Einzelaktionen als Vermittler beteiligt 
bleibt. Nur dadurch sind die erforderlichen 
weiteren Informationen für ein zielgerechtes 
Vorgehen durch das LKA zu gewinnen. Des-
halb hat das LKA den BND um begleitende 
operative Unterstützung im weiteren Verlauf 
des Falles ersucht. Dabei ist es erklärtes Ziel 
des LKA, eine Rückschlußmöglichkeit auf 
die Quelle zu vermeiden. 

1.3 Stellungnahme 
Der gegebene Fall erscheint nach den bis-
her geführten Vorgesprächen (Anfang Juli) 
aussichtsreich. Die Ermittlergruppe des LKA 
und auch die Quelle haben professionelle 
Kenntnisse und langjährige Erfahrung im 
IRG-Bereich. Der BND tritt nicht in Erschei-
nung und ist in die Aktionen des LKA nicht 
eingebunden. Es müßte aber gewährleistet 

sein, daß die Quelle dem LKA zeitlich be-
fristet in einer verdeckten Mittlerfunktion 
zur Verfügung steht. Die Quelle selbst hat 
sich hierzu bereiterklärt. Die erforderliche 
Unterstützung für die Quelle (Sprachmittler, 
Logistik) wird vom BND geleistet. 

1.4 Vorschlag 
Die Zusammenarbeit mit dem LKA BAYERN 
wird befürwortet. 

Auf Bitten des damaligen Vizepräsidenten des BND 
Dr. Münstermann hatte der damalige Abteilungslei-
ter 4 des BND (Verwaltung und Recht) Dr. Keßelring 
den Vorgang unter rechtlichen Gesichtspunkten ge-
würdigt. Dieser hatte das Ergebnis am 12. Juli 1994 
in einer handschriftlichen Stellungnahme auf der 
Vorlage wie folgt festgehalten: 

„Stellungnahme AL 4 

1. Gegen eine gemeinsame Operation von BND 
und LKA Bayern bestehen erhebliche Beden-
ken, weil hierdurch das Trennungsgebot zwi-
schen Nachrichtendiensten und Polizei verletzt 
sein könnte. 

2. Dagegen bestehen keine Bedenken, wenn der 
BND die Operation an das LKA abgibt und dem 
LKA gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 3 und 2 VwVfG in 
den in der Vorlage aufgeführten Punkten Amts-
hilfe gewährt. 

3. Das LKA ist darauf hinzuweisen, daß Informa-
tionen des BND nicht gerichtsverwendbar sind 
und deshalb in die Ermittlungsakten nicht ein-
fließen dürfen. " 

Sowohl der Vizepräsident des BND Dr. Münster-
mann, als auch der Abteilungsleiter 1 Dr. Werner 
hatten daraufhin der Amtshilfegewährung in diesem 
Falle zugestimmt. 

Zur Ausgangslage im Münchener Plutoniumfall hat 
der Zeuge „Merker" ausgesagt, daß er zwar niemals 
zuvor selbst mit der Gewährung von Amtshilfe befaßt 
gewesen sei, aber sowohl die diesbezüglichen Richt-
linien des BND (vgl. Anhang RV Nr. 4) als auch 
den vorerwähnten Präzedenzfall, insbesondere die 
Stellungnahme des damaligen Abteilungsleiters 4 
Dr. Keßelring sowie die darauf basierende Ent-
scheidung des Vizepräsidenten Dr. Münstermann, 
gekannt habe. 

„Merker" hielt den in den Richtlinien vorgeschriebe-
nen Weg, das Amtshilfeersuchen dem Abteilungs-
leiter zur Entscheidung vorzulegen und ggf. auch die 
Entscheidung der Leitung herbeizuführen, deshalb 
nicht ein, weil aus seiner Sicht Gefahr im Verzug 
bestand. Er selbst führte dabei keine rechtliche Prü-
fung durch, sondern verließ sich auf die Entschei-
dung in dem „Vorläuferfall". Darüber hinaus war für 
ihn maßgeblich, daß er seine Entscheidung seinem 
für ihn zuständigen unmittelbaren Vorgesetzten, 
dem Unterabteilungsleiter „Imhorst", noch am Mit-
tag des 19. Juli 1994 mitgeteilt hatte. Dieser bestä-
tigte ihm, richtig gehandelt zu haben und gab ihm 
auf, eine Leitungsvorlage zu fertigen, um auch die 
Leitung des BND in die Angelegenheit einzubinden. 
Nachdem er auf die von ihm unter dem 20. Juli 1994 



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundes tag-13. Wahlperiode 

gefertigte Leitungsvorlage am darauffolgenden Tag 
nichts Gegenteiliges gehört hatte, ging er davon aus, 
daß neben seinem unmittelbaren Vorgesetzten auch 
der damalige stellvertretende Abteilungsleiter Smidt 
seine Entscheidung durch die Weitergabe der Lei-
tungsvorlage an die Leitung des BND gebilligt habe. 
Da ihn am 21. Juli 1994 kein gegenteiliges Votum 
des Präsidenten erreichte, nahm er an, daß auch die-
ser die beabsichtigte Vorgehensweise billigte (45. Sit-
zung, Protokoll „Merker", S. 180, 256, 258f., 260). 

c) Rechtliche Gesichtspunkte der Einbindung 
von „Liesmann" und „Rafa" in das Verfahren 
der bayerischen Ermittlungsbehörden 

aa) Das Zur-Verfügung-Stellen von „Liesmann" 
und „Rafa" als Amtshilfeleistung des BND 
an die bayerischen Ermittlungsbehörden 

Die Beteiligung von „Liesmann" und „Rafa" an dem 
Ermittlungsverfahren im Münchener Plutoniumfall 
wird von den beteiligten Behörden als Amtshilfe des 
BND gegenüber den bayerischen Ermittlungsbehör-
den gewertet. 

a) Das Rechtsinstitut der Amtshilfe 

Gemäß Artikel 35 Abs. 1 GG leisten sich die Behörden 
des Bundes und der Länder gegenseitig „Amtshilfe". 
Eine Legaldefinition des Begriffs „Amtshilfe" findet 
sich in § 4 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
des Bundes (VwVfG, vgl Anhang RV 3). Danach ist 
Amtshilfe die durch eine Behörde einer anderen Be-
hörde auf deren Ersuchen geleistete ergänzende 
Hilfe. Da die landesrechtlichen Verwaltungsverfah-
rensgesetze entweder wortgleiche Regelungen ent-
halten oder bezüglich der Definition des Begriffs 
Amtshilfe auf das VwVfG verweisen, gilt die vor-
zitierte Legaldefinition bundesweit und auf allen Ver-
waltungsebenen . 

Amtshilfe findet also zwischen zwei Verwaltungs-
behörden statt, der ersuchten und der ersuchenden. 
Eine Verwaltungsmaßnahme ist dann als Amtshilfe 
einzuordnen, wenn sie auf ein entsprechendes Er-
suchen einer anderen Verwaltungsbehörde erfolgt. 
Eine spontane, nicht angeforderte Unterstützung 
einer Behörde durch eine andere ist nicht als Amts-
hilfe, sondern als Geschäftsführung ohne Auftrag zu 
qualifizieren. Das Ersuchen um Amtshilfe ist formfrei. 
Es kann auch mündlich gestellt werden (vgl. Hen-
neke, in: VwVfG, Kommentar, 5. Auflage 1996, §4, 
Randnummer 2.4.4). 

Die amtshilfeleistende Behörde überschreitet mit der 
Amtshilfemaßnahme die Grenzen ihres Aufgabenbe-
reichs. Sie nimmt fremde Aufgaben wahr. Wenn die 
Hilfestellung, um die eine Behörde ersucht wird, be-
reits zu dem gesetzlichen Aufgabenbereich dieser 
Behörde gehört, so ist die entsprechende Maßnahme 
nicht als Amtshilfe einzustufen (Martens, Polizeiliche 
Amts- und Vollzugshilfe, in: JR 1981, S. 353 f). 

Aus dem Begriff der Amtshilfe scheidet u. a. die poli-
zeiliche Ermittlungstätigkeit auf Ersuchen der Staats-
anwaltschaft im Rahmen der Strafverfolgung gem. 
§ 161 StPO aus; denn solche Ermittlungen gehören 
zu den eigenen Aufgaben der Polizei (Martens, 
a.a.O., S. 354). Amtshilfe liegt auch dann nicht vor, 

wenn Behörden einander innerhalb eines bestehen-
den Weisungsverhältnisses Hilfe leisten. Das gilt bei-
spielsweise dann, wenn Polizeibeamte in ihrer Eigen-
schaft als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft von 
dieser in Anspruch genommen werden (Martens 
a.a.O., S. 354). Allgemein gilt, daß keine Amtshilfe 
gegeben ist, wenn eine Behörde der anderen Behör-
de Unterstützung aufgrund einer besonderen gesetz-
lichen Verpflichtung leistet. Als Amtshilfemaßnahme 
ist die Hilfsgewährung nur dann zu qualifizieren, 
wenn die ersuchte Behörde nicht aufgrund einer be-
sonderen rechtlichen Verpflichtung, sondern ledig-
lich im Rahmen der allgemeinen Grundsätze über 
die Gewährung von Amtshilfe handelt (vgl. Martens, 
a.a. O., S. 354). 

Im Regelfall nimmt also die ersuchte Behörde Hand-
lungen vor und erledigt damit (selbst) einen abge-
grenzten Teil der Aufgabe einer anderen Behörde. 
Mit der Bestimmung von Inhalt und Umfang der er-
suchten Tätigkeit gibt die ersuchende Behörde die-
ses Teilstück ihres Gesamtverfahrens aus ihrer Hand 
in die der ersuchten Behörde. Innerhalb des Rah-
mens, den das Ersuchen absteckt, bleibt die ersuchte 
Behörde selbständig (Kühler, Die Amtshilfe nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz, Diss. Berlin 1977, 
S. 131). Typische Amtshilfehandlungen sind die Er-
teilung von Auskünften, die Ermittlung von Tat-
sachen durch Vernehmung von Personen oder Au-
genscheinseinnahme, die Erstattung von Gutachten, 
die Durchführung technischer oder medizinischer 
Untersuchungen und die Zusammenstellung von 
Akten zum Zwecke der Einsichtnahme und Auswer-
tung. Die Amtshilfe kann aber auch in der bloßen 
Bereitstellung von Sachmitteln wie Geräten und 
Räumen oder von Personal bestehen. An letzteren 
Fall ist zu denken, wenn der ersuchenden Behörde 
die erforderlichen Fachkräfte fehlen oder die Zahl 
der vorhandenen Dienstkräfte im Einzelfall nicht aus-
reicht (Henneke, a. a. O., § 5, Randnummer 3.2). 

Nach § 5 Abs. 1 VwVfG kann ein Amtshilfeersuchen 
gestellt werden, wenn die ersuchende Behörde aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen auf die Hilfe-
leistung angewiesen ist. Abs. 2 dieser Vorschrift be-
stimmt, daß die Amtshilfe gewährt werden muß, 
wenn die ersuchte Behörde hierzu unter rechtlichen 
Gesichtspunkten in der Lage ist und die Hilfeleistung 
dem Wohl des Bundes oder eines Landes keine er-
heblichen Nachteile bereitet. Die Zulässigkeit der 
Maßnahme, die durch die Amtshilfe unterstützt wer-
den soll, richtet sich nach dem für die ersuchende Be-
hörde, die Zulässigkeit der Amtshilfe selbst nach 
dem für die ersuchte Behörde geltenden Recht (§ 7 
Abs. 1 VwVfG). 

Durch das Amtshilfeersuchen wachsen also weder 
der amtshilfeleistenden Behörde, noch der amtshilfe-
ersuchenden Behörde neue Befugnisse oder Zu-
ständigkeiten zu (Henneke, a.a.O., §5, Randnum-
mer 3.1 ). Die amtshilfeersuchende Behörde kann ihre 
Kompetenzen und Befugnisse nicht mit Hilfe der um 
Amtshilfe ersuchten Behörde erweitern und diese 
muß ihrerseits zu der Amtshilfemaßnahme aufgrund 
ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse berechtigt 
sein. Wichtig ist vor allem das Verbot der Hilfelei-
stung für den Fall, daß die ersuchte Behörde dazu 
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aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist. Sie 
darf demnach solche Maßnahmen, zu denen sie nach 
ihrem eigenen Recht (s. § 7 VwVfG) nicht befugt 
wäre, auch als Amtshilfe nicht vornehmen. Bei der 
Durchführung der Amtshilfe kommen ihr mithin nur 
diejenigen Befugnisse zu, die sie zur Erfüllung ihrer 
eigenen Aufgaben hat (Martens, a.a.O., S. 355). 

ß) Amtshilfe und Trennungsgebot 

Verschiedentlich ist im Untersuchungsausschuß die 
Meinung vertreten worden, die Unterstützung der 
bayerischen Ermittlungsbehörden durch den BND 
habe gegen das sogenannte Trennungsgebot versto-
ßen. Dieses Trennungsgebot verlange eine strikte 
Trennung zwischen der Tätigkeit des BND und der 
Tätigkeit der Polizeibehörden. 

Das „Trennungsgebot" geht zurück auf den soge-
nannten Polizeibrief der Alliierten Militärgouver-
neure zum Grundgesetz vom 14. April 1949 (Huber, 
Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit, Band II, Tübin-
gen 1951). Der Bundesgesetzgeber hatte das alliierte 
„Trennungsgebot" im Bundesverfassungsschutzge-
setz vom 27. September 1950 (BVerfSchG) in § 3 
Abs. 3 Satz 3 - wenn auch rudimentär - umgesetzt. 
Diese Vorschrift ist aber durch das Änderungsgesetz 
vom 20. April 1994 (BGBl. I, S. 867) aufgehoben wor-
den. Der Begriff „Trennungsgebot" wird in den ein-
schlägigen Gesetzen nicht verwendet. Dementspre-
chend fehlt auch eine Legaldefinition. 

Geltung, Reichweite und Inhalt des „Trennungsge-
bots" sind umstritten. Teilweise wird die Auffassung 
vertreten, das „Trennungsgebot" könne im Wege der 
historischen und der systematischen Auslegung aus 
Artikel 87 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitet werden. Es sei 
vom Gesetzgeber bei der Regelung der Zusammen-
arbeit von Nachrichtendiensten und Polizei dahin-
gehend zu berücksichtigen, daß eine organisato-
rische und informationelle Trennung stattzufinden 
habe. Die Polizei dürfe nicht über nachrichtendienst-
liche Erkenntnisse und die Nachrichtendienste dürf-
ten nicht über polizeiliche Befugnisse verfügen (Gusy, 
Das verfassungsrechtliche Gebot der Trennung von 
Polizei und Nachrichtendiensten, in: ZRP 1987, S. 45 ff.). 
Dem „Trennungsgebot" wird also materiell-inhalt-
liche Bedeutung beigemessen. Der einfachrechtliche 
Ausschluß polizeilicher Befugnisse und Kontrollbe-
fugnisse sei im Lichte des verfassungskräftigen 
„Trennungsgebots" auszulegen (vgl. Riegel, Gren-
zen informationeller Zusammenarbeit zwischen Poli-
zei und Verfassungsschutz, in: DVB1 1988, S. 121, 123). 
Zahlreiche andere Autoren verneinen die Möglich-
keit einer grundgesetzlichen Ableitung des „Tren-
nungsgebotes". In Artikel 87 Abs. 1 Satz 2 GG werde 
lediglich dem Bundesgesetzgeber das Recht zuer-
kannt, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts-
und Nachrichtenwesen für die Kriminalpolizei und 
zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Ver-
fassungsschutzes usw. einzurichten (vgl. Albert, Das 
„Trennungsgebot" - ein für Polizei und Verfassungs-
schutz überholtes Entwicklungskonzept?, in: ZRP 
1995, S. 105, 108; Gusy aaO, S. 46f mit zahlreichen 
Nachweisen für und gegen eine verfassungsrechtli-
che Ableitung des „ Trennungsgebots "). 

Umstritten ist auch der Inhalt des „Trennungsge-
botes". Einerseits wird die Ansicht vertreten, dieses 
erschöpfe sich in der Forderung nach organisato-
rischer Trennung der Behörden, andererseits wird 
ihm auch materiell-rechtliche Bedeutung im Hinblick 
auf eine Begrenzung der Möglichkeit einer Zusam-
menarbeit zwischen den Behörden beigemessen. 

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß dem 
„Trennungsgebot", seine verfassungsrechtliche Gel-
tung unterstellt, eine Bedeutung nur für den Gesetz-
geber und die Auslegung einfachgesetzlicher Re-
gelungen zukommt. Als selbständige zusätzliche 
Beschränkung von Amtshilfemaßnahmen über die 
Regelungen im VwVfG und die Zuständigkeitsre-
gelungen in den jeweiligen Spezialgesetzen hinaus 
kommt das „Trennungsgebot" nicht in Betracht. 

bb) Die Einordnung des konkreten Sachverhalts 

a) Identifizierung der wesentlichen Aspekte 
des Sachverhalts im Hinblick 
auf eine Einordnung als Amtshilfe 

Ob das erste Kriterium für eine Qualifizierung der 
Bereitstellung von „Liesmann" und „Rafa" als Amts-
hilfemaßnahme, das Vorliegen eines entsprechenden 
Ersuchens, erfüllt ist, könnte zweifelhaft sein. Wie 
oben dargelegt (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt 
A II 1 a), S. 95 f.) konnte nicht geklärt werden, ob der 
BND während der Besprechung beim Bay. LKA am 
19. Juli 1994 ausdrücklich gebeten worden ist, „Lies-
mann" und „Rafa" zur Verfügung zu stellen oder ob 
umgekehrt der BND den Ermittlungsbehörden ein 
entsprechendes Angebot gemacht hat. 

Diese Unklarheiten stehen einer rechtlichen Einord-
nung der Unterstützungsakte des BND als Amtshilfe 
i.S.d. VwVfG jedoch nicht entgegen. Ebensowenig 
wie das Amtshilfeersuchen an eine Form gebunden 
ist, kommt es darauf an, wer von den beiden beteilig-
ten Behörden zuerst den Gedanken einer Problem-
lösung durch Amtshilfe geäußert hat. Entscheidend 
ist lediglich, daß unter den Beteiligten abgesprochen 
wird, wer wem und wofür Amtshilfe gewähren soll. 
Nur eine spontane, nicht angeforderte Unterstützung 
ist nicht als Amtshilfe, sondern als Geschäftsführung 
ohne Auftrag zu qualifizieren. 

Als Amtshilfe ist die Zurverfügungstellung von „Lies-
mann" und „Rafa" ferner nur dann zu bewerten, 
wenn der BND dabei nicht eine eigene Aufgabe 
wahrgenommen hat. Aufgabe des BND ist die 
Sammlung und Auswertung von Informationen über 
das Ausland, die von außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutsch-
land sind (§ 1 Abs. 2 BND-Gesetz, vgl. Anhang RV 
Nr. 1). Polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Er-
mittlungen gehören unzweifelhaft nicht zu diesem 
Aufgabenbereich. Ebensowenig bestehen Rechtsvor-
schriften, die den BND generell zur Unterstützung 
von polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen verpflichten. Erst recht besteht zwischen 
der Staatsanwaltschaft und dem Bay. LKA einerseits 
und dem BND andererseits kein Weisungsverhältnis 
(vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt All lc) aa), S. 98). 
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Schließlich stellte sich auch unter subjektiven Ge-
sichtspunkten die vom BND gewährte personelle 
Verstärkung der bayerischen Ermittlungsbehörden 
als reine Amtshilfemaßnahme dar. Der BND hatte 
nicht die Vorstellung, eigene Aufgaben wahrzuneh-
men. In der Besprechung beim Bay. LKA am Morgen 
des 25. Juli 1994 (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A 
II 2 e), S. 105f.) wies der Referatsleiter 11A „Merker" 
ausdrücklich auf die „alleinige Zuständigkeit und 
Federführung des Bay. LKA für diese Operation" hin, 
für die man von Seiten des BND nur „zuarbeiten" 
wolle. 

Diese Amtshilfe konnte zulässigerweise allerdings 
nur dann gewährt werden, wenn sie erforderlich (§ 5 
Abs. 2 VwVfG) und der BND zu der konkreten Hilfs-
maßnahme befugt war. 

Das Bay. LKA war dringend auf die Mitarbeit von 
„Liesmann" und „Rafa" angewiesen. Ohne die Un-
terstützung „Rafa's" wäre es notwendig gewesen, 
völlig neue Beziehungen zu den Anbietern auf-
zubauen. Es bestand auch Einvernehmen darüber, 
daß als Dolmetscher bzw. Sprachmittler nur jemand 
in Betracht kommen konnte, der - wie „Liesmann" -
in den Verhandlungen mit der Anbietergruppe zu-
sammen mit dem nicht offen ermittelnden Beamten 
des Bay. LKA im Sinne eines legendengerechten 
Auftretens ebenfalls konspirativ als Scheinaufkäufer 
auftreten konnte. Eine Dolmetscherin bzw. ein Dol-
metscher für Spanisch ohne derartige Erfahrungen 
hätte diese Rolle nicht ausfüllen können. 

Polizeiliche Befugnisse stehen dem Bundesnachrich-
tendienst nicht zu. Er darf die Polizei auch nicht im 
Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu 
denen er selbst nicht befugt ist (§ 2 Abs. 3 BND-
Gesetz). Es ist dem BND nicht gestattet, unmittelbar 
oder mittelbar polizeiliche Ermittlungen durchzu-
führen. Der wesentliche Unterschied zwischen der 
Tätigkeit des BND und der Tätigkeit von Polizeibe-
hörden besteht unter rechtlichen Aspekten darin, 
daß Polizeibehörden ermächtigt sind, bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben in Rechte Dritter einzu-
greifen, dem BND eine derartige Vorgehensweise 
aber versagt ist. Dies gilt auch für den Bereich der 
Datenbeschaffung im Inland. Zwar ist dem BND 
grundsätzlich eine Inlandstätigkeit erlaubt, diese 
muß sich aber auf die Auslandsaufklärung beziehen 
(vgl. Riegel, Die Tätigkeit der Nachrichtendienste 
und ihre Zusammenarbeit mit der Polizei, in: NJW 
1979, S. 952, 955). Die Informationserhebung im In-
land und die Verarbeitung und Nutzung ihrer Er-
gebnisse ist dabei aber auf die Ausnahmefälle des 
§ 2 Abs. 1 BND-Gesetz beschränkt. Eine Datenbe-
schaffung mit polizeilichen Mitteln scheidet völlig 
aus. Der BND ist auf den Einsatz nachrichtendienst-
licher Mittel beschränkt. 

Wenn die Tätigkeit von „Liesmann" und „Rafa" sich 
als eigenständige Erledigung eines Teils der Auf-
gaben der bayerischen Ermittlungsbehörden durch 
den BND darstellen würde, so würde dieser mög-
licherweise seine Befugnisse überschritten haben. 
Eine derartige Amtshilfe wäre rechtlich zumindest 
problematisch. 

Die Amtshilfe des BND gegenüber den bayerischen 
Ermittlungsbehörden sollte jedoch lediglich in der 
Überlassung von Personal, nämlich in der Zurver-
fügungstellung eines Dolmetschers und einer Nach-
richtendienstlichen Verbindung bestehen, wobei 
über den konkreten Einsatz dieses Personals aus-
schließlich von den Ermittlungsbehörden und nicht 
vom BND entschieden werden sollte. 

Allerdings ging die zu leistende Amtshilfe in einigen 
Aspekten über den bloßen Akt der Bereitstellung des 
Personals hinaus. „Liesmann" hatte z. B. auch die 
Aufgabe, „Rafa" als Nachrichtendienstliche Verbin-
dung des BND weiter zu betreuen und das Referat 
I IA fortlaufend über den Gang des Ermittlungsver-
fahrens zu unterrichten. Die Betreuung „Rafa's" 
durch „Liesmann" war aber Voraussetzung für des-
sen Einsatz durch das Bay. LKA und somit Teil der zu 
gewährenden Amtshilfe. 

Eine weitere Besonderheit des Amtshilfevorgangs 
stellt auch die enge kommunikative Einbindung des 
BND in die Ermittlungsmaßnahmen des Bay. LKA 
und der Münchener Staatsanwaltschaft dar. So be-
richtete „Liesmann" fortlaufend seiner Dienststelle 
über die Einsatzbesprechungen, an denen er teil-
nahm. Vielfach waren darüber hinaus weitere BND-
Mitarbeiter bei diesen Besprechungen anwesend. 

Die Pflicht des BND-Mitarbeiters „Liesmann", seinen 
Vorgesetzten beim BND fortlaufend zu berichten, än-
dert nichts an der Tatsache, daß er dem Bay. LKA als 
Dolmetscher zur Verfügung gestellt wurde, solange 
die Vorgesetzten auf das Verhalten im Ermittlungs-
verfahren nicht durch Weisungen Einfluß nahmen. 
Ebensowenig ändert die Anwesenheit weiterer 
BND-Mitarbeiter in den Einsatzbesprechungen den 
Charakter der Amtshilfe, sofern diese Anwesenheit 
ausschließlich der engen informatorischen Anbin-
dung dienen sollte und nicht vorgesehen war, daß 
sich die anwesenden BND-Mitarbeiter an den Ein-
satzentscheidungen beteiligten. Die Amtshilfeverein-
barung erfüllt diese Bedingungen. 

Inwieweit sich insbesondere „Liesmann" und „Rafa" 
im Verlauf der Ermittlungen tatsächlich an den ver-
einbarten Rahmen der Amtshilfe gehalten haben, ist 
an anderer Stelle zu untersuchen (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt AU 41) cc), S. 141). 

ß) Ausführungen der Beteiligten zur rechtlichen Qualität 
der Einbindung von „Liesmann" und „Rafa" 
in das Verfahren des Bay. LKA 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme haben alle 
Zeugen die zu Beginn der Ermittlungen vereinbarte 
Zusammenarbeit zwischen dem BND und den baye-
rischen Ermittlungsbehörden als rechtlich zulässige 
Amtshilfe qualifiziert. Im einzelnen haben die Zeu-
gen dazu wie folgt Stellung genommen: 

Der damalige Präsident des BND Konrad Porzner hat 
unter Bezugnahme auf ein BND-internes Rechts-
gutachten u.a. ausgeführt, in der Besprechung am 
19. Juli 1994 habe das Bay. LKA den BND zum einen 
um die zeitweise Überlassung der Nachrichtendienst-
lichen Verbindung „Rafa" als Kontaktperson zu den 
Anbietern ersucht. Zum andern habe das Bay. LKA 
um die Bereitstellung eines Sprachmittlers Deutsch/ 
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Spanisch gebeten, der in dieser Funktion an den 
Verhandlungen zwischen den Anbietern und dem 
Scheinaufkäufer teilnehmen und ebenso unter einer 
Scheinaufkäuferlegende wie der Beamte des Bay. 
LKA auftreten und außerdem die Betreuung der 
Nachrichtendienstlichen Verbindung „Rafa" über-
nehmen sollte. 

Die vereinbarte Zusammenarbeit, zu der der BND 
verpflichtet gewesen sei, sei rechtlich als Amtshilfe 
zu qualifizieren, da der BND um Hilfe ersucht wor-
den sei und der Hilfeleistung keine gesetzlichen Hin-
derungsgründe entgegengestanden hätten. Mit dem 
mündlichen Ersuchen des Bay. LKA um Amtshilfe-
leistung durch den BND sei ein Rechtsverhältnis zwi-
schen dem BND und dem Bay. LKA begründet wor-
den. Ohne ein derartiges Ersuchen hätte weder ein 
Recht noch eine Pflicht zur Leistung der Amtshilfe 
bestanden. Der BND sei an dieses rechtmäßige Er-
suchen des Bay. LKA gebunden gewesen. Wegen des 
lediglich ergänzenden Charakters der Hilfeleistung 
habe allein das Bay. LKA über Art und Umfang der 
nachzusuchenden Maßnahmen sowie über die Aus-
wahl der Behörde, die Amtshilfe leisten solle, zu ent-
scheiden gehabt. Hinsichtlich der Zur-Verfügung-
Stellung „Rafa's" als Kontaktperson zur Anbieter-
seite sei das Bay. LKA zur effektiven Durchführung 
der ihm zugewiesenen Aufgaben auf dessen Wissen 
und Zugangsmöglichkeiten angewiesen gewesen. 
Die zeitweise Überlassung „Rafa's" als einzige Kon-
taktperson zu den Anbietern sei daher ohne Alterna-
tive gewesen. Damit habe ein Fall des § 5 Abs. 1 Nr. 3 
VwVfG vorgelegen. Die Bitte um Bereitstellung eines 
Sprachmittlers und Betreuers für Rafa habe auf § 5 
Abs. 1 Nr. 2 VwVfG beruht, da das Bay. LKA die ihm 
obliegenden Aufgaben mit geeignetem, eigenen Per-
sonal aus tatsächlichen Gründen nicht hätte wahr-
nehmen können. Dem Bay. LKA sei es darauf an-
gekommen, „Rafa" wegen seiner Zugangsmöglich-
keiten zu den Anbietern als Kontaktperson zu nut-
zen. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Nut-
zung habe aber „Rafa" die Sicherheit gegeben 
werden müssen, sich auch in Ausnahmesituationen 
jederzeit an den BND wenden zu können. Dieser 
Notwendigkeit habe das Bay. LKA durch den Einsatz 
eines Betreuers aus dem BND entsprechen müssen. 
Naturgemäß hätte der Betreuer für die gesamte 
Dauer des Einsatzes von „Rafa" bei der Polizeiaktion 
zur Verfügung stehen müssen. Für diese Rolle sei 
„Liesmann" geeignet gewesen. Überdies hätte das 
Landeskriminalamt nicht auf einen Spanisch spre-
chenden Dolmetscher zugreifen können, so daß auch 
hier um die Hilfe „Liesmanns" als Sprachmittler für 
Deutsch/Spanisch nachgesucht worden sei. Für die 
Durchführung der Amtshilfe trage die ersuchte Be-
hörde gemäß § 7 Abs. 2 VwVfG die Verantwortung, 
wobei die Amtshilfe mit sachdienlichen Mitteln/Per-
sonen geleistet werden müsse. Zu der Person „Rafa", 
die nach damaligen Erkenntnissen des BND auch ge-
eignet gewesen sei, habe es keine Alternative gege-
ben. Die Benennung „Liesmann's" als Sprachmittler 
und Betreuer „Rafa's" sei ebenfalls sachdienlich ge-
wesen. Der Stattgabe des Ersuchens und der Durch-
führung der Amtshilfe durch den BND habe auch 
kein Verbot oder Versagungsgrund nach § 5 Abs. 2 
bis 4 VwVfG entgegengestanden. Der BND sei nach 

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG rechtlich nicht an der Amts-
hilfe gehindert gewesen, weil die Maßnahme des er-
suchenden Bay. LKA nicht offensichtlich rechtswidrig 
gewesen sei. Dessen Zuständigkeit habe sich aus 
den einschlägigen Bestimmungen des Bayerischen 
Polizeiorganisationsgesetzes ergeben. Ein Verbot zur 
Hilfeleistung im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG 
habe nicht bestanden, da die Hilfeleistung keine er-
heblichen Nachteile für das Wohl des Bundes oder 
eines Landes bereitet hätte. Der Zeuge Porzner hat 
darüber hinaus darauf hingewiesen, daß auch die 
BND-internen Richtlinien (vgl. Anhang RV Nr. 4 
und 5), in denen seit dem 28. August 1992 das Verfah-
ren für die Amtshilfegewährung durch den BND gere-
gelt sei, eingehalten worden seien. Am 20. Juli 1994 
habe das Referat 11A eine Vorlage erstellt, die eine 
kurze Sachdarstellung und den Vorschlag enthalten 
habe, dem Bay. LKA Amtshilfe zu leisten. Diese Vorla-
ge sei durch den zuständigen Abteilungsleiter 1 gebil-
ligt worden und habe ihn am 26. Juli 1994 erreicht 
(26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 152-156). 

Der damalige Abteilungsleiter 1 im Bundeskanzler-
amt, der Zeuge Prof. Dr. Dr. Dolzer, hat unterstrichen, 
die Amtshilfe des BND habe darin bestanden, daß 
der BND Personen zur Verfügung gestellt habe, um 
die das Bay. LKA gebeten habe. Die Voraussetzun-
gen für ein Amtshilfeersuchen hätten vorgelegen, da 
die ersuchende Behörde nicht über das erforderliche 
Fachpersonal verfügt habe. Ob im konkreten Fall 
Amtshilfe erforderlich gewesen sei, habe die ersu-
chende Behörde beurteilen müssen. Auch über die 
Durchführung der Maßnahmen habe die ersuchende 
Behörde zu entscheiden gehabt. Der BND sei zur 
Amtshilfe berechtigt und verpflichtet gewesen. Das 
Verwaltungsverfahrensgesetz stelle klar, daß über 
die Frage der Zweckmäßigkeit der Maßnahme, um 
die es der ersuchenden Behörde gehe, die ersuchen-
de Behörde und nicht die ersuchte Behörde zu ent-
scheiden habe. Im konkreten Falle sei es so gewesen, 
daß „Rafa" und „Liesmann" aus Sicht des BND ge-
eignet gewesen seien. Zu prüfen sei allein, ob der 
BND die geeigneten Maßnahmen getroffen habe, 
das heißt, ob er Personen gestellt habe, die zur Wahr-
nehmung der für sie vorgesehenen Aufgaben geeig-
net gewesen seien. Daran habe er nie Zweifel gehabt 
(62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 15). 

Der Bayerische Staatsminister des Innern Dr. Beck-
stein hat in seiner Vernehmung ausgeführt, er halte es 
verfassungsrechtlich für unbedenklich und sehe sich 
darin durch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft 
und des Landgerichts bestätigt, daß der BND seinen 
V-Mann und dessen Kenntnisse den Ermittlungs-
behörden in Bayern zur Verfügung gestellt habe. Er 
kenne weder ernsthafte Bedenken der Staatsanwalt-
schaft noch des Landgerichts. Das Gericht habe auch 
nicht zum Ausdruck gebracht, es sei unzulässig gewe-
sen, daß ein V-Mann-Führer als Betreuer dabei gewe-
sen sei. Er wisse auch nicht, welche ernsthaften ver-
fassungsrechtlichen Bedenken der Gewährung von 
Amtshilfe durch den BND entgegenstehen könnten 
(11. Sitzung, Protokoll, Dr. Beckstein S. 20f., 100, 164). 

Auch Staatsminister Schmidbauer hat bei seiner 
Zeugeneinvernahme die Auffassung vertreten, die 
von Seiten des BND den bayerischen Behörden ge-
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leistete Unterstützung sei unzweifelhaft als Amtshilfe 
und zwar als zulässige Amtshilfe des BND gegen-
über dem Bay. LKA und der Staatsanwaltschaft zu 
qualifizieren. Die Sachkompetenz für die Ermittlun-
gen habe ausschließlich bei den bayerischen Behör-
den gelegen. Es gebe keinen Punkt der Beanstan-
dung gegenüber dem Präsidenten des BND (27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 155 f., 159, 263, 284). 

d) Informationsaustausch zwischen 
der BND-Zentrale und der BND-Residentur 
in Madrid im Anschluß an die erste Besprechung 
beim Bay. LKA vom 19. Juli 1994 

Zur Umsetzung der Entscheidung des Leiters des 
BND-Referats I IA „Merker", „Rafa" als Kontaktper-
son zur Anbietergruppe dem Bay. LKA zur Verfü-
gung zu stellen, setzte sich das Referat 11A mit der 
BND-Residentur in Madrid in Verbindung. Nachdem 
die Mitarbeiterin der BND-Residentur „Janko" durch 
deren Leiter Dr. Fischer-Hollweg über den aktuellen 
Sachstand informiert worden war, nahm diese mit 
„Rafa" Kontakt auf und teilte ihm mit, er solle sich 
mit den Anbietern in Verbindung setzen, um mit die-
sen eine Verschiebung der Kontaktaufnahme auf den 
26. Juli 1994 zu vereinbaren, da erst zu diesem Zeit-
punkt ein Experte, der das Material prüfen könne, 
zur Verfügung stehe. Falls dies von den Anbietern 
nicht akzeptiert werde, sei man allerdings gezwun-
gen, das Vorhaben im geplanten Zeitraum durchzu-
führen. Dies sei jedoch die ungünstigste Vorausset-
zung für den weiteren Verlauf, da in diesem Fall 
keine Möglichkeit bestehe, das Material prüfen zu 
können. „Rafa" setzte sich daraufhin mit Fernandez 
in Verbindung, der in Kontakt mit Oroz und Torres in 
München stand. Dieser teilte „Rafa" noch am 19. Juli 
1994 telefonisch mit, die in München weilenden 
Ukrainer hätten nichts dagegen, bis zum 26. Juli 
1994 zu warten, hielten es jedoch für nötig, daß 
„Rafa" zu ihnen nach München reise, um dort ge-
meinsam auf den Experten zu warten und sicherzu-
stellen, daß das „Geschäft" auch tatsächlich stattfin-
de. Auf die Frage „Rafa's", ob es sich denn tatsäch-
lich auch um Plutonium handele, erwiderte Fernan-
dez, er habe sich diesbezüglich nochmals rückver-
sichert und positive Auskunft erhalten. Dieses Tele-
fongespräch wurde von „Rafa" auf ein Tonband auf-
genommen und anschließend der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" ausgehändigt (Dokument Nr. 81). 

Im Auftrag der BND-Mitarbeiterin „Janko" setzte 
sich „Rafa" am 20. Juli 1994 telefonisch mit Oroz in 
München in Verbindung und teilte diesem mit, daß 
er auf jeden Fall am 22. Juli 1994 nach München flie-
gen werde. „Rafa" berichtete der BND-Mitarbeiterin 
„Janko" noch am 20. Juli 1994, in dem Gespräch mit 
den Anbietern in München habe er erfahren, daß 
ursprünglich vier Ukrainer getrennt von Rußland 
über Polen nach Deutschland abgereist seien. In 
Warschau sei ein Ukrainer aufgrund fehlender Pa-
piere von der polnischen Polizei festgenommen wor-
den. Dieser Ukrainer sei im Besitz des gesamten, der 
Gruppe zur Verfügung stehenden Geldes in Höhe 
von 25.000 US Dollar gewesen. Da die Gruppe ihre 
eigenen Mittel nun aufgebraucht habe, befänden 
sich die Anbieter in einer äußerst prekären Lage. Sie 

hätten ihn gebeten, ihnen Geldmittel zur Verfügung 
zu stellen. Er solle jemanden zum Hotel „Altano" in 
München schicken und dort einen Umschlag für 
„Julio Oro" hinterlegen. „Rafa" bat deshalb die 
BND-Mitarbeiterin „Janko" abzuklären, ob der BND 
in der Lage sei, Geldmittel vorzustrecken. Die BND-
Mitarbeiterin „Janko" informierte das Referat I IA 
über diesen Sachverhalt, woraufhin ihr mitgeteilt 
wurde, daß eine „Bekannte" „Rafa's" am Donners-
tag, dem 21. Juli 1994, einen Betrag von 300 DM an 
der Rezeption des Hotels für „Julio Oro" hinterlegen 
werde (Dokument Nr. 81). 

Am 20. Juli 1994 teilte die BND-Mitarbeiterin 
„Janko" dem BND-Mitarbeiter „Liesmann" in der 
BND-Zentrale darüber hinaus weitere Einzelheiten 
über Zusammensetzung und Erreichbarkeit der An-
bietergruppe in München mit. Als Verkäufer des 
mutmaßlichen Plutoniums würden - „Rafa's" Anga-
ben zufolge - nicht zwei Russen, sondern eine grö-
ßere Gruppe von Personen fungieren. „Rafa" habe 
von der ganzen Angelegenheit in Madrid über einen 
spanischen Staatsbürger namens Fernandez erfah-
ren. Dieser stehe mit einem Landsmann namens 
„Julio Oro" in Verbindung, der sich derzeit zusam-
men mit drei Ukrainern in München aufhalte, um das 
Plutonium zu verkaufen. Eine noch ungeklärte Rolle 
spiele auch ein namentlich noch nicht bekannter 
Franzose, der am 19. Juli 1994 nach Madrid gereist 
und dort mit Fernandez zusammengetroffen sei. 
Sollte es zu konkreten Verkaufsverhandlungen in 
München kommen, würden alle Beteiligten zu die-
sem Zweck anreisen. „Rafa" seien bislang persönlich 
nur Fernandez und einer der Ukrainer bekannt. Als 
Kontaktmöglichkeit zur Gruppe in München habe er 
nur deren Telefonnummer (Dokument Nr. 82). 

Zum weiteren Vorgehen wurde sodann zwischen 
„Liesmann" und „Janko" vereinbart, daß „Rafa" am 
22. Juli 1994 nach München fliegen und am Flug-
hafen von „Liesmann" abgeholt werden solle. 
„Janko" solle „Rafa" mitteilen, daß es sich bei „Lies-
mann", der den Namen „Michael Brandon" führe, 
um einen Mitarbeiter des BND handele und dieser in 
München sein maßgeblicher Ansprechpartner sein 
werde. Darüber hinaus wurde vereinbart, daß die 
BND-Residentur „Rafa" einen Reisekostenabschlag 
von 2.000 DM auszahle, um ihm in München die ent-
sprechende Bewegungsfreiheit einzuräumen. Etwai-
ge weitere Abschlagszahlungen würde „Rafa" durch 
die BND-Zentrale erhalten. „Liesmann" teilte „Jan-
ko" mit, „Rafa" werde in einem anderen Hotel als die 
Verkäufer absteigen, damit „Rafa" sich bei Bedarf 
unbeobachtet mit ihm treffen könne. Alles weitere 
werde mit „Rafa" nach seiner Ankunft am 22. Juli 
1994 persönlich besprochen. Es wurde weiter verein-
bart, daß „Rafa" und „Liesmann" bei Kontakten mit 
der Anbietergruppe unter der Legende auftreten soll-
ten, beide würden sich aufgrund von Geschäftsver-
bindungen aus der Vergangenheit kennen, die nicht 
konkretisiert werden müßten (Dokument Nr. 82). 

Zur Durchführung der Operation legte das Refe-
rat I IA weitere Einzelheiten fest. „Rafa" sollte im 
Hotel „Excelsior" in München untergebracht und 
ihm für die Dauer der Operation ein angemieteter 
PKW zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Bay. 
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LKA sollte noch abgeklärt werden, ob „Rafa" und 
seine Kontakte lückenlos observiert werden könnten. 
Die Observation sollte bereits bei seiner Ankunft 
beginnen, um eine evtl. Beobachtung „Rafa's" zu er-
kennen. Während der Verkaufsgespräche mit den 
Ukrainern sollte der BND-Mitarbeiter „Kulp" im Füh-
rungsfahrzeug der Observationsgruppe des Bay. LKA 
mitfahren, um ggf. seinen Referatsleiter „Merker" 
ständig informieren zu können (Dokument Nr. 82). 

e) Besprechung zwischen Mitarbeitern des BND 
und des Bay. LKA am 20. Juli 1994 und Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens durch das Bay. LKA 

Am 20. Juli 1994 berief der Einsatzleiter Sommer im 
Bay. LKA eine weitere Besprechung ein, an der sei-
tens des BND zumindest „Liesmann" teilnahm. Im 
Verlaufe dieser Besprechung teilte der BND mit, daß 
das Plutonium von einer internationalen Tätergruppe 
angeboten werde, die sich bereits seit einiger Zeit 
in München aufhalte. In diesem Zusammenhang 
nannte der BND die Namen „Oroz" und „Fernan-
dez" (angeblich Spanier). Der BND erklärte weiter, 
daß die Anbieter sehr nahen Zugriff zum Material 
hätten, vermutlicher Lagerort sei Deutschland, unter 
Umständen sogar München. Die Anbietergruppe sei 
unter einer bestimmten Telefonnummer in München 
erreichbar (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 13, 133 f., 
161 f.; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 134 f., 136; UA Bay. LT, 16. Sitzung, Protokoll Mat-
tausch, S. 73; Dokument Nr. 79). 

Das Bay. LKA leitete daraufhin noch am 20. Juli 1994 
ein Ermittlungsverfahren basierend auf der Annah-
me ein, daß sich zumindest eine Menge von ca. 400 g 
Plutonium bereits in Deutschland befinde. Zwischen 
dem BND und dem Bay. LKA wurde abgesprochen, 
daß „Rafa" nach seiner Ankunft in München am 
22. Juli 1994 durch das Bay. LKA observiert werde. 
Die Zeugin Mattausch hat vor dem Bayerischen 
Untersuchungsausschuß dazu bemerkt, die Obser-
vation „Rafa's" sei auch auf Vorschlag des BND er-
folgt, der erklärt habe, über die Zuverlässigkeit der 
V-Person nichts Näheres zu wissen (UA Bay. LT, 
16. Sitzung, Protokoll Mattausch, S. 73). 

f) Übernahme des Verfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
München I und strafprozessuale Entscheidungen 
der Ermittlungsbehörden zu Beginn 
des Verfahrens 

Am 21. Juli 1994 unterrichtete das Bay. LKA die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I 
erstmals schriftlich durch ein Telefax darüber, daß 
eine spanisch-kolumbianische Tätergruppe in Mün-
chen Plutonium anbiete. Diesem Telefax war eine 
telefonische Information am 21. Juli 1994 vorausge-
gangen, auf die in dem Telefax Bezug genommen 
wurde. Der zuständige Abteilungsleiter der Staats-
anwaltschaft, Oberstaatsanwalt Meier-Staude, schloß 
auch die Möglichkeit einer noch früheren telefoni-
schen Vorausinformation, nämlich am Vortage, nicht 
mit absoluter Sicherheit aus. Das Bay. LKA unterrich-
tete die Münchener Staatsanwaltschaft außerdem 
über die beabsichtigten polizeilichen Maßnahmen 
wie den Einsatz eines nicht offen ermittelnden Poli-

zeibeamten und die geplanten Observationsmaß-
nahmen. Oberstaatsanwalt Meier-Staude stimmte 
der vorgeschlagenen Verfahrensweise zu. Noch am 
selben Tag billigte die Staatsanwaltschaft telefonisch 
den vom Bay. LKA beantragten Einsatz eines nicht 
offen ermittelnden Polizeibeamten. Aufgrund der 
Informationen des Bay. LKA leitete die Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht München I noch 
am 21. Juli 1994 ein Ermittlungsverfahren ein. Am 
25. Juli 1994 ordnete die Staatsanwaltschaft an, die 
Treffen mit der Anbietergruppe abzuhören und 
aufzuzeichnen (Aufzeichnung des nichtöffentlich ge-
sprochenen Wortes nach § 100 c StPO). Das Amts-
gericht München bestätigte diese Anordnung auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft mit Beschluß vom 
27. Juli 1994. Am 28. Juli und 1. August 1994 
erwirkte die Staatsanwaltschaft darüber hinaus 
Beschlüsse des Amtsgerichts München zur Über-
wachung des Telefonverkehrs (§ 100a StPO). 

2. Geschehensabläufe nach Aufnahme 
der Ermittlungen bis zur Übergabe der 
Plutoniumprobe am Abend des 25. Juli 1994 

a) Aktivitäten der Anbietergruppe bis zum Eintreffen 
„Rafa's" in München am 22. Juli 1994 

Nachdem Oroz und Torres am 11. Juli 1994 in 
München eingetroffen waren (vgl. Erster Teil Zweiter 
Abschnitt A I 4 a) gg), S. 88), stiegen sie sofort im 
Hotel „Altano" ab. Die Plutoniumprobe versteckten 
sie in ihrem Hotelzimmer. In der Folgezeit setzte sich 
Oroz mehrfach mit Lopez und Bengoechea in Madrid 
in Verbindung und erkundigte sich telefonisch da-
nach, wann das Treffen mit den Käufern stattfinde. 
Der Zeuge Torres hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß angegeben, aufgrund entsprechender Infor-
mationen von Fernandez, die Bengoechea an Oroz 
übermittelt habe, seien sie davon ausgegangen, daß 
„Rafa" in den nächsten Tagen nach München kom-
men werde, es aber noch Probleme mit dem Experten 
gebe, da dieser erst aus einem anderen Land geholt 
werden müsse (44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 42 f.). 
Oroz und Torres teilten Lopez und Bengoechea in 
Spanien mit, sie seien nur noch bis zum 20. Juli 1994 
in München erreichbar. Am 19. Juli 1994 nahm „Rafa" 
Kontakt mit der Anbietergruppe auf und gab be-
kannt, daß er in zwei oder drei Tagen kommen werde. 

b) Kontaktaufnahme „Rafa's" mit der Anbieter-
gruppe nach seiner Ankunft in München 
am 22. Juli 1994 und Weitergabe der dabei 
gewonnenen Informationen über „Liesmann" 
an den BND und das Bay. LKA 

aa) Ankunft „Rafa's" in München und erste Gespräche 
mit der Anbietergruppe am Abend des 22. Juli 1994 

Am Freitag, dem 22. Juli 1994, traf „Rafa" gegen 
18.45 Uhr am Flughafen München ein, wo ihn der 
BND-Mitarbeiter „Liesmann" abholte und zum Hotel 
„Excelsior" in München fuhr. Von ihrer Ankunft am 
Flughafen bis gegen Mitternacht wurden „Rafa" und 
die Anbietergruppe ununterbrochen von einem Ob-
servationsteam des Bay. LKA überwacht. Der Zeuge 
„Liesmann" hat vor dem Münchener Landgericht 
ausgesagt, er habe „Rafa" gleich zu Beginn über 
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seine Rolle in diesem Fall aufgeklärt. Insbesondere 
habe er ihn darauf hingewiesen, daß der BND keine 
Exekutivbehörde sei. Er habe ihm den Auftrag gege-
ben, soviel Informationen wie möglich zu sammeln 
und umgehend an ihn zu übermitteln, damit er 
seinerseits möglichst bald das Bay. LKA unterrichten 
könne. Außerdem habe er „Rafa" darüber in Kennt-
nis gesetzt, daß er selbst als Dolmetscher zwischen 
der Anbieter- und Käuferseite fungieren werde. 

Noch am selben Abend nahm „Rafa" Kontakt mit 
Torres und Oroz auf. Gegen 21.00 Uhr kam es zu 
einem ersten Zusammentreffen im Hotel „Excelsior". 
Im Verlaufe dieses Treffens zeigte Torres „Rafa" in 
dessen Hotelzimmer einen Bleibehälter mit der Pluto-
niumprobe. Nachdem man sich zwischenzeitlich wie-
der getrennt hatte, trafen sich „Rafa", Torres und 
Oroz nochmals gegen 23.00 Uhr und blieben bis 
in die frühen Morgenstunden zusammen, um ge-
meinsam zu trinken. Der Zeuge „Rafa" hat vor dem 
Münchener Landgericht erklärt, im Verlaufe dieses 
zweiten Treffens hätten Torres und Oroz u. a. geäu-
ßert, daß sie Mitglieder des Geheimdienstes der 
Ukraine seien. Oroz habe erklärt, er sei Hauptmann, 
während Torres sich als Major des ukrainischen Ge-
heimdienstes bezeichnet habe. Torres habe ihn dann 
noch um 400 bis 500 DM gebeten, da er einige 
Freunde in Berlin besuchen wolle. 

bb) Weitergabe der aus den Gesprächen mit 
der Anbietergruppe gewonnenen Erkenntnisse 
durch „Rafa" an den BND 

Nachdem „Rafa" „Liesmann" bereits am Abend des 
22. Juli 1994 zwischen den beiden Treffen mit Oroz 
und Torres erste Informationen übermittelt hatte, be-
richtete er diesem am Morgen des darauffolgenden 
Tages ausführlich über die im Rahmen des Erstkon-
takts mit der Anbietergruppe gewonnenen Erkennt-
nisse. „Rafa" teilte ihm mit, in München hielten sich 
zwei Staatsangehörige der ehemaligen Sowjetunion 
auf, um hier Plutonium 239 zu veräußern. Sie seien 
ihm gegenüber als „Augustino" und „Julio Oro" auf-
getreten. Ihm sei in seinem Hotelzimmer ein Behäl-
ter mit einer angeblichen Plutoniumprobe von 5 g 
gezeigt worden, bei der es sich um Plutonium 239 
handeln solle. Die Anbieter hätten ihm gegenüber 
erklärt, in München oder zumindest in Deutschland 
befänden sich weitere 400 g Plutonium, die kurz-
fristig verkauft werden sollten. Das Plutonium 
stamme aus Sibirien und sei im Verlauf von Prüfver-
fahren in der Ukraine unterschlagen worden. Insge-
samt seien bis zu 11 kg im Angebot. (Dokument 
Nr. 83; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 122f.; UA 
Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 208). Wel-
che Angaben „Rafa" dem BND-Mitarbeiter „Lies-
mann" zum damaligen Zeitpunkt über den angeb-
lichen Lagerort der angebotenen 11 kg übermittelt 
hat, konnte der Untersuchungsausschuß nicht ab-
schließend klären. Der BND-Mitarbeiter „Kulp" hat 
in einem Vermerk vom 25. Juli 1994 festgehalten, 
„Rafa" habe mitgeteilt, insgesamt seien bis zu 11 kg 
im „Angebot", wobei jedoch unklar sei, wo sich diese 
derzeit befänden. Andererseits heißt es in diesem 
Vermerk, „weitere 11 kg würden sich noch in Kiew 
befinden" (Dokument Nr. 83). Der BND-Mitarbeiter 
„Liesmann" hat vor dem Münchener Landgericht 

diesbezüglich erklärt, hinsichtlich des Lagerortes der 
11 kg hätten die Anbieter - „Rafa's" Angaben zu-
folge - die verschiedensten, aber keine konkreten 
Angaben gemacht. 

Im Vermerk des BND-Mitarbeiters „Kulp" vom 
25. Juli 1994 wird weiter ausgeführt, daß „Rafa" ge-
genüber dem Zeugen „Liesmann" geäußert habe, 
„Julio" und „Augusto" hätten sich als Angehörige 
des ukrainischen Geheimdienstes ausgegeben. Sie 
hätten berichtet, „Operateur" der Gruppe sei ein 
aktiver russischer Geheimdienstgeneral, ein früherer 
Mitarbeiter des KGB, der bei erfolgreichem Abschluß 
des Geschäfts ebenfalls nach München kommen 
werde. Weitere Beteiligte seien nach den Angaben 
„Rafa's" der russische Botschafter in Madrid und der 
spanische Botschafter in Kiew, deren Rolle aber nicht 
näher bekannt sei. Am 24. Juli 1994 würden zwei 
weitere Gruppenmitglieder, der Spanier Jose Fer-
nandez und ein Franzose, die als Vermittler der 
ukrainisch/russischen Anbietergruppe in Europa 
fungieren sollten und über die er den Kontakt über-
haupt erst habe herstellen können, in München ein-
treffen. „Rafa" teilte weiter mit, Torres beabsichtige, 
am Abend des 23. Juli 1994 nach Norddeutschland 
(Hamburg oder Brandenburg) zu fahren (Dokument 
Nr. 83). Der BND-Mitarbeiter „Liesmann" hat vor 
dem Münchener Landgericht zu den ihm von „Rafa" 
übermittelten Informationen ergänzend ausgeführt, 
Oroz habe „Rafa" gegenüber auch erklärt, er werde 
die Probe in der Nähe des Hotels vergraben. 

Aus Gesprächen mit Oroz und Torres am 23. Juli 
1994 erlangte „Rafa" weitere Informationen, die er 
noch am selben Tag an „Liesmann" weitergab. Ne-
ben dem Plutonium biete die ukrainisch/russische 
Gruppe auch diverse leichte Waffen aller Art und 
mehrere angeblich mit Atomraketen bestückte 
Kampfhubschrauber der ehemaligen Roten Armee 
zu einem Stückpreis von 30 Mio. US Dollar an. Die 
Gruppe arbeite weiterhin mit einem Chemiewaffen-
unternehmen in Berlin zusammen, bei dem derzeit 
2,5 kg Thorium zu einem Preis von 64 000 US Dollar 
pro g zum Verkauf stünden. Weltweit solle es nur drei 
Unternehmen geben, die in der Lage seien, dieses 
radioaktive Schwermetall zu liefern. Besitzer des 
Unternehmens in Berlin sei ein deutscher Jude, der 
auch Ansprechpartner für einen illegalen Verkauf sei 
(Dokument Nr. 83; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 124). 

Noch am Vormittag des 23. Juli 1994 wurde der Re-
feratsleiter I IA „Merker" durch „Liesmann" oder 
„Kulp" über die von „Rafa" aus den Gesprächen mit 
der Anbietergruppe am 22./23. Juli 1994 gewonne-
nen Erkenntnisse unterrichtet (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 121-124; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Proto-
koll „Merker", S. 208). 

cc) Weitergabe der  aus den Gesprächen „Rafa's" 
mit der Anbietergruppe gewonnenen Erkenntnisse 
durch den BND an das Bay. LKA 

Ebenfalls am 23. Juli 1994 teilte der BND-Mitarbeiter 
„Liesmann" dem Bay. LKA mit, „Rafa" sei bei einem 
Treffen mit den Anbietern in dessen Hotelzimmer ein 
Bleibehälter mit einer angeblichen Plutoniumprobe 
gezeigt worden. Nach Angaben „Rafa's" würden am 
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24. Juli 1994 zwei weitere Gruppenmitglieder aus 
Madrid und Paris in München eintreffen. Außerdem 
beabsichtige einer der Anbieter, in Richtung Bran-
denburg zu fahren (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Edtbauer, S. 27; 9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 14). 
Dazu hat der LKA-Einsatzleiter Sommer ausgesagt, 
„Liesmann" habe mitgeteilt, nach einer Information 
von „Rafa" beabsichtige Torres nach Brandenburg 
zu fahren, um sich mit Interessenten für Plutonium zu 
treffen (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 14). Demge-
genüber wußte das Bay. LKA nach den Angaben des 
LKA-Beamten Edtbauer vor dem Bayerischen Unter-
suchungsausschuß zum damaligen Zeitpunkt nicht, 
warum Torres nach Brandenburg habe fahren wol-
len. Das Bay. LKA habe allerdings vielleicht unter-
stellen können, daß Torres Kontakt mit Lieferanten 
aufnehmen oder zum Lagerort fahren wolle (UA Bay. 
LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 29). 

c) Reise von Torres nach Berlin am Abend 
des 23. Juli 1994 

Der Versuch des Bay. LKA, Torres bei seiner Abreise 
am Abend des 23. Juli 1994 zu observieren, gelang 
nicht. Die Observation von Torres konnte erst wieder 
am 24. Juli 1994 aufgenommen werden. Es wurde 
festgestellt, daß er mit dem Zug aus Berlin am Haupt-
bahnhof München angekommen war. Der genaue 
Aufenthaltsort von Torres während seiner Abwesen-
heit von München konnte aber bis zur Sicherstellung 
des Plutoniums am 10. August 1994 nicht ermittelt 
werden (11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 14; UA 
Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 27; Doku-
ment Nr. 79). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme reiste Tor-
res am Abend des 23. Juli 1994 mit der Bahn von 
München nach Berlin, um dort einer Bekannten ge-
liehenes Geld in Höhe von 40 DM zurückzuzahlen 
und seinen zur Sicherheit hinterlegten Führerschein 
nebst Kraftfahrzeugzulassung auszulösen (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt AI 4 a) gg), S. 88). Auf der Rück-
fahrt nach München besuchte er Freunde in Magde-
burg, bei denen er auch übernachtete. Der Zeuge 
Torres hat vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, 
die ganze Fahrt habe nichts mit der „Plutonium-
sache" zu tun gehabt. Er habe „Rafa" im übrigen auch 
über den Grund seiner Reise nach Berlin in Kenntnis 
gesetzt (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 27, 31, 128). 

d) Ankunft von Fernandez und Bengoechea 
in München am Abend des 24. Juli 1994 

Am Abend des 24. Juli 1994 trafen Fernandez und 
Bengoechea in München ein, um an einem mög-
lichen Geschäftsabschluß zu partizipieren. Nachdem 
sie sich im Hotel „Luitpold" eingemietet hatten, tra-
fen sie am späten Abend mit „Rafa" zusammen. 
Noch am selben Tag unterrichtete „Rafa" „Lies-
mann" über ihre Ankunft und Erreichbarkeit. Nach 
dem Bericht des Bay. LKA zum Münchener Pluto-
niumfall teilte „Liesmann" noch am 24. Juli 1994 
dem Bay. LKA mit, Gruppenmitglieder aus Madrid 
und Paris seien in München eingetroffen und würden 
im Hotel „Luitpold" wohnen. Während der Name 
von Bengoechea aufgrund des Hotelmeldezettels 
noch am selben Tag ermittelt werden konnte, gelang 

es dem Bay. LKA erst nach der Sicherstellung des 
Plutoniums am 10. August 1994, die Identität von 
Fernandez festzustellen. 

e) Lagebesprechung beim Bay. LKA am Morgen 
des 25. Juli 1994 zur Vorbereitung 
des ersten Treffens mit der Anbietergruppe 

Am Montag, dem 25. Juli 1994, fand auf Einladung 
des LKA-Einsatzleiters Sommer in den Räumen des 
Bay. LKA in der Zeit von 9.45 bis 10.45 Uhr eine La-
gebesprechung mit dem Ziel der Abklärung des wei-
teren Vorgehens statt. An der Besprechung nahmen 
von Seiten des Bay. LKA u. a. die Beamten Sommer, 
Adami und Mattausch teil sowie der inzwischen aus 
dem Urlaub zurückgekehrte, als Scheinaufkäufer 
vorgesehene, nicht offen ermittelnde Polizeibeamte 
des Bay. LKA mit dem Decknamen „Walter Boeden". 
Der BND war durch den Referatsleiter I IA „Mer-
ker", „Liesmann" und „Kulp" vertreten, wobei letz-
terer als Verbindungsmann zwischen dem Bay. LKA, 
„Liesmann" und dem BND fungieren sollte. 

Zunächst erläuterte das Bay. LKA die Ausgangslage, 
daß sich in München eine Anbietergruppe aufhalte, 
die einen Käufer für das zur Verfügung stehende 
Plutonium suche. Nach den vorliegenden Informatio-
nen sei davon auszugehen, daß die angebotenen 
ca. 400 g Plutonium in München oder zumindest in 
Deutschland lagerten. Im Verlauf der weiteren Be-
sprechung wurde über die Art und Weise der Zusam-
menarbeit zwischen Bay. LKA und BND in dem lau-
fenden Ermittlungsverfahren gesprochen. Der LKA-
Einsatzleiter Sommer betonte in diesem Zusammen-
hang, es gehe erstmals um die Zusammenarbeit der 
beiden Behörden in einem konkreten Ermittlungs-
verfahren; sinngemäß sprach er von einem „Pilot-
projekt" (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 188f.; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 115; 
29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 51, 53; UA Bay. LT, 
13. Sitzung, Protokoll Adami, S. 51; Dokument Nr. 83). 

Der Leiter des BND-Referats 11A „Merker" wies auf 
die alleinige Zuständigkeit und Federführung des 
Bay. LKA für das Ermittlungsverfahren hin und 
machte deutlich, daß der BND ausschließlich unter-
stützend tätig sein könne und keine Eigeninitiative 
entwickeln werde. Darüber hinaus hob er hervor, der 
BND habe „höchstes Interesse" daran, „Rafa" und 
„Liesmann" wieder aus dem Fall herauszulösen, 
sobald dies die Situation zulasse (45. Sitzung, Proto-
koll „Merker", S. 115; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", 
S. 53, 145; Dokumente Nr. 83 und 84). 

Im weiteren Verlauf der Besprechung legte der LKA-
Einsatzleiter Sommer das geplante weitere Vorgehen 
des Bay. LKA in allgemeiner Form dar. Der Schein-
aufkäufer des Bay. LKA „Boeden" solle sich noch am 
Nachmittag desselben Tages mit „Rafa" treffen, um 
die Vorgehensweise für den am 26. Juli 1994 geplan-
ten „Scheinaufkauf" abzusprechen. Das Bay. LKA 
legte dar, daß es verschiedene Vorgehensmöglichkei-
ten bei dem geplanten ersten Treffen mit der Anbie-
tergruppe gebe. Das Bay. LKA müsse sich noch für 
eine konkrete Vorgehensweise entscheiden. Nach 
Auskunft der BND-Mitarbeiter „Merker" und „Kulp" 
erwähnte das Bay. LKA drei Optionen. Einerseits 
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bestehe die Möglichkeit, die 5-Gramm-Probe zu 
übernehmen, anschließend die Ermittlungen fortzu-
führen und bei der Übergabe der angeblich schon in 
Deutschland oder in München befindlichen 400 g 
Plutonium die Verhaftungen vorzunehmen. Eine wei-
tere Option bestehe darin, die Probe zunächst zu 
übernehmen, sie prüfen zu lassen und anschließend 
an die Täter zurückzugeben. Diese Vorgehensweise 
sei rechtlich bedenklich, da der Grundsatz gelte, daß 
die Verfügungsgewalt über einmal in Behördenbesitz 
gelangtes Nuklearmaterial nicht wieder aufgegeben 
werden dürfe (Dokument Nr. 83). 

Das Bay. LKA habe schließlich noch - allerdings 
mehr theoretisch - erwogen, ob man auch noch eine 
Menge von 11 kg Plutonium, die die Täter ins Ge-
spräch gebracht hätten, in die Operation einbeziehen 
könne. Dies habe das Bay. LKA aber abgelehnt, weil 
aufgrund der Angaben der Anbieter zu diesem Zeit-
punkt klar gewesen sei, daß zumindest der überwie-
gende Teil dieser Kilo-Mengen sich irgendwo im 
Ausland - Kiew, Sibirien, Moskau - befinde, also erst 
eingeführt werden müsse. Eine solche Einfuhr stelle 
einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz 
und den Innenministerbeschluß vom 26. November 
1993 (vgl. Anhang RV Nr. 23) dar (45. Sitzung, Proto-
koll „Merker", S. 115f.; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Pro-
tokoll „Merker", S. 215; Dokument Nr. 83). Im Ver-
merk des Zeugen „Kulp" vom 25. Juli 1994 (Doku-
ment Nr. 83) wird hierzu wörtlich ausgeführt: 

„Bemühungen, um an die gesamten 11 kg zu ge-
langen, werden betrieben, sind jedoch politisch 
kaum realisierbar, da hierbei letztlich auf Antrieb 
des LKA bzw. seines Verdeckten Ermittlers gegen 
das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen würde ". 

Bei seiner Vernehmung vor dem Bayerischen Unter-
suchungsausschuß hat sich der LKA-Beamte Adami 
dagegen an Erörterungen über die Zulässigkeit eines 
Nuklearimports nicht erinnern können. Er hat ge-
meint, daß die in dem Vermerk des BND-Mitarbeiters 
„Kulp" niedergelegte Erklärung so nicht gefallen sei 
(UA Bay. LT, 13. Sitzung, Protokoll Adami, S. 56). 

f) Unterrichtung der Staatsanwaltschaft durch 
das Bay. LKA über den aktuellen Sachstand 
am 25. Juli 1994 und Reaktionen 

Im Anschluß an die Besprechung im Bay. LKA am 
Morgen des 25. Juli 1994 unterrichtete das Bay. LKA 
die Staatsanwaltschaft noch am selben Tag über den 
aktuellen Sachstand. Über die der Staatsanwaltschaft 
telefonisch übermittelten Informationen fertigte 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude noch am 25. Juli 1994 
einen Vermerk. „Rafa" sei aus Spanien angereist. 
Gleichzeitig seien ein Baske und ein Kolumbianer 
nach München gekommen. Es sei ein Bleirohr vorge-
zeigt worden, in dem sich eine in Staniolpapier ein-
gewickelte Warenprobe befunden habe. Bei dieser 
solle es sich um Plutonium 239 handeln, das strahle. 
Am Samstag, dem 23. Juli 1994, sei einer der Anbie-
ter nach Norden gefahren, um weitere 400 g Ware zu 
holen. Ein anderer Spanier und ein Franzose seien zu 
der Anbietergruppe gestoßen. Die Probe solle am 
nächsten Tage übergeben werden. Möglicherweise 
befänden sich auch die 400 g schon in München. 

In Sibirien lagerten abholbereit weitere 11 kg Pluto-
nium. Es sei vorgesehen, daß der Verdeckte Ermittler 
für das geplante erste Treffen mit der Anbieter-
gruppe am 26. Juli 1994 200.000 DM Vorzeigegeld 
mit sich führe. Er solle ferner 10.000 DM für die 
Warenprobe zahlen. 

In dem Vermerk sind anschließend mehrere Anwei-
sungen des Verfassers festgehalten. Das Bay. LKA 
solle darauf hinwirken, daß der V-Mann-Führer des 
BND in einer eventuellen Hauptverhandlung ohne 
Personalienangabe zur Verfügung stehe. Der nächste 
Besprechungstermin solle der Staatsanwaltschaft 
rechtzeitig mitgeteilt werden. Außerdem solle geklärt 
werden, ob Gespräche auch außerhalb von Wohnun-
gen geführt werden würden. Für diesen Fall solle sei-
tens des Bay. LKA die Überwachung mit technischen 
Mitteln beantragt werden. Es solle ferner geklärt 
werden, ob zumindest teilweise Gespräche mittels 
Telefon geführt werden würden. Für diesen Fall solle 
eine Telefonüberwachung beantragt werden (Doku-
ment Nr. 85). 

g) Kontaktaufnahme zwischen „Boeden", „Rafa" 
und „Liesmann" am Nachmittag des 25. Juli 1994 
und Verabredung eines ersten Treffens 
mit der Anbietergruppe 

Am 25. Juli 1994 kam es in einem Café im „Stachus-
Untergeschoß" in München in der Zeit von 14.30 Uhr 
bis 15.15 Uhr zu einem ersten Gespräch zwischen 
dem Scheinaufkäufer des Bay. LKA „Boeden" und 
„Rafa", an dem auch der BND-Mitarbeiter „Lies-
mann" teilnahm. Dabei berichtete „Rafa", daß die 
Anbietergruppe langsam nervös werde und auf ein 
baldiges Treffen dränge. Daraufhin wurde noch für 
denselben Abend kurzfristig ein Treffen zwischen 
den Anbietern und „Rafa", „Boeden" sowie „Lies-
mann" vereinbart. „Rafa" wurde angewiesen, der 
Anbietergruppe mitzuteilen, der Interessent sei jetzt 
in München und könne sich mit der Gruppe treffen. 
Außerdem wurde besprochen, wie sich „Rafa" bei 
den Verhandlungen verhalten solle und weitere ope-
rative Details diskutiert. Ferner informierte „Boeden" 
„Rafa" über die während der Einsatzbesprechung im 
Bay. LKA am Vormittag erarbeitete Einsatzstrategie. 
„Rafa" erhielt die Anweisung, sich nach dem ersten 
Kontakt mit der Anbieterseite möglichst aus den wei-
teren Verhandlungen herauszuhalten. Es bestand 
darüber hinaus Einvernehmen, daß „Rafa" als Infor-
mant so schnell wie möglich aus dem Verfahren her-
ausgelöst werden sollte. „Liesmann" erhielt die Auf-
gabe, in den Verhandlungen als Dolmetscher für 
„Boeden" zu fungieren. Das Bay. LKA hatte sich zu-
vor entschlossen, die Kaufverhandlungen mit Hilfe 
eines sog. „Lauschkoffers" des Bay. LKA aufzuzeich-
nen (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 88; UA Bay. 
LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 2f.; 9. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 15; Dokument Nr. 86). 

Zur Frage, unter welcher Legende „Liesmann" und 
„Boeden" in den Verhandlungen mit der Anbieter-
gruppe auftreten sollten bzw. aufgetreten sind, hat 
der Zeuge „Rafa" ausgeführt, „Liesmann" habe sich 
als Chef eines Terroristenkommandos ausgegeben, 
das in einem schwarz-afrikanischen Land einen 
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Staatsstreich durchführen wolle. „Boeden" sei als 
Fachmann der „Organisation" für Kernenergie auf-
getreten (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", tran-
skrib.-Fass., S. 76). Der Zeuge „Boeden" hat demge-
genüber gemeint, „Liesmann" selbst habe sich ledig-
lich als sein Geschäftspartner dargestellt. Allerdings 
wisse er nicht, welche Informationen „Rafa" über ihn 
und „Liesmann" der Anbietergruppe mitgeteilt habe. 
Er könne darüber nur Vermutungen anstellen. Da 
Scheinaufkäufer notwendigerweise immer unter 
einer Legende auftreten müßten, gehe er davon aus, 
daß „Rafa" bereits bei den ersten Gesprächen zur 
Kontaktvermittlung entsprechende Angaben ge-
macht habe. Er glaube zu wissen, daß „Rafa" den 
Anbietern erzählt habe, er, „Boeden", und „Lies-
mann" seien für Terroristen tätig, die einen Umsturz 
planten (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 21). 

h) Erstes Treffen der Anbietergruppe mit „Boeden", 
„Liesmann" und „Rafa" sowie Übergabe einer 
Plutoniumprobe am Abend des 25. Juli 1994 

aa) Ablauf und Inhalt der Gespräche im Straßencafe 
vor  dem Hotel „Excelsior" 

Am Abend des 25. Juli 1994 kam es in einem Stra-
ßencafe vor dem Hotel „Excelsior" in München ge-
gen 19.15 Uhr zu dem vereinbarten Treffen zwischen 
Torres, Oroz, „Boeden", „Rafa" und „Liesmann". 
Das Treffen wurde von Bengoechea und Fernandez 
aus kurzer Entfernung beobachtet. Die nachfolgen-
den Verhandlungen wurden sodann in spanischer 
Sprache geführt, wobei „Liesmann" für „Boeden" je-
weils ins Spanische bzw. ins Deutsche übersetzte. 
Die während des Treffens geführten Gespräche wur-
den mittels eines mitgeführten sog. Lauschkoffers 
des Bay. LKA aufgezeichnet. Von diesen Aufzeich-
nungen wurden im weiteren Verlauf des Ermittlungs-
verfahrens durch das Bay. LKA auszugsweise Nie-
derschriften gefertigt. Unter Heranziehung dieser 
dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Lausch-
angriffsprotokolle und einer vom Untersuchungsaus-
schuß selbst gefertigten Tonbandabschrift sowie der 
Vernehmungsergebnisse stellen sich Ablauf und 
wesentlicher Inhalt dieses Treffens wie folgt dar: 

Nach kurzer gegenseitiger Vorstellung kam Torres 
auf das Plutoniumangebot zu sprechen. Er erläuterte 
zunächst, daß es vier verschiedene Qualitäten von 
Plutonium gebe, nämlich Plutonium 238, 239, 240 
und 241, woraufhin „Boeden" erklärte, sie seien nur 
an Plutonium 239 interessiert. Torres äußerte sich so-
dann zur Qualität und Zusammensetzung der von 
ihm mitgeführten Plutoniumprobe und übergab dazu 
ergänzend einen handgeschriebenen Zettel, aus dem 
die Isotopenzusammensetzung der Probe ersichtlich 
war. Bei dem Plutonium 239-Isotop waren dabei die 
Zahlen 86,74 % ± 0,2 aufgeführt. „Boeden" bemerkte 
dazu, dies sei nicht die beste Qualität, gutes Material 
habe etwa 95% oder 96% dieses Plutoniumisotops. 
Torres erklärte, von dieser Qualität habe er 494 g zur 
Verfügung bzw. gebe es 494 g. Außerdem gebe es 
auch 2 kg von einer anderen Qualität. Auf die Frage 
von „Liesmann", ob Torres die Menge von 494 g hier 
habe, antwortete dieser: Nein, er habe lediglich 
eine Probe mitgebracht, damit die Käufer es sich 

anschauen könnten, wenn sie interessiert seien. Im 
Anschluß daran übersetzte „Liesmann" für „Boeden" 
ins Deutsche: „Also von dieser Qualität hat er 494 g, 
die hat er allerdings ... (auf dem Tonband folgt an 
dieser Stelle eine akustisch unverständliche Passage) 
jetzt hier, er hat jetzt hier eine Probe ". Auf die Bemer-
kung von Torres, es seien 3 g hier, übersetzte „Lies-
mann " weiter, Torres habe 3 g hier und er habe noch 
2 g einer anderen Qualität, die er besorgen könne. 
Auf die Frage von „Liesmann", bis wann und wie sie 
die 494 g herbringen könnten, antwortete Torres, es 
gebe 2 kg aus einer Fabrik und 2 kg aus einer ande-
ren Fabrik mit einer jeweils anderen chemischen 
Zusammensetzung. Auf weitere Nachfrage von 
„Liesmann" gab Torres an, die 494 g Plutonium ver-
stünden sich als zusätzliche Lieferung zu den 4 kg. 
Wenn sie die 494 g kaufen wollten, sei er bereit, 
ihnen diese Menge zu verkaufen, ebenso die 4 kg 
und auch mehr, wenn sie dies wünschten. Im weite-
ren Verlauf des Gesprächs konzentrierte man sich 
auf die 4 kg Plutonium. Torres gab an, daß er von den 
494 g Plutonium eine Probe von 3 g hier habe. Von 
den 4 kg könne er 200 g bereits am 27. Juli 1994 
liefern. Er werde am 26. Juli 1994 abreisen und am 
folgenden Tag mit diesen 200 g zurückkommen. Dar-
aufhin kamen die Gesprächsteilnehmer überein, sich 
auf das Zimmer von „Rafa" im Hotel „Excelsior" zu 
begeben, um dort zunächst die Probe in Augenschein 
zu nehmen, zu analysieren und ggf. zu übergeben 
(Dokument Nr. 86; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 3f., 26-28, 41 f.; 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 83f.). 

Der Untersuchungsausschuß hat nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme keinerlei Anhaltspunkte dafür, 
daß die Anbieter im Verlaufe des Treffens im Stra-
ßencafe geäußert haben könnten, über die von ihnen 
mitgeführte Plutoniumprobe hinaus seien bereits 
weitere Mengen des angebotenen Nuklearmaterials 
in Deutschland oder gar in München gelagert. Der 
unverständliche Teil der Tonbandaufnahme kann 
weder als Beleg für noch als Beleg gegen eine solche 
Annahme gewertet werden. 

bb) Fortsetzung der Verkaufsverhandlungen im Hotel-
zimmer „Rafa's" und Übergabe der Plutoniumprobe 

Im unmittelbaren Anschluß an dieses Treffen begaben 
sich Torres, „Rafa", „Boeden" und „Liesmann", nach-
dem „Boeden" zuvor sein Dosisleistungsmeßgerät aus 
seinem Wagen geholt hatte, in das Zimmer von „Rafa" 
im Hotel „Excelsior". Auch die in diesem Zimmer ge-
führten Gespräche wurden mittels des mitgeführten 
sog. Lauschkoffers aufgezeichnet. Da einer Verwen-
dung dieser Aufzeichnungen rechtliche Bedenken 
entgegenstanden (vgl. Erster Teil Erster Abschnitt 
BV 5, S. 51 f.), konnte sich der Untersuchungsausschuß 
zur Rekonstruktion des Ablaufs und Inhalts der 
Gespräche im wesentlichen nur auf Vermerke und 
Zeugenaussagen stützen. Unter Heranziehung die-
ser Erkenntnisgrundlagen stellen sich Ablauf und 
wesentlicher Inhalt dieses Treffens wie folgt dar: 

Im Hotelzimmer „Rafa's" entnahm Torres seinem 
Aktenkoffer einen kleinen zylindrischen Bleibehälter 
und übergab diesen „Boeden". Nachdem „Boeden" 
den Bleibehälter mit dem mitgeführten Dosis-
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leistungsmeßgerät auf radioaktive Strahlung an der 
Oberfläche ausgemessen hatte, stellte er eine gering-
fügige Strahlung fest, woraufhin er den Deckel des 
Bleibehälters öffnete, um festzustellen, ob der Blei-
behälter überhaupt eine Materialprobe enthalte. In 
dem Behälter befand sich eine Metallhülse, die mit 
einem Plastikdeckel verschlossen war. „Boeden" ent-
nahm die Metallhülse dem Bleibehälter und nahm 
den Plastikdeckel ab. Der Inhalt der Metallhülse 
wurde von ihm nicht weiter untersucht oder heraus-
genommen. Bei der Messung stellte er an der Ober-
fläche der Metallhülse eine Ortsdosisleistung von 
ca. 200 Sv/h fest. Daraufhin gab „Boeden" die Hülse 
wieder in den Bleibehälter und verschloß diese. Spä-
tere Untersuchungen durch das Bayerische Lan-
desamt für Umweltschutz (LfU) und das Institut für 
Radiochemie der Technischen Universität München 
ergaben, daß sich in der Metallhülse (Aluröhrchen) 
eine kleine Plastiktüte befand, die durch Umwick-
lung mit einem Kupferdraht verschlossen war. 
Die Plastiktüte war ihrerseits in einseitig mit Alumi-
nium beschichtetes Papier eingewickelt. „Boeden" 
erklärte gegenüber Torres, er glaube nicht, daß es 
sich tatsächlich um Plutonium handele, da sich an 
der Metallhülse eine relativ hohe Strahlung habe 
messen lassen. Plutonium sei aber ein Alphastrahler, 
der sehr gering strahle und dessen Strahlung bereits 
von Plastik oder Papier abgehalten werde könne. Er 
müsse die Probe deshalb in jedem Falle mitnehmen 
und analysieren lassen,- erst dann könne man 
weiter sprechen (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 4). 

Von „Liesmann" auf die 494 g Plutonium angespro-
chen, erklärte Torres im Verlaufe des Gesprächs, der-
zeit befänden sich in Moskau 494 g, wovon er 3 g als 
Probe bei sich habe (Dokument Nr. 86). Auf den Vor-
schlag von Torres, zunächst 200 g Plutonium aus 
Moskau zu holen, erwiderte „Boeden" 200 g seien 
ihm zu wenig, damit könne er nichts anfangen. Dar-
aufhin erklärte Torres, daß er die angebotenen 4 kg 
Plutonium 239 sukzessive in Tagesabständen aus 
Moskau wie folgt liefern könne: am 27. Juli bringe er 
200 g, am 1. August ein Kilo, am 2. August ein Kilo, 
am 3. August ein Kilo und am 5. August 1994 800 g. 
„Boeden" erklärte daraufhin, ihm sei das Risiko zu 
groß, wenn zunächst nur 200 g und dann jedesmal 
nur ein Kilogramm geliefert würden. Torres solle be-
reits beim ersten Mal zwei oder drei Kilogramm brin-
gen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlug Tor-
res vor, er könne anbieten, daß das Plutonium 
in Moskau übergeben werde, was die Käuferseite 
aber wohl nicht interessieren dürfte. Torres erklärte 
sich damit einverstanden, daß die Probe zunächst 
ohne finanzielle Gegenleistung von „Boeden" zum 
Zwecke der näheren Analyse mitgenommen werde. 
„Boeden" sagte zu, daß er am Nachmittag des dar-
auffolgenden Tages zumindest erste Ergebnisse über 
den Gehalt der Probe haben werde und vereinbarte 
deshalb mit Torres ein Treffen für den nächsten Tag. 
Im Verlaufe des Gesprächs wurden von Torres dar-
über hinaus noch zwei Militärhubschrauber zum Ver-
kauf angeboten, die je nach Bewaffnung zwischen 
14 und 30 Mio. US Dollar kosten sollten (Dokument 
Nr. 86; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 4t., 14 f. 33 f., 54 f.). 

Der Zeuge „Boeden" hat vor dem Bayerischen Unter-
suchungsausschuß zu der Frage, warum er Torres 
aufgefordert habe, bereits beim ersten Mal nicht nur 
200 g, sondern sogleich 2 oder 3 kg Plutonium zu 
bringen, ausgeführt, er habe bei den Verhandlungen 
gegenüber den Anbietern den Eindruck vermitteln 
müssen, daß er nicht als Privatperson, sondern für 
„irgendeine Regierung oder einen Staat" tätig wer-
de, der das Material für bestimmte Zwecke benötige. 
Aus diesem Grunde habe er sich gegenüber Torres 
als potentieller Plutoniumaufkäufer legendengerecht 
verhalten müssen. Er habe sich deshalb nicht mit der 
Lieferung von nur 200 g zufrieden geben können, 
sondern - um glaubhaft zu wirken - auch auf die Lie-
ferung der größeren Mengen drängen müssen (UA 
Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 14t., 33t.). 

Der Untersuchungsausschuß hat nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme keinerlei Anhaltspunkte dafür, 
daß Torres während der Gespräche im Hotelzimmer 
„Rafa's" geäußert haben könnte, ihm stünden über 
die von ihm übergebene Plutoniumprobe hinaus in 
Deutschland oder gar in München bereits weitere 
Mengen des angebotenen Nuklearmaterials zur 
Verfügung. 

cc) Übermittlung der Angaben von Torres zum Lagerort 
der verschiedenen angebotenen Plutoniummengen 
durch „Liesmann" an „Boeden" 

Der Untersuchungsausschuß ist der Frage nachge-
gangen, ob die Angaben, die Torres im Verlaufe des 
Treffens im Straßencafe und während der Gespräche 
im Hotelzimmer zum Lagerort der verschiedenen an-
gebotenen Plutoniummengen gemacht hatte, wäh-
rend oder zumindest im Anschluß an die Gespräche 
inhaltlich zutreffend und vollständig von „Liesmann" 
für „Boeden" übersetzt wurden. 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist dazu 
festzustellen, daß die Angaben von Torres, ihm stün-
den 4 kg Plutonium zur Verfügung, die er in Tages-
abständen sukzessive aus Moskau beschaffen könne, 
auch mit diesem Inhalt an „Boeden" übermittelt 
wurden (Dokument Nr. 87; 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 37t). 

Der Untersuchungsausschuß hat allerdings nicht 
abschließend klären können, ob „Liesmann" die Be-
hauptung von Torres, die 494 g Plutonium abzüglich 
der Probe befänden sich nicht „hier", sondern in 
Moskau, ebenfalls in aller Deutlichkeit für „Boeden" 
in Deutsch wiederholte. Das offen verwertbare 
Lauschangriffsprotokoll über die Gespräche im Stra-
ßencafe ist in dieser Hinsicht unergiebig. Aus ihm 
geht nicht hervor, welche Äußerungen von Torres 
„Liesmann" im einzelnen für „Boeden" übersetzte 
bzw. mit welchem konkreten Inhalt dies geschah. 
Die den Protokollen zugrundeliegenden Tonband-
aufzeichnungen sind nämlich teilweise akustisch un-
verständlich. Die Protokolle über die Gespräche in 
„Rafa's" Hotelzimmer hat der Untersuchungsaus-
schuß andererseits - wie dargelegt - aus Rechtsgrün-
den nicht heranziehen können (vgl. Erster Teil Erster 
Abschnitt B V 5., S. 51t.). Als Erkenntnisgrundlage 
hat dem Untersuchungsausschuß in diesem Punkt 
deshalb nur die Aussage des Zeugen „Boeden" zur 
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Verfügung gestanden. „Boeden" hat vor den Unter-
suchungsausschüssen ausgeführt, bei dem Gespräch 
mit den Anbietern im Straßencafe habe es ihn über-
rascht, daß Torres nicht 494 g angeboten, sondern 
von 4 kg Plutonium gesprochen habe. Er habe „Lies-
mann" daraufhin nachfragen lassen, was mit den 
494 g sei, woraufhin Torres ausweichend geantwortet 
und gesagt habe, diese verstünden sich zusätzlich zu 
den angebotenen 4 kg Plutonium. Auf seinen Hin-
weis, er sei nur an Plutonium 239 interessiert, habe 
Torres erklärt, „von dieser Qualität stünden sofort 
494 g zur Verfügung" (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Proto-
koll „Boeden" S. 3, 15), auf diese Mengen hätten sie 
„sofort Zugriff", bzw. „sie wären da" (UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 27; 31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 49). Deshalb habe er damals 
angenommen, die 494 g befänden sich in Zugriffs-
nähe der Anbieter. Zu dieser Einschätzung sei er 
außerdem durch die Mitteilungen des BND bei der 
Lagebesprechung im Bay. LKA am Vormittag dessel-
ben Tages gelangt (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 25, 27; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 28f., 49, 154 f.). 

Auf den Vorhalt, daß die Tärer doch unmißverständ-
lich das Gegenteil gesagt hätten, hat der Zeuge erwi-
dert, ein Anbieter müsse gegenüber seinen Verhand-
lungspartnern zwangsläufig darauf bedacht sein, 
den tatsächlichen Lagerort zu verschleiern, weil er 
niemals ausschließen könne, daß es sich bei den Käu-
fern in Wirklichkeit um Polizeibeamte oder um Betrü-
ger handele, die ihm das Material abnehmen wollten. 
Dementsprechend habe man die Angaben von Torres 
zum Lagerort nicht „unbedingt für bare Münze 
nehmen" können (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 26). 

Zur Klärung der Sachlage hat der Untersuchungs-
ausschuß zusätzlich die Angaben des Zeugen „Lies-
mann" vor dem Münchener Landgericht berücksich-
tigt. Dort hat „Liesmann" ausgesagt, Torres habe im 
Verlaufe des Treffens sowohl im Straßencafe als auch 
im Hotelzimmer erklärt, er habe 494 oder 498 g griff-
bereit zur Verfügung, 4 weitere kg (2 kg aus einer 
Fabrik in Moskau und 2 kg aus einer Fabrik in Kiew) 
könne er innerhalb kurzer Frist besorgen. Eine 
genaue Angabe, wo die 494 g gelagert seien (ob in 
München, Berlin oder anderswo) habe Torres nicht 
gemacht. Aufgrund dieser Aussage hat das Land-
gericht München I den Zeugen „Liesmann" mit 
Strafbefehl vom 17. Dezember 1996 wegen falscher 
uneidlicher Aussage zu einer Geldstrafe verurteilt 
(vgl. Erster Teil Erster Abschnitt AV2b) bb), S. 26). 

Der Untersuchungsausschuß hat davon abgesehen, 
abschließende Feststellungen dazu zu treffen, ob die 
Angaben von Torres zum Lagerort der verschiedenen 
angebotenen Plutoniummengen vollständig und zu-
treffend von „Liesmann" für „Boeden" übersetzt 
wurden oder ob „Boeden" einige Teile der Überset-
zung nicht richtig verstand. Gegen „Liesmann" lau-
fen nämlich gegenwärtig noch ein Vorermittlungs-
verfahren nach der Bundesdisziplinarordnung und 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Es kann 
nicht Aufgabe des Untersuchungsausschusses sein, 
zum Inhalt eines laufenden Disziplinar- bzw. Straf-
verfahrens Stellung zu nehmen. 

i) Übergabe der sichergestellten Plutoniumprobe 
an das Bayerische Landesamt für Umwelt-
schutz (LfU) am Abend des 25. Juli 1994 

Die am Abend des 25. Juli 1994 von Torres über-
gebene Probe wurde noch am gleichen Tag gegen 
21.00 Uhr nach telefonischer Vorankündigung vom 
Bay. LKA dem Bayerischen Landesamt für Umwelt-
schutz (LfU) übergeben. Um 23.30 Uhr teilte das LfU 
dem Bay. LKA mit, daß sich im Bleibehälter eine Me-
tallhülse mit Pulversubstanz befinde, eine genauere 
Analyse ohne chemische Zusatzuntersuchung aber 
kurzfristig nicht möglich sei und dieses Material des-
halb an das Institut für Radiochemie in Garching zum 
Zwecke der weiteren Untersuchung weitergegeben 
werde. Das durch das Bayerische Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen (BStMLU) 
am 26. Juli 1994 beauftragte Institut für Radiochemie 
teilte dem Bay. LKA noch am späten Nachmittag 
desselben Tages telefonisch mit, daß die Probe Plu-
tonium 239 mit einem Anreicherungsgrad von über 
90% enthalte; ob es sich auch um waffenfähiges 
Material handele, müsse noch geklärt werden (UA 
Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll Lierse, S. 27; 9. Sit-
zung, Protokoll Sommer, S. 16). 

Am 5. August 1994 teilte das Institut für Radiochemie 
der Technischen Universität München das genaue 
Ergebnis der Untersuchung mit. Das Institut stellte 
fest, daß es sich bei dem Probenmaterial um eine Mi-
schung aus Urandioxid und Plutoniumdioxid (MOX) 
handelte, wobei der absolute PU-Anteil 240 mg, der 
Anteil des PU-Isotops 239 86,8 ±1 ,2% betrug (UA 
Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll Lierse, S. 27-29). Der 
Sachverständige Lierse hat in seinen Vernehmungen 
erläutert, vom Anreicherungsgrad her sei das Pro-
benmaterial auch waffenfähig. Allerdings sei es hin-
sichtlich der Waffentauglichkeit nicht hochwertig, 
ein Anreichungsgrad von 95 % sei für die Herstellung 
einer Atomwaffe besser geeignet (UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll Lierse, S. 26-29). 

3. Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes 
über die Geschehensabläufe bis zur 
Übergabe der Plutoniumprobe am Abend 
des 25. Juli 1994 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
der Frage befaßt, wann, auf welche Art und Weise 
und in welchem Umfang die Leitung des BND und 
der Leitungsbereich des Bundeskanzleramtes, insbe-
sondere Staatsminister Schmidbauer, über den dem 
Münchener Plutoniumfall zugrundeliegenden Sach-
verhalt informiert worden ist und ob seitens der je-
weiligen Leitung in irgendeiner Form Einfluß auf die 
Geschehensabläufe genommen wurde. Der Unter-
suchungsausschuß hat sich in diesem Zusammen-
hang vor allem mit dem in der Öffentlichkeit erho-
benen Vorwurf auseinandergesetzt, der Münchener 
Plutoniumfall sei aus politischen Gründen inszeniert 
worden, um die damalige Bundestags- bzw. die da-
maligen Landtagswahlen oder die gesetzgeberischen 
Beratungen zum Verbrechensbekämpfungsgesetz zu 
beeinflussen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnah-
me kann folgendes festgestellt werden: 
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a) Erstmalige Information des BND-Leitungsstabes 
am 25. Juli 1994 durch die Leitungsvorlagen 
vom 20. und 25. Juli 1994 

Die Leitung des BND wurde über den dem Münche-
ner Plutoniumfall zugrundeliegenden Sachverhalt 
erstmals durch die Leitungsvorlage des Referatslei-
ters I IA „Merker" vom 20. Juli 1994 (Dokument 
Nr. 88) in Kenntnis gesetzt. Diese Leitungsvorlage 
hatte folgenden Inhalt: 

„Zur Unterrichtung 

Herrn Präsident a.d.D. NA: 35 BB 

Betr.: Plutonium 239 

hier: Hilfestellung des BND bei Verhandlun-
gen des LKA BAYERN mit internationa-
len Verkäufern obigen Stoffes 

Bezug: FS FB 10, Nr. 0642 vom 19. 7.1994 

1. Zweck der Vorlage 

Unterrichtung über die Hilfestellung des BND 
bei Scheinverhandlungen des LKA mit interna-
tionalen Verkäufern. 

2. Sachverhalt 

LFB10 hat am 18. 7. 1994 von einer in MADRID 
ansässigen Quelle von IIA erfahren, daß sich 
derzeit eine internationale Gruppe in München 
aufhalten solle und hier 400 g Plutonium 239 
zum Kauf anbiete. Pro Gramm solle dieser 
ehem. Grundstoff US$71.000 kosten. 

Die Quelle hat indirekten Kontakt zu dieser 
Gruppe und ist bereit, kurzfristig nach MÜN-
CHEN zu reisen, um erste Kontakte zu einem 
Scheinaufkäufer des LKA BAYERN zu vermit-
teln. Das LKA wird den Fall in eigener Zustän-
digkeit führen und im Erfolgsfalle an die Quelle 
eine Prämie auszahlen (Je nach Qualität des 
Stoffes, Minimum DM 10.000). 

Die Quelle wird während ihres MÜNCHEN-
Aufenthaltes durch einen Mitarbeiter von IIA 
betreut, der gleichzeitig als Übersetzer fungiert. 

3. Stellungnahme 

Im Hinblick auf die wachsende Bedrohung 
durch den illegalen internationalen Handel mit 
radioaktiven Stoffen (Proliferation) und der Be-
reitschaft der Quelle, sich zur Aufklärung des 
Falles in Zusammenarbeit mit dem LKA zu 
engagieren, wurde der Hinweis aufgegriffen. 
Die zuständige Exekutiv-Behörde wurde unver-
züglich eingeschaltet und wird den Fall feder-
führend abschließen. Die Quelle wird nach er-
folgreicher Kontaktvermittlung aus der Opera-
tion herausgelöst. 

4. Vorschlag 

Nach den Vorbesprechungen ist das LKA 
BAYERN an der Hilfestellung der BND-Quelle 
äußerst interessiert. Es wird deshalb vorge-

schlagen, nach dem oben skizzierten Ablauf zu 
verfahren, zumal es sich, sollte sich die Informa-
tion bewahrheiten, um einen herausragenden 
Aufgriff handeln würde. " 

Diese Leitungsvorlage ging noch am selben Tag bei 
dem damaligen Unterabteilungsleiter Smidt ein, der 
in der Zeit vom 18. Juli bis einschließlich 8. August 
1994 den seinerzeitigen Abteilungsleiter 1 Dr. Wer-
ner vertrat. Bevor er die Vorlage abzeichnete und 
weiterleitete, hatte er sich mit dem damaligen Unter-
abteilungsleiter „Imhorst" in Verbindung gesetzt, um 
sich über den Hintergrund des Vorgangs informieren 
zu lassen. Er gewann bei diesem Gespräch den Ein-
druck, daß es „sinnvoll" sei, dem Bay. LKA bei der 
Sicherstellung des Plutoniums und der Festnahme 
der Anbietergruppe Hilfe zu leisten und daß „die 
Sache völlig in Ordnung sei". Bevor er die Leitungs-
vorlage weiterleitete, nahm er keine nähere Unter-
suchung der rechtlichen Aspekte der Amtshilfe vor. 
Der Zeuge Smidt hat aber gemeint, er habe eine 
kurze rechtliche Prüfung vorgenommen und sei zu 
dem Ergebnis gelangt, daß es sich um einen Fall zu-
lässiger Amtshilfe handele. Zu diesem Ergebnis sei 
er nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der recht-
lichen Stellungnahme des damaligen Abteilungslei-
ters 4 Dr. Keßelring im sog. Fall „Remolancha" ge-
kommen, in der die Voraussetzungen und Grenzen 
zulässiger Amtshilfe durch den BND erörtert worden 
waren (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt Alllb) bb), 
S. 96 ff.; 53. Sitzung, Protokoll Smidt, S. 2, 4 f., 8 f., 
18-26, 28-31). Die vorgenannte Leitungsvorläge zum 
Münchener Plutoniumfall, die nach ihrem Wortlaut 
zunächst lediglich der Unterrichtung des Präsidenten 
diente, wurde von Smidt dahingehend ergänzt, daß 
auch eine Entscheidung in der Sache durch den 
Präsidenten getroffen werden sollte. Das sei für ihn 
aber eine mehr „formale Ergänzung" gewesen, da 
die Leitungsvorlage ihrem Inhalt nach - insbesonde-
re wegen des unter Ziffer 4 gemachten Vorschlags -
nicht nur auf eine Unterrichtung, sondern auch auf 
eine Entscheidung der Leitung des BND abgezielt 
habe (53. Sitzung, Protokoll Smidt, S. 4, 30). 

Wegen eines Betriebsausfluges am 21. Juli 1994 ging 
diese Vorlage erst am 22. Juli 1994 beim Leitungsstab 
ein, blieb dort über das Wochenende vom 23./24. Juli 
1994 unbearbeitet liegen und wurde erst am 25. Juli 
1994 von dem damaligen Leiter des BND-Leitungs-
stabes Oberst „Gilm" sowie dem damaligen Referen-
ten im Leitungsstab „Döring" zur Kenntnis ge-
nommen (Dokument Nr. 89; 26. Sitzung, Protokoll 
Porzner, S. 104; 64. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 2-, 
70. Sitzung, Protokoll „Döring", S. 10 f., 20). 

Oberst „Gilm" empfand diese erste Leitungsvorlage 
in ihrer Aussagekraft als nicht substantiell genug, 
um sie zu einer Unterrichtung verwenden zu können. 
Er setzte sich deshalb mit dem Referatsleiter 11A 
„Merker" telefonisch in Verbindung und bat diesen, 
einen ausführlicheren Sachstandsbericht abzugeben, 
der auch die weitere Entwicklung der Angelegen-
heit, insbesondere die Abgabe des Vorgangs an 
die bayerischen Behörden, berücksichtigen sollte. 
Darüber hinaus war er der Ansicht, die Angaben 
zum angebotenen Material seien nicht präzise ge-
nug. Die Vorlage solle geeignet sein, dem Präsiden-
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ten des BND Porzner zur mündlichen Unterrichtung 
des Staatsministers im Bundeskanzleramt Schmid-
bauer zu dienen (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 6, 
19; 70. Sitzung, Protokoll „Döring", S. 10f., 20; Doku-
ment Nr. 89). 

Aufgrund dieser Aufforderung berichtete der dama-
lige Unterabteilungsleiter 11 „Imhorst" in der inter-
nen Leitungsvorlage vom 25. Juli 1994, die im we-
sentlichen auf dem Vermerk des BND-Mitarbeiters 
„Kulp" vom selben Tag basierte (Dokument Nr. 90; 
42. Sitzung, Protokoll „Imhorst", S. 54; 45. Sitzung, 
Protokoll „Merker", S. 138; Dokument Nr. 83; vgl. 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 2 b) bb), S. 104), 
über den Sachstand wie folgt: 

„Zur Unterrichtung 

Herrn Präsident a.d.D. 

Betr.: BND-Hinweis auf angebliches Plutonium 
239-Angebot in München und Unterstüt-
zung des LKA Bayern bei Übernahme des 
Falles 

Bezug: Leitungsunterrichtungen vom 7. 7.1994 
und 20. 7.1994 

1 Zweck der Vorlage 

Unterrichtung über die weitere Entwicklung 
der Angelegenheit „Plutonium 239". 

2 Sachverhalt 

2.1 Wie im Bezugsschreiben dargelegt und mit 
LKA Bayern abgestimmt, traf der 11A-Agent 
(NDV DN RAFA) am 22. 7. 1994 in München 
ein und kontaktierte die Anbieter des Pluto-
niums 239. 

Im Besitz der Anbieter in München befinden 
sich fünf Gramm, die als Probe für einen An-
käufer dienen sollen. Weitere 400 Gramm 
des Stoffes sollen kurzfristig in Deutschland 
verfügbar sein. Darüber hinaus sollen bis zu 
11 kg beschafft werden können. 

2.2 Das Plutonium soll aus Sibirien stammen und 
im Verlauf von Prüfverfahren in der Ukraine 
unterschlagen worden sein. 

2.3 Bei den Anbietern handelt es sich um eine 
ukrainisch/russische Gruppe, die Beziehun-
gen in höchste Regierungskreise der Ukraine 
haben und über Kontaktlinien zur russischen 
Botschaft in Madrid und zur spanischen Ver-
tretung in Kiew verfügen soll. 

Der Operateur der Gruppe sei ein aktiver rus-
sischer Geheimdienstgeneral. Bei den bis jetzt 
in München erkannten Gruppenmitgliedern 
handelt es sich 

- um zwei Staatsangehörige der ehemaligen 
Sowjetunion 

- einen Spanier und einen Franzosen. 

2.4 Die ukrainisch/russische Gruppe bietet weite-
res Material zum Kauf an: 

- leichte Waffen 

- mehrere sowjetische Kampfhubschrauber 

- 2,5 kg Thorium, ein radioaktives Schwer-
metall. 

2.5 Das LKA Bayern hat den Fall übernommen. 
Seit Freitag sind die Täter durch LKA-Obser-
vationen unter Kontrolle. Heute, 25.7.1994, 
fand von 9.45-10.45 Uhr beim LKA Bayern 
eine Lagebesprechung statt, bei der das wei-
tere Vorgehen abgesprochen wurde. 

Teilnehmer: KOR SOMMER, 
Dezernatsleiter beim LKA 
Hr. ADAMI, 
stv. Sachgebietsleiter 
Hr. ETTBAUER, 
zuständiger Sachbearbeiter 
Hr. BÖDEN, 
Scheinaufkäufer des LKA 
Drei Leiter von Obs.-Teams des 
LKA 
Hr. MERKER, LU A 
Hr. KULP, VF 
Hr. LIESMANN, VF. 

Das Treffen kam auf Wunsch des Dezernats-
leiter LKA zustande, der dieses „Pilotprojekt" 
dieser erstmaligen konkreten Zuarbeit des 
BND betonte. L IIA, Herr Merker, wies ein-
gangs auf die alleinige Zuständigkeit und 
Federführung des LKA für diese Operation 
hin. Der BND arbeitet nur zu und ist daran 
interessiert, die eigene Quelle aus der Ange-
legenheit „herauszulösen", sobald dies die 
operativen Umstände zulassen. 

Als Ergebnis des Treffens wird festgehalten: 

- Am 25. 7.1994 wird der Scheinaufkäufer des 
LKA mit der NDV RAFA zusammentreffen, 
um die Vorgehensweise beim für den 26. 7. 
1994 geplanten Scheinkauf abzusprechen. 

- Bis zu diesem Zeitpunkt wird das LKA noch 
festlegen, wie es konkret vorgehen wird: 

a) Kauf der 5-Gramm-Probe, um erst beim 
Geschäft über die 400 Gramm exekutiv 
zuzugreifen. 

b) Prüfung und anschl. Rückgabe der Pro-
be. Wegen Rückgabe rechtlich bedenk-
lich, da der Grundsatz lautet: Einmal in 
Behördenbesitz darf Verfügungsgewalt 
nicht aufgegeben werden. 

c) Bemühungen, um an die gesamten 11 kg 
zu gelangen werden betrieben, sind 
jedoch politisch kaum realisierbar, da 
hierbei letztlich auf Antrieb des LKA 
bzw. seines verdeckten Ermittlers gegen 
das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen 
würde. 
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2.6 Die zuständige Staatsanwaltschaft hat der 
NDV DN RAFA bereits volle Vertraulichkeit 
zugesichert, d.h., daß von ihrer Seite aus 
nicht gegen sie ermittelt wird und auch keine 
Vorladung als Zeuge erfolgen wird. 

(Unbeeinflußt bleibt hiervon jedoch ein evtl. 
Vorladungswunsch der späteren Beklagten 
bzw. deren Rechtsanwälte). 

2.7 Abschließend wurde nochmals betont, daß 
der BND hier nur unterstützend tätig ist und 
keine Eigeninitiative entwickelt. Diese liegt 
ausschließlich bei der Exekutive, sei dies das 
LKA oder auch andere Behörden, die im Zuge 
des Verfahrens beteiligt werden. 

3 Stellungnahme 

Nach dem Plutonium-Aufgriff in Baden-Würt-
temberg muß davon ausgegangen werden, 
daß das jetzige Angebot realistisch ist. 

Ob tatsächlich bereits 400 Gramm des Stoffes 
in Deutschland lagern und letztlich bis zu 
11 kg verfügbar wären, ist nicht abzuschät-
zen. Die exekutiven Maßnahmen des LKA 
Bayern könnten, je nach Aussagewilligkeit 
der Täter, Näheres ergeben. 

4 Vorschlag 

Nach der Besprechung von heute morgen ist 
offensichtlich, daß das LKA Bayern den exe-
kutiven Zugriff plant. 

Es wird vorgeschlagen - insbesondere auch 
im Hinblick auf die zur Zeit veröffentlichten 
Presseartikel zur Plutonium-Gefahr (zuletzt 
WELT-Gespräch mit StM Schmidbauer, vgl. 
Anlage) - StM Schmidbauer und Prof. Dr. Dr. 
Dolzer zu unterrichten. " 

Noch am 25. Juli 1994 kam es im Dienstzimmer von 
Oberst „Gilm" zu einer ersten Besprechung zwischen 
ihm und den Mitarbeitern des Referats 11A „Hoch-
feld", „Kulp" und „Liesmann" (49. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 6f., 10, 20, 22f.; 73. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 15; 40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", 
S. 184, Anlage zum Prot. S. 2; Dokument Nr. 89). 

b) Bedeutung des Falles aus der Sicht 
der Leitung des BND und maßgebliche Gründe 
für die besonders intensive Unterrichtung der 
Leitung des BND und des Bundeskanzleramtes 

Im Regelfall wird die Leitung des BND wegen der 
großen Zahl der vom Dienst geführten Operationen 
nicht über den Inhalt einer einzelnen Operation un-
terrichtet. Eine Unterrichtung der Leitung erfolgt 
vielmehr nur aus besonderem Anlaß. Nur wenn der 
BND eine Operation durchführt, die ein bestimmtes 
politisches, finanzielles oder sicherheitsrelevantes 
Risiko beinhaltet, wird dem Präsidenten zu Beginn 
ein Operationsplan mit der Bitte um Genehmigung 
vorgelegt. Im Falle der Genehmigung der Operation 
wird die Leitung des BND üblicherweise dann nur 
noch über das Ergebnis der Operation unterrichtet. 
Eine Ausnahme von dieser Praxis der „operationsge-
nehmigenden Unterrichtung" gilt immer dann, wenn 

„einer Operation (eine) über jedes Maß hinaus-
gehende, aus Sicht des Präsidenten noch größere 
Bedeutung zukommt". Ein derartiger Fall liegt bei-
spielsweise dann vor, wenn es darum geht, beson-
dere Entwicklungen im Bereich des internationalen 
Terrorismus zu beobachten oder wenn eine gemein-
same Operation mit ausländischen Partnerdiensten 
durchgeführt wird (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 99 f.; 26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 79 f., 118). 

Nach Aussage des Zeugen „Gilm" handelte es sich 
im Münchener Plutoniumfall um eine derartige Aus-
nahme, obwohl die Aktivitäten des BND nach Ab-
gabe des Falles an das Bay. LKA nicht mehr als eine 
eigene Operation des Dienstes, sondern nur noch als 
Amtshilfe für die bayerischen Behörden einzustufen 
gewesen seien (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 100). 
Der Zeuge „Gilm" hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß, wie bereits in seinem Gedächtnisprotokoll 
vom 18. April 1995, eine Reihe von Gründen vorge-
tragen, die ausschlaggebend dafür gewesen seien, 
die Leitung über den Leitungsstab auch noch nach 
Beginn der eigentlichen operativen Phase des Vor-
gangs „so dicht wie in kaum einer anderen, eigenen 
Operation des Dienstes" über den weiteren Fortgang 
zu unterrichten. Nach dem Fall Tengen, der erstmals 
zur Sicherstellung hochangereicherten Plutoniums in 
Deutschland geführt und größeres Interesse bei 
Staatsminister Schmidbauer ausgelöst habe, habe es 
sich bei dem Münchener Fall um den zweiten Fall 
von erheblicher Brisanz gehandelt. Bei der Aus-
gangsinformation, daß möglicherweise waffenfähi-
ges Nuklearmaterial in Deutschland lagere, habe es 
sich um eine das Zentrum des BND-Arbeitsauftrags 
betreffende Information gehandelt, die er für be-
sonders bedeutsam und brisant und daher für unter-
richtungswürdig bzw. -bedürftig angesehen habe. 
Neben diesen Gesichtspunkten sei Anlaß für die be-
sonders intensive Information der Leitung des BND 
gewesen, daß mit der Zurverfügungstellung der 
Quelle für den Einsatz im Ermittlungsverfahren Quel-
lenschutzgesichtspunkte zu berücksichtigen gewe-
sen seien. Ferner sei aus der Sicht der Leitung des 
BND maßgeblich gewesen, daß mit „Liesmann" ein 
hauptamtlicher Mitarbeiter des Dienstes an den Ver-
handlungen mit den Verkäufern in München beteiligt 
gewesen sei, für den ebenfalls eine persönliche Ge-
fährdungslage bestanden habe (49. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 50f., 86-93, 99, 100, 121 f.; 73. Sitzung, 
Protokoll „Gilm", S. 10, 13; Dokument-Nr. 89). 

Der damalige Präsident des BND Porzner hat zu den 
maßgeblichen Gründen für die Unterrichtung des 
Staatsministers im Bundeskanzleramt ergänzend dar-
gelegt, dieser habe nicht nur ein besonderes Inter-
esse an Informationen zum internationalen Terroris-
mus und zu Geiselnahmen, sondern auch an solchen 
zu Plutoniumvorgängen gehabt. Der Staatsminister 
habe deshalb die Weisung erteilt, ihn bei derartigen 
Vorgängen zu unterrichten, vor allem wegen der 
Gefährlichkeit der Entwicklung auf dem Gebiet des 
illegalen Umgangs mit radioaktivem Material, nicht 
zuletzt wegen der Vorgänge in Tengen und Landshut 
(26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 47f., 79f.). Staats-
minister Schmidbauer hat die Richtigkeit dieser 
Ausführungen des Zeugen Porzner ausdrücklich be-
stätigt (65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 6). 
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c) Aufgaben und Befugnisse Staatsminister 
Schmidbauer's als Beauftragter für die 
Nachrichtendienste und erstmalige 
Unterrichtung über den Münchener Plutoniumfall 

aa) Exkurs:  Aufgaben und Befugnisse des Beauftragten 
für die Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt 

Die Aufgaben und Befugnisse des Beauftragten für 
die Nachrichtendienste ergeben sich aus dem Orga-
nisationserlaß des Bundeskanzlers vom 3. Mai 1989 
(vgl. Anhang RV Nr. 10). Nach Ziffer III dieses Orga-
nisationserlasses obliegen dem Beauftragten für die 
Nachrichtendienste die Koordinierung und Intensi-
vierung der Zusammenarbeit des BND, des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz und des Militärischen 
Abschirmdienstes untereinander und ihre ressort-
übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Behör-
den und Dienststellen. 

Der Beauftragte erfüllt ressortübergreifende Aufga-
ben. Die Zuständigkeit der Ressorts wird durch seine 
Aufgaben nicht berührt (Artikel 65 GG). Der Beauf-
tragte arbeitet mit den Ressorts, insbesondere mit 
den für die Nachrichtendienste des Bundes zustän-
digen Ressorts, eng zusammen. Zu seinen Aufga-
ben gehört insbesondere der Vorsitz des „Staats-
sekretärausschusses für das geheime Nachrichten-
wesen und die Sicherheit", die Mitwirkung bei der 
parlamentarischen Behandlung der Haushaltsange-
legenheiten der drei Dienste und die Koordinierung 
der Vorbereitung der Sitzungen der Parlamentari-
schen Kontrollkommission.. Die Zusammenarbeit des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz mit den Landes-
ämtern für Verfassungsschutz zählt dagegen nicht zu 
den Aufgaben des Beauftragten. 

Im Rahmen seiner Koordinierungstätigkeit hat der 
Beauftragte eine ganze Reihe von Befugnissen. Er 
hat das Recht, von den Ressorts und von den Nach-
richtendiensten des Bundes Auskünfte über die Ar-
beitsmethodik, das Informations- und Karteiwesen, 
die Organisation, die Haushaltsplanung und die Per-
sonalstrukturplanung zu verlangen. Darüber hinaus 
hat er das Recht, für den Bereich der Zusammenar-
beit der Dienste Maßnahmen vorzuschlagen. Außer-
dem hat er das Recht zur Beteiligung an Gesetzesvor-
haben und an der Ausarbeitung von Vorschriften, die 
einen der Nachrichtendienste des Bundes oder die 
drei Dienste oder ihre Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen betreffen. Schließlich hat er auch das Recht 
zu unmittelbaren Besprechungen mit den Leitern der 
Dienste und deren Vertretern, wobei die dienst-
aufsichtsführenden Ressorts an derartigen Bespre-
chungen teilnehmen können. 

Die für die Nachrichtendienste des Bundes bestehen-
den administrativen Zuständigkeiten und die politi-
schen und parlamentarischen Verantwortlichkeiten 
werden durch die Einsetzung des Beauftragten für 
die Nachrichtendienste nicht berührt. Für das Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV) liegen sie beim 
Bundesministerium des Innern, für den Militärischen 
Abschirmdienst (MAD) beim Bundesminister der 
Verteidigung. Zur Klarstellung ist darauf hinzuwei-
sen, daß der gesamte Bereich der Polizei des Bundes 
und die Justiz nicht Gegenstand des oben genannten 

Organisationserlasses des Bundeskanzlers sind. Von 
der Tätigkeit des Beauftragten für die Nachrichten-
dienste sind diese Bereiche nur insoweit betroffen, 
als es um die Zusammenarbeit der Dienste mit ihnen 
geht. In Bezug auf den BND gehen die Aufgaben 
und Befugnisse des Beauftragten für die Nach-
richtendienste weiter als gegenüber dem BfV und 
dem MAD. Dies ergibt sich nicht aus dem Organisa-
tionserlaß, sondern beruht auf der Tatsache, daß der 
BND dem Bundeskanzleramt unterstellt ist. Nach § 1 
Abs. 1 BND-Gesetz (vgl. Anhang RV Nr. 1) ist der 
BND eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich 
des Chefs des Bundeskanzleramtes. Der Chef des 
Bundeskanzleramtes ist damit der zuständige Res-
sortchef. 

Praxis der Bundesregierung ist, daß der jeweilige Be-
auftragte für die Nachrichtendienste den Chef des 
Bundeskanzleramtes bei der Dienst- und Fachauf-
sicht über den BND umfassend unterstützt. Dies gilt 
jedenfalls seitdem die Personenidentität, die früher 
zwischen dem Chef des Bundeskanzleramtes und 
dem Beauftragten für die Nachrichtendienste be-
stand, nicht mehr gegeben ist. Das ergibt sich aus 
dem Schreiben des Bundeskanzlers vom 18. Dezem-
ber 1991 (vgl. Anhang RV 11), in dem er im Einver-
nehmen mit dem Chef des Bundeskanzleramtes (vgl. 
Anhang RV 11) Staatsminister Schmidbauer zum 
Beauftragten für die Nachrichtendienste bestellt und 
ihn gebeten hat, den Chef des Bundeskanzleramtes 
bei der Dienst- und Fachaufsicht über den BND 
umfassend zu unterstützen. 

Zu den Aufgaben von Staatsminister Schmidbauer 
gehört damit die gesamte laufende Begleitung und 
Beaufsichtigung der Tätigkeit des BND. Die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben wird ihm insbesondere 
dadurch ermöglicht, daß der Präsident des BND nach 
dem Organisationserlaß für den Beauftragten der 
Nachrichtendienste und der allgemeinen Dienstan-
weisung für den BND die Pflicht hat, Staatsminister 
Schmidbauer unverzüglich über alle besonderen Vor-
kommnisse und politisch bedeutsamen Vorgänge im 
nachrichtendienstlichen Bereich zu unterrichten. Zu 
den besonderen Vorkommnissen und den politisch 
bedeutsamen Vorgängen können auch nachrichten-
dienstliche Operationen gehören. 

Eine für die dienstaufsichtliche Praxis sehr wesent-
liche Einrichtung ist dabei die regelmäßig jeden 
Dienstag stattfindende Besprechung der „Nach-
richtendienstliche Lage" im Bundeskanzleramt (ND-
Lage), an der unter anderem die Präsidenten aller 
Nachrichtendienste und die zuständigen Staats-
sekretäre der beteiligten Bundesministerien teilneh-
men. In dieser Lagebesprechung und in anschließen-
den Gesprächen im engeren und engsten Kreis wer-
den laufend nachrichtendienstliche bzw. außen- und 
sicherheitspolitische Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung angesprochen, so daß sich jeweils die 
Möglichkeit der Steuerung und der Kontrolle der 
BND-Tätigkeiten ergibt. Das wöchentlich zur Verfü-
gung stehende Steuerungsinstrument der nachrich-
tendienstlichen Lagebesprechung dient auch der 
tagespolitischen Aktualisierung des Aufklärungs- und 
Berichterstattungsauftrags der Bundesregierung an 
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den BND (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 6-9, 
92-94; 62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, 
S. 7-9, 26). 

Zum Inhalt dieses Auftrags hat Staatsminister 
Schmidbauer vor dem Untersuchungsausschuß er-
läuternd ausgeführt, im Bundeskanzleramt würden 
die Aufklärungswünsche und Informationsinteressen 
der Ressorts gesammelt und geprüft und in einem 
mehrschichtigen System - lang- und kurzfristig - an 
den BND weitergeleitet. Das langfristig gültige Profil 
der grundsätzlichen Interessen der Bundesregierung 
gehe mit seiner Unterschrift als Weisung an den Prä-
sidenten des BND. Dies sei eine streng geheime Wei-
sung; das Aufgabenprofil unterliege der strengen 
Geheimhaltung. Der BND betreibe die nachrichten-
dienstliche Aufklärung nur auf der Basis dieses Auf-
gabenprofils. Im Falle einer unerwarteten Lagever-
änderung ergingen neue Weisungen. Für die Umset-
zung und Ausführung sei der Präsident selbst verant-
wortlich. Die Entscheidung, welche nachrichten-
dienstlichen Mittel in einer konkreten Operation im 
Einzelfall eingesetzt werden sollten, liege in der Ver-
antwortung des Präsidenten des BND, wofür es sach-
liche Gründe gebe. Die operativen Entscheidungen 
seien jeweils vor Ort entsprechend der aktuellen 
Situation zu treffen. Schon deshalb komme es grund-
sätzlich nicht in Betracht, die Aufsichtsbehörde mit 
den zu treffenden Detailentscheidungen zu befassen. 
Daneben verlange auch der nachrichtendienstliche 
Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig", insbesondere 
der Schutz der Quellen, daß stets nur wenige Perso-
nen in eine nachrichtendienstliche Operation einge-
weiht seien. Jede Bundesregierung habe daher ganz 
bewußt die Eigenverantwortung des Präsidenten des 
BND in diesem Bereich unangetastet gelassen. Die 
Aufsicht sei auf eine nachträgliche Prüfung im kon-
kreten Fall beschränkt. Darüber hinaus stünden In-
strumente der mittelbaren Ausübung von Dienstauf-
sicht über die operative Tätigkeit des BND zur Verfü-
gung. In diesem Zusammenhang hat Staatsminister 
Schmidbauer zum einen auf die erforderliche Zustim-
mung des Bundeskanzleramts zur personellen Beset-
zung leitender Funktionen im BND hingewiesen. Ein 
weiteres Instrument zur mittelbaren Ausübung der 
Dienstaufsicht sei die Überprüfung des Voranschlags 
im BND-Wirtschaftsplan, soweit es um Ausgaben für 
operative Einsätze gehe. Dies gelte allerdings nur 
hinsichtlich der Gesamtheit der für nachrichtendienst-
liche Operationen verfügbaren Mittel, also nicht be-
züglich der Finanzierung einer einzelnen Operation. 
Welche Mittel für welche Operationen aufzuwenden 
seien, liege wiederum in der alleinigen Verantwor-
tung des BND-Präsidenten, soweit nicht in Fällen von 
besonderer politischer Bedeutung das Bundeskanz-
leramt von ihm beteiligt werden müsse. Gegebenen-
falls müsse der BND dann finanziell entsprechend 
der Entscheidung des Bundeskanzleramtes verfah-
ren (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 9 f., 24). 

bb) Erstmalige Unterrichtung Staatsminister 
Schmidbauers durch den Leiter 
des BND-Leitungstabes am 25. Juli 1994 

Der Staatsminister im Bundeskanzleramt Schmid-
bauer wurde erstmals am 25. Juli 1994 telefonisch 

durch den damaligen Leiter des BND-Leitungsstabes 
Oberst „Gilm" über den zu diesem Zeitpunkt be-
kannten Sachstand im Münchener Plutoniumfall un-
terrichtet (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 42, 
19, 117, 277-279; 65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 6-8; 62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 3; 
26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 22; 49. Sitzung, Pro-
tokoll „Gilm", S. 13f., 42). Staatsminister Schmid-
bauer hat dazu ausgesagt, Oberst „Gilm" habe ihn 
telefonisch darüber unterrichtet, daß dem BND ein 
Hinweis zugegangen sei, wonach sich eine interna-
tionale Tätergruppe,die Plutonium mit sich führe, in 
München aufhalte. Diese Information habe der BND 
unverzüglich an das Bay. LKA weitergeleitet, das be-
reits die Ermittlungen aufgenommen und die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet habe. Seine Unterrich-
tung sei in allgemeiner Form, ohne Mitteilung opera-
tiver Details erfolgt (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 42, 277). 

d) Erstmalige Information des BND-Präsidenten 
Porzner am Morgen des 26. Juli 1994 

Am Morgen des 26. Juli 1994 rief der damalige Abtei-
lungsleiter 6 im Bundeskanzleramt Prof. Dr. Dr. Dol-
zer bei dem seinerzeitigen Unterabteilungsleiter 11 
des BND „Imhorst" an, erkundigte sich nach dem 
Sachstand und bat wegen der Bedeutung des Vor-
gangs um einen schriftlichen Bericht des BND. 
Staatsminister Schmidbauer hatte zuvor - noch am 
Abend des 25. Juli 1994, möglicherweise - so der 
Zeuge - auch erst am Morgen des 26. Juli 1994 -
Prof. Dr. Dr. Dolzer darüber informiert, daß er vom 
BND telefonisch Nachrichten über einen neuen 
Nuklearfall erhalten habe. Der BND-Mitarbeiter „Im-
horst" teilte Prof. Dr. Dr. Dolzer mit, er habe bereits 
unter dem 25. Juli 1994 eine ausführliche Leitungs-
unterrichtung gefertigt, die vom Präsidenten des 
BND in der heutigen Präsidentenrunde im Bundes-
kanzleramt vorgelegt werde. „Imhorst" berichtete 
weiter, er habe mittlerweile auch Kenntnis darüber, 
daß in München durch die Anbietergruppe eine 
Probe übergeben worden sei, die derzeit analysiert 
werde (62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 3, 
14; 42. Sitzung, Protokoll „Imhorst", S. 58f.-, 26. Sit-
zung, Protokoll Porzner, S. 22; 49. Sitzung, Protokoll 
Dr. Münstermann, S. 273). 

Über den Inhalt dieses Telefonates informierte „Im-
horst" unmittelbar den damaligen Vizepräsidenten 
des BND Dr. Münstermann, dem die beiden Lei-
tungsvorlagen vom 20. und 25. Juli 1994 in seiner 
Funktion als Vertreter des Präsidenten am Morgen 
des 26. Juli 1994 vorgelegt worden waren (49. Sit-
zung, Protokoll Dr. Münstermann, S. 273). Die Lei-
tungsvorlagen wurden von ihm abgezeichnet, wobei 
er die Vorlage vom 25. Juli 1994 (Dokument Nr. 90) 
mit folgendem handschriftlichen Vermerk versah: 

„Herrn Pr. unverzüglich im Hinblick auf Konferenz 
bei StM unterrichten. Prof. Dr. Dr. Dolzer fragte 
heute - 26. 7. 94 - bei UAL 11 nach dem Stand der 
Sache an. Z.Z. sind 3 Gramm Plutonium beim LKA 
Bayern in der Analyse. Übergabe war 25.7.94 
abends. " 
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Er veranlaßte sodann eine Übermittlung der beiden 
Leitungsvorlagen noch am frühen Morgen des 26. Juli 
1994 per infotek (Fax auf geschützter Leitung) nach 
Bonn. Sie sollten dem Präsidenten zur mündlichen 
Unterrichtung des Staatsministers anläßlich der 
für den Morgen des 26. Juli 1994 vorgesehenen 
Besprechung der „Nachrichtendienstlichen Lage" 
dienen (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 38; 26. Sit-
zung, Protokoll Porzner, S.106). Der Zeuge Dr. Mün-
stermann hat dargelegt, er habe die beiden Leitungs-
vorlagen genau gelesen. Mit Befriedigung habe er 
der Leitungsvorlage vom 25. Juli 1994 entnommen, 
daß in der Besprechung beim Bay. LKA vom selben 
Tag der Referatsleiter 11A „Merker" eingangs auf 
die alleinige Zuständigkeit und Federführung des 
Landeskriminalamtes für die Operation hingewiesen 
habe, der BND nur zuarbeite und daran interessiert 
sei, die eigene Quelle aus der Angelegenheit heraus-
zulösen, sobald dies die operativen Umstände zu-
ließen. Darüber hinaus sei ihm wichtig gewesen, daß 
man dem Bay. LKA in rechtlich zulässiger Form 
Amtshilfe leiste und die Sachlage möglichst rasch 
dem Bundeskanzleramt zur Kenntnis bringe (49. Sit-
zung, Protokoll Dr. Münstermann, S. 246 f.). 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht abschließend 
klären können, zu welchem genauen Zeitpunkt Prä-
sident Porzner erstmals über den dem Münchener 
Plutoniumfall zugrundeliegenden Sachverhalt infor-
miert wurde. Bei Heranziehung der Vernehmungser-
gebnisse und einer vom BND erstellten Chronologie 
zur Unterrichtung der Leitung des BND und des Bun-
deskanzleramtes spricht allerdings vieles dafür, daß 
Präsident Porzner nicht bereits im Verlaufe des 
25. Juli 1994, sondern erst am Morgen des 26. Juli 
1994 durch die ihm in seine Wohnung in Bonn über-
mittelten Leitungsvorlagen vom 20. und 25. Juli 1994 
erstmals über den Vorgang informiert worden ist. 

Der Untersuchungsausschuß hat hierzu festgestellt, 
daß sich Präsident Porzner am 25. Juli 1994 auf dem 
Weg nach Bonn befand, um am Morgen des darauf-
folgenden Tages an der wöchentlich stattfindenden 
Besprechung der „Nachrichtendienstlichen Lage" im 
Bundeskanzleramt teilnehmen zu können. Am Mor-
gen des 26. Juli 1994, etwa zwei Stunden vor Beginn 
der Lagebesprechung, wurden ihm die beiden Lei-
tungsvorlagen per Fax nach Bonn übermittelt. Präsi-
dent Porzner hat in seiner ersten Vernehmung be-
kundet, er habe am Montag, dem 25. Juli 1994, erst-
mals mündlich von dem Vorgang Kenntnis erlangt. 
Diese Aussage hat er bei seiner zweiten Vernehmung 
dahingehend korrigiert, daß Oberst „Gilm" nach 
Erhalt der beiden Leitungsvorlagen wohl noch am 
25. Juli 1994 versucht habe, mit ihm Kontakt aufzu-
nehmen. Genaues wisse er aber nicht mehr. Oberst 
„Gilm" hat erklärt, er könne sich nicht mehr daran 
erinnern, ob er Präsident Porzner noch am 25. Juli 
1994 telefonisch erreicht habe. Nach alledem ist da-
von auszugehen, daß Oberst „Gilm" vergeblich ver-
suchte, den Präsidenten bereits am 25. Juli 1994 zu 
unterrichten und dieser von dem Inhalt der Vorlagen 
erst am 26. Juli 1994 Kenntnis erlangte. Dieses Be-
weisergebnis wird auch durch die Chronologie des 
BND zur Unterrichtung der Leitung des BND und 
des Bundeskanzleramtes gestützt. Dort findet sich 
unter dem 25. Juli 1994 lediglich der Hinweis auf die 

telefonische Vorabunterrichtung von Staatsminister 
Schmidbauer durch Oberst „Gilm", aber kein Hinweis 
auf eine entsprechende telefonische Vorabinforma-
tion des Präsidenten des BND. Dem steht auch nicht 
die Aussage von Staatsminister Schmidbauer in seiner 
Vernehmung vom 30. Januar 1997 entgegen, Präsi-
dent Porzner sei - wie er selbst - wohl bereits am 
25. Juli 1994 vorab telefonisch informiert worden. 
Staatsminister Schmidbauer war an der Unterrichtung 
von Präsident Porzner durch den BND naturgemäß 
nicht beteiligt und konnte deshalb auch unmittelbar 
keine Kenntnis von diesem Vorgang nehmen (26. Sit-
zung, Protokoll Porzner, S. 104-106; 73. Sitzung, Proto-
koll „Gilm", S. 1; 64. Sitzung, Protokoll Porzner, S 2f.; 
65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 7 f., 92). 

e) Unterrichtung des Staatsministers durch den 
BND-Präsidenten im Rahmen der Besprechung 
der „Nachrichtendienstlichen Lage" im Bundes-
kanzleramt am Morgen des 26. Juli 1994 

In der sog. „Präsidentenlage", die in kleinerer Runde 
regelmäßig im Anschluß an die „Nachrichtendienst-
liche Lage" stattfindet, unterrichtete der Präsident 
des BND am Morgen des 26. Juli 1994 Staatsminister 
Schmidbauer unter Vorlage und anhand der beiden 
Leitungsvorlagen vom 20. und 25. Juli 1994 über den 
dem BND bekannten Sachstand. Die Vorlage vom 
25. Juli 1994 wurde dabei durch den Präsidenten 
kurz mündlich erläutert. Präsident Porzner machte 
deutlich, daß ihm über die in den Leitungsvorlagen 
enthaltenen Informationen hinaus keine weiteren 
Erkenntnisse vorlägen. Ferner bat er darum, die An-
gelegenheit innerhalb des Bundeskanzleramtes mit 
äußerster Vertraulichkeit zu behandeln, um den 
Erfolg der Ermittlungen des Bay. LKA nicht zu ge-
fährden (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 42-
45; 26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 21, 109 f.; 62. Sit-
zung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 3 f.; 65. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 8-24, 29-32, 44t, 55f., 60f.). 

Für Staatsminister Schmidbauer ergaben sich aus 
dem mündlichen Vortrag des Präsidenten keine zu-
sätzlichen Gesichtspunkte, die nicht bereits aus der 
Vorlage ersichtlich waren. Er entnahm den Vorlagen 
und dem Vortrag auch keine Anhaltspunkte für ein 
falsches Vorgehen des BND, das hätte korrigiert 
werden müssen (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 45, 118). Staatsminister Schmidbauer hat ausge-
führt, für ihn sei zum einen wesentlich gewesen, daß 
der BND die Information, in München halte sich eine 
internationale Tätergruppe auf, unverzüglich an die 
zuständige Polizeibehörde weitergegeben und der 
Bitte des Landeskriminalamtes, die BND-Quelle für 
die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen, entspro-
chen habe. Darüber hinaus sei für ihn bedeutsam 
gewesen, daß die Verantwortung für das weitere Vor-
gehen bei den zuständigen Ermittlungsbehörden 
gelegen habe. Schließlich habe er es für wesentlich 
angesehen, daß - wie aus der handschriftlichen Er-
gänzung des Vizepräsidenten Dr. Münstermann er-
sichtlich gewesen sei - mit der Übergabe einer Pluto-
niumprobe an das Landeskriminalamt die Informa-
tion des BND bestätigt worden sei (27. Sitzung, Proto-
koll Schmidbauer, S. 45). Nach seinem damaligen 
- durch die beiden Leitungsvorlagen vermittelten -
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Informationsstand betreffend den Lagerort der ver-
schiedenen angebotenen Plutoniummengen sei er 
davon ausgegangen, die erwähnten 400 g Plutonium 
seien mit großer Wahrscheinlichkeit kurzfristig 
in Deutschland verfügbar (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 122, 125). Bezüglich der weiteren 
angebotenen 11 kg Plutonium sei er zu der Einschät-
zung gelangt, daß diese Menge nicht in Deutschland 
verfügbar sei, sondern erst vom Ausland importiert 
werden müsse (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 122t., 269). 

Prof. Dr. Dr. Dolzer, der an der Besprechung inner-
halb der sog. „Präsidentenlage" teilnahm, wies im 
Verlaufe der Besprechung auf die bestehende 
Rechtslage hin, wonach es dem BND verboten sei, 
nukleares Material zu beschaffen. Präsident Porzner 
verwies auf seine eigenen Weisungen zu diesem 
Thema. Prof. Dr. Dr. Dolzer sah aufgrund der durch 
die Leitungsvorlagen übermittelten Informationslage 
keinen Anlaß, einen Verstoß gegen dienstliche Pflich-
ten zu vermuten. Er ging davon aus, daß der BND sei-
nem gesetzlichen Auftrag und seinen Verpflichtun-
gen, Amtshilfe zu leisten, ordnungsgemäß nachkam 
(62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 4 f.). 

f) Festlegung des Verfahrens zur Unterrichtung der 
Leitung des BND und des Bundeskanzleramtes 
auf der Grundlage der Informationslage zu Beginn 
der Operation 

Um eine möglichst dichte Unterrichtung der Leitung 
des BND und des Bundeskanzleramtes, insbeson-
dere Staatsminister Schmidbauer^ zu gewährleisten, 
wurde angesichts der ablauftechnischen Unmöglich-
keit einer schriftlichen Berichterstattung oder einer 
mündlichen Unterrichtung bei jedem einzelnen Ent-
wicklungsschritt zu Beginn der Operation folgendes 
Verfahren zur Unterrichtung der Leitung des BND 
und des Bundeskanzleramtes festgelegt: Die Mit-
arbeiter der dienstintern beteiligten Referate I IA 
und 35B sollten dem damaligen Leiter des BND-
Leitungsstabes Oberst „Gilm" bzw. im Falle seiner 
Abwesenheit seinen Stellvertretern im Anschluß an 
die jeweiligen Lagebesprechungen der bayerischen 
Ermittlungsbehörden, an denen der BND teilnahm, 
den aktuellen Sachstand sowie die Ergebnisse und 
etwaige Entscheidungen mündlich vortragen. Der 
wesentliche Zweck dieser mündlichen Unterrichtung 
bestand darin, angesichts der dynamischen Entwick-
lung des Falles eine möglichst zeitnahe Information 
sicherzustellen. Darüber hinaus wurde dienstintern 
vereinbart, daß die beteiligten Mitarbeiter der Refe-
rate I IA und 35B je nach ihrer zeitlichen Verfügbar-
keit alle wichtigen Vorkommnisse der einzelnen 
Operationsphasen in Leitungsvorlagen schriftlich 
niederlegen sollten. Der Präsident und später der 
Vizepräsident sollten durch den jeweiligen Leiter des 
BND-Leitungstabes über den aktuellen Sachstand 
informiert werden. Das Bundeskanzleramt, insbeson-
dere Staatsminister Schmidbauer, sollte aufgrund 
entsprechender Weisung des Präsidenten des BND 
ausschließlich durch den jeweiligen Leiter des 
BND-Leitungstabes über die geschützte Telefonver-
bindung mündlich in Kenntnis gesetzt werden. Um 
einen „Informationswirrwarr" zu verhindern, wurde 

weiter festgelegt, daß die betroffenen Arbeitseinhei-
ten des Dienstes in der Angelegenheit nicht direkt 
mit Staatsminister Schmidbauer in Kontakt treten, 
sondern die Informationsweitergabe der Leitung 
bzw. dem Abteilungsleiter 1 überlassen sollten 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 12-14, 16, 19, 20, 
61, 90, 91; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 1, 10; 
70. Sitzung, Protokoll „Döring", S. 12; 27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 46, 130; 26. Sitzung, Proto-
koll Porzner, S. 22, 114; Dokument Nr. 89). 

4. Geschehensabläufe vom Morgen des 26. Juli 
1994 bis zur Rückkehr von Torres nach seiner 
ersten Moskaureise am 6. August 1994 

a) Einsatzbesprechung beim Bay. LKA am Morgen 
des 26. Juli 1994 nach dem ersten Treffen 
mit der Anbietergruppe und Entscheidung 
über das weitere Vorgehen 

Am Morgen des 26. Juli 1994 fand in den Räumen des 
Bay. LKA eine Lagebesprechung statt, an der von Sei-
ten des Bay. LKA ein größerer Personenkreis teil-
nahm, u.a. der LKA-Einsatzleiter Sommer sowie die 
Beamten „Boeden" und Mattausch. Der BND war 
durch „Liesmann" und „Hochfeld" vertreten (29. Sit-
zung, Protokoll „Kulp", S. 161, 183). Zu Beginn der 
Besprechung stellte sich der BND-Mitarbeiter „Hoch-
feld" den Beamten des Bay. LKA als unmittelbarer 
Vorgesetzter von „Liesmann" und als Ansprechpart-
ner für etwaige Rückfragen auf Seiten des BND vor. 
Er erinnerte an die Ausführungen des Referatsleiters 
IIA „Merker" anläßlich der Besprechung beim Bay. 
LKA am Vortag und betonte nochmals die alleinige 
Zuständigkeit des Bay. LKA für die Weiterbehand-
lung des Falles (Dokument Nr. 84; 40. Sitzung, Proto-
koll „Hochfeld", S. 13, 28; UA Bay. LT, 21. Sitzung, 
Protokoll „Hochfeld", S. 185f.; Dokument Nr. 91). 

Im weiteren Verlaufe der Besprechung wurde die 
neue Lage nach der ersten Zusammenkunft von 
„Boeden", „Liesmann" und „Rafa" mit der Anbieter-
gruppe am Vorabend und der Aushändigung der 
Plutoniumprobe an „Boeden" thematisiert. Das Er-
gebnis der Analyse der Plutoniumprobe lag zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht vor. Ebensowenig waren 
die auf der Grundlage der Tonbandaufzeichnungen 
vom Bay. LKA gefertigten Niederschriften über die 
Gespräche am Abend des 25. Juli 1994 verfügbar. 
Aufbauend auf den Informationen, die ihm von 
„Liesmann" während des Treffens mit der Anbieter-
gruppe übermittelt worden waren (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A II 2 h) cc), S. 108f.), berichtete 
„Boeden" den Gesprächsteilnehmern über die beim 
Treffen mit der Anbietergruppe gewonnenen neuen 
Erkenntnisse und insbesondere darüber, welche An-
gaben von Torres zum Lagerort der verschiedenen an-
gebotenen Plutoniummengen gemacht worden seien. 
Torres habe bei diesem Treffen erklärt, daß ihm so-
fort 494 g Plutonium zur Verfügung stünden. Dabei 
handele es sich um bestes waffenfähiges Plutonium. 
Neben den 494 g Plutonium habe Torres weitere 4 kg 
Plutonium 239 angeboten, die sukzessive in Tages-
abständen aus Moskau wie folgt geliefert werden 
könnten: am 27. Juli 1994 200 g, am 1., 2. und 3. Au-
gust 1994 jeweils 1 kg und am 5. August 1994 800 g. 
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Zu der für den 27. Juli 1994 in Aussicht gestellten 
Lieferung von 200 g habe Torres bemerkt, daß er am 
heutigen Tage abreisen und am darauffolgenden Tag 
wieder zurückkommen wolle (9. Sitzung, Protokoll 
Sommer, S. 15; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Sommer, S. 151 f.). Der Zeuge „Hochfeld" hat vor 
dem Bayerischen Untersuchungsausschuß ausge-
führt, hinsichtlich des Einsatzes und der Zukunftspla-
nung sei in dieser Besprechung nichts Definitives be-
sprochen worden (UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 186). Das Bay. LKA entschied, sich 
vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse mit 
der Staatsanwaltschaft zu besprechen, um gemein-
sam das weitere Vorgehen festzulegen (UA Bay. LT, 
11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 151 f.). 

In einem Vermerk vom 26. Juli 1994 hat „Liesmann" 
zum weiteren Inhalt dieser Besprechung u. a. ausge-
führt, „Hochfeld" habe im Verlaufe der Besprechung 
deutlich auf frühere Differenzen hingewiesen, die 
zwischen den Umweltschutzbehörden der Länder 
und denen des Bundes über die Frage einer etwaigen 
„Duldung" der Einfuhr radioaktiven Materials mit 
dem Ziel des exekutiven Zugriffs entstanden seien. 
Es gebe hierüber eindeutige Absprachen zwischen 
den Innenministerien und den Sicherheitsbehörden. 
Als Ansprechpartner für diese Probleme im Bayeri-
schen Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen (BStMLU) habe „Hochfeld" in dieser 
Angelegenheit den Mitarbeiter Lang genannt. Das 
Bay. LKA habe sich für den Hinweis bedankt, jedoch 
erklärt, daß genau mit diesem Herrn Lang „bereits 
ein reger Dialog über die Fortführung der Ermittlun-
gen" begonnen worden sei (Dokument Nr. 92). 

Der Zeuge „Hochfeld" hat vor den Untersuchungs-
ausschüssen die in dem Vermerk niedergelegten 
Ausführungen bestätigt und ergänzend ausgeführt, 
er sei durch den Leiter des BND-Referats 35B „Aus-
wertung Physik" Dr. Dürr am Nachmittag des 25. Juli 
1994 gebeten worden, das Bay. LKA auf den „Be-
schluß des Arbeitskreises ,Innere Sicherheit' der In-
nenminister der Länder zum Thema Nuklearschmug-
gel " hinzuweisen. Konkreter Anlaß für diesen Hin-
weis sei der Umstand gewesen, daß man aufgrund 
der Angaben der Anbietergruppe am Abend des 
25. Juli 1994 damit habe rechnen müssen, daß sich 
die angebotenen 4 kg noch im Ausland befänden 
(40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 13-19, 149L; 
UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", 
S. 186f., 208; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 217; vgl. auch Anhang RV Nr. 23). 

Die Zeugen Sommer und Mattausch haben vor dem 
Bayerischen Untersuchungsausschuß auf Vorhalt des 
o.g. Vermerks des BND-Mitarbeiters „Liesmann" 
vom 26. Juli 1994 bekundet, sie könnten sich nicht 
daran erinnern, daß seitens des BND auf den Be-
schluß und etwaige Differenzen allgemeiner Art 
zwischen Umwelt- und Sicherheitsbehörden hinge-
wiesen worden sei. Dies sei auch nicht erforderlich 
gewesen, da auf Seiten des Bay. LKA die einschlä-
gigen Regelungen hinreichend bekannt gewesen 
seien, zumal man an deren Zustandekommen auch 
selbst beteiligt gewesen sei (UA Bay. LT, 11. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 168-171; UA Bay. LT, 16. Sit-
zung, Protokoll Mattausch, S. 80). 

Der Zeuge Lang hat in seinen Vernehmungen zu die-
sem Punkt ausgeführt, einen auf den Münchener 
Plutoniumfall bezogenen „regen Dialog" mit dem 
Bay. LKA - wie er in dem fraglichen Vermerk ange-
sprochen werde - habe es, nachdem er erstmals am 
25. Juli 1994 durch den LKA-Einsatzleiter Sommer 
über das laufende Ermittlungsverfahren unterrichtet 
worden sei, nicht gegeben (11. Sitzung, Protokoll 
Lang, S. 209-213; UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll 
Lang, S. 16 t., 30-32). 

h) Einsatzbesprechung bei der Staatsanwaltschaft 
nach dem ersten Treffen mit der Anbietergruppe 
am Vormittag des 26. Juli 1994 und Entscheidung 
über das weitere Vorgehen 

Im Anschluß an die Besprechung beim Bay. LKA kam 
es am 26. Juli 1994 im Verlaufe des Vormittags in den 
Räumen der Münchener Staatsanwaltschaft zu einer 
etwa einstündigen Besprechung zwischen der Staats-
anwaltschaft und dem Bay. LKA, an der von Seiten 
des Bay. LKA Sommer, Edtbauer und „Boeden" teil-
nahmen. Die Staatsanwaltschaft war durch Ober-
staatsanwalt Meier-Staude und wohl auch durch 
Staatsanwalt Herrle vertreten. Der BND war an dieser 
Besprechung nicht beteiligt. In dieser Besprechung 
ging es darum, die Staatsanwaltschaft nach dem er-
sten Treffen mit der Anbietergruppe am Abend des 
25. Juli 1994 über den aktuellen Ermittlungsstand zu 
unterrichten und das weitere Vorgehen zu bespre-
chen. Über Ablauf und Inhalt dieser Besprechung leg-
ten der LKA-Beamte Edtbauer noch am 26. Juli 1994 
und Oberstaatsanwalt Meier-Staude am 27. Juli 1994 
jeweils Vermerke nieder, die bei der Beweiserhebung 
des Untersuchungsausschusses über den damaligen 
Informationsstand der Ermittlungsbehörden zum 
Lagerort der verschiedenen angebotenen Plutonium-
mengen sowie der daraufhin getroffenen Entschei-
dungen eine zentrale Rolle gespielt haben (Doku-
mente Nr. 93 und 94; UA Bay LT, 11. Sitzung, Proto-
koll Edtbauer, S. 120; UA Bay. LT, 16. Sitzung, Proto-
koll Herrle, S. 122). 

Der Untersuchungsausschuß hat sich nicht zuletzt 
auch im Hinblick auf die in dieser Besprechung ge-
troffenen Entscheidungen mit den Grundsätzen für 
polizeiliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang 
mit illegal eingeführten radioaktiven Stoffen befaßt, 
die deshalb vorab darzustellen sind. 

aa) Exkurs: Grundsätze für polizeiliche Ermittlungs-
verfahren im Zusammenhang mit illegal eingeführten 
radioaktiven Stoffen 

Auf Bundes- und auf Landesebene haben sich in den 
letzten Jahren verschiedene Gremien (AG Kripo ein-
schließlich der Unterarbeitsgruppe Arbeitskreis II 
- AK II - , Ständige Konferenz der Innenminister und 
-Senatoren der Länder) mit den Gefahren der Nukle-
arkriminalität befaßt und Vorgehensweisen bei der 
Bekämpfung dieser Delikte abgesprochen. Mit Be-
schluß vom 26. November 1993 hat die Ständige 
Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Län-
der einen Beschluß des AK II vom 13./14. September 
1993 zustimmend zur Kenntnis genommen, dem 
seinerseits ein umfassender Bericht des Unteraus-
schusses „Sicherung und Schutz kerntechnischer 
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Einrichtungen" zu Verbesserungsmöglichkeiten für 
Maßnahmenkonzepte - insbesondere für die polizei-
lichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Straf-
verfolgung - im Zusammenhang mit illegal einge-
führten radioaktiven Stoffen zugrunde lag. In diesem 
Bericht werden Grundsätze für polizeiliche Ermitt-
lungsverfahren im Zusammenhang mit illegal einge-
führten radioaktiven Stoffen festgeschrieben. Unter 
Ziffer 5.2.3 des Berichts wird im einzelnen dargelegt, 
unter welchen Voraussetzungen Proben-/Vertrauens-
käufe durch die Polizeibehörden durchgeführt wer-
den können. Danach sollen Proben- bzw. Vertrauens-
käufe nur erfolgen, wenn sie kriminaltaktisch oder 
zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Es soll aber 
auch einkalkuliert werden, daß durch eine solche 
Vorgehensweise potentiellen Anbietern ein Markt 
suggeriert werden könnte. Die strahlenschutz-/atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörden seien - soweit mög-
lich - bereits in die Vorbereitung eines Scheinkaufs 
einzubeziehen. Käufe, die darauf abzielten, zu ein-
schlägigen Täterkreisen ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, sollten unterbleiben. Probenkäufe dürf-
ten nach dem Bericht auch nicht dazu führen, daß im 
Ausland befindliches Material nach Deutschland ge-
bracht werde. Bei in Deutschland befindlichen radio-
aktiven Stoffen sollte darauf hingewirkt werden, daß 
diese am jeweiligen Lagerort verblieben. Ein durch 
polizeiliche Probenkäufe bedingter Transport sei zu 
vermeiden. Werde ein Probenerwerb angestrebt, so 
müsse berücksichtigt werden, daß der Verkäufer 
durch die Bezahlung nicht erst in die Lage versetzt 
werden dürfe, weitere radioaktive Stoffe aufzukau-
fen. Die Übernahme von Proben könne wegen der 
meist vorher nur bedingt einzuschätzenden Strah-
lung für alle am Einsatz beteiligten Personen ein sehr 
hohes Risiko bedeuten. Die erforderlichen Strahlen-
schutzmaßnahmen seien deshalb vorab mit den 
strahlenschutz-/atomrechtlichen Aufsichtsbehörden 
abzusprechen (vgl. Anhang RV Nr. 23). 

Als eines der ersten Bundesländer setzte Bayern das 
auf Bundesebene erarbeitete Grundsatzpapier um 
und erließ am 15. Juli 1994 der Empfehlung folgend 
eigene „Regelungen für die polizeiliche Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung im Zusammenhang mit 
dem illegalen Umgang mit radioaktiven Stoffen" 
(Anhang RV Nr. 22), die am 27. Januar 1995 ergänzt 
wurden. Darin ist u.a. festgelegt, daß das Ziel poli-
zeilicher Maßnahmen die Sicherstellung von angebo-
tenem Material ist und daß polizeiliche Maßnahmen 
nicht dazu führen dürfen, einen künstlichen Markt 
zu schaffen. Beide Ziele sind insbesondere beim Ein-
satz eines Scheinaufkäufers zu beachten. Weiter be-
stimmen die Regelungen in Ziffer 5.3.1, daß „polizei-
liche Maßnahmen grundsätzlich nicht dazu führen 
dürfen, daß im Ausland befindliches radioaktives 
Material nach Deutschland gebracht wird". Insofern 
werden auch dem Einsatz eines Scheinkäufers Gren-
zen gesetzt. Darüber hinaus wird in Ziffer 5.3.1 fest-
gelegt, daß „bereits in Deutschland befindliche 
radioaktive Stoffe am jeweiligen Ort verbleiben sol-
len". Schließlich ist nach dieser Regelung „ein durch 
polizeiliche Täterbeeinflussung bedingter Transport, 
soweit keine zwingenden gefahrenabwehrenden 
oder ermittlungstaktischen Erwägungen entgegen-
stehen, zu vermeiden". 

bb) Informationsstand der Ermittlungsbehörden 
nach dem ersten Treffen des Scheinaufkäufers 
mit der Anbietergruppe am Abend des 25. Juli 1994 

Zu Beginn der Besprechung am 26. Juli 1994 unter-
richtete der LKA-Beamte Edtbauer die Staatsanwalt-
schaft über das erste Treffen mit der Anbietergruppe 
am Abend des Vortages. Im Verlauf des Treffens, an 
dem Oroz, Torres, „Boeden", „Liesmann" und „Rafa" 
teilgenommen hätten, sei durch die Anbietergruppe 
eine 3 g schwere, strahlende Probe des avisierten 
Materials übergeben worden. Diese Probe sei noch 
am Abend des 25. Juli 1994 im Labor des Bayerischen 
Landesamtes für Umweltschutz (LfU) untersucht wor-
den, wobei sich ergeben habe, daß es sich bei dem 
Material um Amerit handele. Da eine eindeutige 
Aussage über die chemische Zusammensetzung der 
Probe erst aufgrund einer genaueren Analyse getrof-
fen werden könne, sei die Probe zum Zwecke der 
weiteren Untersuchung an das Institut für Radio-
chemie in Garching übergeben worden. Das Ergeb-
nis dieser Untersuchung werde im Laufe des Tages 
erwartet. 

Laut den o.g. Vermerken teilte der LKA-Beamte 
Edtbauer darüber hinaus mit, die Anbieter hätten ge-
äußert, daß sich von diesem Material noch weitere 
4,7 kg in Moskau befänden, die bei einem Kaufinter-
esse sukzessive aus Moskau nach Deutschland ge-
holt werden könnten. Eine erste Lieferung solle 200 g 
betragen (Dokumente Nr. 93 und 94). 

Die Zeugen Sommer und „Boeden" haben demge-
genüber ausgesagt, ihrer Erinnerung nach sei in die-
ser Besprechung nicht von 4,7 kg, sondern vielmehr 
immer nur von 4 kg die Rede gewesen (UA Bay. LT, 
11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 151 f., 176, 180; 
9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 49, 61; 31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 67; UA Bay. LT, 14. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 46f.) 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht abschließend 
klären können, ob und ggf. in welchem Umfang in 
dieser Besprechung auch der angebliche Lagerort 
der von Torres zusätzlich angebotenen 400 bzw. 494 g 
Plutonium thematisiert wurde. Insbesondere geben 
die o.g. Vermerke keine Auskunft darüber, ob das 
Bay. LKA auch gegenüber der Staatsanwaltschaft 
äußerte, Torres habe bei dem Treffen am Abend des 
25. Juli 1994 behauptet, daß ihm sofort 494 g Plutoni-
um zur Verfügung stünden. Nach der Beweisaufnah-
me steht andererseits aber fest, daß alle Gesprächs-
teilnehmer zu diesem Zeitpunkt übereinstimmend 
davon ausgingen, daß sich eine Teilmenge von 
400 bzw. 494 g Plutonium in unmittelbarer Zugriffs-
nähe der Anbietergruppe befinde, also in München 
oder jedenfalls an anderer Stelle in Deutschland ge-
lagert sei (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 47, 67, 
lllf., 133-137; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 15f., 25f., 46f.; 13. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 83 f., 118-122, 187; UA Bay. LT, 
18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 55f., 79L). 
Der Zeuge Sommer hat hierzu ausgeführt, die durch 
den BND bzw. „Rafa" übermittelte Ausgangsinfor-
mation, wonach sich eine Teilmenge von 400 g Pluto-
nium bereits in München oder zumindest in Deutsch-
land befinde, sei nach dem ersten Treffen mit der An-
bietergruppe am 25. Juli 1994 nicht überholt gewe-
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sen, weil die Anbieter auch bei diesem Treffen be-
stätigt hätten, daß ihnen „hier" weiteres Material 
zur Verfügung stehe (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Proto-
koll Sommer, S. 151 f., 167, 176, 180-182; 9. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 16., 49, 60t., 65). Der Zeuge 
Edtbauer hat auf die Frage, warum in seinem Ver-
merk nicht auch darauf hingewiesen werde, daß die 
Gesprächsteilnehmer übereinstimmend davon aus-
gegangen seien, 400 g Plutonium befänden sich 
bereits in Deutschland, erwidert, es sei ihm bei der 
Erstellung des Vermerks nicht darum gegangen, die 
damalige Lagebeurteilung unter Berücksichtigung 
aller Aspekte umfassend zu dokumentieren. Viel-
mehr habe er nur- die aufgrund des Treffens am 
25. Juli 1994 gewonnenen neuen Erkenntnisse und 
die daraufhin getroffenen Entscheidungen dokumen-
tieren wollen (21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 62, 
119-121, 104; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Edtbauer, S. 29t., 34-37, 55t., 70t., 73, 102t.). 

cc) Entscheidungen der Ermittlungsbehörden 
über  das weitere Vorgehen vor  dem Hintergrund 
der damaligen Informationslage 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme traf die 
Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit dem Bay. 
LKA die Entscheidung, das Ermittlungsverfahren 
fortzusetzen und die Täter vorläufig nicht festzuneh-
men. Dies geschah nicht zuletzt auf der Grundlage 
der von dem BND-Mitarbeiter „Liesmann" zum 
Lagerort der verschiedenen angebotenen Plutonium-
mengen übermittelten Informationen und unter dem 
Eindruck, daß sich bereits eine Teilmenge des 
Materials in München bzw. in Deutschland befinde. 
„Boeden" wurde daher angewiesen, auf die Ange-
bote der Täter zum Schein einzugehen und jedenfalls 
zunächst weiter Interesse an Plutonium und auch an 
einer Lieferung aus Moskau zu zeigen, sofern die 
Analyse der übergebenen Probe diese als Plutonium 
ausweisen würde. Ziel der polizeilichen Maßnahmen 
blieb - unabhängig vom Auftreten des Scheinauf-
käufers „Boeden" - weiterhin, die zur Überführung 
der Täter notwendigen Beweismittel zu sichern 
und das eventuell in Deutschland lagernde Material 
sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund wurde auch 
die als denkbar angesehene Alternative der Einfuhr 
von Plutonium als eine von mehreren Möglichkeiten 
des bevorstehenden Geschehensablaufs in Kauf ge-
nommen. Zu den im Rahmen dieser Besprechung im 
einzelnen getroffenen Entscheidungen und den da-
für jeweils maßgeblichen Gründen hat der Untersu-
chungsausschuß folgendes festgestellt: 

Entscheidung für den vorläufigen Verzicht 
auf die Festnahme der Täter und die Fortsetzung 
der Ermittlungen 

Die Ermittlungsbehörden bezogen in die Überlegun-
gen über das weitere Vorgehen zunächst auch einen 
Abbruch jeglicher Verhandlungen mit der Anbieter-
gruppe und die Festnahme der greifbaren Anbieter 
ein. Da bei einem Abbruch der Scheinkaufverhand-
lungen jedoch die Gefahr bestanden hätte, daß die 
Anbieter bzw. eventuelle Hintermänner unkontrol-
liert im Besitz von Nuklearmaterial geblieben wären 
und auch eine unkontrollierte Einfuhr von weiterem 
Material möglich gewesen wäre, entschieden die be-

teiligten Ermittlungsbehörden einvernehmlich, die 
Verhandlungen mit der Anbietergruppe zunächst 
fortzusetzen und keine Festnahmen durchzuführen 
(9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 16, 49; UA Bay LT, 
11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 152, 168, 181; 
Dokument Nr. 79). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat als Zeuge die An-
sicht vertreten, auch strafprozessuale Gründe hätten 
die Fortsetzung der Scheinverhandlungen erfordert 
und dabei auf das Legalitätsprinzip verwiesen. Da-
nach sollten die Grundsätze der Gleichheit vor dem 
Gesetz und der Gerechtigkeit im Rahmen des Mögli-
chen verwirklicht werden. Dies sei nur möglich, wenn 
den Tätern der eigentliche Tatbeitrag, das Handeln 
mit Plutonium, nachgewiesen werden könne. Die 
Übergabe einer Probe reiche hierfür in der Regel 
nicht aus. Vielmehr seien weitere beweissichernde 
und auch sicherstellende Maßnahmen wichtig. Nur 
bei einer Fortführung der Scheinverhandlungen hätte 
gewährleistet werden können, daß die einzelnen 
Täter entsprechend ihren verschiedenen Tatbei-
trägen - gemäß dem Legalitätsprinzip - verurteilt 
würden (13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 83). 

Entscheidung, „Boeden" entgegen einer Anregung 
von Torres nicht nach Moskau zu entsenden 

Da Torres bei dem Treffen am 25. Juli 1994 angebo-
ten hatte, das Plutonium in Moskau zu übergeben 
(vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 2h) bb), S. 107 t.), 
diskutierten die Gesprächsteilnehmer bei der Be-
sprechung auch darüber, ob „Boeden" unter Ein-
schaltung russischer Sicherheitsbehörden nach Mos-
kau reisen solle, um dort mit der Anbietergruppe Ver-
handlungen über die angeblich in Moskau lagernden 
4 bzw. 4,7 kg Plutonium zu führen. Dies wurde über-
einstimmend abgelehnt, weil die Ermittlungsbehör-
den über keine Kontaktperson in Moskau verfügten 
und keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit russischen Ermittlungsbehörden hatten. Darüber 
hinaus gelangten die Ermittlungsbehörden zu der 
Einschätzung, daß eine solche Vorgehensweise zu 
einer erheblichen Gefährdung von „Boeden" und 
„Rafa" führen könnte. Maßgebend für die Entschei-
dung, „Boeden" nicht nach Rußland reisen zu lassen, 
war schließlich auch der Gesichtspunkt, daß die An-
bieter wiederholt auf ihre engen Beziehungen zu rus-
sischen Geheimdienstkreisen hingewiesen hatten 
(21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 104; UA Bay. LT, 
11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 85 f.; UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 35, 55-57, 72f.-, 
UA Bay. LT, 16. Sitzung, Protokoll Mattausch, S. 78; 
vgl. zu den Überlegungen hinsichtlich der Einschal-
tung russischen Behörden insbesondere auch unter 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 8d), S. 163t.). 

Handlungsanweisungen für den Scheinaufkäufer 
„Boeden" 

Staatsanwaltschaft und Bay. LKA entschieden so-
dann einvernehmlich, wie sich „Boeden" bei dem 
für den Nachmittag desselben Tages vereinbarten 
Treffen mit der Anbietergruppe verhalten solle. Unter 
dem Eindruck, daß sich Material bereits in Deutsch-
land befinde, wiesen sie „Boeden" an, auf die Ange-
bote der Täter zum Schein einzugehen und zunächst 



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

in jedem Fall weiter Interesse an Plutonium und - im 
Sinne eines legendengerechten Verhaltens - auch an 
einer Lieferung aus Moskau zu zeigen. Für das kon-
krete Verhalten „Boedens" in diesen Scheinverhand-
lungen legten die Ermittlungsbehörden je nach 
Qualität der Probe insgesamt drei Varianten fest 
(21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 57-59, 102; UA 
Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 35t., 70, 
121; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 16, 25, 34, 48; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 67 f., 85 t., 105 f. 163 f., 182; 9. Sitzung, Protokoll 
Sommer, S. 16, 49, 109; UA Bay. LT, 11. Sitzung, 
Protokoll, S. 151t., 167 f., 178, 181 f.). 

In den o.g. Vermerken des LKA-Beamten Edtbauer 
und von Oberstaatsanwalt Meier-Staude wird der 
konkrete Inhalt dieser drei Varianten unterschiedlich 
wiedergegeben. Edtbauer hat in seinem o.g. Ver-
merk (Dokument Nr. 93) diesbezüglich wörtlich fol-
gendes ausgeführt: 

„Mit OStA Meier-Staude wurde nun folgende 
Vorgehensweise vereinbart: 
Für den Fall, daß die Probe dem Angebot ent-
spricht, soll der NoeP seine Kaufabsicht deutlich 
machen und das Material soll aus Moskau über 
den Tatverdächtigen beschafft werden. Der Zugriff 
soll dann in Deutschland erfolgen, wenn die Ware 
übergeben wird. 
Für den Fall, daß die Ware minderwertig, d.h. 
nicht dem bereits abgegebenen Angebot ent-
spricht, aber noch von einer strafbaren Qualität, 
soll der NoeP ebenfalls die Ware bestellen, aller-
dings zu veränderten Konditionen, d.h. zu einem 
erheblich niedrigeren Preis. 

Für den Fall, daß die Ware absolut minderwertig 
ist, d.h. daß die Ware keine strafbare Qualität auf-
weist, soll der NoeP eine Verhandlungsposition 
einnehmen, daß er zwar an dieser Ware nicht inter-
essiert ist, weil sie minderwertig ist, aber die Täter 
wenn möglich veranlaßt werden, nach einer Ware 
zu suchen, die dem bereits abgegebenen Angebot 
entspricht. 

Ein Zugriff erfolgt zur Zeit in jedem Fall nicht". 

Demgegenüber hat Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
in seinem o. g. Vermerk (Dokument Nr. 94) folgendes 
niedergelegt: 

„ Über die weitere Vorgehensweise wurde verein-
bart, daß der Informant möglichst bald aus dem 
Geschehen gezogen werden solle und daß der ver-
deckte Ermittler sich entsprechend der Qualität 
der Probe verhalten solle. Bei mittlerer Qualität 
solle er den Preis drücken. Bei fehlendem Pluto-
nium solle er eine neue Probe verlangen. Bei 
Plutoniumgehalt soll darauf hingewirkt werden, 
daß die 200 Gramm nach München verbracht 
werden. Danach soll ein Zugriff erfolgen ". 

Nachdem Oberstaatsanwalt Meier-Staude am 
24. April 1995 den vertraulichen Vermerk des LKA-
Beamten Edtbauer vom 26. Juli 1994 erhalten hatte, 
fertigte er noch am selben Tag einen Vermerk an 
(Dokument Nr. 95), in dem er aus der Erinnerung 
seine Sicht von der Besprechung am 26. Juli 1994 er-
läuterte: 

„Der vertrauliche Vermerk des KOK EDTBAUER 
vom 26.7.1994 wurde mir heute erstmals vorge-
legt. Er gibt die Besprechung vom 26. 7. 1994 nicht 
richtig wieder. Dies bestätigt mir auch Kriminal-
oberrat SOMMER, den ich unmittelbar nach 
Durchlesen angerufen habe. Bei dem Gespräch 
ging es wesentlich darum, wie sich der Scheinauf-
käufer verhalten sollte. Die Beteiligten gingen da-
von aus, daß die Ware mit größter Wahrscheinlich-
keit im Bundesgebiet lagert. In Kaufverhandlun-
gen sollte erreicht werden, daß die Täter in einer 
äußerlich sicheren und abgesicherten Situation die 
Ware in München übergeben. Im Rahmen dieses 
Gespräches wurde eine Übergabe in München für 
die sicherste Lösung gehalten. Sowohl Kriminal-
oberrat SOMMER als auch ich halten es für abwe-
gig, daß die Täter veranlaßt werden sollten, ,Ware 
zu suchen'. Am 26.7.1994 ging man davon aus, 
daß die Ware in Zugriffsnähe im Bundesgebiet 
lagert". 

Der LKA-Beamte Edtbauer hat bekundet, er stehe 
auch heute noch zum Inhalt seines Vermerks. Er 
habe damals nicht dokumentieren wollen, wie und 
aufgrund welcher Überlegungen die Entscheidun-
gen zustande gekommen seien, sondern nur diese als 
solche „nach bestem Wissen und Gewissen" nieder-
gelegt. Er hat weiter ausgesagt, „Boeden" sei aufge-
geben worden, unabhängig vom Lagerort der Ware 
Kaufabsicht zu bekunden, d. h. auch dann, wenn 
sich als Lagerort Moskau herausstellen würde. Auf 
Vorhalt seines Vermerks hat der Zeuge Edtbauer er-
klärt, er habe die damals getroffene Entscheidung im 
Prinzip so verstanden, daß das Material, sofern es in 
Moskau lagere und die Anbieter Möglichkeiten hät-
ten, es zu beschaffen, dieses auch beschafft und der 
Zugriff in Deutschland organisiert werden solle. Die 
Möglichkeit, daß Material tatsächlich importiert wer-
de, sei in Kauf genommen worden (21. Sitzung, Pro-
tokoll Edtbauer, S. 23-25, 45 f., 98-100; UA Bay. LT, 
11. Sitzung, Protokoll, S. 86, 100-102, 120). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat im wesentlichen 
auf seine beiden Vermerke vom 27. Juli 1994 und 
25. April 1995 verwiesen und ergänzend bekundet, 
es sei den Ermittlungsbehörden in der Besprechung 
darum gegangen, dem Scheinaufkäufer „Boeden" 
eine „Verhaltensrichtlinie" an die Hand zu geben, 
wie dieser agieren solle, da man zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gewußt habe, wie die Probe beschaffen 
sei. Seines Erachtens sei es nicht „endgültig" um die 
Frage gegangen, ob die Ware aus Moskau geholt 
werden sollte. Die damalige Informationslage sei den 
Ermittlungsbehörden viel zu unklar gewesen (13. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 89). Ähnlich hat sich 
auch der LKA-Beamte Sommer als Zeuge geäußert. 
In dem Vermerk des LKA-Beamten Edtbauer werde 
der Sachverhalt stark verkürzt. Es fehle der Hinweis 
auf die damalige Grundannahme der Ermittlungs-
behörden, daß sich Material bereits in Deutschland 
befinde. In Anbetracht der Unsicherheit der Lage sei 
es nur darum gegangen, „Boeden" einen Verhand-
lungsspielraum zu eröffnen, um mit der Anbieter-
gruppe weiter verhandeln zu können. Es sei aber 
keine grundsätzliche Entscheidung getroffen wor-
den, „Material hier letztlich dann künstlich nach 
Deutschland zu ziehen" (UA Bay. LT 11. Sitzung, Pro-
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tokoll Sommer, S.176f.,151 f., 180 f.). „Boeden" hat in 
diesem Zusammenhang ausgesagt, er habe damals 
den Eindruck gewonnen, daß ihm lediglich eine 
Anweisung gegeben worden sei, wie er sich in dem 
vereinbarten Gespräch mit den Anbietern am Nach-
mittag verhalten solle (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Proto-
koll „Boeden", S. 25, 47-50; 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 85). 

Zu der für den Fall absoluter Minderwertigkeit des 
übergebenen Probenmaterials vorgesehenen Hand-
lungsanweisung hat der LKA-Beamte Edtbauer bei 
seinen Vernehmungen erläutert, daß „Boeden" dann 
auf die Beschaffung von Material einer Qualität habe 
drängen sollen, die dem Angebot tatsächlich entspre-
che. Dabei sei der Gesichtspunkt ausschlaggebend 
gewesen, daß die Verkäufer möglicherweise mit 
einer absolut minderwertigen Probe testen wollten, 
ob es sich bei den Käufern um echte Interessenten 
oder Polizeibeamte handele (21. Sitzung, Protokoll 
Edtbauer, S. 96-98; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Edtbauer, S.56Î.). 

Der LKA-Beamte Sommer hat demgegenüber bekun-
det, die Ausführungen des LKA-Beamten Edtbauer 
in seinem o.g. Vermerk gäben diese Handlungsvor-
gabe nicht richtig wieder. Maßgeblicher Grund für 
die Entscheidung, „Boeden" auch im Falle einer ab-
solut minderwertigen Probe weiterverhandeln zu las-
sen, sei es gewesen, das unkontrolliert in München 
oder in Deutschland vagabundierende Material 
sicherzustellen. Im Vordergrund habe die Gefahren-
abwehr gestanden (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Sommer, S.178L). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat die Auffassung 
geäußert, die fraglichen Ausführungen in dem 
Edtbauer-Vermerk seien leichtfertig geschrieben wor-
den. Es sei bei der Variante der Verhaltensanweisung 
für den Fall der Übergabe einer absolut minderwerti-
gen Probe lediglich darum gegangen, „Boeden" in 
seinen Verhandlungen mit der Anbietergruppe ein 
legendengerechtes Auftreten zu ermöglichen. Er sei 
von seinem Selbstverständnis her immer bemüht ge-
wesen, jegliche „Tatprovokation" zu vermeiden. Er 
halte es „für extrem problematisch", wenn ein poten-
tieller Täter, der kein Material habe, aufgefordert wer-
de, derartiges Material zu suchen. Eine solche Anwei-
sung widerspreche seinem Selbstverständnis, so daß 
er sich nicht vorstellen könne, so etwas gesagt zu 
haben (13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 9; UA 
Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 54 f.). 

Bedeutung der getroffenen Entscheidung 
für das weitere Ermittlungsverfahren 

Die Frage, ob bei der Besprechung nur die „Marsch-
richtung" für die nächsten Schritte festgelegt wurde 
oder ob eine „Grundsatzentscheidung" gefällt wurde, 
ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht ab-
schließend zu beantworten. 

Der LKA-Beamte Edtbauer hat ausgesagt, die Bespre-
chung sei für ihn „schon in gewissem Sinne entschei-
dend" gewesen. Die Festlegung, in welcher Weise 
„Boeden" gegenüber der Anbietergruppe auftreten 
sollte, sei für ihn die „einzig ersichtliche Schaltstelle" 
in dem Verfahren gewesen. Die „Boeden" erteilten 

Handlungsvorgaben seien im weiteren Verlauf des 
Verfahrens nie mehr problematisiert worden. Damit 
sei bis zur Sicherstellung des Materials am 10. August 
1994 die maßgebliche „Marschrichtung" vorgegeben 
worden (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, 
S. 69, 75, 112). 

Demgegenüber haben der LKA-Einsatzleiter Som-
mer und Oberstaatsanwalt Meier-Staude überein-
stimmend erklärt, die Erteilung der Handlungsan-
weisungen an „Boeden" sei nicht als „Grundsatzent-
scheidung" für das gesamte weitere Ermittlungsver-
fahren zu verstehen gewesen. Es sei zum damaligen 
Zeitpunkt noch in keiner Weise überschaubar gewe-
sen, wie sich der Fall weiter entwickeln werde (UA 
Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, S.151f., 167 f., 
180; 9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 98, 109 f.; UA 
Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 81 f.). 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat auf Vorhalt des 
„Edtbauer-Vermerks" ausgeführt, eine „Marschrich-
tung", die „ein für alle mal" Geltung gehabt hätte, 
sei durch ihn nicht vorgegeben worden. Das hätte 
schon der Umstand verboten, daß ein solcher Ein-
satz sich von Tag zu Tag neu gestalte und daher 
situations- und lagebedingt immer wieder neu begut-
achtet werden müsse (UA Bay. LT, 18. Sitzung, Proto-
koll Meier-Staude, S. 81 f.). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist davon 
auszugehen, daß entweder anläßlich der Bespre-
chung am 26. Juli 1994 oder gelegentlich der weite-
ren Besprechung bei der Staatsanwaltschaft am Mit-
tag des 27. Juli 1994 (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A II 4 g) bb), S. 128 ff.) die rechtliche Zulässig-
keit der für den Scheinaufkäufer „Boeden" festge-
legten Handlungsanweisungen erörtert wurde. Da-
bei kamen die Beteiligten zu der Auffassung, daß die 
Fortführung der Ermittlungen den bayerischen „Re-
gelungen für die polizeiliche Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem illega-
len Umgang mit radioaktiven Stoffen" vom 15. Juli 
1994 (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 4 b) aa), 
S. 117 f.); Anhang RV Nr. 22) nicht widerspreche. Das 
haben u. a. die Zeugen Sommer und Meier-Staude 
sowie der damalige Referent im Bayerischen Justiz-
ministerium Dr. Huber ausgesagt (UA Bay. LT, 11. Sit-
zung, Protokoll Sommer, S. 172 f.; 51. Sitzung, Proto-
koll Meier-Staude, S. 41, 45; UA Bay. LT, 22. Sitzung, 
Protokoll Dr. Huber, S. 61 f., 69-71, 77). Der Zeuge 
Meier-Staude hat zusätzlich darauf hingewiesen, daß 
die Richtlinien für die Staatsanwaltschaft nicht bin-
dend sind (51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 41,45). 

Bezüglich der Rechtslage in diesem Punkte bei Maß-
nahmen der Polizei wird in dem Bericht der Bayeri-
schen Staatsregierung vom 27. November 1995 erläu-
tert, es handele sich im Münchener Plutoniumfall um 
einen begründeten Ausnahmefall des in Ziffer 5.3.1 
der bayerischen Richtlinien normierten Grundsatzes, 
wonach polizeiliche Maßnahmen grundsätzlich nicht 
dazu führen dürfen, daß im Ausland befindliches 
radioaktives Material nach Deutschland verbracht 
wird. Zur Begründung wird ausgeführt, eine Verbrin-
gung radioaktiven Materials nach Deutschland 
könne nach strenger Abwägung der Gefährdungs-
lage z. B. dann in Kauf genommen werden, wenn 
andernfalls der entstehende Kontrollverlust über das 



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundestag -13 . Wahlperiode 

etwa im Inland vagabundierende Material zu einer 
ungleich höheren Gefährdung führen würde. Inso-
fern könne in begründeten Ausnahmefällen in Kauf 
genommen werden, daß radioaktives Material ein-
geschmuggelt werde. Dies dürfe aber nicht Ziel der 
polizeilichen Maßnahmen sein. Grundsätzlich sei die 
Sicherstellung am Lagerort anzustreben. Die bayeri-
schen Regelungen würden insoweit auch dem Be-
schluß der Innenministerkonferenz vom 26. Novem-
ber 1993 entsprechen, wonach Probekäufe nicht 
dazu führen dürften, daß im Ausland befindliches 
Material nach Deutschland verbracht werde. Der 
Scheinkauf sei nach dem Bericht des Unterausschus-
ses des AK II ausdrücklich zugelassen und werde 
von dem Verbringungsverbot im Gegensatz zu den 
bayerischen Regelungen nicht erfaßt. 

Die sog. Vorverlagerungsstrategie, also die Sicher-
stellung des Materials am Lagerort, sei wegen feh-
lender Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit den rus-
sischen Behörden nicht möglich gewesen. Bei einer 
Einschaltung russischer Behörden habe die Gefahr 
bestanden, daß die Täter gewarnt worden wären. Ein 
Kontrollverlust über bereits in ihren Händen befind-
liches Material wäre die Folge gewesen. Die Risiken 
eines völlig unvorhersehbaren Transportes auf einem 
Wege, der einen polizeilichen Zugriff nicht mehr zu-
gelassen haben würde, seien jedoch höher einzustu-
fen gewesen als die Gefahren einer Weiterführung 
der Ermittlungen. Zudem habe die Vermutung einer 
Lagerung von Material in Deutschland bestanden 

c) Informationslage im BND-Referat 11A 
am Morgen des 26. Juli 1994 nach dem 
ersten Treffen mit der Anbietergruppe 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
der Frage befaßt, welche Informationen „Liesmann" 
über das erste Treffen mit der Anbietergruppe am 
25. Juli 1994 an das BND-Referat I IA weiterleitete. 
In diesem Zusammenhang hat sich vor allem die 
Frage gestellt, ob „Liesmann" das BND-Referat I IA 
auch über die Angaben, die Torres im Verlaufe des 
Treffens zum Lagerort der verschiedenen angebo-
tenen Plutoniummengen gemacht hatte, inhaltlich 
zutreffend und vollständig informierte. Nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme ist der Untersuchungs-
ausschuß diesbezüglich zu nachfolgenden Feststel-
lungen gelangt: 

Am Morgen des 26. Juli 1994 erstellte der Mitarbeiter 
des BND-Referats 11A „Kulp", der als Verbindungs-
mann zwischen BND und Bay. LKA fungierte, auf der 
Grundlage der ihm von „Liesmann" übermittelten 
Informationen einen Vermerk, in dem der aktuelle 
Sachstand im unmittelbaren Anschluß an das erste 
Treffen mit den Anbietern wiedergegeben wurde. Er 
führte darin aus, am Abend des 25. Juli 1994 sei es 
erstmals zu einem Treffen zwischen den Anbietern 
und dem Scheinaufkäufer des Bay. LKA sowie „Rafa" 
und dem Sprachmittler „Liesmann" gekommen. Bei 
Torres handele es sich offensichtlich um den „Chef" 
der Anbieter, während Oroz nur eine untergeordnete 
Rolle spiele. Im Rahmen dieses Treffens sei dem 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA zum Zwecke einer 
Analyse eine Probe von ca. 3 g übergeben worden. 
Eine erste Messung der Probe durch den Scheinauf-

käufer habe einen hohen Wert von 226 „Mikrosie-
vert" ergeben. Der Scheinaufkäufer des Bay. LKA 
gehe deshalb davon aus, daß es sich bei der Probe 
nicht um das versprochene Plutonium 239 handele. 
Ein Analyseergebnis sei am Vormittag des 26. Juli 
1994 zu erwarten und werde unverzüglich dem BND 
mitgeteilt. Auf dieser Grundlage ergebe sich dann 
das weitere operative Vorgehen des Bay. LKA. Torres 
habe im Verlaufe der Verhandlungen angegeben, 
derzeit befänden sich in Moskau 494 g Plutonium, 
wovon er 3 g als Probe bei sich habe. Darüber hinaus 
könne er kurzfristig noch 4 kg aus zwei Fabriken in 
Kiew beschaffen und später weitere 7 kg aus Ruß-
land bzw. der Ukraine. Mit Torres sei anschließend 
das mögliche weitere Verfahren besprochen worden. 
Es sei vereinbart worden, daß die Probe nach der 
Analyse durch den (Schein-)aufkäufer bezahlt wer-
de. Die Anbieter hätten erklärt, daß das Geld auch 
zur Bestechung von Zöllnern benötigt werde. Torres 
habe geäußert, er wolle am 26./27. Juli 1994 nach 
Moskau fliegen und mit weiteren 200 g der in Mos-
kau befindlichen 494 g am 29. Juli 1994 nach Mün-
chen zurückkehren. Die mitgebrachte Menge werde 
er dann übergeben. Am 1. August 1994 wolle Torres 
nach Kiew fliegen, dort 1 kg holen und dieses am 
nächsten Tag in München aushändigen. Noch am 
2. August wolle er wieder nach Kiew fliegen und ein 
weiteres Kilogramm holen, das die (Schein-)auf-
käufer nach Bezahlung des ersten Kilos erhalten wür-
den. Anschließend wolle er erneut nach Kiew fliegen 
und das dritte Kilo abholen, das dann nach Bezah-
lung des zweiten Kilos übergeben werden solle. Am 
4. August 1994 wolle er nochmals nach Kiew fliegen 
und weitere 800 Gramm beschaffen. Diese Menge 
werde nach Bezahlung des dritten Kilos ausgehän-
digt und am 8. August 1994 bezahlt. Das Angebot 
von Torres über den Verkauf von Thorium sei von 
diesem zurückgestellt worden. Über die angebote-
nen zwei Hubschrauber gebe es Bilder und Videos, 
die je nach Bewaffnung zwischen 14 und 30 Mio. US-
Dollar kosten würden. Mit der Anbietergruppe sei 
ein weiteres Treffen für den Nachmittag des 26. Juli 
1994 vereinbart worden, um das weitere Vorgehen 
abzusprechen. Nach Auffassung des Scheinaufkäu-
fers bestünden für das Bay. LKA auf der Grundlage 
der bei diesem Treffen gewonnenen Erkenntnisse 
mehrere Handlungsmöglichkeiten. Zum einen beste-
he die Möglichkeit, die Täter zu verhaften, wenn sich 
nach Analyse der Probe herausstelle, daß es sich tat-
sächlich um Plutonium handele. Eine weitere denk-
bare Vorgehensweise bestehe darin, daß das Bay. 
LKA die Probe bezahle, Torres nach Moskau reisen 
lasse und bei der Wiedereinreise zugreife. Wenn sich 
schließlich herausstelle, daß die Probe zwar strahlen-
des Material, nicht aber Plutonium enthalte, also ein 
„betrügerisches Gemisch" darstelle, könne das Bay. 
LKA die Operation ohne Zugriff abbrechen (UA Bay. 
LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 208f.; Doku-
ment Nr. 86). 

Diesen Vermerk nahm der Leiter des BND-Referats 
„Merker" noch am 26. Juli 1994 zur Kenntnis. Ge-
genüber den Untersuchungsausschüssen hat er be-
tont, ihm sei sofort aufgefallen, daß Torres laut Ver-
merk erklärt habe, derzeit befänden sich in Moskau 
494 g Plutonium wovon er 3 g als Probe bei sich habe, 
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da diese Angabe im Widerspruch zur Ausgangsinfor-
mation gestanden habe, wonach von den Anbietern 
eine Menge von 400 g Plutonium in Deutschland oder 
gar in München bereitgehalten werde. Er habe 
„Liesmann" auf diesen Widerspruch angesprochen 
und gefragt, ob es sich diesbezüglich um zwei ver-
schiedene Grammengen oder um ein und denselben 
Posten handele. Dieser habe ihm geantwortet, daß er 
diese Diskrepanz bereits geklärt habe. Es handele 
sich um eine einzige Plutoniummenge, deren Ge-
wicht unterschiedlich angegeben werde. Dieses Plu-
tonium sei in Deutschland, möglicherweise in Mün-
chen gelagert. Er habe „Rafa" um eine Erklärung der 
unterschiedlichen Gewichtsangaben gebeten. Dieser 
habe erwidert, er habe seinerseits Torres nach dem 
Treffen am Abend des 25. Juli 1994 auf dessen Äuße-
rung, die 494 g befänden sich in Moskau, angespro-
chen und dabei auf die früheren Erklärungen hinge-
wiesen, wonach 400 g Plutonium in Deutschland 
oder gar in München lagerten. Torres habe „Rafa" er-
läutert, bei den 400 bzw. 494 g handele es sich um 
dasselbe Plutonium und dieses habe er auch hier. Da 
die Aufkäufer einen cleveren Eindruck gemacht hät-
ten, habe er aber Bedenken gehabt, das offenzule-
gen. Er habe nämlich befürchtet, daß die Käufer ihm 
andernfalls das Plutonium „abjagen" könnten. Des-
halb habe er den Anschein erweckt, daß die 494 g in 
Moskau seien. 

Der Zeuge „Merker" hat darüber hinaus ausgeführt, 
„Liesmann" habe ihm weiter erklärt, er habe diese 
Information auch im Bay. LKA anläßlich der Lagebe-
sprechung am Morgen des 26. Juli 1994 vorgetragen. 
Die Beamten des Bay. LKA hätten sich daraufhin be-
raten und seien im Ergebnis zu der Einschätzung ge-
langt, die Behauptung von Torres beim Treffen am 
25. Juli 1994, die 494 g Plutonium befänden sich 
- ebenso wie die übrigen angebotenen Plutonium-
mengen - in Moskau und er habe nur eine Probe 
nach Deutschland verbracht, stelle lediglich eine 
Schutzbehauptung dar. Das Bay. LKA habe den Hin-
weisen „Rafa's", wonach es bei den Gewichtsanga-
ben von 400 g bzw. 494 g immer nur um ein und die-
selbe Plutoniummenge gehe, die bereits in Deutsch-
land bzw. München lagere, eher Glauben geschenkt 
als den aufgezeichneten Erklärungen von Torres ge-
genüber der Scheinaufkäuferseite. Die Beamten des 
Bay. LKA hätten gemeint, aufgrund ihrer Erfahrung 
könnten sie sich durchaus vorstellen, daß die An-
bieter tatsächlich Sorge gehabt hätten, man würde 
ihnen diese 400 bzw. 494 g abjagen, wenn sie zugä-
ben, daß dieses Plutonium bereits in Deutschland 
bzw. München sei (45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 124-126, 132-134, 170f.; UA Bay. LT, 23. Sitzung, 
Protokoll „Merker", S. 208f., 211 f., 225-231). Der 
BND-Mitarbeiter „Merker" gelangte aufgrund aller 
ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informatio-
nen, insbesondere aufgrund der Ausgangsinforma-
tionen im Fernschreiben der BND-Residentur vom 
19. Juli 1994, den Aussagen von „Rafa" nach seinem 
ersten Kontakt mit den Anbietern am 22./23. Juli 
1994 und den im „Kulp"-Vermerk vom 26. Juli 1994 
niedergelegten Angaben sowie der entsprechenden 
Ausführungen von „Liesmann" am selben Tag, zu der 
Einschätzung, daß die angebotenen 400 bzw. 494 g 
sehr wahrscheinlich in München oder zumindest in 

Deutschland lagerten, die weiter angebotenen Kilo-
mengen sich hingegen noch im Ausland befänden 
(45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 129, 134; UA Bay. 
LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 209f., 211 f., 
225-231). 

Auf der Basis dieser Informationen unterrichtete der 
Referatsleiter I I A „Merker" seinen Vorgesetzen Un-
terabteilungsleiter „Imhorst". Dieser hat vor dem 
Untersuchungsausschuß - unter Berufung auf die 
entsprechende Darstellung in der Chronologie des 
BND zum Münchener Plutoniumfall - die oben im 
einzelnen wiedergegebenen Aussagen des Zeugen 
„Merker" einerseits bestätigt, andererseits aber ge-
meint, der BND sei wegen der Äußerungen von 
Torres beim ersten Treffen unsicher gewesen, ob 
neben den 494 g in Moskau und den 11 kg Plutonium 
in Rußland, weitere 400 g Plutonium bereits in unmit-
telbarer Nähe von München versteckt seien (42. Sit-
zung, Protokoll „Imhorst", S. 9-11, 23, 26f., 38-58, 66, 
87t., 140-142, 146t., 150, 172, 194). 

d) Unterrichtung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
über die Sicherstellung der Plutoniumprobe 
am 26. Juli 1994 

Das BMU wurde über den dem Münchener Ermitt-
lungsverfahren zugrundeliegenden Sachverhalt erst-
mals am 26. Juli 1994 unterrichtet. Am Nachmittag 
dieses Tages setzte sich der Mitarbeiter des Baye-
rischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (BStMLU) Lang um 16.18 Uhr mit 
Dr. Fechner vom BMU telefonisch in Verbindung und 
teilte diesem vertraulich mit, daß durch das Bay. LKA 
am Abend des 25. Juli 1994 3 g Plutonium sicher-
gestellt worden seien. Die Sicherstellung sei im 
Nachgang zu einem Hinweis des BND auf eine 
Anbietergruppe in München erfolgt. Weiter wurde 
Dr. Fechner mitgeteilt, das Material sei zur weiteren 
Analyse an die Technische Universität München 
übergeben worden, da eine chemische Aufbereitung 
erforderlich sei. Das BKA sei unterrichtet (Dokument 
Nr. 96; 45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 6-8; UA 
Bay. LT., 20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 41-43; 
UA. Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll Lang, S. 5). Der 
Zeuge Dr. Fechner hat ausgesagt, er habe bei dieser 
Gelegenheit keinen Hinweis auf weiteres angeblich 
bereits in Bayern oder in Deutschland lagerndes 
radioaktives Material erhalten (UA Bay. LT., 20. Sit-
zung, Protokoll Dr. Fechner, S. 43). 

e) Fortsetzung der Verhandlungen mit der 
Anbietergruppe am Nachmittag und frühen 
Abend des 26. Juli 1994 

aa) Ablauf und Inhalt der Gespräche in der Lobby 
des Hotels „Vier Jahreszeiten" am Nachmittag 
des 26. Juli 1994 

Am Nachmittag des 26. Juli 1994 kam es in der Zeit 
zwischen 15 und 16 Uhr in der Lobby des Hotels 
„Vier Jahreszeiten" in München zu dem am Vortag 
vereinbarten Treffen zwischen Torres, Oroz, „Boeden", 
„Rafa" und „Liesmann". Die Verhandlungen wurden 
wiederum in spanischer Sprache geführt, wobei 
„Liesmann" für „Boeden" ins Spanische bzw. Deut-



Drucksache 13/10800 Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

sehe übersetzte. Auch diese Gespräche wurden mit-
tels eines sog. Lauschkoffers des Bay. LKA aufge-
zeichnet. Von diesen Aufzeichnungen fertigte das 
Bay. LKA im weiteren Verlauf der Ermittlungen aus-
zugsweise Niederschriften an. Aus diesen Nieder-
schriften, einer vom Untersuchungsausschuß selbst 
gefertigten Tonbandabschrift und den Vernehmungs-
ergebnissen ist folgender Inhalt der Gespräche zu 
entnehmen: 

Einleitend erklärte „Boeden", er habe die Probe zwi-
schenzeitlich analysieren lassen; nach dem vorläu-
figen Analyseergebnis entspreche die Probe - vorbe-
haltlich einer abschließenden Untersuchung - den 
von Torres am Vorabend gemachten Angaben. Er sei 
an der Ware interessiert, man könne also wie bespro-
chen die erste Lieferung durchführen. Torres erwi-
derte daraufhin, das Material stehe jetzt bereit. In der 
Fabrik gebe es allerdings einen Sicherheitsdienst, 
der bei Materialherausgabe eine Art Zoll erhebe. 
Dieser „Zoll" müsse gezahlt werden, um das Material 
herauszubekommen. Ihnen stünde aber wenig Geld 
zur Verfügung. Aus diesem Grund wolle er, daß die 
Käuferseite die 3 g Probe bezahle. Er werde nach 
Bereitstellung des entsprechenden Betrages sofort 
abreisen und könne dann etwa 200 g mitbringen. 
Anschließend werde er ein Kilo holen. „Boeden" 
lehnte die Bezahlung der Probe unter Hinweis auf 
das Risiko einer nur vorgetäuschten Liefermöglich-
keit ab und erklärte ergänzend, die Bezahlung einer 
Probe sei in diesem Geschäft nicht üblich. Die Probe 
werde bei der Festlegung des Kaufpreises berück-
sichtigt. Sie sei im übrigen jetzt wertlos, da sie bei 
der Analyse zerstört worden sei. Er könne ihm höch-
stens eine Anzahlung in Höhe von 5.000 DM für die 
Unkosten anbieten. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bestand Torres 
gleichwohl darauf, daß die Käuferseite für die 3 g der 
Probe insgesamt 210.000 US Dollar (70.000 US Dollar 
pro g) zahle, weil er ohne das Geld nichts bringen 
könne; die angebotenen 5.000 DM würden ihm 
nichts nützen. Torres erklärte außerdem, ihm sei 
gesagt worden, daß er 3 g bringen solle, die ihm hier 
abgekauft und anschließend analysiert würden. Dar-
über hinaus sei er davon ausgegangen, daß er mit 
diesem Geld dann das Material holen könne. Von 
„Rafa" auf die 400g angesprochen, erklärte Torres, 
diese seien in Moskau. Auf den Hinweis von „Lies-
mann", man habe angenommen, daß die Anbieter 
schon etwas hier hätten, erwiderte Torres, er habe es 
nicht mitbringen können, da das Herausholen sehr 
teuer sei; das Material sei aber da. „Liesmann" über-
setzte anschließend für „Boeden" ins Deutsche, Tor-
res habe erklärt, daß er die 400 g zwar habe mitbrin-
gen wollen, er dies aber nicht geschafft habe, weil er 
dafür Geld benötige. Das Material sei da. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlug Torres vor, 
„Liesmann" und „Boeden" sollten mit ihm zusam-
men nach Moskau fahren, wo er ihnen das Produkt 
übergeben könne. „Boeden" lehnte dies ab und 
fügte hinzu, er habe keinen Zweifel daran, daß Tor-
res das Material habe, das nütze aber nichts. Torres 
betonte nochmals, daß er dann leider keine Lösung 
sehe, weil sie ohne Geld nicht handeln könnten. 
Zwar stehe das Material in einer Fabrik einer Gruppe 

von Leuten zur Verfügung, diese würden aber nur 
gegen Geld liefern. Nachdem Torres nochmals 
erklärt hatte, er habe das Material nur deshalb mit-
gebracht, weil ihm zugesichert worden sei, daß die 
Käufer die Probe analysieren und dann bezahlen 
würden, fragte „Rafa" ihn, wer ihm das zugesichert 
habe. Torres erklärte daraufhin, dies sei ihm von 
„Javier" und „Manolo" mitgeteilt worden. „Rafa" 
entgegnete, wenn Fernandez, „Manolo" und der 
„Franzose" dies gesagt hätten, dann hätten sie 
gemeint, daß die Probe nur zusammen mit den 400 g 
bezahlt werden würde, also nur dann, wenn auch 
diese Menge von 400g hier zur Verfügung stehe. 
Ergänzend äußerte „Liesmann" in Spanisch, selbst-
verständlich würden sie die 3 g bezahlen, aber nur 
zusammen mit der Bestellung. „Liesmann" übersetzte 
anschließend für „Boeden" ins Deutsche, er habe 
Torres mitgeteilt, daß sie auch die Probe bezahlen 
würden, wenn dieser die 400 g brächte. Oroz äußerte, 
sie könnten garantieren, daß das Material komme. 
Ergänzend erklärte Torres, sie könnten 490 g bringen, 
zu Beginn die 200g und danach Kilo um Kilo. „Lies-
mann" übersetze daraufhin ins Deutsche, Torres habe 
angegeben, er garantiere ihnen, daß das Material 
kommen werde. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte Torres eine 
Lieferung von bis zu 11 kg in Aussicht, die in Moskau 
zur Verfügung stünden und dort übergeben werden 
könnten. Nachdem Torres nochmals deutlich ge-
macht hatte, daß die Anbieter keine Vorauszahlung 
verlangen würden, sondern nur auf der Bezahlung 
der Probe bestünden und sich zwischenzeitlich auch 
„Rafa" in das Gespräch eingeschaltet hatte, wies 
„Liesmann" „Boeden" darauf hin, daß doch die Mög-
lichkeit bestehe, Torres 10.000 DM zu geben; Torres 
habe erklärt, unter dieser Voraussetzung schieße er 
selbst erst einmal noch einen Betrag vor und dann 
komme ein Geschäftspartner aus Moskau hierher. 
„Boeden" ließ daraufhin durch „Liesmann" fragen, 
ob Torres oder seine Lieferanten mit der Ware kom-
men würden. „Boeden" erklärte, sobald das Material 
hier sei, werde die Ware sofort in bar bezahlt. 

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen bestätigte 
auch Oroz, die Anbieter seien im Vertrauen darauf 
nach München gekommen, daß die Probe bezahlt 
werde, woraufhin „Rafa" erwiderte, die Probe werde 
zusammen mit den 400 g bezahlt. „Liesmann" fügte 
hinzu, sie hätten immer von 400 g gesprochen. Nach-
dem „Rafa" sich nochmals unverständlich zu den 
400 g geäußert hatte, erklärte „Liesmann" sodann 
gegenüber „Boeden" wörtlich: „Er („Rafa") betont es 
auch noch einmal und so war es auch vereinbart, die 
haben die 400 g hier. Und die 400 g, die sind hier, da 
machen wir eine Probe und dann bezahlen wir sie ". 

Kurz darauf kam es zu einer internen Unterredung 
zwischen Oroz, Torres und „Rafa", in dessen Verlauf 
Oroz die Auffassung äußerte, daß es bei den Vermitt-
lern offenbar zu einem Mißverständnis gekommen 
sei. Als bei ihm (Oroz) das Material in Rußland telefo-
nisch bestellt worden sei, habe er die Vermittler 
gefragt, ob nicht einer von ihnen nach Rußland kom-
men könne. Der Schlüssel (Code) sei der gewesen, 
daß sie nur eine Probe mit dem Faktor 300 - Wert 
etwas über 200.000 US Dollar - mitbringen sollten. 
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Die Vermittler hätten jedoch offenbar verstanden, 
daß sie auch schon die 400 g mitbringen würden. Sie 
seien aber nicht „blöd", zuerst einmal müsse man die 
Probe sehen. Erst wenn diese in Ordnung sei, gingen 
sie zur Fabrik, um das Material zu holen. „Lies-
mann", der - soweit ersichtlich - dieses Gespräch 
mitverfolgen konnte, erklärte gegenüber „Boeden", 
Oroz gebe die Schuld irgendwelchen Vermittlern, die 
von diesen 400 g gesprochen hätten. Oroz habe er-
klärt, sie seien ja nicht verrückt und würden mit so 
einer Masse herumlaufen. Sie hätten die Probe 
mitgebracht, die sie verkaufen wollten und mit dem 
Erlös dieser Probe würden sie dann mehr kaufen 
wollen. 

Nachdem Torres erklärt hatte, er müsse mit Rußland 
telefonieren, sprach „Liesmann" Oroz nochmals auf 
die 400 g an. Er wies darauf hin, daß Torres ihm 
(„Liesmann") gesagt habe, diese 400 g seien noch 
gar nicht hier, sie seien noch in der Fabrik. Oroz 
äußerte darauf hin, nachdem er zuvor erläuternde 
Angaben zum Sicherheitsdienst der Fabrik gemacht 
hatte, er werde noch einmal wiederholen, was er 
zuvor bereits gesagt habe: Als man bei ihm dieses 
Material bestellt und gefragt habe, ob er es beschaf-
fen könne, hätten sie in der Fabrik angerufen und 
nachgefragt, ob das Material verfügbar sei. Nachdem 
ihm die Leute in der Fabrik mitgeteilt hätten, daß das 
Material zur Verfügung stehe, habe er den „Franzo-
sen" angerufen und ihm mitgeteilt, daß sie 3 g „run-
terbringen". Am Telefon habe er aber nicht von 3 g, 
sondern vielmehr von einer „Skala 300", Wert etwa 
200.000 US Dollar gesprochen. Der „Franzose" habe 
dies aber offenbar nicht verstanden. Da sei dieser 
Irrtum entstanden. Sie hätten zu keinem Zeitpunkt 
gesagt, daß diese 400 g hier wären. Er habe immer 
von dieser Skala gesprochen. Später habe er dem 
„Franzosen" dann gesagt, die Gesamtmenge betrage 
„Skala 4000". Dies sei der Geheimschlüssel gewe-
sen, den sie benutzt hätten. Damit sei eine Menge 
von 4 kg gemeint gewesen, die ihnen zur Verfügung 
gestanden hätte. „Liesmann" übersetzte daraufhin 
an „Boeden", „die Geschichte sei folgendermaßen 
gelaufen": Oroz und Torres seien an einen Angehöri-
gen der Fabrik herangetreten und hätten mit diesem 
auch nur relativ verschlüsselt gesprochen. In der 
Fabrik gebe es ein Sicherheitssystem, eine Art Zoll. 
Als „Wegezoll" würden 10 % des Materialwerts erho-
ben. In der Fabrik in Rußland sei ihm die Probe gege-
ben worden. Man habe damals von einem Faktor 300 
gesprochen, was sich später als Codewort für die 3 g 
herausgestellt habe. Gleichzeitig habe man ihm 
gesagt, daß sie allein in der Fabrik 4 Kilo hätten. 

Nachdem Torres von seinem Telefonat zurückgekom-
men war, erklärte er, daß er niemanden erreicht habe 
und er es deshalb später noch einmal versuchen werde. 
„Boeden" äußerte, er könne ihm maximal 10.000 DM 
geben, 5.000 DM sofort und 5.000 DM, wenn er wie-
der zurückkomme, woraufhin Torres unter Hinweis 
darauf, daß Oroz als „Garantie" in München bleibe, 
auf einer Zahlung von 10.000 DM bestand. Darüber 
hinaus gab Torres bekannt, daß er am 27. Juli 1994 in 
aller Frühe abreisen und am darauffolgenden Tag 
zurückkommen werde. „Liesmann" teilte Torres mit, 
es sei selbstverständlich, daß die Käufer alle Un-
kosten übernehmen würden. Nachdem Torres deut-

lich gemacht hatte, daß er die Haltung der Käufer 
zunächst noch seinen Hinterleuten in Moskau darle-
gen und deren „Rückantwort" abwarten müsse, wurde 
für den gleichen Abend ein weiteres Treffen im Hotel 
„Excelsior" vereinbart. 

Zum Ende des Gesprächs forderte „Boeden" „Lies-
mann" auf, Torres nochmals „klipp und klar" mitzu-
teilen, worauf es ihnen ankomme. „Liesmann" er-
klärte Torres daraufhin nachdrücklich, sie wollten 
das Material sehen. Wenn er sofort ein Kilo bringen 
könne, würden die Käufer auch ein Kilo nehmen. 
Torres erwiderte daraufhin, er werde versuchen, alles 
mitzubringen was möglich sei, und später werde er 
ihnen alles verkaufen was sie wollten. 

Abschließend bemerkte „Rafa" noch gegenüber 
Torres, daß er befürchte, das Geschäft könne durch 
Verschulden des Fernandez, des „Franzosen", und 
des anderen platzen, wenn Torres nicht noch im 
Verlaufe des heutigen Nachmittags alles kläre. Das 
Material müsse spätestens übermorgen hier sein. 
Wenn Torres später komme, seien die Käufer nicht 
mehr bereit, das Geschäft abzuschließen. „Lies-
mann" übersetzte für „Boeden", „Rafa" habe gegen-
über Torres noch einmal betont, daß dieser seine An-
gelegenheiten regeln solle und das Geschäft nur dann 
zustande komme, wenn er morgen reise und übermor-
gen mit dem Material zurückkehre, andernfalls werde 
das Geschäft scheitern (Dokument Nr. 97; 31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 38; UA Bay. LT, 14. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 5f.; Dokument Nr. 87). 

bb) Ablauf  und  Inhalt der Gespräche im Straßencafe 
vor  dem Hotel „Excelsior" am frühen Abend 
des 26. Juli 1994 

Am frühen Abend des 26. Juli 1994 fand in der Zeit 
zwischen 18.00 und 18.40 Uhr im Straßencafe vor 
dem Hotel „Excelsior" das am Nachmittag verein-
barte Treffen zwischen Torres, Oroz, „Boeden", „Rafa" 
und „Liesmann" statt. Die im Verlauf dieses Treffens 
geführten Gespräche wurden wiederum mittels eines 
Lauschkoffers des Bay. LKA aufgezeichnet und dar-
aus im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch das 
Bay. LKA auszugsweise Niederschriften gefertigt. 
Unter Verwendung dieses Lauschangriffsprotokolls 
sowie einer vom Untersuchungsausschuß selbst ge-
fertigten Tonbandabschrift und unter Einbeziehung 
der Vernehmungsergebnisse stellen sich Ablauf und 
wesentlicher Inhalt dieses Treffens wie folgt dar: 

Zu Beginn des Gesprächs erklärte „Rafa", Torres 
habe inzwischen mit seinen Hinterleuten in Rußland 
telefoniert. Es sei eine Lösung gefunden worden. 
Diese Lösung, die in Rußland vorgeschlagen werde, 
bestehe darin, daß die 4 kg Plutonium auf einmal 
und zwar in Paketen zu je einem Kilogramm nach 
München verbracht und dort in Teilmengen überge-
ben würden. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen 
bestätigte Torres, daß er mit seinen Geschäftspart-
nern in Sibirien gesprochen habe und erklärte, daß 
er dort die 4 kg analog der Qualität der Probe ohne 
Vorauszahlung beschaffen könne. Nachdem Torres 
für die Lieferung der 4 kg Plutonium zunächst einen 
Preis von 71.000 US Dollar pro Gramm und damit 
einen Gesamtbetrag von 284 Mio. US Dollar gefordert 
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und „Boeden" zwischenzeitlich einen Preis von 
250. Mio. US Dollar angeboten hatte, einigte man 
sich schließlich auf eine Gesamtsumme von 265 Mio. 
US Dollar. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen 
äußerte Torres, als Vorausleistung der Käuferseite be-
nötige er aber einen Beweis ihrer finanziellen Bonität 
in Form einer Bankbestätigung und darüber hinaus 
ein Schreiben, aus dem ersichtlich sei, daß sich die 
Käuferseite in konkreten Geschäftsverhandlungen 
mit ihm befinde. Torres bemerkte, er benötige diese 
beiden Dokumente für die Leute in der Fabrik in 
Sibirien, die ihm das Material beschaffen wollten. 
Torres erklärte weiter, er beabsichtige, am folgenden 
Tag mit dem Flugzeug um 11.00 Uhr nach Moskau 
und von dort nach Sibirien weiterzureisen, um das 
Plutonium zu beschaffen und den Transport in die 
Wege zu leiten. Nachdem „Boeden" und „Liesmann" 
die Beschaffung der Dokumente zugesagt, aber deut-
lich gemacht hatten, daß sie nicht in der Lage seien, 
ihm die Bankbescheinigung noch vor seinem Abflug 
zu übergeben, kam man überein, Torres diese durch 
Oroz per Fax in Rußland zukommen zu lassen. 
Zwecks Übergabe der Dokumente an Oroz wurde für 
den Nachmittag des darauffolgenden Tages um 
16.00 Uhr ein Treffen zwischen „Rafa", „Boeden", 
„Liesmann" und Oroz vereinbart. 

Torres kündigte im weiteren Verlauf der Verhandlun-
gen an, daß er über die 4 kg Plutonium in München 
wohl etwa Ende der nächsten Woche, am 4./5. August 
1994, verfügen könne. Bezüglich der Beschaffung des 
Plutoniums in Rußland und des beabsichtigten Trans-
ports nach Deutschland führte er im einzelnen aus, er 
werde nach seiner Ankunft in Moskau mit dem 
Nachtzug nach Sibirien Weiterreisen und dort etwa 
am 28. oder 29. Juli 1994 eintreffen. Der Transport des 
Plutoniums von Sibirien nach Deutschland werde mit 
einem Flugzeug erfolgen. Dafür müßte eine Flugroute 
festgelegt und die erforderliche Genehmigung einge-
holt werden. Bis die Flugerlaubnis erteilt werde, 
könnten fünf oder acht Tage vergehen. Sobald die 
Erlaubnis vorliege, werde er die Käufer informieren. 
„Liesmann" machte in diesem Zusammenhang 
deutlich, der letzte mögliche Zeitpunkt, das Material 
analysieren zu lassen, sei Freitag, der 5. August 1994. 
Wenn Torres erst am Samstag eintreffe, müsse er 
bis zum darauffolgenden Montag warten, da eine 
Analyse des Materials über das Wochenende nicht 
möglich sei. 

Torres kam dann auf die in dem vorangegangenen 
Treffen am Nachmittag von der Käuferseite angebo-
tenen 5.000 DM bzw. 10.000 DM zurück. Er meinte, 
dieses Geld würde ihm „schon viel helfen". „Lies-
mann" schlug „Boeden" daraufhin vor, Torres 5.000 DM 
für die Reise und Oroz 2.000 DM für dessen 
Unkosten zu geben, da Torres am darauffolgenden 
Tag reisen und Oroz in München bleiben werde, 
beide aber kein Geld hätten. „Boeden" entsprach 
diesem Vorschlag. 

Hinsichtlich der konkreten Abwicklung der Über-
gabe und Bezahlung der 4 kg Plutonium in München 
einigte man sich nach längeren Überlegungen 
schließlich auf folgendes Verfahren: Nach Eintreffen 
der 4 kg Plutonium in München solle das gesamte 
Material zunächst in der Wohnung einer Vertrauens-

person gelagert werden. Oroz und/oder Torres 
sollten sich sodann zusammen mit „Rafa" in diese 
Wohnung begeben, um „Rafa" zunächst die gesamte 
Lieferung zu zeigen, damit dieser der Käuferseite be-
stätigen könne, daß die gesamte Menge verfügbar 
sei. Anschließend solle das erste Kilogramm mitge-
nommen und ins Hotelzimmer von „Rafa" gebracht 
werden. Dort solle „Boeden" unter Kontrolle von 
Torres und Oroz in Anwesenheit von „Liesmann" 
eine Probe entnehmen. Danach solle dieser mit der 
Probe in das Labor fahren, um sie dort analysieren 
zu lassen, während „Liesmann", „Rafa", Torres und 
Oroz zurückbleiben sollten, um sicherzustellen, daß 
durch die Verkäufer kein Austausch des Materials 
vorgenommen werde. Sofern das Ergebnis der 
Analyse positiv ausfalle, sollten Torres und „Boeden" 
gemeinsam zur Bank gehen, um dort für das erste 
Kilogramm Plutonium 65 Mio. US Dollar an Torres zu 
überweisen, wofür dieser eine Überweisungsbestäti-
gung der Bank erhalten solle. Im Anschluß daran 
sollte das erste Kilogramm Plutonium an die Käufer 
übergeben werden. Mit den restlichen drei Kilo-
gramm sollte jeweils identisch verfahren werden. 

Zum Ende der Verhandlungen bot Torres ohne von 
„Boeden" und/oder „Liesmann" danach gefragt wor-
den zu sein zusätzlich noch die Lieferung von 2,5 kg 
Lithium 6 an. Torres erklärte dabei, dieses Material 
werde für den Bau einer Wasserstoffbombe benötigt. 
„Boeden" zeigte sich grundsätzlich interessiert, 
machte aber deutlich, daß zunächst einmal das Pluto-
niumgeschäft abgewickelt werden solle und man 
dann über das andere Geschäft reden könne. Da 
Torres selbst keine konkreten Preisvorstellungen be-
züglich des Lithiums hatte, forderte er „Boeden" und 
„Liesmann" auf, ihm einen entsprechenden Vor-
schlag zu machen, woraufhin diese erklärten, sie 
würden ihm am darauffolgenden Tag einen Preis 
nennen. Auf die Frage von „Liesmann", ob Torres in 
der Lage sei, eine Probe von ein oder zwei Gramm 
Lithium 6 mitzubringen, zeigte sich dieser zuver-
sichtlich. „Liesmann" erklärte ergänzend, es sei für 
die Käuferseite gut, wenn ihm dies gelänge. Torres 
äußerte daraufhin, es sei durchaus möglich, daß er 
noch vor Lieferung des Plutoniums mit einer Lithium-
probe nach München kommen werde. Ob ihm dies 
möglich sein werde, könne er in den nächsten Tagen 
mitteilen. Zum Abschluß des Treffens wurde das Ge-
schäft per Handschlag besiegelt (Dokument Nr. 97; 
31. Sitzung, Protokoll Boeden, S. 41-44, 101; UA Bay. 
LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 6-8; Doku-
ment Nr. 87). 

f) Abflug von Torres nach Moskau am Morgen 
des 27. Juli 1994 

Am Morgen des 27. Juli 1994 flog Torres gegen 
6.30 Uhr via Berlin nach Moskau, wo er sich in den 
folgenden Tagen bei den russischen Verkäufern um 
die Lieferung von Plutonium und Lithium bemü-
hen wollte. Ursprünglich hatte er beabsichtigt, um 
11.00 Uhr direkt von München nach Moskau zu flie-
gen, sich dann aber kurzfristig entschieden, bereits 
am frühen Morgen zunächst nach Berlin und von dort 
aus weiter nach Moskau zu fliegen. Er wollte noch 
am gleichen Tag ein schon verabredetes Treffen mit 
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„Konstantin" um 16.00 Uhr in Moskau wahrnehmen. 
Vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuß hat 
Torres hierzu erklärt, er habe sich deshalb besonders 
beeilt, weil seitens der Käufer immer darauf gedrängt 
worden sei, alles möglichst schnell abzuwickeln (UA 
Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 40f.). Soweit 
ersichtlich wurde der Abflug von Torres durch die 
bayerischen Ermittlungsbehörden nicht observiert, 
da man sich offenbar darauf verlassen hatte, dieser 
werde - entsprechend seinen Angaben während des 
Treffens am Vorabend - erst um 11.00 Uhr direkt von 
München nach Moskau abfliegen. 

g) Einsatzbesprechungen beim Bay. LKA 
und bei der Staatsanwaltschaft am Morgen 
des 27. Juli 1994 und Entscheidung über 
das weitere Vorgehen 

aa) Einsatzbesprechung beim Bay. LKA  am Morgen 
des 27. Juli 1994 

Am Mittwoch, dem 27. Juli 1994, fand um 10.00 Uhr 
morgens in den Räumen des Bay. LKA eine Lage-
besprechung statt, an der von Seiten des Bay. LKA 
wiederum ein größerer Personenkreis teilnahm, u. a. 
der Einsatzleiter des Bay. LKA Sommer und der 
Scheinaufkäufer „Boeden". Der BND war durch die 
Mitarbeiter „Liesmann", „Kulp" und „Hochfeld" ver-
treten (Dokument Nr. 97). Den Teilnehmern war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, daß Torres 
bereits am frühen Morgen über Berlin nach Moskau 
geflogen war. Es ist deshalb davon auszugehen, daß 
die Gesprächsteilnehmer annahmen, Torres werde 
erst - wie in dem Treffen am Vorabend angekündigt -
mit einer Maschine um 11.00 Uhr fliegen (9. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 17, 151; 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 50). In der Besprechung wurde die 
Lage erörtert, wie sie sich nach den beiden Treffen 
von „Boeden", „Liesmann" und „Rafa" mit den An-
bietern am Vortag und nach Vorliegen des Ergebnis-
ses der Probenanalyse darstellte. 

Wichtige Informationen über das Lagebild des Bay. 
LKA nach den Treffen mit der Anbietergruppe am 
Nachmittag und frühen Abend des 26. Juli 1994 ent-
hält das sog. „Boeden-Tagebuch". Darin legte der 
Verfasser zum Inhalt des ersten Treffens mit den An-
bietern nieder, er habe Torres erklärt, daß noch kein 
endgültiges Analyseergebnis vorliege, die bereits 
feststehende Qualität der Probe aber die Vorberei-
tung einer ersten Lieferung rechtfertige. Außerdem 
habe er Torres deutlich gemacht, die Probe, die ja 
durch die Analyse zerstört worden sei, werde nicht 
gesondert bezahlt und es könne auch keine Voraus-
zahlung der als erstes zu liefernden 200 g geben. 
Torres habe daraufhin erklärt, er müsse zunächst mit 
seinen Lieferanten in Moskau telefonieren; bisher 
habe er vergeblich Kontakt gesucht. Um 18.00 Uhr 
habe vor dem Hotel „Excelsior" ein Treffen statt-
gefunden. Bei diesem Treffen habe Torres geäußert, 
daß er inzwischen mit seinen Lieferanten gesprochen 
habe. Diese würden 4 kg auf einmal liefern. Die Lie-
ferung werde mit einem Flugzeug auf Umwegen 
über mehrere Länder zu einem Ort in Westeuropa 
erfolgen. Anschließend werde das Material nach 
München gebracht, wo die gesamte Ware in der 
Wohnung einer Vertrauensperson gelagert und dann 

kiloweise an ihn ("Boeden") verkauft werden könne. 
Die Bezahlung solle jeweils nach Lieferung mittels 
Banküberweisung erfolgen. Die Ware werde jeweils 
in ein Hotelzimmer gebracht, wo eine Probennahme 
stattfinden könne. Bis das Analyseergebnis vorliege, 
bleibe die Ware in diesem Hotelzimmer. Nachdem 
von den Anbietern als Kaufpreis für die 4 kg zu-
nächst 280 Mio. US Dollar verlangt worden seien, 
habe man sich auf 265 Mio. US Dollar geeinigt. Tor-
res habe erklärt, daß er am heutigen Tag, dem 27. Juli 
1994, mit dem Flugzeug um 11.00 Uhr nach Moskau 
reisen und von dort nach Sibirien weiterfliegen wer-
de, um den Transport in die Wege zu leiten. Die An-
bieter hätten von ihm als Zeichen seiner („Boedens") 
Liquidität eine Bankbestätigung über 100 Millionen 
US Dollar gefordert. Torres habe ihn auch gefragt, ob 
Interesse an Lithium-6 bestehe, wovon kurzfristig 
2,5 kg lieferbar seien. Ein Preis für dieses Material sei 
von Torres nicht genannt worden. Er („Boeden") 
habe Interesse an diesem Material bekundet, aber 
deutlich gemacht, Torres solle konkrete Preisvorstel-
lungen nennen (Dokument Nr. 87). 

Der Zeuge „Hochfeld" hat dem Untersuchungsaus-
schuß berichtet, neben „Boeden" habe auch „Lies-
mann" über Ablauf und Inhalt der beiden Treffen mit 
der Anbietergruppe vom Vortag berichtet, wobei der 
Schwerpunkt der Details, die das Bay. LKA interes-
siert hätten, von „Boeden" vorgetragen worden sei. 
Er habe den Eindruck gewonnen, daß das Bay. LKA 
zum damaligen Zeitpunkt all das gewußt habe, was 
dem BND bekannt gewesen sei (40. Sitzung, Proto-
koll „Hochfeld", S. 28-32). 

Wegen der Bedeutung der Informationslage des Bay. 
LKA am Morgen des 27. Juli 1994 hat der Unter-
suchungsausschuß auch zu ermitteln versucht, ob 
neben den Informationen, die im sog. „Boeden-Tage-
buch" enthalten sind, auch die Bemerkungen von 
Oroz und Torres zum Lagerort der 400 bzw. 494 g 
Plutonium anläßlich des ersten Treffens am Nachmit-
tag des 26. Juli 1994 an das Bay. LKA weitergeleitet 
wurden. Dagegen spricht, daß „Liesmann" - dem 
Lauschangriffsprotokoll zufolge - die Ausführungen 
von Oroz darüber, wie es zur irrigen Annahme der 
Käufer gekommen sei, die 400 g Plutonium lagerten 
bereits in Deutschland, nicht übersetzt hat. Es ist 
auch nicht ersichtlich, daß er „Boeden" oder andere 
Mitarbeiter des Bay. LKA zu einem späteren Zeit-
punkt über diese Ausführungen unterrichtet hätte. 

Die beteiligten Mitarbeiter des Bay. LKA haben 
jedenfalls unter Bezugnahme auf die Ausgangsinfor-
mation, wonach sich 400 g Plutonium bereits in der 
Bundesrepublik Deutschland befanden, übereinstim-
mend bekundet, sie seien auch nach den Treffen vom 
25. und 26. Juli 1994 noch davon ausgegangen, daß 
Plutonium in Zugriffsnähe lagere. Dieser Informa-
tionsstand habe auch während der Besprechung am 
27. Juli 1994 fortbestanden (9. Sitzung, Protokoll Som-
mer, S. 57, 65, 151; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 48-50). 

Die BND-Mitarbeiter „Hochfeld" und „Kulp" haben 
bei ihren Vernehmungen bekundet, das Bay. LKA sei 
bei dieser Besprechung nach wie vor davon ausge-
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gangen, daß sich Material in Probenqualität in 
Deutschland, in einem nahen Nachbarland oder 
möglicherweise auch in der Nähe von München 
befinde (40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 104, 
108; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 172; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 106). 

Insgesamt hat der Untersuchungsausschuß die Frage, 
ob die Äußerungen der Täter über einen „Irrtum" 
der Käufer bezüglich des Lagerorts der 400 g bzw. 
494 g Plutonium und der Hinweis auf den Lagerort 
Moskau den bayerischen Ermittlungsbehörden zum 
damaligen Zeitpunkt auf irgendeinem Wege bekannt 
wurden, nicht abschließend klären können. Er 
hat aber immerhin feststellen können, daß keine 
Anhaltspunkte für eine solche Kenntnisnahme z.B. 
durch eine Unterrichtung von Seiten „Liesmanns" 
oder durch Einsichtnahme in die Lauschangriffspro-
tokolle vorliegen. 

Unabhängig von der Frage des Lagerorts der 400 g 
bzw. 494 g Plutonium kamen die Mitarbeiter des Bay. 
LKA wegen des Angebots der Lieferung von 4 kg 
Plutonium aus Rußland überein, der Staatsanwalt-
schaft erneut vorzutragen und deren Entscheidung 
über das weitere Vorgehen einzuholen (Dokument 
Mr. 91; 40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 20; UA 
Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 174 f.). 

Als Fazit der Besprechung im Bay. LKA hat der BND-
Mitarbeiter „Liesmann" in einem Vermerk vom 
29. Juli 1994 (Dokument Nr. 97) wörtlich folgendes 
festgehalten: 

„Die Besprechung ergab, daß eine Lieferung von 
4 kg radioaktiven Spaltmaterials die Befugnisse 
des LKA's bei weitem übersteigt - und dies nicht 
zuletzt wegen der politischen Bedeutung nach 
dem ersten Fund russischen Materials in TENGEN 
bei KONSTANZ und nach der Einschaltung von 
StM SCHMIDBAUER. Nach Rücksprache mit 
LllA fand deshalb bei OStA MAYER-STAUDE ... 
eine Besprechung statt, an der KOR SOMMER, 
der VE und DN LIESMANN teilnahmen ". 

Der BND-Mitarbeiter „Kulp" hat zur Lage am Mor-
gen des 27. Juli 1994 als Zeuge die Auffassung ver-
treten, mit dem Gesamtangebot der Täter über 4 kg 
Plutonium habe eine „neue Qualität" vorgelegen. Ob 
auch eine etwaige „politische Brisanz" der maßgeb-
liche Grund dafür gewesen sei, eine Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft herbeizuführen, wisse er 
nicht (UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Kulp", 
S. 175-177, 180 f.). 

bb) Einsatzbesprechung bei der Staatsanwaltschaft am 
Mittag des 27. Juli 1994 im unmittelbaren Anschluß 
an die Besprechung beim Bay. LKA 

Im unmittelbaren Anschluß an die Besprechung beim 
Bay. LKA kam es am 27. Juli 1994 gegen Mittag bei 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude zu einer Einsatz-
besprechung, an der Staatsanwalt Herrle, die LKA-
Beamten Sommer und „Boeden" sowie von Seiten 
des BND „Liesmann" teilnahmen. Der Besprechung-
stermin war kurzfristig anberaumt worden, nachdem 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude noch im Verlaufe der 
o. g. Besprechung im Bay. LKA mit dem Einsatzleiter 
Sommer telefonischen Kontakt aufgenommen und 

ihn gebeten hatte, das Bay. LKA möge ihn über die 
aktuelle Entwicklung und insbesondere über die 
neuen Erkenntnisse unterrichten, die bei den Treffen 
mit der Anbietergruppe am 26. Juli 1994 gewonnen 
worden seien (29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 49, 
170-172; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Kulp", 
S. 106, 175, 177). 

Die Vertreter des Bay. LKA unterrichteten die Staats-
anwaltschaft umfassend über die Erkenntnisse und 
den bisherigen Ablauf des Verfahrens. Die Staats-
anwaltschaft wurde insbesondere darüber informiert, 
daß die Täter bei den Treffen am 26. Juli 1994 ange-
boten hätten, 4 kg Plutonium auf einmal aus Rußland 
zu holen (Dokument Nr. 98; 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 46-48, 121; UA Bay. LT, 14. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 71). Auch zu diesem Zeit-
punkt war den Ermittlungsbehörden wohl noch nicht 
bekannt, daß Torres bereits am frühen Morgen nach 
Moskau geflogen war (9. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 17, 151; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 50). 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gelangten der 
LKA-Einsatzleiter Sommer und Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude nach Angaben aller Gesprächsteilneh-
mer zu der Ansicht, es bestehe eine erhebliche Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß sich die angebotenen 4 kg 
Plutonium oder zumindest ein Teil dieser Ware in 
unmittelbarer Zugriffsnähe der Täter oder zumindest 
schon in der Bundesrepublik Deutschland befänden 
(Dokument Nr. 98; 9. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 56 f., 64 f., 151; 13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, 
S. 50, 69, 83f., 139f., 187, 197; UA Bay. LT, 18. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 43 f., 55 f., 79f.; UA 
Bay. LT, 16. Sitzung, Protokoll Herrle, S. 122, 134, 
142f.; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 48-50, 69; 
Dokument Nr. 99). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht fest, 
daß die damalige Lagebeurteilung hinsichtlich des 
Lagerorts des angebotenen Plutoniums zu einem 
erheblichen Teil auf den Informationen beruhte, die 
durch den BND-Mitarbeiter „Liesmann" und den 
LKA-Beamten „Boeden" im Rahmen dieser Be-
sprechung weitergegeben wurden. Es ist davon 
auszugehen, daß Erkenntnisse aus den Lauschan-
griffen der vorangegangenen Treffen mit der An-
bietergruppe am 25. und 26. Juli 1994 zu diesem 
Zeitpunkt entweder noch nicht vorlagen oder als 
Informationsquelle für die Lageeinschätzung der Er-
mittlungsbehörden allenfalls von untergeordneter 
Bedeutung waren. Zu welchem genauen Zeitpunkt, 
in welcher Form und in welchem Umfang die 
Lauschangriffsprotokolle den Ermittlungsbehörden 
jeweils zur Verfügung standen, hat der Untersu-
chungsausschuß nicht abschließend klären können. 

Die Tonbandaufnahmen von den Gesprächen wur-
den zeitversetzt und zunächst nur in Form von aus-
zugsweisen Niederschriften ausgewertet. Die sich 
daraus ergebenden Erkenntnisse waren deshalb nicht 
vollständig und nicht durchgängig aktuell. Dement-
sprechend wurden sie nicht als die entscheidende 
Grundlage für die Lagebeurteilung angesehen. 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat dazu vor dem 
Untersuchungsausschuß erklärt, er könne die Frage, 
ob und welche Abschriften von Lauschangriffen ihm 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/10800 

damals vorgelegen hätten, nicht eindeutig beantwor-
ten. Er habe keine Erinnerung daran, ob ihm über-
haupt derartige Abschriften vorgelegt worden seien. 
Er halte das für möglich; es seien dann aber mit 
Sicherheit nur Bruchstücke gewesen. Der Zeuge 
Edtbauer hat ausgeführt, der definitive Text der 
Lauschangriffsprotokolle habe erst nach der Sicher-
stellung des Plutoniums am 10. August 1994 fest-
gestanden. Der Zeuge Adami hat geäußert, er habe 
die Lauschangriffsprotokolle in der Einsatzphase so-
wieso nicht angesehen. Diese hätten immer erst ein 
oder zwei Tage später vorgelegen. Die neuesten 
Erkenntnisse seien in den Einsatzbesprechungen 
dargelegt worden, aber auch nicht in kompletter 
Form. Der Zeuge Sommer hat erklärt, ihm hätten die 
Ergebnisse der Lauschangriffe sicher eher zur Ver-
fügung gestanden als ihre protokollierte Fassung 
(51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 38f., 43, 47, 
52; 13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 144-146, 
197; 21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 13-18, 75-77; 
UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 31 f., 
47, 54t.; 19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 45, 53f.; 
9. Sitzung, Protokoll, Sommer, S. 108, 180 f.; UA Bay. 
LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 158t.). 
In einem Vermerk vom 27. Juli 1994 (Dokument 
Nr. 98) hat Oberstaatsanwalt Meier-Staude ausge-
führt, für die Einschätzung der „Gesprächsführer", 
es bestehe „eine erhebliche Wahrscheinlichkeit" 
dafür, daß sich die Ware schon im Bundesgebiet 
befinde, seien „verschiedene Gründe" maßgebend 
gewesen. Aus welchen Gründen im einzelnen die 
„Gesprächsführer" zu dieser Lageeinschätzung ge-
langten, wird dort nicht näher dargelegt. Der Zeuge 
„Boeden", hat auf Vorhalt dieses Vermerks ausge-
führt, einer der angesprochenen, aber nicht näher 
beschriebenen Gründe sei sicher der gewesen, daß 
Torres über das Wochenende am 23./24. Juli 1994 
unkontrolliert nach Berlin gefahren sei (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 2 c), S. 105). Darüber hin-
aus sei für die damalige Lageeinschätzung bedeut-
sam gewesen, daß die Anbieter beim ersten Treffen 
am 25. Juli 1994 erklärt hätten, die 400 g Plutonium 
seien „relativ schnell verfügbar". An dieser Aus-
gangslage habe sich aufgrund der Treffen mit der 
Anbietergruppe am 26. Juli 1994 nichts geändert 
(31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 48-50, 69; UA 
Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 71). Die 
Zeugen Sommer und Herrle haben diese Ausführun-
gen im wesentlichen bestätigt (UA Bay. LT, 16. Sit-
zung, Protokoll Herrle, S. 142 f.; 9. Sitzung, Protokoll 
Sommer, S. 56t., 64t., 151). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat als Zeuge auf 
Vorhalt seines Vermerks vom 27. Juli 1994 erklärt, 
„Liesmann" und „Boeden" seien diejenigen gewe-
sen, die den unmittelbarsten Kontakt zu der Anbie-
tergruppe gehabt hätten. Sie hätten ihm überzeu-
gend dargelegt, aus welchen Gründen im einzelnen 
eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür bestehe, 
daß zumindest Teile des angebotenen Plutoniums 
schon im Bundesgebiet gelagert seien. Dies sei für 
ihn maßgebend gewesen. Da ihm mit ziemlicher 
Sicherheit jedenfalls am 27. Juli 1994 keine unmittel-
baren Erkenntnisse aus den Lauschangriffen zur Ver-
fügung gestanden hätten, sei er bei seiner damaligen 
Lagebeurteilung auf die Informationen von „Lies-

mann" und „Boeden" angewiesen gewesen. Er habe 
sich durch diese tatnächsten Personen optimal und 
zuverlässig informiert gefühlt. Eine bessere Lagebe-
urteilung sei eigentlich nur noch mit Hilfe objektiver 
Beweismittel denkbar. Aus heutiger Sicht könne er 
allerdings nicht ausschließen, daß die Situation viel-
leicht etwas anders gewichtet worden wäre, wenn 
die Ergebnisse der Lauschangriffe damals in aller 
Ruhe hätten ausgewertet werden können (51. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 37-39, 41, 43 t., 47, 
52; 13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 50, 69, 
83t., 139t., 187, 197; UA Bay. LT, 18. Sitzung, Meier-
Staude, S. 43 t., 791.). 

Im weiteren Verlauf der Besprechung am 27. Juli 
1994 teilte Oberstaatsanwalt Meier-Staude dem 
BND-Mitarbeiter „Liesmann" mit, daß er ggf. in einer 
Hauptverhandlung vor Gericht als Zeuge auftreten 
müsse. Er sei ein „ganz normaler Zeuge" ohne 
Besonderheiten, weder V-Person, noch noeP oder 
Verdeckter Ermittler (Dokument Nr. 97; 51. Sitzung, 
Protokoll Meier-Staude, S. 42 t., 511.). 

Wegen der Annahme, daß ein Teil des Plutoniums 
bereits in der Bundesrepublik Deutschland sei, wur-
de zwischen dem Bay. LKA und der Staatsanwalt-
schaft einvernehmlich entschieden, die Anbieter 
nicht festzunehmen und die laufenden polizeilichen 
Maßnahmen unter enger aktueller Einbindung der 
Staatsanwaltschaft fortzuführen (Dokument Nr. 98; 
9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 17, 151; UA Bay. LT 
11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 183). Oberstaats-
anwalt Meier-Staude hat dazu ausgeführt, es sei ge-
boten gewesen, die Scheinverhandlungen weiterzu-
führen, um das Plutonium aufzufinden. Dies sei 
seiner Ansicht nach der einzig erfolgversprechende 
Weg gewesen, um die erhebliche Gefahr abzuwen-
den (13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 84; UA 
Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 56, 
108). Der BND-Mitarbeiter „Liesmann" hat in seinem 
Vermerk vom 29. Juli 1994 (Dokument Nr. 97) zum 
Ergebnis der Besprechung bei der Staatsanwaltschaft 
wörtlich notiert: 

„Der OStA ließ sich die gesamten Erkenntnisse 
aus der bisherigen Operation schildern und 
beschloß, die Ermittlungen weiterzuführen, trotz 
der politischen Brisanz". 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat auf Vorhalt die-
ser Textpassage des „Liesmann"-Vermerks entgeg-
net, er könne zwar nicht ausschließen, daß in dem 
Gespräch am Rande auch von einer etwaigen „poli-
tischen Brisanz" die Rede gewesen sei. Sollte dies 
aber der Fall gewesen sein, so habe dies für ihn mit 
Sicherheit keine irgendwie geartete Rolle gespielt, 
da für ihn die Frage im Vordergrund gestanden habe, 
wie „der Einsatz gelöst" werden könne (UA Bay. LT, 
18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 58 t., 84-86). 

Im unmittelbaren Anschluß an die Besprechung bei 
der Staatsanwaltschaft wurden die im Bay. LKA 
zurückgebliebenen Gesprächsteilnehmer, insbeson-
dere auch die BND-Mitarbeiter „Kulp" und „Hoch-
feld", über die Entscheidung informiert, die Täter 
vorerst nicht festzunehmen und die Ermittlungen fort-
zuführen (29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 49t., 173). 
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Noch im Laufe des Nachmittages des 27. Juli 1994 
leitete das Bay. LKA der Staatsanwaltschaft einen 
Kurzbericht zu, in dem das Geschehen bis zum 
Abend des 26. Juli 1994 geschildert wurde. Dieses 
sog. „Boeden Tagebuch" gab auch die Lageeinschät-
zung des Bay. LKA wieder. Dort wurde im einzelnen 
dargelegt, welche Gesichtspunkte dafür sprachen, 
daß sich zumindest ein Teil des Plutoniums in der 
Bundesrepublik Deutschland befände. 

Maßgeblich sei, daß die Ware zunächst als in Mün-
chen befindlich angeboten worden sei. Weiter wird 
erwähnt, einer der Täter sei am Samstag unkontrol-
liert wohl nach Berlin gefahren und mit dem Zug 
aus Berlin zurückgekommen. Anschließend habe er 
sich offensichtlich erleichtert über die Liefermöglich-
keiten geäußert. 

Dem Bay. LKA erscheine ein Lufttransport äußerst 
unwahrscheinlich. Es sei bislang noch nicht einmal 
bestätigt, daß einer der Täter eine Flugreise nach 
Moskau angetreten habe. Schließlich lägen dem 
BKA Informationen über eine spanische Tätergruppe 
vor, die angeblich über Plutonium in der Bundes-
republik Deutschland verfüge (vgl. hierzu insbeson-
dere Erster Teil Zweiter Abschnitt A II Ai) bb), S. 132); 
Dokument Nr. 87). 

Der LKA-Beamte „Boeden" hat als Zeuge bemerkt, 
bei der vorerwähnten Lageeinschätzung sei es darum 
gegangen, die Gesichtspunkte herauszustellen, die 
für einen Lagerort des Plutoniums in Deutschland 
gesprochen hätten, nicht dagegen darum, die 
Gesichtspunkte aufzuführen, die auf einen Lagerort 
in Rußland hingewiesen hätten. Insoweit habe es sich 
um eine einseitige Betrachtung gehandelt, die vor 
dem Hintergrund der generellen Anweisung gese-
hen werden müsse, grundsätzlich kein Material 
aus dem Ausland hereinzuholen. Allerdings habe es 
auch keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür ge-
geben, daß das Plutonium woanders als in Deutsch-
land sei (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 111f., 
133-137). 

h) Informationslage im BND-Referat 11A nach den 
Treffen mit der Anbietergruppe am 26. Juli 1994 
und den Besprechungen beim Bay. LKA und bei 
der Staatsanwaltschaft am 27. Juli 1994 

Am 29. Juli 1994 erstellte „Liesmann" einen Vermerk, 
in dem er für den BND das Ermittlungsgeschehen 
der letzten drei Tage schilderte. (Dokument Nr. 97). 
Er erwähnte darin die beiden Treffen mit der Anbie-
tergruppe am 26. Juli 1994 und stellte heraus, daß die 
Forderung zur Zahlung von 210.000 US-Dollar für die 
übergebene Probe mit der Begründung abgelehnt 
worden sei, eine solche Bezahlung sei unüblich und 
außerdem könne man mit nur 3 g überhaupt nichts 
anfangen. Erst wenn größere Lieferungen erfolgten, 
wolle der Scheinaufkäufer ausnahmsweise die Pro-
belieferung mitbezahlen. Diese Weigerung habe bei 
der Gruppe offensichtlich Probleme verursacht. An-
geblich benötige sie dieses Geld, um Schmiergelder 
für die Freigabe der Großlieferungen zu zahlen. Der 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA sei hart geblieben, habe 
der Gruppe aber eine Bedenkzeit bis zum frühen 

Abend angeboten. Er habe angekündigt, die Käufer 
würden die Probe aufgelöst und in flüssiger Form zu-
rückgeben, wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Ei-
nigung erzielt werden könne. Die Anbietergruppe 
habe sich diesem Ultimatum gebeugt, so daß noch 
für den Abend des 26. Juli 1994 ein zweites Treffen 
vereinbart worden sei. 

Die Anbieter hätten dieses zweite Treffen mit der 
Bemerkung eröffnet, sie hätten eine Lösung gefun-
den. Am 4./5. August werde in einer Lieferung 4 kg 
Material analog der Probe in München verfügbar 
sein. Entsprechende Absprachen seien bereits telefo-
nisch erfolgt. Nach kurzen Verhandlungen habe man 
sich auf eine Gesamtsumme von 265.000.000 US-
Dollar geeinigt. Torres habe bei diesem Treffen auch 
noch 2,5 kg Lithium 6 angeboten und gefragt, ob 
hieran ebenfalls Interesse bestehe. Der Scheinauf-
käufer habe dies bestätigt und die Gruppe aufgefor-
dert, dieses Material zusammen mit dem Plutonium 
zu übergeben. Die Anbietergruppe habe vom 
Scheinaufkäufer als Vorleistung ein Schreiben gefor-
dert, in dem bestätigt werde, daß sich dieser in 
Geschäftsverhandlungen mit Torres befinde und 
man vor dem Abschluß einer Transaktion in einem 
Umfang des o.a. Betrages stehe. Darüber hinaus 
habe die Anbietergruppe eine Bankbestätigung über 
die Zahlungsfähigkeit des Scheinaufkäufers gefor-
dert. Beide Schreiben seien zugesagt worden. Torres 
und Oroz hätten vom Scheinaufkäufer zusammen 
7.000 DM zur Deckung ihrer Auslagen erhalten. 
Beide Treffen seien unter Einsatz technischer Mittel 
dokumentiert worden (Dokument Nr. 97). 

Der BND-Mitarbeiter „Liesmann" berichtete weiter, 
daß am Morgen des 27. Juli 1994 eine umfassende 
Einsatzbesprechung beim Bay. LKA unter Leitung 
von Dezernatsleiter Sommer stattgefunden habe, an 
der seitens des BND er und die Mitarbeiter „Hoch-
feld" und „Kulp" teilgenommen hätten. Die Bespre-
chung habe ergeben, daß eine Lieferung von 4 kg 
radioaktiven Spaltmaterials die Befugnisse des Bay. 
LKA bei weitem übersteige - „und dies nicht zuletzt 
wegen der politischen Bedeutung nach dem ersten 
Fund russischen Materials in Tengen bei Konstanz 
und nach der Einschaltung von StM Schmidbauer". 
Nach Rücksprache mit dem Leiter des BND-Refe-
rats I I A „Merker" habe deshalb bei Oberstaatsan-
walt Meier-Staude eine Besprechung stattgefunden, 
an der Dezernatsleiter Sommer, der Scheinaufkäufer 
des LKA und er selbst teilgenommen hätten. Ober-
staatsanwalt Meier-Staude habe sich die gesamten 
im Verlauf des bisherigen Verfahrens gewonnenen 
Erkenntnisse schildern lassen und beschlossen, die 
Ermittlungen „trotz der politischen Brisanz" weiter-
zuführen. Oberstaatsanwalt Meier-Staude habe er-
klärt, daß er ggfs. darauf bestehen würde, ihn wegen 
seiner direkten Beteiligung als Übersetzer bei allen 
Kontakten mit der Anbietergruppe als Zeuge in der 
Hauptverhandlung zu vernehmen (Dokument Nr. 97). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist auf-
grund der Vermerke des BND-Mitarbeiters „Kulp" 
vom 26. Juli 1994, des o.g. Anschlußvermerks des 
BND-Mitarbeiters „Liesmann" vom 29. Juli 1994, 
zwei weiteren von „Hochfeld" und „Merker" im Mai 
1995 gefertigten Vermerken sowie der Vernehmungs-
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ergebnisse festzustellen, daß die Mitarbeiter des 
BND-Referats 11A spätestens am Nachmittag des 
27. Juli 1994 - ebenso wie das Bay. LKA und die 
Staatsanwaltschaft - darüber unterrichtet waren, daß 
die Anbietergruppe in den Treffen am 26. Juli 1994 
ein Gesamtangebot von 4 kg Plutonium gemacht und 
Torres erklärt hatte, er werde am 27. Juli 1994 nach 
Moskau fliegen, um die genannte Menge aus Ruß-
land zu holen. Darüber hinaus steht nach der Beweis-
aufnahme fest, daß das BND-Referat 11A zu diesem 
Zeitpunkt auch über die Entscheidung der baye-
rischen Ermittlungsbehörden informiert war, die An-
bieter vorerst nicht festzunehmen und die laufenden 
Ermittlungen fortzusetzen (Dokumente Nr. 86, 97, 84 
und 91; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 126-130, 
142f., 169-171, 182; 29. Sitzung, Protokoll „Kulp", 
S. 49/., 171-173; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll 
„Kulp", S. 106, 174-177, 180f.; 40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 20-24, 104, 108; UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll „Hochfeld", S. 187). 

Der Untersuchungsausschuß hat auch versucht zu 
klären, ob „Liesmann" wenigstens dem BND die 
Ausführungen der Täter zum Lagerort der 400 bzw. 
494 g Plutonium mit aller Deutlichkeit weitergege-
ben hat. In dem oben genannten „Liesmann-Ver-
merk" vom 29. Juli 1994 wird zwar sehr detailliert 
über Ablauf und Inhalt des ersten Treffens mit der 
Anbietergruppe am 26. Juli 1994 berichtet, aber in 
keiner Weise darauf hingewiesen, daß Oroz einge-
hend dargelegt hatte, wie es nach seiner Auffassung 
zu dem „Irrtum" der Käuferseite, die 400 g Plutonium 
seien bereits in Deutschland, gekommen sein müsse. 
Auf Vorhalt der einschlägigen Passagen aus dem 
Lauschangriffsprotokoll vom 26. Juli 1994 hat der 
BND-Referatsleiter „Merker" Wert auf die Feststel-
lung gelegt, daß er damals nichts über die Äuße-
rungen der Täter zu einem offenbaren „Irrtum" der 
Käuferseite erfahren habe (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 126-128). Die BND-Mitarbeiter „Kulp" 
und „Hochfeld" haben im wesentlichen übereinstim-
mend - ebenso wie der Zeuge „Merker" - erklärt, sie 
seien auch nach den beiden Treffen mit der Anbieter-
gruppe vom 26. Juli 1994 noch davon ausgegangen, 
daß sich eine Teilmenge von 400 bzw. 494 g Plutonium 
in unmittelbarer Zugriffsnähe der Anbieter, also in 
München oder jedenfalls an einer anderen Stelle in 
Deutschland, befinde. Allerdings sei klar gewesen, 
daß die zusätzlich angebotenen 4 kg Plutonium noch 
aus dem Ausland geholt werden müßten. Die Aus-
gangsinformation „Rafa's" jedoch, Plutonium werde 
in Deutschland angeboten, habe bezüglich der 
400 bzw. 494 g auch noch nach den beiden Treffen am 
26. Juli 1994 Bestand gehabt (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 126-130, 142f., 169-171, 182; 29. Sit-
zung, Protokoll „Kulp", S. 49t., 171-173; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 106, 174-177, 180f.; 
40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 20-24, 104, 108; 
UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 187). 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte 
nicht festgestellt werden, daß die unmißverständ-
lichen Äußerungen von Torres und Oroz, die 400 bzw. 
494 g Plutonium befänden sich nicht in Deutschland, 
sondern in Moskau, den anderen Mitarbeitern und 
dem Referatsleiter des BND-Referats 11A in voller 
Klarheit zur Kenntnis gelangt sind. 

Zur weiteren Informationslage des BND-Referats 
11A zum damaligen Zeitpunkt hat der BND-Mit-

arbeiter „Kulp" ausgesagt, er habe nicht gewußt, ob 
und inwieweit man sich bei der Staatsanwaltschaft 
entschlossen habe, die 4 kg Plutonium heranschaffen 
zu lassen. Wörtlich hat der Zeuge „Kulp" diesbezüg-
lich ausgeführt: „Es hieß, 4 kg sind in Kiew, können 
beschafft werden, und das hat man laufen lassen" 
(29. Sitzung, Protokoll „Kulp", S. 49f., 173). Dem-
gegenüber hat der Leiter des BND-Referats 11A 
„Merker" ausgeführt, anläßlich des ersten Fluges 
von Torres nach Moskau am 27. Juli 1994 sei nach 
seiner Erinnerung nie davon gesprochen worden, 
daß Torres Material hole (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 142t. 171). 

i) Informationsaustausch zwischen dem Bay. LKA 
und dem BKA Ende Juli 1994 mit dem Ziel 
der Abklärung etwaiger Zusammenhänge 
bei ihnen anhängiger Verfahren 

aa) Erstmalige Kenntnisnahme des  BKA vom  Münchener 
Ermittlungsverfahren aufgrund der Meldung 
des Bay. LKA über  ein  sog. „Wichtiges Ereignis" 
(WE-Meldung) vom 26. Juli 1994 

Nachdem das Institut für Radiochemie der Techni-
schen Universität München am späten Nachmittag 
des 26. Juli 1994 telefonisch mitgeteilt hatte, daß 
die am Vorabend übergebene Probe Plutonium ent-
halte, setzte das Bay. LKA noch am selben Tag um 
17.10 Uhr auf dem vorgegebenen Weg eine Meldung 
über ein wichtiges Ereignis (sog. WE-Meldung) über 
die Sicherstellung der plutoniumhaltigen Probe am 
25. Juli 1994 in München an das Bayerische Staats-
ministerium des Innern ab. Diese Meldung wurde 
nachrichtlich auch an das zuständige Fachrefe-
rat EA 25 im BKA gefaxt, das dadurch erstmals 
Kenntnis von dem Münchener Ermittlungsverfahren 
erlangte. In dieser WE-Meldung berichtete das Bay. 
LKA, es ermittele derzeit gegen eine russisch-spani-
sche Tätergruppe, die Plutonium zum Kauf anbiete. 
Am 25. Juli 1994 sei eine Probe radioaktiven Mate-
rials in einem Bleibehälter übergeben worden. Die 
Probe wiege ca. 3 g. Nach ersten Untersuchun-
gen enthalte die Probe ca. 400 Milligramm Pluto-
niumdioxid. Der Anteil Plutonium 239 betrage ver-
mutlich ca. 75%. Die Information sei vertraulich zu 
behandeln, da die Ermittlungen noch andauerten 
(Dokument Nr. 100). 

Der Leiter des BKA-Referats EA 25 Krömer setzte 
sich daraufhin noch am selben Tag mit dem LKA-Ein-
satzleiter Sommer telefonisch in Verbindung und bat 
diesen um weitere Informationen zu dem mitgeteil-
ten Sachverhalt. Noch am selben Tage faxte der 
LKA-Beamte Sommer deshalb dem BKA-Beamten 
Krömer seine handschriftlichen Notizen mit den Per-
sonalien von drei Tatverdächtigen in phonetischer 
Schreibweise. In dem Fax wurden im einzelnen ge-
nannt: „Augusto Torres (Kolumbianer aus Moskau)", 
„Julian Oosaguüor (Baske)" und ein gewisser „Jose 
Fernandez (Spanier)" (Dokument Nr. 101; 64. Sitzung, 
Protokoll Krömer, S. 19). Der Zeuge Krömer hat an-
gegeben, über diese phonetisch bekannten Täter-
personalien hinaus habe der LKA-Beamte Sommer 
keine weiteren Informationen über Hintergründe 
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und Stand des Münchener Ermittlungsverfahren 
gegeben (64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 24, 27-29, 
32, 38 f., 42-44). 

bb) Nuklearsofortmeldung des BKA  vom  27. Juli 1994 
als Reaktion auf die WE-Meldung des Bay. LKA 

Auf die WE-Meldung des Bay. LKA reagierte das 
BKA-Referat EA 25 am 27. Juli 1994 entsprechend 
dem vorgeschriebenen Verfahren mit einer „Nuklear-
sofortmeldung" über die Sicherstellung der Pluto-
niumprobe durch das Bay. LKA (vgl. den Erlaß des 
BMI über das Meldeverfahren bei relevanten Vorfäl-
len/Hinweisen im Zusammenhang mit dem uner-
laubten Handel mit radioaktiven Stoffen, Anhang RV 
Nr. 25). In dieser „Nuklearsofortmeldung" wurde 
zusätzlich darauf hingewiesen, daß beim BKA, Fach-
referat EA 25, ein Ermittlungsverfahren wegen Ver-
stoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen 
eine deutsch-spanische Tätergruppe geführt werde. 
(Hierbei handelt es sich um das oben näher darge-
legte - vom BKA betreute - Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt, vgl. 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A 12 c) bb), S. 71 ff.). Ein in 
Spanien lebender deutscher Staatsangehöriger habe 
einen Hinweis auf 2 kg Plutonium gegeben, welches 
in Deutschland lagern solle. In Madrid hätten Ver-
kaufsgespräche stattgefunden, die von den spani-
schen Behörden observiert worden seien. Im Verlaufe 
der Verhandlungen habe sich dann herausgestellt, 
daß sich das Plutonium noch in Rußland befinde. 
Mitte Juli 1994 habe das BKA erneut einen Hinweis 
aus Spanien erhalten, daß sich 1 kg des Materials 
bereits in Berlin befinden solle. Im Rahmen dieser 
Ermittlungen sei der Name Margarita Nieves Fernan-
dez Garcia, geboren am 22, Mai. 1970, bekannt 
geworden. Die Ermittlungen dauerten noch an. 

Adressaten dieser Nuklearsofortmeldung waren das 
Bundesministerium des Innern, das Bundesministe-
rium der Finanzen, das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, das Aus-
wärtige Amt, das Zollkriminalamt, das Bayerische 
Staatsministerium des Innern sowie das Bay. LKA 
(Dokument Nr. 102). 

cc) Weiterer Informationsaustausch zwischen dem 
Bay. LKA und dem BKA  am 28. und 29. Juli 1994 

Am 28. Juli 1994 erkundigte sich das Bay. LKA beim 
BKA telefonisch nach Erkenntnissen über eine 
mögliche Verbindung zwischen dem in München in 
Erscheinung getretenen Jose Fernandez und der in 
der „Nuklearsofortmeldung" des BKA genannten 
Magarita Nieves Fernandez Garcia. Daraufhin über-
sandte das BKA dem Bay. LKA noch am selben Tag 
per Telefax die Observationsbilder des Treffens 
der Anbieter-/Vermittlergruppe vom 31. Mai 1994 in 
Madrid als Grundlage für die Feststellung eventueller 
Sach- und Personenzusammenhänge. Auf diesen Bil-
dern war neben Lopez, Santamaria und Bengoechea 
wohl auch der an den Verhandlungen in München 
beteiligte Fernandez abgebildet. Am 29. Juli 1994 
wurden die Fotos zur Verbesserung der Übertra-
gungsqualität nochmals per Telebild übertragen (UA 
Bay. LT, 26. Sitzung, Protokoll Metzner, S. 120; Doku-
ment Nr. 103). Aber auch in dieser Qualität waren die 

Observationsfotos nach Meinung von Staatsminister 
Dr. Beckstein zu wenig brauchbar, um das Bay. LKA 
in die Lage zu versetzen, die teilweise Identität 
zwischen den in Madrid vom BKA abgelichteten Per-
sonen mit den Tätern in München (Bengoechea 
und Fernandez) zu erkennen (11. Sitzung, Protokoll 
Dr. Beckstein, S. 179 f.; UA Bay. LT, 26. Sitzung, Proto-
koll Dr. Beckstein, S. 8, 58, 90 f., 92, 94). 

Der BKA-Beamte Krömer hat sich zwar zur Qualität 
speziell der dem Bay. LKA übermittelten Fotos nicht 
geäußert, aber gemeint, die Qualität von Telebildern 
sei generell so gut, daß man damit einwandfrei Per-
sonen vom Aussehen her identifizieren könne, zumal 
diese Technik dazu benutzt würde, Fingerabdrücke 
über weite Entfernungen zu übertragen (64. Sitzung, 
Protokoll Krömer, S. 33; UA Bay. LT, 25. Sitzung, Pro-
tokoll Krömer, S. 125). 

Am 29. Juli 1994 teilte das BKA dem Bay. LKA telefo-
nisch mit, daß dem BKA zu den durch das Bay. LKA 
übermittelten phonetischen Täterpersonalien keine 
Erkenntnisse vorlägen. Diese Mitteilung erfolgte, 
nachdem der BKA-Beamte Metzner in den zur Ver-
fügung stehenden Datenbanken (einer Nukleardatei, 
Vorgangsnachweisen im BKA und Interpol-Akten) 
einen entsprechenden Abgleich vorgenommen hatte. 
Zuvor hatte Metzner bei einer telefonischen Rück-
sprache mit einem LKA-Mitarbeiter noch weitere An-
gaben zu den Personen Torres, Oroz und Fernandez 
bzw. zu möglichen Schreibweisen erhalten. Ferner 
war das BKA auch über die (phonetischen) Täter-
personalien zu Bengoechea informiert worden. 

Es steht außerdem fest, daß der BKA-Beamte Metz-
ner die handschriftlichen Notizen des LKA-Einsatz-
leiters Sommer vom 26. Juli 1994 ergänzte, wobei er 
u .a . dem Namen „Jose Fernandez" den Namen 
„Martinez" hinzufügte und Bengoechea als mög-
lichen „Xavier Benboche" bzw. „Xavier Benbocher" 
notierte (Dokumente Nr. 101 und 104). Als Ergebnis 
seiner Daten-Abfrage hielt er in einem handschrift-
lichen Vermerk vom 29. Juli 1994 fest, bei den Namen 
Torres 6, bei Oroz 19, bei Fernandez 225 Eintragun-
gen und bei „Benbocher" keine Eintragung gefun-
den zu haben (Dokument Nr. 104). 

Dazu hat der BKA-Beamte Krömer bei seiner Verneh-
mung allerdings bemerkt, zum damaligen Zeitpunkt 
habe das BKA lediglich über die phonetisch bekann-
ten Täterpersonalien zu Torres, Oroz und Fernandez 
verfügt. Uber die phonetisch bekannten Täterperso-
nalien von Bengoechea sei das BKA dagegen erst 
nach Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 
1994 informiert worden. Auf Vorhalt des handschrift-
lichen Vermerks des BKA-Beamten Metzner vom 
29. Juli 1994 (Dokument Nr. 104) hat der BKA-
Beamte Krömer ausgeführt, aus der Tatsache, daß 
sich in dem Vermerk neben den Namen „Benboche" 
bzw. „Bengocher" keine Eintragung finde, schließe 
er, sein Mitarbeiter Metzner habe bis zum 29. Juli 
1994 diese Täterpersonalien auch nicht mit den in 
Betracht kommenden Dateien abgeglichen. Er gehe 
deshalb davon aus, daß die Ergänzung um den 
Namen „Benboche" bzw. „Benbocher" erst nach der 
Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 1994 
erfolgt sei (64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 38-42). 
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Nach dem Bericht des Bay. LKA hat das BKA ihm im 
Anschluß an die Übermittlung der Observationslicht-
bilder am 29. Juli 1994 telefonisch zugesagt, weitere 
Fallunterlagen aus Spanien anzufordern. Nach dem 
29. Juli 1994 gab es bis zur Sicherstellung des Pluto-
niums am 10. August 1994 zwischen dem BKA und 
dem Bay. LKA aber offensichtlich keinen weiteren 
Informationsaustausch. 

dd) Nichterkennen der Zusammenhänge zwischen dem 
Münchener Ermittlungsverfahren und  dem Verfahren 
der Staatsanwaltschaft  bei  dem Landgericht Frankfurt 
am Main durch das BKA  und  das Bay.  LKA 

Der oben dargestellte Informationsaustausch zwi-
schen dem BKA und den bayerischen Ermittlungs-
behörden in der Zeit vom 26. bis zum 29. Juli 1994 
führte bei keiner der beteiligten Behörden zu der 
Erkenntnis, daß dem Münchener Ermittlungsverfah-
ren (gegen eine russisch-spanische Tätergruppe) 
und dem vom BKA betreuten Ermittlungsverfahren 
der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frank-
furt am Main (gegen eine deutsch-spanische Täter-
gruppe) derselbe Lebenssachverhalt zugrunde lag. 
Das wurde den insoweit übereinstimmenden Zeu-
genaussagen und den Unterlagen zufolge erst bei 
einem weiteren Informationsaustausch zwischen 
dem BKA und dem Bay. LKA nach Sicherstellung 
des Plutoniums am 10. August 1994 festgestellt 
(64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 20f., 40 f.; 56. Sit-
zung, Protokoll Prof. Zachert, S. 19; 9. Sitzung, Proto-
koll Sommer, S. 189; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Proto-
koll Sommer, S. 145; 21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, 
S. 36; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Edtbauer, 
S. 21, 23 t., 115; 11. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, 
S. 28, 180 f., UA Bay. LT, 26. Sitzung, Protokoll 
Dr. Beckstein, S. 8). 

Dazu hat der Zeuge Krömer ausgeführt, die vom Bay. 
LKA übermittelten Informationen über das Münche-
ner Ermittlungsverfahren seien insgesamt nicht aus-
reichend gewesen, um eine derartige Verbindung 
herzustellen. Der ausdrückliche Hinweis auf das 
beim BKA geführte Ermittlungsverfahren in der 
Nuklearsofortmeldung des BKA vom 27. Juli 1994 
habe dazu gedient, auf einen möglichen Tatzusam-
menhang hinzuweisen. Damit sei das BKA seiner 
Aufgabe, als Zentralstelle auf etwaige Tat- und 
Täterzusammenhänge hinzuweisen, gerecht gewor-
den. Wäre dem BKA schon zum damaligen Zeitpunkt 
der Name Bengoecheas bekannt gewesen, wäre es 
möglich gewesen, eine Verknüpfung herzustellen, 
nachdem bei den Observationsmaßnahmen in 
Madrid anläßlich des Treffens im „Novotel" am 31. Mai 
1994 neben dem Fahrzeug von Fernandez Garcia 
auch ein weiteres auf den Namen Bengoechea zuge-
lassenes Fahrzeug festgestellt worden sei. Der Name 
Bengoecheas sei dem BKA durch das Bay. LKA aber 
erst zusammen mit weiteren Informationen nach der 
Sicherstellung am 10. August 1994 mitgeteilt worden 
(64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 40 f.). 

Der Zeuge Prof. Zachert hat ausgeführt, das BKA sei 
durch das Bay. LKA „nicht gerade optimal informato-
risch bedient" worden. Dem BKA seien zwar „einige 
Informationen zugesteuert" worden, aber nicht in 

dem Umfang, der „vielleicht beim BKA zu weiterfüh-
renden, neuen Überlegungen hätte führen können" 
(56. Sitzung, Protokoll, Prof. Zachert, S. 5, 11, 17, 19). 

Der Bayerische Staatsminister des Innern Dr. Beck-
stein hat den Vorwurf, das Bay. LKA habe das BKA 
nicht ausreichend informiert, in seiner Vernehmung 
vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuß zu-
rückgewiesen und sich seinerseits kritisch zur Qua-
lität der Informationen geäußert, die das BKA dem 
Bay. LKA übermittelt habe. Die per Telebild übermit-
telten Observationsfotos seien unbrauchbar gewesen 
und die vom BKA am 29. Juli 1994 zugesagten weite-
ren Fallunterlagen aus Spanien seien erst nach der 
Festnahme der Täter eingegangen. Der Informations-
fluß innerhalb des BKA werfe die Frage auf, ob sich 
die Mitarbeiter des BKA „engagiert genug" um die 
Beschaffung der einschlägigen Informationen ge-
kümmert hätten und ob das BKA insgesamt in die-
sem Fall „bissig genug" gearbeitet habe (UA Bay. LT, 
26. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 8, 56, 58 f.). 

ee) NichtÜbernahme des Ermittlungsverfahrens 
des Bay. LKA durch das BKA 

Der Untersuchungsausschuß hat sich intensiv mit der 
Frage befaßt, warum das BKA nach der WE-Meldung 
des Bay. LKA vom 26. Juli 1994 die Ermittlungen 
nicht übernommen hat. Dabei ist er zu dem Ergebnis 
gelangt, daß sich das BKA nicht für zuständig hielt 
und tatsächlich auch nicht zuständig war. Im einzel-
nen kann hierzu festgestellt werden: 

a) Ermittlungszuständigkeit des BKA  im Münchener 
Plutoniumfall 

Nach § 5 Abs. 4 S. 2 BKA-Gesetz a. F. i.V.m. § 5 Abs. 1 
BKA-Gesetz a.F. (vgl. Anhang RV Nr. 13; die ent-
sprechende Vorschrift in § 4 BKA-Gesetz n. F. regelt 
den fraglichen Sachverhalt in gleicher Weise, vgl. 
Anhang RV 14) war in allen Fällen, in denen eine 
Strafverfolgungszuständigkeit des BKA in Betracht 
kam, zunächst die örtlich zuständige Polizeibehörde 
zum ersten Zugriff und zur Durchführung der not-
wendigen unaufschiebbaren Maßnahmen verpflich-
tet. Kam in Betracht, daß der Fall in die Zuständigkeit 
des BKA nach § 5 Abs. 2 BKA-Gesetz a. F. fiel, hatte 
die zunächst ermittelnde Polizeibehörde bzw. die 
zuständige Staatsanwaltschaft umgehend das BKA 
zu unterrichten. 

Bei ungesetzlichem Handel mit Nuklearstoffen 
konnte sich eine originäre Zuständigkeit des BKA 
aus § 5 Abs. 2 Nr. 1 BKA-Gesetz a. F. ergeben. Gemäß 
dieser Bestimmung nahm das BKA die polizeilichen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
gem. §§ 161, 163 StPO selbst wahr, wenn es sich um 
Fälle des „international organisierten, ungesetz-
lichen Handels mit Waffen" handelte, „die eine 
Sachaufklärung im Ausland erforderten". 

Das Tatbestandsmerkmal „international organisiert" 
lag vor, wenn zwischen den Tatbeteiligten ein orga-
nisatorischer Zusammenhang von einiger Intensität 
bestand, diese einigermaßen regelmäßig miteinander 
kommunizierten und ihre Aktivitäten sich auf min-
destens zwei Staaten erstreckten. Die Bejahung 
des Tatbestandsmerkmals „international organisiert" 
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setzte dagegen nicht voraus, daß es sich um „Organi-
sierte Kriminalität" im Sinne der Definition der 
gemeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei „Straf-
verfolgung bei Organisierter Kriminalität" vom Mai 
1990 handelte. 

Unter das Tatbestandsmerkmal des „ungesetzlichen 
Handels mit Waffen" fiel nach allgemeiner Ansicht 
auch der Handel mit Atomwaffen. In § 17 Abs. 2 Nr. 2 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG, vgl. Anhang RV 
Nr. 19) werden Substanzen, die zum Bau einer Atom-
waffe bestimmt sind, diesen gleichgestellt. Fehlt es 
an einer entsprechenden Bestimmung, handelt es 
sich möglicherweise um waffenfähiges, spaltbares 
Material, nicht hingegen um Substanzen, die nach 
§ 17 Abs. 2 Nr. 2 KWKG Atomwaffen gleichgestellt 
sind. 

Sowohl das BKA als auch das Bundesministerium des 
Innern gingen davon aus, daß eine originäre Zustän-
digkeit des BKA nach § 5 Abs. 2 BKA-Gesetz a. F. 
beim ungesetzlichen Handel mit Nuklearstoffen 
(nur) gegeben war, wenn „die Substanzen zum Bau 
von Waffen im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 KWKG 
bestimmt" waren, also eine Atomwaffe im Sinne des 
KWKG vorlag. Dies wurde sowohl von der Staats-
anwaltschaft in der Anklageschrift zum Münchener 
Plutoniumfall als auch durch das Landgericht Mün-
chen I in seinem Urteil vom 17. Juli 1995 verneint. So 
hat die Staatsanwaltschaft München I nicht wegen 
eines Verbrechens nach § 19 KWKG (Atomwaffen-
handel), sondern wegen eines Verbrechens nach 
§ 22 a Abs. 1 Nrn. 2, 3, 4, Abs. 2 KWKG (Überlassung, 
Beförderung und Einfuhr waffenfähigen Materials) 
angeklagt. In der Anklageschrift hat die Staats-
anwaltschaft darauf hingewiesen, daß die bloße Ver-
wendungsabsicht für Waffenzwecke zur Erfüllung 
des Tatbestandsmerkmals „bestimmt" in § 17 Abs. 2 
Nr. 2 KWKG nicht ausreiche. Der Gegenstand müsse 
danach eigens für die Waffenherstellung konstruiert 
sein. Auch das Landgericht München I hat nach 
§ 22 a KWKG und nicht nach § 19 KWKG verurteilt, 
es ging also ebenfalls davon aus, daß eine Zweck-
bestimmung zum Bau einer Atomwaffe zumindest 
nicht nachgewiesen werden konnte. Deshalb war 
nach heutiger Erkenntnislage eine originäre Zustän-
digkeit des BKA nach § 5 Abs. 2 BKA-Gesetz a.F. 
zum Zeitpunkt der Probenübergabe am 25. Juli 1994 
nicht gegeben (Dokument Nr. 4). 

Bei der Beurteilung der Frage, ob in einem konkreten 
Fall die Zuständigkeitsregelung des § 5 Abs. 2 BKA-
Gesetz a.F. eingehalten worden ist, darf nicht über-
sehen werden, daß die Entscheidung über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Nr. 1 BKA-
Gesetz a. F. anhand der bestehenden Erkenntnislage 
zu treffen war, sich vielfach aber erst im weiteren 
Verlaufe der Ermittlungen zeigte, ob die Vorausset-
zungen tatsächlich erfüllt waren. Es mußte daher für 
die Zuständigkeit des BKA an sich ausreichen, wenn 
das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 5 Abs. 2 BKA-Gesetz a. F. - im Sinne eines Anfangs-
verdachts nach § 152 Abs. 2 StPO - angenommen 
werden konnte. Insoweit bestand ein gewisser Be-
urteilungsspielraum, der in der Praxis unter Beteili-
gung des BKA ausgeschöpft wurde, aber auch zu 
Divergenzen bei der Beurteilung der Sachlage in 

einem frühen Ermittlungsstadium führen konnte. 
Speziell im Münchener Plutoniumfall hat sich aller-
dings - wie oben dargestellt - die Einschätzung über 
das fehlende Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 
Abs. 2 BKA-Gesetz a.F. auch aus einer „ex-post-Be-
trachtung" heraus bestätigt. 

Polizeiliche Aufgaben der Strafverfolgung wurden 
dem BKA im vorliegenden Fall auch nicht nach § 5 
Abs. 3 Nr. 1 oder 2 BKA-Gesetz a.F. übertragen. 
Nach diesen Bestimmungen nahm das BKA die 
polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafver-
folgung über die in § 5 Abs. 2 BKA-Gesetz a. F. ge-
troffene Regelung hinaus selbst wahr, wenn eine zu-
ständige Landesbehörde darum ersucht (Abs. 3 Nr. 1) 
oder der Bundesminister des Innern es aus schwer-
wiegenden Gründen angeordnet hatte (Abs. 3 Nr. 2). 
Diese Voraussetzungen waren im vorhegenden Fall 
von vornherein nicht erfüllt. 

Wie bereits dargelegt (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A II 4 i) aa), S. 131 f.) erfuhr das BKA am 
26. Juli 1994 aus der erwähnten WE-Meldung erst-
malig von der am Vortage erfolgten Sicherstellung 
der Plutoniumprobe und der Bearbeitung des Falles 
durch das Bay. LKA. Das BKA erhob daraufhin aber 
keine Einwendungen gegen die Fortführung der 
Ermittlungen durch das Bay. LKA. Es zog den Fall 
nicht an sich. Somit war von diesem Zeitpunkt an für 
alle Beteiligten erkennbar, daß sich das BKA selbst 
nicht für zuständig hielt. Das Bay. LKA konnte auch 
deshalb von seiner Zuständigkeit für die weiteren 
Ermittlungen ausgehen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß sich Divergenzen 
in der Auslegung von Zuständigkeitsregelungen in 
der Praxis nie ganz ausschließen lassen. Dies ist 
schon darin begründet, daß die Zuständigkeit des 
BKA als Ausnahme von der Regelzuständigkeit der 
Länderpolizeien (vgl. § 1 Abs. 3 BKA-Gesetz vom 
1. Juli 1997, Anhang RV Nr. 14; zur damals geltenden 
Rechtslage vgl. § 5 Abs. 1 BKA-Gesetz a. F., Anhang 
RV Nr. 13) zwangsläufig an einengende Kriterien ge-
knüpft ist, deren Vorliegen bei einer vagen Aus-
gangsverdachtslage häufig erst abgeklärt werden 
muß. Vor dem Hintergrund des Regel-Ausnahme-
Verhältnisses bei der polizeilichen Aufgabenvertei-
lung zwischen Ländern und Bund ist diese Abklä-
rung regelmäßig von der Länderpolizei zu leisten, 
wenn Sicherheitsdefizite vermieden werden sollen. 

ß) Ausführungen von Beteiligten zu einer Zuständigkeit 
des BKA 

Der damalige Präsident des BKA Prof. Zachert hat 
zur Wahrnehmung der originären Zuständigkeiten 
seines Amtes allgemein ausgeführt, die Ermittlungs-
praxis der Länder in den letzten Jahrzehnten habe in 
Fällen der originären Zuständigkeit des BKA oftmals 
zu Parallelzuständigkeiten geführt. Aus „taktischen 
Gründen" habe sich eine „totale Geltendmachung 
der originären Zuständigkeit des BKA" aber als 
praxisfremd erwiesen. Vielfach seien nämlich die tat-
bestandlichen Voraussetzungen einer originären Zu-
ständigkeit des BKA erst im nachhinein beweisbar. 
Damit sich das BKA angesichts der Vielzahl der Fälle, 
in denen der Anschein einer originären Zuständig-
keit des BKA vorliege, nicht übernehme, habe sich 
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die Praxis eingespielt, daß die Landeskriminalämter 
mit der entsprechenden „Man-Power" und dem 
notwendigen „Know-how" immer dann die Ermitt-
lungen führten, wenn ein sofortiges Handeln vor Ort 
geboten sei. Konkret auf den Münchener Plutonium-
fall bezogen hat der Zeuge Prof. Zachert die Auffas-
sung vertreten, dieser habe im Lichte der späteren 
Erkenntnisse alle Merkmale einer originären Zu-
ständigkeit des BKA gehabt. Eine Übernahme des 
Münchener Ermittlungsverfahrens durch das BKA 
sei aber nicht in Betracht gekommen, da sich das 
Münchener Ermittlungsverfahren zum Zeitpunkt der 
erstmaligen Information des BKA am 26. Juli 1994 
bereits in einem fortgeschrittenen Ermittlungs-
stadium befunden habe. Aus diesem Grund und 
wegen des „dürren Faktenmaterials" wäre eine Über-
nahme zum damaligen Zeitpunkt „absolut unzeitig" 
gewesen. Eine solche wäre allenfalls dann diskutabel 
gewesen, wenn das BKA zu der Auffassung gelangt 
wäre, die Fallbearbeitung liege in der Hand einer 
Polizeibehörde, die nicht in der Lage sei, den Fall 
sachangemessen zu Ende zu führen. Beim Münche-
ner Ermittlungsverfahren sei das BKA jedoch der 
Meinung gewesen, dieses liege bei den bayerischen 
Ermittlungsbehörden in den „besten Händen", da 
das Bay. LKA über eine „sehr erfahrene Truppe von 
Ermittlern" verfüge. Darüber hinaus habe im Falle 
der Übernahme des Ermittlungsverfahrens durch das 
BKA die Gefahr eines Zeitverzugs bestanden, zumal 
der Sachverhalt aufgrund seiner spezifischen Eigen-
heiten auch durch eine hohe zeitliche Brisanz 
gekennzeichnet gewesen sei. Bei der damaligen Er-
kenntnislage könne man dem BKA deshalb ins-
gesamt nicht den Vorwurf machen, es habe von 
der Möglichkeit einer Evokation keinen Gebrauch 
gemacht. Der Zeuge Prof. Zachert hat weiter aus-
geführt, das BKA habe aus dem Münchener Pluto-
niumfall die Lehre gezogen, bei dieser „ außerordent-
lich sensiblen Materie der Nuklear kriminalität" im 
Zweifel eine „sehr frühe originäre Zuständigkeit 
des BKA anzunehmen" (56. Sitzung, Protokoll, Prof. 
Zachert, S. 3-5, 11 f., 15, 19f., 39). Der Leiter des 
BKA-Referats EA 25, der Zeuge Krömer, hat ergän-
zend ausgeführt, daß das BKA im Münchener Pluto-
niumfall originär zuständig gewesen sei und die Er-
mittlungen auch übernommen hätte, wenn es durch 
das Bay. LKA umfassender informiert worden wäre 
(64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 23-27, 29, 34 t.). 

Der Bayerische Staatsminister des Innern Dr. Beck-
stein hat sich vor den Untersuchungsausschüssen zur 
NichtÜbernahme des Ermittlungsverfahrens durch 
des BKA kritisch geäußert und dazu ausgeführt, für 
seine Bewertung der Vorgänge sei von entscheiden-
der Bedeutung, daß das Bay. LKA das BKA mit der 
WE-Meldung vom 26. Juli 1994 frühzeitig über die 
Probensicherstellung vom 25. Juli 1994 und die bis da-
hin festgestellten Personalien der Verdächtigen infor-
miert habe. Das Bay. LKA habe nicht etwa „hinter dem 
Rücken des BKA etwas gemacht" bzw. vor Bundesbe-
hörden „etwas verheimlicht". Obwohl das BKA in der 
daraufhin abgesetzten Nuklearsofortmeldung vom 
27. Juli 1994 die bayerischen Erkenntnisse um den 
Hinweis auf das beim BKA anhängige Ermittlungsver-
fahren ergänzt habe, habe das BKA gleichwohl nichts 
unternommen, um das beim Bay. LKA laufende Er-

mittlungsverfahren an sich zu ziehen. Er habe den 
Eindruck, daß das BKA mit seiner Kompetenz in die-
sem Bereich „extremzurückhaltend" umgehe. 

Insgesamt hat Staatsminister Dr. Beckstein die Auffas-
sung vertreten, daß die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bay. LKA und dem BKA verbesserungsbedürftig sei 
(11. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 25-28; UA Bay. 
LT, 26. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 56-59, 94-96; 
vgl. auch Erster Teil Zweiter Abschnitt A I 4b) bb), 
S. 88f.). 

j) Informationsaustausch zwischen dem 
Bayerischen Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen (BStMLU) und 
dem BMU am 27. Juli 1994 und Ersuchen 
des BMU, „kein Plutonium nach Deutschland 
verbringen zu lassen" 

Im Anschluß an die erstmalige Unterrichtung des BMU 
über das Münchener Ermittlungsverfahren durch das 
BStMLU am 26. Juli 1994 (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A II 4 d), S. 123) informierte der Mitarbeiter des 
BStMLU Lang am 27. Juli 1994 den zuständigen Refe-
ratsleiter im BMU Dr. Fechner telefonisch über die dem 
BStMLU vorliegenden Analyseergebnisse der Plutoni-
umprobe (11. Sitzung, Protokoll, Lang, S. 196). Nach 
Aussage des Zeugen Dr. Fechner teilte der Mitarbeiter 
des BStMLU Lang darüber hinaus mit, daß eine mög-
liche weitere Sicherstellungsaktion des Bay. LKA im 
Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens auf die 
erste Woche im August 1994 verschoben worden sei 
(UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 43; 
Dokument Nr. 96). 

Nach Angaben des Zeugen Dr. Fechner kam es im 
Verlauf des 27. Juli 1994 zwischen ihm und „einer 
Behörde in Bayern" zu einem weiteren Telefonge-
spräch, in dem ihm vertraulich wèitere Informationen 
zum Münchener Ermittlungsverfahren übermittelt 
worden seien. An seinen Gesprächspartner könne er 
sich nicht mehr erinnern. Die ihm bei diesem 
Gespräch übermittelten Informationen hat der Zeuge 
Dr. Fechner am 3. Mai 1995 in einem Vermerk 
niedergelegt, dessen Inhalt er bei seinen Verneh-
mungen vor den Untersuchungsausschüssen als rich-
tig bekräftigt hat. In dem Vermerk wird ausgeführt, 
daß „zu der vom Bay. LKA zusammen mit dem BND 
observierten Anbietergruppe" eventuell ein rus-
sischer Geheimdienstmitarbeiter gehöre. Darüber 
hinaus sei ihm mitgeteilt worden, das „LKA versuche 
angeblich, Mittel zu bekommen, um auch die im 
Ausland (mehrere Staaten !) befindlichen Teil-
mengen der 395 g Plutonium nach Deutschland zu 
locken" (Dokument Nr. 96; UA Bay. LT., 20. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S. 43; 45. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fechner, S. 9t., 25, 511., 87, 91t.). Der Zeuge 
Lang, der als Gesprächspartner des in diesem Ver-
merk erwähnten Telefonats in Betracht kommt, hat 
erläutert, der von Dr. Fechner festgehaltene Satz: das 
„LKA versuche angeblich, Mittel zu bekommen, um 
auch die im Ausland (mehrere Staaten !) befindlichen 
Teilmengen der 395 g Plutonium nach Deutschland 
zu locken", stamme nicht von ihm und sei ihm auch 
„völlig schleierhaft". Er wisse auch nicht, wie der 
Satz habe zustande kommen können, da ihm damals 
nicht bekannt gewesen sei, daß sich das Material im 
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Ausland befinde. Vielmehr habe er angenommen, 
daß sich das Material in Deutschland befinde. Es sei 
auch zu keinem Zeitpunkt von einer 395 Gramm-
Menge Plutonium die Rede gewesen. Sein Kenntnis-
stand sei von Anfang an der gewesen, daß die Vor-
läuferprobe übergeben worden sei und zusätzlich 
4 kg Plutonium angeboten würden (11. Sitzung, Pro-
tokoll Lang, S. 187, 213, 215; UA Bay. LT, 20. Sitzung, 
Protokoll Lang, S. 6, 36). 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht klären kön-
nen, ob und ggf. mit welcher Behörde bzw. mit 
welchem Mitarbeiter Dr. Fechner das erwähnte 
Telefonat geführt hat. 

Am 27. Juli 1994 telefonierten Dr. Fechner und Lang 
nach Eingang der Nuklearsofortmeldung beim BMU 
(vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 4 i) bb), S. 132) 
erneut. Dr. Fechner ersuchte Lang unter Hinweis auf 
Ziffer 5.3.1 der Regelungen des Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern vom 15. Juli 1994 für die polizei-
liche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im 
Zusammenhang mit dem illegalen Umgang mit 
radioaktiven Stoffen (vgl. Anhang RV Nr. 22), er möge 
auf das Bay. LKA einwirken, daß kein im Ausland be-
findliches radioaktives Material nach Deutschland ge-
bracht werde. Lang sagte zu, er werde wie gewünscht 
Kontakt mit dem Bay. LKA aufnehmen (UA. Bay. LT, 
20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 45 f., 54 f.; 45. Sit-
zung, Protokoll Dr. Fechner, S. 9-18, 25, 51-53, 85-87; 
Dokument Nr. 96; UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll 
Lang, S. 6-10, 18 L, 251., 36 f.; 11. Sitzung, Protokoll 
Lang, S. 189-191, 195-197, 215 f., 224 f.; UA Bay. LT, 
21. Sitzung, Protokoll Dr. Zeising, S. 6, 16). Der Zeuge 
Lang hat zu diesem Vorgang erläutert, daß er den 
Hinweis Dr. Fechners nicht als eine „dringende War-
nung", sondern eher als eine „Bitte" verstanden ha-
be, die vor dem Hintergrund der Nuklearsofortmel-
dung des BKA erfolgt sei. Von einer „Warnung" des 
BMU zu sprechen, sei insofern verfehlt, als das Bay. 
LKA die einschlägigen Richtlinien gut gekannt habe 
und sie auch „Geschäftsgrundlage" gewesen seien 
(11. Sitzung, Protokoll Lang, S. 189-191). 

Auf die Frage, ob das dem BStMLU übermittelte 
Ersuchen den Charakter eines „Ratschlags", einer 
„Bitte", einer „dringenden Warnung" oder gar einer 
„Weisung" gehabt habe, hat der Zeuge Dr. Fechner 
ausgeführt, es habe sich sicherlich nicht um eine 
Weisung, wohl aber um eine „dringende Bitte" gehan-
delt. Seiner Erinnerung nach habe er sich damals 
„relativ heftig" und „deutlich" geäußert. Seine Bitte, 
eine Einfuhr von radioaktivem Material zu verhin-
dern, hat der Zeuge weiter damit begründet, daß er 
damals sehr beunruhigt gewesen sei, weil in der 
Nuklearsofortmeldung des BKA auch von einem Kilo 
Plutonium die Rede gewesen sei und die Verbrin-
gung noch größerer Mengen nach Deutschland nicht 
von vornherein auszuschließen gewesen sei. Unter 
dem Aspekt der „Kritikalität" sei ein Transport um so 
gefährlicher, je größer die transportierten Mengen 
seien. So komme man zum Beispiel bei einer Menge 
von 4 kg Plutonium in einen Bereich, in dem das 
Material zwar nicht wegen der Strahlenbelastung, 
wohl aber im Hinblick auf eine nukleare Explosion 
unter Umständen kritisch werden könne. Der Zeuge 
hat zum Anlaß seines Telefonats auch noch ausge-

führt, er habe daran denken müssen, daß Täter häufig 
sichere - aber sehr schwere - Bleiverpackungen gegen 
leichtere Glasflaschen oder ähnliche, weniger sichere 
Verpackungen austauschten. Die ihm mitgeteilten 
Umstände hätten jedenfalls sehr „windige Randbe-
dingungen" für einen Nukleartransport dargestellt 
(45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S.17I.; UA Bay. LT, 
20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 45 f., 54 f.) 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht abschließend 
klären können, welche konkreten Informationen 
Dr. Fechner über den angeblichen Lagerort der ver-
schiedenen angebotenen Plutoniummengen erhielt. 
Er selbst meinte, der Lagerort sei nach seinen dama-
ligen Vorstellungen völlig unklar gewesen. Ihm sei 
lediglich eine Menge von „395 g" Plutonium genannt 
worden. Aufgrund der Nuklearsofortmeldung des 
BKA habe er darüber hinaus auch davon Kenntnis 
erlangt, daß angeblich ein Kilogramm Plutonium in 
Berlin lagere. Er habe damals nicht erfahren, daß 
durch die Täter eine Menge von 4 kg Plutonium 
angeboten worden sei. Wenn er dies damals erfahren 
hätte, wäre er „ganz bestimmt noch massiver da ein-
gestiegen" (45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 14, 
25, 86 f.). Demgegenüber hat der Zeuge Lang erklärt, 
er habe alle ihm bekannten Einzelheiten und Ent-
wicklungen an das BMU weitergegeben und alle 
Maßnahmen seines Landesministeriums mit dem 
BMU abgestimmt. Das BMU sei während des gesam-
ten Zeitraums der Ermittlungen auf dem Laufenden 
gewesen (11. Sitzung, Protokoll Lang, S. 1841.). Nach 
dieser Aussage müßte der Mitarbeiter des BStMLU 
Lang Dr. Fechner auch über die angebotenen 4 kg 
Plutonium unterrichtet haben, da er - wie oben dar-
gelegt - über entsprechende Informationen verfügte. 

Der Untersuchungsausschuß hat auch nicht aufklären 
können, ob Lang die mehr oder weniger dringlichen 
„Bitten" Dr. Fechners an das Bay. LKA weitergeleitet 
hat. Der Zeuge Lang meinte sich zu erinnern, im 
Anschluß an das Telefonat mit Dr. Fechner vom 27. Juli 
1994 unverzüglich den LKA-Einsatzleiter Sommer 
über den Inhalt des Gesprächs verständigt zu haben. 
Dieser habe daraufhin die Befürchtungen ausgeräumt 
(UA Bay. LT., 20. Sitzung, Protokoll Lang, S. 7-9; 11. 
Sitzung, Protokoll Lang, S. 190). Die Mitarbeiter des 
Bay. LKA haben dagegen übereinstimmend erklärt, 
eine derartige Warnung des BMU sei bei ihnen nicht 
angekommen. Der Zeuge Sommer hat ausgesagt, bei 
seinen Kontakten mit Dr. Zeising vom LfU und Lang 
als Vertreter des BStMLU sei häufiger davon die Rede 
gewesen, daß polizeiliche Ermittlungen nicht zu 
einem Import von Nuklearmaterial nach Deutschland 
führen dürften. Eine diesbezüglich Warnung des 
BMU sei ihm aber nicht bekannt geworden. Im übri-
gen habe das Bay. LKA die einschlägigen Richtlinien 
und die daraus erwachsende Problematik bei Ermitt-
lungen gekannt (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 101; 
UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 158; 
13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 89 f.; 21. Sit-
zung, Protokoll Edtbauer, S. 33; 19. Sitzung, Protokoll 
Adami, S. 70). Dr. Fechner hat eigenen Angaben zufol-
ge nicht nachgefragt, was das Bay. LKA auf seine 
„Warnung" bzw. „dringende Bitte" hin unternommen 
habe. Lang habe ja bestätigt, daß er sein Ersuchen an 
das Bay. LKA weitergeleitet habe (45. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fechner, S. 54, 91 f.). 
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k) Entwicklung des Informationsstandes 
der bayerischen Ermittlungsbehörden 
und des BND über die weiteren Aktivitäten 
der Anbietergruppe in der Zeit 
vom 27. bis 31. Juli 1994 und Reaktionen 

Nach den beiden Treffen am 26. Juli 1994 (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 4 e), S. 123 ff.) hatten die 
Ermittlungsbehörden bis zum 1. August 1994 keinen 
unmittelbaren Kontakt mehr zur Anbietergruppe. 
Während dieses Zeitraums waren sie ausschließlich 
auf die Informationen aus der Telefonüberwachung 
und den Berichten „Rafa's" über seine Gespräche 
mit der Anbietergruppe angewiesen. Die Informatio-
nen „Rafa's" wurden jeweils von „Liesmann" an den 
BND und über „Boeden" an das Bay. LKA weiterge-
leitet (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 153-155; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 8; 
Dokument Nr. 97). Im einzelnen stellt sich die weitere 
Entwicklung der Geschehensabläufe wie folgt dar: 

Informationslage am 27. Juli 1994 und Reaktionen 

Am Nachmittag des 27. Juli 1994 trafen sich „Lies-
mann" und „Rafa" gegen 15.30 Uhr. „Rafa" berich-
tete, Torres sei bereits auf dem Weg nach Rußland 
bzw. Sibirien. Darüber hinaus teilte er mit, Oroz biete 
ohne Wissen von Torres zusätzlich ein Geschäft mit 
bereits bei einem Spediteur in Hamburg lagerndes 
300 g Lithium 6 an, das er angeblich sofort liefern 
könne. Oroz bestehe aber auf einer umgehenden Be-
zahlung und verlange für das Lithium den gleichen 
Grammpreis, der für Plutonium vereinbart worden 
sei. Da ein solches Geschäft aus Sicht des BND-Mit-
arbeiters „Liesmann" nicht in Betracht kam, anderer-
seits der beabsichtigte Zugriff auf das Plutonium 
nicht gefährdet werden sollte, gab er „Rafa" auf, sich 
mit Oroz in Verbindung zu setzen und diesem mitzu-
teilen, „Boeden" und er hätten dringend nach Italien 
reisen müssen, um dort ein anderes Geschäft abzu-
schließen. Die „Organisation", die „Boeden" ver-
trete, sei aber jederzeit weiter telefonisch erreichbar. 
Darüber hinaus solle er Oroz mitteilen, „Boeden" 
und er würden vermutlich am 2. oder 3. August 1994 
aus Italien zurückkehren, sofern ihre Anwesenheit 
wegen des Plutoniumgeschäfts nicht bereits vorher 
erforderlich werden sollte (Dokument Nr. 97). 

Im unmittelbaren Anschluß an dieses Gespräch tra-
fen sich „Boeden", „Rafa" und „Liesmann" gegen 
15.50 Uhr. „Boeden" erklärte sich - wie von „Lies-
mann" vorgeschlagen - damit einverstanden, das für 
16.00 Uhr mit Oroz vereinbarte Treffen, das u. a. der 
Übergabe der Bankbestätigung dienen sollte, unter 
dem oben genannten Vorwand durch „Rafa" absa-
gen zu lassen (Dokumente Nr. 87 und 97). Der Zeuge 
„Boeden" hat dazu erläutert, Scheinverhandlungen 
über Lithium seien für ihn nicht in Betracht gekom-
men, da dieses Material für sie damals sekundär 
gewesen sei. Im Sinne eines legendengerechten Auf-
tretens hätten sie aber als „normale Geschäftsleute" 
andererseits schlecht sagen können, daß sie Lithium 
nicht kaufen wollten. Aus diesem Grunde hätten sie 
eine plausible Erklärung dafür finden müssen, das 
Treffen mit Oroz abzusagen. Ergänzend hat der 

Zeuge „Boeden" darauf hingewiesen, „Rafa" habe 
den Anbietern offenbar eine ihm von „Liesmann" ge-
nannte Telefonnummer gegeben, unter der die an-
gebliche „Firma" jederzeit telefonisch in den Büro-
stunden erreichbar gewesen sei (31. Sitzung, Proto-
koll „Boeden", S. 52f., 54; UA Bay LT, 14. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 8). 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs übergab „Boeden" 
„Rafa" die beim Treffen am 26. Juli 1994 der Anbieter-
seite zugesagten Dokumente. Neben einer schrift-
lichen Erklärung über die Geschäftsbeziehung der 
„Industrieberatung Walter Boeden" mit Torres und 
Oroz in einem Umfang von 265 Mio. US Dollar 
händigte er „Rafa" die Kopie eines Schreibens der 
Münchener Hypo-Bank vom 5. Juli 1994 zur Weiter-
gabe an Oroz aus, in dem bestätigt wurde, daß für 
„Boeden" ein Betrag von 2,5 Mio. US Dollar befristet 
bis zum 8. Juli 1994 in der Hauptniederlassung der 
Hypo-Bank in München zur Auszahlung bereitgehal-
ten werde (Dokumente Nr. 105 und 106; UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 8f.). Das Schrei-
ben der Hypo-Bank stammte aus einem vergleich-
baren Ermittlungsverfahren (sog. „Fall Landshut"), 
in dem es ebenfalls eingesetzt worden war (Doku-
ment Nr. 97; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 8f.). Beide Dokumente leitete „Rafa" 
noch am selben Tag im Namen von „Boeden" an 
Oroz weiter. 

Informationslage am 28. Juli 1994 und Reaktionen 

Am Donnerstag, dem 28. Juli 1994, gegen Mittag 
trafen „Liesmann" und „Rafa" erneut zusammen. 
„Rafa" teilte u.a . mit, bei den am 24. Juli 1994 im 
Hotel „Luitpold" in München abgestiegenen Ge-
schäftsvermittlern für die russische Gruppe handele 
es sich um den Spanier Jose Fernandez Martinez, 
wohnhaft in Madrid, und einen französischen Bas-
ken, namens Javier Bengoechea, wohnhaft in Paris 
und Marseille. Weiter berichtete „Rafa", Fernandez 
habe ursprünglich am 27. Juli 1994 zurück nach 
Madrid fliegen wollen. Da er diesen Flug aber nicht 
habe bezahlen können, wolle er heute per Bus nach 
Frankreich reisen, um sich dort bei Freunden Geld zu 
beschaffen. Fernandez und Bengoechea seien auch 
für die „Marseiller Mafia" tätig und arbeiteten direkt 
mit deren „Kopf" namens „Manolo" (Anmerkung: 
vermutlich wohl Manolo Lopez Romero) zusammen. 
„Rafa" gab weiter an, Torres habe telefonisch darum 
gebeten, die am Vortag übergebene allgemeine Er-
klärung über die Geschäftsbeziehung zwischen ihm 
und „Boeden" neu zu schreiben und sie ihm in Ruß-
land unter einer bestimmten Adresse zuzuleiten. Die 
ebenfalls am Vortag übergebene Bankbescheinigung 
solle in englischer Sprache abgefaßt und an eine 
bestimmte Adresse von Oroz in Pamplona (Spanien) 
geschickt werden. Darüber hinaus berichtete „Rafa", 
Oroz habe am Vorabend nach erheblichem Alkohol-
genuß mitgeteilt, daß er in Diensten des ukrainischen 
Geheimdienstes stehe und sich mit einem zusätz-
lichen Sonderauftrag in Europa aufhalte. Oroz habe 
geäußert, daß er seine Lebensgefährtin aus Kiew 
nach München holen wolle, dazu aber eine schrift-
liche Einladung notwendig sei, mit deren Hilfe diese 
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dann in der Ukraine ein Visa beantragen könne. 
„Rafa" nannte „Liesmann" auch Name und Anschrift 
der Lebensgefährtin. Er informierte ihn ferner darüber, 
daß Bengoechea beabsichtige, nach der Abreise von 
Fernandez das Hotel zu wechseln und in das Zimmer 
von Oroz im Hotel „Altano" umzuziehen. Darüber 
hinaus erklärte „Rafa", Torres habe mitgeteilt, daß zu-
sammen mit den 4 kg Plutonium auch 400 g Lithium 6 
nach München geliefert würden. Der Gesamtpreis 
für diese Lieferung werde sich deshalb auf insgesamt 
290 Mio. US Dollar erhöhen. Das Material werde von 
vier - wahrscheinlich bewaffneten - Offizieren der 
russischen Streitkräfte nach München gebracht und 
hier in einem Hotelzimmer oder einer Wohnung ver-
wahrt. Die Anbietergruppe beabsichtige, hinsichtlich 
der Übergabe und Bezahlung der 4 kg Plutonium 
und 400 g Lithium 6 in München entsprechend den 
bei den Treffen am 26. Juli 1994 (vgl. Erster Teil Zwei-
ter Abschnitt A II 4 e), S. 123 ff.) vereinbarten Modali-
täten zu verfahren. Die in Aussicht genommene Lie-
ferung von 2,5 kg Lithium werde zunächst zurückge-
stellt; dieses Material solle erst bei einem zweiten 
Geschäft verkauft werden (Dokument Nr. 97). 

Weiter meinte „Rafa", er habe sich zwischenzeitlich 
Gedanken über seine persönliche Gefährdungslage 
gemacht. Er benötige nach einem Zugriff die zu-
gesagte Erfolgsprämie für einen „Sicherheitsumzug" 
innerhalb des Großraums Madrid. Zur Absicherung 
seiner Familie werde er einige Detektive seiner 
Privatdetektei abstellen (Dokument Nr. 97). 

Im unmittelbaren Anschluß an das Treffen mit „Rafa" 
unterrichtete „Liesmann" gegen 14.30 Uhr „Boeden" 
telefonisch über die Mitteilungen „Rafa's". Er teilte 
„Boeden" u.a. mit, daß Fernandez beabsichtige, am 
Abend nach Frankreich zu reisen und Bengoechea 
anschließend in das Hotelzimmer von Oroz umziehen 
wolle. Ferner berichtete er, laut Angaben „Rafa's" 
würden die 4 kg Plutonium zusammen mit den 400 g 
Lithium 6 am 3. oder 4. August 1994 in München an-
kommen. Im Verlaufe des Telefonats wies „Boeden" 
„Liesmann" an, „Rafa" solle mit Oroz für den darauf-
folgenden Tag ein Treffen vereinbaren. Im Rahmen 
dieses Treffens solle er Oroz auf dessen Lithium-
angebot ansprechen und ihn auffordern, bis zum 
2. August 1994 eine Lithiumprobe zu beschaffen. 
„Boeden" unterrichtete anschließend das Bay. LKA 
über den aktuellen Sachstand (Dokumente Nr. 97 
und 87; 9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 18). 

Nach Angaben des LKA-Einsatzleiters Sommer lie-
ßen die Ermittlungsbehörden Fernandez ausreisen, 
weil sie ihn für eine nur an einer Provision interes-
sierte Randfigur hielten (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Pro-
tokoll Sommer, S. 149f.). 

Informationslage am 29. Juli 1994 und Reaktionen 

Am frühen Morgen des 29. Juli 1994 teilte „Rafa" 
„Liesmann" mit, Fernandez sei inzwischen in Paris 
angekommen und würde dort bei einem gewissen 
„Maki" oder „Marquis" wohnen, bei dem es sich um 
den Repräsentanten der Marseiller Mafia in Paris 
handele. Fernandez beabsichtige, am Sonntag, dem 

31. Juli 1994, nach München zurückzukehren (Doku-
ment Nr. 97). 

Am Abend des 29. Juli 1994 berichtete „Liesmann" 
„Boeden" erneut über den aktuellen Sachstand. 
„Liesmann" teilte mit, Oroz und „Rafa" hätten die 
ganze Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1994 zusammen 
getrunken. Nach Auskunft von „Rafa" werde Oroz 
erst dann eine Lithiumprobe beschaffen, wenn das 
Plutoniumgeschäft abgewickelt worden sei. Oroz 
habe „Rafa" erzählt, daß eventuell am Mittwoch, 
dem 3. August 1994, 4 kg Plutonium in vier Paketen 
und 400 g Lithium in einem weiteren kleineren Paket 
nach München kommen würden. Die Pakete würden 
von zwei Offizieren und zwei Chemikern angeliefert. 
Oroz solle am Montag, dem 1. August 1994, für diese 
Personen Hotelzimmer anmieten. Oroz habe für den 
Transport der Ware inzwischen einen Koffer besorgt, 
mit dem man 80 kg transportieren könne. Auch wolle 
er wegen der zu erwartenden Provision am Montag 
in München ein Bankkonto eröffnen. Außerdem 
wolle er sich für die Abwicklung des Plutoniumge-
schäfts eine Pistole beschaffen. „Boeden" unter-
richtete anschließend das Bay. LKA. Aufgrund der 
dem Bay. LKA übermittelten Informationen wurde 
mit „Liesmann" vereinbart, daß dieser verdeckt zwei 
weitere Hotelzimmer auf den Namen „Rafa" anmie-
ten solle. Diese Zimmer sollten unter polizeilicher 
Kontrolle bleiben für den Fall, daß tatsächlich weitere 
Mitglieder der Anbietergruppe anreisen würden 
(9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 18, UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 8; Dokument 
Nr. 87). 

Im Verlauf des 29. Juli 1994 installierte das Bay. 
LKA im Hotelzimmer von Oroz und Torres techni-
sche Überwachungsmittel. Am selben Tag händigte 
„Boeden" „Liesmann" auch die von Torres gefor-
derte „Bankbestätigung" in Form einer Bonitäts-
bestätigung der Hypo-Bank München in Höhe von 
122 Mio. US Dollar zur Weitergabe an die Anbieter 
über „Rafa" aus (Dokumente Nr. 107 und 87; UA Bay. 
LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 8f.). 

Informationslage am 30.131. Juli 1994 und Reaktionen 

Über das Wochenende vom 30. auf den 31. Juli 1994 
hatte „Liesmann" mehrfach persönlichen und telefo-
nischen Kontakt mit „Rafa". „Rafa" teilte mit, Torres 
befinde sich derzeit bereits wieder in Moskau und 
werde Anfang nächster Woche nach München 
reisen, wo er am Mittwoch, dem 3. August 1994, ein-
treffen werde. Torres werde 600 Gramm Lithium 6 
bei sich führen. Die Anbietergruppe erwarte bis spä-
testens Dienstagmorgen eine Bankbestätigung über 
einen Gesamtbetrag von 276 Mio. US Dollar. Die be-
reits übermittelte Bankbestätigung über 122 Mio. US 
Dollar sei zurückgegeben worden. „Rafa" berichtete 
weiter, in Lanta (Frankreich) befinde sich ein „Erho-
lungsheim" für KGB-Offiziere bzw. Angehörige der 
Nachfolgeorganisationen, in dem Torres und Oroz 
nach Abschluß der „Plutonium-Operation" zwei 
Wochen Urlaub machen sollten. Oroz spreche entge-
gen eigenen Angaben fließend Deutsch. In der Nacht 
vom 29. auf den 30. Juli 1994 habe er zusammen mit 
Oroz und Bengoechea eine Prostituierte in München 
besucht, die Oroz offensichtlich sehr gut gekannt 
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habe und mit der er sich länger ernsthaft unterhalten 
habe. „Rafa" teilte ferner mit, die „Schleusung des 
Plutoniums in einem deutschen Flughafen" solle 
durch einen „Polizeioffizier" und vier weitere „Poli-
zisten" erfolgen, die im Dienst der Anbietergruppe 
stünden. Torres sei angeblich Oberst, Oroz Haupt-
mann des ukrainischen Geheimdienstes. Sie hätten 
versucht, ihn ebenfalls für diesen Dienst zu rekrutie-
ren. Darüber hinaus sei ihm angeboten worden, ihn 
an der Provision in Höhe von 1.000 US Dollar pro ver-
kauften Gramm Plutoniums zu beteiligen. Das Pluto-
nium solle in vier Behältnissen in der Größe eines 
Schuhkartons angeliefert werden. Nach Angaben 
von Torres sei für die Übergabe des Plutoniums 
folgendes Verfahren geplant: Zunächst sollten die 
vier Behälter mit dem Plutonium zusammen mit vier 
weiteren, äußerlich identischen Behältern, die jedoch 
nur radioaktiv behandeltes Eisen enthielten, in das 
Zimmer von Oroz im Hotel „Altano" gebracht wer-
den. Die Russen sollten dann das Plutonium abholen 
und in ihren Hotelzimmern unterbringen. Er („Rafa") 
solle im Anschluß daran eines der „Eisen-Pakete" 
abholen, um dieses „Boeden" und „Liesmann" zwecks 
Probenentnahme in seinem Hotelzimmer anzubieten. 
Sobald „Boeden" von der Analyse der Probe zurück-
gekehrt und bis dahin keine Polizei erschienen sei, 
werde das „echte Geschäft" abgewickelt. Dieses 
solle dann - entsprechend dem bei den Treffen vom 
26. Juli 1994 festgelegten Verfahren - abgewickelt 
werden. Es sei vorgesehen, daß die Russen zunächst 
jeweils ein Kilo Plutonium in „Rafa's" Hotelzimmer 
schafften. Dort solle dann durch „Boeden" eine 
Probe entnommen werden, nach deren positivem Er-
gebnis die Überweisung erfolgen könne. Mit den 
restlichen Paketen werde entsprechend verfahren. 
Abschließend solle dann noch das Geschäft mit dem 
Lithium durchgeführt werden. „Rafa" berichtete wei-
ter, Oroz habe ihm erklärt, daß er in München auch 
noch einen Auftrag für den ukrainischen Geheim-
dienst übernehmen müsse. Für die Erfüllung dieses 
Auftrages benötige er ein Auto, um dessen Bereit-
stellung er die Käuferseite bitte. Oroz habe am Frei-
tag vergeblich versucht, in München ein Bankkonto 
zu eröffnen. Der Antrag habe nicht bearbeitet wer-
den können, da Oroz nicht die Voraussetzungen für 
die Eröffnung eines Bankkontos habe erfüllen kön-
nen. Auch diesbezüglich habe er um Unterstützung 
durch ihn und die Käuferseite gebeten (Dokument 
Nr. 108). 

Am Morgen des 31. Juli 1994 setzte sich „Boeden" 
mit „Liesmann" telefonisch in Verbindung und ließ 
sich über den aktuellen Sachstand informieren. 
„Liesmann" gab die Auskunft „Rafa's" weiter, wo-
nach eventuell am Mittwoch, dem 3. August 1994, 
acht Pakete jeweils in Größe eines Schuhkartons 
durch zwei Offiziere und zwei Chemiker angeliefert 
werden sollten. Zur Absicherung der Übergabe soll-
ten vier Pakete radioaktiv bestrahltes Eisen enthal-
ten, in vier gleichaussehenden Paketen würde sich 
das Plutonium befinden. Zunächst solle dem Interes-
senten nur radioaktives Eisen gezeigt werden, um 
mögliche Reaktionen der Käuferseite zu testen 
(31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 51t, 54t, 77; UA 
Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 8-, Doku-
ment Nr. 87). 

I) Ereignisse/Vorgänge in München vom 
1. August 1994 bis zur Rückkehr von Torres 
aus Moskau am 6. August 1994 

aa) Vorbereitungen des Bay. LKA  am 1. August 1994 für 
einen Einsatz im Zeitraum vom 3. bis 5. August 1994 

In Erwartung der erwähnten Plutoniumlieferungen 
bereitete das Bay. LKA einen Einsatz für den Zeitraum 
vom 3. bis 5. August 1994 vor. Das Bay. LKA informierte 
mit Fernschreiben vom 1. August 1994 das Bayerische 
Staatsministerium des Innern, das Polizeipräsidium 
München und die Polizeidirektion Spezialeinheit Süd-
bayern, es plane in dieser Woche in München die Fest-
nahme von vermutlich acht Personen, die 4 kg waffen-
fähiges Plutonium 239 zum Verkauf anböten. Bei den 
Tätern handele es sich - soweit bekannt - um drei 
Spanier, einen Kolumbianer und vier Russen oder 
Ukrainer, die zum Teil Angehörige von Geheimdienst-
organisationen seien. Zugleich forderte das Bay. LKA 
wegen der vermuteten besonderen Gefährlichkeit der 
Täter Unterstützungskräfte des Mobilen Einsatzkom-
mandos (MEK) und des Sondereinsatzkommandos 
(SEK) an (Dokumente Nr. 109 und 110). 

Bei einer Einsatzbesprechung im Bay. LKA am Nach-
mittag des 1. August 1994 wurden alternative Ge-
schehensabläufe skizziert. Insbesondere im Hinblick 
auf mögliche Gefährdungen durch die Ware wurden 
ausführlich verschiedene taktische Maßnahmen und 
Zugriffsmöglichkeiten erörtert und darauf abgestellte 
Einsatzkonzepte erarbeitet. Für den Fall der Über-
gabe des Materials im Hotelbereich wurde ein statio-
näres Zugriffskonzept unter Bereitstellung erforder-
licher Observations- und Zugriffskräfte vorbereitet. 
Für den Fall einer Zugriffsmöglichkeit außerhalb des 
Hotelbereichs war ein mobiles Zugriffskonzept vor-
gesehen. Hierfür erstellte das Bay. LKA entsprechende 
Durchführungspläne (9. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 18-, Dokument Nr. 111). 

Im Verlaufe des 1. August 1994 mieteten „Liesmann" 
und/oder „Rafa" im Auftrag des Bay. LKA im Hotel 
„Excelsior" für die erwarteten vier Russen zwei Dop-
pelzimmer an. Für diese Zimmer beantragte das Bay. 
LKA eine Telefonüberwachung sowie den Einsatz 
technischer Mittel und installierte die technischen 
Vorrichtungen. 

Im Rahmen der Telefonüberwachung wurde dem 
Bay. LKA ein am Nachmittag des 1. August 1994 ge-
gen 15.30 Uhr zwischen Oroz und Torres geführtes 
Telefonat bekannt, in dessen Verlauf Torres aus 
Moskau u. a. mitteilte, daß sie das Material bereits 
„in Händen" hätten und alles tun würden, um es so 
schnell wie möglich zu hefern. Derzeit werde aller-
dings noch nach einem Transportweg gesucht. Hin-
sichtlich des „anderen" Materials würden sie hoffen, 
daß es am Freitag „da sein" werde. Ob er bereits am 
Mittwoch komme, hänge davon ab, wie die Dinge 
organisiert werden könnten. Er werde aber in jedem 
Falle am Freitag zurückkommen. Für das „Kilo-
gramm" müsse noch ein Weg gefunden werden 
(Auszug aus der Telefonüberwachung vom 1. August 
1994, MATA 3, Bd. 5, S. 21t.). 

Noch am 1. August 1994 unterrichtete das Bay. LKA 
die Staatsanwaltschaft über die eingeleiteten Maß-
nahmen (Dokument Nr. 112). 
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bb) Einsatzbesprechung beim Bay. LKA am Morgen 
des 2. August 1994 

An einer großen Lagebesprechung am Dienstag, 
dem 2. August 1994, gegen 13.00 Uhr in den Räumen 
des Bay. LKA nahmen neben dem LKA-Einsatzleiter 
Sommer, die Abschnittsleiter des geplanten Einsatzes 
und alle sonstigen am Einsatz beteiligten Polizei-
beamten des Bay. LKA teil. Die Staatsanwaltschaft 
war durch Oberstaatsanwalt Meier-Staude, das 
Bayerische Landesamt für Umweltschutz (LfU) durch 
Dr. Zeising vertreten. Auch der BND-Mitarbeiter 
„Liesmann" war anwesend (Dokument Nr. 113). Die 
Besprechung diente vor allem dem Ziel, eine Ent-
scheidung über das weitere Vorgehen unter Beteili-
gung der Staatsanwaltschaft und unter Einbindung 
des LfU zu treffen. 

Nachdem die LKA-Beamtin Mattausch zu Beginn der 
Besprechung einen Sachstandsbericht vorgetragen 
und im Anschluß daran das Bay. LKA die in Betracht 
kommenden Zugriffsmöglichkeiten und Einsatzkon-
zepte außerhalb und innerhalb des Hotelbereichs 
erläutert hatte, äußerte sich Dr. Zeising zu den radio-
logischen Risiken der verschiedenen Alternativen. Er 
schilderte zunächst die Gefährlichkeit von radioakti-
ven Stoffen, insbesondere von Plutonium, und erläu-
terte, was beim Umgang mit Plutonium generell zu 
beachten sei. Auf die Frage des Bay. LKA, ob es mög-
lich sei, durch eine Hotelzimmerwand hindurch Pluto-
nium im benachbarten Zimmer festzustellen, erklärte 
Dr. Zeising, eine derartige Messung sei aller Wahr-
scheinlichkeit nach erfolglos, weil Plutonium als sog. 
Alphastrahler nur sehr gering strahle und im übrigen 
auch davon auszugehen sei, daß das Material fach-
männisch verpackt und deshalb gut abgeschirmt sei. 
Auf die Frage, ob man ohne Gefährdung der beteilig-
ten Personen im Hotelzimmer eine Plutoniumprobe 
entnehmen könne, meinte Dr. Zeising, daß wegen der 
Inkorporationsgefahr jeglicher Umgang mit offenem 
Plutonium vermieden werden müsse. Dementspre-
chend dürfe auf keinen Fall versucht werden, den Be-
hälter bei der Übergabe im Hotelzimmer in irgend-
einer Form zu öffnen. Es sei davon auszugehen, daß 
das Plutonium - ebenso wie die Probe - in Pulverform 
vorliegen werde. Er riet deshalb von einer Probennah-
me im Hotelzimmer ab. Wegen der Gefahr einer 
Plutonium-Kontamination warnte er darüber hinaus 
auch davor, mit Hilfe einer Türsprengung gewaltsam 
in das Hotelzimmer einzudringen. Der Mitarbeiter 
des BStMLU Lang, der im Anschluß an die Bespre-
chung von Dr. Zeising unterrichtet wurde, hat diese 
Angaben in seinen Vernehmungen vor den Unter-
suchungsausschüssen bestätigt (UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll Dr. Zeising, S. 5 f., 14; UA Bay. LT, 
20. Sitzung, Protokoll Lang, S. 11; 11. Sitzung, Proto-
koll Lang, S. 184, 187f., 200, 212f.). Demgegenüber 
hat Oberstaatsanwalt Meier-Staude vor dem Bayeri-
schen Untersuchungsausschuß erklärt, Dr. Zeising 
habe keine Einwände gegen die erörterten Einsatz-
konzepte erhoben (UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 58). Der Zeuge Dr. Zeising hat vor 
dem Bayerischen Untersuchungsausschuß ausge-
führt, in der Besprechung am 2. August 1994 sei 
wiederholt davon die Rede gewesen, daß das Material 
in Bayern oder zumindest in Deutschland gelagert sei 
(UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll Dr. Zeising, S. 6). 

Der LKA-Einsatzleiter Sommer und Oberstaats-
anwalt Meier-Staude sprachen auch darüber, ob die 
Anbietergruppe nicht schon sofort nach der Rück-
kehr von Torres aus Moskau festgenommen werden 
sollte, da schon mit der Verbringung der Probe nach 
Deutschland ein Straftatbestand erfüllt sei, der eine 
Verhaftung rechtfertige (Dokument Nr. 113). Sie ent-
schieden, vorerst keine Festnahmen vorzunehmen 
und die Ermittlungen fortzusetzen (51. Sitzung, Pro-
tokoll Meier-Staude, S. 42; Dokument Nr. 114). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat dazu in einem 
Vermerk vom 2. August 1994 (Dokument Nr. 114) 
notiert: 

„Es wurde für richtig angesehen, daß bei Zeit-
knappheit und zunächst übergebener schlechter 
Warenprobe eine erneute Probe für den nächsten 
Tag in der Früh abverlangt wird. Zugriff erfolgt, 
wenn zumindest 1 Kilo Ware bereit steht, aus 
der eine positive Probe stammt. In umfangreichen 
Vernehmungen müßte dann versucht werden 
den Rest der Ware ausfindig zu machen. Ein Ende 
der Vernehmungen (Feierabend) kann es nicht 
geben ". 

Er hat dann bei seiner Vernehmung erläuternd aus-
geführt, maßgebend für diese Entscheidung sei die 
von Oroz stammende Information gewesen, daß sei-
tens der Anbieter zur Absicherung der Übergabe 
beabsichtigt gewesen sei, insgesamt acht „Pakete" 
bzw. „Schuhkartons" mit jeweils einem Kilogramm 
Ware anzuliefern, von denen vier Pakete nur radio-
aktiv bestrahltes Eisen und vier gleichaussehende 
Pakete jeweils ein Kilogramm Plutonium enthalten 
sollten. Das geplante Vorgehen der Anbieter, durch 
„Boeden" zunächst eine Probe von einem Kilogramm 
des „falschen" Materials nehmen zu lassen und erst 
danach das Plutonium zu übergeben, um zu prüfen, 
ob es sich bei den Abnehmern um „echte" Käufer 
oder um Scheinaufkäufer handele, habe die Frage 
aufgeworfen, wie man konkret auf diese Vorgehens-
weise der Anbieter reagieren könne. Insbesondere 
sei überlegt worden, wie man verfahren könne, wenn 
durch die Anbieter nur ein Kilogramm Plutonium 
übergeben werde, der Verwahrort der restlichen drei 
Kilogramm den Ermittlungsbehörden aber noch 
unbekannt sei. Vor diesem Hintergrund sei dann 
entschieden worden, bereits nach Übergabe von 
einem Kilogramm „echter" Ware zuzugreifen, um 
dann den Verwahrort der restlichen drei Kilogramm 
mittels umfangreicher Vernehmungen der Täter 
zu ermitteln (51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, 
S. 42). 

Zur Entscheidung vom 2. August 1994, vorerst keine 
Festnahmen vorzunehmen und die Ermittlungen 
fortzusetzen, hat „Liesmann" in einem Vermerk vom 
30. April 1995 ausgeführt, aufgrund der von „Rafa" 
übermittelten Informationen und eigener Erkennt-
nisse des Bay. LKA habe zum damaligen Zeitpunkt 
noch der Verdacht nahegelegen, daß radioaktives 
Material bereits versteckt in Deutschland gelagert 
sei. Ziel von Polizei und Staatsanwaltschaft sei es 
gewesen, den Lagerort dieses Materials, insbeson-
dere in München, ausfindig zu machen (Dokument 
Nr. 113). 
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cc) Rolle „Liesmanns" in den Verhandlungen 
mit der Anbietergruppe und in den Besprechungen 
mit den bayerischen Ermittlungsbehörden 

Rolle „Liesmanns" in den Scheinverhandlungen 
mit der Anbietergruppe 

Wie oben im einzelnen dargelegt (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A II 1 c) bb) ex), S. 99f.) sollte „Lies-
mann" in den Verhandlungen des Scheinaufkäufers 
„Boeden" mit der Anbietergruppe als Dolmetscher 
fungieren. Es bestand darüber hinaus Einvernehmen 
zwischen den Ermittlungsbehörden und dem BND, 
daß „Liesmann" dabei zusammen mit „Boeden" kon-
spirativ unter der Legende eines Scheinaufkäufers 
auftreten mußte. Ein bloßer Dolmetscher für Spa-
nisch hätte mangels einschlägiger Ausbildung und 
Erfahrung diese Rolle nicht ausfüllen können. Ihm 
wäre auch die damit verbundene Gefährdung nicht 
zuzumuten gewesen. 

Nach der Beweisaufnahme steht fest, daß sich „Lies-
mann" insoweit an den vereinbarten Rahmen der 
Amtshilfe gehalten hat, als nicht er, sondern der 
Scheinaufkäufer des LKA „Boeden" bei den Ver-
handlungen mit der Anbietergruppe alle Entschei-
dungen traf. Dem steht nicht entgegen, daß nur 
„Liesmann" die Gespräche mit den Anbietern unmit-
telbar führte, weil nur er über die erforderlichen 
Sprachkenntnisse verfügte. Möglicherweise ist des-
halb bei Torres und Oroz der Eindruck entstanden, 
„Liesmann" sei gleichberechtigter Geschäftspartner 
von „Boeden" oder habe sogar den „Ton angege-
ben" (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 45 f., 95 f.; UA 
Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 13). Auch 
der Umstand, daß „Boeden" für seine Verhandlungs-
führung jeweils auf die vorherige Übersetzung der 
Erklärungen der Anbieter durch „Liesmann" ange-
wiesen war, hat vielleicht zu diesem Eindruck bei-
getragen. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich in diesem Zu-
sammenhang auch mit einer Textpassage in dem o. g. 
Vermerk von Oberstaatsanwalt Meier-Staude (Doku-
ment Nr. 114) befaßt, in dem dieser - bezogen auf die 
Einsatzbesprechung beim Bay. LKA vom 2. August 
1994 - wörtlich u. a. folgendes niederlegte: 

„Ich habe den V-Mannführer noch einmal nach-
drücklich darauf hingewiesen, daß sämtliche Akti-
vitäten gegenüber den Tätern vom Scheinaufkäu-
fer wahrgenommen werden sollen. Er soll sich auf 
seine Übersetzerrolle zurückziehen. Er soll eben-
falls sorgfältig die Zuverlässigkeit der V-Person 
austesten ". 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat hierzu erläu-
ternd ausgeführt, er könne sich nicht mehr daran er-
innern, warum er „Liesmann" in der Besprechung 
am 2. August 1994 darauf hingewiesen habe, dieser 
solle sich auf seine Dolmetscherrolle zurückziehen. 
Entweder habe er einem Lauschangriffsprotokoll ent-
nommen, daß „Liesmann" in den Verhandlungen mit 
der Anbietergruppe „zu aktiv" sei oder er habe dies 
„irgendwo gehört". Als maßgeblichen Grund für 
seinen Hinweis an „Liesmann" hat Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude genannt, daß er von Beginn des Einsat-
zes an daran interessiert gewesen sei, den V-Mann 

„Rafa" und „Liesmann" als dessen V-Mannführer 
möglichst frühzeitig aus dem Einsatzgeschehen her-
auszunehmen und alle Aktivitäten möglichst umfas-
send und schnell auf den Scheinaufkäufer „Boeden" 
zu verlagern, da ein solcher Verdeckter Ermittler 
bzw. nicht offen ermittelnder Polizeibeamter sorgfäl-
tiger vorgehe als ein V-Mann. Eine derartige Heraus-
lösung sei aber nicht möglich gewesen. Ihm sei 
vorgetragen worden, daß die Vertrauenssituation 
zwischen der Anbietergruppe und „Rafa" einerseits 
sowie zwischen „Rafa" und „Liesmann" andererseits 
so eng gewesen sei, daß man diese beiden Personen 
nicht ohne Risiken aus dem weiteren Ermittlungsver-
fahren habe herausnehmen können. Vor diesem Hin-
tergrund habe es sich von selbst verstanden, „Lies-
mann" grundsätzlich darauf hinzuweisen, er möge 
sich in den Verhandlungen mit der Anbietergruppe 
zurücknehmen und sich auf seine Dolmetscherrolle 
zurückziehen. Andererseits wies Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude „Liesmann" - wie aus dem Vermerk 
ersichtlich - ausdrücklich an, sorgfältig die Zuverläs-
sigkeit von „Rafa" auszutesten (51. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 47 f.; UA Bay. LT, 18. Sitzung, Proto-
koll Meier-Staude, S. 47 f., 86; 13. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 108-111). 

Rolle „Liesmanns" in den Besprechungen 
beim Bay. LKA und bei der Staatsanwaltschaft 
Es steht weiter fest, daß „Liesmann" an nahezu allen 
Einsatzbesprechungen beim Bay. LKA und darüber 
hinaus auch den wichtigen Besprechungen zwischen 
dem Bay. LKA und der Staatsanwaltschaft am 27. Juli 
und 2. August 1994 teilgenommen hat (vgl. insbes. 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 4 g, S. 127 ff.-, Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 4 1 bb, S. 140). Die Teil-
nahme „Liesmanns" an diesen Besprechungen er-
folgte auf ausdrücklichen Wunsch des Einsatzleiters 
beim Bay. LKA Sommer bzw. auf Bitten von Ober-
staatsanwalt Meier-Staude. Bei den Einsatzbespre-
chungen berichtete „Liesmann" jeweils - zusammen 
mit „Boeden" - über die aktuellen Erkenntnisse aus 
den verschiedenen Treffen mit der Anbietergruppe. 
„Liesmann" sollte in diesen Besprechungen weiter 
auch für Rückfragen über die von „Rafa" erhaltenen 
Informationen zur Verfügung stehen. Er sollte dann 
„Rafa" jeweils mitteilen, wie er gegenüber den 
Anbietern agieren solle. Neben den vom Bay. LKA 
eigenständig gewonnenen Erkenntnissen beruhte 
die jeweilige Lagebeurteilung der bayerischen Er-
mittlungsbehörden, insbesondere hinsichtlich des 
Lagerorts der verschiedenen angebotenen Plutonium-
mengen, auch auf den von „Liesmann" übermittelten 
Informationen. 

„Liesmann" als eine Erkenntnisquelle 
der Ermittlungsbehörden 
Die Ermittlungsbehörden waren nicht allein auf die 
Übersetzungen und Einschätzungen „Liesmanns" 
angewiesen, da er nicht die einzige Erkenntnisquelle 
für die Ermittlungsbehörden war. Ihnen standen eine 
Vielzahl von Informationen aus den abgehörten Tele-
fongesprächen und den Lauschangriffsprotokollen 
zur Verfügung, wenn auch nicht im einzelnen fest-
zustellen war, welche Informationen wann den ein-
gesetzten Mitarbeitern der Ermittlungsbehörden zur 
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Kenntnis gelangten und in deren Lagebeurteilung 
einflössen. Nach dem Bericht der Bayerischen Staats-
regierung wurden die vom Hotelzimmer des Hotels 
„Altano" aus geführten Telefonate zeitnah ausge-
wertet und den eingesetzten Beamten zur Verfügung 
gestellt. So wurde am 4. August 1994 dem LKA aus 
der Telefonüberwachung bekannt, das Plutonium 
solle am 8./9. August 1994 in München ankommen. 
Seinem Bericht zufolge erfuhr das Bay. LKA am 3. Au-
gust 1994 ebenfalls aus der Telefonüberwachung, 
daß Torres aus Moskau eine mögliche Verzögerung 
der Warenlieferung mitgeteilt hatte. Am 10. August 
1994 wurden die in der Nacht aufgelaufenen Ton-
bänder übersetzt und ausgewertet. Dies weist auf 
eine zügige Auswertung abgehörter Telefonge-
spräche auf Seiten der Ermittlungsbehörden hin. 
Diese konnten die so gewonnenen Erkenntnisse 
neben den Informationen von „Liesmann" rechtzeitig 
in die Lagebeurteilung einbeziehen (Bericht der 
Bayerischen Staatsregierung vom 27. November 
1995, S. 48, 56, 57; Bericht des Bay. LKA vom 28. April 
1995, MAT B 2, S. 10). 

dd) Treffen zwischen Oroz, „Rafa", „Boeden" und 
„Liesmann"  im Straßencafe vor  dem Hotel „Excelsior" 
am Abend des  2. August 1994 

Am 2. August 1994 fand in der Zeit zwischen 18.00 
und 19.15 Uhr im Straßencafe vor dem Hotel „Excel-
sior" in München ein weiteres Treffen zwischen 
Oroz, „Boeden", „Rafa" und „Liesmann" statt. Die 
im Verlauf dieses Treffens geführten Gespräche 
wurden wiederum mittels eines Lauschkoffers des 
Bay. LKA aufgezeichnet. Von den Aufzeichnungen 
hat das Bay. LKA im weiteren Verlauf der Ermittlun-
gen auszugsweise Niederschriften gefertigt. Auf der 
Basis dieses Lauschangriffsprotokolls und einer vom 
Untersuchungsausschuß selbst gefertigten Tonband-
abschrift sowie der Vernehmungsergebnisse stellen 
sich Ablauf und wesentlicher Inhalt dieses Treffens 
wie folgt dar: 

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, zu 
welchem Zeitpunkt und auf welchem Transportweg 
die 4 kg Plutonium sowie die 400 g Lithium nach 
München gebracht werden würden. Oroz erklärte 
dazu definitiv, spätestens am Freitag, dem 5. August 
1994 - möglicherweise auch schon am Donnerstag, 
dem 4. August - , werde die gesamte bestellte Ware 
in München zur Verfügung stehen. Das Material wer-
de in fünf Behältern, die sich in fünf Paketen befän-
den, angeliefert, wobei vier Pakete je ein Kilogramm 
Plutonium und ein weiteres Paket 400 g Lithium 
enthielten. Das Plutonium stamme aus demselben 
„Block" wie die übergebene Plutoniumprobe und 
werde ebenso wie diese in Pulverform angeliefert. 
Jedes einzelne Kilogramm Plutonium werde von den 
„Leuten in der Fabrik" fachmännisch jeweils in einen 
Bleibehälter mit einem Gewicht von ca. 12 bis 13 kg 
verpackt und mit einer Plombe versiegelt, so daß 
keine Strahlung entweichen könne. Das Material 
werde mit einem eigenen Flugzeug der „Organisa-
tion" transportiert, das aber nicht in, sondern außer-
halb von München landen werde. Er beabsichtige 
dann, mit dem Pkw - um dessen Bereitstellung er die 
Käuferseite gebeten habe - zum Landeplatz zu 
fahren und das Material dort abzuholen. Nachdem 

Torres ursprünglich bereits am selben Tage mit dem 
Material nach München habe zurückkehren wollen, 
es dann aber Schwierigkeiten gegeben habe, einen 
geeigneten Transportweg zu finden, habe man sich 
entschieden, das Material am Donnerstag oder Frei-
tagmorgen mit einem Flugzeug zu transportieren, da 
dies sicherer sei. „Rafa" erklärte in diesem Zusam-
menhang, die beiden Zimmer im Hotel „Excelsior", 
die für die angekündigten vier erwarteten weiteren 
Gruppenmitglieder reserviert worden seien, könnten 
wieder abbestellt werden, da diese ihre eigene Orga-
nisation hier hätten. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde im einzel-
nen erörtert, in welcher Art und Weise das Geschäft 
in München konkret abgewickelt werden sollte. 
Nach längeren Diskussionen einigte man sich 
schließlich darauf, das Geschäft in zwei Phasen ab-
zuwickeln und dabei wie folgt zu verfahren: Nach 
Eintreffen der 4 kg Plutonium in München sollten 
zunächst zwei Kilogramm im Hotelzimmer „Rafa's" 
deponiert werden, wo „Boeden" unter Kontrolle von 
Torres, Oroz und „Rafa" und in Anwesenheit von 
„Liesmann" eine Probe entnehmen könnte. Danach 
solle „Boeden" zur Analyse der Probe in das Labor 
fahren. Sofern das Ergebnis positiv ausfalle, solle 
„Boeden" mit Torres oder Oroz zur Bank gehen, um 
dort für die ersten zwei Kilogramm einen durch die 
Bank bestätigten Inhaberscheck zu übergeben. Nach 
erfolgter Übergabe des Schecks könne „Liesmann" 
im Hotelzimmer die ersten zwei Kilogramm in Emp-
fang nehmen. Mit den restlichen zwei Kilogramm 
solle anschließend in gleicher Weise verfahren wer-
den. Als Oroz erklärte, er sei daran interessiert, daß 
die Bezahlung mittels eines einzigen Bankschecks 
erfolge, sagten „Boeden" und „Liesmann" die Be-
zahlung durch einen einzigen Bankscheck zu, sofern 
die Anbieter sich entschließen würden, die vier Kilo-
gramm Plutonium auf einmal im Hotelzimmer bereit-
zuhalten. 

Oroz erklärte daraufhin, er wolle am Mittwochmor-
gen bei einer Münchener Bank ein Konto eröffnen 
und bat die Käuferseite ihm dabei behilflich zu sein. 
„Liesmann" schlug Oroz vor, er solle sich an die 
Hypo-Bank in München wenden, in der möglicher-
weise auch Spanisch gesprochen werde. „Liesmann" 
erklärte außerdem, er werde sich am nächsten Mor-
gen mit der Bank in Verbindung setzen, um dort 
nachzufragen, ob jemand Spanisch spreche. Danach 
werde er Oroz informieren. 

Im weiteren Verlauf des Treffens berichtete Oroz 
über die derzeitigen Machtverhältnisse und Struktu-
ren in der ehemaligen Sowjetunion. Dazu gab er an, 
alle seine Verbindungen lägen auf Regierungsebene. 
Während er selbst von den Regierungen der Ukraine, 
Kasachstans, Weißrußlands und Sibiriens bevoll-
mächtigt sei, sei Torres für den „ganzen Rest", ein-
schließlich Moskau zuständig. Die Fabriken, in de-
nen das Plutonium produziert werde, stünden unter 
vollständiger Kontrolle des KGB bzw. dessen Nach-
folgeorganisation. Es bestehe zum einen die Mög-
lichkeit, das Plutonium „auf offiziellem Wege" - von 
einer Regierung zur anderen - „herauszuholen"; dies 
sei aber teuer und langwierig. Der andere - inoffi-
zielle - Weg führe über die Leute, die die Fabrik 
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kontrollieren würden. Diese verlangten 10% vom 
Wert der ausgeführten Ware. Der Transport von Ruß-
land erfolge entweder auf dem Landweg über Polen 
nach Deutschland oder auf dem Luftweg von 
Moskau nach Berlin. In Berlin hätten sie die Polizei 
bestochen. Auf die Frage von „Liesmann", ob das in 
Aussicht gestellte Material über Berlin kommen wer-
de, erklärte Oroz, die Flugroute werde noch genau 
festgelegt. Das Material könne über Berlin, aber auch 
über Österreich kommen, da sie auch dort Leute auf 
einem Flughafen „gekauft" hätten. Sie würden aller-
dings versuchen, das Material über Berlin herein-
zubringen, weil dies schneller gehe. 

Anschließend wurde noch über das Hubschrauber-
geschäft gesprochen. Oroz erklärte diesbezüglich, es 
bestehe kein Problem, auf offiziellem Wege acht 
Hubschrauber zu einem Stückpreis von 32 Mio. US 
Dollar zu beschaffen. Einzelheiten zur Abwicklung 
dieses Geschäfts könne man besprechen, wenn eine 
offizielle Bestellung seitens der Käufer vorläge. Wäh-
rend des Gesprächs erinnerte Oroz die Käuferseite 
mehrfach an die von ihm erbetene schriftliche Einla-
dung für seine in Kiew wohnende Lebensgefährtin. 
Die Ubergabe des Schreibens wurde von „Liesmann" 
für den nächsten Tag zugesagt. 

Gegen Ende des Gesprächs vereinbarten die Ge-
sprächsteilnehmer für den Abend des 4. August 1994 
ein weiteres Treffen, um letzte Vorbereitungen für 
die am Freitag, dem 5. August 1994, geplante Ge-
schäftsabwicklung zu treffen. „Liesmann" sagte zu, 
bis zum Donnerstagabend hinsichtlich des Labors, 
der Bank und des Einladungsschreibens alles in die 
Wege zu leiten. Oroz erklärte, das geplante Treffen 
könne nicht vor 22.00 Uhr stattfinden, da er für Torres 
bis 21.00 Uhr telefonisch erreichbar sein müsse, falls 
es Probleme mit dem Transport des Materials gebe. 

Zum Schluß des Treffens händigte „Boeden" Oroz die 
Schlüssel für das von diesem verlangte Kraftfahrzeug 
aus. Anschließend begutachteten „Rafa" und Oroz 
das in einem Parkhaus abgestellte Fahrzeug. Das zur 
Peilung präparierte Fahrzeug war dort abgestellt wor-
den, nachdem am 31. Juli 1994 durch „Rafa" und 
„Liesmann" bekannt geworden war, daß Oroz gebe-
ten hatte, ihm für einen (angeblichen) Auftrag des 
ukrainischen Geheimdienstes ein Fahrzeug zur Verfü-
gung zu stellen (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 
4 k, S. 139). Das Fahrzeug wurde mehrere Tage unun-
terbrochen observiert. Die Schlüssel sollten bei „Rafa" 
verbleiben, um über ihn erfahren zu können, ob und 
gegebenenfalls wann die Täter das Fahrzeug benut-
zen würden (UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boe-
den", S. 9f.; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 34, 
112f.; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
9 f.). Der Zeuge „Boeden" hat in diesem Zusammen-
hang ausgeführt, Oroz habe zum Verwendungszweck 
erklärt, die Ware werde mit einem LKW in Begleitung 
der vorerwähnten Offiziere und Chemiker an einen 
Ort außerhalb Münchens gebracht. Da der Lkw zu 
auffällig sei, um mit ihm nach München reinzufahren, 
müsse das Material mit einem Pkw abgeholt werden. 
„Rafa" habe ihm später mitgeteilt, daß sich Oroz das 
Fahrzeug angeschaut und dabei festgestellt habe, daß 
der Pkw groß genug sei, um das Material verstauen zu 
können. Von einem möglichen Lufttransport sei bei 

diesem Treffen noch keine Rede gewesen (UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 9, 31. Sitzung, Pro-
tokoll „ Boeden ", S. 112 f.). 

Im Verlaufe des Treffens übergab „Boeden" Oroz die 
geforderte „Bankbestätigung" über die als Gesamt-
kaufsumme vereinbarten 276 Mio. US Dollar, 265 Mio. 
US Dollar für die 4 kg Plutonium und 11 Mio. US Dol-
lar für die 400 g Lithium, im Original. Diese Bonitäts-
bescheinigung hatte am Vortag auf Ersuchen des Bay. 
LKA die Hypo-Bank ausgestellt (UA Bay. LT, 14. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 9; Dokument Nr. 115). 

ee) Ergänzende Informationen „Rafa's" im unmittelbaren 
Anschluß an das Treffen und deren Weiterieitung 
an das Bay. LKA durch „Liesmann" 

Im unmittelbaren Anschluß an dieses Treffen teilte 
„Liesmann" dem Bay. LKA mit, daß laut Rafa die an-
gekündigte Ware mittels eines Kleinflugzeuges nach 
Österreich oder Deutschland gebracht werden solle. 
Der LKA-Einsatzleiter Sommer hat dazu bemerkt, 
das Bay. LKA habe diesen Transportweg ernst ge-
nommen, weil „Liesmann" darauf hingewiesen habe, 
daß Torres in Moskau Inhaber einer Fluggesellschaft 
bzw. einer Hehkopter-Vertriebsgesellschaft sei (9. Sit-
zung, Protokoll Sommer, S. 18 f., 136). Die Ermitt-
lungsgruppe des Bay. LKA diskutierte daraufhin über 
die Möglichkeiten, wie die Täter ggf. Sicherheits-
kontrollen umgehen könnten, etwa durch Landung 
außerhalb üblicher Kontrollzeiten. Außerdem teilte 
„Liesmann" dem Bay. LKA noch am 2. August 1994 
mit, „Rafa" habe ihm erklärt, daß drei oder vier wei-
tere, etwa 30- bis 35jährige Russen zur Absicherung 
der Übergabe oder Gegenobservation eintreffen soll-
ten oder bereits eingetroffen seien. Die Observations-
kräfte des Bay. LKA wurden entsprechend informiert, 
um gegebenenfalls eine Gegenobservation feststel-
len zu können. Die Überprüfung der in der Nähe des 
Hauptbahnhofs hegenden Hotels anhand der Melde-
zettel wurde angeordnet. 

ff) Weitere Entwicklung bis zur Rückkehr  von  Torres 
aus Moskau am 6. August 1994 

Entwicklung am 3. August 1994 

Am Morgen des 3. August 1994 fand gegen 10.00 Uhr 
im Bay. LKA eine weitere Lagebesprechung zur Fest-
legung des weiteren Vorgehens nach dem Treffen 
zwischen „Boeden", „Liesmann", „Rafa" und Oroz 
vom Vorabend statt. Neben dem LKA-Einsatzleiter 
Sommer als Gesprächsleiter, den Abschnittsleitern 
des geplanten Einsatzes und weiteren Beamten des 
Bay. LKA, nahmen an dieser Einsatzbesprechung 
wiederum Dr. Zeising vom LfU und wohl auch „Lies-
mann" teil (Dokument Nr. 113). 

Das Bay. LKA nahm zu diesem Zeitpunkt an, daß Tor-
res sich noch in Moskau befinde und möglicherweise 
bereits im Besitz der Ware, nämlich der vier Behälter 
Plutonium und eines Behälters mit Lithium sei. Aller-
dings bestünden noch Transportprobleme. Torres 
wolle selbst mit diesem Material zu einem kleinen 
Flughafen fliegen, der in Deutschland oder Öster-
reich Hege. Es sei lediglich bekannt, daß Oroz für die 
Fahrtstrecke von München zum Zielflughafen und 
zurück mit dem Auto 3 1/2 Stunden benötigen werde. 
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Oroz beabsichtige, am frühen Morgen des 4. August 
1994 gegen 6.00 Uhr mit dem präparierten Fahrzeug 
von München aus zu diesem Flughafen zu fahren, 
um Torres dort mit dem Material abzuholen. Neben 
der aus insgesamt vier Personen bestehenden Anbie-
tergruppe um Torres und Oroz würden sich mög-
licherweise bereits drei Russen im Hotel „Altano" in 
München aufhalten. Diese seien beauftragt, die Lage 
im Hotel zu kontrollieren und gleichzeitig den Trans-
port zu überwachen. Es sei daher durchaus möglich, 
daß die Übergabe des Materials - entgegen den bis-
herigen Ankündigungen - nicht im Zimmer „Rafa's" 
im Hotel „Excelsior", sondern in einem der Zimmer, 
die durch die Russen selbst angemietet worden 
seien, erfolgen werde (Dokument Nr. 116; UA Bay. 
LT, 21. Sitzung, Protokoll Dr. Zeising, S. 7, 14). 

Im Rahmen der Besprechung wurden mit dem Be-
amten des LfU Dr. Zeising erneut radiologische Ge-
fährdungsaspekte im Zusammenhang mit den ver-
schiedenen vom Bay. LKA erwogenen Vorgehens-
weisen erörtert. Dr. Zeising wies erneut darauf hin, 
es dürfe auf keinen Fall versucht werden, den Behäl-
ter bei der Übergabe im Hotelzimmer zu öffnen, da 
davon auszugehen sei, daß das Plutonium - ebenso 
wie die Probe - in Pulverform vorliegen werde. An-
dernfalls bestehe die Gefahr einer Kontamination 
aller umstehenden Personen. Er riet deshalb von 
einer Probennahme durch „Boeden" im Hotelzimmer 
dringend ab. Darüber hinaus warnte er noch einmal 
nachdrücklich davor, mit Hilfe einer Türsprengung 
gewaltsam in das Hotelzimmer einzudringen. 

Der Zeuge Dr. Zeising hat in diesem Zusammenhang 
festgestellt, der Transport des Plutoniums mit einem 
Kleinflugzeug in den Umkreis von München sei in 
dieser Besprechung nur am Rande ein Thema gewe-
sen bzw. als eine von mehreren Transportvarianten in 
Betracht gezogen worden. Über die Folgen eines 
etwaigen Flugzeugabsturzes sei nicht diskutiert wor-
den. Auch bei dieser Besprechung habe er den Ein-
druck gewonnen, daß die Ermittlungsbehörden da-
von ausgegangen seien, das Plutonium befinde sich 
bereits im Hotelzimmer. Der Mitarbeiter des BStMLU 
Lang, der im Anschluß an die Besprechung wieder-
um über die Einzelheiten der vorangegangenen 
Besprechung von Dr. Zeising unterrichtet wurde, 
hat diese Angaben in seinen Vernehmungen vor den 
Untersuchungsausschüssen bestätigt (UA Bay. LT, 
21. Sitzung, Protokoll Dr. Zeising, S. 7, 13-15; UA 
Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll Lang, S. 11, 26; 11. Sit-
zung, Protokoll Lang, S. 184, 187, 21 f.). 

Aufgrund der vorliegenden Informationen entschied 
das Bay. LKA, die von Oroz für den 4. August 1994 
geplante Fahrt zu dem bisher nicht bekannten Flug-
hafen zu observieren. Für den Fall, daß gesicherte Er-
kenntnisse darüber gewonnen werden könnten, daß 
Oroz und Torres auf der Rückfahrt vom Flughafen 
nach München das Material mit sich führen würden, 
war ein mobiles Zugriffskonzept vorgesehen. Neben 
Kräften für einen derartigen mobilen Zugriff wurden 
auch Beamte für einen etwaigen stationären Zugriff 
im Hotel bereitgehalten. Vorrangiges Ziel des ge-
samten Einsatzes war, das Material sicherzustellen, 
während die Festnahme der Täter als zweitrangig 
angesehen wurde (Dokument Nr. 116). 

Im weiteren Verlaufe des 3. August 1994 wurde dem 
Bay. LKA im Rahmen der Telefonüberwachung ein 
Ferngespräch zwischen Torres und Oroz am frühen 
Morgen desselben Tages bekannt, in dem Torres aus 
Moskau mitgeteilt hatte, daß sich die Beschaffung 
bzw. die Lieferung des Materials aufgrund verstärk-
ter Sicherheitsmaßnahmen anläßlich des Besuchs des 
„Präsidenten" möglicherweise ein wenig verzögern 
könnte. Er habe eine Zusammenkunft mit den 
Leuten gehabt, die „hart daran arbeiten" würden. 
„Das andere" (Lithium) hätten sie schon in der Hand. 
Sie wüßten aber noch nicht, wie sie das Lithium 
verschicken sollten, da es sich in einem „sehr großen 
Apparat" befinde. Er überprüfe gerade zusammen 
mit seinen Partnern, ob er das Lithium mit einem 
Lastwagen schicken könne. Oroz erwiderte darauf-
hin, daß man sich unter diesen Voraussetzungen erst 
einmal auf die „vier Schuhe" (Plutonium) beschrän-
ken solle. Torres solle „Druck" machen, damit späte-
stens am Freitag, besser noch am Donnerstag, alles 
abgewickelt werden könne (Auszug aus der Telefon-
überwachung vom 3. August 1994, MAT A 3, Bd. 5, 
S. 35-37). 

Am Nachmittag des 3. August 1994 suchte Oroz - wie 
von ihm am Abend zuvor angekündigt - eine Filiale 
der „Hypo-Bank" in München auf, gab sich dort als 
spanischer Bauunternehmer aus und erkundigte sich 
über allgemeine Fragen des Geldtransfers. Dieser 
„Geschäftskontakt" wurde von einem Beamten des 
Bay. LKA begleitet, der auf Ersuchen des Bay. LKA 
mit Zustimmung der Hypo-Bank als „Bank-Ange-
stellter" auftrat. 

Im Verlaufe des 3. August 1994 installierte das 
Bay. LKA in „Rafa's" Zimmer im Hotel „Excelsior" 
technische Überwachungsmittel, nachdem Oroz 
beim Treffen am Vortag angekündigt hatte, daß die 
Ware dort übergeben werden solle. 

Entwicklung am 4. August 1994 

Am Morgen des 4. August 1994 wurde wegen der 
neuen Erkenntnisse aus der Telefonüberwachung im 
Bay. LKA gegen 8.00 Uhr eine weitere Lagebespre-
chung anberaumt. In dieser wurde u. a. auch erörtert, 
daß angeblich ein General des KGB in München ein-
treffen solle, der die Aufgabe habe, die Gesamtsteue-
rung des Vorhabens zu übernehmen. Außerdem wur-
de darüber gesprochen, welche Schlußfolgerungen 
daraus zu ziehen seien, daß die Anbietergruppe einer 
Aufdeckung ihrer Aktivitäten durch Polizeibehörden 
angeblich gelassen entgegensehe. Die Anbieter-
gruppe gehe offenbar davon aus, daß sie nach einer 
etwaigen Festnahme innerhalb kürzester Zeit wieder 
auf „freiem Fuß" sei. Das Bay. LKA vermutete 
deshalb, diplomatische Kreise könnten in den Fall 
verwickelt sein. „Boeden" und „Liesmann" erhielten 
den Auftrag, an dem für 22.00 Uhr geplanten Treffen 
mit Oroz und „Rafa" in der Lobby des Hotels 
„Königshof" teilzunehmen, um Erkenntnisse über 
das weitere Vorgehen der Anbieterseite gewinnen zu 
können. Ergänzend zu den bisher erarbeiteten (alter-
nativen) Einsatzkonzepten legte das Bay. LKA wei-
tere Varianten für einen möglichen Zugriff fest 
(Dokument Nr. 117). 



Deutscher Bundestag -13 . Wahlperiode D r u c k s a c h e 1 3 / 1 0 8 0 0 

Noch am Abend des 4. August 1994 erfuhr das Bay. 
LKA über die Telefonüberwachung von einem gegen 
21.30 Uhr zwischen Oroz und Torres geführten Telefo-
nat. Torres hatte aus Moskau u. a. mitgeteilt, es gebe 
Schwierigkeiten, da eine „Kommission zur Über-
prüfung" gekommen sei und sich die „Ausfuhr" des-
halb etwas verzögert habe. Er beabsichtige jedoch, 
am Sonntag, dem 7. August 1994, mit dem „anderen" 
(Lithium) zu kommen. Das „andere" (Plutonium) 
komme dann am Montag, dem 8. oder Dienstag, dem 
9. August 1994 (Auszug aus der Telefonüberwachung 
vom 4. August 1994, M ATA 3, Bd. 5, S. 46 f.). 

„Liesmann" teilte dem Bay. LKA noch am selben 
Abend mit, daß nach Angaben „Rafa's" Torres am 
Sonntag, dem 7. August 1994, mit 400 g Lithium 6 in 
München eintreffen werde und das Plutonium am 
8. oder 9. August 1994 unabhängig von Torres in 
München eintreffen werde. Die Anbieter hätten als 
Lieferweg gegenüber „Rafa" auch den Transport des 
Materials mit einem russischen (Militär-) Flugzeug, 
das Fracht und Personen mit sich führe, zu einem 
Flugplatz in „Ostdeutschland" genannt. Von dort 
solle das Material auf einen Tieflader oder Militär-
LKW umgeladen und in die Nähe Bayerns gebracht 
werden, von wo aus es von Oroz mit dem zur 
Verfügung gestellten Pkw abgeholt werden solle 
(9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 19 f.). 

Das für den Abend des 4. August 1994 im Hotel 
„Königshof" in München vorgesehene Treffen zwi-
schen Oroz, „Rafa", „Boeden" und „Liesmann" sagte 
Oroz ab, weil Torres noch nicht aus Moskau zurück-
gekehrt war. 

Entwicklung am 5. August 1994 

Am Morgen des 5. August 1994 gegen 11.00 Uhr 
fand im Bay. LKA eine weitere Einsatzbesprechung 
statt. In dieser wurden die neuen Erkenntnisse aus 
der Telefonüberwachung und die über „Liesmann" 
übermittelten Informationen „Rafa's" vom Vortag 
erörtert und notwendige Konsequenzen beraten. 
Neben Beamten des Bay. LKA nahm an dieser Ein-
satzbesprechung Staatsanwalt Herrle und von Seiten 
des BND wohl auch „Liesmann" teil. Der für den 
7. August 1994 angekündigte Lithium-Transport 
wurde dabei als für den polizeilichen Einsatz „un-
interessant" angesehen und entschieden, das Ein-
treffen der für den 8. bzw. 9. August 1994 in Aussicht 
gestellten vier Plutoniumpakete abzuwarten (Doku-
mente Nr. 113 und 118; UA Bay. LT, 16. Sitzung, 
Protokoll Herrle, S. 112, 115). 

Am 5. August 1994 erfuhr das Bay. LKA mit Hilfe der 
Telefonüberwachung, daß Torres Oroz von Moskau 
aus nochmals bestätigt hatte, er werde am Sonntag, 
dem 7. August 1994, möglicherweise auch schon am 
Samstag, dem 6. August 1994, mit den 400 g Lithium 
nach München kommen. Oroz machte Torres deut-
lich, er habe der Käuferseite verbindlich zugesagt, 
daß das Plutonium spätestens am Dienstag, dem 
9. August 1994, in München zur Verfügung stehen 
und er (Torres) deshalb „alles tun" müsse, um den 
Termin einzuhalten. Die Käufer würden inzwischen 
„nervös" (Auszug aus der Telefonüberwachung vom 
5. August 1994, MATA 3, Bd. 5, S. 49-55). 

Entwicklung am 6. August 1994 

Im Verlauf des 6. August 1994 kündigte Torres in 
mehreren Telefongesprächen an, er beabsichtige, am 
7. August 1994 mit dem Lufthansaflug Nr. LH 3369 
direkt von Moskau nach München zu fliegen. Er 
werde bei planmäßiger Ankunft der Maschine dort 
um 17.45 Uhr eintreffen (Auszug aus der Telefon-
überwachung vom 6. August 1994, MAT A 3, Bd. 5, 
5. 56 f., 60). 

Außerdem führte Oroz an diesem Tag um 11.55 Uhr 
ein kurzes Telefonat mit Bengoechea, bei dem er 
ohne nähere Konkretisierung erklärte, eine „Menge" 
zwischen „200" bzw. „300" befinde sich in Deutsch-
land (Auszug aus der Telefonüberwachung vom 
6. August 1994, MATA 3, Bd. 5, S. 56 f., 60). In seiner 
Vernehmung beim Bay. LKA hat Oroz angegeben, 
bei diesem Gespräch sei es um das Lithium gegangen, 
das nach Hamburg habe geliefert werden sollen. 

m) Vorgänge während des Aufenthalts von Torres 
vom 27. Juli bis 6. August 1994 in Rußland 

Zu den Ereignissen in Rußland während des Aufent-
halts von Torres in Moskau in der Zeit vom 27. Juli 
bis zum 6. August 1994 haben dem Untersuchungs-
ausschuß neben den Erkenntnissen aus der Telefon-
überwachung im wesentlichen nur die Aussagen von 
Torres anläßlich seiner Vernehmung vor dem Bayeri-
schen Untersuchungsausschuß vorgelegen. 

Torres hat über die Vorgänge in Rußland berichtet, er 
habe sich nach seinem Eintreffen am 27. Juli 1994 in 
Moskau noch am gleichen Nachmittag wie geplant 
mit „Konstantin" getroffen (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A II 4 f, S. 126 f.) und Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt AI 4a) ee), S. 86 f.). Dieser habe ihm lediglich 
zugesagt, eine Menge von 400 bzw. 494 g Plutonium 
zu besorgen. Um die Beschaffung der mit den Käufern 
vereinbarten Liefermenge von 4 kg habe er (Torres) 
sich vergeblich bemüht. Anschließend habe er auch 
mit „Gennadij" (Nikiforov) gesprochen und ihn über 
die Ereignisse in München informiert. Da die Käufer 
bei den Verhandlungen in München deutlich gemacht 
hätten, sie seien generell auch an Lithium interessiert, 
benötigten aber eine entsprechende Probe, habe er 
„Gennadij" gebeten, ihm Lithium zu beschaffen. In 
den nächsten Tagen habe ihm daraufhin „Gennadij" -
ohne Gegenleistung - insgesamt 600 Gramm Lithium 
in drei Dosen zu je ca. 200 g ausgehändigt. Darüber 
hinaus habe „Gennadij" ihm die Beschaffung von 
weiteren drei oder vier kg Lithium in Aussicht gestellt. 
Bei der Beschaffung des Lithiums habe „Gennadij" 
überhaupt keine Probleme gesehen, da dieses Materi-
al frei erhältlich und zudem sehr billig sei (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 40-46, 53; 44. Sitzung, 
Protokoll Torres, S. 75). 

Ende Juli bzw. Anfang August 1994 trat Torres nach 
eigenen Angaben an einen Mitarbeiter der Firma 
„ARCA International" in Moskau namens Carlos 
Garcia („Carlos") heran, übergab ihm eine dieser 
Lithium-Dosen und bat ihn, dabei behilflich zu sein, 
diese Dose nach Deutschland zu verbringen. Die 
200 g Lithium sollten den Käufern als Probe vorgelegt 
werden. „Carlos" nahm daraufhin Kontakt mit dem 
Kaufmann Frank Aschhoff auf, der in Hamburg einen 
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„Im- und Exporthandel von Waren aller Art" betrieb. 
Dieser importierte vor allem Früchte aus Südamerika, 
verkaufte diese nach Rußland weiter und stand in 
Moskau insbesondere mit der Firma „ARCA Inter-
national" in Geschäftskontakt, die ebenfalls mit 
Früchten handelte. „Carlos" bat Aschhoff um einen 
„Freundschaftsdienst", nämlich für einen Freund 
eine Dose Lithium mit einem seiner LKW's nach 
Deutschland zu transportieren. Er solle das Material, 
wenn es in Hamburg eingetroffen sei, an einen ge-
wissen Oroz übergeben, der es dort abholen werde. 
„Carlos" erklärte Aschhoff, das Lithium sei ungefähr-
lich und würde als Keramikputzmittel verwendet. 
Nachdem Aschhoff den Transport der Lithium-Dose 
nach Hamburg zunächst zugesagt hatte, gelangte er 
nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit 
seinem Geschäftspartner jedoch zu der Überzeu-
gung, daß es sich um eine „krumme Sache" handeln 
könne. Am 3. August 1994 lehnte er daraufhin 
die Bitte gegenüber „Carlos" ab. Dieser hatte die 
Lithium-Dose zwischenzeitlich bereits in Moskau 
einem Fahrer der Firma Aschhoff übergeben. Nach-
dem der Fahrer am nächsten Tag Rücksprache mit 
Aschhoff genommen und dieser ihm mitgeteilt hatte, 
er solle das Paket nicht transportieren, hielt der Fah-
rer die Lithium-Dose in der Folgezeit versteckt. Am 
5. August 1994 setzte sich Oroz mit Aschhoff in Ham-
burg telefonisch in Verbindung und fragte ihn, ob 
„seine Ware" bereits angekommen sei. Aschhoff ver-
neinte dies und verwies auf „Carlos" in Moskau. Erst 
nach der Festnahme der Täter auf dem Münchener 
Flughafen am 10. August 1994 wurde die Lithium-
Dose an „Carlos" zurückgegeben, der die Dose ver-
mutlich am 11./12. August 1994 der Frau von Torres 
in Moskau übergab (Dokument Nr. 119). 

Nachdem Torres seinerseits versucht hatte, eine 
Lithiumprobe von 200 g über „Carlos" auf dem Land-
weg per Lieferwagen nach Deutschland zu verbrin-
gen, beschloß er - ohne sich um diese Lieferung wei-
ter zu kümmern - , mit einer der beiden bei ihm noch 
verbliebenen Lithium-Dosen nach München zurück-
zufliegen. Torres hat dazu angegeben, zum einen 
habe er prüfen wollen, ob die Käuferseite bereit sei, 
statt der vereinbarten vier Kilogramm die Lieferung 
von nur 494 bzw. 400 g Plutonium, deren Beschaf-
fung ihm „Konstantin" zugesagt habe, zu akzep-
tieren. Mit der Übergabe des Lithiums habe er nach-
weisen wollen, daß er überhaupt in der Lage sei, 
zumindest einen Teil des angebotenen Materials zu 
beschaffen. Zum anderen habe er den Käufern die 
angeforderte Lithiumprobe verkaufen wollen, um mit 
dem Kaufpreis in Moskau die 400 bzw. 494 g Pluto-
nium bei Konstantin zu beschaffen. Im übrigen habe 
er Bedenken wegen des deutschen Zolls gehabt. 
Außerdem habe er gehofft, durch den Verkauf der 
200 g Lithium auch das am 26. Juli 1994 in Aussicht 
genommene größere Geschäft über mehrere Kilo-
gramm Lithium abschließen zu können (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 40-46, 53; 44. Sitzung, 
Protokoll Torres, S. 74-79). Vor dem Untersuchungs-
ausschuß hat Torres ausgesagt, während seines 
Aufenthalts in Moskau habe er zunächst Zweifel an 
der „Ernsthaftigkeit" des Geschäfts gehabt, weil die 
Käufer in München nicht bereit gewesen seien, die 
Probe zu bezahlen und nach Moskau zu reisen, um 

dort das Geschäft abzuwickeln. Erst nachdem Oroz 
ihm am 2. oder 3. August 1994 die Bankbestätigung 
und die anderen Dokumente zugeleitet hätte, habe 
er neues Vertrauen in die Realisierbarkeit des 
Geschäfts gefaßt. Ohne die Bankbestätigung hätte er 
die „ganze Sache abgehakt" (44. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 74-79). 

n) Rückkehr von Torres aus Moskau nach München 
und Übergabe von 200 g Lithium an „Rafa" 
am 6. August 1994 

Entsprechend seiner telefonischen Ankündigung traf 
Torres am frühen Abend des 6. August 1994 mit dem 
Lufthansaflug LH 3369 direkt aus Moskau auf dem 
Münchener Flughafen Erding ein. Entgegen den 
zuvor gegenüber Oroz gemachten Angaben führte er 
dabei nicht 400 g Lithium, sondern lediglich 210 g 
Lithium 6 in seinem Koffer mit sich. Bei seiner Ein-
reise wurde der Koffer durch den deutschen Zoll 
durchsucht und die Dose mit dem Lithium gefunden. 
Nachdem Torres erklärt hatte, daß es sich bei dem 
Stoff um Poliermittel für Keramik handele, konnte er 
den Zoll passieren (UA Bay. LT., 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 45). Torres wurde bei seiner Ankunft nicht 
observiert (Dokument Nr. 120). 

Am Flughafen wurde Torres von Oroz abgeholt. Dort 
traf Oroz auch mit dem BND-Mitarbeiter „Liesmann" 
zusammen, mit dem er sich kurz unterhielt. Torres 
erklärte Oroz, daß er eine Dose mit 200 g Lithium 
mitgebracht habe und eine weitere Dose mit Lithium 
auf dem Landweg unterwegs sei. Bezüglich des Plu-
toniums erklärte er, daß er dieses nicht beschaffen 
könne, wenn er in München von den Käufern kein 
Geld bekomme. Der Zeuge „Liesmann" hat vor dem 
Münchener Landgericht ausgesagt, die Zusammen-
kunft mit Oroz auf dem Flughafen sei zufällig ge-
wesen. Erst im weiteren Verlauf des Abends habe 
er von „Rafa" erfahren, daß Torres mit einer Dose 
Lithium 6 zurückgekehrt sei. 

Vom Flughafen aus fuhren Oroz und Torres gemein-
sam zu „Rafa" ins Hotel „Excelsior". Dort übergab 
Torres „Rafa" den Behälter mit dem Lithium und bat 
ihn, diesen zu verwahren, woraufhin „Rafa" den 
Behälter in einem Schrank in seinem Hotelzimmer 
deponierte. Torres erklärte auch gegenüber „Rafa", 
daß er das Plutonium nur gegen Geld beschaffen 
könne. „Rafa" meinte daraufhin, er werde versu-
chen, ein Treffen mit den Käufern zu organisieren. 
Noch am Abend des 6. August 1994 setzte sich 
„Rafa" mit „Liesmann" telefonisch in Verbindung 
und teilte diesem mit, daß Torres ihm eine Dose mit 
angeblich 200 g Lithium übergeben habe, die er in 
seinem Hotelzimmer verwahre (22.124. Sitzung, Pro-
tokoll „Rafa", transkrib. Fass., S. 33f.). 

Der Zeuge Bengoechea hat vor dem Bayerischen Unter-
suchungsausschuß ausgesagt, „Rafa", Oroz, Torres 
und er hätten sich noch am Abend des 6. August 
1994 zusammengesetzt. „Rafa" habe dabei erklärt, 
daß man den Käufern nicht mehr unter die Augen 
treten könne, wenn man kein Material in Händen 
halte. Torres habe daraufhin gesagt, er habe das 
Lithium als Garantie mitgebracht, als eine Bestäti-
gung und als Sicherheit für die Zahlung, die für die 
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3 g Plutonium noch ausstünden. Gleichzeitig würde 
er dann in Rußland die 500 g zahlen. Das Lithium 
lasse er als Garantieleistung für das Geld hier zurück. 
„Rafa" habe daraufhin erwidert, er werde den Vor-
schlag an die Käufer weiterreichen. Er werde ver-
suchen, für den nächsten Tag ein Treffen zu verein-
baren (UA Bay. LT, 6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, 
S. 19 f.). 

5. Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes 
über die Geschehensabläufe vom 26. Juli 
bis 6. August 1994 

a) Unterrichtung der Leitung des BND in der Zeit 
vom 26. Juli 1994 bis 1. August 1994 

aa) Unterrichtung des Leiters des BND-Leitungsstabes 

Informationsquellen des BND-Leitungsstabes 
für die Unterrichtung der Leitung des BND 
und des Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes 

Für die Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes in der 
Zeit vom 26. Juli bis 1. August 1994 stützte sich der 
damalige Leiter des BND-Leitungsstabes Oberst 
„Gilm" - eigenen Angaben zufolge - ausschließlich 
auf mündliche Informationen. Die Mitarbeiter des 
BND-Referats 11A „Kulp", „Hochfeld" und „Lies-
mann" berichteten ihm jeweils im Anschluß an die 
Lagebesprechungen bei den bayerischen Ermitt-
lungsbehörden. An derartigen Besprechungster-
minen bei Oberst „Gilm" am 26. und 27. Juli 1994 
nahm als Zuhörer auch der damalige Referent im 
BND-Leitungsstab „Döring" teil. 

Oberst „Gilm" hatte in dieser Phase außerdem (tele-
fonischen) Kontakt mit dem damaligen Leiter des 
Referats 35B Dr. Dürr und/oder mit dem Unterabtei-
lungsleiter 35 Dr. Grenzenberg, von denen er sich 
das Ergebnis der Auswertung der am 25. Juli 1994 
sichergestellten Plutoniumprobe - insbesondere im 
Hinblick auf die Waffenfähigkeit des Materials - er-
läutern ließ (Dokument Nr. 89; 73. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 2; 47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 154 f.). 

Darüber hinaus besprach sich Oberst „Gilm" - eige-
nen Angaben zufolge - in der Anfangsphase der 
Operation auch mit dem damaligen BND-Abtei-
lungsleiter 1 Dr. Werner. Er stimmte mit diesem, der 
sich allerdings im Zeitraum vom 19. Juli bis ein-
schließlich 8. August 1994 im Urlaub befand, die 
Unterrichtung des Bundeskanzleramtes ab (Doku-
ment Nr. 89; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 2; 
47. Sitzung, Protokoll Dr. Werner, S. 27, 47, 51 f.). 

Der Leiter des BND-Referats I IA „Merker" nahm an 
den Besprechungen bei Oberst „Gilm" nicht teil 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 6, 8, 15; 73. Sitzung, 
Protokoll „Gilm", S. 5; 70. Sitzung, Protokoll „ Döring ", 
S. 11; 40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 48). Er 
unterrichte Oberst „Gilm" auch nicht telefonisch 
oder in sonstiger Form über die aktuelle Entwick-
lung. Er hat vor dem Untersuchungsausschuß dazu 
ausgesagt, seiner Erinnerung nach habe er zwar 
zumindest einmal mit Oberst „Gilm" telefoniert, bei 
diesem Gespräch sei es aber lediglich darum gegan-

gen, Terminvereinbarungen für Gespräche zwischen 
seinen Mitarbeitern und Oberst „Güm" zu treffen 
(45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 153 f.). 

Nach den übereinstimmenden Aussagen aller hierzu 
vernommenen Zeugen wurden die in der operatio-
nellen Phase von den BND-Mitarbeitern „Kulp" und 
„Liesmann" gefertigten Vermerke über den jewei-
ligen aktuellen Sachstand Oberst „Gilm" nicht vor-
gelegt (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 8, 15, 35; 
70. Sitzung, Protokoll „Döring", S. 11 f.; 29. Sitzung, 
Protokoll „Kulp", S. 251; 40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 48). Auch die während der Ermittlun-
gen vom Bay. LKA angefertigten Lauschangriffs-
protokolle über die Verhandlungen zwischen den 
Anbietern und dem Scheinaufkäufer waren vor der 
Sicherstellung am 10. August 1994 weder Oberst 
„Güm" noch anderen Mitarbeitern des BND zugäng-
lich (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 26, 31; 73. Sit-
zung, Protokoll „Gilm", S. 6f.; 70. Sitzung, Protokoll 
„Döring", S. 14). 

Ablauf und Inhalt der Besprechungen 
bei Oberst „ Gilm " allgemein 

Oberst „Gilm" hat berichtet, er habe Wert darauf ge-
legt, bei den Besprechungen mit Mitarbeitern des 
Referats 11A über die Ergebnisse der Ermittlungen 
beim Bay. LKA, nicht aber über alle Facetten der dor-
tigen Besprechungen informiert zu werden. Seiner 
Ansicht nach sei es für die Leitung des Dienstes nicht 
notwendig, jedes Detail einer Operation zu kennen, 
vielmehr komme es darauf an, über die Grundzüge 
bzw. die schwerwiegenden Probleme einer Operation 
unterrichtet zu sein (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 10, 70 f.). In der Anfangsphase der Operation bis 
einschließlich 27. Juli 1994 sei die Informationsdichte 
besonders groß gewesen, weil die Pflicht zur Infor-
mation zu Beginn eines Vorgangs wesentlich größer 
sei als im weiteren Verlauf der Operation. Danach sei 
eine gewisse „Ruhephase" eingetreten, in der nicht 
so viel geschehen und deshalb die Informations-
dichte naturgemäß zurückgegangen sei (49. Sitzung, 
Protokoll „Gilm", S. 20, 28). Nach übereinstimmen-
den Aussagen der Zeugen „Gilm" und „Hochfeld" 
flössen die wesentlichen in dieser Phase Oberst 
„Gilm" mündlich übermittelten Informationen später 
in die schriftliche Leitungsvorlage vom 2. August 
1994 ein (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 5 c), 
S. 151 ff.), 49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 12, 16; 73. 
Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 7-, 40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 81). Oberst „Gilm" schloß vor dem 
Untersuchungsausschuß nicht aus, daß bei den 
dienstinternen Unterredungen noch die eine oder 
andere „Nuance" mitgeteilt worden sei, seiner Erin-
nerung nach seien diese zusätzlichen Details jedoch 
von keiner substantiellen Bedeutung gewesen 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 12, 16). 

Inhalt der Besprechungen bei Oberst „Gilm" 
im einzelnen 

Oberst „Gilm" hat ausgeführt, ihm sei durch die Mit-
arbeiter des Referats 11A mitgeteilt worden, daß sich 
für die bayerischen Behörden das Lagebild hinsicht-
lich des Lagerorts und der Lieferwege der verschie-
denen angebotenen Plutoniummengen insgesamt als 
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äußerst „verworren" darstellen würde. Es habe sich 
außerdem mehr oder minder täglich verändert. Sei-
nem Eindruck nach seien die Informationen in der er-
sten Phase klarer als später gewesen. Er selbst habe 
zunächst den Eindruck gewonnen, daß die Haupt-
menge des angebotenen Plutoniums mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bereits in Deutschland lagere, wobei 
der Raum Berlin eine Option gewesen sei. Indizien 
für Berlin als Lagerort hätten sich aus den ersten 
Gesprächen zwischen der Anbietergruppe und der 
Scheinaufkäuferseite am 26./27. Juli 1994 ergeben, 
in denen die Täter Reisen in den Raum Berlin ange-
kündigt hätten. Für den Lagerort Berlin habe auch 
der Gesichtspunkt einer möglichen Herkunft des 
Materials aus ehemaligen russischen Beständen ge-
sprochen. Nachdem aufgrund der Reisebewegungen 
der Täter zunächst - vor allem um den 27. Juli 1994 
herum - Deutschland im Mittelpunkt gestanden 
habe, habe die mit der Reise von Torres nach Moskau 
verbundenen Umstände dann auf Rußland als Lager-
ort gedeutet. Von Österreich als denkbarem Lagerort 
sei schließlich um den 28,/29. Juli 1994 die Rede 
gewesen. Der „Wiener oder Salzburger Bereich" sei 
als ein möglicher Transportweg genannt worden. Für 
ihn erkennbare definitive Hinweise auf einen kon-
kreten Lagerort wo auch immmer habe er jedoch 
niemals festgestellt (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 7-9, 21, 24-27, 47, 57t., 62f„ 83; 73. Sitzung, Pro-
tokoll „Gilm", S. 3). Der Zeuge „Döring" hat diese 
Angaben im wesentlichen bestätigt (70. Sitzung, Pro-
tokoll „Döring", S. lit., 15 t.). 

Oberst „Gilm" hat weiter ausgeführt, es sei ihm zu 
keinem Zeitpunkt klar gewesen, daß das Material 
aus Moskau beschafft werden mußte. Er könne sich 
auch nicht erinnern, darüber informiert worden zu 
sein, daß die Täter der Scheinaufkäuferseite ange-
boten hätten, nach Moskau zu reisen, um dort das 
Material in Empfang zu nehmen (49. Sitzung, Proto-
koll „Gilm", S. 63f., 70; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 3). Die Informationlage sei ferner von einer Ver-
schleierungstaktik der Anbietergruppe geprägt ge-
wesen. Die Täter hätten immer wieder verschiedene 
Wege und Transportmöglichkeiten erwähnt und 
falsche Spuren gelegt, indem sie Reiseaktivitäten in 
alle möglichen Richtungen entfaltet hätten (49. Sit-
zung, Protokoll „Gilm", S. 62). 

In der ersten Phase bis einschließlich 27. Juli 1994 sei 
es im besonderen Maße darauf angekommen, fest-
zustellen, ob die Anbieter - wie vorgegeben - tat-
sächlich über atomwaffenfähiges Material verfügten 
oder ob es sich um einen Betrugsfall handelte. Inso-
fern sei es wichtig gewesen, zu wissen, ob eine Probe 
übergeben worden sei, welches Ergebnis die Analyse 
der Probe gehabt habe und welche Schlußfolgerun-
gen daraus zu ziehen seien (49. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 20). Die konkreten und präzisen Infor-
mationen in den Vermerken der BND Mitarbeiter 
„Kulp" und „Liesmann" aus dieser Zeit mit den An-
gaben von Torres, derzeit befänden sich in Moskau 
494 g, wovon er drei Gramm als Probe bei sich habe, 
seien nicht an ihn gelangt. Gleiches gelte auch für 
das Angebot, 4 kg Plutonium von der Qualität der in 
München übergebenen Probe aus Rußland zu liefern 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 9f., 14f.; 73. Sit-
zung, Protokoll „Gilm", S. 3). Auf die Frage, ob er 

nicht darüber unterrichtet worden sei, daß die Täter 
am Abend des 26. Juli 1994 exakt dieses Angebot 
machten und die Staatsanwaltschaft am 27. Juli 1994 
entschied, den Fall gleichwohl weiterzuführen, er-
klärte Oberst „Gilm", er könne sich zwar nicht an 
das Datum erinnern, die 4 Kilogramm seien ihm aber 
bekannt. Er habe auch gewußt, daß die Entschei-
dung getroffen worden sei, den Fall weiterzuführen. 
Der Frage eines möglichen Imports des Materials sei 
er aber nicht weiter nachgegangen (49. Sitzung, Pro-
tokoll „Gilm", S. 49, 116 f.; 73. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 3). 

Im übrigen sei die Frage des Lagerortes und etwaiger 
Lieferwege für ihn keine zentrale Frage gewesen, da 
es sich um keine Operation des BND selbst gehan-
delt habe. Nachdem die Sache an das Landeskrimi-
nalamt abgegeben und die weiteren Ermittlungen 
unter der Verantwortung der bayerischen Behörden 
durchgeführt worden seien, habe der BND keine 
eigene verantwortliche „Handlungsführung" mehr 
gehabt. Die einzelnen Abiaufschritte hätten also 
nicht in der Zuständigkeit des Dienstes gelegen. Es 
sei nicht dessen Aufgabe gewesen, die exekutiven 
Entscheidungen und Maßnahmen des Bay. LKA be-
wertend zu begleiten und gegebenenfalls gegen-
zusteuern (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 23-25, 
50t., 59, 66, 71, 77, 93; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 3-6, 10-12). Wesentlich wichtiger als die Frage des 
mutmaßlichen Lagerortes sei für den Dienst die 
Frage nach dem Ursprung des Materials gewesen. 
Dementsprechend habe er sich dafür interessiert, ob 
Nuklearmaterial aus russischen Werken oder ande-
ren Bereichen abfließe und wie dies gegebenenfalls 
auf politischer Ebene verhindert werden könne. Im 
Ermittlungsverfahren sei diese Frage jedoch nicht 
thematisiert worden (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 78t., 92t.; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 10t.). 

Die Mitarbeiter des Referats IIA informierten Oberst 
„Gilm" bei den Besprechungen in dieser Zeit auch 
darüber, warum der Fall an das Bay. LKA und nicht 
an das BKA abgegeben worden sei. Oberst „Gilm" 
wurde versichert, daß das Bay. LKA und die Staatsan-
waltschaft inzwischen das BKA informiert hätten 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 24; 70. Sitzung, Pro-
tokoll „Döring", S. 12t.). Über die Frage einer Ein-
schaltung russischer Sicherheitsbehörden wurde nicht 
gesprochen (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 45). 

Auf die Frage nach Weisungen gegenüber den betei-
ligten Mitarbeitern des Referats I IA hat der Zeuge 
„Gilm" mitgeteilt, die Besprechungen hätten in 
erster Linie seiner Information über den jeweiligen 
Sachstand gedient. Soweit es seitens der Leitung des 
Dienstes sog. „Steuerungsimpulse" gegeben habe, 
seien diese von ihm weitergegeben worden. Nach-
dem er dem Präsidenten des BND über das erste 
Ergebnis der Operation berichtet habe, sei beispiels-
weise von diesem der „Steuerungsimpuls" gekom-
men, keine Handlungen vorzunehmen, die außer-
halb der rechtlichen Befugnisse des Dienstes lägen, 
insbesondere sicherzustellen, daß die Amtshilfe des 
BND im Rahmen der für diesen geltenden gesetz-
lichen Vorschriften bleibe. Auch sei er darauf hinge-
wiesen worden, daß der BND sich in keiner Weise 
daran beteiligen dürfe, Kriegsmaterial in die Bundes-
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republik Deutschland zu verbringen. Ferner dürfe 
der BND nicht als „agent provocateur" auftreten 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 29; 73. Sitzung, Pro-
tokoll „Gilm", S. 11). 

Die Frage der Amtshilfe wurde in den Besprechun-
gen bei Oberst „Gilm" in dieser Phase nicht proble-
matisiert. Oberst „Gilm" hat hierzu angemerkt, allen-
falls habe er den BND-Mitarbeiter „Liesmann" darauf 
hingewiesen, daß er sich auf seine Dolmetscherrolle 
zu beschränken habe (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 30; 70. Sitzung, Protokoll „Döring", S. 16, 18). 

Zusammenfassend hat Oberst „Gilm" bekundet, er 
habe sich durch die Mitarbeiter des Referats 11A da-
mals gut unterrichtet und für die Bedürfnisse der 
Beratung und Informationsweitergabe an das Bun-
deskanzleramt ausreichend informiert gefühlt (49. Sit-
zung, Protokoll „Gilm", S. 31; 73. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 5). 

bb) Unterrichtung des Präsidenten 
und des Vizepräsidenten des BND 

Oberst „Gilm" unterrichtete den damaligen BND-
Präsidenten Porzner und den seinerzeitigen Vize-
präsidenten Dr. Münstermann über die weitere Ent-
wicklung der Geschehensabläufe im Anschluß an die 
Analyse der Plutoniumprobe in der Zeit vom 27. Juli 
1994 bis 1. August 1994 entsprechend dem festgeleg-
ten Verfahren für derartige Vorgänge ausschließlich 
mündlich (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 35). Nach 
Angaben von Oberst „Gilm" war der damalige Präsi-
dent des BND Porzner über alle wesentlichen 
Schritte der Operation informiert. Auch sei dieser in 
jedem Falle früher, meist auch umfassender unter-
richtet gewesen als Staatsminister Schmidbauer, da 
in erster Linie die Verantwortungsebene des Präsi-
denten des BND betroffen gewesen sei. Die Leitung 
des BND sei auch nicht in irgendeiner Form „aus-
geschaltet" worden (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 55, 80f.). Präsident Porzner hat erklärt, Oberst 
„Gilm" habe ihm die Informationen übermittelt, die 
später auch in den Leitungsvorlagen enthalten ge-
wesen seien. Darüber hinausgehende Informationen 
habe er aufgrund der mündlichen Berichterstattung 
durch Oberst „Gilm" nicht erhalten (26. Sitzung, Pro-
tokoll Porzner, S. 80-82, 116 f.). 

Der damalige Vizepräsident des BND Dr. Münster-
mann wurde - eigenen Angaben zufolge - bis zum 
Urlaubsbeginn des Präsidenten am 6. August 1994 
durch Oberst „Gilm" sowie seinen damaligen persön-
lichen Referenten Devens, der auch im Leitungsstab 
vertreten war, über den Vorgang laufend unterrichtet 
(49. Sitzung, Protokoll Dr. Münstermann, S. 228 f.). 

b) Unterrichtung des Leitungsbereichs 
des Bundeskanzleramtes vom 26. Juli 
bis 1. August 1994 

aa) Unterrichtung Staatsminister Schmidbauers 
über das Ergebnis der Analyse der Plutoniumprobe 
am Abend des 26. Juli 1994 

Am Abend des 26. Juli 1994 unterrichtete Oberst 
„Gilm" Staatsminister Schmidbauer telefonisch über 
das Ergebnis der Analyse der Plutoniumprobe vom 
selben Tage (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 23, 42). 

Dem Untersuchungsausschuß haben keine Anhalts-
punkte dafür vorgelegen, daß Oberst „Gilm" Staats-
minister Schmidbauer bei dieser Gelegenheit über 
weitere Einzelheiten des Münchener Ermittlungsver-
fahrens unterrichtete. 

bb) Unterrichtung Staatsminister Schmidbauers 
durch den Leiter des BND-Leitungsstabes 
in der Zeit  vom  27. Juli bis  1. August 1994 

In der Zeit vom 27. Juli bis zum 1. August 1994 wurde 
Staatsminister Schmidbauer fortlaufend telefonisch 
ausschließlich durch Oberst „Gilm" über den Stand 
und die Entwicklung des Münchener Ermittlungs-
verfahrens unterrichtet. Nach den Vernehmungen 
von Staatsminister Schmidbauer und Oberst „Gilm" 
hatten die in der Zeit vom 27. bis 31. Juli 1994 geführ-
ten Telefonate folgenden Inhalt: 

Am 27. Juli 1994 informierte Oberst „Gilm" Staats-
minister Schmidbauer telefonisch über die Nuklear-
sofortmeldung des BKA vom selben Tage sowie das 
Angebot der Tätergruppe, neben Plutonium zusätz-
lich Lithium 6 zu beschaffen. Im Rahmen dieses Tele-
fonates fragte der Staatsminister nach, ob die in der 
Nuklearsofortmeldung des BKA genannten Personen 
mit den in München involvierten Tätern identisch 
seien bzw. ob es in irgendeiner Form Überschneidun-
gen des Münchener Ermittlungsverfahrens mit dem 
BKA-Verfahren gebe. Oberst „Gilm" hat vor dem 
Untersuchungsausschuß dargelegt, er sei in diesem 
Zusammenhang von Staatsminister Schmidbauer ge-
beten worden, weiter abzuklären, welche Ebenen 
bzw. Behörden mit dem Münchener Fall befaßt seien, 
warum das Bay. LKA und nicht das BKA ermittele 
und in welcher „politischen Rangordnung" die Ange-
legenheit in Bayern gehandhabt werde (49. Sitzung, 
Protokoll „Gilm", S. 41 f.; 65. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 55; 27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 47; 
Dokument Nr. 121). Nach Aussage Staatsminister 
Schmidbauers wies Oberst „Gilm" im Zusammen-
hang mit der Berichterstattung über das Lithiumange-
bot der Tätergruppe auch auf entsprechende Lager-
orte hin, von denen aus das Material geholt werden 
könne (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 270). 

Oberst „Gilm" erstattete dem Staatsminister noch am 
27. Juli 1994 - nach Rücksprache mit dem Referats-
leiter 11A „Merker" - einen mündlichen Zwischen-
bericht. Er teilte unter anderem mit, daß keine 
Überschneidungen zwischen dem Münchener Er-
mittlungsverfahren und dem beim BKA geführten 
Verfahren bestünden (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 54; Dokument Nr. 121). 

Noch am 27. Juli 1994 - möglicherweise aber auch 
erst am 28. Juli 1994 - unterrichtete Oberst „Gilm" 
Staatsminister Schmidbauer über das Ergebnis einer 
weiteren Besprechung beim Bay. LKA. Der Unter-
suchungsausschuß hat nicht klären können, ob es 
dabei um die Besprechung vom 26. Juli 1994 oder um 
die vom 27. Juli 1994 ging. Laut Oberst „Gilm" hat-
ten die bayerischen Ermittlungsbehörden festgelegt, 
den Fall weiterhin exekutiv zu verfolgen und die 
erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem habe die Tätergruppe angeboten, die 
Ware am 4./5. August 1994 zu übergeben (49. Sitzung, 
Protokoll „Gilm", S. 47). 
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Im Verlauf des 28. Juli 1994 bestätigte Oberst „Gilm" 
dem Staatsminister definitiv das negative Ergebnis 
seiner Anfrage vom Vortage zu einer etwaigen 
Personenidentität der in der Nuklearsofortmeldung 
des BKA genannten Personen und den in München 
involvierten Tätern (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 270; Dokument Nr. 121). 

Am 30. Juli 1994 - möglicherweise auch erst am 
31. Juli 1994 - unterrichtete Oberst „Gilm" in einem 
weiteren Telefonat Staatsminister Schmidbauer über 
die von den Anbietern genannten verschiedenen 
Lagerorte. 

Oberst „Gilm" hat ausgesagt, er habe die von der An-
bietergruppe genannten verschiedenen Lagerorte 
aufgezählt, wobei ihm insbesondere der Aspekt 
„Österreich" erinnerlich sei. Wahrscheinlich habe er 
in diesem Gespräch Staatsminister Schmidbauer auch 
gesagt, daß nach seiner Einschätzung die ganze 
Sache zunehmend verworrener und unseriöser werde 
(49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 42, 57f.; Dokument 
Nr. 121; 62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, 
S. 5). 

Staatsminister Schmidbauer hat dazu bekundet, ihm 
sei der Aspekt „Österreich" zwar klar gewesen, nicht 
aber zu diesem, sondern zu einem wesentlich späte-
ren Zeitpunkt. Er wisse nicht, ob der Hinweis auf den 
Aspekt „Österreich" bereits am 30. bzw. 31. Juli 1994 
erfolgt sei. Nach seiner Erinnerung sei es zunächst 
um andere Lagerorte gegangen. Allerdings gehe er 
davon aus, daß sich Oberst „Gilm" richtig erinnere 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 270 f.). 

Zur Unterrichtung durch Oberst „Gilm" in der Zeit 
vom 27. Juli bis zum 1. August 1994 hat Staats-
minister Schmidbauer zusammenfassend bemerkt, er 
könne sich an den genauen Inhalt der einzelnen 
Telefonate nur zum Teil erinnern. Er gehe jedoch 
davon aus, daß Oberst „Gilm" ihm jeweils entspre-
chend seinem Kenntnisstand zum jeweiligen Zeit-
punkt berichtet habe. In keiner Weise sei er aller-
dings über die Aufgaben der Staatsanwaltschaft bzw. 
des Landeskriminalamtes informiert worden; dies sei 
auch für ihn nicht von Interesse gewesen. Er könne 
sich nur daran erinnern, daß nach Auskunft von 
Oberst „Gilm" die Ermittlungen andauerten und das 
Bay. LKA bemüht sei, das Plutonium aufzuspüren. 
Ferner habe Oberst „Gilm" ihm mitgeteilt, der BND 
leiste im Zusammenhang mit den Bemühungen der 
bayerischen Ermittlungsbehörden Amtshilfe. Die Er-
mittlungen würden sich schwierig gestalten, weil die 
Tätergruppe über Hintermänner in Spanien, Rußland 
und der Ukraine verfüge, mit denen sie telefonisch 
Kontakt hielten. Die Tätergruppe werde aber vom 
Bay. LKA umfassend observiert (27. Sitzung, Proto-
koll Schmidbauer, S. 45 f.). 

Zum Wissen des Staatsministers über die möglichen 
Lagerorte und Lieferwege der verschiedenen Pluto-
niummengen in dieser Phase liegen nur die Angaben 
von Oberst „Gilm" vor. Danach hat dieser Staats-
minister Schmidbauer in der „Anfangsphase" dar-
über unterrichtet, daß es „völlig unklar" sei, wo sich 
das Material befinde. Hierüber bestehe „totale 
Unklarheit" (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 47, 72). 
Bei seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuß 

hat Oberst „Gilm" gemeint, sich erinnern zu können, 
daß er dem Staatsminister auch die Palette der mög-
lichen Lagerorte genannt habe (49. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 57f.). Er habe Staatsminister Schmidbauer 
darauf hingewiesen, daß den Ermittlungsbehörden 
nicht bekannt sei, wo sich die Hauptlieferung be-
finde und wie der Transport des Materials zum Uber-
gabeort erfolgen solle (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 56). Seiner Erinnerung nach habe es mit dem 
Staatsminister zwar einen gewissen „Dialog" über 
die Problematik des Lagerortes gegeben. Staats-
minister Schmidbauer habe aber nicht „sehr dezi-
diert" danach gefragt, wo sich das angebotene Mate-
rial befinde (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 59, 72). 

Zur Unterrichtung Staatsminister Schmidbauers über 
das Angebot der Tätergruppe, 4 kg Plutonium aus 
Rußland zu beschaffen und in einer einmaligen Lie-
ferung den Käufern zu übermitteln, hat sich Oberst 
„Güm" nicht eindeutig geäußert. Er hat insbesondere 
offen gelassen, ob er mit Staatsminister Schmidbauer 
die Entscheidung der bayerischen Behörden, auch 
einen möglichen Plutoniumimport in Kauf zu neh-
men, erörtert hat. Im Verlauf der Vernehmung hat er 
zunächst erklärt, dieser „Beschluß" sei sicherlich Be-
standteil seiner Information an den Staatsminister ge-
wesen (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 97). Dann 
hat er aber einschränkend gemeint, er habe zwar 
„auf der Basis des ersten (Leitungs-)Vermerks" mit 
Staatsminister Schmidbauer auch über Kilogram-
mengen gesprochen. Ihm selbst sei auch die „Reduk-
tion" (von 11) auf 4 kg erinnerlich. Ob er den Staats-
minister aber auch über diesen Punkt unterrichtet 
habe, könne er nicht mit Sicherheit sagen. „Es spre-
che vom Ablauf mehr dafür, daß er das Herrn Dolzer 
(Abteilungsleiter 6 im Bundeskanzleramt) mitgeteilt 
habe" (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 118). 

Nach Angaben von Oberst „Gilm" hat Staatsminister 
Schmidbauer deutlich gemacht, daß der BND in dem 
Münchener Plutoniumfall keine aktive Rolle spielen 
dürfe, da es sich nicht um eine eigene Operation des 
Dienstes handele. Der Fall unterliege vielmehr aus-
schließlich der Zuständigkeit der bayerischen Behör-
den. Der BND leiste lediglich Amtshilfe. Unter kei-
nen Umständen dürfe der Dienst den „agent provo-
cateur" stellen. Ob es auch bezüglich der Lagerort-
problematik Weisungen des Staatsministers gegeben 
habe, könne er nicht sagen (49. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 37, 52, 54). Im übrigen habe es keine Ak-
tivitäten des Staatsministers in den Dienst hinein 
gegeben (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 43). Auch 
Staatsminister Schmidbauer selbst betont, daß er auf 
die Entscheidungs- und Ermittlungsabläufe keinen 
Einfluß genommen habe. Ihm seien auch keine Fra-
gen zur Entscheidung vorgelegt worden (27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 49). 

cc) Unterrichtung des Leitungsbereichs 
des Bundeskanzleramtes unter Ausschluß 
der,Arbeitsebene" 

Die „Arbeitsebene", d.h. die damals in der Abtei-
lung 6 des Bundeskanzleramtes für die Verwertung 
von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem 
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Bereich Nuklearschmuggel zuständigen Referate 621 
und 622 sowie der damalige Gruppenleiter 62, war 
in den Informationsaustausch zwischen dem Lei-
tungsbereich des Bundeskanzleramtes und dem 
BND nicht eingebunden; sie war allenfalls am Rande 
informiert. 

Der Leiter des damaligen Referats 622, der Zeuge 
Wenckebach, hat ausgeführt, daß ein Teil der Infor-
mationen „in engstem Kreise" geblieben sei, weil 
nichts „Störendes" aus Bonn habe kommen sollen. 
Die Ermittlungen in München sollten auf keinen Fall 
beeinträchtigt werden. Die Absprache, die im allge-
meinen zuständigen Referate des Bundeskanzleram-
tes nicht einzubinden und „möglichst wenig irgend-
wohin weiterzugeben", sei wohl anläßlich der Unter-
richtung des Staatsministers am Morgen des 26. Juli 
1994 getroffen worden. Er selbst habe, nachdem er 
vom 18. Juli bis einschließlich 7. August 1994 in 
Urlaub gewesen sei, am 8. August 1994 an seinem 
Arbeitsplatz Unterlagen vorgefunden, aus denen 
ersichtlich gewesen sei, daß der BND dem Bay. LKA 
einen Hinweis darauf gegeben habe, daß im Raum 
München möglicherweise Plutonium zu finden sei 
und daß das Bay. LKA die Ermittlungen aufgenom-
men habe. Sein Urlaubsvertreter habe ihm außerdem 
mitgeteilt, daß es sich um eine Sache handele, die 
nicht auf der „Arbeitsebene" laufe. Die Spitze des 
BND halte in der Angelegenheit unmittelbaren Kon-
takt zum Abteilungsleiter 6, Prof. Dr. Dr. Dolzer. Dies 
sei für ihn Anlaß gewesen, in der Angelegenheit zu-
nächst nicht initiativ zu werden, obwohl es sich um 
eine Sache gehandelt habe, die an sich in sein Fach-
gebiet gefallen sei. Er habe daher weder mit Prof. 
Dr. Dr. Dolzer gesprochen, noch habe er Kontakt zum 
BND aufgenommen. Erst nachdem er am 11. August 
1994 von dem BMU-Mitarbeiter Dr. Fechner erfahren 
habe, daß Nuklearmaterial sichergestellt worden 
sei, habe er den Leitungsstab des BND angewiesen, 
das Bundeskanzleramt umfassend über die Sicher-
stellung zu unterrichten. Ein Teil der dem Staats-
minister oder dem Abteilungsleiter 6 bekannt gewor-
denen Informationen habe er deshalb erst im Zu-
sammenhang mit der Nachbereitung zur Kennt-
nis genommen (57. Sitzung, Protokoll Wenckebach, 
S. 3, 6, 26 i.). 

Der damalige Gruppenleiter 62 im Bundeskanzler-
amt, Dr. Hanning, hat vor dem Ausschuß erläutert, er 
sei in der Zeit zwischen dem 19. Juli und 10. August 
1994 mit dem Münchener Plutoniumschmuggel nicht 
verantwortlich befaßt gewesen. Ihm sei vor dem 
10. August 1994 lediglich „in groben Zügen" be-
kannt gewesen, daß die Münchener Staatsanwalt-
schaft und das Bay. LKA unter Mithilfe des BND ver-
sucht hätten, einen größeren Fall von Nuklear-
schmuggel aufzudecken. Die Kontakte zum BND sei-
en im Bundeskanzleramt über den damaligen Abtei-
lungsleiter 6, Prof. Dr. Dr. Dolzer, und „zeitweise" 
über Staatsminister Schmidbauer gelaufen (57. Sit-
zung, Protokoll Dr. Hanning, S. 45). 

Die Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes Wencke-
bach und Dr. Hanning haben übereinstimmend fest-
gestellt, in Fällen, in denen es um „sensible" bzw. 
„sensitive" Vorgänge gehe, die keinesfalls bekannt 
werden dürften, sei es üblich, derartige Informatio-

nen nur im kleinsten Kreise zu halten. Dies gelte ge-
nerell für alle Vorgänge, bei denen das Risiko be-
stehe, daß eine vorzeitige öffentliche Bekanntgabe 
dem Sicherheitsinteresse zuwiderlaufe. Der Zeuge 
Wenckebach hat in diesem Zusammenhang auf die 
Verschlußsachenanweisung für die Bundesbehörden 
hingewiesen, in der es in § 1 Absatz 2 Satz 2 heißt, 
daß keine Person über eine Verschlußsache umfas-
sender oder eher unterrichtet werden darf, als dies 
aus dienstlichen Gründen unerläßlich ist. Diesem 
Grundsatz: „Kenntnis nur, wenn nötig" habe man im 
Münchener Plutoniumfall mit der ausschließlichen 
Unterrichtung des Leitungsbereichs des Bundeskanz-
leramtes Rechnung getragen (57. Sitzung, Protokoll 
Dr. Hanning, S. 48; 57. Sitzung, Protokoll Wencke-
bach, S. 5 f.). 

c) Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes 
durch die Leitungsvorlage des Referats 11A 
vom 2. August 1994 

Da Staatsminister Schmidbauer am Nachmittag des 
2. August 1994 seinen Urlaub antreten wollte, bat er 
seinen damaligen ständigen Vertreter Prof. Dr. Dr. 
Dolzer beim BND einen schriftlichen Bericht über 
den derzeitigen Sachstand anzufordern. Dieser Auf-
trag wurde noch am selben Tage telefonisch weiter-
gegeben (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 46, 
272; 62. Sitzung, Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 5 f., 20f.). Die 
- auf Veranlassung von Oberst „Gilm" - daraufhin 
im Referat I IA vom Sachgebietsleiter „Hochfeld" ge-
fertigte Leitungsvorlage (Dokument Nr. 122) hatte 
folgenden Inhalt: 

„Zur Unterrichtung 

Herrn Präsident NA: UAL 11 

Betr.: BND-Hinweis auf angebliches Pluto-
nium 239 
hier: Sachstand 

Bezug: Leitungsunterrichtung vom 25. Juli 1994 

1. Zweck der Vorlage 

Unterrichtung über die Entwicklung in der 
Angelegenheit „Plutonium 239": 

2. Sachverhalt 

2.1 Der Fall wurde vom LKA BAYERN ab 22. Juli 
1994 übernommen. Alle Maßnahmen erfolg-
ten von Anfang an in enger Abstimmung mit 
der Staatsanwaltschaft MÜNCHEN. 

Vom LKA wurden die zuständigen Bundesbe-
hörden unterrichtet und eingebunden. Außer-
dem hat das LKA das Bayerische Innen-
ministerium informiert. Das Bayerische Justiz-
ministerium wurde zeitgleich von der Staats-
anwaltschaft unterrichtet. Seitens der Exeku-
tivbehörden wurde auf strenge Abschirmung 
hingewirkt. 

2.2 Am 25. 7. 94 wurde von der Tätergruppe eine 
Probe radioaktiven Materials in einem Blei-



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

behälter übergeben. Die Probe hatte ein Ge-
wicht von ca. 3 Gramm und mußte nicht sofort 
bezahlt werden. Erste Untersuchungen erga-
ben einen Gehalt von ca. 400 Milligramm 
Plutoniumdioxid. Der Anteil von Plutonium 
239 beträgt vermutlich ca. 75 % (= 300 Milli-
gramm). Das BKA veranlaßte daraufhin eine 
gesperrte Nuklearsofortmeldung. Die Staats-
anwaltschaft MÜNCHEN hat entschieden, 
das Ermittlungsverfahren fortzusetzen. 

2.3 Die vom Scheinaufkäufer des LKA in der Zeit 
vom 26. bis 28. Juli 1994 geführten Verhand-
lungen brachten folgendes Ergebnis: Am 
4.15. August 1994 würde in einer Lieferung 
4 kg Material analog der Probe in MÜNCHEN 
verfügbar sein. Außerdem wurde von der Tä-
tergruppe angeboten, 400 Gramm Lithium-6 
zu übergeben. Für das gesamte Material ist ins-
gesamt ein Preis von US-Dollar 276 Millionen 
gefordert. Das LKA war hiermit einverstanden 
und stellt bis 2.8.94 eine Bankbestätigung 
über diesen Gesamtbetrag zur Verfügung. 

2.4 Das Plutonium soll in vier Behältnissen durch 
Fachleute angeliefert werden. Jeder Behälter 
soll ca. 13 kg wiegen. Die Tätergruppe stellt 
sich folgende Übergabemodalität vor: Nach 
Eintreffen der Ware wird dem Verbindungs-
mann die gesamte Lieferung gezeigt, damit 
er deren Vorhandensein dem Käufer bestäti-
gen kann. Ein erstes Kilo wird hiervon gleich 
mitgenommen und dem Käufer überbracht. 
Unter Kontrolle der Verkäufer entnimmt der 
verdeckte Ermittler eine Probe, um diese prü-
fen zu lassen. Nach positivem Analyse-Ergeb-
nis veranlaßt der Käufer eine Überweisung 
von US-Dollar 65 Millionen. Hierfür bekommt 
der Verkäufer eine Überweisungsbestätigung 
von der Bank. Danach soll mit dem Rest der 
Ware in jeweils Kilomengen identisch verfah-
ren werden. 

2.5 Die Staatsanwaltschaft MÜNCHEN hat durch 
das LKA alle Maßnahmen für eine frühzeitige 
Beweissicherung veranlaßt. Das LKA bereitet 
mit weiteren Exekutivorganen den zeitglei-
chen Zugriff vor. Dabei wird entsprechende 
Vorsorge getroffen, den Vermittler (NDV DN 
RAFA), den Sprachmittler (VF DN LIESMANN) 
und den verdeckten Ermittler (Scheinaufkäufer 
des LKA) vorzeitig herauszulösen. 

2.6 Bis zur Stunde liegen keine Erkenntnisse über 
Zeit- und Terminabläufe einzelner Aktions-
phasen vor. Auch der Zeitpunkt für die Ver-
fügbarkeit des Materials vor Ort ist bislang 
unbekannt. 

3. Stellungnahme 

Maßgeblich für die Entscheidung der Staats-
anwaltschaft zur Fortsetzung des Ermittlungs-
verfahrens war die greifbare Möglichkeit, daß 

- sich eine Teilmenge des angebotenen Mate-
rials bereits in MITTELEUROPA oder evtl. 
schon in der BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND befindet, 

- der Täterkreis evtl. mit weiteren Interessen-
ten in Kontakt steht oder Verbindungen auf 
deutschem Boden aufnehmen wird. 

Nach der vorliegenden positiven Probe und 
dem jüngsten Medienecho zum Aufgriff in 
TENGEN (BADEN-WÜRTTEMBERG) ist nicht 
auszuschließen, daß die Tätergruppe von 
ihrem bis jetzt sich abzeichnenden Vorhaben 
Abstand nimmt. 
In der gegenwärtigen Situation ist es nach der 
Entscheidung des LKA unverzichtbar, den 
Vermittler (NDV DN RAFA), den Sprachmitt-
ler (VF DN LIESMANN) und den verdeckten 
Ermittler (Scheinaufkäufer des LKA) im Fall 
vorerst weiter eingebunden zu halten. 

4. Vorschlag 
Nach der letzten Besprechung im LKA von 
heute nachmittag ist davon auszugehen, daß 
das LKA BAYERN an seiner Zugriffsplanung 
durch die Exekutivorgane festhält. 

Die Leitungsvorläge ging noch am 2. August 1994 im 
BND-Leitungsstab und beim damaligen Präsidenten 
des BND Porzner ein (26. Sitzung, Protokoll Porzner, 
S. 23, 111). Dieser hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß erklärt, der in dieser Leitungsvorlage schrift-
lich zusammengefaßte Sachstand habe - ebenso wie 
bei den vorausgegangen Vorlagen - dem entspro-
chen, was man ihm bereits zuvor mündlich mitgeteilt 
habe (26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 81 f.). 

Präsident Porzner übermittelte die Leitungsvorlage 
vom 2. August 1994 zusammen mit einer Kopie der 
Nuklearsofortmeldung des BKA vom 27. Juli 1994 am 
3. August 1994 an das Bundeskanzleramt zu Händen 
von Prof. Dr. Dr. Dolzer. Das beigefügte Anschreiben 
des Präsidenten (Dokument. Nr. 123) lautete: 

An das 
Bundeskanzleramt 
z. Hd. Herrn Ministerialdirektor 
Prof. Dr. Dr. Rudolf Dolzer 
- persönlich -
53113 Bonn 

Betr.: Angebot von Plutonium 239 in Bayern 

Bezug 1. Telefonische Anfrage Ihres Hauses 
vom 2. 8. 94 

2. Laufende telefonische Unterrichtung 
von Staatsminister Schmidbauer 

Anlg. 1. Schreiben 11A-0048/94 Geheim vom 
2. 8. 94 

2. Nuklearsofortmeldung des BKA vom 
27.7.94 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Dolzer! 

Zu Ihrer persönlichen Unterrichtung übersende 
ich Ihnen beiliegend eine Kurzmitteilung zum ak-
tuellen Fall des Angebots von Plutonium 239 
durch russische Hintermänner in Bayern. Ange-
sichts der laufenden Operation des Bayerischen 
Landeskriminalamtes hat der Vorgang eine ganz 
besondere Schutzbedürftigkeit. 
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Der Hinweis, der zum Aufgreifen der Angelegen-
heit führte, stammt von einer Quelle des Bundes-
nachrichtendienstes. Der Dienst ist weiterhin in 
Amtshilfe für das Bayerische Landeskriminalamt 
tätig. Nach neuesten Informationen ist die Mate-
rialübergabe im Zeitraum ab den Abendstun-
den des 3. 8. 94 bis 5. 8. 94 vorgesehen. Das Baye-
rische Landeskriminalamt hat Vorbereitungen 
für einen exekutiven Zugriff getroffen. Hierbei 
werden Quellenschutzgesichtspunkte berücksich-
tigt. 

Staatsminister Schmidbauer wurde bislang telefo-
nisch auf der geschützten Leitung unterrichtet. 
Über die aktuelle Entwicklung des Falles wurde er 
von hieraus noch nicht in Kenntnis gesetzt. Ich 
werde Sie bei Vorliegen neuer Sachverhalte un-
aufgefordert unterrichten. " 

Oberst „Gilm" hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgesagt, er habe im „Vorfeld" des von ihm am 
2. August 1994 angeforderten Berichts mit Prof. Dr. 
Dr. Dolzer telefoniert und diesen darauf hingewiesen, 
daß möglicher Übergabetag für das Plutonium der 
4./5. August 1994 sei (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
5. 61 f.). 

Das Anschreiben nebst Leitungsvorlage und Nukle-
arsofortmeldung ging am Nachmittag des 3. August 
1994 im Bundeskanzleramt ein und erreichte den da-
maligen Abteilungsleiter 6 Prof. Dr. Dr. Dolzer noch 
am selben Tag (62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. 
Dolzer, S. 5f., 20f.). Prof. Dr. Dr. Dolzer habe in Hin-
blick auf den Verantwortungsbereich des BND und 
die korrespondierende Aufsichtspflicht des Bundes-
kanzleramts folgende wesentlichen Gesichtspunkte 
in den Leitungsvorlagen vom 2. und 3. August 1994 
herausgestellt: Zum einen sei ersichtlich gewesen, 
daß sich die ursprüngliche Vermutung des BND, daß 
die Anbieter über echtes Plutonium verfügten, durch 
die Analyse der am 25. Juli 1994 übergebenen Pluto-
niumprobe bestätigt 'habe. Darüber hinaus habe sich 
aus den Vorlagen ergeben, daß das BKA am 27. Juli 
1994 alle betroffenen Bundesbehörden über den 
Stand des Verfahrens unterrichtet habe. Ferner sei 
deutlich geworden, daß die Amtshilfe des BND fort-
gesetzt werden müsse, weil das Bay. LKA ihrer weiter 
bedürfe. Der BND sei andererseits aber nach wie vor 
bemüht, diese so früh wie möglich zu beenden. Aus 
seiner Sicht habe sich aus den Vorlagen kein An-
haltspunkt für ein dienstliches Fehlverhalten des 
BND ergeben, das Anlaß für ein Eingreifen des Bun-
deskanzleramtes hätte sein können. Für das Bundes-
kanzleramt sei auch kein Fehlverhalten der bayeri-
schen Ermittlungsbehörden ersichtlich gewesen. Da-
mit sei es bei der rechtlichen Bewertung geblieben, 
wonach das Verhalten des BND zu keinem Ein-
greifen durch das Bundeskanzleramt Veranlassung 
gegeben habe. Wegen der ausdrücklichen Ankündi-
gung eines weiteren schriftlichen Berichts an das 
Bundeskanzleramt im Falle eines neuen Sachstandes 
habe - jedenfalls für absehbare Zeit - auch kein Anlaß 
bestanden, nochmals an die Leitung des BND mit der 
Bitte um einen weiteren Sachstandbericht heran-
zutreten (62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, 
S. 5 f.). 

d) Unterrichtung von Staatsminister Schmidbauer 
an seinem Urlaubsort durch den Abteilungsleiter 6 
im Bundeskanzleramt in der Zeit 
vom 2. bis 6. August 1994 

In der Zeit seiner urlaubsbedingten Abwesenheit 
vom Nachmittag des 2. August 1994 bis zum Abend 
des 10. August 1994 hielt Staatsminister Schmid-
bauer ausschließlich Kontakt mit seinem damaligen 
ständigen Vertreter im Bundeskanzleramt, dem 
Abteilungsleiter 6 Prof. Dr. Dr. Dolzer, der ihn an 
jedem Arbeitstag telefonisch über die laufenden 
Geschäfte unterrichtete (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 46, 136, 137; 65. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 33f., 39f., 40f., 44-49; 62. Sitzung, 
Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 5f., 20; 73. Sitzung, Protokoll 
„Gilm", S. 11). 

Bei der täglichen telefonischen Unterrichtung über 
die laufenden Geschäfte im Bundeskanzleramt, ver-
mutlich am 4. August 1994, unterrichtete Prof. Dr. Dr. 
Dolzer Staatsminister Schmidbauer über die wesent-
lichen Punkte der Leitungsvorlagen des BND vom 
2. bzw. 3. August 1994 (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 46, 138, 272; 65. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 40, 46-49; 62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. 
Dolzer, S. 6, 20). Staatsminister Schmidbauer hat vor 
dem Untersuchungsausschuß erläutert, aus dem Vor-
trag von Prof. Dr. Dr. Dolzer habe sich für ihn zunächst 
ergeben, daß alle in Betracht kommenden, möglicher-
weise zuständigen Behörden durch die Nuklear-
sofortmeldung des BKA vom 27. Juli 1994 unterrichtet 
gewesen seien. Darüber hinaus habe er erfahren, 
daß das Bay. LKA und die Staatsanwaltschaft sich 
weiter mit der Angelegenheit befaßten und ent-
schieden hätten auf einen sofortigen Zugriff zu ver-
zichten und die Ermittlungen fortzuführen. Ferner sei 
klar geworden, daß das Bay. LKA bitte, die BND-
Quelle und den BND-Sprachmittler für diese Ermitt-
lungen weiter zur Verfügung zu stellen. Bei dieser 
Sachlage habe für ihn keine Notwendigkeit bestan-
den, dem BND eine Weisung zu erteilen, zumal der 
Präsident in seinem Anschreiben vom 3. August 1994 
erklärt habe, er werde beim Vorliegen neuer Sach-
verhalte unaufgefordert neu berichten. In dieser Ein-
schätzung sei er sich mit seinem ständigen Vertreter 
völlig einig gewesen (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 46, 272; 65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 40). 

Anläßlich eines weiteren Telefonats unterrichtete 
Prof. Dr. Dr. Dolzer Staatsminister Schmidbauer 
darüber, daß es zu keinem exekutiven Zugriff der Er-
mittlungsbehörden gekommen sei (27. Sitzung, Pro-
tokoll Schmidbauer, S. 272). Auf die Frage welches 
Wissen über den mutmaßlichen Lagerort des Pluto-
niums er bis zum 5. August 1994 gehabt habe, meinte 
er, daß er aufgrund der Leitungsvorlage davon aus-
gegangen sei, die Menge von 400 g Plutonium sei 
vor Ort verfügbar und diese müsse sichergestellt wer-
den. Spekulationen habe er zur damaligen Zeit nicht 
angestellt, da die Sachherrschaft bei den Ermitt-
lungsbehörden gelegen habe (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 275). 
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6. Unterrichtung des Bundeskanzlers 
durch Staatsminister Schmidbauer 
am 27./28. Juli 1994 über die Probleme 
des illegalen Nuklearhandels 

Am 7. Juli 1994 legte der BND dem Bundeskanzler-
amt die Aufzeichnung „Nuklearer Schwarzmarkt -
Beurteilung aktueller Ereignisse" vom 4. Juli 1994 
vor. Der Bericht ging auch an das Auswärtige Amt, 
die Bundesministerien des Innern, der Justiz, der 
Finanzen, der Verteidigung, für Wirtschaft sowie an 
das damalige Bundesministerium für Forschung und 
Technologie. Darüber hinaus wurden auch das BKA 
in Wiesbaden, das Bundesamt für Verfassungsschutz, 
das Zollkriminalamt und das Amt für Nachrichten-
wesen der Bundeswehr unterrichtet. Der BND-
Bericht kam zu dem Ergebnis, daß sich nach den 
jüngsten Sicherstellungen waffenfähigen Materials 
die Lage auf dem nuklearen Schwarzmarkt deutlich 
bedrohlicher darstellte als zuvor (zum Inhalt des Be-
richts vom 4. Juli 1994 vgl. näher Erster Teil Zweiter 
Abschnitt B I 2, S. 189). Der Chef des Bundeskanzler-
amtes Bohl und Staatsminister Schmidbauer wurden 
entsprechend unterrichtet. Am 19. Juli 1994 wurde in 
der wöchentlichen ND-Lage im Bundeskanzler-
amt die Situation auf dem nuklearen Schwarzmarkt 
erörtert. Staatsminister Schmidbauer zog aus der 
gemeinsamen Einschätzung der Lage den Schluß, 
daß der vorbereitete Entwurf eines Briefes des Bun-
deskanzlers an den russischen Präsidenten Jelzin 
diesem jetzt vorgelegt werden solle. Noch am glei-
chen Tag unterzeichnete der Bundeskanzler diesen 
Brief, in dem Rußland eine umfassende Zusammen-
arbeit angeboten wurde. (Dokument Nr. 124; 65. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 41; 71. Sitzung, Pro-
tokoll Bohl, S. 11, 23, 27-34). 

Bundeskanzler Dr. Kohl hat in seiner Vernehmung 
hierzu ausgesagt, im Juli 1994 habe ihn Staats-
minister Schmidbauer darüber unterrichtet, daß erst-
mals auf deutschem Boden illegal eingeführtes waf-
fenfähiges Kernmaterial aufgetaucht sei. Da nach 
Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden 
das sichergestellte Material aus dem Gebiet der ehe-
maligen Sowjetunion stamme, habe er am 19. Juli 
1994 den Brief an der russischen Präsidenten Jelzin 
geschrieben. Ende August 1994 habe er in gleicher 
Sache auch ein Schreiben an den amerikanischen 
Präsidenten Bill Clinton gerichtet. In ihren Antworten 
hätten Präsident Jelzin am 15. August 1994 und 
Präsident Clinton am 2. September 1994 ihre Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit und die Notwendigkeit 
eines engen Zusammenwirkens bei der Bekämpfung 
des Nulearschmuggels bekräftigt (74. Sitzung, Proto-
koll Dr. Kohl, S. 32t., 36-39, 41, 47t., 581, 68; Doku-
ment Nr. 124). 

Am 27./28. Juli 1994 unterrichtete Staatsminister 
Schmidbauer den Bundeskanzler an dessen Urlaubs-
ort bei der täglichen telefonischen Rücksprache „in 
allgemeiner Form" auch über die Probleme des ille-
galen Nuklearhandels. Erläuternd hat Staatsminister 
Schmidbauer bei seiner Vernehmung dazu ausge-
führt, der BND-Bericht vom 7. Juli 1994 habe eine 
veränderte Situation aufgezeigt, über die er den 
Bundeskanzler „in allgemeiner Form" unterrichtet 
habe. Während bisher illegales Nuklearmaterial in 

Grammengen aufgetreten sei, habe sich nunmehr 
die Möglichkeit ergeben, daß Kilogrammengen nach 
Deutschland gelangten. Die Bedrohungslage auf 
dem inländischen Nuklearschwarzmarkt habe sich 
von Kleinstmengen ungefährlichen über große Men-
gen ungefährlichen und Kleinstmengen gefährlichen 
bis zu Großmengen gefährlichen Materials gestei-
gert. Er habe den Bundeskanzler in allgemeiner 
Form über diese neue Lage informiert. Ob er dem 
Bundeskanzler gegenüber auch den Umstand er-
wähnt habe, daß nunmehr sogar eine Menge von 
11 kg angeboten werde, wisse er nicht mehr. Bei 
der Unterrichtung des Bundeskanzlers habe er je-
denfalls auf keinen speziellen Fall, auch nicht auf 
den Münchener Plutoniumfall, Bezug genommen. 
Über die Vorgänge und näheren Umstände des 
Münchener Plutoniumfalles sei der Bundeskanzler 
erst am Wochenende vom 12. auf den 13. August 
1994 im Lichte der im Bundeskanzleramt vorhande-
nen Informationen telefonisch unterrichtet worden 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 51,135t., 162t.; 
65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 42 f., 49-58). 

Bundeskanzler Dr. Kohl hat in seiner Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, nach dem 
Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-
Staaten am 8./9. Juli 1994 in Neapel sei er den Akten 
zufolge zweimal mit dem Thema Nuklearschmuggel 
befaßt gewesen. Eine genaue Erinnerung an die zeit-
lichen Abläufe habe er nicht mehr, da dies in seinem 
Arbeitsalltag kein so „gravierender Vorgang" gewe-
sen sei. Die erste Information habe zu seinem Schrei-
ben an den russischen Präsidenten Boris Jelzin am 
19. Juli 1994 geführt. Die zweite Information sei 
vermutlich eine telefonische Unterrichtung durch 
Staatsminister Schmidbauer an seinem Urlaubsort in 
St. Gilgen Ende Juli 1994 gewesen. Während seines 
Ferienaufenthalts habe er die Gewohnheit, täglich 
telefonische Lagebesprechungen mit den wichtig-
sten diensthabenden Mitarbeitern im Bundeskanz-
leramt zu führen. Vermutlich sei dies auch am 27. oder 
28. Juli 1994 der Fall gewesen. Er habe bezüglich die-
ses Termins über die sonstigen Umstände keine Erin-
nerung. Staatsminister Schmidbauer habe mitgeteilt, 
daß erneut Nuklearmaterial in Deutschland aufge-
taucht sei und daß er dies als eine Bestätigung der vor 
seinem Urlaub erfolgten Lageeinschätzung ansehe. 
Bei dieser Sachlage habe er keinen Grund gesehen, 
weiteres zu veranlassen, zumal er zu den Verantwort-
lichen volles Vertrauen gehabt habe. Über die Vor-
gänge und näheren Umstände des Plutoniumschmug-
gels in München sei er erst am Wochenende des 
12. und 13. August 1994 informiert worden (74. Sit-
zung, Protokoll Dr. Kohl, S. 33t. 39-46, 48-50, 68t.). 

7. Vorgänge vom 7. August 1994 bis zur 
Ankündigung der Rückkehr von Torres aus 
Moskau am späten Abend des 9. August 1994 

a) Telefongespräche von Torres mit „Carlos", „Cesar" 
und „Gennadij" in Moskau am 7. August 1994 

Am 7. August 1994 telefonierte Torres von München 
aus mit „Carlos" Garcia, einem seiner „Angestellten" 
- einem gewissen „Cesar" - sowie mit „Gennadij" 
(Nikiforov) in Moskau. 
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Zunächst setzte er sich am frühen Morgen mit „Car-
los" Garcia in Moskau in Verbindung, um sich zu er-
kundigen, ob es diesem inzwischen gelungen sei, die 
Dose mit den 200 g Lithium nach Deutschland zu ver-
bringen. „Carlos" erklärte ihm, daß er mit „Cesar" 
Kontakt aufgenommen habe, der „es" (das Lithium) 
einem Fahrer gegeben habe. Er („Carlos") sei bis-
lang noch nicht benachrichtigt worden, ob das 
Lithium inzwischen bei der Firma Aschhoff in Ham-
burg angekommen sei. „Carlos" teilte dabei auch die 
Telefonnummer der Firma Aschhoff in Hamburg 
mit. Torres erklärte „Carlos", sobald das Material 
(Lithium) in Hamburg eingetroffen sei, werde sein 
Freund Oroz es dort abholen (Aufzeichnung der Tele-
fonüberwachung vom 7. August 1994, MAT A 3, 
Bd. 5, S. 63 f.). 

Noch am frühen Morgen telefonierte Torres dann mit 
„Cesar" und bat diesen, mit dem „3-kg Eimer" und 
den drei „Dosen" am Montag, dem 8. August 1994, 
nach München zu kommen. Er habe aber noch 
nicht abschließend klären können, ob „Caesar" 
das genannte Material auch tatsächlich ausgehän-
digt werden würde. Er müsse zuvor deswegen 
noch mit einem gewissen „ Va dim" (möglicherweise: 
„Gennadij") sprechen. „Cesar" entgegnete, das 
Beste sei, wenn er mit einer Linienmaschine der Luft-
hansa fliege, da bei der Lufthansa weniger kontrol-
liert würde als bei Aeroflot. Torres erwiderte, bei der 
Ankunft in München sei die Kontrolle die gleiche. 
Auf dem Münchener Flughafen gebe es keine 
Probleme, hier sei alles geregelt. Problematisch sei 
nur der Zoll in Moskau. Hierzu solle sich „Cesar" mit 
dem „Peruaner" in Verbindung setzen, der die Leute 
vom Zoll kenne. „Cesar" solle alles unternehmen, 
um einen Weg zu finden, das Material herauszu-
bringen (Aufzeichnung der Telefonüberwachung, 
Fundstelle siehe oben, S. 65, 66). 

In einem weiteren Telefongespräch am späten Nach-
mittag nahm Torres Kontakt mit „Gennadij" in Mos-
kau auf und fragte diesen, ob es ihm möglich sei, 
kurzfristig 3 400 g von dem Material zu beschaffen, 
das er jetzt mit nach München gebracht habe. Dieses 
Material (Lithium) solle er nebst der bei ihm (Torres) 
zu Hause in Moskau noch liegenden Dose mit 200 g 
Lithium an „Cesar" übergeben, der es am Montag, 
dem 8. August 1994, mit einer Linienmaschine von 
Moskau nach München verbringen werde. Es sei 
sehr wichtig, daß diese 3600 g Lithium schnell gelie-
fert würden, da die Käufer nicht bereit seien, noch 
länger zu warten. „Gennadij" entgegnete, daß es 
über die an ihn (Torres) bereits übergebenen 600 g 
Lithium hinaus noch weitere 4 kg Lithium gebe. Es 
sei allerdings nicht alles in Moskau und ohne Geld 
bekomme er nichts. Torres erwiderte, „Gennadij" 
solle gegebenenfalls sein (Torres) Auto verkaufen 
oder dieses als Sicherheit zur Verfügung stellen, wor-
aufhin „Gennadij" zusagte, alles zu unternehmen, 
um das Material kurzfristig zu beschaffen. Nachdem 
„Gennadij" erklärt hatte, er werde sogleich in 
„Kasan" anrufen, um abzuklären, ob er dort hinfliegen 
solle, äußerte Torres, daß „das", was in „Kasan" zu 
machen sei, verschoben werden könne, da sie dafür 
einen Monat Zeit hätten (Aufzeichnung der Telefon-
überwachung, Fundstelle siehe oben, S. 68-70). 

Das Bay. LKA wertete die vom Zimmer des Hotels 
„ Altano" aus geführten Torres-Telefonate zeitnah aus 
und stellte den eingesetzten Beamten die Ergebnisse 
der Auswertung zur Verfügung. Nach dem Bericht der 
Bayerischen Staatsregierung läßt sich nicht mehr fest-
stellen, wann die Aufzeichnungen der einzelnen Ge-
spräche mit Moskau vom 7. August 1994 den bayeri-
schen Behörden zur Verfügung standen, weil hierüber 
nichts vermerkt wurde. Nach dem Bericht der Bayeri-
schen Staatsregierung vom 27. November 1995 ist 
jedoch davon auszugehen, daß zumindest der wesen-
tliche Gesprächsinhalt dieser Telefonate bei der Ein-
satzbesprechung am 10. August 1994 bekannt waren. 

b) Treffen der Anbietergruppe mit „Boeden", 
„Liesmann" und „Rafa" am Abend des 7. August 
1994 nach der Rückkehr von Torres aus Moskau 

aa) Gespräche zwischen Oroz, Torres, Bengoechea 
und „Rafa" kurz vor  dem ersten Treffen mit „Boeden" 
und „Liesmann" am 7. August 1994 um 18.00 Uhr 

Kurz vor dem am Vortag vereinbarten Treffen mit 
„Boeden" und „Liesmann" kam es am 7. August 1994 
vor dem Hotel „Excelsior" zu einer Unterredung zwi-
schen Oroz, Torres, Bengoechea und „Rafa". Dazu hat 
Torres als Zeuge ausgeführt, „Rafa" habe ihm bei 
diesem Gespräch ernsthaft gedroht und erklärt, daß 
er (Torres) ein „Schwätzer" sei, da er entgegen seiner 
Ankündigung kein Material geliefert habe. „Rafa" 
habe weiter darauf hingewiesen, daß er für Torres 
bei den Käufern eine „letzte Chance herausgeboxt" 
habe und dieser ihn deshalb nicht noch einmal ent-
täuschen solle. Bevor er (Torres) nicht mindestens 
400 g Plutonium gebracht habe, werde es kein Geld 
geben (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 47). 
Torres hat - im wesentlichen übereinstimmend mit 
dem Zeugen Oroz - weiter ausgeführt, er habe bei 
diesem Gespräch mit „Rafa" auch das Problem des 
deutschen Zolls in München angesprochen. „Rafa" 
habe erwidert, daß es mit dem deutschen Zoll keine 
Schwierigkeiten geben werde, weil dort bereits alles 
geregelt sei. „Rafa" habe behauptet, beim Zoll habe 
er Vertrauensleute; der Direktor des Zolls sei sein 
Freund. Zu dieser Gruppe von Vertrauensleuten ge-
höre auch eine Frau, die für ihn wöchentlich in Mün-
chen Kokain durch den Zoll schmuggele. Diese Frau 
würde den Koffer auf dem Flughafen in Empfang 
nehmen und dafür sorgen, daß der Zoll umgangen 
werde (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 49, 85 f.; UA 
Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 50f., UA Bay. 
LT, 7. Sitzung Protokoll Oroz, S. 401; UA Bay. LT, 
8. Sitzung Protokoll Oroz, S. 35). 

bb) Treffen zwischen Torres, Oroz, „Boeden", „Rafa" 
und „Liesmann" am 7. August 1994  um 18.00 Uhr 
im Straßencafe vor  dem Hotel „Excelsior" 

Am 7. August 1994 gegen 18.00 Uhr trafen sich 
Torres, Oroz, „Boeden", „Rafa" und „Liesmann" im 
Straßencafe vor dem Hotel „Excelsior". Die hier ge-
führten Gespräche wurden vom Bay. LKA diesmal 
nicht mit einem Lauschkoffer aufgezeichnet. Das 
Bay. LKA ging von einer vorübergehenden Entspan-
nung der Situation aus, weil Torres entgegen seinen 
Angaben bis zum 5. August 1994 kein Material ge-
liefert hatte. 
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Nach den Zeugenaussagen erklärte Torres zu Beginn 
des Gesprächs, daß er lediglich Lithium mitgebracht 
habe und von diesem Material auch noch mehr be-
schaffen könne. Die in Aussicht gestellten 4 kg Pluto-
nium habe er deshalb nicht beschaffen können, weil 
seine Geschäftspartner eine Vorauszahlung in Höhe 
von mindestens 200 000 US Dollar verlangt hätten. 
„Boeden" und „Liesmann" zeigten sich verärgert 
darüber, daß Torres den für den 4. bzw. 5. August 
1994 angekündigten Liefertermin nicht eingehalten 
hatte und deshalb die Verkaufsverhandlungen in die 
Länge gezogen würden. „Boeden" lehnte jegliche 
Vorauszahlung rigoros ab. Er könne weiterhin nicht 
ausschließen, daß die Liefermöglichkeit nur vorge-
täuscht werde. Darüber hinaus erklärten „Boeden" 
und „Liesmann", daß sie ohne das Plutonium auch 
das Lithium nicht gebrauchen könnten. „Boeden" 
machte Oroz und Torres deutlich, ihm seien mittler-
weile wegen der Bereitstellung eines Betrages von 
276 Mio. US Dollar immense Kosten entstanden. 
„Liesmann" ergänzte, daß sich der durch die Nicht -
anlage des Geldes täglich entstehende finanzielle 
Verlust auf einen Betrag von 300 000 US Dollar be-
laufe. „Boeden" und „Liesmann" drohten deshalb 
mit einem Abbruch der Verhandlungen, wenn das 
Geschäft jetzt nicht abgewickelt werde. Nachdem 
Torres erklärt hatte, er müsse sich zunächst noch ein-
mal mit seinen Geschäftspartnern in Moskau in Ver-
bindung setzen, vereinbarten die Gesprächsteilneh-
mer ein weiteres Treffen für 20.00 Uhr (31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 114; UA Bay. LT, 14. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 10f.; Dokument Nr. 87; 
44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 95 f., 116; UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, 46-48) 

Der Zeuge Torres hat vor den beiden Untersuchungs-
ausschüssen bekundet, nachdem die Bezahlung des 
Lithiums bzw. eine Vorauszahlung für das Plutonium 
abgelehnt worden sei und die Käufer die Lieferung 
des Plutoniums zur Bedingung für eine Bezahlung 
des Lithiums gemacht hätten, habe er den Käufern 
den Vorschlag unterbreitet, 494 g Plutonium zu lie-
fern. Zu diesem Zeitpunkt habe er bereits die Bestäti-
gung gehabt, daß ihm „Konstantin" diese Menge 
aushändigen werde. „Boeden" und „Liesmann" hät-
ten daraufhin erwidert, für sie sei das kein Problem. 
Sie hätten schließlich von Anfang an gesagt, daß sie 
zunächst an 400 g Plutonium interessiert seien. Nach 
Lieferung dieser Menge Plutoniums würden sie alle 
weiteren Geschäfte abschließen und ihm auch das 
Lithium und alles andere bezahlen (44. Sitzung, Pro-
tokoll Torres, S. 34; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 48t., 124). 

cc) Telefonate  von  Torres nach Moskau zwischen den 
beiden Treffen um 18.00 und 20.00 Uhr 

Hinsichtlich der von Torres geführten Telefonate 
steht lediglich fest, daß sich Torres um 19.48 Uhr vom 
Hotel „Altano" aus mit „Gennadij" in Moskau in Ver-
bindung setzte und diesen fragte, ob er inzwischen 
mit „Ivan" gesprochen habe. Falls er von diesem eine 
positive Antwort erhalten habe, sei es gut. Andern-
falls solle er in „Kasan" anrufen und ein Treffen ab-
machen. Torres kündigte „Gennadij" an, er werde 
selbst am nächsten Tag nach Moskau kommen, an-
schließend mit ihm zusammen nach „Kasan" fliegen 

und später nach München zurückkehren. Weiter 
äußerte er wörtlich: „Ich nehme dann 1 kg mit und 
fliege zurück. Mit mir soll ein Mann fliegen, er kriegt 
hier das Geld und fliegt zurück." Torres berichtete 
weiter, die Käufer würden ihm nur das Flugticket 
zahlen, ihm aber ansonsten kein Geld geben. Zum 
Ende des Telefonats äußerte Torres wörtlich: „Sie 
brauchen 500 g in der nächsten Zukunft". 

Auch dieses Telefonat wurde zeitnah vom Bay. LKA 
ausgewertet und den eingesetzten Beamten zur Ver-
fügung gestellt. Nach dem Bericht der Bayerischen 
Staatsregierung ist davon auszugehen, daß dem Bay. 
LKA zumindest der wesentliche Gesprächsinhalt 
dieses Telefonats bei der Einsatzbesprechung am 
Morgen des 10. August 1994 bekannt war. 

dd) Fortsetzung der Gespräche zwischen Torres, 
Oroz, „Boeden", „Rafa" und „Liesmann" 
am 7. August 1994 um 20.00 Uhr  im Straßencafe 
vor  dem Hotel „Excelsior" 

Gegen 20.00 Uhr setzten Torres, Oroz, „Rafa", 
„Boeden" und „Liesmann" vereinbarungsgemäß 
ihre Verhandlungen im Straßencafe vor dem Hotel 
„Excelsior" fort. Zu Beginn des Gesprächs erklärte 
Torres, er habe zwischenzeitlich mit seinen Ge-
schäftspartnern in Moskau telefoniert. Diese seien 
bereit, ihm ohne Vorauszahlung 500 g Plutonium zu 
überlassen. Er werde am nächsten Tag, dem 8. Au-
gust 1994, morgens erneut nach Moskau fliegen, um 
die 500 g Plutonium zu holen (31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 54-56, 95t., 114, 165t.; UA Bay. LT, 
14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 11; Dokument 
Nr. 87; 44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 34 t., 116, 
118t.; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 48t., 
117, 119, 124, 128t., 132; UA Bay. LT, 8. Sitzung, Pro-
tokoll Oroz, S. 35). Demgegenüber hat „Liesmann" 
als Zeuge bei seinen Vernehmungen durch das Bay. 
LKA am 28. Dezember 1994 und durch das Münche-
ner Landgericht am 25. Mai 1995 ausgeführt, Torres 
habe bei diesem Treffen lediglich erklärt, er werde 
500 g Plutonium liefern und müsse deshalb zuvor er-
neut nach Moskau reisen. Auch auf Rückfragen habe 
Torres keine definitiven Angaben gemacht, ob er die 
Ware in Moskau holen oder dort nur eine Ge-
nehmigung einholen wolle. Torres habe nicht davon 
gesprochen, daß er 500 g Plutonium aus Moskau 
mitbringen werde. 

Im weiteren Verlauf des Treffens erörterten die 
Gesprächsteilnehmer sodann Einzelheiten der Ge-
schäftsabwicklung. Entgegen ihrer Ankündigung, 
eine Lieferung nur noch bis zum 10. August 1994 zu 
akzeptieren, erklärte sich die Käuferseite mit einer 
letzten Fristverlängerung bis zum 12. August 1994 
einverstanden. Es wurde festgelegt, daß Torres auch 
die in Aussicht gestellten ca. 3,5 kg Lithium aus 
Moskau mitbringen und die Käufer alles zusammen 
bezahlen sollten (UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 49). Schließlich wurde noch über die Frage 
gesprochen, wie das Plutonium aus Moskau nach 
München transportiert werden sollte. Torres erklärte, 
er werde die 500 g Plutonium zu dem in Aussicht ge-
stellten Termin mit einer Passagiermaschine nach 
München verbringen. Er ließ lediglich offen, ob er den 
Transport mit einer Linienmaschine der Lufthansa 
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oder mit einer Linienmaschine der Aeroflot durch-
führen werde (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 34t., 
116; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 117; 
44. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 196; UA Bay. LT, 8. Sit-
zung, Protokoll Oroz, S. 35). Nachträglich hat Torres 
als Zeuge dazu ergänzt, die Käuferseite habe ihn 
aufgefordert, er solle jedenfalls mit einer Linienma-
schine fliegen (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 34 f., 
116; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 117). 

Bei den Verhandlungen am 7. August 1994 äußerte 
Torres die Befürchtung, daß er bei der Einreise aus 
Moskau am Münchener Flughafen vom Zoll kontrol-
liert und möglicherweise wegen des Plutoniumbe-
sitzes festgenommen werden könnte. „Boeden" be-
merkte dazu, es werde beim deutschen Zoll keine 
Probleme geben, da er Leute beim Zoll kenne. Dort 
sei alles geregelt und vorbereitet. Über diese Erklä-
rung hinaus wurde nicht mitgeteilt, wie die deutsche 
Zollkontrolle zu umgehen sei. Die Anbieter gaben 
sich - wohl wegen der Erklärungen, die „Rafa" noch 
kurz vor diesem Treffen abgegeben hatte - (vgl. Er-
ster Teil Zweiter Abschnitt A II 7 b) aa) S. 155) mit 
dem allgemeinen Hinweis zufrieden, daß es mit dem 
Zoll keine Probleme geben werde (44. Sitzung, Proto-
koll Torres, S. 34f.; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 46, 117, 129; 44. Sitzung, Protokoll Oroz, 
S. 193, 195f., 222; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll 
Oroz, S. 41; UA Bay. LT, 8. Sitzung, Protokoll Oroz, 
S. 35). Erst später - vermutlich in einer Lagebespre-
chung beim Bay. LKA am 9. August 1994 (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 7 e) S. 159) - wurde in 
Aussicht genommen, den Tätern anzubieten, daß eine 
(angebliche) Freundin von „Boeden" Torres bei seiner 
Rückkehr im Bereich der Gepäckausgabe/Paßkon-
trolle am Münchener Flughafen in Empfang nehmen 
und ohne Kontrolle durch den Zoll begleiten solle. 

Nach dem Bericht der Bayerischen Staatsregierung 
hat „Boeden" Oroz und Torres auch bei früheren 
Treffen keine konkreteren Angaben zur „Zollfrage" 
gemacht. Dort wird auch darauf hingewiesen, 
„Boedens" Äußerungen zu der „Zollfrage" müßten 
immer im Zusammenhang mit den Behauptungen 
von Torres gesehen werden, er habe gute Verbindun-
gen zu Sicherheitskreisen und Geheimdiensten. 
„Boeden" habe deshalb zur Untermauerung seiner 
Legende und um den Anschein seiner „Komplizen-
schaft" zu wahren, ebenfalls gute Kontakte zum Zoll 
behaupten müssen. Zu bedenken sei weiter, daß die 
Anbieter während der gesamten Verhandlungsdauer 
zum Ausdruck gebracht hätten, sie hätten keine 
Zollprobleme. Im Hinblick auf die Legende von 
„Boeden", der als Geschäftsmann angeblich über 
276 Mio. US Dollar verfügte, sei es konsequent gewe-
sen, auch Verbindungen zum Zoll und den Sicher-
heitsbehörden in Deutschland zu behaupten. Im 
übrigen sei der Hinweis von „Boeden", daß es mit 
dem Zoll keine Schwierigkeiten geben würde, auch 
deshalb nicht problematisch gewesen, weil die An-
bieter bereits vorher die Plutoniumprobe und eine 
Dose Lithium nach Deutschland gebracht hätten, 
ohne sich durch Grenz- oder Zollkontrollen hindern 
zu lassen. Insgesamt sei die Frage einer möglichen 
Umgehung der Zollkontrolle in München kein 
wesentlicher Aspekt der Gespräche von „Boeden" 
mit den Anbietern gewesen. 

Abschließend offenbarte Torres, daß er aus Moskau 
bereits eine Blechdose mit 200 Gramm des zur Her-
stellung einer Neutronenbombe geeigneten Lithium 6 
mitgebracht habe. Dieses wolle er als Zeichen des 
Vertrauens ohne Bezahlung als Materialprobe am 
nächsten Tag über „Rafa" an „Boeden" leiten. Die 
Käufer sagten daraufhin zu, bei Lieferung des Pluto-
niums auch den Preis für das Lithium und die Probe 
zu bezahlen (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 114; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 11; 
Dokument Nr. 87). 

ee) Aussagen des Zeugen „Rafa" zu den beiden Treffen 
mit der Anbietergruppe am Abend des 7. August 1994 

"Rafa" hat als Zeuge über die beiden Treffen mit den 
Anbietern am 7. August 1994 berichtet, am 6. oder 
7. August 1994 habe er im Vorfeld mit „Boeden" und 
„Liesmann" in einem Café in München gesprochen. 
Er sei darauf vorbereitet worden, wie er sich bei den 
bevorstehenden Begegnungen gegenüber Oroz und 
Torres verhalten solle. „Liesmann" und „Boeden" 
hätten ihm dabei ans Herz gelegt, die Anbieter zu 
überreden, statt der vereinbarten vier Kilogramm 
Plutonium lediglich ein halbes Kilogramm zu liefern. 
„Es sei sehr wichtig, daß dies möglichst schnell 
geschehe, weil demnächst Wahlen bevorstünden. 
Wenn ein halbes Kilogramm Plutonium in München 
sichergestellt werden könnte, seien dies ganz wich-
tige Pluspunkte für die Partei, die immer gewinne 
(immer dran war) ". Dementsprechend habe man ihm 
gesagt: „Vergiß die vier Kilo und konzentriere Dich 
darauf, daß wir nur ein halbes Kilo wollen". Auf seine 
Frage, ob das Material auf dem Landwege geliefert 
werden sollte, hätten „Boeden" und „Liesmann" ihm 
gesagt: „Nein, es muß über den Flughafen München 
sein". Ferner hätten „Liesmann" und „Boeden" ihm 
aufgetragen, er solle beiläufig erwähnen, daß man 
auf dem Flughafen Leute gekauft habe. Man müsse 
selbst deutlich machen, daß es mit dem Zoll auf dem 
Münchener Flughafen keine Probleme geben werde. 
Im Verlauf der beiden Treffen mit den Anbietern am 
Abend des 7. August 1994 habe er sich dann auch 
nach diesen Vorgaben verhalten. Er habe die An-
bieter, die im Laufe der Zeit großes Vertrauen zu ihm 
gewonnen hätten, gefragt, ob sie in der Lage seien, 
ein halbes Kilo Plutonium zu beschaffen und ihnen 
garantiert, daß dieses auch bezahlt werde. Torres 
habe erwidert, er habe eine Möglichkeit, das Mate-
rial über eine Spedition in Hamburg, die jede Woche 
Blumen aus Rußland nach Deutschland transportiere, 
ins Land zu schaffen. Torres habe aber deutlich ge-
macht, daß dies acht bis zehn Tage dauern würde. 
Nachdem „Liesmann" gefragt habe, ob das Pluto-
nium nicht auch mit einem Flugzeug geliefert wer-
den könne, hätten Oroz und Torres erklärt, daß es 
grundsätzlich kein Problem sei, das Material aus dem 
Moskauer Flughafen herauszubringen, da die „Sache" 
unter dem Schutz eines dortigen Ministers stehe. 
Torres habe gemeint, problematisch sei für ihn nur 
der Zoll auf dem Münchener Flughafen. Er als Kolum-
bianer werde wegen des etwaigen Mitführens von 
Drogen besonders eingehend kontrolliert. „Boeden", 
„Liesmann" und er hätten Torres daraufhin ver-
sichert, daß sie auf dem Flughafen in München zwei 
Leute gekauft hätten. Torres habe sich daraufhin 
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bereiterklärt, das Material mit einer Linienmaschine 
nach München zu bringen. Er habe angekündigt, mit 
einem Diplomatenkoffer zu kommen und zwar in Be-
gleitung eines russischen Ministers für Kernenergie, 
der wegen seiner Immunität bei der Ausreise aus 
Moskau nicht kontrolliert werde. Dieser Minister 
werde dann in München das Geld entgegennehmen 
und wieder nach Moskau zurückfliegen (22.124. Sit-
zung, Protokoll „Rafa", transkrib. Fass., S. 34f., 84, 
86 f. 114-119). 

Der Zeuge „Boeden" hat die Angaben „Rafa's", er 
und „Liesmann" hätten „Rafa" aufgefordert, im Hin-
blick auf bevorstehende Wahlen auf die Anbieter-
gruppe einzuwirken, damit diese möglichst schnell 
Plutonium besorge, entschieden bestritten. In seiner 
Anwesenheit sei mit Sicherheit nie etwas derartiges 
besprochen worden (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 115-117). 

c) Abflug von Torres nach Moskau 
und weitere Entwicklung am 8. August 1994 

Abflug von Torres nach Moskau und Übergabe 
von 200 g Lithium durch „Rafa" an „Boeden" 

Am Montag, dem 8. August 1994, flog Torres gegen 
8.00 Uhr morgens erneut von München nach 
Moskau, um dort die bei den Treffen am Vorabend in 
Aussicht gestellten 500 g Plutonium zu holen. Um 
9.00 Uhr übergab „Rafa" dem Zeugen „Boeden" in 
Anwesenheit von „Liesmann" im Foyer des Hotels 
„Excelsior" vereinbarungsgemäß eine Plastiktüte, in 
der sich eine Dose mit ca. 200 g Lithium 6 befand 
(9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 20; 31. Sitzung, Proto-
koll „Boeden", S. 114). Diese Dose wurde noch am 
selben Tag zur Untersuchung in das Institut für 
Radiochemie der TU München verbracht und dort 
qualitativ und quantitativ untersucht. Laut Gutachten 
vom 24. August 1994 enthielt das untersuchte Mate-
rial zu 86 % Lithium 6 in metallischer Form. Insge-
samt handelte es sich um 210 Gramm Lithium. 

Einsatzbesprechung beim Bay. LKA 

Am 8. August 1994 fand im Bay. LKA eine weitere 
Einsatzbesprechung statt, in der vorsorglich Einsätze 
auf dem Münchener Flughafen bei einer möglichen 
Rückkehr von Torres mit Plutonium zwischen dem 
10. und 12. August 1994 geplant wurden. An der Prü-
fung der Einsatzmöglichkeiten am Flughafen Mün-
chen war auch das Hauptzollamt München-Flug-
hafen beteiligt (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 20). 

Anrufe von Oroz bei der Firma Aschhoff in Hamburg 
sowie bei „Cesar" und „Carlos" in Moskau 

Im Verlaufe des 8. August 1994 fragte Oroz bei der 
Firma Aschhoff in Hamburg telefonisch an, ob seine 
Ware bzw. sein Paket inzwischen angekommen sei. 
Aschhoff verneinte dies und verwies erneut auf 
„Carlos" in Moskau. Oroz nahm daraufhin Kontakt 
mit „Carlos" und „Cesar" in Moskau auf, ohne 
jedoch den Verbleib der Lithiumdose ermitteln zu 
können. 

Telefonate zwischen Oroz und Torres 

Darüber hinaus telefonierte Oroz am Abend des 
8. August 1994 mehrmals mit Torres, nachdem dieser 
in Moskau eingetroffen war. In der Zeit von 21.00 Uhr 
bis 23.00 Uhr zeichnete das Bay. LKA die Telefon-
gespräche nicht nur auf, sondern hörte diese auch 
laufend ab. Nach Ankunft von Torres in Moskau 
wurden wichtige Mitteilungen erwartet. Nach den 
Ausführungen im Bericht des Bay. LKA „liefen dabei 
keine Gesprächsinhalte auf", die für eine neue Lage-
beurteilung Anlaß gaben. Im einzelnen kam es zu 
folgenden Telefonaten: 

Um 18.42 Uhr teilte Torres Oroz mit, er habe am sel-
ben Tage noch ein Treffen mit seinen Geschäftspart-
nern, von denen er „500" (Plutonium) erwarte. Er 
habe mit „Sibirien" gesprochen und wolle sehen, ob 
„sie" am Mittwoch etwas mitbrächten. Am 9. August 
1994 werde von Moskau definitiv entschieden, so 
daß er am nächsten Tage gegen Mittag mehr sagen 
könne. Er werde „es" mitbringen, wenn die Dinge 
bis dahin geregelt seien. Vielleicht werde er bereits 
am nächsten Tag fliegen. 

Um 21.26 Uhr teilte Oroz Torres mit, die Käufer seien 
daran interessiert, außer dem bereits übergebenen 
Lithium weitere 3 kg zu dem für das Plutonium ver-
einbarten Preis zu kaufen. Er solle alles zusammen, 
„das halbe Kilo (Plutonium) und die 3 kg (Lithium)", 
in einem Aktenkoffer mitbringen und versuchen, auf 
jeden Fall spätestens am Mittwoch in München zu 
sein. Torres erwiderte, er glaube nicht, daß er es be-
reits am Dienstag, dem 9. August 1994, schaffen 
werde, vermutlich werde er erst am Mittwoch, dem 
10. August 1994, kommen können. 

Um 22.04 Uhr forderte Oroz Torres auf, er solle ihn 
benachrichtigen, bevor er aus Moskau abreise. 
Torres wies bei diesem Telefonat darauf hin, er habe 
mittlerweile ein erstes Treffen mit seinen Geschäfts-
partnern gehabt; am nächsten Tage wisse er mehr. 
Oroz erklärte, die Käufer würden ihn nervös machen 
und wollten das Wochenende nicht mehr in Mün-
chen verbringen. Oroz wies Torres nochmals darauf 
hin, daß die Käufer einschließlich der 200 g (Lithium) 
insgesamt 3 400 g „Sardinen" (Lithium) kaufen woll-
ten. Abschließend ergänzte Torres, daß ein Teil des 
Lithiums möglicherweise noch auf dem Weg nach 
Hamburg sei. 

d) Informationslage des BND-Referats 11A 
am 8. August 1994 nach den Treffen mit der 
Anbietergruppe am Abend des 7. August 1994 

Da die Mitarbeiter des BND-Referats I I A „Lies-
mann", „Kulp" und „Hochfeld" im Anschluß an die 
beiden Treffen mit der Anbietergruppe am Abend 
keine Vermerke gefertigt haben und der BND-Mit-
arbeiter „Liesmann" diesbezüglich keine Aussagen 
gemacht hat, standen dem Untersuchungsausschuß 
als Erkenntnisquelle lediglich die Aussagen der 
Zeugen „Hochfeld", „Kulp" und „Merker", eine am 
8. August 1994 durch Referatsleiter I I A „Merker" 
gefertigte Leitungsvorlage sowie die Angaben in der 
Chronologie des BND zum Münchener Plutoniumfall 
zur Verfügung. Diese Beweismittel ergeben folgen-
des Bild: 
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Spätestens am Mittag des 8. August 1994 war das 
BND-Referat I IA darüber informiert, daß Torres den 
angekündigten Liefertermin für den 4. bzw. 5. August 
1994 nicht eingehalten hatte, erst am 6. August 1994 
nach München zurückgekehrt war und lediglich 
einen noch nicht näher identifizierten Behälter über-
geben hatte, in dem sich 200 Gramm Lithium-6 befin-
den sollten. 

Aufgrund einer Leitungsvorlage vom 8. August 1994 
und der Darstellung in der Chronologie des BND 
zum Münchener Plutoniumfall steht fest, daß „Lies-
mann" das Referat 11A darüber unterrichtete, daß 
am 7. August 1994 ein erneutes Treffen zwischen 
den Anbietern, dem Scheinaufkäufer des Bay. LKA, 
„Rafa" und ihm stattgefunden hatte. „Liesmann" 
habe weiter mitgeteilt, daß Torres bei dieser Gele-
genheit erwähnt habe, er habe eine kleinere Menge 
des für die Herstellung einer Wasserstoffbombe 
benötigten Lithiums 6 mitgebracht. Dieser verlangte 
dafür (jetzt) keine Bezahlung. Für das Plutonium 
jedoch forderten die Anbieter sogar eine Vorauszah-
lung in Höhe von 200.000 US Dollar Bei Ablehnung 
werde nicht geliefert. Der Scheinaufkäufer des Bay. 
LKA habe diese Forderung kategorisch zurückge-
wiesen und mit der Beendigung der Verhandlungen 
gedroht. Nach langwierigen Diskussionen habe sich 
die Anbietergruppe bereiterklärt, nunmehr eine 
erste Teillieferung von ca. 500 g-1 kg Plutonium am 
10., spätestens aber am 12. August 1994 zu beschaf-
fen. Zuvor müsse Torres jedoch noch einmal nach 
Moskau reisen. Der Behälter mit dem Lithium sei von 
der Anbietergruppe zur Analyse überlassen worden 
und werde derzeit im Auftrag des Bay. LKA bei ein-
schlägigen Instituten überprüft. Ein weiterer Behälter 
mit Lithium befinde sich nach Aussage der Anbieter-
gruppe bereits in Deutschland. Die Staatsanwalt-
schaft habe entschieden, das Ermittlungsverfahren 
auf der Basis der jüngsten Entwicklung weiterzu-
führen (Dokument Nr. 125). 

Der BND-Mitarbeiter „Kulp" hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, man habe auch nach der 
Ankündigung von Torres, am 8. August 1994 nach 
Moskau zu fliegen, um die 400 g Plutonium zu holen, 
immer noch geglaubt, daß diese 400 g möglicher-
weise schon in Deutschland gelagert seien. Zum da-
maligen Zeitpunkt habe durchaus eine hohe Wahr-
scheinlichkeit dafür bestanden, daß Torres auch am 
10. August 1994 ohne Material zurückkommen wer-
de, nachdem er zuvor bereits häufiger unterwegs ge-
wesen sei und nichts gebracht habe (29. Sitzung, 
Protokoll „Kulp", S. 42f.). Schließlich hätten die 
Anbieter ja versuchen können, Herkunft, Lagerart 
und Lieferweg des Nuklearmaterials vor den Käufern 
geheim zu halten. 

Konkrete Aussagen des Leiters des BND-Refe-
rats I IA „Merker" zu seinem Informationsstand am 
8. August 1994 liegen nicht vor. Dieser hat lediglich 
allgemein ausgeführt, ihm sei zum damaligen Zeit-
punkt - wie allen anderen Mitarbeitern seines Refe-
rats - klar gewesen, daß die Möglichkeit bestanden 
habe, Torres werde am 10. August 1994 strahlendes 
Material mitbringen (45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 174). Der BND-Mitarbeiter „Hochfeld" hat in die-
sem Zusammenhang nachdrücklich darauf hinge-

wiesen, aus seiner Sicht habe es bis zuletzt keine 
Anhaltspunkte dafür gegeben, daß Torres fliegen 
werde, um etwas zu holen und selbst zu transportie-
ren (40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 37). 

e) Weitere Entwicklung in München 
am 9. August 1994 

Einsatzbesprechung beim Bay. LKA 
am Morgen des 9. August 1994 

Die neuen Informationen (vgl. Erster Teil Zweiter 
Abschnitt A II 7 c) S. 158) wurden in einer weiteren 
Einsatzbesprechung im Bay. LKA am Morgen des 9. 
August 1994 erörtert. Vermutlich in dieser Bespre-
chung kamen die an den Ermittlungen beteiligten 
Beamten auf die Idee, Oroz und Torres anzubieten, 
Torres bei seiner Rückkehr aus Moskau im Bereich 
der Gepäckausgabe/Paßkontrolle am Flughafen 
München-Erding in Empfang zu nehmen und ohne 
Kontrolle durch den Zoll zu begleiten (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A II 7 b) dd) S. 156 f). Dieses Ange-
bot leitete „Liesmann", der an dieser Besprechung 
teilgenommen hatte, über „Rafa" an Oroz weiter (9. 
Sitzung, Protokoll Sommer, S. 20). 

Einschaltung des Hauptzollamtes 
München-Flughafen durch das Bay. LKA 
am Nachmittag des 9. August 1994 

Am 9. August 1994 nahm das Bay. LKA erneut Kon-
takt mit dem Hauptzollamt München-Flughafen auf, 
um dieses über den Sachverhalt zu informieren und 
mögliche Einsatzkonzepte unter Einbeziehung ört-
licher Kräfte auf dem Münchener Flughafen abzu-
stimmen. Die Mitarbeiter des Bay. LKA Adami und 
Stoephasius wiesen den Sachgebietsleiter Reisever-
kehr des Hauptzollamtes Forstner persönlich darauf 
hin, daß möglicherweise ein kolumbianischer Staats-
angehöriger am 9. oder 10. August 1994 über den 
Flughafen München radioaktives Material nach 
Deutschland verbringen werde. Diese Erkenntnisse 
seien im Rahmen einer Telefonüberwachung gewon-
nen worden. Gleichzeitig teilten sie ihm mit, daß das 
Bay. LKA von der zuständigen Staatsanwaltschaft mit 
der alleinigen Einsatzleitung auf dem Münchener 
Flughafen beauftragt worden sei. Am Nachmittag 
wurde das Hauptzollamt darüber in Kenntnis gesetzt, 
daß mit der Einfuhr des Materials erst am 10. August 
1994 gegen 17.00 Uhr zu rechnen sei. Noch am 9. Au-
gust 1994 setzte das Hauptzollamt das Zollfahndungs-
amt über den Sachverhalt in Kenntnis (9. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 20; UA Bay LT, 18. Sitzung, 
Steophasius, S. 19; Dokumente Nr. 126 und 127). 

Der Vorsteher des Hauptzollamtes, der Zeuge 
Knauer, hat in diesem Zusammenhang ausgesagt, 
seiner Erinnerung nach sei am 9. August 1994 davon 
gesprochen worden, daß das Material am nächsten 
Tage mit einer Lufthansamaschine aus Moskau kom-
men werde. Die Flugnummer sei ihm allerdings nicht 
genannt worden (34. Sitzung, Protokoll Knauer, 
S. 84). Der Zeuge Forstner hat dazu bemerkt, ihm sei 
am 9. August 1994 nicht konkret bekannt gewesen, 
mit welcher Maschine das Material nach München 
transportiert werden sollte. Er gehe aber davon aus, 
daß dies dem Bay. LKA zum damaligen Zeitpunkt 
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bekannt gewesen sei, da die Maschine andernfalls 
nicht von der Außenposition an die Kopfposition 
hätte gelegt werden können (34. Sitzung, Protokoll 
Forstner, S. 9). 

Telefonat zwischen Oroz und „Cesar" 
am späten Abend des 9. August 1994 
und Weiterleitung des Gesprächsinhalts 
über „ Rafa " an „ Liesmann " und „ Boeden " 

Nachdem Oroz am 9. August 1994 mehrfach vergeb-
lich versucht hatte, Torres in Moskau telefonisch zu 
erreichen, wurde er um 22.35 Uhr von „Cesar" aus 
Moskau angerufen. Dieser teilte ihm mit, Torres sei 
gerade wieder in Moskau angekommen und habe 
ihn gebeten, in München anzurufen und ihm (Oroz) 
mitzuteilen, daß er am nächsten Tag, dem 10. August 
1994, mit demselben Flug wie in der letzten Woche 
nach München kommen werde. Torres habe ihm 
(„Cesar") mitgeteilt, er habe lediglich ein halbes Kilo 
von dem „Öl" (Plutonium) beschaffen können. Oroz 
wies „Cesar" darauf hin, Torres wisse, daß er neben 
diesem halben Kilogramm „Öl" noch 3 kg „Sardi-
nen" (Lithium) mitbringen müsse, von denen eine 
Dose bereits in Deutschland sei. Falls es Torres nicht 
gelinge, auch die „Sardinen" (Lithium) zu beschaf-
fen, solle er zumindest mit dem halben Kilogramm 
„Öl" (Plutonium) nach München kommen. „Cesar" 
solle ihn anrufen, bevor Torres in Moskau abfliege. 

Im unmittelbaren Anschluß an dieses Telefonat in-
formierte Oroz „Rafa" darüber, daß Torres die 500 g 
Plutonium beschafft habe und beabsichtige, mit dem 
Material am 10. August 1994 gegen 17.00 Uhr mit 
einer Lufthansamaschine aus Moskau nach München 
zu kommen. Oroz erklärte „Rafa" weiter, die Käufer 
sollten dafür Sorge tragen, daß Torres ohne Probleme 
durch den Zoll komme. Im unmittelbaren Anschluß 
daran unterrichte „Rafa" „Liesmann", der seinerseits 
umgehend den LKA-Beamten „Boeden" über den 
Sachverhalt in Kenntnis setzte (UA Bay. LT, 14. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 11, 58-60; 31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 94f.; UA Bay. LT, 7. Sitzung, 
Protokoll Oroz, S. 43t.; 44. Sitzung, Protokoll Oroz, 
S. 2181.). 

f) Beschaffung des Plutoniums durch Torres 
während seines Aufenthalts in Rußland 
vom 8. bis 10. August 1994 

Zu den Ereignissen in Rußland während des Aufent-
halts von Torres in Moskau in der Zeit vom 8. bis zum 
10. August 1994 haben dem Untersuchungsausschuß 
neben den Erkenntnissen aus der Telefonüberwa-
chung nur die Angaben von Torres vor dem Bayeri-
schen Untersuchungsausschuß zur Verfügung ge-
standen. Danach ergibt sich folgendes Bild: 

Nachdem Torres am 8. August 1994 in Moskau ein-
getroffen war, traf er - eigenen Angaben zufolge -
dort „Konstantin", der ihm ankündigte, er werde ihm 
das Plutonium am Dienstag, dem 9. August 1994, 
übergeben. Torres hat darüber hinaus berichtet, er 
habe auch mit „Gennadij" (Nikiforov) gesprochen 
und ihm erklärt, daß er dringend das diesem zur Ver-
fügung stehende Lithium benötige (vgl. Erster Teil 

Zweiter Abschnitt A I 4 a) ee), S. 86 f.) und Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A II 4 m), 145t.). „Gennadij" habe 
ihm aber die 3 kg Lithium nicht ohne Geld zu besor-
gen vermocht. Im Verlaufe des 9. August 1994 habe 
er sich noch einmal mit „Konstantin" getroffen, der 
ihm geraten habe, er solle statt eines Flugzeugs von 
Aeroflot besser eine Maschine der Lufthansa neh-
men. Sie hätten darüber gesprochen, wie er den rus-
sischen Zoll umgehen könne. Das Plutonium sei ihm 
dann in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1994 
auf dem Oktober-Platz in Moskau von „Konstantin" 
ohne Gegenleistung übergeben worden. Angaben 
über die Herkunft habe „Konstantin" dabei nicht ge-
macht. Er habe am 10. August 1994 gegen Mittag 
den Lufthansaflug LH 3369 gebucht. Dann sei es ihm 
gelungen, den russischen Zoll zu umgehen. Dazu ha-
be er den Behälter mit dem Plutonium zunächst aus 
seinem Aktenkoffer herausgenommen, damit das 
Röntgengerät am Zoll nichts feststellen konnte. Sein 
Angestellter „Cesar", der ihn begleitete, habe die 
Zollbeamten abgelenkt, als er selbst die Kontrolle 
passierte. Anschließend habe er den Behälter mit 
dem Plutonium auf der anderen Seite der Zollabferti-
gung wieder in den Koffer zurückgelegt (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 46t., 51-53, 63, 77/., 
82-85, 103-105, 109-112, 133). 

8. Rückkehr von Torres aus Moskau 
und Sicherstellung des Plutoniums auf dem 
Münchener Flughafen am 10. August 1994 

a) Einsatzbesprechung beim Bay. LKA am Morgen 
des 10. August 1994 

Am Morgen des 10. August 1994 übersetzte das Bay. 
LKA in der Zeit von 8.00 bis 9.00 Uhr die in der 
vorherigen Nacht aufgelaufenen Tonbänder aus der 
Telefonüberwachung und wertete diese aus. Unter 
die ausgewerteten Telefonate fiel auch das um 
22.35 Uhr geführte Gespräch zwischen Oroz und 
„Cesar", in dem „Cesar" Oroz mitgeteilt hatte, daß 
Torres im Besitz der 500 g Plutonium sei und und mit 
diesem am 10. August 1994 unter Benutzung dersel-
ben Flugverbindung wie in der letzten Woche nach 
München zurückreisen werde (vgl. Erster Teil Zwei-
ter Abschnitt A II 7 e), S. 159 t.). Im Rahmen der Tele-
fonauswertung wurde darüber hinaus auch ein am 
frühen Morgen des 10. August 1994 zwischen Torres 
und Oroz um 5.29 Uhr geführtes Telefonat bekannt, 
in dessen Verlauf Torres seine Reise nach München 
bestätigte und meinte, daß die „Dinge" gut gelaufen 
seien. Weiter führte Torres in diesem Telefonat 
wörtlich aus: „Das, von dem wir dort gesprochen ha-
ben, ist angekommen". Die drei „Sardinenbüchsen" 
(Lithium) habe er dagegen nicht beschaffen können, 
da er dafür viel Geld gebraucht hätte. Oroz teilte 
Torres mit, am Flughafen werde er durch eine Dame, 
die er näher beschrieb, in Empfang genommen. 
Diese werde dafür sorgen, daß er ohne Kontrolle den 
Zoll passieren könne. Aus der Telefonüberwachung 
wurde weiter bekannt, daß Oroz am frühen Morgen 
des 10. August 1994 mehrfach vergeblich versucht 
hatte, den Verbleib der Lithiumdose zu ermitteln, die 
sich angeblich auf dem Weg zu der Firma Aschhoff in 
Hamburg befand. 
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Da sich aufgrund der Erkenntnisse aus der Telefon-
überwachung und den dem Bay. LKA durch 
„Boeden" übermittelten Informationen (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 7 e), S. 159f) die Wahr-
scheinlichkeit erhöht hatte, daß Torres am Nachmit-
tag des 10. August 1994 mit Plutonium aus Moskau 
zurückkehren könnte, fand am Morgen des 10. Au-
gust 1994 in den Räumen des Bay. LKA eine große 
Lagebesprechung statt, an der neben dem LKA-Ein-
satzleiter Sommer, den Abschnittsleitern des geplan-
ten Einsatzes und allen sonstigen am Einsatz betei-
ligten Beamten des Bay. LKA auch Dr. Zeising als 
Vertreter des LfU teilnahm. Der BND war dagegen 
weder durch „Liesmann" noch durch einen sonstigen 
Mitarbeiter vertreten (Dokumente Nr. 113, 84 und 128). 

Zunächst berichtete die LKA-Beamtin Mattausch 
über den aktuellen Sachstand. Laut Besprechungs-
protokoll des Bay. LKA vom 10. August 1994 teilte sie 
unter anderem mit, aus der Telefonüberwachung sei 
bekannt geworden, daß Torres beabsichtige, am heu-
tigen Tag neben 200 g Lithium auch 500 g Plutonium 
zu liefern. Torres wolle beide Materialien mit dem 
Lufthansaflug LH 3369 nach München verbringen. 
Die Lufthansamaschine werde um 17.45 Uhr am 
Terminal C des Flughafens München-Erding landen. 
Zuletzt habe Torres jedoch erklärt, daß er nur das 
Lithium liefern werde. Es sei nicht bekannt, ob Torres 
nur Lieferschwierigkeiten habe oder überhaupt 
(kein) Plutonium besitze. Außerdem wies die LKA-
Beamtin Mattausch darauf hin, daß im Laufe des 
Tages möglicherweise auf anderem Wege weitere 
200 g Lithium geliefert würden. Es bestehe der Ver-
dacht, daß dieses Lithium aus Hamburg kommen 
könnte. Dies sei jedoch nicht gesichert. Dem Be-
sprechungsprotokoll zufolge teilte die LKA-Beamtin 
Mattausch darüber hinaus mit, daß es sich bei dem 
von Torres am Samstag, dem 7. August 1994, über-
gebenen Material tatsächlich um Lithium 6 handele. 
Dieses Material werde für die Herstellung einer Neu-
tronenbombe benötigt und falle nach den bisherigen 
Erkenntnissen möglicherweise unter das Kriegs-
waffenkontrollgesetz (Dokument Nr. 128). 

Im weiteren Verlauf der Besprechung legten die be-
teiligten Beamten unter Einbeziehung von Angehöri-
gen des SEK, des MEK, des Polizeidienstes auf dem 
Flughafen, des Zolls und des LfU die Einsatzkonzep-
tion für die Ankunft von Torres auf dem Flughafen 
München-Erding fest. Nachdem Torres bereits am 
6. August 1994 entgegen seinen vorherigen Ankün-
digungen ohne Plutonium aus Moskau zurückge-
kommen war, zogen die bayerischen Ermittlungs-
behörden bis zuletzt auch diesmal die Möglichkeit in 
Betracht, daß Torres ohne Nuklearmaterial an-
komme. Aus diesem Grund sah die alternative Ein-
satzplanung des Bay. LKA vor, bei Feststellung radio-
aktiven Materials am Flughafen einen sofortiger 
Zugriff durchzuführen, andernfalls die verdeckten 
Maßnahmen in Form von Observation, Telefonüber-
wachung, Einsatz technischer Mittel und Einsatz 
verdeckt agierender Personen fortzuführen. Hierfür 
standen die erforderlichen Kräfte bereit. Zugleich 
war für den Fall der Festnahme der Täter die Durch-
suchung der Firma Aschhoff in Hamburg geplant. 
Hinsichtlich des taktischen Vorgehens wurde verein-
bart, zwei Meßstellen aufzubauen. Eine Meßstelle 

sollte das Bay. LKA am Personenausgang des Flug-
zeugs einrichten, eine weitere das LfU in der Ge-
päckeingangshalle. Es sollte sichergestellt werden, 
daß sowohl die Passagiere als auch das Handgepäck 
und die aufgegebenen Koffer meßtechnisch erfaßt 
würden. Nach einer Festnahme von Tatverdächtigen 
sollten vorsorglich alle Beteiligten von den Beamten 
des LfU auf Kontamination geprüft werden, um 
rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen treffen zu 
können. Darüber hinaus bereiteten die bayerischen 
Behörden auch die Dosisleistungs- und Kontamina-
tionsmessungen in den Hotelzimmern vor, da es für 
möglich gehalten wurde, daß die Anbieter dort zu-
sätzliches Nuklearmaterial gelagert haben könnten 
(Dokument Nr. 128; 13. Sitzung, Protokoll Meier-
Staude, S. 51, 86, 127-129; 9. Sitzung, Protokoll Som-
mer, S. 21, 69, 113 f., 148f.; UA Bay. LT, 11. Sitzung, 
Protokoll Sommer, S. 157f., 160f.; 21. Sitzung, Proto-
koll Edtbauer, S. 110-113; UA Bay. LT, 11. Sitzung, 
Protokoll Edtbauer, S. 42, 58f.; UA Bay. LT, 13. Sit-
zung, Protokoll Adami, S. 19, 41). 

b) Einschätzung der mit einem möglichen Luft-
transport von Plutonium verbundenen Gefahren 

aa) Einschätzung der Gefahren für Passagiere und 
Besatzung der transportierenden Maschine 

Weiter diskutierten die Gesprächsteilnehmer mit 
dem Mitarbeiter des LfU Dr. Zeising die Gefahren 
eines möglichen Transports von Plutonium mit einer 
Linienmaschine. In die Gefährdungsanalyse wurde 
auch eine mögliche Strahlenbelastung der Passa-
giere einbezogen. Aus mehreren Gründen - u.a., 
weil die Materialprobe sachgemäß verpackt gewesen 
war und davon auszugehen war, daß die Täter eine 
Selbstgefährdung vermeiden würden - kam man zu 
dem Ergebnis, eine Gefährdung Dritter sei weitest-
gehend auszuschließen (UA Bay. LT, 21. Sitzung, Pro-
tokoll Dr. Zeising, S. 7f., 21 f.). 

bb) Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
über die Gefahrenlage 

Der Untersuchungsausschuß hat dazu folgende Er-
kenntnisse gewonnen: 

„Plutonium ist eine radioaktiv wenig gefährliche 
Substanz. Es sendet eine schwache Alphastrahlung 
von geringer Reichweite aus" (Franke, Hrsg., Lexi-
kon der Physik, Stuttgart 1969, S. 1264). Die Bestrah-
lung eines Menschen durch Plutonium ist demgemäß 
so unbedeutend, daß sie schon mit Papier abge-
schirmt werden kann. Am Körper abgelagerte Teil-
chen beeinträchtigen wegen der geringen Reich-
weite der Alphastrahlung von wenigen Zehntel Milli-
meter im Gewebe nur die obersten bereits verhorn-
ten Hautschichten. Diese Schichten lassen keinen 
Zellenaufbau mehr erkennen, sie werden vom Körper 
ständig abgestoßen (Schuppen) und wachsen nach. 

Plutonium ist jedoch extrem giftig. Die toxische Wir-
kung tritt allerdings vor allem auf, wenn das Material 
in der reinen Metallform vorliegt. In Oxidform, wie 
sie bei der übergebenen Probe und den eingeführten 
494 g vorlag, wird Plutonium, das mit der Nahrung 
aufgenommen wird, wegen seiner schweren Löslich-
keit fast vollständig wieder ausgeschieden und kann 
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deshalb seine Giftigkeit nicht entfalten. Teilweise 
wird deshalb die Ansicht vertreten, daß die chemi-
sche Giftigkeit von Plutonium als Schwermetall zu 
vernachlässigen sei (Koelzer, Winfried: Wie gefähr-
lich ist Plutonium? in: Wie sicher ist der schnelle 
Brüter, Hrsg.: Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
1978, S. 22-24). 

Eingeatmeter Plutoniumstaub hingegen verbleibt zu 
einem Anteil von bis zu 20 % in der Lunge und wirkt 
dort infolge der lokalen Alphastrahlung auf Dauer 
radiotoxisch. Untersuchungen an 25 Mitarbeitern 
eines US-Waffenprojekts, die Plutoniummengen bis 
zum 10-fachen der heute zugelassenen Werte in-
halierten, ergaben allerdings auch 40 Jahre später 
keine Hinweise auf Gesundheitsschäden und keinen 
Fall von Lungenkrebs (Koelzer a.a.O., S. 30). 

Als mögliche Szenarien für Zwischenfälle beim Luft-
transport haben die Sachverständigen vor dem Un-
tersuchungsausschuß das Auftreten von Turbulenzen 
mit Herabfallen von Gepäckstücken und einen Flug-
zeugabsturz erörtert. 

Zu einer Schädigung der Passagiere und der Besat-
zung bei Turbulenzen kann es kommen, wenn sich 
das Nuklearmaterial in nicht ordnungsgemäßer Ver-
packung im Handgepäck befindet und die Verpak-
kung beim Herabfallen der Gepäckstücke beschä-
digt wird. Ein solcher Vorfall würde zu den zuvor be-
schriebenen Folgen einer Inhalation des Uran/Pluto-
niumpulvers und den damit verbundenen gesund-
heitlichen Konsequenzen führen. Zu einer Schä-
digung der Umwelt und von nicht am Lufttransport 
Beteiligten kann es dann kommen, wenn bei einem 
Flugzeugabsturz Plutonium freigesetzt wird. 

Die Sachverständigen haben im Zusammenhang mit 
einem Flugzeugabsturz, zu dem es statistisch gesehen 
selten - in einer Unfallhäufigkeit von etwa 5 x 10-10 je 
Transport-km - kommt, vor allem nach der Besied-
lungsdichte an der Absturzstelle und dem Auftreten 
bzw. Nichtauftreten eines Treibstoffbrandes unter-
schieden. Sie haben in diesem Zusammenhang über-
einstimmend festgestellt, daß die größere Gefährdung 
von Plutonium in Pulverform ausgehe, während Plu-
toniumpellets keine schwerwiegende Kontamination 
der Absturzstelle verursachten. 

Die Abschätzung der möglichen Auswirkungen eines 
Flugzeugabsturzes auf die Umgebung läßt sich nicht 
sicher vornehmen, da hier von ausschlaggebender 
Bedeutung ist, ob der Transportbehälter beim Flug-
zeugabsturz versagt und ob es zu einem Treibstoff-
brand kommt. 

Ein Versagen des Transportbehälters hängt zum Bei-
spiel vom Auftreffwinkel, der Auftreffgeschwindig-
keit, von der Beschaffenheit der Auftreffläche (nach-
giebig, hart) und vom Verhalten des Flugzeugrump-
fes beim Aufprall ab. 

Wird der ungünstigste Fall unterstellt, daß der Trans-
portbehälter beim Absturz versagt und es zu einem 
Treibstoffbrand am Ort des Behälters kommt, so haben 
nachträgliche Abschätzungen der Gesellschaft für Re-
aktorsicherheit eine Freisetzung von 2 % der Gesamt-
menge von 363 g Plutonium (aus den 494 g des Uran-/ 
Plutoniumoxid-Gemisch) als luftgetragen ergeben. 

Um aus diesen Daten Strahlenexpositionen in der 
Umgebung des Absturzortes berechnen zu können, 
müssen weitere Annahmen zum lungengängigen 
Anteil des luftgetragenen freigesetzten Plutoniums 
getroffen werden. Die Strahlenexposition resultiert 
fast ausschließlich aus der Inhalation des Materials. 
Da über die genaue Verteilung der Partikelgrößen 
des sichergestellten Plutoniums keine Angaben vor-
liegen, wurde bei den weiteren Abschätzungen über-
aus konservativ angenommen, daß das luftgetragene 
Material zu 100% lungengängig sei (üblicher Anteil 
für Plutoniumoxid [PuO2] in Mischoxid [MOX]-
Brennelementen: 5 bis 10 %). 

Unter den oben wiedergegebenen Randbedingun-
gen wurden nachträglich für die Freisetzungshöhen 
10 m und 50 m (abhängig von der Größe des durch 
Treibstoffbrand hervorgerufenen thermischen Auf-
triebs) folgende effektive Dosen abgeschätzt: 

Freisetzungshöhe 10 m: 

Die effektive Dosis fällt von 720 Mikrosievert [mSv] 
in 100 m Abstand vom Freisetzungsort zunächst auf 
50 mSv in 550 m Abstand ab und sinkt bei größeren 
Abständen kontinuierlich weiter ab. 

Freisetzungshöhe 50 m: 

Die effektive Dosis erreicht 40 mSv in 150 m Abstand 
vom Freisetzungsort, behält einen Wert von 
ca. 40 mSv bis 400 m Abstand bei und sinkt für 
größere Abstände kontinuierlich ab. 

Auswirkungen für geringere Abstände als 100 m 
konnten von dem benutzten Rechenprogramm nicht 
berechnet werden. Die o.g. „effektive Dosis" berück-
sichtigt die Strahleneinwirkung des inkorporierten 
Plutoniums über eine Einwirkungsdauer von 50 Jah-
ren und erfaßt die Auswirkungen auf den gesam-
ten Körper (Bericht der Bundesregierung, 2.3 BMU, 
MATA 1, S. 164 ff.). 

c) Einschätzung der an den Ermittlungen beteiligten 
Behörden zum Lagerort des Plutoniums 

Nach weitgehend übereinstimmenden Angaben der 
an den Ermittlungen beteiligten Mitarbeiter des Bay. 
LKA, der Staatsanwaltschaft und des BND-Refe-
rats I IA war während der gesamten Ermittlungs-
phase letztlich unklar, ob Material aus dem Bereich 
der GUS schon in Deutschland gelagert oder auf un-
bekannten Wegen und Transportmitteln nach Deutsch-
land unterwegs war. Erst am Morgen des 10. August 
1994 hätten sich die Erkenntnisse verdichtet, daß 
Torres das Plutonium am selben Tag mit einem Flug-
zeug von Moskau kommend nach München bringen 
würde. Selbst diese Annahme sei bis zur Ankunft des 
Flugzeugs nicht gesichert gewesen. Im einzelnen 
haben Oberstaatsanwalt Meier-Staude, der LKA-
Einsatzleiter Sommer und der BND-Referatsleiter 
„Merker" hierzu folgende Angaben gemacht: 

Nach Oberstaatsanwalt Meier-Staude haben sich im 
Laufe des Einsatzes die Tatbeiträge der Täter immer 
besser herauskristallisiert. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß Torres am 10. August 1994 auf dem erwarteten 
Rückflug Plutonium mit sich führe, habe sich erhöht. 
Die Gesamtlage sei jedoch keinesfalls klar gewesen. 
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Er hat weiter darauf hingewiesen, daß die Beschul-
digten während des Einsatzes die unterschiedlich-
sten Transportmittel und -wege ins Spiel gebracht 
hätten. So hätten sie u.a. die Bereitstellung eines 
Kraftfahrzeugs gefordert. Über die Telefonüberwa-
chung sei bekannt geworden, daß Lithium auf ganz 
anderem Wege zu letztlich noch unbekannten End-
abnehmern von Moskau nach Hamburg verbracht 
werden sollte. Darüber hinaus sei von den Anbietern 
ins Spiel gebracht worden, daß auch ukrainische 
Offiziere ebenfalls in das Geschehen verwickelt 
seien. Bei der Rückkehr von seiner ersten Reise nach 
Moskau am 6. August 1994 habe Torres abredewidrig 
kein Plutonium mitgebracht und sich insoweit als 
unzuverlässig erwiesen. Außerdem sei Torres in der 
Anfangsphase einmal nach Berlin/Brandenburg ge-
fahren, um dort Gespräche über Plutonium zu füh-
ren. Seiner Erinnerung nach sei auch am 10. August 
1994 nicht auszuschließen gewesen, daß entweder 
die Täter keinen Zugriff auf die Ware hatten, Teile 
der Ware bereits im Bundesgebiet lagerten oder 
parallel zu einem Flug von Torres auf anderen Wegen 
transportiert würden. Allerdings habe sich aus den 
Lauschangriffen und den Telefonüberwachungsmaß-
nahmen eigentlich ein sehr deutlicher Moskau-Be-
zug ergeben. Von daher sei die „Tendenz Moskau" 
immer vorhanden gewesen. Eine Sicherheit habe 
es aber nicht geben (13. Sitzung, Protokoll Meier-
Staude, S. 85 f.; UA Bay LT, 18. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 52, 83). 

Der LKA-Einsatzleiter Sommer hat bekundet, Lager-
ort, Herkunft, mögliche Lieferwege und tatsächlich 
verfügbare Mengen des Materials seien während des 
gesamten Ermittlungsverfahrens nicht eindeutig be-
stimmbar gewesen. Bis zur Sicherstellung des Pluto-
niums am 10. August 1994 sei ihm persönlich letztlich 
unklar gewesen, ob Torres überhaupt komme, wenn 
ja, ob er Material mitbringe und ggf. welches Mate-
rial dies sein werde. Selbst als gegen Mittag die 
Bestätigung vorgelegen habe, daß Torres den Luft-
hansaflug gebucht habe, sei er nicht sicher gewe-
sen, daß tatsächlich Material mit dieser Lufthansa-
maschine zum Flughafen München-Erding gebracht 
werde (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 41, 44 f., 79). 

Der Leiter des BND-Referats 11A „Merker" hat nach 
eigenen Angaben selbst am 10. August 1994 nicht 
damit gerechnet, daß Torres mit Plutonium aus 
Moskau zurückkommen werde. Es sei ihm - wie 
allen anderen - allerdings klar gewesen, daß diese 
Möglichkeit bestanden habe (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 174). 

Demgegenüber hat der LKA-Beamte Edtbauer die 
Auffassung vertreten, nach dem Treffen mit der An-
bietergruppe am 7. August 1994 sei ein Import aus 
Moskau die wahrscheinlichste aller damals in Be-
tracht kommenden Varianten gewesen. Bis zum 
10. August 1994 habe sich diese Wahrscheinlichkeit 
dahingehend verdichtet, daß Torres entweder über-
haupt kein Material beibringen oder es aus Moskau 
beschaffen werde (21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, 
S. 95, 96, 126). 

Die Nachrichtendienstliche Verbindung des BND 
„Rafa" hat vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, 
bereits nach der Probenübergabe am 25. Juli 1994 sei 

dem BND und dem Bay. LKA bekannt gewesen, daß 
sich die weiteren Plutoniummengen in Rußland be-
fänden. Darüber hinaus seien die Staatsanwaltschaft 
und das Bay. LKA ca. 8-10 Tage vor der Sicherstel-
lung am 10. August 1994 definitiv davon ausgegan-
gen, daß das Plutonium mit einer Maschine der Luft-
hansa aus Moskau importiert werde (22.124. Sitzung, 
Protokoll „Rafa", transskrib. Fass., S. 31-35, 43-46, 
53-56, 59, 77 f., 114-121, 131). 

d) Überlegungen der beteiligten Behörden 
zur Möglichkeit der Einschaltung russischer 
Sicherheitsbehörden  und/oder der Lufthansa 
zur Verhinderung des Plutoniumtransportes 

Überlegungen zur Möglichkeit der Einschaltung 
russischer Sicherheitsbehörden 

Zwischen der Einsatzleitung des Bay. LKA und der 
Staatsanwaltschaft bestand am Vormittag des 10. Au-
gust 1994 Einvernehmen darüber, daß ein etwaiger 
Transport des Nuklearmaterials durch Torres in einer 
Lufthansamaschine am 10. August 1994 allenfalls 
noch durch Einschaltung russischer Sicherheitsbe-
hörden verhindert werden könnte. Die Einbindung 
russischer Sicherheitsbehörden, die von den baye-
rischen Ermittlungsbehörden schon zu Beginn und 
auch während des Einsatzverlaufes geprüft worden 
war, schied nach übereinstimmenden Aussagen aller 
an dem Einsatz beteiligten Zeugen jedoch aus 
mehreren Gründen aus. 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Entschei-
dung, die russischen Sicherheitsbehörden nicht ein-
zubinden sei - neben den angeblichen guten Kon-
takten der Täter zu russischen Sicherheitsorganen -
auch die Tatsache gewesen, daß die für eine Zusam-
menarbeit im operativen Bereich erforderlichen Vor-
aussetzungen nicht vorhanden und auch nicht kurz-
fristig herzustellen waren. Mit einer Verständigung 
russischer Behörden wäre die Gefahr verbunden ge-
wesen, daß die in München verbliebenen Anbieter 
von den Ermittlungen Kenntnis erhalten hätten. Dies 
hätte die verdeckt eingesetzten Personen, „Boeden", 
„Rafa" und „Liesmann" gefährdet. Weiter habe man 
befürchtet, daß eventuell bereits in Deutschland 
lagerndes Material weiter in den Händen der Täter 
bzw. nicht bekannter Mittäter verbleiben und so 
einem Zugriff der Behörden entzogen werde (UA 
Bay. LT, 26. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 6-8, 
60, 65-76,13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 92 f., 
126, 166L, 205; 9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 72f., 
75, 122, 124f., 142f., 145-150, 181, 196f.; UA Bay. LT, 
11. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 155 f., 196f.). 

Der damalige Verbindungsbeamte des BKA in 
Moskau, der Zeuge Bieling, hat zu den Erfolgsaus-
sichten einer etwaigen Einschaltung russischer Be-
hörden über die BKA-Verbindungsstelle in Moskau 
erklärt, er hätte mit den russischen Sicherheitsbehör-
den Kontakt aufgenommen, wenn das Bay. LKA das 
BKA über den konkreten Sachverhalt unterrichtet 
hätte. Aufgrund seiner damaligen Erfahrungen bei 
der Zusammenarbeit mit russischen Sicherheitsbe-
hörden sei er persönlich davon überzeugt, daß diese 
etwas unternommen hätten, um das Plutonium noch 
in Rußland sicherzustellen. Der BKA-Beamte hat 
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aber andererseits auch gemeint, daß die BKA-Zentra-
le diese Information möglicherweise nicht an ihn wei-
tergeleitet hätte, wenn diese gleichzeitig auch dar-
über informiert worden wäre, daß russische Geheim-
dienstkreise involviert seien (56. Sitzung, Protokoll 
Bieling, S. 47 f., 51; UA Bay LT, 28. Sitzung, Protokoll 
Bieling, S. 7). 

Der bayerische Staatsminister des Innern Dr. Beck-
stein hat vor dem Bayerischen Untersuchungsaus-
schuß ausgeführt, er sei auch heute noch davon 
überzeugt, daß damals in einem solchen Fall eine 
ernsthafte Möglichkeit auf „Arbeitsebene" mit russi-
schen Behörden zusammenzuarbeiten nicht bestan-
den habe und dies wahrscheinlich auch heute noch 
nicht realisierbar sei. Allenfalls hätte die Möglich-
keit bestanden, „sehr hochkarätig einzusteigen", in-
dem ein Mitglied der Bundesregierung sofort mit 
einem Mitglied der russischen Regierung Kontakt 
aufgenommen hätte, wie es dann später nach der 
Sicherstellung auch geschehen sei. Nach Aussage 
Staatsminister Dr. Becksteins wären bei einer Her-
stellung von Kontakten der bayerischen Ermittlungs-
behörden zu russischen Behörden die beim BND 
„hochkarätig vorhandenen Kenntnisse" hilfreich ge-
wesen (UA Bay LT, 26. Sitzung, Protokoll Beckstein, 
S. 6-8, 60, 65-76). 

Überlegungen zur Möglichkeit der Einschaltung 
der Lufthansa 

Die Unterrichtung der Lufthansa schied nach über-
einstimmenden Aussagen aller an dem Einsatz betei-
ligter Zeugen der zuständigen Ermittlungsbehörden 
aus mehreren Gründen aus. 

Diese haben dazu festgestellt, daß die Einschätzung 
der durch einen Transport in einer Linienmaschine 
entstehenden Gefährdung ergeben habe, für die Pas-
sagiere sei bei sachgemäßer Verpackung keine er-
höhte externe Strahlenexposition zu erwarten. Es sei 
weder aus Gründen der Gefahrenabwehr noch aus 
ermittlungstaktischen Gründen eine Einbindung der 
Lufthansa erforderlich gewesen. Der Einsatz sei ja 
verdeckt geführt worden. Da die Täter offensichtlich 
Kontakt zum Flughafenpersonal in Moskau gehabt 
hätten, sei zu befürchten gewesen, daß bei einer In-
formation der Lufthansa die Ermittlungen gefährdet 
werden würden. 

Darüber hinaus habe die Gefahr bestanden, daß das 
zu diesem Zeitpunkt bereits in den Händen der Täter 
befindliche Plutonium andernfalls außerhalb der 
Kontrolle der Sicherheitsbehörden transportiert wer-
den würde und auf weit gefahrvolleren Wegen 
Deutschland erreichen könnte. Vor allem wäre mög-
licherweise bereits in Deutschland befindliches 
Material einem Zugriff entzogen worden. 

Die Nichteinbeziehung der Lufthansa habe darüber 
hinaus wesentlich mit der Entscheidung zusammen-
gehangen, im konkreten Einzelfall nicht mit russi-
schen Sicherheitsbehörden zu kooperieren. Die Ver-
lagerung des Einsatzgeschehens nach Moskau durch 
Unterrichtung der dortigen Lufthansastellen hätte 
zwangsläufig (z.B. bei der Informationsübermittlung) 
auch die Kenntnisnahme der russischen Behörden 
nach sich gezogen (9. Sitzung, Protokoll Sommer, 

S. 126-129; 13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 130 f., 
127; UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, 
S. 89 f., 97.; 51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 47; 
UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll Dr. Zeising, S. 8, 17; 
UA Bay. LT, 15. Sitzung, Protokoll Mattausch, S. 82 f.; 
19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 50, 62 f.). 

e) Unterrichtung des BMU durch das BStMLU 
am Morgen des 10. August 1994 und daraufhin 
durch das BMU getroffene Maßnahmen 

Im unmittelbaren Anschluß an die Besprechung beim 
Bay. LKA am Morgen des 10. August 1994 (vgl. Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II 8 a), S. 160 f.) unterrichtete 
der Mitarbeiter des LfU Dr. Zeising den Mitarbeiter 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesent-
wicklung und Umweltfragen (BStMLU) Lang über 
den Inhalt der Besprechung. 

Im Anschluß an dieses Telefonat telefonierte Lang 
mit dem Bay. LKA. Dort wurde ihm - seinen Angaben 
zufolge - mitgeteilt, es sei äußerst unwahrscheinlich, 
daß der Tatverdächtige tatsächlich Plutonium mit 
dem Flugzeug bringen werde. Eventuell hole der 
Tatverdächtige in Moskau nur eine Genehmigung 
für die Freigabe des unter Umständen schon in 
Deutschland lagernden Materials ein. Falls der Tat-
verdächtige das Material tatsächlich in Moskau be-
schafft habe, Werde er es möglicherweise auf ganz 
anderen Wegen nach Deutschland einschleusen. Der 
Zeuge Lang hat weiter bekundet, ihm sei auch er-
klärt worden, daß die Täterobservation weitergeführt 
werde, falls bei der Ankunft des Tatverdächtigen auf 
dem Münchener Flughafen kein Plutonium festge-
stellt werden könne (UA Bay. LT, 20. Sitzung, Proto-
koll Lang, S. 12). 

Lang setzte sich daraufhin gegen Mittag telefonisch 
mit dem BMU in Verbindung und informierte dort 
Dr. Fechners Mitarbeiter Dr. Götz. Der Untersu-
chungsausschuß konnte nicht abschließend klären, 
welche konkreten Informationen Lang dem BMU 
übermittelte. Insbesondere ist unklar gebheben, ob 
er dem BMU auch mitteilte, es bestehe die Mög-
lichkeit, daß ein Tatverdächtiger versuchen könnte, 
500 g Plutonium in einer Lufthansamaschine von 
Moskau nach München zu transportieren. Im Bericht 
der Bayerischen Staatsregierung wird dazu ausge-
führt, das BMU sei nach der Einsatzbesprechung am 
Morgen des 10. August 1994 beim Bay. LKA durch 
das BStMLU über die aktuelle Lage und insbeson-
dere auch darüber informiert worden, daß es unge-
wiß sei, ob sich tatsächlich Nuklearmaterial an Bord 
einer aus Moskau kommenden Lufthansamaschine 
befinde oder ob das Nuklearmaterial möglicherweise 
bereits in Deutschland gelagert sei. Auch der Zeuge 
Lang hat bekräftigt, er habe alle Informationen des 
Bay. LKA an das BMU weitergegeben (UA Bay. LT, 
20. Sitzung, Protokoll Lang, S. 12). 

Diese Angaben stehen jedoch in gewissem Wider-
spruch zu Vermerken des BMU-Mitarbeiters Dr. Götz 
über den Inhalt seines Gesprächs mit Lang sowie den 
Ausführungen des BMU-Mitarbeiters Dr. Fechner. 
Danach wurde das BMU durch das BStMLU lediglich 
allgemein darüber informiert, daß in Bayern vermut-
lich gegen 18.00 Uhr eine Menge von 500 g Pluto-
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nium sichergestellt werden würde. Der derzeitige 
Lagerort des Plutoniums sei nach wie vor unbekannt. 
Über den Ort der Sicherstellung oder über eventuelle 
Transportwege des Plutoniums, insbesondere über 
einen möglicherweise bevorstehenden Transport in 
einem Flugzeug, sei das BMU vor der Sicherstellung 
nicht unterrichtet worden. Das BMU sei nur darüber 
informiert worden, daß die Zusammensetzung des 
Materials vermutlich dem bereits am 25. Juli 1994 
sichergestellten Probenmaterial entspreche und daß 
das Plutonium nach Sicherstellung und nach ersten 
Messungen des LfU möglichst schnell noch im Laufe 
der Nacht zur Feinanalyse ins Institut für Transurane 
(TUI) nach Karlsruhe verbracht werden solle (Doku-
mente Nr. 129, 130 und Nr. 96; 45. Sitzung, Protokoll 
Dr. Pechner, S. 16 f., 20-22, 25-27, 57-60; UA Bay. LT, 
20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 47 f., 50) 

Im Anschluß an die vorerwähnte Unterrichtung 
klärte das BMU fernmündlich die Aufnahmebereit-
schaft beim Institut für Transurane in Karlsruhe mit 
EURATOM in Luxemburg ab. Noch am Nachmittag 
des 10. August 1994 erhielt das BMU die Zustim-
mung von EURATOM, daß das Material angeliefert 
werden könne. Zusätzlich bat das BMU das BStMLU 
telefonisch, die Zustimmung des Umweltministeri-
ums von Baden-Württemberg zur Anlieferung beim 
Institut für Transurane einzuholen, was wenig später 
erfolgte (Dokumente Nr. 129, 130 und 96). 

f) Beschlagnahme des geschmuggelten Nuklear-
materials und Verhaftung der Täter auf dem 
Münchener Flughafen am frühen Abend 
des 10. August 1994 

Am 10. August 1994 wurde gegen 11.45 Uhr be-
kannt, daß Torres den Lufthansaflug LH 3369 (Abflug 
Moskau: 14.20 Uhr nach deutscher Zeit, Ankunft 
17.30 Uhr in München) gebucht hatte. Aus der Tele-
fonüberwachung wurde zudem bekannt, daß Torres 
um 13.18 Uhr Oroz telefonisch mitgeteilt hatte, er 
steige jetzt in das Flugzeug. Nachdem die Maschine 
in Moskau gestartet war, wurde gegen 15.00 Uhr per 
Fax mitgeteilt, daß Torres in der Passagierliste ver-
merkt sei. Als weiter bekannt wurde, daß sich der 
stellvertretende russische Atomminister Sidorenko 
an Bord der Maschine befinde, wurden während der 
Einsatzvorbereitungen am Flughafen - vor dem Hin-
tergrund diverser Äußerungen der Täter über eine 
Involvierung staatlicher russischer Stellen - der Mini-
ster und sein Diplomatengepäck in die geplanten 
Einsatzmaßnahmen am Flughafen einbezogen. 

Am Nachmittag fuhren „Boeden", „Liesmann", „Rafa" 
und Oroz gemeinsam zum Flughafen, wo sie sich zu-
nächst im allgemein zugänglichen Bereich in einem 
Café aufhielten. Bengochea blieb in seinem Hotel-
zimmer zurück. In Absprache mit dem Zoll begaben 
sich „Boeden", „Liesmann" und Oroz kurz vor der 
erwarteten Ankunft der Maschine sodann durch den 
Zollbereich zum Gepäckförderband, um dort auf Tor-
res zu warten, während „Rafa" im Außenbereich 
blieb. Von Seiten des BND hielten sich auf dem Flug-
hafen neben „Liesmann" auch die BND-Mitarbeiter 
„Hochfeld" und „Kulp" verdeckt in Einsatznähe auf. 

Techniker richteten im Flughafen zwei Meßstellen 
ein. Eine davon befand sich am Transportband für 
Gepäckstücke, die andere war unmittelbar am Aus-
stieg für Passagiere („Foyer") mit Zielrichtung Hand-
gepäck postiert. Diese Position wurde gewählt, um 
auch die Kontrolle des Handgepäcks des stellvertre-
tenden russischen Atomministers Sidorenko für den 
Fall sicherzustellen, daß Sidorenko im Rahmen der 
VIP-Behandlung unmittelbar an der Maschine abge-
holt würde. 

Bei der Kontrolle des Handgepäcks konnte nach der 
Landung der Maschine aus Moskau gegen 17.45 Uhr 
keine Strahlung festgestellt werden. Dagegen rea-
gierte das Meßgerät am Transportband als der Hart-
schalenkoffer von Torres vorbeigeführt wurde. Der 
Koffer wurde „markiert" und sichergestellt, nachdem 
Oroz ihn auf Anweisung von Torres an sich genom-
men hatte. Um 17.59 Uhr wurden Oroz und Torres 
zeitgleich festgenommen. Beim Zugriff der SEK-
Kräfte fiel der auf dem Boden stehende Koffer um. Er 
wurde daraufhin in eine einige Meter entfernte Ecke 
gestellt und zunächst von SEK-Beamten aus einiger 
Distanz gesichert. Unmittelbar danach übernahmen 
die Sachverständigen den Koffer. 

Ein Sachverständiger führte noch am Sicherstel-
lungsort erste Kontaminationsprüfungen an Koffer 
und Fußboden durch und brachte dann den Koffer 
zum bereitgestellten Meßfahrzeug des LfU, wo wei-
tere Messungen vorgenommen wurden. Die Über-
prüfung des Koffers ergab keine Außenkontamina-
tion. Eine Schädigung von Passagieren, Flughafen-
personal, Tatverdächtigen, Einsatzkräften und Drit-
ten durch Strahlung konnte ausgeschlossen werden. 
Die anschließend ebenfalls vor Ort vorgenommene 
gammaspektrometrische Untersuchung (Grobanalyse) 
ergab eindeutige Hinweise auf das Vorhandensein 
von Plutonium 239. Weil nicht auszuschließen war, 
daß durch das Umfallen des Koffers ein Behälter im 
Innern beschädigt worden war, wurde der Koffer 
nicht geöffnet, sondern von Beamten des LfU in eine 
Kunststoffhülle gasdicht eingeschweißt. 

Zeitgleich mit der Festnahme von Torres und Oroz 
auf dem Münchener Flughafen nahm das Bay. LKA 
Bengoechea in seinem Hotelzimmer fest. Darüber 
hinaus untersuchte das LfU ergebnislos die Zim-
mer der Anbietergruppe im Hotel „Excelsior" und 
„Altano" nach radioaktiven Stoffen. 

Minister Sidorenko und Torres waren nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme nur zufällig in derselben 
Maschine nach München geflogen. Minister Sido-
renko kam auf Einladung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen vom 28. Juli 1994 nach München, um im Rahmen 
der bayerisch-russischen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Kernenergie und der Solarenergie über 
zivile Kernenergievorhaben zu sprechen. Nachdem 
Minister Sidorenko als Besuchstermin zunächst den 
2. September 1994 vorgeschlagen hatte, dieser Ter-
min aber aus verschiedenen Gründen für das 
BStMLU ausschied, hatten sich die Beteiligten 
schließlich auf den 10. August 1994 als Besuchster-
min geeinigt. Der in der Öffentlichkeit und den Me-
dien entstandene Eindruck, Minister Sidorenko sei 
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gezielt am 10. August 1994 nach München gekom-
men, um die „Geschäftsabwicklung" der Anbieter-
guppe zu überwachen, entbehrt also jeder Grundlage 
(13. Sitzung, Protokoll Goppel, S. 3-8, 29-32, 39 f.). 

g) Transport des sichergestellten Nuklearmaterials 
vom Münchener Flughafen zum Institut 
für Transurane nach Karlsruhe 

Noch am Abend des 10. August 1994 unterrichtete 
das BStMLU gegen 21.00 Uhr telefonisch Dr. Fechner 
in seiner Wohnung über die erfolgte Sicherstellung 
des Nuklearmaterials, die getroffenen Maßnahmen 
zum Strahlenschutz und zur polizeilichen Sicherstel-
lung sowie die maßgeblichen Gründe für einen un-
verzüglichen Transport des sichergestellten Materials 
von München zum Institut für Transurane in Karls-
ruhe. Dr. Fechner informierte daraufhin seinerseits 
EURATOM in Luxemburg und holte dort die Zustim-
mung ein, daß der Koffer zur weiteren Untersuchung 
in das Institut für Transurane nach Karlsruhe ge-
bracht werden könne. Er stimmte dem Transport 
auch selbst zu. Daraufhin wurde der sichergestellte 
und ungeöffnete Koffer in einem Strahlenmeßfahr-
zeug des LfU direkt vom Münchener Flughafen zum 
Institut für Transurane nach Karlsruhe gefahren. Der 
Koffer traf am 11. August 1994 gegen 0.15 Uhr dort 
ein (Dokument Nr. 96). 

h) Die bei der gegebenen Sachlage von dem 
transportierten Nuklearmaterial ausgehenden 
Gefährdungen 

aa) Art, Menge, Beschaffenheit  und  Verpackung des 
auf  dem Münchener Flughafen sichergestellten 
Nuklearmaterials 

Bei dem am 10. August 1994 auf dem Flughafen 
München-Erding sichergestellten Material handelte 
es sich um ein Gemisch aus Uran-/Plutoniumoxid 
von 560 g in Pulverform und ein Lithiummetallstück 
von 201 g. Das Uran-/Plutoniumoxidgemisch enthielt 
121,5 g Uran und einen Elementgehalt von 363,4 g 
Plutonium mit einer Anreicherung von ca. 87,58% 
Plutonium-239, 10,78% Plutonium-240 und jeweils 
unter einem Prozent hegende Anteile Plutonium-238, 
241 und 242. Das Lithiummetallstück setzte sich zu 
89,4 % aus Lithium 6 zusammen. 

Das Plutonium befand sich bei der Sicherstellung in 
einem Behälter aus rostfreiem Stahl, dessen Deckel 
mittels eines Dichtungsrings und einer Feststell-
schraube dicht verschlossen war. Der Behälter seiner-
seits war von zwei Plastiktüten umhüllt, deren innere 
mit einem Band zugebunden war. Das Ganze war mit 
einer 1,5 cm dicken Bleifolie zu einem Paket ver-
packt. Das Lithiummetallstück war in einer Wachs-
oder Fettschicht eingeschmolzen und in einer Blech-
dose verlötet, die ihrerseits in Pergamentpapier ein-
gepackt war (59. Sitzung, Protokoll Dr. Koch, S. 52 f., 
21. Sitzung, Protokoll Dr. Lierse, S. 26). Der Behälter 
mit dem Uran/Plutoniumgemisch und der Behälter 
mit dem Lithiummetallstück befanden sich im selben 
Reisekoffer. Zu der Art der Verpackung des Nuklear-
materials hat der Sachverständige Dr. Koch ausge-
sagt, daß diese sehr sorgfältig gewesen sei. Die Um-

hüllung sei außen nicht kontaminiert gewesen. Auch 
das Lithium sei fachmännisch verpackt gewesen. 

bb) Gefährdungen durch das transportierte Material 

Das Hauptisotop 238, aus dem das natürliche Uran-
metall zu 99 % besteht (Anteil in der sichergestellten 
Menge 98,35 %), ist ebenso wie die beiden anderen 
natürlichen Isotopen 234 und 235 ein schwacher 
Alphastrahler (Franke, Hrsg., Lexikon der Physik, 
Stuttgart 1969, S. 1764, „Uran"). Dementsprechend 
ist das Strahlenrisiko sehr gering. Die Strahlung hat 
nur eine geringe Durchdringungstiefe und kann 
leicht abgeschirmt werden. Nur die künstlichen 
Uranisotope sind stark radioaktiv und dementspre-
chend gefährlich. Außer den natürlichen Isotopen 
enthielt das sichergestellte Uran aber nur noch Isoto-
pen 236 mit einem Anreicherungsgrad von 0,048, 
also eine sehr geringe Menge. Uranverbindungen 
sind allerdings stark giftig und verursachen Nieren-
und Leberschäden sowie innere Blutungen (Falbe/ 
Regitz [Hrsg.], Römpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, 
1992, S. 4832). 

Wie bereits oben (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A 
II. 8. b) bb) S. 161 f.) ausgeführt, ist die Plutoniumstrah-
lung von geringerer Gefährlichkeit. Wegen der Pul-
verform des transportierten Materials bestand jedoch 
die theoretische Möglichkeit einer Inhalation mit den 
sich daraus ergebenden ernsthafteren Gesundheits-
gefahren wegen der Radiotoxizität. 

Lithium ist ein metallisches Element mit dem höch-
sten Oxidierungspotential aller Elemente. Es ver-
brennt in feuchter Luft bei etwa 180 Grad (Falbe/ 
Regitz, aaO, S. 2528). Die am häufigsten vorkommen-
den Isotope Lithium 6 und Lithium 7 sind stabil. Sie 
finden vielfältigen Einsatz in der Industrie und in der 
Pharmakologie. Es kommen auch instabile Isotope 
vor, die aber keine Bedeutung haben (Streit, Lexikon 
Ökotoxikologie, 2. Auflage, S. 482). Größere Dosen 
von Lithium können bei Einnahme zu gesundheit-
lichen Störungen bis zum Herzstillstand führen 
(Falbe/Regitz, a. a. O., S. 2528). 

Die vom Ausschuß vernommenen Sachverständigen 
sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, 
daß bei einem normalen Flugverlauf und einer ord-
nungsgemäßen Verpackung wie im konkreten Fall 
von dem transportierten Material für die Flugzeug-
passagiere und die Besatzung keinerlei Gefahr aus-
ging. So äußerte der Sachverständige Dr. Thomas, 
das Risiko für die Flugzeugpassagiere sei praktisch 
Null gewesen, denn die Eigenstrahlung des Pluto-
niums sei so schwach, daß davon sicherlich keine Ge-
fährdung ausgehe. Eher führe die Höhenstrahlung, 
die im Flugzeug vorhanden sei, zu einer gewissen 
Strahlenbelastung. (Bericht der Bundesregierung, 
MATA 1, S. 164; 45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, 
S. 18 f., S. 47 f.; 5. Sitzung, Protokoll Dr. Thomas, S. 132). 
Selbst wenn die Behälter mit dem Material nicht in 
einem Koffer im Gepäckraum, sondern im Handge-
päck mitgenommen worden wären, so wäre die 
Strahlenbelastung für die Passagiere nicht nennens-
wert gewesen. Eine Gefährdung hätte sich aber 
ergeben, wenn die Verpackung mangelhaft gewesen 
wäre und Plutoniumpulver in die Kabinenluft aus-
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getreten wäre. Dann hätten die oben (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A II 8 b) bb), 1611) geschilderten 
Folgen einer Plutoniuminhalation eintreten können. 

Zu den Risiken bei einem Flugzeugabsturz befragt, 
erklärte der Sachverständige Dr. Thomas, er wohne 
in Freising, etwa 10 km entfernt vom Flughafen Mün-
chen; er habe sich keine Sorgen gemacht (5. Sitzung, 
Protokoll Dr. Thomas, S. 132; vgl. im übrigen Erster 
Teil Zweiter Abschnitt A II. 8. b) bb), S. 161 f.). 

9. Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Leitungsbereichs des Bundeskanzleramtes 
über die Geschehensabläufe vom 7. August 
bis zur Sicherstellung des Plutoniums am 
10. August 1994 

a) Unterrichtung des BND-Leitungsstabes 
und des Vizepräsidenten des BND 

Ab dem 6. August 1994 befanden sich der Präsident 
des BND Porzner und der Leiter des BND-Leitungs-
stabes Oberst „Gilm" im Urlaub. Präsident Porzner 
wurde von diesem Zeitpunkt an durch den damali-
gen BND-Vizepräsidenten Dr. Münstermann vertre-
ten (Dokument Nr. 89; 49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 13, 45; 73. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 9). Dieser 
war - eigenen Angaben zufolge - bis zum Urlaubs-
beginn des Präsidenten am 6. August 1994 über den 
Vorgang durch Oberst „Gilm" sowie vor allem durch 
seinen damaligen persönlichen Referenten Devens, 
der auch im Leitungsstab vertreten war, laufend un-
terrichtet worden. (49. Sitzung, Protokoll Dr. Münster-
mann, S. 228-230, 263). 

Die bis zu seinem Urlaub von Oberst „Gilm" wahrge-
nommenen Aufgaben wurden danach von dem Refe-
renten im Leitungsstab „Narjes" wahrgenommen, 
während der routinemäßig zuständige Vertreter von 
Oberst „Gilm" im Leitungsstab, „Dr. Lehberg", mit 
den Vorgängen im Münchener Plutoniumfall nicht 
befaßt war (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 13, 45; 
73. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 9 f.; 70. Sitzung, Pro-
tokoll „Dr. Lehberg", S. 27 f.; 70. Sitzung, Protokoll 
„Narjes", S. 21 f.). 

Im wesentlichen beschränkte sich aber auch die Tä-
tigkeit des Referenten „Narjes" in der „Vertretungs-
funktion" auf die Weiterleitung einer Leitungsvorla-
ge. Diese ging am 8. August 1994 im Büro von Vize-
präsident Dr. Münstermann ein. Sie war vom Leiter 
des Referats 11A „Merker" am gleichen Tag verfaßt 
worden (Dokument Nr. 125) und hatte folgenden 
Wortlaut: 

„Zur Unterrichtung 
Herrn Präsident 

Betr.: BND-Hinweis auf Plutonium 239 
hier: Sachstand 8. 8. 94, 12.00 Uhr 

Bezug: Zuletzt Leitungsunterrichtung 
vom 2. August 1994 

1. Zweck der Vorlage 
Fortschreibender Sachstandsbericht und Unter-
richtung in der Angelegenheit „ Plutonium 239 ". 

2. Sachverhalt 
2.1 Aufgrund einiger unvorhergesehener Schwie-

rigkeiten seitens der Verkäuferseite, hervorge-
rufen u.a. durch Veröffentlichungen in Mos-
kauer Tageszeitungen über Sicherstellungen 
von Plutonium aus RUSSLAND in DEUTSCH-
LAND, wurde der angekündigte Liefertermin 
4.15. August 1994 nicht eingehalten. 

2.2 Der „Sprecher" der Anbieterseite kehrte am 
6. August 1994 nach MÜNCHEN zurück und 
brachte unaufgefordert ein noch nicht nä-
her identifiziertes Behältnis mit, in dem sich 
200 Gramm des Stoffes Lithium-6-Deuterid 
befinden soll, das in Wasserstoff- bzw. Neutro-
nenbomben Verwendung findet. 

2.3 Die Tätergruppe verlangte eine Vorauszah-
lung vor Übergabe einer ersten Teillieferung 
von Plutonium. Dies lehnte der Scheinaufkäu-
fer des LKA BAYERN kategorisch ab und 
drohte mit der Beendigung der Verhandlun-
gen. Nach langwierigen Diskussionen erklärte 
sich die Tätergruppe bereit, nunmehr eine er-
ste Teillieferung von 0,5-1 kg Plutonium bis 
12. August 1994 zu beschaffen. Der Lithium-
6-Behälter wurde zur Analyse überlassen und 
wird im Auftrag des LKA derzeit bei einschlä-
gigen Instituten überprüft. 

2.4 Ein weiterer Behälter mit Lithium-6 soll 
sich nach Aussage der Gruppe bereits in 
DEUTSCHLAND befinden. Ermittlungen des 
LKA BAYERN sind eingeleitet. 

3. Stellungnahme 

Die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht MÜN-
CHEN 1 führt das Ermittlungsverfahren auf 
der Basis der jüngsten Entwicklung weiter. 
Vorrangiges Ziel ist 
- die Beschlagnahme des angebotenen Mate-

rials, das sich zumindest in Teilen bereits 
auf deutschem Boden befindet, 

- die Festnahme des beteiligten Täterkreises, 
und 

- das Erkennen und Neutralisieren der 
mutmaßlich bestehenden Infrastruktur 
der Gruppe in der BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND. 
In der derzeitigen Phase der Operation, ins-
besondere wegen der wachsenden Vorsicht 
der Tätergruppe, ist die weitere Nutzung 
von DN RAFA als Mittelsperson und VF DN 
LIESMANN als Sprachmittler nach Auffas-
sung des LKA unverzichtbar. Eine frühzei-
tige Herauslösung vor einem eventuellen 
Zugriff wird jedoch weiterhin angestrebt. 

4. Vorschlag 
Unterstützung der Zugriffsplanung des LKA 
BAYERN durch weitere Einbeziehung der Mit-
telsperson und des Sprachmittlers. 

5. î 1A wird unaufgefordert weiter berichten. " 
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Vizepräsident Dr. Münstermann nahm diese Lei-
tungsvorlage noch am 8. August 1994 zur Kenntnis 
und notierte beim „Vorschlag" handschriftlich „Ein-
verstanden!". Er hat ausgeführt, über den in der Lei-
tungsvorlage geschilderten Sachstand hinaus seien 
an ihn keine weitergehenden Detailinformationen 
herangetragen worden. Die Leitungsvorlage habe 
eine Zusammenfassung dessen enthalten, was er bis 
zur Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 
1994 erfahren habe. Insbesondere sei er vor der 
Sicherstellung nicht darüber unterrichtet worden, 
daß mit einem Transport des Materials von Moskau 
nach München in einem Flugzeug zu rechnen sei. Ei-
nen solchen Hinweis habe er auch dem Inhalt der 
Leitungsvorläge nicht entnehmen können. Aller-
dings habe man ihm in der Zeit zwischen dem 6. und 
8. August 1994 angedeutet, daß es möglicherweise 
alsbald zu einem exekutiven Zugriff durch das Bay. 
LKA kommen könnte. Er habe aber geglaubt, daß er 
sich als Vizepräsident des BND nicht mit den Einzel-
heiten eines exekutiven Zugriffs eines Landeskrimi-
nalamtes befassen müsse. Er sei vielmehr davon aus-
gegangen, daß die Polizei die Voraussetzungen eines 
solchen exekutiven Zugriff besser kenne als er selbst 
(49. Sitzung, Protokoll Dr. Münstermann, S. 234-236, 
239, 275). 

Der damalige persönliche Referent des Vizepräsiden-
ten, Devens, hat in einem Vermerk vom 28. April 
1995 über seinen und den Kenntnisstand des Vize-
präsidenten in der Zeit vom 6. bis 10. August 1994 
niedergelegt, seiner Erinnerung nach habe dieser 
Kenntnisstand den bis dahin vorliegenden schriftli-
chen Berichten entsprochen. Insbesondere hätten 
weder dem Vizepräsidenten noch ihm zusätzliche In-
formationen darüber vorgelegen, daß mit einer Luft-
hansamaschine am 10. August 1994 eine größere 
Menge Plutonium nach München transportiert wer-
den sollte oder mit einem solchen Transport zu rech-
nen sei. Das Referat I IA habe die Leitung des BND 
in zwei Telefonaten - seiner Erinnerung nach am 8. 
und 9. August 1994 - lediglich darüber unterrichtet, 
daß nach wie vor nicht bekannt sei, ob und wann Un-
terhändler und Anbieter wieder in München zusam-
mentreffen würden. Man könne nur abwarten, es sei 
alles offen. Im übrigen sei das Referat I IA im damali-
gen Stadium der Operation auf die Informationen der 
federführenden bayerischen Behörden angewiesen 
gewesen (Dokument Nr. 131). 

b) Unterrichtung des Leitungsbereichs 
des Bundeskanzleramtes und Informationslage 
von Staatsminister Schmidbauer 

Nach der Leitungsunterrichtung vom 2. bzw. 3. Au-
gust 1994 bis zum Tag der Sicherstellung des Nukle-
armaterials am 10. August 1994 berichtete der BND 
Staatsminister Schmidbauer, Abteilungsleiter Prof. 
Dr. Dr. Dolzer oder sonstigen Stellen im Bundeskanz-
leramt nicht mehr schriftlich. Im Gegensatz zu den 
vorangegangenen Vorlagen vom 20. und 25. Juli so-
wie der vom 2. bzw. 3. August 1994 leitete der BND 
die Vorlage vom 8. August 1994 nicht an das Bundes-
kanzleramt weiter (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 275 f.; 49. Sitzung, Protokoll Dr. Münstermann; 
S. 231). Ab Urlaubsbeginn von Oberst „Gilm" am 

7. August 1994 bis zur Sicherstellung des Pluto-
nioums unterrichtete der BND das Bundeskanzleramt 
oder Staatsminister Schmidbauer auch nicht mehr 
mündlich über die weiteren Geschehensabläufe 
(70. Sitzung, Protokoll „Narjes", S. 22). 

Für die Nichtweiterleitung der Leitungsvorlage vom 
8. August 1994 hat Vizepräsident Dr. Münstermann 
eine Reihe von Gründen vorgetragen. Für ihn sei da-
mals entscheidend gewesen, daß er sich in Vertre-
tung des Präsidenten - entsprechend dem Vorschlag 
in der Leitungsvorlage - damit einverstanden erklärt 
habe, durch die weitere Einbeziehung der Mittels-
person und des Sprachmittlers die Zugriffsplanung 
des Bay. LKA zu unterstützen. Im übrigen habe er 
damals den Eindruck gewonnen, daß in der Vorlage 
eigentlich nur bereits Bekanntes aufgegriffen wor-
den sei, diese also nichts Neues enthalten habe. Er 
habe deshalb keine Veranlassung gesehen, das Bun-
deskanzleramt zu informieren. Außerdem habe man 
ihm mitgeteilt, daß das Bundeskanzleramt wegen der 
telefonischen Berichte des BND-Leitungsstabes „im 
Bilde sei". Allerdings könne er keine Angaben dazu 
machen, ob und ggf. wer das Bundeskanzleramt tele-
fonisch über die Entwicklung bis zum 10. August 
1994 unterrichtet habe (49. Sitzung, Protokoll Dr. 
Münstermann, S. 231 f., 234 265 f.). 

Staatsminister Schmidbauer hat ausgeführt, er selbst 
sei über den Fortgang des Münchener Ermittlungs-
verfahrens ab dem 6. August 1994 bis zum 10. Au-
gust 1994 weder von Prof. Dr. Dr. Dolzer noch direkt 
vom BND mündlich informiert worden. Allerdings 
schließe er die Möglichkeit nicht aus, daß es auf „Ar-
beitsebene" im Bundekanzleramt mündliche Infor-
mationen weiterer Art gegeben habe. Mit Sicherheit 
seien aber diese Informationen nicht über den in 
der Leitungsvorlage niedergelegten Erkenntnisstand 
vom 8. August 1994 hinausgegangen (27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 276). 

10. Zur Frage der Unterrichtung von 
Staatsminister Schmidbauer durch andere 
Informationsquellen 

a) Telefonische Kontakte des Staatsministers mit 
der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
München I 

Der Untersuchungsausschuß hat sich intensiv mit 
Zeitpunkt, Anlaß und Inhalt mehrerer Telefongesprä-
che zwischen Staatsminister Schmidbauer und der 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I 
befaßt. Es ist vor allem um die Frage gegangen, ob 
und ggf. in welchem Umfang sich der Staatsminister 
noch vor der Sicherstellung des Nuklearmaterials 
am 10. August 1994 direkt durch die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht München I über den 
Stand des Ermittlungsverfahrens unterrichten ließ 
und ob er in irgendeiner Weise versuchte, auf die 
Entscheidungen der Ermittlungsbehörden Einfluß zu 
nehmen. 

Fest steht, daß sich Staatsminister Schmidbauer 
zumindest einmal vor dem Zugriff am 10. August 
1994 - nämlich am 1. August 1994 - telefonisch mit 
der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Mün-
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chen I in Verbindung setzte. An diesem Tag telefo-
nierte er mit Oberstaatsanwalt Meier-Staude und an-
schließend noch mit dem Leitenden Oberstaatsan-
walt Emrich. Unstreitig ist auch, daß Staatsminister 
Schmidbauer nach der Sicherstellungsaktion am 
11. oder 12. August 1994 nochmals mit dem Leiten-
den Oberstaatsanwalt Emrich telefonierte. Der Unter-
suchungsausschuß hat dagegen nicht kären können, 
ob und ggf. mit welchem Inhalt Staatsminister 
Schmidbauer noch vor der Sicherstellung am 10. Au-
gust 1994 ein weiteres Telefonat mit Oberstaatsan-
walt Meier-Staude führte (zur Problematik der telefo-
nischen Kontakte des Staatsministers mit der Mün-
chener Staatsanwaltschaft vgl.: 27. Sitzung, Protokoll, 
Schmidbauer, S. 52-54, 139-149; 65. Sitzung, Proto-
koll Schmidbauer, S. 92-98; UA Bay. LT, 28. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 48-52; 13. Sitzung, Proto-
koll, Meier-Staude, S. 93-107, 115, 116, 135-139, 176 
bis 184, 188, 189; UA BAY LT, 18. Sitzung, Protokoll, 
Meier-Staude, S. 62-64, 87; 51. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 49-51, 58 f., 62; 51. Sitzung, Proto-
koll Emrich, S. 13, 22-26, 32-34; UA BAY LT, 18. Sit-
zung, Protokoll, Emrich, S. 132-136, 150, 151; 57. Sit-
zung, Protokoll Dr. Hanning, S. 45-47, 69, 71-73-, Do-
kumente Nr. 132, 133 und 134). 

Im einzelnen hat der Untersuchungsausschuß zu den 
verschiedenen Telefonaten folgende Feststellungen 
getroffen: 

aa) Telefongespräche zwischen Staatsminister 
Schmidbauer  und  der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I am  1. August 1994 

In der öffentlichen Diskussion über die Gefahren des 
illegalen Nuklearhandels spielte der Zufallsfund 
einer Plutoniumprobe im sog. „Jäkle/Tengen-Fall" 
Ende Juli 1994 eine besondere Rolle. Anläßlich einer 
Falschgeldfahndung war im Mai 1994 in Tengen bei 
der Durchsuchung einer Garage zufällig ein Bleibe-
hälter mit waffenfähigem Plutonium gefunden wor-
den. Die Zusammensetzung deutete auf eine Her-
kunft aus dem nichtmilitärischen Sektor Rußlands 
hin (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt B I 4 S. 194 f.). 
Der tatverdächtige Jäkle gab bei den Ermittlungen 
an, es befänden sich über die gefundene Plutonium-
probe hinaus noch weitere größere Mengen an ande-
ren Orten. Er sei allerdings nur unter bestimmten 
Voraussetzungen bereit, einschlägige Kenntnisse zu 
offenbaren. Nach Aussage des Mitarbeiters im Bun-
deskanzleramt Dr. Hanning vor dem Untersuchungs-
ausschuß machte er die Preisgabe seiner Kenntnisse 
u. a. von einem Gespräch mit Staatsminister Schmid-
bauer abhängig. Daraufhin setzte sich Staatsminister 
Schmidbauer mit Hilfe des BKA mit dem in Untersu-
chungshaft einsitzenden Jäkle telefonisch in Verbin-
dung. Bei diesem Gespräch ging es darum, im Inter-
esse der Gefahrenabwehr jede Erkenntnismöglich-
keit hinsichtlich der Lagerung etwaiger weiterer 
Mengen von Plutonium in Deutschland oder auch an 
anderen Orten auszuschöpfen (57. Sitzung, Protokoll 
Dr. Hanning, S. 69, 72; 27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 52). 

Im Zusammenhang mit dem „Jäkle/Tengen-Fall" 
hatte Staatsminister Schmidbauer mehrere Inter-
views zum aktuellen Problem des illegalen Handels 

mit Nuklearmaterial gegeben, unter anderem auch 
in den „ARD-Tagesthemen" am 30. Juli 1994. Über 
dieses Interview berichtete die Presse, u. a. auch die 
„Süddeutsche Zeitung". In einem Artikel vom 1. Au-
gust 1994 (Dokument Nr. 135) hieß es: 

„Der in Untersuchungshaft sitzende mutmaßliche 
Plutonium-Händler Adolf Jäkle ist grundsätzlich 
bereit, über Details im Zusammenhang mit Atom-
schmuggel auszusagen. Dies bestätigte der Staats-
minister im Kanzleramt, Bernd Schmidbauer. ,Ich 
habe erfahren, daß es weiteres Material in 
Deutschland gibt und auch außerhalb Deutsch-
lands, und das will Herr Jäkle den Behörden mit-
teilen', sagte Schmidbauer in der ARD. Allerdings 
sei es zu diesen Vernehmungen wohl noch nicht 
gekommen. " 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude befürchtete, daß 
diese Äußerungen sein Ermittlungsverfahren im 
Münchener Plutoniumfall negativ beeinflussen könn-
ten. Die Täter könnten durch solche Pressemeldun-
gen gewarnt und dazu veranlaßt werden, die Schein-
verhandlungen abzubrechen und München sowie 
das Bundesgebiet zu verlassen. Deshalb trat er an 
einen Mitarbeiter des BND oder aber des Bay. LKA 
mit der Bitte heran, auf dem Dienstweg darauf hinzu-
wirken, daß während des laufenden Einsatzes Äuße-
rungen dieses Inhalts nicht mehr verbreitet würden. 
Die Identität des Adressaten hat der Untersuchungs-
ausschuß nicht klären können (51. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 50 f.; 13. Sitzung, Protokoll, Meier-
Staude, S. 94, 179; UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll, 
Meier-Staude, S. 62, 63; Dokument Nr. 132). 

Jedenfalls erreichte dieser Hinweis über den BND 
noch am 1. August 1994 Staatsminister Schmidbauer. 
Unter dem Eindruck, die Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I wolle mit ihm über sein in 
den „ARD-Tagesthemen" ausgestrahltes Interview 
reden, rief er noch am selben Tag Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude an (27. Sitzung, Protokoll, Schmidbauer, 
S. 52). Dieser war von dem Anruf überrascht. In dem 
Telefonat vertrat Oberstaatsanwalt Meier-Staude die 
Auffassung, weitere Interviews zum Fall Jäkle könn-
ten für die Münchener Ermittlungen nachteilig sein. 
Er setzte bei seinen Bemerkungen voraus, daß der 
Staatsminister dieses Verfahren kannte. Der Staats-
minister zeigte Verständnis für diese Sorgen und 
sagte zu, die Belange der Strafverfolgungsbehörden 
zu beachten. Für weitere diesbezügliche Gespräche 
verwies Oberstaatsanwalt Meier-Staude den Staats-
minister an seinen Behördenleiter, den Leitenden 
Oberstaatsanwalt Emrich (27. Sitzung, Protokoll, 
Schmidbauer, S. 52 f., 142, 148; 51. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 50 f., 58 f.-, 13. Sitzung, Protokoll, 
Meier- Staude, S. 94, 97, 138 f.; UA Bay. LT, 18. Sit-
zung, Protokoll, Meier-Staude, S. 62 f.; Dokument 
Nr. 132). 

Staatsminister Schmidbauer hat bei seiner Verneh-
mung, das Gespräch als relativ kurz und sehr herz-
lich gekennzeichnet. Es sei von beiden Seiten ver-
ständnisvoll geführt worden (27. Sitzung, Protokoll, 
Schmidbauer, S. 142). Zu dem in der Öffentlichkeit 
erhobenen Vorwurf, er habe sich von den Münchener 
Behörden telefonisch umfassend über das Ermitt-
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lungsverfahren unterrichten lassen und darüber hin-
aus auf deren Entscheidungen Einfluß genommen, 
hat Staatsminister Schmidbauer erklärt, er habe we-
der mit dem Bay. LKA noch mit der Staatsanwalt-
schaft zu irgendeinem Zeitpunkt über den operativen 
Teil des Münchener Plutoniumfalles gesprochen. Es 
sei auch unzutreffend, daß er in irgendeiner Weise 
auf diese eingewirkt habe (27. Sitzung, Protokoll, 
Schmidbauer, S. 54). Im übrigen hat Staatsminister 
Schmidbauer in diesem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen, er sei zu diesem Zeitpunkt „wohl in der 
ähnlichen Weise" wie die Strafverfolgungsbehörden 
über den Fall unterrichtet gewesen. Er wisse deshalb 
gar nicht, welche weiteren Erkenntnisse er bei die-
sem Telefonat hätte gewinnen können (27. Sitzung, 
Protokoll, Schmidbauer, S. 143). 

Laut Oberstaatsanwalt Meier-Staude hatte das Ge-
spräch für ihn einsatzbezogen lediglich die Bedeu-
tung, daß der Einsatz nicht gestört werden sollte. Er 
habe zwar keine konkrete Erinnerung daran, wie 
ausführlich dieses Gespräch gewesen sei und welche 
Einzelheiten besprochen worden seien. Er gehe aber 
davon aus, daß er Staatsminister Schmidbauer deut-
lich gemacht habe, daß man in München einen „Plu-
tonium-Einsatz" habe, der gestört werden könnte, 
wenn die Täter von der Tatsache der Ermittlungen er-
führen (13. Sitzung, Protokoll, Meier-Staude, S. 95). 
Keine konkrete Erinnerung habe er daran, ob Staats-
minister Schmidbauer ihm gegenüber zu erkennen 
gegeben habe, daß er über den in Rede stehenden 
Fall bereits informiert gewesen sei. Die kurze Dauer 
des Gesprächs könne allerdings darauf hindeuten, 
daß der Staatsminister etwas gewußt habe (51. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 50 f.). 

Im unmittelbaren Anschluß an das Gespräch mit 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude nahm Staatsminister 
Schmidbauer noch telefonisch Kontakt mit dem Lei-
tenden Oberstaatsanwalt Emrich auf. Im Mittelpunkt 
auch dieses Gesprächs standen die Äußerungen des 
Staatsministers zum sog. „Jäkle/Tengen-Fall" und 
mögliche nachteilige Auswirkungen auf das laufen-
de Münchener Ermittlungsverfahren. Nach Aussage 
von Staatsminister Schmidbauer hatte dieses noch 
kürzere Gespräch im wesentlichen den gleichen An-
laß und Inhalt wie das mit Oberstaatsanwalt Meier-
Staude geführte Telefonat. Auch bei diesem Ge-
spräch sei er nicht über Einzelheiten des Münchener 
Ermittlungsverfahrens informiert worden (27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 53, 147, 148). 

Der Leitende Oberstaatsanwalt Emrich hat zum An-
laß und näheren Inhalt dieses Telefonats vor den Un-
tersuchungsausschüssen ausgeführt, er sei „stock-
sauer" gewesen, als er am 1. August 1994 aus den 
Medien habe erfahren müssen, daß sich Staatsmini-
ster Schmidbauer, vermittelt von einem BKA-Beam-
ten, an der Münchener Staatsanwaltschaft und auch 
am zuständigen Haftrichter in Erding vorbei mit dem 
in Untersuchungshaft einsitzenden Jäkle in Verbin-
dung gesetzt habe, um „irgendwelche Gespräche" 
zu führen. Er habe sich damals zunächst mit dem für 
das Falschgeldverfahren „Jäkle" zuständigen Staats-
anwalt sowie dem zuständigen Haftrichter in Verbin-
dung gesetzt und diese gefragt, ob sie zuvor in ir-
gendeiner Form kontaktiert worden seien. Nachdem 

dies von beiden verneint worden sei, habe er sich 
noch mit Kriminaldirektor Krömer vom BKA in Ver-
bindung gesetzt, der das Gespräch zwischen Staats-
minister Schmidbauer und Jäkle vermittelt habe. 
(51. Sitzung, Protokoll Emrich, S. 22 f.). Vermutlich 
sei er noch vor dem Telefonat mit Staatsminister 
Schmidbauer von Meier-Staude auf einen möglichen 
Anruf des Staatsministers hingewiesen worden. 
Sicher wisse er dies aber nicht mehr bzw. könne er 
dies zeitlich nicht mehr einordnen (51. Sitzung, Proto-
koll Emrich, S. 22 f.). 

Bei seinem Gespräch mit Staatsminister Schmidbau-
er sei es lediglich, „mit einer kleinen Einbuchtung", 
um den „Jäkle-Fall" gegangen. Er habe sich 
„schlicht verbeten", daß man an den zuständigen Ju-
stizstellen vorbei Kontakt mit einem Häftling auf-
nehme und den Staatsminister nachdrücklich aufge-
fordert, sich doch vor Augen zu führen, daß seine Äu-
ßerungen in den Medien zum „Jäkle-Fall" „eine im-
mense Gefährdung möglicherweise laufender aktu-
eller Geschehen" bedeuten könnten. Er habe den 
Eindruck gewonnen, der Staatsminister versuche, 
bei ihm als Behördenleiter auf Hafterleichtungen für 
Jäkle hinzuwirken, was er natürlich abgelehnt habe. 
Über das aktuell laufende Münchener Ermittlungs-
verfahren, welches sich am 1. August 1994 in einer 
heißen Phase befunden habe, habe er dem Staatsmi-
nister „nichts - auch nur andeutungsweise - " mitge-
teilt. Er habe den Plutoniumfall auch deshalb nicht 
angesprochen, weil dieser nach seiner Wertung eine 
„hohe Brisanz" gehabt habe. Staatsminister Schmid-
bauer habe ihn auch nicht auf diesen Fall angespro-
chen (51. Sitzung, Protokoll Emrich, S. 22-24, 32-34; 
UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll, Emrich, S. 133). 

Der in der Öffentlichkeit erhobene Vorwurf, Staats-
minister Schmidbauer habe sich bei dieser Gelegen-
heit umfassend über den Stand und den Verlauf der 
Ermittlungen unterrichten lassen und Einfluß auf die 
Entscheidungen der Ermittlungsbehörden genom-
men, ist also widerlegt. 

bb) Angebliches weiteres Telefongespräch zwischen 
Staatsminister Schmidbauer  und  Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude vor  dem 10. August 1994 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat vor den beiden 
Untersuchungsausschüssen ausgesagt, er hätte in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Telefonat vom 1. August 1994 nochmals mit Staats-
minister Schmidbauer gesprochen. Dieses Telefonat 
habe, ohne daß er sich noch an den genauen Zeit-
punkt erinnern könne, jedenfalls vor dem 10. August 
1994 stattgefunden. Anlaß und Inhalt dieses Gesprä-
ches seien ihm allerdings nicht mehr erinnerlich. Er 
wisse nicht einmal mehr, ob es bei diesem Gespräch 
überhaupt um den Münchener-Plutoniumfall gegan-
gen sei. Darüber hinaus hat er - gestützt auf seinen 
Vermerk vom 27. April 1995 - ausgesagt, nach seiner 
Erinnerung, sei das fragliche Gespräch mit Staats-
minister Schmidbauer nicht aus einem Büro, sondern 
über ein Autotelefon oder ein bewegliches Telefon 
geführt worden (13. Sitzung, Protokoll, Meier-Staude, 
S. 97, 100, 102-106; 51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, 
S. 62-, UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll, Meier-
Staude, S. 64; Dokumente Nr. 132 und 133). 
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Dazu hat Staatsminister Schmidbauer als Zeuge fest-
gestellt, er sei sicher, daß er nach den beiden Gesprä-
chen mit der Münchener Staatsanwaltschaft am 
1. August 1994 bis zum 10. August 1994 keine weite-
ren Gespräche mit Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
oder dem Leitenden Oberstaatsanwalt Emrich ge-
führt habe. In der Zeit zwischen dem 2. und 10. Au-
gust 1994 sei er im Urlaub gewesen. Diesen Urlaub 
habe er ohne Dienstwagen und dementsprechend 
auch ohne Autotelefon angetreten; mit Ausnahme 
seines eigenen Handys habe ihm auch keine weitere 
Kommunikationstechnologie zur Verfügung gestan-
den. In seinem Urlaub sei es ihm darauf angekom-
men, grundsätzlich „in Ruhe gelassen" zu werden. 
Wegen einiger anderer wichtiger Probleme habe er 
lediglich ständigen Kontakt mit dem zuständigen 
Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt gehalten. 
Weitere Gespräche mit Oberstaatsanwalt Meier-
Staude und dem Leitenden Oberstaatsanwalt Emrich 
habe es erst nach der Sicherstellung vom 10. August 
1994 gegeben. Nach seiner Rückkehr aus dem 
Urlaub habe er in seinem Büro am 12. August 1994 
einen Computerausdruck über eingegangene Tele-
fongespräche vorgefunden. Danach hätten Ober-
staatsanwalt Meier-Staude und der Leitende Ober-
staatsanwalt Emrich um Rückruf gebeten. Diesen Bit-
ten sei er noch am selben Tage nachgekommen 
(27. Sitzung, Protokoll, Schmidbauer, S. 53, 140, 141, 
148 f.; 65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 94, 96-98). 

Bei der Beurteilung der Frage, ob Staatsminister 
Schmidbauer vor dem 10. August 1994 ein zweites 
Mal mit Oberstaatsanwalt Meier-Staude telefonierte, 
spielt auch ein späteres Gespräch zwischen dem Mit-
arbeiter des Bundeskanzleramtes Dr. Hanning und 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude eine Rolle. Während 
der sog. Nachbereitung des Falles versuchte Dr. Han-
ning vergeblich, Widersprüche in den Erinnerungen 
des Staatsministers und von Oberstaatsanwalt Meier-
Staude ab- und möglichst aufzuklären. 

Während der gesamten Dauer der Ermittlungen sah 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude keinen Anlaß, sei-
nen telefonischen Kontakt mit Staatsminister 
Schmidbauer in einem Vermerk festzuhalten, da ihm 
diese Gespräche für den Fortgang des Ermittlungs-
verfahrens nicht wesentlich erschienen (13. Sitzung, 
Protokoll, Meier-Staude, S. 98, 115). Erst bei der 
Nachbereitung des Münchener Plutoniumfalles fer-
tigte er auf Weisung des Bayerischen Staatsministers 
der Justiz Leeb am 25. April 1995 einen Vermerk 
über die Telefongespräche. Anlaß war die Unterrich-
tung des Innenausschusses des Bayerischen Landta-
ges (17. Sitzung, Protokoll, Leeb, S. 38; Dokument 
Nr. 132) Der Vermerk hatte folgenden Wortlaut: 

„In der Süddeutschen Zeitung vom 1. 8. 1994 ist 
unter anderem folgendes ausgeführt: 

,Der in Untersuchungshaft sitzende mutmaß-
liche Plutonium-Händler Adolf Jäkle ist grund-
sätzlich bereit, über Details im Zusammenhang 
mit Atomschmuggel auszusagen. Dies bestä-
tigte der Staatsminister im Kanzleramt, Bernd 
Schmidbauer. ,Ich habe erfahren, daß es weite-
res Material in Deutschland gibt und auch au-
ßerhalb Deutschlands, und das will Herr Jäkle 

den Behörden mitteilen', sagte Schmidbauer in 
der ARD. Allerdings sei es zu diesen Verneh-
mungen wohl noch nicht gekommen.' 

Nach meiner Einschätzung war diese Äußerung 
bezogen auf den laufenden Einsatz ungünstig. 
Über ähnliche Presseverlautbarungen konnten die 
Täter in München während des laufenden Einsat-
zes gewarnt werden. Dies hätte möglicherweise 
dazu führen können, daß die Täter die Scheinver-
handlungen abbrechen und sowohl München wie 
auch das Bundesgebiet verlassen. 

Deshalb habe ich eine mir jetzt nicht erinnerliche 
Person des BND gebeten, darauf hinzuwirken, daß 
während des laufenden Einsatzes Äußerungen 
dieser Qualität nicht mehr verbreitet werden. Für 
mich überraschend wurde ich daraufhin am 1. oder 
2. 8. 1994 von Herrn Staatsminister im Kanzleramt 
Schmidbauer angerufen. Ich habe ihm die Situa-
tion aus meiner Sicht erklärt. Er hat die Problema-
tik sofort verstanden. Er hat auch ausgeführt, daß 
er die Belange der Strafverfolgungsbehörden be-
achten wird. Für weitere Gespräche habe ich ihn 
an den Behördenleiter verwiesen. Nach meiner Er-
innerung kam es zu mir unbekannter Zeit danach 
noch einmal zu einem weiteren Telefonat zwischen 
dem Staatsminister im Kanzleramt und mir und zu 
einem weiteren Gespräch mit dem Behördenleiter 
der StA München I. Sämtliche Telefonate wurden 
vordem 10. 8. 1994 geführt. " 

Diesen Aktenvermerk, der im Anschluß an die Sit-
zung des Innenausschusses des Bayerischen Landta-
ges mit anderen Unterlagen verteilt wurde, interpre-
tierten die Medien teilweise dahingehend, die Mün-
chener Staatsanwaltschaft habe Staatsminister 
Schmidbauer noch vor Sicherstellung des Plutoniums 
am 10. August 1994 umfassend über den Stand und 
die Entwicklung des laufenden Ermittlungsverfah-
rens informiert. Dieser habe darüber hinaus auch 
Einfluß auf das Verfahren genommen (57. Sitzung, 
Protokoll Dr. Hanning, S. 45 f.; 17. Sitzung, Protokoll 
Leeb, S. 37-42). 

Aufgrund dieser Presseberichterstattung nahm 
Staatsminister Schmidbauer am 27. April 1995 Rück-
sprache mit dem damaligen Gruppenleiter 62 im 
Bundeskanzleramt Dr. Hanning. Dabei bezeichnete 
er diese Pressemeldungen als falsch. Er habe mit 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude zwar telefoniert, An-
laß dieses Gesprächs sei aber nicht der Münchener 
Plutoniumfall, sondern sein Interview vom 30. Juli 
1994 in den „ARD-Tagesthemen" gewesen. Zu die-
sem Interview habe ihm die Münchener Staats-
anwaltschaft über den BND eine Mitteilung zukom-
men lassen, woraufhin er sich mit Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude telefonisch in Verbindung gesetzt 
habe. Er habe diesem dabei zugesagt, keine weiteren 
Interviews mehr zu geben, die seine Ermittlungen 
stören könnten. Dies sei Thema des Gesprächs gewe-
sen. Staatsminister Schmidbauer überreichte seinem 
Mitarbeiter Dr. Hanning sodann den fraglichen Ver-
merk und wies ihn an, sich mit Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude in Verbindung zu setzen, damit die 
„Dinge" aus seiner Sicht berichtigt würden (27. Sit-
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zung, Protokoll Schmidbauer, S. 144 57. Sitzung, 
Protokoll Dr. Hanning, S. 45 f.). 

Dr. Hanning hat dem Untersuchungsausschuß be-
richtet, ihm seien bei der Lektüre des Vermerks sofort 
zwei Dinge aufgefallen: zum einen die lange Zeit-
spanne zwischen den Telefonaten Anfang August 
1994 und dem Datum des Vermerks (25. April 1995), 
zum anderen die Feststellung, sämtliche Telefonate 
seien vor dem 10. August 1994 geführt worden. Diese 
kategorische Feststellung zum genauen Zeitpunkt 
der Telefongespräche stehe im Widerspruch zu dem 
übrigen Inhalt des Vermerks, der - abgesehen von 
dem Eingangszitat aus der „Süddeutschen Zeitung" 
- doch recht abstrakt und vage gehalten gewesen sei 
(57. Sitzung, Protokoll Dr. Hanning, S. 46). 

Er habe sich sodann im Vorzimmer des Staatsmini-
sters vergewissert, ob die fraglichen Telefonate an-
hand des dortigen Terminkalenders zeitlich zugeord-
net werden könnten. Dabei habe sich ergeben, daß 
Staatsminister Schmidbauer ab 2. August 1994 im Ur-
laub war. Er habe Computerausdrucke vorgefunden, 
in denen unter dem 12. August 1994 Rückrufbitten 
sowohl des Leitenden Oberstaatsanwalts Emrich als 
auch von Oberstaatsanwalt Meier-Staude erfaßt ge-
wesen seien. Bei einer nochmaligen Rücksprache am 
selben Tage habe der Staatsminister ihm erklärt, er 
sei sicher, daß er in der Zeit seines Urlaubs zwischen 
dem 2. und 10. August 1994 keinesfalls Gespräche 
mit der Münchener Staatsanwaltschaft geführt habe 
(57. Sitzung, Protokoll, Dr. Hanning, S. 46). 

Noch am 27. April 1995 rief Dr. Hanning bei Ober-
staatsanwalt Meier-Staude an und erörterte auf der 
Grundlage des Vermerks vom 25. April 1995 und von 
Agenturmeldungen die Frage, wie diese Meldungen 
richtig gestellt werden könnten. Der Vermerk habe 
in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, der 
Staatsminister sei von der Münchener Staatsanwalt-
schaft umfassend über Stand und Entwicklung des 
Ermittlungsverfahrens im Münchener Plutoniumfall 
unterrichtet worden. Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
stellte vorab klar, daß er über die Telefonate mit 
Staatsminister Schmidbauer im August 1994 nicht so-
fort Vermerke gefertigt habe. Das Datum seines Ver-
merks vom 25. April 1995 erkläre sich mit dem späte-
ren Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz, aus seiner Erinnerung einen Vermerk zu ferti-
gen. Dr. Hanning hielt Oberstaatsanwalt Meier-Stau-
de in dem Telefonat vor, der letzte Satz seines Ver-
merks: „Sämtliche Telefonate wurden vor dem 10. 
August 1994 geführt" könne nicht zutreffen. Nach 
seinen Erkenntnissen sei es vor dem 10. August 1994 
lediglich zu einem Telefonat mit Staatsminister 
Schmidbauer am 1. August 1994 gekommen. Weitere 
Gespräche mit ihm und dem Leitenden Oberstaats-
anwalt Emrich seien erst am 12. August 1994 geführt 
worden. Dies werde durch entsprechende Aufzeich-
nungen im Büro des Staatsministers bestätigt. Diese 
beiden Gespräche hätten auch gar nicht vor dem 
10. August 1994 geführt werden können, da der 
Staatsminister sich nicht in seinem Büro aufgehalten 
habe. Oberstaatsanwalt Meier-Staude erwiderte, dies 
könne er nicht bestätigen. Nach seiner Erinnerung 
seien die beiden anderen in dem Vermerk genannten 
Telefonate in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-

hang mit dem Telefonat vom 1. August 1994 geführt 
worden. Im übrigen wies er darauf hin, daß die 
Gespräche nicht aus einem Büro, sondern über ein 
Autotelefon geführt worden seien. Insofern spreche 
die Abwesenheit des Staatsministers aus dem Büro 
nicht gegen die geführten Telefonate (13. Sitzung, 
Protokoll Meier-Staude, S. 99-101, 106; 57. Sitzung, 
Protokoll Dr. Hanning, S. 72 f.; Dokumente Nr. 133 
und 134). Oberstaatsanwalt Meier-Staude blieb bei 
diesem Telefonat mit Dr. Hanning bei den Angaben 
in seinen Vermerk vom 25. April 1995. 

Auch der Inhalt des Gesprächs zwischen Staatsmini-
ster Schmidbauer und Oberstaatsanwalt Meier-Stau-
de konnte bei diesem Anlaß nicht exakt geklärt wer-
den. Der Zeuge Dr. Hanning hat ausgesagt, man ha-
be den Inhalt dieses Telefonates gar nicht erörtert, da 
man keine Einigkeit über den Zeitpunkt habe erzie-
len können. Es habe jedoch mit Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude Einvernehmen darüber bestanden, daß 
sämtliche Telefongespräche - also auch das von die-
sem behauptete zweite Gespräch - nicht der Informa-
tion des Staatsministers über Stand und Entwicklung 
des Münchener Ermittlungsverfahrens gedient hät-
ten. (57. Sitzung, Protokoll Dr. Hanning, S. 721; Do-
kument Nr. 134). Demgegenüber hat Oberstaatsan-
walt Meier-Staude vor den Untersuchungsausschüs-
sen auf wiederholte Nachfrage mehrfach hervorge-
hoben, Anlaß und Inhalt des Gesprächs mit Staatsmi-
nister Schmidbauer seien ihm nicht mehr erinnerlich. 
Er wisse nicht einmal mehr, ob es bei diesem Ge-
spräch überhaupt um den konkreten Münchener-
Plutoniumfall gegangen sei. (13. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 97, 100, 102-106; 51. Sitzung, Proto-
koll Meier-Staude, S. 62; UA Bay LT, 18. Sitzung, Pro-
tokoll Meier-Staude, S. 64). 

Schließlich bat Dr. Hanning Oberstaatsanwalt Meier-
Staude, wegen des Inhalts des Vermerkes Rückspra-
che mit dem Bayerischen Staatsministerium der Ju-
stiz zu nehmen (57. Sitzung, Protokoll Dr. Hanning, 
S. 46 f.). Oberstaatsanwalt Meier-Staude gewann we-
gen dieser Bitte bzw. dieses Ansinnens den Eindruck, 
Dr. Hanning wolle auf die Gestaltung des Vermerkes 
in irgendeiner Weise Einfluß nehmen, um eine Rich-
tigstellung aus Sicht des Bundeskanzleramtes und 
eine „Abschwächung" des Inhalts herbeizuführen 
(13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 99; Doku-
ment Nr. 133). Dr. Hanning hat dazu bemerkt, hier 
sei es offenbar zu einem Mißverständnis zwischen 
ihm und Oberstaatsanwalt Meier-Staude gekommen. 
Ihm sei es überhaupt nicht um die Aktenlage inner-
halb der Münchener Staatsanwaltschaft gegangen, 
sondern allein darum, daß von den Münchener Ju-
stizbehörden definitiv erklärt würde, daß die Mün-
chener Staatsanwaltschaft Staatsminister Schmid-
bauer - entgegen des in der Öffentlichkeit entstande-
nen Eindrucks - seinerzeit eben nicht über das lau-
fende Ermittlungsverfahren telefonisch unterrichtet 
hätte oder gar - wie auch spekuliert worden sei -
Weisungen des Staatsministers entgegengenommen 
hätte (57. Sitzung, Protokoll Dr. Hanning, S. 46 f.). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude wies die Anregung 
Dr. Hannings, mit dem Justizministerium über den 
Vermerk zu sprechen, zurück. Er erklärte, den Ver-
merk allein aus seinem Gedächtnis ohne jede Mitwir-
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kung des Ministeriums gefertigt zu haben. Deshalb 
könne das Ministerium den Vermerk auch nicht mit 
ihm ändern. Außerdem sei der Vermerk inhaltlich zu-
treffend, so daß er sich nicht in der Lage sehe, über 
den Inhalt des Vermerkes hinausgehende Klarstel-
lungen oder Richtigstellungen vorzunehmen (13. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 99-101, 106; Doku-
mente Nr. 133 und 134). Oberstaatsanwalt Meier-
Staude verwies Dr. Hanning deshalb an den Presse-
sprecher des Bayerischen Justizministeriums. Dort 
wurde Dr. Hanning mitgeteilt, der Bayerische Justiz-
minister sei ohnehin in Bonn. Dort bestünde Gele-
genheit, daß Staatsminister Schmidbauer selbst mit 
ihm die Dinge erörtere. Dr. Hanning unterrichtete 
Staatsminister Schmidbauer anschließend über die-
sen Sachverhalt (57. Sitzung, Protokoll Dr. Hanning, 
S. 47). 

Staatsminister Schmidbauer sprach daraufhin anläß-
lich der Sitzung des Vertrauensgremiums des Bun-
destages den Bayerischen Staatsminister der Justiz 
Leeb persönlich an. Er fragte ihn, wie er dazu 
komme, die irreführende Presseberichterstattung zu 
dulden und nicht richtig zu stellen. Nach Aus-
sage Staatsminister Schmidbauers verliefen sich die 
Dinge dann aber (27. Sitzung, Protokoll Schmidbau-
er, S. 144 L). 

Am 10. Mai 1995 setzte sich Staatsminister Schmid-
bauer in dieser Angelegenheit telefonisch mit dem 
Leitenden Oberstaatsanwalt Emrich in Verbindung. 
Über den Inhalt dieses Gesprächs fertigte der Leiten-
de Oberstaatsanwalt Emrich einen Vermerk, den er 
anläßlich seiner Vernehmung vor dem Untersu-
chungsausschuß vortrug. Als Anlaß für die Erstellung 
dieses Vermerks nannte er den Umstand, daß er dem 
Gespräch einen politischen Hintergrund habe zuord-
nen müssen. 

In dem Vermerk heißt es u.a., der Staatsminister habe 
ihm gegenüber erklärt, er habe gehört, von der 
Staatsanwaltschaft würden Vermerke über die mit 
ihm geführten Telefonate verteilt bzw. veröffentlicht. 
Er habe daraufhin gesagt, dies sei unrichtig. Die 
Staatsanwaltschaft verteile keine entsprechenden 
Vermerke. Darüber hinaus sei nichts besprochen 
worden (51. Sitzung, Protokoll Emrich, S. 26; UA Bay. 
LT, 18. Sitzung, Protokoll, Emrich, S. 135 f.). 

cc) Telefongespräche zwischen Staatsminister 
Schmidbauer  und  der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I unmittelbar nach 
der Sicherstellung am 11. oder 12. August 1994 

Wie oben (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 10 a) 
bb)) dargelegt, hat Staatsminister Schmidbauer vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt, er habe am 
12. August 1994 in seinem Büro einen Computeraus-
druck vorgefunden, wonach zum einen der Leitende 
Oberstaatsanwalt Emrich und zum anderen der LKA-
Beamte Adami im Auftrag des Oberstaatsanwalts 
Meier-Staude angerufen und jeweils um Rückruf bei 
der Staatsanwaltschaft nachgesucht hatten (27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 53, 140 f.; 65. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 94, 96-98). Wörtlich 
wird in dem Computerausdruck vom 12. August 1994 
(Dokument Nr. 136) ausgeführt: 

„- Anruf von Herrn LOStA Emrich, Staatsanwalt-
schaft München I: 

,Der FOCUS läßt sich nicht davon abbringen, 
darüber zu berichten, was tatsächlich am Flug-
hafen in München geschehen sei.' 

Er bittet um Rückruf und ist zu erreichen bis 
16.30 Uhr unter Tel. ... 

- Meier-Staude bittet um Rückruf! (handschrift-
lich) 

- Anruf von Herrn Adami 
OStA Meyer-Staude bitte um Rückruf von Herrn 
StM Schmidbauer Tel. ..." 

Staatsminister Schmidbauer erinnerte sich, diese 
Rückrufe noch am selben Tage erledigt zu haben. 
Anlaß der Anrufe der Münchener Staatsanwaltschaft 
sei wohl die Überlegung während einer Besprechung 
beim BND in Pullach am 11. August 1994 gewesen, 
in Absprache mit der Münchener Staatsanwaltschaft 
eine Nachrichtensperre zu verhängen, um die nähe-
ren Hintergründe besser aufklären zu können. Bei 
den beiden Gesprächen mit Meier-Staude und Em-
rich hätten diese darum gebeten, bis zu einer Presse-
konferenz der bayerischen Behörden über den Auf-
griff am Münchener Flughafen zum Fall keine öffent-
lichen Erklärungen abzugeben (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 53 f., 145 f.; 51. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 63). 

Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat ausgeführt, er 
könne sich nicht konkret an eine über den LKA-Be-
amten Adami an den Staatsminister herangetragene 
Bitte um Rückruf erinnern. Möglicherweise hänge 
diese Bitte damit zusammen, daß eine Pressekonfe-
renz stattfinden sollte. (51. Sitzung, Protokoll Meier-
Staude, S. 62). 

Ob es am 12. August 1994 zu einem Gespräch zwi-
schen Meier-Staude und dem Staatsminister gekom-
men ist, konnte der Untersuchungsausschuß nicht 
klären. Der Leitende Oberstaatsanwalt Emrich hat 
dazu vor den beiden Untersuchungsausschüssen er-
klärt, er habe den zweiten Anruf von Staatsminister 
Schmidbauer nach der Festnahme der Täter am 
11. August 1994, möglicherweise auch erst am 
12. August 1994 erhalten. Dieser habe angefragt, ob 
man über die Tatsache und die Einzelheiten des Zu-
griffs in München am Tag zuvor bereits offen und öf-
fentlich reden könne. Er habe dem Staatsminister 
deutlich gemacht, daß er Bedenken gegen öffent-
liche Äußerungen habe. Es lägen noch keine umfas-
senden Vernehmungsergebnisse vor. Möglicherwei-
se gebe es auch noch Hintermänner. Bisher hätten 
die Medien von dem Zugriff auf dem Münchener 
Flughafen noch nichts erfahren. Für ihn sei die Ver-
meidung einer öffentlichen Berichterstattung auch 
deshalb zweckmäßig erschienen, weil außerdem eine 
mögliche Verwicklung des russischen Vizeatommini-
sters Sidorenko in das Geschehen im Raum gestan-
den habe. Letztlich habe er eine riesige Pressekam-
pagne befürchtet, die zu unnötigen Schwierigkeiten 
bei der Aufklärung des Sachverhalts führen könnte. 
Nach seiner Erinnerung habe Staatsminister Schmid-
bauer diese Gründe akzeptiert, insbesondere die Tat-
sache, daß andernfalls mögliche Hintermänner ge-
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warnt und für die Ermittlungsbehörden unerreich-
bar werden könnten (51. Sitzung, Protokoll Emrich, 
S. 13 f.; UA Bay LT, 18. Sitzung, Protokoll Emrich, 
S. 134 f.). 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht klären kön-
nen, ob vor der Sicherstellung des Plutoniums am 
10. August 1994 außer dem Telefonat vom 1. August 
1994 noch ein weiteres fernmündliches Gespräch 
zwischen Staatsminister Schmidbauer und Ober-
staatsanwalt Meier-Staude stattfand. Gegen ein sol-
ches Telefonat spricht allerdings, daß Oberstaatsan-
walt Meier-Staude sich an den Inhalt der angebli-
chen Unterredung in keiner Weise erinnert. Eine Ein-
mischung des Staatsministers in „sein" Ermittlungs-
verfahren hätte er aber mit Sicherheit - wie er selbst 
bekundete - nicht vergessen. Außerdem befand sich 
Staatsminister Schmidbauer vom Nachmittag des 
2. August bis zum 10. August 1994 in Urlaub. 

Es muß daher davon ausgegangen werden, daß ein 
eventuelles zweites fernmündliches Gespräch auf 
keinen Fall eine Einflußnahme von Staatsminister 
Schmidbauer auf das Münchener Ermittlungsverfah-
ren zum Gegenstand hatte. Der Zeuge Dr. Hanning 
hat dazu unwidersprochen festgestellt, daß er und 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude bei dem fernmünd-
lichen Gespräch am 27. April 1995 darüber hinaus 
Einvernehmen darüber erzielt hätten, das eventuelle 
zweite Telefonat zwischen Staatsminister Schmid-
bauer und Oberstaatsanwalt Meier-Staude habe 
nicht einmal der Information des Staatsministers über 
Stand und Entwicklung des Münchener Ermittlungs-
verfahrens gedient. Auch der Leitende Oberstaatsan-
walt Emrich hat deutlich gemacht, daß die Münche-
ner Staatsanwaltschaft grundsätzlich jegliche Einmi-
schung von Dritten strikt ablehnt und sein Kollege 
Meyer-Staude nach seiner Überzeugung, einen sol-
chen Versuch des Staatsministers niemals vergessen 
hätte. 

Zu allen von Staatsminister Schmidbauer in der Zeit 
bis zum 10. August 1994 geführten bzw. möglicher-
weise geführten Telefonate mit der Münchener 
Staatsanwaltschaft ist festzustellen, daß sich aus 
ihnen nicht der geringste Anhaltspunkt für den Ver-
such einer Einflußnahme des Staatsministers auf das 
Münchener Ermittlungsverfahren ergibt. Die Telefo-
nate belegen nicht einmal, daß die Münchener 
Staatsanwaltschaft Staatsminister Schmidbauer über-
haupt über Stand und Entwicklung des Ermittlungs-
verfahrens unterrichtete. 

b) Zur Frage etwaiger Kontakte des Staatsministers 
zu Bundes- und/oder Landesbehörden oder 
sonstigen Personen während der Operation 

Der Untersuchungsausschuß ist wegen der in der 
Öffentlichkeit gegen Staatsminister Schmidbauer er-
hobenen Vorwürfe der „Inszenierung" bzw. Einfluß-
nahme auf das Münchener Ermittlungsverfahren 
auch Spekulationen nachgegangen, er habe in der 
fraglichen Zeit - unabhängig von der Staatsanwalt-
schaft und offiziellen BND-Berichten - über weitere 
Informationsquellen verfügt. 

Dazu hat der Ausschuß folgende Feststellungen ge-
troffen: 

aa) Spekulationen über  einen  Informationsaustausch 
zwischen Staatsminister Schmidbauer und 
dem Leiter der BND-Residentur  in  Madrid 
Dr. Fischer-Hollweg 

In den Berichten über den Münchener Plutoniumfall 
wurde teilweise der Eindruck erweckt, zwischen 
Staatsminister Schmidbauer und dem Leiter der 
BND-Residentur in Madrid Dr. Fischer-Hollweg be-
stehe ein über das rein dienstliche Verhältnis hinaus-
gehender persönlicher Kontakt. Daraus wurde dann 
geschlossen, Dr. Fischer-Hollweg habe den Staats-
minister möglicherweise schon über die Vorgänge in 
Spanien im Vorfeld des Münchener Verfahrens infor-
miert. In diesem Zusammenhang hat auch ein BND-
interner Vermerk vom 21. September 1994 eine Rolle 
gespielt, in dem im Hinblick auf die Prämienzahlun-
gen an „Rafa" nach Abschluß der Operation vorge-
schlagen wird, den Leiter der Residentur in Madrid 
persönlich anzuweisen, „eine direkte Unterrichtung 
an Staatsminister Schmidbauer zu unterlassen" (Do-
kument Nr. 137). 

Staatsminister Schmidbauer und Dr. Fischer-Hollweg 
haben vor dem Untersuchungsausschuß dazu über-
einstimmend festgestellt, es habe zwischen ihnen im 
Zusammenhang mit dem Münchener Plutoniumfall 
weder im Vorfeld noch während der laufenden Er-
mittlungen in München irgendwelche dienstlichen 
oder privaten Kontakte gegeben. Alle gegenteiligen 
Spekulationen seien abwegig (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 131-133, 279 f.; 39. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fischer Hollweg, S. 83 f., 132-139). 

Staatsminister Schmidbauer hat in diesem Zusam-
menhang - im wesentlichen bestätigt durch den Zeu-
gen Dr. Fischer-Hollweg - erklärt, aus seiner Tätig-
keit als Vorsitzender des Exekutivausschusses für 
Schengen sei ihm der Leiter der BND-Residentur in 
Madrid seit 1993 bekannt. In dieser Funktion als Vor-
sitzender des Exekutivausschusses habe er damals 
sehr viele Kontakte mit Mitgliedern der spanischen 
Regierung gehabt. Er sei öfters in Spanien gewesen 
und habe dabei die Logistik der deutschen Botschaft 
in Madrid in Anspruch genommen. Dr. Fischer-Holl-
weg sei dabei sein Ansprechpartner gewesen, weil er 
ihn bei Gesprächen mit dem Partnerdienst in Madrid 
begleitet habe. Seine Reisen hätten in der Zeit vom 
28. März bis zum 1. April 1994 stattgefunden, also zu 
einer Zeit als „München noch kein Fall" gewesen 
sei. Später habe er sich erst wieder in der Zeit vom 
9. bis zum 14. April 1995 in Madrid aufgehalten, weit 
nach dem Münchener Plutoniumfall. Entgegen der 
in den Medien teilweise aufgestellten Behauptung 
sei er mit dem Residenten auch nicht „per Du"; 
vielmehr handele es sich bei Dr. Fischer-Hollweg für 
ihn um einen „mit Namen anzuredenden Residen-
ten" (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 131-133, 
279f.; 39. Sitzung, Protokoll Dr. Fischer Hollweg, 
S. 83 f., 132). 

Zu Spekulationen, Dr. Fischer-Hollweg habe ihn 
frühzeitig direkt über die Handlungsabläufe in Mün-
chen informiert, hat Staatsminister Schmidbauer er-
klärt, Derartiges sei völlig abwegig. Er hat ergänzend 
darauf hingewiesen, daß sich der Leiter der Residen-
tur im Nachgang zum Münchener Plutoniumfall dar-
über beschwert habe, daß er keinerlei Informationen 
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durch die BND-Zentrale über die Vorgänge in Mün-
chen erhalten habe. Wenn Dr. Fischer-Hollweg aber 
selbst nichts gewußt habe, wäre er eine „sehr 
schlechte Informationsquelle" gewesen. Er, Schmid-
bauer, habe in der Zeit des Münchener Plutoniumfal-
les und davor keinerlei Kontakte in diesem Zusam-
menhang mit der Madrider Residentur gehabt. Er er-
innere außerdem an den o.g. BND-internen Vermerk, 
in dem der Dienst fordere, der Leiter der Residentur 
dürfe den Staatsminister nicht direkt unterrichten 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 131, 280; Do-
kument Nr. 137). 

bb) Zur Frage etwaiger Kontakte des Staatsministers 
zu anderen Bundes- und/oder Landesbehörden 

Nach der Beweisaufnahme gibt es keinen Anhalts-
punkt dafür, daß Staatsminister Schmidbauer in der 
fraglichen Zeit im Zusammenhang mit dem Münche-
ner Plutoniumfall - über die oben im einzelnen dar-
gelegten Kontakte hinaus - zu anderen Bundes- und/ 
oder Landesbehörden Kontakte hatte (27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 146 f., 45. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fechner, S. 81). 

III. Vorgänge nach Sicherstellung des 
Plutoniums am 10. August 1994 und 
einzelne Sachfragen 

1. Vorgänge im unmittelbaren Anschluß an die 
Sicherstellung des Plutoniums 

a) Unterrichtung der Leitung des BND und des 
Bundeskanzleramtes über die Sicherstellung 
des Plutoniums am 10./11. August 1994 

Über die Sicherstellung und den Zugriff auf dem 
Münchener Flughafen unterrichtete das BND-Refe-
rat 11A Vizepräsident Dr. Münstermann noch am 
Abend des 10. August 1994. Vizepräsident Dr. Mün-
stermann wollte diese Nachricht sofort an den Abtei-
lungsleiter 6 im Bundeskanzleramt Prof. Dr. Dr. Dol-
zer telefonisch weitergeben, konnte diesen aber 
nicht mehr erreichen (49. Sitzung, Protokoll Dr. Mün-
stermann, S. 226; Dokument Nr. 131; 62. Sitzung, Pro-
tokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 6). Die mündliche Unter-
richtung von Prof. Dr. Dr. Dolzer erfolgte deshalb erst 
am Morgen des 11. August 1994. Vizepräsident 
Dr. Münstermann teilte ihm mit, daß am Abend des 
10. August 1994 in einer Linienmaschine der Luft-
hansa ca. 400 Gramm Plutonium von Moskau nach 
München transportiert, das Nuklearmaterial sicher-
gestellt und die Täter festgenommen worden seien. 
Genauere Angaben würden in einem schriftlichen 
Bericht erfolgen (49. Sitzung, Protokoll Dr. Münster-
mann, S. 226; Dokumente Nr. 131 und 138; 62. Sit-
zung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 6). 

Der damalige persönliche Referent des Vizepräsiden-
ten Devens hat in einem Vermerk vom 27. April 1995 
festgehalten, er habe dieses Gespräch über den ein-
geschalteten Lautsprecher des Telefons verfolgen 
können. Er könne sich daran erinnern, daß Prof. Dr. 
Dr. Dolzer wegen der mitgeteilten Informationen 
überrascht gewesen sei. Dieser habe sogar eine ge-
wisse Skepsis zum Ausdruck gebracht, ob die Anga-

ben über den Transport einer größeren Menge Pluto-
niums in einer Linienmaschine der Lufthansa zuträ-
fen, da seines Wissens damit nicht zu rechnen gewe-
sen sei (Dokument Nr. 138). 

Noch am Vormittag desselben Tages berichtete der 
Leiter des BND-Referats 11A „Merker" der Leitung 
des BND mit folgender Leitungsvorlage (Dokument 
Nr. 139): 

„Zur Unterrichtung 

Herrn Präsident a. d. D. NA: 35 BB 

Betr.: Sicherstellung sensitiven Materials 

hier: Sachstand vom 11.8. 94, 9.30 Uhr. 

Bezug: Leitungsunterrichtungen zum BND-Hin-
weis auf Plutonium 239 vom 2. und 8. 8. 1994 

Zusammenfassung 

Am Abend des 10. 8. 94 verhaftete ein Sonderein-
satzkommando des LKA Bayern am Flughafen 
München Erding zwei und in einem Hotel der 
Münchener Innenstadt einen Angehörigen einer 
internationalen Tätergruppe, die illegalen Handel 
mit sensitivem Material betreibt. Einer der Verhaf-
teten war im Besitz von angeblich 500 Gramm Plu-
tonium und 200 Gramm Lithium-6. Das Ergebnis 
der Analyse steht noch aus. 

Zeitgleich mit den Verhaftungen in München wur-
de in Hamburg eine Razzia auf ein Versteck durch-
geführt, in dem sich 800 Gramm Lithium-6 befin-
den sollten. Die Hausdurchsuchung verlief bisher 
ergebnislos. 

Der Zugriff in München war der vorläufige End-
punkt einer seit Mitte Juli 1994 dauernden Opera-
tion, in deren Verlauf die Anbieterseite bereits Pro-
ben sensitiven Materials übergeben hatte (Pluto-
nium 239, Lithium-6/Lithium-7). 

Die Größenordnung des endgültigen Geschäfts 
(Lieferung von Plutonium 239 und Lithium-6 im 
Kilobereich) sollte sich auf bis zu 290 Millionen 
US-Dollar belaufen. 

Im einzelnen 

1. Sachverhalt 

1.1 Vorläufige exekutives Ergebnis 

Der Zugriff der Exekutivorgane am 10. 8. 94 
unter Leitung des LKA Bayern hat folgendes 
ergeben: 

- Verhaftung von drei Personen 

- Sicherstellung von 700 Gramm sensitiven 
Materials, angeblich 500 Gramm Plutonium 
und 200 Gramm Lithium-6. Die Herkunft ist 
bisher nicht bekannt. 

- Zeitgleiche Razzia auf ein Versteck in Ham-
burg, in dem sich 800 Gramm Lithium-6 be-
finden sollten; die Hausdurchsuchung ver-
lief bisher ergebnislos. 
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1.2 Ergebnis der Analyse 

Das beschlagnahmte Material wurde sofort in 
das Institut für Transurane nach Karlsruhe ge-
bracht. Das Ergebnis steht noch aus. 

1.3 Beteiligte Personen: 

Anbietergruppe: 
- Justitiano TORRES Benitez (kolumbianische 

und russische Staatsbürgerschaft), 
- Yulio Oroz EGUIA (spanische und ukraini-

sche Staatsbürger schalt), 
- Xavier BENGOECHEA (französischer Staats-

bürger). 

Käuferseite: 

- Scheinaufkäufer LKA (Deckname BOEDEN), 
- Mittelsperson (Quelle des BND). 

Sprachmittler: 

- Verbindungsführer des BND (Arbeitsname 
BRANDON). 

1.4 Früher übergebenes Material 

Im Zuge der Verhandlungen wurde von der 
Anbietergruppe folgendes sensitives Material 
geliefert: 

- Am 25. 7. 94: 
Plutonium 239; Probe 466 Milligramm PU 
mit einem Reinheitsgehalt von 86,8%. 

- Am 6. 8. 94: 
210 Gramm Lithium-6 und Lithium-7-Ge-
misch mit einem Anteil Lithium-6 von ca. 
80 %. 

1.5 Gegenleistungen des LKA 

Bisherige Vorleistungen durch den Scheinauf-
käufer des LKA und die Anbietergruppe: 

- Bestätigung über Geschäftsverhandlungen 
bis zu einem Gesamtvolumen von 290 Mio. 
US-Dollar, 

- Bankbestätigung zum Nachweis der Zah-
lungsfähigkeit, 

- Vorschußzahlung über 7.000,-DM in bar zur 
Deckung entstandener Auslagen, 

- Hotel- und Fahndungskosten. 

1.6 Rolle des BND 

Zum Gelingen der Sicherstellungen war der 
Beitrag des BND von entscheidener Bedeu-
tung. 
- Mitte Juli 1994 erhielt der BND von einer 

menschlichen Quelle den Hinweis auf eine 
internationale Tätergruppe, die sich mit Plu-
tonium- und Waffenhandel befaßt. Diese 
Quelle unterhielt indirekte Verbindungen 
zu dieser Gruppe und erfuhr von unmittel-
bar bevorstehenden Aktivitäten. Sie erklärte 

sich bereit, im Auftrag des LKA Bayern als 
Mittelsperson zu fungieren. 

- Am 22. Juli 1994 fand der Erstkontakt mit 
der Anbietergruppe statt. Der Fall wurde 
vom LKA Bayern übernommen, der Schein-
aufkäufer an die Anbieter herangeführt. 

- In Abstimmung mit den Exekutivorganen 
wirkte der Verbindungsführer der Quelle als 
Sprachmittler gegenüber den Anbietern und 
im Verhältnis zum Scheinaufkäufer des LKA. 
Alle Maßnahmen zur Beweissicherung wur-
den in engem Einvernehmen mit der Staats-
anwaltschaft München I durchgeführt. 

- Der Verbindungsführer des BND steuerte, 
stabilisierte und betreute die Quelle wäh-
rend des gesamten Verlaufs der Verhand-
lungen. 

- Als Sprachmittler beobachtete und beur-
teilte er die Mitglieder der Anbietergruppe. 
Daraus ergaben sich wertvolle Erkenntnisse 
zu den Personen und Aktivitäten der Täter. 
Diese Feststellungen bildeten die Grund-
lage für alle Einzelmaßnahmen bei den fort-
laufenden Verhandlungsgesprächen durch 
den Scheinaufkäufer des LKA. 

2. Stellungnahme 

Das Zusammenwirken von BND und LKA war 
von Anbeginn der Operation zielgerichtet, stö-
rungsfrei, sachbezogen und zügig. Dem LKA 
als federführender Instanz oblag die Informa-
tion der zuständigen Behörden (BKA, Strah-
lenschutzbehörde). Der BND agierte in dem 
ihm zustehenden rechtlichen Rahmen; seine 
Beteiligung war für den Erfolg der Operation 
jedoch kausal. Nach Abschluß der Ermittlun-
gen könnte die Angelegenheit „Plutonium 
239" als Beispiel dafür gelten, wie sich das Zu-
sammenwirken mehrerer Behörden in einem 
gemeinsamen, komplizierten Fall erfolgreich 
gestalten kann. 

3. Anmerkung 

Die „Medienpolitik" der bayerischen Exeku-
tivbehörden ist dem BND im einzelnen nicht 
bekannt, d. h. wir wissen nicht, ob, wann und 
in welchem Umfang die Presse informiert 
wird. Diese Aufgabe obliegt in diesem Fall 
dem OStA beim Landgericht München I, 
Herrn Meier-Staude, der für seine restriktive 
Haltung gegenüber der Presse bekannt ist. 
Dem Vernehmen nach plant er b. a. w. eine 
Nachrichtensperre. " 

Vizepräsidenten Dr. Münstermann zeichnete am 
Morgen des 11. August 1994 diese Leitungsvorlage 
ab und versah sie u.a. mit dem handschriftlichen Ver-
merk: „Justiz hat Nachrichtensperre verhängt". Da-
nach reichte der BND die Vorlage auf Wunsch des 
Leiters des damaligen Referates 622 im Bundeskanz-
leramt Wenckebach per infotek an den Abteilungs-
leiter 6 Prof. Dr. Dr. Dolzer weiter (49. Sitzung, Proto-
koll Dr. Münstermann, S. 226). Zusätzlich wurde das 
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Bundeskanzleramt an diesem Tag auch vom BMU te-
lefonisch über den Zugriff in München in Kenntnis 
gesetzt. 

Am 11. August 1994 hielt sich Staatsminister Schmid-
bauer anläßlich des Besuchs einer nordkoreanischen 
Parlamentarierdelegation in der BND-Zentrale in 
Pullach auf. Dort unterrichteten ihn der Abteilungs-
leiter 1 im BND Dr. Werner und einige seiner Mit-
arbeiter bei einer eigens anberaumten Konferenz auf 
der Grundlage der Leitungsvorlage vom selben Tag 
eingehend über die Sicherstellung vom Vortag 
(49. Sitzung, Protokoll Dr. Münstermann, S. 226, 
27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 49). Staats-
minister Schmidbauer hat bei seiner Vernehmung 
ausgeführt, man habe ihm u.a. mitgeteilt, es sei bis 
zum Schluß unklar geblieben, wo sich das Plutonium 
vor dem Zugriff tatsächlich befunden habe und daß 
die zuständigen Behörden im Vorfeld des Zugriffs 
Vorsorge für alle Eventualitäten getroffen hätten. 
Außerdem habe man ihn darüber informiert, daß die 
zuständige Staatsanwaltschaft eine Nachrichten-
sperre verhängt habe. Die Mitteilung, daß das Pluto-
nium in einer Lufthansamaschine transportiert wor-
den sei, habe ihn überrascht (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 48, 49). 

b) Unterrichtung des Bundeskanzlers über 
die Vorgänge und näheren Umstände 
des Münchener Plutoniumfalles 

Am Wochenende 12./13. August 1994 unterrichtete 
Staatsminister Schmidbauer telefonisch den Bundes-
kanzler und den Chef des Bundeskanzleramtes Bohl 
über die näheren Umstände des Münchener Plutoni-
umfalles im Lichte der im Bundeskanzleramt vorhan-
denen Informationen (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 51-52; 71. Sitzung, Protokoll Bohl, S. 2, 4 f., 
9, 31; 74. Sitzung, Protokoll Dr. Kohl, S. 33, 35; Proto-
koll Stenographischer Bericht der 38. Sitzung des 
Deutschen Bundestages vom 18. Mai 1995, S. 2974 f.). 

2. Weitere Vorgänge und einzelne Sachfragen 

a) Unterrichtung des Parlaments und der 
Öffentlichkeit durch die Bundesregierung 

Die Sicherstellung des Plutoniums auf dem Münche-
ner Flughafen am 10. August 1994 und die Verhaf-
tung der Täter führte zu einem starken Echo in der 
Öffentlichkeit und zu lebhaften Diskussionen über 
die Sicherheitslage in bezug auf den illegalen Han-
del mit Nuklearmaterial. 

Am 17. August 1994 unterrichtete Staatsminister 
Schmidbauer die Parlamentarische Kontrollkommis-
sion (PKK) zum Thema „Erkenntnisse der Bundes-
regierung über die internationale Sicherheitslage vor 
dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse" (27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 54 f.). 

Am 25. August 1994 berichtete Staatsminister 
Schmidbauer im Auswärtigen Ausschuß ausführlich 
über die herausragenden Fälle von Nuklearschmug-
gel in der Bundesrepublik Deutschland und die von 
der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen. Er 
erwähnte u.a. auch den Münchener Plutoniumfall. 

Außer Staatsminister Schmidbauer berichteten in 
dieser Sitzung auch Staatsminister Schäfer vom Aus-
wärtigen Amt, Staatssekretär Dr. Schelter vom Bun-
desministerium des Innern, der Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. Grünewald vom Bundesministe-
rium der Finanzen, Staatssekretär Stroetmann vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit, der Vizepräsident des BKA Falk so-
wie der Präsident des Bay. LKA Ziegenaus (27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 55 f.). 

Am 28. August 1994 erläuterten der damalige Präsi-
dent des BND Porzner und der Leiter des BND-Refe-
rates „Auswertung Physik" Dr. Dürr dem damaligen 
Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der SPD 
Scharping auf dessen Wunsch die letzten Fälle von 
illegalem Handel mit nuklearen Materialien. Hierbei 
wurde auch die nicht immer sachgerechte Presse-
berichterstattung richtiggestellt. Während des ca. 
45minütigen Gesprächs gingen Präsident Porzner 
und Dr. Dürr auch auf den Münchener Plutoniumfall 
ein. Dr. Dürr schilderte die bisherige Entwicklung 
auf dem Schwarzmarkt für Nuklearmaterial und ging 
dann detailliert auf die Fälle in Tengen, Landshut 
und München. Von ihm wurde - so der Vermerk -
„speziell am Beispiel des Falles in München das 
Typische am Verlauf der Operation skizziert" (nach-
richtendienstlicher Hinweis im Ausland mit Bezug 
auf München, Weitergabe an das zuständige Landes-
kriminalamt Bayern, Unterstützung des BND beim 
Zusammenführen von Polizei und Anbietern, Über-
nahme der Verantwortung für die Durchführung der 
Operation durch das Bay. LKA). Präsident Porzner 
betonte, daß - anders als nach einigen Presseberich-
ten - die Bemühungen des BND zur Aufklärung des 
nuklearen Schwarzmarktes in keiner Weise Wahl-
kampfzwecken dienen würden. Der BND sei auch 
nicht - wie in der Presse behauptet werde - „überall 
mit Quellen bestens vertreten". Darüber hinaus 
stellte Präsident Porzner klar, daß der BND nicht als 
„Aufkäufer" agiere. Der Dienst nehme auch kein 
Material entgegen. Er reagiere nur auf Hinweise 
und ihm bekannt werdende Angebote, indem er 
Informationen überprüfe und ggf. weitergebe (Doku-
ment Nr. 140; 47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 164 f., 
210-216; 64. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 5-8; 75. Sit-
zung, Protokoll Scharping, S. 17-20). 

Am 6. September 1994 unterrichtete Staatsminister 
Schmidbauer die PKK zum Thema: „Unterrichtung 
über Ergebnisse der deutsch-russischen Verhandlun-
gen zur Verhinderung des illegalen Handels mit nu-
klearem Material". 

In der Sitzung der PKK am 21. September 1994 wur-
de die Berichterstattung über den illegalen Handel 
mit nuklearem Material fortgesetzt. In dieser Sitzung 
informierte der damalige Präsident des BKA über 
eine Operation des BKA beginnend im März 1994 in 
Frankfurt am Main und teilte mit, daß die dort in Er-
scheinung getretenen Anbieter von Plutonium mit 
denen im Münchener Plutoniumfall identisch seien 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 55). 

Eine neue Phase der Berichterstattung zum Münche-
ner Plutoniumfall löste der bereits eingangs (vgl. Er-
ster Teil Erster Abschnitt AI) erwähnte Artikel im 
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Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL aus. Der dort er-
hobene Vorwurf der Inszenierung des Plutonium-
schmuggels zu Wahlkampfzwecken führte zur Ein-
berufung einer Sondersitzung der PKK am 20. April 
1995. Danach wurden 95 schriftliche Fragen von Mit-
gliedern der PKK und mündliche Zusatzfragen be-
antwortet. Der Großteil dieser Fragen richtete sich an 
den BND und betraf zahlreiche operative Details im 
Vorfeld der Vorgänge in München. 

Um sich selbst ein Bild zu verschaffen und um die 
in der PKK zu beantwortenden Fragen vorzuberei-
ten, hatte Staatsminister Schmidbauer am 17. April 
1995 Gespräche in der BND-Zentrale geführt. Am 
19. April 1995 hatte er die Leitungsebene des BND 
und die mit der Operation unmittelbar befaßten Mit-
arbeiter im BND zu einer vorbereitenden Bespre-
chung in das Bundeskanzleramt gebeten. Der BND 
sollte sowohl über das Ergebnis seiner Recherchen 
zu Details im „Spiegel"-Artikel als auch über die von 
der PKK abgefragten Details der Operation bis zur 
Abgabe der Sache an das Bay. LKA berichten. Dar-
über hinaus sollten auch die nach Eindruck des 
Staatsministers noch offenen Fragen aufgeklärt wer-
den. Es ging insbesondere darum, welche Erkennt-
nisse der BND einerseits und das BKA andererseits 
über die sog. Vorgeschichte in Spanien hatten. Aus 
diesem Grund hatte Staatsminister Schmidbauer 
auch das Bundesministerium des Innern, das BKA 
und das Bundesamt für Verfassungsschutz eingela-
den. Da die Vorbereitungen am 19. April 1995 nicht 
vollständig abgeschlossen werden konnten, waren 
vor der Sitzung der PKK am 20. April 1995 weitere 
Besprechungen angesetzt worden (27. Sitzung, Pro-
tokoll Schmidbauer, S. 56 f.). 

Staatsminister Schmidbauer hat den Vorwurf zurück-
gewiesen, bei diesen Vorbereitungsbesprechungen 
habe die Wahrheit vertuscht werden sollen. Er hat 
ausgeführt, Vorbesprechungen der Beteiligten vor 
PKK-Sitzungen seien üblich und notwendig, um eine 
vollständige und sachgerechte Unterrichtung der 
PKK zu gewährleisten. Dies gelte insbesondere dann, 
wenn die Thematik dienst- oder ressortübergreifend 
sei. In diesem Fall sei es um die Aufklärung komple-
xer Sachverhalte und um Details aus der Arbeit des 
BND und um Berührungspunkte zum BKA sowie 
weitere noch offene Fragen gegangen. Allein die 
Zahl von rund 20 bis 25 Teilnehmern widerlege die 
„Annahme einer Verschwörung oder Vertuschung" 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 56 f.). 

In der PKK-Sitzung am 20. April 1995 beantwortete 
der Präsident des BND Porzner die Fragen der Mit-
glieder der PKK. Neben Präsident Porzner berichte-
ten auch Staatsminister Schmidbauer, Staatssekretär 
Dr. Schelter vom Bundesministerium des Innern und 
der Präsident des BKA Prof. Zachert. Die Mitglieder 
der PKK konnten auch die unmittelbar an der Opera-
tion beteiligten Mitarbeiter des BND befragen 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 56f.). 

Am 26. April 1995 beschloß die PKK, sich nicht weiter 
mit dem Münchener Plutoniumfall zu beschäftigen, 
nachdem die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses beantragt worden war (vgl. Erster Teil Erster 
Abschnitt All). Am gleichen Tag befaßte sich das 

Vertrauensgremium des Bundestages mit der Ange-
legenheit (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 57). 

In der Folgezeit beantwortete die Bundesregierung 
zahlreiche parlamentarische Anfragen zum Münche-
ner Plutoniumfall. In der 33. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 26. April 1995 beantwortete Staats-
minister Schmidbauer mit weiteren Vertretern der 
Bundesregierung mündliche Anfragen (vgl. Anlagen 
zum Stenographischen Bericht der 33. Sitzung des 
Deutschen Bundestages vom 26. April 1995, Plenar-
protokoll 13/33, S. 2668 ff.). Am 27. April 1995 infor-
mierte Staatsminister Schmidbauer mündlich auch 
den Innenausschuß des Deutschen Bundestages über 
die Zusammenarbeit von BND, BKA und Bay. LKA 
bei der Aufdeckung des illegalen Handels mit nu-
klearem Material im Jahre 1994. In der 35. Sitzung 
des Deutschen Bundestages beantwortete Staats-
minister Schmidbauer weitere mündliche Fragen, 
insbesondere zum Zeitpunkt der Unterrichtung des 
Bundeskanzlers (Stenographischer Bericht der 35. 
Sitzung des Deutschen Bundestages vom 11. Mai 
1995, Plenarprotokoll 13/35, S. 2747 ff.). In der 38. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 18. Mai 1995 
beantwortete der Chef des Bundeskanzleramtes, 
Bundesminister für besondere Aufgaben Bohl weite-
re Fragen (Stenographischer Bericht der 38. Sitzung 
des Deutschen Bundestages vom 18. Mai 1995, Ple-
narprotokoll 13/38, S. 2973 ff.). 

Nach der Sicherstellung am 10. August 1994 erläu-
terte Staatsminister Schmidbauer verschiedentlich 
auch in den Medien den Sachverhalt und seinen da-
maligen persönlichen Informationsstand. Besonders 
hervorzuheben ist eine Pressekonferenz am 15. De-
zember 1995, in der Staatsminister Schmidbauer un-
ter Vorlage umfangreicher Unterlagen eingehend zu 
den gegen ihn erhoben Vorwürfen Stellung nahm 
(Dokument Nr. 141). 

Als Ergebnis seiner Beweisaufnahme hat der Unter-
suchungsausschuß festgestellt, daß Staatsminister 
Schmidbauer das Parlament bzw. parlamentarische 
Gremien und die Öffentlichkeit über die Hintergrün-
de und das Geschehen im Münchener Plutoniumfall 
vollständig und zutreffend informiert hat. 

b) Gewährte, vermittelte oder in Aussicht 
gestellte Zahlungen, geldwerte Vorteile oder 
Anerkennungen durch Bundesbehörden 
gegenüber Verfahrensbeteiligten 

Der Untersuchungsausschuß hat sich auch mit der 
Frage befaßt, welche Zahlungen, geldwerten Vorteile 
oder Anerkennungen Verfahrensbeteiligten durch 
Bundesbehörden gewährt, vermittelt oder in Aus-
sicht gestellt worden sind. Im Mittelpunkt hat dabei 
insbesondere die Frage gestanden, ob und ggf. wel-
che Zahlungen Behörden des Bundes an die nach-
richtendienstliche Verbindung des BND „Rafa" lei-
steten bzw. in Aussicht stellten. Nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme steht fest, daß „Rafa" für seine 
Tätigkeit als nachrichtendienstliche Verbindung des 
BND in der Zeit vom 24. Mai 1994 bis zum 13. April 
1995 insgesamt ca. 162.000 DM an Entgelten (Mo-
natshonoraren), Auslagenerstattungen und Prämien 
erhielt. In diesem Betrag waren auch Zahlungen ent-
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halten, die „Rafa" im Rahmen eines sog. „Quellen-
schutzprogramms" gewährt wurden. Die Summe 
aller Auslagenerstattungen betrug ca. 53.000 DM. 
Die Leistungsprämie betrug 25.000 DM (UA Bay. LT, 
24. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 84 f.; 40. Sitzung, 
Protokoll „Hochfeld", S. 67 f.; UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll „Hochfeld", S. 196-199, 204, 227 f., 
235; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 177, 210 f., 
239-243; UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 201-206). Mit den Prämienzahlungen an „Rafa" 
waren weder Mitglieder der Bundesregierung noch 
Staatsminister Schmidbauer befaßt. Vom Bay. LKA 
oder anderen bayerischen Behörden erhielt „Rafa" 
keine Zuwendungen. 

Im Zusammenhang mit dem Münchener Plutonium-
fall sprach der damalige Abteilungsleiter 1 des BND 
Dr. Werner gegenüber dem Leiter der BND-Residen-
tur in Madrid Dr. Fischer-Hollweg und seiner Mit-
arbeiterin „Janko" sowie dem Mitarbeiter des BND-
Referates 11A „Liesmann" förmliche Anerkennun-
gen aus. Dr. Fischer-Hollweg gab seine Anerken-
nung später zurück (47. Sitzung, Protokoll Dr. Wer-
ner, S. 75-77). 

Im einzelnen hat der Untersuchungsausschuß zu die-
sem Punkt des Untersuchungsauftrags folgendes 
festgestellt: 

Während des laufenden Ermittlungsverfahrens in 
München erstattete der BND „Rafa" lediglich seine 
Auslagen und glich seinen Verdienstausfall in Spa-
nien für die Zeit vom 19. Juli bis 10. August 1994 aus. 
Prämienzahlungen erhielt „Rafa" in dieser Zeit nicht. 
Das Bay. LKA und der BND hatten - wie bereits dar-
gelegt (vgl. Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 1 a)) -
zu Beginn des Einsatzes am 19. Juli 1994 kurz über 
die Höhe einer Prämie für „Rafa" gesprochen, wenn 
es im Verlaufe des Ermittlungsverfahrens gelänge, 
die 400 g Plutonium sicherzustellen. Der LKA-Be-
amte Adami hatte einen Betrag zwischen 10.000 und 
15.000 DM genannt, für dessen tatsächliche Auszah-
lung er aber keine Garantie geben könne. Kurz vor 
„Rafa's" Abreise nach Madrid am 12. August 1994 
erklärten die BND-Mitarbeiter „Hochfeld" und 
„Liesmann" „Rafa" - den Angaben „Hochfelds" zu-
folge -, die Gewährung einer Prämie erfordere Zeit, 
da eine solche Entscheidung nicht im Einflußbereich 
des BND liege. Konkrete Angaben über die Höhe 
einer Prämie wurden damals gegenüber „Rafa" nicht 
gemacht. Gleichzeitig übergab „Hochfeld" „Rafa" 
einen Betrag von 10.000 DM zum Ausgleich des Ver-
dienstausfalls (UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 199, 204). 

Nach Spanien zurückgekehrt behauptete „Rafa" An-
fang September 1994 gegenüber den Mitarbeitern 
der BND-Residentur in Madrid, Dr. Fischer-Hollweg 
und „Janko", kurz vor seiner Abreise aus München 
am 12. August 1994 hätten ihm die BND-Mitarbeiter 
„Hochfeld" und „Liesmann" für seine Unterstützung 
im Münchener Plutoniumfall eine Prämie bis zu 
300.000 DM zugesagt. „Rafa" mahnte gegenüber der 
BND-Residentur die umgehende Zahlung dieses Be-
trages an. Aufgrund der Angaben „Rafa's" setzte 
sich der Leiter der BND-Residentur mehrfach telefo-
nisch und schriftlich mit der BND-Zentrale in Verbin-

dung und mahnte seinerseits die angeblich zuge-
sagte Prämienzahlung für „Rafa" an. Aus einem Ver-
merk des BND-Referats 11A vom 15. September 1994 
ergibt sich, daß die Zentrale darauf mit der Erklärung 
reagierte, keiner der genannten Mitarbeiter habe 
„Rafa" jemals eine Zahlung in der genannten Höhe 
in Aussicht gestellt oder gar zugesagt. In dem Ver-
merk heißt es weiter, kurz vor „Rafa's" Reise von Ma-
drid nach München am 22. Juli 1994 sei ihm „eine 
Prämie von ca. DM 10.000 in Aussicht gestellt [wor-
den], die er vor Rückreise in München - ausdrücklich 
so deklariert - als Abschlag" erhalten habe. Die 
BND-Zentrale teilte der Residentur darüber hinaus 
mit, „Rafa" sei darauf hingewiesen worden, daß die 
endgültige Höhe seiner Prämie auf politischer Ebene 
entschieden werde und er deshalb etwas Geduld 
üben müsse. Damit habe sich „Rafa" auch einver-
standen erklärt (Dokument Nr. 142) 

Die Hinweise in Vermerken des BND, daß über die 
endgültige Höhe der Prämie „Rafaß9s" „auf politi-
scher Ebene" entschieden werde, führte in den Me-
dien zu Spekulationen, das „Honorar" für „Rafa" 
werde vom Bundeskanzleramt, speziell von Staatsmi-
nister Schmidbauer bestimmt. Nach der Beweisauf-
nahme steht fest, daß diese Spekulationen jeglicher 
Grundlage entbehren. Weder das Bundeskanzleramt, 
noch Staatsminister Schmidbauer waren zu irgendei-
nem Zeitpunkt mit einer Entscheidung über Prämi-
enzahlungen an „Rafa" befaßt. Die Formulierung 
„über die Höhe der Prämie werde auf politischer 
Ebene entschieden" in den BND-Vermerken bezog 
sich ausschließlich auf die Entscheidungszuständig-
keit des Bayerischen Staatsministeriums des Innern. 
In Gesprächen zwischen dem BND und dem Bay. 
LKA nach Sicherstellung des Plutoniums am 10. Au-
gust 1994 hatte das Bay. LKA seine grundsätzliche 
Bereitschaft erklärt, „Rafa" wegen seiner Leistungen 
im Münchener Plutoniumfall eine Belohnung zu zah-
len. Das Bay. LKA hatte dabei aber deutlich gemacht, 
daß sich die Höhe der Belohnung nicht an der Menge 
des sichergestellten Materials orientieren werde. Be-
messungskriterien müßten vielmehr der Grad der 
persönlichen Gefährdung und des persönlichen Bei-
trages zu den Ermittlungen sein. Die Höhe der Zu-
wendung war in den Gesprächen nicht festgelegt 
worden. Diskutiert worden war ein Betrag von etwa 
80.000 bis 120.000 DM. 

Es war vereinbart worden, daß das Bay. LKA zeit-
gerecht entsprechend der einschlägigen Richtlinien, 
einen Antrag beim Bayerischen Staatsministerium 
des Innern stellen solle. Eine solche Antragstellung 
erfolgte bis heute nicht. Von Seiten des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern oder dem Bay. LKA 
wurde keine Belohnung gezahlt (11. Sitzung, Proto-
koll Dr. Beckstein, S. 39 f., 90-95; 27. Sitzung, Staats-
minister Schmidbauer, S. 178 f.; UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll „Hochfeld", S. 197f.; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 203; 26. Sitzung, 
Protokoll Porzner, S. 147 f.; Dokumente Nr. 137 und 
142). 

Ende August/Anfang September 1994 setzte sich 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude mit dem BND in Ver-
bindung und teilte mit, die Staatsanwaltschaft beste-
he auf einem Gespräch mit „Rafa" über die Vorge-
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schichte in Madrid. Sollte „Rafa" sich weigern, nach 
München zu kommen, müßten ggf. rechtliche 
Zwangsmaßnahmen unter Einschaltung der spani-
schen Polizei ergriffen werden (Dokument Nr. 137; 
UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 202 f.). 
„Rafa" machte jede weitere Zusammenarbeit mit 
dem BND und den bayerischen Ermittlungsbehör-
den, insbesondere eine Aussage vor der Staatsan-
waltschaft, von der vorherigen Auszahlung einer Prä-
mie abhängig. Er teilte weiter mit, er und seine Fami-
lie würden durch Fernandez und weitere Hintermän-
ner des Münchener Plutoniumfalles bedroht, so daß 
er gezwungen sei, aus Sicherheitsgründen innerhalb 
von Madrid umzuziehen. Für diesen „Sicherheitsum-
zug" benötige er Geld. Der BND beschloß daraufhin, 
den Forderungen „Rafa's" zumindest teilweise Rech-
nung zu tragen. Im Interesse seiner Sicherheit ge-
währte der BND „Rafa" 50.000 DM für seinen Umzug 
innerhalb von Madrid. Darüber hinaus zahlte der 
BND 25.000 DM als Prämie. Weitere 15.000 DM wur-
den für den Fall zurückgehalten, daß „Rafa" noch-
mals nach München kommen müsse, um dort in der 
Hauptverhandlung gegen die Täter auszusagen. 
„Rafa" erhielt den Gesamtbetrag von 75.000 DM als 
er sich in München aufhielt, um vor der Staats-
anwaltschaft als Zeuge auszusagen (UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 204 f.; 47. Sitzung, 
Protokoll Dr. Werner, S. 100-102). 

c) Verwahrung, Verbleib und Herkunft 
des sichergestellten Materials 

aa) Verwahrung  und  Verbleib des sichergestellten 
Nuklearmaterials 

Die am 25. Juli 1994 als Probe übernommenen 0,5 g 
des Uran-/Plutoniumoxid-Gemischs sowie die am 
8. August 1994 sichergestellten ca. 200 g Lithium-6 
befinden sich im Institut für Radiochemie der Techni-
schen Universität München. Die am 10. August 1994 
am Flughafen München-Erding sichergestellten 200 g 
Lithium-6 sowie die 560 g des Uran-/Plutoniumoxid-
Gemischs werden im Europäischen Institut für Trans-
urane im Kernforschungszentrum Karlsruhe verwahrt 
(Dokument Nr. 143). Mit Rechtskraft des Urteils des 
Landgerichts München I im Münchener Plutonium-
fall wurden das sichergestellte Gemisch aus Uran-/ 
Plutoniumoxid und das sichergestellte Lithium samt 
Verpackung zugunsten des Bundes eingezogen. 
Eigentümer des beschlagnahmten Materials ist 
EURATOM (64. Sitzung, Protokoll Gmelin, S. 64 f.). 

Das am 22. August 1994 zwischen der russischen und 
der deutschen Regierung vereinbarte Moskauer Me-
morandum (vgl. Anhang RV Nr. 31) sieht nicht die 
Übergabe von Proben sichergestellten Materials vor, 
sondern gemeinsame Analysen des Materials durch 
russische und deutsche Experten in einem Labor des 
Landes, in dem sich das Material befindet. Die mehr-
fache mündliche und schriftliche Einladung der Bun-
desregierung an die zuständigen russischen Behör-
den und an russische Experten zu gemeinsamen 
Analysen des sichergestellten Materials blieb unbe-
antwortet (Dokument Nr. 143) 

Die Probe von 0,5 g des Plutoniumdioxid-/Uranoxid-
Gemischs soll entsprechend dem Wunsch des Insti-

tuts für Radiochemie der Technischen Universität 
München für Analyse- und Kalibrierzwecke dort 
verbleiben (Dokument Nr. 143). 

Am 21. Juni 1995 bat die russische Seite darum, dem 
russischen Atomministerium MINATOM eine Drei-
Gramm-Probe des am 10. August 1994 in München-
Erding beschlagnahmten Gemisches zur Verfügung 
zu stellen. Nachdem die russische Seite später um 
Überlassung einer 10 Gramm-Probe dieses Materials 
sowie des Behälters, in dem sich das Kernmaterial 
bei seiner Sicherstellung befand, gebeten hatte, 
transportierte die Firma Nuklear Cargo + Service 
GmbH im Auftrag des BMU am 25. September 1996 
die gewünschte Probe nebst Behälter vom Europäi-
schen Institut für Transurane in Karlsruhe über 
Frankfurt nach Moskau. Der Transport erfolgte unter 
Beachtung aller einschlägigen deutschen, russi-
schen, europäischen und internationalen Vorschrif-
ten. Vertreter der Russischen Föderation nahmen das 
Kernmaterial auf dem Moskauer Flughafen Shere-
metievo II entgegen und brachten es zur Analyse in 
das Wissenschaftliche Forschungsinstitut für Anorga-
nische Materialien (Botschwar) in Moskau (Doku-
ment Nr. 144). 

Am 18. April 1997 meldete die russische Nachrich-
tenagentur Interfaks den Abschluß der Untersuchun-
gen dieser Probe. Die Untersuchungsergebnisse wer-
den von den russischen Sicherheitsbehörden jedoch 
unter Verschluß gehalten. Der Föderale Sicherheits-
dienst FSB soll das russische Atomministerium 
MINATOM aufgefordert haben, die Ergebnisse nicht 
zu verbreiten. Ein offizieller Bericht des FSB über die 
Analyseergebnisse steht aus. Die Feststellungen von 
MINATOM, daß niemals Plutonium aus russischen 
Nukleareinrichtungen gestohlen worden sei, wird 
wiederholt. Nach Einschätzung der deutschen Bot-
schaft in Moskau wird der Abschlußbericht des mit 
den Untersuchungen beauftragten Instituts für anor-
ganische Materialien von der Untersuchungsverwal-
tung des FSB erst nach Abschluß der in Rußland an-
hängigen Strafverfahren freigegeben werden (Doku-
ment Nr. 145). 

Nach einer Meldung der russischen Nachrichten-
agentur Itar Tass vom 28. Mai 1997 soll sich aus dem 
Bericht des o.g. Forschungsinstituts ergeben, daß das 
am 10. August 1994 sichergestellte Plutonium nicht 
aus Rußland stammt. Die festgestellten Charakteristi-
ken des Plutoniums ließen darauf schließen, daß es 
nicht in Rußland hergestellt worden sei. Da es an Ver-
gleichsmöglichkeiten fehle, könnten die russischen 
Experten die Herkunft des Plutoniums jedoch nicht 
bestimmen (Dokument Nr. 146). 

Gelegentlich einer Reise nach Moskau vom 5. bis 
7. Mai 1997 unterrichtete der russische Nachrich-
tendienst FSB Staatsminister Schmidbauer über 
die Bewertung der Probe durch die russischen Stel-
len. Danach habe die Analyse des Probenmaterials 
durch das russische „Botschwar-Forschungsinstitut 
für anorganische Stoffe" ergeben, daß die Morpho-
logie, die Isotopenzusammensetzung und die chemi-
sche Zusammensetzung des Stoffes auf eine au-
ßerrussische Herkunft schließen lasse (Dokument 
Nr. 147). 
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Die EURATOM-Behörde hat das BMU darum ge-
beten, ihr eine kleine Probe von wenigen Gramm 
des am 10. August 1994 sichergestellten Plutoniums 
als Referenzmaterial für die beim Institut für Trans-
urane aufgebaute Kernmaterial-Datenbank zu über-
lassen. Eine Entscheidung ist bislang noch nicht 
getroffen worden. Nach Angaben des BMU soll das 
Nuklearmaterial, das nicht von den zuständigen 
russischen Stellen oder von EURATOM für weitere 
Analysen übernommen wird, in der Obhut des 
Bundes verbleiben oder unter Beachtung der gesetz-
lichen Voraussetzungen an Dritte zur wirtschaft-
lichen Verwendung abgegeben werden (Dokument 
Nr. 143). 

bb) Herkunft des sichergestellten Nuklearmaterials 

Die genaue Herkunft des in München sichergestell-
ten Nuklearmaterials hat der Untersuchungsaus-
schuß nicht abschließend klären können. Nach den 
vorliegenden Analyseergebnissen und den Aussagen 
von Sachverständigen sowie den Erkenntnissen des 
BND kann man aber aus einer Reihe von Gründen 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Rußland 
als Produktions- bzw. Herkunftsland des sicherge-
stellten Plutoniums und Lithiums schließen. Im ein-
zelnen hat der Untersuchungsausschuß folgendes 
festgestellt: 

Erkenntnisse zur Herkunft des sichergestellten 
Plutoniums 

Die vom Institut für Transurane angefertigten physi-
kalischen, chemischen und radiologischen Analysen 
ergaben über die physikalische und chemische 
Struktur des Materials, über seine Isotopenzu-
sammensetzung und Isotopenhäufigkeit sowie über 
chemische Verunreinigungen einen für das Material 
charakteristischen „Fingerabdruck". Dieser erlaubt 
es, die zur Herstellung des Materials benötigten Pro-
zesse und Anlagen (z.B. Bestrahlung im Reaktor, 
chemische Abtrennung, chemische Umwandlung, 
elektromagnetische Massentrennung) anzugeben, 
ebenso die möglichen Einsatzzwecke des Materials 
(z. B. Eichstandard zu Forschungszwecken, Brenn-
stoff für Forschungsreaktoren, MOX-Brennstoff für 
Schnelle Reaktoren zu Testzwecken) sowie den un-
gefähren Zeitpunkt seiner Abtrennung nach der Be-
strahlung. 

Nach den übereinstimmenden Aussagen aller hierzu 
vernommenen Sachverständigen und den dem Un-
tersuchungsausschuß vorliegenden Analyseerge-
bnissen ist danach zunächst festzustellen, daß das si-
chergestellte Plutonium mit Sicherheit nicht aus 
kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik 
Deutschland oder anderen zivilen, von EURATOM 
überwachten Anlagen in der Europäischen Union 
stammt. Darüber hinaus ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch auszuschließen, daß das sichergestellte 
Material aus dem militärischen Bereich der Europäi-
schen Union kommt (64. Sitzung, Protokoll Gmelin, 
S. 73; 59. Sitzung, Protokoll Dr. Koch, S. 58, 60 f.; UA 
Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll Dr. Koch, S. 34, 36; UA 
Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 143 f.; 
45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 37-39). 

Zu der Frage, in bzw. aus welchem Land außerhalb 
der Europäischen Union das Plutonium definitiv her-
gestellt, gelagert und/oder entwendet worden ist, hat 
der Untersuchungsausschuß keine abschließenden 
Erkenntnisse gewinnen können, da sich aus der 
Isotopenzusammensetzung, den chemischen Verun-
reinigungen und anderen technischen Daten des 
sichergestellten Materials nicht mit Sicherheit auf 
dessen Herstellung in einem bestimmten Land oder 
gar in einer bestimmten Anlage schließen läßt. Nach 
Aussagen der Sachverständigen, den vorliegenden 
Analyseergebnissen und den Erkenntnissen des 
BND läßt sich aber aus verschiedenen Anhaltspunk-
ten mit einer gewissen Plausibilität auf Rußland als 
Produktions- bzw. Herkunftsland schließen. 

Für die Annahme der russischen Herkunft spricht 
zunächst, daß es sich bei dem in München sicher-
gestellten Plutoniumdioxid-/Uranoxid-Gemisch um 
Material aus der Wiederaufbereitung von Kern-
brennstoff handelt. Das dabei angewendete Auf-
arbeitungsverfahren entspricht nach dem Analysebe-
richt des Europäischen Instituts für Transurane kei-
nem der im Westen eingesetzten Verfahren. Im Ge-
biet der ehemaligen Sowjetunion konnten Kern-
brennstoffe nur in Rußland wiederaufgearbeitet wer-
den. Hinzu kommt, daß das Material nach Erkennt-
nissen von EURATOM nur in einem graphitmoderier-
ten Reaktor oder eventuell in einem schwerwasser-
moderierten Reaktor hergestellt worden sein kann. 
Die ursprüngliche Urananreicherung des Reaktor-
brennstoffs muß dann 1,8% betragen haben. Uran 
mit einer Anreicherung von 1,8% wurde in Brennele-
menten für russische Reaktoren des Typs RBMK 
(Tschernobyl-Typ) und in einem graphitmoderierten 
Reaktor (mit Natururan betriebener Reaktor) in 
Beloyarsk eingesetzt. Für Rußland als Produktions-
land spricht außerdem, daß das in München 
sichergestellte Material ca. 6 5 % Plutonium enthielt 
und Experimente mit Uran-Plutonium-Mischoxiden 
(MOX), die mehr als 3 0 % Plutonium enthalten, nach 
Erkenntnissen des BND nur in Rußland durchgeführt 
werden. Das sichergestellte Plutonium könnte da-
nach aus Versuchen zur MOX-Herstellung in Ruß-
land stammen. Im Bereich von EURATOM sind Uran-
Plutonium-Mischoxide, wie sie generell in Schnellen 
Brütern Anwendung finden nur mit einem Plutoni-
umgehalt bis zu 30 % bekannt. Nach Auffassung von 
EURATOM und US-Experten könnte das sicherge-
stellte Plutonium höchstens für einen experimentel-
len Schnellen Brüter mit sehr kleinem Kern (Core) 
produziert worden sein, da nur so der hohe Pluto-
niumanteil erklärbar ist. Ein weiteres Indiz für Ruß-
land als Herkunftsort läßt sich aus der Art der Ver-
packung des Plutoniums ableiten, die nach Aussage 
des Sachverständigen Dr. Koch in dieser Form bei-
spielsweise in Rußland noch üblich ist (59. Sitzung, 
Protokoll Dr. Koch, S. 58, 60 f.; UA Bay. LT, 21. Sit-
zung, Protokoll Dr. Koch, S. 34, 36; UA Bay. LT, 20. Sit-
zung, Protokoll Dr. Fechner, S. 143 f.; 45. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S.37-39; 47. Sitzung, Protokoll 
Dr. Dürr, S. 240 f.). Für den Herkunftsort Rußland 
sprechen letztlich auch die gesamten - oben im 
einzelnen dargelegten - Geschehensabläufe im 
Münchener Plutoniumfall. Nach alledem erscheinen 
die von der Nachrichtenagentur Itar-Tass gemeide-
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ten (angeblichen) Ergebnisse der von russischer 
Seite vorgenommenen Untersuchungen des Plu-
toniums zweifelhaft (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A III 2 c) aa)). 

Der Herkunftsort muß allerdings nicht zwangsläufig 
mit dem Ort der Entwendung oder Unterschlagung 
identisch sein. Die zur Herstellung des in München 
sichergestellten Plutoniums benötigten kerntechni-
schen Anlagen befinden sich nach Erkenntnissen 
des BMU zwar fast ausschließlich im Gebiet der rus-
sischen Förderation. Da jedoch jeweils mehrere An-
lagen als potentielle Entwendungsorte in Frage kom-
men, wäre für eine eindeutige Identifikation der 
Anlage, aus der das Material entwendet wurde, ein 
Abgleich mit den zugehörigen „ Fingerabdruck "-Kar-
teien in Gestalt der Produktionsprotokolle und Spalt-
stoffüberwachungsdokumentationen dieser Anlagen 
erforderlich. Dieser Abgleich setzt aber - sofern über-
haupt eine ausreichend präzise und vollständige Be-
triebs- und Überwachungsdokumentation der letzten 
10-15 Jahre existiert - die Bereitschaft der möglichen 
Herkunftsstaaten zu einer umfassenden Zusammen-
arbeit bei der Aufklärung voraus. Gleichwohl haben 
dem Untersuchungsausschuß Anhaltspunkte dafür 
vorgelegen, daß das geschmuggelte Nuklearmaterial 
aus der russischen Kernforschungsanlage Obninsk 
südwestlich von Moskau oder aus Tomsk stammen 
könnte. Diese Annahme läßt sich zum einen auf die 
dem Rechtshilfeersuchen der russischen Föderation 
vom 22. Januar 1996 zugrundeliegenden Erkennt-
nisse der Untersuchungsverwaltung des russischen 
Sicherheitsdienstes in dem Ermittlungsverfahren ge-
gen Torres u.a., zum anderen auf die Informationen 
des amerikanischen Geheimdienstes CIA sowie auf 
die Erkenntnisse des BND stützen (Dokument Nr. 67; 
53. Sitzung, Protokoll Smid, S. 6; Dokument Nr. 146). 

Erkenntnisse zur Herkunft des sichergestellten Lithiums 

Zur Herkunft des in München sichergestellten 
Lithiums hat der Untersuchungsausschuß ebenfalls 
keine abschließenden Feststellungen treffen können. 
Verschiedene Gründe legen es jedoch nahe, daß 
auch dieses Material aus Rußland stammt. Bei den 
insgesamt sichergestellten ca. 400 g Lithium handelt 
es sich um ein Material mit einem Lithium-6-Anrei-
cherungsgrad von ca 90%. Nach Angaben des Sach-
verständigen Dr. Koch wird Lithium mit einer derart 
hohen Anreicherung und in dieser Menge nur im mi-
litärischen Bereich genutzt. Andere Anwendungen 
gibt es für solche Qualitäten und Mengen nicht (59. 
Sitzung, Protokoll Dr. Koch, S. 52). Hochangereicher-
tes Lithium gilt als Vorprodukt für die Herstellung 
von Lithiumdeuterid, welches in Fusionswaffen Ein-
satz findet. Nach Erkenntnissen des BND wurden Fu-
sionswaffen im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 
nur in Rußland hergestellt. 

d) Kolloquium im Auswärtigen Amt 
am 20. September 1994 und sog. „Auer-Vermerk" 
vom 11. Oktober 1994 

Der Untersuchungsausschuß hat sich auch mit einem 
Vermerk des Mitarbeiters des Auswärtigen Amtes 
Dr. Auer vom 11. Oktober 1994 (Dokument Nr. 148) 
befaßt. In dieser mehrseitigen Vorlage zur Unterrich-

tung der Leitung des Auswärtigen Amtes legte 
Dr. Auer die außenpolitischen Perspektiven der 
Sicherstellungsaktion auf dem Münchener Flughafen 
am 10. August 1994 und der Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Bekämpfung des Nuklear-
schmuggels auf bilateraler und multilateraler Ebene 
dar. Einleitend führte Dr. Auer in dieser Vorlage zum 
Hintergrund seiner Darstellung u. a. folgendes aus: 

„Die in letzter Zeit gehäuft aufgetretenen Fälle 
von Nuklearschmuggel, insbesondere die Be-
schlagnahme von 350 g waffenfähigem Plutonium-
239 in München am 10. 8. 1994, haben das Thema 
allerdings sowohl in den Medien als auch im politi-
schen Tagesgeschehen wieder ins Rampenlicht 
gestellt. Problematisch ist dabei, daß dieser Fall 
- auch nach eigener Darstellung des BND - von 
unseren Diensten nicht nur aufgedeckt, sondern 
weitgehend herbeigeführt wurde." 

Grundlage dieser Ausführungen war die persönliche 
Einschätzung Dr. Auers, in der er aufgrund von 
Presseberichten und einer Diskussion mit drei Mitar-
beitern des BND anläßlich eines Kolloguiums im Aus-
wärtigen Amt am 20. September 1994 zum Thema 
„Nichtverbreitung und Nuklearschmuggel" gelangt 
war. Bei diesem Kolloquium hatten Teilnehmer auch 
über den Münchener Plutoniumfall gesprochen. 

Dr. Auer war mit den Vorgängen im Münchener Plu-
toniumfall während der laufenden Ermittlungen in 
keiner Weise befaßt und auch nicht an der fallbezo-
genen Aufarbeitung beteiligt. Er hat zu Beginn sei-
ner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß 
erklärt, er könne nichts über Dinge aussagen, die vor 
dem 10. August 1994 passiert seien. Er habe von dem 
Fall aus der Zeitung erfahren. Zur Aufklärung der 
Entstehungsgeschichte dieses Falles könne er nichts 
beitragen. Auf Nachfrage hat er klar gestellt, als er 
den Vermerk niedergelegt habe, habe er keine 
Kenntnis von den Akten des BND, des Bay. LKA oder 
der Gerichtsakten gehabt. Der Inhalt des Vermerks 
sei darauf zurückzuführen, daß er aus der Medienbe-
richterstattung den Eindruck gewonnen habe, der 
Münchener Plutoniumfall sei von den Diensten der 
Bundesrepublik Deutschland nicht nur aufgedeckt, 
sondern letztlich „herbeigeführt" worden. Schließ-
lich habe es im Münchener Plutoniumfall zwar einen 
Anbieter, nicht aber einen wirklichen „Nachfrager" 
gegeben. Als (Schein)-Aufkäufer seien vielmehr nur 
staatliche Stellen in Erscheinung getreten. In seiner 
Vorlage habe er die Formulierung „herbeigeführt" 
gewählt, weil das sichergestellte Material seinem 
Eindruck nach ohne die Dienste nicht nach München 
gelangt wäre, es also dorthin „geleitet" worden sei. 
Diese Einschätzung habe er im Verlaufe des Kollo-
quiums auch gegenüber den Mitarbeitern des BND 
zum Ausdruck gebracht. Da ihm diese auf Nachfrage 
ausdrücklich bestätigt hätten, es habe im Münchener 
Plutoniumfall außer „unseren Diensten" keine weite-
ren „Nachfrager" gegeben, sei er darüber hinaus zu 
der Überzeugung gelangt, daß seine Bewertung 
auch der eigenen Auffassung des BND entspreche 
(42. Sitzung, Protokoll Dr. Auer, S. 212 f., 215 f.). 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses gibt es keine Darstellung des BND, die 
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diese Schlußfolgerung Dr. Auers rechtfertigen 
könnte. Die drei an dem Kolloquium beteiligten 
BND-Mitarbeiter haben in dienstlichen Erklärungen 
übereinstimmend geäußert, sie hätten bei dem Ge-
spräch im Auswärtigen Amt nichts bekundet, was 
Dr. Auer hätte Veranlassung geben können, eine sol-
che Erklärung abzugeben oder zu einer solchen Be-
wertung zu gelangen (Dokument Nr. 149; 26. Sit-
zung, Protokoll Porzner, S. 244; 64. Sitzung, Protokoll 
Porzner, S. 6; 27. Sitzung Protokoll Schmidbauer, 
S. 176). 

e) Begleitung „Rafa's" als Zeuge in dem Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft und dem 
späteren Strafverfahren gegen die drei Täter 
beim Landgericht München I durch den BND 

aa) Begleitung „Rafa's" durch den BND bei seiner 
Vernehmung durch die bayerischen Ermittlungs-
behörden am 13./14. Oktober 1994 

Am 13./14. Oktober 1994 wurde die nachrichten-
dienstliche Verbindung des BND „Rafa" durch die 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I als 
Zeuge zu seiner Rolle im Münchener Plutoniumfall 
und insbesondere zu dessen Vorgeschichte in Madrid 
vernommen. Nachdem Staatsanwalt Fügmann, dem 
die Aufgabe übertragen worden war, die Anklage 
gegen die drei Täter vorzubereiten, „Rafa" am 
13. Oktober 1994 zunächst nur angehört hatte, wurde 
dieser im Auftrag der Staatsanwaltschaft am darauf-
folgenden Tag formell durch das Bay. LKA ver-
nommen. Diese formelle Vernehmung führte der 
LKA-Beamte Edtbauer durch. Der Anhörung bzw. 
Vernehmung waren - wie bereits dargelegt (vgl. 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A III 2 b)) - intensive 
Bemühungen der Staatsanwaltschaft und des BND 
vorausgegangen, „Rafa" für eine Zeugeneinvernah-
me durch die Staatsanwaltschaft in München zu ge-
winnen. 

Anläßlich seiner Vernehmung durch den Untersu-
chungsausschuß hat „Rafa" den Vorwurf erhoben, 
die Staatsanwaltschaft habe bei seiner Anhörung am 
13. Oktober 1994 versucht, sein Aussageverhalten 
unzulässig zu beeinflussen. Im einzelnen hat „Rafa" 
behauptet, Staatsanwalt Fügmann habe ihn an die-
sem Tage insgesamt 17 Stunden lang ununterbro-
chen vernommen, ihn nicht über seine Rechte als 
Zeuge belehrt und solange befragt, bis er schließlich 
so ausgesagt habe, wie es die Staatsanwaltschaft 
„habe hören wollen". Staatsanwalt Fügmann habe 
ihn vierzig Mal danach gefragt, zu welcher Einschät-
zung er und die beteiligten Behörden hinsichtlich 
des Lagerorts des noch zu liefernden Plutoniums sei-
nerzeit gelangt seien. Erst nachdem er wunschgemäß 
bestätigt habe, daß er und alle Beteiligten damals 
übereinstimmend davon ausgegangen seien, das an-
gebotene Plutonium lagere vermutlich in Deutsch-
land bzw. in Berlin, habe sich Staatsanwalt Fügmann 
zufrieden gegeben und dies notiert. Während seiner 
Anhörung habe sich ein Mitarbeiter des BND in ei-
nem Nebenraum befunden, dem man fortlaufend die 
Aufzeichnungen der Staatsanwaltschaft zugeleitet 
habe. Bei seiner Vernehmung durch das Bay. LKA 
am darauffolgenden Tag habe ihn der LKA-Beamte 
Edtbauer überhaupt nicht befragt und auch nicht 
über seine zeugenschaftlichen Rechte belehrt. Der 

Beamte habe sich vielmehr darauf beschränkt, das 
abzuschreiben, was Staatsanwalt Fügmann über 
seine Vernehmung am Vortag niedergelegt habe 
(22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", Transskrib. Fass., 
S. 521, 84-89, 99-101, 105). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind alle 
von „Rafa" im Zusammenhang mit seiner zeugen-
schaftlichen Einvernahme am 13./14. Oktober 1994 
erhobenen Vorwürfe widerlegt. Weder die Staatsan-
waltschaft noch der BND haben zu irgendeinem Zeit-
punkt in irgendeiner Weise versucht, auf das Aussa-
geverhalten „Rafa's" bei der Staatsanwaltschaft bzw. 
beim Bay. LKA unzulässig Einfluß zu nehmen. Im 
einzelnen hat der Untersuchungsausschuß hierzu fol-
gende Feststellung getroffen: 

Am Morgen des 13. Oktober 1994 gegen 9.00 Uhr be-
gleitete der BND-Mitarbeiter Garner „Rafa" zum An-
hörungstermin bei der Staatsanwaltschaft, wo er ihn 
gegen Mittag für eine etwa einstündige Mittags-
pause abholte. Nach Fortsetzung der Anhörung am 
Nachmittag nahm „Liesmann" ihn gegen 17.00 Uhr 
in Empfang. Bei der Anhörung selbst war kein Mitar-
beiter des BND anwesend. Entgegen den Angaben 
„Rafa's" befand sich während der Anhörung auch 
kein Mitarbeiter des BND in anderen Räumen der 
Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Fügmann hat auch 
keinem Mitarbeiter des BND Aufzeichnungen über 
den Inhalt der Anhörung „Rafa's" übergeben. 

Die Frage, ab wann „Rafa" - nach dem ersten Treffen 
zwischen der Anbieter- und Käuferseite am 25. Juli 
1994 - bekannt war, daß sich das angebotene Pluto-
nium noch in Rußland befand, spielte - der Aussage 
Staatsanwalt Fügmanns zufolge - bei der Anhörung 
nahezu keine Rolle. Grund hierfür sei gewesen, daß 
der Inhalt der betreffenden Verhandlungen aufgrund 
der vorhegenden Lauschangriffsprotokolle bis auf 
wenige akustisch unverständliche Passagen festge-
standen habe. Dies gelte auch für die Äußerungen 
von Torres und Oroz, daß sich das zu liefernde Pluto-
nium noch in Rußland befinde. Außerdem sei die Fra-
ge der damaligen Kenntnis vom Lagerort für die 
strafrechtliche Beurteüung des Verhaltens der Täter 
von absolut untergeordneter Bedeutung gewesen, da 
diese das Material ja schließlich am 10. August 1994 
aus Moskau in die Bundesrepublik Deutschland ein-
geführt worden sei. 

Wegen der „Rafa" durch die Staatsanwaltschaft zu-
gesicherten Vertraulichkeit war es zum Zeitpunkt 
seiner Vernehmung durch Staatsanwaltschaft und 
Bay. LKA fraglich, ob er in der Hauptverhandlung 
persönlich als Zeuge aussagen werde. Vorgesehen 
war vielmehr, die Ergebnisse der Vernehmung 
„Rafa's" am 13./14. Oktober 1994 durch eine Verneh-
mung des LKA-Beamten Edtbauer als „Zeugen vom 
Hörensagen" in die Hauptverhandlung einzuführen 
(34. Sitzung, Protokoll Fügmann, 96-106, 124-138, 
245-252, 294-297; UA Bay. LT, 16./17. Sitzung, Proto-
koll Fügmann, S. 19 f., 28, 43-45, 143-148, 150 f., 154; 
UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll, Meier-Staude S. 50, 
66-69, 115-118; UA Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll 
Emrich, S. 136-138, 151 f.; UA Bay LT, 11. Sitzung, 
Protokoll Edtbauer, S. 59 f., 68; UA Bay. LT 21. Sit-
zung, Protokoll „Hochfeld", S. 196, 200; UA Bay. LT, 
23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 203 f., 207). 
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bb) Begleitung „Rafa's" durch den BND im Zusammen-
hang mit seiner  Vernehmung  durch das Landgericht 
München I am 12./24. Mai 1995 

Am 12. und 24. Mai 1995 vernahm das Landgericht 
München I die nachrichtendienstliche Verbindung 
des BND „Rafa" als Zeuge. Zur Vorbereitung auf 
seine Vernehmung stellte der BND „Rafa" Rechtsan-
walt Amelung als Beistand zur Seite. Anläßlich seiner 
Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuß hat 
„Rafa" den Vorwurf erhoben, der BND habe ihn im 
Vorfeld der Hauptverhandlung vor dem Münchener 
Landgericht von April 1995 an unter Mitwirkung von 
Rechtsanwalt Amelung nicht nur intensiv auf seine 
zeugenschaftliche Vernehmung vorbereitet, sondern 
ihn und seine Familie bedroht, um eine bewußt wahr-
heitswidrige Aussage zugunsten des BND vor dem 
Münchener Landgericht herbeizuführen. Auf seine 
Aussage im Prozeß sei er inhaltlich ca. zwei bis drei-
mal pro Woche bis ins Detail vorbereitet worden. Die 
Fragen, die ihm das Gericht gestellt habe, seien ihm 
schon am Tag vorher bekannt gewesen. Der BND ha-
be ihn insbesondere aufgefordert, er solle unter kei-
nen Umständen zugeben, daß der BND frühzeitig ge-
wußt habe, daß das Material nicht in Deutschland 
sondern in Rußland lagere. Er solle bei seiner Ver-
nehmung aussagen, daß der BND erst am frühen 
Morgen des 10. August 1994 erfahren habe, daß man 
das Plutonium importieren wolle [22.124. Sitzung, 
Protokoll, Transskrib. Fass., S. 53 f., 57 f., 73 f., 81 f., 
88, 91-99, 102-105, 122-125, 129 f., 142 f.). 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind alle 
von „Rafa" im Zusammenhang mit seiner Verneh-
mung vor dem Münchener Landgericht gegen 
Rechtsanwalt Amelung erhobenen Vorwürfe wider-
legt. Rechtsanwalt Amelung hat zu keinem Zeitpunkt 
in irgendeiner Weise versucht, auf das Aussagever-
halten „Rafa's" beim Münchener Landgericht Ein-
fluß zu nehmen. Der Untersuchungsausschuß hat 
auch keine Anhaltspunkte dafür finden können, daß 
die BND-Mitarbeiter „Speidel", „Dentier" und Lei-
ninger, die jeweils einzeln an den Beratungsgesprä-
chen in der Kanzlei von Rechtsanwalt Amelung teil-
nahmen, versucht haben könnten, „Rafa" bzw. seine 
Familie unter Druck zu setzen, damit er vor Gericht 
zugunsten des BND falsch aussage. Nicht abschlie-
ßend klären konnte der Untersuchungsausschuß le-
diglich, warum auch der BND Mitarbeiter „Lies-
mann" an zwei Beratungsgesprächen teilnahm und 
welche Rolle er dabei spielte. Möglicherweise diente 
dessen Anwesenheit lediglich der allgemeinen Be-
treuung von „Rafa", wie sie während der verschiede-
nen Münchenaufenthalte der „ Quelle " ständig prak-
tiziert worden war. 

Im einzelnen hat der Untersuchungsausschuß zu der 
Behandlung „Rafa's" im Zusammenhang mit seiner 
Vernehmung vor dem Landgericht folgendes ermit-
telt: 

Im Vorfeld der Vernehmung „Rafa's" als Zeuge 
durch das Münchener Landgericht in dem Strafver-
fahren gegen Torres, Oroz und Bengoechea setzte 
sich der BND etwa Mitte April 1995 mit dem Mün-
chener Rechtsanwalt Amelung in Verbindung und 
vereinbarte mit diesem, daß er „Rafa" bei seiner zeu-
genschaftlichen Einvernahme vor dem Münchener 

Landgericht als Rechtsbeistand begleiten solle. Dar-
aufhin fand am 9. Mai 1995 in der Kanzlei von 
Rechtsanwalt Amelung ein erstes Beratungsgespräch 
statt, an dem neben „Rafa" und Rechtsanwalt Ame-
lung auch die BND-Mitarbeiter „Liesmann" und 
„Speidel" teilnahmen. Der BND-Mitarbeiter „Spei-
del" fungierte als Dolmetscher. Nach Aussage des 
Zeugen Amelung übersetzte aber teilweise auch der 
BND-Mitarbeiter „Liesmann" die Gesprächsinhalte. 
Eine darüberhinausgehende Funktion habe „Lies-
mann" nicht gehabt (35. Sitzung, Protokoll Amelung, 
S. 3, 8 f., 25-27, 39 f. 44-46). Der BND-Mitarbeiter 
„Speidel" hat ausgeführt, er wisse nicht, warum auch 
„Liesmann" an dem Beratungsgespräch teilgenom-
men habe. Seiner Erinnerung nach habe sich „Lies-
mann" während des Gesprächs ein paarmal mit „Ra-
fa" leise unterhalten. Er wisse aber nicht, ob „Lies-
mann" „Rafa" dabei schon irgend etwas übersetzt 
oder ob er sich mit ihm über andere Fragen unter-
halten habe (35. Sitzung, Protokoll „Speidel", S. 65, 
70 f., 75 f., 82). 

In dem ca. dreistündigen Beratungsgespräch erläu-
terte Rechtsanwalt Amelung zunächst seine Aufgabe 
als Rechtsbeistand und belehrte „Rafa" darüber, daß 
er als Zeuge vor Gericht verpflichtet sei, wahrheits-
gemäß auszusagen. Vor dem Hintergrund der Schil-
derungen „Rafa's" zu den Geschehensabläufen in 
Madrid und München und seinen eigenen Kenntnis-
sen über den Münchener Plutoniumfall aus den Me-
dien, belehrte Rechtsanwalt Amelung „Rafa" sodann 
sehr ausführlich darüber, unter welchen Vorausset-
zungen er sich bei seiner Vernehmung vor dem 
Landgericht auf ein Auskunftsverweigerungsrecht 
nach § 55 StPO berufen könne. Aus Sicht von Rechts-
anwalt Amelung bestand die Möglichkeit, daß 
„Rafa" sich unter Umständen eines Verstoßes gegen 
das Kriegswaffenkontrollgesetz schuldig gemacht 
hatte, wenn er frühzeitig erkannt hatte, daß das Plu-
tonium erst noch aus Moskau nach München impor-
tiert werden mußte. Deshalb befragte Rechtsanwalt 
Amelung „Rafa" eingehend zu seinem damaligen 
Wissen und riet ihm, sich gegebenenfalls auf § 55 
StPO zu berufen. „Rafa" erklärte ihm jedoch, er habe 
erst am frühen Morgen des 10. August 1994 erfahren, 
daß Torres am Nachmittag mit dem Material von 
Moskau nach München kommen werde. Entgegen 
„Rafa's" Behauptung riet Rechtsanwalt Amelung 
ihm nicht, bestimmte Dinge lieber zu verschweigen 
(35. Sitzung, Protokoll Amelung, S. 3 f., 7, 9 f., 19 f., 
21, 37 f.; 35. Sitzung, Protokoll „Speidel", S. 65, 70 f., 
75 f., 82). 

Das nächste Beratungsgespräch fand einen Tag vor 
der geplanten Vernehmung vor dem Münchener 
Landgericht am 11. Mai 1995 statt. An diesem Ge-
spräch nahmen auch die BND-Mitarbeiter „Lies-
mann" und Leininger teil. Inhaltlich ging es noch 
einmal in Kurzform um die bereits anläßlich des Ge-
sprächs am 9. Mai 1995 erörterten Probleme. Rechts-
anwalt Amelung erläuterte auf nachdrückliche Bitte 
„Rafa's" insbesondere, mit welchen möglichen Fra-
gen der Verteidiger er rechne. In diesem Zusammen-
hang wies Rechtsanwalt Amelung „Rafa" darauf hin, 
auch seine Vergütung könne zur Sprache kommen 
(35. Sitzung, Protokoll Amelung, S. 4 f., 7 i.). 
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Vor dem ersten Vernehmungstermin am 12. Mai 1995 
fand kein weiteres Beratungsgespräch zwischen 
„Rafa" und Rechtsanwalt Amelung statt. Ein solches 
Gespräch gab es erst wieder nach diesem Termin 
und zwar am 23. Mai 1995 (35. Sitzung, Protokoll 
„Speidel", S. 70 f.). 

An diesem zweistündigen Gespräch nahm der BND-
Mitarbeiter „Dentier" als Dolmetscher teil. Es diente 
der Aufarbeitung der Aussage „Rafa's" im Hinblick 
auf den bevorstehenden zweiten Vernehmungster-
min. Rechtsanwalt Amelung riet „Rafa", er solle 
grundsätzlich präziser antworten und nicht bei jeder 
Frage des Gerichts wieder ganz von vorn beginnen 
(35. Sitzung, Protokoll „Dentier", S. 93 f.; 35. Sitzung, 
Protokoll Amelung, S. 6, 8). Als bei dem Verneh-
mungstermin am 24. Mai 1994 von Seiten der Vertei-
digung die Frage der Honorierung „Rafa's" aufge-
worfen wurde und die Staatsanwaltschaft Zweifel an 
dem Wahrheitsgehalt der Angaben „Rafa's" zu die-
sem Thema äußerte, empfahl Rechtsanwalt Amelung 
ihm in einer Vernehmungspause, in diesem Punkt 
von seinem Auskunftsverweigerungrecht Gebrauch 
zu machen. „Rafa" habe die entsprechenden Ein-
künfte mit Sicherheit nicht versteuert und setze sich 
deshalb im Falle einer wahrheitsgemäßen Aussage 
der Gefahr aus, wegen Steuerhinterziehung verfolgt 
zu werden. Ein ausführliches Beratungsgespräch 
fand während der Verhandlung nicht statt. „Rafa" 
sagte weiter aus, ohne auf irgendeine Frage die Aus-
kunft zu verweigern (35. Sitzung, Protokoll Amelung, 
S. 5 f., 30). 

Nach Abschluß von „Rafa's" Zeugenaussage vor 
dem Landgericht beriet Rechtsanwalt Amelung die-
sen am 31. Mai 1995 ein letztes Mal. An dem ca. ein-
stündigen Beratungsgespräch nahm wiederum der 
BND-Mitarbeiter „Dentier" als Dolmetscher teil. Ge-
genstand der einstündigen Beratung war nicht die 
vorangegangene Zeugenaussage, sondern vielmehr 
„Rafa's" Verhältnis zu seinem früheren Arbeitgeber, 
der Guardia Civil. Im Mittelpunkt stand ein Schrei-
ben, das Rechtsanwalt Amelung im Auftrag „Rafa's" 
an die Guardia Civil richten sollte und bei dem es 
u.a. um arbeits- und disziplinarrechtliche Fragen im 
Zusammenhang mit „Rafa's" Tätigkeit als nachrich-
tendienstliche Verbindung des BND im Münchener 
Plutoniumfall ging. Darüber hinaus wurde über ein 
von Rechtsanwalt Amelung bereits gefertigtes Kün-
digungsschreiben an den Arbeitgeber von „Rafa's" 
Ehefrau diskutiert (35. Sitzung, Protokoll Amelung, 
S. 5 f., 11, 13, 41 f., 52; 35. Sitzung, Protokoll „Dent-
ier", S. 97 ff.). 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß alle Vor-
würfe „Rafa's", der BND, die Münchener Staatsan-
waltschaft und Rechtsanwalt Amelung hätten Einfluß 
auf den Inhalt seiner Zeugenaussagen genommen, 
widerlegt sind. 

IV. Vom BND gezogene Konsequenzen aus 
dem Münchener Plutoniumfall 

Die im Zusammenhang mit dem Münchener Pluto-
niumfall gewonnenen Erfahrungen hat der BND zum 

Anlaß genommen, für bestimmte Bereiche neue 
Weisungen und Richtlinien zu erlassen bzw. zu än-
dern. 

So hat der BND die Richtlinien über die Amts-
hilfe des BND für andere Behörden vom 28. August 
1992 (vgl. Anhang RV Nr. 4) am 10. Mai 1996 
(vgl. Anhang RV Nr. 5) überarbeitet und präzi-
siert. In die Richtlinien wurden zwei Neuerungen 
aufgenommen. Einmal wurde stärker deutlich 
gemacht, daß sich das Ersuchen um Amtshilfe 
auf einen Einzelfall oder mehrere Einzelfälle be-
ziehen muß und keine Daueramtshilfe auf be-
stimmten Gebieten in Betracht kommt. Desweiteren 
hat der BND die Amtshilferichtlinien dahingehend 
präzisiert, daß in problematischen Fällen der Amts-
hilfe, insbesondere wenn es um Fragen der Zu-
sammenarbeit im operativen Bereich mit Strafver-
folgungsbehörden geht, nicht nur die Entscheidung 
eines Abteilungsleiters sondern die der Leitung her-
beizuführen ist (76. Sitzung, Protokoll Dr. Geiger, 
S. 3, 5-7). 

Darüber hinaus wurden in Abstimmung zwischen 
dem Chef des Bundeskanzleramtes und dem Bun-
desministerium des Innern Richtlinien für die Zusam-
menarbeit zwischen den ins Ausland entsandten Ver-
bindungsbeamten des BKA und den Residenten des 
BND auf dem Gebiet der Bekämpfung der internatio-
nal organisierten Kriminalität der Rauschgiftkrimina-
lität erarbeitet und am 27. Juni 1996 erlassen (76. Sit-
zung, Protokoll Dr. Geiger, S. 3, 5-7). Nach Maßgabe 
dieser Richtlinien (vgl. Anhang RV 17) soll die Zu-
sammenarbeit kooperativ und zielgerichtet, jedoch 
nicht nach außen erkennbar sein. Ferner sollen an 
Dienstorten, an denen Verbindungsbeamte des BKA 
stationiert sind, ausschließlich diesen die Wahrneh-
mung der notwendigen Kontakte zu den nationalen 
Polizei- und Zollbehörden überlassen bleiben. Wenn 
dem Nachrichtendienst des Gastlandes auch polizei-
liche Aufgaben bei der Bekämpfung der internatio-
nal organisierten Kriminalität und der Rauschgift-
kriminalität obliegen, soll der Verbindungsbeamte 
des BKA insoweit den Kontakt zu diesem halten. Im 
übrigen ist dies Sache des BND-Residenten. In 
Ländern, in denen zwar der BND, nicht jedoch das 
BKA vertreten ist, soll der BND-Resident den not-
wendigen Informationsaustausch durchführen. Auch 
dabei sollen die Kontakte des BND-Residenten zu 
Dienststellen des Gastlandes ausschließlich der 
Erfüllung des BND-Auftrags dienen und sich auf 
Polizeidienststellen nur dann erstrecken, wenn diese 
auch nachrichtendienstliche Aufgaben wahrnehmen. 
Der BND-Resident soll auch in diesen Fällen nicht 
genereller Ansprechpartner dieser Polizeidienst-
stellen sein. Die Richtlinien legen weiter fest, daß der 
BND-Resident Aufklärungsforderungen nur von 
seiner Heimatbehörde erhält und Aufklärungswün-
schen des BKA, denen im Wege des Informations-
austausches mit Polizeibehörden des Gastlandes 
entsprochen werden soll, an die Zentrale des BND 
zu richten hat. Diese ist dann auch allein zustän-
dig für die Weitergabe der erbetenen Informatio-
nen. Die BND-Residenten und Verbindungsbeamten 
des BKA haben nach den Richtlinien jeweils aus-
schließlich an ihre eigenen Heimatbehörden zu be-
richten. 
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B. Umfang, Gefahren und Bekämpfung des illegalen Nuklearhandels 

Der Untersuchungsausschuß hat sich eingehend mit 
der Entwicklung, dem Umfang und den Gefahren 
des illegalen Handels mit Nuklearmaterial befaßt. 
Darüber hinaus hat er die Möglichkeiten, die Voraus-
setzungen und die Erfolgsaussichten einer Bekämp-
fung dieses Handels durch Bundesbehörden, auch in 
Zusammenarbeit mit den Bundesländern und auf in-
ternationaler Ebene, untersucht. Er ist außerdem der 
Frage nachgegangen, welche Maßnahmen die Bun-
desregierung zur Bekämpfung des illegalen Um-
gangs mit Nuklearmaterial getroffen hat. Grundlage 
der vom Untersuchungsausschuß in diesem Zusam-
menhang getroffenen Feststellungen bilden neben 
dem Ergebnis der Sachverständigenanhörungen und 
dem vom Untersuchungsausschuß beigezogenen 
Aktenmaterial insbesondere der Bericht der Bundes-
regierung zum Teil II. des Untersuchungsauftrags. Im 
einzelnen ist der Untersuchungsausschuß zu nach-
folgenden Feststellungen gelangt: 

I. Entwicklung, Umfang und Gefahren 
des nuklearen Schwarzmarktes 

1. Vorbemerkung 

Zwei Wissenschaftler am Center for Science and 
International Affairs der Harvard University in Cam-
bridge, Prof. Dr. Graham Allison und Prof. Dr. Ri-
chard Falkenrath, kommen in ihrer neuesten Analyse 
der nuklearen Gefahrenlage zu folgender Fest-
stellung: „Heute und auf absehbare Zukunft bleibt 
das Heraussickern von Nuklearmaterial die größte 
Bedrohung lebenswichtiger amerikanischer und 
europäischer Interessen. Die neue Bedrohung durch 
nukleare Lecks, verursacht durch den sowjetischen 
Zusammenbruch, hat den Charakter des Weiter-
verbreitungsproblems verändert" (Allison/Falken-
rath, Kampf gegen die Nuklearverbreitung, in: Inter-
nationale Politik 1996, S. 11 ff.). Prof. Dr. Falkenrath 
hat diese Feststellung in seiner Anhörung vor dem 
Untersuchungsausschuß nochmals eingehend be-
kräftigt (74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Falkenrath, 
S. 2, 4). 

Nach den Anschlägen im World-Trade-Center in 
Oklahoma-City und in der Tokioter U-Bahn durch 
die AUM-Sekte kann nicht mehr davon ausgegan-
gen werden, daß Terroristen vor Massenvernichtun-
gen zurückschrecken. Der Münchener Plutoniumfall 
hat gezeigt, welch geringer krimineller Energie es 
bedarf, um in den Besitz waffenfähigen Nuklearma-
terials zu gelangen. Mit ihrer Erklärung vom 31. Ja-
nuar 1992 haben die Vereinten Nationen „die Prolife-
ration von Massenvernichtungswaffen als eine Be-
drohung des internationalen Friedens und der inter-
nationalen Sicherheit" gewürdigt. Die USA hatten 
bereits zuvor die Bekämpfung der Proliferation zu 
einem der Hauptziele ihrer Politik erhoben. Der rus-

sische Auslandsnachrichtendienst hat im Januar 
1993 in einer Studie die Weltöffentlichkeit auf die 
Gefahren der Verbreitung von Massenvernichtungs-
mitteln vor allem in Krisenregionen hingewiesen. Die 
Staats- und Regierungschefs der G-7 Staaten und 
Rußlands haben anläßlich des Gipfeltreffens über 
„Nukleare Sicherheit und Sicherung" am 19. und 
20. April 1996 in Moskau zum Ausdruck gebracht, 
daß der unerlaubte Handel mit Kernmaterial unver-
ändert die Gefahr einer weltweiten Verbreitung von 
Nuklearwaffen sowie Risiken für die öffentliche Ge-
sundheit und Sicherheit in sich berge. Die kriminelle 
Abzweigung von Kernmaterial könne Staaten oder 
terroristische Gruppen in die Lage versetzen, die 
sorgfältig durchdachten Kontrollen des internatio-
nalen nuklearen Nichtverbreitungsregimes zu umge-
hen. Es sei nicht auszuschließen, daß mit Hilfe des 
abgezweigten Nuklearmaterials Kern- oder Strahlen-
waffen gebaut würden. Die Staats- und Regierungs-
chefs der G-7 Staaten und Rußlands haben erklärt, 
zwar sei es in der Mehrzahl der bisher aufgetretenen 
Fälle von illegalem Nuklearhandel lediglich um 
kleine Mengen Spaltmaterials gegangen, das für 
Waffenzwecke nur von geringem Nutzen gewesen 
sei. Vielfach hätten sich die Händler auch als 
Schwindler oder kleine Diebe herausgestellt. Aber 
nunmehr träten gehäuft Fälle auf, bei denen mit 
waffenfähigem Nuklearmaterial gehandelt werde. 
Deshalb gelangten die Staats- und Regierungschefs 
der G-7 Staaten und Rußlands zu dem Schluß, der 
Schutz der Öffentlichkeit und die globalen Nicht-
verbreitungsziele erforderten eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den Regierungen bei der Be-
kämpfung des unerlaubten Handels mit Kernmateri-
al (Dokument Nr. 150). Auch die Europäische Union 
und nicht zuletzt die Bundesregierung haben vor den 
Auswirkungen der Proliferation gewarnt und Schritte 
unternommen, gemeinsam der Bedrohung zu begeg-
nen. Im Nuklearbereich repräsentieren vor allem die 
Bemühungen um Abrüstung der Kernwaffenarsenale 
in Ost und West sowie die Bestrebungen zur unbe-
fristeten und bedingungslosen Verlängerung des 
Nichtverbreitungsvertrages die Anstrengungen, die-
ser Friedensbedrohung zu entgegnen (Bericht der 
Bundesregierung - BND -, MATA 1, I, 1.1. S. 7). 

Seit Mitte der 70er Jahre und zunehmend in den 80er 
und 90er Jahren mußte festgestellt werden, daß Staa-
ten der Dritten Welt versuchten, nukleare, biologi-
sche und chemische Waffen sowie die hierfür benö-
tigten Trägersysteme zu erlangen. Da Massenver-
nichtungsmittel bisher nicht im internationalen Waf-
fenhandel erhältlich sind, müssen die an diesen Waf-
fen interessierten Staaten die dafür benötigten Ent-
wicklungs- und Produktionsstätten in ihren Ländern 
selbst aufbauen. Deutschland mit einer weltweit an-
erkannten Maschinen- und Anlagenbauindustrie ist 
als eines der führenden Exportländer der Welt bereits 
aus diesen beiden Gründen ein wichtiges Zielland 
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für verdeckte Einkäufe. Dies belegen die Vorgänge 
um die Zulieferungen zum pakistanischen Nuklear-
(Waffen)programm, die Zulieferungen zu den iraki-
schen ABC-Waffen- und Raketenprogrammen sowie 
die Errichtung der Kampfstoff-Fabrik in Rabta in Li-
byen. An diesen Rüstungsprojekten waren deutsche 
Firmen durch Lieferung der zur Entwicklung und 
Produktion benötigten Maschinen, Anlagen und 
Materialien beteiligt. Die militärischen Zwecke der 
getätigten Einkäufe wurden von den Abnehmer-
ländern jeweüs durch Verschleierungsmaßnahmen 
als rein zivile Verwendungsabsichten getarnt (Be-
richt der Bundesregierung - BND -, MATA 1, I, 1.1. 
S. 7). 

Die Bestrebungen, in den Besitz von Massenvernich-
tungswaffen zu gelangen, sind vor allem im sog. 
„Krisenbogen" (von Nordafrika über Nah-Ost bis 
Indien) und in Nordkorea festzustellen. So war die 
Weltöffentlichkeit bestürzt darüber, wie weit das 
N W (Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen)-Mitglied Irak in seinen Bemühungen um 
Nuklearwaffen schon vor der Niederlage im Golf-
Krieg gediehen war. Über den Iran, der ein ziviles 
Kemenergieprogramm von erheblichem Umfang 
verfolgt, hegen Informationen vor, die nach Meinung 
von Beobachtern auf ein Kemwaffenprogramm 
schließen lassen. Die libyschen Absichten zum Bau 
von Kernwaffen sind hingegen gescheitert. Statt des-
sen wird dort intensiv ein Chemiewaffenprogramm 
verfolgt. Mit Israel, Pakistan und Indien verfügen 
aber nach allgemeiner Ansicht bereits drei Staaten in 
der Region über Kernwaffen (Bericht der Bundes-
regierung - BND -, MATA 1, I, 1.1. S. 8). 

In den meisten Ländern liegt der Schwerpunkt der 
Beschaffungsaktivitäten seit ca. 1990 auf dem Gebiet 
der Trägertechnologie (Raketen). Es ist noch nicht 
absehbar, in welchem Jahr einzelne dieser Staaten 
mit Sicherheit über einsatzfähige Trägersysteme mit 
Reichweiten von ca. 1 000 km verfügen werden. An-
fang des nächsten Jahrzehnts werden nach vorhe-
genden Erkenntnissen jedenfalls zahlreiche weitere 
Staaten im Besitz solcher Systeme sein. Der BND hat 
zuverlässige Informationen, daß bereits heute das 
Territorium des NATO-Mitglieds Türkei durch syri-
sche Raketen (mit chemischen Gefechtsköpfen) be-
droht wird. Der BND hält es für realistisch, daß sich 
bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts - möglicher-
weise jedoch schon früher - auch Mitteleuropa in der 
Reichweite von Massenvernichtungswaffen aus dem 
„Krisenbogen" befinden wird (Bericht der Bundes-
regierung - BND -, MATA 1, 1,1.1. S. 8 f.). 

Eine Grundvoraussetzung für die Herstellung von 
Kernsprengkörpern ist die Verfügbarkeit von Kern-
sprengstoff, also von hochangereichertem Uran und/ 
oder Plutonium in geeigneter Qualität. Solches Mate-
rial kommt in der Natur nicht vor. Es muß künstlich 
mittels aufwendiger technischer Verfahren produ-
ziert werden. Entsprechend teuer sind die Produkte. 
Soll der Bau von Kernsprengkörpern verhindert wer-
den, muß aber nicht nur der Zugang zur erforder-
lichen Ausrüstung und zum speziellen technischen 
Wissen für die Produktion von Kernbrennstoff, son-
dern auch der Zugang zu dem für seine Herstellung 
erforderlichen Nuklearmaterial verhindert werden. 

Aus diesem Grunde ist das spaltbare Nuklearmate-
rial der staatlichen Aufsicht unterstellt und im Rah-
men des Nichtverbreitungsvertrages der Spaltstoff-
flußkontrolle durch die internationale Atomenergie-
Organisation der Vereinten Nationen unterworfen. 
Waffenfähiges Nuklearmaterial, das unkontrolliert in 
nicht autorisierte Hände gelangt, stellt somit eine 
ernste Bedrohung dar. Die Aufklärung und Be-
kämpfung des illegalen Handels mit diesen Stoffen 
bildet dementsprechend einen wesentlichen Teil des 
Kampfes gegen die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen (Bericht der Bundesregierung - BND -, 
MATA 1, I, 1.1. S. 9). 

Ein Staat, der beabsichtigt, eine nukleare Streitmacht 
aufzustellen, kann sich und wird sich selbstverständ-
lich nicht darauf verlassen, die dafür erforderlichen 
großen Mengen an Kernsprengstoff allein über den 
nuklearen Schwarzmarkt beziehen zu können. Dafür 
ist dieser Markt mit zu vielen Unwägbarkeiten be-
haftet. Durch den Bezug von Mengen, die für den 
Bau einzelner Kernsprengkörper ausreichen, könnte 
er seine mit dem Kernwaffenbau verfolgten politi-
schen Absichten u. U. aber schon erheblich vor Be-
ginn seiner eigenen Produktion erreichen. Auch 
kleine, für den Kernsprengkörperbau nicht ausrei-
chende Mengen sind für die Kernwaffenentwicklung 
nützlich, da sie die erforderlichen Experimente er-
möglichen (Bericht der Bundesregierung - BND -, 
MATA 1,1, 1.1. S. 9 f.). 

Die katastrophale Wirkung auch nur eines einzigen 
Kernsprengkörpers in falschen Händen und die Ge-
fahr, daß selbst Einzelpersonen mit kleinen Men-
gen des in Metallform hochradiotoxischen Pluto-
niums großflächige Kontaminationen und schwere 
Strahlenschäden beim Menschen verursachen kön-
nen, kann nicht ernst genug eingeschätzt werden. 
Seit Jahren wird auf die Gefahren im Zusammen-
hang mit sogenannten vagabundierenden radioak-
tiven Materialien hingewiesen. Jacques Attali, der 
1995 im Auftrag des UNO-Generalsekretärs eine 
Studie über den weltweiten Nuklearhandel, die ille-
gale Weitergabe von Nuklearmaterial und die daraus 
erwachsenden weltweiten Gefahren erstellt hat, 
äußert in seinem Bericht große Besorgnis über die 
wachsende Bedrohung und weist auf Unzulänglich-
keiten im Kampf gegen diese Bedrohung hin (Bericht 
der Bundesregierung - BND -, MATA 1, II, 1.1, S. 10; 
Jacques Attali, Nuclear Trafficking and Proliferation, 
Report to the Secretary General of the United Na-
tions, 20 March 1995). 

Die langjährige nachrichtendienstliche Aufklärung 
der Proliferation von Massenvernichtungsmitteln und 
Trägertechnologie hat gezeigt, daß die von der Pro-
liferation ausgehenden Gefahren und Bedrohungen 
in Wirklichkeit eher größer sind, als sie gegenwärtig 
bewiesen werden können. Die wenigen Hinweise, 
die zu den irakischen Kernwaffenarbeiten vor Beginn 
des Golfkrieges vorlagen, sind ein typisches Beispiel 
hierfür. Der BND geht davon aus, daß er auch beim 
nuklearen Schwarzmarkt nur einen Teil - vielleicht 
sogar nur einen kleinen Teil - der tatsächlichen Vor-
gänge kennt (Bericht der Bundesregierung - BND -, 
MATA 1, II, 1.1, S. 10). 
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2. Entwicklung des nuklearen Schwarzmarktes 
- Bedrohungslage 

Allgemein zur weltweiten Entwicklung des nuklearen 
Schwarzmarktes 

Der Nuklearschmuggel bzw. der Verlust von Nu-
klearmaterial in legalen Einrichtungen ist - entgegen 
vielfachen Vermutungen - kein neues Phänomen. 
Der nukleare Schwarzmarkt wird seit zwei Jahrzehn-
ten vom BND beobachtet, wobei zunächst die Zahl 
der Fälle gering war und auf Diebstähle von Natur-
uran und Angebote von Uran in den Regionen Afrika 
und Asien, gelegentlich auch in Europa, beschränkt 
war. Aber schon im Jahre 1965 meldete die National 
Materials and Equipment Cooperation (NUMEC) in 
den USA aus ihrer Brennelementefertigungsanlage 
einen Bilanzverlust von ca. 100 kg hochangereicher-
tem Uran. 1975 wurde ein erstes Verkaufsangebot 
von Natururan unbekannter Herkunft registriert. Im 
Zeitraum von 1965 bis 1991 wurden beim BND ins-
gesamt 60 Fälle von Diebstahl, Verlust, Angebot oder 
Kaufversuchen von Uran bekannt (Bericht der Bun-
desregierung - BND - MAT A 1, II, 1.1, S. 11 f.). 

Nach den Erkenntnissen des BND hat sich aber das 
Bild mit dem Zusammenbruch der ehemaligen So-
wjetunion grundlegend gewandelt. Die weltweit auf-
getretenen, beim BND aus nachrichtendienstlichen, 
amtlichen und offenen Quellen bekannt gewordenen 
Fälle zeigten in den Jahren 1992 und 1993 ein starkes 
Anwachsen der Aktivitäten im Bereich der ehema-
ligen Sowjetunion und Osteuropas. Im Jahre 1992 
registrierte der BND weltweit 52 Nuklearschmug-
gelfälle, 1993 waren es 56. Die bis ca. Ende 1993 be-
kanntgewordenen Vorgänge waren zwar unter dem 
Gesichtspunkt der Nichtverbreitung von Kernwaffen 
noch nicht besorgniserregend, weil sie kein waffen-
fähiges Material betrafen und auch mengenmäßig 
nicht ins Gewicht fielen. Allerdings waren darunter 
schon radioaktive Stoffe, von denen eine mögliche 
Strahlengefährdung ausging, wie zum Beispiel Uran 
in verschiedenen Brennstofformen, radioaktive Iso-
tope oder plutoniumhaltige Rauch- und Kampfstoff-
melder. Die Gefahren bestanden vor allem in der 
möglichen Kontamination der Umwelt durch unsach-
gemäße Handhabung, aber auch in der Möglichkeit 
von Erpressungen und terroristischen Anschlägen. 
Die Herkunft der Nuklearmaterialien ließ sich zwar 
selten zuverlässig zurückverfolgen. Es gab aber eine 
Reihe von Hinweisen, die auf den Bereich der ehe-
maligen Sowjetunion und Osteuropa hindeuteten. 
Kernforschungszentren, Labors und medizinische 
Einrichtungen wurden dabei als wahrscheinlichste 
Ursprungsorte der Nuklearmaterialien vermutet (Be-
richt der Bundesregierung - BND - MATA 1, II, 1.1, 
S. 11 f.; 27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 34 f.). 

Die Sachverständigen Dr. Schaper und Dr. Müller 
haben vor dem Untersuchungsausschuß auf drei 
Fälle des Diebstahls von Nuklearmaterial in Rußland 
in den Jahren 1992 und 1993 hingewiesen, denen be-
sondere Bedeutung zukomme. Im Jahre 1992 seien 
1,5 kg hochangereichertes Uran (90% angereichert) 
aus der „Luch Scientific Production Association" in 
Podolsk entwendet und später in Rußland sicher-
gestellt worden. Dieser Fall sei wegen der großen 

Menge des Materials bedeutsam gewesen. Außer-
dem habe er gezeigt, daß eine Entwendung von Nu-
klearmaterial in Rußland möglich sei. Im Mai 1993 
seien 2 kg Uran 235 in Form von Uran-Beryllium-
Amalgam in Vilnius sichergestellt worden. Das Mate-
rial stamme nach späteren Ermittlungen wahrschein-
lich aus einem größeren Nuklearinstitut in Obninsk 
in der Nähe von Moskau. Im August 1993 seien in 
Adrejewa Guba 1,8 kg hochangereichertes Uran, das 
von einem Speicher einer U-Boot-Basis entwendet 
worden sei, sichergestellt worden. Das auf 30 % an-
gereicherte Uran sei für militärische Zwecke aller-
dings nur begrenzt tauglich gewesen. Nach Auffas-
sung der Sachverständigen Dr. Schaper ist dieser 
Fall dennoch von großer Bedeutung, weil durch seine 
Aufklärung deutlich geworden sei, daß das Nuklear-
material der russischen U-Boot-Flotte nicht genü-
gend gesichert sei (61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, 
S. 16 f.; 5. Sitzung, Protokoll Dr. Müller, S. 151 f.; 
74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Falkenrath, S. 16). Im 
Februar 1994 wurden nach Aussage des Sach-
verständigen Dr. Müller 3 kg hochangereichertes 
Uran aus der Brennstoffabrik Electrostal gestohlen 
(5. Sitzung, Protokoll Dr. Müller, S. 151 und Prot. 
Anlage 1, S. 6). 

Der tatsächliche Umfang der Gefährdungslage zeigte 
sich im ersten Halbjahr 1994. In diesem Zeitraum 
wurden erstmals Materialien gefunden, die zumin-
dest qualitativ für den Bau von Kernsprengsätzen in 
Frage kamen. Die Mengen waren zunächst noch 
gering. Der spürbare Anstieg von Vorfällen mit spalt-
baren Materialien legte aber die Befürchtung nahe, 
daß die Sicherung der Anlagen, in denen mit diesen 
Stoffen umgegangen wurde, unzureichend war. Hin-
zu kam, daß Händler jetzt gezielter hochqualitative 
Spaltstoffe anboten und weniger mit beliebigen bzw. 
minderwertigen radioaktiven Materialien Geschäfte 
zu machen versuchten. Insgesamt zeichnete sich 
außerdem ein zunehmender Organisationsgrad der 
Anbieter und Händler ab. Bestimmte Personen, Fir-
men oder Institute mit internationalen Verbindungen 
traten bei einschlägigen Vorgängen zum Teil gehäuft 
auf (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 35 f.; Be-
richt der Bundesregierung - BND - MATA 1, II, 1.1, 
S. 12 f.). 

Entscheidend waren jedoch die ersten Funde von 
waffenfähigem Material: 

Im Mai 1994 wurde anläßlich einer Falschgeldfahn-
dung in Tengen bei Konstanz ein verdächtiger Blei-
behälter gefunden. Erst zwei Wochen später wurde 
die Brisanz des Inhalts deutlich: Der Bleibehälter ent-
hielt 56 g eines unbekannten Pulvers, das offenbar 
radioaktiv war. Die genaue Analyse durch das Euro-
päische Institut für Transurane in Karlsruhe ergab, 
daß 10 % des Materials aus Plutonium 239 mit dem 
außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad von 99,75% 
bestand. Die Art der Zusammensetzung dieses 
waffenfähigen Plutoniums deutete auf einen Her-
kunftsort aus dem nichtmilitärischen Bereich hin und 
zwar in erster Linie auf eine Anlage zur Isotopen-
anreicherung. Plutonium dieses Reinheitsgrads kann 
nicht aus einem Reaktor stammen, sondern muß 
nachträglich angereichert worden sein. Solche An-
lagen gibt es - nach Erkenntnissen des BND - im 
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ehemaligen Ostblock nur in Rußland. Da aber kleine-
re Plutoniummengen aus diesen Anlagen an ver-
schiedene Labors in andere GUS-Staaten verteilt 
wurden, ließ sich der genaue Entwendungsort an-
hand der Zusammensetzung des Plutoniums nicht 
bestimmen. Der BND konnte im Sommer 1994 nicht 
ausschließen, daß es sich bei dem Tengener Fund 
auch um Kernwaffenmaterial handeln könnte. Dafür 
sprach der hohe Anteil des Waffenisotops Plutonium 
239 und der Zusatz eines speziellen Elements, das 
bei der Kernwaffenherstellung üblicherweise dem 
Plutoniummetall beigemischt wird. Bis dahin hatte 
man die Sicherheitsvorkehrungen zur Bewachung 
von Kernwaffen in der ehemaligen Sowjetunion als 
zuverlässig angesehen. Im Sommer 1994 schien aber 
nun auch diese wichtige Barriere zu bröckeln. Aus 
der Sicht westlicher Experten bestand damit anschei-
nend eine qualitativ neue Gefährdungslage. Über 
diese berichteten die Medien dann teilweise in großer 
Aufmachung (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 36f.; Bericht der Bundesregierung - BND - MAT 
A 1, II, 1.1, S. 13 f.). 

Ein weiterer wichtiger Nuklearfund wurde im Juni 
1994 in Landshut in Bayern gemacht. Dort wurde ne-
ben mehreren Pellets Kernbrennstoff auch eine Probe 
von 0,8 g hochangereicherten Urans sichergestellt. 
Die Analyse ergab ein Uranoxid-Granulat mit einer 
Anreicherung von 87,8% im Isotop Uran 235. Die 
Isotopenzusammensetzung dieses grundsätzlich waf-
fenfähigen Materials ließ jedoch den Schluß zu, daß 
dieser Fund nicht aus dem Kernwaffen- sondern aus 
dem Laborbereich stammte und für diesen aufbe-
reitet war. Es bestand aber auch die Möglichkeit 
einer Herkunft aus der Produktion von Kernbrenn-
stoff für U-Boot-Reaktoren. Daraus ergab sich die 
Frage nach der Sicherung von Anlagen, in denen 
keine klare Trennung von zivilem und militärischem 
Sektor besteht, wie zum Beispiel den Wiederauf-
bereitungsanlagen (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 37 f.; Bericht der Bundesregierung - BND -
MATA 1, II, 1.1, S. 14). 

Angesichts der beiden Funde in Tengen und Lands-
hut kam der BND Anfang Juli 1994 zu einer neuen 
Lagebewertung, die sich in dem am 7. Juli 1994 dem 
Bundeskanzleramt übermittelten Bericht „Nuklearer 
Schwarzmarkt - Beurteilung aktueller Ereignisse 
vom 4. Juli 1994" niederschlug. Der BND stellte in 
diesem Bericht fest, daß sich nach den jüngsten 
Sicherstellungen waffenfähigen Materials die Lage 
auf dem nuklearen Schwarzmarkt deutlich bedroh-
licher darstelle als zuvor. Der erstmalige Fund von 
waffenfähigem Spaltmaterial wurde als eine neue 
Gefährdungsstufe eingeschätzt. Zwar reichten die 
gefundenen Grammengen nicht zum Bau von Kern-
sprengkörpern aus, aber weitere inzwischen be-
kanntgewordene Meldungen über Funde von hoch-
angereichertem Spaltmaterial in Kilogrammmengen 
in Rußland deuteten darauf hin, daß auf dem inter-
nationalen Schwarzmarkt möglicherweise bereits 
quantitativ und qualitativ ausreichendes Spaltmate-
rial für den Bau eines Kernsprengkörpers vorhanden 
sein könnte. Der BND wies in der Bewertung, die 
auch dem Chef des Bundeskanzleramtes, Bundes-
minister Bohl, und Staatsminister Schmidbauer über-

mittelt wurde, darauf hin, daß das mögliche Vor-
handensein von Kilogrammengen Spaltmaterials in-
teressierte Täterkreise ernsthaft motivieren könne, 
den Bau und Einsatz nuklearer Sprengsätze zu er-
wägen. Darüber hinaus werde die Beurteilung der 
Gefährlichkeit von Erpressungsversuchen mit angeb-
lich verfügbaren nuklearen Sprengsätzen erheblich 
schwieriger. Der Aufwand der Sicherheitsbehörden 
bei der Aufklärung solcher Fälle, insbesondere der 
Ausschluß eines realen Risikos werde sich wesentlich 
erhöhen. Interessierte Staaten und Terrorgruppen 
könnten sich unter diesen Voraussetzungen stärker als 
bisher für waffenfähiges Nuklearmaterial interessie-
ren und damit auch eine Nachfrage erzeugen, die 
den illegalen Nuklearmarkt weiter stimulieren könn-
te (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 38i.; Bericht 
der Bundesregierung - BND - MATA 1, II, 1.1, S. 14; 
vgl. auch Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 6, S. 154). 

Am 10. August 1994 stellte das Bay. LKA auf dem 
Flughafen München-Erding einen Koffer mit einem 
Uran/Plutoniumgemisch von 560 g in Pulverform und 
ein Lithiummetallstück von 201 g Lithium sicher. Das 
Uran/Plutoniumgemisch enthielt 121,5 g Uranmetall, 
vorwiegend Uran 238, und 363,4 g Plutoniummetall 
mit einer Anreicherung von 87,58% Plutonium 239, 
10,78 % Plutonium 240 und von jeweils unter einem 
Prozent liegenden Anteilen Plutonium 238, 241 und 
242. Das Lithiummetallstück setzte sich zu 89,4 % aus 
Lithium 6 zusammen. Im Rahmen der Ermittlungen 
war zuvor bereits eine Plutoniumprobe sichergestellt 
worden, nämlich eine Mischung aus Urandioxid und 
Plutoniumdioxid (MOX), wobei der absolute Pluto-
niumanteil 240 mg, der Anteil des Plutoniumisotops 
239 86,8± 1,2% betrug. Darüber hinaus hatte das 
Bay. LKA 210 g Lithium in metallischer Form sicher-
gestellt, das zu 86 % Lithium 6 enthielt {zum Münche-
ner Plutoniumfall vgl. eingehend Erster Teil Zweiter 
Abschnitt A, S. 58 ff.). 

Im Dezember 1994 wurden in Prag ca. 2,72 kg hoch-
angereichertes Uran in der exakt gleichen Material-
zusammensetzung wie im Fall Landshut - offenbar 
aus derselben Quelle - sichergestellt. Auch zum 
Täterkreis von Landshut bestanden Verbindungen 
(27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 37; 5. Sitzung, 
Protokoll Dr. Müller, Anlage zum Prot. S. 7; 61. Sit-
zung, Protokoll Dr. Schaper, Anlage zum Prot. S. 2; 
Bericht der Bundesregierung - BND - MAT A 1, II, 
1.1, S. 14). 

Der Sachverständige Dr. Müller hat vor dem Unter-
suchungsausschuß auf zwei weitere Fälle in Rußland 
hingewiesen. Danach hat das amerikanische FBI 
über einen Diebstahl von 2 kg hochangereicherten 
Urans aus einem Kernforschungsinstitut in St. Peters-
burg berichtet, der allerdings nicht bestätigt worden 
ist. Ferner ist - seinen Angaben zufolge - aus ei-
ner Marineeinrichtung hochangereicherter U-Boot-
Brennstoff entwendet worden (5. Sitzung, Protokoll 
Dr. Müller, Anlage zum Prot. S. 7). Die Sachverstän-
dige Dr. Schaper hat auf einen weiteren Fall in Ruß-
land aufmerksam gemacht, bei dem im November 
1994 in Poljarni 4,5 kg auf 20 % angereichertes Uran 
entwendet worden seien, das militärisch allerdings 
nur begrenzt tauglich gewesen sei (61. Sitzung, Pro-
tokoll Dr. Schaper, Anlage Prot., S. 3). 
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Im Jahre 1994 registrierte der BND weltweit 124 nu-
kleare Schwarzmarktfälle (Dokument Nr. 151). 

Im Jahr 1995 registrierte der BND weltweit 169 Ein-
zelfälle. Die Fälle betrafen Angebote von radioak-
tiven Materialien, Hinweise auf Schmuggelvorgän-
ge, Sicherstellungen von radioaktiven oder kontami-
nierten Stoffen, kriminelle Anwendungen radioakti-
ver Materialien sowie Drohungen mit dem Einsatz 
von radioaktivem Material oder Kernsprengkörpern. 
Diese Informationen wurden aus nachrichtendienst-
lichen, amtlichen und offenen Quellen gewonnen. 
Nach Angaben des BND handelte es sich bei den 
Fällen des Jahres 1995 in etwa 44% der Fälle ent-
weder um Sicherstellungen oder um Diebstähle von 
radioaktivem Material, also um Fälle, in denen ein-
deutig radioaktives Material in den Markt gelangte 
oder aus dem Markt sichergestellt wurde. Die rest-
lichen 56% betrafen Angebote, Hinweise auf Nu-
klearhandel oder Drohungen mit radioaktivem Mate-
rial. Vielfach wurden in diesen Fällen Materialbe-
schreibungen, Behälterfotos oder Zertifikate vorge-
legt, die das tatsächliche Vorhandensein von Mate-
rial nahelegten. Nach dem Bericht des BND für das 
Jahr 1995 wurden von den 169 Ereignissen nur 132 
Fälle zur Lagebeurteilung herangezogen. Die im Be-
richt vernachlässigten Fälle betrafen Sicherstellun-
gen von kontaminiertem Metallschrott, in denen das 
Material oft ohne Wissen der beteiligten Personen 
radioaktiv kontaminiert worden war. Weiter wurden 
Fälle, die sich unmittelbar in Deutschland abspielten 
bzw. von deutschen Behörden gemeldet wurden und 
zu denen dem BND keine weiterführenden Erkennt-
nisse vorlagen, nicht einbezogen (Dokument Nr. 152). 

Nach Aussage von BND-Präsident Dr. Geiger ver-
ringerte sich im Jahre 1996 die Zahl der dem BND 
bekanntgewordenen Fälle von Nuklearschmuggel 
im Vergleich zum Vorjahr um 20%. Diese bereits 
für 1996 festgestellte Tendenz des Absinkens der 
Fallzahlen habe sich bis Ende 1997 weiter fortge-
setzt. Die Zahl der bekanntgewordenen Fälle sei im 

Jahr 1997 gegenüber dem Vorjahr nochmals um 10 % 
zurückgegangen. Seit 1995 sei unter den sicherge-
stellten radioaktiven Stoffen auch kein waffenfähiges 
Material mehr festgestellt worden (76. Sitzung, Proto-
koll Dr. Geiger, S. 2, 4). 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in 
welchen Staaten bzw. Regionen ab 1992 bis ein-
schließlich April 1995 Diebstähle festgestellt oder 
Nuklearmaterial sichergestellt wurde (siehe Tabelle 
unten). 

Die Tabelle zeigt, daß auf Deutschland knapp 40% 
und auf Osteuropa nahezu die Hälfte der registrier-
ten Fälle entfallen. Dieses Bild dürfte zu ungunsten 
Deutschlands überzeichnet sein. Der BND wird über 
Sicherstellungen in Deutschland vollständig infor-
miert, während er über Sicherstellungen im Ausland 
nur lückenhafte Informationen erhält (Bericht der 
Bundesregierung - BND -, MATA 1, II, 1.1, S. 15). 
Der BND und die entsprechenden Behörden in ande-
ren Staaten erfassen immer nur einen Teil des tat-
sächlichen Geschehens. So registrierte der BND im 
Jahre 1994 für die Region Polen/Weißrußland ledig-
lich fünf Fälle. Nach Angaben von Staatsminister 
Schmidbauer berichtete dagegen der Direktor des 
Zentrallabors für Strahlenschutz in Polen auf einer 
internationalen Fachtagung im Herbst 1996 in den 
USA, daß an den Grenzen seines Landes im Jahre 
1994 mehr als 1 500 Vorkommnisse mit Auftreten 
von Radioaktivität registriert worden seien. In einem 
Drittel der Fälle sei anschließend radioaktives Mate-
rial nachgewiesen worden (27. Sitzung, Protokoll 
Schmidbauer, S. 73). Die Dunkelziffer beim illegalen 
Handel mit Nuklearmaterial könnte demnach hoch 
sein. Jacques Attali hat in seinem bereits erwähnten 
Bericht ausgeführt, es werde geschätzt, daß auf jede 
Sicherstellung vier unentdeckte Vorgänge kämen 
(Bericht der Bundesregierung - BND -, MATA 1, 11, 
1.1, S. 18; Jacques Attali, Nuclear Trafficking and Pro-
liferation, Report to the Secretary General of the Uni-
ted Nations, 20 March 1995, S. 121, 130). Der ameri-

Anzahl der Fälle von Materialsicherstellungen bzw- Diebstählen 
in den verschiedenen Staaten bzw. Regionen 

Regionen bis 4/95 1994 1993 1992 gesamt % 

Deutschland 4 24 13 19 60 38,0 

Rußland 1 13 3 3 20 12,6 

Baltikum 4 2 3 - 9 5,7 

Polen/Tschechien/Slowakei/ 
16,5 Rumänien/Ungarn 4 10 7 5 26 16,5 

Rest Mitteleuropa 4 3 7 5 19 12,0 

Österreich/Schweiz/Italien - 3 1 5 9 5,7 

Rest Westeuropa 1 1 2 - 4 2,5 

Asien 3 4 2 - 9 5,7 

Restliche Welt - 1 1 - 2 1,3 

insgesamt 21 61 39 37 158 100,0 

(Quelle: Bericht der Bundesregierung - BND -, MATA 1, II, 1.1, S. 15) 
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kanische Sachverständige Prof. Dr. Falkenrath hat 
vor dem Untersuchungsausschuß bekundet, auch er 
gehe davon aus, daß nur über einen Teil der Vorfälle 
öffentlich berichtet worden sei und daß die Dunkel-
ziffer hoch sei (74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Falken-
rath, S. 3). 

Die Entwicklung der Nuklearkriminalität 
in Deutschland 

Die Entwicklung der Nuklearkriminalität in Deutsch-
land von 1991 bis einschließlich 1994 ergibt sich aus 
der nachfolgenden Übersicht des BKA vom 13. März 
1995. 

Entwicklung der Fallzahlen zur Nuklearkriminalität 
in Deutschland 

1991 1992 1993 1994 

bekanntgewordene 
Fälle insgesamt 41 158 241 267 

betrügerische Angebote 
radioaktiver Stoffe incl. 
Angebote nicht radioak-
tiver Stoffe 59 118 85 
illegaler Handel mit ra-
dioaktiven Stoffen 99 123 182 

davon: 
Sicherstellung 
radioaktiver Stoffe . . . - 18 21 19 

(Quelle: Bericht der Bundesregierung, MATA 1, I, S. 3) 

Danach wurden dem BKA im Jahre 1994 267 Fälle 
illegalen Handels mit Nuklearmaterial bekannt, aus 
denen die Sicherstellungen in Tengen, Landshut und 
München herausragen. Die Tabelle belegt für den 
Zeitraum vom 1. Januar 1991 bis 31. Dezember 1994 
eine kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen. 
Außerdem wurde in dem erwähnten Zeitraum mit 
immer gefährlicherem Material gehandelt. 

In der öffentlichen Diskussion über Umfang und 
Gefahren des illegalen Nuklearhandels entstand -
insbesondere im Anschluß an die Sicherstellungen 
in Tengen, Landshut und München im Jahre 1994 -
teilweise der Eindruck, Deutschland sei als „Dreh-
scheibe" des Nuklearschmuggels anzusehen. Die 
vergleichsweise hohe Anzahl bekanntgewordener 
Fälle ist nach Auffassung des BND hauptsächlich auf 
die geographische Nähe Deutschlands zum früheren 
Ostblock, auf die wirtschaftliche Prosperität und die 
finanziellen Ressourcen sowie auf die Aufmerksam-
keit bzw. Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden 
für diesen Kriminalitätsbereich zurückzuführen. Viel-
fach spielte beim Aufspüren vagabundierenden Ma-
terials auch der Zufall eine Rolle, wie zum Beispiel im 
Fall Tengen. Im übrigen ist - wie bereits erwähnt -
davon auszugehen, daß es gerade im Ausland hin-
sichtlich der Fälle illegalen Umgangs mit Nuklear-
materialien noch eine hohe Dunkelziffer gibt (Bericht 
der Bundesregierung, MATA 1, II, 1.1, S. 16; 27. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 41 f.). Das hat auch 
der Sachverständige Prof. Dr. Falkenrath vor dem 

Untersuchungsausschuß bestätigt und ergänzend 
ausgeführt, daß man aufgrund der in Deutschland 
aufgedeckten Fälle nicht zu der Schlußfolgerung ge-
langen könne, das Niveau des Nuklearschmuggels 
in Deutschland sei ungewöhnlich hoch. Man müsse 
vielmehr die Frage stellen, wieviele Fälle in den ost-
europäischen Staaten aufgedeckt würden. Er gehe 
davon aus, daß die Polizeibehörden dort nicht so effi-
zient arbeiten würden und deshalb von einer hohen 
Dunkelziffer auszugehen sei (74. Sitzung, Protokoll 
Prof. Dr. Falkenrath, S. 6 f.). Nach Aussage der Sach-
verständigen Dr. Schaper sind mehrere Faktoren da-
für ausschlaggebend, daß ausgerechnet in Deutsch-
land im Jahr 1994 so häufig illegal Nuklearmaterial 
angeboten wurde. Zum einen sei der illegale Handel 
mit Nuklearmaterial im Sommer 1994 in den Medien 
ein „Modethema" gewesen. Journalisten hätten sich 
teilweise als Käufer ausgegeben und für die Beschaf-
fung von Nuklearmaterial hohe Geldsummen an-
geboten. Zum anderen habe Deutschland früher als 
andere Länder mit der Ausbildung von Spezialisten 
begonnen, was zu einer höheren Aufklärungsquote 
geführt habe (61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, S. 23; 
UA Bay. LT, 35. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, S. 93). 

Der Handel mit illegalem Nuklearmaterial in 
Deutschland nahm nach dem Münchener Zugriff 
signifikant ab. So registrierte das BKA im Jahre 1995 
insgesamt nur noch 163 Fälle. Diese Trendwende von 
1994 zu 1995 setzte sich im Jahre 1996 fort. In diesem 
Jahr wurden dem BKA nur noch 77 Fälle von 
Nuklearschmuggel bekannt. Auch die Qualität des 
in Deutschland sichergestellten Materials hat sich 
seit 1995 wieder zu harmloseren Materialien, wie 
z. B. niedrig angereichertem Uran, verlagert. Waf-
fenfähiges Material, insbesondere Plutonium, wurde 
- soweit ersichtlich - nach dem Münchener Pluto-
niumfall nur noch in zwei Fällen sichergestellt 
(64. Sitzung, Protokoll Krömer, S. 23, 34; 45. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S. 44; UA Bay. LT, 20. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S. 55 f.; 61. Sitzung, Protokoll 
Dr. Schaper, S. 23, 26; 64. Sitzung, Protokoll Gmelin, 
S. 60). 

Die Experten haben für die rückläufige Entwicklung 
der Fallzahlen seit 1995 eine Reihe von Gründen 
genannt. Die Sachverständigen Dr. Fechner und 
Dr. Schaper sowie der BKA-Beamte Krömer haben 
die Vermutung geäußert, daß potentiellen Händlern 
und Anbietern von Nuklearmaterial nicht zuletzt auf-
grund der intensiven Medienberichterstattung deut-
lich geworden sei, daß im Grunde kein Markt für 
Nuklearmaterial existiere. Außerdem bestehe in 
Deutschland verstärkt die Gefahr, verhaftet und zu 
erheblichen Strafen verurteilt zu werden (64. Sit-
zung, Protokoll Krömer, S. 35; 45. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fechner, S. 44; UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fechner, S. 131; UA Bay. LT, 35. Sitzung, Protokoll 
Dr. Schaper, S. 93 f.). Dr. Fechner hat nicht ausge-
schlossen, daß die Ermittlungsbehörden im Anschluß 
an den Münchener Plutoniumfall stark verunsichert 
gewesen seien und deshalb auf entsprechende An-
gebote möglichweise gar nicht mehr eingehen wür-
den, um etwaigen Problemen aus dem Wege zu ge-
hen. Es könne auch sein, daß die möglichen Her-
kunftsländer - insbesondere Rußland - die Vorkeh-
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rungen gegen eine Entwendung von Nuklearmate-
rial durch eine Verstärkung des physischen Schutzes 
und Maßnahmen zur Spaltstoffkontrolle verbessert 
hätten. Darüber hinaus seien die Strafverfolgungs-
behörden in diesen Staaten wesentlich aktiver ge-
worden. Insbesondere habe man inzwischen die 
Kontrollen an den Grenzen intensiviert, mit der Fol-
ge, daß sich die Sicherstellungen in die Herkunfts-
und Transitstaaten verlagert hätten. Dementspre-
chend sei im Ausland eine Zunahme der Fallzahlen 
zu beobachten (45. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, 
S. 44 f.; UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll Dr. Fech-
ner, S. 56, 131). 

Der Sachverständige Prof. Dr. Falkenrath hat ge-
meint, diese Entwicklung könne unterschiedlich in-
terpretiert werden. Besonders optimistisch sei es, da-
von auszugehen, daß sich das Problem inzwischen 
erledigt habe. Diese Einschätzung teile er aber nicht. 
Seiner Ansicht nach sei vielmehr zu befürchten, daß 
die Akteure einerseits „cleverer" geworden seien 
und nicht mehr den Weg durch Westeuropa, sondern 
durch den Kaukasus und Zentralasien wählen wür-
den, wo seitens der Polizeibehörden weniger intensiv 
aufgeklärt werde und nicht so intensiv berichtet 
werde. Eine andere denkbare Erklärung könne darin 
liegen, daß die Sicherheitsbehörden in Deutschland 
aufgrund der Reaktionen auf den Münchener Pluto-
niumfall mittlerweile nicht mehr so engagiert er-
mitteln würden. Die Bereitschaft, gegen Schmuggel-
fälle aktiv vorzugehen, könne nachgelassen haben 
(74. Sitzung, Protokoll Prot. Dr. Falkenrath, S. 5 f.). 

3. Sichergestellte Materialien 

Weltweit sichergestelltes Nuklearmaterial 

Nach Informationen des BND umfassen die weltweit 
sichergestellten Substanzen Kernbrennstoffe und 
Strahlenquellen aber auch wertlose Materialien (z. B. 
kontaminierte Bleigüsse), die in betrügerischer Ab-
sicht angeboten wurden. Im Zeitraum 1992 bis Ende 
1993 wurden weltweit radioaktive Isotope aus tech-
nischer und medizinischer Anwendung, plutonium-
haltige Rauch- und Kampfstoffmelder, Strahlenquel-
len (insbesondere Plutonium 239 und 238, Califor-
nium 252, Ceasium 137, Kobalt 60, Strontium 90), 
radioaktiv kontaminierter Metallschrott sowie Uran 
in abgereicherter, natürlicher oder leicht angerei-
cherter Form (bis 5 % Uran 235) sichergestellt. 

Bis Ende 1994 wurde waffenfähiges Plutonium in 
Tengen und in München, hochangereichertes Uran 
in Murmansk und St. Petersburg sowie waffenfähi-
ges Uran in Landshut, Prag und ebenfalls in St. Pe-
tersburg sichergestellt. Im einzelnen handelte es sich 
um ca. 6 g auf 99,75 % angereichertes Plutonium 239 
(Tengen), ca. 360 g auf 87,2% angereichertes Pluto-
nium 239 (München), 4 kg auf 30% angereichertes 
Uran aus U-Boot-Brennstäben (Murmansk), 3 kg auf 
30% angereichertes Uran 235 (St. Petersburg), 2 kg 
auf 80% angereichertes Uran 235 (St. Petersburg), 
0,8 g auf 87,7 % angereichertes Uran (Landshut) und 
2,7 kg auf 87,7% angereichertes Uran 235 (Prag) 
(Bericht der Bundesregierung - BND - Mat A 1, II, 
1.1, S. 16 i.). 

Im Jahre 1995 wurden - nach Erkenntnissen des 
BND - vor allem Uran in Form von Leichtwasserreak-
tor-Brennstoff, Strahlenquellen und einige Behälter 
für starke Strahlenquellen mit einer Abschirmung 
aus abgereichertem Uran sichergestellt. Die Materia-
lien wurden aus technischen und medizinischen Ein-
richtungen in Rußland oder der Ukraine entwendet. 
Sie sind relativ leicht zugänglich und werden teils in 
Unkenntnis, teils in betrügerischer Absicht entwen-
det. Sie sind nicht proliferationsrelevant, oft jedoch 
hochradioaktiv und deshalb gefährlich für Personen 
und Umwelt. 1995 wurde auch hochangereichertes 
Uran sichergestellt. Vermutlich handelte es sich da-
bei um Kernbrennstoff für U-Boot-Reaktoren. Pluto-
nium wurde im Jahre 1995 nicht registriert. In diesem 
Jahr gab es einige Hinweise auf vagabundierende 
Kernwaffen oder Angebote von Kernsprengkörpern. 
Im allgemeinen handelte es sich jedoch um wenig 
glaubhafte oder nicht überprüfbare Behauptungen. 
So wurden uranhaltige Abschirmbehälter als Kern-
waffen angeboten (Dokument Nr. 152). 

In dem Bericht zum nuklearen Schwarzmarkt 1995 
weist der BND darauf hin, daß Anbieter inzwischen 
meist genauer spezifizierten, über welche Spaltstoffe 
in welcher Zusammensetzung sie verfügten. Aller-
dings hätten in den aufgedeckten Fällen die zu-
nächst gemachten Angaben keineswegs immer den 
später festgestellten Tatsachen entsprochen. Der 
BND geht davon aus, daß einige Täter inzwischen 
besser darüber informiert sind, welche Anforderun-
gen potentielle Abnehmer an das zu liefernde Mate-
rial stellen. Dies bestätige auch die Übergabe ge-
fälschter Zertifikate. Daraus erwachse die Gefahr, 
daß solche Täter gezielt Diebstähle von konkretem 
Material in bestimmten Betrieben in Auftrag gäben 
(Dokument Nr. 152) 

In Deutschland sichergestelltes Nuklearmaterial 
im einzelnen 

Nach Angaben des BMU wurden in Deutschland seit 
März 1992 an Kernbrennstoffen neben abgereicher-
tem Uran und Thorium insgesamt 16,74 kg Natur-
uran (U308, Pellets, Metall), 4,07 kg LEU (1,7-4,4% 
Uran 235 in Pellet- oder Pulverform), 0,8 g hoch-
angereichertes Uran (HEU 87,8% Uran 235), 363 g 
Plutonium (87,2% Plutonium 239), 5,6 g Plutonium 
(99,75% Plutonium 239) sowie 820 Stück pluto-
niumhaltige Ionisationsquellen für Rauchmelder oder 
Statikeliminatoren (250 - 500 g Plutonium 239 und 
ca. 20 g Plutonium 238 je Quelle) sichergestellt. Dar-
unter befand sich kein waffenfähiges Nuklearmate-
rial (weapons grade). Dafür handelte es sich bei den 
5,6 g Plutonium mit einem Anteil von 99,75 % Pluto-
nium 239, dem sogenannten Tengener Fund, um Ma-
terial, das geradezu ideal für die Kernwaffenproduk-
tion geeignet ist. Auch das oben aufgeführte hochan-
gereicherte Material kann als waffenverwendbar 
(weapons usable) bezeichnet werden. Zu den er-
wähnten Spaltstoffen gehörten 9 Quellen Cäsium 
137 (50 MBq bis GBq), 2 Quellen Kobalt 60 (96 MBq), 
3 Quellen Strontium 90 (ca. 400 MBq) und 17 kleine 
Strahler, 29,4 g Californium 252, Americum 241 (65 
MBq), Radium 226 sowie Kleinstmengen anderer ra-
dioaktiver Strahler. Diese radioaktiven Stoffe waren 
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zumeist in Abschirmbehältern eingeschlossen. Nach 
Erkenntnissen des BMU stammten sie vermutlich aus 
der Industrie, der Medizin oder der Forschung. Eine 
genaue Quelle war nicht feststellbar (Bericht der 
Bundesregierung - BMU - MATA 1, II, 1.3., S. 47 f.; 
61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, S. 16 und Anlage 
zum Protokoll S. 1). 

Risikopotential des in Deutschland sichergestellten 
Nuklearmaterials 

Die von solchen radioaktiven Stoffen ausgehende 
Gefahr hängt unmittelbar von der durch das jewei-
lige Radionuklid emittierten radioaktiven Strahlung 
(Alpha-, Beta-, Gamma-Strahlung, Neutronen) sowie 
vom nuklearen Risikopotential (nukleare Kritikalität) 
ab. 

Alpha- und Beta-Strahlen sind infolge ihrer geringen 
Reichweiten leicht abschirmbar. Alpha- und Beta-
Strahlenquellen können daher in der Regel nur bei 
Inkorporation oder Inhalation (Plutonium) je nach 
Verweildauer im Körper gefährliche Auswirkungen 
auf den menschlichen Organismus haben. Gamma-
Strahlenquellen können je nach Strahlungsenergie, 
Abschirmung und Einwirkungsdauer sowohl bei In-
korporation (z.B. Cäsium) als auch bei Bestrahlung 
von außen schädigen. Zur Abschirmung eignet sich 
Material hoher Dichte (z.B. Blei). Für Neutronen-
Strahler (z.B. Californium) sind Inkorporation und 
Direktstrahlung gleichermaßen ernstzunehmende 
Gefährdungswege. Als Schutzmaßnahmen kommen 
Abschirmungen durch Paraffin mit H 2 0 in Betracht. 

Das nukleare Risikopotential (Risiko einer Kettenre-
aktion) des Kernbrennstoffs hängt von seiner Zusam-
mensetzung aus Elementen und Isotopen, seiner 
physikalischen und chemischen Form, seiner Rein-
heit und seiner Masse ab. Es besteht in der Möglich-
keit der Herstellung eines nuklearen Sprengsatzes 
oder einer thermisch-kritischen Anordnung (Auslö-
sung von Gamma- und Neutronenstrahlungsimpulsen). 

Die illegale Verfügbarkeit von Kernbrennstoffen 
bringt außerdem die Gefahr mit sich, daß kriminelle 
Vereinigungen oder terroristische Gruppen mit der 
Auslösung von Kettenreaktionen oder der Dispersion 
des Materials zu Erpressungszwecken drohen könn-
ten. Dies zwingt bereits vor einer akuten Gefährdung 
der Bevölkerung zur vorsorgenden Gefahrenabwehr 
(Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, II, 
1.3., S. 48 f.). Allerdings waren die bisher in Deutsch-
land sichergestellten Kernbrennstoffe ihrer Art und 
Menge nach tatsächlich nicht zur Verursachung 
ernsthafter Schäden geeignet. Mit dem abgesicher-
ten Uran und dem Naturan sowie dem Thorium ist 
kein nukleares Kritikalitätsrisiko verbunden; das ra-
diologische Risikopotential ist gering. Dasselbe gilt 
für die Gesamtmenge des sichergestellten niedrig 
angereicherten Urans; eine thermisch-kritische An-
ordnung könnte bei 4%iger Anreicherung unter 
realistischen Randbedingungen erst ab Mengen um 
etwa 100 kg gebaut werden, der Bau eines nuklearen 
Sprengsatzes ist nicht möglich. Auch eine nennens-
werte radiologische Gefährdung geht von dem niedrig 
angereicherten Uran nicht aus. Die in München 
sichergestellte Menge hochangereicherten Pluto-

n ium-Oxids hä t te un te r idea len R a n d b e d i n g u n g e n 
u n d be i V e r w e n d u n g speziel ler Ref lektoren d e n Bau 
e iner thermisch-kr i t i schen A n o r d n u n g zuge lassen ; 
fü r d e n Bau e ines n u k l e a r e n Sprengsa tzes w a r die 
s ichergeste l l te M e n g e des P u O 2 wesent l ich zu n ied-
rig u n d die oxidische Form u n g e e i g n e t . Ein radiologi-
sches Risikopotential b e s t a n d nur un te r u n g ü n s t i g e n 
R a n d b e d i n g u n g e n , näml ich d e m Fall de r Inhala t ion 
(z. B. infolge Fre i se tzung u n d Dispers ion n a c h e i n e m 
F lugzeugabs tu rz mit Treibstoffbrand) . 

Mit den sichergestellten plutoniumhaltigen Ionisa-
tionsquellen war weder ein nukleares noch ein radio-
logisches Risiko verbunden. Die Möglichkeit einer 
Schädigung von Menschen durch die sichergestell-
ten sonstigen radioaktiven Stoffe hängt von der Dauer 
und Nähe ihrer eventuellen Exposition zur Strahlen-
quelle ab. Eine Gefährdung war jedoch in der über-
wiegenden Zahl der Fälle tatsächlich nicht gegeben, 
da das radioaktive Material ausreichend in abschir-
mendem Material verpackt war. Lediglich in einem 
Falle, in dem der Täter eine Cäsium 137-Quelle ohne 
Abschirmung längere Zeit in der Brusttasche seines 
Hemdes trug, kam es zu massiven Strahlenschäden. 

Einen Sonderfall stellt der sichergestellte Neutronen-
strahler Californium 252 dar. Dieser ist besonders 
strahlungsintensiv. So reichte die sehr geringe sicher-
gestellte Menge von 29,4 Mikrogramm aus, um ca. 
68 Millionen Neutronen pro Sekunde zu erzeugen. 
Deshalb ist beim Transport von Californium besonde-
res Gewicht auf Abschirmung und den Einsatz aus-
reichender Meßtechnik zu legen. Die bisher von den 
Tätern verwendeten Abschirmungen erfüllten aber 
die Anforderungen, um eine Gefährdung der Be-
völkerung auszuschließen. Abschätzungen für die 
sichergestellten Cäsium 137- und Kobalt 60-Quellen 
haben ergeben, daß eine durch konventionellen 
Sprengstoff verursachte Freisetzung und Dispersion 
der größten dieser Quellen mit einer Aktivität von 
1 GBq nicht zu gesundheitsschädlichen Strahlen-
expositionen in der Umgebung führen würde. Ein 
nukleares Kritikalitätsrisiko besteht für genannte 
sonstige radioaktive Stoffe aus physikalischen Grün-
den nicht. 

Ob und in welchem Umfang die beschriebenen ra-
diologischen und nuklearen Risiken in Zukunft zu-
nehmen, hängt nach Darstellung des BMU von der 
Isotopenzusammensetzung und Menge (Aktivität) 
der jeweils illegal gehandelten radioaktiven Stoffe 
ab. Hier sind zuverlässige Prognosen kaum möglich 
(Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, II, 
1.3., S. 49-51). 

Nach Einschätzung der Sachverständigen Dr. Scha-
per waren die in Deutschland bis zum Frühjahr 1994 
sichergestellten Materiahen für Umwelt und Gesund-
heit gefährlich, aber ausnahmslos nicht zur Herstel-
lung von Kernwaffen verwendbar. Typische Funde 
seien schwach angereichertes Uran, wie es in zivilen 
Leichtwasserreaktoren verwendet werde und pluto-
niumhaltige Ionisationsquellen, die in Rauchmeldern 
russischer Bauart enthalten und in vielen osteuropäi-
schen Ländern weit verbreitet seien, jedoch nur 
Milligrammengen Plutonium enthielten. Hinzu kä-
men sonstige radioaktive Stoffe wie Cäsium 137, 
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Kobalt 60, Strontium 90 oder Californium 252. Nach 
Angaben der Sachverständigen finden diese Mate-
rialien sowohl im zivilen als auch im konventionell-
militärischen Bereich Anwendung. Natürliches und 
schwach angereichertes Uran werde in Leistungsre-
aktoren verwendet, Cäsium-, Strontium- und Kobalt-
quellen würden als Strahlungsquellen in der Medizin 
und in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt. 
Außerdem würden sie für militärische Dekontamina-
tionsexperimente und -Übungen genutzt. Die Menge 
des in Rauchmeldern und chemischen Detektoren 
enthaltenen Plutoniums sei für den Bau von Kernwaf-
fen viel zu gering. Erst ab Mai 1994 sei in Deutsch-
land in den Fällen Tengen, Landshut und München 
waffentaugliches Material entdeckt worden (61. Sit-
zung, Protokoll Dr. Schaper, S. 16 und Anlage 1 zum 
Prot., S. 3). 

Prof. Dr. Falkenrath hat in seiner Vernehmung die 
Vermutung geäußert, es bestehe ein sehr großes Risi-
ko, daß in Zukunft waffenfähiges Material in ausrei-
chenden Mengen auf dem Schwarzmarkt angeboten 
werden könnte (74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Fal-
kenrath, S. 8). 

4. Herkunft des in Deutschland sichergestellten 
Nuklearmaterials 

Erkenntnisse zur Herkunft der in Tengen, Landshut 
und München sichergestellten hochangereicherten 
Kernbrennstoffe 

Als Produktions- bzw. Herkunftsland der 1994 in 
Tengen, Landshut und München sichergestellten 
waffenfähigen Kernbrennstoffe kommt nach Er-
kenntnissen des BMU und des BND letztlich nur 
Rußland in Betracht. Grundsätzlich handelte es sich 
um Material, das im Westen nicht existierte, wohl 
aber im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Soweit 
feststellbar stammten die Kernbrennstoffe aus Kern-
kraftwerken oder Forschungsinstituten, d. h. nicht 
aus der Produktion oder der Demontage von Kern-
waffen. In Rußland wird auch in Forschungsinstitu-
ten mit waffenfähigen Spaltstoffen umgegangen. Die 
vorliegenden Informationen reichen nach Meinung 
des BND aus, um Rußland als das Herkunftsland 
- wenn auch nicht notwendig als Ort der Entwen-
dung - identifizieren zu können. Sie genügen aller-
dings nicht, um den genauen Ort der Herkunft in 
Rußland zu bestimmen. Die Produktionsorte bezie-
hungsweise die Orte, an denen das fragliche Mate-
rial abgezweigt wurde, sind weiterhin unbekannt 
(Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, II, 
1.3., S. 45 und-BND-MAT A 1, II, 1.1., S. 18 f.). 

Auch nach Auffassung des BMU tragen die in 
Tengen, Landshut und München sichergestellten 
Kernbrennstoffe eine so eindeutige „Signatur", daß 
nur Rußland als Herkunftsland in Betracht kommt. 
Die physikalischen, chemischen und radiologischen 
Analysen des Instituts für Transurane in Karlsruhe er-
gaben in allen drei Fällen eine physikalische und 
chemische Struktur des Materials, eine Isotopen-
zusammensetzung und Isotopenhäufigkeit sowie 
chemische Verunreinigungen, aus der bzw. aus 
denen sich für das untersuchte Material jeweils 
ein charakteristischer „Fingerabdruck" erstellen ließ. 

Dieser erlaubt es, die zur Herstellung des Materials 
benötigten Prozesse und Anlagen (z.B. Bestrahlung 
im Reaktor, chemische Abtrennung, chemische Um-
wandlung, elektromagnetische Massentrennung) 
und die möglichen Einsatzzwecke (z.B. Eichstandard 
für Forschungszwecke, Brennstoff für Forschungs-
reaktoren, MOX-Brennstoff für schnelle Reaktoren 
zu Testzwecken) zu identifizieren. Außerdem kann 
der Zeitpunkt der Abtrennung des Materials nach 
der Bestrahlung bestimmt werden. Aus den auf diese 
Weise zu gewinnenden Erkenntnissen folgt, daß das 
fragliche Material mit großer Wahrscheinlichkeit in 
Anlagen auf dem Gebiet der Russischen Föderation 
hergestellt wurde. Da jedoch jeweils mehrere Anla-
gen als potentielle Herstellungsorte in Betracht kom-
men, kann aus diesen Erkenntnissen nicht auf die 
konkreten Entwendungsorte geschlossen werden. 
Hierzu wäre ein Abgleich mit den „Fingerabdruck-
Karteien", d.h. den Produktionsprotokollen und 
Spaltstoffüberwachungsdokumenten der jeweiligen 
Anlagen erforderlich. Die entsprechenden Einrich-
tungen müßten fortlaufend vollständige Betriebs-
und Überwachungsdokumentationen durchgeführt 
haben. Ferner müßten die zuständigen Behörden be-
reitwillig die Einsichtnahme in die Ergebnisse dieser 
Dokumentationen gestatten. Zumindest letztere Ver-
mutung ist nicht erfüllt. Aufgrund der o.g. „Finger-
abdrücke " kann aber immerhin mit Sicherheit ausge-
schlossen werden, daß das sichergestellte Material 
aus deutschen kerntechnischen Anlagen stammt (Be-
richt der Bundesregierung - BMU - MATA 1, II, 1.3., 
S. 45 f.). 

Zu den in Tengen und Landshut sichergestellten Nu-
klearmaterialien kann im einzelnen noch ergänzt 
werden: 

Die Isotopenzusammensetzung des ersten Fundes 
von 5,6 g waffenfähigem Material in Tengen (hoch-
reines Plutonium mit einem Anteil an Plutonium 
239 von 99,75 %) deutet - den Angaben des BND zu-
folge - auf einen Laborstandard hin. Solche Pluto-
nium-Laborstandards sind in Rußland hergestellt 
worden. Die restlichen Staaten der ehemaligen So-
wjetunion verfügten nicht über die erforderlichen 
Anreicherungsanlagen. Nicht auszuschließen ist, daß 
derartige Plutoniumstandards auch an andere Labors 
der ehemaligen Sowjetunion verteilt wurden. Ein 
entsprechender Hinweis hegt dem BND vor. Der Ort 
der Entwendung könnte deshalb auch außerhalb 
Rußlands hegen. Über eine Produktion solcher Labor-
standards im Westen hegen beim BND keine Er-
kenntnisse vor (Bericht der Bundesregierung BND -
MATA 1, II, 1.1., S. 19). 

Bei dem in Landshut sichergestellten granulierten 
hochangereicherten Uran deutet der Anteil an Uran 
236-Isotop - nach Auffassung des BND - darauf hin, 
daß es sich um Uran aus der Wiederaufarbeitung 
handelt. Beim Einsatz von Uran im Kernreaktor ent-
steht das Isotop Uran 236. Wiederaufgearbeitetes 
Uran enthält daher dieses Isotop, das bei der Uran-
anreicherung als störend empfunden wird. Solches 
Uran wird deshalb im Westen im allgemeinen nicht 
verwendet. Anders als der Westen hat die ehemalige 
Sowjetunion diese Verfahren jedoch im großtechni-
schen Maßstab eingesetzt. Der Uran 236-Anteil beim 
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hochangereicherten Uran spricht deshalb für Rußland 
als Herkunftsland. Nach Angaben von US-Experten 
lassen Modellrechnungen, basierend auf der festge-
stellten Uran 236-Konzentration im Uran von Lands-
hut, auf ein in Rußland angewendetes Verfahren 
schließen. Der Einsatz von Granulat zur Herstellung 
von Brennelementen ist nicht sehr verbreitet, ein 
konkreter Verwendungszweck für 87,7% angerei-
chertes Uran ist nicht bekannt. Nach Meinung von 
EURATOM könnte das Material aus der Entwick-
lung von Brennstoff für Schnelle Brüter stammen. 
Uranoxid-Granulat wurde angeblich bei der Ent-
wicklung des russischen BOR-60-Brutreaktors ver-
wendet - allerdings in anderen Anreicherungsgra-
den. Es soll auch in verschiedenen Schnellen Brütern 
in Rußland getestet werden. Der BND geht davon 
aus, daß das in Landshut sichergestellte Material 
grundsätzlich auch aus atomgetriebenen U-Booten 
oder aus einem kleinen Materialtestreaktor stammen 
kann (Bericht der Bundesregierung BND - MATA 1, 
II, 1.1., S. 20). 

Zur Herkunft des in München sichergestellten Mate-
rials wird auf die Ausführungen unter Erster Teil 
Zweiter Abschnitt A III 2 c bb), S. 181 f. verwiesen. 

Erkenntnisse zur Herkunft der sonstigen 
Kernbrennstoffe und sonstigen radioaktiven Stoffe 

Nach Angaben des BMU ist eine zuverlässige Aus-
sage darüber, aus welchen Quellen das übrige in 
Deutschland illegal angebotene radioaktive Material 
(z. B. Kobalt 60, Cäsium 137) stammt, nicht mög-
lich. Dafür sind die Verwendungszwecke und Ein-
satzorte der in Betracht kommenden Stoffe in Indu-
strie, Gewerbe, Forschung und Medizin zu vielfältig. 
Die staatlichen und betrieblichen Kontrollen sowie 
die Dokumentation der Produktionsabläufe ist zu 
lückenhaft. Aufgrund von Aussagen der kriminellen 
Anbieter, der verwendeten Transportbehälter und 
der teilweise mitgeführten russischsprachigen Zerti-
fikate kann in einzelnen Fällen auf eine Herkunft aus 
Staaten des ehemaligen Ostblocks geschlossen wer-
den (Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, 
II, 1.3., S. 44). 

Von den bisher auf illegalen Wegen nach Deutsch-
land gelangten Kernbrennstoffen lassen sich einige 
Natururan-Brennstoffpellets mit großer Wahrschein-
lichkeit einem Diebstahl von Brennstoff-Tabletten 
aus dem rumänischen Kernkraftwerk des CANDU-
Typs in Cernavoda zuordnen. Ein Teil der 820 sicher-
gestellten plutoniumhaltigen Ionisationsquellen für 
Rauchmelder wurde in einem Moskauer Industrie-
betrieb hergestellt und bei einem Einbruch in ein 
Lagerhaus in Sofia/Bulgarien entwendet (Bericht der 
Bundesregierung - BMU - MAT A 1, II, 1.3., S. 44). 

Die meisten der niedrig angereicherten Urandioxid-
Brennstoffpellets (1,7 bis 4,4% Uran 235) können 
aufgrund der begrenzten Anzahl charakteristischer 
Daten lediglich einem bestimmten Reaktortyp zuge-
ordnet werden, in dem sie eingesetzt werden sollten 
(z.B. Typ WWER-1000, Typ RBMK). Diese Reak-
tortypen werden in vielen Staaten des ehemaligen 
Ostblocks betrieben. Die Pellets können auch aus 
dem Abfall der Brennelementefertigung in Electro-

stal/RF oder in Ustkamenogorsk/Kasachstan ent-
wendet worden sein (Bericht der Bundesregierung 
-BMU-MATA 1, II, 1.3., S. 44 f.). 

Nach Angaben des BND stammten die sichergestell-
ten Strahlenquellen und Kernbrennstoffe bis 1993 
hauptsächlich aus zivilen kerntechnischen oder me-
dizinischen Einrichtungen der GUS und anderer ehe-
maliger Ostblockstaaten (Bericht der Bundesregie-
rung - BND - Mat A 1, II, 1.1, S. 18). 

5. Materialsicherung in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion 

Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks war die 
Sicherung des Materials vor unbefugter Abzweigung 
in der ehemaligen Sowjetunion und den übrigen 
Staaten des Warschauer Paktes weitgehend gewähr-
leistet. Dafür sorgte vor allem eine radikale Abschot-
tung der Anlagen nach außen und der Einsatz von 
Personal unter quasi militärischer Disziplin. Mit der 
allmählichen Auflösung der alten Strukturen funktio-
nierte dieses System immer schlechter. Rußland ist 
gegenwärtig außerstande, ohne massive westliche 
Hilfe eine zuverlässige Materialsicherung aufrecht-
zuerhalten bzw. wieder aufzubauen. Die sich daraus 
ergebenden Gefahren hängen nicht zuletzt von 
Art und Menge des zu sichernden Kernmaterials ab 
(61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, S. 9; 74. Sitzung, 
Prof. Dr. Falkenrath, S. 3, 9-14). 

a) Bestände an radioaktiven Stoffen 

aa) Bestände in zivilen Anlagen 

Die zivilen Bestände teilen sich auf in Kernbrenn-
stoffe und sonstige radioaktive Stoffe. 

a) Kernbrennstoffe 

Nach dem interministeriellen Bericht „Außenpoli-
tische Aspekte bei der Bekämpfung der illegalen 
Einfuhr von radioaktiven Stoffen" unter Vorsitz des 
Bundeskanzleramtes (Dokument Nr. 153) sind in 
Bulgarien, der Tschechischen Republik, Ungarn, 
Kasachstan, Litauen, Rußland, der slowakischen 
Republik und der Ukraine 62 Kernkraftwerksblöcke 
in Betrieb. Diese teilen sich auf in 51 Leichtwasser-
reaktoren (33 Blöcke WWER 440 [Nachfolgegeneration 
des Tschernobyl-Reaktortyps], 18 Blöcke WWER 1000, 
10 RBMK-Reaktoren [Tschernobyl-Typ] und 2 Brut-
reaktoren (BN-Reaktoren [Schnelle Brüter])). Die 
Kernbrennstoffbeladung beträgt für den Reaktortyp 
„WWER 440" 42 t (Anreicherung U 235: 1,6-3,6%) 
und für den Reaktortyp „WWER 1000" 80 t (Anrei-
cherung U 235: 2,0-4,4%). In RBMK-Reaktoren wer-
den größere Mengen niedrig angereicherten Urans 
(2,1 % U 235) als in WWER-Reaktoren eingesetzt. In 
den Brutreaktoren dürften Mischoxidbrennelemente 
und auch Plutonium-Brennelemente zum Einsatz 
kommen; konkrete Zahlen dazu liegen nicht vor. 

Bei einer üblichen Vorratshaltung von 1/3 Kernladung 
ergibt sich an unbestrahltem Kernbrennstoff bei 
WWER 440-Reaktoren 14 t je Block und bei WWER 
1000-Reaktoren 22,7 t je Block. Hinsichtlich des 
abgebrannten Kernbrennstoffs kann davon ausge-
gangen werden, daß sich mindestens zwei Kernla-
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düngen je Block in den Abklingbecken befinden. Für 
die WWER-Reaktoren ergibt dies insgesamt 5650 t 
Schwermetall, d. h. Uran niedriger Anreicherung und 
Plutonium. 

Neben den Kernkraftwerken müssen die zahlreichen 
Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs (Anreiche-
rung, Brennelementfertigung, Zwischenlagerung 
abgebrannter Brennelemente, Wiederaufarbeitung) 
und die Forschungsreaktoren betrachtet werden. 
Dort wird zum Teil mit Kernbrennstoff in leicht ent-
wendbarer Form umgegangen. Über die Kernbrenn-
stoffinventare dieser Anlagen sind wegen ihrer teil-
weisen Einbindung in die Produktion von Nuklear-
waffen in den militärischen Kernbrennstoffkreislauf 
nur wenige Einzelheiten bekannt. 

Für Rußland hegen folgende Angaben vor: 

- Anreicherungsanlagen befinden sich in Swert-
lovsk, Tomsk, Angarsk und Krasnoyarsk; Endpro-
dukt ist Uranhexafluorid. Über Jahreskapazitäten 
hegen keine Angaben vor. 

- Brennelementefabriken (für WWER-440, RBMK 
und BN-Reaktoren): Electrostal (nahe Moskau): 
Kapazität 1305 t/a, Produktion in 1992: 800 t; Novo-
sibirsk: Kapazität 1000 t/a, Produktion in 1992: 210 t; 
Ust-Kamenogorsk (Kasachstan): Kapazität 2650 t/a, 
Prod, in 1992: 600 t; in Tscheljabinsk-65 und 
Dinitrivgrad wurden in 1992 700 kg Mischoxid 
(ca. 20 % Pu) hergestellt. 

Zu den Wiederaufbereitungsanlagen hegen An-
gaben über die Anlage Majak in Tscheljabinsk-65 
vor. Dort lagern derzeit über 25 t Plutoniumoxid aus 
der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus 
WWER-440- und Forschungsreaktoren sowie aus 
Schiffsreaktoren. Das bei der Wiederaufarbeitung 
anfallende Uran wurde nach Ust-Kamenogorsk 
(Brennelementefabrikation) transportiert. 

ß) Sonstige radioaktive Stoffe 

Nach dem oben genannten interministeriellen Be-
richt betreibt Rußland eine größere Anzahl von For-
schungsreaktoren. Nuclear Engineering Internatio-
nal listet 33 Forschungsreaktoren auf, wobei die tat-
sächliche Anzahl höher liegen dürfte. Die meisten 
dieser Reaktoren arbeiten mit hochangereichertem 
Uran, in einigen wird eine Isotopenproduktions-
anlage betrieben. Angaben über Isotopeninventare 
hegen nicht vor. Die Isotopenproduktion in der An-
lage Majak in Tscheljabinsk-65 dient nach russischen 
Angaben ausschließlich medizinischen Zwecken 
{Dokument Nr. 153). Darüber hinaus werden in For-
schung, Medizin und in der Industrie sonstige radio-
aktive Stoffe wie z.B. Cäsium 137, Kobalt 60, Stron-
tium 90 zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, 
wie dies auch in westlichen Staaten der Fall ist. Die 
eingesetzten Mengen und ihre örtliche Verbreitung 
dürften erheblich sein; quantitative und qualitative 
Angaben dazu sind nicht möglich. 

bb) Bestände in militärischen Anlagen 

Nach Angaben im interministeriellen Bericht (Doku-
ment Nr. 153) schätzen westliche Experten das In-
ventar an Kernmaterial in den ca. 27 bis 30.000 nu-

klearen Gefechtsköpfen der ehemaligen Sowjetunion 
auf ca. 100 bis 150 t Waffen-Plutonium und ca. 500 
bis 1000 t hochangereichertes Uran, jeweils in metal-
lischer Form. Ca. 50 % dieses Materials wird den tak-
tischen Kernwaffen zugeordnet. Sie befinden sich 
mittlerweile alle auf russischem Territorium. 

Etwa 2/3 der taktischen Kernwaffen werden abgebaut 
und zerlegt. Dies gilt auch für die strategischen 
Nuklearwaffen, von denen sich noch ca. 2300 in der 
Ukraine, Kasachstan und Weißrußland befinden. 
Eine Entscheidung über die Verwendung des Waf-
fenplutoniums nach Zerlegung der Gefechtsköpfe ist 
auf russischer Seite noch nicht gefallen. Das sepa-
rierte Nuklearmaterial wird in Spezialcontainern ein-
gelagert. Es ist vorgesehen, diese Container zukünf-
tig an ein bis zwei Standorten zusammenzuziehen. 
Die USA unterstützen Rußland bei Planung und Bau 
dieser Lager im Rahmen der nuklearen Abrüstungs-
hilfe. Das Uran soll zum größten Teil in „abges icher-
ter" Form an die USA verkauft werden. 

Dies hat auch der Sachverständige Dr. Thomas be-
stätigt. Selbst nach russischen Angaben seien schon 
erhebliche Mengen an Kernmaterial angefallen. 
Dr. Thomas hat darauf hingewiesen, daß das Pluto-
nium 239 eine Halbwertzeit von 24.000 Jahren habe. 
Man müsse also nach Möglichkeiten suchen, wie 
man sich im militärischen Bereich überflüssigen Ma-
terials entledige. Dazu gebe es im wesentlichen zwei 
Standpunkte. Eine Richtung plädiere für eine un-
mittelbare Endlagerung. Nach Auffassung der zwei-
ten Gruppe soll das Plutonium wenigstens zu einem 
Teil bei der Herstellung von Brennelementen ge-
nutzt werden. Abgebrannte Brennelemente will man 
dann wieder dem Endlager zuführen. Die Russen 
hätten bisher immer ganz klar erklärt, daß sie nur 
die zweite Variante, nämlich die einer wirtschaftli-
chen Nutzung anstreben würden (5. Sitzung, Proto-
koll Dr. Thomas, S. 98, 115). 

cc) Bestände im U-Boot-Reaktorbrennstoffbereich 

Vom zivilen und militärischen Bereich ist - nach Aus-
sage der Sachverständigen Dr. Schaper - der U-Boot-
Reaktorbrennstoff als dritter Bereich zu unterschei-
den. Dieser sei dadurch gekennzeichnet, daß er so-
wohl zivile als auch militärische Nutzungen umfasse. 
Letztere seien dann gegeben, wenn der Reaktor-
brennstoff für den Antrieb von militärischen U-Boo-
ten verwendet werde. Beim U-Boot-Reaktorbrenn-
stoff handele es sich um hochangereichertes Uran, 
ein direkt waffentaugliches Material (61. Sitzung, 
Protokoll Dr. Schaper, S. 21). Nach - bestätigenden -
Erkenntnissen des BND befinden sich in einigen 
Basen der russischen Nordmeerflotte Lager und Um-
ladestätten für Schiffsreaktor-Brennelemente. Letzte-
re bestehen aus bis zu 90 % U-235 (Bericht der Bun-
desregierung - BND - MATA 1,1, 1.5, S. 22). 

b) Physischer Schutz 

Maßnahmen des physischen Schutzes werden bei 
kerntechnischen Anlagen und bei Nukleartranspor-
ten getroffen, um eine Entwendung radioaktiver 
Stoffe zu verhindern. Mit dem physischen Schutz von 
kerntechnischen Anlagen und des Kernmaterials be-
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faßt sich in Rußland und der Ukraine vor allem das 
Ministerium für Atomenergie (Minatom), daneben 
das Innenministerium und die Behörde Gosatomnad-
sor. Minatom ist als Ministerium für Atomenergie 
selbst Betreiber der zivilen Atomanlagen. Ihm kommt 
auch die Aufgabe des physischen Schutzes mittels 
Durchführung entsprechender baulicher Maßnah-
men zu. Das Innenministerium stellt das Wach- und 
Kontrollpersonal. Gosatomnadsor ist die Geneh-
migungs- und Aufsichtsbehörde für die zivilen Atom-
anlagen. Dem Verteidigungsministerium obhegt die 
Kontrolle und Aufsicht über die militärischen Nu-
klearanlagen, insbesondere über die Produktions-
stätten für Atomwaffen. In seinen Zuständigkeitsbe-
reich fällt auch die Aufsicht über die Abrüstungs-
maßnahmen im Bereich der Nuklearwaffen. 

Das Verhältnis zwischen Minatom und Gosatomnad-
sor ist von Spannungen geprägt, was die Sicherheits-
lage nicht verbessert. Hinzu kommt, daß das gesamte 
Überwachungssystem in Rußland derzeit umstruktu-
riert wird, wobei noch nicht geklärt ist, ob die Kon-
trolle sowohl von waffengrädigen als auch von ande-
ren radioaktiven Stoffen einer einzigen Behörde 
übertragen werden soll (61. Sitzung, Protokoll Gut-
schmidt, S. 4). 

Aus dem Bericht des BND geht hervor, daß das russi-
sche Ministerium für Atomenergie (Minatom) offiziell 
56 Fälle von Nuklearkriminalität, davon 27 Material-
diebstähle in den Jahren 1992 bis 1995, benannt hat. 
Das Material sei in diesen Fällen meist in kleinen 
Mengen verteilt über einen größeren Zeitraum ent-
wendet worden. Die Diebe sollen regelmäßig zum 
Personal der Anlage gehört haben. Zumeist habe es 
sich nicht um Personal gehandelt, das unmittelbar 
mit dem Material umging. In zwei Fällen habe man 
Sicherungspersonal und in zwei Fällen Verantwort-
liche für das Material - einen Lagerarbeiter und 
einen Wissenschaftler - als Diebe ermittelt. Diese An-
gaben verdeutlichen, daß vor allem in den Nuklear-
anlagen Kontrollen fehlen (Insider-Problem) (Doku-
ment Nr. 152). 

Der Sachverständige Dr. Müller hat bekundet, nach 
einem Bericht des russischen Sicherheitsrates seien 
Mängel im physischen Schutz und in der Material-
bilanzierung nicht nur in zivilen Forschungsinstitu-
ten, sondern auch in weiten Bereichen des Kernwaf-
fenkomplexes festgestellt worden. Der Bericht habe 
von insgesamt 900 Diebstahlsversuchen in geheimen 
Einrichtungen gesprochen; davon seien 700 von An-
gestellten der Betriebe begangen worden. Dies sei 
eine enorme Zahl, die er selbst im Grunde kaum 
glauben könne. Die Quelle sei aber in seinen Augen 
als seriös zu bezeichnen. Die Probleme seien nicht 
auf Rußland beschränkt, sondern existierten in der 
gesamten früheren Sowjetunion. So sei man auf waf-
fenfähiges Material in Kasachstan gestoßen, das in 
Blechschuppen mit Holztüren gelagert gewesen sei, 
deren einziger Schutz in einem schwachen Vor-
hängeschloß bestanden habe (5. Sitzung, Protokoll 
Dr. Müller, S. 161 f.). 

Nach Aussage des Sachverständigen Gutschmidt 
herrscht jetzt auch in Rußland die Auffassung vor, 
daß die Sicherungskonzepte für den Umgang mit 

Kernmaterial in den kerntechnischen Anlagen ver-
bessert werden müssen. Rußland lehne sich jetzt 
ganz stark an die Konzepte des Westens an. Dies 
geschehe bei Anlagen des militärischen Bereiches 
zusammen mit den USA und bei Anlagen des zivilen 
Bereiches zusammen mit Deutschland (61. Sitzung, 
Protokoll Gutschmidt, S. 5). 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Materi-
alsicherung in Rußland durch Kompetenzprobleme 
zwischen den für die Sicherungsaufgaben verant-
wortlichen Behörden, Schwachstellen bei der techni-
schen Ausrüstung sowie den administrativen Maß-
nahmen und eine unzureichende Bezahlung der Mit-
arbeiter gekennzeichnet ist (Bericht der Bundes-
regierung - BND - MATA 1, I, 1.5, S. 21, 23; 61. Sit-
zung, Protokoll Gutschmidt, S. 2, 4). 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 

aa) Sicherheit der Bestände an radioaktiven Stoffen 
in zivilen Anlagen 

„Die Institute sind ausgehöhlt und demoralisiert 
durch das chronische Ausbleiben der Gehaltszahlun-
gen. Bei den jüngsten Abzweigungen von Material 
wurden Nuklearstoffe aus der Tür getragen, aus dem 
Fenster geworfen oder in ähnhch direkter Weise aus 
den Gebäuden entfernt" (Oleg Bukharin, U.S.-Rus-
sian Cooperation in the Area of Nuclear Safeguards, 
NPR, Vol 2 no 1, fall 1994, 30-37). Dieser drastische 
Kommentar von Oleg Bukharin, einem hochangese-
henen russischen Physiker, bezieht sich zwar unmittel-
bar nur auf Forschungsinstitute. Fachleute vertreten 
aber die Meinung, daß diese Feststellungen für den 
gesamten zivilen Kernbrennstoffkreislauf - Brenn-
elementefertigung, Kernkraftwerke, Wiederaufarbei-
tung - gelten. 

Nach Ansicht der Sachverständigen Dr. Schaper ist 
die Gefahr der Abzweigung von radioaktiven Stoffen 
im friedlichen, d. h. zivilen Bereich größer als im Waf-
fenbereich. Der Waffenbereich werde immer noch 
gut bewacht, zum Teil mit militärischen Mitteln. Die 
Sicherung im zivilen Bereich werde dagegen ver-
nachlässigt. Allerdings gibt Dr. Schaper zu beden-
ken, die Materialien und Technologien im zivilen Be-
reich seien naturgemäß weniger waffenrelevant als 
die des militärischen Bereichs. Dr. Schaper hat hierzu 
wörtlich ausgeführt: „Es gibt zwar einerseits nicht 
diese spezielle, auf Kernwaffen gerichtete Technolo-
gie und ebensolches Wissen, es gibt aber trotzdem 
ambivalente Technologien, zum Beispiel Leute, die 
sich mit Wiederaufbereitung, Anreicherung ausken-
nen. Es gibt Kernwaffenmaterialien, die zwar nicht 
direkt waffentauglich sind. Aber MOX zum Beispiel 
enthält Plutonium und ist auch im zivilen Bereich zu 
finden. Dort ist die Gefahr sehr viel größer, daß es 
geschmuggelt und abgezweigt werden könnte. Ein 
Beispiel dazu: Ein Kollege von mir war kürzlich in 
Kasachstan und hat dort ein wissenschaftliches Labor 
besucht, in dem auch hochangereichertes Uran ge-
speichert wird. Er hat gesagt, er hätte nur einen ein-
zigen Wachmann gesehen. Dieser Wachmann wäre 
zivil gekleidet gewesen. Beim Juweliergeschäft da-
gegen hätte er zwei Wachleute in Uniform gesehen. 
Der Wachmann (im Labor) hätte seit Monaten kein 
Gehalt mehr erhalten und inzwischen nur noch vier 
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Tage pro Woche gearbeitet. Man weiß gar nicht, was 
während der übrigen Zeit passiert" (61. Sitzung, Pro-
tokoll Dr. Schaper, S. 19, 21). 

Der Sachverständige Gutschmidt hat zu den Gefah-
ren der Entwendung von Nuklearmaterial fogendes 
erklärt: „Es gibt genügend Veröffenthchungen und 
die russischen Kollegen sagen auch ganz offen, wo 
Kernmaterial entwendet wurde. Das ist ganz eindeu-
tig. Wenn es die Möghchkeit einer Entwendung nicht 
gäbe, würde man nicht solche Anstrengungen unter-
nehmen, die Anlagen, in denen das Material gelagert 
wird, in denen mit ihm umgegangen wird, intensiv 
nachzurüsten, sich ganz intensive Gedanken darüber 
zu machen, in welcher Weise man den physischen 
Schutz verbessern kann. Insofern kann ich ihre Frage 
tatsächhch nur wie folgt beantworten: In Rußland 
sieht man es gegenwärtig so, daß die Notwendigkeit 
einer sicherungstechnischen Nachrüstung besteht. 
Eindeutig ja" (61. Sitzung, Protokoll Dr. Gutschmidt, 
S. 6). 

Jaques Attah schreibt in seinem Buch über die Ge-
fahren des internationalen Atomschmuggels, 1993 
habe der Atomschmuggel buchstäblich alle Grenzen 
gesprengt. Allein in Rußland hätten 8.000 Personen, 
unter ihnen 5.000 Angestellte entsprechender Unter-
nehmen, wegen des Schmuggels radioaktiver Mate-
rialen vor Gericht gestanden (Jaques Attali, Strah-
lende Geschäfte, S. 90). 

Der Sachverständige Dr. Fechner hat im Bereich des 
zivilen Kembrennstoffkreislaufes auf einen Umbruch 
hingewiesen, der mit dem gesamten Umbruch im 
pohtischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich in 
den Ländern des ehemaligen Ostblocks einhergehe. 
Das vorherige System habe sehr stark auf gegenseiti-
gem Vertrauen und auf personellem Schutz durch 
Armee-Einheiten aufgebaut. Detaillierte gesetzhche 
Vorschriften, Regeln und Richtlinien hätten nicht be-
standen. Die russische Föderation, die Ukraine und 
andere Staaten des ehemaligen Ostblocks seien nun 
fieberhaft bemüht, die gesetzhchen Grundlagen da-
für zu schaffen, daß der Adressat - nach allgemeinem 
Verständnis der Betreiber dieser Anlagen - etwas für 
den physischen Schutz tun müsse. Die Betreiber soll-
ten beispielsweise ein technisches Detektionssystem 
installieren und Zugangskontrollen einrichten. Au-
ßerdem solle eine reglementierte Schlüsselverwal-
tung eingeführt werden. Allerdings fehle das Geld, 
um das rasch zu tun. Ein Problem bestehe z. B. darin, 
daß die Truppen des Innenministeriums oder des 
Militärs, die bis dahin nach allgemeinem Verständnis 
vom Staat gestellt worden seien, mittlerweile vom 
Betreiber der Anlage bezahlt werden müßten. Die 
Betreiber hätten aber schlicht kein Geld. Sie könnten 
zum Teil nicht einmal die Reaktoroperateure für den 
Betrieb der Anlage bezahlen. Insoweit gebe es im 
Vergleich zu früher heute ein erhebliches Sicher-
heitsdefizit. In Zeiten des Umbruchs, in denen jeder 
sehen müsse, wie er rein physisch überlebe, sei das 
grobe Regelungssystem der Vergangenheit nicht 
mehr ausreichend. Um den Diebstahl und den illega-
len Handel mit Nuklearmaterial zu verhindern, müß-
ten außer technischen Neuerungen auch Personen-
kontrollen eingeführt werden (45. Sitzung, Protokoll 
Dr. Fechner, S. 41 f.). 

Auch nach Erkenntnissen des BND sind die Siche-
rungsmaßnahmen im zivilen Bereich offensichthch 
mangelhaft. So erfolge z.B. die Inventarisierung in 
russischen Forschungsinstituten oft nur durch Kon-
trolle von Dokumenten, nicht von Material. Der Kon-
trollaufwand sei identisch für hochangereicherte und 
weniger sensitive Stoffe. Wenn das Verschwinden 
von radioaktiven Stoffen überhaupt bemerkt werde, 
könnten lange Zeiträume zwischen dem Zeitpunkt 
des Diebstahls und seiner Entdeckung vergehen (Be-
richt der Bundesregierung - BND - MATA 1, I, 1.5, 
S. 22 f.). 

In Forschungsinstituten - so der BND - bestehe das 
Problem vor allem darin, daß das Gelände nur nach 
außen hin gesichert sei. Die Gebäude im Inneren des 
Institutsgeländes seien größtenteils nicht gesondert 
abgesichert und leicht zugänglich. Mit der zuneh-
menden Kommerzialisierung würden auch Räume an 
Fremdfirmen vermietet, die so Zugang zu dem Insti-
tut erhielten. Diese Vermietungen seien oft illegal, 
würden aber vielerorts praktiziert und toleriert (Do-
kument Nr. 152). 

N. D. Bondarev, Direktor des Russischen Wissen-
schaftszentrums „Kurtschatow-Institut" hat zum 
ehemaligen Schutzkonzept wörtlich ausgeführt: „Der 
Schutz vor äußeren Tätern wurde auf militärische 
Art und Weise gelöst. Das Institut wurde durch aus-
gewählte Militärangehörige bewacht. Die Wahr-
scheinlichkeit der inneren Feinde wurde einge-
schränkt: erstens durch allgemeine Geheimhal-
tung und zweitens durch ein doppeltes Auswahl-
system bei der Personaleinstellung. Erforderlich 
waren Referenzen und Bürgschaften von bereits im 
Institut tätigen Personen und eine äußerst genaue 
Überprüfung im Ministerium für Staatssicherheit 
(MGB). Eine wichtige Rolle spielte auch eine be-
sondere ,ethische Atmosphäre' um das Atomprojekt: 
ein außergewöhnliches Verhältnis des Staates zu 
den Arbeiten und den Mitarbeitern, patriotisches 
Bewußtsein, Ergebenheit für die große Sache, soli-
darische Verantwortung, das Gefühl des allsehen-
den Auges des Staates. Allen war bewußt, daß allein 
der Versuch, etwas zusätzliches zu erfahren oder 
gar zu entwenden, als Angriff gegen Staatsgeheim-
nisse, gegen die Grundpfeiler des Staates gewer-
tet werden würde (Spionage und Diversionstä-
tigkeit)" (Analyse der Schutzkonzeption des Russi-
schen Wissenschaftszentrums „Kurtschatow-Institut", 
MATB 19, S. 2) 

Die politischen Umwälzungen änderten zwangsläu-
fig diese Einstellung der Mitarbeiter zu ihrer Tätig-
keit. Daraus ergeben sich Schwachstellen im Sicher-
heitssystem. So sieht auch der amerikanische Sach-
verständige Prof. Dr. Falkenrath das größte Risiko 
darin, daß sog. „Insider", d.h. Wissenschaftler oder 
Techniker, die direkten Zugang zu Nuklearmateria-
lien haben, aufgrund ihres sehr schlechten und un-
zureichenden Lebensstandards versucht sein könn-
ten, Material abzuzweigen. Die Einrichtungen seien 
zwar weiterhin gegen äußere Angriffe relativ sicher, 
das echte Risiko ergebe sich aber aus der Lebens-
situation dieser „Insider" (74. Sitzung, Prof. Dr. Fal-
kenrath, S. 10 f.). 
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Über die bei Kernkraftwerken tatsächlich realisierten 
Maßnahmen des physischen Schutzes hegen wenige, 
zum Teil widersprüchhche Informationen vor. Aus 
diesen Angaben geht hervor, daß die baulichen und 
sonstigen technischen Maßnahmen in vielerlei Hin-
sicht nicht den in westlichen Industrieländern gel-
tenden Anforderungen an den physischen Schutz 
entsprechen. Bewaffnetem Wachpersonal fällt die 
Hauptaufgabe des physischen Schutzes zu. Perso-
nelle Sicherungsmaßnahmen sind jedoch - nicht nur 
in Zeiten des Umbruchs - am wenigsten wirksam, 
wenn nicht stets für ein sehr hohes Ausbildungs-, 
Ausrüstungs- und Motivationsniveau gesorgt wird. 
Über den physischen Schutz der für die Entwendung 
von Kernbrennstoffen besonders anfälligen Anlagen 
zur Wiederaufarbeitung und zur Brennelementeher-
stellung liegen keine Informationen vor (Dokument 
Nr. 154). 

Nach den Feststellungen des interministeriellen Be-
richts ist die weitere Entwicklung nur schwer abzu-
schätzen. Zwar würden die betroffenen Länder zu-
nehmend Anstrengungen unternehmen, wirksame 
Kontrollsysteme aufzubauen, um illegalen Aktionen 
mit Nuklearmaterial zu begegnen. Doch gleichzeitig 
erhöhten der weitere Zerfall der staathchen Autoritä-
ten und die sich verschärfende wirtschaftliche Misere 
in weiten Bereichen der ehemaligen UdSSR das 
Risiko, daß radioaktive Materialien aller Art zumin-
dest aus zivüen Anlagen ihren Weg in unbefugte 
Hände nähmen. Eine illegale Verfügbarkeit noch 
größerer Mengen waffenfähigen Spaltmaterials als 
bisher könne nicht ausgeschlossen werden (Doku-
ment Nr. 153). Der Sachverständige Dr. Müller hat 
zwar bestätigt, daß verstärkte Anstrengungen unter-
nommen worden seien, offenkundige Mängel bei 
den Sicherheitskontrollen zu beheben und auch er-
ste, zum Teil bemerkenswerte Erfolge erzielt worden 
seien. Es könne aber bis zu einem endgültigen Erfolg 
noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern. Bis dahin 
bleibe der illegale Markt für Nuklearmaterial eine 
beachthche Bedrohung der inneren und internatio-
nalen Sicherheit (5. Sitzung, Protokoll Dr. Müller, S. 
141). Diese Einschätzung hat auch der Sachverstän-
dige Prof. Dr. Falkenrath zum Ausdruck gebracht 
(74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Falkenrath, S. 10-14). 

bb) Sicherheit der Bestände an radioaktiven Stoffen 
in militärischen Anlagen 

Nach Aussage von Dr. Schaper war der militärische 
Kernwaffenkomplex in zehn sogenannten geschlos-
senen Städten mit über hundert tausend Mitarbeitern 
konzentriert. In der früheren Sowjetunion seien die 
Bewohner und Mitarbeiter dieser Städte im Vergleich 
zum Rest der Bevölkerung extrem privilegiert gewe-
sen. Das normale Leben und die Arbeit seien völlig 
miteinander verwoben gewesen, kein Außenstehen-
der habe Zutritt gehabt. Bewachung und Sicherheit 
seien damals wegen der Einstellung des Personals 
unproblematisch gewesen. Es habe keinerlei Mög-
lichkeiten gegeben, daß das Personal in Kontakt mit 
kriminellen Kreisen geriet. Die Sozialstruktur sei so 
gut abgesichert gewesen, daß jeder seinen Platz ge-
habt habe. Deshalb sei eine loyale Haltung einfach 
selbstverständlich gewesen. Außerdem hätten im 

Fall des Nichtgehorsams gravierende Konsequenzen 
gedroht (61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, S. 18). 

Dem BND zufolge sind die Anlagen für den Kern-
waffenbau und die Kernwaffenlagerung immer noch 
gegen direkte Angriffe physisch gut gesichert. Auch 
nach Erkenntnissen, die in ehemahgen Kernwaffen-
depots im Gebiet der neuen Bundesländer gewonnen 
worden seien, könne davon ausgegangen werden, 
daß die Kernwaffen in der GUS einem physischen 
Schutz unterlägen, der westlichen Anforderungen 
sehr nahe komme. Der physische Schutz der De-
pots sei unter anderem gewährleistet durch höchste 
Geheimhaltung und Absicherung, bauliche Tarn- und 
Täuschungsmaßnahmen, weitflächig ausgebaute Sperr-
systeme, Sondertruppen als Bewachungspersonal, 
großangelegte Bunker oder Untertageanlagen (Be-
richt der Bundesregierung - BND - MAT A 1, I, 1.5, 
S. 21 f.; Dokument Nr. 154). 

Der Sachverständige Dr. Fechner geht ebenfalls 
davon aus, daß das militärische Material in Rußland 
jedenfalls zur Zeit sicher gelagert werde (45. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S. 40). Auch nach Angaben 
des Sachverständigen Prof. Dr. Falkenrath ist das Ri-
siko von Abzweigungen in nuklearen Waffenkom-
plexen gering. Wenn es dort zu Abzweigungen 
komme, dann erfolge dies wahrscheinlich nur durch 
„Insider", die Zugang zu solchem Material hätten. 
Allerdings sei es - im Gegensatz zu zivilen Anlagen -
vermutlich wesentlich schwieriger das Material 
herauszuschmuggeln (74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. 
Falkenrath, S. 11). 

Meldungen über das Verschwinden von Nuklear-
sprengköpfen - so der BND - seien bisher wenig 
glaubhaft gewesen und hätten sich nicht bestätigt. 
Es werde davon ausgegangen, daß komplette Kern-
waffen und waffengrädiges Spaltmaterial in Rußland 
sicher verwahrt seien und nukleare Gefechtsköpfe 
nicht unbemerkt entwendet werden könnten. Eine 
mögliche Schwachstelle stelle allerdings der Trans-
port dar. Problematisch werde es auf jeden Fall dann, 
wenn es Kriminellen gehngen sollte, Insider - wo-
möglich in Schlüsselfunktionen - für ihre Zwecke zu 
gewinnen. Angesichts der wirtschaftlichen und so-
zialen Schwierigkeiten sowie dem Rückgang der für 
Sicherungsaufgaben verfügbaren finanziellen und 
personellen Mittel, der stark um sich greifenden Kor-
ruption und der generell sinkenden Moral in den 
Streit- und Sicherungskräften könne sich die Situa-
tion in Zukunft verschlechtern. Das beständige An-
wachsen des organisierten Verbrechens gerade in 
Rußland und die Ineffektivität der dortigen Polizei-
kräfte seien nicht zu übersehen. Der BND befürchtet, 
die Wahrscheinlichkeit der Entwendung nuklearer 
Sprengköpfe könne in den nächsten Jahren zuneh-
men (Dokument Nr. 154). 

Beim physischen Schutz von Nuklearmaterial, das 
nach der Kernwaffenzerlegung vor seiner zivilen 
Nutzung mehrere Jahre zwischengelagert wird, ver-
folgt Rußland ein ähnhch strenges System wie beim 
Schutz von Nuklearwaffen. Rußland bemüht sich 
auch in diesem Bereich um technische Kooperation 
mit mehreren westhchen Staaten, einschließlich 
Deutschlands, um rasch über Transportkapazitäten 
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und Lagerstätten für das Kernmaterial verfügen zu 
können. Dabei sollen Sicherheitsstandards erreicht 
werden, wie sie für Transport und Lagerung von 
Kernwaffen gelten (Dokument Nr.154). 

Auch der Sachverständige Dr. Thomas geht davon 
aus, daß das abgerüstete Kernmaterial unter stren-
gen Schutzvorkehrungen gelagert wird. Er hat aber 
angemerkt, daß die Sicherheitslage in den drei 
für eine weitere Lagerung in Betracht kommenden 
Zentren nicht der in militärischen Einrichtungen ent-
spreche (5. Sitzung, Protokoll Dr. Thomas, S. 98 f.). 
Der Sachverständige Dr. Fechner hat ebenfalls dar-
auf hingewiesen, daß die im Zuge der Abrüstung zer-
legten Sprengköpfe aus den militärischen Depots in 
andere Anlagen verlegt würden. Dort müßten noch 
erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Si-
cherheitslage unternommen werden (45. Sitzung, 
Protokoll Dr. Fechner, S. 40 f.). Nach Aussage des 
Sachverständigen Dr. Müller wird selbst von russi-
scher Seite auf diesen Gefahrenbereich hingewiesen: 
Im April 1994 habe ein führender Vertreter von Mina-
tom, Lebedev, die Möghchkeit eines Diebstahls von 
abgerüstetem Plutonium nicht ausgeschlossen (5. Sit-
zung, Protokoll Dr. Müller, S. 161). Der Sachverstän-
dige Prof. Dr. Falkenrath hat diese Angaben bestätigt 
und ergänzend ausgeführt, das Zerlegen der Waffen 
in der Sowjetunion erhöhe paradoxerweise das län-
gerfristige Risiko des Schmuggels. Infolge der Abrü-
stungsmaßnahmen falle eine große Menge aus Ge-
fechtsköpfen stammendem Nuklearmaterials an, das 
bisher militärisch zwar gefährlich gewesen sei, aber 
nicht ohne weiteres habe entwendet werden können. 
Gelange dieses Material in Zwischenlager, die von 
Minatom kontrolliert würden, sei dort das Risiko der 
Abzweigung wesentlich erhöht (74. Sitzung, Proto-
koll Prof. Dr. Falkenrath, S. 6). 

cc) Sicherheit der Bestände an radioaktiven Stoffen 
im U-Boot-Reaktorbrennstoffbereich 

Als kritisch in bezug auf Nukleardiebstahl ist nach 
Auffassung des BND sowie mehrerer Sachverständi-
ger gegenwärtig auch die Situation bei der Marine 
zu bezeichnen, insbesondere bei der russischen 
Nordmeerflotte. Von dort werden mehrere Diebstahl-
versuche, zum Teil durch korrupte Offiziere, gemel-
det. Die Sachverständigen Dr. Schaper, Dr. Fechner 
und Prof. Dr. Falkenrath sehen den U-Boot-Reaktor-
brennstoffbereich als erhebliche Gefahrenquelle an. 
Sie haben berichtet, daß der U-Boot-Reaktorbrenn-
stoff unzureichend bewacht werde. Dies hätten russi-
sche Experten bereits mehrfach zugegeben. Dieser 
Bereich sei eben nicht den Anlagen zur Herstellung 
von Nuklearwaffen gleichzustellen (Bericht der Bun-
desregierung - BND - MATA 1,1, 1.5, S. 22; 61. Sit-
zung, Protokoll Dr. Schaper, S. 21; 45. Sitzung, Proto-
koll Dr. Fechner, S. 43; 74. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. 
Falkenrath, S. 9-11). 

c) Spaltstoffflußkontrolle 

Außer dem physischen Schutz ist auch die recht-
zeitige Aufdeckung von Diebstählen ein wesent-
liches Element der Materialsicherung. Die rechtzeiti-
ge Entdeckung von Kernmaterialabzweigungen in 
einer Anlage kann durch bestimmte organisatorische 

und technische Maßnahmen gewährleistet werden. 
Als organisatorische Maßnahme kommt die Einrich-
tung einer genauen Buchführung (Dokumentation) 
über die Bestände an Kernmaterial, dessen Zu- und 
Abgänge in der Anlage, in Betracht. Diese Buchfüh-
rung wird ermöglicht durch technische Maßnahmen, 
die eine Kernmaterialbilanzierung an den sogenann-
ten Schlüsselmeßpunkten gestatten. Schlüsselmeß-
punkte sind Orte in einer Anlage, an denen das 
Kernmaterial in einer Form vorkommt, die seine Mes-
sung zur Bestimmung des Materialflusses oder des 
Bestandes ermöglicht. Schlüsselmeßpunkte umfas-
sen somit - jedoch nicht ausschließlich - die Eingän-
ge und Ausgänge des Kernmaterials im technischen 
System - einschließlich des gemessenen Ausschusses 
- und die Lager in Materialbilanzzonen. Ein solches 
organisatorisch-technisches System wird als instru-
mentierte Spaltstoffflußkontrolle bezeichnet. Die so-
genannte Spaltstoffflußkontrolle ist also ein Meß-
und Buchhaltungssystem, um in gewissen zeithchen 
Abständen festzustellen, ob irgendwo Kernbrenn-
stoffe verschwunden sind. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Systeme 
der Spaltstoffflußkontrolle nicht entwickelt wurden, 
um Materialdiebstähle zu erschweren, sondern um 
dem Mißbrauch der friedlichen Nutzung der Kernen-
ergie und der Wiederaufarbeitung durch Abzwei-
gung von spaltbarem Material für die Herstellung 
von Atomwaffen oder deren Weiterverbreitung durch 
die Anlagenbetreiber vorzubeugen. Die Spaltstoff-
flußkontrolle und das unbeschränkte Zugangsrecht 
für internationale Inspektoren stellen die Basis der 
Tätigkeit der Internationalen Atomenergieorganisa-
tion (IAEO) dar. Aufgabe der IAEO ist die Überwa-
chung (Safeguards) von Atomenergieanlagen sowie 
die Implementierung des Nichtverbreitungsvertra-
ges. Ein vergleichbares Überwachungssystem hat 
EURATOM für seine Mitgliedstaaten aufgebaut. 

Um als rein internes Mittel zur frühzeitigen Auf-
deckung von Materialabzweigungen zu Diebstahl-
zwecken genutzt zu werden, ist die Spaltstofffluß-
kontrolle entsprechend auszugestalten (kurze Meß-
perioden, geeignete interne oder externe Inspekto-
ren). 

Die UdSSR unterlag nicht den Safeguards der IAEO. 
Dennoch hatte sie in Ansätzen ein System der Spalt-
stoffflußkontrolle auf nationaler Ebene eingerichtet. 
Dieses System bestand in einer Art handschriftlicher 
Buchhaltung. Danach wurde handschriftlich Buch 
darüber geführt, welcher Kernbrennstoff in welcher 
Menge aus einem Lager ausgegeben wurde und wel-
che Menge gegebenenfalls zurückgegeben wurde 
(61. Sitzung, Protokoll Gutschmidt, S. 5). Rußland sei 
außerordentlich stark daran interessiert, technische 
Systeme zu übernehmen, die der Spaltstoffflußkon-
trolle dienten. Ein solches System sei in Rußland 
nicht sehr weit entwickelt. Die Zusammenarbeit mit 
den Amerikanern sei aber gerade auf diesem Gebiet 
außerordentlich intensiv (61. Sitzung, Protokoll Gut-
schmidt, S. 4). 

Eine Ausdehnung der IAEO-Safeguardsmaßnahmen 
auf alle zivilen kerntechnischen Anlagen in den 
GUS, außer Rußland, - insbesondere auf kritische 
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Teile des Brennstoffkreislaufs, auf RBMK-Anlagen, 
auf Zwischenlager und Konversionsanlagen für Waf-
fenplutonium - würde zu erheblichen Kostensteige-
rungen bei der IAEO sowie zu Personalengpässen 
führen, sofern nicht an anderer Stelle (z.B. in den von 
EURATOM überwachten Staaten) eingespart wird. 
Dennoch streben die IAEO-Vertragsstaaten dies für 
alle GUS aus Nichtverbreitungsgründen an (Doku-
ment Nr. 153). 

d) Exportkontrolle 

Nach Angaben des BND stellen auch die relativ lük-
kenhaften Grenzkontrollen in Rußland, insbesondere 
an den südöstlichen Grenzen, einen großen 
Schwachpunkt bei der Kontrolle des Nuklearhandels 
dar. Die übrigen Staaten der GUS führen so gut wie 
keine Grenzkontrollen durch. Das Material könne 
daher relativ ungehindert auf verschiedenen Routen 
Rußland bzw. die übrigen Staaten der GUS verlassen 
(Bericht der Bundesregierung - BND - MATA 1,I, 1.5, 
S. 24). Zwar haben die GUS und MOE-Staaten in-
zwischen überwiegend gesetzliche Voraussetzungen 
für die Exportkontrolle geschaffen; d. h. entsprechen-
de Vorschriften mit Listen der zu kontrollierenden 
Waren liegen vor. Auch wird mit der Ausgestaltung 
der Exportkontrollsysteme begonnen. Die einzelnen 
Staaten haben jedoch unterschiedliche Prioritäten 
beim Aufbau von Verwaltungsbehörden und der 
Ausbildung von Personal. 

Die Mehrheit der Staaten der GUS hat ein Abkom-
men über die Koordinierung von Exportkontrollen 
geschlossen; die 4 Staaten, die Kernwaffen besitzen 
(Rußland, Ukraine, Weißrußland und Kasachstan), 
sind diesem Abkommen beigetreten. Dennoch dürfte 
die tatsächliche Durchführung von Exportkontrollen 
in den meisten Staaten noch auf erhebliche Hinder-
nisse stoßen (Dokument Nr. 153). Hinzu kommt noch, 
daß im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Mei-
nung der Umgang mit HEU und Plutonium relativ 
einfach ist. Obwohl Plutonium radioaktiv ist, strahlt 
es nur Alpha-Partikel aus, die nicht in die Haut ein-
dringen. Uran ist nur schwach radioaktiv. Diese Ma-
terialien können daher nach dem Stand der Technik 
nur mit Geräten, die relativ nahe an sie herangeführt 
werden, entdeckt werden. Solche Geräte stehen an 
den wenigen Zollstellen der Tausende von Kilometer 
langen Grenzen innerhalb oder an der Peripherie der 
ehemaligen Sowjetunion nicht zur Verfügung. 

e) Integrität von Kernwaffenwissenschaftlern 

Bei den Risiken der Verbreitung von Kernwaffen 
spielt auch die Abwanderung von wissenschaft-
lichem „Know-how" eine Rolle. Man geht davon aus, 
daß etwa 10.000 bis 15.000 Mitarbeiter Kenntnisse 
haben, die bei der Herstellung von Kernwaffen von 
Bedeutung sind. Hierzu zählen aber auch Fachleute 
für die Technik der Anreicherung, die auch in ver-
schiedenen industrialisierten Nichtkernwaffenstaa-
ten wie z. B. der Bundesrepublik Deutschland eben-
falls angewendet wird. Spezielle Kenntnisse, die sich 
direkt auf die Konstruktion und die Funktionsweise 
von Kernwaffen beziehen, haben etwa 2000 Mitar-
beiter in den GUS-Staaten. Im Gegensatz zu ihren 
Wissenschaftskollegen in Moskau oder St. Peters-

burg, von denen fast alle Nebentätigkeiten z.B. als 
Busfahrer oder Händler nachgehen, um zu überle-
ben, haben Nuklearexperten in den entlegenen rus-
sischen Städten keine Möglichkeit, sich etwas dazu-
zuverdienen. Nach russischen Angaben ist noch kein 
Kernwaffenspezialist abgewandert, wohl aber hoch-
qualifiziertes Personal aus der nuklearen Grundla-
genforschung und zivilen Forschungsprogrammen 
(61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, Protokoll, Anlage, 
5. 9). Auch nach Ansicht von Dr. Schaper ist die Elite 
noch nicht in Proliferationsvorhaben verwickelt. Auf 
Dauer muß ihrer Meinung nach aber etwas unter-
nommen werden, damit die immer schwierigere 
wirtschaftliche Lage dieser Wissenschaftler nicht zur 
mißbräuchlichen Nutzung ihrer Kenntnisse oder des 
ihnen anvertrauten Materials führt. Erste Warnzei-
chen gibt es schon. Dr. Schaper hat von einer Verhaf-
tung russischer Wissenschaftler auf einem Flughafen 
berichtet, von dem aus sie nach Nordkorea ausreisen 
wollten. Die Verhafteten hatten besondere Kennt-
nisse über die Technik der Anpassung von Spreng-
köpfen an Trägerraketen. Dieser Fall ist von den 
russischen Behörden bestätigt worden (61. Sitzung, 
Protokoll Dr. Schaper, S. 21). 

6. Transitrouten 

Nach Erkenntnissen des BND erfolgt der Transport 
der geschmuggelten Nuklearmaterialien überwie-
gend auf dem Landweg z. B. in Bleibehältern, leeren 
Gasflaschen, Patronenhülsen, selbstgebastelten Be-
hältnissen. Eingesetzt werden Kraftfahrzeuge, Touri-
stenbusse oder Züge. Auch der Schiffsweg über die 
Ostsee wurde bereits gewählt. Zumindest im Mün-
chener Plutoniumfall wurde ein Flugzeug als Trans-
portmittel genutzt. 

Die Transportwege führten zunächst meist über die 
nordöstlichen Staaten, d.h. das Baltikum, Weißruß-
land und Polen, aber auch durch südöstliche Staaten 
über die Ukraine, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, 
Ungarn, Tschechien und die Slowakei sowie durch 
Österreich und die Schweiz. 

Im Vergleich zu 1992 und 1993 ging in jüngerer Zeit 
sowohl die Anzahl der Materialsicherstellungen als 
auch diejenige der Transitvorgänge durch das Balti-
kum etwas zurück. Im Jahre 1994 wurden insgesamt 
nur vier Fälle bekannt. Drei davon betrafen kontami-
nierte Lastwagen und Lieferungen von leicht konta-
miniertem Metallschrott, die nicht dem Nuklear-
schmuggel zuzurechnen sind. Diese Entwicklung 
könnte mit verstärkten russischen Kontrollen an den 
Grenzen zum Baltikum zusammenhängen. Mögli-
cherweise läßt aber auch allmählich das Interesse 
von Zwischenhändlern nach, die vergeblich Abneh-
mer gesucht haben. 

In letzter Zeit gewannen zwei Schmuggelrouten an 
Bedeutung. Eine Route im Osten verläuft von Ruß-
land über die Ukraine und Aserbaidschan in die Tür-
kei. Die in der Türkei aufgedeckten Schmuggelfälle 
weisen Ähnlichkeiten hinsichtlich des Materials, der 
Begleitpapiere (Expertisen) und der Methodik auf, so 
daß zumindest teilweise Zusammenhänge vermutet 
werden können. Die sichergestellten Stoffe (abgesi -
chertes Uran, Natururan) waren nicht waffenfähig 
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und gaben keine gefährliche Strahlung ab. Insge-
samt handelte es sich im Jahre 1994 um neun Fälle 
(Sicherstellungen, Hinweise und Angebote). Der 
Täterkreis umfaßte russische, aserbaidschanische, 
ukrainische, türkische und iranische Staatsbürger. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1994 spielte die 
Transportroute von Rußland über die Ukraine, Mol-
davien und Rumänien eine größere Rolle. Der Grund 
für die Zunahme der Aktivitäten in dieser Region 
dürfte einerseits die offene Grenze zwischen Rußland 
und den genannten Ländern sein. Andererseits deu-
tet sich eine relativ gut organisierte Struktur von 
„Schmugglerfirmen allgemeiner Art" an, insbeson-
dere in Chisinau (Moldawien). Diese Firmen verfü-
gen über Kontakte nach Rumänien und Westeuropa. 

Besondere Bedeutung hatte auch 1994 wieder die 
Tschechische Republik. Im Jahre 1992 gab es 10 
Fälle, 1993 keinen, 1994 12 Fälle, in denen die Tsche-
chische Republik als Transitland in Erscheinung trat. 
In zwei Fällen (Landshut, Prag) ging es um hochan-
gereichertes Uran, welches grundsätzlich zur Her-
stellung eines Kernsprengsatzes geeignet war. Ver-
bindungen zwischen den beiden Fällen sind durch 
den Täterkreis und das Material gegeben (Bericht 
der Bundesregierung - BND - Mat A 1,I, 24 f.). 

Auch im Jahre 1995 wurden die Materialien nach 
den Beobachtungen des BND überwiegend auf dem 
Landweg und den beschriebenen Transitwegen 
transportiert, d.h. im Norden über das Baltikum, im 
Südosten über Aserbaidschan und die Türkei bzw. 
die Länder hinter dem Kaspischen Meer (Kasachstan, 
Afghanistan, Usbekistan) und entlang der Route 
Ukraine - Moldavien - Rumänien - Ungarn - Slowa-
kei und Tschechien in Richtung Westeuropa. Die Ak-
tivitäten sind auf die einzelnen Länder und Transi-
trouten wie folgt verteilt: Aus Rußland wurden 23 % 
der Fälle bekannt. Hierbei handelte es sich vorwie-
gend um die Feststellung von Diebstählen bzw. die 
Sicherstellung von entwendetem Material. Über das 
Baltikum wurden etwa 14 % dieser Aktivitäten abge-
wickelt. Bei den bekanntgewordenen Fällen ging es 
vorwiegend um Schmuggel von Strahlenquellen. In 
Polen und Weißrußland sind laut BND ca. 4 % dieser 
Schmuggelfälle angesiedelt. In der Türkei und Aser-
baidschan ereigneten sich ebenfalls ca. 4 % der 
Fälle. Etwa 12 % der Fälle hatten Bezug zu Afghani-
stan, Usbekistan und Kasachstan, wobei allerdings 
einschränkend festzustellen ist, daß es sich durch-
weg um unbestätigte Hinweise auf Schmuggelvor-
gänge oder um vermutlich nicht proliferationsrele-
vantes Material handelte. Entlang der Route Ukraine, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Tsche-
chien beobachtete der BND etwa 25% der fest-
gestellten Aktivitäten. Hierbei handelte es sich zu 
einem großen Teil um Fälle, die vom Täterkreis her 
zusammenhängen. In weiteren 17 % der Fälle gab es 
Hinweise auf Kaufinteressenten oder angeblich er-
folgte Beschaffung von Ländern aus dem Bereich 
Nah-/Mittelost (Dokument Nr, 152). 

Der BND rechnet auch weiterhin mit einem Abfluß 
radioaktiver Materialien, da die Grenzkontrollen in 
den Herkunfts- und Transitländern überwiegend 
mangelhaft sind. Eine Kontrolle an den Grenzen 

zwischen den Staaten der GUS existiert praktisch 
nicht. Dagegen wurden in Litauen und Polen inzwi-
schen z.B. Tordetektoren installiert, mit denen in den 
letzten Jahren eine Reihe von radioaktiven Materia-
lien - meist kontaminierter Metallschrott - festge-
stellt und zurückgewiesen werden konnten. Völlig 
unklar ist, ob und wieviel Material im asiatischen Teil 
über die Grenzen Rußlands gelangt. Auch in den 
Transitländern außerhalb der GUS mangelt es an 
Grenzkontrollen (Dokument Nr. 152; Bericht der Bun-
desregierung - BND - Mat A 1, I, 24 f.; vgl. auch Er-
ster Teil Zweiter Abschnitt B 15 d), S. 201). 

7. Anbieter und Kaufinteressenten (Nachfrager) 

Der BND unterscheidet bei der illegalen Beschaffung 
und dem Angebot von Nuklearmaterial zwischen 
zwei Varianten. Zum einen lassen Personen, die mit 
Waren aller Art handeln, in möglichst großem Umfeld 
verlauten, sie könnten alles beschaffen - egal was es 
sei und in welchen Mengen - ohne daß tatsächlich 
bereits Zugänge bestehen. Das Material wird in die-
sen Fällen erst dann beschafft, wenn eine ent-
sprechende Nachfrage entsteht. Zum anderen wird 
Material auf Verdacht entwendet. Die Täter horten 
dann das Material für spätere Geschäfte. In beiden 
Fällen wollen sie in möglichst kurzer Zeit möglichst 
viel Geld verdienen (Bericht der Bundesregierung, 
MATA 1,11,1.1, S. 26). 

Angesichts der desolaten Zustände in den Herkunfts-
ländern, in denen selbst hochqualifiziertes Personal 
extrem niedrige Löhne erhält und auf diese zum Teil 
auch noch monatelang warten muß, ist der Anreiz für 
potentielle Täter sehr groß, scheinbar wertvolles Gut 
zu stehlen und zu Höchstpreisen zu verkaufen. Wenn 
dann die Medien in sensationeller Aufmachung über 
astronomische Summen berichten, die beim Verkauf 
solcher Stoffe angeblich zu erzielen sind und gleich-
zeitig schildern, wie einfach die Ware über staatliche 
Grenzen hinweg zu transportieren ist, wird der An-
reiz entsprechend erhöht. Schließlich spielt noch eine 
Rolle, daß die Maßnahmen zur Sicherung der radio-
aktiven Stoffe in den entsprechenden Institutionen so 
unzulänglich sind, daß ein Zugriff tatsächlich ohne 
großes Risiko erfolgen kann (Bericht der Bundes-
regierung, MAT A 1, II, 1.1, S. 27). Meist wird das 
Material dann von den Anbietern über eine Reihe 
von Zwischenhändler weitergegeben. 

a) Anbieter und Zwischenhändler 

Auf der Anbieter- und Händlerseite zeichnet sich 
- nach Erkenntnissen des BND - zunehmend ein ge-
wisser Organisiertheitsgrad ab. Bestimmte Personen, 
Firmen oder Institute mit internationalen Verbindun-
gen treten gehäuft in Erscheinung. Dabei steht der 
Nuklearhandel nicht unbedingt im Vordergrund, 
sondern stellt oft lediglich ein Gelegenheitsgeschäft 
dar. Vertreter einschlägiger Firmen treten meist auch 
als Vermittler von seltenen und isotopenreinen Me-
tallen auf. Typischerweise lassen sich diese Firmen 
bestimmten Branchen zuordnen. Zu nennen sind ins-
besondere Unternehmen aus dem Bereich des Waf-
fenhandels, der Computer- und Medizintechnik, des 
Öl- und Treibstoffhandels sowie Reiseunternehmen, 
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Sicherheitsdienste, Speditionen und Firmen der Un-
ternehmens- und Finanzberatung (Bericht der Bun-
desregierung, MATA 1, II, 1.1, S. 27). 

Zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, daß ehe-
malige Militär- bzw. KGB-Angehörige in den Nu-
klearschmuggel, insbesondere in die Beschaffung 
des Materials, verwickelt sind. So entwendeten Offi-
ziere aus der Marinebasis von Murmansk Brennele-
mente für Nuklear-U-Boote. In Rumänien wurden in 
zwei Fällen Offiziere der Armee und der Präsidial-
wache verhaftet. In Ungarn wurde ein russischer 
Oberst festgenommen, der einen uranhaltigen Ab-
schirmbehälter in Rußland gestohlen hatte. Auch ver-
dichten sich Hinweise auf die Beteiligung ehemaliger 
und aktiver Offiziere aus Moldawien, Rumänien, 
Ukraine und Rußland am Nuklearschmuggel auf ei-
ner Route über Moldawien und Rumänien (Bericht 
der Bundesregierung, MATA 1, II, 1.1, S. 27). 

Nach Angaben des BND waren am Nuklearschmug-
gel anfangs ausschließlich Nicht-Fachleute beteiligt. 
Dies zeigte sich zum einen an dem weitreichenden 
Spektrum von unterschiedlich wertvollen Materia-
lien, die ein und dieselbe Tätergruppe als Probe für 
eine bevorstehende Lieferung anbot. Zum anderen 
ergab sich dies aus der unfachmännischen Beschrei-
bung des Materials und seinem unsachgemäßen Um-
gang. In jüngster Zeit hat der BND erste Anzeichen 
für eine gezieltere Auswahl des Materials und für 
eine stärkere Professionalisierung der Händler fest-
gestellt. Die Angebote, in denen ausdrücklich von 
hochangereichertem Uran oder Plutonium die Rede 
war, haben seit Ende 1993/Anfang 1994 um etwa das 
Vierfache zugenommen. Allerdings ergaben spätere 
Analysen bei den sichergestellten Materialien meist 
nur leicht angereichertes, „abgereichertes" oder Na-
tururan (Bericht der Bundesregierung, MAT A 1, II, 
1.1, S. 27). 

Die Tendenz zu steigender Professionalität deutete 
sich seit der zweiten Jahreshälfte 1994 an. Im Mün-
chener Plutoniumfall bewiesen die Täter nicht nur 
Professionalität bei der Abschirmung des Materials. 
Ihnen war auch der Anteil des Pu 239-Isotops sowie 
der Anreicherungsgrad des Lithiums bekannt. Bei 
der Sicherstellung von hochangereichertem Uran in 
Prag stellte sich ein tschechischer Kernphysiker als 
Drahtzieher heraus. Ein aserbaidschanischer Nu-
klearwissenschaftler aus Baku soll - neben anderen 
Personen aus dem Hochschulbereich - in einen Nu-
klearschmuggel in der Türkei verwickelt gewesen 
sein. Ebenfalls in der Türkei soll ein russischer Pro-
fessor 10 kg Uran angeboten haben. Anfang 1995 
ging beim BND ein Hinweis auf einen syrischen 
Chemiker ein, der über den Kauf von radioaktivem 
Material aus Rußland verhandelte und gleichzeitig 
für die Analyse des Materials zuständig sein sollte. 
Nach Erkenntnissen des BND haben kriminelle 
Gruppen in der letzten Zeit Nuklearexperten gezielt 
angeworben, um Transportmethoden für radioaktives 
Schmuggelgut zu entwickeln, mögliche Transport-
wege herauszufinden und Materialanalysen vorneh-
men zu lassen. Ein Nachweis für eine solche Beteili-
gung mafioser Organisationen am Nuklearschmug-
gel ließ sich zuvor nicht führen (Bericht der Bundes-
regierung, MATA 1, II, 1.1, S. 28). 

1994/1995 hat sich nach Meinung des BND aber die 
Lage verschärft. Erstmals sei die Existenz von organi-
sierten Gruppierungen bekannt geworden, die sich 
u. a. auch mit Schmuggel von Nuklearmaterial befaß-
ten. Es sei deutlich geworden, daß in vielen Fällen 
mit Sicherheit und bei weiteren mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Verbindungen zwischen den Tätern 
bestanden. Der BND hat drei Komplexe solcher Er-
eignisse festgestellt. Dazu zählten u. a. die Sicher-
stellung von waffenfähigem Material im Jahr 1994 
(Plutonium in Tengen, hochangereichertes Uran in 
Landshut und Prag, Plutonium in München). Nach 
Erkenntnissen des BND bestand in den jeweiligen 
Täterkreisen grundsätzlich Interesse an einem Ge-
schäft mit Spaltmaterialien. Dies zeigen auch verein-
zelte Plutoniumangebote, die in den Jahren 1994/95 
beobachtet wurden. Außerdem bestanden weitrei-
chende Kontakte zu zweifelhaften „Geschäftsleuten" 
mit gleichgelagerten Interessen in zahlreichen Län-
dern. Typisch für solche Schmugglerkreise ist, daß 
die Beteiligten unter verschiedenen Namen und Fir-
men auftraten; sie verfügten manchmal über mehrere 
Zweigstellen im Ausland, oft mit ähnlich lautenden 
Namen. Die Tatsache, daß verschiedene Personen 
und Firmen über einen längeren Zeitraum immer 
wieder in Erscheinung treten, zeigt - so der BND -, 
daß solche Kontakte nicht zufällig oder temporär sind 
(Dokument Nr. 152). 

Vereinzelt hat der BND in Fällen des illegalen Um-
gangs mit Nuklearmaterial Hinweise auf Personen 
erhalten, die der Organisierten Kriminalität zuzu-
rechnen waren. Ein Interesse der Organisierten Kri-
minalität als Organisation in den nuklearen Schwarz-
markt einzusteigen oder gar die Kontrolle von Nu-
klearanlagen zu übernehmen, konnte der BND aber 
nach wie vor nicht zuverlässig belegen. Mit der allge-
mein zu beobachtenden Tendenz einer zunehmen-
den Verstrickung der Organisierten Kriminalität in 
Rußland mit den dortigen Behörden wächst nach 
Auffassung des BND dennoch die Gefahr der Infiltra-
tion von für den Nuklearbereich zuständigen Behör-
den durch mafiose Gruppen. Darüber hinaus liegen 
dem BND Erkenntnisse vor, daß organisierte Banden 
hinter dem Handel mit Buntmetallen aus Rußland 
über Weißrußland nach Litauen und Deutschland 
stehen. In diesen Fällen handelt es sich häufig um 
radioaktiv kontaminierte Ladungen. Insbesondere 
sollen seltene Metalle von Gruppen der Organisier-
ten Kriminalität gehandelt werden. Diese Gruppen 
sollen über Infrastrukturen verfügen, die sie bei In-
teresse jederzeit für den Nuklearschmuggel nutzen 
können. 

Der BND meint, das Interesse der Organisierten Kri-
minalität am Handel mit verschiedenen speziellen 
Metallen sei im Hinblick auf eine mögliche Prolifera-
tion nicht unbedenklich. Zahlreiche Materialien, wie 
z.B. Beryllium oder Zirkonium, kommen entweder in 
Kernwaffen selbst oder in speziellen Kerntechnolo-
gien zum Einsatz und unterliegen aus diesem Grun-
de Ausfuhrbeschränkungen. Der BND befürchtet, 
daß Länder mit Ambitionen zur Entwicklung eines 
eigenen Kernwaffenprogramms auf diesem Wege 
Material erwerben könnten. Zwei Fälle, die 1995 
bekannt wurden, bestätigen diese Vermutung. Bei 
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der Beobachtung der illegalen Nuklearhändler fällt 
auf, daß diese - wie die Organisierte Kriminalität -
in den Handel mit seltenen und wertvollen Metallen, 
Gold und Edelsteinen involviert sind. Eine direkte 
Verbindung von mehr oder weniger zusammenhän-
genden Nuklearschmugglergruppen mit der „pro-
fessionellen" Organisierten Kriminalität ist bisher 
nicht erkennbar. Möglicherweise verfügt dieser Per-
sonenkreis aber über Beziehungen zu Randbe-
reichen der Organisierten Kriminalität (Dokument 
Nr. 152; 47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, S. 158 f.). 

Auf längere Sicht stellt das organisierte Verbrechen 
aber auch in diesem Zusammenhang eine ernste Be-
drohung dar. So wird bereits heute von russischer 
Seite gewarnt, daß „internationale Mafia-Struktu-
ren" versuchten, den illegalen Handel mit Spaltmate-
rial zu organisieren. Im Westen wird befürchtet, daß 
durch den Handel mit Nuklearmaterialien dem orga-
nisierten Verbrechen in Rußland die Infrastruktur 
und Erfahrung zuwachsen könnte, die es in der Zu-
kunft sogar für die Weiterleitung von abgezweigten 
Kernwaffen nutzen könnte. Gruppen des organisier-
ten Verbrechens in Rußland verfügen wohl schon 
heute über die Mittel, um Spaltmaterial illegal zu 
potentiellen Kunden zu transportieren. Sie haben 
wahrscheinlich auch die Möglichkeit, mit Erpres-
sung, Einschüchterung oder Bestechung Personen, 
die mit Nuklearmaterial bis hin zu Kernwaffenmate-
rial umgehen, zur Zusammenarbeit bei der Abzwei-
gung zu veranlassen. 

Das organisierte Verbrechen dürfte aber wahrschein-
lich erst dann in diesen noch relativ neuen Zweig ille-
galer Geschäfte einsteigen, wenn die Wahrschein-
lichkeit, in diesem Bereich große Gewinne zu erzie-
len, hinreichend gesichert ist. Auch Jaques Attāli 
geht davon aus, daß es Anzeichen dafür gibt, daß 
sich organisierte Verbrecherbanden darauf vorberei-
ten, in diesen Markt zunächst als Vermittler und bald 
auch als Kunden einzudringen (Jaques Attāli, Strah-
lende Geschälte, S. 108). 

b) Kaufinteressenten 

Obwohl sich im Jahre 1995 die Indizien mehrten, daß 
der Nukleare Schwarzmarkt zu einem Proliferations-
problem heranwächst, ist dem BND bisher noch kein 
Fall bekannt geworden, in dem der Weg von illegal 
gehandeltem radioaktivem Material vom Ort der Pro-
duktion über die Anbieter und Zwischenhändler bis 
zum Endabnehmer lückenlos nachvollzogen werden 
konnte. Es gibt deshalb keine Erkenntnisse zu End-
abnehmern oder zum beabsichtigten Endverbleib 
der Stoffe. Entsprechende Informationen der Exeku-
tivorgane aus den strafrechtlich behandelten Fällen 
liegen dem BND nicht vor (Bericht der Bundesregie-
rung, M AT A 1, II, S. 29 f.). Auch nach Darstellung 
des BKA hat sich die bisher vertretene Ansicht, daß 
in der Bundesrepublik Deutschland außerhalb eines 
„Vermittler- bzw. Anbietermarktes" kein Markt für 
den illegalen Handel in diesem Deliktsfeld gegeben 
sei, grundsätzlich bestätigt. Zwar würden in ver-
schiedenen Ermittlungsverfahren immer wieder Be-
hauptungen aufgestellt, daß es potentielle Abnehmer 
für radioaktive Stoffe gebe, dies habe jedoch bisher 
nicht verifiziert werden können (Bericht der Bun-

desregierung, MAT A 1, II, S. 29 f.). Das haben vor 
dem Untersuchungsausschuß auch der Leiter des im 
BKA für Nuklearkriminalität zuständigen Referates 
Krömer sowie der damalige Präsident des BKA Prof. 
Zachert bestätigt (64. Sitzung, Protokoll Krömer, 
S. 44 f.-, 56. Sitzung, Protokoll Prof. Zachert, S. 29). 

Nach Erkenntnissen des BND, des CIA sowie des 
Sachverständigen Prof. Dr. Falkenrath sind allerdings 
in letzter Zeit vermehrt Hinweise auf Versuche von 
Ländern des Nahmittelost-Bereichs bekannt gewor-
den, Spaltmaterial zu beschaffen. Für den Zeitraum 
seit etwa Mitte der 80er Jahre bis zum 30. April 1995 
lagen dem BND insgesamt rund 40 nachrichten-
dienstliche Hinweise auf Vorgänge vor, bei denen 
auch Kaufinteressenten erwähnt wurden. Bei vielen 
von diesen handelte es sich um Hinweise auf Kaufin-
teressenten, die zumeist als Angehörige von Staaten 
aus dem sog. „Krisenbogen" beschrieben wurden. 
Bis auf einzelne Ausnahmen waren diese Hinweise 
zu allgemein gehalten, als daß sie für eine Ein-
schaltung von Strafverfolgungsbehörden ausgereicht 
hätten (Bericht der Bundesregierung, MATA 1, II, 1.1, 
S. 30). Der Leiter des BND-Referates Auswertung/ 
Physik Dr. Dürr hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ergänzend ausgeführt, verschiedentlich hätten z.B. 
Waffenhändler aus Westeuropa, Afrika und Asien 
wirkliches Interesse an Nuklearmaterial gezeigt. 
Endgültige und juristischen Anforderungen genü-
gende Beweise für derartige Beobachtungen habe 
der BND bislang allerdings nicht erbringen können 
(47.Sitzung, Protokoll, Dr. Dürr, S. 161 ff.). Einige 
konkretere Meldungen, die beim BND im Jahre 1995 
eingingen, lassen aber - nach Einschätzung des BND 
- wegen der Plausibilität der Angaben und der Zu-
verlässigkeit der Quelle kaum noch Zweifel am Kauf-
interesse zumindest des Iran (Dokument Nr. 152). 
Nach Erkenntnissen des CIA hat Teheran bereits 
zivile und militärische Organisationen zur Unterstüt-
zung der Produktion spaltbaren Materials für Atom-
waffen verpflichtet. Um die Zeit der Entwicklung 
einer Waffe zu verkürzen, habe der Iran sich gleich-
zeitig bemüht, spaltbares Material vor allem aus 
Quellen in der früheren Sowjetunion zu beschaffen. 
Im Jahre 1994 sei bekannt geworden, daß der Iran 
ein offizielles Kaufinteresse an 600 kg hochangerei-
chertem Uran gezeigt habe, das in Kasachstan gela-
gert gewesen sei. Dieses Material hätten die Ver-
einigten Staaten aber im Sommer 1994 in einer spek-
takulären Aktion unter dem Codenamen „Projekt 
Saphir" noch rechtzeitig vor dem Zugriff iranischer 
Aufkäufer ausgeflogen. Es gebe auch Hinweise auf 
ein mögliches Kaufinteresse der Staaten Irak, Libyen 
und Nordkorea (Bericht des Leiters der CIA, John 
Deutch, MAT B 24, S. 8 f.). Der Sachverständige Prof. 
Dr. Falkenrath hat ergänzt, ihm lägen zwar keine Be-
weise dafür vor, daß im Irak bereits versucht worden 
sei, gestohlenes Spaltmaterial zu kaufen oder es 
selbst zu entwenden. Er sei sich aber nicht sicher, ob 
es der Irak nicht in Zukunft versuchen werde (74. Sit-
zung, Protokoll Prof. Dr. Falkenrath, S. 8, 26). 

Die Sachverständige Dr. Schaper hat angegeben, im 
Gegensatz zur Drogenszene gebe es zumindest in 
Deutschland, in Westeuropa und den Industrielän-
dern keine Endabnehmer für geschmuggeltes Nu-
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klearmaterial. Als Endabnehmer kämen derzeit zu-
nächst einmal die sog. „Schwellenländer" Israel, In-
dien und Pakistan in Betracht. Es sei aber davon aus-
zugehen, daß alle drei Länder auf solche Methoden 
wie Nuklearschmuggel nicht angewiesen seien, weil 
sie eigene Produktionskapazitäten für Plutonium 
oder hoch angereichertes Uran hätten. Diese drei 
Länder schieden deshalb ihrer Auffassung nach aus. 
Übrig blieben die besorgniserregenden Länder Iran, 
Irak, Nordkorea und Libyen, wobei Libyen technisch 
nicht in der Lage sei, eine Kernwaffe zu bauen. In Be-
zug auf alle diese Länder könne man jedoch nach-
weisen, daß sie sich zumindest nicht in Deutschland 
nach Material umschauen würden (61.Sitzung, Proto-
koll, Dr. Schaper, S. 17, Anlage, S. 6). Die Sachver-
ständige Dr. Schaper hat weiter ausgeführt, mehrere 
Fälle in der Vergangenheit hätten gezeigt, daß der 
Markt vor allem von Journalisten angeheizt worden 
sei. So hätten russische Journalisten die kriminelle 
Szene in Rußland sowie russische Waffenlabors vor 
ein paar Jahren überhaupt erst darauf hingewiesen, 
daß es hier einen Bedarf geben könnte. Ähnlich wie 
in der Drogenbekämpfung, bei der V-Leute in den 
Markt eingeschleust werden würden, bestehe das 
Problem einer Gradwanderung zwischen dem, was 
noch zur Aufklärung beitrage, und dem, was bereits 
zum Anheizen dès Marktes führe. Das Verhalten 
Nachrichtendienstlicher Verbindungen und Verdeck-
ter Ermittler hätte nicht selten einen ähnlichen Effekt 
wie das Vorgehen der Journalisten gehabt. V-Leute 
der Geheimdienste oder der Polizei, die massiv auf-
getreten seien, hätten bei den Dieben und den Zwi-
schenhändlern Illusionen über die zu erzielenden 
Preise geweckt und so künstlich die Nachfrage be-
stärkt. Es sei außerdem denkbar, daß Scheinange-
bote zum Kauf von waffenfähigem Material das Inter-
esse der Händler an diesem Material bestärkt hätten. 
Eine weitere Abnehmerszene werde durch teilweise 
sehr uninformierte Kleinkriminelle gebildet, die 
ihrerseits die Hoffnung hätten, den großen Endab-
nehmer zu finden und schließlich das große Geschäft 
zu machen (61. Sitzung, Protokoll, Dr. Schaper, S. 17, 
Anlage, S. 6). 

Der Sachverständige Dr. Dürr hat demgegenüber die 
Auffassung vertreten, weder Angehörige der Ge-
heimdienste, noch V-Leute oder Polizeibeamte hät-
ten einen Käufermarkt geschaffen. Auslöser für Akti-
vitäten von Nachrichtendiensten seien vielmehr im-
mer tatsächliche Angebote von Nuklearmaterial ge-
wesen. Der Vorwurf, ein Markt sei durch polizeiliche 
Verfolgungsmaßnahmen erst geschaffen worden, sei 
abwegig (47.Sitzung, Protokoll, Dr. Dürr, S. 161 ff.). 

Nach Meinung des Sachverständigen Dr. Müller wird 
der nukleare Schwarzmarkt durch das Angebot 
angetrieben, das unabhängig von der Nachfrage 
etwaiger Konsumenten entstanden sei und weitge-
hend ohne eine solche Nachfrage bestehe. Die ge-
zielte Nachfrage von Journalisten, Diensten und der 
Polizei habe diesen Markt nicht geschaffen. Ursache 
für die Entstehung des Marktes sei der Zerfall von 
Ordnungs- und Kontrollstrukturen in der früheren 
Sowjetunion und in Osteuropa. Der Markt sei an-
gebotsgetrieben. Er entstehe durch das Zurverfü-
gungstellen von Material und gestalte sich offen-

sichtlich ähnlich wie Rohstoffspotmärkte. Material 
wandere, anders als im Drogenbereich, ohne zen-
tralisiert und hierarchisiert aufgebaute Vertriebsor-
ganisationen von Hand zu Hand. Der Markt bestehe 
aus einer Kette von ad hoc-Geschäften, deren Teil-
nehmer das Material jeweils von ihrem Vorgänger 
in der Hoffnung auf einen spekulativen Gewinn 
übernähmen. Solche Marktstrukturen seien bekannt 
von Spotmärkten bei Rohstoffen (5. Sitzung, Proto-
koll, Dr. Müller, S. 153 ff.) 

Der amerikanische Sachverständige Prof. Dr. Falken-
rath hat bekundet, das Bild eines Marktes oder 
Schwarzmarktes sei nicht geeignet, um die Problem-
situation verständlich zu machen. Das Bild eines 
Marktes stehe für einen regelmäßigen Austausch 
und Verkauf von Waren und Gütern. Dies treffe bei-
spielsweise auf den Handel bzw. Schmuggel mit Dro-
gen, Edelsteinen oder seltenen Tieren zu. Da das Pro-
blem hier lediglich in der Durchbrechung von Geset-
zen bestehe, sei es möglich, den illegalen Handel in 
diesen Bereichen allein durch konsequenten Geset-
zesvollzug zu bekämpfen. Der Schmuggel von Nu-
klearmaterial sei demgegenüber sehr viel gefähr-
licher, da es sich dabei nur um einen Teil des gene-
rellen Problems der nuklearen Weiterverbreitung 
handele. Seiner Ansicht nach sei die Hauptfrage 
nicht so sehr, ob es auf dem Schwarzmarkt eine 
Nachfrage nach radioaktivem Material gebe. Es 
müßte stattdessen gefragt werden, ob es Staaten ge-
be oder terroristische Gruppen, die Nuklearwaffen 
haben wollten, sich diese aber bisher nicht hätten be-
schaffen können. Die Antwort sei eindeutig ein Ja, 
soweit es Staaten betreffe. Dies sei eine internatio-
nale Sicherheitsfrage. Deshalb seien auch die Maß-
nahmen, die von den deutschen Behörden ergriffen 
worden seien, als Erfolg anzusehen. (74. Sitzung, Pro-
tokoll, Prof. Dr. Falkenrath, S. 2-4). 

8. Gefährdung durch Kriminelle und Terroristen 

Bedrohungspotential 

Die naheliegenste Gefahr, die von vagabundieren-
den Nuklearmaterialien ausgeht, besteht in der Mög-
lichkeit einer unbeabsichtigten radioaktiven Konta-
mination von Personen und Umwelt. Dazu kann es 
insbesondere aufgrund leichtfertigen Umgangs mit 
Kernmaterial durch unsachgemäßen Transport kom-
men. Längere Zeit unsachgemäß gelagertes Material 
(z. B. in einem Bahnhofsschließfach) kann unter Um-
ständen eine gefährliche Ortsdosisleistung an unbe-
teiligte Dritte abgeben (Bericht der Bundesregierung 
-BND-MAT A 1, I, 30 f.). 

Das Material kann aber auch in vielfältiger Weise zu 
kriminellen oder terroristischen Zwecken mißbraucht 
werden. Dies gilt selbst dann, wenn es sich nicht um 
waffenfähiges Material handelt. So besteht beispiels-
weise die Möglichkeit der Dispersion (feinverteiltes 
Zerstreuen) radioaktiven Materials mittels eines kon-
ventionellen Sprengsatzes (gelegentlich als „Radiolo-
gische Waffe" bezeichnet") oder der gezielten radio-
aktiven Kontamination von bestimmten Personen, 
Lebensmitteln oder des Grundwassers. Darüber hin-
aus kommt der Einbau einer versteckten Strahlen-
quelle, der Einsatz thermisch-kritischer Sprengsätze 
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und der Bau eines primitiven Kernsprengsatzes in 
Betracht. Außerdem können Kriminelle bzw. Terro-
risten den Besitz derartiger Materialien zu Erpres-
sungszwecken nutzen (Bericht der Bundesregierung 
- BND - MATA 1,I, S. 30 f.; Dokument Nr. 152). 

Für eine Dispersion eignen sich im Prinzip alle radio-
aktiven Isotope mit einer nicht allzu kurzen Halb-
wertzeit (etwa 200 Isotope erfüllen diese Bedingung) 
und mit chemischen Eigenschaften, die eine mög-
lichst dauerhafte Adsorption an Objekte in der Um-
gebung erlauben bzw. eine hohe biologische Wirk-
samkeit aufweisen. Geeignete Materialien stellen die 
auch auf dem Schwarzmarkt vagabundierenden 
Plutoniumisotope und Isotope wie Strontium 90, 
Cäsium 137 und Kobalt 60 dar. Besonders gefährlich 
ist eine Kontamination von Personen, Grundwasser 
und Lebensmitteln mit langlebigen Alphastrahlern, 
da diese eine hohe biologische Halbwertzeit aufwei-
sen (also vom Körper nur langsam wieder ausge-
schieden werden). Zu ihnen gehören Transurane. Be-
sonders bei Inhalation werden diese dauerhaft in 
Knochen und Lunge eingebaut und erzeugen dort 
schon in geringer Menge mit hoher Wahrscheinlich-
keit Krebs. Die Dekorporationsmaßnahmen sind be-
grenzt und nur kurz nach der Inkorporation erfolg-
versprechend. Wie bereits mehrfach geschehen, kön-
nen Täter erhebliche Gesundheitsschäden auch mit 
Hilfe versteckt (z.B. in Sesseln) eingebauter harter 
Gammastrahler (z. B. Kobalt 60, Cäsium 137) verursa-
chen. Auch solche Strahler kursieren auf dem 
Schwarzmarkt. Ein thermisch-kritischer Sprengsatz 
kann mit relativ kleinen Plutonium- oder Uranmen-
gen von einigen hundert Gramm hergestellt werden. 
Geeignet ist nicht nur hochangereichertes Uran, son-
dern auch schwach angereichertes Uran bzw. Uran-
oxid (z.B. Brennstoffpellets) (Bericht der Bundes-
regierung - BND - MATA 1, I, S. 31 f.; Dokument 
Nr. 152). 

Nach Erkenntnissen des BND waren Drohungen mit 
dem Einsatz von Kernsprengkörpern bisher wenig 
glaubwürdig. Bis vor kurzem konnte ausgeschlossen 
werden, daß Kernsprengsätze oder ausreichende 
Mengen an Spaltmaterial zur Verfügung standen. 
Noch liegen die Mengen bei den auf dem Schwarz-
markt sichergestellten, waffenfähigen Spaltstoffen 
unterhalb der erforderlichen kritischen Massen. Die 
Sicherstellungen von München und Prag haben aber 
gezeigt, daß Lieferungen in Kilogrammengen nicht 
mehr auszuschließen sind. Auch der kumulative Er-
werb kleiner Mengen ist möglich. Die bisher sicher-
gestellten, waffenfähigen Funde lagen allerdings in 
Form von Oxidpulver vor (Ausnahme: Tengener Plu-
tonium, 6 g Metallpulver), was eine zusätzliche Erhö-
hung der kritischen Masse oder die chemisch relativ 
komplizierte Reduktion zu Metall erfordern würde. 
Seit auch größere Mengen waffenfähigen Materials 
auf dem Markt erhältlich sind, kann im Falle einer 
Drohung oder eines Hinweises auf das Vorhanden-
sein eines Kernsprengsatzes nicht mehr ausgeschlos-
sen werden, daß tatsächlich Spaltmaterial in ausrei-
chender Menge verfügbar ist. Der Aufwand für eine 
präzise Beurteilung, welches Material in welchen 
Mengen Tätern möglicherweise tatsächlich zur Ver-
fügung steht, erhöht sich nach Einschätzung des 

BND aufgrund der neuen Entwicklung um ein Vielfa-
ches - ohne daß letztlich Unsicherheiten ganz ausge-
räumt werden können (Bericht der Bundesregierung 
- BND - MATA 1,1, S. 32; Dokument Nr. 152). 

Bekanntgewordene Fälle krimineller Anwendungen 

In ihrem Bericht nennt die Bundesregierung einige 
Fälle aus der Vergangenheit, die befürchten lassen, 
daß kriminelle oder terroristische Gruppen das hohe 
Droh- und Erpressungspotential, das ihnen mit radio-
aktiven Stoffen zur Verfügung steht, entdeckt und 
genutzt haben könnten: 

Im Trinkwasser von New York wurden 1985 Spuren 
von Plutonium festgestellt. Diese Kontamination war 
in einem anonymen Brief angekündigt worden. Im 
Januar 1993 lag dem Bay. LKA eine Meldung vor, 
wonach eine osteuropäische Tätergruppe daran 
dachte, auf dem Markt nicht absetzbares Nuklearma-
terial zu erpresserischen Zwecken zu nutzen. Sie 
wollte damit drohen, das radioaktive Material mittels 
einer konventionellen Explosion zu dispergieren. Im 
Dezember 1994 ging ein anonymer Hinweis ein, wo-
nach über München eine mit Atommüll präparierte 
Granate abgeworfen werde, falls deutsche Soldaten 
nach Bosnien geschickt würden. Im Jahre 1992 wur-
de erstmals ein versuchter Mord unter Anwendung 
radioaktiver Substanzen bekannt. In Kanada hatte 
ein chinesischer Gastwissenschaftler einen Kollegen 
kontaminiert. Ein weiterer Fall wurde im Jahre 1994 
bekannt. Ein Geschäftsmann aus der Schweiz hatte 
nach persönlichen Auseinandersetzungen seinem 
Kontrahenten ein Päckchen mit einer geringen Men-
ge Radium 226 zugeschickt. Die russische Presse 
meldete im November 1993 den ersten Mordfall. In 
dem Bürosessel eines Moskauer Firmenchefs war 
eine so starke Strahlenquelle eingebaut worden, daß 
er nach kurzer Zeit infolge der Strahlenbelastung 
starb. Ein ähnlicher Versuch wurde im Jahre 1981 
aus Frankreich bekannt. Man hatte radioaktives Ma-
terial (Hüllenteile von bestrahlten Brennelementen) 
unter dem Autositz eines unbeliebten Firmenchefs 
deponiert (Bericht der Bundesregierung - BND -
MATA 1,1, S. 33 f.). 

Ein erster Fall einer Drohung mit dem Einsatz eines 
Kernsprengkörpers ereignete sich im Dezember 
1992. In Moskau wurde ein Drohbrief verbreitet, mit 
dem eine angebliche palästinensische Exilregierung 
bestimmte politische Ziele erreichen wollte. Die Dro-
hung wurde jedoch nicht ernst genommen. Im 
November 1993 drohte ein Unbekannter, thermo-
nukleare Sprengsätze in vier deutschen Großstädten 
zu zünden, wenn die staatliche Lotterieverwaltung 
nicht 100 Mio. DM zu seinen Gunsten ausspiele. Im 
gleichen Monat tauchte ein Schreiben einer sog. 
„Bosniakischen Empörungsfront" auf, in dem diese 
die Zündung von vier Kernsprengsätzen in euro-
päischen Städten androhte, wenn nicht bestimmte 
politische Forderungen Bosniens erfüllt würden. Im 
Jahre 1994 gab es einen ähnlich gelagerten Fall in 
Deutschland. Ein angeblicher ehemaliger Offizier 
der DDR drohte mit der Zündung von sechs Atom-
bomben, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
versteckt seien. Der Täter konnte gefaßt werden (Be-
richt der Bundesregierung - BND - MATA 1,1, S. 33 f.). 
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Nuklearterrorism us 

Der BND erhielt in den letzten Jahren keine Informa-
tionen über Pläne terroristischer Gruppen, nukleare 
Mittel für ihre Zwecke einzusetzen. Vagen Hinwei-
sen in diese Richtung begegnete der BND stets mit 
Skepsis. 

Im Jahre 1993 übermittelten nachrichtendienstliche 
Verbindungen die Information, daß zwei extremisti-
sche arabische Islamistengruppierungen gezielte An-
strengungen unternähmen, Wissenschaftler arabi-
scher Herkunft mit kerntechnischer Ausbildung an-
zuwerben. Im Jahre 1994 ging ein Hinweis ein, daß 
radikal-islamistische Kreise mit kleinsten Mengen 
angereichertem Uran aus dem Sudan oder Libyen 
beliefert würden. Das Uran sollte angeblich für terro-
ristische Zwecke verwendet werden. Insgesamt gab 
es in den letzten Jahren eine Vielzahl von Meldun-
gen über angeblich im afrikanischen Raum vorhan-
denes angereichertes Uran. Nach Erkenntnissen des 
BND trafen diese Meldungen - soweit sie überprüft 
werden konnten - nicht zu. Mit Skepsis hat der BND 
auch eine Meldung aufgenommen, nach der ein Pa-
lästinenser Plutonium für eine Organisation namens 
„Opposition Front of Believers", die bisher nicht in 
Erscheinung getreten war, gekauft haben soll. Die 
Organisation habe sich daraus im Libanon eine Kern-
waffe bauen wollen. Alle diese Meldungen ließen 
sich bisher nicht bestätigen (Bericht der Bundesre-
gierung - BND - MATA 1, I, S. 33 f.). 

Im Jahre 1995 wurden dem BND 13 Fälle von Dro-
hungen mit dem Einsatz von Kernwaffen oder radio-
aktivem Material bzw. Hinweise auf derartige Pläne 
bekannt. Nach Einschätzung des BND ist ein Groß-
teil der Drohungen nach wie vor wenig glaubwürdig. 
Besorgniserregend im Vergleich zu früheren Drohun-
gen waren 1995 jedoch zwei Ereignisse, in denen 
vorangegangene Aktivitäten ernstzunehmende nu-
kleare Ambitionen der betreffenden Aktivisten nahe-
legten: Zum einen versuchte die japanische Aum-
Shinrikyo Sekte, die für den Giftgasanschlag in der 
U-Bahn in Tokio verantwortlich ist, Literatur und 
Technologie zur Herstellung von Kernwaffen zu 
beschaffen. Die Sekte hatte zudem begonnen, in 
Australien auf eigenen Ländereien nach Uran zu 
schürfen. In einer Fallstudie berichtete das „US-Se-
nate Permanent Subcommittee of Investigations", 
daß sich ein Sektenmitglied in Rußland nach Preisen 
für Kernwaffen erkundigt habe. Eine Teilorganisation 
der Sekte habe in Rußland neben anderen Fachleu-
ten auch Physiker angeworben. Nach Einschätzung 
des BND könnten bei derartigen Aktivitäten auch 
Personen angeworben werden, die Zugang zu waf-
fenfähigem Spaltmaterial haben. Zum anderen gab 
es 1995 erstmals einen Fall, in dem die Ernsthaftig-
keit einer Drohung mit der Anwendung von radio-
aktivem Material auch durch einen Fund von radio-
aktivem Material belegt wurde. Wie vom tschetsche-
nischen Terroristen Schamil Bassaev angekündigt, 
wurde in Moskau Cäsium 137 gefunden. Bassaev 
hatte Rußland wiederholt mit der Dispersion von ra-
dioaktivem Material mittels konventioneller Spreng-
sätze gedroht. Verschiedentliche Hinweise, nach 
denen sich Kernwaffen in tschetschenischem Besitz 
befinden sollen, konnten nicht verifiziert werden 
(.Dokumente Nr. 152 und 155). 

Angesichts dieser Berichte stellt sich die Frage, wie 
real die Gefahr des Nuklearterrorismus ist. Nach Auf-
fassung des BND und des amerikanischen Ge-
heimdienstes CIA wäre die Verwendung von radio-
aktiven Materialien zu Anschlägen für politisch moti-
vierte Terrorgruppierungen nach wie vor überwie-
gend mit Nachteilen verbunden. Die Aktionen der-
artiger Gruppierungen seien im allgemeinen gegen 
staatliche Institutionen und/oder bestimmte Perso-
nengruppen gerichtet und würden als Form der 
„Kriegsführung" betrachtet. Als übliche Mittel der 
„Kriegsführung" würden konventionelle Waffen 
(Schußwaffen oder konventionelle Sprengsätze) 
gelten. Die Wirkungen dieser Waffen seien für die 
Täter berechenbarer als die Auswirkungen eines 
Anschlags mit radioaktivem Material. Außerdem sei-
en politisch motivierte Terrorgruppierungen von den 
Sympathien bestimmter Bevölkerungsgruppen ab-
hängig. Deren Unterstützung könnten sie durch den 
Einsatz von ABC Mitteln mit großflächigen und 
unterschiedslos schädigenden Auswirkungen verlie-
ren. Aus diesem Grunde sei es auch wenig wahr-
scheinlich, daß islamistische Gruppierungen, die auf 
die Sympathien der Bevölkerung angewiesen seien, 
auf dem Gebiet des Nuklearterrorismus in Erschei-
nung träten (Dokument Nr. 152; Bericht der Bun-
desregierung - BND - MATA 1, I, S. 35; Dokument 
Nr. 155). 

Wesentlich gefährlicher, weil unberechenbarer, sind 
nach Einschätzung des BND und des amerikanischen 
Geheimdienstes CIA hingegen kleinere religiöse 
oder sektiererische Splittergruppen, die mit den Zie-
len der bekannten, politisch motivierten Terrorgrup-
pen sympathisieren. Diese Gruppen seien anders zu 
bewerten als politisch motivierte Gruppen, die we-
gen ihrer Abhängigkeit von den Lageentwicklungen 
in Krisenregionen oder den politischen Verhältnissen 
in einzelnen Ländern oder ideologischen Einzel-
ausrichtungen zumindest annähernd kalkulierbar 
seien. Bei den fanatischen Splittergruppen ist nach 
Einschätzung des BND ein Motiv für den Einsatz 
radioaktiven Materials durchaus vorstellbar. Im Ver-
gleich zu konventionellen Mitteln sei dieses noch 
mit dem psychologischen Moment des „Nuklearen", 
also des für den einzelnen nicht Faßbaren, des 
besonders Bedrohlichen, behaftet. Seine Verwen-
dung eigne sich deshalb wegen der psychologischen 
Wirkungen besonders gut dazu, eine Zielgruppe 
zu terrorisieren. Fanatiker würden dazu neigen, ohne 
Rücksicht auf die Folgen die effektivsten Mittel 
einzusetzen. Die Realisierung hinge dann nur noch 
von den Beschaffungsmöglichkeiten, dem Preis und 
der technischen Durchführbarkeit ab. Da diese Grup-
pierungen meist klein und in ihren Mitteln be-
schränkt seien, sei unter allen Anwendungsmög-
lichkeiten von radioaktivem Material die Dispersion 
in einem konventionellen Sprengsatz am wahr-
scheinlichsten. In Anbetracht der Tatsache, daß sich 
ein Großteil der bisher auf dem Schwarzmarkt fest-
gestellten radioaktiven Materialien für eine Dispersi-
on eignet und kaum Fachkenntnisse zur Realisierung 
erforderlich sind, kann ein solcher Einsatz nach Auf-
fassung des BND in der Zukunft nicht ausgeschlos-
sen werden (Dokument Nr. 152; Bericht der Bun-
desregierung - BND - MATA 1, I, S. 36; Dokument 
Nr. 155). 
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9. Zukünftige Entwicklung der Bedrohungslage 

Wegen der Häufung der Fälle, in denen spaltbares 
Material hoher Qualität auf dem Schwarzmarkt si-
chergestellt wurde, befürchtet der BND, daß sich die 
bisher fehlende Käuferseite aufbauen könnte - z . B . 
auch aus Interessenten im staatlichen Auftrag von 
kritischen Drittweltländern. 

Der Sachverständigen Dr. Schaper zufolge gibt es 
keinen Endabnehmermarkt in Westeuropa. Als mög-
liche Endabnehmer kämen aber Irak, Iran, Nord-
korea und Libyen in Betracht. Insoweit stimmt ihre 
Situationsbewertung mit der ihres Kollegen Prof. Fal-
kenrath überein. Nach Erkenntnissen des BND gibt 
es tatsächlich Anzeichen dafür, daß außer dem Iran, 
der sich mit hoher Sicherheit für Spaltmaterial auf 
dem Schwarzmarkt interessiert, auch andere poten-
tielle Abnehmerstaaten den nuklearen Schwarz-
markt beobachten und analysieren. Baut sich tat-
sächlich eine Käuferseite auf, wächst die Gefahr - so 
der BND -, daß Staaten, welche die Technologie zur 
Entwicklung von Kernwaffen bis zu einem gewissen 
Grad erlangt haben, auf diesem Wege Zugang zu 
Spaltmaterial finden könnten. Wie oben dargelegt, 
gibt es bisher für eine solche Proliferation keine Be-
weise. Es hegt jedoch nahe, daß ernsthafte Inter-
essenten dann auftreten, wenn größere Mengen waf-
fengrädigen Spaltmaterials beschaffbar sind (61. Sit-
zung, Protokoll Dr. Schaper, S. 17; Bericht der Bun-
desregierung - BND - MATA 1, I, S. 37; Dokument 
Nr. 152). 

Auch sprechen Indizien dafür, daß die Professionali-
tät, der Kenntnisstand und der Organisationsgrad 
derjenigen, die an Nuklearschmuggel interessiert 
sind, zugenommen hat. Erstmals wurde bekannt, daß 
in Osteuropa organisierte Gruppierungen existieren, 
die sich dem Nuklearschmuggel zugewandt haben 
und die einige Merkmale der Organisierten Krimina-
lität aufweisen. Wenn sich auch die Organisierte Kri-
minalität als solche noch nicht mit Nuklearschmug-
gel beschäftigt, so liegen doch Hinweise vor, daß die 
östliche Organisierte Kriminalität zumindest am ille-
galen Metallhandel beteiligt ist. Dies ist deshalb von 
Interesse, weil auf diese Weise nichtradioaktive, aber 
dennoch prohferationsrelevante Metalle, die in der 
Kerntechnik oder in Kernwaffen verwendet werden, 
an unautorisierte Endverbraucher gelangen könnten. 
Beziehungen von Personen, die im Nuklearschmug-
gel in Erscheinung traten, zu Mitgliedern im Randbe-
reich der Organisierten Kriminalität deuten sich an. 
Vereinzelt liegen dem BND auch Hinweise vor, daß 
Personen aus mafiosen Kreisen in den Schmuggel 
von radioaktiven Stoffen involviert sind. 

Beides - sowohl das Auftreten von staatlich gesteuer-
ten Interessenten, als auch die Involvierung der Or-
ganisierten Kriminalität - würde bedeuten, daß der 
Übergang vom Schwarzhandel, wie er jetzt existiert, 
zur nuklearen Proliferation kein stetiger wäre, son-
dern ein Sprung mit unkontrollierbaren Folgen. 

Die Giftgasanschläge der Aum-Sekte in Japan ha-
ben bestätigt, daß chemische oder auch biologische 
Kampfstoffe eher zum Einsatz kommen als Kern-
sprengkörper. Chemische und biologische Mittel 
sind einfacher zu beschaffen bzw. herzustellen. Die 

Aktivitäten der Aum-Sekte zeigen aber auch, daß 
trotzdem Interesse am Bezug von Kernwaffen und 
Kernwaffentechnologie besteht. Da über die Hinter-
gründe der Beschaffungsversuche zu wenig bekannt 
ist, läßt sich das Geschehen derzeit nicht abschlie-
ßend beurteilen. Möglicherweise wächst eine neue 
Form der Bedrohung heran, sollte es sektiererischen 
Organisationen, die mit genügend Finanzmitteln, ge-
eigneter Infrastruktur, technologischem Wissen und 
der nötigen Entschlossenheit ausgestattet sind, nur 
noch um Vernichtung von Menschen und Material 
ohne rational erfaßbare Zielsetzungen gehen (Doku-
ment Nr. 152; Bericht der Bundesregierung - BND -
MATA 1,1, S. 36 f.). 

Die Sachverständige Dr. Schaper geht davon aus, 
daß terroristische Gruppierungen allenfalls in der 
Lage sind, eine sog. „radiologische Waffe" zu bauen. 
Eine vollständige Kernwaffe zu bauen sei für solche 
Gruppierungen technisch viel zu aufwendig. Es sei 
viel wahrscheinlicher, daß sich Terroristen - wie im 
Fall der japanischen Aum-Sekte - chemischer Waffen 
bzw. Mittel bedienten, da diese leichter herzustelllen 
bzw. zu beschaffen seien (UA Bay. LT, 35. Sitzung, 
Protokoll Dr. Schaper, S. 79-81, 61. Sitzung, Protokoll 
Dr. Schaper, S. 22). 

Der Sachverständige Dr. Müller hat darauf hingewie-
sen, das naheliegendste Szenario sei der „Bluff", der 
ernst genommen werden müßte. Ein Brief mit weni-
gen Gramm Plutonium an ein führendes Presseorgan 
und der Drohung, man habe mehr und habe damit 
auch schon einen Kernsprengkörper hergestellt, 
könne von der Regierung einer modernen Massenge-
sellschaft nicht einfach abgetan werden, wenn nicht 
mit Sicherheit ausgeschlossen werden könne, daß 
die Erpresser tatsächlich im Besitz größerer Mengen 
von waffenfähigem Material seien. Die Schwierigkeit 
sei, daß ein solcher Vorgang bereits heute im Grunde 
nicht mehr ausgeschlossen werden könne (5. Sit-
zung, Protokoll Dr. Müller, S. 159). 

Die weitere Entwicklung ist nur schwer abzuschät-
zen. Auf absehbare Zeit ist eigentlich nur relativ ge-
sichert, daß Kernwaffen in den Verfügungsländern 
nicht aus den militärischen Anlagen entwendet wer-
den können, sofern die politischen Verhältnisse dort 
einigermaßen stabil bleiben. In diesen Ländern wer-
den auch zunehmend Anstrengungen unternommen, 
wirksame Kontrollsysteme aufzubauen, um illegalen 
Aktionen mit anderem Nuklearmaterial zu begeg-
nen. In den ehemaligen Ostblockstaaten erhöhen der 
weitere Zerfall der staatlichen Autoritäten und die 
sich verschärfende wirtschaftliche Misere in großen 
Bereichen aber das Risiko, daß radioaktive Materia-
lien aller Art aus zivilen Anlagen ihren Weg in unbe-
fugte Hände nehmen. Eine illegale Verfügbarkeit 
von waffenfähigem Spaltmaterial in größeren Men-
gen als bisher kann nicht ausgeschlossen werden, 
zumal durch die geplanten Abrüstungsmaßnahmen 
in den nächsten Jahren größere Mengen dieses Ma-
terials frei werden. Es besteht daher die Gefahr, daß 
zukünftig auch kernwaffenrelevantes Material proli-
feriert wird (Dokument Nr. 153). 

Programme, wie z. B. die amerikanisch-russische Zu-
sammenarbeit beim Bau eines sicheren Lagers für 
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Nuklearmaterial auf dem Gelände der Produktions-
gesellschaft Mayak sind ein großer Schritt zu einer 
Verbesserung der Situation. Solche Maßnahmen 
lösen aber nicht zwangsläufig alle Probleme bei der 
Verhinderung der Abzweigung von Nuklearmaterial. 
Ermutigend ist, daß die Russen inzwischen die ge-
schilderten nuklearen Sicherheitsprobleme in allen 
Varianten anerkennen, wenn sie auch deren Bedeu-
tung geringer bewerten als die westliche Seite (Do-
kument Nr. 155). 

II. Möglichkeiten, Voraussetzungen und 
Erfolgsaussichten einer Bekämpfung 
des illegalen Nuklearhandels durch 
Bundesbehörden 

Eine erfolgreiche Bekämpfung des illegalen Handels 
mit Nuklearmaterial erfordert koordinierte Maßnah-
men auf den unterschiedlichsten Gebieten. 

Nach dem Konzept der Bundesregierung kommt es 
zunächst darauf an, auf bilateraler und internationa-
ler, insbesondere europäischer Ebene möglichst um-
fassende Vorsorgemaßnahmen zu vereinbaren. Diese 
müßten darauf gerichtet sein, eine Entwendung von 
Nuklearmaterial in den kerntechnischen Anlagen, 
den Lagern für Nuklearmaterial oder den For-
schungseinrichtungen zu verhindern oder wenig-
stens frühzeitig aufzudecken. Gleiches gelte für den 
Kernwaffenbereich. Vor allem seien Vorkehrungen 
zum Schutz der zerlegten Kernwaffen zu treffen und 
zwar bei einer Lagerung, ihrem Transport, ihrer Wei-
terverwendung im zivilen Bereich oder ihrer End-
lagerung. Im zivilen Bereich müsse vor allem eine 
wirksame Kontrolle des Kernbrennstoffkreislaufs ein-
geführt werden. 

Die Bemühungen der Bundesregierung, die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Nuklearmaterial ständig zu verbessern, 
haben sich daher darauf konzentriert, auf bilateraler 
und internationaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, 
die dem Ausbau und der Stärkung des Nichtverbrei-
tungsregimes, der internationalen Spaltstoff Überwa-
chung und dem physischen Schutz von Anlagen die-
nen (Bericht der Bundesregierung - BMU - M ATA 1, 
II, S. 51 f., 67 f.; Dokument Nr. 154). Die im einzelnen 
ergriffenen Initiativen werden unten (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt B III, S. 210) näher dargelegt. 

Auch die Sachverständige Dr. Schaper hat gemeint, 
daß bei der Materialsicherung, beim physischen 
Schutz von zivilen und militärischen Einrichtungen 
sowie beim Transport von Nuklearmaterial in der 
GUS die Heranführung an westliche Standards anzu-
streben sei. Darüber hinaus hält auch sie die Einfüh-
rung von Materialbuchhaltungssystemen mit einem 
zentralen Meldesystem sowie die Errichtung von ge-
sicherten Speicheranlagen für erforderlich. Neben 
der Konversion der Arbeitsplätze im militärischen 
Nuklearbereich hat sie außerdem auf die Notwendig-
keit der Sicherung bei der Demontage von Spreng-
köpfen, der Implementierung von technischen Lö-
sungen zur Entsorgung bzw. zivilen Verwendung des 
militärischen Plutoniums und hoch angereicherten 

Urans, der Einführung internationaler Safeguards im 
zivilen Nuklear komplex und im Bereich des Spalt-
materials aus abgerüsteten Kernwaffen sowie der 
Verifikation des Abrüstungsprozesses hingewiesen 
(61. Sitzung, Protokoll Dr. Schaper, Anlage 1 zum 
Protokoll, S. 12). 

Für eine erfolgreiche Bekämpfung des illegalen 
Nuklearhandels kommt es nach dem Konzept der 
Bundesregierung ferner darauf an, illegale Exporte 
bzw. Importe von Nuklearmaterial möglichst früh-
zeitig, d. h. an den Staatsgrenzen zu entdecken und 
sicherzustellen. Entsprechende Maßnahmen müssen 
deshalb auf den Aufbau und die Effizienzsteigerung 
bei Import- und Exportkontrollen, insbesondere 
durch die nationalen Zollbehörden, gerichtet sein. 
Besondere Bedeutung bei der Verhinderung eines 
illegalen Imports von Nuklearmaterial kommt dem 
Austausch nachrichtendienstlicher und kriminalpoli-
zeilicher Erkenntnisse auf bilateraler und internatio-
naler Ebene zu. So könnten wertvolle Hinweise auf 
bevorstehende Aktionen mit vagabundierendem 
Kernmaterial gewonnen werden. Um die unerlaubte 
Ausfuhr von Kernmaterial insbesondere aus der GUS 
zu verhindern, sollten die Staaten der GUS beim Auf-
bau effektiver Systeme der Außenwirtschaftskontrolle 
unterstützt werden. Angesichts der grenzüberschrei-
tenden Natur des illegalen Nuklearhandels nutzt die 
Bundesregierung im Rahmen der verfassungsmäßig 
vorgegebenen Kompetenzverteilung zwischen Bund 
und Ländern jede auf internationaler Ebene verfüg-
bare Unterstützung (z.B. IAEO, EURATOM, INTER-
POL) und ergänzt diese - soweit erforderlich - durch 
bilaterale Kooperation mit westlichen und östlichen 
Partnerstaaten z.B. in den Bereichen Grenzkon-
trollen, Strafverfolgung, Meß- und Analyseverfah-
ren (Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, 
II 1.3., S. 51 t, 67 f.; Dokument Nr. 154). Die hierzu 
ergriffenen Initiativen werden unten (vgl. Erster Teil 
Zweiter Abschnitt B III, S. 210) näher erläutert. Auch 
die Sachverständige Dr. Schaper hält eine Reform 
der Exportkontrolle und eine Verbesserung der 
Grenzkontrollen für geboten (61. Sitzung, Protokoll 
Dr. Schaper, Anlage 1 zum Protokoll, S. 12). 

Bei der Bekämpfung des illegalen Handels bzw. Um-
gangs mit Nuklearmaterial sind nach dem Konzept 
der Bundesregierung schließlich auch Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung innerhalb 
der nationalen Grenzen erforderlich. Maßnahmen der 
Gefahrenabwehr bei unerlaubtem Umgang mit Kern-
material (Nukleare Nachsorge) in der Bundesrepu-
blik Deutschland sind für den Fall vorgesehen, daß 
Maßnahmen des physischen Schutzes überwunden 
worden sind und eine Gefährdung durch radioaktive 
Stoffe, insbesondere Kernbrennstoffe, nicht aus-
geschlossen werden kann. Anlaß zu solchen Nach-
sorgefällen kann auch das zufällige Auffinden von 
Nuklearmaterial oder ein Angebot zur Lieferung sol-
chen Materials nach dessen illegaler Einfuhr sein. 
Nachsorgemaßnahmen haben in diesen Fällen vor 
allem das Ziel, das vagabundierende Material so 
rasch wie möglich in den Besitz der zuständigen Be-
hörden zu bringen, eine mögliche Gefährdungslage 
umgehend zu beenden sowie Auswirkungen auf die 
Bevölkerung zu verhindern. Ein effektives System 
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der nuklearen Nachsorge ist in einem föderalen Staat 
auf eine wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern (letztere sind zuständig für die all-
gemeine Gefahrenabwehr, die Strafverfolgung und 
den Vollzug des Atomrechts im Auftrag des Bundes) 
sowie einen engen Kontakt mit EURATOM angewie-
sen (Bericht der Bundesregierung - BMU - MATA 1, 
II 1.3., S. 52; Dokument Nr. 154). 

III. Maßnahmen der Bundesregierung 
zur Bekämpfung des illegalen 
Nuklearhandels 

1. Maßnahmen auf nationaler Ebene 

Nachdem das Bay. LKA am 5. März 1992 in Augsburg 
1,2 kg angereichertes Uran beschlagnahmt hatte, er-
örterte die Bundesregierung Vorschläge, wie der sich 
abzeichnenden wachsenden Gefährdung durch un-
kontrolliert vagabundierendes Nuklearmaterial be-
gegnet werden könne. 

Bereits am 29. April 1992 stellte die Bundesregierung 
die möglichen Maßnahmen gegen den unerlaubten 
Umgang mit Kernbrennstoffen aus Staaten der GUS 
in einem Kabinettsbericht (Dokument Nr. 154) zu-
sammen. Dieser Bericht enthielt neben einer Dar-
stellung der Ausgangslage und des bestehenden 
Niveaus des physischen Schutzes ziviler kerntechni-
scher Anlagen in den Staaten der GUS eine umfas-
sende Beschreibung der Abhilfe- und Gegenmaß-
nahmen auf nationaler und internationaler Ebene in 
den Bereichen Abrüstung und Rüstungskontrolle, 
Verhindern bzw. Erschweren der Entwendung von 
Kernmaterial durch Maßnahmen des physischen 
Schutzes, Entdecken einer Abzweigung von Kern-
material innerhalb der GUS, Entdecken der uner-
laubten Einfuhr von Kernmaterial in die Bundes-
republik Deutschland und Gefahrenabwehr bei uner-
laubtem Umgang mit Kernmaterial (Nukleare Nach-
sorge) in der Bundesrepublik Deutschland, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der Unterstützung 
durch EURATOM. 

Die außenpolitischen Aspekte der Bekämpfung der 
illegalen Einfuhr von radioaktiven Stoffen wurden im 
August 1994 in einem interministeriellen Bericht (Do-
kument Nr. 153) fortgeschrieben, der sich eng an den 
o. g. Kabinettsbericht vom April 1992 anlehnt. 

Das nationale System der nuklearspezifischen Ge-
fahrenabwehr (nukleare Nachsorge) wurde im Zeit-
raum Oktober 1992 bis Juni 1993 von allen zuständi-
gen oder fachlich berührten Bundes- und Landesbe-
hörden auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. 
Es folgte die Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Nach-
sorge" (BMU, BMI, atomrechtlich zuständige Be-
hörden und Innenbehörden der Länder) sowie einer 
Arbeitsgruppe „Nuklear kriminalität" (BMI, BMU, 
Innenbehörden der Länder, BKA, ZKA, LKA). Die 
abschließenden Berichte dieser Arbeitsgruppen 
nahmen der Länderausschuß für Atomkernenergie 
- Hauptausschuß - am 13./14. Mai 1993 und der 
Arbeitskreis II „Innere Sicherheit" der Arbeitsge-
meinschaft der Innenministerien der Länder am 
13./14. September 1993 zustimmend zur Kenntnis. 

Die von diesen Gremien ausgesprochenen Empfeh-
lungen für weitere Aktionen betrafen vor allem Ver-
besserungen bei der Aufgabenverteilung und der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden. Die 
Empfehlungen sind in der Folgezeit auch umgesetzt 
worden. 

Eine erneute Überprüfung des nationalen Systems 
der nuklearen Nachsorge auf Bundesebene im No-
vember 1993 unter Federführung des Bundeskanz-
leramtes ergab, daß sich das bestehende Nachsorge-
system in den aufgetretenen Fällen gut bewährt 
hatte. Es gewährleistet nach Überzeugung der Bun-
desregierung auch in Zukunft eine ausgewogene 
und ausreichende Reaktion. Die dezentrale Aufga-
benwahrnehmung durch Landesbehörden garantiert 
eine schnelle Anordnung und Durchführung notwen-
diger Nachsorgemaßnahmen bei guter Kenntnis der 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Die an der er-
neuten Überprüfung beteiligten Behörden sahen 
keine Notwendigkeit, über die bisher aufgebauten 
Organisationsstrukturen hinaus weitere Zuständig-
keiten in nuklearen Nachsorgefällen zu schaffen. Der 
seinerzeit erstellte Bericht der BMU-Arbeitsgruppe 
zur Behandlung illegal eingeführter radioaktiver 
Stoffe vom 5. November 1993 (Dokument Nr. 156) 
enthält in seiner Anlage 1 eine zusammenfassende 
Darstellung der Lage, Organisation und Aufgaben-
verteilung bei der nuklearen Nachsorge (Dokument 
Nr. 157). Er erläutert in seinem Hauptteil u.a. die Pro-
bleme bei der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr, 
die aus damaliger Sicht einer gesetzlichen Regelung 
bedurften. Dies waren vor allem: 

- Klarstellung der Zuständigkeiten der Strahlen-
schutz- bzw. atomrechtlichen Aufsichtsbehörden 
bei der nuklearen Nachsorge; 

- Klarstellung der Aufgabenabgrenzung zwischen 
Strahlenschutz- bzw. atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörden und der Bundeszollverwaltung bei der Ein-
und Ausfuhr radioaktiver Stoffe; 

- Begründung einer gesetzlichen Zuständigkeit des 
Bundesamts für Strahlenschutz für die Unterstüt-
zung von Bundes- und Landesbehörden durch Ver-
fügenstellen von meßtechnischen Geräten; 

- Staatliche Verwahrung sichergestellter Kernbrenn-
stoffe, die als Abfall einzustufen sind. 

Das BMU hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf 
vorbereitet und diesen mit den Ländern erörtert. 

Im Sommer 1993 wurde ein sehr ernstzunehmender 
Fall von Nuklearschmuggel bekannt. Die Maßnah-
men liefen unter dem Namen „Operation Rosen-
baum". Dieser Vorgang war Anlaß für eine umfas-
sende Bestandsaufnahme der Sicherungs-, Schutz -
und Verfolgungsmaßnahmen in Bezug auf vagabun-
dierendes Nuklearmaterial. Sie wurde unter Feder-
führung des Bundeskanzleramtes in einer Abtei-
lungsleiterrunde durchgeführt. Der im Anschluß an 
diesen Fall Rosenbaum erstellte Bericht enthielt eine 
Reihe von Vorschlägen, die an die bereits früher ge-
troffenen Maßnahmen anknüpften und diese weiter-
entwickelten. Neben rein praktischen Maßnahmen, 
wie der Verbesserung der meßtechnischen Ausstat-
tung von Zoll, Bundesgrenzschutz und Polizei sowie 
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einer Verstärkung deutscher Hilfe zur Verbesserung 
des physischen Schutzes von Kernmaterial in Ruß-
land und Initiativen in der Internationalen Atom-
energieorganisation, wurden auch Änderungen und 
Ergänzungen des Atomgesetzes, des Strafgesetz-
buches, des Gesetzes über die Errichtung des Bun-
desamtes für Strahlenschutz und des Zustimmungs-
gesetzes zum Übereinkommen über den physischen 
Schutz von Kernmaterial vom 26. Oktober 1979 
vorgeschlagen (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 30 f.). 

2. Maßnahmen auf bilateraler und 
multilateraler Ebene 

Am 8. Mai 1992 wurde im Detail abgeklärt, wie 
EURATOM die deutschen Behörden bei der Sicher-
stellung illegal gehandelter Kernbrennstoffe unter-
stützen kann. Auf Bitten der Ständigen Vertretung 
bestätigte die Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften am 24. Juli 1992 folgende Elemente 
des Unterstützungskonzepts: 

- Unterrichtung der zuständigen Kommissions-
dienststellen durch EURATOM über Fälle vaga-
bundierenden Kernmaterials; 

- Unterrichtung der IAEO-Spaltstoffüberwachung 
durch EURATOM über Kernmaterial, das beim In-
stitut für Transurane eingebucht wird; 

- Entsendung eines Inspektors der Direktion „Si-
cherheitsüberwachung EURATOM" sowie Bereit-
stellung geeigneter Meßinstrumente für erste Fest-
stellungen, soweit erforderlich; 

- Durchführung genauer Analysen der physika-
lischen und chemischen Zusammensetzung des 
sichergestellten Materials (Verwendungszweck? 
Mögliche Herkunft?) sowie sichere, befristete Auf-
bewahrung des Materials im Institut für Trans-
urane, Karlsruhe, bis zum Abschluß der jeweiligen 
Ermittlungs- oder Strafverfahren in Deutschland; 

- Rasche Übermittlung der Analyseergebnisse an 
die zuständigen deutschen Bundesbehörden; 

- Unterstützung durch Beamte der „Sicherheitsüber-
wachung EURATOM", falls erforderlich. 

Die Kommission stimmte im September 1994 einigen 
Ergänzungen dieser Vereinbarung zu, die aufgrund 
des am 22. August 1994 in Moskau unterzeichneten 
Memorandums über die deutsch-russische Zu-
sammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen 
Nuklearhandels (vgl. Anhang RV 31) erforderlich 
wurden. Danach können im Institut für Transurane 
(TUI) nach ersten Schnellanalysen weitere, gegebe-
nenfalls gemeinsame Analysen zur Bestimmung der 
Verwendung und Herkunft des sichergestellten Ma-
terials durchgeführt werden, falls die russische Seite 
dies nach Prüfung der Ergebnisse der Schnellanalyse 
wünscht. Dem Moskauer Memorandum ging - wie 
oben bereits dargelegt (vgl. Erster Teil Zweiter Ab-
schnitt A II 6, S. 154) - ein Schreiben des Bundes-
kanzlers vom 19. Juli 1994 - also vor dem Münchener 
Plutoniumfall - voraus. Eigentlicher Anlaß der vom 
Bundeskanzler vorgeschlagenen Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit Rußland auf dem Gebiet des 

illegalen Nuklearhandels war das Auftauchen waf-
fentauglichen Materials in Tengen und Landshut. Am 
20. August 1994 reiste Staatsminister Schmidbauer 
nach Moskau, um dort bilateral eine Zusammen-
arbeit der Dienste bei der Bekämpfung des Nuklear-
schmuggels zu vereinbaren. Das dabei ausgehan-
delte Memorandum ist kein förmlicher Vertrag, son-
dern eine politische Absichtserklärung, mit der sich 
beide Seiten auf bestimmte Verfahrensweisen und 
das weitere Vorgehen verständigen. Zentrale Punkte 
der Absprache, die die Aufklärung und Bekämpfung 
des Nuklearschmuggels verbessern sollen, sind z. B. 
die Einrichtung von Verbindungsstellen, die Inten-
sivierung des nachrichtendienstlichen Informations-
austausches und die unverzügliche Übermittlung der 
ersten Analyseergebnisse im Fall von Sicherstel-
lungen an die jeweils andere Seite. Zugleich wurde 
ein Verfahren für gemeinsame Analysen deutscher 
und russischer Wissenschaftler in dem Land, in dem 
das Material sichergestellt wird, vereinbart (vgl. An-
hang RV Nr. 31; 27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 58 f.). 

Im Anschluß an den Münchener Fund wandte sich 
Außenminister Kinkel am 16. August 1994 brieflich 
an seine Amtskollegen in Rußland, der Ukraine, 
Weißrußland und Kasachstan und forderte sie zu 
einer stärkeren Kontrolle des Nuklearmaterials in 
ihren Staaten auf. Er bot dazu deutsche Hilfe und die 
der EU an. In ihren Antwortschreiben reagierten die 
vier Außenminister positiv auf die Vorschläge und 
sagten ihre Kooperation zu. 

Bilateral vereinbarte das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit dem 
russischen Ministerium für Atomenergie im Dezem-
ber 1995 eine Kooperation auf dem Gebiet des physi-
schen Schutzes von Kernmaterial und kerntechni-
scher Anlagen (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 67). 

Der Europäische Rat befaßte sich auf deutsche Initia-
tive hin am 10./11. Dezember 1994 mit Maßnahmen 
zur Bekämpfung des illegalen Handels mit radioakti-
ven Stoffen; dabei wurde folgende Erklärung verab-
schiedet: 

„Der Europäische Rat hat seine Besorgnis über den 
Nuklearschmuggel ausgedrückt und ein Maßnah-
menpaket zu seiner Bekämpfung gebilligt. Er for-
dert die Kommission und die Mitgliedsstaaten auf, 
ihre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu verstär-
ken und die Herkunfts- und Transitländer bei der 
Bekämpfung vor Ort wirkungsvoll zu unterstützen. 
Weiterhin fordert er alle Staaten, die dies noch 
nicht getan haben auf, ihr ziviles sensitives Mate-
rial (Plutonium und hochangereichertes Uran) unter 
internationale Sicherheitsmaßnahmen zu stellen. " 

Der den Beratungen des Europäischen Rats zugrun-
dehegende Bericht des Ausschusses der Ständigen 
Vertreter (Dokument Nr. 158) nannte Maßnahmen, 
die die Gefahrenabwehr an den Außengrenzen und 
im Inneren der Union verbessern, sowie Maßnah-
men, die die Entwendung radioaktiven Materials 
und den Nuklearschmuggel an den möglichen Her-
kunftsorten unterbinden sollen. 
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Ebenfalls auf deutsche Initiative bat der IAEO-Gou-
verneursrat in einer Sitzung vom 12. bis 16. Sep-
tember 1994 den IAEO-Generaldirektor Blix, eine 
Gruppe von Experten der Regierungen der Mit-
gliedsstaaten einzuberufen, um zu überprüfen, wel-
che Maßnahmen/Aktivitäten der IAEO zur Bekämp-
fung des Nuklearschmuggels in Betracht kämen. 
Entsprechende Vorschläge der IAEO sollten dem 
Gouverneursrat zur weiteren Beratung vorgelegt wer-
den. Die der Gouverneursratssitzung folgende 38. Ge-
neralkonferenz der IAEO-Mitgliedsstaaten stimmte 
einer von der Bundesrepublik Deutschland im Auf-
trag der EU eingebrachten Resolution zu, wonach 
der IAEO-Generaldirektor 

- die derzeitigen Aktivitäten der IAEO zur Unterstüt-
zung der Mitgliedsstaaten im Bereich Bekämpfung 
des Nuklearschmuggels intensivieren, 

- weitere Ansatzpunkte für Maßnahmen im Rahmen 
des IAEO-Mandats in den Bereichen Datenerfas-
sung, Analyse und physischer Schutz prüfen, 

- in Beratungen mit einer Expertengruppe aus Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten und internationaler 
Organisationen entsprechende Vorschläge ausar-
beiten sowie 

- diese Vorschläge dem Gouverneursrat auf seiner 
Sitzung am 8. Dezember 1994 vorlegen soll. 

Der unter maßgeblicher deutscher Beteiligung erar-
beitete Bericht GOV/2773 des Generaldirektors der 
IAEO vom 24. November 1994 (Dokument Nr. 158) 
wurde von der Generalversammlung am 8. Dezem-
ber 1994 angenommen, ebenso der erste Fortschritts-
bericht GOV/2273/Add. 1 vom 17. Februar 1995 vom 
Gouverneursrat der IAEO am 28. März 1995. In bei-
den Berichten wurden folgende Maßnahmen befür-
wortet, die sich zur Zeit in unterschiedlichen Stadien 
der Umsetzung befinden: 
- Intensivierung der koordinierenden Aktivitäten/ 

Maßnahmen der IAEO zum physischen Schutz 
(z.B. bzgl. bilateraler Projekte westlicher Staaten 
und der EU, Trainingskurse und Seminare, Bera-
tung, Expertenmissionen); 

- Fortsetzung intensiver eigener Aktivitäten der 
IAEO zur Unterstützung der GUS und MOE-Staa-
ten beim Auf- bzw. Ausbau nationaler Spaltstoff-
Überwachungssysteme; Fortsetzung der Koordina-
tionsmaßnahmen westlicher Geberländer und der 
EG-Kommission; 

- Aufbau einer Datenbank zur weltweiten Erfassung 
der nuklearspezifischen Daten sichergestellter ra-
dioaktiver Stoffe, einschl. Kernbrennstoffe bei der 
IAEO; 

- Unterstützung durch IAEO-Labors und -Inspek-
toren bei Kernmaterialanalysen einschließlich de-
ren Bewertung, soweit von Mitgliedsstaaten ge-
wünscht; 

- Ausarbeitung von Regelungen, Beratungen bei der 
Umsetzung und Schulung von Mitgliedsstaaten 

durch die IAEO beim Aufbau nationaler staatlicher 
Aufsichtsstrukturen über radioaktive Strahlenguel-
len zur Diebstahlsicherung; 

- Prüfung einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
des internationalen Übereinkommens über den 
physischen Schutz von Kernmaterial auf die Ver-
wendung, Lagerung und den Transport innerhalb 
nationaler Grenzen (Aran.: gilt z.Z. nur für interna-
tionale Transporte einschließlich transportbeding-
ter Lagerung). 

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Thema des 
illegalen Handels mit Nuklearmaterial am 13. April 
1994 auch in der NATO angesprochen und damit er-
reicht, daß sich diverse NATO-Gruppen mit diesem 
Gegenstand befassen. Zunächst tat dies die „Group 
on Nuclear Weapons" am 7. Oktober 1994. 

Zur Unterstützung der Bemühungen aller Staaten 
des ehemaligen Ostblocks beim Aufbau nationaler 
Systeme des physischen Schutzes wurde am 28. April 
1995 in St. Petersburg eine internationale Konferenz 
über den physischen Schutz von Kernmaterial und 
von kerntechnischen Anlagen durchgeführt. Diese 
Konferenz kam auf Initiative des BMU zustande und 
wurde gemeinsam aus Mitteln der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden Großbritanniens, Schwedens, 
Rußlands und des BMU finanziert. Ziel der Konferenz 
war es, den Teilnehmern einen breiten Überblick 
über den derzeitigen Stand und die Erfahrungen mit 
den nationalen Systemen des physischen Schutzes 
(Objektsicherung) bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie in Ost und West zu vermitteln, sowie ge-
meinsam Lösungsansätze für offene Fragen zu su-
chen. 

36 Vorträge von Referenten aus Ost und West, viele 
Diskussionsbeiträge und ein internationales Round-
table-Gespräch behandelten folgende Aspekte des 
physischen Schutzes: 

- Internationale Verpflichtungen (z.B. NV-Vertrag, 
Übereinkommen über den physischen Schutz, 
NSG-Richtlinien [Nuclear Suppliers' Group = Nu-
kleartechnologiekontrollregime] ) ; 

- Gesetzliches und untergesetzliches Regelwerk 
(Gesetze, Verordnungen, Regeln und Richtlinien); 

- Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörden, Polizei, Anlagen-
betreiber und Beförderer); 

- Lastannahmen; 

- Umsetzung der Regeln und Richtlinien für kern-
technische Anlagen und Nukleartransporte; 

- Illegaler Nuklearhandel. 

Im übrigen wurden auf den verschiedenen Verwal-
tungsebenen Maßnahmen zur Umsetzung der Rege-
lungen und Richtlinien zur Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Nuklearmaterial getroffen, deren detail-
lierte Darstellung im Rahmen dieses Berichts nicht 
möglich ist. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Konsequenzen und Bewertungen des Untersuchungsausschusses 

A. Konsequenzen 

Nach Ziffer III. seines Untersuchungsauftrags soll der 
Ausschuß sich auch zu Konsequenzen aus seinen 
Erkenntnissen äußern und Empfehlungen geben. 

Sowohl aus den vom Ausschuß gewonnenen Er-
kenntnissen über den nuklearen Schwarzmarkt und 
seine Gefahren allgemein als auch aus dem Mün-
chener Plutoniumfall im besonderen sind keine wei-
teren Konsequenzen zu ziehen. 

Denn der Untersuchungsausschuß hat - wie im Er-
sten Teil Zweiter Abschnitt, S. 58-212 dargestellt -
feststellen können: Die Probleme des internationalen 
nuklearen Schwarzmarktes sind erkannt und hinrei-
chend bewältigt worden. Frühzeitig ist von der Bun-
desregierung erkannt worden, daß, bedingt durch 
das hohe Gefährdungspotential des Nuklearschmug-
gels, die Bekämpfung der Nuklearkriminalität for-
ciert werden muß. Hervorzuheben sind die in-
tensiven außenpolitischen Bemühungen von Bun-
deskanzler Dr. Kohl, Außenminister Dr. Kinkel und 
Staatsminister Schmidbauer, bereits in den poten-
tiellen Herkunftsländern den Handel von illegalem 
Nuklearmaterial zu verhindern. Die verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit ist insoweit erfolgreich. 

Ferner sind unabhängig von den im Deutschen Bun-
destag in allgemeiner Form angestellten Überlegun-
gen über eine evtl. Reform der parlamentarischen 

Kontrolle des BND aufgrund der Feststellungen des 
Ausschusses über die aus Anlaß des Münchener 
Plutoniumfalls im BND getroffenen Maßnahmen hin-
aus keine weiteren Konsequenzen zu ziehen. Zu den 
vorerwähnten Maßnahmen gehört die auf Weisung 
des damaligen Präsidenten Porzner erfolgte Präzisie-
rung der BND-Richtlinie zur Amtshilfe. Der BND ist 
nunmehr verpflichtet, im Falle der Amtshilfe die 
Rechtmäßigkeit seiner Maßnahmen ständig zu über-
prüfen. Ferner ist sichergestellt, daß der BND in 
vergleichbaren Fällen zukünftig das BKA unterrich-
tet und dieses ein Landeskriminalamt einschaltet, so-
weit das wegen des örtlichen Bezugs erforderlich ist. 
Die Erfahrungen aus dem Münchener Plutoniumfall 
waren auch Anlaß für neue Weisungen bezüghch der 
Unterrichtung und der Einschaltung der Leitung des 
BND bei bedeutenden Vorgängen. Der Untersu-
chungsausschuß begrüßt darüber hinaus, daß der jet-
zige BND-Präsident Dr. Geiger organisatorische 
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung interner 
Arbeitsabläufe im BND getroffen hat. Dazu gehört, 
daß die internen Handlungsabläufe klarer werden 
und die Informationen schneller fließen können. 

Angesichts dessen besteht keine Veranlassung zu 
weiteren Empfehlungen durch den Ausschuß; es ob-
liegt den zuständigen Fachausschüssen des Deut-
schen Bundestages zukünftig ggf. tätig zu werden. 

B. Bewertung durch den Untersuchungsausschuß 

I. Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Nach 30monatiger Arbeit kommt der Untersuchungs-
ausschuß zum Ergebnis: 

Die Gefahr illegalen Handels mit Nuklearmaterial ist 
groß. Zum einen gibt es Nuklearmaterial, das nicht 
ausreichend gesichert ist, zum anderen gibt es dafür 
Interessenten unterschiedlicher Art. Diese Lage er-
fordert die Zusammenarbeit der Staaten sowie An-
strengungen aller Behörden. Diese benötigen dafür 
klare und ausreichende Rechtsgrundlagen, hinrei-
chende Möglichkeiten und nicht zuletzt die Unter-
stützung auch aus der Politik. 

Der Münchener Plutoniumfall ist ein von den Behör-
den im Endergebnis gelöster Kriminalfall: Die Täter 

wurden rechtskräftig verurteilt, das Nuklearmaterial 
sichergestellt. Es war richtig, daß der BND seine In-
formationen dem Bay. LKA zur Verfügung stellte. Es 
war richtig, daß der BND einen Informanten (Nach-
richtendienstliche Verbindung) sowie einen Überset-
zer und gleichzeitig Betreuer des Informanten im 
Wege der Amtshilfe der bayerischen Polizei zur Ver-
fügung stellte. Es handelte sich bei diesen Unterstüt-
zungsmaßnahmen um grundsätzlich zulässige Amts-
hilfe, weil die für die Lösung des Kriminalfalles zu-
ständige bayerische Polizei zusammen mit der Mün-
chener Staatsanwaltschaft das behördliche Handeln 
bestimmte. Die praktische Behandlung des konkre-
ten Falls durch die damit befaßten Behörden wirft 
aber zugleich eine Reihe von kritischen Fragen auf, 
auf die im folgenden detailliert eingegangen wird 
und aus denen der BND - wie schon erwähnt (Erster 
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Teil Zweiter Abschnitt A IV, S. 185) - Konsequenzen 
gezogen hat. 

Es ist nicht Sache eines Untersuchungsausschusses 
des Deutschen Bundestages, das Verhalten bayeri-
scher Behörden zu bewerten. Da diesen aber von 
einer Bundesbehörde Amtshilfe geleistet wurde, darf 
gesagt werden: Die parlamentarische Untersuchung 
hat ergeben, daß prinzipiell auch durch Einsatz von 
Scheinaufkäufern der Versuch gemacht werden 
durfte, vagabundierendes Plutonium sicherzustellen. 
In der Begründung des rechtskräftigen Urteils der 
9. Strafkammer des Landgerichts München I vom 
17. Juli 1995 (Dokument Nr. 4) heißt es: 

„Auch insofern ist also - jedenfalls zugunsten der 
Angeklagten - von einer Tatprovokation im Sinne 
einer Bestärkung der nicht unwilligen, sondern tat-
bereiten Täter auszugehen. Es handelt sich bei 
dem Vorgehen der Ermittlungsbehörden zwar um 
ein intensives, aber noch zulässiges Einwirken auf 
den Täterwillen. " 

Selbst wenn der in Spanien eingefädelte Verkauf von 
Nuklearmaterial durch die V-Leute eigenmächtig 
und möglicherweise aus finanziellen Interessen nach 
Deutschland verlagert worden wäre, so trügen dafür 
deutsche Behörden keine Verantwortung. Wer als V-
Mann Informationen an Polizei oder BND verkauft, 
gehört deswegen nicht zum Personal dieser Behörde: 
so wenig wie ein Informant der Medien deswegen als 
Fernseh- oder Zeitungsredakteur des jeweiligen 
Mediums zu betrachten wäre. 

Die Frage, ob das angebotene Nuklearmaterial zum 
Zeitpunkt der Verhandlungen zwischen polizeilichem 
Scheinaufkäufer und Tätern schon in Deutschland 
oder noch im Ausland lagerte, ist für die hiesige parla-
mentarische Untersuchung von keiner entscheiden-
den Bedeutung. Denn in beiden Fällen bestand für 
die deutschen Behörden die Verpflichtung, Vorsorge 
zu treffen, Plutonium, das sich auf dem Schwarzmarkt 
befand, sicherzustellen. Denn die im Zusammenhang 
mit polizeilicher Gefahrenabwehr und Strafverfol-
gung zu entscheidenen Fragen wurden in der Verant-
wortung des Landes Bayern getroffen und berühren 
die Tätigkeit des BND nur mittelbar, soweit es um die 
Fragen der Grenzen der Amtshilfe ging. 

II. Zusammenfassende Beantwortung 
der im Untersuchungsauftrag 
aufgeworfenen Fragen 

1. Der illegale Nuklearmaterialhandel stellt für die 
Bevölkerung unseres Landes ein erhebliches Ge-
fahrenpotential dar. Nuklearmaterial wird in den 
früheren GUS-Staaten derzeit offensichtlich nicht 
immer sicher gelagert. Infolge fehlender Überwa-
chungstechnologie, einer lückenhaften Spaltstoff-
flußkontrolle und der um sich greifenden Korrup-
tion kann Nuklearmaterial dort in falsche Hände 
geraten und damit zu völlig unkalkulierbaren Ge-
fährdungen für weite Bevölkerungskreise auch in 
der Bundesrepublik Deutschland führen. Auch 
wenn das Urteil des Landgerichts München I ver-
mutlich eine gewisse abschreckende Wirkung für 

potentielle Nachfolgetäter hat, ist die Gefahr damit 
nicht gebannt. 

2. Es existiert ein illegaler Anbieter- und Vermittler-
markt für Nuklearmaterial. Es müssen deshalb alle 
rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, die Nuklearkriminalität bereits im Ansatz 
erfolgreich zu bekämpfen. Es ist erschreckend und 
überraschend zugleich, daß Kriminelle - wie das 
Ergebnis der Beweisaufnahme zeigt - offensicht-
lich leicht Zugang zu Nuklearmaterial in den frü-
heren GUS-Staaten haben. Die Skrupellosigkeit 
der Täter im Umgang mit illegalem Nuklearmate-
rial wird insbesondere im Münchener Plutonium-
fall deutlich, in dem die Täter die Plutoniumprobe 
dem Scheinaufkäufer bereits beim ersten Treffen 
ohne jegliche Gegenleistung übergeben haben. 

3. Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß im 
Münchener Plutoniumfall den Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden mit der Sicherstellung 
von 363,4 g Plutonium und 201 g Lithium-6 auf 
dem Flughafen München-Erding am 10. August 
1994 ein großer Erfolg gelungen ist. Unter den 
Aspekten der nachrichtendienstlichen Aufklä-
rung, der Gefahrenabwehr und der Verbrechens-
bekämpfung waren die Festnahme und die spä-
tere rechtskräftige Verurteilung von drei Nuklear-
schmugglern, die Sicherstellung einer größeren 
Menge Plutoniums sowie die gewonnenen Ein-
blicke in die kriminelle Nuklearproliferation Er-
gebnisse des Vorgehens der beteiligten Behörden. 

Von den kriminellen Tätern gingen erhebliche Ge-
fahren aus. Das möglicherweise von den Tätern 
tatsächlich in Deutschland versteckte Plutonium 
hätte z. B. bei Verlust in die Hände spielender Kin-
der oder auch in den Besitz solcher Personen ge-
langen können, die dieses für eine Erpressung, 
z.B. Drohung mit der Verseuchung von Trinkwas-
ser hätten mißbrauchen können. Es sind deshalb 
zu Recht alle notwendigen Schritte unternommen 
worden, um die Täter dingfest zu machen. Allein 
das Drohpotential einer derartigen Substanz in 
den Händen von Kriminellen oder gar Terroristen 
gab zu großer Sorge Anlaß. 

4. Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß der 
BND aufgrund seiner gesetzlichen Aufgaben ver-
pflichtet war, den Hinweis der NDV „Rafa", An-
bieter seien mit illegalem Nuklearmaterial in 
Deutschland, aufzugreifen und unverzüglich die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden einzuschal-
ten. Der BND hat mit höchster Priorität die Auf-
gabe, Informationen über Proliferationsvorgänge 
zu sammeln. Er hat aufzuklären, welche Staaten 
sich möglicherweise für Nuklearmaterial interes-
sieren und welche Anbieter und Zwischenhändler 
dabei in Erscheinung treten. Nuklearschmuggel 
und Proliferation sind eine unmittelbare Gefahr 
für alle Staaten und ihre Bürger. Einschlägige Er-
kenntnisse sind von außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutsch-
land. 

5. Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß im 
Münchener Plutoniumfall der BND mit der Amts-
hilfegewährung nicht gegen das Trennungsgebot 
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von Nachrichtendiensten und Polizei verstoßen 
hat, daß aber das Verhalten „Liesmanns" gegen 
den Sinn des Trennungsgebots verstoßen haben 
könnte. Der BND agierte auftragsgemäß in dem 
ihm zustehenden rechtlichen Rahmen und trug 
mit seiner Information und Amtshilfe wesentlich 
zum Erfolg der Operation der bayerischen Behör-
den bei. Die Mitarbeiter des BND haben sich im 
Münchener Plutoniumfall an die Weisungen ihres 
Präsidenten gehalten, die Beschaffung illegalen 
Nuklearmaterials für den BND zu unterlassen. Der 
Untersuchungsausschuß stellt ferner fest, daß es 
im Münchener Plutoniumfall nicht die Aufgabe 
des Bundesnachrichtendienstes war, die Rechts-
frage zu klären, wie das weitere Einsatzgeschehen 
sich in München vollziehen und gestalten sollte; 
dafür waren allein die bayerischen Behörden zu-
ständig. Dem BND kam nur die Aufgabe zu, die 
Grenzen seiner Amtshilfe einzuhalten. 

Es gibt Hinweise, daß „Liesmann" über die Rolle 
des Sprachmittlers hinausgegangen ist, allerdings 
ist zu berücksichtigen, daß er seine eigene Legen-
de nicht gefährden durfte. 

6. Der Ausschuß stellt fest: Der Vorwurf der SPD 
bzw. von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Pluto-
niumschmuggel sei von bundesdeutschen Behör-
den bzw. dem BND mittelbar oder unmittelbar 
inszeniert worden, ist in sich zusammengefallen. 
Der BND hat weder in München noch mit Hilfe 
seiner Residentur in Madrid diesen Plutoniumfall 
„ eingefädelt". 

7. Der Untersuchungsausschuß stellt ferner fest, daß 
der BND das Bundeskanzleramt sach- und zeitge-
recht über den Verlauf der Ereignisse im Münche-
ner Plutoniumfall informiert hat. Das Bundeskanz-
leramt hat seine Rechts- und Fachaufsicht im 
Münchener Plutoniumfall ordnungsgemäß ausge-
übt. Es hat keine rechtswidrige Einflußnahme aus 
dem Bereich des Bundeskanzleramtes auf Ent-
scheidungen der beteiligten Behörden im Mün-
chener Plutoniumfall gegeben. 

8. Der Untersuchungsausschuß stellt schließlich fest, 
daß die auch von führenden Persönlichkeiten der 
SPD mitgesteuerte Kampagne gegen den BND 
dessen Ansehen Schaden zugefügt hat. Die Kam-
pagne hat nicht absehbare negative Auswirkun-
gen auf die Motivation der Mitarbeiter und damit 
auf die Arbeit des BND insgesamt. Wenn es um 
die Demontage unserer Sicherheitsbehörden in 
diesem Fall ging, spielten die Vertreter der SPD, 
wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Schar-
ping, der Parlamentarische Geschäftsführer der 
SPD-Bundestagsfraktion Dr. Peter Struck und der 
SPD-Obmann Hermann Bachmaier, eine führende 
Rolle. Dieses Verhalten ist besonders bedauerlich, 
weil der BND sich international einen guten Ruf 
gerade bei der Gewinnung von Informationen 
über die Proliferation nuklearer Waffen und ihrer 
Komponenten erworben hat. Es ist zu befürchten, 
daß die Beziehungen des BND zu den Partner-
diensten gelitten haben, weil sich diese möglicher-
weise nicht mehr sicher sind, ob nicht irgendwann 
ihre Kooperation mit dem BND öffentlich wird. 

Darüber hinaus sind im Münchener Plutoniumfall 
Ermittlungsstrategien ebenso offengelegt worden 
wie die Art der Zusammenarbeit der Sicherheits-
behörden; der daraus entstandene Schaden ist 
nicht abschätzbar. 

III. Nuklearer Schwarzmarkt 

1. Zur Existenz des nuklearen Schwarzmarktes 

Der Münchener Plutoniumfall reiht sich in eine Serie 
immer ernsterer Vorfälle ein - erinnert sei an die 
Fälle Landshut und Tengen - , die zu einer akuten 
Verschärfung der Gefahrenlage durch illegalen 
Nuklearhandel im Sommer 1994 führten. 

Bereits der Untersuchungsausschuß „Transnuklear" 
war mit der Problematik des nuklearen Schwarz-
marktes befaßt. Der Berichterstatter der Fraktion 
DIE GRÜNEN kommt in seinem damaligen Votum 
im Untersuchungsausschuß „Transnuklear" zu dem 
Schluß, es existiere ein „Schwarzmarkt für nukleare 
Spaltstoffe" (BT-Drs. 11/7800, S. 938, 940). Aufgrund 
der politischen Strategie der GRÜNEN erschien es 
dem Abgeordneten nun opportun, die noch 1990 von 
seiner Fraktion beschworene Gefahr des nuklearen 
Schwarzmarktes völlig in Abrede zu stellen. Von 
dem Ziel geleitet, den BND abzuschaffen, setzte der 
Abgeordnete Such alles daran, die Existenz eines 
nuklearen Schwarzmarktes zu verneinen und zu be-
haupten, es bestehe nur die Nachfrage von Journali-
sten, Polizei und Nachrichtendiensten. 

Tatsächlich sprechen seit dem Zerfall der früheren 
UdSSR nach den Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses die Fakten eindeutig für die Existenz zu-
mindest eines Anbieter- und Vermittlermarktes. 

Die Kontrollmöglichkeiten über die dortige zivile und 
militärische Atomindustrie haben sich dramatisch 
verschlechtert. Dieses sind ideale Voraussetzungen 
für den illegalen Handel mit radioaktiven Stoffen. 
Eine besondere Gefahrenquelle sind die zivilen 
Nuklearkomplexe in den früheren GUS-Staaten, die 
z.T. völlig unzureichend bewacht werden. In diesen 
Einrichtungen fehlt es an motiviertem Personal und 
an technischen Sicherheitseinrichtungen, die im 
Westen Standard sind, wie Überwachungskameras, 
Detektoren, entsprechend gesicherte Zäune usw. 
Das Sicherheitssystem der alten Sowjetunion beruhte 
weitgehend auf physischer Isolierung, auf strikter 
geheimdienstlicher Überwachung und massiver be-
waffneter Präsenz vor Ort. Diese Rahmenbedingun-
gen sind weitgehend weggefallen. Die daraus resul-
tierenden Gefahren werden auf absehbare Zeit 
bestehen bleiben. Nach Einschätzung westlicher Be-
obachter werden für die Einrichtung eines landes-
weiten Systems von sogenanntem physischem 
Schutz nach westlichem Standard noch mindestens 
10 Jahre benötigt. 

Das Risiko der Entwendung von Nuklearmaterial auf 
dem Gebiet der früheren Sowjetunion ist deshalb auf 
absehbare Zeit nicht sicher beherrschbar. Es hegt 
nahe, daß ernsthafte Interessenten für illegales 
Nuklearmaterial spätestens dann auftreten, wenn 
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größere Mengen waffenfähigen Kernmaterials be-
schaffbar sind. Diesen Gefahren muß so früh wie 
möglich begegnet werden. Dazu dient der Einsatz 
von V-Leuten und Scheinaufkäufern, wenn, wie im 
Münchener Plutoniumfall, Anbieter mit illegalem 
Nuklearmaterial auftauchen. Aus den Forderungen 
des Europaparlaments, die finanziellen Mittel für die 
Bekämpfung der Nuklearkriminalität zu erhöhen, 
wird deutlich, daß es sich bei dem Themenkomplex 
vagabundierendes Nuklearmaterial um eine ernstzu-
nehmende Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung 
handelt. 

Das illegale Nuklearmaterial gelangt in kriminelle 
Hände, weil die Abnehmer offenbar bereit sind, 
ihren Lieferanten dafür einen unverhältnismäßig 
hohen Preis zu zahlen. Auch nach dem Münchener 
Plutoniumfall wurde versucht, in Deutschland Ab-
nehmer für illegales Nuklearmaterial zu finden. So 
gelang es 1996 der bayerischen Staatsanwaltschaft, 
2,77 kg strahlendes Uran minderer Qualität zu be-
schlagnahmen. Dieses Uran war in einem Bankfach 
deponiert worden, ohne daß Behörden über einen 
Scheinaufkäufer oder verdeckten Ermittler tätig 
waren. 

Diese Frage, ob es einen Käufermarkt gibt und wer 
als Kaufinteressent in Betracht kommt, darf nicht 
davon ablenken, daß das vorrangige Problem die 
unkontrollierte Existenz von radioaktivem Material 
außerhalb der staatlichen Obhut ist. Der unqualifi-
zierte Umgang mit Nuklearmaterial ist äußerst ge-
fährlich. Der Sachverständige Thomas hat zu Recht 
darauf hingewiesen, „die Alarmsirenen müßten 
schon läuten, wenn es sich überhaupt um Plutonium 
handelt", das illegal angeboten werde. 

2. Gefahren des nuklearen Schwarzmarktes 

Die Gefahren, die durch vagabundierendes Nuklear-
material entstehen können, das bestimmte Staaten 
für die Waffenherstellung verwenden möchten, ist 
heute aktueller denn je. Das Lagebild - wie es sich 
nach den Erkenntnissen des BND, auch aus der Zu-
sammenarbeit mit Partnerdiensten, darstellt - gibt 
Anlaß, die Gefahren des illegalen Nuklearmaterial-
handels äußerst ernst zu nehmen. Nach Auffassung 
des Sachverständigen Prof. Dr. Falkenrath bleibt die 
Verbreitung von atomaren, biologischen und chemi-
schen Waffen das Sicherheitsproblem Nummer eins 
für Europa und die Vereinigten Staaten. Kriminelle 
Aktivitäten auf diesem Gebiet werden mehr und 
mehr international organisiert. Bestimmte Personen 
und Firmen treten hier immer wieder in Erscheinung 
und verfügen offensichtlich über internationale Kon-
takte. So wurde aus ukrainischen Sicherheitskreisen 
bekannt, daß sich organisierte kriminelle Gruppen 
auf den Schmuggel von Nuklearmaterial spezialisiert 
haben sollen (26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 171). 
Hinweise auf die Verwicklung von Personen, die zu-
mindest dem Umfeld der organisierten Kriminalität 
zugerechnet werden, hegen vor. Mit zunehmen-
dem Organisationsgrad der Anbietergruppen und 
direktem Kontakt zu potentiellen Interessenten wird 
eine gezielte Materialentwendung für Zwecke der 
nuklearen Proliferation immer wahrscheinlicher. 

Das Proliferationsszenario steht möglicherweise vor 
einem fundamentalen Wandel. Bisher war der Weg 
zur Beschaffung von Kernwaffen für interessierte 
Länder sehr lang und steinig, vor allem, weil das 
Material für die Kernwaffen erst produziert werden 
mußte und die entsprechenden Anlagen aufgebaut 
werden mußten. Demgegenüber stellt der mögliche 
direkte Erwerb von nuklearem Waffenmaterial einen 
qualitativen Sprung dar, der die frühzeitige Ent-
deckung von Kernwaffenprogrammen sehr stark er-
schweren würde. Regionen, insbesondere der Nahe 
Osten, in denen Staaten den Besitz von Kernwaffen 
anstreben, könnten schlagartig destabilisiert werden. 

3. Bekämpfung des illegalen Nuklearmaterial-
handels 

Für die Bekämpfung der Nuklearkriminalität gibt es 
keine Patentrezepte. Notwendig sind vielmehr im 
Rahmen einer globalen Bekämpfungsstrategie ver-
schiedene Maßnahmen, die ineinandergreifen müs-
sen. 

Bereits beim Treffen der Staats- und Regierungschefs 
der G 7-Staaten in Neapel am 8. und 9. Juli 1994 wur-
de unter Beteiligung des russischen Präsidenten eine 
stärkere Zusammenarbeit bei Maßnahmen im Kampf 
gegen Nuklearschmuggel verabredet. Zwischen Prä-
sident Clinton, Präsident Jelzin und Bundeskanzler 
Dr. Kohl bestand eine völlige Übereinstimmung, daß 
es dringend notwendig sei, die multilateralen und 
bilateralen Anstrengungen zur Bekämpfung des 
Nuklearschmuggels zu verstärken (74. Sitzung, Proto-
koll Dr. Kohl, S. 32). 

In Moskau fand am 19. und 20. April 1996 ein 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 
G 7-Staaten mit dem Präsidenten der Russischen Föde-
ration zu Nuklearthemen statt (Dokument Nr. 150). 
Bei diesem Treffen wurde u. a. ein Programm zur Ver-
hinderung und Bekämpfung des unerlaubten Han-
dels mit Kernmaterial, zu Nachweiskontrollen und 
dem physischen Schutz von Kernmaterial und zur 
sicheren und wirksamen Handhabung von spalt-
barem Material aus Waffen verabschiedet. Das Pro-
gramm gegen den Nuklearschmuggel ist letztlich zu-
rückzuführen auf die Initiative der deutschen Regie-
rung. Es ist ein sehr positives Ergebnis, daß sich auch 
Rußland hinter die Grundaussage dieses Programms 
gestellt hat, d. h. die Grundaussage mitträgt, diesem 
Deliktsbereich ganz massiv entgegentreten zu wollen. 

Es bedarf der Verstärkung der technischen Hilfe bei 
der Verbesserung der Sicherheitskontrollen von Nu-
klearmaterial in der GUS sowie in den mittel- und 
osteuropäischen Staaten durch Kooperations- und 
Ausbildungsprogramme. Dabei ist besonders zu be-
rücksichtigen, daß nach den Feststellungen des ame-
rikanischen Zentrums für Verteidigungsinformation 
bei der Demontage von Atomsprengköpfen pro Jahr 
etwa 10 Tonnen Plutonium und 30 Tonnen hoch an-
gereichertes Uran frei werden. Die Gefahr des Atom-
schmuggels wird zunehmend größer, wenn es nicht 
gelingt, die Lagerkapazitäten in dem notwendigen 
Umfang auszubauen und sie gegen unerlaubtes Ent-
wenden von Nuklearmaterial zu schützen. 
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4. Initiativen und Maßnahmen 
der Bundesregierung zur Bekämpfung 
des illegalen Nuklearmaterialhandels 

Die Aufgaben, die mit der Bekämpfung der Nuklear-
kriminalität verbunden sind, kann kein Staat für sich 
allein lösen. Die Bundesregierung hat sich deshalb 
mit großem Nachdruck für eine Intensivierung der 
polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit sowohl 
auf bilateraler als auch multilateraler Ebene einge-
setzt. 

Die Gefahren, die durch die politischen Umwälzun-
gen im ehemaligen Ostblock entstanden sind, wur-
den seitens der bundesdeutschen Sicherheitsbehör-
den frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnah-
men zur Bekämpfung dieses Deliktbereichs eingelei-
tet. Auf Bundesebene befaßten sich verschiedene 
Gremien intensiv mit dieser neuen Form der Krimina-
lität. Dazu gehörten Arbeitsgruppen, in denen so-
wohl Nuklearexperten mitwirkten als auch Vertreter 
der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund ihrer 
geographischen Lage für aus dem früheren Ostblock 
kommende Straftäter leicht zu erreichen und übt an-
gesichts ihrer wirtschaftlichen Situation auf diesen 
Täterkreis eine besondere Anziehungskraft aus. Mit 
dem deutsch-russischen Memorandum ist der Rah-
men für weitere Schritte in der Zusammenarbeit auf 
der Arbeitsebene mit politischer Signalwirkung ge-
schaffen worden. 

Die auf Initiative von Bundeskanzler Dr. Helmut 
Kohl geführten Verhandlungen mit Präsident Jelzin 
zur Bekämpfung der Nuklearkriminalität führten 
innerhalb kürzester Zeit zur Verabschiedung des 
deutsch-russischen Memorandums vom 24. August 
1994. Dieses Memorandum hat für die weitere Ge-
staltung der deutsch-russischen Beziehungen einen 
deutlichen Fortschritt erbracht; die Kommunikation 
und die Kooperation im Hinblick auf die Behandlung 
radioaktiver Substanzen wurde deutlich verbessert. 
In den ersten Monaten nach dem Zustandekommen 
des Moskauer Memorandums gab es bei der Verfol-
gung konkreter nuklearer Vorfälle erhebliche Fort-
schritte, so auch die Übermittlung von Daten an rus-
sische Behörden, die dann zu Festnahmen in Ruß-
land geführt haben. Das Abkommen hat bei interna-
tionalen Treffen immer wieder positive Beachtung 
gefunden und ist als Vorbild der Zusammenarbeit im 
nuklearen Bereich gesehen worden. So hat Präsident 
Clinton sich in einem Brief vom 2. September 1994 an 
den Bundeskanzler geäußert. Auch der frühere UN-
Generalsekretär Boutros Ghali hat das Memorandum 
in einem Brief an den Generaldirektor der IAEO aus-
drücklich begrüßt. Von russischer Seite wurde im 
Rahmen der G 7 plus 1 Gespräche über den illegalen 
Nuklearhandel das deutsch-russische Memorandum 
ausdrücklich als Modell für den Informationsaus-
tausch zwischen den Nachrichtendiensten und den 
Strafverfolgungsbehörden genannt (27. Sitzung, Pro-
tokoll Schmidbauer, S. 61). Schon im September 1994 
erwies sich das Moskauer Memorandum als ein nütz-
liches Instrument zur Lösung der mit dem Nuklear-
schmuggel zusammenhängenden polizeilichen, wis-
senschaftlichen und nachrichtendienstlichen Pro-

bleme. Die vom BND der russischen Seite zur Ver-
fügung gestellten Hinweise über eine Beteiligung 
russischer Staatsangehöriger in einem Fall von Nu-
klearschmuggel wurden durch die russischen Ermitt-
lungen bestätigt (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 63). 

Als Fazit ist festzustellen, daß die Kooperation mit 
Rußland sich bei der Bekämpfung des internationa-
len Nuklearschmuggels insgesamt deutlich verbes-
sert hat (27.Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 67). 
Mit zahlreichen Staaten Mittel- und Osteuropas sind 
erfolgreich eine Reihe bilateraler Regierungsabkom-
men über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der Nuklearkriminalität und anderer Straftaten von 
erheblicher Bedeutung geschlossen worden. Die 
Regierungsabkommen regeln vor allem den unmit-
telbaren Informationsaustausch sowie Fragen der 
Zusammenarbeit. 

IV. Münchener Plutoniumfall 

1. Vorgeschichte in Madrid und Moskau 

Der Untersuchungsausschuß konnte die sogenannte 
Vorgeschichte in Madrid, d.h. die Absprachen und 
das arbeitsteilige Zusammenwirken der Täter in Ma-
drid und Moskau bis zur Übergabe der Plutonium-
probe in München nicht in allen Einzelheiten klären. 
So kann die Frage nicht zuverlässig beantwortet wer-
den, wer in Madrid den Anstoß gab, man könne mit 
illegalem Nuklearmaterial Geschäfte abschließen. Es 
spricht einiges dafür, daß dieser Anstoß von dem Be-
teiligten Fernandez ausging, dessen Identität der 
Ausschuß nicht klären konnte. Andererseits kann 
auch nicht die Möglichkeit ausgeschlossen werden, 
daß „Roberto" über „Rafa" bzw. im Zusammenwirken 
mit „Rafa" in einschlägigen Kreisen die Information 
gestreut hat, es gäbe Interessenten für Nuklearmate-
rial. Das Landgericht München hat zur Entstehungs-
geschichte des Münchener Plutoniumfalles festge-
stellt, daß die Idee zum Handel mit Nuklearmaterial 
„in spanischen Geschäftskreisen, die sich mit dem 
Handel unüblicher Ware befassen und möglicher-
weise auch in der Nähe der organisierten Kriminali-
tät angesiedelt sind" aufgekommen ist. 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht die geringsten 
Anhaltspunkte dafür gefunden, daß der BND bzw. 
die BND-Residentur in Madrid daran beteiligt waren, 
das Plutonium zu beschaffen bzw. nach München zu 
transportieren. Im Gegenteil, „Rafa" wurde von der 
BND-Residentur in Madrid sogar ausdrücklich ange-
wiesen, sich auf eine bereits laufende Operation be-
treffend einen umfangreichen Kokaintransport nach 
Deutschland zu konzentrieren. Erst als die BND-Resi-
dentur von „Rafa" erfuhr, die Täter seien mit 400 g 
Plutonium in München, hat sie den Vorgang an die 
BND-Zentrale in München gemeldet. 

2. Verlagerung des Plutoniumgeschäfts 
nach München 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme spricht 
vieles dafür, daß „Roberto" oder „Rafa" eine Ursache 
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gesetzt haben für die Verlagerung des Plutoniumge-
schäfts nach München. Möglicherweise haben sie für 
die Verlagerung des Geschäfts nach München ge-
sorgt, um nach dem erfolgreichen Hinweis auf die 
Anbieter und deren Festnahme eine hohe Prämie zu 
kassieren. Nach den vorhegenden Zeugenaussagen 
soll „Roberto" bei einem der Treffen im „Novotel" in 
Madrid erklärt haben, die Aufkäuferseite verfüge 
nur in München über das erforderliche Prüflabor. 
Das Münchener Landgericht hat dazu festgestellt, 
„daß für die aus Moskau anreisenden Torres und 
Oroz kein anderer Grund ersichtlich war, nach Mün-
chen zu reisen, als der, daß ihnen von der Käuferseite 
dieses Ziel übermittelt worden war". Weitergehende 
Erkenntnisse hat auch der Untersuchungsausschuß 
nicht gewinnen können. 

3. Kausalität der Information des BND 
für die Abläufe in München 

Es ist Aufgabe des BND, Informationen von außen-
und sicherheitspohtischer Bedeutung zu gewinnen, 
auszuwerten und an die zuständigen Stellen weiter-
zuleiten. Dies hat er auch im Münchener Plutonium-
fall getan. Der BND hat Hinweise der im Rauschgift-
bereich tätigen BND-Quelle „Rafa" über ein Pluto-
niumverkaufsangebot mit Bezug auf München an 
das Bay. LKA weitergegeben. Diese Information an 
das Bay. LKA war ursächlich für das Folgegeschehen. 
Aus dieser Kausalität läßt sich für eine negative 
rechtliche und politische Bewertung des Münchener 
Plutoniumfalles jedoch nichts ableiten. Der BND 
durfte und mußte nach dem BND-Gesetz einen sol-
chen Hinweis auf ein möglicherweise sich anbahnen-
des Verbrechen an Polizeibehörden weitergegeben. 

4. Einbindung des BND im Münchener 
Plutoniumfall 

Es ist festzustellen, daß die Beteiligung des BND im 
Münchener Plutoniumfall grundsätzlich nicht gegen 
das Trennungsgebot von Polizei und Nachrichten-
diensten verstoßen hat. 

Es kann offenbleiben, ob es ein verfassungsrecht-
liches Trennungsgebot von Polizei und Nachrichten-
diensten gibt. Das bestehende (einfach-)gesetzliche 
Trennungsgebot soll nach dem Willen des Gesetz-
gebers nicht polizeiliche und geheimdienstliche 
Aufgaben, sondern Befugnisse auseinanderhalten. 
Die einschlägigen Bestimmungen des BND-Gesetzes 
(§§ 1 Abs. 1 Satz 2, 2 Abs. 3; vgl. Anhang RV Nr. 1) 
verbieten deshalb, den BND einer Polizeidienststelle 
anzugliedern, versagen ihm „polizeiliche Befugnisse 
oder Weisungsbefugnisse" und verbieten ihm, die 
Polizei im Wege der Amtshilfe um solche Maßnah-
men zu ersuchen, zu denen er selbst nicht befugt ist. 
Nach § 9 BND-Gesetz darf der BND - es wäre ab-
surd, wenn es anders wäre - seine Informationen 
weitergeben an die zuständigen Behörden, insbeson-
dere auch an die Strafverfolgungsbehörden, wenn 
dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist 
(62. Sitzung, Protokoll Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 30). 
Eine informationelle Zusammenarbeit zwischen BND, 
Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden verstößt 

somit nicht gegen das „Trennungsgebot", sondern ist 
vom Gesetz (§ 9 Abs. 3 BND-Gesetz) sogar ausdrück-
lich gewollt. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, daß der BND 
das Recht hatte, Informationen der im Rauschgiftbe-
reich tätigen BND-Quelle „Rafa" bezüglich eines 
Plutoniumverkaufsangebotes mit dem Hinweis auf 
den Aufenthaltsort der Anbieter in München an das 
Bay. LKA weiterzugeben. 

a) Amtshilfeersuchen des Bay. LKA gegenüber 
dem BND 

Der BND ist wie jede andere Behörde gesetzlich ver-
pflichtet (Artikel 35 GG; §§ 4 bis 8 VwVfG, vgl. An-
hang RV Nr. 3), den deutschen Behörden und Gerich-
ten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Amtshilfe zu 
leisten. Damit wird dem Gedanken Rechnung getra-
gen, daß die organisatorische Differenzierung der 
Behörden den Staat letztlich nicht daran hindern soll, 
die staatlichen Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der 
BND also vom Bay. LKA oder der Staatsanwaltschaft 
München um Amtshilfe ersucht wird, so ist er des-
halb im Grundsatz dazu verpflichtet und würde sich 
rechtswidrig verhalten, wenn er dem Ersuchen nicht 
nachkäme. 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß das 
Bay. LKA den BND in der Besprechung am 19. Juli 
1994 um die zeitweise Überlassung der BND-Quelle 
„Rafa" und des Sprachmittlers „Liesmann" als Kon-
taktpersonen zu den Anbietern ersuchte und daß sie 
keinesfalls vom BND dem Bay. LKA als Kontaktper-
sonen aufgedrängt wurden. Es spielt hierbei keine 
Rolle, ob das Bay. LKA mit der Bitte an den BND her-
antrat, „Rafa" und „Liesmann" als Kontaktpersonen 
zur Verfügung zu stellen oder ob der Vorschlag dazu 
vom BND ausging und er dann vom Bay. LKA aufge-
griffen wurde. Das Verhalten des Bay. LKA genügte 
den Anforderungen an die Amtshilfe, wie sie im Ver-
waltungsverfahrensgesetz geregelt ist. Das Verwal-
tungsverfahrensgesetz stellt keine Formerfordernisse 
auf für den Fall, daß Behörden einander Amtshilfe 
leisten; es gibt insbesondere keinen Zwang, um 
Amtshilfe schriftlich zu ersuchen. 

b) Gründe für die Stellung des Amtshilfeersuchens 
des Bay. LKA 

Wegen des lediglich ergänzenden Charakters der 
Hilfeleistung hatte das Bay. LKA allein über die Art 
und den Umfang der nachzusuchenden Maßnahmen 
sowie über die Auswahl der Behörde zu entscheiden, 
die Amtshilfe leisten sollte. Das Bay. LKA konnte 
den BND um Amtshilfe ersuchen, weil es für die 
Ermittlungen auf die Kenntnis von Tatsachen an-
gewiesen war, die ihm unbekannt waren und die 
es nicht selbst ermitteln konnte (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG). 

Der Untersuchungsausschuß folgt den Darstellungen 
der Zeugen aus dem Bereich der bayerischen Polizei 
und Staatsanwaltschaft, daß diese zur effektiven 
Durchführung der ihnen zugewiesenen Aufgaben 
auf das Wissen und die Zugangsmöglichkeiten der 
NDV „Rafa" des BND angewiesen waren. Die zeit-
weise Überlassung „Rafas" als einzige Kontaktper-
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son zu den Anbietern war daher ohne Alternative 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG). Die Bitte um die Bereitstel-
lung eines Sprachmittlers und Betreuers für „Rafa" 
beruhte auf der Tatsache, daß nach den Aussagen 
der Zeugen aus dem Bereich des Bay. LKA diese Be-
hörde, die ihr obliegenden Aufgaben mit geeigne-
tem, eigenem Personal nicht wahrnehmen konnte. 
Dem Bay. LKA kam es darauf an, „Rafa" wegen sei-
ner Zugangsmöglichkeiten zu den Anbietern als 
Kontaktperson zu nutzen. Dies konnte aber - gerade 
in denkbaren Ausnahmesituationen - nur dann ge-
lingen, wenn „Rafa" als Nachrichtendienstliche Ver-
bindung des BND das Gefühl haben konnte, sich 
jederzeit an den BND wenden zu können. Dieser 
Notwendigkeit mußte das Bay. LKA durch einen Be-
treuer des BND Rechnung tragen, der daher für die 
gesamte Dauer der Polizeiaktion, d. h. bis zur Sicher-
stellung des Plutoniums, zur Verfügung zu stehen 
hatte. Hierfür war „Liesmann" grundsätzlich geeig-
net. Überdies hatte das Landeskriminalamt einen 
spanischsprechenden Dolmetscher nicht zur Verfü-
gung, so daß auch hier um die Hilfe „Liesmanns" als 
Sprachmittler für deutsch/spanisch nachgesucht wer-
den mußte. 

c) Verpflichtung des BND zur Amtshilfeleistung 

Der BND durfte insbesondere bei den bestehenden Ge-
fahren für die Bevölkerung die Amtshilfe nicht verwei-
gern. Der Stattgabe des Ersuchens und der Durchfüh-
rung der Amtshilfe durch den BND standen rechtliche 
Gründe nicht entgegen (§ 5 Abs. 2 bis 4 VwVfG). Die 
Amtshilfe des BND war grundsätzlich sachdienlich. In 
personeller Hinsicht gab es zum Einsatz „Rafa's" keine 
Alternative. „Rafa" war nach den damaligen Erkennt-
nissen des BND auch geeignet. Die Benennung „Lies-
manns" als Sprachmittler und Betreuer „Rafas" war 
ebenfalls sachdienlich. Der BND-Mitarbeiter „Lies-
mann" sollte als Sprachmittler Deutsch/Spanisch an 
den Verhandlungen zwischen den Anbietern und dem 
Scheinaufkäufer teilnehmen; er sollte in die Schein-
käuferlegende des Bay. LKA „Boeden" eingebunden 
werden und außerdem die NDV „Rafa" betreuen. 

Es war also Amtshilfe zu leisten, selbstverständlich 
nur innerhalb der in den §§ 4 ff. VwVfG vorgeschrie-
benen Grenzen und Regelungen, die die allgemeine 
Vorschrift des Grundgesetzes konkretisieren und 
auch den BND als Behörde des Bundes binden. Um-
gekehrt bestand ein Verbot zur Hilfeleistung offen-
sichtlich nicht; Nachteile für das Wohl des Bundes 
oder eines Landes waren für den Fall der Amtshilfe-
leistung nicht zu befürchten (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 2 
VwVfG). 

d) Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 
von BND und Bay. LKA 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß der 
BND mit der Amtshilfegewährung die rechtlichen 
Grenzen eingehalten hat. Die Sachherrschaft in dem 
Münchener Plutoniumfall lag ausschließlich bei den 
bayerischen Strafverfolgungsbehörden; dies hat auch 
der bayerische Staatsminister des Innern Dr. Beck-
stein bestätigt. Er hat vor diesem Untersuchungsaus-
schuß (11. Sitzung, Protokoll Dr. Beckstein, S. 100) er-
klärt: 

„Die rechtliche Verantwortung liegt bei Bayern. 
Daß tatsächlich der BND hier erhebliche Hilfestel-
lung geleistet hat, ist klar. Ich kenne keine Beden-
ken der Staatsanwaltschaft; ich kenne keine ernst-
haften Bedenken, die das Gericht ausgesprochen 
hätte". 

Amtshilfe beinhaltet immer ein Tätigwerden, das 
auch verantwortet werden muß. Dieses Tätigwerden 
kann darin bestehen, daß die ersuchte Behörde für 
die ersuchende Behörde selbständig tätig wird oder 
darin, daß lediglich um die Gestellung von Sachmit-
teln oder Personen für unterstützende Tätigkeiten 
nachgesucht wird. Im zweiten Fall endet die Verant-
wortlichkeit der ersuchten Behörde, hier des BND, 
grundsätzlich mit der Bereitstellung dieser Hilfelei-
stungen. Die ersuchende Behörde, d.h. das Bay. LKA, 
setzt diese dann in eigener Verantwortung und in 
eigener Sachherrschaft ein, hat mithin die Zulässig-
keit der weiteren Maßnahme zu verantworten (§ 7 
Abs. 2 VwVfG). 

So ist zwischen dem Bay. LKA und dem BND im 
Münchener Plutoniumfall verfahren worden. Der 
BND hat dem Bay. LKA die NDV „Rafa" und den 
BND-Dolmetscher „Liesmann" auf Ersuchen des 
Bay. LKA um Amtshilfe zur Verfügung gestellt. Das 
Bay. LKA und später auch die Staatsanwaltschaft tru-
gen die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der zu 
treffenden Maßnahmen, d.h. den Einsatz von „Rafa" 
und des BND-Dolmetschers „Liesmann". Wenn die 
ersuchende Behörde, also das Bay. LKA, für die 
Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme die 
Verantwortung trägt, so folgt hieraus zwingend, daß 
sich die ersuchte Behörde auf die Rechtmäßigkeit 
dieser Maßnahme verlassen soll. Es ist daher grund-
sätzlich nicht ihre Aufgabe, die durch die Amtshilfe 
zu verwirklichende Maßnahme auf ihre Rechtmäßig-
keit oder gar Zweckmäßigkeit zu prüfen. Etwas an-
deres gilt nur bei einer offensichtlichen Rechtswid-
rigkeit des Verfahrens der ersuchenden Behörde. 

Der BND hätte nur dann die Pflicht gehabt, sich aus 
Amtshilfemaßnahmen durch Zurückziehen minde-
stens von „Liesmann" herauszulösen, wenn für ihn 
evident erkennbar gewesen wäre, daß diese Maß-
nahmen mißbräuchlich oder als solche rechtswidrig 
waren. Dies hätte dann zugetroffen, wenn die Recht-
mäßigkeit auch mit dem für den BND geltenden 
Recht nicht im Einklang gestanden oder aber sich die 
Amtshilfe quasi als „Beihilfe" zu einer rechtswidri-
gen Maßnahme herausgestellt hätte. Im konkreten 
Fall kommt es also grundsätzlich darauf an, wie das 
Verhalten der bayerischen Behörden rechtlich zu be-
werten ist. 

e) Verantwortung des Bay. LKA als ersuchende 
Behörde 

Das weitere Handeln der vom BND zur Verfügung 
gestellten Personen „Rafa" und „Liesmann" im Rah-
men der polizeilichen Ermittlungen des Bay. LKA 
war grundsätzlich vom Bay. LKA als ersuchende 
Behörde bis zum Abschluß der Aktion am 10. August 
1994 zu verantworten. Die Sachherrschaft lag bei 
dem handelnden Bay. LKA sowie später bei der 
Staatsanwaltschaft und nicht bei dem als ergänzende 
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Hilfe Personal abstellenden BND. Der Zeuge Emrich, 
zum Zeitpunkt des Münchener Plutoniumfalles 
Leitender Oberstaatsanwalt beim Landgericht I in 
München, hat dementsprechend vor diesem Unter-
suchungsausschuß (51. Sitzung, Protokoll Emrich, 
S. 6) erklärt: 

„Ab 21. 7. 1994 hatte die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I die verantwortliche Sachleitung im Bereich 
der Strafverfolgung. Das heißt, ich als Behörden-
leiter und unmittelbarer Dienstvorgesetzter der 
einzelnen eingesetzten Staatsanwälte trage ent-
sprechend den uns jeweils gegebenen Informatio-
nen die volle Verantwortung für den Bereich der 
Strafverfolgung in diesem Komplex". 

Die Entscheidung, ob der exekutive Zugriff schon 
nach Probeübergabe erfolgt oder ob vorrangig ver-
sucht wird, weiteres Material sicherzustellen, lag 
nicht in der Entscheidungsbefugnis des BND, son-
dern der der bayerischen Polizei und der Staatsan-
waltschaft beim Landgericht München I. Diese hat-
ten ebenso die Frage zu beantworten, ob man letzt-
lich den Import von Plutonium in Kauf nehmen kann. 

f) Verantwortung des BND als ersuchte Behörde 

aa) Anwerbung von Nachrichtendienstlichen 
Verbindungen 

Im Milieu der Nachrichtendienstlichen Verbindun-
gen können keine Maßstäbe angesetzt werden wie 
bei der Anwerbung von Behördenmitarbeitern; doch 
auch hier muß die gebotene Sorgfalt walten. Eine 
doppelte Verwendung, wie im Falle Roberto durch 
BND und BKA, sollte unterbunden werden. Die An-
werbung Rafas, der zu diesem Zeitpunkt noch passi-
ves Mitglied der Guardia Civil war, stand im Wider-
spruch zu internen Regelungen des BND. 

Der BND hatte vor Gewährung der Amtshilfe über 
die Eignung der zur Verfügung zu stellenden Perso-
nen zu entscheiden. „Rafa" und „Liesmann" waren 
zweifellos geeignet im Sinne der ersuchten Hilfe. „Lies-
mann" war - so Oberstaatsanwalt Meier-Staude -
als „vertrauter Dolmetscher eine ideale Besetzung 
für diese konkrete Situation" (13. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 61). Diese Amtshilfe war aus der 
Sicht des Bay. LKA sogar unverzichtbar. 

bb) Verhalten während des polizeilichen und 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrens 

Der BND hat dem Bay. LKA alle Informationen zu-
kommen lassen, über die der BND zum damaligen 
Zeitpunkt zur Sache selbst unterrichtet war (26. Sit-
zung, Protokoll Porzner, S. 18). Insbesondere von der 
sog. Vorgeschichte in Spanien hat der BND im 
wesentlichen erst im Laufe der Nachbereitung des 
Münchener Plutoniumvorgangs erfahren. Der BND 
wußte damals z.B. nichts von den Treffen im Madri-
der Novotel, von den Observationen und der Tätig-
keit des BKA vor Ort. 

Der BND war während der Polizeiaktion dafür ver-
antwortlich, daß, soweit er dies erkennen konnte, der 
Einsatz seiner Mitarbeiter und seiner Nachrichten-
dienstlichen Verbindung im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen blieb. Dies setzte von seiten des BND eine 

kontinuierliche Überprüfung des Verfahrens voraus, 
auch aufgrund der internen Richtlinie des BND zur 
Durchführung der Amtshilfe. Wären die Maßnahmen 
der bayerischen Behörden erkennbar rechtswidrig 
gewesen, dann hätte der BND sich aus der Amtshilfe 
zurückziehen müssen. 

Die Rechtmäßigkeit der Amtshilfe wird nicht dadurch 
in Frage gestellt, daß der Referatsleiter 11A des BND, 
der Zeuge „Merker", abweichend von den dienst-
internen Richtlinien in diesem Fall darauf verzichtet 
hat, die Stellungnahme des Rechtsreferats oder des 
Referates Nachrichtenbeschaffung zu dem Amtshil-
feersuchen einzuholen. Wenn er glaubte, bei Abwä-
gung aller Gesichtspunkte aus seiner Sicht so han-
deln zu müssen, dann war dies eine Entscheidung 
des zuständigen Referatsleiters, die als solche nicht 
zu beanstanden ist, auch wenn sie nicht den formel-
len Erfordernissen entsprochen hat. Der Zeuge „Mer-
ker" hielt den formell vorgeschriebenen Weg nicht 
ein, weil für ihn Gefahr im Verzug bestand. Gleich-
wohl bedarf es in solchen Fällen zumindest im Nach-
hinein der Beteiligung der zuständigen Rechtsabtei-
lung. Zwar kann ein Geheimdienst auch intern nicht 
offen arbeiten, jedoch ist das sogenannte Schotten-
prinzip insoweit zu lockern, daß eine Zusammen-
arbeit der betroffenen und der zuständigen Stellen 
im BND gewährleistet ist. Dazu gehört auch die Ein-
bindung der Rechtsabteilung in die Vorgänge des 
BND. „Rafas" Informationen vom 15./18. Juli 1994 an 
die BND-Residentur Madrid waren so detailliert und 
deuteten auf eine so unmittelbare Gefahr in Deutsch-
land bzw. in München hin, daß für eine zusätzlich 
abklärende nachrichtendienstliche Operation kein 
Raum mehr blieb. Der Zeuge „Merker" erhielt von 
dieser Information erstmals am 19. Juli 1994 kurz 
nach 8.00 Uhr Kenntnis. Angesichts der Anwesenheit 
der Täter mit angeblich 400 g Plutonium in München 
war es wegen der Eilbedürftigkeit des Falles und der 
Ortsnähe sachgerecht, unverzüglich das Bay. LKA 
einzuschalten. Die Entscheidung, dem Bay. LKA die 
gewünschte Unterstützung zu gewähren, erfolgte zu-
dem in Absprache mit seinem Vorgesetzten noch am 
späten Vormittag des 19. Juli 1994. Nachdem er auch 
auf die von ihm gefertigte Leitungsvorlage vom 20. 
Juli 1994 nichts Gegenteiliges gehört hatte, konnte 
er von der Billigung seiner Entscheidung ausgehen. 
Der damalige BND-Präsident Porzner hat dieses Vor-
gehen seiner Mitarbeiter im Nachhinein auch gebil-
ligt. Er vergewisserte sich im übrigen, daß das Bay. 
LKA zugesagt hatte, das BKA zu informieren. Aus 
der Nuklearsofortmeldung des BKA vom 26. Juli 
1994 ergab sich, daß das Bay. LKA bei der Proben-
übergabe unverzüghch so verfahren war. 

Letztlich bestätigt die schnelle Reaktion des Bay. 
LKA im Nachhinein die Richtigkeit des Vorgehens 
des Zeugen „Merker". Darüber hinaus war wenige 
Tage zuvor im BND in einem Fall betreffend eine 
möghche, größere Kokainlieferung -in die Bundes-
republik Deutschland entschieden worden, dem Bay. 
LKA Amtshilfe zu gewähren. 

Der BND hatte auch nicht vor Weitergabe seiner 
Information die Frage zu entscheiden, ob die NDV 
„Rafa" verläßlich war oder nicht. Er hatte angesichts 
der Gefahrenlage unverzüglich die ihm gegebene 
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Information weiterzugeben, daß Plutonium illegal in 
München angeboten werde. 

Es besteht daher nach Auffassung des Ausschusses 
kein Anlaß, das Vorgehen des BND zu beanstanden, 
angesichts der drohenden Gefahren unmittelbar das 
Bay. LKA als die zuständige Behörde vor Ort einzu-
schalten. Gleichwohl lehrt dieser Fall, daß eine 
gleichzeitige Unterrichtung des BKA zweckmäßig 
gewesen wäre, wie dies mittlerweile BND-intern 
auch vorgesehen ist. 

Der damalige Leiter des Referats I IA des BND, 
„Merker", hat im übrigen schon bei der ersten Be-
sprechung im Bay. LKA ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß die alleinige Zuständigkeit und Feder-
führung beim Bay. LKA liege, der BND nur zuarbeite 
und daran interessiert sei, die eigene Quelle aus der 
Angelegenheit herauszulösen, sobald es die operati-
ven Umstände zuließen. In dem Vermerk des BND-
Mitarbeiters „Kulp" vom 25. Juh 1994 (Dokument 
Nr. 83) ist mehrmals festgehalten, daß der BND in 
den Besprechungen mit dem bayerischen LKA „auf 
die alleinige Zuständigkeit und Federführung des 
LKA für diese Operation" hingewiesen hat. Der Ver-
merk „Kulps" schheßt mit den Worten: 

„Abschließend wurde nochmals betont, daß der 
BND hier nur unterstützend tätig ist und keine 
Eigeninitiative entwickelt. Diese liegt ausschließ-
lich bei der Exekutive, sei es des LKA oder auch 
anderer Behörden, die im Zuge des Verfahren be-
teiligt werden. " 

Die Bayerische Staatsregierung (Bericht der Baye-
rischen Staatsregierung vom 27. November 1995, 
S. 40) hat dazu ausdrücklich festgestellt 

„Der BND, der mit mehreren Beamten während 
des Einsatzes an den wichtigsten Einsatzbespre-
chungen teilgenommen hat..., (hat die) geplanten 
und durchgeführten Maßnahmen nicht beein-
flußt". 

Dementsprechend haben allein Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude und der Einsatzleiter des Bay. LKA, 
Kriminaloberrat Sommer, einvernehmlich in einer 
Besprechung am 26. Juh 1994 nach Übergabe der 
Probe entschieden, das Ermittlungsverfahren fortzu-
setzen und die Täter nicht festzunehmen, weil auch 
sie zu diesem Zeitpunkt davon ausgingen, daß sich 
weiteres Plutonium in Deutschland befinde. 

Der BND hätte auch nicht statt des Bay. LKA das 
BKA informieren müssen. Entsprechende gesetzliche 
Vorschriften existieren nicht. Der BND konnte, wie 
jeder Dritte, die von der örtlichen Zuständigkeit her 
zuständig erscheinende Polizeibehörde informieren; 
er war gewissermaßen in der Position eines Anzei-
geerstatters. Es war Aufgabe dieser Polizeibehörde, 
d.h. des Bay. LKA, wie es der Fall bei jeder Behörde 
ist, vor ihrem Tätigwerden ihre Zuständigkeit zu prü-
fen und ggf. die zuständige Behörde zu informieren. 

Eine Erstattung der Kosten der Amtshilfe an den 
BND kam nicht in Betracht, da die Kosten der Amts-
hilfe - mit Ausnahme der Auslagen - zwischen 
Bundesbehörden und Länderbehörden nicht erstattet 

werden, (vgl. 47. Sitzung, Protokoll Dr. Keßelring, 
S. 313). 

g) Keine unzulässige Tatprovokation der beteiligten 
Behörden 

Bereits das Landgericht München I hat festgestellt, 
daß im Münchener Plutoniumfall das Verhalten auf 
der Scheinaufkäuferseite rechtmäßig war. Das Land-
gericht hat dazu in seinem Urteil vom 17. Juh 1995 
(S. 20 der Urteilsbegründung, Dokument Nr. 4) aus-
geführt: 

„Auch insofern ist also - jedenfalls zugunsten der 
Angeklagten - von einer Tatprovokation im Sinne 
einer Bestärkung der nicht unwilligen, sondern tat-
bereiten Täter auszugehen. Es handelt sich bei 
dem Vorgehen der Ermittlungsbehörden zwar um 
ein intensives, aber noch zulässiges Einwirken auf 
den Täterwillen. " 

Der Untersuchungsausschuß ist davon überzeugt, 
daß es darum ging, auf alle Fälle vagabundierendes 
Nuklearmaterial sicherzustellen. Der Untersuchungs-
ausschuß hat keine Zweifel an der Einlassung des 
Scheinaufkäufers „Boeden", daß er nicht den Auf-
trag hatte, Nuklearmaterial aus dem Ausland herbei-
zuschaffen, sondern lediglich den Auftrag, Schein-
kaufsverhandlungen zu führen. Er sollte nach der 
Übergabe der Probe auf die Angebote der Täter zum 
Schein eingehen und daher zunächst in jedem Fall 
weiter Interesse an Plutonium auch im Falle einer 
Lieferung aus Moskau zeigen. Der Scheinaufkäufer 
„Boeden" mußte sich legendengerecht verhalten, 
wenn er an dieses Material herankommen wollte. Es 
gehörte auch zu seinem legendengerechten Verhal-
ten, kein zu starkes Interesse an der Herkunft oder 
dem gegenwärtigen Lagerort des angebotenen 
Materials zu bekunden. Er mußte angesichts der 
horrenden Geldsumme, um die es ging, darauf drän-
gen, die gesamte Ware und „gutes Material" zu 
bekommen. Zur Legende gehörte es deshalb auch, 
atomwaffenfähiges Material zu fordern. Es ist falsch, 
wenn aus einzelnen Äußerungen des Scheinaufkäu-
fers mit den Anbietern der Schluß gezogen wird, der 
Scheinaufkäufer habe die Täter erst angestiftet. Die-
ser Vorwurf geht schon deshalb völlig fehl, weil die 
Täter schon beim ersten (!) Treffen am 22. Juh 1994 
erklärten, es seien bis zu 11 kg Nuklearmaterial im 
Angebot, also eine wesentlich größere Menge als von 
dem Scheinaufkäufer je „gefordert". Als „krimineller 
Interessent" mußte er unter dem Aspekt, hochkaräti-
ges Nuklearmaterial sei bereits in Deutschland, Inter-
esse auch an Nuklearmaterial bekunden, das die 
Täter angeblich erst aus dem Ausland herbeischaffen 
mußten. 

Sinn und Zweck des Einsatzes eines Scheinaufkäu-
fers ist es, daß er auf das Angebot eingeht und sich 
nicht abspeisen läßt, daß er also auch den Hinter-
grund des Angebots ausleuchtet und nachsetzt. 

„Boeden" mußte daher seiner Legende entsprechen-
de Verhaltensweisen zeigen, die ihn als Interessen-
ten und Aufkäufer auswiesen Er hat selbst zu dem 
Vorwurf der Inszenierung vor dem Bayerischen 
Untersuchungsausschuß (UA Bay. LT, 14. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 24) zu Recht erklärt: 
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„Als ich diesen ersten Bericht im SPIEGEL gelesen 
habe, daß die Sache inszeniert worden sei vom 
BND, da habe ich gesagt, also so einen Schwach-
sinn habe ich noch nie gehört". 

Es war schließlich eine Leistung des Scheinaufkäu-
fers „Boeden", die Anbieter von ihrer Forderung 
nach Bargeld abgebracht zu haben und sie mit einer 
völlig wertlosen sog. Bonitätserklärung zufriedenzu-
stellen. 

h) Unbedingte Tatbereitschaft der Täter 

Die Täter waren von vornherein zur Tat fest ent-
schlossen. Sie waren nicht die Biedermänner, als die 
sie sich später vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gaben, sondern Kriminelle. Torres hatte sich das Plu-
tonium nach den mitgeteilten Ermittlungen des russi-
schen Sicherheitsdienstes FSK bereits im Juni 1994 
beschafft, „Rafa" dem BND aber erst Anfang Juli 
1994 vage von einer Gruppe berichtet, die Plutonium 
anbiete. 

Es bedurfte keiner wiederholten, länger andauern-
den Überredungsversuche bzw. einer intensiven, hart-
näckigen Beeinflussung der Täter von der Scheinauf-
käuferseite. Die Beseitigung einer Hemmschwelle 
bei diesen war nicht erforderlich. 

So hat der Mittäter Bengoechea in einem Telefonge-
spräch mit dem Mittäter Oroz am 27. Juli 1994 aus-
führlich über den Kaufpreis des Nuklearmaterials 
gesprochen und darauf gedrängt, diese Operation 
durchzuführen; dieses Geschäft müsse auf alle Fälle 
realisiert werden. Dabei machte er auch Vorschläge 
hinsichtlich der Art des mitzubringenden Materials, 
des Transportweges und der Aufteilung des Kauf-
preises. Die eigenen finanziellen Aufwendungen des 
Täters Bengoechea, seine finanzielle Unterstützung 
des Mittäters Oroz, aber auch die laufenden Fahrten 
von Bengoechea von San Sebastian nach Madrid im 
Vorfeld der Ereignisse von München, die der Anbah-
nung des Plutoniumgeschäfts dienten, belegen, daß 
der Täter Bengeochea den Erwerb und späteren Ver-
kauf des illegalen Nuklearmaterials lange vor seiner 
Ankunft in Deutschland gezielt betrieb. 

Schließlich waren Torres und Oroz bereits am 9. Juli 
1994 mit der Plutoniumprobe in die Bundesrepublik 
Deutschland eingereist, ohne daß dies dem Bay. LKA 
oder dem BND bekannt geworden wäre. Zum Zeit-
punkt der direkten Kontaktaufnahme der Täter mit 
dem Scheinaufkäufer des Bay. LKA „Boeden", dem 
BND-Dolmetscher „Liesmann" und der BND-Quelle 
„Rafa" am 25. Juh 1994 hielten sich die Täter bereits 
seit ca. 2 Wochen mit der Plutoniumprobe in Mün-
chen auf. Diese hatten also schon mit der Tat begon-
nen und Straftatbestände nach dem KWKG erfüllt, 
ohne daß zuvor überhaupt ein unmittelbarer Kontakt 
zwischen ihnen und dem Scheinaufkäufer bzw. 
„Liesmann" und „Rafa" stattgefunden hatte. Sie 
übergaben die Plutoniumprobe dem Scheinaufkäufer 
bereits beim ersten Treffen. Die Täter haben schließ-
lich in den Verhandlungen erste Vorgaben gemacht 
und zwar hinsichtlich der Menge des angebotenen 
Nuklearmaterials und der geforderten Geldsummen. 

Die Tatsache, daß die Scheinkäuferseite auf das An-
gebot der Verkäufer, sofort 300 g Lithium zu hefern, 
nicht einging, zeigt, daß die Scheinkäuferseite weder 
anstiftete noch anstiften wollte. Um es nicht zum Ab-
schluß dieses Geschäfts kommen zu lassen, wurde 
den Anbietern vorgetäuscht, „Boeden" und „Lies-
mann" seien auf Geschäftsreise in Italien und des-
halb für die Anbieter nicht erreichbar (31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 53). 

Auch der sogenannte Auer-Vermerk stellt ein völlig 
untaugliches Beweismittel für eine unzulässige Tat-
provokation oder gar eine Inszenierung des Münche-
ner Plutoniumfalles dar. Der Zeuge Dr. Auer hat 
selbst eingeräumt, daß er bis zum Zeitpunkt der 
Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 1994 
keine Kenntnis vom Münchener Plutoniumsfall hatte. 
Er kannte weder die Akten noch hatte er mit den un-
mittelbar Beteiligten Kontakt. Der Zeuge hat vor dem 
Ausschuß (42. Sitzung, Protokoll Dr. Auer, S. 212) zu 
seinem Vermerk erklärt: 

„Also, wie gesagt, von dem Fall erfahren habe ich 
aus der Zeitung. Dazu, wie das zustande gekom-
men ist, kann ich in der Tat ursächlich nichts bei-
tragen " . 

i) Rolle und Aufgabe des BND-Dolmetschers 
„Liesmann" 

Die Rolle des BND-Dolmetschers „Liesmann" muß 
im Lichte der Tätigkeit, der Aufgaben und des Vor-
gehens des Scheinaufkäufers „Boeden" gesehen 
werden. „Boeden" war aus der Sicht der Täter Kom-
plize, „Liesmann" dessen Partner. 

„Liesmann" war in die Scheinaufkäuferlegende des 
Bay. LKA-Beamten eingebunden und spielte als 
Sprachbrücke das „kriminelle" Bindeglied zwischen 
Scheinaufkäufer und Anbieter. „Liesmann" war von 
seinem Referatsleiter, dem Zeugen „Merker", ange-
wiesen, keine Gespräche bzw. Verhandlungen mit 
den Anbietern allein zu führen, keine Proben oder 
andere Materiahen entgegenzunehmen und sich 
strikt an das zu halten, was das Bay. LKA und ggf. 
die Staatsanwaltschaft in Einzelphasen von ihm er-
warteten und um was sie ihn ersuchten. „Boeden" 
setzte nach seiner Aussage die Akzente. Er führte 

- die Verhandlungen zu Art und Umfang des zu 
liefernden Nuklearmaterials, 

- nahm die Probe zum Zwecke der Analyse ent-
gegen, 

- wies kategorisch die Forderungen der Anbieter 
zurück, die Probe zu bezahlen oder einen Vor-
schuß zu leisten 

- räumte den Anbietern Bedenkzeit ein, wie sie 
nach der Weigerung, die Probe zu bezahlen, wei-
ter vorgehen wollen, 

- führte die Finanzverhandlungen, 
- gab den Anbietern Geld, damit diese ihre Hotel-

kosten bezahlen konnten, 
- vereinbarte die Termine für die Treffen mit den 

Anbietern, 
- beschaffte die sog. Bonitätserklärung. 
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Die Zeugen aus dem Bereich des Bay. LKA, insbeson-
dere der Präsident des Bay. LKA Ziegenaus, aber 
auch der Zeuge Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
haben überzeugend die Behauptung zurückgewie-
sen, der BND-Dolmetscher „Liesmann" habe sich im 
Münchener Plutoniumfall Kompetenzen der Staats-
anwälte und des Bay. LKA angemaßt. Der in den Ver-
merk vom 2. August 1994 aufgenommene Hinweis 
von Oberstaatsanwalt Meier-Staude während der 
Münchener Operation, der BND-Dolmetscher „Lies-
mann" möge sich auf seine Dolmetscherrolle be-
schränken, zeigt, daß die Beteiligten sich bewußt 
waren, wer die Sachherrschaft hatte und die Ent-
scheidungen treffen sollte. Es gab eine klare Arbeits-
teilung. Der BND hatte Amtshilfe zu leisten, „Rafa" 
und „Liesmann" die Aufträge der bayerischen Polizei 
und Staatsanwaltschaft auszuführen. „Liesmann" 
traf keine Entscheidung gegen den Willen des Bay. 
LKA. Im Außenverhältnis wurde er als Dolmetscher 
eingeführt und mußte zusammen mit dem Scheinauf-
käufer agieren, im Innenverhältnis steuerte er Infor-
mationen bei. „Liesmann" führte keine Exekutiv-
maßnahmen oder Ermittlungsmaßnahmen auf einem 
Feld aus, das letztlich der Staatsanwaltschaft bzw. 
ihren Hilfsbeamten vorbehalten war. Aus dem prakti-
schen Ablauf der Tätigkeit „Liesmanns" ergab sich 
notwendigerweise, daß er, der für mehrere Personen 
in verschiedene Richtungen übersetzte, in den 
Lauschangriffsprotokollen häufiger und intensiver zu 
hören war als andere Personen. 

Jedoch gibt es Hinweise, daß „Liesmann" über die 
Rolle des Sprachmittlers hinausging; allerdings ist zu 
berücksichtigen, daß er seine eigene Legende nicht 
gefährden durfte. Eine Überschreitung der Tätigkeit 
als bloßer Sprachmittler ist deswegen als problema-
tisch zu bewerten, weil damit zugleich der Sinn des 
Trennungsgebots tangiert ist. 

Es mag sein, daß die Übersetzungen und Schilderun-
gen des Sprachmittlers „Liesmann" vom Verhal-
ten der Anbieter bei den Ermittlungsbehörden zu 
Unklarheiten geführt haben. Hierbei muß man die 
besondere Situation des Sprachmittlers einbeziehen. 
„Liesmann" war kein ausgebildeter Übersetzer. Vor 
diesem Hintergrund besteht die Möglichkeit, daß 
- möglicherweise auch „im Eifer des Gefechts" - Er-
klärungen der Anbieter bei der Übersetzung zusam-
mengefaßt wurden, und dabei einzelne Aspekte 
untergingen. Die Ermittlungsbehörden waren jedoch 
nicht allein auf „Liesmanns" Übersetzungen und 
Einschätzungen angewiesen. Dieser war nicht die 
einzige Erkenntnisquelle für die Ermittlungsbehör-
den, ihnen standen vielmehr eine Vielzahl von Infor-
mationen aus den abgehörten Telefongesprächen 
und den Lauschangriffsprotokollen zur Verfügung, 
wenn auch nicht im einzelnen festzustellen war, wel-
che Informationen wann den eingesetzten Mitarbei-
tern der Ermittlungsbehörden zur Kenntnis gelang-
ten und ob man ausführliche Niederschriften dann 
noch zur Beurteilung der aktuellen Lage heranzog. 
Dem Bericht der bayerischen Staatsregierung ist eine 
regelmäßig recht zügige Auswertung abgehörter 
Telefongespräche auf Seiten der Ermittlungsbehör-
den zu entnehmen. Letztere konnten die so gewon-
nenen Erkenntnisse neben den Informationen von 

„Liesmann" rechtzeitig in die Lagebeurteilungen 
einbeziehen. 

BND-Mitarbeiter, Polizei und Staatsanwälte waren 
sich nach den übereinstimmenden Zeugenaussagen 
in der Einschätzung einig, daß man den Angaben der 
Täter nicht trauen konnte. 

Die spätere Verurteilung „Liesmanns" wegen einer 
Falschaussage vor dem Münchener Landgericht ist 
kein Nachweis dafür, daß Liesmann die bayerischen 
Behörden in der Einsatzphase unvollständig bzw. 
falsch über Angaben der Verkäufer unterrichtete. 

Der Ausschuß ist zu der Überzeugung gelangt, 
daß der BND-Dolmetscher „Liesmann" sich keine 
polizeilichen Aufgaben anmaßte. Im übrigen hat 
der Ausschuß zur Kenntnis genommen, daß gegen 
„Liesmann" ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs-
verfahren und ein Disziplinarverfahren anhängig 
sind. 

j) Rolle und Aufgabe der NDV „Rafa" des BND 

„Rafa" war in keinem irgendwie gearteten Dienstver-
hältnis mit dem BND verbunden. Der Vorwurf, es sei 
ledighch ein „semantischer Trick" (SPIEGEL 7/97, 
S. 35) zwischen dem BND und dessen sogenannten 
nachrichtendienstlichen Verbindungen zu differen-
zieren, ist unzutreffend. Sowenig wie ein Informant 
zum Redakteur der Zeitung wird, die sich seine Infor-
mationen zunutze macht, sowenig ist die - wenn 
auch evtl. hochbezahlte - Quelle des BND damit „der 
BND" oder ein Angehöriger des BND. Die beträcht-
liche Höhe der „Rafa" für seine Information über den 
internationalen Rauschgifthandel vom BND gewähr-
ten Vergütung läßt ihn nicht zu einem Mitarbeiter 
des Bundesnachrichtendienstes werden. 

„Rafa" war dem BND aufgrund seiner einschlägigen 
Tätigkeit als Polizeibeamter auf dem Sektor Rausch-
gift bei der Guardia Civil empfohlen worden. Diese 
Verwendung und die Qualität der auf diesem Gebiet 
dem BND seit dem 24. Mai 1994 übermittelten Infor-
mationen gaben den für die Führung von „Rafa" zu-
ständigen BND-Mitarbeitern aus der damaligen Sicht 
keine Veranlassung zu Zweifeln oder zu der Annah-
me, daß „Rafa" zu eigenmächtigem Handeln neige. 
Der BND hat dennoch bereits zu Beginn der Ermitt-
lungen das LKA gebeten, „Rafa" in die Observation 
einzubeziehen, weil dessen Zuverlässigkeit nicht ge-
sichert sei. 

Im übrigen hat der BND Aufgaben in Bereichen, in 
denen nicht auszuschließen ist, daß er mit Leuten aus 
der kriminellen Szene in Berührung kommt. Für den 
BND ist von entscheidender Bedeutung, ob die ihm 
im Rahmen seiner Aufgaben zugetragenen Informa-
tionen plausibel sind. Bei länger geführten Quellen 
ist es naturgemäß eher möglich, die gelieferten In-
formationen zu bewerten (26. Sitzung, Protokoll Porz-
ner, S. 40). Im Münchener Plutoniumfall war jedoch 
nicht die Frage zu entscheiden, ob die Quelle ver-
läßlich war oder nicht. Die sehr konkrete Information, 
Anbieter seien mit Plutonium in München, mußte 
weitergegeben werden; ein Unterlassen wäre eine 
Dienstpflichtverletzung der zuständigen BND-Mit-
arbeiter gewesen. 
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k) Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der BND 
grundsätzlich nicht außerhalb seines gesetzlichen 
Auftrags gehandelt hat. Zu keinem Zeitpunkt haben 
dementsprechend das Bay. LKA oder die zuständigen 
Münchener Staatsanwälte behauptet, die Beamten 
des BND hätten sich in ihre Zuständigkeiten einge-
mischt. Dazu gab es auch keinen Anlaß. 

Der Abbruch der Scheinkaufverhandlungen mit den 
Tätern wäre der falsche Weg gewesen. Dabei hätte 
die Gefahr bestanden, daß die Täter unkontrolliert 
im Besitz von Nuklearmaterial gebheben wären. 
Durch einen Abbruch der Verhandlungen wäre eine 
mögliche Einfuhr von Nuklearmaterial nicht mit 
Sicherheit verhindert worden. Diese wäre dann u. U. 
ohne jegliche Kontrolle durch die Sicherheitsbehör-
den erfolgt. Die Täter haben in München nach den 
Äußerungen „Rafas" Abnehmer für Plutonium ge-
sucht. Die am 25. Juh 1994 sichergestellte Probe war 
ohne Einwirken des BND bzw. der bayerischen Be-
hörden bereits nach Deutschland verbracht worden. 
Es bestand die Sorge, daß die Täter nach einem 
Abbruch der Verhandlungen weiter nach anderen 
Abnehmern suchen würden. 

Der Ausschuß ist jedoch der Auffassung, daß der 
BND wegen der oben dargestellten Grenzen der 
Amtshilfe dafür sorgen mußte, daß eine laufende 
interne rechtliche Bewertung des weiteren Vor-
gehens erfolgte. 

5. Lageeinschätzung der beteiligten Behörden 
bezüglich des Plutoniumlagerorts 

Eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion hat 
die Frage gespielt, ob und wann deutsche Behörden 
wußten, daß zumindest ein Teil des angebotenen ille-
galen Nuklearmaterials nicht in Deutschland ver-
wahrt wurde, sondern aus dem Ausland, in diesem 
Fall aus Moskau, nach Deutschland geliefert werden 
mußte. Der Untersuchungsausschuß ist dieser Frage 
mit großer Gründlichkeit nachgegangen. Festzustel-
len ist zunächst, daß bis heute nicht sicher feststeht, 
daß die Täter kein weiteres Nuklearmaterial bzw. 
Plutonium in Deutschland deponiert hatten. 

Die Frage des Lagerortes war für den BND keine 
zentrale Frage im Rahmen seiner Amtshilfeleistung. 
Der Münchener Plutoniumfall war keine Operation 
des BND; das Verfahren wurde im Verantwortungs-
bereich bayerischer Behörden geführt. Der BND 
hatte deshalb nicht die Kompetenz darüber zu ent-
scheiden, ob zugelassen werden sollte, daß mög-
licherweise im Ausland deponiertes Nuklearmaterial 
von den Tätern nach Deutschland verbracht würde. 
Im Rahmen seiner internen Prüfung, ob die Amtshilfe 
fortgesetzt werden konnte, war diese Problematik 
nur als Vorfrage von Bedeutung. 

Während des Einsatzes in München ließ sich die 
BND-Leitung gleichwohl laufend über die „Lage" 
vor Ort unterrichten. Die vom Empfänger an das 
Bundeskanzleramt weitergeleiteten Unterrichtungs-
vermerke für den Präsidenten des BND, wonach eini-
ges dafür sprach, daß sich ein Teil des Plutoniums 

schon in Deutschland befand, sind von den Zeugen 
bestätigt worden. 

Das Münchener Landgericht hat in seinem Urteil die 
Annahme der Münchener Ermittlungsbehörden zum 
Lagerort des Plutoniums nicht in Frage gestellt. Es 
hat ausdrücklich festgestellt, daß auch bei der Kom-
bination von behördlicher Tatprovokation und Pluto-
niumlieferung aus dem Ausland nach Deutschland 
das Handeln der Behörden strafrechtlich nicht zu 
beanstanden sei. Das Gericht hat den Behörden recht-
mäßiges Handeln bescheinigt, obwohl es davon aus-
ging (Seite 19 der Urteilsbegründung, Dokument 
Nr. 4), daß 

„die Behörden auch die andere Möglichkeit in 
Betracht ziehen [mußten], daß nämlich das später 
sichergestellte Plutonium aus dem Ausland ver-
bracht werden sollte. Spätestens ab dem 7. August 
sprach auch viel für diese Möglichkeit. " 

Der Untersuchungsausschuß ist zu keinen anderen 
Erkenntnissen gekommen. 

Der bayerische Staatsminister der Justiz hat im Baye-
rischen Landtag am 13. Dezember 1995 (Bay. LT, 
Plenarprotokoll 13/36, S. 2460) unter Berufung auf 
den ersten Bericht der Bayerischen Staatsregierung 
für den Untersuchungsausschuß des Bayerischen 
Landtags folgendes ausgeführt: 

„Es war ,während der gesamten Einsatzphase 
letztlich offen ..., ob nicht bereits aus dem Bereich 
der GUS stammendes (Teil-) Material in Deutsch-
land gelagert oder auf unbekannten Wegen und 
Transportmitteln unterwegs war. Letztendlich hat-
ten sich erst am Morgen des 10. August 1994 die 
Erkenntnisse verdichtet, daß Torres das Plutonium 
in einem Flugzeug am selben Tag von Moskau 
kommend nach München verbringen könnte. Da 
diese Annahme jedoch bis zur Ankunft des Flug-
zeugs nicht gesichert war, wurden die verschiede-
nen Einsatzvarianten gebildet' ". 

Die Auswertung der vorhandenen Informationen, 
insbesondere der Verhandlungsführung der Täter, 
führte nach den Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses bei den bayerischen Behörden über den 
gesamten Zeitraum zu der folgerichtigen Einschät-
zung, daß die Täter möglicherweise Nuklearmaterial 
in Deutschland lagerten. Die Zeugen aus dem Be-
reich der zuständigen bayerischen Behörden haben 
zu Recht darauf hingewiesen, daß sie sich nicht auf 
den einen oder anderen Aspekt der von den Tätern 
gegebenen Informationen festlegen durften. Den 
Angaben der Täter war mit größter Skepsis zu be-
gegnen und dementsprechend ein mehrgleisiges 
Vorgehen gemäß den in Betracht kommenden Sach-
verhaltsalternativen zu wählen, wie es die Zeugen 
aus dem Bereich von Bay. LKA und Staatsanwalt-
schaft geschildert haben. Die Behörden mußten da-
bei eine Bandbreite von Betrug bis zur tatsächlichen 
Verfügungsgewalt der Täter über größere Mengen 
Nuklearmaterials in Deutschland unterstellen. Der 
Scheinkäufer „Boeden" faßte die Äußerungen der 
Täter zutreffend wie folgt zusammen (31. Sitzung, 
Protokoll „Boeden", S. 38, 40): 
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„Die sagen viel, wenn der Tag lang ist. ... Glauben 
tue ich in diesem Metier überhaupt nichts. Ich 
habe schon damals nichts mehr geglaubt, wenn 
mir von den Anbietern etwas gesagt worden ist. " 

Nach der Erstinformation „Rafas" sollten sich die An-
bieter mit 400 g Plutonium in Deutschland aufhalten. 
Die Übergabe einer Plutoniumprobe bereits beim 
ersten Treffen ohne jegliche Bedingungen und die 
spätere Übergabe von 300 g Lithium als Zeichen des 
„Vertrauens" der Täter gegenüber dem Scheinauf-
käufer mußten zunächst als die Bestätigung der Erst-
information von „Rafa" angesehen werden, eine grö-
ßere Menge Plutoniums sei bereits in Deutschland. 
Torres bot zwar bei dem ersten Treffen 4 kg Pluto-
nium an und sprach davon, er müsse dafür nach Mos-
kau fahren. Es war bei den Beteiligten jedoch nie 
klar, ob Torres in Moskau lediglich die Zustimmung 
für den Verkauf einer bereits in Deutschland lagern-
den Teilmenge des Plutoniums einholen oder Mate-
rial von Moskau holen wollte. Es war nicht einmal 
sicher bekannt, ob die Täter selber wußten, wo sich 
das Material befand (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 65). 

Die Täter nannten schließlich die unterschiedlichsten 
Transportwege offensichtlich in der Absicht, die 
Scheinaufkäufer zu täuschen. So wurden z.B. ange-
führt: 

- Transport des Materials mit einem russischen 
(Militär-)Flugzeug, das Fracht und Personen mit 
sich führe, zu einem Flugplatz in Ostdeutschland; 
das Material sollte dann auf dem Landweg mit 
einem russischen Militär-Lkw weiter transportiert 
werden; 

- Transport auf dem Landweg über Polen nach 
Deutschland oder auf dem Luftweg von Moskau 
nach Berlin, möglicherweise auch über Österreich; 

- Transport von Lithium in einem Lkw von Moskau 
nach Hamburg; 

- Verbringung des Materials durch Offiziere der 
russischen Streitkräfte nach München. 

Von den Mitarbeitern der bayerischen Behörden 
wurde bis zuletzt nicht ausgeschlossen, daß es sich 
bei dem Angebot um ein Betrugsmanöver der Täter 
handeln könnte. Schließlich hatte Torres bei seiner 
ersten Rückkehr aus Moskau am 6. August 1994 „ab-
redewidrig " Plutonium nicht mitgebracht. Auch dies 
sprach dafür, daß man den Anbietern nicht trauen 
durfte. 

Es gab also bis kurz vor dem Zugriff keine feste Per-
spektive der Entscheidungsträger, daß das Material 
sicher per Flugzeug aus Rußland kommen würde. 
Die Lage war „diffus" (51. Sitzung, Protokoll Emrich, 
S. 8). Da die Glaubwürdigkeit der Täter nach dem 
dreiwöchigen Einsatz nicht gegeben war, wurde 
auch für den 10. August 1994 bis zuletzt die Möglich-
keit in Betracht gezogen, daß Torres kein Nuklear-
material mit sich führen würde. Aus diesem Grund 
sah die Einsatzkonzeption vor, daß 

- nach Feststellung radioaktiven Materials am Flug-
hafen ein sofortiger Zugriff erfolgt, andernfalls 

- die verdeckten Maßnahmen mit einem Observa-
tionskommando fortgeführt werden. 

Selbstverständlich hatte sich im Laufe der Zeit aber 
die Wahrscheinlichkeit für die beteiligten Behörden 
erhöht, daß Nuklearmaterial aus Moskau nach Mün-
chen verbracht werden würde. 

Die notwendigen Maßnahmen wurden für beide 
Einsatzvarianten getroffen. Das Bay. LKA hatte also 
einen Alternativeinsatzplan für den Fall erarbei-
tet, daß Torres kein Nuklearmaterial mit sich führen 
würde. Es erscheint dem Untersuchungsausschuß 
absurd, anzunehmen, dieser Alternativeinsatzplan 
habe nur dazu gedient, als „Potemkinsches Dorf" 
(51. Sitzung, Protokoll Emrich, S. 12) die wirklichen 
Kenntnisse der zuständigen Ermittlungsbehörden 
über den bevorstehenden Plutoniumtransport zu 
verschleiern. Das wäre aber die Konsequenz, wenn 
man - wie die SPD - den Beteiligten unterstellt, sie 
hätten definitiv gewußt, das Plutonium werde am 
10. August 1994 mit dem Lufthansaflug von Moskau 
nach München gebracht. Die für den Einsatz Verant-
wortlichen hätten ihre Dienstpflichten verletzt, wenn 
sie einen völlig überflüssigen Einsatzplan entworfen 
und auch das dafür notwendige Personal vorberei-
tend eingesetzt hätten. Für eine solche Annahme 
besteht aber kein Anlaß. 

Bis zum 10. August 1994 bestanden also folgende 
Varianten: 

- Zugriff auf die Ware ist für die Täter letztlich nicht 
möglich, 

- Teile der Ware lagern schon im Bundesgebiet, 

- Täter verfügen - abgesehen von der Probe - über 
kein Nuklearmaterial, 

- parallel zu einem Flug von Torres wird die Ware 
auf einem anderen Weg (nach oder in Deutsch-
land) transportiert, 

- Torres bringt die Ware im Flugzeug mit. 

Alle Beteiligten mußten davon ausgehen, daß die 
Täter gegenüber dem Scheinaufkäufer von tiefem 
Mißtrauen geprägt waren, verhielt sich dieser doch 
aus ihrer Sicht ebenso kriminell wie sie selbst. Die 
Täter wußten außerdem nie, mit wem sie es in Wirk-
lichkeit zu tun hatten. Sie konnten nicht einmal aus-
schließen, daß „Boeden" Mitarbeiter der Polizei war. 
Es entspricht der kriminalistischen Erfahrung, daß 
die Täter bezüglich des Aufbewahrungsortes solcher 
Waren nicht die Wahrheit sagen. Es wäre geradezu 
naiv gewesen, den wahren Lagerort des Nuklear-
materials dem Scheinaufkäufer zu offenbaren, zumal, 
wenn das Nuklearmaterial in Deutschland verwahrt 
worden wäre. Die Täter mußten damit rechnen, daß 
der (Schein-)käufer und mögliche Hintermänner 
angesichts der geforderten horrenden Geldsumme 
einerseits und eines möglichen astronomischen Ge-
winns im Falle eines Weiterverkaufs andererseits bei 
Kenntnis des Lagerorts versuchen würden, ohne 
Zahlung des geforderten Preises in den Besitz des 
Nuklearmaterials zu gelangen. So hat Torres selbst 
gegenüber „Rafa" geäußert, er habe Bedenken, daß, 
wenn er einräume, das Plutonium in München vor 
Ort zu haben, dieses ihm von dem (Schein-)käufer 
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abgejagt werden könnte (45. Sitzung, Protokoll 
„Merker", S. 125). 

Auch Äußerungen der Täter zum Lagerort außerhalb 
Deutschlands in ihren Telefongesprächen konnten 
nicht als bare Münze genommen werden. Die Täter 
verschleierten auch in ihren Telefongesprächen ihre 
wahren Absichten, indem sie verschlüsselte Begriffe 
für das von ihnen angebotene Plutonium gebrauch-
ten. 

Es ist angesichts der vom Untersuchungsausschuß 
festgestellten Fakten schon erstaunlich, welchen 
Eifer die Vertreter der Opposition an den Tag gelegt 
haben, Äußerungen der kriminellen Täter zum Lager-
ort Moskau als unumstößlich wahr und feststehend 
hochzustilisieren und die Einschätzung der unmittel-
bar vor Ort handelnden, erfahrenen Mitarbeiter der 
Strafverfolgungsbehörden als abwegig darzustellen. 

6. Zur Frage der Einschaltung russischer 
Sicherheitsbehörden 

Während des Ermittlungsverfahrens bestand grund-
sätzlich Anlaß zu der Überlegung, mit russischen 
Sicherheitsbehörden Kontakt aufzunehmen mit dem 
Ziel, illegales Nuklearmaterial bereits vor Ort sicher-
zustellen. Dagegen sprach aber in diesem konkreten 
Fall folgendes: 

Die Anbieter erklärten wiederholt, sie hätten enge 
Beziehungen zu russischen Sicherheitskreisen. Es war 
die Rede davon, daß man Verbindungen hätte zu frü-
heren oder heutigen KGB-Generälen oder Armee-
angehörigen. „Rafa" behauptete, Oroz sei Haupt-
mann, Torres Kommandant des Geheimdienstes. Die 
Täter prahlten auch gegenüber dem Scheinaufkäufer 
damit, Kontakte zum ukrainischen Geheimdienst zu 
haben (VA Bay LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 10). Sie vermittelten den Eindruck, eng mit rus-
sischen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten 
(13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 92, 126). Der 
Untersuchungsausschuß teilt daher die Einschätzung 
der Zeugen aus dem Bereich der bayerischen Strafver-
folgungsbehörden, die übereinstimmend dargelegt 
haben, sie hätten im Lichte der damaligen Informa-
tionslage entschieden, es sei zeitlich und sachlich 
nicht angebracht, die russischen Behörden über die-
sen Vorgang zu informieren. Ein Beleg für die Rich-
tigkeit dieses Vorgehens ist auch, daß es offenbar für 
die Täter kein besonderes Problem darstellte, den 
Moskauer Flughafenzoll zu überwinden, um das 
Plutonium nach München zu schmuggeln. Auch die 
Erklärungen der Täter, den Transport mit einem Mili-
tär-Lkw oder Militärflugzeug zu bewerkstelligen, 
heßen den Rückschluß zu, daß im Hintergrund mög-
licherweise Personen aus dem militärischen oder 
nachrichtendienstlichen Bereich einbezogen waren. 

Zum damaligen Zeitpunkt war die für eine derartige 
offizielle Zusammenarbeit notwendige Vertrauens-
basis mit russischen Behörden, insbesondere nach 
Auffassung des Zeugen Oberstaatsanwalt Meier-
Staude, nicht gegeben. Die Information russischer 
Behörden hätte die Gefahr mit sich gebracht, daß die 
in München verbhebenen Täter von der Tätigkeit der 
Polizei erfahren hätten. Neben den nicht auszuschlie-

ßenden persönlichen Gefährdungen für die verdeckt 
eingesetzten Personen „Boeden", „Rafa" und „Lies-
mann" war auch zu befürchten, daß evtl. bereits in 
Deutschland lagerndes Material in den Händen der 
Täter oder anderer noch nicht bekannter Mittäter 
verbleiben bzw. einem Zugriff der Behörden ent-
zogen werden würde. Außerdem spielte sich der Vor-
gang aus der Sicht der damals Beteiligten primär in 
Deutschland ab; es sollte in Deutschland verwahrtes 
Plutonium sichergestellt werden, so daß auch aus 
diesem Gesichtspunkt davon abgesehen werden 
konnte, russische Behörden zum damaligen Zeit-
punkt zu unterrichten. 

Eine Einschaltung russischer Behörden über den 
BND-Residenten in Moskau kam ebenfalls nicht in 
Betracht. Der BND-Vertreter in Moskau wurde des-
wegen nicht zu Rate gezogen, weil das Ermittlungs-
verfahren ausschließhch Sache der bayerischen 
Behörden war und diese zu keiner Zeit den Wunsch 
äußerten, der BND solle in Moskau tätig werden. Der 
BND hätte nach der Gesetzeslage nicht einmal dann 
russische Behörden informieren dürfen, wenn die 
Strafverfolgungsbehörden ihn darum gebeten hätten 
(vgl. § 9 BND-Gesetz; 26. Sitzung, Protokoll Porzner, 
S. 230). Im übrigen war es dem BND aus den ge-
nannten Gründen rechtlich auch verwehrt, in diesem 
Fall Kontakt mit der Lufthansa aufzunehmen, da er 
nur im Rahmen der Amtshilfe tätig war. 

7. Keine Gefahren beim Lufttransport 
des Plutoniums 

In der Entscheidungssituation mußte auch abgewo-
gen werden, welche Risiken mit einem Transport des 
Plutoniums verbunden waren. Die Beweisaufnahme 
hat die Feststellungen der Bundesregierung in ihrem 
Bericht vom 1. Juni 1995 bestätigt, daß der Transport 
des Plutoniums von Moskau nach München mit der 
Lufthansa im konkreten Fall keine Gefährdung für 
Menschen und die Umwelt bedeutete. Gegenteilige 
Behauptungen der Opposition mit dem Ziel, noch im 
Nachhinein Ängste bei den betroffenen Passagieren 
und der Öffentlichkeit zu schüren, sind unredlich. Es 
ist ausdrücklich festzustehen, daß die Sachverstän-
digen bestätigt haben, der Lufttransport des Pluto-
niums habe nicht zu einer Gefährdung der Passa-
giere oder gar der Bevölkerung der Länder, die die 
Lufthansamaschine überflog, geführt. Der Sachver-
ständige Dr. Thomas hat ausgeführt, er wohne in 
Freising in der Nähe des Flughafens München-
Erding, er habe sich keine Sorgen gemacht. 

Der Sachverständige Koch hat bestätigt, daß die 
Passagiere, die von Moskau nach München geflogen 
sind, durch das mitgeführte Plutonium keiner wesent-
lich höheren Strahlenbelastung ausgesetzt waren als 
durch die Höhenbelastung. Ein Flugzeugabsturz 
hätte nach seiner Auffassung zwar zu einer Kontami-
nation geführt, unmittelbare Sofortwirkungen an der 
Absturzstelle seien über den eigentlichen Absturz 
hinaus damit aber nicht verbunden. Angesichts der 
Art der Verpackung der von den Tätern überge-
benen Plutoniumprobe und der Erkenntnisse über 
die Täter konnte davon ausgegangen werden, daß 
die Täter zur Vermeidung einer Selbstgefährdung 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/10800 

auch das zu schmuggelnde Nuklearmaterial entspre-
chend verpacken würden. 

Die Materialprobe, die die Täter dem Bay. LKA be-
reits am 25. Juli 1994 übergeben hatten, war in einem 
Bleibehälter verpackt. Die Messungen ergaben, daß 
der Behälter zwar innen alpha-kontaminiert, außen 
jedoch kontaminationsfrei war. Offensichtlich hatten 
die Täter also die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen 
zur Eigensicherung getroffen. Die Täter hatten auch 
wiederholt betont, daß sie für einen sicheren Trans-
port Sorge tragen würden (31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 169). Es konnte daher davon ausgegan-
gen werden, daß im Falle eines Plutoniumtransports 
eine Gefährdung anderer Personen weitgehend aus-
geschlossen war. 

Der Sachverständige Koch hat bestätigt, es sei nicht 
unüblich, Plutonium in Passagiermaschinen zu trans-
portieren. Es sei noch in jüngster Zeit Plutonium per 
Flugzeug transportiert und in das Institut für Trans-
urane verbracht worden. Im militärischen Bereich 
werde ständig Plutonium mit dem Flugzeug beför-
dert. 

8. Unterrichtung des Präsidenten des BND 

Der damalige Präsident des BND, der Zeuge Porzner, 
hat sich nachdrücklich gegen den Vorwurf verwahrt, 
er sei von seinen Mitarbeitern nicht ausreichend und 
rechtzeitig informiert worden. Der Zeuge Porzner hat 
völlig überzeugend den Vorwurf der SPD zurückge-
wiesen, er habe im Münchener Plutoniumfall sein 
Amt politisch mißbraucht oder zugelassen, daß es 
andere mißbrauchten. Vor dem Untersuchungsaus-
schuß (64. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 6) hat er 
unter Hinweis auf seine mehr als 40jährige Mitglied-
schaft in der SPD erklärt: 

„Soll ich bei allem, was ich gemacht habe, nun eine 
Behörde mißbrauchen und Wahlkampf machen für 
die CSU?" 

Der Präsident des BND wird üblicherweise schon 
wegen der Vielzahl der Operationen über einzelne 
Operationen überhaupt nicht informiert. Da im BND 
jedoch bekannt war, daß Staatsminister Schmidbauer 
über Plutoniumvorgänge informiert werden wollte, 
wurde die Leitung des BND in diesem Fall entgegen 
der sonst üblichen Praxis unterrichtet (26. Sitzung, 
Protokoll Porzner, S. 48, 80). Der Zeuge Porzner hat 
aber zu Recht darauf hingewiesen, daß es sich bei 
dem Ermittlungsverfahren um keine Operation des 
BND handelte. Es mußte daher in Form und Umfang 
nicht nach den Vorschriften berichtet werden, die für 
BND-eigene Operationen gelten. 

Die erste Leitungsvorlage für den Präsidenten gibt 
bereits genügend Hinweise darauf, daß der BND 
in Amtshilfe tätig wurde. In der Vorlage (Dokument 
Nr. 88) wird zwar lediglich von „Hilfestellung des 
BND" gesprochen und der Begriff Amtshilfe nicht 
gebraucht. Entscheidend für die rechtliche Bewer-
tung ist jedoch die materielle Beurteilung des Inhalts 
dieser Vorlage. In der Sachverhaltsdarstellung heißt 
es ausdrücklich, das Bay. LKA wolle den Fall in eige-
ner Zuständigkeit führen. Weiter heißt es: 

„Die zuständige Exekutivbehörde wurde unver-
züglich eingeschaltet und wird den Fall federfüh-
rend abschließen ". 

Aus der inneren Logik dieser Leitungsvorlage folgt 
also zweifelsfrei, daß der Beitrag des BND ausdrück-
lich auf Amtshilfe beschränkt war. 

In der Leitungsvorlage vom 2. August 1994 (Doku-
ment Nr. 122) heißt es sodann: 

„Die Staatsanwaltschaft München hat entschie-
den, das Ermittlungsverfahren fortzusetzen. " 

In der Stellungnahme zu dieser Vorlage wird weiter 
ausgeführt: 

„Maßgeblich für die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft zur Fortsetzung des Ermittlungsverfah-
rens war die greifbare Möglichkeit, daß sich eine 
Teilmenge des angebotenen Materials bereits in 
Mitteleuropa oder evtl. schon in der Bundesrepu-
blik Deutschland befindet. " 

Die Dichte der Informationen des Präsidenten ergibt 
sich nicht nur aus schriftlichen, sondern auch aus 
mündlichen Unterrichtungen durch den Leiter des 
Leitungsstabes. Diese mündlichen Informationen 
wurden später schriftlich zusammengefaßt, ohne daß 
sie inhaltlich etwas Neues enthielten. 

Der Zeuge Porzner hat aber auch entschieden die 
Behauptung zurückgewiesen, daß Staatsminister 
Schmidbauer an ihm vorbei in den BND hinein agiert 
habe. Er hat bestätigt, daß Staatsminister Schmid-
bauer zu keinem Zeitpunkt im Münchener Pluto-
niumfall Einfluß auf das Handeln des BND genom-
men hat. Dieser Vorwurf sei Teil einer politischen 
Kampagne gegen Staatsminister Schmidbauer, er 
sei - so der Zeuge wörtlich - (26. Sitzung, Protokoll 
Porzner, S. 180) „infam". 

9. Vorwürfe „Rafas" entbehren jeder Grundlage 

Die Vorwürfe „Rafas" u.a. gegen den BND entbeh-
ren jeder Grundlage. Die Behauptungen „Rafas", der 
Münchener Plutoniumfall sei eine Inszenierung des 
BND und des Bay. LKA, der BND habe ihn in diesem 
Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Landge-
richt München I gezwungen zu lügen und der BND 
habe ihn und seine Familie bedroht, sowie ihn auf 
seine Aussage im Prozeß inhaltlich bis ins Detail vor-
bereitet, sind erwiesenermaßen falsch. 

„Rafa" wurde ein Rechtsanwalt als Beistand empfoh-
len, um ihn mit den Gepflogenheiten einer Gerichts-
verhandlung in Deutschland vertraut zu machen. Er 
wurde zu keiner Zeit von einem BND-Mitarbeiter zu 
einem bestimmten Aussageverhalten aufgefordert 
oder dazu gar vorbereitet. 

Der BND mußte die Bedrohungen gegen „Rafa" sehr 
ernst nehmen (26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 84). 
„Rafa" hatte detailliert dargelegt, daß er sich bedroht 
fühlte; er berichtete von telefonischen Morddrohun-
gen und der Ankündigung einer Kindesentführung. 
Der BND war für die Einschätzung der Bedrohung 
„Rafas" auf dessen Aussage angewiesen; sie war an-
gesichts der Brisanz des Vorganges als real zu bewer-
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ten. Der BND mußte in diesem Fall der Fürsorge-
pflicht gegenüber seiner Quelle genügen. Dazu ge-
hörte auch die Beratung durch den Zeugen Rechts-
anwalt Amelung einschließlich der Übernahme der 
dafür entstehenden Kosten. Zu Recht wies der BND 
„Rafa" darauf hin, daß er vor Gericht nicht über sein 
Zeugenschutzprogramm aussagen müsse. Dies war 
für die Aufklärung des Münchener Plutoniumfalls 
völlig unerheblich und diente einzig und allein der 
Sicherheit „Rafas". „Rafa" hätte sich selbst gefähr-
det, wenn er offenbart hätte, wo er sich aufhielt oder 
in welchem Land er möglicherweise mit einer neuen 
Identität leben wollte. 

10. Rechts- und Fachaufsicht des 
Bundeskanzleramtes 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß das 
Bundeskanzleramt die Rechts- und Fachaufsicht ge-
genüber dem BND im Münchener Plutoniumfall in 
ordnungsgemäßer Weise wahrgenommen hat. Es ob-
lag dem BND, die erbetene Amtshilfe nach den ge-
setzlichen Vorschriften zu leisten. Mit dieser Tätig-
keit korrespondierte die Aufsichtspflicht des Bundes-
kanzleramtes. Aus der Sicht des Bay. LKA war die 
Amtshilfe zum damaligen Zeitpunkt unverzichtbar. 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß die 
Leitung des BND das Bundeskanzleramt auf der 
Grundlage der Leitungsvorlagen sowie der münd-
lichen Informationen korrekt und angemessen unter-
richtete. 

Das Bundeskanzleramt erstellt zuständigkeitsgemäß 
ein Auftragsprofil für den BND, das kurz- und lang-
fristig den jeweiligen Gegebenheiten angepaßt und 
mit allen betroffenen Ressorts innerhalb der Bundes-
regierung abgestimmt wird. Die Umsetzung des Auf-
trages mittels einzelner Operationen liegt im Aufga-
benbereich der Leitung des BND. Im BND und nicht 
im Kanzleramt hegen die Sachkenntnis und die Er-
fahrung, die bei der Planung und der Durchführung 
einzelner Maßnahmen vor Ort erforderlich sind. Eine 
fachliche oder rechtliche Aufsicht des Kanzleramtes 
über jede einzelne Operation wäre von der Auf-
gabenstellung, von der Sach- und Fachkenntnis und 
vor allen Dingen auch vom Personalbestand her 
schlechthin unmöglich und läge auch nicht im Sinne 
der allgemeinen Verteilung der Aufgaben zwischen 
einer oberen Bundesbehörde und deren Aufsichts-
behörde. 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß 
dem Bundeskanzleramt keine Anhaltspunkte für ein 
Fehlverhalten von Mitarbeitern des BND vorlagen. 

Der BND hatte im Ausland innerhalb seiner Zustän-
digkeit und seiner Aufgaben eine Information er-
langt, die den dringenden Verdacht auf eine Gefähr-
dung der Sicherheit und eine Straftat innerhalb 
Deutschlands begründete. Der BND hatte diese In-
formation an die für die Strafverfolgung zuständigen 
Stehen in München weitergegeben. Diese hatten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit die weitere Bearbeitung 
des Falles übernommen und dabei den BND gebe-
ten, Amtshilfe zu leisten. Der BND hatte von Beginn 
an gegenüber dem Kanzleramt und dem Bay. LKA 

deutlich gemacht, daß er über diese Amtshilfe hinaus 
keine eigene Tätigkeit in der Angelegenheit entfal-
ten und auch die Amtshilfe so rasch wie möglich ab-
schließen wolle, um die eigenen Quellen nicht zu ge-
fährden. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Gesamt-
zusammenhang, auch wenn nicht jede im Bundes-
kanzleramt zur Kenntnis genommene Vorlage so for-
muliert war, daß sie dem Verwaltungsverfahrensge-
setz terminologisch und strukturell in jeder Hinsicht 
entsprach. 

Aus der Sicht des Bundeskanzleramtes konnten 
keine vernünftigen Zweifel daran bestehen, daß an-
gesichts der eindeutigen Weisungslage im BND die 
Leitung des BND klargestellt hatte, kein nukleares 
Material für den BND zu beschaffen. Das Vorgehen 
des BND ergab deshalb keinen Anlaß für das Bun-
deskanzleramt, in den Fortgang des Verfahrens ein-
zugreifen. 

In dem Anschreiben des BND-Präsidenten an das 
Bundeskanzleramt vom 3. August 1994 (Dokument 
Nr. 123) wurde schließhch ausdrücklich betont, daß 
der Dienst weiterhin in Amtshilfe für das Bay. LKA 
tätig sei. Außerdem hielt der damalige Präsident des 
BND fest, das Kanzleramt werde im Falle des Vor-
liegens neuer Sachverhalte unaufgefordert unterrich-
tet. Es bestand also kein Anlaß, die Leitung des BND 
anzuweisen, dem Kanzleramt einen weiteren Bericht 
vorzulegen. 

11. Unterrichtung von Staatsminister 
Schmidbauer, Kanzleramtschef Bohl und 
Bundeskanzler Dr. Kohl 

Der damalige BND-Präsident Porzner unterrichtete 
Staatsminister Schmidbauer entweder persönlich 
oder veranlaßte, daß dieser vom Leiter des Leitungs-
stabes des BND unterrichtet wurde. Im Gespräch mit 
dem Leiter des Leitungsstabes des BND erteilte 
Staatsminister Schmidbauer die klare Weisung, daß 
der Dienst in diesem Fall keine aktive Rolle zu spie-
len habe. Es dürfe in keinem Fall dazu kommen, daß 
der BND als „agent provocateur" agiere. 

Der Vorwurf der Opposition, Staatsminister Schmid-
bauer habe in seiner Funktion als Koordinator der 
Nachrichtendienste auf die Abläufe Einfluß genom-
men, ist nach den Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses völlig aus der Luft gegriffen. Der Zeuge 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude hat überzeugend 
dargelegt, daß der Münchener Plutoniumfall nicht 
Gegenstand seiner Gespräche mit Staatsminister 
Schmidbauer war. Spekulationen, Staatsminister 
Schmidbauer habe sich von der Münchener Staats-
anwaltschaft oder dem Bay. LKA telefonisch über 
dem Verlauf des Falles unterrichten lassen oder auf 
diese eingewirkt, sind unzutreffend. Staatsminister 
Schmidbauer ließ sich nach den Feststehungen des 
Untersuchungsausschusses zu keinem Zeitpunkt von 
bayerischen Behörden über den Stand oder den Ver-
lauf der Ermittlungen unterrichten und nahm erst 
recht keinen Einfluß auf deren Entscheidungen. 

Der Bundeskanzler und der Chef des Bundeskanzler-
amtes wurden von Staatsminister Schmidbauer über 
die Vorgänge und näheren Umstände des Pluto-
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niumschmuggels in München erstmals nach dem 
Zugriff am 12./13. August 1994 informiert. Staats-
minister Schmidbauer unterrichtete Bundeskanzler 
Dr. Kohl in dem Zeitraum 27./29. Juh 1994 in allge-
meiner Form über die Gefahren der Nuklearkrimina-
lität, ohne den damals laufenden Münchener Fall zu 
erwähnen. Der Zeuge Schmidbauer hat zu Recht dar-
auf hingewiesen, der Regierungschef erwarte, nicht 
mit Details belastet zu werden, sondern nur mit Vor-
gängen, die seine Richtlinienkompetenz betreffen 
könnten. 

12. Information des Parlaments 
und der Öffentlichkeit über den Münchener 
Plutoniumfall durch die Bundesregierung 

Von Beginn an unterrichtete die Bundesregierung 
das Parlament und die Öffentlichkeit so vollständig 
und offen wie möglich (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 54). Es gibt wohl kaum einen anderen Sach-
verhalt, über den das Parlament und die unterschied-
lichen parlamentarischen Gremien so intensiv unter-
richtet wurden bzw. bei dem vor der Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses die Kontrolle der Exeku-
tive durch das Parlament in solcher Breite und Inten-
sität gegeben war. Angriffe der Opposition gegen 
den Bericht der Bundesregierung vom 1. Juni 1995 
erschöpften sich in Allgemeinplätzen. Die Opposition 
hat nicht den Nachweis führen können, daß der um-
fassende Bericht der Bundesregierung sachliche Feh-
ler enthielt. Sie hat sich offensichtlich nicht einmal 

ernsthaft darum bemüht, mutmaßlich in der Erkennt-
nis, daß ein solcher Versuch aussichtslos gewesen 
wäre. 

13. Herkunft und Verwendung des illegalen 
Nuklearmaterials 

Die Übergabe einer Probe des in München im 
August 1994 sichergesteUten Plutoniums an die rus-
sische Regierung zu Analysezwecken erst im Sep-
tember 1996 ist nicht von der Bundesregierung zu 
verantworten. Staatsminister Schmidbauer hat der 
russischen Regierung mehrfach das Angebot unter-
breitet, eine Probe des beschlagnahmten Nuklear-
materials zum Zwecke der Prüfung zu übermitteln. 
Wiederholt, aber ohne Echo hat die Bundesregierung 
der russischen Regierung auch angeboten, russische 
Fachleute könnten im Institut für Transurane das Plu-
tonium prüfen, um den Herstellungsort zu ermitteln. 
Der Untersuchungsausschuß kann deshalb nicht die 
in den Medien veröffentlichte angebliche russische 
Darstellung bestätigen, Moskauer Behörden hätten 
sich lange vergeblich um die Überstellung einer 
Probe bemüht. 

Es ist nach den Feststehungen des Untersuchungs-
ausschusses auszuschließen, daß das am Münchener 
Flughafen beschlagnahmte Plutonium aus West-
europa kam. Der Untersuchungsausschuß konnte bis 
zuletzt allerdings nicht definitiv feststellen, woher 
das Material stammte, wo es hergesteht, gelagert 
oder entwendet worden war. 
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ZWEITER TEIL 

ABWEICHENDE BERICHTE UND SONDERVOTEN 

ERSTER ABSCHNITT 

Abweichender Bericht der SPD-Fraktion 

Vorbemerkung 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat aufgrund seines 
umfangreichen Untersuchungsauftrages die Beweis-
aufnahme auf eine Vielzahl von Einzelfragen erstrek-
ken müssen. Auf Sachverhaltsdarstellungen im Koali-
tionsbericht, die auch von der SPD zugrunde gelegt 
werden, wird verwiesen (vgl. Koalitionsbericht, Fund-
stelle laut Gliederung). Ein Grunddissens zwischen 
Koalition und SPD besteht in der Frage des möglichen 
Lagerortes des Plutoniums. Die Annahme, daß bis zur 
Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 1994 auf 
dem Flughafen München nicht klar gewesen sei, daß 

das Plutonium aus Rußland herbeigeschafft werden 
mußte, durchzieht den gesamten Koalitionsbericht. 
Die Ausschußmehrheit geht in ihrem Bericht darüber 
hinaus sogar davon aus, die Bediensteten aller betei-
ligten Sicherheitsbehörden hätten geglaubt, das 
sicherzustehende Plutonium befinde sich auf deut-
schem Boden. Dem stehen nach mehr als 250 Sit-
zungsstunden, 67 vernommenen Zeugen, 10 angehör-
ten Sachverständigen und ca. 100.000 ausgewerteten 
Blatt Akten sowie den Gerichtsakten des Land-
gerichts München folgende Feststehungen entgegen: 

A. Der Münchener Plutoniumdeal 

Bereits seit Ende 1993 hatten die V-Leute des BND 
und des BKA in Spanien Kontakte zu Plutonium-
händlern. Diese Gespräche intensivierten sich im 
Mai/Juni 1994 unter der Federführung der V-Leute 
„Rafa" und „Roberto". Von geheimnisvoller Hand 
gelenkt, kamen die später verurteilten Anbieter Tor-
res, Oroz und Bengoechea, die zum Teil lange in Ruß-
land lebten und dort ihre Geschäfte betrieben, mit 
einer Plutoniumprobe nach München. Dort wurden 
sie vom BND V-Mann „Rafa" mit dem Scheinaufkäu-
fer mit dem Tarnnamen „Walter Boeden" vom Bay. 
LKA und dem BND-Agenten „Adrian" alias „Lies-
mann", der als Partner des Kaufinteressenten „Boe-
den" auftrat, zusammengebracht. Im Hintergrund 
agierte eine ganze Gruppe von BND-Beamten in en-
ger und ständiger Kooperation mit den zuständigen 
Beamten des Bay. LKA. Von Anfang an war klar, daß 
das angebotene waffenfähige Plutonium aus Rußland 
herbeigeschafft werden mußte. In einem Lauschan-
griffsprotokoll sagte einer der Anbieter wörtlich: 
„ Wenn Sie wollen, dann fahren wir nach Moskau und 
ich übergebe es Ihnen dort". In den Verhandlungen 
ging es um eine Menge von bis zu 11 Kilogramm waf-
fenfähigen Plutoniums, wobei 400 Gramm kurzfristig 
beschafft werden könnten. Alle Behauptungen, man 
hätte auch davon ausgehen können, das Plutonium 

lagere schon in der Bundesrepublik, sind nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme eindeutig widerlegt. 
Bereits vor dem 10. August 1994 wußten die eng mit-
einander kooperierenden Verantwortlichen des BND 
und des Bay. LKA ganz genau, daß dieser höchst-
gefährliche Stoff auf dem Luftweg nach München 
gebracht werden sollte. Dies ergaben alle aufge-
zeichneten Gespräche und die ereignisnah gefer-
tigten Vermerke. 

Auch war allen Beteiligten und Verantwortlichen 
schon vor dem Start der Lufthansamaschine in Mos-
kau bekannt, daß die nukleare Fracht mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Maschine 
geschmuggelt werden würde. 

Weder Polizei noch BND hatten zu diesem Zeitpunkt 
Kenntnis davon, ob das Material wenigstens einiger-
maßen sicher verpackt war. Dennoch hielten sie es 
nicht für nötig, die russischen Sicherheitsorgane oder 
die Deutsche Lufthansa über die gefährliche Fracht 
an Bord der Boeing 737 zu informieren. Die Beteilig-
ten hatten nur ein Ziel: Sie wollten offenbar den 
„Fahndungserfolg von München" - fast um jeden 
Preis. Dort wurde schließlich die Maschine am Spät-
nachmittag des 10. August 1994 von rund 100 Polizei-
und Sicherheitsbeamten erwartet, die Täter fest-
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genommen und der „Fahndungserfolg" einige Tage 
später medienwirksam präsentiert. 

Im August und September 1994 feierte der BND den 
Fahndungserfolg und wertete seinen Beitrag hierzu 
als von entscheidender Bedeutung. Der BND-Dol-
metscher „Liesmann" agierte weit über seine ihm 
zugewiesene Rolle hinaus. Selbst Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude sah sich Anfang August 1994 genötigt, 
schriftlich festzuhalten, daß er „Liesmann" angewie-
sen habe, sich auf seine Dolmetscherrolle zurück-
zuziehen. „Liesmann" steuerte nicht nur die Quelle 
„Rafa". Seine Ermittlungstätigkeit bildete die Grund-
lage für alle Einzelmaßnahmen bei den fortlaufenden 
Verhandlungsgesprächen. Darüber hinaus wurden 
gerade auch von ihm die Anbieter nachhaltig 
gedrängt, Plutonium nach Deutschland, respektive 
nach München, zu schmuggeln. Schon das Land-
gericht München I stellte im Urteil vom 17. Juli 1995 
fest, die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden hätten 
in tatprovozierender Weise darauf gedrängt, daß Plu-
tonium nach Deutschland geschafft wurde. Dieser 
Vorwurf trifft nicht nur das Bay. LKA, sondern ganz 
entscheidend auch den außerhalb seiner Kompeten-
zen als Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepu-
blik agierenden BND: 

Der BND hat das verfassungsrechtliche Trennungs-
gebot zwischen Polizei und Geheimdienst verletzt 
und sich in diesem hochbrisanten Fall tatprovozie-
rend wie eine Polizei eigener Art im Inland aufge-
führt. 

Die politische Verantwortung trug der Staatsminister 
im Bundeskanzleramt, Bernd Schmidbauer. Er selbst 
hat vor dem 1. Untersuchungsausschuß eingeräumt, 
daß er „bis zum 3. August 1994 in ähnlicher Weise 
wie die Strafverfolgungsbehörden informiert war". 
Die Akten belegen zahlreiche, fernmündliche Unter-
richtungen durch den Leitungsstab des BND. 

Am 25. Juli 1994 wurde ein sog. Leitungsvermerk er-
stellt, der Staatsminister Schmidbauer am 26. Juli 
1994 durch den damaligen BND-Präsidenten Porzner 
vorgelegt wurde. In diesem Leitungsvermerk steht 
z. B. neben der Tatsache, daß die Täter bis zu 11 Kilo-
gramm Plutonium anbieten, auch wörtlich: 

„Bei den Anbietern handelt es sich um eine ukrai-
nisch/russische Gruppe, die Beziehungen in höchste 
Regierungskreise der Ukraine haben und über Kon-
taktlinien zur russischen Botschaft in Madrid und zur 
spanischen Vertretung in Kiew verfügen soll. Der 
Operateur der Gruppe sei ein aktiver russischer 
Geheimdienstgeneral ". 

Wie ernst diese Verstrickung höchster Geheimdienst-
kreise Rußlands genommen wurde, zeigt auch die 
Tatsache, daß man noch am 10. August 1994 mit 
einem Täterschutz durch russische Geheimdienst-
beamte rechnete. 

Aus diesem Vermerk ergibt sich aber auch bereits die 
enge Zusammenarbeit zwischen Bay. LKA und dem 
BND. Es wurde sogar von einem „Pilotprojekt" 
gesprochen. 

In der dem 1. Untersuchungsausschuß zur Verfügung 
gestellten Chronologie  des Kanzleramtes  ist von 

einem bzw. mehreren Telefonaten zwischen Schmid-
bauer und dem am Wolfgangsee im Urlaub weilen-
den Bundeskanzler Dr. Kohl die Rede. Dort heißt es 
wörtlich: 

„27/28. 7. 1994 Der Bundeskanzler wird im Rahmen 
der täglichen telefonischen Rücksprache an seinem 
Urlaubsort in allgemeiner Form von Staatsminister 
Schmidbauer auch über die Probleme des illegalen 
Nuklearhandels unterrichtet". 

Es ist schwer vorstellbar, daß Staatsminister Schmid-
bauer, der in vollem Umfang über den Plutoniumdeal 
informiert war und die dortigen Abläufe zumindest 
stillschweigend duldete, ausgerechnet seinem Bun-
deskanzler über die ihm mitgeteilten Fakten nichts 
gesagt haben soll. Und dies, obwohl der Kanzler noch 
wenige Tage zuvor, am 19. Juli 1994, an seinen 
Freund Jelzin mit der Anrede „Lieber Boris" einen 
höchst besorgten Brief über die Zunahme nuklear-
krimineller Umtriebe geschrieben hat. 

Im einzelnen: 

I. Das Ermittlungsverfahren 

1. Der Lagerort des Plutoniums 

Entscheidend für die Bewertung des Vorgehens der 
Sicherheitsbehörden und der Wahrnehmung der 
Fach- und Dienstaufsicht durch das Bundeskanzler-
amt über den BND ist die Kenntnis der beteiligten 
Dienststehen vom Lagerort des von den Tätern ange-
botenen Plutoniums. 

a) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht 
fest, daß die beteiligten Mitarbeiter der Sicher-
heitsbehörden wußten, daß die von den Tätern 
angebotenen Plutoniummengen aus Rußland her-
beigeschafft werden mußten. Unstreitig ist dies 
sowohl nach Aktenlage, als auch nach allen Zeu-
genaussagen für die von den Tätern avisierten 4 kg 
Plutonium (Vermerk des BND - „Kulp" - vom 
26. Juli 1994, MATA 31, Bd. 1/7, S. 32ff., Doku-
ment Nr. 86; Vermerk des BND - „Liesmann" -
vom 29. Juli 1994, MATA 31, Bd. 1/7, S. 36f., Do-
kument Nr. 97; Vermerk des BND - „Merker" -
vom 2. Mai 1995, MATA 31, Bd. 1/6, S. 241-243, 
Dokument Nr. 84; Vermerk des BND - „Hochfeld" 
- vom 8. Mai 1995, MATA 31, Bd. 5/1, S. 200L, 
Dokument Nr. 91; 45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 126-130, 142 f., 169-171, 182; 29. Sitzung, Proto-
koll „Kulp", S. 49f., 171-173; UA Bay. LT, 23. Sit-
zung, Protokoll „Kulp", S. 106, 174-177, 180f.; 
40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 20-24, 104, 
108; UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", 
S. 187). 

Die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bemüh-
ten sich sogar, eine Lieferung von 11 kg Plutonium 
zu veranlassen. Dies geht aus einem Vermerk des 
Zeugen „Kulp" vom 25. Juli 1994 hervor: 

„Bemühungen, um an die gesamten 11 kg zu 
gelangen, werden betrieben, sind jedoch politisch 
kaum realisierbar, da hierbei letztlich auf Antrieb 
des Bay. LKA bzw. eines verdeckten Ermittlers 
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gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen 
würde " (Vermerk des BND - „ Kulp " - vom 5. Juli 
1994, MATA 31, Bd. 1/7, offene Fassung eines ein-
gestuften Vermerks, Dokument Nr. 83, vgl. auch 
Interne Leitungsunterrichtung des BND - „Im-
horst" - vom 25. Juli 1994, MATA 15, S. 2, Doku-
ment Nr. 90). 

b) Aber auch für die am 10. August 1994 in München 
sichergestellten 494 g Plutonium hat die Beweis-
aufnahme ergeben, daß zumindest ab dem 25. Juh 
1994 für alle beteiligten Mitarbeiter bundesdeut-
scher Behörden feststehen mußte, daß sich das 
Plutonium noch in Rußland befand. 

Übereinstimmend haben die später verurteilten 
Oroz, Torres und Bengoechea in ihren Aussagen 
vor dem 1. Untersuchungsausschuß bekundet, sie 
hätten die Aufkäufer immer darauf hingewiesen, 
daß das zum Kauf angebotene Plutonium erst noch 
per Flugzeug aus Moskau geholt werden müsse 
(44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 34 f., UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 117; 44. Sitzung, 
Protokoll Oroz , S. 173; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Pro-
tokoll Oroz, S. 16-18, 167-169). 

Die Richtigkeit dieser Zeugenaussagen wird durch 
die Lauschangriffsprotokolle vom 25. und 26. Juli 
1994 belegt. Die Gespräche zeigen, daß den betei-
ligten Mitarbeitern von BND und Bay. LKA von 
den Tätern immer wieder - zum Teil auf ausdrück-
liches Nachfragen - erklärt wurde, daß das Pluto-
nium aus Rußland herbeigeschafft werden müsse. 
Wörtlich heißt es : 

1. Auszug, 25. Juli 1994 
„Adrian: Hast Du noch mehr von dem Stoff dort ? 

Torres: Nein. 
Adrian: Du hast von diesen 494 g gesprochen. 

Torres: Sie sind in Moskau. 

Adrian: Sie sind in Moskau ? 

Torres: Dort sind 494 g abzüglich der Menge hier. 

Adrian (übersetzt ins Deutsche): Also, es gibt dort 
494 ohne das, was er hier hat. " 

2. Auszug, 25. Juli 1994 
„Torres: Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen in 
Moskau übergeben, aber das interessiert Sie nicht. 

Adrian (übersetzt ins Deutsche): Was er uns natür-
lich anbieten kann, er kann die Übergabe in Mos-
kau machen, aber das dürfte uns halt nicht interes-
sieren." 

3. Auszug, 25. Juli 1994 
„Torres: Ich habe einen russischen Paß und 
komme damit an Orte, wo es ... 

Adrian: Er hat einen russischen Paß und kommt in 
jeden Platz rein, wo es diese Stoffe gibt. 

Torres: Ich habe Zugang zu Leuten, die über diese 
Dinge verfügen. 

Adrian übersetzt. 
„Boeden": Dann kommen wir auf jeden Fall ins 
Geschäft. " 

Ebenso wird dies aus den Auszügen aus den 
Lauschangriffen vom 26. Juh 1994 deutlich: 

4. Auszug, 26. Juli 1994 
„Torres: Die andere Möglichkeit wäre, wenn Sie 
es selbst direkt in Moskau abholen. " 

5. Auszug, 26. Juli 1994 
„Torres: Aber das Material ist da. Wenn Sie möch-
ten, gehen wir zusammen nach Moskau und ich 
übergebe Ihnen das Produkt dort." 

6. Auszug, 26. Juli 1994 
„Torres: Ich hatte es so verstanden, daß Sie am 
Kauf großer Mengen interessiert sind. 
Adrian: Ja. 
Torres: Wenn ich die Möghchkeit, das Geld hätte, 
dann würde ich es einfach so herbringen und wir 
würden das Geschäft machen. Aber ich habe es 
nicht. 

Adrian übersetzt. 
Torres: Wenn Sie möchten, dann fahren wir zu-
sammen nach Moskau und ich übergebe es Ihnen 
dort. 

Adrian übersetzt. 
Torres: Diese Finanzierung könnte helfen, diese 
200 g herzubringen. 
„Boeden": Ich habe genügend Angebote aus 
Moskau direkt. Dann bräuchten wir ja keinen Ver-
mittler. " 

7. Auszug, 26. Juli 1994 
„Rafa" :  Die Lösung hegt in Rußland. Es sind 4 kg 
da. Wir können mehrere Lieferungen durchfüh-
ren. " 

8. Auszug, 26. Juli 1994 
„Adrian: Bei der 4 Kilogramm-Lieferung paßt 
beim Fliegen auf. Das Material hat Einfluß auf das 
... (unverständlich, wahrscheinlich Flugzeug)." 

Die zeitnah gefertigten Vermerke von Mitarbei-
tern des Bay. LKA und des BND stimmen mit den 
Protokollen der Lauschangriffe überein. Der Sach-
bearbeiter des Bay. LKA, der damalige Kriminal-
oberkommissar Edtbauer, fertigte über eine Be-
sprechung bei der Staatsanwaltschaft München 
vom 26. Juh 1994, an der u. a. Kriminaloberrat 
Sommer, der Aufkäufer des Bay. LKA „Walter 
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Boeden" und Oberstaatsanwalt Meier-Staude teil-
nahmen, einen Vermerk. Er bezog sich dabei auf 
ein Treffen am Abend des 25. Juli 1994 zwischen 
„Boeden", „Rafa", „Liesmann" und den Anbie-
tern. Bei diesem Treffen sei eine Probe des avisier-
ten Materials übergeben worden. Edtbauer betont, 
seitens der Tatverdächtigen sei gesagt worden, 
daß sich von diesem Material weitere 4 kg in 
Moskau befänden, die bei Kaufinteresse nach 
Deutschland geschafft werden könnten. Zur Vor-
gehensweise notiert er: 

„Für den Fall, daß die Probe dem Angebot ent-
spricht, soll der noeP (nicht offen ermittelnder 
Polizeibeamter) seine Kaufabsicht deutlich machen 
und das Material soll aus Moskau über den Tatver-
dächtigen beschafft werden. Der Zugriff soll dann 
in Deutschland erfolgen, wenn die Ware über-
geben wird. Für den Fall, daß die Ware minder-
wertig, d. h. nicht dem bereits abgegebenen Ange-
bot entspricht, aber noch von einer strafbaren 
Qualität, soll der noeP ebenfalls die Ware bestel-
len, allerdings zu veränderten Konditionen, d.h. 
zu einem erheblich niedrigeren Preis. 
Für den Fall, daß die Ware absolut minderwertig 
ist, d.h. daß die Ware keine strafbare Qualität 
aufweist, soll der noeP eine Verhandlungsposition 
einnehmen, daß er zwar an dieser Ware nicht 
interessiert ist, weil sie minderwertig ist, aber 
die Täter wenn möglich veranlaßt werden, nach 
einer Ware zu suchen, die dem bereits abge-
gebenen Angebot entspricht" (Vermerk des Bay. 
LKA - Edtbauer - vom 26. Juli 1994, MATA 37, 
Bd. 16, S. 0045, Dokument Nr. 93). 
Auch der BND-Mitarbeiter „Kulp", der als Verbin-
dungsführer zwischen dem V-Mann-Führer und 
angeblichem Sprachmittler „Liesmann" und der 
Referatsleiterebene des BND eingesetzt war, 
notiert am 26. Juh 1994: „Torres hat am 25. Juh 
1994 zum Plutonium folgende Angaben gemacht: 
... Derzeit befänden sich in Moskau 494 g, wovon 
er 3 g als Probe bei sich habe. Er könne aus zwei 
verschiedenen Fabriken in Kiew weitere 4 kg an-
bieten. Weitere Mengen seien genannt worden. 
Bei der Besprechung über das weitere Procedere 
wurden die Flugrouten aus Rußland besprochen. 
Torres fliegt am 26./27. Juli 1994 nach Moskau 
und kommt am 29. Juli 1994 wieder nach Mün-
chen und übergibt 200 der in Moskau befindlichen 
494 g." „Kulp" skizzierte zudem die Anheferung 
der Kilogrammengen und die schon im Edtbauer-
Vermerk aufgeführten Handlungsvarianten der 
Sicherheitsbehörden (Vermerk BND - Kulp - vom 
26. Juli 1994, MATA 31, Bd. 1/7, S. 33, Dokument 
Nr. 86). 

Von einem Aufspüren von Plutonium in der Nähe 
von München oder an einem sonstigen Ort in der 
Bundesrepublik Deutschland, z. B. in Berhn, findet 
sich in den zeitnah gefertigten Vermerken nichts. 
Statt dessen wird immer wieder auf den Flugtrans-
port verwiesen. 

Nachträghch wird der Inhalt der Lauschangriffs-
protokolle und der zeitnah gefertigten Vermerke 
auch von einem seit Januar 1997 rechtskräftigen 
Strafbefehl bestätigt. Dieser Strafbefehl ist gegen 

den V-Mann-Führer „Liesmann" alias Adrian, 
Michael Brandon etc. wegen einer uneidlichen 
Falschaussage ergangen. Dem Strafbefehl lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde: In dem Zeitraum 
vom 10. Mai bis 17. Juli 1995 fand vor der 9. Straf-
kammer des Landgerichts München I die Haupt-
verhandlung im Strafverfahren gegen die Täter 
von München wegen eines Verbrechens nach dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz statt. Für die Entschei-
dung des Gerichts war dabei von wesentlicher 
Bedeutung, welche Angaben die angeklagten 
Anbieter vor ihrer Festnahme am 10. August 1994 
über den Lagerort des Plutoniums gemacht hatten. 
Dem BND-Mitarbeiter „Liesmann" wird im Straf-
befehl des Amtsgerichts München vorgeworfen, 
daß er in seiner Vernehmung am 29. Mai 1995 in 
nichtöffentlicher Sitzung folgende falsche Aussage 
gemacht habe: Torres habe erklärt, er habe 494 g 
oder 498 g griffbereit zur Verfügung. 4 weitere kg 
(2 kg in Moskau und 2 kg in Kiew) könne er inner-
halb kurzer Frist besorgen. Desweiteren sei von 
Torres keine genaue Angabe erfolgt, wo die 494 g 
lagerten, ob in München, Berlin oder anderswo. 

Das Gericht stellte fest, daß diese Aussage nicht 
der Wahrheit entsprach. Tatsächlich hätte Torres 
bei dem Treffen am 25. Juli 1994, als er von 
„Liesmann" auf die 400 g angesprochen wurde, 
geäußert, „die 494 g" abzüglich der schon über-
gebenen Probe „befinden sich in Moskau" (Straf-
befehl des AG München vom 17. Dezember 1996 
gegen Willy Weitzel alias „ Liesmann ", MAT A 68, 
Dokument Nr. 6). 

Vor dem Bekanntwerden eines Importangebotes 
von 4 kg Plutonium notierte „Liesmann" über eine 
Besprechung beim Bay. LKA: „Aus dieser Konfe-
renz sei festzuhalten, daß der SGL 11 AA („Hoch-
feld", d. Verf.) deutlich auf Differenzen aus der 
Vergangenheit hinwies, die zwischen den Um-
weltschutzbehörden der Länder und des Bundes 
entstanden waren. Grund hierfür war die „Dul-
dung " der Einfuhr radioaktiven Materials mit dem 
Ziel des exekutiven Zugriffs. Es gäbe hier eindeu-
tige Absprachen zwischen den Innenministern 
und den Sicherheitsbehörden. " 

Das Bay. LKA teilte den Mitarbeitern des BND mit, 
es hätte schon mit dem Zeugen Lang, BStMLU, 
über die Fortführung der Ermittlungen einen 
„regen Dialog" begonnen (Vermerk BND - „Lies-
mann" - vom 26. Juli 1994, MAT A 31, Bd. 1/5, 
S. 30, Dokument Nr. 92). 

„Liesmann" hätte diesen Vermerk am 26. Juli 
1994 kaum gefertigt, wenn ihm am 25. Juli nicht 
mitgeteilt worden wäre, daß sich die Grammenge 
im Ausland befindet. 

2. Die Informationsherrschaft  des BND 

Der 1. Untersuchungsausschuß hat sich auch mit der 
Frage befaßt, ob die beteiligten Mitarbeiter des BND 
die Beamten des Bay. LKA über den tatsächlichen 
Lagerort der Grammengen im Unklaren gelassen 
haben, um das von ihnen initiierte „Pilotprojekt" 
nicht zu gefährden. 
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Eine zentrale Rolle bei der Bewertung kommt dabei 
dem Agieren des sog. Sprachmittlers und Verbin-
dungsführers des BND „Liesmann" in den Verhand-
lungsgesprächen zu. 

In einer ersten „Erfolgsmeldung" zu den Aktivitäten 
des BND im Münchener Plutoniumdeal vom 11. Au-
gust 1994 wurde „Liesmann" die Informationsherr-
schaft zugewiesen. Schriftlich wurde festgehalten: 
„Als Sprachmittler beobachtete und beurteilte er die 
Mitglieder der Anbietergruppe. Daraus ergaben sich 
wertvolle Erkenntnisse zu den Personen und Aktivi-
täten der Täter. Diese Feststehungen bildeten die 
Grundlage für alle Einzelmaßnahmen bei den 
fortlaufenden Verhandlungsgesprächen durch den 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA" (Vermerk des BND -
„Merker" - vom 11. August 1994, MATA 31 Bd. 5/2, 
S. 41-45 (44), Dokument Nr. 139). 

„Liesmann" könnte die Informationsherrschaft des 
BND dazu genutzt haben, den tatsächlichen Lagerort 
der 494 g Plutonium zu verschleiern. 

Als Anhaltspunkt für die Annahme, „Liesmann" 
habe seine Informationsherrschaft mißbraucht, könn-
ten die Aussagen vor den Untersuchungsausschüs-
sen von Kriminaloberrat Sommer, Oberstaatsanwalt 
Meier-Staude und „Boeden" sowie dessen sog. Tage-
buch dienen. Diese Vernehmungen und das sog. 
Tagebuch des Scheinaufkäufers Walter „Boeden" 
könnten belegen, „Liesmann" habe nicht unmißver-
ständlich klargesteht, daß auch die 494 g aus Ruß-
land importiert werden müssen (13. Sitzung, Proto-
koll Meier-Staude, S. 55 f., 79t.-, 31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 49; UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 3, 15; Vermerk des Bay. LKA - sog. 
„Boeden"-Tagebuch" o.D., MATA 37, Sonderband 
noeP-Einsatz, S. 29 f. Dokument Nr. 87). 

Die in den Lauschangriffsprotokollen dokumentier-
ten Übersetzungen „Liesmanns" über die Gespräche 
in „Rafa's" Hotelzimmer zeigen, den Gesprächspart-
nern mußte jeweils klar sein, daß das Material aus 
Moskau herbeigeschafft werden muß. Dies gilt auch 
für die 494 g (vgl. SPD-Bericht, Zweiter Teil Erster 
Abschnitt, AI. l.b)). 

Auch die Vermerke von Edtbauer und Meier-Staude 
vom 26. Juli 1994 sind eindeutig: „Ware ist aus Ruß-
land zu holen "(Vermerk d. Bay. LKA - Edtbauer -
vom 26. Juli 1994, MATA 37, Bd. 16, S. 0045, Doku-
ment Nr. 93; Vermerk der StA - Meier-Staude - vom 
27. Juli 1994, MATA 39, S. 10, Dokument Nr. 94). 

In seiner Aussage vor dem 1. Untersuchungsaus-
schuß hat Edtbauer den Wahrheitsgehalt seines Ver-
merks bestätigt. Der Zeuge hat erklärt, nach seinem 
Verständnis sollte das Material, sofern es in Moskau 
lagere, beschafft und der Zugriff in Deutschland 
organisiert werden. Die Möghchkeit, daß Plutonium 
tatsächlich importiert würde, sei in Kauf genommen 
worden (21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 23-25, 
45 t., 98-100; UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll 
Edtbauer, S. 86, 11-102, 120). 

Demgegenüber hat insbesondere Meier-Staude 
mehrmals erklärt, man sei davon ausgegangen, daß 
sich das Plutonium bereits in Deutschland befinde. 
Er betonte, daß der Sachbearbeiter Edtbauer in 

der Besprechung etwas falsch verstanden haben 
müsse (13. Sitzung, Protokoll Meier-Staude, S. 83 t., 
118-122, 187). 

Auch Kriminaloberrat Sommer erklärte, man sei bis 
zuletzt davon ausgegangen, die Grammengen des 
angebotenen Plutoniums befänden sich auf deut-
schem Boden (9. Sitzung, Protokoll Sommer S. 57, 63; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 48 - 50). 
Im Edtbauer-Vermerk fehle die damalige Grund-
annahme, daß sich bereits Material in Deutschland 
befinde (UA Bay. LT, 11. Sitzung, Protokoll Sommer, 
S. 151 f., S. 1761., 180i.). 

Allerdings fehlt diese „Annahme" auch in Vermer-
ken des Oberstaatsanwalts Meier-Staude und des 
BND-Mitarbeiters „Kulp" vom 26. Juli 1994. 

Hier taucht zum ersten Mal das Phänomen auf, daß 
trotz akribischen Notierens, das jeweils Wichtigste 
vergessen worden sein soll. 

Die Aussagen von Kriminaloberrat Sommer und 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude werden auch nicht 
durch die Aktenlage gedeckt. Meier-Staude selbst 
bestätigt den Inhalt der Edtbauer- und Kulp-Vermerke 
durch einen eigenen Vermerk vom 27. Juh 1994. 
Hierin beschreibt er die Ankündigung der Täter, daß 
insgesamt 4,7 kg der Ware sukzessiv aus Moskau 
geholt werden könnten: „Eine erste Lieferung soll 
200 g betragen. Über die weitere Vorgehensweise 
wurde vereinbart, daß der verdeckte Ermittler sich 
entsprechend der Qualität der Probe verhalten soll. 
Bei mittlerer Qualität soll er den Preis drücken. Bei 
fehlendem Plutonium soll er eine neue Probe verlan-
gen. Bei Plutoniumgehalt soll darauf hingewirkt 
werden, daß die 200 g nach München verbracht 
werden." 

Ein Hinweis auf den Lagerort Deutschland fehlt auch 
in diesem Vermerk (Vermerk der StA - Meier-Staude -
vom 27. Juli 1994, MATA 39, S. 10, Dokument Nr. 94). 

Erst in einem weiteren Vermerk vom 27. Juh 1994 
findet sich ein Deutschlandbezug. Zunächst wird 
dargelegt, daß die Täter angeboten hätten, 4 kg Plu-
tonium aus Rußland zu holen. Aus verschiedenen 
Gründen seien die Gesprächspartner jedoch zu der 
Ansicht gelangt, es bestehe eine erhebliche Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß sich die Ware schon im Bun-
desgebiet befinde (Vermerk der StA - Meier-Staude -
vom 27. Juli 1994, M ATA 39, S. 11, Dokument Nr. 98). 

Obwohl Oberstaatsanwalt Meier-Staude ansonsten 
alles penibel vermerkte, nannte er keine Gründe, 
warum die Gesprächspartner zu dieser Ansicht 
gelangten. Merkwürdig ist dies deshalb, weil der 
tatsächlich unmittelbar großen Gefahr „Plutonium in 
Deutschland" nur ein Satz gewidmet wird. Wenn 
diese Annahme einen realistischen Bezug gehabt 
hätte, wäre es geboten gewesen, wenigstens in gro-
ben Umrissen zu benennen, auf welche Weise diese 
Gefahr beseitigt werden kann. 

Die zeitnah gefertigten Vermerke beinhalten keinen 
Hinweis auf die Einleitung von Ermittlungsschritten 
zum Aufspüren von Plutonium in der Nähe von Mün-
chen oder an einem sonstigen Ort in Deutschland, 
insbesondere auch nicht auf Berlin. 
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Zudem hat Dr. Huber vor dem Bayerischen Untersu-
chungsausschuß erklärt, Oberstaatsanwalt Meier-
Staude habe ihm im Zeitraum um den 26728. Juli 
1994 telefonisch mitgeteilt, daß die Polizei von der 
Richthnie, kein nukleares Material aus dem Ausland 
einzuführen, abweichen wolle (UA Bay. LT, 22. Sit-
zung, Protokoll Dr. Huber, S. 61, 69, 71, 77). 

Für die Richtigkeit der Aussagen von Meier-Staude 
und Kriminaloberrat Sommer wurde u.a. das Tage-
buch des Walter „Boeden" angeführt. Dieses bein-
haltet unter den jeweiligen Tagesdaten nur Hin-
weise, daß die Täter das Plutonium aus Moskau 
holen müssen. Nach dem Tagesbericht vom 26. Juli 
1994 findet sich dort ein Eintrag, der mit „Lage-
einschätzung" überschrieben ist. Nach dieser Lage-
einschätzung sollen folgende Gesichtspunkte dafür 
sprechen, daß sich zumindest ein Teil der Ware in der 
Bundesrepublik befindet: 

„- Die Ware wurde zunächst als in München 
befindlich angeboten. 

- Einer der Täter fuhr am Samstag (unkontrol-
liert) angeblich nach Berlin und kam mit dem 
Zug aus Berlin zurück. Anschließend äußerte 
er sich (offensichtlich erleichtert) über die 
Lieferungsmöglichkeiten. 

- Die Lieferung mit Flugzeug erscheint äußerst 
abenteuerlich. 

- Zunächst war davon die Rede, daß bereits ein 
kg der Ware in der Bundesrepublik sei. 

- Dem Bundeskriminalamt hegen Informationen 
über eine spanische Tätergruppe vor, die über 
Plutonium verfügen soll, welches bereits in der 
Bundesrepublik lagern soll. 

- Bislang ist nicht bestätigt, daß einer der Täter 
nach Moskau geflogen ist" (Vermerk des Bay. 
LKA - sog. „Boeden"-Tagebuch o.D., MATA 37, 
Sonderband noeP-Einsatz, S. 0029, Dokument 
Nr. 87). 

„Boeden" selbst hat dazu gesagt, er habe zur Lage-
einschätzung lediglich beitragen können, was er von 
den Tätern erfahren habe, „daß einer nach Moskau 
fliegt. " 

Am 26. Juli 1994 sei entschieden worden, daß er mit 
den Tätern über eine Lieferung aus Moskau verhan-
deln müsse. Am 27. Juh 1994 sei ihm von der Staats-
anwaltschaft mitgeteilt worden, daß er das Angebot 
der Täter, selbst nach Moskau zu fliegen, kategorisch 
abzulehnen habe (31. Sitzung, Protokoll „Boeden" 
S. 63, 67 t.). 

„Boeden" hat betont, daß Berlin bei den Ermittlun-
gen keine Rolle gespielt habe. Ebenso sei ihm die 
Variante, Material lagere auf einem Friedhof im 
Süden von München, nicht in Erinnerung (31. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 43, 83). 

„Boeden" hat einerseits erklärt, „er habe diese Lage-
einschätzung nicht vorgenommen, er habe es nicht 
einmal reingeschrieben". Andererseits hat er ange-
geben, doch daran mitgewirkt zu haben, „aber nur 
im wenigsten Teil" (31. Sitzung, Protokoll „Boeden" 
31, 112, 134 t.). 

Auf den Vorhalt, daß lediglich die Gesichtspunkte für 
einen möglichen Lagerort in Deutschland aufgeführt 
werden, hat der Zeuge „Boeden" geantwortet: „Da 
gebe ich Ihnen recht. Es ist sicher einseitig betrach-
tet; das ist klar. Man muß das natürlich auch immer 
vor dem Hintergrund der generellen Anweisung 
sehen, die seinerzeit bestanden hat, kein Material 
aus dem Ausland hereinzuholen..."(31. Sitzung, Pro-
tokoll „Boeden", S. 135). 

Trotz der Widersprüchlichkeit der Aussage des 
Zeugen „Boeden" dürfte er hier zum ersten Mal aus-
gesprochen haben, was der Hintergrund für die 
hauptsächlich von seiner Kollegin Mattausch ver-
faßte Einfügung war: Ein Alibi für die Fortführung 
der Ermittlungen zu hefern. 
Auch weitere Erkenntnisse des Untersuchungsaus-
schusses belegen, daß die beteiligten bayerischen 
Behörden - entgegen dem nachträglich gefertigten 
Bericht der Bayerischen Staatsregierung - wußten, 
daß die angebotenen 494 g aus Moskau importiert 
werden mußten. 

Dafür spricht zunächst schon, daß die bayerischen Be-
hörden den BND gebeten haben, mit dem Beginn der 
Operation zu warten, bis der Scheinaufkäufer Walter 
„Boeden" am 25. Juli aus dem Urlaub zurückkehrt. 
Bei einem Hinweis auf das Vorhandensein von Pluto-
nium in Deutschland wäre hingegen, auch unter dem 
Aspekt der Gefahrenabwehr, Eile geboten gewesen. 
Zudem sind auch nach der Festnahme auf dem Flug-
hafen München keine Maßnahmen ergriffen worden, 
nach weiteren Plutoniummengen auf deutschem 
Boden zu suchen. 

Weiterhin geht auch die Anklageschrift der 
Münchener Staatsanwaltschaft wie selbstverständ-
lich davon aus, daß die Täter das Plutonium aus Mos-
kau herbeischaffen mußten (Anklageschritt der StA 
beim LG München I vom 26. Januar 1995, Dokument 
Nr. 159). 

Auch der Bericht der Bundesregierung zum Untersu-
chungsauftrag spricht dafür, daß auch den bayeri-
schen Behörden bekannt war, die ca. 494 g Pluto-
nium müssen aus Rußland importiert werden. 
In der Chronologie des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 
ausgeführt, daß dem Zeugen Dr. Fechner vom BMU 
durch ein vertrauliches Telefonat von einem Mit-
arbeiter des Bayerischen Staatsministeriums für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen (BStMLU) mit-
geteilt wurde, daß das Bay. LKA versuche, Mittel zu 
bekommen, um auch die im Ausland befindlichen 
„Teilmengen" der 395 g Plutonium nach Deutsch-
land zu locken. Weiter ist dort ausgeführt: „BMU 
ersucht BStMLU im Telefonat vom 27. 7. 1994 drin-
gend, auf bayerisches Bay. LKA einzuwirken, daß 
- entsprechend den „Regelungen für die polizeiliche 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Zusammen-
hang mit dem illegalen Umgang mit radioaktiven 
Stoffen" des Bayerischen Staatsministeriums des 
Innern vom 13. Juni 1994, Ziffer 5.3.1 - kein im Aus-
land befindliches radioaktives Material nach 
Deutschland gebracht wird." (Bericht des Bundes-
kanzleramtes zu Ziffer I + II des Untersuchungsauf-
trages, MATA 1, S. 160). 
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Dieser Sachverhalt wird auch vom Zeugen Dr. Fech-
ner in einer Ministervorlage vom 3. Mai 1995 festge-
halten (Vermerk des BMU - Dr. Fechner - vom 3. Mai 
1995, MATA 5, S. 205i., Dokument Nr. 96). 

In seinen Vernehmungen vor den Untersuchungs-
ausschüssen hat der Zeuge Dr. Fechner die Richtig-
keit des Inhalts seines Vermerkes vom 3. Mai 1995 im 
wesentlichen bestätigt. Die erste Mitteilung über das 
Verfahren sei am 26. Juli 1994 erfolgt. 

Der Zeuge Dr. Fechner hat hierzu ausgesagt, er habe 
bei dieser Unterrichtung keinen Hinweis auf weite-
res angeblich bereits in Bayern oder in Deutschland 
iagerndes radioaktives Material erhalten (UA Bay. 
LT, 20. Sitzung, Protokoll Dr. Fechner, S. 43). 

Am 27. Juh 1994 sei ihm von „einer Behörde in Bay-
ern" vertraulich mitgeteilt worden, daß das Bay. LKA 
versuche, Mittel zu bekommen, um auch die im Aus-
land befindlichen Teilmengen der 395 g Plutonium 
nach Deutschland zu locken. Auch bestätigte der 
Zeuge Dr. Fechner, daß er den Zeugen Lang vom 
BStMLU ersucht habe, auf das Bay. LKA einzuwir-
ken, daß kein im Ausland befindliches radioaktives 
Material nach Deutschland gebracht werde. 

Die Mitarbeiter der bayerischen Behörden mochten 
diese Darstellung von Dr. Fechner so nicht bestäti-
gen. Der Zeuge Lang erklärte, damals sei nicht 
bekannt gewesen, daß sich das Plutonium im Aus-
land befinde. Vielmehr habe er angenommen, daß 
das Material in Deutschland lagere. Er habe auch 
nicht von einer 395 g-Menge gesprochen. Sein 
Kenntnisstand sei von Anfang an der gewesen, daß 
die Probe übergeben worden sei und 4 kg Plutonium 
angeboten würden (11. Sitzung, Protokoll Lang, 
S. 187, 213, 215; UA Bay. LT, 20. Sitzung, Protokoll 
Lang, S. 36). 

Sollte dem Zeugen Lang tatsächlich nur das Angebot 
von 4 kg Plutonium bekannt gewesen sein, so muß er 
sich vorhalten lassen, daß alle Beteiligten wußten, 
daß diese aus Rußland importiert werden mußten. 
Seine Aussage, damals sei nicht bekannt gewesen, 
daß sich das Material im Ausland befinde, erscheint 
folglich unglaubhaft. 

Die Mitarbeiter des Bay. LKA haben erklärt, eine der-
artige Warnung des BMU sei bei ihnen nicht ange-
kommen. Der Zeuge Sommer hat ausgesagt, bei sei-
nen Kontakten mit dem Zeugen Dr. Zeising vom Lan-
desamt für Umweltschutz (LfU) und dem Zeugen 
Lang als Vertreter des BStMLU sei häufiger davon 
die Rede gewesen, daß polizeiliche Ermittlungen 
nicht zu einem Import von Nuklearmaterial nach 
Deutschland führen dürften. Auch hier ist dem 
Zeugen Sommer vorzuhalten, warum er bei einem 
Angebot von 4 kg Plutonium den ihm bekannten ein-
schlägigen Richtlinien und der daraus erwachsenden 
Problematik bei den Ermittlungen nicht Rechnung 
getragen hat (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 101; 
UA Bay. LT,11. Sitzung, Protokoll Sommer S. 158; 13. 
Sitzung,, Protokoll Meier-Staude, S. 891., 21. Sitzung, 
Protokoll Edtbauer, S. 33; 19. Sitzung, Protokoll 
Adami, S. 79). 

Auch Lang bestreitet eine Weisung des BMU (11. Sit-
zung Protokoll Lang, S. 189). 

Diese Aussage des Zeugen Lang ist ebenfalls 
unglaubhaft. Zu einer Besprechung im Bayerischen 
Landesamt für Umweltschutz, an der auch der Zeuge 
Lang teilnahm, ist unter Punkt 2 festgehalten, daß 
gemäß BMU-Weisung „Einfuhr" nach Deutschland 
überhaupt vermieden werden soll: 

„StMLU tritt deshalb mit Bay. LKA/BMU in Verbin-
dung" (Aktenvermerk des BStMLU vom 3. August 
1994, Az. 6/2-332-24119/94, Dokument Nr. 160). 

Auch „Rafa" hat vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
erklärt, bereits nach der Probenübergabe am 25. Juli 
1994 sei dem BND und dem Bay. LKA bekannt gewe-
sen, daß sich die weiteren Plutoniummengen in Ruß-
land befinden (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", 
Übersetzung der transkribierten Tonbandaufzeich-
nungen, S. 25 f., 32f.). 

3. Der Transport des Plutoniums 
mit einer LH-Linienmaschine 

Der weitere Verlauf der Ermittlungen macht eben-
falls deutlich, daß bis zum Abflug der Lufthansa-
maschine in Moskau die Möglichkeit bestand, den 
Plutoniumflug zu unterbinden. Es ist offensichtlich, 
daß ohne Rücksicht auf die unermeßlichen Gefahren 
eines Flugzeugtransports mit allen Mitteln ein Fahn-
dungserfolg herbeigeführt werden sollte. Die Täter 
selbst haben auf die Möglichkeit des Transports mit 
einer Linienmaschine der Lufthansa oder Aeroflot 
hingewiesen (44. Sitzung, Protokoll Torres, S. 34 f., 
116; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Tones, 117; 37. 
Sitzung, Protokoll Oroz, S. 196; UA Bay. LT, 7. Sit-
zung, Protokoll Oroz, S. 35). 

Torres hat dazu ergänzend ausgesagt, die Käufer-
seite habe ihn sogar aufgefordert, mit einer Passa-
giermaschine zu fliegen (44. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 34 t.; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 117). 

Auch „Rafa" hat bestätigt, daß ihm „Boeden" und 
„Liesmann" auf seine Frage, ob das Material auf 
dem Landwege geliefert werden solle, gesagt hätten: 
„Nein, es muß über den Flughafen München sein" 
(22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", Transkrib. Fas-
sung, S. 78 t., 83, 84 f.). 

Die Richtigkeit dieser Aussagen wird durch das Pro-
tokoll des Lauschangriffes, das die Zusammenkunft 
am Abend des 26. Juli 1994 zum Gegenstand hat, 
bestätigt: 

Auszug 1: „Laut Torres würde man aber etwa eine 
Woche benötigen, da die Ware per Flugzeug ge-
bracht würde und der Flugplan beachtet werden 
müsse. Torres würde die Ware auch aus dem deut-
schen Flughafen herausholen" (Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 26. Juli 1994, 17.55 bis 18.36 Uhr, 
S. 2). 

Auszug 2: „Michael: Bei der 4 kg-Lieferung paßt 
beim Fliegen auf. Das Material hat Einfluß auf das ... 
(unverständlich, wahrscheinlich Flugzeug)" (Auszug 
aus dem Lauschangriff vom 26. Juli 1994, 17.55 bis 
18.36 Uhr, S. 4). 
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Auszug 3: „Michael: Zu eurer und auch zu unserer 
Sicherheit, paßtauf, das steht eine Gefahr dar" (Aus-
zug aus dem Lauschangriff vom 26. Juli 1994, 17.55 
bis 18.36 Uhr, S. 2). 

Am 27. Juli 1994 beabsichtigte man sogar, den Trans-
port von 4 kg Plutonium per Flugzeug nach München 
zuzulassen. 

Torres kündigte an, die 4 kg Plutonium am 4./5. Au-
gust zu hefern. Am frühen Morgen des 27. Juh flog 
Torres nach Moskau. Die Mitarbeiter der Sicherheits-
behörden hatten sich für einen Zugriff am 4./5. Au-
gust in München vorbereitet. 

Es bleibt unergründlich, wie im Hinblick auf die 
beabsichtigte Sicherstellung von 4 kg Plutonium am 
4./5. August immer noch behauptet werden kann, bis 
zur Sicherstellung des Plutoniums am 10. August 
1994 hätte nicht festgestanden, daß das Plutonium 
aus Rußland herbeigeschafft werden müßte. 

Tatsächlich war man auf Seiten der Sicherheitsbehör-
den geradezu enttäuscht, als Torres ohne Plutonium 
aus Moskau zurückkehrte. Oberstaatsanwalt Meier-
Staude hielt hierzu in einem Bericht an das Baye-
rische Justizministerium vom 7. August 1994 fest, ein 
Täter sei „abredewidrig" (!) ohne Plutonium aus 
Moskau zurückgekehrt. 

Am 7. August 1994 abends wurden die Verhandlun-
gen mit den Tätern wieder aufgenommen. Torres 
erklärte, er habe zwischenzeitlich mit einem 
Geschäftspartner in Moskau telefoniert. Dieser sei 
bereit, ihm ohne Vorauszahlung 500 g Plutonium zu 
überlassen. Er werde am nächsten Tag, dem 8. Au-
gust 1994, erneut nach Rußland fliegen, um die 500 g 
zu holen. 

Die Aussagen des Zeugen „Liesmann" bei seinen 
Vernehmungen durch das Bay. LKA und vor dem 
Landgericht München, Torres habe nicht angegeben, 
ob er die Ware in Moskau holen oder dort nur eine 
Genehmigung einholen wolle, sind durch die Be-
weisaufnahme widerlegt (vgl. SPD-Bericht, Zweiter 
Teil Erster Abschnitt A I. 2.). 

Am 9. August 1994 wurde das Hauptzollamt (HZA) 
München über die erwartete Lieferung auf dem 
Flughafen München informiert (Vermerk des Zoll-
fahndungsamtes - Aderholt - vom 22. August 1994, 
MATA 17, Bd. OFD München, S. 11 f., Dokument Nr. 
127; Vermerk des HZA - Knauer - vom 19. August 
1994, MATA 17, Bd. BMF II B 10, S. 49f., Dokument 
Nr. 126). 

Am 10. August 1994 morgens hatte die Beamtin des 
Bay. LKA Mattausch in einer Lagebesprechung mit-
geteilt, aus der Telefonüberwachung sei bekannt ge-
worden, daß Torres mit einer Lufthansamaschine um 
17.45 Uhr am Terminal C des Flughafens München-
Erding landen werde. 

Die schon für den 4./5. August 1994 geschriebenen 
Einsatzpläne konnten nun am 10. August 1994 umge-
setzt werden. Zweifel der Sicherheitsbehörden, ob 
Plutonium tatsächlich ins Land kommt, bezogen sich 
nur darauf, ob die Täter es schaffen würden, in Ruß-
land Plutonium zu besorgen und durch den russi-
schen Zoll zu schmuggeln (vgl. auch 21. Sitzung, Pro-
tokoll Edtbauer, S. 95, 96, 126). 

Auch die Aussage von „Rafa" belegt, daß die Mög-
lichkeit bestanden hätte, den Plutoniumflug zu unter-

binden. „Rafa" hat angegeben, die Staatsanwalt-
schaft und das Bay. LKA seien ca. 8 bis 10 Tage vor 
der Sicherstellung am 10. August 1994 definitiv 
davon ausgegangen, daß das Plutonium mit einer 
Linienmaschine aus Moskau importiert werde 
(22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", Transkrib. Fass., 
S. 31-35, 43-46, 53-56, 77 f., 114-121, 131). 

Bestätigt wird die Aussage „Rafa's" durch die 
Erkenntnisse aus der Telefonüberwachung. Am 
Nachmittag des 1. August 1994 wurde dem Bay. LKA 
ein zwischen Oroz und Torres geführtes Telefonat 
bekannt, in dem Torres u. a. mitgeteilt hatte, daß sie 
das Material bereits „in Händen" hätten und alles 
tun würden, um es so schnell wie möglich zu liefern. 
Am 4. oder 5. August 1994 werde er „da sein" (Aus-
zug aus der Telefonüberwachung vom 1. August 
1994, MATA 3, Bd. 5, S. 21 f.). 
Noch am 1. August 1994 unterrichtete das Bay. LKA 
die Staatsanwaltschaft über die Erkenntnisse aus der 
Telefonüberwachung (Vermerk der StA - Herrle -
vom 4. August 1994, MAT A 39, S. 36 f. Dokument 
Nr. 112). 

II. Der Bundesnachrichtendienst (BND) 

1. Die „Herbeiführung" des Münchener 
Plutoniumdeals durch die Sicherheits-
behörden 

a) In einer Vorlage für die Leitung des Auswärtigen 
Amtes bilanzierte Dr. Auer die außenpolitischen 
Perspektiven der Sicherstellungsaktion auf dem 
Münchener Flughafen am 10. August 1994 und 
die Maßnahmen der Bundesregierung zur Be-
kämpfung des Nuklearschmuggels auf bilateraler 
Ebene 

Einleitend führte Dr. Auer aus: 
„Die in letzter Zeit gehäuft aufgetretenen Fähe 
von Nuklearschmuggel, insbesondere die Beschlag-
nahme von 350 g waffenfähigem Plutonium 239 in 
München am 10. 8. 1994, haben des Thema aller-
dings sowohl in den Medien als auch im poli-
tischen Tagesgeschehen wieder ins Rampenlicht 
gestellt. Problematisch ist dabei, daß dieser Fall -
auch nach eigener Darstellung des BND - von 
unseren Diensten nicht nur aufgedeckt, sondern 
weitgehend herbeigeführt wurde" (Vermerk des 
Auswärtigen Amtes - „Auer-Vermerk" - vom 
11. Oktober 1994, MATA 23, Band II, S. 745, Doku-
ment Nr. 148). 

Grundlage dieser Ausführungen war die Einschät-
zung des Zeugen, die er aufgrund eines Kolloqui-
ums im Auswärtigen Amt am 20. September 1994 
zum Thema „Nichtverbreitung und Nuklear-
schmuggel" gewonnen hatte. In seiner Vorlage 
habe er die Formulierung „herbeigeführt" ge-
wählt, weil das sichergestellte Material seinen 
Erkenntnissen nach ohne die Dienste nicht nach 
München gelangt wäre; es also dorthin „geleitet" 
worden sei. 
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Demgegenüber haben die an dem Kolloquium be-
teiligten BND-Mitarbeiter - nach Aussagen des 
damaligen Präsidenten des BND, Porzner, und 
Staatsminister Schmidbauer - später in dienstli-
chen Erklärungen geäußert, sie hätten bei dem 

Kolloquium im Auswärtigen Amt nichts berichtet, 
was dem Zeugen Dr. Auer hätte Veranlassung 
geben können, zu einer solchen Bewertung zu 
gelangen (26. Sitzung, Protokoll Porzner, S. 244; 
64. Sitzung, Protokoll Staatsminister Schmidbauer, 
S. 6; 27. Sitzung, Protokoll Staatsminister Schmid-
bauer, S. 176). 
Diese Erklärungen stehen aber bei der Betrach-
tung des Ablaufs des Münchener Plutoniumdeals 
einer Charakterisierung als „Herbeiführung" 
nicht entgegen. 
Denn die Anbieter hätten ohne die Tatprovokation 
der Sicherheitsbehörden und deren finanzielle 
Hilfe in München Plutonium gar nicht aus Rußland 
holen können (vgl. SPD-Bericht, Zweiter Teil, Er-
ster Abschnitt, A. II. 4.). Dies ist durchaus als „her-
beiführen" zu kennzeichnen. 

b) Darüber hinaus hatte die Vorbereitung der Sicher-
stellung der 494 g Plutonium auf dem Münchner 
Flughafen ihren Ursprung in Madrid. Fest steht, 
daß für die Verlagerung des Plutoniumgeschäfts 
nach München „Roberto", „Rafa" und auch Fer-
nandez von entscheidender Bedeutung waren. 
Der entscheidende Beitrag der unzulässigen Tat-
provokation bis zu den Vorgängen in München ist 
nicht V-Leuten der Polizeibehörden zuzurechnen, 
sondern von V-Leuten des BND im Ausland in 
Szene gesetzt worden. 
Der Vorwurf, daß der BND die Vorverhandlungen 
in Madrid nicht nur durch V-Leute, sondern schon 
durch die Anwesenheit der späteren Scheinauf-
käufer bzw. eines weiteren Mitarbeiters des Refe-
rats 11 A vorbereitet habe, ist allerdings nicht 

gänzlich ausgeräumt. 
Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß neben 
den V-Leuten „Rafa" und „Roberto" auch die 
Scheinaufkäufer „Liesmann" und „Boeden" im 
Vorfeld des Münchener Plutoniumdeals in Madrid 
waren. Der Sachgebietsleiter des Referats I IA 
Hochfeld war z.B. in Madrid (vgl. SPD-Bericht, 
Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A. II. 3 b)). 
Oroz hat in seiner Vernehmung betont, Lopez 
habe ihm erklärt, die Käufer des Plutoniums seien 
Deutsche und das gesamte Geschäft müsse in 
Deutschland abgewickelt werden. Oroz sagte 
auch, Fernandez habe erklärt, daß es sich bei 
„Liesmann" und „Boeden" um die Personen han-
dele, die in Madrid als Käufer des Plutoniums auf-
getreten seien. 
Ihm sei daraufhin klar geworden, daß die Beschrei-
bung, die ihm von Lopez in dem Telefonat im Juni 
1994 hinsichtlich der Deutschen, die in Madrid ge-
wesen sein sollen, gegeben worden sei, auf „Lies-
mann" und „Boeden" zutreffe (44. Sitzung Protokoll 
Oroz, S. 17Ii., 207, 210; UA Bay. LT, 7. Sitzung, Proto-
koll Oroz, S. 15 f., 176 - 181; 188 - 191; UA Bay. LT, 8. 
Sitzung, Protokoll Oroz, S. 11-20). 

Der BND-Mitarbeiter „Liesmann" antwortete vor 
dem Bayerischen Untersuchungsausschuß auswei-
chend auf die Frage, ob er an der Vorgeschichte in 
Spanien beteiligt gewesen sei. Er sei der Meinung, 
man müsse „diese Vorgeschichte enger fassen". 
Letztendlich bestreitet er in seiner Aussage jedoch 
eine Beteiligung an der Vorgeschichte und eine 
mit diesem Fall in Zusammenhang stehende 
Anwesenheit in Madrid (UA Bay. LT, 29. Sitzung, 
Protokoll „Liesmann", S. 141.). 

Der BND-Mitarbeiter Hochfeld hat in seiner Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß einge-
räumt, er sei am 28. Juni 1994 einen Tag in Madrid 
gewesen. Anläßlich dieses Aufenthaltes sei er 
auch mit „Rafa" zusammengetroffen. Dieses Tref-
fen habe jedoch die geplante kontrollierte Rausch-
giftübergabe in München zum Thema gehabt, von 
Plutonium sei nicht gesprochen worden (40. Sit-
zung, Protokoll „Hochfeld", S. 68 f.). 

„Boeden" hat in seinen Vernehmungen vor den 
Untersuchungsausschüssen bestritten, im frag-
lichen Zeitraum in Spanien gewesen zu sein. 

Der BND hat in einer Presseerklärung vom 1. Fe-
bruar 1996 die Behauptung von Oroz als falsch zu-
rückgewiesen, „Liesmann" sei in der fraglichen 
Zeit in Spanien gewesen. „Liesmann" sei erstmals 
am 19. Juli 1994 mit dem Münchener Plutonium-
fall befaßt worden. Demgegenüber hat der Zeuge 
Kulp in seinen Vernehmungen vor den Unter-
suchungsausschüssen angegeben, er wisse zwar, 
daß sich „Liesmann" beruflich im Jahre 1994 in 
Madrid aufgehalten habe, er könne aber nicht ge-
nau sagen, ob dies vor oder nach dem Münchener 
Plutoniumfall gewesen sei (UA Bay. LT, 23. Sitzung 
Protokoll „Kulp", S. 140-142; 29. Sitzung; Protokoll 
„Kulp", S. 253 f.). 

Die Zeugin „Janko" hat in ihrer Vernehmung vor 
dem Bayerischen Untersuchungsausschuß ange-
geben, „Liesmann" sei ihrer Erinnerung nach 
etwa Mitte 1993, nicht aber im Jahre 1994 in Spa-
nien gewesen (UA Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll 
Janko, S. 45 f.). 

Ob es sich bei Fernandez um einen Angehörigen des 
spanischen oder eines sonstigen Geheimdienstes 
handelte, konnte der 1. Untersuchungsausschuß 
nicht klären. Fernandez konnte unbehelligt von den 
Sicherheitsbehörden aus München abreisen. 

Ein besonderes Interesse der bayerischen Sicher-
heitsbehörden zur Aufklärung des Tatbeitrages 
von Fernandez in Madrid und München war nicht 
erkennbar. 

Der Zeuge Torres hat in seiner Vernehmung vor 
dem 1. Untersuchungsausschuß ausgesagt, Fer-
nandez sei in München als langjähriger Freund 
„Rafas" aufgetreten und habe den „Mittelsmann" 
zwischen „Rafa" und den Käufern auf der einen 
Seite sowie Bengoechea, Oroz und Torres auf der 
anderen Seite abgegeben (40. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 44 f.). 
Er gehe, so Torres weiter, davon aus, daß Fernan-
dez derjenige gewesen sei, der das Geschäft in 
Madrid in die Wege geleitet habe. In jedem Fall er-
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scheint Fernandez eher der Käuferseite bzw. den 
Sicherheitsbehörden als der Täterseite zugehörig. 
Mehrere Versuche, Fernandez vor den Ausschuß 
zu laden, blieben erfolglos. 

Ungeklärt blieb auch die Rolle von Manolo Lopez 
und Tejero Robledo. 

c) Der zum Teil erhobene Vorwurf, der BND habe 
nicht nur in Madrid die Verhandlungen, sondern 
auch in Moskau den Plutoniumkauf „flankierend" 
begleitet, konnte durch die Beweisaufnahme nicht 
bestätigt werden. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
Rolle der Firma AVIA Export unklar. Bei der russi-
schen Firma AVIA Export soll es sich um ein staat-
liches Waffenhandelsunternehmen unter Führung 

ehemaliger Offiziere der Roten Armee handeln. 
Diese Firma soll auch in der Lage (gewesen) sein, 
Plutonium zu besorgen. Auch der BND hat nach 
Angaben „Robertos" vermutet, daß hinter dieser 
Firma hohe russische Militärs stehen (Vermerk der 
StA vom 30. Juni 1995 über Aussage des Zeugen 
„Roberto" vor dem LG München I, MAT A 39, 
S. 746). Die Täter von München hatten Kontakt zu 
dieser Firma. 

Auch blieb die Rolle eines gewissen Konstantin, so-
fern es ihn überhaupt gab, vollkommen im Dunkeln, 

Torres hat ausgesagt, er habe in Moskau mit zahl-
reichen Personen darüber geredet, ob sie in der 
Lage seien, Plutonium zu beschaffen (UA Bay. LT, 
9. Sitzung, Protokoll Torres S. 98 f., 44. Sitzung, 
Protokoll Torres, S. 18; Vermerk der StA vom 28. Juni 
1995 über die Einlassung des damaligen Ange-
klagten Torres vor dem LG München I vom 23. Juni 
1995, MATA 39, S. 663). 

Niemand der Angesprochenen sei hierzu in der 
Lage gewesen. Mitte Juni 1994 habe sich bei ihm 
dann telefonisch ein gewisser Konstantin gemel-
det, der ihm bis dahin nicht bekannt gewesen sei. 
Bei einem Treffen habe ihm Konstantin mitgeteilt, 
daß er davon gehört habe, daß er an Plutonium 
interessiert sei und er sich darum kümmern wolle 
(UA Bay. LT, 9. Sitzung, Protokoll Torres, S. 51.). 

Von wem und auf welchem Wege Konstantin von 
Torres' Interesse an Plutonium erfahren hat und 
was ihn dazu bewogen haben könnte, einem ihm 
völlig unbekannten Menschen eine solche große 
Menge Plutonium zu überlassen, ist ungeklärt. 
Merkwürdig bleibt auch, daß die russischen Hin-
termänner bereit waren, Torres in Moskau 500 g 
Plutonium ohne Vorauszahlung zu übergeben. 
Erstaunlicherweise müssen sie Torres geglaubt 
haben, daß er ihnen nach Abwicklung des Ge-
schäftes in München die versprochenen Zahlun-
gen zukommen lassen würde, obwohl ein derar-
tiges Vertrauen bei diesen Geschäften und in die-
sen Kreisen gemeinhin nicht üblich ist. 

2. Zusammenarbeit zwischen BKA und BND 

Das BKA führte „Roberto" in Spanien als Quelle im 
Bereich Rauschgift/Organisierte Kriminalität. Bereits 
Ende 1993 gab er Hinweise auf ein Kaufangebot über 

Plutonium an das BKA weiter. Da es zunächst Hin-
weise gab, Plutonium könne sich auf deutschem 
Boden (Berlin) befinden, wurde „Roberto" vom BKA 
angewiesen, weitere Informationen zu diesem The-
ma einzuholen. Da ein Treffen „Robertos" mit der 
Anbietergruppe zunächst in Frankfurt/Main stattfin-
den sollte, leitete die zuständige Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht Frankfurt/Main am 13. April 1994 
ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen 
des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Kern-
brennstoffen ein. Die originäre Zuständigkeit des 
BKA wurde festgelegt, da auch der Verdacht eines 
Verstosses gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz 
vorlag (Schreiben der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht Frankfurt am Main vom 13. April 1994, 
MAT A 38, Bd. I, S. 25, Dokument Nr. 45; Vermerk 
BKA - Metzner - vom 13. April 1994, MATA 38, Bd.I, 
S.27, Dokument Nr. 46). 

Die Gespräche zwischen Anbieterkreis und „Rober-
to" fanden schließlich nicht in Frankfurt/Main, son-
dern in Madrid statt. Diese Treffen wurden von der 
spanischen Polizei und den BKA-Verbindungsbeam-
ten in Madrid observiert. Beim Treffen zwischen 
„Roberto" und den Tätern am 9. Juni 1994 stellte sich 
heraus, daß das Plutonium noch in Rußland lagerte. 
Das BKA wies „Roberto" daraufhin an, die Verhand-
lungen abzubrechen, da man sonst einen Import von 
Plutonium nach Deutschland befördern würde. 

„Roberto" war neben seiner Tätigkeit für das BKA 
auch für den BND tätig und wurde von der BND-
Residentur Madrid als Quelle geführt. Diese „Dop-
peltätigkeit" von „Roberto" war zumindest dem BKA 
nicht bekannt und wurde vom ehemaligen BKA-Prä-
sidenten Zachert in seiner Vernehmung in Bonn mit 
der Bemerkung bedacht, der BND müsse „im 
Rahmen der Rechtsordnung effizient sein ohne 
Anstandsregeln zu unterliegen". Eine Information 
durch den BND über die „Doppeltätigkeit" von 
„Roberto" hätte man, so Zachert weiter, begrüßt, 
damit man „irgendwie miteinander doch in einem 
gewissen Fairneßverhältnis" umgehe. 

Auch die Tätigkeit von „Rafa" für den BND gestaltete 
sich nicht problemlos, da dieser zum Zeitpunkt des 
Beginns seiner Arbeit für den BND noch Mitghed der 
aktiven Reserve der „Guardia Civil" war und damit 
im spanischen Staatsdienst stand. Die Zeugin „Janko" 
führte vor dem 1. Untersuchungsausschuß aus, wenn 
diese Umstände bekannt gewesen wären, hätte 
„Rafa" nicht angeworben werden dürfen. 

Als Konsequenz aus der Kritik an der bisherigen 
Praxis wurden die Richtlinien für das Führen von 
V-Leuten im BND überarbeitet und neu gefaßt 
(56. Sitzung, Protokoll Prof. Zachert, S. 10, 15; 16. Sit-
zung, Protokoll „Janko", S. 113-115). 

„Roberto" arbeitete bereits seit Mai 1993 für den 
BND und war im Zuge der Ermittlungen in einer 
Rauschgiftangelegenheit (Operation „Remolancha") 
schon im Jahr 1993 in München. Dort traf er unter 
Führung von BND-Mitarbeitern des Referats 11A mit 
Beamten der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 
Rauschgift" des Bay. LKA zusammen. 
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Der Kontakt zwischen dem Bay. LKA, dem BND-
Referat 11A und der BND-Residentur Madrid be-
stand also zumindest bereits seit diesem Zeitpunkt. 

Auffähig ist, daß auch die BND-Quelle „Rafa" zur 
Vorbereitung einer kontrollierten Übergabe von 
Kokain im Juli 1994, also wenige Tage vor dem Mün-
chener Plutonium-Fall, mit den Mitarbeitern des 
BND-Referats 11A und Beamten des Bay. LKA 
zusammentraf. 

Vieles spricht dafür, daß bereits bestehende Struk-
turen zur Weitergabe der Eingangsinformation vom 
BND an das Bay. LKA benutzt wurden. 

Der Vizepräsident des BKA Falk stellte in einem 
Vermerk fest, daß „die zum Ermittlungsverfahren 
führenden Hinweise offensichtlich bewußt und 
gewollt an das Landeskriminalamt München gege-
ben worden sind". Falk kam in seinem Vermerk zu 
der Einschätzung, daß der Plutonium-Fall originär in 
die Zuständigkeit des BKA gefallen sei. Von einer 
Übernahme des Ermittlungsverfahrens habe man 
aber abgesehen, da „die Übernahme weitgehend 
abgeschlossener Ermittlungsverfahren von Landes-
polizeidienststellen aufgrund originärer Zuständig-
keit des Bundeskriminalamtes im übrigen dazu 
geeignet" sei, „die Beziehungen zu den Landeskri-
minalämtern zu verschlechtern, auf deren Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit das Bundeskriminalamt 
aber angewiesen ist" (Vermerk des BKA - Falk - vom 
29. September 1994, Dokument Nr. 161). 

Als Konsequenz aus dem Münchener Plutoniumfall 
verstärkte das BKA seine Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Nuklear kriminalität. 

So führte der BKA-Vizepräsident Falk im oben 
genannten Vermerk weiter aus, „unabhängig von 
dem obengenannten Fall wird das Bundeskriminal-
amt verstärkt Ermittlungsverfahren aus dem Bereich 
der „Nuklearkriminalität" führen, wenn es sich um 
Fähe entsprechender Qualität handelt". Der ehema-
lige Präsident des Bundeskriminalamtes, Zachert, 
erklärte vor dem Ausschuß, das BKA habe aus dem 
Münchener Fall die Lehre gezogen, bei dieser 
„außerordentlich sensiblen Materie der Nuklearkri-
minalität" im Zweifel „eine sehr frühe originäre 
Zuständigkeit des BKA anzunehmen" (Vermerk des 
BKA - Falk - vom 29. September 1994, Dokument 
Nr. 161; 56. Sitzung, Protokoll Prof. Zachert, S. 15, 39). 

Im November 1994 kam es auch zu einer organisa-
torischen Neuordnung der für Nuklearkriminalität 
zuständigen Stehen innerhalb des BKA, so daß jetzt 
nicht mehr das Referat EA 25, sondern die neu-
geschaffene Organisationseinheit OA 36 für Fähe aus 
dem Bereich der Nuklearkriminalität zuständig ist. 

Im Bereich des BND gilt seit 1992 die Weisungslage, 
bei Fähen von Nuklearkriminalität das BKA als Zen-
tralstelle einzuschalten (BND-interne Weisung vom 
30. September 1992, Anhang RV Nr. 7). 

Beim Münchener Plutoniumdeal ist das Bay. LKA 
benachrichtigt worden. In den Jahren 1994 und 1995 
ist die Weisungslage, das BKA unmittelbar zu unter-
richten, auch im Hinblick auf die Nichtbeachtung 
dieser Weisungslage beim Münchener Plutonium-

deal erneuert worden. Zudem wurde bekräftigt, daß 
Nachrichtendienstliche Verbindungen (NDV) nicht 
anzustiften sind, in den Besitz von Nuklearmaterial 
zu gelangen (Interne Weisung des BND zur Verfah-
rensweise bei Angeboten von nuklearem Material/ 
Waffen vom 6. Oktober 1994, MATA 31, Bd.1/5, 
S.132f., vgl. Anhang RV 8; Verfahrensrichtlinien des 
BND zur Unterrichtung der zuständigen Stellen im 
In-und Ausland über Angebote von Nuklearmaterial 
vom 10. Mai 1995, MATA 43, Bd. 3/1, S. 120f., vgl. 
Anhang RV9). 

3. Das Aussageverhalten der BND-Mitarbeiter 

a) Zeugen aus dem Bereich des BND versuchten mit 
unterschiedlichsten Versionen, dem 1. Unter-
suchungsausschuß zu erklären, daß bis zur Sicher-
stehung des Plutoniums am 10. August 1994 auf 
dem Flughafen München nicht festgestanden 
habe, daß das Plutonium aus Rußland herbeige-
schafft werden mußte. 

Zunächst hat man sich bemüht darzulegen, daß 
der Lagerort der in München sichergestellten 
Menge von 494 g Plutonium bis zum 10. August 
1994 unklar gewesen sei. Auch Deutschland bzw. 
die Umgebung von München seien in Frage ge-
kommen (40. Sitzung, Protokoll „Hochfeld", S. 24). 

Diese Rechtfertigungslinie wurde aufrechterhal-
ten, bis der zunächst als VS-Geheim eingestufte 
Vermerk des BND-Verbindungsführers „Kulp" 
über eine Besprechung beim Bay. LKA am 25. Juli 
1994 in Teilen auf „offen" herabgestuft wurde. In 
diesem Vermerk vom 26. Juli 1994 hält er fest, daß 
sich die 494 g in Moskau befänden. 

Daraufhin erklärte ein Mitarbeiter des BND vor 
dem 1. Untersuchungsausschuß, man hätte von 
zwei 400 g-Mengen ausgehen müssen; von ver-
muteten 400 g hier in Deutschland und den später 
sichergestellten 494 g in Rußland (42. Sitzung, Pro-
tokoll „Imhorst", S. 38-58). 

Als Beleg für diese Aussage verwies er auf eine als 
VS-Geheim eingestufte Chronologie des BND, die 
zwei 400 g-Mengen ausweise. Im Zuge der 
Beweisaufnahme konnte geklärt werden, wie die 
Chronologie zustande kam. Sie ist nachträglich 
von den Mitarbeitern des Referats 11A gefertigt 
worden. Bezüge zu den begleitenden Dokumen-
tationen, insbesondere zu den zeitnah gefertigten 
Vermerken zur Frage des Lagerortes, sind nicht zu 
erkennen. 

In der Chronologie habe man, so der BND-Mit-
arbeiter „Imhorst", zwischen 400 g Plutonium, die 
in einem Vermerk der Residentur Madrid als 
erwerbbar geschildert worden seien und den im 
Vermerk des Verbindungsführers „Kulp" be-
schriebenen 494 g, die in Rußland lagerten, unter-
schieden. Die zuerst genannte Menge habe man 
in Deutschland vermutet. Interessant hierzu ist die 
Aussage des Leiters des BND-Referats 11A, des 
Zeugen „Merker". Sie zeigt, daß es in der Nach-
bereitung dem BND nur um eine die Fakten weit-
gehend verschleiernde Außendarstellung ging: Es 
sollte der Nachweis erbracht werden, die Beteilig-
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ten hätten davon ausgehen müssen, daß sich das 
Plutonium im Bundesgebiet befinde. Daran haben 
sich auch die Zeugenaussagen ausgerichtet. 
„Merker" hat im Gegensatz zu „Liesmann" im 
Strafprozeß den Sachverhalt des Treffens am 
25. Juli 1994, bei dem Scheinaufkäufer und Täter 
erstmalig zusammentrafen, zutreffend wieder-
gegeben. Nach Aussage „Merkers" habe Torres 
darauf hingewiesen, daß analog der Probe weitere 
490 g in Moskau verfügbar seien. Dies sei auch 
vermerkt worden. Er sei nun selbst in Zweifel 
gewesen, was wirklich stimme. Seiner Ansicht 
nach seien mehrere Positionen im Gespräch gewe-
sen. Er habe „Liesmann" gefragt, ob das jetzt zwei 
verschiedene Grammengen oder eine Position sei. 
„Liesmann" habe ihm erklärt, es handele sich um 
eine einzige Plutoniummenge, deren Gewicht 
unterschiedlich angegeben werde (45. Sitzung, 
Protokoll „Merker", S. 124-126, 132-134, 170; UA 
Bay. LT, 23. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 1081., 
21 If., 225-231). 

Verwunderlich ist, warum eine nachträglich von 
Mitarbeitern des Referats I IA erstellte Chrono-
logie des BND nicht vom Referatsleiter entspre-
chend korrigiert wurde. 

Die dritte Variante präsentierte dem 1. Unter-
suchungsausschuß der Leiter des Referates 11A 
„Merker". Er behauptete, die Täter hätten zwar 
immer gesagt, daß das Plutonium in Rußland sei. 
Die Ermittlungsbehörden hätten ihnen aber nicht 
geglaubt. Man sei vielmehr davon ausgegangen, 
die hätten Angst, das Plutonium würde ihnen 
abgenommen, wenn sie zugäben, daß es bereits in 
Deutschland sei. Jedenfalls sei dies die Einschät-
zung der Mitarbeiter des Bay. LKA gewesen, die 
man von seifen des BND auch so hingenommen 
hätte, da diese über wesentlich mehr kriminalisti-
sche Erfahrung verfügen würden (45. Sitzung, Pro-
tokoll „Merker", S. 126). 

Allerdings hat sich kein Mitarbeiter des Bay. LKA 
vor den Untersuchungsausschüssen in Bonn und 
München auf diese Version berufen. In den Unter-
lagen und Berichten des Bay. LKA zum Münche-
ner Plutoniumdeal ist ein derartiger Hinweis auf 
eine Schutzbehauptung der Täter ohnehin nicht 
zu finden. Sie blieb einzigartig. Wenn diese Erwä-
gung die Grundlage für die Fortführung der 
Ermittlungen gebildet hätte, hätte es für Kriminal-
oberrat Sommer nahegelegen, diese Version sofort 
dem 1. Untersuchungsausschuß in seiner ersten 
Vernehmung zu unterbreiten. So wirkt „Merkers" 
Version wie eine reine Schutzbehauptung zugun-
sten des BND. 

Merkwürdig ist auch, daß diese doch so wichtige 
Version für die Einschätzung des Täterkreises und 
für das Ermittlungshandeln in keinem Vermerk 
des BND festgehalten wurde. Letzteres erklärte 
Merker damit, daß die Mitarbeiter des BND beim 
Münchener Plutoniumdeal leider in den Vermer-
ken nicht immer das Wesentliche notiert hätten 
(45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 120). 

Auch Kriminalisten dürfte diese Einschätzung 
kaum einleuchten. Das Risiko der Wegnahme 

illegaler Waren durch kriminelle Geschäftspartner 
besteht bei der Übergabe - wie die Täter dies hin-
sichtlich des Plutoniums auf dem Münchener 
Flughafen erfahren mußten. Ob die illegale Ware 
aus einem Versteck in der Umgebung oder aus 
Rußland zum Übergabeort angeliefert wird, kann 
aber hinsichtlich einer befürchteten Wegnahme 
für eine Risikobeurteilung aus Tätersicht kaum 
eine Rohe spielen. 

Nunmehr versuchte man, dem 1. Untersuchungs-
ausschuß eine neue Variante darzulegen. Bei der 
Vernehmung von Mitarbeitern des BND aus dem 
Leitungsbereich wurde diese Variante bis zum 
Abschluß der Beweisaufnahme sukzessive perfek-
tioniert. 

Der Leiter des BND-Leitungsstabs Oberst „Gilm" 
versuchte schon in seiner ersten Vernehmung zu 
erklären, daß für den BND nicht der Lagerort, son-
dern nur der Herkunftsort des Plutoniums eine 
Rolle gespielt habe. Folglich hätte man sich - so 
richtig wußte er das allerdings nicht mehr - um 
den Lagerort nicht gekümmert, die Frage sei nur 
sekundär gewesen (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 92 t.). 

Schheßlich hat der Vertreter von Oberst „Gilm", 
„Döring", diese neueste Rechtfertigungsvariante 
für das Agieren des BND in seiner Aussage noch 
wie folgt abgerundet: „ Da der BND in zulässiger 
Weise Amtshilfe geleistet hat, ist die Frage des 
Lagerortes sekundär gewesen; diese Frage habe 
allein der rechtlichen Prüfung der Staatsanwalt-
schaft und des Bay. LKA oblegen" (70. Sitzung, 
Protokoll „Döring", S. 17). 

Auch diese Variante kann das Verhalten des BND 
in keiner Weise rechtfertigen: Einer amtshilfelei-
stenden Behörde ist es grundsätzlich verboten, 
sich an rechtswidrigen Aktionen zu beteiligen. 
Aufgrund des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des 
Strafgesetzbuches und im Hinblick auf die eindeu-
tige Weisungslage im BND zum Umgang mit 
Kernbrennstoffen ist es eindeutig untersagt, dar-
auf hinzuwirken, daß Nuklearmaterial in die Bun-
desrepublik Deutschland gelangt. Daher hätte der 
Lagerort die Mitarbeiter des BND interessieren 
müssen, um jeweils nachprüfen zu können, ob tat-
sächlich rechtmäßig Amtshilfe geleistet wird. 

b) Die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsaus-
schusses wurde nicht nur durch sich häufende 
Erinnerungslücken wichtiger Zeugen erschwert. 
Aussagen von Mitarbeitern des BND erweckten 
darüber hinaus den Eindruck, das tatsächliche 
Geschehen sollte verschleiert und vernebelt wer-
den. Den Zeugen aus dem Bereich des BND war 
offensichtlich nicht immer klar, daß sie vor Unter-
suchungsausschüssen der gleichen Wahrheits-
pflicht unterliegen wie bei Gericht. Von seiten der 
SPD wurde immer wieder angemahnt, daß die 
Zeugen des BND ihrer Wahrheitspflicht nachzu-
kommen hätten. Darüber hinaus wurde von seiten 
der SPD auch fortwährend an die Fürsorgepflicht 
des Vorsitzenden gegenüber den Zeugen appel-
liert, auch darauf hinzuweisen, daß sie sich nicht 
der Gefahr einer strafbaren Falschaussage aus-
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setzten. Beispielhaft seien hier einige Aussagen 
von BND-Mitarbeitern aufgeführt, die die biswei-
len abenteuerlichen Vernebelungsversuche ver-
deutlichen mögen: 

Der Zeuge „Liesmann" hat sich vor dem 1. Unter-
suchungsausschuß auf ein umfassendes Aus-
kunftsverweigerungsrecht berufen. Dafür hat er 
schon in seiner Aussage vor dem Landgericht 
München mit der Verdunklung der Aufklärung 
begonnen. Dies belegt der gegen ihn ergangene 
und seit dem 17. Januar 1997 rechtskräftige S traf -
befehl wegen uneidlicher Falschaussage (vgl. 
SPD-Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A. I. 2.). 

Das Gericht stellte hierzu ausdrücklich fest, daß 
„Liesmann" bei seinen Angaben über ein Treffen 
mit den Tätern am Abend des 25. Juli 1994 vor 
Gericht gelogen hat. 

Darüber hinaus hat der Zeuge bei seinen Verneh-
mungen beim Bay. LKA und vor dem Landgericht 
München ausgesagt, Torres habe bei dem Treffen 
am Abend des 7. August 1994 im Straßencafé vor 
dem Hotel Excelsior lediglich erklärt, er werde 
500 g Plutonium hefern und müsse deshalb erneut 
nach Moskau reisen. Auch auf Rückfragen habe 
Torres keine definitiven Angaben gemacht, ob er 
die Ware in Moskau holen oder dort nur eine 
Genehmigung einholen wohe. Torres habe nicht 
davon gesprochen, daß er 500 g Plutonium aus 
Moskau mitbringen werde (Vermerk der StA vom 
16. Juni 1995 über die Vernehmung des Zeugen 
„Liesmann" vom 29. Mai 1995, MATA 39, S. 714; 
Protokoll „Liesmann" durch Bay. LKA am 28. De-
zember 1994, MATA 3, Bd. 3, S. 9). 

Auch diese Aussage des BND-Mitarbeiters „Lies-
mann" ist durch die übereinstimmenden anders-
lautenden Aussagen der Zeugen Oroz, Torres und 
„Boeden" widerlegt. 

Die Zeugen haben übereinstimmend bekundet, 
Torres habe zu Beginn des Gesprächs erklärt, er 
habe in der Zwischenzeit mit seinen Gesprächs-
partnern in Moskau telefoniert. Diese seien bereit, 
ihm ohne Vorauszahlung 500 g Plutonium zu über-
lassen. Er werde am nächsten Tag, dem 8. August 
1994, morgens erneut nach Moskau fliegen, um 
die 500 g Plutonium zu holen (Bericht des Bay. 
LKA vom 28. April 1995, MAT B 2, S. 11; 31. Sit-
zung Protokoll „Boeden", S. 54-56, 95t., 114, 165 f.; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 11; 
Vermerk des Bay. LKA, sog. „Tagebuch „Boeden" 
o.D., MATA 37, Sonderbd. noeP-Einsatz etc., S. 31, 
Dokument Nr. 87, Protokoll des Bay. LKA, Verneh-
mung „Boeden", MATA , Bd. 3, S. 17; Protokoll 
des Bay. LKA, Vernehmung Oroz, vom 19. Septem-
ber 1994, MATA 3, Bd. 4, S. 106; 54. Sitzung, Pro-
tokoll Torres, S. 34 t., 116, 118 f.; UA Bay. LT, 9. Sit-
zung Protokoll Oroz, S. 58 t., 117, 119, 124, 128 t., 
132; UA Bay. LT, 8. Sitzung Protokoll Oroz, S. 35). 

„Liesmann" hat in seinen Aussagen vor dem Bay. 
LKA und dem Landgericht München daran festge-
halten, daß die Einfuhr von Plutonium nicht habe 
verhindert werden können, da es ein entsprechen-
des Wissen gar nicht gegeben habe. Unrichtiger-

weise hat der BND-Mitarbeiter „Liesmann" vor 
dem Landgericht München und in einem Vermerk 
vom 4. Mai 1995 erklärt, er habe die Mitteilung, 
Torres reise mit Plutonium an, gegen 5.30 Uhr am 
10. August 1994 erhalten und weitergeleitet (Ver-
merk der StA vom 16. Juni 1995 über die Verneh-
mung des Zeugen „Liesmann" vom 29. Mai 1995 
vor dem LG München I, MAT A 39, S. 715; Ver-
merk des BND - „Liesmann" - vom 4. Mai 1995, 
MAT A 31, Bd. 5/1, S. 169, Dokument Nr. 162; 
Interne Unterrichtung der Leitung des BND vom 
20. September 1994, MATA 31, Bd. 5/1, S. 28, Do-
kument Nr. 163). 
Aufgrund der übereinstimmenden Aussagen der 
Zeugen Oroz und „Boeden" sind nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme diese Angaben des Zeugen 
„Liesmann" widerlegt. Tatsächlich hat „Liesmann" 
diese Information schon am Abend des 9. August 
1994 durch „Rafa" erhalten. Nachdem Oroz mitge-
teilt wurde, daß Torres am nächsten Tag, dem 10. Au-
gust 1994, mit demselben Flug wie in der letzten Wo-
che um 22.35 Uhr nach München kommen werde, 
informierte er umgehend „Rafa". Sofort teilte „Rafa" 
„Liesmann" mit, Torres habe die 500 g Plutonium be-
schafft und beabsichtige, mit dem Material am 10. 
August 1994 gegen 17.00 Uhr mit einer Lufthansa-
maschine aus Moskau nach München zurückzukeh-
ren. „Liesmann" unterrichtete „Boeden" (Auszug 
aus der Telefonüberwachung vom 9. August 1994, 
MATA 3, Bd. 5, S. 94; Protokoll „Boeden" durch Bay. 
LKA vom 7. September 1994, MATA 3, Bd. 3, S. 18; 
UA Bay. LT, 14. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 11, 
58-60; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 94t., UA 
Bay. LT, 7. Sitzung, Protokoll Oroz, S. 43 f.; 44. Sit-
zung, Protokoll Oroz, S. 218 f.). 

Auch die Aussage des Zeugen „Hochfeld" war 
nicht dazu angetan, die Aufklärung zu fördern: 
Der Zeuge „Hochfeld" hat in seiner Vernehmung 
vor dem 1. Untersuchungsausschuß ausgeführt, er 
sei durch den Leiter des Referats 35B, Auswertung 
Physik, den Zeugen Dr. Dürr, am Nachmittag des 
25. Juh 1994 gebeten worden, das Bay. LKA auf 
den Beschluß des Arbeitskreises Innere Sicherheit 
der Innenminister der Länder zum Thema Nuklear-
schmuggel hinzuweisen (40. Sitzung, Protokoll 
„Hochfeld", S. 13-19, 149t.). 

Das „vorausblickende" Aussageverhalten des 
Zeugen dürfte seinen Grund darin haben, daß der 
Zeuge Dr. Dürr am Nachmittag des 25. Juh auf 
den Beschluß des Arbeitskreises Innere Sicherheit 
hinwies, weil schon zu diesem Zeitpunkt klar war, 
auch die Gramm-Menge Plutonium muß aus Ruß-
land eingeführt werden. 
„Hochfeld" erdreistete sich dagegen sogar, nach-
drücklich darauf hinzuweisen, aus seiner Sicht 
habe es bis zuletzt keine Anhaltspunkte dafür 
gegeben, daß Torres fliegen werde, „um etwas zu 
holen und selbst zu transportieren" (40. Sitzung, 
Protokoll „Hochfeld", S. 37). 
Es erscheint nicht glaubhaft, daß dem Zeugen 
„Hochfeld" angesichts seiner ihm für das opera-
tive Vorgehen zugewiesenen herausgehobenen 
Funktion die Unrichtigkeit seiner Aussage verbor-
gen gebheben sein soll: 
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„Hochfeld" wurde dem Bay. LKA als direkter Vor-
gesetzter von „Liesmann" und als Ansprechpart-
ner für entsprechende Rückfragen benannt. Von 
ihm ging angesichts der besonderen Dimension 
des Kilogrammangebotes die Initiative aus, das 
Bay. LKA am 27. Juli erneut aufzusuchen (Vermerk 
des BND - Hochfeld - vom 8. Mai 1995, MATA 31, 
Bd. 5/1, S. 200 f., Dokument Nr. 91). 

Auch die Aussage des Referatsleiters 11A, des 
Zeugen Merker, war der Sachaufklärung nicht 
dienhch. Seine geradezu abenteuerliche Variante 
zur Kenntnis des Lagerortes des Plutoniums, nach 
der man meinte, die Täter hätten nur zu ihrem 
eigenen Schutz Moskau genannt, ist schon 
erwähnt worden. Daneben bediente er sich noch 
einer weiteren Methode: Im 1. Untersuchungsaus-
schuß neu gestellte Fragen wies der Zeuge mit 
dem Hinweis auf fehlende Erinnerung immer 
wieder zurück. Hinsichtlich des Kenntnisstands 
von der Verteidigungsstrategie der Verteidiger 
von München gab der Zeuge Merker nur das zu, 
was auch schon schriftlich existierte. Einer unmit-
telbaren Beantwortung der Fragen wich er aus; 
dafür wurde dem 1. Untersuchungsausschuß zu 
den Vorhalten später eine ausführliche und mit 
Rechtsgrundlagen versehene schriftliche Stellung-
nahme übersandt. Alle am Geschehen beteiligten 
BND-Mitarbeiter waren bemüht, heiklen Fragen 
aus dem Weg zu gehen. Sobald die Beantwortung 
von Fragen zu neuen Vorwürfen gegen den BND 
oder sonstigen nicht einschätzbaren Folgen führen 
konnte, beriefen sich die Zeugen in aller Regel auf 
Erinnerungslücken. Dieses an den Tag gelegte 
Aussageverhalten war beim Zeugen „Merker" be-
sonders auffällig. Er erklärte sogar, er könne sich 
selbst an einen von ihm unterzeichneten wichti-
gen und zentralen Vermerk und den damit zusam-
menhängenden Sachverhalt nicht mehr erinnern: 

„Rafa" sagte vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
aus, daß den Mitarbeitern des BND die Strategie 
der Verteidiger von München bekannt gewesen 
ist. Sie sei auch ihm mitgeteilt worden, damit er 
sich auf die Hauptverhandlung vor dem LG Mün-
chen vorbereiten konnte. Die Verteidigungstaktik 
sei bekannt geworden, weil der BND Telefonate 
des Verteidigers Kirikadse abgehört habe. Der 
Verteidiger habe mehrmals in die Ukraine und 
nach Rußland telefoniert, um Hintergründe des 
Plutoniumdeals in Erfahrung zu bringen. Zur Pro-
zeßstrategie der Verteidigung existieren zwei als 
VS-Vertraulich eingestufte Vermerke des BND; 
einer vom Zeugen „Merker" gefertigt. 

Der Zeuge „Merker", vielfach und eindringlich zu 
seiner Kenntnis von Prozeß- und Verteidigungs-
strategie befragt, verneinte jegliches Wissen hier-
über (45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 273 ff.). 

Er berief sich im Laufe der Einvernahme auf einen 
„vollkommenen Blackout". Zuguter Letzt erklärte 
er, daß ihm der Vermerk tatsächlich vollkommen 
entfallen sei und er im Moment nicht in der Lage 
sei, sein Zustandekommen nachzuvollziehen. Er 
räumte aber ein, daß das Schriftstück von ihm 
stamme. Zum BND nach Pullach zurückgekehrt 
hat sich der Zeuge „Merker" dann besonnen und 

den 1. Untersuchungsausschuß unterrichtet, daß 
die Verteidigerstrategie für die weitere Arbeit des 
BND keine Rolle gespielt habe. Aufgrund der 
geringen Beteiligung seiner Person an diesem Vor-
gang könnte er es sich nur so erklären, daß er sich 
an den Vermerk und den Sachverhalt nicht mehr 
erinnern konnte (Schreiben an den 1. Unter-
suchungsausschuß vom 19. Juni 1996; Anlage zu 
Protokoll 45.). 

Auch über die dienstlichen Kontakte wurden von 
den Beteiligten wenig erhellende Aussagen ge-
macht. Beispielhaft sei hier aufgeführt, daß Oberst 
„Gilm" einerseits in seinem Gedächtnisprotokoll 
vom 18. April 1995 (!) festgehalten hat, er habe 
dienstintern in der Angelegenheit auch Kontakt 
zu den BND-Mitarbeitern Dr. Dürr und dem Unter-
abteilungsleiter 35, Dr. Grenzenberg, gehabt. 
Andererseits bekundete der Zeuge Dr. Dürr, der 
Leitung des BND bzw. Oberst „Gilm" nicht berich-
tet zu haben (Gedächtnisprotokoll des damaligen 
Leiters des BND-Leitungsstabes, Oberst „Gilm", 
vom 18. April 1995, MATA 31 Bd. 5/1, S. 93ff., 
Dokument Nr. 89, 47. Sitzung, Protokoll Dr. Dürr, 
5. 144, 155). 

In seinem Gedächtnisprotokoll vom 18. April 1995 
hat Oberst „Gilm" notiert, er habe über den Mün-
chener Plutoniumdeal mehrfach mit dem Ab-
teilungsleiter I im BND Dr. Werner telefoniert. 
Dr. Werner befand sich aber im Zeitraum vom 
19. Juh bis einschheßlich 8. August 1994 im 
Urlaub. Oberst „Gilm" trat seinen Urlaub am 
6. August 1994 an. Dr. Werner selbst hat sich bei 
der Frage, ob er noch vor Sicherstellung des Pluto-
niums am 10. August 1994 Kontakt zu Oberst 
„Gilm" hatte, wiederum auf Erinnerungslücken 
berufen (47. Sitzung, Protokoll Dr. Werner, S. 27, 
51 f., 63 ff., 121 ff.). 

Des weiteren hat der Zeuge Merker ausgesagt, in 
der Zeit des Urlaubs von Dr. Werner habe er die-
sem in ein oder zwei Telefonaten „sehr vorsichtig 
angedeutet, daß da was läuft" (45. Sitzung, Proto-
koll „Merker", S. 155). 

Auch in dieser Hinsicht berief sich der Zeuge 
Dr. Werner vor dem Ausschuß auf Erinnerungslük-
ken. Allerdings könne er derartige Telefonate mit 
dem Zeugen „Merker" auch während seines 
Urlaubs nicht ausschließen (47. Sitzung, Protokoll 
Dr. Werner, S. 27, 51 f., 63 ff., 121 ff.). 

4. Tatprovokation 

Die Mitarbeiter der beteiligten Sicherheitsbehörden 
haben in tatprovozierender Weise darauf gedrängt, 
daß Plutonium nach Deutschland geschafft wird. 
Dies hat auch das Landgericht München I im Urteil 
vom 17. Juh 1995 festgestellt. 

a) Das Gericht führte in der Urteilsbegründung aus, 
es habe eine „intensive Tatsteuerung" durch die 
Lockspitzel „Rafa", „Liesmann" und „Walter 
Boeden" gegeben. Torres sei auch nach zunächst 
vergeblichen Flügen nach Moskau weiter ge-
drängt worden, Plutonium zu beschaffen. Durch 
Bankbestätigungen sollten die Täter von der 



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

finanziellen Bonität des Scheinaufkäufers über-
zeugt werden (Urteil des LG München I vom 
17. Juli 1995, MATA 36, S. 19, Dokument Nr. 4). 
Gelangte das Landgericht München zu der Auf-
fassung, daß von einer gerade noch zulässigen 
Tatprovokation (Urteil des LG München I vom 
17. Juli 1995, MATA 36, S. 19, Dokument Nr. 4) 
auszugehen war, so muß als Ergebnis der Beweis-
aufnahme des 1. Untersuchungsausschusses da-
von ausgegangen werden, daß das Einwirken der 
Sicherheitsbehörden weit über das zulässige Maß 
hinausging. 
Aus den Lauschangriffsprotokollen geht deutlich 
hervor, daß die Täter durch „Rafa", „Liesmann" 
und „Walter Boeden" unter Druck gesetzt 
wurden. 
Schon beim Treffen am 25. Juh 1994 im Hotel 
Excelsior kam es zu ersten Meinungsverschieden-
heiten über den Transportmodus für das Pluto-
nium. Torres wollte nach Übergabe der Probe zu-
nächst 200 Gramm aus Moskau holen und dann 
innerhalb von anderthalb Wochen sukzessive ins-
gesamt vier Kilogramm nach München bringen. 
„Boeden" stellte daraufhin fest, daß es ein zu 
großes Risiko sei, das Plutonium in so kleinen 
Mengen anzuliefern. Torres solle bereits beim 
ersten Mal „zwei oder drei Kilogramm" mitbrin-
gen. „Liesmann" übersetzte daraufhin an Torres: 
So viele Schritte seien gefährlich, außerdem wür-
den zweihundert Gramm nichts nützen. Er fragte, 
warum Torres nicht schon beim ersten Mal zwei 
oder drei Kilogramm bringen könne. Auf das 
anschließende Angebot von Torres, das Material 
in Moskau zu übergeben, gingen „Liesmann" und 
„Boeden" nicht ein (Auszug aus dem Lausch-
angriff vom 25. Juli 1994, vom Sekretariat gefer-
tigte Abschrift, S. 9 und 10). 

Bei einem weiteren Treffen am 26. Juli 1994 kam es 
zur Kontroverse um die Frage der Bezahlung der 
Probe. Torres wies daraufhin, daß er das Geld für 
die Probe brauche, um das neue Material zu be-
schaffen. Als die Scheinaufkäufer sich weigerten, 
die Probe zu bezahlen, wollte Torres telefonischen 
Kontakt mit Moskau aufnehmen. Bevor man sich 
trennte, wies „Boeden" „Liesmann" an, er möge 
Torres noch einmal „klipp und klar" sagen, worauf 
es ankäme. Daraufhin sagte „Liesmann" zu Tor-
res: " Gut, um noch mal klar zu sagen, was wir brau-
chen, wir wollen etwas sehen. Und wenn Du ein Ki-
lo gleich mitbringen kannst, dann zweifellos..." 
(Auszug aus dem Lauschangriff vom 26. Juli 1994, 
15.11-15.17 Uhr, MATA 3, Bd. 5, S. 111 f.). 

Die Scheinaufkäufer verstärkten im Laufe der Ver-
handlungen ihren Druck auf die Täter. Einerseits 
wurden sie weiter durch Drohungen eingeschüch-
tert, andererseits wurden die Täter zur Eile ange-
halten. So deuteten „Boeden" und „Liesmann" 
mehrfach an, sie würden die Verhandlungen 
abbrechen, falls das Plutonium nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Deutschland verfügbar 
sei (Auszug aus dem Lauschangriff vom 25. Juli 
1994 S. 9; Auszug aus dem Lauschangriff vom 
26. Juli 1994, S. 11; Auszug aus dem Lauschangriff 
vom 2. August 1994, S. 6, 9) . 

Das massive Einwirken von „Boeden" und „Lies-
mann" auf die Täter ist auch durch verschiedene 
Zeugenaussagen belegt. So hat der Zeuge „Rafa" 
in seiner Vernehmung vor dem 1. Untersuchungs-
ausschuß in Bonn erklärt, er habe im Auftrag von 
„Liesmann" und „Boeden" die Täter in der Be-
sprechung am 7, August 1994 überreden sollen, 
statt der vereinbarten vier Kilogramm nur ein hal-
bes Kilogramm anzuliefern. Dies hätte allerdings 
möglichst schnell gehen müssen. Weiterhin habe 
er auf die Täter einwirken sollen, das Material auf 
dem Luftweg zu transportieren. Er habe deutlich 
machen sollen, daß es auf dem Münchener Flug-
hafen keine Probleme mit dem Zoll gebe (22.124. 
Sitzung, Protokoll „Rafa", Transkrib. Fass., S. 78 f., 
5. 84 f.). 
Der Zeuge Bengoechea hat vor dem Bayerischen 
Untersuchungsausschuß in diesem Zusammen-
hang ausgesagt, „Rafa" habe gegenüber den drei 
Tätern erklärt, daß man den Käufern nicht mehr 
unter die Augen treten könne, wenn man kein 
Material in den Händen halte. 
Daraufhin habe Torres erwidert, er habe als 
Sicherheit für die Käufer das Lithium mitgebracht 
und werde 500 Gramm Plutonium aus Moskau 
holen. „Rafa" habe gesagt, er wolle diesen Vor-
schlag an die Käuferseite übermitteln (UA Bay. LT, 
6. Sitzung, Protokoll Bengoechea, S. 19 f.). 
Der Zeuge Torres hat ausgesagt, er sei von „Rafa" 
auch offen bedroht worden. „Rafa" habe während 
der Gespräche mit „Liesmann" und „Boeden" 
direkte Drohungen ausgesprochen: „Im Hotel 
Kempinski hat es wirklich heftige Drohungen 
gegeben, zwar etwas diplomatischer, aber ziem-
lich laut. Und außerdem sagte er die ganze Zeit, 
daß sie mächtig seien, Einfluß hätten, daß seine 
Leute auch keine Probleme hätten, zu töten". 
Torres hat betont, er habe zunächst mit Hub-
schraubern und nicht mit Plutonium handeln wol-
len. Aufgrund großer finanzieller Schwierigkeiten 
sei er aber in jedem Fall auf die Durchführung 
eines Geschäftes angewiesen gewesen. Die Schein-
käufer hätten die Lieferung von Plutonium zur 
Bedingung für weitere Geschäfte gemacht. 

Vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuß hat 
Torres angegeben, er habe sich bei den Ver-
suchen, das Geschäft in Moskau abzuwickeln, 
besonders beeilt, da von Seiten der Scheinkäufer 
wiederholt darauf gedrängt worden sei, alles mög-
lichst schnell abzuwickeln (44. Sitzung, Protokoll 
Torres, S. 34, 55, 56; UA Bay. LT, 9. Sitzung, Proto-
koll Torres, S. 40 f.). 

b) Die Täter wurden von den Scheinkäufern auch 
durch materielle Anreize provoziert, das Geschäft 
durchzuführen. 
In den Verhandlungen zwischen Tätern und 
Scheinkäufern wurde über die zu liefernde Men-
ge, die Übergabemodalitäten und den entspre-
chenden Preis verhandelt. Torres verlangte von 
den Scheinkäufern eine Bankbestätigung als 
Beweis ihrer finanziellen Bonität, da er diese bei 
seinen Geschäftspartnern in Moskau benötigte, 
um an das Material zu gelangen. 
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Nachdem Torres von sich aus noch Lithium angebo-
ten hatte, einigte man sich schheßlich auf den Preis 
von insgesamt 276 Mio. US-Dollar, 265 Mio. US-
Dollar für die in Aussicht gestellten 4 kg Plutonium 
und 11 Mio. US-Dollar für 400 g Lithium. Bei dem 
Treffen der Scheinaufkäufer mit Oroz am 2. August 
1994 wurde die entsprechende Bestätigung von 
„Boeden" an Oroz übergeben (UA Bay. LT, 14. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 9; Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 25. Juli 1994; Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 26. Juli 1994; Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 2. August 1994; Schreiben der 
Hypo-Bankvom 1. August 1994, MATA 37, Sonder-
band noeP-Einsatz, S. 22, Dokument Nr. 115). 

Auch wurden die Täter von den Scheinkäufern 
durch materielle Zuwendungen erst in die Lage 
versetzt, das Geschäft durchzuführen. 
Schon in den ersten Verhandlungen zwischen den 
Anbietern und den Scheinkäufern forderte Torres 
von „Boeden" die Bezahlung der Probe. Als 
„Boeden" dies mit dem Hinweis, dies sei nicht 
üblich, verweigerte, machte Torres deutlich, daß er 
ohne eine Bezahlung der Probe nicht in der Lage 
sei, Plutonium aus Moskau zu beschaffen. Torres 
wörtlich zu „Liesmann" und „Boeden": „Gut, das 
ist aber die einzige Form, wie wir das Geschäft 
abschließen können, weil wir kein Geld haben. 
Die andere Möglichkeit wäre, wenn Sie es selbst 
direkt in Moskau abholen. " 

Bei der Probenübergabe sagte Torres zu „Lies-
mann" und „Boeden": „Ja, klar, von dieser Probe 
können Sie die Gramm behalten, die ich hier habe. 
Ich nehme das Geld mit und mit diesem Geld hol 
ich die zweihundert Gramm. " 
Nachdem „Liesmann" und „Boeden" klar gewor-
den war, daß Torres ohne finanzielle Vorleistungen 
nicht einmal in der Lage sein würde, nach Moskau 
zu reisen, bezahlte „Boeden" beim nächsten Tref-
fen am selben Abend insgesamt 7.000,- DM an die 
Anbieter, damit Torres überhaupt seinen Flug 
nach Moskau bezahlen konnte (Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 25. Juli 1994; Auszug aus dem 
Lauschangriff vom 26. Juli 1994; 31. Sitzung, Pro-
tokoll „Boeden", S. 41-44, 101; UA Bay. LT, 14. Sit-
zung, Protokoll „Boeden", S. 6-8). 

5. Amtshilfe 

Die Beteiligung der Mitarbeiter des BND an der 
Sicherstellung des Plutoniums auf dem Münchener 
Flughafen kann nicht als Amtshilfe i. S. von Art. 35 
GG i.V. mit §§ 4, 5 VwVfG qualifiziert werden. Vieles 
spricht dafür, daß der BND der gewünschten Beteili-
gung an einem sog. „Fahndungserfolg" wegen seine 
„ Hilfe " aufgedrängt hat. 
Die Lauschangriffsprotokolle belegen, daß der BND-
Dolmetscher „Liesmann" weit über seine ihm zuge-
wiesene Rolle hinaus agiert hat. „Liesmann" steuerte 
nicht nur die Quelle „Rafa". Seine Ermittlungstätig-
keit bildete die Grundlage für alle Einzelmaßnahmen 
bei den fortlaufenden Verhandlungsgesprächen. Er 
hatte als „Sprachmittler" auch sozusagen ein Infor-
mationsmonopol gegenüber den anderen Beteiligten 
(vgl. SPD-Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A 12). 

Die Mitarbeiter des BND haben sich bei dieser Er-
mittlungsaktion im Inland wie eine Polizei eigener 
Art aufgeführt. Dadurch wurde das Trennungsgebot 
verletzt. 

a) Schon ein Ersuchen des Bay. LKA um Amtshilfe 
lag nicht vor. Dies wäre für eine Charakterisierung 
der Maßnahmen des BND als Amtshilfe erforder-
lich (vgl. Koalitionsbericht, Erster Teil, Zweiter 
Abschnitt, A II 1 c)). 

Ein schriftliches Ersuchen des Bay. LKA gab es 
nicht. Auch wird weder in den Akten des BND 
noch des Bay. LKA ein Ersuchen erwähnt. Aller-
dings haben Zeugen ein Ersuchen des Bay. LKA 
an den BND ins Spiel gebracht. Die Zeugen „Mer-
ker" und „Kulp" haben behauptet, das Bay. LKA 
hätte unter anderem um den Einsatz „Rafa's" und 
einen Dolmetscher des BND gebeten (45. Sitzung, 
Protokoll „Merker", S. 106, 120; 29. Sitzung, Proto-
koll „Kulp", S. 226). 

Demgegenüber haben die Zeugen Adami und 
Lautenschlager betont, der BND habe einen Dol-
metscher angeboten, der sich auch um „Rafa" 
kümmern solle (19. Sitzung, Protokoll Adami, 
S. 12 f.; UA Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll Lauten-
schlager, S. 22). 

Gegen ein Ersuchen des Bay. LKA spricht, daß 
dieses den BND gebeten hat, mit dem Beginn der 
Ermittlungsaktion zu warten, bis ein geeigneter 
Scheinaufkäufer verfügbar sei (45. Sitzung, Proto-
koll „Merker", S. 120). 

Es widerspricht dem Charakter einer ermittlungs-
führenden Behörde, die amtshilfeleistende Behör-
de um eine Verschiebung der Operation zu ersu-
chen. In der Regel bedient sich die ermittlungsfüh-
rende Behörde der amtshilfeleistenden Behörde 
und bestimmt damit ganz selbstverständlich den 
Beginn und das eventuelle Ende einer Operation. 

Die Zurückstehung des Beginns der Operation um 
fünf Tage, um auf das Eintreffen des Scheinauf-
käufers aus dem Urlaub zu warten, belegt zudem, 
daß der BND seiner Verpflichtung, zu prüfen, ob 
er nach dem für ihn zuständigen Recht befugt war, 
Amtshilfe zu leisten, nicht nachgekommen ist. Der 
vom BND gewährte Aufschub des Beginns der 
Operation steht in krassem Widerspruch zur Aus-
sage des Referatsleiters „Merker": Die rechtliche 
Zulässigkeit und die Grundlagen für die Amtshilfe 
hätte in diesem Fall nicht speziell geprüft werden 
können, da man wegen bestehender „Gefahr im 
Verzug" spontan habe entscheiden müssen. Des-
halb habe man eine vom damaligen Abteilungslei-
ter 4 im BND erfolgte Stellungnahme zur Zulässig-
keit von Amtshilfe des BND für das Bay. LKA in 
einer wenige Wochen vorher geplanten gemein-
samen Aktion zur Sicherstellung von Rauschgift 
zugrunde gelegt (45. Sitzung, Protokoll „Merker", 
S. 120 ; Vermerk des BND - „Hochfeld" - vom 
7. Juli 1994, Dokument Nr. 80). 

Nachdem die Operation um fünf Tage hinausgezö-
gert wurde, wäre jedenfalls für den BND genü-
gend Zeit geblieben, die Zulässigkeit seiner Maß-
nahmen in diesem speziehen Fall zu prüfen. 
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Gegen die Annahme, der BND sei tatsächlich von 
einem Ersuchen des Bay. LKA ausgegangen, 
spricht auch, daß der BND sich in der Folgezeit 
nicht so verhalten hat, als leiste er Amtshilfe. 

Formell zeigt sich dies zunächst einmal daran, daß 
Regelungen nicht eingehalten wurden, die auf-
grund der „Richtlinien zur Amtshilfe des BND an 
andere Behörden" vom 28. August 1992 für den 
BND verbindlich sind: 

Eine Eintragung des Amtshilfeersuchens in ein 
„Verzeichnis über alle eingegangenen Amtshilfe-
ersuchen" wie Nr. 4.2 der Richtlinie vorschreibt, ist 
nicht erfolgt. 

Zudem hat sich der BND die Auslagen vom Bay. 
LKA nicht ersetzen lassen. Nr. 6.2 der Richtlinien 
bestimmt, andere als Bundesbehörden haben dem 
BND die Auslagen für die Amtshilfe zu erstatten 
(wenn sie im Einzelfall DM 50,- übersteigen). Zwar 
sagt der Zeuge Keßelring, daß der „BND in bisher 
ständiger Übung darauf verzichtet hat, die Auf-
wendungen irgendwelcher Amtshilfen gegenüber 
Landesbehörden geltend zu machen." Unklar 
bleibt dennoch, warum dann die Richtlinien des 
BND eine obligatorische Geltendmachung der 
Kosten anordnen. Für die V-Person „Rafa" über-
nahm der BND die Kosten, die durch den Aufent-
halt in München entstanden, z.B. Übernachtung 
im Hotel und Verpflegung (29. Sitzung, Protokoll 
„Kulp", S. 8, 231., 110; 21. Sitzung, Protokoll Edt-
bauer, S. 9, 13; 31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 19, 24; 19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 53, 55; 
45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 265; UA Bay. 
LT, 12. Sitzung, Protokoll „Liesmann", S. 16). 

Desweiteren zahlte der BND an „Rafa" Entgelte in 
Höhe von insgesamt 162.000,- DM. Eine Rückfor-
derung dieser Beträge vom Bay. LKA erfolgte bis-
lang nicht (47. Sitzung, Protokoll Keßelring, S. 313; 
45. Sitzung, Protokoll „Merker", S. 220; vgl. Koali-
tionsbericht, Erster Teil Zweiter Abschnitt A. III. 2 b))\ 
Darüber hinaus kann es sich auch tatsächlich nicht 
um eine Amtshilfemaßnahme gehandelt haben, da 
der BND eine ermittlungsbeherrschende Stellung 
hatte. 

So stellte unter anderem der Präsident des Bay. 
LKA Ziegenaus in einem Gespräch mit BND-
Beamten fest, der BND-Mitarbeiter „Liesmann" 
sei „mehr als Dolmetscher" gewesen und habe 
„Rafa" geführt. Der BND-Referatsleiter „Merker" 
führt in einem Vermerk aus, „Liesmann" habe die 
Mitglieder der Anbietergruppe beobachtet und 
beurteilt. „Liesmanns" Feststellungen hätten die 
Grundlage für alle Einzelmaßnahmen bei den fort-
laufenden Verhandlungsgesprächen durch den 
Scheinaufkäufer des Bay. LKA gebildet. Sogar 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude blieb die domi-
nate Rolle „Liesmanns" nicht verborgen; in einem 
Vermerk vom 2. August 1994 notierte er, der 
Sprachmittler des BND möge sich „auf seine Über-
setzerrolle zurückziehen" (59. Sitzung, Protokoll 
Ziegenaus, S. 181.; Vermerk des BND - „Merker" -
vom 11. August 1994, MATA 31, Bd. 5/2, S. 41-45 
(44), Dokument Nr. 139; Vermerk Meier-Staude, 
2. August 1994, Dokument Nr. 114). 

Die Zeugen Edtbauer und Adami haben die große 
Bedeutung der Teilnahme „Liesmanns" an allen 
Einsatzbesprechungen im Zeitraum vom 19. Juli 
1994 bis zum 10. August 1994 hervorgehoben: 
Seine Informationen seien zur Entscheidungs-
grundlage geworden (21. Sitzung, Protokoll Edt-
bauer, S. 41; 19. Sitzung, Protokoll Adami, S. 54; 
UA Bay. LT, 12. Sitzung, Protokoll „Liesmann", 
S. 16). 

Auch die Zeugin Mattausch hat über Ermittlungs-
vorschläge des BND, die dankbar aufgegriffen 
wurden, berichtet (UA Bay. LT, 16. Sitzung, Proto-
koll Mattausch, S. 73). 

Ebenso haben die Zeugen Sommer, Adami und 
„Kulp" bestätigt, daß das Bay. LKA alle Informa-
tionen über Mitarbeiter des BND erhalten habe 
(9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 31, 131; 19. Sit-
zung, Protokoll Adami, S. 126; 29. Sitzung, Proto-
koll Kulp, S. 24). 

Auch der Bayerische Staatsminister Dr. Beckstein 
hat in seiner Vernehmung ausgeführt, der BND 
habe die „tatsächliche Sachherrschaft" besessen. 
Zumindest seien für ihn im Tatsächlichen massive 
Mitwirkungen des BND eindeutig (11. Sitzung, 
Protokoll Dr. Beckstein, S. 20 f., 23, 100, 164). 

Der Zeuge „Rafa" hat in seiner Vernehmung vor 
dem 1. Untersuchungsausschuß betont, ihm hätten 
die Mitarbeiter des BND mitgeteilt, das Bay. LKA 
werde benötigt, weil der BND nicht festnehmen 
dürfe (22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", transkrib. 
Fass., S. 27 t., 86, 139). 

b) Weiterhin verstößt die in München praktizierte 
Zusammenarbeit zwischen Bay. LKA und BND 
gegen das Trennungsgebot zwischen Polizei und 
Nachrichtendiensten. 

Geltung, Reichweite und Inhalt des Trennungsge-
bots sind umstritten. 

Teilweise wird die Auffassung vertreten, das Tren-
nungsgebot könne im Wege der historischen und 
der systematischen Auslegung aus Art. 87 Abs. 1 
Satz 2 GG abgeleitet werden. Andere nehmen nur 
eine einfachgesetzliche Regelung an (§ 2 Abs. 3 
BNDG). 

Polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlun-
gen oder entsprechende Weisungsbefugnisse ge-
hören auf jeden Fall nicht zum Aufgabenbereich 
des BND. Eine polizeiliche Ermittlungstätigkeit im 
Rahmen der Strafverfolgung gemäß § 161 StPO 
scheidet im übrigen auch aus dem Begriff der 
Amtshilfe aus; denn dies ist ureigenste Aufgabe 
der Polizei (vgl. Koalitionsbericht, Erster Teil, Zwei-
ter Abschnitt, A II 1 c); aa)). 

Die Grenzen zulässiger Amtshilfe zwischen Poli-
zeidienststellen und Nachrichtendiensten sind 
strittig. Dies betrifft schon den Informationsaus-
tausch. Aufgrund der leidvollen historischen Er-
fahrungen („Geheime Staatspolizei") ist aber Min-
destgehalt des „Trennungsgebots", daß die Nach-
richtendienste strikt von polizeilichen Befugnissen 
ferngehalten werden sollen. Polizeibehörden sind 
ermächtigt, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
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in Rechte Dritter einzugreifen, dem BND ist eine 
derartige Vorgehensweise aber versagt. Dem BND 
ist nicht gestattet, unmittelbar oder mittelbar poli-
zeiliche Ermittlungen durchzuführen. 
Dies hat den Hintergrund, daß in einem Rechts-
staat jede polizeiliche Maßnahme von rechts-
erheblicher Qualität gerichtlich überprüfbar sein 
muß. Geheimdienste können ihre Maßnahmen 
nicht offenlegen. Die Handlungen ihrer Mitarbei-
ter sind schon in der Regel mangels Kenntnis des 
Betroffenen gerichtlich nicht überprüfbar. So ist es 
auch nicht selbstverständlich, V-Personen und ihre 
Führer aus dem BND als Zeugen oder Weisungs-
strukturen innerhalb des BND im Strafverfahren 
offenzulegen. Daran bestehen jedoch für Ange-
klagte und deren Verteidigung erhebliche Interes-
sen. Auch Strafverfolgungsmaßnahmen, Anstif-
tungen und Tatprovokationen müssen im Strafver-
fahren transparent sein. Dies ist aber bei der Betei-
ligung eines Geheimdienstes im Regelfall nicht 
möglich. Durch die tatsächliche Verfahrensherr-
schaft hat der BND sich wie eine Polizei eigener 
Art im Inland aufgeführt. Er hat die Trennlinie zwi-
schen Polizei und Nachrichtendienste verwischt. 
Dieses Spannungsverhältnis dürfte auch Ober-
staatsanwalt Meier-Staude bewußt gewesen sein, 
wenn er immer wieder betonte, Ziel von ihm sei es 
gewesen, die Mitarbeiter des BND frühzeitig aus 
der Operation zu lösen (13. Sitzung, Protokoll 
Meier-Staude, S. 60, 1081.). 

c) Die Beteiligung an einer Tatprovokation dürfte 
auch nicht zum Charakter einer Amtshilfemaß-
nahme gehören. Darüber hinaus fanden im Mün-
chener Plutoniumdeal diverse Weisungen und 
gesetzliche Regelungen durch die Sicherheits-
behörden nicht die nötige Beachtung: 
- § 22 KWKG bzw. § 328 StGB, die die ungeneh-

migte Einfuhr von Kriegswaffen bzw. den unge-
nehmigten Umgang mit Kernbrennstoffen ver-
hindern sollen (vgl. Anhang RV Nr. 19 und 20). 

- Die Regelungen des Bayerischen Staatsministe-
riums des Inneren, die in Punkt 5.1.4 und Punkt 
5.3.1. festlegen, daß polizeiliche Ermittlungen 
nicht den Eindruck einer Nachfrage nach dem 
Material erwecken und polizeiliche Aktionen 
nicht zu einer Verbringung des Materials nach 
Deutschland führen dürfen (vgl. Anhang RV 
Nr. 22). 

- Die internen Weisungen und Verfahrensricht-
linien des BND zum Umgang mit Kernbrenn-
stoffen, die Mitarbeitern des Dienstes verbie-
ten, Materialkäufe durchzuführen. Ausdrück-
lich wird nunmehr in den Verfahrensrichtlinien 
vom 10. Mai 1995 bestimmt, daß ein Bedienste-
ter auch keinen anderen, z.B. eine Nachrich-
tendienstliche Verbindung (NDV), anstiften 
darf, Besitz an derartigem Material zu erlangen 
(vgl. Anhang RV Nr. 7-9). 

6. Die Motive des BND 

Der BND mußte die Herkunft des Plutoniums aus 
Rußland verschleiern, weil er ganz genau wußte, daß 
seine Ermittlungsaktion außenpolitische Schäden 

herbeiführen würde. In einem Vermerk benennt der 
Zeuge „Hochfeld" Motive für das Vorgehen des 
BND: 
- „Den erstmaligen Nachweis für eine direkte Pluto-

niumlieferung aus Rußland. 
- Die Beweissicherung, daß neben radioaktivem 

Material auch andere Stoffe für nicht konventio-
nelle Waffen (Lithium-6) im Handel seien. 

- Den politischen Aspekt, daß auf Regierungsebene 
eine schnelle Verständigung (Memorandum) über 
die gemeinsame Kontrolle des Handels mit radio-
aktivem oder waffenfähigem Material zwischen 
Deutschland und Rußland erreicht wurde. 

- Der BND hat durch diese Aktion im Kreise der 
westlichen Partnerdienste einen hohen Ansehens-
gewinn zu verzeichnen. Ähnliches gilt für die 
deutschen Exekutivbehörden. 

- Die Intensivierung der Kooperation mit PD 
Sequoia, die in dem Besuch von General Sergej 
Stepaschin vom 18. bis 21. September 1994 in 

> Bonn gipfelte. 
- Weiterhin fand der Plutoniumfall auch in der 

raschen Konsensfindung beim Verbrechensbe-
kämpfungsgesetz einen Niederschlag" (Vermerk 
des BND - „Merker" - vom 21. September 1994, 
Bd. 1/7, S. 84 ff., Dokument Nr. 164) 

„Rafa" hat ausgesagt, daß eine Motivation für diese 
Ermittlungsaktion auch im Hinblick auf die Bundes-
tagswahl und die Bayerische Landtagswahl bestan-
den hätte, „damit der Partei geholfen wird, die immer 
gewinnen würde. " 

Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang, daß der 
Zeuge „Walter Boeden" eine solche Äußerung zwar 
für sich selbst ausschließt, ansonsten aber ausgesagt 
hat, daß dies vielleicht doch nicht aus der Luft gegrif-
fen sei. Es könne schon sein, daß irgendwelche Ge-
spräche stattgefunden hätten (31. Sitzung, Protokoll 
„Boeden", S. 115). 
Als Torres aus Moskau ohne Plutonium zurückge-
kommen war, veränderten die Mitarbeiter der Sicher-
heitsbehörden ihre Strategie. 
„Rafa" hat als Zeuge ausgesagt, daß „Liesmann" 
und „Boeden" ihn am 6. oder 7. August 1994 be-
schworen hätten, auf die Anbieter einzuwirken, statt 
der vereinbarten 4 kg doch wenigstens ein halbes 
Kilogramm zu liefern. Sie hätten ihm gesagt, er solle 
die 4 kg vergessen und sich darauf konzentrieren, 
daß sie nunmehr nur ein halbes Kilo wollen: „Es sei 
sehr wichtig, daß dies möglichst schnell geschehe, 
weil demnächst Wahlen bevorstünden. Wenn ein hal-
bes Kilogramm Plutonium in München sichergestellt 
werden könnte, seien dies ganz wichtige Pluspunkte 
für die Partei, die immer gewinne (immer dran war) " 
(22.124. Sitzung, Protokoll „Rafa", Transkrib. Fass., 
S. 34, 86 f.) 

Im August und September 1994 hat der BND den 
Fahndungserfolg gefeiert. Am 11. August 1994 be-
fand man in einer Unterrichtung des Präsidenten, 
daß der Beitrag des BND zum Gehngen der Sicher-
stellung von entscheidender Bedeutung gewesen sei. 
Der Beitrag des BND konnte nicht groß genug darge-
stellt werden. Seine Beteiligung sei für den Erfolg 
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der Operation kausal gewesen und nach Abschluß 
der Ermittlungen könnte die „Angelegenheit Pluto-
nium 239" als Beispiel dafür gelten, wie sich das 
Zusammenwirken mehrerer Behörden in einem ge-
meinsamen, komplizierten Fall erfolgreich gestalten 
könne (Interne Leitungsvorlage des BND - „Merker" 
- vom 11. August 1994, MATA 31, Bd. 52, S. 41 ff. 
Dokument Nr. 139). 

III. Die Fach- und Rechtsaufsicht 
des Bundeskanzleramtes 

1. Der Geheimdienstkoordinator 
Staatsminister Schmidbauer 

a) Die politische Verantwortung trug der Staatsmi-
nister im Bundeskanzleramt Schmidbauer. Er 
selbst hat vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
eingeräumt, daß er „bis zum 3. August 1994 in 
ähnlicher Weise wie die Strafverfolgungsbehörden 
informiert gewesen sei." Die Akten belegen zahl-
reiche, sogar mehrmals tägliche, fernmündliche 
Unterrichtungen durch den Leitungsstab des 
BND. Staatsminister Schmidbauer ist über alle 
operativen Details des Münchener Ermittlungsver-
fahrens auf dem Laufenden gehalten worden. 
In einem allerdings erst nachträglich erstellten 
Gedächtnisvermerk behauptet der damalige Leiter 
des Leitungsstabs Oberst „Gilm", daß Staatsmi-
nister Schmidbauer aber mitgeteilt worden sein 
soll, den Ermittlungsbehörden sei der Lagerort des 
Plutoniums nicht bekannt gewesen. Diese nach-
trägliche Feststellung im Vermerk des Oberst 
„Gilm" ist schwerlich mit den anderen feststehen-
den Fakten in Einklang zu bringen. Sollte diese 
Mitteilung tatsächlich so erfolgt sein, wären 
Staatsminister Schmidbauer und auch Bundes-
kanzler Dr. Kohl vom Dienst getäuscht worden. Es 
ist aber schlechterdings nicht vorstellbar, daß der 
BND ohne die Rückendeckung von Staatsminister 
Schmidbauer aufgrund von Falschinformationen 
den abenteuerlichen und höchst gefährlichen Plu-
toniumtransport herbeigeführt hat. Letztendlich 
hat Staatsminister Schmidbauer auch einräumen 
müssen, daß mit ihm über 4 Kilogramm Plutonium 
gesprochen und Kilogrammengen auch dem Bun-
deskanzler mitgeteilt wurden. Unstreitig ist aber, 
daß die 4 kg Plutonium von den Tätern aus Ruß-
land hätten importiert werden müssen. Es ist nicht 
vorstellbar, daß diese Erkenntnisse Staatsminister 
Schmidbauer vorenthalten wurden. 

Wohlwollend könnte argumentiert werden, die 
Leitungsvorlagen würden im Hinblick auf den 
Lagerort merkwürdig unpräzise bleiben. Dann 
müßte dem BND aber eine erhebliche Pflichtver-
letzung unterstellt werden: Wenn sich Plutonium 
auf deutschem Boden befunden hätte, wäre es 
seine Aufgabe gewesen, die fach- und rechtsauf-
sichtsführende Behörde mit aller Deutlichkeit hier-
auf hinzuweisen. Tatsächlich dürfte dem Geheim-
dienstkoordinator und seinen Mitarbeitern im 
Bundeskanzleramt klar gewesen sein, daß die 
Täter das avisierte Plutonium erst noch per Flug-
zeug aus Rußland herbeischaffen mußten. 

Eine Würdigung der dem Bundeskanzleramt 
unterbreiteten Leitungsvorlagen läßt keinen ande-
ren Schluß zu. 

An diesem Ergebnis der Beweisaufnahme können 
auch gegenteilige Beteuerungen Staatsminister 
Schmidbauers nichts ändern. Der Staatsminister 
selbst erklärte, er hätte nicht über Interpretationen 
(der Leitungsvorlagen, d. Verf.) geredet, „ob das 
einen Spielraum zuläßt, kurzfristig, ob das ein Tag 
ist oder ob das sofort vorhanden ist." Für ihn hät-
ten sich die 400 g in unmittelbarer Nähe befunden 
(65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 18, 34). 

In der Leitungsvorlage vom 25. Juli 1994 wurde 
unter Punkt 2.1 (Sachverhalt) notiert: „Weitere 
400 g des Stoffes sollen kurzfristig in Deutschland 
verfügbar sein. Darüber hinaus sollen bis zu 11 kg 
beschafft werden können". Unter 2.5c wird 
notiert: „Bemühungen, an die gesamten 11 kg zu 
gelangen, werden betrieben, sind jedoch politisch 
kaum realisierbar, da hierbei letztlich auf Antrieb 
des Bay. LKA bzw. seines verdeckten Ermittlers 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen 
würde" (Interne Leitungsunterrichtung des BND 
- „Imhorst" - vom 25. Juli 1994, MAT A 15, 
S. 001-004, Dokument Nr. 90). 

Die Mitarbeiter des BND haben semantisch die 
Verfügbarkeit des Materials auf die zu importie-
renden Mengen bezogen. Gleichmäßig findet sich 
diese Wortwahl in den Leitungsvorlagen sowohl 
im Zusammenhang mit den 11 kg (Punkt 3 der 
Stellungnahme in der Leitungsvorlage vom 25. Juli) 
als auch in Bezug zu den angebotenen 4 kg in der 
Leitungsvorlage vom 2. August 1994 (2.3. Sachver-
halt) (Interne Leitungsvorlage des BND - Hochfeld 
- vom 2. August 1994, MATA 15, S. 007-009, Do-
kument Nr. 122). 

Die Leitungsvorlage vom 2. August 1994 hebt fol-
gerichtig unter Punkt 2.4 hervor, daß das Pluto-
nium angeliefert werden soll (Interne Leitungsvor-
lage des BND - „Hochfeld" - vom 2. August 1994, 
MATA 15, S. 007-009, Dokument Nr. 122). 

In der Stellungnahme zu der Leitungsvorlage vom 
2. August 1994 wird noch einmal unter Punkt 3 
ausgeführt: „Maßgeblich für die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft zur Fortsetzung des Ermitt-
lungsverfahrens war die greifbare Möglichkeit, 
daß 

- sich eine Teilmenge des angebotenen Materials 
bereits in Mitteleuropa oder eventuell schon in 
der Bundesrepubhk Deutschland befindet, 

- der Täterkreis eventuell mit weiteren Interes-
senten in Kontakt steht oder Verbindungen auf 
deutschem Boden aufnehmen wird" (Interne 
Leitungsvorlage des BND - „Hochfeld" - vom 
2. August 1994, MATA 15, S. 007-009, Doku-
ment Nr. 122). 

Die Stellungnahme belegt, daß zum Zeitpunkt der 
Vorbereitung des für den 4./5. August geplanten 
Zugriffs, eine Lagerung von Plutonium auf dem 
Gebiet der Bundesrepubhk Deutschland nicht 
mehr in Betracht kam. Die auf die Vergangenheit 
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bezogenen, vagen und nebulösen Ausführungen 
zu einem deutschen bzw. mitteleuropäischen 
Lagerort des Plutoniums lassen den Schluß zu, daß 
zu keinem Zeitpunkt der Ermittlungen ernsthaft in 
Erwägung gezogen werden konnte, Plutonium 
lagere in Deutschland. 
Über den Inhalt dieser Leitungsunterlage ist 
Staatsminister Schmidbauer im Urlaub telefonisch 
durch Prof. Dr. Dr. Dolzer informiert worden 
(65. Sitzung, Protokoll Staatsminister Schmidbauer, 
S. 40). 
Staatsminister Schmidbauer wußte von dem Im-
portangebot von 4 kg Plutonium schon um den 
27./28. Juli 1994 Bescheid. Dies muß auch aus der 
Aussage von Oberst „Gilm" geschlossen werden. 
Oberst „Gilm" hat ausgesagt, er habe den Staats-
minister davon unterrichtet, daß beabsichtigt sei, 
4 kg Plutonium für den 4./5. August 1994 beschaf-
fen zu lassen. Dann hat er gemeint, sich erinnern 
zu können, vom Ablauf spreche mehr dafür, daß er 
Prof. Dr. Dr. Dolzer von der Reduktion auf 4 kg 
informiert habe (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", 
S. 57, 97, 116,118). 
Ersteres dürfte zutreffen. Anderenfalls müßte dem 
für eine äußerst intensive Unterrichtung des Bun-
deskanzleramtes angewiesenen Mitarbeiter des 
Leitungsstabes des BND ein grobes, nicht nach-
vollziehbares Versäumnis unterstellt werden. 
Die Leitungsvorlage vom 2. August 1994 beruht 
auf den Erkenntnissen des Treffens der Täter mit 
den Scheinaufkäufern am Abend des 26. Juli 1994 
und den nachfolgenden Besprechungen am 27. Juli 
1994 zwischen Mitarbeitern des BND, des Bay. 
LKA und der Staatsanwaltschaft und den dort vor-
getragenen Informationen. 
Den BND-Agenten und den Beamten des Bay. 
LKA war schon am 26. Juli 1994 das Angebot der 
Täter über die Anlieferung von 4 kg Plutonium be-
kannt. Oberst „Gilm" dürfte demnach spätestens 
nach der Besprechung bei der Staatsanwaltschaft 
am 27. Juh 1994 über das 4 kg-Angebot informiert 
worden sein und den Staatsminister unmittelbar 
unterrichtet haben. 
Völlig unglaubwürdig sind die Aussagen Oberst 
„Gilms" zur Frage des Lagerortes. Er hat aus-
gesagt, die Frage des Lagerorts habe eine Rolle 
gespielt. Hinsichtlich der 4 kg sei man dieser 
Frage aber nicht nachgegangen. Ihm sei nicht 
erinnerlich, daß Staatsminister Schmidbauer nach 
dem Lagerort gefragt hätte. Diese Aussage ist 
abenteuerlich: Je größer die angelieferte Menge 
desto weniger soll die Frage des Lagerortes inter-
essiert haben. 
Dem steht auch entgegen, daß Oberst „Gilm" aus-
drücklich bestätigt hat, ihm sei die Weisungslage, 
derzufolge der BND kein Nuklearmaterial beschaf-
fen darf, bekannt gewesen. Oberst „Gilm" hat auch 
eingeräumt, ihm sei klar gewesen, daß der BND 
„die Dinge, die er selbst nicht tun darf, auch nicht 
im Zusammenhang mit einer anderen Gruppe tun 
darf. " Diese Frage habe ihn beschäftigt. Das seien 
sicherlich Punkte seiner Unterrichtung gewesen 
(49. Sitzung, Protokoll „ Gilm ", S. 47, 49). 

Auch angesichts der Aussagen von Staatsminister 
Schmidbauer vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
ist unglaubhaft, daß die Frage des Lagerortes der 
4 kg unbeachtet geblieben sein soll. Nachdrück-
lich hat er betont, „daß bei dem Kilobereich 
Gefahrenabwehr hieß, nicht auf irgendwelche Be-
wegung dieses Materials einzugehen" bzw. „dies 
kann keine operative Maßnahme von uns sein, 
denn das führt genau dazu, was wir eigentlich 
nicht wollen, nämlich das Importieren und Trans-
portieren gewaltig großer Mengen" (65. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 34 und 27. Sitzung, Pro-
tokoll Schmidbauer, S. 123). 

Der Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr ist hin-
sichtlich der 11 kg Plutonium nachweislich be-
rücksichtigt worden. Unverständlich ist daher, daß 
bei einem avisierten Import von 4 kg Plutonium 
Erwägungen zur Gefahrenabwehr, der politischen 
Realisierbarkeit und eines Verstoßes gegen das 
KWKG auf einmal nicht stattgefunden haben 
sollen. 

Obwohl Oberst Gilm sich nicht sicher war, ob der 
Lagerort des Plutoniums nun eine Rolle gespielt 
hatte oder nicht, hat er in seiner Aussage behaup-
tet, er habe Staatsminister Schmidbauer verschie-
dene Lagerorte, z. B. Berlin, genannt (49. Sitzung, 
Protokoll Oberst Gilm, S. 57, vgl. auch SPD-Be-
richt, Zweiter Teil Erster Abschnitt A II 3 a)). 

Auch in einem nachträglich erstellten Vermerk 
des BND wurde festgehalten, Oberst „Gilm" sei 
erinnerlich, daß er dem Staatsminister Österreich 
als Lagerort genannt habe (Vermerk des BND 
- Dr. Harburg - vom 23. Mai 1995, Bd. 5/1, S. 99 f. 
Dokument Nr. 121). 

Staatsminister Schmidbauer selbst hat aber ausge-
sagt, der Lagerort Österreich sei ihm erst in der 
Nachbereitung bekannt geworden (27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 271). 

Unmißverständlich hat der Zeuge „Boeden" dar-
gelegt, daß Berhn in den Ermittlungen keine Rolle 
gespielt habe (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", 
S. 56 f.). 

Die Aktenlage läßt demnach nur den Schluß zu, 
daß Staatsminister Schmidbauer trotz seiner ge-
genteiligen Beteuerungen über die Absicht der 
Täter informiert war, 4 kg Plutonium von Moskau 
nach München zu importieren. Dies hat er zumin-
dest stillschweigend geduldet. 

b) Darüber hinaus ist es angesichts seiner engagier-
ten Führung des BND nur schwer vorstellbar, daß 
er beim Münchener Plutoniumdeal die Initiative 
den Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden über-
lassen haben könnte. Ihm waren eine Vielzahl von 
Detailinformationen zum Münchener Plutonium-
deal mitgeteilt worden. Ohne sein größeres Inter-
esse an Nuklearschmuggelfällen hätte der BND 
die Leitungsunterrichtung nicht so „dicht" gestal-
tet (Gedächnisprotokoll des damaligen Leiters 
des BND-Leitungsstabes - Oberst „Gilm" - vom 
18. April 1995, MATA 31, Bd. 5/1, S. 93-98, Doku-
ment Nr. 89). 
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Der Leiter des Leitungsstabes, Oberst „Gilm", in-
formierte Staatsminister Schmidbauer, bevor er 
den Präsidenten des BND unterrichtete (vgl. Koali-
tionsbericht, Erster Teil Zweiter Abschnitt A II 3 d)). 

Staatsminister Schmidbauer unterrichtete den 
Bundeskanzler - nachdem die Täter den Import 
von 4 kg Plutonium angeboten haben - im Urlaub 
vom Münchener Plutoniumdeal (Bericht der Bun-
desregierung, MAT A1, III Anlagen, 27. Sitzung, 
Protokoll Schmidbauer, S. 51, 135 f., 162 f.). 

Außenpolitische Initiativen gegenüber Rußland 
sind von ihm eingeleitet worden. Staatsminister 
Schmidbauer forcierte die Unterzeichnung eines 
deutsch-russischen Memorandums. Schon vorher 
hatte er einen Brief des Bundeskanzlers Dr. Kohl 
an Boris Jelzin angeregt. Ob das in München oder 
auch in Tengen sichergestellte Material tatsächlich 
aus russischen (Militär-) Anlagen stamme, blieb 
allerdings ungeklärt (Schreiben des Bundeskanz-
lers an den Präsidenten der Russischen Föderation 
vom 19. Juli 1994; Dokument Nr. 124). 

Es erscheint ausgeschlossen, daß Staatsminister 
Schmidbauer ausgerechnet beim Münchener Plu-
toniumdeal, bei dem zumindest zeitweise 11 kg 
Plutonium angeboten worden waren, nur jeweils 
im Nachhinein Kenntnisse erlangt haben könnte. 
Nach der Einschaltung von Staatsminister Schmid-
bauer war den beteiligten Akteuren vom BND und 
auch Oberstaatsanwalt Meier-Staude die poli-
tische Brisanz bewußt. Der BND-Mitarbeiter 
„Liesmann" hat zu einer Besprechung beim Bay. 
LKA am 27. Juli 1994 notiert: „Die Besprechung 
ergab, daß eine Lieferung von 4 kg radioaktiven 
Spaltmaterials die Befugnisse des Bay. LKA bei 
weitem übersteigt - und dies nicht zuletzt wegen 
der politischen Bedeutung nach dem ersten Fund 
russischen Materials in Tengen bei Konstanz und 
nach der Einschaltung von Staatsminister Schmid-
bauer..". Der Oberstaatsanwalt ließ sich die ge-
samten Erkenntnisse aus der bisherigen Operation 
schildern und beschloß, die Ermittlungen weiter-
zuführen, trotz der politischen Brisanz (Vermerk 
BND - „Liesmann" - vom 29. Juli 1994, MATA 31, 
Bd. 1/7, S. 36, Dokument Nr. 97, vgl. auch Vermerk 
der StA München vom 30. Juni 1995 über die Ver-
nehmung des Zeugen „Roberto" vor dem LG 
München I vom 30. Juni 1994, MATA 39, S. 750). 

„Rafa" hat ausgesagt, daß die Entscheidung für 
den Plutoniumimport ohnehin an höchster Stelle 
getroffen worden sein muß (22.124. Sitzung, Proto-
koll „Rafa", Transkrib. Fass., S. 129). 

c) Auch im Vorfeld und in der Nachbereitung des 
Münchener Plutoniumdeals wird das Engagement 
des Staatsministers bei der Problematik der Nuklear-
kriminalität deutlich. 

Seit 1993 wird in Ressortbesprechungen die For-
derung des BND diskutiert, Nuklearmaterial zu 
Analyse- und Aufklärungszwecken in die Bundes-
republik Deutschland einführen zu dürfen. Auch 
Staatsminister Schmidbauer unterstützte eine Än-
derung strafrechtlicher und atomrechtlicher Vor-
schriften. Eine Aufhebung des Trennungsgebots 

wurde erwogen. Staatsminister Schmidbauer 
strebte einen Kabinettsbeschluß an. Die hierzu 
vom BND gefertigten Entwürfe lesen sich wie eine 
Handlungsanweisung für die Durchführung der 
operativen Maßnahmen im Münchener Pluto-
niumdeal (vgl. Koalitionsbericht, Erster Teil Zwei-
ter Abschnitt AI 2 b), insb. aa)). 

Bei der sog. Operation Rosenbaum handelte es 
sich ebenfalls um eine Geheimdienstoperation. 
Größere Mengen hochangereicherten Urans und 
Plutoniums wurden im Juli/August 1993 angebo-
ten. Während der Operation sei bekannt gewor-
den, daß sich angeblich bereits 1,5 kg Plutonium 
auf deutschem Boden befinden sollten. Dem BND 
wurde dann allerdings berichtet, Plutonium lagere 
doch nicht in Deutschland, sondern müsse aus 
Polen herbeigeschafft werden. Staatsminister 
Schmidbauer entschied daraufhin, daß kein Pluto-
nium nach Deutschland verbracht werden dürfe. 
Die Verfahrensweise beim Abbruch der Operation 
Rosenbaum läßt den Schluß zu, daß auch im Mün-
chener Plutoniumdeal der Fortführung der Opera-
tion eine Entscheidung im Bundeskanzleramt vor-
ausgegangen sein muß (Vermerk des BND - 35B -
vom 18. April 1995, MATA 43, Bd. 2/6, S. 142-144, 
Dokument Nr. 165). 

Auch in der Nachbereitung führten der Staats-
minister und seine Mitarbeiter Regie. 

Staatsminister Schmidbauer befindet sich am 
11. August 1994 in dienstlicher Angelegenheit in 
der BND-Zentrale in Pullach. 

In der Chronologie des Bundeskanzleramtes zum 
Ablauf des Münchener Plutoniumdeals wurden 
Veränderungen vorgenommen. Die Unterrichtung 
Staatsminister Schmidbauers über den Münchener 
Plutoniumdeal wurde durch eine veränderte Wort-
wahl weiter abgeschwächt. Unter anderem wurde 
die Terminologie zur ND-Lage am 26. Juli 1994 
verändert. Der Terminus „erörtert" wurde durch 
„ist informiert worden" ersetzt (Vermerk des Bun-
deskanzleramtes vom 2. Mai 1995, MAT A 15, 
S. 266 ff. und Bericht der Bundesregierung, hier: 
Chronologie des Bundeskanzleramtes). 

Prof. Dr. Dr. Dolzer gab im Auftrag des Staatsmi-
nisters dem BND-Präsidenten Porzner wörtlich 
vor, was er vor den Medien zu erklären hat 
(Schreiben Prof. Dr. Dr. Dolzer an Präsident Porz-
ner vom 20. April 1995, Dokument Nr. 166). 

Staatsminister Schmidbauer korrigierte vor dem 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages BKA-
Präsident Zachert hinsichtlich einer BND-Tätigkeit 
eines an den Verhandlungen in Madrid bisher 
noch nicht identifizierten Beteiligten („der grün-
bejackte Grauhaarige"). 

Ebenso müssen die Aussagen von BND-Präsident 
Porzner vor der PKK korrigiert werden (vgl. SPD-
Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, B II 4 a)). 

Staatsminister Schmidbauer und der BND-Resi-
dent in Madrid, Dr. Peter Fischer-Hollweg, stan-
den in engem Kontakt: Dr. Fischer-Hollweg drohte 
der BND-Zentrale in Pullach, Staatsminister 
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Schmidbauer direkt zu unterrichten; auch zu 
Sachlagen, die dem Referat 11A des BND noch 
nicht bekannt seien (Vermerk des BND - „Hoch-
feld" -vom 21. September 1994, MATA 31. Bd. 15, 
S. 105 ff.; Dokument Nr. 131). 

Staatsminister Schmidbauer wies im April 1995 
Dr. Fischer-Hollweg und die BND-Mitarbeiterin 
„Janko" an, sich in Madrid zu persönlichen Ge-
sprächen über die Vorgeschichte des Münchener 
Plutoniumdeals bereitzuhalten. 

Der Ministerialdirigent im Bundeskanzleramt 
Dr. Hanning kontaktierte am 27. April 1995 tele-
fonisch Oberstaatsanwalt Meier-Staude. Er ver-
langte von Oberstaatsanwalt Meier-Staude, daß er 
einen Vermerk zu den Telefonaten mit Staatsmi-
nister Schmidbauer richtigstelle bzw. abschwäche. 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude sah hierzu keine 
Veranlassung (Vermerk des Bundeskanzleramtes 
vom 30. April 1995, M ATA 15, S. 267 f.; Dokument 
Nr. 134). 

d) Ähnliche Fälle von Nuklearkriminalität zeigen die 
Eingriffe von Staatsminister Schmidbauer zur 
Sachverhaltsklärung. 

Staatsminister Schmidbauer schaltete sich höchst-
persönlich in den Fall Tengen ein, in dem es 
„lediglich" um 6 g Plutonium ging. Er telefonierte 
mit dem Beschuldigten Jäkle, mit dessen Rechts-
anwalt Bätz sogar mehrmals. Der Rechtsanwalt hat 
behauptet, für seine Bemühungen ein Honorar 
von Staatsminister Schmidbauer zugesagt bekom-
men zu haben. 

Einen Vorschuß (DM 15.000) forderte er am 10. Au-
gust 1994 gegenüber dem Bundeskanzleramt ein. 
Am 11. August 1994 wurde Rechtsanwalt Bätz die 
Zulassung als Anwalt entzogen. 

Der bayerische Justizminister Hermann Leeb ver-
bat sich ein solches Vorgehen von Staatsminister 
Schmidbauer, bei dem unter Umgehung der baye-
rischen Justizbehörden unmittelbar mit einem 
Beschuldigten in einer Justizvollzugsanstalt tele-
foniert wurde (Brief des bayerischen Staatsmi-
nisters der Justiz Hermann Leeb, an Staatsminister 
Schmidbauer vom 20. September 1994, Dokument 
Nr. 167). 

Insbesondere der Fall Jäkle zeigt auch, mit 
welchem Nachdruck das Bundeskanzleramt eine 
Zusammenarbeit des BND mit der StA Konstanz 
und eine diesbezügliche Unterrichtung verfolgt 
hat (Vermerk des BND - Dr. Grenzenberg - vom 
26. August 1994, Dokument Nr. 168). 

Gegen einen BND-Mitarbeiter wurden in diesem 
Zusammenhang von Seiten der Geheimdienst-
koordination dienstrechtliche Maßnahmen gefor-
dert (Vermerk des BK - Prof. Dr. Dr. Dolzer - vom 
13. Oktober 1994, Az. 61 (622) - 151 21-Nul Na 1, 
MATA, Bd. 5/3, S. 213 f., Dokument Nr. 169). 

Insgesamt hinterlassen die Unterlagen den Ein-
druck, daß Staatsminister Schmidbauer und seine 
Mitarbeiter bei Verdachtsfällen akribisch Weisun-
gen vorgegeben haben, die der BND ausführen 
mußte. 

Auch in der Zeit nach dem Münchener Plutonium-
deal belegen Unterlagen das große Interesse des 
BND an einem Fahndungserfolg im Bereich 
Nuklearkriminalität. Erst nach Intervention aus 
dem Bundeskanzleramt fand sich der BND 
beispielsweise bereit, einen solchen Verdachtsfall 
an das BKA abzugeben. 

Darüber hinaus belegt ein weiterer Vermerk zu 
einem Verdachtsfall nuklearer Proliferation die 
detaillierten Anweisungen Staatsminister Schmid-
bauers zur Verfahrensweise. In einem zu diesem 
Verdachtsfall vorhandenen offenen Vermerk ist 
ausgeführt, daß Staatsminister Schmidbauer die 
Genehmigung zur Einschaltung ausländischer 
Dienste erteilt hat (Vermerk des BND vom 9. De-
zember 1994, II, Bd. 2/5, S. 177, Dokument Nr. 170; 
vgl. SPD-Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, 
B II 4 a)). 

Auch diese Vorlage legt mithin den Schluß nahe, 
daß Staatsminister Schmidbauer im Falle des 
Münchener Plutoniumdeals über eine Zusammen-
arbeit bzw. Information der russischen Sicherheits-
behörden entschieden hat. 

e) Der Vorwurf der unzulässigen Einflußnahme auf 
das Ermittlungsverfahren in München durch 
Staatsminister Schmidbauer konnte durch die 
Beweisaufnahme letztendlich nicht ausgeräumt 
werden. 

Während Oberstaatsanwalt Meier-Staude zu son-
stigen Vernehmungspunkten im 1. Untersuchungs-
ausschuß aus schriftlich vorgefertigten Vermerken 
detailliert vortragen konnte, waren ihm Inhalt und 
Anzahl der Telefonate mit Staatsminister Schmid-
bauer - wie er behauptete - nicht mehr erinner-
lich. Dies verwundert besonders, da es ja nicht all-
täglich sein dürfte, daß sich ein Bonner Staatsmi-
nister bei einem Staatsanwalt während eines lau-
fenden Verfahrens telefonisch zu Wort meldet. 

Auch die Umstände des Zustandekommens der 
Telefonate sind merkwürdig. Der BND muß Ober-
staatsanwalt Meier-Staude schon frühzeitig mitge-
teilt haben, daß der Staatsminister eingeschaltet 
worden ist. Diese Mitteilung muß ihm angesichts 
der politischen Brisanz als Rückendeckung für 
sein Vorgehen gegolten haben (vgl. SPD-Bericht, 
Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A III 1 b)). 

Anderenfalls hätte Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
nicht am 1. August 1994 einen BND-Mitarbeiter 
angerufen und sich über Presseäußerungen des 
Staatsministers befremdet geäußert. Er bittet diese 
zu unterbinden. Unmittelbar nach diesem Tele-
fonat wird Oberstaatsanwalt Meier-Staude von 
Staatsminister Schmidbauer höchstpersönlich kon-
taktiert. 

Nach der Aussage von Oberstaatsanwalt Meier-
Staude wurde er vor dem 10. August mindestens 
noch ein weiteres Mal von Staatsminister Schmid-
bauer angerufen (13. Sitzung, Protokoll Meier-
Staude, S. 97). 

Ebenso telefonierte Staatsminister Schmidbauer 
mit dem Behördenleiter der Staatsanwaltschaft 
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München I, Oberstaatsanwalt Emrich. Anzahl und 
Zeitpunkte der Telefonate sind nach wie vor unge-
klärt. Auch ranken sich um diese Telefonate weite-
re Merkwürdigkeiten. So soll der Beamte des Bay. 
LKA namens Adami Staatsminister Schmidbauer 
am 12. August im Bundeskanzleramt angerufen 
und ihn gebeten haben, Oberstaatsanwalt Meier-
Staude zurückzurufen. Warum ein Beamter des 
Landeskriminalamtes zur erneuten Kontaktauf-
nahme zwischengeschaltet wird, blieb unbeant-
wortet. 

f) Staatsminister Schmidbauers Stellungnahmen vor 
den Ausschüssen des Deutschen Bundestages sind 
ohnehin widerlegt: Widerlegt ist seine Stellung-
nahme vor dem Auswärtigen Ausschuß vom 
25. August 1994, in der er vorgab, daß es in kei-
nem der von ihm zitierten Fälle einen einzigen 
Hinweis für ihn gegeben habe, daß der BND als 
„Agent Provocateur" aufgetreten sei. Nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme steht fest, daß ohne 
die Tatprovokation des BND das Plutonium nicht 
in Rußland durch die Täter besorgt und nach Mün-
chen geschafft worden wäre. Ohne die finanziel-
len Zuwendungen seitens des BND wäre dies 
ohnehin gänzlich unmöglich gewesen (vgl. SPD-
Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A II 4). 

Ebenso widerlegt ist Staatsminister Schmidbauers 
Stellungnahme in einer Fragestunde des Deut-
schen Bundestages vom 11. Mai 1995, in der er 
ausführt, „daß sämtliche zuständige Stellen vorab 
nicht darüber informiert worden seien, daß es zu 
einem Transport mit einer Lufthansamaschine am 
10. August kommen würde". Nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme steht fest, daß am 26. Juli 
1994 die Entscheidung getroffen wurde, Pluto-
nium aus Rußland nach Deutschland zu importie-
ren. Am 27. Juli 1994 beabsichtigte man sogar, 
den Transport von 4 kg Plutonium per Flugzeug 
nach München zuzulassen. Die Unsicherheit der 
Sicherheitsbehörden, ob Plutonium ins Land 
kommt, bezog sich nur darauf, ob die Täter von 
München es schaffen würden, in Rußland Pluto-
nium zu besorgen und durch den russischen Zoll 
zu schmuggeln. 

Am 9. August wußten die bundesdeutschen 
Sicherheitsbehörden, daß es Torres nunmehr 
gelungen war, Plutonium in Moskau zu erhalten 
und er dies mit der entsprechenden Lufthansa-
maschine am 10. August 1994 anliefern wird (vgl. 
SPD-Bericht, Zweiter Teil, Erster Abschnitt, A I 3). 

2. Der Chef des Bundeskanzleramtes 
Bundesminister Bohl 

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister 
Bohl, hat die Dienst- und Fachaufsicht über den 
BND. Diese Funktion ist durch das Gesetz über den 
BND vom 20. Dezember 1990 ausdrücklich dem Chef 
des Bundeskanzleramtes zugewiesen worden. Unter-
stützt wird der Chef des Bundeskanzleramtes durch 
den Staatsminister beim Bundeskanzler. Diese Funk-
tion eines Beauftragten für die Nachrichtendienste ist 
durch den Organisationserlaß des Bundeskanzlers 
vom 3. Mai 1989 festgelegt worden. 

Nach Ansicht des Bundeskanzleramtes bedeutet 
dies, daß die gesetzliche Aufsichtsfunktion praktisch 
auf den Koordinator „zur Wahrnehmung für den 
Chef des Bundeskanzleramtes" übertragen worden 
ist. Diese Funktionsübertragung soll ihre Grenzen 
lediglich dort finden, wo aus statusrechtlichen Grün-
den nur der Chef des Bundeskanzleramtes selbst 
oder sein Vertreter im Amt tätig werden können (wie 
z.B. Ernennungen, zur Ruhesetzungen, disziplinar-
rechtliche Maßnahmen). Dementsprechend sei der 
Koordinator in diesem Umfang lediglich „Ausüben-
der", der dem Chef des Bundeskanzleramtes zuste-
henden Aufsicht über den BND, und zwar mit den 
Schwerpunkten Auftragserteilung, Organisation und 
Personaleinsatz (Anhang RV Nr. 10 und 11). 

Gleichwohl hat der Chef des Bundeskanzleramtes 
aufgrund seiner gesetzlichen Funktion die politische 
Verantwortung für den ihm unterstehenden BND. 
Insoweit muß der Chef des Bundeskanzleramtes über 
wichtige Operationen des BND unterrichtet sein. 
Staatsminister Schmidbauer hat in seiner ersten Ver-
nehmung vor dem 1. Untersuchungsausschuß dem-
entsprechend ausgesagt, daß Bundesminister Bohl in 
der Regel die gleiche Information von Seiten der Lei-
tung des BND erhalte wie er selbst: „Wir bekommen 
beide in der Regel gleiche Informationen zum glei-
chen Zeitpunkt. Es gibt zwei Ausfertigungen, die 
Ausfertigungen 1 und 2. Eine geht an den Chef BK; 
eine geht an mich. Das ist die Regel bei wichtigen 
Meldungen" (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 97). 

Angesichts der erheblichen Gefährdung, die durch 
die avisierten Plutoniummengen bestand, hätte der 
Chef des Bundeskanzleramtes unterrichtet werden 
müssen. Bundesminister Bohl war vom 24. Juli bis 
zum 13. August 1994 im Urlaub. Genau zu der Zeit 
wurden die wesentlichen Entscheidungen im Bereich 
des Bay. LKA und des BND getroffen, die letztendlich 
zum illegalen Transport des Plutoniums an Bord einer 
Lufthansamaschine von Moskau nach München ge-
führt haben. Er sei - so hat er ausgeführt - erst nach 
seinem Urlaub über die Abwicklung dieser höchst 
gefährlichen Aktion unterrichtet worden. Er benutzte 
dabei wiederholt folgende Formulierung: „Über die 
Vorgänge und näheren Umstände des Plutonium-
schmuggels in München bin ich erst am Wochenende 
des 12. auf den 13. August im Lichte der im Bundes-
kanzleramt vorhandenen Informationen unterrichtet 
worden" (Stenographisches Protokoll Deutscher Bun-
destag, Fragestunde vom 18. Mai 1995, S. 2974 f.). 

Es ist schwer vorstellbar, daß man den Chef des 
Bundeskanzleramtes am 1./2. August 1994, nachdem 
man eine Lieferung Plutonium aus Moskau für den 
4. August 1994 erwartete, von seiten der Leitung des 
BND nicht über den damaligen Sachstand informiert 
hat. Ebenso unrealistisch scheint, daß Staatsminister 
Schmidbauer den Chef des Bundeskanzleramtes 
nicht vor dem 12. August 1994 informiert haben soll. 
Der Geheimdienstkoordinator hat in seiner ersten 
Vernehmung vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, „im übrigen - ... - gibt es eine sehr enge 
Zusammenarbeit zwischen Bundesminister Bohl und 
dem Koordinator" (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 94). 
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Des weiteren hat Staatsminister Schmidbauer in 
seiner zweiten Vernehmung ausgeführt, daß er es 
zumindest für denkbar hält, Bundesminister Bohl vor 
dem 10. August 1994 informiert zu haben, er könne 
sich allerdings nicht mehr genau daran erinnern 
(65. Sitzung Protokoll Schmidbauer, S. 42). 

Nach den Terminkalendern des Präsidenten des 
BND sowie seines Büroleiters, Oberst Gilm, hat am 
2. August 1994 ein Treffen mit Bundesminister Bohl 
an dessen Urlaubsort stattgefunden (Auszug aus 
dem Terminkalender Oberst „Gilm"). 

Es ist unwahrscheinlich, daß bei diesem Treffen der 
Plutoniumdeal nicht angesprochen worden sein soll. 
Möglicherweise wurde sogar die am 2. August 1994 
gefertigte Leitungsvorlage (Interne Leitungsvorlage 
des BND - „Hochfeld" - vom 2. August 1994, MATA 
15, S. 7 f., Dokument Nr. 122) bzw. die Leitungsvor-
lage vom 25. Juli 1994 (Interne Leitungsvorlage des 
BND - „Imhorst" - vom 25. Juli 1994, MAT A 15, 
S. 1 f., Dokument Nr. 90) vorgelegt. 

Hierzu haben sowohl die Zeugen Porzner als auch 
Bundesminister Bohl ausgesagt, am 2. August 1994 
sei lediglich eine Personalfrage diskutiert worden. 

Selbst wenn man Bundesminister Böhls Schilderung 
folgt, dürfte ein Fehlverhalten im Bundeskanzleramt 
vorliegen. Angesichts der erheblichen in Aussicht 
gestellten Plutoniummengen hätte der Chef des Bun-
deskanzleramts unterrichtet werden müssen. Dem-
gegenüber hat Bundesminister Bohl immer wieder 
erklärt, daß er erst am 12. August 1994 von der 
Sicherstellung des Materials Kenntnis erhalten hätte 
(Stenographisches Protokoll Deutscher Bundestag, 
Fragestunde vom 18. Mai 1995, S. 2974 ff.). 

3. Bundeskanzler  Dr. Kohl 

Die Strategie der Koalition, die Zeugenvernehmung 
des Bundeskanzlers zu verhindern, ließ in der Öffent-
lichkeit große Erwartungen aufkommen, als er tat-
sächlich in den Zeugenstand treten mußte. Zahlrei-
che Beobachter vermuteten aufgrund der Strategie 
der Koalition, der Bundeskanzler habe etwas zu ver-
bergen. 

In seiner Vernehmung vor dem 1. Untersuchungsaus-
schuß hat Bundeskanzler Dr. Kohl dann beteuert, 
sich an nichts mehr erinnern zu können. Den Bericht 
der Bundesregierung an den 1. Untersuchungsaus-
schuß hält er allerdings für wahr. 

In einer Chronologie des Berichts der Bundesregie-
rung (Bericht der Bundesregierung: hier: Bericht des 
Bundeskanzleramtes) an den 1. Untersuchungsaus-
schuß wird unter dem Datum des 27./28. Juli 1994 
ausgeführt: 

„Der Bundeskanzler wird im Rahmen der täglichen 
telefonischen Rücksprache an seinem Urlaubsort in 
allgemeiner Form von Staatsminister Schmidbauer 
auch über die Probleme des illegalen Nuklearhan-
dels unterrichtet". Am 11. Mai 1995 hat Staatsmi-
nister Schmidbauer in einer Befragung erklärt, daß 
der Bundeskanzler mehrfach in allgemeiner Weise 
über die sich aus dem illegalen Nuklearhandel erge-

benden Gefahren unterrichtet worden sei. Angefügt 
hat er, daß „es sich dabei um eine Menge an Informa-
tionen handelt, die besprochen wurden" (Stenogra-
phisches Protokoll Deutscher Bundestag, Fragestunde 
vom 18. Mai 1995, S. 2748 f.). 

Angesichts der Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses zu den Aktivitäten der Bundesregierung 
und ihres Geheimdienstkoordinators zur Herbeifüh-
rung von sog. Fahndungserfolgen auf dem Gebiet 
der Inneren Sicherheit und auch der außenpoli-
tischen Dimension des Münchener Plutoniumdeals 
überzeugt die Aussage des Bundeskanzlers nicht. 

Am 7. Juli 1994 legte der BND dem Bundeskanzler-
amt die Aufzeichnung „Nuklearer Schwarzmarkt -
Beurteilung aktueller Ereignisse" vom 4. Juli 1994 
vor. Laut Staatsminister Schmidbauer wurde in die-
sem Bericht „ der erstmalige Fund von waffenfähigem 
Spaltmaterial" als „neue Gefährdungsstufe" einge-
schätzt. Der Bericht ging von einem quantitativen 
und qualitativem Anstieg der Menge nuklearen Ma-
terials auf dem Schwarzmarkt aus, so Staatsminister 
Schmidbauer weiter (27. Sitzung, Protokoll Schmid-
bauer, S. 38 ff.). 

Am 19. Juli 1994 wurde in der wöchentlichen 
ND-Lage im Bundeskanzleramt die Situation des 
nuklearen Schwarzmarktes erörtert. Aufgrund dieser 
Erörterung kam Staatsminister Schmidbauer zu der 
Ansicht, daß dem Bundeskanzler der vorbereitete 
Entwurf eines Briefes an den russischen Präsidenten 
Jelzin vorgelegt werden sollte. Noch am gleichen 
Tag unterzeichnete der Bundeskanzler diesen Brief 
(Brief des Bundeskanzlers an den Präsidenten der 
russischen Föderation vom 19. Juli 1994, Dokument 
Nr. 124). 

In diesem Brief zeigt sich der Bundeskanzler äußerst 
besorgt darüber, daß zunehmend Nuklearmaterial in 
Deutschland aufgefunden würde. Er teilte dem russi-
schen Präsidenten mit, daß nach Erkenntnissen bun-
desdeutscher Sicherheitsbehörden ein wesentlicher 
Teil des Materials aus Rußland stamme. Rußland 
wurde eine umfassende Zusammenarbeit angeboten. 

In seinen Vernehmungen hat Staatsminister Schmid-
bauer zu der Unterrichtung „in allgemeiner Form" 
ausgeführt, nach dem BND-Bericht vom 4. Juh 1994 
sei eine veränderte Situation entstanden, über die er 
den Bundeskanzler „in allgemeiner Form" unterrich-
tet habe. Während bis zu diesem Zeitpunkt illegales 
Nuklearmaterial in Gramm-Mengen aufgetaucht sei, 
habe sich nunmehr die Möglichkeit ergeben, daß 
Kilogramm-Mengen nach Deutschland gelangten. 
Die Bedrohungslage auf dem inländischen Nuklear-
schwarzmarkt habe sich - so Staatsminister Schmid-
bauer - von „Kleinstmengen ungefährlichen über 
große Mengen ungefährlichen und Kleinstmengen 
gefährlichen zu Großmengen gefährlichen Materi-
als" gesteigert (65. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, 
S. 58). 

Staatsminister Schmidbauer hat ausgesagt, er habe 
den Bundeskanzler „in allgemeiner Form" aufgrund 
der dem Bundeskanzleramt vorliegenden Informa-
tionen über diese neue Lage informiert. Ob er dem 
Bundeskanzler gegenüber auch über die angebotene 
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Menge von 11 kg gesprochen habe, wisse er nicht 
mehr. Bei der Unterrichtung des Bundeskanzlers 
habe er jedenfalls auf keinen speziellen Fall, auch 
nicht auf den Münchener Plutoniumfall, Bezug 
genommen. Wiederholend führte er aus, daß der 
Bundeskanzler in der notwendigen Weise in allge-
meiner Form unter Beachtung der vorliegenden 
Informationen, d.h. auch der Vermerke, von ihm 
informiert worden sei (27. Sitzung, Protokoll Staats-
minister Schmidbauer, S. 53, 54). 

Staatsminister Schmidbauer hat zudem betont, daß 
der Bundeskanzler nicht daran interessiert sei, die 
dritte Dezimale hinter dem Komma der Menge zu 
wissen. Auf den Einwurf, es ginge um Kilogramm-
Mengen und nicht um Dezimale, hat der Zeuge 
Staatsminister Schmidbauer dennoch eingeräumt, 
man könne davon ausgehen, daß dem Bundeskanz-
ler auch etwas über Kilogramm-Mengen von irgend-
jemandem gesagt worden sei, um dann schnellst-
möglich noch hinzuzufügen, daß er dies aber nicht 
wisse (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 54). 

Die „Süddeutsche Zeitung (SZ)" berichtete am 
19. Mai 1995 über die Befragung von Bundesminister 
Bohl am 18. Mai 1995 im Plenum des Deutschen Bun-
destages und zitierte aus der PKK-Sitzung vom 
20. April 1995 (Süddeutsche Zeitung vom 19. Mai 
1995, Stenographisches Protokoll Deutscher Bundes-
tag, Fragestunde vom 18. Mai 1995, S. 2974). 

Laut „SZ-Informationen" hatte Staatsminister Schmid-
bauer der PKK berichtet, daß er die am 26. Juli 1994 
in Bonn eingegangene Unterrichtung (Interne Lei-
tungsvorlage des BND - „Imhorst" - vom 25. Juli 
1994, M ATA 15, S. 111., Dokument Nr. 90) des BND 
gelesen habe. Dies sei auch der Zeitpunkt gewesen, 
so die „SZ", zu dem sich die Bundesregierung insge-
samt über alle vorliegenden Fälle habe informieren 
lassen. 

Weiter hatte Staatsminister Schmidbauer - nach An-
gaben der „SZ" - der PKK berichtet, der Bundes-
kanzler sei „über die Tatsache, daß sich etwas an-
bahnt", informiert worden. Auf die Frage, wann 
diese Information an den Kanzler gegangen sei, habe 
der Staatsminister geantwortet: „Das muß zu diesem 
Zeitpunkt gewesen sein". Freilich wisse er nicht, ob 
er vom Bay. LKA Bayern oder von 11 Kilogramm 
gesprochen habe. 

Zur Erläuterung hat Staatsminister Schmidbauer aus-
geführt, der Bundeskanzler wolle „keine Detailanga-
ben über Gewichte und Verlauf solcher Dinge, son-
dern nur über die Tatsachen informiert werden. Dies 
sei geschehen". Freilich habe er sich, bemerkte 
Staatsminister Schmidbauer, dazu keinen Vermerk 
gemacht. Er fügte hinzu: 

„Der Chef des Bundeskanzleramtes ist in derselben 
Weise informiert worden". 

Bundesminister Bohl bestritt bezüglich seiner Infor-
mationslage sowohl in der Befragung vom 18. Mai 
1995 (Stenographisches Protokoll Deutscher Bundes-
tag, Fragestunde vom 18. Mai 1995, S. 2974 ff.), als 
auch in seiner Zeugenaussage vor dem 1. Unter-
suchungsausschuß diese Aussage von Staatsminister 
Schmidbauer in der PKK. 

Darüber hinaus hat Bundesminister Bohl den gesam-
ten Inhalt des „SZ-Berichtes" dementiert, insbeson-
dere die Passage „der Bundeskanzler sei über die 
Tatsache, daß sich etwas anbahne, informiert wor-
den. Bundeskanzler Dr. Kohl wolle bei solchen Din-
gen keine Detailangaben über Gewichte oder den 
exakten Zeitplan, sondern lediglich Tatsachen 
hören" (Stenographisches Protokoll Deutscher Bun-
destag, Fragestunde vom 18. Mai 1995, S. 2975). 

Unter dem Datum des 12./13. August 1994 ist in der 
Chronologie des Berichts der Bundesregierung aus-
geführt: „Telefonische Unterrichtung des Bundes-
kanzlers über die Vorgänge und näheren Umstände 
des Plutoniumschmuggels in München im Lichte der 
im Bundeskanzleramt vorhandenen Informationen". 
In der Befragung vom 11. Mai 1995 hat Staatsmi-
nister Schmidbauer ebenfalls erklärt, daß der Bun-
deskanzler über die näheren Umstände des Pluto-
niumschmuggels in München erst am Wochenende 
des 12. und 13. August 1994 unterrichtet wurde. 

Bundesminister Bohl hat in seiner Befragung vom 
18. Mai 1995 betont, daß die Informationspflicht 
gegenüber dem Bundeskanzler jederzeit erfüllt wur-
de. Dann müßte dem Bundeskanzler aber um den 
27./28. Juli 1994 mitgeteilt worden sein, daß sich ein 
Plutoniumschmuggel mit erheblichen Mengen aus 
Rußland anbahne (Stenographisches Protokoll Deut-
scher Bundestag, Fragestunde vom 18. Mai 1995, 
S. 2976). 

IV. Gefährlichkeit des Plutoniumtransports 
in einer Linienmaschine 

Zu Ziffer I 2, insbesondere c., des Untersuchungsauf-
trages zur unermeßlichen Gefährdung der Passagie-
re, der Bevölkerung und der Umwelt durch den Luft-
transport des Plutoniums steht nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme fest: 

Die Sicherheitsbehörden konnten nicht von einer 
ordnungsgemäßen und sicheren Verpackung des ge-
schmuggelten Plutoniums durch die Täter ausgehen. 
Ebenso lagen keinerlei Erkenntnisse über die Konsi-
stenz des transportierten Materials vor, die jedoch 
zur Abschätzung des mit einem Lufttransport ver-
bundenen Risikos unabdingbar sind (vgl. Koalitions-
bericht, Erster Teil, Zweiter Abschnitt, A II 8 b)). 

Durch die Inkaufnahme des Transports wurden die 
Passagiere und die Bevölkerung unermeßlichen Risi-
ken ausgesetzt: 

Bei auftretenden Turbulenzen im Luftraum hätten 
herabfallende Gepäckstücke innerhalb des Flugzeu-
ges die Verpackung des Materials beschädigen kön-
nen. Dies hätte zu einer Freisetzung des Plutonium-
pulvers über die Klimaanlage und zur Inhalation 
durch die Passagiere geführt. Inhaliertes Plutonium 
verbleibt zu einem hohen Anteil in der Lunge und 
hat dort starke radiotoxische Wirkung. 

Ein Flugzeugabsturz hätte immense Gefährdungen 
der Bevölkerung und der Umwelt zur Folge gehabt. 
Es existieren bislang keine Verpackungsbehälter, die 
einen Flugzeugabsturz unbeschädigt überstehen. 
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Aus diesem Grund ist in den USA der Transport von 
radioaktivem Material in Flugzeugen grundsätzlich 
verboten. Selbst bei bestmöglicher Verpackung des 
geschmuggelten Materials wäre es in diesem Fall zu 
einer Freisetzung des Plutoniums mit den entspre-
chenden verheerenden Folgen gekommen (vgl. Koali-
tionsbericht, Erster Teil, Zweiter Abschnitt, A II 8 b)). 

Der Sachverständige Dr. Fechner (BMU) wertete den 
„Transport als Folge der Ermittlungsaktion" als 
höchst „fragwürdig", da schon der Transport des Ma-
terials „im Reisegepäck" ein „großes Gefährdungs-
potential für Unbeteiligte " begründet habe (Vermerk 
des BMU- Dr. Fechner-vom 11. August 1994, MAT 
A 5, S. 33, Dokument Nr. 171). 

B. Feststellungen zu Ziffer II. und III. des Untersuchungsauftrages 

I. Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der Nuklearkriminalität auf internationaler 
Ebene 

Zu Ziffer II, insbesondere c., des Untersuchungsauf-
trages ist festzustellen, daß die Maßnahmen der bun-
desdeutschen Sicherheitsbehörden und des Bundes-
kanzleramtes im Zusammenhang mit dem Münchener 
Plutoniumdeal einer vertrauensvolleren Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung der 
Nuklearkriminalität nicht dienlich waren. Das Verhält-
nis zu Rußland wurde belastet; durch das Agieren des 
BND in Madrid wurde das Verhältnis zu den spani-
schen Sicherheitsbehörden nicht befördert. Auch die 
Europäische Gemeinschaft wertete die Münchener Plu-
toniumaffäre im Verhältnis zu Rußland als Rückschritt. 

1. Rußland 

Während und auch nach dem Münchener Plutonium-
deal ist immer wieder öffentlich erklärt worden, daß 
das gefundene Material offensichtlich aus Rußland 
stamme und eine Zusammenarbeit mit den russi-
schen Sicherheitsbehörden von vorne herein ausge-
schieden sei, da diese als nicht unbedingt vertrau-
enswürdig und kooperationsbereit einzustufen sind. 

Russische Behörden wurden durch pauschale Äuße-
rungen in ein „schlechtes Licht" gerückt. Ebenso 
wurde bei anderweitigen Funden von Nuklearmate-
rial sofort davon gesprochen, daß es aus Rußland 
stammen könne. 

Dies mußte auf russischer Seite zu Verstimmungen 
führen. Pauschal wurden denn auch von offizieller 
russischer Seite die erhobenen Vorwürfe zurück-
gewiesen. 

Auf der anderen Seite ist von der russischen Regie-
rung immer wieder die Bereitschaft zur Kooperation 
in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen signalisiert 
worden. Unter dem Eindruck des Münchener Pluto-
niumdeals ist jedoch nur im Bereich der Nuklearkri-
minalität ein Memorandum abgeschlossen worden. 
Zusammenhänge zwischen finanziellen Unterstüt-
zungen und kooperationsbereitem Verhalten waren 
unübersehbar. 

Offizielle Äußerungen auf der russischen Seite, die 
unterstellen, daß es lediglich darum gehe, Zutritt zu 
russischen Atomanlagen zu bekommen, können des-

halb nicht überraschen. Zudem ist es zu Vollzugs-
defiziten bei der Ausfüllung des Memorandums in 
der Anfangsphase, insbesondere durch das Russi-
sche Innenministerium gekommen. Dies findet seine 
Ursache auch in dem konkreten Verhalten deutscher 
Entscheidungsträger. Dies wird insbesondere bei der 
Analyse des Münchener Materials deutlich: 

Das am 10. August 1994 bei der Festnahme der Täter 
sichergestellte Material wird im Institut für Trans-
urane in Karlsruhe aufbewahrt. Obwohl bekannt 
war, daß in Deutschland die notwendigen Analyse-
voraussetzungen für eine exakte Bestimmung des 
Herkunftslandes nicht vorhanden waren (Fehlen der 
entscheidenden Materialcharakteristika), erfolgten 
im Anschluß an die Vereinbarung des Moskauer 
Memorandums Angebote der Bundesregierung an 
Rußland, das Material gemeinsam in Deutschland zu 
analysieren. Da diese Analyse aber aus den oben 
erläuterten Gründen kein verwertbares Ergebnis 
hätte bringen können, äußerte die russische Seite am 
21. Juni 1995 die Bitte, ihnen eine 3-Gramm-Probe 
zur Analyse in russischen Labors zu überlassen. 
Staatsminister Schmidbauer führte hierzu in seiner 
Vernehmung aus, diese russische Bitte sei „ein Ersu-
chen, das nicht in Übereinstimmung mit der unter 2.9 
des Moskauer Memorandums vereinbarten Rege-
lung" stehe. Man werde die russische Bitte aber prü-
fen (27. Sitzung, Protokoll Schmidbauer, S. 68 f.). 

Wieso die Überlassung und der Transport dieser Pro-
be erst 15 Monate später, nämlich am 25. September 
1996 erfolgte, bleibt dennoch unverständlich. Hätte 
der politische Wille zur zügigen Übergabe der Probe 
wirklich bestanden, so hätte das Verfahren deutlich 
beschleunigt werden können. Die auf deutscher Seite 
angewandte Praxis, als Herkunftsort des Materials 
Rußland bzw. ehemalige GUS-Staaten anzugeben, 
ohne der Gegenseite die Möglichkeit einzuräumen, 
die Analyse zu verifizieren, erscheint nicht geeignet, 
das Verhältnis und die Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Rußland zu verbessern. 

Während deutsche Stellen das Material russischer 
Herkunft zuordnen, gibt es von russischer Seite keine 
offiziellen Analyseergebnisse. Itar-Tass berichtet 
jedoch am 28. Mai 1997, die Analyse des sicher-
gestellten Materials habe ergeben, daß als Her-
kunftsland Rußland nicht in Frage komme (dpa-Mel-
dung über die Berichterstattung der russischen 
Nachrichtenagentur Itar-Tass vom 28. Mai 1997, Do-
kument Nr. 146). 
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Vom Europäischen Rat wurde die Münchener Pluto-
niumaffäre als dubios und für die europäisch-russi-
schen Beziehungen als kontraproduktiv eingeordnet. 
Aufgrund dieser Ermittlungsaktion sei es zu einer 
faktischen Stagnation der Zusammenarbeit zwischen 
Rußland und EURATOM gekommen. Fraglich sei zu-
dem die rechtzeitige Information der gemeinsamen 
Forschungsstelle und die Einhaltung des europäi-
schen Rechts bei dieser Ermittlungsaktion (Mittei-
lung der Kommission an den Rat und an das Europäi-
sche Parlament (Kom (94) 0383 - C 3-0227/94)) In 
diesem Zusammenhang hat das Europäische Parla-
ment am 4. Juli 1996 eine Entschließung angenom-
men, in der darauf hingewiesen wird, daß von den 
34 bekanntgewordenen Beschlagnahmungen eine in 
Belgien, drei in Italien und 30 in der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgten und somit festzustellen sei, 
daß in zwölf der Mitgliedsstaaten keine Nuklear-
schmuggelfälle bekannt geworden sind („Der ille-
gale Handel mit Kernmaterial und radioaktiven Stof-
fen" (Kom. 94 0383-C 4 0227/94)). 

2. Spanien 

Im Anschluß an die Sicherstellung des Plutoniums 
berichtete die Residentur Madrid an die BND-Zen-
trale von Nervosität bei den spanischen Behörden 
und dem Partnerdienst. Die spanischen Sicherheits-
behörden drängten bei der Deutschen Botschaft in 
Madrid und der BND-Residentur auf weitere Infor-
mationen über den Fall. Aus eingestuften Unterlagen 
ergibt sich, daß der Leiter der Residentur Dr. Fischer-
Hollweg in mehreren Fernschreiben seine Zentrale 
vor negativen Auswirkungen der Sicherstellungs-
operation, so unter anderem in bezug auf den be-
freundeten spanischen Geheimdienst, warnte. 
Gegenüber dem BKA zeigten sich die spanischen 
Sicherheitsbehörden kooperativ, zum Beispiel bei der 
Observation der Gespräche des Anbieterkreises in 
Madrid. Das Agieren einer weiteren bundesdeut-
schen Sicherheitsbehörde, zudem des Nachrichten-
dienstes, auf spanischem Hoheitsgebiet, dürfte bei 
den spanischen Behörden deutliches Befremden her-
vorgerufen haben. 

II. Erkenntnisse zu Ziffer III. 
des Untersuchungsauftrages 

Durch die intensive Befassung mit dem Münchener 
Plutoniumdeal sind Veränderungen beim BND und 
auch Verbesserungen bei der Bekämpfung der Nu-
klearkriminalität zu konstatieren. Folgerungen be-
züglich des Amtes des Geheimdienstkoordinators 
müssen zunächst offenbleiben. Über die grundsätzli-
che Notwendigkeit einer Verbesserung der Parla-
mentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste be-
steht weitgehende Einigkeit. 

1. Der BND 

Beim BND fand eine Strukturreform statt. So wurde 
das Referat 11A aufgelöst; Mitarbeiter wurden ver-
setzt bzw. umgesetzt. Weiterhin wurde die Verwen-
dung von Deck- bzw. Klarnamen reformiert. Sowohl 

die V-Mann-Richtlinien als auch die Richtlinien zur 
Amtshilfe sind im Anschluß an die entsprechenden 
Diskussionen im Untersuchungsverfahren unter 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten konkretisiert und 
verbessert worden (vgl. Koalitionsbericht, Erster Teil, 
Zweiter Abschnitt, A III 4). 

Zudem ist kein durchgreifender Grund ersichtlich, 
warum der BND nicht eine etwas offenere Informa-
tionspolitik betreiben kann, z. B. im Hinblick auf die 
Zahl seiner Mitarbeiter und das Gesamtvolumen des 
Etats. Im übrigen veröffentlicht das Bundesamt für 
Verfassungsschutz diese Zahlen seit Jahren, ohne 
daß seine Funktionsfähigkeit gefährdet wird. Weit-
gehende Einigkeit besteht über die Notwendigkeit 
einer effizienten parlamentarischen Kontrolle. 

2. Bekämpfung der Nuklearkriminalität 

Auch bei der Bekämpfung von Nuklearkriminahtät 
hat die intensive Befassung mit dem Münchener 
Plutoniumdeal zu Veränderungen geführt. So wurden 
Meldewege verbessert und offensichtlich eine effizi-
entere präventive Polizeiarbeit im In- und Ausland 
organisiert. Weiterhin ist aufgrund der politischen 
Diskussion ein Rückgang der (angeblichen) Nuklear-
schmuggelfälle in Deutschland festzustellen. Für 
mögliche Anbieterkreise scheint deutlich geworden 
zu sein, daß es in Deutschland bislang keinen Käufer-
markt gibt. 

Die kurzfristig sehr hohe Zahl an Sicherstellungen 
von nuklearem Material in Deutschland ist wohl auch 
darauf zurückzuführen, daß journalistisches oder 
behördliches Interesse an waffenfähigem Material 
die Zwischenhändler veranlaßt hat, Material an der 
Quelle verstärkt nachzufragen und nach Deutsch-
land zu verbringen. Die besonderen Aktivitäten der 
deutschen Behörden führten also in gewisser Weise 
zu einem Sogeffekt nach Deutschland und haben 
dafür gesorgt, daß mehr Nuklearmaterial nach 
Deutschland gebracht wurde, als dies unter anderen 
Umständen der Fall gewesen wäre. 

In einem eingestuften Bericht an die Innenminister-
konferenz vom November 1996 stellt das BKA die 
Entwicklung der Nuklearkriminalität in der Bundes-
repubhk Deutschland dar. Aus einem Bericht des 
„Focus" (27/1997) zur Nuklearkriminahtät kann hier-
zu folgendes geschlossen werden: 

1995 wurden im Rahmen des Umweltmeldedienstes 
163 Fälle gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr (267 
Fälle) ergibt sich ein Rückgang um 39%. In 90 Fällen 
wurden radioaktive Stoffe sichergestellt, dabei han-
delte es sich im wesentlichen um Labor- und Indu-
striequellen. Dem Bundeskriminalamt sind 1996 bis 
zum 30. Dezember insgesamt 58 Fälle von Nuklear-
kriminahtät (1995 im Vergleichszeitraum: 140 Fälle) 
im Inland bekannt geworden. Die sich bereits 1995 
andeutende rückläufige Tendenz hat sich für 1996 
bestätigt. So war 1996 bei 39 der 58 oben genannten 
Fälle der Verdacht des illegalen Handels/Umgangs 
mit radioaktiven Stoffen gegeben (1995: 105 von 
140 Fällen). Dem Bundeskriminalamt hegen nach 
wie vor keine definitiven Erkenntnisse vor, nach 
denen die Nuklearkriminahtät in Deutschland der 
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organisierten Kriminalität zuzurechnen ist. Außer-
halb eines Vermittler- bzw. Anbietermarktes existiert 
nach wie vor kein Endabnehmermarkt für den illega-
len Handel mit radioaktiven Stoffen. Das BKA hebt 
hervor: Dieser Rückgang könnte dadurch zur erklä-
ren sein, daß potentiellen Tätern bewußt geworden 
ist, daß in Deutschland kein Käufermarkt existiert 
und daß sich die Sicherheits- und Strafverfolgungs-
maßnahmen in den Herkunfts- und Transitstaaten 
als Ergebnis der politischen Diskussion verbessert 
haben. 

3. Koordination der Dienste 

Eine Entscheidung über das Fortbestehen und eine 
etwaige Ausgestaltung der Koordination der Dienste 
im Bundeskanzleramt kann nur im Zusammenhang 
mit einer Neuregelung der Dienste und ihrer Kontrol-
le fallen. Unter den jetzigen Voraussetzungen muß 
der Gefahr einer parteipolitischen Instrumentalisie-
rung der Koordination entgegengetreten werden. 
Der gegenwärtige Diskussionsstand stellt sich in 
etwa wie folgt dar: 

Das Amt des Koordinators der Geheimdienste im 
Bundeskanzleramt entspreche nicht den tatsäch-
lichen politischen Verantwortlichkeiten und solle 
entfallen. Durch Änderung des entsprechenden 
Organisationserlasses sei dem Umstand Rechnung 
zu tragen, daß der Bundeskanzler über den Chef des 
Bundeskanzleramtes unmittelbar politische Verant-
wortung für die Geheimdienste trägt. 

So wurde auch von Sachverständigen behauptet, es 
bedürfe keiner Koordination der Dienste unterein-
ander, weil sie verschiedene Aufgaben zu erfüllen 
hätten. Nur MAD und Verfassungsschutz hätten 
gleiche Aufgaben auf verschiedenen Feldern. Sie 
bedürften daher des Informationsverbundes unter-
einander, aber keiner Koordination. 

Somit bedürfe es auf Regierungsebene allenfalls 
eines Ministers, der die Meldungen der Dienste über 
gefährliche Bestrebungen aus den verschiedenen 
Ressorts zusammenführe, um sie ausschließlich der 
Regierung zu unterbreiten. Dieser Minister wäre 
auch der erste Ansprechpartner für parlamentarische 
Kontrolleure und Datenschützer. Eine weitergehende 
Koordinierungs-, Datenaustausch- oder Weisungs-
befugnis gegenüber den Diensten steht ihm schon 
deshalb nicht zu. Demgegenüber wird betont, das 
Amt des politischen Koordinators sei sinnvoll, weil 
dieser die exekutive politische Kontrolle ausübe und 
die Arbeit des BND im Sinne des Bundeskanzleram-
tes bzw. der Bundesregierung politisch kontrollie-
rend einbinden würde. 

4. Parlamentarische Kontrolle 

Über alle Fraktionsgrenzen hinweg besteht Einig-
keit, daß die parlamentarische Kontrolle der Nach-
richtendienste effizienter gestaltet werden muß. 
Auch die PKK sieht sich durch ein breites öffentliches 
Interesse gezwungen, ihre Arbeit effektiver zu struk-
turieren. Anläßlich des Berichts über die parlamenta-
rische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit 

des Bundes vom 1. Juli 1996 (Drs. 13/5157) bestand 
im Deutschen Bundestag ebenfalls Einigkeit, daß bei 
der Kontrolle der Nachrichtendienste Reformen nötig 
sind. 

Auch Sachverständige fordern trotz unterschied-
licher Ausgangspositionen einmütig, die Kontrolle 
der Nachrichtendienste effektiver zu gestalten. An 
der jetzigen Situation wird kritisiert, daß die Gefahr 
des politischen Mißbrauchs durch Mehrheiten be-
steht. 
Hinzu kommen strukturelle Schwächen. Ferner be-
darf auch die Koordination der Geheimdienste einer 
Kontrolle. Wie die „Münstermann-Affäre" zeigte, 
darf die Gefahr der parteipolitischen Instrumentali-
sierung nicht zu gering eingeschätzt werden. 
Auch Bundeskanzler Dr. Kohl erwägt nicht nur eine 
Umorganisation der deutschen Geheimdienste, son-
dern will das gesamte Thema auf den Prüfstand stel-
len. Überprüft werden müßten Überschneidungen, 
Effektivität und die erheblichen Kosten (74. Sitzung, 
Protokoll Dr. Kohl, S. 65). 
Der jetzige Präsident des Bundesnachrichtendientes 
Dr. Geiger wies in seiner Aussage ebenfalls auf die 
Notwendigkeit einer funktionierenden Kontrolle der 
Geheimdienste hin (75. Sitzung, Protokoll Dr. Geiger, 
S. 2, 3). 
Borgs-Maciejewski, der erste Sekretär der 1978 ge-
schaffenen PKK und jetzige Bundesverwaltungsrich-
ter, benannte in der ZRP (1997, S. 361 ff.) weitere 
Mängel der jetzigen Situation, die er bei einer Sach-
verständigenanhörung der SPD-Fraktion am 28. Au-
gust 1996 prägnant beschrieb: „Die PKK bezieht ihre 
Kontrollanlässe ausschließlich von außen, nicht auf-
grund eigener oder von ihr in Auftrag gegebener 
systematischer Recherchen und Analysen. Zudem zielt 
sie nicht auf eine Leistungskontrolle der Dienste. " 
a) Dem 1. Untersuchungsausschuß ist die Einsicht-

nahme in die Protokolle der PKK verwehrt worden. 
Die tatsächliche Wirksamkeit der Mitteilungen des 
BND an die Kommission und deren Kontrollfunk-
tion konnte deshalb nicht eindeutig geklärt wer-
den. Aus Unterlagen des Bundeskanzleramtes 
und des BND war aber ersichtlich, daß die Mitglie-
der der PKK auf die Berichte und Informationen 
des Staatsministers bzw. der Dienste selbst ange-
wiesen sind und diese ohne weitergehende Kon-
trollmöglichkeiten hinnehmen müssen. Dies wird 
aus einem eingestuften Vermerk des Bundeskanz-
leramtes zu den PKK-Sitzungen vom August und 
September 1994, die sich mit dem Münchener 
Plutoniumdeal befaßten, ersichtlich. 
Darüber hinaus ist in einem Vermerk des BND 
vom 9. Dezember 1994 zu Nuklearverdachts-
schmuggelfällen, in denen der BND aktiv wurde, 
die Skepsis gegenüber der PKK noch deutlicher 
erkennbar. Es ging um einen Fall, der sowohl dem 
russischen FSK als auch - mit Genehmigung von 
Staatsminister Schmidbauer - dem rumänischen 
Dienst zur Kenntnis gebracht wurde. Seitens der 
Abteilung 1 bestehen Bedenken, der PKK Einzel-
heiten über diese Angelegenheit vorzutragen (Ver-
merk des BND vom 9. Dezember 1994., MATA 43, 
Bd. 2/5, S. 177 f., Dokument Nr. 170). 
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Der Abteilungsleiter 5 des BND Foertsch spricht in 
einem Vermerk vom 13. April 1995 ebenfalls die 
Problematik hinsichtlich der PKK an. So könnte im 
Hinblick auf den Münchener Plutoniumdeal jede 
Aussage in der Kommission von den Verfahrens-
beteiligten und vor allem von den Verteidigern in 
der Hauptverhandlung vor dem LG München 
genutzt werden. Der Abteilungsleiter 5 riet dazu, 
dieses Dilemma mit dem Vorsitzenden der PKK, 
der Staatsanwaltschaft und mit dem Gericht zu 
erörtern. Insgeheim wurde damit die Absicht zum 
Ausdruck gebracht, den Mitgliedern der PKK 
Informationen vorzuenthalten. Richtigerweise er-
kannte der Abteilungsleiter 5, daß als Konsequenz 
aus dem Münchener Plutoniumdeal in der Öffent-
lichkeit nicht nur die Koordinierung der Dienste, 
sondern auch die Aufsicht über den BND und im 
BND diskutiert werden würde (Vermerk des BND 
vom 13. April 1995 - Foertsch - Dokument Nr. 172). 

Der Zeuge Foertsch hat in seiner Aussage vor dem 
1. Untersuchungsausschuß zwar ausgesagt, daß 
seiner Ansicht nach der PKK keine Informationen 
vorenthalten werden sollten. Einschränkend hat er 
aber immer wieder darauf hingewiesen, daß Dinge, 
die in der PKK behandelt wurden „auch schon mal 
der Öffentlichkeit bekannt würden". Man muß die 
Aussage wohl dahingehend interpretieren, daß 
der BND nur sehr vorsichtig Informationen an die 
PKK gibt (51. Sitzung, Protokoll Foertsch, S. 71). 

b) Durch das Untersuchungsverfahren entstand eine 
breite Diskussion um die Arbeit und vor allem um 
die Kontrolle der Geheimdienste, zu der sich mehr-
fach Sachverständige geäußert haben. Immer 
wieder wurde ausdrücklich eine Effizienzkontrolle 
der Dienste gefordert. Zudem müßte es auch dem 
Parlament möglich sein, Informationen von den 
Diensten abzurufen. 

Sachverständige verwiesen darauf, daß das tat-
sächliche und rechtliche Instrumentarium für eine 
effektive Kontrolle der Nachrichtendienste ausge-
baut werden muß. 

In diesem Zusammenhang wurde erörtert: 

- Gesetzliches Recht der PKK auf Akteneinsicht 
und auf Anhörung von Mitarbeitern der Dien-
ste 

- Gesetzliche Garantie eines Eingaberechtes für 
Bürger und Mitarbeiter der Nachrichtendienste 

- Institutionalisierung eines Geheimdienstbeauf-
tragten 

- Aufhebung der absoluten Geheimhaltungsver-
pflichtung der PKK gegenüber dem jeweiligen 
Fraktionsvorsitzenden 

- Hinzuziehung von Experten für bestimmte 
Fragen 

- Vertiefung der Zusammenarbeit mit den ande-
ren Kontrollinstanzen, insbesondere mit den 
jeweiligen Kontrollkommissionen der Länder 

- Teilnahmemöglichkeit des Datenschutzbeauf-
tragten an den PKK-Sitzungen 

- Teilnahme eines Vertreters eines Kontrollorgans 
bei den Sitzungen des Vertrauensgremiums 
nach § 10 a BHO 

Darüber hinaus wurde die Aufwertung der Rechts-
position des Datenschutzbeauftragten diskutiert. 
Neben einer engeren Zusammenarbeit mit der PKK 
wären weitergehende Befugnisse denkbar. Würde 
etwa das Auskunftsbegehren eines Bürgers von 
den Diensten abgelehnt, so könnte sich dieser an 
den Datenschutzbeauftragten wenden. Weitere 
Möglichkeiten des Rechtsschutzes könnten analog 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes gestaltet 
werden. Der Datenschutzbeauftragte könnte bei ei-
ner seiner Ansicht nach ungerechtfertigten Ableh-
nung einer Auskunft als Prozeßstandschafter des 
Bürgers vor dem Bundesverfassungsgericht kla-
gen. Der Datenschutzbeauftragte solle zudem Ein-
blick in die Protokollierung der Vernichtung von 
Daten bekommen, um das Informationsverhalten 
eines Dienstes besser beurteilen zu können. Außer-
dem müßte jeder Verstoß gegen das Trennungsge-
bot, der zu grundrechtsrelevanten Eingriffen ge-
führt habe, unverzüglich dem Betroffenen mit 
Rechtsbehelfsbelehrung mitgeteilt werden. 

Zudem wurden auch Modelle anderer Staaten in 
die Überlegungen einbezogen. Eine Umgestal-
tung der PKK zu einem Geheimdienstausschuß 
wie im Berliner Abgeordnetenhaus mit der Mög-
lichkeit, auch (parlaments-)öffentlich zu tagen, 
wurde angesprochen. Ein solcher Geheimdienst-
ausschuß könnte (wie in Belgien) einen Stab für 
Außenkontrollen einrichten. Zudem könnte dem 
Geheimdienstausschuß die Möglichkeit zu öffent-
lichen (wertenden und tatsächlichen) Stellungnah-
men eröffnet werden. Sachverständige präferier-
ten auch eine Aufsichts- und Koordinationsfunk-
tion durch ein Gremium nach französischem Vor-
bild, welches „aus den obersten Etagen von sog. 
Bedarfsträgern zusammengesetzt wäre". Hierzu 
könnten - nach Vorstellung von Sachverständigen 
- Ausschußvorsitzende des Bundestages, Vertreter 
verschiedener Ministerien und der Industrie gehö-
ren. Diese könnten den langfristigen Aufklärungs-
bedarf und die darauf orientierten Mittel fest-
schreiben und auch das Controlling, d.h. eine 
ständige Kosten-Nutzen-Rechnung des Geheim-
diensthaushalts vornehmen. 

Weiterhin wurde eine Regelung in Anlehnung an 
das kanadische Modell in Betracht gezogen (vgl. 
Borgs-Maciejewski, ZRP 1997, S. 361 ff., 363). 

c) Ein ursprünglich fraktionsübergreifender und jetzt 
von der SPD-Bundestagsfraktion eingebrachter 
Gesetzentwurf zur Verbesserung der parlamen-
tarischen Kontrolle der Nachrichtendienste hat 
wesentliche Forderungen dieser Diskussion auf-
gegriffen. 

Der Bundestag kann seinem Kontrollauftrag bes-
ser gerecht werden, wenn sachverwandte Aufga-
ben in einem Gremium zusammengefaßt werden. 
Das G10-Gremium, das Gremium nach § 41 des 
Außen- und Wirtschaftsgesetzes und die PKK soll-
ten deshalb zusammengeführt werden. Die Zu-
sammenarbeit der PKK mit dem Vertrauensgre-
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mium nach § 10 a BHO könnte dadurch intensi-
viert werden, daß die Vorsitzenden und ihre Stell-
vertreter an den Sitzungen des anderen Gremiums 
mitberatend teilnehmen. Für die Beratung der 
Wirtschaftspläne der Dienste ist eine wechselseiti-
ge Teilnahme der Mitglieder von PKK und Ver-
trauensgremium vorgesehen. Die PKK wird in die 
Liste der Empfänger der Prüfungsberichte des 
Bundesrechnungshofs zu den Wirtschaftsplänen 
der Dienste aufgenommen. Zudem soll das Recht 
auf Akteneinsicht und Anforderung von Akten, 
Anhörung von Mitarbeitern der Dienste und auf 
Durchführung unangemeldeter Kontrollbesuche 
gesetzlich verankert werden. Ferner sollte die PKK 
bei der Besetzung von Spitzenämtern der Nach-
richtendienste beteiligt werden, z. B. könnte die 
Bundesregierung bei der Besetzung von Spitzen-
ämtern gegenüber der PKK eine gutachterliche 
Stellungnahme abgeben. 

Eine jährliche Berichtspflicht vor dem Plenum wird 
nicht normiert. Es bleibt bei der Berichterstattung 
in der Mitte und am Ende einer Wahlperiode. Ein 
Eingaberecht für Bürger ist nicht vorgesehen. Auch 
wird auf die gesetzliche Verankerung eines Einga-
berechts für die Mitarbeiter der Nachrichtendienste 
verzichtet. Es wird für ausreichend erachtet, wenn 
die Bundesregierung zu Beginn einer Legislaturpe-
riode gegenüber der Kommission erklärt, daß sich 
die Mitarbeiter der Dienste zur Verbesserung der 
Aufgabenerfüllung an die Kommission wenden 
können. Entsprechende Erklärungen zu Beginn 
der 12. und 13. Legislaturperiode sind von der Bun-
desregierung abgegeben worden. 

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin vor, daß die 
parlamentarische Kontrollkommission einstimmig 

einen außenstehenden Sachverständigen beauf-
tragen kann, zur Wahrnehmung ihrer Kontrollauf-
gaben Untersuchungen durchzuführen (§ 2 Abs. 6 
PKNG E). 

Diese Regelung würde die Möglichkeit unab-
hängiger Untersuchungen schaffen, deren Ergeb-
nisse anschließend an die Kommission geleitet 
werden. 

d) Darüber hinaus könnte überlegt werden, die PKK 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dauerhaft 
von einem Geheimdienstbeauftragten in Anleh-
nung an die Institution des/der Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages zu unterstützen. 
Damit könnte die parlamentarische Kontrolle der 
Geheimdienste wesentlich professionalisiert und 
verbessert werden. Ein vom Deutschen Bundestag 
gewählter Geheimdienstbeauftragter würde die 
PKK nicht überflüssig machen, sondern sie nach-
haltig unterstützen. So könnte dem Geheimdienst-
beauftragten das Recht eingeräumt werden, jeder-
zeit unangemeldet die Dienste aufzusuchen und 
auch zur Effizienz ihrer Arbeit Stellung zu neh-
men. Anstelle des Staatsministers bzw. der Präsi-
denten der Nachrichtendienste würde der Ge-
heimdienstbeauftragte der PKK unparteiisch über 
Vorgänge aus den Diensten berichten können. 
Eine auf Dauer geschaffene Institution eines 
Geheimdienstbeauftragten müßte mit einem ge-
eigneten rechtlichen und tatsächlichen Instrumen-
tarium ausgestaltet werden (Recht auf Aktenein-
sicht, Eingaberecht, Anhörung von Mitarbeitern 
der Nachrichtendienste, Mitarbeiterstab, insbeson-
dere EDV- Spezialisten, die selbständig Einblick 
in die elektronischen Datenprogramme der Nach-
richtendienste nehmen könnten, etc.). 

C. Das Untersuchungsverfahren 

Auch der Verlauf des Untersuchungsverfahrens weist 
Besonderheiten auf: 

Einsetzung und Verfahren der Untersuchungsaus-
schüsse gehören, gemessen an anderen Instrumen-
ten parlamentarischer Regierungskontrolle, zu den 
einschneidendsten, spektakulärsten und öffentlich-
keitswirksamsten Mitteln politischer Auseinanderset-
zung zwischen Parlament und Regierung, genauer 
zwischen Opposition und Regierung. Denn von dem 
Zeitpunkt an, in dem die parlamentarische Mehrheit 
die Rolle einnahm, die Regierung zu stützen und zu 
tragen, wurde das parlamentarische Kontrollrecht de 
facto nicht mehr von dem Parlament als Ganzem, 
sondern nur noch von der Opposition ausgeübt. Es 
liegt in der Konsequenz unseres parlamentarischen 
Systems, daß das Untersuchungsrecht in der Hand 
der parlamentarischen Mehrheit eine andere als die 
traditionelle Stoßrichtung erhält, weil die Mehrheit 
kaum Interesse entwickeln wird, die Untersuchungen 

gegen die von ihr getragene Regierung zu lenken. 
Schon früher hat sich verschiedentlich gezeigt, daß 
das Interesse der Parlamentsmehrheit an einer Unter-
suchung von zweifelhaften Vorgängen innerhalb der 
von ihr getragenen Regierung oder in den Reihen ih-
rer eigenen Abgeordneten geringer ist als das der 
Opposition. Diese grundsätzliche Rollenverteilung 
erlangt ein noch größeres Gewicht, wenn ein Unter-
suchungsausschuß wie der sogenannte „Plutonium-
Ausschuß", Regierungshandeln und -funktionen unter-
suchen muß, die unmittelbar im Bundeskanzleramt 
angesiedelt sind. Schon deshalb lag es naturgemäß 
nicht im Interesse der Vertreter der Mehrheitsfraktio-
nen, die Ermittlungsarbeit des Untersuchungsaus-
schusses zügig mitzugestalten. Im Gegenteil: Die Ko-
alitionsfraktionen setzten, um die „Angriffe" auf das 
Bundeskanzleramt auf Dauer als „stumpf" erschei-
nen zu lassen, auf das erlahmende Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesem ungeheuerlichen Vorgang. Die 
Koalitionsfraktionen waren deshalb von vorne herein 
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bemüht, die Arbeit des Ausschusses zu verzögern 
und zu erschweren. Die SPD-Fraktion sah sich 
schließlich sogar gezwungen, einen Versuch der Ko-
alitionsfraktionen, die Beweisaufnahme des Untersu-
chungsausschusses vorzeitig zu beenden, mit einem 
Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt abzuwehren. 

I. Untersuchungsauftrag 

Die Koalition unternahm bereits mit der Ausdehnung 
des Untersuchungsauftrages um Teil II. den Versuch, 
den eigentlichen Skandal der bewußten Inkaufnah-
me des Imports von erheblichen Mengen Nuklear-
materials durch deutsche Sicherheitsbehörden in den 
Hintergrund treten zu lassen. 
Angesichts der schweren Vorwürfe gegen den BND 
und Staatsminister Schmidbauer, die eine zügige 
Sachaufklärung geboten hätten, nutzte die Mehrheit 
diesen Teil des Untersuchungsauftrages dazu, die 
vorrangige Aufklärung der Vorgänge in dem Mün-
chener Plutoniumdeal zu verschleppen. 
Der Ausschußmehrheit diente die Erweiterung um 
Ziff. II zur Legitimation umfangreicher Sachverstän-
digenanhörungen im Untersuchungsverfahren. 
Derartige Ausdehnungen des Untersuchungsauftra-
ges und ihre Nutzung, die Aufklärung mißliebiger 
Sachverhalte zu verschleppen, sind in der parlamen-
tarischen Geschichte nicht unbekannt. Das Bundes-
verfassungsgericht hat sich bereits 1979 in einer Ent-
scheidung zu der Einsetzung eines Untersuchungs-
ausschusses in Schleswig-Holstein mit dieser Frage 
befassen müssen. Es kam zu dem Ergebnis, daß eine 
Erweiterung des Untersuchungsauftrages gegen den 
Willen der einsetzenden Minderheit nur bedingt und 
unter strengen Voraussetzungen zulässig ist (BVerf-
GE49, S. 70 ff., 88). 

Auch die CDU/CSU-Fraktion legte in der 8. Wahl-
periode einen Entwurf zu einem Gesetz über das 
Untersuchungsverfahren vor, in dem unter anderem 
die Regelung vorgesehen war, daß der Unter-
suchungsgegenstand gegen den Willen der Antrag-
steller weder ergänzt noch erweitert werden darf 
(Drs. 8/1181). 
Der gemeinsame Untersuchungsauftrag kam der 
Koalition auch für die spätere Argumentation vor dem 
Bundesverfassungsgericht gelegen. Nach ihrer An-
sicht würde der 1. Untersuchungsausschuß durch den 
gemeinsamen Untersuchungsauftrag keine Minder-
heitenenquete darstellen. Minderheitenrechte könn-
ten deshalb durch den von der Mehrheit bestimmten 
Verfahrensablauf nicht verletzt worden sein. 

II. Verschleppung von Zeugenvernehmungen 

„In der Tat kann schon eine bloße Verzögerung die 
Wirksamkeit parlamentarischer Kontrolle entschei-
dend in Frage stellen" (BVerfGE 49, S. 70 ff., 86). 
Die Verzögerung der Sachaufklärung nahm ihren 
Fortgang in der Terminierung der Zeugenverneh-
mungen. Schon in bezug auf die informatorische An-

hörungen des Leitenden Oberstaatsanwalts Emrich 
zeigte sich, daß es die Regierungskoalition mit der 
Aufnahme der Ermittlungsarbeit nicht eilig hatte. 
Zunächst wurde der Wunsch der SPD-Fraktion abge-
lehnt, den Zeugen Emrich bereits im Mai 1995 zu 
laden. In der schließlich am 22. Juni 1995 erfolgten 
Anhörung wurde deutlich, daß sich auch Zeugenfra-
gen an den Leiter der Staatsanwaltschaft angeboten 
hätten, diese wurden jedoch unter Hinweis auf den 
Beschluß einer informatorischen Anhörung trotz 
Sachdienlichkeit nicht zugelassen. 

Auch der zentrale Zeuge Schmidbauer wurde dem 
Untersuchungsausschuß durch die Ausschußmehr-
heit vorenthalten. Die SPD beantragte bereits in der 
ersten Beratungssitzung vom 1. Juni 1995 die Ver-
nehmung der bayerischen Staatsminister Dr. Beck-
stein, Leeb und des Staatsministers Schmidbauer 
noch vor der Sommerpause. Zusätzlich wurden zwei 
Sondersitzungen beantragt. Die Terminierungsan-
träge wurden von den Koalitionsfraktionen mit der 
Begründung eines zunächst erforderlichen Aktenstu-
diums und erforderlicher notwendiger Sachverstän-
digenanhörungen abgelehnt. 

Die Vernehmungen der Zeugen Dr. Beckstein und 
Leeb erfolgten erst am 28. September bzw. 24. No-
vember 1995. Auf den Zeugen Staatsminister 
Schmidbauer sollte der Ausschuß noch wesentlich 
länger warten müssen. Angesichts der massiven Vor-
würfe, die in der Öffentlichkeit wegen des Münche-
ner Plutoniumhandels gegenüber dem BND und der 
Bundesregierung erhoben wurden, wäre ein rascher 
Einstieg in die Sachaufklärung durch die politisch 
Verantwortlichen notwendig gewesen. Die Koali-
tionsfraktionen beschlossen jedoch statt dessen 
Sachverständigenvernehmungen und hofften darauf, 
daß in der verstreichenden Zeit das Interesse der 
Öffentlichkeit erlahmen würde. 

Ein erneuter Vorstoß der SPD-Fraktion, die Verneh-
mung des Zeugen Schmidbauer herbeizuführen, wur-
de in der Beratungssitzung des Ausschusses vom 22. 
Juni 1995 von der Koalition abermals abgelehnt. Auch 
der Terminierungsantrag der SPD-Fraktion vom 29. 
Juni 1995, der vorsah, Staatsminister Schmidbauer 
und den damaligen BND-Präsidenten Porzner am 28. 
September 1995 als Zeugen zu laden, wurde von der 
Koalition verworfen. Die Einvernahme sollte mit allen 
Mitteln immer weiter verzögert werden. 

Spätestens nachdem das am 17. Juli 1995 verkündete 
Urteil des Landgerichts München I schriftlich vorlag, 
wäre aufgrund der dort zu dem Handeln der Sicher-
heitsbehörden getroffenen Feststellung eine umge-
hende Vernehmung des Staatsministers Schmid-
bauer unerläßlich gewesen. Ein Antrag die Verneh-
mung des Zeugen Schmidbauer auf den 21. Septem-
ber festzulegen, wurde wiederum abgelehnt. 

Entsprechend wurde auch der Antrag der SPD-Frak-
tion in der Beratungssitzung am 26. Oktober 1995 
von der Koalitionsfraktion verworfen, der eine 
Ladung des Zeugen Staatsminister Schmidbauer am 
8. und 9. Februar 1996 zum Ziel hatte. 

Nachdem es die Regierungsfraktionen geschafft hat-
ten, den Staatsminister über 5 (!) Terminierungsan-
träge vor einer Zeugenvernehmung zu schützen, ver-
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suchten sie in der Beratungssitzung vom 29. Novem-
ber 1995, den Enquete-Teil des Untersuchungsauf-
trages vorzuziehen, um ihrer Verzögerungstaktik 
eine neue Legitimationsgrundlage zu verschaffen. 
Nach ihren Vorstellungen sollten zunächst umfang-
reiche Sachverständigenanhörungen zur Erörterung 
der Gefahren und Risiken der Nuklearkriminalität 
durchgeführt werden. 

Nachdem Staatsminister Schmidbauer wegen seiner 
möglichen Beteiligung am Münchener Plutonium-
deal in den Tagen vor Weihnachten 1995 öffentlich 
wieder in Bedrängnis geraten war, beantragte nun-
mehr auch die Mehrheit am 17. Januar 1996 nun-
mehr bereits die Ladung der Zeugen Porzner und 
Schmidbauer für den 18. bzw. 19 Januar 1996. Dieser 
Beschluß hinterließ den Eindruck, daß die Zeugen-
vernehmungen und deren Terminierungen nur noch 
formell in der Hand des Parlaments bzw. des Aus-
schusses lagen. Die Ausschußmehrheit hatte offen-
sichtlich nur noch die im Bundeskanzleramt getroffe-
nen Entscheidungen umzusetzen. 

Die Vernehmung der Zeugen spielte sich wie folgt ab: 
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Kon-
rad Porzner, wurde am Donnerstag, dem 18. Januar 
1996 von 9.30 bis 22.00 Uhr vernommen, ohne daß 
der Fragebedarf der Abgeordneten auch nur annä-
hernd erschöpfend behandelt werden konnte. Die 
Fortsetzung der Vernehmung des Präsidenten des 
Bundesnachrichtendienstes Konrad Porzner am Frei-
tag, dem 19. Januar 1996, wurde von den Koali-
tionsfraktionen unter Verletzung des Gebotes, eine 
in sich geschlossene und zusammenhängende Ver-
nehmung zu ermöglichen, abgelehnt. Statt dessen 
wurde am Freitag, dem 19. Januar 1996, um 10.15 
Uhr mit der Vernehmung des Staatsministers Schmid-
bauer begonnen. Das Eingangsstatement des Zeu-
gen Schmidbauer hat bereits zwei Stunden in An-
spruch genommen. Daran schloß sich eine bis in die 
Abendstunden des 19. Januar dauernde Befragung 
des Vorsitzenden an. Bis 19.00 Uhr war es der Oppo-
sition im Untersuchungsausschuß nicht möglich, den 
Zeugen zu befragen. 

Zu diesem Zeitpunkt war absehbar, daß eine ord-
nungsgemäße und seriöse Beweisaufnahme entspre-
chend den Regeln der Strafprozeßordnung, nicht 
mehr durchführbar war. Eine Weiterführung der Be-
fragung nach erfolgter fast neunstündiger Sitzung 
des Untersuchungsausschusses hätte den Schutzbe-
reich des § 136 a StPO berührt und damit bedeutet, 
eine unzulässige Vernehmung herbeizuführen. Die 
Mißachtung des § 136 a StPO durch den Unter-
suchungsausschuß hätte auch die Nichtverwertbar-
keit von Aussagen des Zeugen auf Fragen der Oppo-
sition zur Folge gehabt. Auch wäre der Ausschuß-
beschluß vom 1. Juni 1995, der ausdrücklich ein 
Fragerecht der einzelnen Abgeordneten und nicht 
lediglich des Vorsitzenden und der Fraktionen vor-
sieht, unterlaufen worden. 

Die Vernehmung von Staatsminister Schmidbauer wur-
de nicht etwa unmittelbar, wie es nach den Grundsät-
zen der Strafprozeßordnung, insbesondere der Kon-
zentrationsmaxime geboten gewesen wäre, fortgesetzt, 
sondern erst ein Jahr später, am 30. Januar 1997. 

Der Terminierungsantrag vom 31. Januar 1996 zur 
erneuten Ladung des Staatsministers Schmidbauer 
zum 1. Februar 1996 wurde abgelehnt. Gleiches 
widerfuhr einem weiteren Terminierungsantrag, der 
eine Vernehmung des Staatsministers am 9. Februar 
1996 vorsah. 

„Konsequenterweise" lehnte man auch die folgen-
den Anträge der SPD-Fraktion ab, die eine Fortset-
zung der Vernehmung zumindest bis zum April 1996 
sicherstellen sollten. Erwägungen einer zeitnahen 
Vernehmung, um auch der Opposition das Frage-
recht zu ermöglichen, wurden von der Koalition ver-
worfen. 

Im Ergebnis wurde damit zwei Jahre verhindert, daß 
der politisch zentral verantwortliche Minister in sei-
ner Eigenschaft als Zeuge von der Minderheit des 
Untersuchungsausschusses befragt werden konnte. 

Die Beweisaufnahme am 18. und 19. Januar 1996 ließ 
Fragen offen: 

- Wurde - auch unter Berücksichtigung der Dauer 
und des Ablaufes der Beweisaufnahme am Vortag -
mit der Fortsetzung der Vernehmung des Zeugen 
Bernd Schmidbauer am Abend des 19. Januar 
1996 gegen die für das Untersuchungsverfahren 
geltenden Grundsätze und die Rechte der Minder-
heit im Untersuchungsausschuß verstoßen? 

- Welche Risiken ergaben sich für die Erfüllung des 
Untersuchungsauftrages und die Verwertbarkeit 
von Zeugenaussagen, wenn ein Zeuge, wie in der 
Sitzung vom 18. Januar 1996 geschehen und für 
die Sitzung vom 19. Januar 1996 beabsichtigt, an 
ein und demselben Tag über viele Stunden hin-
weg bis weit in die Nacht hinein befragt wird? 

- Hat die Mehrheit im Untersuchungsausschuß das 
Recht, der Minderheit die zeitnahe Fortsetzung 
unterbrochener Vernehmungen von Zeugen zu 
verweigern, wenn es vor Abbruch der Verneh-
mung nicht mehr zu einer sog. offenen Fragerunde 
gekommen ist, bei der die Abgeordneten, außer-
halb der für die Fraktionen vereinbarten Zeitkon-
tingente Fragen an den Zeugen stellen können. 

III. Die Aktenübermittlung 

Dem Ausschuß wurden nicht nur zentrale Zeugen 
unverantwortlich lange vorenthalten, auch die Akten-
übermittlung vollzog sich äußerst zögerlich. In der 
Beratungssitzung vom 7. September 1995 wurde die 
schleppende Aktenübergabe vom Untersuchungs-
ausschuß sogar übereinstimmend beklagt. 

Am 12. Oktober 1995, mehr als fünf Monate nach 
dem Einsetzungsbeschluß des Bundestages, teilte 
das Bundeskanzleramt mit, daß nunmehr alle Akten 
zu Ziff. I des Untersuchungsauftrages vorlägen. 

Der BND mußte sogar noch im Dezember 1996 Akten 
zuleiten. Bei der Vernehmung des Leiters des BND-
Leitungsstabes, Oberst „Gilm", war bekannt gewor-
den, daß Protokolle einer Nachbesprechung der Lei-
tungsebene mit den unmittelbar befaßten Mitarbei-
tern existierten (49. Sitzung, Protokoll „Gilm", S. 96). 
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Da diese Schriftstücke dem Ausschuß nicht vorlagen, 
veranlaßte der neue BND-Präsident Geiger die Suche 
nach beweisrelevanten Aktenstücken, die dem Aus-
schuß vom BND noch nicht vorgelegt worden waren. 
Es fanden sich daraufhin wichtige Vermerke und 
Besprechungsprotokolle, die der BND dem Unter-
suchungsausschuß bisher nicht zur Verfügung ge-
stellt hatte. 

Das Bundeskanzleramt lieferte bereits am 1. Juni 
1995 dem 1. Untersuchungsausschuß einen ausführ-
lichen Bericht zum Münchener Plutoniumdeal. Die 
zugrundeliegenden Akten, die eine zügige eigen-
ständige Ermittlungsarbeit des Ausschusses ermög-
licht hätten, konnten aber nicht bereitgestellt wer-
den. 

Die Koalitionsfraktionen sahen dennoch keinen An-
laß, den beantragten „Vollständigkeitsbeschluß" in 
der Beratungssitzung vom 1. Juni 1995 mitzutragen. 
Dieser Beschluß hätte zumindest gewährleisten kön-
nen, daß der jeweilige Ressortleiter die Verantwor-
tung für die Vollständigkeit der Aktenübermittlung 
hätte übernehmen müssen. 

Dem Untersuchungsausschuß wurde auch die Ein-
sichtnahme in die Protokolle der Parlamentarischen 
Kontrollkommission zu den Beratungen zum Mün-
chener Plutoniumdeal verweigert (vgl. Koalitions-
bericht, Erster Teil, Erster Abschnitt, B., III., l.c)). 

Im Hinblick auf die bevorstehenden Erörterungen 
einer Neugestaltung der parlamentarischen Kontrolle 
der Geheimdienste hat die SPD-Fraktion verzichtet, 
dieses Anliegen gerichtlich durchzusetzen (vgl. 
Adrs. 254, vom 3. Dezember 1996). 

Darüber hinaus wurden dem Ausschuß beweiserheb-
liche Akten nicht nur zögerlich zugesandt, einzelne 
Aktenstücke wurden sogar exklusiv für den Aus-
schuß angefertigt. Diese dienten offensichtlich dem 
Zweck, die offizielle Darstellung des Geschehens in 
München zu untermauern und die Zeugenverneh-
mung der politisch Verantwortlichen im Vorfeld ab-
zusichern bzw. festzuschreiben. 

Während seiner Vernehmung mußte der Leiter des 
BND-Leitungsstabes, Oberst „Gilm", einräumen, daß 
sein Gedächtnisprotokoll vom 18. April 1995, in dem 
er seine Informationsweitergabe an Staatsminister 
Schmidbauer festhielt, faktisch ausschließlich für den 
Ausschuß gefertigt worden war (49. Sitzung, Proto-
koll „Gilm", S. 82). 

Mit dem Vermerk war im Vorfeld der ersten Verneh-
mung des Staatsministers sichergestellt, daß dieser 
nicht mehr zugeben mußte, als in diesem Vermerk 
festgehalten war. 

Andererseits wurde mit dem scheinbar zu internen 
Zwecken gefertigten Vermerk der Eindruck von 
Authentizität erweckt. 

So tauchen in einigen Vermerken aus der Zeit der 
Nachbereitung des Falles, z.B. bezüglich des Lager-
orts plötzlich „Theorien" auf, wie z.B. die sog. 
„Friedhofsvariante", von denen die unmittelbar mit 
den Ermittlungen befaßten Zeugen nie etwas gehört 
hatten und für die es auch aus der Zeit vor dem 
10. August 1994 keinerlei Anhaltspunkte gab. 

IV. Die Unterbrechung der Beweisaufnahme 

Nach der Vernehmung des Staatsministers hätte der 
Ausschuß unmittelbar mit den Vernehmungen der 
Zeugen Dr. Kohl, Bohl und „Liesmann" fortfahren 
müssen. 

Die Zeugenvernehmung von Bundeskanzler Dr. Kohl 
und Bundesminister Bohl sind ebenso wie die des 
V-Mann-Führers „Liesmann" bereits am 1. Juni 1995 
einstimmig beschlossen worden (Beweisbeschluß 13-1 
des 1. Untersuchungsausschusses vom 1. Juni 1995). 

Die Vernehmungen der vorgenannten, politisch zen-
tral verantwortlichen Zeugen war bereits mehrfach 
beantragt worden. 

Die SPD beantragte am 29. Januar 1996 die Verneh-
mung von Bundeskanzler Dr. Kohl für Februar bzw. 
März 1996 (Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion, 
ADrs. 186). 

Dieser Antrag, Bundeskanzler Dr. Kohl noch vor der 
Osterpause 1996 zu vernehmen, wurde mit Mehrheit 
abgelehnt (Protokoll der 28. [nichtöffentlichen] Sit-
zung des 1. Untersuchungsausschusses, S. 7). 

In Ausschußdrucksache 213 vom 12. März 1996 zur 
weiteren Arbeit des Untersuchungsausschusses er-
klärte der Sprecher der SPD-Fraktion im 1. Unter-
suchungsausschuß wiederum, daß für die SPD u. a. 
die Vernehmung des Bundeskanzlers Dr. Kohl und 
des Bundesministers Bohl vorrangig sei (ADrs. 213 
vom 12. März 1996). 

Eine Beratung der Ausschußdrucksache 213 wurde 
in der 36. (nichtöffentlichen) Sitzung auf den 17. April 
1996 vertagt (Protokoll der 36. [nichtöffentlichen] 
Sitzung des 1. Untersuchungsausschusses S. 7). 

In der Beratungssitzung vom 17. April 1996 wurde 
das Ergebnis der Obleutebesprechung betreffend die 
Erstellung eines Katalogs der noch zu vernehmenden 
Zeugen beraten. Der Sprecher der SPD-Fraktion 
betonte dabei, daß seine Fraktion dem vorgesehenen 
Vernehmungsprogramm bis zur Sommerpause 1996 
nur mit der Maßgabe zugestimmt habe, daß unmittel-
bar nach der Sommerpause die Vernehmung von 
Staatsminister Schmidbauer fortgesetzt werde und 
dann in zeitlichem Zusammenhang auch Bundes-
minister Bohl und Bundeskanzler Dr. Kohl gehört 
würden. Eine Verschleppung der Vernehmung dieser 
Zeugen werde nicht mehr hingenommen (Protokoll 
38. [nichtöffentliche] Sitzung des 1. Untersuchungs-
ausschusses vom 17. April 1996, S. 4). 

In der Sitzung des 1. Untersuchungsausschusses vom 
15. Januar 1997 wurde seitens der SPD-Fraktion die 
Terminierung der Vernehmung der Zeugen „Lies-
mann", Bundesminister Bohl und Bundeskanzler 
Dr. Kohl beantragt. Unter Hinweis auf den noch zu 
fassenden Beschluß zur Erarbeitung eines Berichts-
entwurfs wurde der Antrag von der Mehrheit abge-
lehnt. 

Die gemäß Art. 44 GG i.V.m. der Strafprozeßordnung 
für ein Untersuchungsverfahren geltende Konzentra-
tionsmaxime, nach der die Untersuchungen zügig 
und ohne längere Unterbrechungen durchzuführen 
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sind, wurde wiederum unterlaufen. Sachliche Grün-
de für eine (längere) Unterbrechung lagen nicht vor. 
Der unverzüglichen Fortsetzung der Beweisaufnah-
me standen nur die politischen Interessen der Koali-
tion entgegen. Rechtlich war sie zwingend geboten. 

Das Vorgehen der Ausschußmehrheit ist bereits 
objektiv, d.h. unabhängig von subjektiven Zielset-
zungen der Ausschußmehrheit, als Verstoß gegen 
das parlamentarische Minderheitsrecht aus Art. 44 
Abs. 1 GG zu werten, weil es an jeglicher kalkulier-
baren Befristung fehlte. Wäre eine solche Befristung 
durch Beschluß erfolgt, dann wäre einigermaßen 
abschätzbar gewesen, ob und inwieweit die Beweis-
aufnahme auch tatsächlich noch hätte fortgesetzt 
werden können. 

Bei der gegebenen Beschlußlage war für die Minder-
heit nur noch der Weg zum Bundesverfassungs-
gericht möglich. Ohne diesen Antrag wäre auch für 
die Mehrheit keine Veranlassung gegeben gewesen, 
die Beweisaufnahme - wie geschehen - wieder auf-
zunehmen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dann auch in sei-
ner Entscheidung vom 16. Juli 1997 den Erlaß einer 
Einstweiligen Anordnung zum damaligen Zeitpunkt 
zwar noch nicht für gegeben angesehen. Dies wurde 
unter anderem aber damit begründet, daß der Senat 
davon ausging, daß Ende September 1997 im Aus-
schuß über die Vernehmung weiterer Zeugen ent-
schieden werden würde. Hierdurch wurde der Druck 
auf die Bundesregierung immens erhöht. Hätte die 
Regierungskoalition im September 1997 weitere Ver-
zögerungsstrategien bei der Fortsetzung der Beweis-
aufnahme eingesetzt, hätte sie unter dem Damokles-
schwert einer Karlsruher Entscheidung gestanden. 
Das Ziel der SPD, die Vernehmung der Zeugen 
Dr. Kohl, Bohl und des Geheimdienstlers „Liesmann" 
noch rechtzeitig vor Ende der Legislaturperiode her-
beizuführen, war damit erreicht. Darüber hinaus hat 
der Senat in seinem Beschluß angekündigt, daß er 
sich im noch ausstehenden Hauptsacheverfahren mit 
der Frage auseinandersetzen werde, ob durch die 
Vorgehensweise der Regierungskoalition im Pluto-
nium-Untersuchungsausschuß die „Wirksamkeit der 
parlamentarischen Kontrolle in verfassungsrechtlich 
unvereinbarer Weise gefährdet wird bzw. worden ist. 

V. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen 
Regelung des Untersuchungsverfahrens 

Im Ergebnis wurde durch die Art und Weise in der 
die Koalitionsvertreter mit Hilfe ihrer verfahrens-
leitenden Mehrheit die Ermittlungsarbeit des Unter-
suchungsausschusses bestimmten, erneut deutlich, 
daß ein Gesetz zum Verfahren von Untersuchungs-
ausschüssen dringend erforderlich ist, um Sinn und 
Zweck eines Untersuchungsverfahrens zu gewähr-
leisten. 

Der Beschluß der Mehrheitsfraktionen vom 15. Janu-
ar 1997, die Beweisaufnahme zu unterbrechen, hat 
eine neue Qualität der Verschleppung und der Ver-
zögerung eines Ausschußverfahrens erreicht. Die 
Ausschußarbeit mit Hilfe eines Zwischenberichtes 

gegen den Willen der Einsetzungsminderheit zu-
nächst zu verzögern, um dann zu einem späteren 
Zeitpunkt zu entscheiden, ob - je nach politischer 
Durchsetzbarkeit bzw. öffentlicher Reaktion - die 
Ermittlungsarbeit unter inhaltlicher Eingrenzung 
fortgeführt oder gänzlich beendet wird, stellt eine 
völlig neuartige Ausnutzung der verfahrensbeherr-
schenden Mehrheit gegenüber der Einsetzungs-
minderheit dar. 

Die erkennbare Dramaturgie dieses Untersuchungs-
verfahrens droht auf jede künftige skandalindizierte 
Kontrollenquête zu passen: Zunächst wird von Seiten 
der verfahrensleitenden Mehrheit auf parlamentari-
schen Konsens, Verhandlungen, sachliches Einver-
nehmen und eine ablenkende Erweiterung des 
Untersuchungsgegenstandes gesetzt. Dies kostet 
Zeit und nimmt dem Verfahren die Schärfe. Dann, im 
eigentlichen Untersuchungsverfahren, wird mit dem 
Mechanismus der Mehrheitsentscheidung auf Zeit 
gespielt und auf das Erlahmen der öffentlichen An-
teilnahme gesetzt. Schließlich wird bei Erreichen der 
neuralgischen Punkte die Notbremse gezogen und 
eine Aufarbeitung des Materials der Beweisaufnah-
me durch das Ausschußsekretariat in Auftrag gege-
ben, was mindestens ein dreiviertel Jahr in Anspruch 
nimmt. 

Um künftig die Effektivität und Qualität der Regie-
rungskontrolle durch Unterschungsausschüsse zu 
gewährleisten, ist daher die gesetzliche Absicherung 
der Verfahrensrechte des zur Einsetzung befugten 
Minderheitenquorums unerläßlich. 

Ein entsprechendes Untersuchungsausschußgesetz 
sollte darüber hinaus Regelungslücken hinsichtlich 
des Sitzungsablaufes, des Geheimschutzes, der Bei-
ziehung von Akten und der Durchführung von 
Zeugenvernehmungen schließen. 

Ohne eine gesetzliche Grundlage ist die Einset-
zungsminderheit bei der Regelung des Verfahrens-
ablauf vom guten Willen der Regierungsfraktion 
abhängig. Durch Mehrheitsbeschlüsse kann diese 
das Verfahren in ihrem Sinne ohne Einflußmöglich-
keiten der Opposition steuern. 

So läuft beispielsweise das Beweisantragsrecht der 
Minderheit in § 12 II der IPA-Regeln ohne eine ent-
sprechende Befugnis zur Festlegung der Terminie-
rung der Beweiserhebung nahezu leer, wenn die 
Mehrheitsfraktion dazu entschlossen ist, die Durch-
führung der Beweiserhebung weitmöglichst zu ver-
schleppen. 

Der parlamentarischen Kontrolle dienlich wäre eine 
Verknüpfung des Beweisantragsrechtes des § 12 der 
IPA-Regeln mit der Terminierung der Beweiserhe-
bung. Eine gleichwertige Alternative wäre eine Re-
gelung in Anlehnung an § 28 GOBT. Den Fraktionen 
würde damit das Zeugenbenennungsrecht ein-
schließlich ihrer Terminierung gemäß ihrer Stärke im 
Deutschen Bundestag zugewiesen. So könnte die 
Mehrheit Terminierungen von Zeugenvernehmun-
gen nicht mehr unbegrenzt hinausschieben. 

Ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeit der Ein-
setzungsminderheit vom Willen der Ausschußmehr-
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heit ist die Anwendung von Zwangsmitteln oder z.B. 
die Vereidigung von Zeugen. 

Der Mehrheit mag die Durchsetzung solcher strafpro-
zessualen Maßnahmen nicht immer gelegen sein, die 
Sachaufklärung eines Untersuchungsverfahrens könn-

ten sie gleichwohl befördern. Der Einsetzungsminder-
heit im Sinne von Art. 44 GG sollte daher im Untersu-
chungsverfahren durch ein eigenständiges Antrags-
recht an den Ermittlungsrichter des BGH die Möglich-
keit gegeben werden, die entsprechende Anwendung 
strafprozessualer Maßnahmen durchzusetzen. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Abweichender Bericht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

A. Anlaß und Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses „Plutonium" 

Am 10. August 1994 stellte das Bay. LKA auf dem 
Flughafen München Erding 363 Gramm hochange-
reichertes Plutonium als Teil eines 560 Gramm schwe-
ren Uran/Plutoniumgemischs sowie 201 Gramm 
Lithium 6 sicher. Das radioaktive Material war - den 
Ermittlungen zufolge - im Koffer an Bord einer Passa-
giermaschine der Lufthansa von Moskau nach Mün-
chen geschmuggelt worden. Zwei der Tatbeteiligten, 
Justiniano Torres Benitez und Julio Oroz Eguia, 
wurden auf dem Flughafen und ein dritter, Javier 
Bengoechea Arratibel, wenig später in seinem Mün-
chener Hotel festgenommen und später zu Gefäng-
nisstrafen verurteilt. 

In seiner Ausgabe vom 10. April 1995 erhob „Der 
Spiegel" (Dokument Nr. 1) den Vorwurf, der BND 
habe gemeinsam mit den bayerischen Ermittlungs-
behörden diesen Münchener Plutoniumfall von An-
fang an inszeniert. Insbesondere der ehemalige spa-
nische Guardia-Civil-Polizist und V-Mann des BND 
Rafael Ferreras Fernandez (alias „Rafa") sollte ge-
meinsam mit dem BND-Beamten Willy Weitzel (alias 
Liesmann, Adrian oder auch Michael Brandon) und 
dem bayerischen LKA-Beamten „Walter Boeden" die 
Schmuggler zu ihrer Tat verleitet haben. Dies sei 

auch dem BND bekannt gewesen und von ihm ge-
deckt worden. 

Da die Bundesregierung diese Vorwürfe nicht ent-
kräften konnte, beantragte die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN am 24. April 1995 die Einsetzung 
eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
mit dem Auftrag, die Verantwortung der Bundes-
regierung und des BND für den Münchener Plutoni-
umfall sowie die Umstände der vorausgegangenen 
Schmuggelfälle von Nuklearmaterial (u. a. Plutonium 
in Tengen im Mai 1994 und hochangereichertes Uran 
in Landshut im Juni 1994) zu klären (BT-Drs. 13/1176). 
Es folgten Einsetzungsanträge der SPD (BT-Drs 13/ 
1196) sowie der Koaütonsfraktionen CDU/CSU und 
FDP (BT-Drs. 13/1202). Der 13. Deutsche Bundestag 
hat am 11. Mai 1995 den 1. Untersuchungsausschuß 
„Plutonium" eingesetzt (BT-Drs 13/1323). 

Auf Antrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN beschloß der Bayerische Landtag 
am 26. Oktober 1995 ebenfalls die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses zur „Aufklärung der Tä-
tigkeit bayerischer Behörden in Fällen von Nuklear-
kriminalität". 

B. Zusammenfassende Bewertung 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN teilen überwiegend die 
im Ausschußbericht getroffenen Feststellungen. In 
Teilbereichen ergeben sich jedoch Divergenzen, so 
daß wir den hier vorliegenden Minderheitenbericht 
erstellt haben. 

Das Ergebnis der parlamentarischen Untersuchung 
des Münchener Plutoniumfalles zeigt in erschrecken-
der Deutlichkeit, zu welchen Fehlleistungen geldgie-
rige V-Leute und Mitarbeiter von Geheimdiensten 
wie dem BND in der Lage sind. Aber auch die betei-
ligten Ermittlungsbehörden haben den in seinem 
Gefährdungspotential unkalkulierbaren Plutonium-
transport im Koffer von Moskau nach München be-
wußt in Kauf genommen, statt ihn durch rechtzeitige 
Information der russischen Behörden zu verhindern. 
Diese unverantwortliche Vorgehensweise wurde von 
den verantwortlichen Politikern als großer Erfolg ge-
feiert und auch im nachhinein noch politisch unter-

stützt. Die Münchener Aktion war das Ergebnis einer 
gezielten Provokation von V-Leuten wie der „nach-
richtendienstlichen Verbindung" des BND „Rafa", 
der in seinem Handeln vom BND-Beamten Willi 
Weitzel (alias Liesmann/Adrian) sowie dem Bay. 
LKA-Beamten Walter „Boeden" tatkräftig unterstützt 
wurde. Weder die 3-Gramm-Plutoniumprobe, noch 
die später aus Moskau per Lufthansa-Passagierma-
schine eingeflogenen 363 Gramm Plutonium wären 
ohne die Provokation von V-Leuten und ohne finan-
zielle und logistische Hilfestellung der beteiligten Be-
hördenvertreter nach München transportiert worden. 

Als eine notwendige Konsequenz auch aus diesem 
Skandal - wie bereits aus früheren BND-Skandalen -
fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
schrittweise Auflösung des Bundesnachrichtendien-
stes (vgl. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, BT-Drs 13/4374, Dokument Nr. 173). 
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C. Verlauf des Untersuchungsverfahrens 

Die Arbeit des 1. Untersuchungsausschusses „Pluto-
nium" zeigte erneut, wie dringend der Deutsche 
Bundestag ein eigenes Gesetz über Einsetzung und 
Verfahren von Untersuchungsausschüssen benötigt. 
Die gegenwärtige Praxis wird dem Anspruch an Un-
tersuchungsausschüsse nicht gerecht. Die Mehr-
heitsverhältnisse im Parlament und damit auch im 
Untersuchungsausschuß standen auch in diesem 
Untersuchungsausschuß einer sachgerechten Auf-
klärungsarbeit im Wege. Zwar können Unter-
suchungsausschüsse auf Antrag eines Viertels der 
Mitglieder des Deutschen Bundestages eingesetzt 
werden - die praktische Arbeit dieses Gremiums 
wird jedoch von der Mehrheit bestimmt. So litt auch 
dieser Untersuchungsausschuß „Plutonium" unter 
der Tatsache, daß die Koalitionsmehrheit nicht im 
wünschenswerten Maße an einer tatsächlichen Auf-
klärung der zu untersuchenden Sachverhalte interes-
siert war. Zwar wurden im 1. Untersuchungsaus-
schuß „Plutonium" die meisten Beweisanträge der 
Opposition einvernehmlich beschlossen; über die 
Reihenfolge der Zeugenvernehmungen bestimmte 
die Regierungskoalition jedoch eher willkürlich und 
nicht unbedingt im Sinne einer systematischen und 
zügigen Aufklärung. 

Deutlich wird dies im Ablauf der Vernehmung des 
Geheimdienstkoordinators Bernd Schmidbauer. Die 
Vernehmung dieses Zeugen wurde zwar gleich mit 
dem ersten Beweisantrag im Juni 1995 beschlossen; 
bis zum Beginn seiner Vernehmung am 19. Januar 
1996 sollten jedoch sieben Monate und bis zu ihrem 
Abschluß am 30. Januar 1997 ein weiteres Jahr ver-
gehen. Alle vorherigen Terminierungsanträge der 
Opposition wurden mit wechselnder Begründung 
seitens der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Der Termi-
nierung zum 19. Januar 1996 war die von einem 
breiten Medieninteresse begleitete Zeugenaussage 
des vom BND in Spanien angeworbenen V-Mannes 
„Rafa" am 7./8. Dezember 1995 vorausgegangen. 
„Rafa" hatte im Zusammenhang mit der Anbahnung 
des Münchener Plutoniumschmuggels schwerwie-
gende Vorwürfe gegen den BND erhoben. Eine von 
der Opposition beantragte zeitnahe Sondersitzung 
des Untersuchungsausschusses, in der der damalige 
BND-Präsident Konrad Porzner und Staatsminister 
Bernd Schmidbauer auf die von „Rafa" gegen den 
BND erhobenen Vorwürfe direkt hätten reagieren 
können, wurde von der Koalitonsmehrheit abge-
lehnt. 

Statt also dem zuständigen Bundestagsgremium 
Rede und Antwort zu stehen, veranstaltete Bernd 
Schmidbauer am 15. Dezember 1995 lieber eine Pres-
sekonferenz. Zum Zwecke ihrer Verwendung als 
Pressemitteilung ließ Schmidbauer tags zuvor be-
stimmte, bis dahin als Geheim bzw. VS-Vertraulich 
eingestufte Akten vom BND entsperren (Dokument 
Nr. 141). Auch wenn BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

diese ungewöhnliche Offenheit im Bundeskanzler-
amt ausdrücklich begrüßen, bleibt doch festzustellen, 
daß die Einstufung von Unterlagen als Geheim- oder 
Verschlußsache durch die Bundesregierung und den 
ihr nachgeordneten BND willkürlich geschah und 
viel mit Tagespolitik, aber sehr wenig mit übergeord-
netem Staatsinteresse zu tun hatte. 

Erst nachdem Kanzleramtsminister Friedrich Bohl 
in einem Brief an den Vorsitzenden des 1. Untersu-
chungsausschusses eine baldige Anhörung des Zeu-
gen Schmidbauers verlangt hatte - und damit als 
Regierungsvertreter direkt auf die Terminplanung 
und Arbeit des Ausschusses Einfluß nahm (Doku-
ment Nr. 174) -, gewährte die Koalitonsmehrheit 
endlich eine Terminierung der Zeugenvernehmun-
gen des Geheimdienstkoordinators Bernd Schmid-
bauer und des damaligen BND-Präsidenten Konrad 
Porzner. 

Statt durch eine zügige Beweisaufnahme und Zeu-
genvernehmung die Arbeit des Untersuchungsaus-
schusses zu seinem Abschluß zu führen, entschloß 
sich die Koalition, nach der Fortsetzung der Ver-
nehmung des Zeugen Schmidbauer zunächst einen 
Zwischenbericht anfertigen zu lassen und die Be-
weisaufnahme vom Februar bis September 1997 zu 
unterbrechen. 

Als äußerst hinderlich für die Tätigkeit des 1. Unter-
suchungsausschusses erwies sich die Tatsache, daß 
die Staatsanwaltschaft Augsburg mit der Weiterfüh-
rung ihrer Ermittlungen gegen den für die Aufklä-
rung des Plutoniumfalles zentralen Zeugen Willy 
Weitzel (alias Liesmann) wartet, bis der Ausschuß 
seine Tätigkeit beendet hat. Damit wurde es dem 
Zeugen Weitzel (alias Liesmann) erleichtert, sich auf 
sein Recht auf Aussageverweigerung zu berufen. 

Entsperrung  von  Akten 

Als Geheim oder VS-Vertraulich eingestufte Akten-
teile wurden teilweise erst kurz vor der Einvernahme 
eines bestimmten Zeugen entsperrt und zur Verwen-
dung in einer öffentlichen Sitzung des 1. Untersu-
chungsausschusses zur Verfügung gestellt, so daß 
diese Unterlagen oft nicht mehr in der Vorbereitung 
der Zeugenbefragung in der notwendigen Weise be-
rücksichtigt werden konnten. Einzelne Dokumente 
wurden zunächst der Presse und erst später dem 
Ausschuß zur Verfügung gestellt. So konnten die 
Ausschußmitglieder den Inhalt eines russischen 
Rechtshilfeersuchens - in dem die russischen Ermitt-
ler im wesentlichen um die Vernehmung des Plutoni-
umschmugglers Torres Benitez baten - in bestimmten 
Zeitungen lesen, bevor es von der Bundesregierung 
den Ausschußmitgliedern mit der Einschränkung 
„nur für den Dienstgebrauch" zur Verfügung gestellt 
wurde. 
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In einem Fall sah sich der Ausschuß aufgrund der 
nach wie vor geltenden Geheimhaltung der Orginal-
unterlagen genötigt, auf das vom BND offenbar be-
vorzugte Münchener Magazin FOCUS zu verweisen 
(vgl. Kapitel Ursprünge des Plutoniumgeschäfts, 
Erster Teil Zweiter Abschnitt A I 2, S. 68). 

Teilweise nahm die Geheimhaltungspraxis absurde 
Züge an. So wurde in einzelnen Fällen in den offenen 
Unterlagen mittels eines entsprechenden Fehlblatts 

mit dem Verweis: „Das chronologisch hier einzuord-
nende Dokument mit der VS-Einstufung VS-vertrau-
lich ... befindet sich im gesonderten VS-Band" auf 
die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
verwiesen. Dort fand sich jedoch statt des erhofften 
Dokuments wiederum der gleiche Verweis. Dies be-
deutet, daß nicht alle vorhandenen Unterlagen auch 
wirklich zugänglich gemacht wurden. In anderen 
Fällen wiesen die nur in der Geheimschutzstelle zu-
gänglichen Akten weiterhin Schwärzungen auf. 

D. Atomschmuggei - das Ergebnis gezielter Provokationen 

Ein Markt für illegal angebotenes Nuklearmaterial 
konnte bisher in der Bundesrepublik nicht fest-
gestellt werden. Weder das Auswärtige Amt noch 
das für Nuklearkriminalität zuständige BKA oder 
der BND verfügen - nach übereinstimmenden Aus-
sagen - über Erkenntnisse, denen zufolge als prolife-
rationswillig eingeschätzte Staaten sich darum be-
müht hätten oder bemühen, über Mafia-Gruppierun-
gen oder andere kriminelle Strukturen nukleares 
Material oder gar Kernwaffen zu erwerben. Dies er-
gibt sich aus den dem 1. Untersuchungsausschuß zur 
Verfügung gestellten Unterlagen ebenso wie aus den 
Aussagen von Zeugen und Sachverständigen. Selbst 
auf hartnäckiges Befragen hin vermochte der drin-
gend nach neuen Aufgaben suchende BND keinen 
Fall zu schildern, in dem es für angebotenes hoch-
angereichertes Uran oder gar Plutonium ernsthafte 
Abnehmer gegeben hätte. Statt dessen rekrutierten 
sich die Scheinaufkäufer ausschließlich aus dem 
Bereich der Polizei, des BND und der Medien, wobei 
V-Leute und verdeckte Ermittler auch nach Ansicht 
der Gerichte als Provokateure agierten. So erklärte der 
mit der Verfolgung von mehreren „Nuklearschmug-
gelfällen" betraute Münchener Oberstaatsanwalt 
Helmut Meier-Staude als Zeuge vor dem 1. Untersu-
chungsausschuß auf die Frage, ob es „außerhalb von 
verdeckten Ermittlern, Journalisten oder sonstigen 
Personen aus dem weitesten Umfeld von Sicherheits-

behörden" einen Käufermarkt gebe: „Ich weiß, daß 
der Anbieterdruck maßgebend ist und das Hoffen 
der Anbieter darauf, daß jemand die Ware abnimmt" 
(51. Sitzung, Protokoll Meier-Staude S. 61). 

Auch die Sicherstellung von 189 Uranpellets auf dem 
Autobahnrastplatz Fürholzen am 4. Juh 1994 (all-
gemein als „Fall Landshut" bezeichnet) und der da-
mit im Zusammenhang stehende Aufgriff von 3,6 kg 
hochangreichertem Uran im Dezember 1994 in Prag 
durch die tschechische Polizei war den Akten zufolge 
jedoch das Ergebnis einer Provokation, an der auch 
der bayerische LKA-Beamten Walter „Boeden" be-
teiligt war (siehe V. „Bewertung der Rolle des ,nicht 
offen ermittelnden Polizeibeamten' und des BND 
durch die Gerichte", S. 272). 

Im Urteil zum Münchener Plutoniumprozeß (Doku-
ment Nr. 4) findet sich ein deutlicher Hinweis auf die 
Tatprovokation. Dort heißt es: 

„... Auch insofern ist also jedenfalls zugunsten 
der Angeklagten - von einer Tatprovokation im 
Sinne einer Bestärkung der nicht unwilligen, son-
dern tatbereiten Täter auszugehen. Es handelt sich 
bei dem Vorgehen der Ermittlungsbehörden zwar 
um ein intensives, aber noch zulässiges Einwirken 
auf den Täterwillen. " 

E. Der Münchener Plutoniumfall 

I. Die „spanische Vorgeschichte" 
des Münchener Plutoniumfalls 

Im Frühjahr 1993 warb der BND in Madrid den in 
Malaga wohnenden V-Mann Uwe Erich Karsten 
Schnell als Quelle an. Er erhielt den Decknamen 
„Roberto". Für das BKA und spanische Polizeidienst-
stellen war Schnell bereits seit Jahren als V-Mann im 
Rauschgiftbereich tätig. Die Anwerbung „Robertos" 
für den BND wurde vom damaligen Leiter der Ab-

teilung Beschaffung, Volker Foertsch, am 13. Mai 
1993 nachträglich gebilligt (51. Sitzung, Protokoll 
Foertsch, S. 65). 

Im August 1993 vermittelte Schnell der Madrider 
BND-Residentur einen ersten Kontakt zu dem dama-
ligen Mitglied einer Spezialabteilung zur Rauschgift-
bekämpfung in der Guardia Civil, Rafael Ferreras 
Fernandez, genannt „Rafa". In Kreisen der V-Leute 
von BND und BKA war in der fraglichen Zeit 1993/94 
offenbar der Eindruck entstanden, daß deutsche 
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Sicherheitsbehörden außer an spektakulären Auf-
griffen von Rauschgift ein besonderes Interesse am 
„Nuklearschmuggel" hatten und angeblich bereit 
waren, dies fürstlich zu honorieren. 

Auch der bis dahin überwiegend von Spanien aus als 
V-Mann im Rauschgiftbereich u.a. für spanische 
Polizeieinheiten und für das deutsche BKA tätige 
Erich Uwe Karsten Schnell (alias „Roberto"), ver-
suchte das BKA für einen Nuklearschmuggelfall zu 
begeistern. „Roberto" behauptete am 18. März 1994 
gegenüber dem BKA, es befänden sich zwei Kilo-
gramm Plutonium in Deutschland. 

Am 29. März 1994 teilte „Roberto" mit, daß Verkaufs-
gespräche in Frankfurt/Main geplant seien (BKA-
Präsident Zachert lt.Protokoll des Innenausschusses 
vom 27. April 1995, S. 2). Diese fanden jedoch nicht 
statt. Da (fälschlicherweise) angenommen wurde, 
das Material befände sich bereits in Deutschland, 
nahm die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am 
13. April 1994 ihre Ermittlungen auf. Seitens des 
BKA wurde die V-Person „Roberto" instruiert, keine 
Aktivitäten für einen möglichen Import des Plutoni-
ums nach Deutschland zu entfalten. Damit schied 
das BKA als „Auftraggeber" für Plutonium-Importe 
aus. Folglich wandte sich der V-Mann „Roberto" nun 
an seinen neuen Auftraggeber BND. 

Bei einem der Treffen mit dem BND in Madrid er-
wähnte „Roberto" im Oktober 1993 erstmals ein an-
geblich bevorstehendes Geschäft mit Plutonium. Die 
Beschaffung dieses Materials sei allerdings nicht so 
einfach und er müßte zu diesem Zweck nach Rußland 
reisen. Zu einem späteren Zeitpunkt erwähnte „Ro-
berto" im Zusammenhang mit dem Plutoniumge-
schäft einen Autovermieter aus Madrid mit Namen 
Tejero Robledo sowie eine russische Firma namens 
„AVIA-EXPORT", die von russischen Offizieren ge-
führt werde und Waffengeschäfte betreibe. 

Am 25. November 1993 forderte die BND-Zentrale in 
Pullach die BND-Residentur in Madrid auf, ihren 
„Roberto" anzuweisen, sich auf die Rauschgiftszene 
und auf den Bezug von Sachinformationen zu kon-
zentrieren. Damit schien auch der BND ein „Pluto-
niumgeschäft" abzulehnen. 

Im Mai 1994 warb die Madrider BND-Residentur den 
inzwischen aus dem Dienst der Guardia Civil aus-
geschiedenen Rafael Ferreras Fernandez (genannt 
„Rafa") als „Nachrichtendienstliche Verbindung 
(NDV)" an. „Rafa" brachte das Thema „Plutonium" 
erneut beim BND ein. 

Daß dieses Vorgehen „Rafas" praktisch eine Fortset-
zung der vorangegangenen Bemühungen „Rober-
tos" darstellte, bestätigte auch der damalige Leiter 
der Abteilung I (Beschaffung) im BND, Volker 
Foertsch. Er sagte bezogen auf eine von ihm verfaßte 
Bewertung vom 11. und 12. April 1995 folgendes aus: 

„Ich hatte den Eindruck aus diesen beiden Tagen, 
daß zunächst der Roberto mit diesen Informatio-
nen an die Madrider Residentur herangegangen 
ist, und als er dann aus Gründen, die mir zu der 
Zeit noch nicht so ganz klar waren, sich selbst aus 
dem Verkehr zog (...), tauchte fast anschließend 
Rafa mit einer, wie es mir schien, Fortsetzung des 

Sachverhaltes auf. Eigentlich hatte ich zu der Zeit 
und auch jetzt noch soweit... die Ansicht, daß sich 
die Behörden untereinander hätten verständigen 
sollen, (...) wir hätten klarer fragen können beim 
Bundeskriminalamt, was mit Roberto ist" [51. Sit-
zung, Protokoll Foertsch, S. 66). 

Im Frühjahr 1994 fanden in Madrid verschiedene Ge-
spräche zwischen den spanischen Geschäftsleuten 
Jose Fernandez Martin, Julian Tejero Robledo und 
dem später in München wegen des Plutonium-Deals 
verurteilten Javier Arratibel Bengoechea statt. Ziel 
war es, Plutonium für einen unbekannten Auftrag-
geber zu besorgen. 

Die schließlich erfolgte Verlagerung des Geschehens 
von Madrid nach München erklärte Bengoechea da-
mit, daß „der Deutsche" - eine Person, deren Identi-
tät nicht geklärt werden konnte - gesagt habe, ein 
nächstes Treffen könne nur in München erfolgen, 
weil ihm dort ein Labor zur Verfügung stehe. 

II. Kein Hinweis auf „Plutoniumlager" 
in Deutschland 

Aus der polizeilichen Telefonüberwachung der nach 
München gelockten Schmugglergruppe ging zwei-
felsfrei hervor, daß Plutonium aus Moskau bzw. Ruß-
land besorgt und nach München geschafft werden 
sollte. Es wurden - wie zunächst in der ARD-Sen-
dung „Monitor" veröffentlicht - sogar verschiedene 
Varianten eines „Plutonium-Pendel-Verkehrs" zwi-
schen Moskau bzw. Kiew und München erwogen. 
Dieses Faktum war angeblich weder der Leitungs-
ebene des BND noch im Bundeskanzleramt rechtzei-
tig bekannt. Der Koordinator der Nachrichtendienste, 
Staatsminister Bernd Schmidbauer, behauptete in 
seinen Zeugenaussagen, er habe vor dem 10. August 
1994 keine Kenntnis der entsprechenden Täteraussa-
gen in Telefongesprächen und Verhandlungen mit 
dem Scheinaufkäufer „Boeden" erhalten. 

Auf die Frage des Abgeordneten Manfred Such 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Wo sagen die Täter 
,Das Material befindet sich an einem anderen Lager-
ort als Rußland oder Moskau?' " antwortete der Zeu-
ge Bernd Schmidbauer: 

„Herr Such, das ist gar nicht mein Problem. Das 
mag schon sein, daß einer der Täter oder keiner 
der Täter dies gesagt hat. Das wäre auch anzuneh-
men,- denn der Hintergrund, den wir über die Täter 
haben, sagt ja deutlich, daß sie dieses Material ir-
gendwoher beschafft haben. ... Die Frage war nur: 
Wieviel ist bereits beschafft gewesen und lagert 
auf deutschem Boden, und wieviel wären sie zu ir-
gend einem Zeitpunkt bereit gewesen zu holen, 
größere Menge, 3, 4, 11 Kilo?" (65. Sitzung, Proto-
koll Schmidbauer, S. 65). 

Schmidbauer erklärte weiter, er habe „die Tonband-
protokolle weder gelesen noch abgehört" (65. Sit-
zung, Protokoll Schmidbauer, S. 62). 

Die Zeugen aus der Leitungsebene des BND - auf 
deren Mitteilungen Bernd Schmidbauer sich stützte -
versuchten den Eindruck zu erwecken, als sei bis zur 
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Festnahme der Schmuggler und der Beschlagnahme 
des Plutoniumkoffers am 10. August 1994 unklar ge-
wesen, ob diese Personen nicht doch schon Plutoni-
um irgendwo in Deutschland gelagert hatten. 

Dem widersprechen die Aussagen so unterschied-
licher Zeugen wie Bengoechea (verurteilter Mittäter), 
Edtbauer (Polizeibeamter), Fügmann (Staatsanwalt) 
und „Rafa", (NDV des BND). Sie lassen nur den ge-
genteiligen Schluß zu: Allen Beteiligten mußte klar 
sein, daß es kein irgendwo in Deutschland vagabun-
dierendes Nuklearmaterial gab, dessen die Behörden 
zum Schutze der Bevölkerung hätten habhaft werden 
müssen, sondern daß das Plutonium aus Moskau, aus 
Rußland oder sonst woher besorgt und nach Mün-
chen geschafft werden sollte. 

Dies bestätigte auch der Münchener Staatsanwalt 
Werner Fügmann, Vertreter der Anklage beim Mün-
chener Plutoniumprozeß als Zeuge vor dem Unter-
suchungsausschuß: 

„Man muß nämlich wissen ...da gibt es überhaupt 
nichts dran zu deuteln: Es sind eindeutige Äuße-
rungen seitens des Torres bzw. Oroz hier gemacht 
worden, daß sich das noch zu liefernde Material in 
Rußland befinden würde" (34. Sitzung, Protokoll 
Fügmann, S. 0143 der korrigierten Fassung). 

Der Zeuge Javier Bengoechea schilderte in ein-
drucksvoller Weise, daß sowohl der Doppelagent des 
BKA und BND „Roberto", als auch der bislang un-
behelligt in Spanien lebende Jose Fernandez Martin 
ganz klar Plutonium verlangt hatten, bereits für eine 
Plutoniumprobe zahlen wollten und als Ort der Ge-
schäftsabwicklung frühzeitig München genannt 
wurde. Angeblich, so zitiert Bengoechea den 
„Roberto", habe dieser erklärt, der Stoff müsse nach 
München, weil die Käuferseite dort über ein Prüf-
labor verfüge. Für Bengoechea und seine Mittäter 
bestand - auch angesichts der Tatsache, daß der 
illegale Handel mit Nuklearmaterial einschließlich 
Plutonium in Spanien nicht unter Strafe stand - kei-
nerlei Anlaß, das geplante Geschäft ausgerechnet in 
Deutschland abzuwickeln. 

1. Bayerische Polizei war auf BND 
Informationen angewiesen 

Der Zeuge Harald Edtbauer (Bay. LKA), der „krimi-
nalpolizeiliche Sachbearbeiter in diesem Verfahren" 
erklärte auf Fragen des Ausschußvorsitzenden nach 
möglichen „Ratschlägen und Weisungen seitens des 
BND": 

„Also, die Führung der V-Person ,Rafa' erfolgte ja 
durch den BND. Und in diesen gemeinsamen Ein-
satzbesprechungen, da hat sich der BND einge-
bracht. Die BND-Leute seien „mit Eifer dabei 
gewesen" (21. Sitzung, Protokoll Edtbauer, S. 9, 
13, 16). 

Harald Edtbauer bestätigte bei seiner Vernehmung 
am 1. Dezember 1995 außerdem den Inhalt eines Ver-
merks, den er am 26. Juli 1994 verfaßt hatte. Darin 
heißt es über eine Fallbesprechung am gleichen Tag 
in den Räumen der Staatsanwaltschaft München I: 

„Mit Oberstaatsanwalt Meier-Staude wurde nun 
folgende Vorgehensweise vereinbart: Für den Fall, 
daß die Probe dem Angebot entspricht, soll der 
NoeP (gemeint ist der nicht offen ermittelnde Poli-
zist mit Decknamen Walter Boeden) seine Kaufab-
sicht deutlich machen und das Material soll aus 
Moskau über den Tatverdächtigen beschafft wer-
den. Der Zugriff soll dann in Deutschland erfolgen, 
wenn die Ware übergeben wird ... Für den Fall, 
daß die Ware absolut minderwertig ist, d.h. daß 
die Ware keine strafbare Qualität aufweist, soll der 
NoeP eine Verhandlungsposition einnehmen, daß 
er zwar an dieser Ware nicht interessiert ist, weil 
sie minderwertig ist, aber die Täter wenn möglich 
veranlaßt werden, nach einer Ware zu suchen, die 
dem bereits abgegebenen Angebot entspricht. Ein 
Zugriff erfolgt zur Zeit in jedem Fall nicht" (Doku-
ment Nr. 93). 

Der polizeiliche Einsatzleiter beim Bay. LKA, Krimi-
naloberrat Wolfgang Sommer, war seiner Aussage 
zufolge vollkommen auf die Informationen des BND 
angewiesen. Sommer erklärte: 

„Wir hatten ja keinen unmittelbaren Kontakt zu 
den Tätern. Von daher sind die wörtlichen Kon-
takte immer über die Vertreter des BND gekom-
men" (9. Sitzung, Protokoll Sommer, S. 131). 

Er hatte als Einsatzleiter kein Wort mit der zentralen 
V-Person „Rafa" gewechselt. Die falsche Auskunft 
des BND, es befänden sich bereits erhebliche Men-
gen Plutonium in Deutschland, wurde vom Bay. LKA 
ungeprüft übernommen. 

Trotz der Annahme, es gäbe ein geheimes Plutoni-
umlager der Schmuggler irgendwo in Deutschland, 
wurde kein Gedanke daran verschwendet, das für 
Nuklearschmuggel zuständige BKA zu informieren. 

2. Die Schmuggler nannten nur Rußland 
als Lagerort des Plutoniums 

Die Tonbandprotokolle des Lauschangriffs während 
der Beratungen zeigen, daß seitens der Täter - im 
Gegensatz zu wortreichen Darstellungen des BND -
immer darauf hingewiesen wurde, daß sich das Plu-
tonium in Moskau oder jedenfalls in Rußland befand 
und von dort erst beschafft werden mußte. 

Nach der Übergabe einer 3-Gramm-Probe Plutonium 
am 25. Juli 1994 in einem Zimmer des Münchener 
Hotels Excelsior ergab sich ein vom Bay. LKA doku-
mentiertes Gespräch, aus dem die „Süddeutsche Zei-
tung" am 9./10. März 1996 Auszüge veröffentlichte: 

Boeden zu dem, auch als Übersetzer fungierenden 
BND-Mann Weitzel alias Liesmann oder „Adrian": 
Falls er (Torres) noch mehr von diesem Stoff hier 
hat, soll er ihn nicht unters Kopfkissen legen. 
Torres beteuerte, daß er bisher nur die 3-Gramm-
Probe Plutonium nach Deutschland geschmuggelt 
habe. 
Übersetzer Adrian: Sie hatten von 494 Gramm ge-
sprochen. 
Torres antwortete, Adrian übersetzte: Die sind in 
Moskau 
Als nächste Tranche wollte Torres 200 Gramm aus 
Moskau holen. 
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Boeden: 200 Gramm sind mir zu wenig. Ich kann 
mit 200 Gramm nichts anfangen. 
Torres antwortete, Adrian übersetzte: Er macht fol-
genden Vorschlag. Er bringt am Mittwoch 200 
Gramm, am Freitag ein Kilo, nächste Woche 
Dienstag ein Kilo, am Donnerstag ein Kilo und am 
Freitag nächster Woche noch mal 800 Gramm. Das 
heißt, in eineinhalb Wochen wären die vier Kilo 
hier. 
Torres schlug als Übergabeort für das Plutonium 
Moskau vor. 
Adrian übersetzte: Was er uns natürlich anbieten 
kann: Er kann die Übergabe in Moskau machen. 
Aber das dürfte uns nicht interessieren. 

Den Lauschprotokollen des Bay LKA zufolge wurde 
von Torres mehrfach betont, daß vier Kilo Plutonium 
zur Abholung in Moskau bereit liegen und Über-
legungen über eine sukzessive Lieferung dieser 
Menge nach München angestellt. Zumindest für die 
direkt beteiligten Beamten Willy Weitzel (alias Lies-
mann, alias Adrian) und den Scheinaufkäufer des 
Bay. LKA „Walter Boeden" konnten keine Zweifel 
mehr an der Absicht der Schmuggler bestehen, grö-
ßere Mengen Plutonium aus Moskau zu besorgen. 
Auch die Absicht, bereits die Probe verkaufen zu 
wollen, wurde zweifelsfrei deutlich. 

3. Die Aussagen der Schmuggler wurden 
angeblich ignoriert 

Die schriftlichen Leitungsunterrichtungen innerhalb 
des BND, also die Informationen für den BND-Präsi-
denten, verschleiern die tatsächliche Situation. Was 
telefonisch an die BND-Leitung und an das Bundes-
kanzleramt weiter gemeldet wurde, entzieht sich lei-
der der nachträglichen Überprüfbarkeit. 

Aus den, dem Untersuchungsausschuß vorliegenden 
Leitungsunterrichtungen ergibt sich eine gezielte 
Fehl- oder sogar Falschinformation des BND-Präsi-
denten und seiner Stellvertreter. So heißt es in einer 
Vorlage des BND-Referats I IA vom 20. Juli 1994, ge-
richtet an den BND-Präsidenten: 

Betr.: Plutonium 239 

hier: Hilfestellung des BND bei Verhandlungen 
des LKA Bayern mit internationalen Ver-
käufern obigen Stoffes. 

1. Zweck der Vorlage 

Unterrichtung über die Hilfestellung des BND 
bei Scheinverhandlungen des LKA mit interna-
tionalen Verkäufern 

2. Sachverhalt 

Leitung des Fachbereichs 10 hat am 18. 7. 1994 
von einer in Madrid ansässigen Quelle von 11A 
erfahren, daß sich derzeit eine internationale 
Gruppe in München aufhalten solle und 
hier 400 g Plutonium 239 zum Kauf anbiete. Pro 
Gramm solle dieser ehem. Grundstoff US 
$71.000 kosten. 

Die Quelle hat indirekten Kontakt zu dieser 
Gruppe und ist bereit, kurzfristig nach Mün-
chen zu reisen, um erste Kontakte zu einem 
Scheinaufkäufer des LKA Bayern zu vermitteln. 
Das LKA soll den Fall in eigener Zuständigkeit 
führen und im Erfolgsfalle an die Quelle eine 
Prämie auszahlen. (Je nach Qualität des Stoffes, 
Minimum DM 10.000) 

Die Quelle wird während ihres Münchenaufent-
haltes durch einen Mitarbeiter von 11A betreut, 
der gleichzeitig als Übersetzer fungiert. 

3. Stellungnahme 

Im Hinblick auf die wachsende Bedrohung 
durch den illegalen internationalen Handel mit 
radioaktiven Stoffen (Proliferation) und der Be-
reitschaft der Quelle, sich zur Aufklärung des 
Falles in Zusammenarbeit mit dem LKA zu en-
gagieren, wurde der Hinweis aufgegriffen. Die 
zuständige Exekutivbehörde wurde unverzüg-
lich eingeschaltet und wird den Fall federfüh-
rend abschließen. Die Quelle wird nach erfolg-
reicher Kontaktvermittlung aus der Operation 
herausgelöst. 

4. Vorschlag 

Nach den Vorbesprechungen ist das LKA 
Bayern an der Hilfestellung der BND-Quelle 
äußerst interessiert. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, nach dem oben 
skizzierten Ablauf zu verfahren, zumal es sich, 
sollte sich die Information bewahrheiten, um 
einen herausragenden Aufgriff handeln würde 
(.Dokument Nr. 88). 

Solchermaßen fehlinformiert stimmte der damalige 
BND Präsident Porzner dem Vorschlag zu. 

In einer weiteren Unterrichtung an den BND-Präsi-
denten, mit Datum vom 25. Juli 1994, verfaßt vom 
BND-Beamten Siegfried Barth alias „Imhorst", wurde 
suggeriert, daß sich außer einer 5-Gramm-Probe 
noch größere Mengen Plutoniums bereits in Deutsch-
land befänden. Wörtlich hieß es: 

„Im Besitz der Anbieter in München befinden sich 
fünf Gramm, die als Probe für einen Aufkäufer die-
nen sollen. Weitere 400 Gramm des Stoffes sollen 
kurzfristig in Deutschland verfügbar sein. Darüber 
hinaus sollen bis zu 11 kg beschafft werden kön-
nen" (Dokument Nr. 90). 

Auch in dieser Unterrichtung wurde vom BND die 
Verantwortung des Bay. LKA betont und gleichzeitig 
die eigene Rolle heruntergespielt. Zitat: „Das Treffen 
kam auf Wunsch des Dezernatsleiters LKA zustande, 
der dieses ,Pilotprojekt' dieser erstmaligen Zuarbeit 
des BND betonte. ... Herr „Merker" wies eingangs 
auf die alleinige Zuständigkeit und Federführung 
des Bay. LKA für diese Operation hin. Der BND ar-
beitet nur zu und ist daran interessiert, die eigene 
Quelle aus der Angelegenheit .herauszulösen', so-
bald dies die operativen Umstände zulassen." Im 
weiteren wurde nochmals suggeriert, daß sich die 
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400 Gramm bereits in Deutschland befänden, denn 
in der Unterrichtung heißt es weiter: 

„... Bemühungen, um an die gesamten 11 kg zu 
gelangen, werden betrieben, sind jedoch politisch 
kaum realisierbar, da hierbei letztlich aul Antrieb 
des LKA bzw. seines verdeckten Ermittlers gegen 
das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen würde" 
(Dokument Nr. 90). 

In der Stellungnahme wurde ausdrücklich Bezug ge-
nommen auf den sogenannten „Zufallsfund" von 6 
Gramm ungewöhnlich hoch angereichertem Plutoni-
um in der Garage des Adolf Jäkle in Tengen: 

„Nach dem Plutonium-Auf griff in Baden-Württem-
berg muß davon ausgegangen werden, daß das 
jetzige Angebot realistisch ist. " 

Möglicherweise um sich den Rücken im Hinblick auf 
mögliche spätere Kritik am Vorgehen frei zu halten, 
hieß es einschränkend: 

„Ob tatsächlich bereits 400 Gramm des Stofles in 
Deutschland lagern und letztlich bis zu 11 kg ver-
fügbar wären, ist nicht abzuschätzen. Die exekuti-
ven Maßnahmen des LKA Bayern könnten, je nach 
Aussagewilligkeit der Täter, Näheres ergeben. " 

Abschließend wurde vorgeschlagen, 

„insbesondere auch im Hinblick auf die zur 
Zeit veröffentlichten Presseartikel zur Plutonium-
Gefahr (zuletzt WELT-Gespräch mit StM Schmid-
bauer, vgl. Anlage) - StM Schmidbauer und Prof. 
Dr. Dr. Dolzer zu unterrichten." 

In dem Gespräch mit der Tageszeitung „Die Welt" 
hatte Bernd Schmidbauer noch mal die Gefahren des 
angeblich vagabundierenden Nuklearmaterials be-
schworen und die Bevölkerung um „Hinweise auf 
verdächtige Bewegungen in diesem Sektor" gebeten 
und bemerkt: „Solche Hinweise von Bürgern hat es 
auch schon gegeben. Das kann uns vor allem bei der 
Fahndung nach vagabundierendem Material helfen" 
(Die Welt, 23. Juli 1994). 

III. Hinweis auf 4 kg Plutonium aus Moskau 
erreichte frühzeitig das Bundeskanzleramt 

In einer Unterrichtung vom 2. August 1994, die der 
BND-Präsident am 3. August 1994 an den damals für 
die Koordinierung der Nachrichtendienste zuständi-
gen Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, Prof. Dr. 
Dr. Rudolf Dolzer weiterreichte, wurde als Verhand-
lungsergebnis zwischen dem Scheinaufkäufer des 
Bay. LKA und der „Tätergruppe" festgehalten, daß 
„am 4./5. August 1994 in einer Lieferung 4 kg Mate-
rial analog der Probe in München verfügbar sein 
würden". Allen Ernstes war also mit Kenntnis der 
Staatsanwaltschaft München I, des Bay. LKA und der 
BND-Spitze geplant, eine solche Menge Plutonium 
ins Land zu holen. Zum weiteren Vorgehen hieß e§: 

„Das Plutonium soll in vier Behältnissen durch 
Fachleute angeliefert werden. Jeder Behälter soll 
ca. 13 kg wiegen. Die Tätergruppe stellt sich fol-
gende Ubergabemodalität vor: Nach Eintreffen 

der Ware wird dem Verbindungsmann die gesamte 
Lieferung gezeigt, damit er deren Vorhandensein 
dem Käufer mitteilen kann. Ein erstes Kilo wird 
hiervon gleich mitgenommen und dem Käufer 
überbracht. Unter Kontrolle der Verkäufer ent-
nimmt der verdeckte Ermittler eine Probe, um diese 
prüfen zu lassen. Nach positiven Analyseergebnis 
veranlaßt der Käufer eine Überweisung von US-
Dollar 65 Millionen ..." (Dokument Nr. 122). 

Spätestens nach Kenntnisnahme dieser Mitteilung 
hätte das Bundeskanzleramt einschreiten müssen, 
um die Anlieferung von 4 kg Plutonium zu verhin-
dern. Doch nichts dergleichen geschah. In seiner 
Zeugenaussage vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
begründete Prof. Dr. Dr. Dolzer, weshalb seines Er-
achtens „das Verhalten des BND zu keinem Eingrei-
fen durch das Kanzleramt Anlaß gab." Das Schreiben 
vom 3. August 1994 machte nach Auffassung Dolzers 
„deutlich, daß der BND weiterhin wie zuvor im Rah-
men der Amtshilfe tätig wurde, und vor allem auch, 
daß diese Amtshilfe aus der Sicht des LKA zu diesem 
Zeitpunkt unverzichtbar war (62. Sitzung, Protokoll 
Prof. Dr. Dr. Dolzer, S. 5). 

Nach Auskunft des Zeugen Dolzer stand der Staats-
minister in der Zeit zwischen dem 3. August und dem 
10. August 1994 regelmäßig mit ihm telefonisch in 
Kontakt. Dolzer erinnert sich, „daß ich auch mit dem 
Leiter des Leitungsstabes des BND, Herrn Gilm, in 
dieser Zeit wegen einer anderen dringlichen Angele-
genheit telefoniert habe. Dabei wurde nach meiner 
Erinnerung auch kurz über den Fall München ge-
sprochen, wobei sich kein neuer Sachstand aus der 
Sicht des BND ergeben hatte. An welchem Tag dieses 
Telefonat genau stattgefunden hat, kann ich nicht 
heute nicht mehr sagen" (62. Sitzung, Protokoll Prof. 
Dr. Dr. Dolzer, S. 6). 

Es bleibt festzuhalten, daß es neben der schriftlichen 
auch eine regelmäßige telefonische Unterrichtung 
des Kanzleramtes seitens der Leitung des BND gab 
und somit die politische Verantwortung dort nicht be-
stritten werden kann. 

Die von den Innenministern und -Senatoren der Län-
der am 24. August 1993 einhellig verabschiedeten 
Maßnahmekonzepte bei der Bekämpfung der Nukle-
arkriminalität spielten in München ganz offensicht-
lich keine Rolle. In diesem gemeinsamen Konzept 
wird der Einsatz Verdeckter Ermittler als „Ultimo 
Ratio" bezeichnet, der „auch unter dem Aspekt der 
künstlichen Marktschaffung zu beurteilen und ab-
zuwägen ist ... Proben/Scheinaufkäufe werden nur 
durchgeführt, wenn sie kriminaltaktisch oder zur 
Gefahrenabwehr notwendig werden. Dabei ist zu 
bedenken, daß hierdurch ein Markt vorgetäuscht 
werden könnte. Käufe, die darauf abzielen, zu ein-
schlägigen Täterkreisen ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, sollten unterbleiben . . . . Betrachtet man 
den realen Ablauf in München, ist genau gegenteilig 
verfahren worden. 

Der Zeuge Oberstaatsanwalt Helmut Meier-Staude 
legte anläßlich seiner zweiten Aussage vor dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuß Wert auf die Fest-
stellung: 
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„Es ist eine Richtlinie im Innenressort - ich habe 
das voriges Jahr bereits gesagt -, die einen Staats-
anwalt nicht bindet; das spielt hier keine Rolle, 
aber das nur der Vollständigkeit halber" (51. Sit-
zung, Protokoll Meier-Staude, S. 12). 

Kein Einzelfall - denn auch im Fall „Landshut", be-
mühte sich der gleiche Scheinaufkäufer des Bay. 
LKA, „Walter Boeden", intensiv um hochangerei-
chertes Uran. Eine Tatsache, die seitens der jeweils 
zuständigen Richter auch entsprechend kritisch ge-
würdigt wurde. 

IV. Der BND auf der Suche nach dem 
richtigen Ansprechpartner im Bayerischen 
Umweltministerium 

Wie planmäßig der BND vorging, zeigt auch die früh-
zeitige Einbeziehung des Regierungsdirektors Her-
bert Lang vom Bayerischen Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Am 26. Juli 1994, also am gleichen Tag, an dem auch 
die Besprechung bei Staatsanwalt Meier-Staude über 
das weitere Vorgehen und das „Besorgen des Pluto-
niums aus Moskau" stattfand, gab es im Bay. LKA 
eine weitere Besprechung an der u.a. Herr „Lies-
mann" von der Abteilung 11A des BND teilnahm. 
Dabei verwies ein Sachgruppenleiter des BND auf 
„Differenzen aus der Vergangenheit", die zwischen 
den Umweltbehörden der Länder und des Bundes 
entstanden waren. Grund hierfür sei die „Duldung" 
der Einfuhr radioaktiven Materials mit dem Ziel des 
exekutiven Zugriffs gewesen. Es gäbe hier eindeu-
tige Absprachen zwischen den Innenministern und 
den Sicherheitsbehörden, die eindeutig verlangten, 
daß solche Einfuhren zu unterbleiben hätten. Folg-
lich stellte sich für den BND die Frage nach einem 
für den BND und seinen geplanten Plutonium-Import 
verläßlichen Ansprechpartner in der Bayerischen 
Umweltbehörde. Die entsprechende Abteilung des 
BND wußte Rat. In einem Vermerk heißt es: „Nach 
Rücksprache mit der UA 35 konnte als Ansprechpart-
ner beim bayerischen Umweltministerium in dieser 
Angelegenheit ein Herr Lang genannt werden. " Aus 
den zur Verfügung gestellten Akten ergibt sich eine 
Erklärung dafür, warum die für radioaktives Material 
zuständige Abteilung des BND ausgerechnet auf Dr. 
Lang kam. Mit diesem bayerischen Landesbeamten 
bestand seitens des BND mindestens seit 1993 ein re-
ger „Austausch von Informationen zum nuklearen 
Schwarzmarkt" (Vermerk vom 24. Februar 1993 un-
terzeichnet von „Dr. Semhoff"). 

V. Bewertung der Rolle des „nicht offen 
ermittelnden Polizeibeamten (noeP) und 
des BND durch die Gerichte 

Die Rolle des „Scheinaufkäufers" „Walter Boeden" 
wurde im Fall des Uranaufgriffs von Landshut und 
im Münchener Plutonium-Fall seitens der Gerichte 
kritisiert. 

Ein Blick in die schriftliche Begründung des Mün-
chener Urteils gegen die Tatbeteiligten (Bengoechea 
Arratibel, Oroz Eguia und Torres Benitez) zeigt, wie 
wichtig auch nach Auffassung des Gerichts die Tat-
betreuung durch den „nicht offen ermittelnden Poli-
zeibeamten" „Walter Boeden" und die BND-Leute 
für den weiteren Tathergang war. In der schriftlichen 
Urteilsbegründung heißt es: 

„Nicht widerlegt werden konnte aber die Einlas-
sung des Angeklagten Bengoechea, daß die Auf-
käuferseite bei den Treffen im Novotel, oder jeden-
falls im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Tref-
fen die Rede auf Deutschland, genauer München 
als Übergabeort gebracht hat, wenngleich auch 
nicht festgestellt werden konnte, wer nun, ob 
„Rafa" oder „Roberto" oder beide, München ins 
Spiel gebracht haben. (...) Beide haben dies be-
stritten. (...) Entscheidend für die Nichtwiderleg-
barkeit war jedoch der Umstand, daß für die aus 
Moskau anreisenden Torres und Oroz kein anderer 
Grund ersichtlich war, nach München zu reisen als 
der, daß ihnen von der Käuferseite dieses Ziel 
übermittelt worden war. (...) Andere Kaufinteres-
senten als „Roberto" und „Rafa" und später 
„Adrian" und „Walter Boeden" waren aber nie im 
Spiel. 

Demnach ist also für den Zeitabschnitt vor Mün-
chen von einer Provokation zur Tat auszugehen, 
allerdings nicht von staatlicher Seite ... 

Die demnach eigenmächtig erfolgte Provokation 
durch eine V-Person wurde aber in München zu 
einer klassischen polizeilichen Tatprovokation, ins-
besondere nach der Übergabe der Plutonium-
probe. Es gab eine intensive Tatsteuerung durch 
die Lockspitzel „Rafa", „Adrian" und Walter 
„Boeden." Es wurden Bankbestätigungen vorge-
legt, ein Fahrzeug beschafft, insbesondere aber 
auf Torres direkt eingewirkt, daß er nach seinem 
vergeblichen Flug nach Moskau nochmals dorthin 
fliegen und doch noch Plutonium herbeischafft... 

„Rafa" erklärte, daß die Scheinaufkäuferseite im-
mer davon ausgegangen sei, daß das Plutonium in 
Berlin lagere und untermauerte dies auf erstaunte 
Nachfrage, daß man sich ja andernfalls strafbar 
gemacht hätte. Auch der BND-Mitarbeiter,Adrian' 
äußerte sich in dieser ,Richtung, nämlich, daß er 
trotz der Reisen des Torres nach Moskau bis fast 
zuletzt davon ausgegangen sei, daß das Plutonium 
in Deutschland lagere. Das Gericht konnte diesen 
beiden Zeugen insoweit nicht folgen, zumal der 
verdeckte Ermittler Walter ,Boeden', dessen Er-
kenntnisse wegen der nicht erfolgten richterlichen 
Genehmigung seines Einsatzes nur beschränkt 
verwertet werden konnten, bei seiner Vernehmung 
durch den Bay. LKA-Beamten Adami unmißver-
ständlich bekundet hat, daß Torres davon gespro-
chen habe Plutonium aus Moskau mitzubringen. 
Auch insofern ist also jedenfalls zugunsten der 
Angeklagten - von einer Tatprovokation im Sinne 
einer Bestärkung der nicht unwilligen, sondern tat-
bereiten Täter auszugehen. Es handelt sich bei 
dem Vorgehen der Ermittlungsbehörden zwar um 
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ein intensives, aber noch zulässiges Einwirken auf 
den Täterwillen" (Dokument Nr. 4). 

Im Landshuter Urteil gegen Christa Klein (und an-
dere) wegen des Uranauf griff s vom 4. Juli 1994 wür-
digten die Richter die Rolle des auch dort beteiligten 
Beamten des Bay. LKA „Walter Boeden" ebenfalls 
sehr kritisch. Wörtlich heißt es in diesem Urteil: 

„Ferner war zugunsten der Angeklagten, jedoch 
abgestuft nach dem jeweiligen Einfluß, zu berück-
sichtigen, daß der verdeckte Ermittler Walter Boe-
den insbesondere bei der Angeklagten Klein, 
nachfolgend auch beim Angeklagten Illes, was 
sich dann schließlich auch auf die Bereitschaft der 
weiteren Angeklagten auswirkte, erheblich darauf 
drang, daß endlich hochangereichertes Uran gelie-
fert werden sollte. Zusätzlich wurde sozusagen 
durch die künstlich gesteigerte Erwartung höch-
ster Gewinne auf die Angeklagten Einfluß genom-
men, daß sie tatsächlich nunmehr in rechtswidri-
ger Weise Uran in die Bundesrepublik einführen. 

Auch im Landshuter Fall war „Boedens" Einsatz 
nicht richterlich genehmigt. Dazu heißt es im Lands-
huter Urteil weiter: 

„Eine richterliche Genehmigung nach §§ 110 a, b 
StPO wäre erforderlich gewesen. Diese wurde 
nicht erholt. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichti-
gen, daß sich die Tätigkeit des verdeckten Ermitt-
lers Walter ,Boeden' ohne richterliche Genehmi-
gung auf einen Zeitraum vom 8.3.1994 bis über 
den 4.7.1994 hinaus erstreckt und er hierbei viel-
mals die Angeklagten Klein und Illes aufforderte, 
endlich das hochangereicherte Uran zu liefern. 
(...) Auch nach der Übergabe von einer Uranprobe 
am 13.6.1994 wurde die Aktion nicht abgebrochen, 
obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, die An-
geklagten und ihre Lieferanten festzunehmen ..." 
(Urteil der 4. Strafkammer des Landgerichts Lands-
hut,: Az 4 Kls 45 Js 9/94). 

VI. Genaue Herkunft des in München 
beschlagnahmten Plutoniums unbekannt 

Am 10. August 1994, um 17.45 Uhr, landete der spä-
ter in München zu vier Jahren und 10 Monaten Frei-
heitsstrafe verurteilte Justiniano Torres Benitez mit 
einer Lufthansa-Maschine aus Moskau kommend auf 
dem Flughafen München. In seinem Koffer befand 
sich nach Feststellung des Bayerischen Landesamtes 
für Umweltschutz strahlendes Material. Angaben des 
Karlsruher Instituts für Transurane zufolge handelte 
es sich dabei um ein insgesamt 560 Gramm schweres 
Uran-Plutoniumoxidgemisch sowie um 201 Gramm 
schweres, mit 89,4 % Lithium-6 angereichertes Li-
thium. Den später im Karlsruher Institut für Trans-
urane durchgeführten Untersuchungen zufolge ent-
hielt das Uran-Plutoniumgemisch 363,4 Gramm Plu-
tonium - davon 87,58% atomwaffenfähiges Pluto-
nium 239. 

Woher genau das in München aufgegriffene Material 
stammt, konnte nicht geklärt werden. Gleiches gilt 
auch für den „Zufallsfund" in der Garage des Adolf 

Jäkle in Tengen (ein Behälter mit stark verunreinig-
tem, aber hochanreichertem Plutonium) sowie für 
den Uranfund in Landshut. 

Zwecks Ursprungsbestimmung des in München auf-
gefundenen Plutoniums verlangte die zuständige 
Moskauer Behörde eine Materialprobe, die mit gro-
ßer Verspätung und erst nach mehrfachem Drängen 
seitens der Opposition (u. a. zahlreichen Bundestags-
anfragen des SPD-Abgeordneten Gemot Erler), im 
November 1996 endlich übersandt wurde. Ein Ergeb-
nis der russischen Untersuchung lag dem 1. Unter-
suchungsausschuß bis zum Ende seiner Beweisauf-
nahme nicht vor. Russischen Presseberichten zufolge 
soll diese Untersuchung jedoch zu dem Ergebnis ge-
kommen sein, die zur Verfügung gestellte Probe 
stamme nicht aus russischen Anlagen. 

VII. Der Auer-Vermerk 

Der damals im thematisch zuständigen Referat 431 
des Auswärtigen Amtes tätige Dr. Claus Auer nahm 
bereits am 11. Oktober 1994 eine wesentliche Er-
kenntnis des 1. Untersuchungsausschusses vorweg 
als er feststelle: 

„Das Thema Nuklearschmuggel ist nicht neu. (...) 
Die in letzter Zeit aufgetretenen Fälle von Nuklear-
schmuggel, insbesondere die Beschlagnahme von 
350 g waffenfähigem Plutonium 239 in München 
am 10. 8. 1994. haben das Thema allerdings so-
wohl in den Medien als auch im politischen Tages-
geschehen wieder ins Rampenlicht gestellt. Pro-
blematisch ist dabei, daß dieser Fall - auch nach 
eigener Darstellung des BND - von unseren Dien-
sten nicht nur aufgedeckt, sondern weitgehend 
herbeigeführt wurde" (Dokument Nr. 148). 

Dr. Claus Auer bekräftigte in seiner Zeugenaussage 
nochmals seine Einschätzung, wobei er sich auf die 
Ausführungen der Referenten des BND berief. Wört-
lich erklärte er: 

„An dieser Diskussion habe ich mich eben beson-
ders beteiligt, weil es halt mein Gebiet ist. Ich ha-
be genau an diesem Punkt insistiert, weil der für 
mich eben entscheidend war, für meine Einschät-
zung: gab es hier weitere Nachfrage? Gab es je-
mand anderes als unsere Dienste, die dieses Mate-
rial nach Deutschland geleitet haben? - Das war 
die für mich eindeutige Antwort aus den Darlegun-
gen des BND: Nein, das gab es nicht. Das haben 
wir gemacht. ... „Es war niemals die Rede davon, 
daß es hier irgendwo einen Nachfrager gegeben 
hätte nach dem Material. Im Gegenteil, es gab ei-
nen Anbieter, und derjenige der es nachgefragt hat, 
der war gleichzeitig derjenige, der auch den Zugriff 
gemacht hat; das waren eben unsere Dienste ..." 

Es habe, so Dr. Auer weiter, damals im Herbst 1994 
auch keinerlei Diskussion über die Frage gegeben, 
ob das Plutonium nicht möglicherweise doch schon 
irgendwo in Deutschland lagerte. 

„ Wie gesagt, damals war die Perzeption von allen, 
dieses Material ist natürlich aus Moskau gekom-
men,- denn es ist ja am Flughafen abgefangen wor-



Drucksache 13/10800  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

den. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt von 
niemandem die Theorie gehört oder die Behaup-
tung oder so was, daß das schon hätte in München 
sein können ... Das wurde überhaupt nicht gesagt 
... diese Überlegungen, die gab es nicht. Die ha-
ben nie eine Rolle gespielt (42. Sitzung, Protokoll 
Dr. Auer" S. 213-215, 220). 

Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer wider-
sprach in seiner Zeugenaussage der Darstellung im 
Vermerk des Dr. Auer. Er konnte sich dabei auf 
dienstliche Erklärungen jener BND-Angehörigen be-
rufen, die an dem Symposium im Auswärtigen Amt 
am 20. September 1994 teilgenommen hatten. 

In den Stellungnahmen von drei BND-Beamten, die 
erst auf Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ende Oktober 1997 zur Verfügung gestellt wurden, 
heißt es : 

„Hiermit erkläre ich, daß ich anläßlich des Kollo-
quiums im Auswärtigen Amt am 20. Septem-
ber 1994, keine Aussagen gemacht habe, welche 
den Vermerk von Dr. Auer rechtfertigen, der BND 
habe den Plutoniumfall auch nach eigener Dar-
stellung herbeigeführt. Auch ist mir nicht er-
innerlich, daß einer der anderen BND-Teilnehmer 
solche Aussagen vorgenommen hat" (Dokument 
Nr. 149). 

F. Gefährdung durch Plutonium 

Als Sachverständiger für Strahlenschutzfragen war 
in den Besprechungen beim Bay. LKA Dr. Zeising 
vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz ein-
bezogen. Bei seiner Vernehmung vor dem Unter-
suchungsausschuß des Bayerischen Landtages sagte 
er aus, daß er keine Risiken im Flugzeugtransport 
gesehen habe, weil die Täter durch die Übergabe 
der 3g-Probe, die sachgerecht verpackt gewesen 
sei, nachgewiesen hätten, daß sie das Plutonium 
sachgerecht verpacken könnten und davon auszu-
gehen war, daß die Täter eine Selbstgefährdung ver-
meiden würden (UA Bay. LT, 21. Sitzung, Protokoll 
Dr. Zeising, S. 7 f., 21 f.). 

Diese Aussage verdeutlicht eine erstaunliche Sorg-
losigkeit in der zuständigen bayerischen Behörde, 
die auch in der Nichtinformation des Flugkapitäns 
des Lufthansaflugs von Moskau nach München ihren 
Niederschlag fand. Offenbar wurde auch das Risiko 
eines Flugzeugabsturzes außer Acht gelassen. 

Die auf diesem Flug per Koffer transportierte Menge 
Plutonium hätte bei einer möglichen Freisetzung in 
Aerosolform ausgereicht, beispielsweise den Groß-
raum München zu verseuchen. 

Plutonium gehört zu den gefährlichsten Stoffen. 
Wenn es mit lebendem Gewebe in Berührung 
kommt, führt Plutonium bei genügend starker Ex-
position unmittelbar zum Gewebetod. Schon kleinste 
Plutoniummengen im Körper verursachen biologi-
sche Schäden durch die Alphastrahlung, die sie aus-
senden. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, 
daß etwa 27 Mikrogramm als geschätzte Plutonium-
239-Lungendosis beim Menschen zu einem fast 
100%igen Risiko führen, an Lungenkrebs zu sterben 
(S. Fetter und F. von Hippel, 1990 The Hazard from 
Plutonium Dispersal by Nuclear Warhead Accident 
and Global Security, 2, 21-41 zitiert in IPPNW 
Studienreihe Bd. 5 Plutonium, 2. Auflage Nov. 94 
S. 21). 

G. Doppel- und Parallelarbeit von BND und BKA 

Aus den zur Verfügung gestellten Akten wird deut-
lich, welche Probleme das parallele Tätigwerden von 
BND und BKA in den gleichen Sachbereichen auf-
wirft. 

Im Münchener Plutoniumfall hat der gleichzeitig für 
BKA und BND und möglicherweise noch weitere 
Dienste tätige V-Mann „Roberto" eindrucksvoll de-
monstriert, wie V-Leute sich ihrerseits der Polizei und 
der Nachrichtendienste bedienen können, indem sie 
ihre Informationen wechselweise den Repräsentan-
ten des BND und BKA anbieten - auch um im Zwei-
felsfall doppelt zu verdienen. Da beispielsweise zwi-
schen BND und BKA eher ein Konkurrenzverhältnis 

herrscht, müssen die V-Leute als „Informationsanbie-
ter" kaum einen Austausch zwischen diesen Behör-
den fürchten. 

So heißt es in einem Vermerk des BKA-Verbindungs-
beamten in Madrid, Harald Famulla : 

„Am 20.4.1995 erfuhr ich erstmalig, daß die durch 
das BKA geführte VP zeitgleich als Quelle für den 
BND eingesetzt war (...) Durch die BND Residen-
tur Madrid wurde ich zu keinem Zeitpunkt darüber 
informiert, daß - die VP zeitgleich als BND-Quelle 
geführt wurde, obwohl dem Residenten bekannt 
war, daß die VP durch das BKA geführt wurde. " 
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Der Madrider BND-Resident teilte in einem Schrei-
ben an seine Pullacher Zentrale unter Berufung auf 
spanische Polizeikreise mit, daß es ganz offensicht-
lich eine undichte Stelle beim Bay. LKA gäbe. So sei 
der Name Rafael dem BKA vom Bay. LKA mitgeteilt 
worden. Weiterhin habe ihm die spanische Polizei 
(PD GOP) mitgeteilt, daß das BKA noch viel mehr 
wisse, sein Wissen aber nicht preisgebe. 

Einen weiteren Einblick ins Innenverhältnis zwi-
schen BKA und BND gewährt ein Vermerk des BKA 
vom 18. Mai 1995 über die Zusammenarbeit der Ver-
bindungsbeamten des BKA mit den BND-Residen-
ten. Darin heißt es: 

„... Es wurde grundsätzlich festgestellt, daß die 
mit dem BND bestehenden Probleme auf VB-
Ebene (Anm.: Verbindungsbeamte) sehr stark vom 
persönlichen Verhältnis abhängen. Die Standorte 
Kolumbien und Madrid beschrieben ihre Erfah-
rung mit den BND-Residenten negativ,- demge-
genüber berichteten die Verbindungsbeamten in 
Ungarn und Portugal von einer positiven Zusam-
menarbeit, die sich in offener Informationsüber-
mittlung durch den BND-Vertreter niederschlägt. " 

Auch der erst am 15. Februar 1995 als „Allgemeiner 
Verbindungsbeamter" des BKA mit Schwerpunkt 
Nuklearkriminalität an die Deutsche Botschaft Mos-
kau abgeordnete Leitende Kriminaldirektor (LKD) 
S.-N. beschwerte sich bereits am 1. Juni 1995 dar-
über, daß er aufgrund der Zusammenarbeit mit dem 
Geheimdienst mangels Aufgabe im Grunde wieder 

nach Hause reisen könnte. Zitat aus seinem Schrei-
ben an die BKA-Zentrale: 

„Das Arbeitsaufkommen führt bisher nicht zu mei-
ner Auslastung. (...) Es ist mir allerdings weiterhin 
unverständlich, daß das BMI bereits seit Oktober 
1994 eine Vereinbarung mit der russischen Seite 
betreibt, wonach das BKA Nuklearinformationen 
in Zukunft nicht mehr mir zur Bearbeitung zu-
weist, sondern dem Verbindungsbüro der FSB in 
Deutschland. Hierdurch wird mir die Aufgabe ge-
nommen, für die ich entsandt wurde. " 

Im günstigsten Fall finden immerhin Absprachen 
zwischen beiden konkurrierenden Behörden statt. In 
Washington hatte der dortige Vertreter des BKA an 
der Botschaft, ein Herr M., den örtlichen BND-Vertre-
ter gefragt , ob er einen Herrn W. kenne ... Daraus 
entstand Handlungsbedarf, weil - einmal mehr -
BND und BKA sich mit der gleichen Sache befaßten. 
Um eine drohende Konfusion bei der Aufklärung der 
Person W. zu vermeiden, wurde gebeten den Bericht 
dem BKA-Vertreter, Herrn M., zur Verfügung stellen 
zu dürfen. Im Falle weitere Aufklärungsmaßnahmen 
sollten sich BND/BKA über die Einzelheiten abspre-
chen, „um Doppelarbeit in Washington zu vermei-
den". 

Solche Doppelarbeit ist nicht nur unsinnig, sondern 
auch teuer. Die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
forderte schrittweise Auflösung des BND ist eine 
sichere Methode, solch eine Doppelarbeit künftig 
wirkungsvoll einzudämmen. 

H. Weiterhin offene Fragen 

Der Untersuchungsausschuß konnte nicht klären: 

- von wem genau die Initiative zu dem Münchener 
Plutoniumschmuggel ausging. 

- wer genau die in Spanien bzw. in Rußland leben-
den und agierenden Schmuggler zur Verlagerung 
des Übergabeortes von Spanien bzw. Rußland 
nach Deutschland und speziell nach München ver-
anlaßt hat. Einer der wichtigsten Zeugen für diese 
„Madrider Vorgeschichte," Karsten Uwe Erich 
Schnell, (alias „Roberto") verbüßt derzeit in Spa-
nien eine langjährige Haftstrafe und stand dem 
Ausschuß als Zeuge nicht zur Verfügung; 

- wieso Fernandez Martinez zwar noch mit nach 
München fuhr, jedoch vor Abschluß der Schmug-
gelaktion und trotz des erhofften hohen finanziel-
len Gewinns angeblich fast mittellos per Bus nach 
Frankreich reiste. Auch diese Person stand dem 
Ausschuß als Zeuge nicht zur Verfügung; 

- was genau zwischen dem Ermittlungsführer in 
München, Oberstaatsanwalt Helmut Meier-Staude 

und dem Staatsminister im Bundeskanzleramt 
Bernd Schmidbauer telefonisch besprochen wurde. 
Der Zeuge Staatsanwalt Meier-Staude konnte sich 
an den Inhalt eines seiner Telefonate mit dem 
Staatsminister angeblich nicht erinnern; 

- inwieweit Staatsminister Schmidbauer direkt auf 
die Münchener Ermittlungen und den Fortgang 
des Plutoniumfalles Einfluß genommen hat; 

- was genau dem Bundeskanzler vor dem 10. Au-
gust 1994 über den damaligen Sachstand des Plu-
toniumfalles mitgeteilt wurde; 

- woher genau das in München beschlagnahmte 
Plutonium, das in Landshut beschlagnahmte Uran 
sowie das zuvor in der Garage des Herrn Jäckle in 
Tengen angeblich „zufällig" gefundene Plutonium 
stammten. 

Auch das Ergebnis der in Rußland durchgeführten 
Untersuchungen einer Probe des von Moskau nach 
München geschmuggelten Plutoniums ist dem Unter-
suchungsausschuß nicht bekannt. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Sondervoten 

A. Sondervotum der Abgeordneten Peter Altmaier, Franz Peter Basten, 
Meinrad Belle, Norbert Röttgen und Andreas Schmidt (Mülheim) (CDU/CSU) 

Die Rolle der SPD im Untersuchungs-
verfahren - Desinformation statt Aufklärung 

Die Rolle der SPD im Untersuchungsverfahren er-
schöpft sich in krampfhaft herbeigezogenen Ver-
dächtigungen gegen die beteiligten Sicherheitsbe-
hörden im Münchener Plutoniumfall. Das Votum der 
SPD liefert den endgültigen Beweis, daß sie bei der 
Aufklärung des Münchener Plutoniumfalls die Si-
cherheitsbehörden als ihren Hauptgegner betrachte-
te; die tatsächliche Rolle der kriminellen Plutonium-
schmuggler und deren Vorgehen paßte nicht in ihr 
vorgefertigtes, einseitiges Meinungsbild. 

Die SPD hat im Laufe der Beweisaufnahme frühzeitig 
und wiederholt Bewertungen über die zu untersu-
chenden Vorgänge zu Lasten der Beteiligten abgege-
ben. Als feststand, daß die Untersuchungsergebnisse 
ihre Festlegungen nicht trugen, verweigerte sie dann 
jedoch die Mitarbeit an dem Berichtsentwurf, dessen 
Erstellung der Untersuchungsausschuß im Januar 
1997 einstimmig beschlossen hatte; offenbar wollte 
sie nicht Farbe bekennen müssen. Bis zuletzt zeigte 
die SPD während des Untersuchungsverfahrens, daß 
es ihr weniger um die Präsentation eines Untersu-
chungsergebnisses gegenüber dem Plenum des Bun-
destages und der Öffentlichkeit ging, als vielmehr 
darum, einen vermeintlichen und angeblich unge-
klärten Vorfall zum Gegenstand des Interesses der 
Öffentlichkeit zu machen. 

Es ist völlig unakzeptabel, daß der BND, die Polizei 
und die Staatsanwaltschaft zum Dank dafür, daß 
hochgiftiges Plutonium sichergestellt und damit der 
Schutz der Bevölkerung vor vagabundierendem Nu-
klearmaterial erreicht werden konnte, von der SPD 
diffamiert werden. 

Die SPD mißbrauchte einen Erfolg unserer Sicher-
heitsbehörden bei der Bekämpfung des Nuklear-
schmuggels dazu, diese mit unhaltbaren Vorwürfen 
zu überschütten. Die SPD war von Anbeginn der Ar-
beit des Untersuchungsausschusses an nicht bereit, 
anzuerkennen, daß eine nachträgliche Beurteilung 
des Münchener Plutoniumfalles und der einzelnen 
Maßnahmen den Informationsstand der jeweiligen 
Mitarbeiter zu den konkreten Zeitpunkten berück-
sichtigen muß. Das von Anfang an vorurteilsbehaf-
tete Gerede der Ausschußmitglieder der SPD-Frak-
tion zeigt besonders ausgeprägt, daß Mitglieder der 
Opposition bei dem Versuch, den BND in Mißkredit 
zu bringen, die Grenzen zwischen der auch harten 

Vertretung des eigenen politischen Standpunktes 
und der rein politischen Agitation, die nur noch von 
Feindbildern geprägt ist, längst überschritten haben. 
Speerspitze dieser Unverschämtheiten war der SPD-
Obmann Bachmaier. Er warf Staatsminister Schmid-
bauer zunächst vor, den Münchener Plutoniumfall in-
szeniert zu haben. Als sich dieser Vorwurf im Verlauf 
der Beweisaufnahme in Luft auflöste, behauptete der 
SPD-Obmann Bachmaier kurzerhand, Staatsminister 
Schmidbauer habe nichts zur Verhinderung des Plu-
toniumtransports von Moskau nach München unter-
nommen. 

Die als „Kurzbilanz" getarnte Vorverurteilung des 
BND, die der SPD-Obmann Bachmaier in einer Ta-
geszeitung am 17. Mai 1996 veröffentlichte, offen-
barte das abgrundtiefe Mißtrauen der SPD gegen-
über den Sicherheitsbehörden. Die SPD maß in die-
ser „Kurzbilanz" Kriminellen höhere Glaubwürdig-
keit zu als den zahlreichen Mitarbeitern der beteilig-
ten Sicherheitsbehörden. Sie blieb während der ge-
samten Dauer des Untersuchungsausschusses bei 
dieser Vorwegbewertung und -Verurteilung. So be-
wertete z.B. der SPD-Obmann Bachmaier die Ver-
nehmung des zwielichtigen Zeugen „Rafa" als in 
„weiten Teilen überzeugend". 

Im Schriftsatz für das Bundesverfassungsgericht ver-
trat der Vertreter der SPD dann die Auffassung, es 
gehöre zur „politischen Argumentationskultur", 
wenn in politischen Einschätzungen gegenüber der 
Presse zum Münchener Plutoniumfall von einzelnen 
Mitgliedern der SPD „möglicherweise überschießend 
mehr Sicherheit bekundet wird, als nach den Regeln 
des Strafprozeßrechts momentan hieb- und stichfest 
ist". Dies ist letztlich nur eine Umschreibung dafür, 
daß die Vertreter der SPD vor Vorverurteilungen 
nicht zurückschreckten. 

Ein besonders prägnantes Beispiel für die Verbrei-
tung von Vorverurteilungen sind die Äußerungen 
des SPD-Obmanns Bachmaier, der in einem Schrei-
ben an den Vorsitzenden des Ausschusses von „Ma-
chenschaften des BND" sprach und in einem Presse-
gespräch behauptete, der BND entwickle ein be-
denkliches Eigenleben und drohe „einer Krake 
gleich, sich in anderen Institutionen unseres Staates 
festzusetzen." Der frühere BND-Präsident Porzner, 
ein Parteifreund des SPD-Obmanns Bachmaier, wies 
in seiner Zeugenaussage diesen ungeheuerlichen 
Vorwurf zu Recht zurück. Er stellte klar, wer den 
BND in die Nähe der Terrorinstitutionen Gestapo 
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und Staatssicherheit der DDR rücke, wie es mit dem 
Wort „Krake" geschehe, lasse jegliche historischen 
Maßstäbe vermissen. Es werde auf diese Art und 
Weise mit allen Mitteln versucht, den BND an den 
Pranger zu stellen (26. Sitzung, Protokoll Porzner, 
S. 7). Der SPD-Obmann Bachmaier hat diesen infa-
men Vorwurf bis heute nicht zurückgenommen oder 
es für nötig befunden, sich dafür zu entschuldigen. 
Er schreckte auch nicht vor der Desinformation der 
Öffentlichkeit zurück. Bachmaiers Äußerungen sind 
haltlos. Seine Behauptung, die Vernehmung von 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude habe ergeben, daß 
Staatsminister Schmidbauer im Münchener Pluto-
niumfall steuernd eingewirkt habe, bewertete der 
Zeuge Oberstaatsanwalt Meier-Staude als „völlige 
Fehlinterpretation" (13. Sitzung, Protokoll Meier-
Staude, S. 208). Auch die Behauptung des SPD-Ob-
manns Bachmaier über angebliche intensive Telefon-
kontakte zwischen Staatsminister Schmidbauer und 
dem Zeugen kommentierte der Zeuge Oberstaats-
anwalt Meier-Staude mit der Bemerkung: „Aus mei-
ner Sicht halte ich das für abwegig. " Z u den wieder-
holten Behauptungen in den Presseerklärungen der 
SPD, der BND habe sich im Münchener Plutoniumfall 
als Pohzei eigener Art aufgeführt, erklärte der Zeuge 
Porzner: „Daß ich persönlich bedauere, daß das Or-
gan der Fraktion, das ich selbst zehn Jahre lang her-
ausgegeben habe, das schreibt, das mag jeder ver-
stehen, aber so ist es eben." 

Die SPD-Vorverurteilungen wurden nicht nur von 
den SPD-Ausschuß-Mitgliedern betrieben, sondern 
gezielt auch von der Bundestagsfraktion. 

So hat der Zeuge Struck, Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, sich wie-
derholt öffentlich und detailliert mit Vorwürfen ge-
genüber den beteiligten Behörden und der Bundes-
regierung zu dem Münchener Plutoniumfall geäu-
ßert. In seiner Einvernahme vor dem Untersuchungs-
ausschuß vermittelte er dann allerdings den Ein-
druck, er verschanze sich hinter seinen Erkenntnis-
sen aus der Parlamentarischen Kontrollkommission 
und habe keine konkreten Belege, für die von ihm er-
hobenen Vorwürfe. In einem Radio-Interview hatte 
er am 1. März 1996 behauptet, die Bundesregierung 
habe im Münchener Plutoniumfall nicht die Wahrheit 
gesagt. Auf Vorhalt mußte er vor dem Untersu-
chungsausschuß einräumen, daß er den umfassen-
den Bericht der Bundesregierung zum Münchener 
Plutoniumfall vom 1. Juni 1995 nie gelesen hatte. Er 
behauptete dazu, ihm sei klar, daß der Bericht aus 
seiner Sicht nicht die Wahrheit enthalte (75. Sitzung, 
Protokoll Dr. Struck, S. 39)-, eine Begründung für 
seine Vorwürfe gegenüber der Bundesregierung blieb 
er schuldig. In seiner Presseerklärung vom 19. Okto-
ber 1995 verstieg er sich zu der Behauptung, „die 
Vernehmung von Oberstaatsanwalt Meier-Staude 
und die dabei in Bezug genommenen Akten belegen 
in kaum zu überbietender Deutlichkeit, daß das Bun-
deskanzleramt und die entsprechende Abteilung 6 
unmittelbar in das Geschehen eingegriffen haben". 
Auf Vorhalt mußte er jedoch einräumen, die Aussage 
des Oberstaatsanwalts Meier-Staude im Untersu-
chungsausschuß nicht zu kennen, ja nicht einmal das 
Protokoll dieser Vernehmung gelesen zu haben. 

Entsprechend der Staatspraxis der Bundesrepublik 
Deutschland hat der frühere BND-Präsident Porzner 
seinen Parteifreund, den damaligen Fraktions- und 
Parteivorsitzenden der SPD, Scharping, auf dessen 
ausdrücklichen Wunsch über den Münchener Plu-
toniumfall informiert (64. Sitzung, Protokoll Porzner, 
S. 7). In seinem Gespräch mit Scharping hat der Zeuge 
Porzner betont, daß die Arbeiten des BND zur Auf-
klärung des nuklearen Schwarzmarktes in keiner 
Weise parteipolitisch gesteuert würden. 

In der Berliner Zeitung vom 26. April 1995 wurde 
über dieses Gespräch berichtet: 

„Der SPD-Vorsitzende Scharping wirft Porzner 
vor, ihn am Abend des 28. August 1994 in einem 
Vier-Augen-Gespräch falsch über den Ablauf des 
Plutoniumschmuggels unterrichtet zu haben: „Das 
klingt heute anders", beklagte sich der SPD-
Chef. " 

Der Zeuge Porzner erklärte dazu auf Befragen: „Ich 
habe ihn nicht falsch informiert, aber ich habe den 
Vorwurf auch zurückgewiesen, wir würden das aus 
politischen Gründen tun" (26. Sitzung, Protokoll 
Porzner, S. 167). Erst vor dem Untersuchungsaus-
schuß räumte Scharping als zur Wahrheit verpflichte-
ter Zeuge ein, er habe keine Anhaltspunkte dafür, 
daß der damalige BND-Präsident Porzner ihm in die-
sem Gespräch irgend etwas aus seinem damaligen 
Wissen verschwiegen habe. Dies hatte den Zeugen 
Scharping aber nicht gehindert, in einem Interview 
im April 1995 von einer Inszenierung des BND zu 
sprechen, ohne ein zuvor von Porzner angebotenes 
weiteres Gespräch wahrgenommen zu haben. 

Möglicherweise ging es dem Zeugen Scharping dar-
um, das Kesseltreiben seiner Partei gegen den dama-
ligen BND-Präsidenten Porzner und damit auch den 
BND weiter anzuheizen. Besonders verwerflich wäre 
es allerdings, wenn der Zeuge Scharping bewußt 
und gewollt zur Vorverurteilung des BND beitragen 
wollte, obwohl er keinen Anlaß zu der Annahme 
hatte, sein eigener Parteifreund Porzner habe ihn 
über den Münchener Plutoniumfall nicht korrekt 
informiert. Darüber muß sich Herr Scharping selbst 
Rechenschaft geben. 

Die Aussagen der Zeugen Scharping und Struck 
haben zusammenfassend ergeben, daß diese über 
den Münchener Plutoniumfall keine eigenen Er-
kenntnisse hatten. Das hat sie indes nicht davon ab-
gehalten, den BND für etwas zu verurteilen, was Bay. 
LKA und Staatsanwaltschaft nach den Feststellungen 
des Münchener Landgerichts zu Recht getan haben. 

Bei der Vernehmung von Bundeskanzler Kohl be-
hauptete der Abgeordnete Sperling, daß die Bundes-
regierung in drei Fälle von Nuklearschmuggel bzw. 
-diebstahl verwickelt gewesen sei. Dies geht völlig 
an den Fakten vorbei. Tatsache ist, daß nur im Mün-
chener Plutoniumfall eine Bundesbehörde, nämlich 
der Bundesnachrichtendienst an der Aufklärung und 
das auch nur im Wege der Amtshilfe, beteiligt war 
(74. Sitzung, Protokoll Dr. Kohl, S. 47). 

In seiner sog. „Kurzbüanz", vom 17. Mai 1996 führte 
der SPD-Obmann Bachmaier schließlich den sog. 
Auer-Vermerk, einen internen Vermerk des Auswär-
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tigen Amtes, als Beweis dafür an, daß der BND sich 
im Münchener Plutoniumfall tatprovozierend wie 
eine Polizei eigener Art aufgeführt habe. Geflissent-
lich übersah er offensichtlich, daß der Zeuge Auer 
vor dem Untersuchungsausschuß eindeutig erklärt 
hatte: 

„Also, es gibt weder in den Akten noch im persön-
lichen Wissen von mir oder nach meiner Kenntnis 
von irgendeinem anderen Amtsangehörigen Er-
kenntnisse über das, was vor dem 10. August 
[1994] dort [d. h. München] gelaufen ist. " 

Der Zeuge „Boeden" vom bay. LKA äußerte vor dem 
Untersuchungsausschuß unter Bezugnahme auf ihm 
vorhegende Presseartikel: 

„Wenn man sieht, welches Risiko ich insbesondere 
bei diesen Verhandlungen mit dieser Anbieter-
gruppe eingegangen bin - da wird man auf die 
gleiche Stufe gestellt wie die Verbrecher. Das ist 
irgendwie schon Perversität, was hier betrieben 
wird." (31. Sitzung, Protokoll „Boeden", S. 189). 

Die SPD hat mit ihren unsäglichen Angriffen auf die 
beteiligten Behörden im Münchener Plutoniumfall 
die Basis für diese Presseartikel geschaffen. 

Auch im parallelen Verfahren in Bayern agierte die 
SPD in dieser unerträglichen Weise gegen die Sicher-
heitsbehörden. So verwahrte sich der dortige Zeuge 
Stoephasius vor dem bayerischen Untersuchungs-
ausschuß gegen ungerechtfertigte Angriffe aus den 
Reihen der SPD zum Münchener Plutoniumfall. Er er-
klärte: 

„... ich bin über 30 Jahre Mitglied der Sozial-
demokratischen Partei und da gibt es in der SPD 
einen Arbeitskreis Polizei, und da ist der Dr. Gant-
zer der Vorsitzende. Und ich habe mich halt maß-
los darüber geärgert, daß der Verheugen irgend-
wann im September oder so gesagt hat, das Lan-
deskriminalamt hat da Gefälligkeitssachen für das 
Innenministerium gemacht im Hinblick auf die 
Wahlen. 

Da habe ich halt Luft abgelassen und habe den 
Dr. Gantzer angerufen und ihm gesagt, das finde 
ich nicht in Ordnung und ich bitte ihn, das mal 
richtigzustellen, weil ich mich da einfach für mich 
und meine Kollegen dagegen verwahrt habe. 

So was ähnliches passierte dann noch einmal im 
März oder April 1995, als die Renate Schmidt in 
der „Abendzeitung" so einen ähnlichen Artikel 
geschrieben und uns da so als kleinkarierte India-
ner hingestellt hat. Da habe ich mich halt wieder 
an den Vorsitzenden des Arbeitskreises gewandt. 
Das ist ja mein Ansprechpartner und ich habe ihm 
gesagt, das lassen wir nicht auf uns sitzen" (UA 
Bay. LT, 18. Sitzung, Protokoll Stoephasius, S. 29). 

Das Anliegen der SPD, Desinformation der Öffentlich-
keit statt seriöser Aufklärung des Geschehens, fand 
seine Fortsetzung schließlich in dem von ihr vorgeleg-
ten Bericht vom 25. Mai 1998. So wird beispielsweise 
die Behauptung der SPD, für die sie sich auf die Aus-
sage von Staatsminister Schmidbauer vor dem Unter-
suchungsausschuß und den Bericht der Bundesregie-
rung vom 1. Juni 1995 beruft, Staatsminister Schmid-
bauer habe den Bundeskanzler im Urlaub vom Mün-
chener Plutoniumfall informiert, durch die von ihr an-
gegebenen Fundstellen (abweichender Bericht der 
SPD-Fraktion, oben S. 250) gerade nicht belegt. 
Staatsminister Schmidbauer hat als Zeuge vor dem 
Untersuchungsausschuß auf Befragen ausdrücklich 
klargestellt, er habe den Bundeskanzler nicht über 
diesen konkreten Sachverhalt unterrichtet; dies ent-
spricht auch der Aussage im Bericht der Bundesregie-
rung. Zurückzuweisen ist auch die Behauptung, der 
Präsident des BayLKA, Ziegenaus, habe festgestellt, 
„Liesmann" sei „mehr als Dolmetscher gewesen" und 
habe „Rafa" geführt (abweichender Bericht der SPD-
Fraktion, oben S. 246). Der Zeuge Ziegenaus hat vor 
dem Untersuchungsausschuß in Wirklichkeit ausge-
sagt, „Liesmann" sei „mehr als Dolmetscher" gewe-
sen, weil er „Rafa" geführt habe. Völlig unverständlich 
ist es schließlich auch, daß in dem Bericht der SPD der 
Inhalt eines Gesprächs zwischen einem der Täter, dem 
BND-Sprachmittler, dem Scheinaufkäufer des LKA 
und der BND-Quelle „Rafa" wiedergegeben wird, das 
Gegenstand eines sog. großen Lauschangriffs war (ab-
weichender Bericht der SPD-Fraktion, insbesondere 
oben S. 232). Es ist sehr befremdlich, daß auch und ge-
rade der SPD-Obmann Bachmaier, der im Bundestag 
als engagierter Gegner des sog. großen Lauschangriffs 
in Erscheinung getreten ist, sich mit dieser Veröffent-
lichung ohne Notwendigkeit an einem derart schwer-
wiegenden Verstoß gegen geschützte Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen beteiligt. 

B. Sondervotum des Abgeordneten Hermann Bachmaier (SPD) 

Das von Polemik getragene sog. Sondervotum der 
CDU-Abgeordneten wird von der Fraktion der SPD 
im Deutschen Bundestag mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen. Die Ausführungen stehen für sich. Den-
noch seien zu dieser nicht den Untersuchungsgegen-
stand betreffenden, den parlamentarischen Ge-
pflogenheiten zuwiderlaufenden und in der Verfah-
rens- und Vorgehensweise unüblichen „Darstellung" 
einige Anmerkungen erlaubt: 

1. Den CDU-Abgeordneten werden die Äußerungen 
der Mitglieder der CSU und FDP im laufenden Un-
tersuchungsverfahren in Erinnerung gerufen. Nur 
wenige Äußerungen des Ausschußvorsitzenden, 
Dr. Friedrich (CSU), seien zitiert: 

- Nach Aussagen von Mitarbeitern des BND und 
des Bay. LKA erklärte der Ausschußvorsitzende: 
„Alle lügen ein bißchen" (Presseerklärung des 
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Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses 
„Plutonium" vom 18. Dezember 1995). 

- „LKA und BND haben schon Tage vor der Lan-
dung des Plutoniums in München am 10. Au-
gust 1994 gewußt, daß das Material aus Ruß-
land kommt" (dpa-Meldung vom 14. Dezember 
1995, 16.42 Uhr, Süddeutsche Zeitung vom 
15. Dezember 1995, Seite 2, ZDF Heute Journal 
vom 13. Dezember 1995, in: Fernseh- und Hör-
funkspiegel vom 14. Dezember 1995). 

- Der Ausschußvorsitzende Dr. Friedrich betonte, 
es sei für ihn ziemlich klar, daß der „BND die im 
August 1994 auf dem Münchener Flughafen 
festgenommenen Plutoniumschmuggler zumin-
dest ermutigt habe" (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 15. Dezember 1995, S. 4, Kölner 
Stadt-Anzeiger vom 15. Dezember 1995). 

- Unmittelbar nach der Zeugenvernehmung 
„Rafas" bezeichnete Dr. Friedrich eine Reihe 
der Aussagen über vorschriftswidriges Verhal-
ten von BND und Bay. LKA als 80%ig wahr-
scheinlich (Süddeutsche Zeitung vom 9./10. De-
zember 1995, S. 2). 

Auch der Obmann der F.D.P. im Untersuchungs-
ausschuß, Dr. Max Stadler, hat Agenturen gegen-
über vertreten, daß das BND-Referat 11A seine 
Kompetenzen überschritten habe (dpa-Meldung 
vom 25. April 1996, 17.22 Uhr). 

Darüber hinaus seien weitere führende Politiker 
der CSU erwähnt: 
- Der Bayerische Staatsminister der Justiz, Her-

mann Leeb, erklärte: „Ich habe allmählich den 
Eindruck, daß der BND mehr Probleme macht, 
als er löst" (Süddeutsche Zeitung vom 1. März 
1996, S. 1). 

- Der Bayerische Staatsminister des Innern, Gün-
ther Beckstein, hatte gesagt, das Vertrauen in 
den BND sei „erschüttert" (Süddeutsche Zei-
tung vom 1. März 1996, S. 1). 

2. Selbst im Mehrheitsbericht wird eingeräumt, daß 
das Verhalten des BND-Mitarbeiters „Liesmann" 
gegen den Sinn des Trennungsgebotes verstoßen 
haben könnte: „Eine Überschreitung der Tätigkeit 
als bloßer Sprachmittler ist deswegen als proble-
matisch zu bewerten, weil damit zugleich der Sinn 
des Trennungsgebots tangiert ist" (S. 223). 

3. Aus Rechtsgründen sah sich die Fraktion der SPD 
im Deutschen Bundestag gehalten, an der Umset-
zung des rechtswidrigen Beschlusses des Unter-
suchungsausschusses vom Januar 1997 nicht mit-
zuwirken. Dieser Beschluß wird noch Gegenstand 
einer Überprüfung des Bundesverfassungsge-
richts sein. 

4. Der Zeuge Dr. Peter Struck, MdB, ist in seiner 
Aussage vor dem Untersuchungsausschuß seiner 
Pflicht als ehemaliges Mitglied der PKK zur Ge-
heimhaltung nachgekommen. Dies vorzuwerfen, 
ist unverständlich. 

5. Der Zeuge Rudolf Scharping, MdB, hat mehrmals 
betont, daß der damalige BND-Präsident Porzner 
ihm „seinen Wissensstand vollständig mitgeteilt 
hat" (75. Sitzung, Protokoll Scharping, S. 18). 

Eine irgendwie geartete Beteiligung des damali-
gen BND-Präsidenten am Münchener Plutonium-
deal ist von der Fraktion der SPD im Deutschen 
Bundestag nie behauptet worden. Im übrigen sei 
darauf hingewiesen, daß der Rücktritt von BND-
Präsident Porzner nicht wegen des Münchener 
Plutoniumdeals erfolgte. 

6. Im Münchener Plutoniumdeal war der BND und 
das Bay. LKA beteiligt. Mit zwei weiteren Fällen 
waren Landeskriminalämter befaßt. Zumindest 
auch im Fall „Landshut" lag eine polizeiliche Tat-
provokation durch das Bay. LKA vor. In diesem 
Gesamtzusammenhang hat Dr. Sperling, MdB, 
festgestellt, daß es in diesen Fällen keine Nachfra-
ger außerhalb des behördlichen bzw. staatlichen 
Bereichs gegeben hat. Diese Feststellung wird 
vom Untersuchungsausschuß übereinstimmend 
getragen. 

7. Zur Unterrichtung des Bundeskanzlers Dr. Kohl ist 
der Bericht der Bundesregierung wortwörtlich 
wiedergegeben worden (S. 231). Diese Chronolo-
gie, die Zeugenaussagen von Staatsminister 
Schmidbauer und Bundeskanzler Dr. Kohl liegen 
den Ausführungen zur Information des Bundes-
kanzlers Dr. Kohl ab Seite 253 zugrunde. 

Die Bewertung der Zeugenaussage des Präsiden-
ten des Bay. LKA, Ziegenaus, ist ebenfalls nicht 
überzeugend. Eine Passage der Aussage Ziegen-
aus sei wortwörtlich wiedergegeben (59. Sitzung, 
Protokoll Ziegenaus, S. 18): 

„ .... Einen V-Mann muß man führen,- er wurde 
also vom Bundesnachrichtendienst geführt. Ob 
und inwieweit der Herr Liesmann, den ich ja da-
mals nicht in Person kannte, also der V-Mann-
Betreuer des Bundesnachrichtendienstes, Infor-
mationen noch darüber hinaus bringt und mehr 
macht als das pure Dolmetschen, das wußte ich 
damals nicht ". 

Eindeutige Bemerkungen des Präsidenten des 
Bay. LKA, Ziegenaus, zur Rolle „Liesmanns" fin-
den sich in einer VS-Geheim eingestuften Unter-
lage. Diese sind in einem VS-Geheim eingestuften 
Bericht der Fraktion der SPD im Deutschen Bun-
destag bewertet worden. 
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DRITTER TEIL 

REGISTER, ÜBERSICHTEN, ANLAGEN UND ANHANG 

ERSTER ABSCHNITT 

Register und Übersichten 

A. Register 

I. Abkürzungsverzeichnis 

a .D. 
a . d . D . 
AA 
a a O 
Abg . 
Abs. 
Abt. 
ADrs. 
AG 
AL 
Art. 
Az. 

A 
= außer Dienst 
= auf d e m Diens tweg 
= Auswär t iges Amt 
= a m a n g e g e b e n e n Ort 
= A b g e o r d n e t e / A b g e o r d n e t e r 
= Absa tz 
= Abte i lung 
= Ausschußdrucksache 
= Arbe i t sg ruppe 
= Abte i lungsle i ter 
= Art ikel 
= Ak tenze i chen 

BAFA 
Bay. LKA 
BB 
Bd. 
BfS 
BfV 
BGB 
BGBl. 
BGH 
BGHR 

BGHSt 

BK 
BKA 
Bl. 
BM 

B 
= B u n d e s a u s f u h r a m t 
= Bayer isches Landeskr imina lamt 
= Beweisbesch luß 
= Band 
= B u n d e s a m t für S t rah lenschutz 
= B u n d e s a m t für Ver fassungsschutz 
= Bürger l iches Gese t zbuch 
= Bundesgese tzb la t t 
= Bundesger ichtshof 
= R e c h t s p r e c h u n g des Bundesge -

richtshofs (Sammlung H e r a u s -
g e g e b e n von den Richtern des 
Bundesgerichtshofs) 

= E n t s c h e i d u n g e n des Bundesge -
richtshofs in S t ra fsachen (Amt-
liche Sammlung) 

= Bundeskanz l e r amt 
= Bundeskr imina lamt 
= Blatt 
= Bundesmin is te r ium 

BMF 
BMI 
BMJ 
BMU 

BMWi 
BND 
BOR-60 
BSB 

BStMLU 

BT 

BT-Drs. 
BVerfGE 

BVerfGG 
BVerfSchG 
bzgl . 
bzw. 

= Bundesmin is te r ium der F inanzen 
= Bundesmin is te r ium des Inne rn 
= Bundesmin is te r ium der Jus t iz 
= Bundesmin is te r ium fü r Umwelt , 

Na tu r schu tz u n d Reaktorsicher-
hei t 

= Bundesmin is te r ium für Wir tschaf t 
= Bundesnachr i ch tend iens t 
= Brutreaktor 
= B e s c h ä f t i g u n g s b e d i n g u n g e n fü r 

die Sons t igen Bed iens te ten de r 
Europä i schen G e m e i n s c h a f t e n 

= Bayer isches Staa tsminis ter ium fü r 
Landesen twick lung u n d Umwel t -
f r a g e n 

= Bundes t ag 
= B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e 
= E n t s c h e i d u n g e n des Bundesver -

fassungsger ich t s (amtliche S a m m -
lung) 

= Bundesver fas sungsger i ch t sgese tz 
= Bundesve r fa s sungsschu tzgese tz 
= bezügl ich 
= b e z i e h u n g s w e i s e 

ca. 
CDU 
CIA 

CSU 

C 
= circa 
= Chr is t l ich-Demokrat ische Union 
= Cent ra l Inte l l igence A g e n c y 

(Amerikanischer Gehe imdiens t ) 
= Christ l ich-Soziale Union 

d . h . 
Dipl. 

D 
= das heißt 
= Diplom 
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Diss. = Dissertation 
DM = Deutsche Mark 
DN = Deckname 
Dr. = Doktor 
DVB1 = Deutsches Verwaltungsblatt 

(Zeitschrift) 

E 
E 

= Spanien 
EA = Ermittlung und Auswertung 
e.V. = eingetragener Verein 
EG = Europäische Gemeinschaften 
etc. = et cetera 
EU = Europäische Union 
EURATOM = Europäische Atomgemeinschaft 
EurBSt. = Grundzüge des Europäischen Be-

amtenstatuts 
Expl. = Exemplar 

f. 
F 

= folgende 
F.D.P. = Freie Demokratische Partei 
ff. = fortfolgende 
FSB = russischer Inlandsnachrichten-

dienst 
FSK = russischer Inlandsnachrichten-

dienst 

G 
g = Gramm 
GBA = Generalbundesanwalt 
GBl. = Gesetzblatt 
GBq = Giga-Becquerel 
gem. = gemäß 
Ges. = Gesellschaft 
gez. = gezeichnet 
GG = Grundgesetz 

ggf- = gegebenenfalls 
GO-Ausschuß = Ausschuß für Wahlprüfung, Im-

munität und Geschäftsordnung 
GO-BT = Geschäftsordnung des Deutschen 

Bundestages 
GPS = Global Positioning System (Stand-

orterfassungssystem für Kraftfahr-
zeuge) 

GUS = Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten 

GVG = Gerichtsverfassungsgesetz 
Gz. = Geschäftszeichen 

H 
H2O = Wasser 
HEU = Hoch angereichertes Uran (Highly 

enriched Uranium) 

Hrsg. = Herausgeber 
hrsg. = herausgegeben 
HZA = Hauptzollamt 

I 
I 

= Italien 
LAEO = Internationale Atomergie-Organi-

sation 
i.d.R. = in der Regel 
i.S. = im Sinne 
i.V. = in Vertretung 
i.V. m. = in Verbindung mit 
incl. = inclusive 
Ing. = Ingenieur 
IPA = Interparlamentarische Arbeits-

gemeinschaft 
IPPNW = Deutsche Sektion der Internatio-

nalen Ärzte für die Verhütung des 
Atomkriegs e.V. 

JVA 
J 

= Justizvollzugsanstalt 
JR = Juristische Rundschau (Zeitschrift) 

K 
Kap. = Kapitel 
KG = Kammergericht 
kg = Kilogramm 
KGB = Abk. für russisch: Komitet gossu-

darstwennoi besopasnosti (Kom-
mitee für Staatssicherheit) 

KHK = Kriminalhauptkommissar 
KOR = Kriminaloberrat 
KWKG = Kriegswaffenkontrollgesetz 

LEU 
L 

= Leicht angereichertes Uran (Lowly 
enriched Uranium) 

LfU = (Bay.) Landesamt für Umwelt-
schutz 

LG = Landgericht 
LH = Lufthansa 
LKA = Landeskriminalamt 
LT = Landtag 
LT-Drs. = Landtags-Drucksache 
lt. = laut 

M 
MAD = Militärischer Abschirmdienst 
MAT = Materialie 
MBq = Milli-Becquerel 
MD = Ministerialdirektor 
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M d B 

M D g 
M.E. 
MEK 
M G B 

Mio. 
M O E 
M O X 
MR 
mSv 

= Mitgl ied de s Deu t schen Bundes -
t a g e s 

= Minis ter ia ldir igent 
= M e i n e s Erach tens 
= Mobi les E i n s a t z k o m m a n d o 
= russ isches Minis ter ium fü r Staats-

s icherhei t 
= Mil l ionen 

= Mit te l -Ost -Europäische S taa ten 
= Mischoxid 
= Minister ialrat 
= Mikrosiever t 

ND-Lage 

NDV 

NfD 
N J W 

noeP 

Nr. 
NStZ 
N U M E C 

N W 

N 
= Nachr ich tend iens t l i che 

L a g e b e s p r e c h i m g 
= Nachr ich tendiens t l i che 

V e r b i n d u n g 
= Nur fü r d e n Diens tgeb rauch 
= N e u e Jur is t ische Wochenschr i f t 

(Zeitschrift) 
= nicht of fen ermi t te lnder Polizeibe-

amte r 
= N u m m e r 
= N e u e Zeitschrift fü r St raf recht 
= Nat iona l Mater ia ls a n d E q u i p m e n t 

Coopera t ion 
= Ver t rag v o m 1. Jul i 1968 ü b e r d ie 

Nich tve rbre i tung von Kernwaf fen 

o. ä. 
o .D. 
o.F. 
o .g . 
O A 

OAR 
OFD 
OLG 
ORR 
OStA 
OWiG 

O 
= oder ähnliche(s) 
= o h n e D a t u m 
= o f fene Fas sung 
= o b e n g e n a n n t 
= Organis ie r te u n d a l lgemeine 

Kriminalität 
= Oberamts ra t 
= Ober f inanzd i rek t ion 
= Ober l andesge r i ch t 
= Obe r r eg i e rungs ra t 
= Ober s t aa t sanwa l t 
= Gese tz ü b e r Ordnungswid r igke i -

t en 

PAG 
PD 
PDS 

PKK 

P 
= (Bay.) Po l ize iaufgabengese tz 
= Polizeidirektion 
= Par te i des Demokra t i schen Sozia-

l ismus 
= Par lamenta r i sche Kontrollkommis-

sion, Kommission de s Deu t schen 
B u n d e s t a g e s zur Kontrolle n a c h -
richtendienstlicher Tä t igke i ten 
des B u n d e s 

Pkt. 
Prot. 
PU 
P u O 2 

= P u n k t 
= Protokoll 
= P lu tonium 
= Plutoniumdioxid 

RA 
RBMK 
RD 
RF 
RG/OK-VB 

RI 
Rl 'n 
RR 
RR'n 
RV 

R 
= Rechtsanwal t 

= Reaktor des Tschernobyl-Typs 
= Regie rungsd i rek tor 
= Russische Födera t ion 
= Rauschgi f t /Organis ie r te Kriminali-

t ä t -Ve rb indungsbeamte r 
= Reg ie rungs inspek to r 
= Regie rungs inspek tor in 
= Regie rungsra t 
= Regierungsrä t in 
= Rechtsvorschr i f ten 

S. 
SEK 
Sekr. 
sog. 
SPD 

StA 
Stellv. 
StGB 
StM 
StPO 
StS 
SWR 

S 
= Seite 
= S o n d e r e i n s a t z k o m m a n d o 
= Sekre tar ia t 
= s o g e n a n n t 
= Sozia ldemokra t i sche Par te i 

Deu t sch lands 
= S taa t sanwal t schaf t 
= Stellvertreter 
= S t ra fgese tzbuch 
= Staatsminis ter 
= S t r a fp rozeßordnung 
= S taa t ssekre tä r 
= Nachfo lged iens t de s KGB 

t / a 
TU 
TUI 

T 
= Tonnen pro a n n o 
= Technische Universi tät 
= Institut für T ransu rane 

u. ä. 
u . a . 
u .a .m. 
UA 
UFO 

U 
= u n d ähnl iche (s) 
= un te r a n d e r e m 
= u n d a n d e r e s m e h r 
= U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß 
= Verein U n a b h ä n g i g e F lugbegle i -

ter Organisa t ion e.V. 

v. 
VA 
VAe 
VB 

V 
= von 
= Verwal tungsanges te l l t e r 
= Verwal tungsanges te l l t e 
= V e r b i n d u n g s b e a m t e / 

V e r b i n d u n g s b e a m t e r 
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VE = Verdeckter Ermittler 
VF = Verbindungsführer 
vgl. = vergleiche 
Vors. = Vorsitzender 
VP = Vertrauensperson 
VS = Verschlußsache 
VS-NfD = Verschlußsache - Nur für den 

Dienstgebrauch 
VSA = Verschlußsachenanweisung 
VwVfG = Verwaltungsverfahrensgesetz 

W 
WE-Meldung = Meldung über ein „Wichtiges Er-

eignis" 
wiss. = wissenschaftlich 
WP = Wahlperiode 
WWER-1000 = Nachfolgegeneration des Reaktors 

Tschernobyl-Typ 

Z 
Z = Zentrale Dienste (Verwaltung des 

Deutschen Bundestages) 
z.A. = zur Anstellung 
z.B. = zum Beispiel 
ZKA = Zollkriminalamt 
ZRP = Zeitschrift für Rechtspolitik 
z.T. = zum Teil 
z.Zt. = zur Zeit 
zzgl. = zuzüglich 

Sonstiges: 
μg = Mikrogramm 
μsec. = Mikrosekunde 
μSv/h = Mikrosivert pro Stunde 

% = Prozent 
§(§§) = Paragraph(en) 
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Personenregister 

A 
Adami, Thomas 43, 95-96, 105-106, 111, 129, 136, 

159, 161, 164, 173, 179, 236, 245-246, 252, 272 
Aderholt 237 
Amelung, Martin 43-44, 184-185, 228 
Aschoff, Frank Hermann 145-146, 155, 158, 160-161 
Assafiev, Oleg Wjatscheslawowitsch 87 
Attali, Jaques 187, 190, 198, 204 
Dr. Auer, Claus 182-183, 222, 237-238, 273-274, 

277-278 

B 
Bachmaier, Hermann 215, 276-278 
Balsen 94 
Baranov, Eduard Wladimirowitsch 87 
Barner 73, 88 
Barth, Siegfried (siehe „Imhorst") 
Dr. Beckstein, Günther 27, 88-89, 95, 101, 132-133, 

135, 163-164, 179, 219, 246, 260, 279 
Bengoechea Arratibel, Javier 25-27, 44, 50, 52, 65-

66, 74-79, 82-88, 103, 105, 107, 132-133, 137-138, 
145-147, 155, 165, 176, 184, 222, 230, 232, 238, 244, 
265, 268-269, 272 

Bengoechea Garmendia, Franzisco Javier 76 
Bieling, Wolfram 163-164 
Blinder, Mark (alias „Marc Blinder", „Max Blin-

de"), 66 
Blix, Hans 212 
„Boeden, Walter" 25, 27, 39, 84-85, 105-109, 116-

121, 123-130, 137-145, 155-158, 160-161, 163, 165, 
176, 219, 221-222, 224-227, 230, 232-236, 238, 242-
247, 249, 265, 267-270, 272-273, 278 

Bohl, Friedrich 21, 38, 53-54, 56, 154, 177-178, 189, 
228, 252-254, 262-263, 266 

Bondarev 198 
Braunöhler, Regine 23, 49 
Bukharin 197 

C 
„Carlos" 154-155, 158 
„ Cesar" 154-155, 158, 160 
Clinton, Bill 216-217 

D 
„Dentier" 184-185 
Deutch, John 204 
Devens, Renatus 149, 167-168 
Prof. Dr. Dr. Dolzer, Rudolf 101, 112, 114-116, 150-

153, 168, 175-176, 218, 249-251, 271 
„Döring, Klaus" 55, 147-149, 241 
Dr. Dürr, Rudolf (alias Dr. „Semhoff") 70-71, 81, 92-

94, 117, 147, 177, 181, 204-205, 242-243 

E 
Dr. „Eckerlin" (siehe Dr. Fischer Hollweg) 
Eckmüller, Heinz 90 

Edtbauer, Harald 51, 105, 117-121, 129, 133, 136, 
161, 163, 183, 232-234, 236-237, 246, 269 

Emrich, Dieter 27, 33, 38, 169-174, 183, 220, 225, 
252, 260 

Erler, Gernot 56, 273 

F 
Falk 177, 240 
Prof. Dr. Falkenrath, Richard 56, 186, 188, 191-192, 

194-195, 198-200, 204-205, 208,216 
Famulla, Harald 60, 63, 74-76, 79, 81-82, 274 
Dr. Fechner, Joachim 72, 123, 135-136, 151, 164-

166, 175, 181, 191-192, 198-200, 235-236, 255 
Fernandez Martin, José 56, 64-66, 70, 74-79, 82-83, 

85-86, 88, 90-93, 102-105, 107, 124-125, 131-133, 
137-138, 180, 238-239, 268-269, 275 

Fernadez Garcia, Margarita Nieves 76, 132 
Dr. Fischer-Hollweg, Peter (alias „Dr. Eckerlin") 27, 

61-63, 70-71, 80-82, 90-93, 102, 174-175, 179, 250-
251, 256 

Foertsch, Volker 62-63, 258, 267-268 
Forstner, Rudolf 159-160 
Dr. Friedrich, Gerhard 278-279 
Fügmann, Werner 51, 87, 183, 269 

G 
Garcia, Carlos (siehe „Carlos") 
Dr. Geiger, Hansjörg 39, 56, 185, 190, 213, 257, 262 
Gennadij (siehe Nikiforov Pawlowitsch) 
Ghali, Butros 217 
„Gilm, Frank" 36, 53, 56, 110-112, 114-116, 147-

151, 153, 167-168, 241, 243, 248-250, 253, 261-262, 
271 

Gmelin, Wilhelm 33, 180-181, 191 
Dr. Goppel, Thomas 166 
Dr. Götz, Christian Volker 24, 164 
Dr. Grenzenberg 147, 243, 251 
Gutschmidt, Wolf-Dieter 197-198, 200 

H 
Haas 60 
Dr. Hanning, August 151, 169, 171-174, 251 
Dr. „Harburg, Maria" 249 
Herrle, Wolfram 117, 128-129, 145, 237 
„Hochfeld, Matthias" 63, 71, 90-91, 94, 97, 112, 

116-117, 127-131, 147, 151, 158-159, 165, 179, 183, 
231, 233, 238, 240, 242-243, 245, 247-248, 251, 253 

Dr. Huber, Karl 55-56, 99, 121, 235 

I 
„Imhorst" 52, 62, 67, 81, 92, 96-97, 110-111, 114, 

123, 232, 240, 248, 253-254, 270 

J 
Jäkle, Adolf 169-171,251,271,273 
„Janko, Sibylla" 27-28, 47, 61-64, 70-71, 80-82, 85, 

89-93, 102, 179, 238-239, 251 
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Jelzin, Boris 216-217 
Julian (siehe Tejero Robledo) 

K 
Dr. Keßelring, Rainer 97, 110, 221, 246 
Dr. Kinkel, Klaus 211,213 
Knauer, Joachim 159, 237 
Dr. Koch, Lothar 33, 166, 181-182, 226-227 
Dr. Kohl, Helmut 38, 53-54, 56, 154, 177, 213, 216-

217, 228-229, 231, 248, 250, 253-254, 257, 262-263, 
277, 279 

„Konstantin" 83-84, 86-87, 127, 145-146, 156, 160, 
239 

Krömer, Peter 38, 53, 63, 72, 75, 79, 88-89, 131-133, 
135, 170, 191, 204 

„Kulp, Manfred" 62, 81, 85, 94-96, 103-106, 111-
112, 116, 122-123, 127-131, 147-148, 158-159, 165, 
221, 231-234, 238, 240, 245-246 

L 
Lang, Herbert 38, 114, 117, 123, 135-136, 140, 144, 

164, 183, 216, 225, 233, 236, 272 
Lautenschlager, Rudolf 95-96, 245 
Leeb, Hermann 95, 171, 173, 251, 260, 279 
Dr. „Lehberg, Elmar" 55, 167 
Lierse, Christoph 109, 166 
Liesmann, Willi (alias „Adrian", alias „Michael Bran-

don") 25-28, 38, 44-45, 53-55, 84-85, 94-96, 98-
109, 111-112, 116-119, 122-131, 137-149, 152, 155-
161, 163, 165, 167, 179, 183-184, 215, 218-220, 222-
223, 226, 230-231, 233-234, 236-238, 241-247, 250, 
262-263, 265-266, 269-270, 272, 278-279 

Lopez Romero, Manolo 26, 66-68, 74-75, 77-78, 82-
86, 88, 103, 132, 137, 238-239 

M 
Mattausch, Eva 103, 105, 116-117, 119, 140, 161, 

164, 235, 237, 246 
Mayr, Gerhard 90, 95 
Meier-Staude, Helmut 42, 49, 103, 106, 117-121, 

128-130, 136, 140-141, 161-164, 169-174, 176, 179, 
183, 220-221, 223, 226, 228, 231, 233-237, 246-247, 
250-252, 267, 269, 271-272, 275, 277 

„Merker, Jürgen" 28, 62, 71, 92, 94-98, 100, 102-
106, 110-111, 115-117, 122-123, 130-131, 147, 149, 
158-159, 162-163, 167, 175, 179-180, 183, 220-222, 
226, 231, 234, 240-241, 243, 245-248, 270 

Metzner, Markus 132, 239 
Dr. Müller, Harald 188-189, 197, 199-200, 205, 208 
Dr. Münstermann, Paul 97, 114-115, 149, 167-168, 

175-177, 257 

N 
„Narjes, Klaus-Peter" 55, 167-168 
Niggl, Jakob 44 
Nikiforov, Pawlowitsch Gennadij 26, 87, 145, 154-

156, 160 

O 
Oroz Eguia, Julio 25-27, 44, 50, 67-68, 77, 82-88, 

102-104, 107, 118, 122-127, 130-132, 137-146, 155-
160, 165, 176, 183-184, 218, 222, 226, 230, 232, 236-
238, 242, 245, 265, 269, 272 

Otero, Ivan 67, 156 

P 
„Palme, Anton" (alias „Werner Palme", alias „Wer-

ner Ströhlein") 55 
Penkov, Iwan Iwanowitsch 87 
Porzner, Konrad 27, 38, 53, 64, 100-101, 110-112, 

114-116, 149, 152, 167, 177-179, 183, 213, 216, 220, 
223, 226-228, 231, 238, 250, 253, 260-261, 266, 270, 
276-277, 279 

R 
„Rafa" (alias „Lolita") 25-27, 40-41, 44, 51-52, 64-

66, 74-82, 85-86, 88-96, 98-108, 111-112, 116, 118-
119, 122-127, 131, 137-147, 152, 155-160, 163, 165, 
167, 174, 178-180, 183-185, 214, 217-220, 222-223, 
225-228, 230-234, 236-240, 242-247, 250, 265-269, 
272, 276, 278 

„Roberto" 25-28, 56, 58, 60-66, 70-82, 88-91, 93, 
217-218, 220, 230, 238-239, 250, 267-269, 272, 274-
275 

Robledo (siehe Tejero Robledo) 

S 
Santamaria Souazo, Serafin 66, 74-75, 77-78, 85, 132 
Dr. Schaper, Annette 188-189, 191, 193-194, 196-

201, 204-205, 208-209 
Scharping, Rudolf 56, 177, 277, 279 
Schleppi, Dietmar 60, 63, 71-74, 76, 88 
Schmidbauer, Bernd 21, 27, 36-38, 47, 53, 63, 68, 

101-102, 109, 111-116, 128, 130, 149-154, 168-175, 
177-179, 183, 188-191, 211, 279 

Schnell, Uwe Erich Karsten (siehe „Roberto") 
Schurawlew, Juri I. 68 
Dr. „Semhoff" (siehe Dr. Dürr) 
Sidorenko, Victor 165, 173 
Smidt, Wolbert 98,110 
Sommer, Wolfgang 21, 48, 71, 95, 103, 105-106, 109, 

111, 116-121, 127-133, 136, 138-141, 143, 145, 
158-159, 161-164, 215, 221, 232, 234-236, 241, 246, 
269 

„Speidel" 184-185 
Dr. Sperling, Dietrich 279 
Dr. Stadler, Max 279 
Stenglein, Gudrun 28, 60-62, 89-90 
Stoephasius, Wolfgang 159 
Dr. Struck, Peter 20, 56, 215, 277, 279 

T 
Tejero Robledo, Julian 56, 64-66, 7, 74, 76, 78-79, 

131, 239, 268 
Dr. Thomas, Wolfgang 166-167, 196, 200, 216, 226 
Torres Benitez, Justiniano 25-27, 44, 50, 65, 67-68, 

77, 82-88, 102-105, 107-109, 116-119, 122-132, 
137-146, 148, 154-163, 165, 176, 182-184, 218, 222, 
224-226, 230, 232-233, 236-239, 241-245, 247, 252, 
265-266, 269-270, 272-273 

W 
Dr. Ritter von Wagner, Adolf 23 
Wenckebach, Konrad 151 
Dr. Werner, Rudolf 24, 97, 147, 177, 179-180, 243, 

269 
Wittbecker 60, 73-74 

Z 
Prof. Zachert, Hans-Ludwig 38, 63-64, 89, 133-135, 

178, 204, 239-240, 250, 268 
Dr. Zeising, Helmut 38, 53, 136, 140, 143-144, 161, 

164,274 
Ziegenaus, Hermann 223, 246, 278-279 
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B. Übersichten 

I. Übersicht der Ausschußdrucksachen 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

1 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
15. Mai 1995 zum Verzicht auf die Ver-
lesung von Schriftstücken: 
Gemäß § 11 Abs. 2 der IPA-Regeln wird auf 
die Verlesung von Schriftstücken verzich-
tet, soweit diese vom Ausschußsekretariat 
an alle Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses verteilt worden sind. 

2 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
22. Mai 1995 zum Abschluß der Verneh-
mungen: 
Der Untersuchungsausschuß entscheidet 
durch gesonderten Beschluß, daß die Ver-
nehmung des Zeugen abgeschlossen ist. 
Die Entscheidung darf erst ergehen, wenn 
nach der Zustellung des Vernehmungspro-
tokolls zwei Wochen verstrichen sind oder 
der Zeuge auf die Einhaltung dieser Frist 
verzichtet hat. 

3 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
15. Mai 1995 zum Fragerecht bei der Be-
weiserhebung: 
1. Das Fragerecht bei den Beweiserhebun-

gen wird grundsätzlich nach § 17 in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 der IPA-Regeln 
gemäß den nachfolgenden Konkretisie-
rungen ausgeübt. 

2. Die Beweisaufnahme wird in drei Ab-
schnitte aufgeteilt. Zunächst steht das 
Fragerecht dem Vorsitzenden zu. Im 
zweiten Abschnitt wird das Fragerecht 
abwechselnd von den Fraktionen und 
Gruppen durch ihre Berichterstatter aus-
geübt. Leitet der Vorsitzende die Sit-
zung, so steht nach ihm der SPD-Frak-
tion, leitet der Stellvertreter des Vorsit-
zenden die Sitzung, so steht nach ihm 
der CDU/CSU-Fraktion das erste Frage-
recht zu. Die Berichterstatter können das 
ihnen zustehende Fragerecht an ein or-
dentliches Mitglied oder auch an ein 
stellvertretendes Ausschußmitglied ihrer 
Fraktion und Gruppe weitergeben. 

3. Die Gesamtzeit für den zweiten Ab-
schnitt wird auf zwei Stunden begrenzt 
und unter den Fraktionen nach den für 
die Plenarsitzungen geltenden Regeln 
aufgeteilt. 
Sollen in einer Sitzung mehrere Zeugen 
getrennt vernommen oder Sachverstän-
dige unabhängig voneinander angehört 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

werden, so kann durch Absprache der 
Berichterstatter die Gesamtzeit für den 
zweiten Abschnitt nach Bedarf abwei-
chend festgelegt werden. 
Das Fragerecht der Gruppen beläuft sich 
jeweils auf fünf Minuten. 

4. Für den dritten Abschnitt güt § 28 GO-
ßT sinngemäß. 

5. Ein stellvertretendes Ausschußmitglied 
darf trotz der Anwesenheit der ordent-
lichen Ausschußmitglieder derselben 
Fraktion das Fragerecht ausüben, wenn 
das ordentliche Ausschußmitglied sich 
bei Fragen zu demselben Komplex zu-
rückhält. 

6. Von dieser Regelung des Fragerechts 
kann in allseitigem Einverständnis jeder-
zeit auch stillschweigend abgewichen 
werden. 

3 (neu) Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
15. Mai 1995 zum Fragerecht bei der Be-
weiserhebung: 
1. Das Fragerecht bei den Beweiserhebun-

gen wird grundsätzlich nach § 17 in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 3 der IPA-Regeln 
gemäß den nachfolgenden Konkretisie-
rungen ausgeübt. 

2. Die Beweisaufnahme wird in drei Ab-
schnitte aufgeteilt. Zunächst steht das 
Fragerecht dem Vorsitzenden zu. Im 
zweiten Abschnitt wird das Fragerecht 
abwechselnd von den Fraktionen und 
Gruppen durch ihre Berichterstatter aus-
geübt. Leitet der Vorsitzende die Sit-
zung, so steht nach ihm der SPD-Frak-
tion, leitet der Stellvertreter des Vorsit-
zenden die Sitzung, so steht nach ihm 
der CDU/CSU-Fraktion das erste Frage-
recht zu. Die Berichterstatter können das 
ihnen zustehende Fragerecht an ein or-
dentliches Mitglied oder auch an ein 
stellvertretendes Ausschußmitglied ihrer 
Fraktion und Gruppe weitergeben. 

3 Die Gesamtzeit für den zweiten Ab-
schnitt wird auf zwei Stunden begrenzt 
und unter den Fraktionen nach den für 
die Plenarsitzungen geltenden Regeln 
aufgeteilt. 
Sollen in einer Sitzung mehrere Zeugen 
getrennt vernommen oder Sachverstän-
dige unabhängig voneinander angehört 
werden, so kann durch Absprache der 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Ber ich te r s t a t t e r d i e G e s a m t z e i t f ü r d e n 
z w e i t e n A b s c h n i t t n a c h Bedarf a b w e i -
c h e n d f e s t g e l e g t w e r d e n . 
D a s F r a g e r e c h t d e r G r u p p e b e l ä u f t s ich 
auf z e h n M i n u t e n . 

4 F ü r d e n d r i t t en Abschn i t t gilt § 28 G O -
BT s i n n g e m ä ß . 

5 Ein s t e l l ve r t r e t endes A u s s c h u ß m i t g l i e d 
darf trotz d e r A n w e s e n h e i t d e r o r d e n t -
l i chen A u s s c h u ß m i t g l i e d e r d e r s e l b e n 
F rak t ion d a s F r a g e r e c h t a u s ü b e n , w e n n 
d a s o rden t l i che A u s s c h u ß m i t g l i e d s ich 
b e i F r a g e n zu d e m s e l b e n K o m p l e x zu-
r ü c k h ä l t . 

6. Von d i e se r R e g e l u n g d e s F r a g e r e c h t s 
k a n n in a l l se i t igem E i n v e r s t ä n d n i s j ede r -
zeit a u c h s t i l l s chwe igend a b g e w i c h e n 
w e r d e n " . 

3 ( n e u / V o r s c h l a g d e s Sek re t a r i a t s v o m 31. M a i 
n e u ) 1995 z u m F r a g e r e c h t b e i d e r Bewe i se r -

h e b u n g : 
1. D a s F r a g e r e c h t b e i d e n B e w e i s e r h e b u n -

g e n wi rd g r u n d s ä t z l i c h n a c h § 17 in Ver-
b i n d u n g mit § 4 Abs . 3 d e r IPA-Rege ln 
g e m ä ß d e n n a c h f o l g e n d e n Konkre t i s ie -
r u n g e n a u s g e ü b t . 

2. Die B e w e i s a u f n a h m e wi rd in d re i A b -
schn i t t e au fge te i l t . Z u n ä c h s t s t eh t d a s 
F r a g e r e c h t d e m Vors i t zenden zu . Im 
z w e i t e n A b s c h n i t t w i rd d a s F r a g e r e c h t 
a b w e c h s e l n d v o n d e n F r a k t i o n e n u n d 
d e r G r u p p e d u r c h i h r e Ber ich te r s ta t t e r 
a u s g e ü b t . Lei te t d e r Vors i t zende d i e Sit-
z u n g , so s t eh t n a c h i h m d e r S P D - F r a k -
tion, le i te t d i e S te l lver t re te r in d e s Vor-
s i t z e n d e n d ie S i t zung , so s t eh t n a c h ih r 
d e r C D U / C S U - F r a k t i o n d a s e rs te F r a g e -
r e c h t zu . Die Ber ich te r s t a t t e r k ö n n e n d a s 
i h n e n z u s t e h e n d e F r a g e r e c h t a n e in or-
d e n t l i c h e s Mi tg l i ed o d e r a u c h a n e in 
s t e l l ve r t r e t endes A u s s c h u ß m i t g l i e d ih re r 
F r a k t i o n u n d d e r G r u p p e w e i t e r g e b e n . 

3. Die G e s a m t z e i t f ü r d e n z w e i t e n A b -
schni t t w i r d auf z w e i S t u n d e n b e g r e n z t 
u n d u n t e r d e n F r a k t i o n e n n a c h d e n f ü r 
d i e P l e n a r s i t z u n g e n g e l t e n d e n R e g e l n 
au fge te i l t . 
Sol len in e i n e r S i t z u n g m e h r e r e Z e u g e n 
g e t r e n n t v e r n o m m e n o d e r S a c h v e r s t ä n -
d i g e u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r a n g e h ö r t 
w e r d e n , so k a n n d u r c h A b s p r a c h e d e r 
Ber i ch te r s t a t t e r d i e G e s a m t z e i t f ü r d e n 
z w e i t e n A b s c h n i t t n a c h Bedarf a b w e i -
c h e n d f e s t g e l e g t w e r d e n . 
D a s F r a g e r e c h t d e r G r u p p e b e l ä u f t s ich 
auf z e h n M i n u t e n . 

4. F ü r d e n d r i t t en A b s c h n i t t gilt § 28 G O -
BT s i n n g e m ä ß . 

5. E in s t e l l ve r t r e t endes A u s s c h u ß m i t g l i e d 
darf trotz d e r A n w e s e n h e i t d e r o r d e n t -
l i chen A u s s c h u ß m i t g l i e d e r d e r s e l b e n 
F r a k t i o n o d e r d e r G r u p p e d a s F r a g e -
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r e c h t a u s ü b e n , w e n n d a s o rden t l i che 
A u s s c h u ß m i t g l i e d s ich b e i F r a g e n zu 
d e m s e l b e n K o m p l e x z u r ü c k h ä l t . 

6. Von d i e se r R e g e l u n g d e s F r a g e r e c h t s 
k a n n in a l l se i t igem E i n v e r s t ä n d n i s j e d e r -
zeit a u c h s t i l l s chwe igend a b g e w i c h e n 
w e r d e n . 

7. Bei I n f o r m a t o r i s c h e n A n h ö r u n g e n wi rd 
e n t s p r e c h e n d d e r v o r s t e h e n d e n R e g e -
l u n g f ü r B e w e i s e r h e b u n g e n v e r f a h r e n . 

4 B e s c h l u ß v o r s c h l a g d e s Sek re t a r i a t s v o m 
15 M a i 1995 zu r B e h a n d l u n g v o n A u s -
Schußprotokollen: 
1. Protokol le n i ch tö f fen t l i che r S i t z u n g e n 
1.1 Protokol le n i ch tö f fen t l i che r S i t z u n g e n 

e r h a l t e n d i e Mi tg l i ede r d e s U n t e r s u -
c h u n g s a u s s c h u s s e s u n d ih re Stellver-
treter , d i e b e n a n n t e n M i t a r b e i t e r (in-
n e n ) d e r F r a k t i o n e n sowie d i e b e n a n n -
t e n Ver t r e t e r d e r B u n d e s r e g i e r u n g . 

1.2 Dri t te h a b e n g r u n d s ä t z l i c h k e i n Rech t 
auf E i n s i c h t n a h m e in Pro tokol le n ich t -
ö f fen t l i che r S i t z u n g e n u n d folgl ich 
a u c h n ich t da r au f , d a ß i h n e n Abschr i f -
t e n so lcher Pro tokol le ü b e r l a s s e n wer -
d e n . E i n e A u s n a h m e b e s t e h t n u r g e -
g e n ü b e r B e h ö r d e n , d e n e n d e r Unter -
s u c h u n g s a u s s c h u ß Amtsh i l f e leistet . 

2. Protokol le ö f fen t l i che r S i t z u n g e n 
2.1 Pro tokol le ö f fen t l i che r S i t z u n g e n e rhä l t 

d e r u n t e r P u n k t 1.1 g e n a n n t e Perso-
n e n k r e i s , d a r ü b e r h i n a u s auf A n t r a g 
e i n e Beh ö rd e , d e r g e g e n ü b e r d e r Un-
t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß Amtsh i l f e leistet . 

2.2 Dr i t ten , i n s b e s o n d e r e v o m U n t e r s u -
c h u n g s a u s s c h u ß v e r n o m m e n e n Z e u -
g e n , k a n n Eins ich t in d ie Pro tokol le g e -
w ä h r t w e r d e n u n d e i n e Absch r i f t zu r 
V e r f ü g u n g ges te l l t w e r d e n , w e n n d e r 
B e t r o f f e n e „e in b e r e c h t i g t e s In t e r e s se 
n a c h w e i s t " (Abschni t t II d e r „Richt-
l in ien f ü r d i e B e h a n d l u n g d e r A u s -
schußpro toko l l e g e m . § 73a G O - B T 
v o m 16. S e p t e m b e r 1985"). 

2.3 Von d i e se r R e g e l k ö n n e n A u s n a h m e n 
g e t r o f f e n w e r d e n e n t s p r e c h e n d d e n 
o. g. Richt l inien. 

2.4 Im Hinb l i ck auf d a s R e g e l - A u s n a h m e -
Verhä l tn i s w i r d f o l g e n d e s V e r f a h r e n 
a n g e w a n d t : 
- D e r Vor s i t zende e n t s c h e i d e t ü b e r d a s 

Vor l i egen d e s „ b e r e c h t i g t e n Inter-
e s se s ". 

- Be jah t e r d i e se s In te resse , w i r d Ein-
bl ick in d a s Protokoll g e w ä h r t o d e r 
e i n e Abschr i f t erteilt , e s sei d e n n , e s 
l ä g e n A n h a l t s p u n k t e vor, d a ß d e r Un-
t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß trotz d e s b e -
r e c h t i g t e n In t e re s ses d a s Eins ichts -
rech t v e r n e i n e n w ü r d e . In d i e s e m Fall 
ist e i n e E n t s c h e i d u n g d e s U n t e r s u -
c h u n g s a u s s c h u s s e s h e r b e i z u f ü h r e n . 
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- Für vernommene Zeugen gilt: Dem 
Zeugen ist das Protokoll über seine 
Vernehmung zuzustellen. 

4 (neu) Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
22. Mai 1995 zur Behandlung von Aus-
schußprotokollen : 
1. Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 
1.1 Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 

erhalten die Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses und ihre Stellver-
treter, die benannten Mitarbeitertin-
nen) der Fraktionen sowie die Beauf-
tragten der Bundesregierung und des 
Bundesrates. 

1.2 Dritte haben grundsätzlich kein Recht 
auf Einsichtnahme in Protokolle nicht-
öffentlicher Sitzungen und folglich 
auch nicht darauf, daß ihnen Kopien 
solcher Protokolle überlassen werden. 
Eine Ausnahme besteht nur gegenüber 
Behörden, wenn der Untersuchungs-
ausschuß entschieden hat Amtshilfe zu 
leisten. 

2. Protokolle öffentlicher Sitzungen 
2.1 Protokolle öffentlicher Sitzungen erhält 

der unter Punkt 1.1 genannte Perso-
nenkreis, darüber hinaus auf Antrag 
die unter 1.2 genannten Behörden. 

2.2 Einem Dritten kann Einsicht in die Pro-
tokolle gewährt und eine Kopie zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn er „ein 
berechtigtes Interesse nachweist" (Ab-
schnitt II der „Richtlinien für die Be-
handlung der Ausschußprotokolle gem. 
§ 73a GO-BT in der Fassung vom 
7. September 1987"). 

2.3 Von dieser Regel können Ausnahmen 
getroffen werden entsprechend den 
o.g. Richthnien. 

2.4 Im Hinblick auf das Regel-Ausnahme-
Verhältnis wird folgendes Verfahren 
angewandt: 
- Der Vorsitzende entscheidet über das 

Vorliegen des „berechtigten Inter-
esses ". 

- Bejaht er dieses Interesse, wird Ein-
blick in das Protokoll gewährt oder 
eine Abschrift erteilt, es sei denn, es 
lägen Anhaltspunkte vor, daß der 
Untersuchungsausschuß trotz des be-
rechtigten Interesses das Einsichts-
recht verneinen würde. In diesem 
Fall ist eine Entscheidung des Unter-
suchungsausschusses herbeizuführen. 

- Für vernommene Zeugen gilt: Dem 
Zeugen ist das Protokoll über seine 
Vernehmung zuzustellen. 

3. Protokolle VS-VERTRAULICH oder hö-
her eingestufter Sitzungen 
Ist das Protokoll über die Aussage eines 
Zeugen VS-VERTRAULICH oder höher 
eingestuft, so ist dem Zeugen Gelegen-
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heit zu geben, dies in der Geheim-
schutzstelle des Deutsche Bundestages 
einzusehen. Eine Kopie erhält er nicht. 
Im übrigen gilt die Geheimschutzord-
nung des Deutschen Bundestages und 
die für den Umgang mit VS-VERTRAU-
LICH oder höher eingestuften Unter-
lagen gefaßten Beschlüsse des Aus-
schusses. 

4 (neu/ 
neu) 

Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
31. Mai 1995 zur Behandlung von Aus-
schußprotokollen : 
1. Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 
1.1 Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 

erhalten die Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses und ihre Stellver-
treter, die benannten Mitarbeiterin-
nen) der Fraktionen und der Gruppe 
sowie die Beauftragten der Bundes-
regierung und des Bundesrates. 

1.2 Dritte haben grundsätzlich kein Recht 
auf Einsichtnahme in Protokolle nicht-
öffentlicher Sitzungen und folglich 
auch nicht darauf, daß ihnen Kopien 
solcher Protokolle überlassen werden. 
Eine Ausnahme besteht nur gegenüber 
Behörden, wenn der Untersuchungs-
ausschuß entschieden hat, Amtshilfe zu 
leisten. 

2. Protokolle öffentlicher Sitzungen 
2.1 Protokolle öffentlicher Sitzungen erhält 

der unter Punkt 1.1 genannte Perso-
nenkreis, darüber hinaus auf Antrag 
Behörden, wenn der Untersuchungs-
ausschuß entschieden hat, Amtshilfe zu 
leisten. 

2.2 Einem Dritten kann Einsicht in die Pro-
tokolle gewährt und eine Kopie zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn er „ein 
berechtigtes Interesse nachweist" (Ab-
schnitt II der „Richtlinien für die Be-
handlung der Ausschußprotokolle gem. 
§ 73a GO-BT in der Fassung vom 
7. September 1987"). 

2.3 Von dieser Regel können Ausnahmen 
getroffen werden entsprechend den 
o. g. Richtlinien. 

2.4 Im Hinblick auf das Regel-Ausnahme-
Verhältnis wird folgendes Verfahren 
angewandt: 
- Der Vorsitzende entscheidet über das 

Vorliegen des „berechtigten Inter-
esses". 

- Bejaht er dieses Interesse, wird Ein-
blick in das Protokoll gewährt oder 
eine Abschrift erteilt, es sei denn, es 
lägen Anhaltspunkte dafür vor, daß 
der Untersuchungsausschuß trotz des 
berechtigten Interesses das Einsichts-
recht verneinen würde. In diesem Fall 
ist eine Entscheidung des Untersu-
chungsausschusses herbeizuführen. 
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- Für vernommene Zeugen gilt: Dem 
Zeugen ist das Protokoll über seine 
Vernehmung zuzustellen. 

3. Protokolle VS-VERTRAULICH oder hö-
her eingestufter Sitzungen 
Ist das Protokoll über die Aussage eines 
Zeugen VS-VERTRAULICH oder höher 
eingestuft, so ist dem Zeugen Gelegen-
heit zu geben, dies in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundes-
tages einzusehen. Eine Kopie erhält er 
nicht. 

5 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
15. Mai 1995 zur Geheimhaltung: 
1. Die Mitglieder des 1. UA - 13. WP sind 

zur Geheimhaltung (§ 7 Abs. 1 S. 1 GSO-
BT i. V. m. § 3 Abs. 1 GSO-BT, § 353 b 
Abs. 2 Nr. 1 StGB) derjenigen Angele-
genheiten verpflichtet, die ihnen durch 
Übermittlung der von amtlichen Stellen 
als VS-VERTRAULICH und höher ein-
gestuften Unterlagen an den Untersu-
chungsausschuß bekannt werden. 

2. Diese Geheimhaltungsverpflichtung er-
streckt sich auch auf solche Angele-
genheiten, die aufgrund von Unterlagen 
bekannt werden, deren VS-Einstufung 
durch den Untersuchungsausschuß 
selbst veranlaßt wird. 

3. Die Geheimhaltungsverpflichtung ent-
fällt, wenn und insoweit die aktenfüh-
rende Stelle bzw. der Untersuchungs-
ausschuß die Einstufung als VS-VER-
TRAULICH und höher aufhebt. 

5 (neu) Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
31. Mai 1995 zur Geheimhaltung 
1. Die Mitglieder des 1. UA 13. WP sind 

aufgrund der Geheimschutzordnung des 
Deutschen Bundestages, ggf. ergänzt 
um Beschlüsse des 1. UA der 13. WP in 
Verbindung mit § 353 b Abs. 2 Nr. 1 
StGB zur Geheimhaltung derjenigen 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen 
durch Übermittlung der von amtlichen 
Stellen als VS-VERTRAULICH und hö-
her eingestuften Unterlagen bekannt 
werden. 

2. Diese Geheimhaltung erstreckt sich 
auch auf solche Angelegenheiten, die 
aufgrund von Unterlagen bekannt wer-
den, deren VS-Einstufung durch den 
Untersuchungsausschuß selbst veranlaßt 
wird. 

3. Die GeheimhaltungsVerpflichtung ent-
fällt, wenn und insoweit die aktenfüh-
rende Stelle bzw. der Untersuchungs-
ausschuß die Einstufung als VS-VER-
TRAULICH oder höher aufhebt. 

4. Im übrigen gilt die Geheimschutzord-
nung des Deutschen Bundestages. 
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6 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Helmut Kohl, 
Bundeskanzler; Friedrich Bohl, Chef des 
Bundeskanzleramtes und Bundesminister 
für besondere Angelegenheiten; Bernd 
Schmidbauer, Staatsminister beim Bundes-
kanzler; Prof. Dr. Dr. Rudolf Dolzer, Mini-
sterialdirektor und Leiter der Abteilung 6 
im Kanzleramt. 

7 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N, genannt 
„Rafa", nachrichtendienstliche Verbindung 
des BND, zu laden über den BND; N.N., 
genannt „Roberto", nachrichtendienstliche 
Verbindung des BND, zu laden über den 
BND; N. N., genannt Walter Boeden, noeP 
des LKA Bayern. 

8 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Willi Liesmann, 
Mitarbeiter der Abteilung I IA des BND, 
Alias-Namen auch Adrian, Michael Bran-
don; N. N., Mitarbeiterin der Madrider Resi-
dentur des BND, die den Kontakt zu „Rafa" 
hielt; Dr. Peter Fischer-Hollweg, Leiter der 
Residentur des BND in Madrid, Deckname 
„Dr. Eckerlin"; Konrad Porzner, Präsident 
des BND; Paul Münstermann, Ex-Vizepräsi-
dent des BND; Dr. Rudolf Werner, Leiter 
der Abteilung I IA beim BND; Jürgen Mer-
ker, Referatsleiter Abteilung I IA beim 
BND; Matthias Hochfeld, Sachgebietsleiter 
Abteilung I IA des BND. 

9 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Beiziehung der Akten und Unterlagen des 
Bundeskanzleramtes, des Bundesnachrich-
tendienstes, der BND-Residentur in Ma-
drid, des Bundesministeriums des Innern 
und des Bundeskriminalamtes. 

10 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Beiziehung der Akten der Staatsanwalt-
schaft Landshut in dem Verfahren 44 Js 9/ 
94 a gegen Christina Klein, Gustav Illes, 
Andrej Gergeli u. a. und der Staatsanwalt-
schaft Konstanz im Ermittlungsverfahren 
gegen den Kaufmann Jäkle (sogenannter 
Fall Tengen). 

11 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Beiziehung der Akten des Prozesses beim 
Landgericht München I gegen die Beschul-
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digten Bengoechea, Torres und Oroz (112 
Js 4895/94). 

12 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Martin Schulz, 
MdEP. 

13 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Helmut Meier-
Staude, Staatsanwaltschaft München. 

14 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Die Regierung des Freistaates Bayern wird 
gebeten, dem 1. Untersuchungsausschuß 
des Deutschen Bundestages die Akten aus 
ihrem Verantwortungsbereich zu übersen-
den, die insbesondere Aufschluß über die 
Fragen der Ziffer I, 1 d) und 1 e) sowie II, d) 
des Untersuchungsauftrages (Bundestags-
drucksache 13/1323) geben könnten. Insbe-
sondere bittet der Untersuchungsausschuß 
die bayerische Landesregierung, die kom-
pletten Akten des Landeskriminalamtes zu 
übersenden. 

15 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 17. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Hans-Ludwig 
Zachert, Präsident des BKA. 

16 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom Mai 1995: 
Beiziehung von Strafakten beim Landge-
richt München im Strafverfahren gegen die 
Beschuldigten Bengoechea, Torres und 
Oroz im sog. „Plutonium"-Fall in Ablich-
tung. 

17 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom Mai 1995: 
Beiziehung von Akten beim Landeskrimi-
nalamt des Freistaates Bayern zum Pluto-
nium-Fall. 

18 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom Mai 1995: 
1. Die Bundesregierung wird im Hinblick 

auf den Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 
13/1323), insbesondere der Ziffern I und 
II, aufgefordert, alle bei ihr, den 
Bundesministerien und Bundesbehör-
den, insbesondere beim Bundeskanzler-
amt, beim Bundeswirtschaftsministe-
rium, beim Bundesjustizministerium, 
beim Bundesfinanzministerium, beim 
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Auswärtigen Amt, beim Bundesnach-
richtendienst, beim Bundeskriminalamt, 
beim Zollkriminalamt vorliegenden Un-
terlagen und Akten zum sogenannten 
„Plutonium"-Fall unter Angabe der Ak-
tenzeichen vollständig aufzulisten und 
dem Untersuchungsausschuß vorzule-
gen. 

2. Die jeweiligen Behördenleiter werden 
aufgefordert, zu erklären, daß die Akten 
vollständig bezeichnet sind. 

19 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Helmut Kohl, 
Bundeskanzler; Friedrich Bohl, Chef des 
Bundeskanzleramtes; Bernd Schmidbauer, 
Staatsminister beim Bundeskanzler; Konrad 
Porzner, Präsident des BND; Hans-Ludwig 
Zachert, Präsident des BKA; Günther Beck-
stein, Bayerischer Innenminister; Hermann 
Leeb, Bayerischer Justizminister. 

20 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zur Vorbereitung der Beweisaufnahme zur 
Erfüllung des Untersuchungsauftrags (BT-
Drs. 13/1323) wird das Bundeskanzleramt 
aufgefordert, für die Bundesregierung dem 
Untersuchungsausschuß zu den Abschnit-
ten I. und II. des Untersuchungsauftrags 
einen umfassenden schriftlichen Bericht 
vorzulegen. 

21 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Beiziehung der Akten in Kopie, soweit 
diese Aufschlüsse über die Umstände des 
Plutoniumtransports von Moskau nach 
München geben - des Bundeskanzler-
amtes, des Auswärtigen Amtes, des 
Bundesministeriums des Innern, des Bun-
desministeriums der Finanzen, des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie, des Bundesnachrichtendien-
stes, des Bundeskriminalamtes, des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz, der Zoll-
verwaltung, des Bundesamtes für Strahlen-
schutz. 

22 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Beiziehung der Akten nebst Beiakten des 
bei der neunten Großen Strafkammer des 
Landgerichts München I anhängigen Straf-
verfahrens gegen Javier Bengoechea Arra-
tibel, Justiniano Torres Benitez und Julio 
Oroz Eguia (Az. 9 KLs 112 Js 4685/94). 
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23 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.R-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zur Vorbereitung der Beweisaufnahme, 
insbesondere zur Erörterung einer Zusam-
menarbeit mit dem Untersuchungsaus-
schuß, der Gewährung von Amts- und 
Rechtshilfe durch die zuständige Staatsan-
waltschaft an den Untersuchungsausschuß, 
sowie der rechtlichen und tatsächlichen Be-
handlung des von Moskau nach München 
transportierten Nuklearmaterials als Asser-
vat innerhalb des laufenden Strafverfah-
rens (Az. KLs 5112 Js 4685/94) wird der Lei-
tende Oberstaatsanwalt beim Landgericht 
München I, Herr Dieter Emrich, ggf. in Be-
gleitung des zuständigen Abteilungsleiters 
und Dezernenten der Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht München I, informato-
risch gehört. Die Sitzung beginnt öffentlich 
und wird auf Wunsch der Anhörperson ggf. 
nichtöffentlich fortgesetzt. 

24 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Ha-
rald Müller, Hessische Stiftung für Frie-
dens- und Konfliktforschung. 

25 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß „Plutonium" vom 16. Mai 1995: 
Es wird Beweis erhoben, insbesondere zu 
Abschnitt II. des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323), so auch zu Fragen der 
Gefährlichkeit von Plutonium und ob und 
inwieweit bei als illegal sichergestelltem 
Plutonium dessen Zusammensetzung so 
analysiert werden kann, daß daraus Rück-
schlüsse auf den ursprünglichen Lagerort 
gezogen werden können, durch Verneh-
mung von Herrn Prof. Dr. rer. nat. Häfele, 
Direktor des Vereins für Kernverfahrens-
technik und Analytik Rossendorf e.V., als 
Sachverständigen. 

26 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Es wird Beweis erhoben, insbesondere zu 
Abschnitt II. des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323), dort zu den Fragen der 
Sicherung kerntechnischer Einrichtungen, 
des physischen Schutzes gegen die Ent-
wendung von Kernbrennstoff, der be-
stehenden Kontrollen und Maßnahmen ge-
gen Diebstahl bzw. die Abzweigung von 
Material und schließlich, welche Bemühun-
gen die Bundesregierung auf zwischen-
staatlicher und internationaler Ebene zur 
Klärung dieser Fragen unternommen hat, 
durch Vernehmung von Herrn Ministerial-
rat Dr. Joachim Fechner, Bundesministe-
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rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, als Sachverständigen. 

27 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Es wird Beweis erhoben, insbesondere zu 
Abschnitt II. a, b des Untersuchungsauf-
trags (BT-Drs. 13/1323), durch Erläuterung 
der für die UNO-Konferenz über die Ver-
längerung des Atomwaffensperrvertrages 
im Auftrag des UNO-Generalsekretärs er-
stellten Studie über den weltweiten Nu-
klearhandel und die illegale Weitergabe 
von Nuklearmaterial und den daraus er-
wachsenden weltweiten Gefahren, durch 
Vernehmung von Herrn Jaques Attāli, als 
Sachverständigen. 

28 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Es wird Beweis erhoben, insbesondere zu 
Abschnitt II. a, b des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323), durch Beiziehung der für 
die UNO-Konferenz über die Verlängerung 
des Atomwaffensperrvertrages in New York 
im Auftrag des UNO-Generalsekretärs er-
stellten Studie über den weltweiten Nu-
klearhandel über das Auswärtige Amt. 

29 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zu Beweiszwecken, insbesondere zu Ab-
schnitt II. b, c des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323), zu den geltenden inter-
nationalen Sicherungsmaßnahmen bzw. 
-regelungen, die der Entwicklung organi-
sierter „Schwarzmärkte" im Umgang mit 
Nuklearmaterial entgegenwirken sollen, 
sowie der weiteren Verbesserung dieser 
Sicherheitsmaßnahmen, soll der General-
direktor der IAEO, Wien, gebeten werden, 
Herrn Dr. Dirk Schriefer, Safeguards Ope-
ration Director der Internationalen Atom-
energie-Organisation als Sachverständigen 
zur Anhörung durch den Untersuchungs-
ausschuß zu entsenden. 

30 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zu Beweiszwecken, insbesondere zu Ab-
schnitt II. a, b des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323), den von Nuklearmaterial 
ausgehenden Gefahren, vor allem von Plu-
tonium und zur Problematik des illegalen 
Nuklearmaterialhandels, soll der General-
direktor der EURATOM, Brüssel, gebeten 
werden, Herrn Wilhelm Gmelin, Direktor 
Sicherheitsüberwachung EURATOM, als 
Sachverständigen zur Anhörung durch den 
Untersuchungsausschuß zu entsenden. 
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31 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Rudolf Scharping, 
MdB. 

32 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Günter Verheu-
gen, MdB. 

33 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Mini-
sterialrat Hans-Jürgen Rick, Bundesmini-
sterium der Finanzen. 

34 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. 
Bachner, Gesellschaft für Reaktorsicherheit, 
Köln. 

35 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Ro-
senstock, Fraunhofer-Gesellschaft, Euskir-
chen. 

36 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 16. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Tho-
mas, Gesellschaft für Anlagen- und Reak-
torsicherheit, München. 

37 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Jürgen Weber, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Luft-
hansa AG. 

38 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von N.N. „Der Spie-
gel". 

39 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Wilhelm Gmelin, 
Direktor der EURATOM. 

40 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Hans Blix, Gene-
raldirektor der Internationalen Energie-
Agentur (IAEO), Wien. 
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41 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Die Regierungen der Vereinigten Staaten 
von Amerika, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, der Repu-
blik Frankreich und der Russischen Föde-
ration werden gebeten, dem 1. Untersu-
chungsausschuß Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, die zur Aufklärung der Umstän-
de und Hintergründe des Handels mit Plu-
tonium im Rahmen des Untersuchungs-
gegenstandes beitragen können. 

42 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von N. N., verantwort-
licher Leiter für die Sicherheit am Franz-
Josef-Strauß-Flughafen, München. 

43 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Wiktor Sidorenko, 
Vize-Atomminister der Russischen Födera-
tion. 

44 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Hermann Ziegen-
aus, Präsident des Landeskriminalamtes 
Bayern. 

45 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Volker Rühe, Bun-
desminister der Verteidigung. 

46 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Matthias Wiss-
mann, Bundesminister für Verkehr. 

47 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 17. Mai 
1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Klaus Kinkel, 
Bundesminister des Auswärtigen. 

48 Schreiben des Obmanns der Gruppe PDS 
im 1. Untersuchungsausschuß, Dr. Gregor 
Gysi vom 17. Mai 1995: 
Beitritt zu den bisher vorliegenden Anträ-
gen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und Vorschlag betreffend der Befra-
gung der Zeugen. 

49 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Ralph Schmidt 
(Name wurde in der 3. Sitzung, 1. Juni 
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1995, korrigiert in: Rainer Schmidt-Nöthen), 
Leitender Kriminaldirektor beim Bundes-
kriminalamt. 

50 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Martin Schulz, 
MdEP. 

51 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Staatsanwalt Hel-
mut Meier-Staude, Staatsanwaltschaft 
München. 

52 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Paul Münster-
mann, Ex-Vizepräsident des BND. 

53 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Thomas Goppel, 
Bayerischer Staatsminister für Umwelt. 

54 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Die Lufthansa wird im Hinblick auf Ziffer I 
des Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 13/ 
1323) gebeten, die Passagierliste und die 
weiteren Buchungsunterlagen für den Flug 
der Linienmaschine, mit der das Plutonium 
am 10.08.1994 von Moskau nach München 
transportiert wurde, in Ablichtung zu über-
mitteln. 

55 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Informatorische Anhörung von Dieter 
Emrich, Leitender Oberstaatsanwalt beim 
Landgericht München I., ggf. in Begleitung 
des zuständigen Abteilungsleiters und De-
zernenten der Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht München I. 

56 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Rudolf Werner, 
Abteilungsleiter beim BND; Jürgen Merker, 
Referatsleiter beim BND; Matthias Hoch-
feld, Sachgebietsleiter des BND; Willi Lies-
mann, Mitarbeiter des BND. 

57 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Beiziehung aller zum Plutonium-Fall bei 
der Bundesregierung, den Bundesministe-
rien und den Bundesbehörden, insbesonde-
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re dem Bundeskanzleramt, dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Bundeskrimi-
nalamt vorhandenen Ton-, Bild- und Daten-
trägern. 

58 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Beiziehung des in der Süddeutschen Zei-
tung vom 18. Mai 1995 beschriebenen Ak-
tenvermerks des BND an Staatsminister 
Schmidbauer, der diesen am 26. Juli 1994 
erreichte und die Überschrift „Unterrch-
tung über die weitere Entwicklung der An-
gelegenheit Plutonium 239" trägt. 

59 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Prof. Dr. Dr. Ru-
dolf Dolzer, Ministerialdirektor und Leiter 
der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt und 
Dr. Hans-Achim Roll, Abteilungsleiter I des 
Bundeskanzleramtes. 

60 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Peter Fischer-
Hollweg, Leiter des Politikreferats 2 der 
Botschaft in Madrid. 

61 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., Rafa alias 
Lolita, zu laden über den Bundesnachrich-
tendienst und N.N., Roberto alias Pitufo, zu 
laden über den Bundesnachrichtendienst. 

62 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., genannt 
Walter Boeden, zu laden über das Baye-
rische Landeskriminalamt. 

63 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 30. Mai 1995: 
Vernehmung von Lothar Koch, Nuklear-
chemiker am Karlsruher Institut für Trans-
urane; Christoph Lierse, Chemiker am In-
stitut für Radiochemie der Technischen 
Universität München; Wolf Weber, Leiter 
der Abteilung Brennstoffkreislauf der Köl-
ner Gesellschaft für Reaktorsicherheit als 
sachverständige Zeugen. 

64 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 30. Mai 1995: 
Die Parlamentarische Kontrollkommission 
wird gebeten, dem 1. Untersuchungsaus-
schuß mitzuteilen, ob Geheimdienstkoordi-
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nator Bernd Schmidbauer in der Sitzung 
der PKK am 20. April 1995 gesagt hat, er, 
Bernd Schmidbauer habe den Bundeskanz-
ler vor dem 10. August 1994 bezüglich des 
Münchener Plutonium-Schmuggels „über 
die Tatsache, daß sich etwas anbahnt", in-
formiert. 

65 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 23. Mai 1995: 
Vernehmung von Lothar Koch, Institut für 
Transurane, Karlsruhe und Christoph 
Lierse, Institut für Radiochemie der TU 
München als sachverständige Zeugen. 

66 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Mai 1995: 
Der 1. Untersuchungsausschuß („Pluto-
nium") bittet den Ausschuß für Wahlprü-
fung, Immunität und Geschäftsordnung um 
Entscheidung, ob die Mitgliedschaft im 
1. Untersuchungsausschuß mit der Mit-
gliedschaft in der Parlamentarischen Kon-
trollkommission (PKK) vereinbar ist und 
welche Möglichkeiten zur Durchsetzung 
einer Unvereinbarkeit beider Mitglied-
schaften bestehen. Die Beratungen und et-
waigen Entscheidungen des Ältestenrates 
bezüglich des Verdachts der Verletzung der 
für Mitglieder der PKK geltenden Geheim-
haltungsvorschriften durch ein Mitglied der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollen 
in die Prüfung einbezogen werden. 

67 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Mai 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Gerhard 
Schmid, MdEP. 

68 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Lo-
thar Koch, Institut für Transurane, Karls-
ruhe. 

69 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31.5. 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Mini-
sterialrat Hantke, Referatsleiter im Bundes-
ministerium für Wirtschaft. 

70 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß „Plutonium" vom 31. Mai 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Mini-
strialrat Dr. Sprögel, Referatsleiter im Bun-
desministerium für Wirtschaft. 

71 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Mai 1995: 
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Sachverständigenvernehmung von Prof. 
H. Wagner, Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender des Kernforschungszentrums 
Karlsruhe, GmbH. 

72 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 1. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Lothar 
Hahn, Öko-Institut, Darmstadt; Christoph 
Küppers, Öko-Institut Darmstadt und Prof. 
Kuny, Uni Marburg. 

73 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 1. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Mini-
sterialdirigent Dr. Gustav W. Sauer, Mini-
sterium für Natur und Umwelt, Schleswig-
Holstein. 

74 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 2. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Peter Krömer, 
Bundeskriminalamt. 

75 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Polizeioberrat 
Sommer, LKA; Zollamtsrat Forstner, Sach-
gebietsleiter Reiseverkehr, LKA und Herrn 
Stoephasius, Sachgebietsleiter Umwelt-
schutz, LKA. 

75 (neu) Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß Plutonium vom 
8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Polizeioberrat 
Sommer, LKA und Herrn Stoephasius, 
Sachgebietsleiter Umweltschutz, LKA. 

76 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von KOK Barner, BKA; 
KHK Schleppi, BKA; KK z.A. Metzner, 
BKA; KHK Meyer, BKA (EA 25) OA 36. 

77 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Julian Tigero Ro-
bledo und Margita Nieves Fernandez 
Garcia. 

78 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., genannt 
Konstantin, Geschäftspartner der Anbieter-
gruppe in Rußland. 

79 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Juni 1995: 
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Zeugenvernehmung von Regierungsrat 
Knauer, Vorsteher des Hauptzollamtes 
München. 

79 (neu) Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß Plutonium vom 
8. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Regierungsrat 
Knauer, Vorsteher des Hauptzollamtes 
München-Flughafen, Zollamtsrat Forstner, 
Sachgebietsleiter Reiseverkehr, Hauptzoll-
amt München - Flughafen 

80 

81 

Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 9. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Prof. Dr. Klaus 
Töpfer, Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau. 

Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Uwe 
Neriich, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
Ebenhausen. 

82 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Gott-
hard Stein, Leiter der Programmgrup-
pe Technologiefolgenforschung im For-
schungszentrum Jülich. 

83 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Beiziehung des Protokolls der 101. Sitzung 
des Auswärtigen Ausschusses des Deut-
schen Bundestages vom 25. August 1994 
und des Protokolls der 9. Sitzung des In-
nenausschusses des Deutschen Bundesta-
ges zu Tagesordnungspunkt 1 vom 27. April 
1995. 

84 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Regierungsdirek-
tor Herbert Lang, Bayerisches Staatsmini-
sterium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen. 

85 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Prof. Dr. 
Kaul, Leiter des Bundesamtes für Strahlen-
schutz, 

86 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 21. Juni 1995: 
Der Bayerische Landtag wird gebeten, dem 
1. Untersuchungsausschuß des Deutschen 
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Bundestages zur Erfüllung des Untersu-
chungsauftrages zu Ziffer I. 1. a, l .b sowie 
2.d folgende Unterlagen zu übermitteln: 
- Protokoll der 17. und 18. Sitzung des Aus-

schusses für Kommunale Fragen und In-
nere Sicherheit des Bayerischen Land-
tags vom 25. und 26. April 1995; 

- Protokoll der 12. Sitzung des Ausschusses 
für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen am 18. Mai 1995; 

- Schriftliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Christian Magerl vom August 1994, 
betreffend Flugsicherheit und Pluto-
niumschmuggel mit- der Antwort der 
Bayerischen Staatsregierung. 

87 Schreiben des Geheimschutzbeauftragten 
des Deutschen Bundestages vom 26. Juni 
1995 betreffend Öffnungszeiten der Ge-
heimregistratur. 

88 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 22. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Harald Edtbauer, 
KOK, LKA München. 

89 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 26. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von N. N., Resident 
des BND in Moskau. 

90 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
29. Juni 1995: 
Beiziehung der Vermerke und Gesprächs-
protokolle, die nicht Teil der Gerichtsakten 
in dem Verfahren 9 KLs 112 Js 4685/94 ge-
worden sind, und der Akten und Unter-
lagen der Ermittlungs- und AR-Vorgänge 
zum sog. Plutonium-Fall, die von dem Lei-
tenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwalt-
schaft beim Landgericht München I, Herrn 
Emrich, in seiner informatorischen Anhö-
rung vor dem Untersuchungsausschuß der 
13. WP am 22. Juni 1995 erwähnt wurden, 
insbesondere zu den Verfahren gegen 
Fernandez und Lopez sowie gegen Mitglie-
der der russischen Anbietergruppe z.B. 
Gennadi Nikiforow. 

91 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 29. Juni 1995: 
Zeugenvernehmung von Oberstaatsanwalt 
Emrich, Leitender Oberstaatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mün-
chen I. 

92 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 29. Juni 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. El-
mar Matthias Hucko, Ministerialrat beim 
Bundesministerium der Justiz. 
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93 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 28. Juni 
1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., Bayerische 
Hypotheken- und Vereinsbank, München. 

94 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 28. Juni 
1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. Hei-
ner Busch, Experte auf dem Gebiet der In-
ternationalen Zusammenarbeit von Polizei 
und Geheimdiensten. 

95 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 28. Juni 
1995: 
Sachverständigenvernehmung von Dr. phil. 
Bernd W. Kobbig, Projektleiter an der Hes-
sischen Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung, Frankfurt/Main. 

96 Antrag der Mitglieder der Gruppe PDS im 
1. Untersuchungsausschuß vom 28. Juni 
1995: 
Zeugenvernehmung von Ulrich Wickert, 
Journalist, Moderator der ARD-„Tages-
themen". 

97 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 13. Juli 1995: 
Zu Beweiszwecken, insbesondere zu Ab-
schnitt II. des Untersuchungsauftrags (BT-
Drs. 13/1323), so auch zu Fragen des illega-
len Handels mit Kernmaterial und radioak-
tiven Stoffen, soll der Generaldirektor der 
Generaldirektion XI der Europäischen 
Kommission gebeten werden, Herrn Hans 
Eriskat, Europäische Kommission, General 
Direction XI, Umweltschutz, Nukleare Si-
cherheit und Katastrophenschutz, Direction 
C 1, Radio protection, als Sachverständigen 
zur Anhörung durch den Untersuchungs-
ausschuß des Deutschen Bundestages zu 
entsenden. 

98 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 13. Juli 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Jürgen 
Storbeck, Koordinator Europol-Drogenstelle. 

99 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß, Hermann 
Bachmaier, MdB, vom 25. Juli 1995 an den 
Vorsitzenden des 1. Untersuchungsaus-
schusses betreffend Durchführung einer 
Sondersitzung des 1. Untersuchungsaus-
schusses in der Sommerpause 

100 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Kulp, VF 
des BND. 

Drs.-
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101 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von KHK Thomas 
Adami, stv. Sachgebietsleiter LKA Bayern. 

102 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., genannt 
Frau Janko, Mitarbeiterin der BND-Resi-
dentur in Madrid 

103 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Frau Wilson, 
52 DA, Mitarbeiterin des BND 

104 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Reg. Dir. Wencke-
bach, Referatsleiter 622 des Bundeskanzler-
amtes. 

105 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von KHK Ebner, Lan-
deskriminalamt Bayern 

106 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Prof. 
Dr. H. Büker, Kernforschungsanlage Jülich. 

107 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Sachverständigenvernehmung von Herrn 
Collin, Abteilungsleiter beim Bundesamt 
für Strahlenschutz. 

108 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Manfred Kanther, 
Bundesminister des Innern. 

109 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von KHK Wolfram Bie-
ling, Verbindungsbeamter des Bundeskri-
minalamtes in Moskau. 

110 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von N.N., Sachbear-
beiter im Bundesumweltministerium, der 
das Bayerische Staatsministerium für Um-
weltschutz und Landwirtschaft am 27. Juli 
1994 telefonisch ersucht hat, auf das Bayeri-
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sehe Landeskriminalamt einzuwirken, daß 
kein im Ausland befindliches radioaktives 
Material nach Deutschland gebracht wird 

111 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von KHK Famulla, 
RG/OK-VB, BKA Wiesbaden. 

112 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Falk, Vize-
präsident des Bundeskriminalamtes. 

113 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von LMR Kupfahl, 
Bayerisches Staatsministerium des Innern. 

114 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Lauten-
schlager, Sachgebietsleiter LKA München 

115 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Staatsanwalt Füg-
mann, Staatsanwaltschaft München I. 

116 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Gilm, Mit-
arbeiter des BND. 

117 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Grenzenberg, 
Mitarbeiter des BND 

118 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Semhoff, Mit-
arbeiter des BND 

119 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Imhorst, 
Mitarbeiter der Abteilung 1 des BND 

120 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Jose Fernandez 
Martinez 

121 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
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Zeugenvernehmung von Frau Dr. Harburg, 
Leiterin Leitungsstab BND 

122 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. August 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Mettlach, Mit-
arbeiter des Leitungsstabes des BND 

123 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung des Flugkapitäns der 
Lufthansamaschine, die das Plutonium von 
Moskau nach München transportiert hat 

124 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von Reg. Dir. Vorbeck, 
Mitarbeiter der Abteilung 6 des Bundes-
kanzleramtes 

125 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von MR Radau, Refe-
ratsleiter 621 des Bundeskanzleramtes 

126 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von MDg Staubwas-
ser, Gruppenleiter 61 im Bundeskanzler-
amt. 

127 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von MR Dr. Hanning, 
Gruppenleiter 62 des Bundeskanzleramtes. 

128 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von RD Friehe, Refe-
ratsleiter 611 des Bundeskanzleramtes 

129 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von MRn Dr. Vollmer, 
Referatsleiterin 612 im Bundeskanzleramt 

130 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Augenscheinseinnahme des Ankunftsge-
bäudes des Flughafens München-Erding in 
Anwesenheit der für den Zugriff und für 
die Sicherheit verantwortlichen Beamten 
und des Flugkapitäns, seiner Crew sowie 
des am 10. August 1994 für die Abfertigung 
der aus Moskau eintreffenden Lufthansa-
maschine zuständigen Flughafenbodenper-
sonals. 
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131 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Keßelring, Ab-
teilungsleiter BND. 

132 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1, Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von Peter Boenisch, 
Medienberater des Bundeskanzlers Helmut 
Kohl 

133 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 14. September 1995: 
Zeugenvernehmung von KHK'in Gudrun 
Stenglein, Interpol-Verbindungsbeamtin 
des BKA in Madrid. 

134 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 20. September 
1995: 
Zeugenvernehmung von Herrn Foertsch, 
Abteilungsleiter 5 im BND 

135 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 20. September 
1995: 
Zeugenvernehmung von Gernot Erler, 
MdB. 

136 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 20. September 1995: 
Beiziehung der Abhörprotokolle und/oder 
-Aufzeichnungen des spanischen Geheim-
dienstes über Telefongespräche zwischen 
Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes, dem 
V-Mann „Rafa" sowie Mitarbeitern der 
BND-Residentur in Madrid 

137 Schreiben des amtierenden PKK-Vorsitzen-
den Dr. Penner, vom 22. September 1995 
zur Beiziehung von PKK-Protokollen durch 
den 1. Untersuchungsausschuß 

138 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
6. Oktober 1995: 
Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsaus-
schusses der 13. Wahlperiode, Herr Dr. Ger-
hard Friedrich, MdB, wird beauftragt, alle 
für die Durchführung der Vernehmung des 
Zeugen Uwe Erich Karsten Schnell („Ro-
berto") - Beweisbeschluß 13-2 - erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. Er wird insbe-
sondere ermächtigt, im Namen des 1. Un-
tersuchungsausschusses beim Amtsgericht 
Bonn einen Antrag auf Erlaß eines Haftbe-
fehls gegen den Zeugen zu stellen, um des-
sen Rückführung nach Spanien abzusi-
chern und mit den zuständigen Polizeibe-
hörden die notwendigen Vorkehrungen für 
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seinen Transport und seine sichere Unter-
bringung während der Dauer seines Auf-
enthalts in Bonn zu vereinbaren. 

138 (neu) Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
11. Oktober 1995: 
Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsaus-
schusses der 13. Wahlperiode wird beauf-
tragt, alle für die Durchführung der Ver-
nehmung des Zeugen Uwe Erich Karsten 
Schnell („Roberto") - Beweisbeschluß 13-2 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Er 
wird insbesondere ermächtigt, im Namen 
des 1. Untersuchungsausschusses beim 
Amtsgericht Bonn einen Antrag auf Erlaß 
eines Haftbefehls gegen den Zeugen zu 
stellen, um dessen Rückführung nach Spa-
nien abzusichern und mit den zuständigen 
Polizeibehörden die notwendigen Vorkeh-
rungen für seinen Transport und seine si-
chere Unterbringung während der Dauer 
seines Aufenthaltes in Bonn zu verein-
baren. 

139 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 5. Oktober 1995: 
Beiziehung der Abhörprotokolle und/oder 
-Aufzeichnungen des spanischen Geheim-
dienstes CESID über Telefongespräche 
zwischen Mitarbeitern des Bundeskanzler-
amtes, (darunter der Staatsminister beim 
Bundeskanzleramt, Bernhard Schmidbauer, 
MDg. Prof. Dr. Bernd Rudolf Dolzer) und 
der Deutschen Botschaft in Madrid, Mit-
arbeitern der BND-Residentur in Madrid 
sowie dem V-Mann „Rafa" im Zeitraum 
zwischen dem 1. Mai und dem 15. Septem-
ber 1994 

140 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
11. Oktober 1995: 
Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsaus-
schusses der 13. Wahlperiode wird beauf-
tragt, alle für die Durchführung der Ver-
nehmung des Zeugen „Rafa" - Beweisbe-
schluß 13-2 - erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Er wird insbesondere ermächtigt, 
im Namen des 1. Untersuchungsausschus-
ses beim Amtsgericht München den Antrag 
zu stellen, daß dem Zeugen sicheres Geleit 
für sein Erscheinen vor dem 1. Untersu-
chungsausschuß erteilt wird, soweit es um 
das bei der Staatsanwaltschaft München 
anhängige Ermittlungsverfahren wegen 
uneidlicher Falschaussage 111 Js 4508/95 
- geht. 

141 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 12. Oktober 1995: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
durch einen Vertreter dem 1. Untersu-
chungsausschuß ergänzende mündliche 
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Auskünfte zum Bericht von Staatssekretär 
Erhard Jauck, Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
vom 10. Oktober 1995 zu geben. 

142 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 6. Oktober 1995: 
Augenscheinseinnahme des Ankunftsge-
bäudes des Flughafens München-Erding. 

143 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 5. November 1995: 
Die Staatsanwaltschaft München I wird ge-
beten, die ihr in dem inzwischen abge-
schlossenen Verfahren gegen Torres Beni-
tez u.a., vorliegenden Lichtbilder, dem 
1. Untersuchungsausschuß zur Verfügung 
zu stellen. Insbesondere bittet der Unter-
suchungsausschuß um die Originalfotos, 
die im Rahmen der Observationsmaßnah-
men von den Tatbeteiligten während deren 
Verhandlungen und Verkaufsgesprächen 
in Madrid und München gefertigt wurden. 

144 Schreiben der Mitglieder der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 10. November 1995 zur Möglichkeit 
einer Vereidigung des Zeugen Oberstaats-
anwalt Meier-Staude 

145 Schreiben der Mitglieder der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 10. November 1995 zur Notwendigkeit 
der Vernehmung der Zeugen Justiniano 
Torres Benitez, Julio Oroz Eguia und Javier 
Bengoechea Arratibel im Untersuchungs-
ausschuß vor ihrer Abschiebung in ihre 
Heimatländer 

146 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 10. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Javier Bengoe-
chea Arratibel, Justiniano Torres Benitez 
und Julio Oroz Eguia. 

147 Schreiben der Mitglieder der CDU/CSU-
und der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersu-
chungsausschuß („Plutonium") vom 22. No-
vember 1995 zur Terminierung von Sach-
verständigenvernehmungen vor der Oster-
pause. 

148 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium", 
Hermann Bachmaier, MdB vom 23. No-
vember 1995 zum Schreiben der Mitglieder 
der CDU/CSU- und der F.D.P.-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß („Plutonium") 
vom 22. November 1995 

149 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 23. November 1995, das weitere Ver-
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nehmungsprogramm für den Zeitraum vom 
26. Februar bis 26. April 1996 in der Bera-
tungssitzung am 29. November 1995 zu be-
schließen. 

150 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 23. November 1995, die Zeugenver-
nehmung von Javier Bengoechea auf den 
1. Februar 1996 zu terminieren. 

151 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion 
und der Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungsaus-
schuß vom 23. November 1995, die Termi-
nierung der Zeugenvernehmungen im Zeit-
raum vom 26. Februar bis 26. April 1996 
wie folgt zu gestalten: 
26. Februar bis 1. März 1996: BND-Mitar-
beiter Jürgen Merker (Referatsleiter) und 
Matthias Hochfeld (Sachgebietsleiter) so-
wie MR Dr. Joachim Fechner, BMU; 4. bis 
8. März 1996: Präsident des Bundesnach-
richtendienstes, Konrad Porzner, Staats-
minister im Bundeskanzleramt, Bernd 
Schmidbauer; 11.-15. März 1996: MD Prof. 
Dr. Dr. Rudolf Dolzer, MR Dr. August Han-
ning, RD Wenckebach, 15.-19. April 1996: 
Präsident des Bundeskriminalamtes, Hans-
Ludwig Zachert, Präsident des Bayerischen 
Landeskriminalamtes, Hermann Ziegen-
aus, Flugkapitän der Lufthansamaschine, 
die das Plutonium von Moskau nach Mün-
chen transportiert hat; 22.-26. April 1996: 
Ltd. Oberstaatsanwalt Dieter Emrich und 
die in München verurteilten Straftäter Julio 
Oroz Eguia und Justiniano Torres Benitez 

152 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 13. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Staatsanwalt 
Herrle, Staatsanwaltschaft München I. 

153 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 28. November 1995, die Zeugenver-
nehmung von „Rafa" auf den 7. Dezember 
1995 zu terminieren. 

154 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 27. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Dr. Auer, VLR im 
Auswärtigen Amt. 

155 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 27. November 1995: 
Beiziehung der Akten aus dem Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht I Berlin, Aktenzeichen 1 
Umw AR 23/95. 
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156 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. November 1995: 
Beiziehung des Einsatzbefehls des Baye-
rischen LKA für die Festnahmeaktion auf 
dem Flughafen München-Erding vom 
10. August 1994. 

157 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. November 1995: 
Beiziehung einer dem Bundesnachrichten-
dienst vorliegenden offiziellen Stellungnah-
me des Föderalen Sicherheitsdienstes Ruß-
lands (FSB) zum Münchener Plutonium-
deal. 

158 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. November 1995: 
Beiziehung aller bei der Staatsanwaltschaft 
Augsburg geführten Akten nebst Einstel-
lungsverfügungen zu Ermittlungsverfahren 
gegen Bedienstete bundesdeutscher Behör-
den und Ministerien und politisch Verant-
wortlicher aufgrund von Strafanzeigen we-
gen der Einfuhr von Plutonium am 10. Au-
gust 1994 nach München 

159 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Ministerialdiri-
gentin Braunöhler, Gruppenleiterin 12 der 
Abt. 1 des Bundeskanzleramtes 

160 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. November 1995: 
Einholung einer Auskunft, ob bei der Tele-
kom Aufzeichnungen über ein per Auto-
telefon geführtes Gespräch zwischen dem 
Staatsminister im Bundeskanzleramt, Bernd 
Schmidbauer, und OStA Meier-Staude im 
Zeitraum vom 2.-10. August 1994 vorhegen 
und bejahendenfalls, die Beiziehung dieser 
Aufzeichnungen 

161 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Edmund Stoiber, 
Ministerpräsident des Freistaates Bayern. 

162 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 13. November 1995: 
Zeugenvernehmung von Flugkapitän 
Georg Fongern, Vorstandsmitglied der Ver-
einigung Cockpit e.V. 

163 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 10. Oktober 1995: 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Zeugenvernehmung von Peter Boenisch, 
Medienberater des Bundeskanzlers. 

164 Vermerk des Sekretariats vom 30. Novem-
ber 1995 zur Vernehmung des Zeugen 
„Rafa" 

165 Beschlußentwurf des Sekretariats vom 
8. Dezember 1995: 
Der Untersuchungsausschuß des Bayeri-
schen Landtags zur Aufklärung der Tätig-
keit bayerischer Behörden in Fällen der 
Nuklearkriminahtät erhält fortlaufend 
- die Stenografischen Protokolle der öffent-

lichen Vernehmungen des 1. Untersu-
chungsausschusses 

- die Beweisbeschlüsse des 1. Untersu-
chungsausschusses 

- die Zeugen- und Sachverständigentermi-
nierungspläne des 1. Untersuchungsaus-
schusses 

- vom Sekretariat zu erstellende Listen der 
Mitglieder, Fraktionsmitarbeiter und Mit-
arbeiter des Sekretariats nebst Telefon-
und Faxnummern 

- sonstige Unterlagen des 1. Untersu-
chungsausschusses nach Einzelfallent-
scheidung des 1. Untersuchungsaus-
schusses 

166 Vermerk des Sekretariats vom 5. Dezember 
1995 zur Möghchkeit der Vernehmung des 
Zeugen „Roberto" in Spanien 

167 Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Lohberger 
vom 5. Dezember 1995 zum Umfang eines 
Zeugnisverweigerungsrechts des Zeugen 
Liesmann gem. § 55 StPO 

168 Schreiben der Staatsanwaltschaft Freiburg 
vom 24. Januar 1996 zur Anforderung der 
Akte 90 AR 52/95 gegen Milos Drazil im 
Zusammenhang mit dem Schreiben der Fir-
ma „Salin Investor". 

169 Schreiben des Visitor Service Flughafen 
München vom 19. Dezember 1995: Pro-
grammablauf der Augenscheinseinnahme 
des Flughafens München-Erding am 13. Fe-
bruar 1996 

170 Schreiben des Oberstaatsanwalts bei dem 
Landgericht München I, Emrich, vom 
19. Dezember 1995 zum Ermittlungsverfah-
ren gegen „Rafa" 

171 Schreiben des Sachverständigen Jacques 
Attali vom 11. Dezember 1995 zur Termi-
nierung der Sachverständigenvemehmung 

172 Schreiben der PKK vom 3. Januar 1996: 
Übersendung der Protokolle der Verneh-
mungen „Rafa's" und „Sibylla's" 

173 Schreiben des Obmannes der CDU/CSU-
Fraktion im 1. Untersuchungsausschuß 
„Plutonium" vom 8. Januar 1996: 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Terminänderung der Zeugenvernehmun-
gen BND-Präsident Porzner und Staatsmi-
nister Schmidbauer 

174 Beschlußvorschlag des Vorsitzenden im 
1. Untersuchungsausschuß vom 10. Januar 
1996: 
1. Die Ladungen des Zeugen Willi Lies-

mann zur Vernehmung auf Donnerstag, 
den 18. Januar 1996, 14.30 Uhr und des 
Zeugen Regierungsoberamtsrat Kulp zur 
Vernehmung auf Freitag, den 19. Januar 
1996, 9.00 Uhr werden aufgehoben 

2. Die Vernehmung des Zeugen Konrad 
Porzner, Präsident des Bundesnachrich-
tendienstes, wird auf Donnerstag, den 
18. Januar 1996, 10.00 Uhr terminiert. 

3. Die Vernehmung des Zeugen Staats-
minister Bernd Schmidbauer wird auf 
Freitag, den 19. Januar 1996, 10.15 Uhr 
terminiert. 

175 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium", 
Hermann Bachmaier, vom 9. Januar 1996 
zur Tagesordnung der nichtöffentlichen Sit-
zung am 17. Januar 1996, hier: Anwesen-
heit eines Beamten des Bundesnachrichten-
dienstes als Vertreter des Bundeskanzler-
amtes in den Ausschußsitzungen, insbeson-
dere auch in den nichtöffentlichen Bera-
tungssitzungen. 

176 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 11. Januar 1996: 
Beiziehung einer Lichtbildmappe des BKA 
zur Observation vom 31. Mai 1994 in Ma-
drid 

177 Schreiben des Bundesminister des Auswär-
tigen vom 11. Januar 1996 zur Veröffent-
lichung von teilweise eingestuften Unter-
lagen des Auswärtigen Amtes in der Presse 

178 Beschlußvorschlag des Vorsitzenden vom 
16. Januar 1996: 
Der Vorsitzende des 1. Untersuchungsaus-
schusses wird ermächtigt, in Abstimmung 
mit der stellvertretenden Vorsitzenden, 
Abg. Frau Erika Simm, kurzfristig Termine 
- erforderlichenfalls auch in der sitzungs-
freien Zeit - für die Vernehmung der Zeu-
gen Bengoechea, Oroz und Torres zu be-
stimmen, wenn der Zugriff des Ausschusses 
auf sie wegen Entlassung, Abschiebung 
oder Verlegung ins Ausland verloren zu ge-
hen droht. 

179 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 17. Januar 
1996: 
Zeugenvernehmung von Rechtsanwalt 
Martin Amelung, München. 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

180 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 17. Januar 
1996: 
Sachverständigenvernehmung von Herrn 
Schnuer, Europäische Kommission, Gene-
raldirektion XI, Umwelt, Nukleare Sicher-
heit und Katastrophenschutz. 

181 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 17. Januar 
1996: 
Zeugenvernehmung von N. N., Dolmet-
scher/Dolmetscherin zwischen „Rafa" und 
Rechtsanwalt Amelung. 

182 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 17. Januar 
1996: 
Zeugenvernehmung von N. N., Dolmet-
scher/Dolmetscherin zwischen „Rafa" und 
Staatsanwalt Fügmann. 

183- Beschlußentwurf des Sekretariats vom 
23. Februar 1996: 

183 (neu/ 
neu) 

Stellungnahmeersuchen des 1. Untersu-
chungsausschusses an den Ausschuß für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung zu den Zeugenvernehmungen Kon-
rad Porzner, Präsident des Bundesnach-
richtendienstes, und Staatsminister Bernd 
Schmidbauer 

184 Schreiben des Obmanns der CDU/CSU-
Fraktion im 1. Untersuchungsausschuß 
„Plutonium" vom 29. Januar 1996 zur Ter-
minierung der Zeugenvernehmungen Kulp 
und Stenglein 

185 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" vom 
29. Januar 1996 zur Terminierung der Fort-
setzung der Zeugenvernehmung von Staats-
minister Schmidbauer und Konrad Porzner, 
Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

186 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 29. Januar 1996 zur Terminierung der 
Zeugenvernehmung von Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

187 Schreiben des Präsidenten des Bundes-
nachrichtendienstes, Konrad Porzner, vom 
29. Januar 1996 zum Programm für den 
Besuch des 1. Untersuchungsausschusses 
in der BND-Zentrale in Pullach am 12. Fe-
bruar 1996 

188 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 29. Januar 1996: 
Beiziehung von Lichtbildern der Observa-
tionsmaßnahmen in Madrid beim Bayeri-
schen Landtag 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

189 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 29. Januar 1996: 
Beiziehung des Urteils des Landgerichts 
Konstanz gegen Adolf Jäkle (Az. KLS 26/ 
95/1 1.95). 

190 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.R-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Januar 
1996: 
Beiziehung der Akten nebst Beiakten der 
Staatsanwaltschaft Köln in dem Strafver-
fahren Az 121 Js 1443/94. 

191 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 31. Januar 
1996: 
Beiziehung des Urteils der Großen Straf-
kammer des Landgerichts Landshut Az 4 
KLs 45 Js 9/94 gegen Christina Klein, Gu-
stav Illes, Andrej Gergeli; Beiziehung des 
Urteils der Großen Strafkammer des Land-
gerichts Konstanz in dem Strafverfahren 
Az KLs 26/95 (I. 1/95) gegen Adolf Jäkle 

192 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß („Plutonium") 
vom 30. November 1995: 
Beiziehung der Protokolle der Nachbespre-
chungen zum Münchener Plutoniumdeal 
beim BND und im Bundeskanzleramt auf-
grund der Berichte des „ Spiegels " samt An-
wesenheitsliste der Besprechungsteilneh-
mer beim Bundesnachrichtendienst und 
beim Bundeskanzleramt. 

193 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 17. Januar 1996: 
Beiziehung der handschriftlichen Aufzeich-
nungen der „informellen Vernehmung" des 
Zeugen „Rafa" durch die Staatsanwalt-
schaft München. 

194 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
6. Februar 1996: 
Der Vorsitzende, Dr. Gerhard Friedrich, 
MdB, und die stellvertretende Vorsitzende 
Erika Simm, MdB, werden beauftragt, im 
Vorsitzenden-Verfahren zu überprüfen, ob 
die Schwärzungen auf den eingestuften Be-
weisunterlagen, insbesondere in Mat A 16, 
Mat A 30, Mat A 31 und Mat A 32, zu Recht 
erfolgt sind und über die Ergebnisse Be-
richt zu erstatten. 

195 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 6. Februar 1996 zur Ladung des Zeu-
gen „Rafa" zum Zwecke einer Verneh-
mungsgegenüberstellung für den 7. März 
1996. 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

196 Schreiben der Mitglieder der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 6. Februar 1996 zur Durchführung der 
Vernehmung des Zeugen Walter Boeden. 

197 Schreiben des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern vom 5. Februar 1996 zur 
Durchführung der Vernehmung des Zeu-
gen Walter Boeden. 

198 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß „Plutonium" vom 7. Februar 
1996: 
Sachverständigenvernehmung von Graham 
T. Allison, Direktor, Richard A. Falkenrath, 
Geschäftsführender Direktor des Center for 
Science and International Äff airs, Harvard 
University, Cambridge, Mass. 

199 Schreiben des Generaldirektors der Gene-
raldirektion Energie XVII der EU, Ramon 
de Miguel vom 5. Februar 1996 zur Sach-
verständigenvernehmung von Herrn Wil-
helm Gmelin. 

200 

201 

Vermerk des Sekretariats vom 21. Februar 
1996 zur Entscheidung der StA München 
über die weitere Vollstreckung der gegen 
den Zeugen Bengoechea verhängten Frei-
heitsstrafe. 

Vorschlag des Vorsitzenden vom 22. Fe-
bruar 1996 zur weiteren Planung der Zeu-
gen- und Sachverständigenvernehmungen 

202 Vermerk des Sekretariats vom 23. Februar 
1996 zur Vernehmung des Zeugen „Rober-
to" in Spanien 

203 Schreiben des Bundeskanzleramtes, MDgn 
Braunöhler, vom 23. Januar 1996 zur La-
dung der Zeugin Leininger, BND 

204 Schreiben der Präsidentin des Deutschen 
Bundestages vom 1. März 1996 zum Verstoß 
gegen das Fotografierverbot bei der Ver-
nehmung der Zeugin „Janko" 

205 Schreiben des Ltd. OStA bei dem Landge-
richt München I, Emrich, vom 29. Februar 
1996 zur Überlassung der Stenografischen 
Protokolle des 1. Untersuchungsausschuß 
über die Vernehmungen der Zeugen Som-
mer und Kulp 

206 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 4. März 1996: 
Beiziehung der Akten aus dem Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht I Berlin, Az: 1 Umw Js 
771/95. 

207 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 5. März 1996: 
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Drs.-
Nr. Art, D a t u m u n d Inhal t 

Beiziehung des Berichtsheftes der Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht München I 
zinn Ermittlungsverfahren 112 Js 4685/94 

208 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 5. März 1996: 
Zeugenvernehmung von Dr. Ritter von 
Wagner, UAL 41 des Auswärtigen Amtes 

209 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 5. März 1996: 
Zeugenvernehmung von Generalstaatsan-
walt Hermann Froschauer, Staatsanwalt-
schaft bei dem OLG München 

210 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 7. März 1996: 
Beiziehung der Tonbänder der technischen 
Überwachungsmaßnahmen des Bayeri-
schen Landeskriminalamtes in der Zeit vom 
25. Juli bis 10. August 1994 

211 Vermerk des Sekretariats vom 11. März 
1996 zur Vernehmung des Zeugen „Rober-
to" in Spanien 

212 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
13. März 1996 zur Durchführung der Ver-
nehmung der Zeugin „Gudrun" 
Sollte sich heraussteilen, daß die Zeugin 
„Gudrun' krankheitsbedingt für längere 
Zeit bis etwa Ende Juni - daran gehindert 
ist, vor dem Ausschuß zu erscheinen, so 
werden der Vorsitzende und die stellvertre-
tende Vorsitzende ermächtigt, die Verneh-
mung einstelle des Ausschusses in der Bun-
desrepublik Deutschland oder am Aufent-
haltsort der Zeugin durchzuführen, wenn 
die Verfassung der Zeugin dies zuläßt. 

212 a Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. Hans de 
With vom 11. März 1996 zur Durchführung 
der Vernehmung der Zeugin „Gudrun" 

212b Schreiben des Vorsitzenden vom 1. März 
1996 an das BMI zur Durchführung der Ver-
nehmung der Zeugin „Gudrun" 

212c Schreiben des BMI vom 11. März 1996 zur 
Durchführung der Vernehmung der Zeugin 
„Gudrun" 

213 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß „Plutonium", 
Hermann Bachmaier, MdB, vom 12. März 
1996 zur Durchführung der bisherigen Be-
weisaufnahme und zum weiteren Vorgehen 
des Untersuchungsausschusses 

214 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 30. November 1995: 
Beiziehung der auf dem Flughafen Mün-
chen-Erding vom 10. August 1994 gefertig-

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

ten Videoaufnahmen durch das Bayerische 
Landeskriminalamt und den Bundesnach-
richtendienst 

215 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
17. April 1996 zur weiteren Vernehmungs-
planung für die Zeit bis zur Sommerpause 

216 Schreiben des Oberlandesgerichts Malaga 
an das Justiz- und Innenministerium vom 
26. März 1996 zu den Möglichkeiten einer 
Vernehmung des Zeugen Uwe Erich Kar-
sten Schnell („Roberto") in Spanien 

217 Schreiben des Generalkonsulats in Sevilla 
vom 9. April 1996 an das Oberlandesgericht 
in Malaga zu der Möglichkeit einer Verneh-
mung des Zeugen Uwe Erich Karsten 
Schnell („Roberto") in Spanien 

218 Schreiben des Generalkonsulats der Bun-
desrepublik Deutschland in Sevilla vom 
17. April 1996 zu der Möglichkeit einer Ver-
nehmung des Zeugen Uwe Erich Karsten 
Schnell („Roberto") in Spanien 

219 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 15. April 1996: 
Beiziehung des von Herrn Gilm erwähnten 
damaligen Terminkalenders, der laut des 
von Herrn Gilm gefertigten Gedächtnispro-
tokolls vom 18. April 1995 bei der Dienst-
stelle 90a aufbewahrt wird, beim Bundes-
nachrichtendienst 

220 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 18. April 1996: 
Beiziehung der Protokolle aller Sitzungen 
bzw. Sitzungsteile der Parlamentarischen 
Kontrollkommission, in denen der Münche-
ner Plutoniumdeal Gegenstand der Erörte-
rungen war 

221 Schreiben des Bayerischen Staatsministers 
des Innern, Dr. Günther Beckstein, vom 
22. April 1996 zur Herabstufung des Proto-
kolls der Zeugenvernehmung „Boeden" 

222 Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 
24. April 1996 zur Vernehmung der Zeugen 
MDg Dr. Ritter von Wagner und VLR 
Dr. Auer am 9. Mai 1996 

223 Vermerk des Sekretariats vom 6. Mai 1996 
zur Herabstufung des Protokolls der Ver-
nehmung des Zeugen „Boeden" 

224 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
6. Mai 1996 zur Herabstufung des Proto-
kolls Nr. 31 (Vernehmung des Zeugen 
„Boeden") von Geheim auf offen 

225 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 8. Mai 1996: 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Zeugenvernehmung von Dr. Peter Struck, 
MdB, Erster Parlamentarischer Geschäfts-
führer der SPD-Bundestagsfraktion 

226 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 30. April 1996: 
Eine noch vor der Sommerpause zu begin-
nende Sachverständigenanhörung zu den 
Aufgaben und Befugnissen des Bundes-
nachrichtendienstes einschließlich der 
Wirksamkeit der Kontrolle des Dienstes 
durch die Bundesregierung durchzuführen 

227 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 9. Mai 1996: 
Beiziehung aller im Zusammenhang mit 
der „Operation Rosenbaum" erstellten Ak-
ten beim Bundeskanzleramt und beim Bun-
desnachrichtendienst 

228 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 9. Mai 1996: 
Beiziehung des Strafbefehls gegen Rafael 
Ferreras Fernandez und die Verfahrens -
akten 8320 Cs (111 Js 4508/95) ggf. in Ab-
lichtung beim AG München Abt. VIII 

229 Schreiben von Rechtsanwalt Andreas 
Schwarzer, Rechtsbeistand des Zeugen Ju-
stiniano Torres Benitez, vom 13. Mai 1996 
zur Kostenübernahme durch den Aus-
schuß. 

230 Schreiben des BMU vom 12. Mai 1996 
Benennung von Persönlichkeiten, die als 
Sachverständige vor dem 1. Untersu-
chungsausschuß „Plutonium" Auskunft 
über die Sicherung kerntechnischer Anla-
gen in Rußland gegen die Unterschlagung 
und den Diebstahl radioaktiver Stoffe ge-
ben können. 

231 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 22. Mai 1996: 
Sachverständigenvernehmung von Dipl.-
Ing. Wolf-Dieter Gutschmidt, Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH, 
Köln. 

232 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 22. Mai 1996: 
Sachverständigenvernehmung von Annette 
Schaper, Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK), Frankfurt. 

233 Schreiben des Obmanns der CDU/CSU-
Fraktion im 1. Untersuchungsausschuß, 
Andreas Schmidt, MdB, vom 22. Mai 1996 
zur Möglichkeit einer Vernehmung des 
Zeugen „Roberto". 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

234 Schreiben des amtierenden Vorsitzenden 
der PKK, Dr. Hirsch, MdB, vom 22. Mai 
1996 zur Beiziehung von Protokollen der 
PKK durch den 1. Untersuchungsausschuß 

235 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 24. Mai 1996: 
Antrag auf richterliche Vernehmung von 
Tamara Abaut, Berlin, und Rita und Nicolai 
Selpi, Magdeburg (Namen phonetisch). 

235 (neu) Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 21. Juni 1996: 
Zeugenvernehmungen von Rita Cepel, 
Nikolaj Cepel und Tamara Aboux im Wege 
der Rechtshilfe. 

236 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß, Hermann 
Bachmaier, MdB, vom 12. Juni 1996 zur 
Beiziehung von Protokollen der PKK durch 
den 1. Untersuchungsausschuß. 

237 Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-
walts bei dem Landgericht München I vom 
23. Mai 1996 zur Überlassung des Steno-
grafischen Protokolls des 1. Untersu-
chungsausschuß über die Vernehmung des 
Zeugen Hochfeld 

238 Vermerk des Sekretariats des 1. Untersu-
chungsausschusses vom 5. Juni 1996 zur 
Vernehmung des Zeugen Dr. Paul Münster-
mann, Vizepräsident des BND a.D. 

239 Schreiben des Obmanns der SPD-Fraktion 
im 1. Untersuchungsausschuß, Hermann 
Bachmaier, MdB, vom 11. Juni 1996 an den 
Vorsitzenden des 1. Untersuchungsaus-
schusses zur Unterrichtung durch die Bun-
deregierung über die Sicherstellung von 
radioaktivem Material in einer Ulmer Bank 
am 29. Mai 1996 . 

240 Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Hans de 
With, Rechtsbeistand der Zeugin Stenglein, 
vom 12. Juni 1996 zur Vernehmungsfähig-
keit der Zeugin Stenglein 

241 Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-
walts bei dem Landgericht München I vom 
20. Juni 1996 zur Überlassung des Steno-
grafischen Protokolls des 1. Untersu-
chungsausschuß über die Vernehmung des 
Bayerischen Staatsministers der Justiz, Her-
mann Leeb. 

242 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 21. Juni 1996: 
Zeugenvernehmung des BND-Beamten mit 
dem Decknamen Smid (alias Sandmann). 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

243 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
25. Juni 1996 zur Durchführung der Ver-
nehmung der Zeugin Stenglein 

244 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 29. August 1996: 
Zeugenvernehmung von RD Dr. Zeising, 
Landesamt für Umweltschutz. 

245 Vermerk des Sekretariats des 1. Unter-
suchungsausschusses vom 15. Juli 1996 
zum Abschluß der simultangedolmetschten 
Vernehmungen der Zeugen „Rafa", Ben-
goechea, Torres und Oroz sowie zu sonsti-
gen Maßnahmen bezüglich dieser Verneh-
mungen 

246 Schreiben der Präsidentin des Deutschen 
Bundestages vom 5. Juli 1996 zur Beizie-
hung von Protokollen der PKK durch den 
1. Untersuchungsausschuß 

247 Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-
walts bei dem Landgericht München I vom 
25. Juli 1996 zur Überlassung der Stenogra-
fischen Protokolle des 1. Untersuchungs-
ausschuß über die Vernehmungen der Zeu-
gen Javier Arratibel Bengoechea, Julio 
Oroz Eguia und Justiniano Torres Benitez. 

248 Schreiben des Bayerischen Staatsministe-
riums der Justiz vom 20. August 1996 zur 
Ladung der Zeugen OStA Emrich und 
OStA Meier-Staude. 

249 Schreiben von Rechtsanwalt Hans Auffen-
berg, Rechtsbeistand des Zeugen Julio 
Oroz Eguia, vom 14. August 1996 zur Über-
setzung des Stenographischen Protokolls 
der Vernehmung des Zeugen Oroz ins Spa-
nische. 

250 Schreiben des Bundesministeriums der Ju-
stiz vom 19. Juli 1996 zur Sicherstellung 
von radioaktivem Material in einer Ulmer 
Bank am 29. Mai 1996. 

251 Vermerk des Sekretariats vom 10. Septem-
ber 1996 zur Auswertung von seitens des 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 
zugeleiteten 75 VS-NfD eingestuften Vi-
deokassetten, einer Geheim eingestuften 
Videokassette und von 5 Audiokassetten 
(MAT A 64) 

251a Vermerk des Sekretariats vom 12. Septem-
ber 1996 zur rechtlichen Problematik der 
Verwendung der zum Zwecke der Täter-
observationen gefertigten Audio- und Vi-
deoaufzeichnungen (Mat A 64) im Aus-
schuß 

252 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 25. September 
1996: 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Beiziehung der von dem Zeugen Dr. Wer-
ner bei seiner Vernehmung vor dem Unter-
suchungsausschuß (Protokoll 47, Seite 82) 
erwähnten Erklärung des Director Central 
Intelligence (DCI) der USA, Deutsch, vor 
dem amerikanischen Kongreß am 20. März 
1996 zur Lageeinschätzung der Gefähr-
dung durch nukleare Proliferation 

253 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 8. Oktober 1996: 
Das Ausschußsekretariat wird im Hinblick 
auf die Verwendung der eingegangenen 
Audio- und Videokassetten mit Aufnahmen 
der Täterobservationen und der Festnah-
men der Täter beauftragt, 
1.) Niederschriften der Audioaufnahmen 

der Gespräche zwischen der Scheinauf-
käuferseite und den Tätern außerhalb 
der Hotelzimmer („kleiner Lauschan-
griff") anzufertigen, 

2.) die Videoaufnahmen (Bild- und Tonauf-
zeichnungen, teilweise nur Tonauf-
zeichnungen) in den Hotelzimmern der 
Täter nach Vorgabe der Fraktionen und 
der Gruppe stichprobenartig dahinge-
hend zu überprüfen, welche Teile rele-
vant für die Erledigung des Untersu-
chungsauftrages sein könnten und die 
Ergebnisse dieser Überprüfung dem 
Ausschuß in angemessener Form mitzu-
teilen, 

3.) die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, damit interessierte Ausschuß-
mitglieder und Mitarbeiter die als GE-
HEIM eingestuften Videoaufnahmen 
vom Zugriff auf Bengoechea im Hotel-
zimmer und auf die Täter am Münche-
ner Flughafen nach Vorankündigung in 
Augenschein nehmen können. 

254 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 3. Dezember 1996 zur Beiziehung der 
Protokolle der PKK: 
Der Vorsitzende wird ermächtigt und be-
auftragt, alle erforderlichen Maßnahmen 
zum Vollzug des Beweisbeschlusses 13-151 
zu ergreifen, wobei der Vorsitzende zu-
nächst mit der Bitte an den Ältestenrat her-
antreten sollte, auf eine einvernehmliche 
Lösung hinzuwirken. 
Sollte auf diesem Wege kein Einvernehmen 
zu erzielen sein, so ist zur Durchsetzung 
des Beschlusses das zuständige Gericht in 
Anspruch zu nehmen. In diesem Fall sollte 
die Anordnung einer Beschlagnahme der 
mit dem Beweisbeschluß 13-151 beigezoge-
nen Unterlagen und ihre Herausgabe an 
den 1. Untersuchungsausschuß beim Amts-
gericht Bonn beantragt werde. 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

Sollte sich das Amtsgericht Bonn für unzu-
ständig erklären, so soll das nach Maßgabe 
der Entscheidung des Amtsgerichts zustän-
dige Gericht angerufen werden. 

255 Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-
walts bei dem Landgericht München I vom 
12. November 1996 zur Überlassung des 
Stenografischen Protokolls des 1. Untersu-
chungsausschuß über die Vernehmung des 
Zeugen „Boeden" 

256 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß („Plutonium") vom 27. November 
1996: 
Beiziehung des Berichts, in dem das ameri-
kanische „Zentrum für Verteidigungsinfor-
mation" vor den Gefahren des Atom-
schmuggels in Rußland warnt (vgl. Welt am 
Sonntag vom 24. November 1996), bei der 
Bundesregierung 

257 Schreiben des Vorsitzenden des Untersu-
chungsausschusses des Bayerischen Land-
tags, Dr. Manfred Weiß, vom 29. November 
1996 zur Durchführung einer gemeinsamen 
Zeugen- und Sachverständigenverneh-
mung. 

258 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 12. Dezember 1996: 
Zeugenvernehmung von Dr. Hansjörg Gei-
ger, Präsident des Bundesnachrichtendien-
stes. 

259 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- und 
der F.D.P.-Fraktion im 1. Untersuchungs-
ausschuß „Plutonium" vom 10. Januar 1997: 
1. Fortsetzung der Vernehmung von 

Staatsminister Schmidbauer am 30. Ja-
nuar 1997 

2. Erstellung des Entwurfs eines Berichts 
(§ 23 IPA-Regeln), der zusätzlich eine 
Aussage darüber enthält, ob und ggf. 
welche Fragen des Untersuchungsauf-
trags die Fortsetzung der Beweisaufnah-
me erforderlich machen. Nach Beratung 
dieses Entwurfs entscheidet der Aus-
schuß, wie weiter zu verfahren ist (z.B. 
Vorlage ans Plenum als Zwischenbe-
richt, Vorlage ans Plenum als Schlußbe-
richt, Fortsetzung der Beweisaufnahme). 

260 Beschlußvorschlag des Vorsitzenden vom 
18. Februar 1997: 
Der 1. Untersuchungsausschuß des 13. Deut-
schen Bundestages bestellt für alle Rechts-
streitigkeiten vor dem Bundesverfassungs-
gericht im Zusammenhang mit seinem Be-
schluß vom 15. Januar 1997 betreffend die 
Erstellung des Entwurfs eines Berichtes 
(§ 23 IPA-Regeln), Frau/Herrn N.N. als sei-
nen Verfahrensbevollmächtigten. 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

261 Schreiben des Leitenden Oberstaatsan-
walts bei dem Landgericht München I vom 
12. Februar 1997 zur Überlassung des Ste-
nografischen Protokolls des 1. Untersu-
chungsausschuß über die Vernehmung von 
Staatsminister Schmidbauer 

262 a Schreiben des Bundesverfassungsgerich-
tes vom 28. Februar 1997 zum Verfahren 
über den Antrag festzustellen, daß der 
Beschluß des 1. Untersuchungsausschus-
ses des 13. Deutschen Bundestages vom 
15. Januar 1997 betreffs Ziffer 2 der 
Ausschußdrucksache 259 gegen Art. 44 GG 
verstößt und Antrag auf Erlaß einer einst-
weiligen Anordnung 

262 b Schreiben des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 25. Februar 1997 an die Antragsteller 
mit der Bitte um Klarstellung des Antrag-
gegners im Organstreitverfahren 2 BvE 1/97 

262 c Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragstellers vom 27. Februar 1997, 
hier: Ergänzung der Antrags schritt durch 
Einbeziehung des Deutschen Bundestages 
als Antraggegner 

262 d Antragsschrift des Verfahrensbevollmäch-
tigten der SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag and der Mitglieder der SPD-Frak-
tion im 1. Untersuchungsausschuß auf 
Durchführung eines Organstreitverfahrens 
und Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
gegen den 1. Untersuchungsausschuß vom 
18. Februar 1997 

262 e Antragserwiderung des Verfahrensbevoll-
mächtigten des Antragsgegners im Organ-
streitverfahren und im Verfahren auf Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung - 2 BvE 1/ 
9 7 - v o m 6. April 1997 

262 f Schreiben des Bundesverfassungsgerichts 
an die Antragssteller im Organstreitverfah-
ren und im Verfahren auf Erlaß einer einst-
weiligen Anordnung - 2 BvE 1/97 - vom 
9. April 1997 

262 g Antworten von Adressaten, denen das Bun-
desverfassungsgericht in dem Organstreit-
verfahren - 2 BvE 1/97 - die Möglichkeit 
der Abgabe einer Stellungnahme einge-
räumt hat 

262 h Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragstellers im Organstreitverfahren 
und im Verfahren auf Erlaß einer einstweüi-
gen Anordnung - 2 BvE 1/97 - vom 9. Mai 
1997 

262 i Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragsgegners im Organstreitverfah-
ren und dem Verfahren auf Erlaß einer 
einstweüigen Anordnung - 2 BvE 1/97 -
vom 5. Juni 1997 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

262j Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragstellers im Organstreitverfahren 
und im Verfahren auf Erlaß einer einstweili-
gen Anordnung - 2 BvE 1/97 - vom 25. Juni 
1997 

262 k Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragsgegners im Organstreitverfah-
ren und dem Verfahren auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung - 2 BvE 1/97 -
vom 30. Juni 1997. 

2621 Stellungnahme des Bayerischen Landtags 
im Organstreitverfahren und dem Verfah-
ren auf Erlaß einer einstweiligen Anord-
nung - 2 BvE 1/97 vom 25. Juni 1997. 

262 m Beschluß des Bundesverfassungsgerichts in 
dem Organstreitverfahren und dem Verfah-
ren auf Erlaß einer einstweiligen Anord-
nung - 2 BvE 1/97 vom 8. Juli 1997 

262 n Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten 
des Antragsgegners im Organstreitverfah-
ren und dem Verfahren auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung - 2 BvE 1/97 -
vom 29. Oktober 1997 

263 Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 
6. März 1997 zur Aussagebereitschat des 
Zeugen Karsten Uwe Erich Schnell („Ro-
berto") 

264 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 9. April 1997: 
Zeugenvernehmung von Anton Palme 
(alias Werner Ströhlein) 

265 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 9. April 1997: 
Beiziehung der Reisekostenabrechnungen 
des BND-Beamten Werner Ströhlein (alias 
Werner Palme, alias Anton Palme) aus dem 
Zeitraum 30. Juni 1993 bis 30. Juni 1995. 

266 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 9. September 1997 zur Terminierung 
der Vernehmungen der Zeugen „Lies-
mann" und Gilm 

267 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 9. September 1997 zur Terminierung 
der Vernehmungen der Zeugen Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl und Bundesmini-
ster Friedrich Bohl bis spätestens 28. No-
vember 1997 

268 Berichtsentwurf der Berichterstatter An-
dreas Schmidt (CDU/CSU) und Dr. Max 
Stadler (F.D.P.) gemäß Ausschußbeschluß 
vom 15. Januar 1997 

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

269 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 11. September 1997: 
Beiziehung der von Staatsminister Bernd 
Schmidbauer bei seiner Zeugenaussage vor 
dem 1. Untersuchungsausschuß erwähnten 
„dienstlichen Erklärung" von drei BND-
Mitarbeitern über ihre Ausführungen wäh-
rend eines Kolloquiums am 20. September 
1994 im Auswärtigen Amt zum Plutonium-
schmuggelfall vom 10. August 1994. 

270 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersuchungs-
ausschuß vom 11. September 1997: 
Beiziehung des von Staatsminister Bernd 
Schmidbauer bei seiner Vernehmung am 
30. Januar 1997 zitierten Memorandums 
des CIA und der diesbezüglichen Stellung-
nahme des BND über angebliche geheim-
dienstliche Hintergründe des Plutonium-
schmuggels vom 10. August 1994. 

271 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. September 1997: 
Zeugenvernehmungen der BND-Mitarbei-
ter Narjes, Döring und Dr. Lehberg 

272 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 24. September 1997: 
Zeugenvernehmung von Dr. Huber, z.Zt. 
des Münchener Plutoniumdeals MR im 
Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

273 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß vom 24. Sep-
tember 1997: 
Vernehmung von Dr. Hansjörg Geiger, 
Präsident des BND, als sachverständiger 
Zeuge 

274 Vermerk des Sekretariats vom 26. Septem-
ber 1997 über die zurückgestellten und 
zwischenzeitlich nicht erledigten Beweis-
anträge 

275 Antrag der Gruppe PDS im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 30. September 1997: 
Zeugenvernehmungen von Heinz Alert, 
Dieter Emrich und Rechtsanwalt Leitner 

276 Antrag der Gruppe PDS im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 30. September 1997: 
Zeugenvernehmung des Leiters des rus-
sischen „Botschwar-Forschungsinstituts für 
anorganische Stoffe". 

277 Antrag der Gruppe PDS im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 1. Oktober 1997: 
Sachverständigenvernehmung von Herrn 
Prof. Dr. Joachim Radkau, Universität Biele-
feld 
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Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

278 Antrag der Gruppe PDS im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 30. September 1997: 
Zeugenvernehmung des Leiters der für die 
Bonitätserklärung zuständigen Abteilung 
der Bayerischen Hypotheken- und Vereins-
bank, München. 

279 Antrag der Gruppe PDS im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 1. Oktober 1997 
Zeugenvernehmung von Wiktor Sidorenko, 
Vize-Atomminister der russischen Förde-
ration. 

280 Schreiben des Obmanns der Gruppe PDS 
an den Vorsitzenden des 1. Untersuchungs-
ausschusses vom 1. Oktober 1997 zur Ver-
nehmung der Sachverständigen Dr. Heiner 
Busch und Dr. Bernd W. Kubbig. 

281 Vorschlag des Sekretariats des 1. Untersu-
chungsausschusses zum Zeitplan für die 
nach dem 9. Oktober 1997 noch durchzu-
führenden Vernehmungen und Anhörun-
gen. 

282 Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwal-
tes bei dem Landgericht Augsburg vom 
4. November 1997 an den 1. Untersu-
chungsausschuß mit der Bitte um Zuleitung 
des Zwischenberichts bzw. des Berichts. 

283 Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 26. November 1997 auf Vertagung der 
für den 12. Dezember 1997 vorgesehenen 
Beweisaufnahme auf den 15. Januar 1998. 

284 Fernschreiben des Auswärtiges Amts vom 
10. Dezember 1997 zur Aussagebereitschaft 
des Zeugen „Roberto". 

285 Schlußbericht des bayerischen Untersu-
chungsausschusses betreffend Aufklärung 
der Tätigkeit bayerischer Behörden in Fäl-
len von Nuklearkriminalität (Drs. 13/2981) 
vom 23. Oktober 1997; Bay. LT-Drucksache 
13/9583. 

286 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
30. Januar 1998 zum formellen Abschluß 
der einzelnen Zeugen- und Sachverständi-
genvernehmungen. 

287 Antrag der Mitglieder der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN im 1. Untersu-
chungsausschuß vom 1. April 1998 zur Ein-
sichtnahme in Unterlagen über angebliche 
geheimdienstliche Hintergründe des Mün-

Drs.-
Nr. Art, Datum und Inhalt 

chener Plutoniumfalles im Rahmen des Vor-
sitzendenverfahrens im Bundeskanzleramt. 

288 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
27. April 1998 zur Behandlung der Proto-
kolle und Ausschußmaterialien nach Auflö-
sung des Untersuchungsausschusses. 

289 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
22. April 1998 zur Rückgabe der an die Mit-
glieder des 1. Untersuchungsausschusses 
und die benannten Mitarbeiter der Fraktio-
nen und der Gruppe im 1. Untersuchungs-
ausschuß verteilten Kopien und Beweisma-
terialien (MAT A und B) sowie der davon 
gezogenen weiteren Kopien nach Kenntnis-
nahme des Ausschußberichts durch das 
Plenum des Deutschen Bundestages an das 
Ausschußsekretariat zum Zwecke der Ver-
nichtung. 

290 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
22. April 1998 zur Veröffentlichung des Ab-
schlußberichts in der Bundestagsreihe „Zur 
Sache". 

291a Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 22. April 1998 zur Vereidigung von 
Oberstaatsanwalt Meier-Staude nach Ab-
schluß seiner Vernehmung. 

291b Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 22. April 1998 zur Vereidigung von 
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl nach Ab-
schluß seiner Vernehmung. 

291c Antrag der Mitglieder der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß „Plutonium" 
vom 22. April 1998 zur Vereidigung von 
Staatsminister Bernd Schmidbauer nach 
Abschluß seiner Vernehmung. 

292 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
22. April 1998 zum weiteren Vorgehen des 
Ausschusses bis zur Vorlage des Abschluß-
berichts im Plenum 

293 Beschlußvorschlag des Sekretariats vom 
19. Mai 1998 zur Feststellung des abschlie-
ßenden Gesamtberichts 

294 Ankündigung des Berichterstatters Dr. Gre-
gor Gysi (PDS), einen abweichenden Be-
richt zilm 2. Feststellungstermin am 17. Juni 
1998 vorzulegen 
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II. Übersicht der Beweisbeschlüsse 

BB-13 zu 
ADrs. Inhalt 

1 6, 19, 
59 

Zeugenvernehmung von Dr. Helmut 
Kohl, Bundeskanzler; Friedrich Bohl, 
Chef des Bundeskanzleramtes und 
Bundesminister für besondere Ange-
legenheiten; Bernd Schmidbauer, 
Staatsminister beim Bundeskanzler-
amt; Prof. Dr. Dr. Rudolf Dolzer, Mi-
nisterialdirektor und Leiter der Ab-
teilung 6 im Kanzleramt. 

2 7, 61 Zeugenvernehmung von N. N. ge-
nannt „Rafa" alias „Lolita", nach-
richtendienstliche Verbindung des 
BND; N. N., genannt „Roberto" alias 
„ Pituff o ", nachrichtendienstliche 
Verbindung des BND. 

3 7, 62 Zeugenvernehmung von N. N., ge-
nannte Walter Boeden, Bayerisches 
Landeskriminalamt 

4 8, 19, 
52 

Zeugenvernehmung von Konrad 
Porzner, Präsident des Bundesnach-
richtendienstes; Paul Münstermann, 
Vizepräsident des Bundesnachrich-
tendienstes a. D. 

5 8, 56, 
60 

Zeugenvernehmung von Dr. Rudolf 
Werner, Leiter der Abteilung l l . A 
beim Bundesnachrichtendienst; Jür-
gen Merker, Referatsleiter der Abtei-
lung l l .A . beim Bundesnachrich-
tendienst; Matthias Hochfeld, Sach-
gebietsleiter Abteilung l l .A . beim 
Bundesnachrichtendienst; Willi Lies-
mann, Mitarbeiter der Abteilung 
l l .A . des Bundesnachrichtendien-
stes; Dr. Peter Fischer-Holl weg, Lei-
ter der Residentur des Bundesnach-
richtendienstes in Madrid; N. N., ge-
nannt „Sibylla", Mitarbeiterin der 
Madrider Residentur des Bundes-
nachrichtendienstes . 

6 9, 18, 
21, 57 

Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Büd-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundeskanzleramt. Das Bun-
deskanzleramt wird aufgefordert, 
die vorhandenen Akten und Unter-
lagen zum sogenannten „Plutonium-
Fall" vollständig aufzulisten und 
die Liste dem 1. Untersuchungsaus-
schuß vorzulegen. 

BB-13 zu 
ADrs. Inhalt 

7 9, 18, 
21, 57 

Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesnachrichtendienst. Der 
Bundesnachrichtendienst wird auf-
gefordert, die vorhandenen Akten 
und Unterlagen zum sogenannten 
„Plutonium-Fall" vollständig aufzu-
listen und die Liste dem 1. Untersu-
chungsausschuß vorzulegen. 

8 9 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen , soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
bei der Residentur des Bundesnach-
richtendienstes in Madrid. Die Resi-
dentur des Bundesnachrichtendien-
stes in Madrid wird aufgefordert, die 
vorhandenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

9 18, 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Auswärtigen Amt. Das Aus-
wärtige Amt wird aufgefordert, die 
vorhandenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

10 9, 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht be-
reits Inhalt der vorzulegenden Akten 
sind beim Bundesministerium des 
Innern. Das Bundesministerium des 
Innern wird aufgefordert, die vor-
handenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

11 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
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und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesamt für Verfassungs-
schutz. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz wird aufgefordert, die 
vorhandenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

12 9, 18, 
21, 57 

Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Büd-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundeskriminalamt. Das Bun-
deskriminalamt wird aufgefordert, 
die vorhandenen Akten und Unter-
lagen zum sogenannten „Plutonium-
Fall" vollständig aufzulisten und 
die Liste dem 1. Untersuchungsaus-
schuß vorzulegen. 

13 18 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesministerium für Justiz. 
Das Bundesministerium für Justiz 
wird aufgefordert, die vorhandenen 
Akten und Unterlagen zum soge-
nannten „Plutonium-Fall" vollständig 
aufzulisten und die Liste dem 1. Un-
tersuchungsausschuß vorzulegen. 

14 18, 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesministerium der Finan-
zen. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen wird aufgefordert, die vor-
handenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

15 18, 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
bei der Zollverwaltung. Die Zollver-
waltung wird aufgefordert, die vor-
handenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 
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16 18 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Büd-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesministerium für Wirt-
schaft. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft wird aufgefordert, die 
vorhandenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

17 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit. Das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit wird aufgefordert, die 
vorhandenen Akten und Unterlagen 
zum sogenannten „Plutonium-Fall" 
vollständig aufzulisten und die Liste 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
zulegen. 

18 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
bei Bundesamt für Strahlenschutz. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz 
wird aufgefordert, die vorhandenen 
Akten und Unterlagen zum soge-
nannten „Plutonium-Fall" vollständig 
aufzulisten und die Liste dem 1. Un-
tersuchungsausschuß vorzulegen. 

19 21 Beiziehung der diesbezüglichen Ak-
ten einschließlich der auf Ton-, Bild-
und Datenträgern vorhandenen In-
formationen, soweit sie nicht bereits 
Inhalt der vorzulegenden Akten sind 
beim Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie. Das Bundesministeri-
um für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie wird aufge-
fordert, die vorhandenen Akten und 
Unterlagen zum sogenannten „Plu-
tonium-Fall" vollständig aufzulisten 
und die Liste dem 1. Untersuchungs-
ausschuß vorzulegen. 

20 9, 18, 
21, 57 

Die Bundesregierung wird im Hin-
blick auf den Untersuchungsauftrag 
(BT-Drs. 13/1323) insbesondere die 
Ziffern I und II aufgefordert, alle bei 
ihr, den Bundesministerien und Bun-
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desbehörden vorliegenden Unter-
lagen und Akten zum sogenannten 
„Plutonium-Fall", die nicht schon 
von den Beiziehungen beim Bundes-
kanzleramt, beim Bundesnachrich-
tendienst, bei der Residentur des 
Bundesnachrichtendienstes in Ma-
drid, beim Auswärtigen Amt, beim 
Bundesministerium des Innern, beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz, 
beim Bundeskriminalamt, beim Bun-
desministerium für Justiz, beim Bun-
desministerium der Finanzen, bei 
der Zollverwaltung, beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft, beim 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
beim Bundesamt für Strahlenschutz 
und beim Bundesministerium für Bü-
dung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie erfaßt sind, einschließ-
lich der auf Ton-, Bild- und Daten-
trägern vorhandenen Informationen, 
soweit sie nicht bereits Inhalt der 
vorzulegenden Akten sind, unter 
Angabe der Aktenzeichen voll-
ständig aufzulisten und dem Unter-
suchungsausschuß vorzulegen. 

20 a 9, 18, 
21, 57 

Die Leiter der Bundesministerien 
und Bundesbehörden, die aufgrund 
der Beweisbeschlüsse 6 bis 20 zur 
Vorlage von Akten und Unterlagen, 
einschließlich der in diesen nicht 
enthaltenen Informationen auf Ton-, 
Bild- und Datenträgern und zur Vor-
lage von vollständigen Aktenlisten 
ersucht sind, werden aufgefordert zu 
erklären, daß die Akten und Unter-
lagen vollständig vorgelegt und auf-
gelistet werden. 

Der zugrundeliegende Antrag wur-
de in der Sitzung des 1. Untersu-
chungsausschusses am 1. Juni 1995 
mit Mehrheit abgelehnt. Er erreichte 
jedoch das für einen Beweisantrag 
erforderliche Quorum. Die Frage, ob 
es sich bei dem Antrag um einen 
dem Minderheitenrecht unterliegen-
den Beweisantrag handelt, ist vom 
Ausschuß in der Sitzung am 1. Juni 
1995 nicht geklärt worden. 

21 10 Beiziehung der Akten der Staats-
anwaltschaft Landshut in dem Ver-
fahren 44 Js 9/94 a gegen Christina 
Klein, Gustav Illes, Andrej Gergeli 
u. a. und der Staatsanwaltschaft 
Konstanz im Ermittlungsverfahren 
gegen den Kaufmann Jäkle (soge-
nannter Fall Tengen) ggf. in Ablich-
tung. 
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22 11, 16, 
22 

Beiziehung der Akten nebst Beiak-
ten des bei der neunten Großen 
Strafkammer des Landgerichts Mün-
chen I anhängigen Strafverfahrens 
gegen Javier Bengoechea Arratibel, 
Justiniano Torres Benitez und Julio 
Oroz Eguia (Az.: 9 KLs 112 Js 4685/ 
94), ggf in Ablichtung. 

23 12, 50 Zeugenvernehmung von Martin 
Schulz, MdEP. 

24 13, 51 Zeugenvernehmung von Helmut 
Meier-Staude, Staatsanwaltschaft 
München 

25 14, 17 Die Regierung des Freistaates Bay-
ern wird gebeten, dem 1. Untersu-
chungsausschuß des Deutschen Bun-
destages diejenigen Akten aus ihrem 
Verantwortungsbereich zu übersen-
den, die Aufschluß über den Gegen-
stand des Untersuchungsauftrags 
insbesondere die Ziffern I ld) und 
le) sowie II d) geben können, vor 
allem die diesbezüglichen Akten des 
Bayerischen Landeskriminalamtes. 

26 15, 19 Zeugenvernehmung von Hans-Lud-
wig Zachert, Präsident des Bundes-
kriminalamtes. 

27 19 Zeugenvernehmung von Günther 
Beckstein, Bayerischer Innenmini-
ster und Hermann Leeb, Bayerischer 
Justizminister. 

28 20 Das Bundeskanzleramt wird auf-
gefordert, für die Bundesregierung 
dem 1. Untersuchungsausschuß zu 
den Ziffern I und II des Untersu-
chungsauftrags einen umfassenden 
schriftlichen Bericht vorzulegen. 

29 23, 55 Zur Vorbereitung der Beweisaufnah-
me, insbesondere zur Erörterung ei-
ner Zusammenarbeit mit dem 1. Un-
tersuchungsausschuß, der Gewäh-
rung von Amts- und Rechtshilfe 
durch die zuständige Staatsanwalt-
schaft an den 1. Untersuchungsaus-
schuß, sowie der rechtlichen und tat-
sächlichen Behandlung des von 
Moskau nach München transportier-
ten Nuklearmaterials als Asservat in-
nerhalb des laufenden Strafverfah-
rens (Az. KLs 5112 Js 4685/94) wird 
der Leitende Oberstaatsanwalt beim 
Landgericht München I, Dieter Em-
rich, ggf. in Begleitung des zuständi-
gen Abteilungsleiters und Dezer-
nenten der Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht München I, informato-
risch gehört. Die Sitzung beginnt öf-
fentlich und wird auf Wunsch der 
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Anhörperson ggf. nichtöffentlich 
fortgesetzt. 

30 24 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. Harald Müller, Hessische Stif-
tung für Friedens- und Konfliktfor-
schung. 

31 25 Sachverständigenvemehmung von 
Prof. Dr. rer. nat. Häfele, Direktor 
des Vereins für Kernverfahrenstech-
nik und Analytik Rossendorf e.V. 

32 26 Sachverständigenvernehmung von 
Ministerialrat Dr. Joachim Fechner, 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 

33 27 Sachverständigenvernehmung von 
Jaques Attāli 

34 28 Beiziehung der für die UNO-Kon-
ferenz über die Verlängerung des 
Atomwaffensperrvertrages in New 
York im Auftrag des UNO-General-
sekretärs erstellten Studie über den 
weltweiten Nuklearhandel über das 
Auswärtige Amt 

35 29 Sachverständigenanhörung von Dr. 
Dirk Schriefer, Safeguards Opera-
tion Director der Internationalen 
Atomenergie-Organisation 

36 30, 39 Sachverständigenanhörung von Wil-
helm Gmelin, Direktor Sicherheits-
überwachung EURATOM 

37 31 Zeugenvernehmung von Rudolf 
Scharping, MdB. 

38 32 Zeugenvernehmung von Günter 
Verheugen, MdB 

39 33 Sachverständigenvernehmung von 
Ministerialrat Hans-Jürgen Rick, 
Bundesministerium der Finanzen 

40 34 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. Bachner, Gesellschaft für Reak-
torsicherheit, Köln 

41 35 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. Rosenstock, Fraunhofer-Gesell-
schaft, Euskirchen. 

42 36 Sachverständigenvemehmung von 
Dr. Thomas, Gesellschaft für An-
lagen- und Reaktorsicherheit, Mün-
chen. 

43 37 Zeugenvernehmung von Jürgen 
Weber, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Lufthansa AG 

44 40 Sachverständigenvernehmung von 
Hans Blix, Generaldirektor der Inter-
nationalen Energie-Agentur (IAEO), 
Wien 
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45 42 Zeugenvernehmung von N. N., ver-
antwortlicher Leiter für die Sicher-
heit am Franz-Josef-Strauß-Flug-
hafen, München. 

46 44 Zeugenvernehmung von Hermann 
Ziegenaus, Präsident des Bayeri-
schen Landeskriminalamtes. 

47 45 Zeugenvernehmung von Volker 
Rühe, Bundesminister der Verteidi-
gung 

48 46 Zeugenvernehmung von Matthias 
Wissmann, Bundesminister für Ver-
kehr 

49 47 Zeugenvernehmung von Dr. Klaus 
Kinkel, Bundesminister des Aus-
wärtigen 

50 49 Zeugenvernehmung von Rainer 
Schmidt-Nöthen, Leitender Kriminal-
direktor des Bundeskriminalamtes 

51 53 Zeugenvernehmung von Thomas 
Goppel, Bayerischer Staatsminister 
für Umwelt 

52 54 Die Lufthansa wird im Hinblick auf 
Ziffer I des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drs. 13/1323) gebeten, die Pas-
sagierliste und die weiteren Bu-
chungsunterlagen für den Flug der 
Linienmaschine, mit der das Plutoni-
um am 10. August 1994 von Moskau 
nach München transportiert wurde, 
in Ablichtung zu übermitteln. 

Der 1. Untersuchungsausschuß bietet 
der Deutschen Lufthansa AG an, die 
eingehende Passagierliste und die 
Buchungsunterlagen zur Sicherung 
des erforderlichen Datenschutzes als 
Verschlußsache nur für den Dienstge-
brauch (VS-NfD) einzustufen. 

53 58 Beiziehung des in der Süddeutschen 
Zeitung vom 18. Mai 1995 beschrie-
benen Aktenvermerks des BND an 
Staatsminister Schmidbauer, der die-
sen am 26. Juli 1994 erreichte und 
die Überschrift „Unterrichtung über 
die weitere Entwicklung der Ange-
legenheit Plutonium 239" trägt beim 
Bundeskanzleramt. 

Das Bundeskanzleramt wird auf-
gefordert, den genannten Vermerk 
dem 1. Untersuchungsausschuß vor-
ab zur Verfügung zu stellen. 

54 59 Zeugenvernehmung von Dr. Hans-
Achim Roll, Abteüungsleiter I des 
Bundeskanzleramtes. 

55 63 Zeugenvernehmung von Dr. Lothar 
Koch, EU-Kommission - Gemein-
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same Forschungsstelle - Institut für 
Transurane, Karlsruhe. 

56 63 Zeugenvernehmung von Dr. Chri-
stoph Lierse, Institut für Radioche-
mie der Technischen Universität 
München. 

57 63 Zeugenvernehmung von Dr. Wolf 
Weber, Gesellschaft für Anlagen-
und Reaktorsicherheit (GRS), Köln 

58 67 Zeugenvernehmung von Dr. Ger-
hard Schmid, MdEP 

59 69 Sachverständigenvernehmung von 
Ministerialrat Hantke, Referatsleiter 
im Bundesministerium für Wirtschaft 

60 70 Sachverständigenvernehmung von 
Ministrialrat Dr. Sprögel, Referats-
leiter im Bundesministerium für 
Wirtschaft 

61 71 Sachverständigenvemehmung von 
Prof. H. Wagner, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des Kernfor-
schungszentrums Karlsruhe GmbH 

62 72 Sachverständigenvemehmung von 
Lothar Hahn, Öko-Institut, Darm-
stadt; Christoph Küppers, Öko-Insti-
tut Darmstadt und Prof. Kuny, Uni 
Marburg 

63 73 Sachverständigenvemehmung von 
Minsterialdirigent Dr. Gustav W. 
Sauer, Ministerium für Natur und 
Umwelt, Schleswig-Holstein 

64 74 Zeugenvernehmung von Peter Krö-
mer, Bundeskriminalamt 

65 75 neu Zeugenvernehmung von Polizei-
oberrat Sommer, LKA und Herrn 
Stoephasius, Sachgebietsleiter Um-
weltschutz, LKA 

66 76 Zeugenvernehmung von KOK Bar-
ner, BKA; KHK Schleppi, BKA; KK 
z. A. Metzner, BKA; KHK Meyer, 
BKA (EA 25) OA 36 

67 77 Zeugenvernehmung von Julian 
Tigero Robledo und Margita Nieves 
Fernandez Garcia 

68 79 neu Zeugenvernehmung von Regierungs-
rat Knauer, Vorsteher des Hauptzoll-
amtes München - Flughafen und 
Zollamtsrat Forstner, Sachgebietslei-
ter Reiseverkehr, Hauptzollamt Mün-
chen - Flughafen -

69 80 Zeugenvernehmung von Prof. Dr. 
Klaus Töpfer, Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau 
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70 81 Sachverständigenvemehmung von 
Uwe Neriich, Stiftung Wissenschaft 
und Politik, Ebenhausen 

71 82 Sachverständigenvemehmung von 
Dr. Gotthard Stein, Leiter der Pro-
grammgruppe Technologiefolgen-
forschung im Forschungszentrum 
Jülich 

72 83 Beiziehung des Protokolls der 
101. Sitzung des Auswärtigen Aus-
schusses des Deutschen Bundes-
tages vom 25. August 1994 und des 
Protokolls der 9. Sitzung des Innen-
ausschusses des Deutschen Bundes-
tages zu Tagesordnungspunkt 1 vom 
27. April 1995 

73 84 Zeugenvernehmung von Regie-
rungsdirektor Herbert Lang, Baye-
risches Staatsministerium für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen 

74 85 Sachverständigenvemehmung von 
Prof. Dr. Kaul, Leiter des Bundesam-
tes für Strahlenschutz 

75 86 Beiziehung der folgenden Protokolle 
beim Bayerischen Landtag 

- Protokoll der 17. und 18. Sitzung 
des Ausschusses für Kommunale 
Fragen und Innere Sicherheit des 
Bayerischen Landtags vom 25. 
und 26. April 1995; 

- Protokoll der 12. Sitzung des Aus-
schusses für Verfassungs-, Rechts-
und Parlamentsfragen am 18. Mai 
1995; 

- Schriftliche Anfrage des Abgeord-
neten Dr. Christian Magerl vom 
August 1994, betreffend Flug-
sicherheit und Plutoniumschmug-
gel mit der Antwort der Bayeri-
schen Staatsregierung 

76 90 Beiziehung der Vermerke und 
Gesprächsprotokolle, die nicht Teil 
der Gerichtsakten in dem Verfahren 
9 KLs 112 Js 4685/94 geworden sind, 
und der Akten und Unterlagen der 
Ermittlungs- und AR-Vorgänge zum 
sog. Plutonium-Fall, die von dem 
Leitenden Oberstaatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft beim Landge-
richt München I, Herrn Emrich, in 
seiner informatorischen Anhörung 
vor dem Untersuchungsausschuß 
der 13. WP am 22. Juni 1995 erwähnt 
wurden, insbesondere zu den Ver-
fahren gegen Fernandez und Lopez 
sowie gegen Mitglieder der russi-
schen Anbietergruppe z. B. Gennadi 
Nikiforow 
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77 88 Zeugenvernehmung von Harald 
Edtbauer, KOK, Bayerisches Landes-
kriminalamt (BLKA). 

78 89 Zeugenvernehmung von N. N., Resi-
dent des BND in Moskau 

79 91 Zeugenvernehmung von Dieter Em-
rich, Leitender Oberstaatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft beim Landge-
richt München I 

80 92 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. Elmar Matthias Hucko, Mini-
sterialrat im Bundesministerium der 
Justiz 

81 97 Sachverständigenanhörung von 
Hans Eriskat, Europäische Kommis-
sion, General Direction XI, Umwelt-
schutz, Nukleare Sicherheit und 
Katastrophenschutz, Direction C 1, 
Radio protection 

82 98 Sachverständigenvernehmung von 
Jürgen Storbeck, Koordinator Euro-
pol-Drogenstelle . 

83 100 Zeugenvernehmung von Herrn Kulp, 
Verbindungsführer (VF, Führer einer 
nachrichtendienstlichen Verbindung) 
des BND 

84 101 Zeugenvernehmung von KHK 
Thomas Adami, stv. Sachgebiets-
leiter im Bayerischen Landeskrimi-
nalamt (BLKA). 

85 103 Zeugenvernehmung von Frau Wil-
son, 52 DA, Mitarbeiterin des BND 

86 104 Zeugenvernehmung von Reg. Dir. 
Wenckebach, Referatsleiter 622 des 
Bundeskanzleramtes 

87 105 Zeugenvernehmung von KHK Ebner, 
BLKA 

88 106 Sachverständigenvernehmung von 
Prof. Dr. H. Büker, Kernforschungs-
anlage Jülich 

89 107 Sachverständigenvernehmung von 
Herrn Collin, Abteilungsleiter beim 
Bundesamt für Strahlenschutz 

90 108 Zeugenvernehmung von Manfred 
Kanther, Bundesminister des Innern 

91 109 Zeugenvernehmung von KHK Wolf-
ram Bieling, Verbindungsbeamter 
des Bundeskriminalamtes in Mos-
kau 

92 110 Zeugenvernehmung von MR Dr. 
Joachim Fechner, Mitarbeiter im 
Bundesumweltministerium, der das 
Bayerische Staatsministerium für 
Umweltschutz und Landwirtschaft 
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am 27. Juli 1994 telefonisch ersucht 
hat, auf das Bayerische Landeskrimi-
nalamt einzuwirken, daß kein im 
Ausland befindliches radioaktives 
Material nach Deutschland gebracht 
wird 

93 111 Zeugenvernehmung von KHK Fa-
mulla, Verbindungsbeamter Rausch-
giftgruppe/Organisierte Kriminalität 
im Bundeskriminalamt 

94 112 Zeugenvernehmung von Herrn Falk, 
Vizepräsident des Bundeskriminal-
amtes 

95 113 Zeugenvernehmung von Ltd. MR 
Kupfahl, Bayerisches Staatsministe-
rium des Innern 

96 114 Zeugenvernehmung von Herrn Lau-
tenschlager, Sachgebietsleiter des 
BLKA 

97 115 Zeugenvernehmung von Staatsan-
walt Fügmann, Staatsanwaltschaft 
München I 

98 1 1 6 Zeugenvernehmung von Herrn 
Gilm, Mitarbeiter des BND 

99 117 Zeugenvernehmung von Dr. Gren-
zenberg, Mitarbeiter des BND 

100 1 1 8 Zeugenvernehmung von Dr. Sem-
hoff, Mitarbeiter des BND 

101 119 Zeugenvernehmung von Herrn Im-
horst, Mitarbeiter der Abteilung 1 
des BND 

102 1 2 0 Zeugenvernehmung von Jose Fer-
nandez Martinez 

103 121 Zeugenvernehmung von Frau Dr. 
Harburg, Leiterin des Leitungssta-
bes BND 

104 1 2 2 Zeugenvernehmung von Dr. Mett-
lach, Mitarbeiter des Leitungsstabes 
des BND 

105 94 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. Heiner Busch 

106 95 Sachverständigenvernehmung von 
Dr. phil. Bernd W. Kobbig, Hessische 
Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung, Frankfurt/Main 

107 123 Zeugenvernehmung des Flugkapi-
täns der Lufthansamaschine, die das 
Plutonium von Moskau nach Mün-
chen transportiert hat 

1 0 8 124 Zeugenvernehmung von Regie-
rungsdirektor Hans-Josef Vorbeck, 
Mitarbeiter der Abteilung 6 beim 
Bundeskanzleramt 
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109 125 Zeugenvernehmung von Ministe-
rialrat Helmut Radau, Referatsleitei 
621 beim Bundeskanzleramt 

110 126 Zeugenvernehmung von Ministe-
rialdirigent Staubwasser, Gruppen-
leiter 61 beim Bundeskanzleramt 

111 127 Zeugenvernehmung von Ministe-
rialrat Dr. August Hanning, Grup-
penleiter 62 beim Bundeskanzleramt 

112 128 Zeugenvernehmung von Regierungs-
direktor Heinz Friehe, Referatsleiter 
611 beim Bundeskanzleramt 

113 129 Zeugenvernehmung von Ministeri-
alrätin Dr. Gerda Vollmer, Referats-
leiterin 612 beim Bundeskanzleramt 

114 131 Zeugenvernehmung von Dr. Keßel-
ring, Abteilungsleiter beim BND 

115 133 Zeugenvernehmung von KHK'in 
Gudrun Stenglein, Interpol-Verbin-
dungsbeamtin des BKA in Madrid 

116 134 Zeugenvernehmung von Volker 
Foertsch, Abteilungsleiter 5 beim 
BND 

117 135 Zeugenvernehmung von Gernot 
Erler, MdB 

118 142 Augenscheinseinnahme des An-
kunftsgebäudes des Flughafens 
München-Erding 

119 146 Zeugenvernehmung von Javier Ben-
goechea Arratibel, Justiniano Torres 
Benitez und Julio Oroz Eguia 

120 143 Die Staatsanwaltschaft München I 
wird gebeten, die ihr in dem inzwi-
schen abgeschlossenen Verfahren 
gegen Torres Benitez u. a., vorliegen-
den Lichtbilder, dem 1. Unter-
suchungsausschuß zur Verfügung zu 
stellen. Insbesondere bittet der Un-
tersuchungsausschuß um die Origi-
nalfotos, die im Rahmen der Obser-
vationsmaßnahmen von den Tatbe-
teiligten während deren Verhandlun-
gen und Verkaufsgesprächen in Ma-
drid und München gefertigt wurden 

121 152 Zeugenvernehmung von Staats-
anwalt Herrle, Staatsanwaltschaft 
München I 

122 154 Zeugenvernehmung von Dr. Auer, 
VLR im Auswärtigen Amt 

123 155 Beiziehung der Akten aus dem 
Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht I -
Berlin, Aktenzeichen 1 Umw AR 23/95 

BB-13 zu 
ADrs. Inhalt 

124 156 Beiziehung des Einsatzbefehls des 
bayerischen LKA für die Festnahme-
aktion auf dem Flughafen München-
Erding vom 10. August 1994. 

125 157 Beiziehung einer dem Bundesnach-
richtendienst vorliegenden offiziel-
len Stellungnahme des Föderalen Si-
cherheitsdienstes Rußlands (FSB) 
zum Münchener Plutoniumfall 

126 158 Beiziehung aller bei der Staats-
anwaltschaft Augsburg geführten 
Akten nebst Einstellungsverfügun-
gen zu Ermittlungsverfahren gegen 
Bedienstete bundesdeutscher Be-
hörden und Ministerien und poli-
tisch Verantwortlicher aufgrund von 
Strafanzeigen wegen der Einfuhr 
von Plutonium am 10. August 1994 
nach München 

127 161 Zeugenvernehmung von Edmund 
Stoiber, Ministerpräsident des Frei-
staates Bayern 

128 163 Zeugenvernehmung von Peter Boe-
nisch, Medienberater des Bundes-
kanzlers 

129 162 Zeugenvernehmung von Flugkapi-
tän Georg Fongern, Vorstandsmit-
glied der Vereinigung Cockpit e.V. 

130 168 Das zuständige Gericht wird er-
sucht, den Verfasser des Schreibens 
unter der Firma Salin Investor vom 
9. Dezember 1995 an den 1. Untersu-
chungsausschuß als Zeuge zum Un-
tersuchungsauftrag nach Maßgabe 
eines vom Ausschuß zu erstellenden 
Fragenkatalogs zu vernehmen 

131 176 Das Bundeskriminalamt in Wiesba-
den wird gebeten, die ihm vorlie-
gende Lichtbildmappe zur Observa-
tion vom 31. Mai 1994 in Madrid 
leihweise zur Verfügung zu stellen 

132 179 Zeugenvernehmung von Rechtsan-
walt Martin Amelung, München 

133 180 Sachverständigenvernehmung von 
Herrn Schnuer, Europäische Kom-
mission, Generaldirektion XI, Um-
welt, Nukleare Sicherheit und Kata-
strophenschutz 

134 181 Zeugenvernehmung von Frau Lei-
ninger, Herrn Speidel und Herrn 
Dentier, Dolmetscher/Dolmetscherin 
zwischen „Rafa" und Rechtsanwalt 
Amelung 

135 182 Zeugenvernehmung von Frau Kristi-
na Burike, Dolmetscherin zwischen 
„Rafa" und Staatsanwalt Fügmann 
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136 159 Zeugenvernehmung von Ministeri-
aldirigentin Braunöhler, Gruppen-
leiterin 12 der Abt. 1 des Bundes-
kanzleramtes 

137 188 Beiziehung der Abzüge jener Licht-
bilder, die bei Observationsmaß-
nahmen in Madrid angefertigt wur-
den und die ihm für die Arbeit sei-
nes Untersuchungsausschusses zur 
„Aufklärung der Tätigkeit bayeri-
scher Behörden in Fällen von Nu-
klearkriminahtät" vom Bayerischen 
Ministerium der Justiz zur Ver-
fügung gestellt wurden, beim Baye-
rischen Landtag 

Gleichzeitig wird das Bayerische 
Landeskriminalamt über dieses Er-
suchen an den Bayerischen Landtag 
informiert und gebeten, der Weiter-
gabe dieser Fotos durch den Baye-
rischen Landtag an den 1. Unter-
suchungsausschuß des Deutschen 
Bundestages zuzustimmen 

138 189 Beiziehung der schriftlichen Begrün-
dung des Urteils gegen Adolf Jäkle 
(Az. KLs 26/95/1 1.95) beim Landge-
richt Konstanz 

139 190 Beiziehung der Akten nebst Bei-
akten der Staatsanwaltschaft Köln in 
dem Strafverfahren Az 121 Js 1443/94 
ggf. in Ablichtung 

140 191 Beiziehung des Urteils der Großen 
Strafkammer des Landgerichts 
Landshut in dem Strafverfahren Az. 
4 KLs 45 Js 9/94 gegen Christina 
Klein, Gustav Illes, Andrej Gergeli 
u. a. wegen gemeinschaftlichen un-
erlaubten Umgangs mit Kernbrenn-
stoffen in Ablichtung 

141 192 Beiziehung der Protokolle der Nach-
besprechung zum Münchener Pluto-
niumdeal beim BND und im Bundes-
kanzleramt aufgrund der Berichte 
des „Spiegels" samt Anwesenheits-
listen der Besprechungsteilnehmer 
beim Bundesnachrichtendienst und 
beim Bundeskanzleramt 

142 193 Beiziehung der handschriftlichen 
Aufzeichnungen der „informellen Ver-
nehmung" des Zeugen „Rafa" durch 
die Staatsanwaltschaft München 

143 198 Sachverständigenvernehmungen 
von Graham T. Allison, Direktor, und 
Richard A. Falkenrath, Geschäfts-
führender Direktor des Center for 
Science and International Äff airs, 
Harvard University, Cambridge, 
Mass. 

BB-13 zu 
ADrs. Inhalt 

144 206 Beiziehung der Akten aus dem Er-
mittlungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht I Berlin, 
Aktenzeichen 1 Umw Js 771/95 

145 207 Beiziehung des Berichtsheftes der 
Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht München I zum Ermittlungs-
verfahren 112 Js 4685/94 

146 208 Zeugenvernehmung von Ministe-
rialdirigent Dr. Ritter von Wagner, 
UAL 41 des Auswärtigen Amtes 

147 209 Zeugenvernehmung von General-
staatsanwalt Hermann Froschauer, 
Staatsanwaltschaft bei dem OLG 
München 

148 210 Beiziehung der Tonbänder oder 
sonstiger Tonträger der technischen 
Überwachungsmaßnahmen des Baye-
rischen Landeskriminalamtes in der 
Zeit vom 25. Juli bis 10. August 1994 

149 214 Beiziehung der auf dem Flughafen 
München-Erding am 10. August 
1994 vom Bayerischen Landeskri-
minalamt/Bundesnachrichtendienst 
gefertigten Videoaufnahmen 

150 219 Beiziehung des von Herrn Gilm 
erwähnten damaligen Terminka-
lenders, der laut des von Herrn 
Gilm gefertigten Gedächtnisproto-
kolls vom 18. April 1995 bei der 
Dienststelle 90a aufbewahrt wird, 
beim Bundesnachrichtendienst. 

151 220 Beiziehung der Protokolle aller Sit-
zungen bzw. Sitzungsteile der 
Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion, in denen der Münchener Pluto-
niumdeal Gegenstand der Erörte-
rung war 

152 225 Zeugenvernehmung von Dr. Peter 
Struck, MdB, Erster Parlamentari-
scher Geschäftsführer der SPD-Bun-
destagsfraktion 

153 228 Beiziehung des Strafbefehls gegen 
Rafael Ferreras Fernandez und die 
Verfahrensakten 8320 Cs (111 Js 
4508/95) ggf. in Ablichtung beim 
AG München Abt. VIII 

154 231 Sachverständigenvernehmung von 
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Gutschmidt, 
Gesellschaft für Anlagen- und Reak-
torsicherheit mbH, Köln 

155 232 Sachverständigenvernehmung von 
Annette Schaper, Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung 
(HSFK), Frankfurt. 
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156 235 
n e u 

Z e u g e n v e n e h m u n g v o n Rita C e p e l , 
Nico la j C e p e l u n d T a m a r a A b a e w im 
W e g e d e r Rechtsh i l fe d u r c h j ewe i l s 
z u s t ä n d i g e Ger i ch t 

157 242 Z e u g e n v e r n e h m u n g d e s BND-Be-
a m t e n mi t d e m D e c k n a m e n Smid 
(alias S a n d m a n n ) 

158 244 Z e u g e n v e r n e h m u n g v o n RD Dr. Zei-
s ing, L a n d e s a m t f ü r U m w e l t s c h u t z 

159 63 S a c h v e r s t ä n d i g e n v e m e h m u n g v o n 
Dr. Lo tha r Koch, EU-Kommiss ion -
G e m e i n s a m e F o r s c h u n g s s t e l l e - In-
st i tut f ü r T r a n s u r a n e 

160 B e i z i e h u n g d e s S t r a f b e f e h l s v o m 
17.12.96 - Az. 8540 C s - l l l J s 4509 / 
95 - g e g e n H e r r n Willi L i e s m a n n 
a u f g r u n d d e s m ü n d l i c h e n Vor-
s c h l a g s d e s Vor s i t z enden u n d d e r 
s t e l l v e r t r e t e n d e n V o r s i t z e n d e n in 
d e r S i t z u n g a m i 6 . J a n u a r 1997 

161 258 A n h ö r u n g v o n Dr. H a n s j ö r g Ge iger , 
P r ä s i d e n t d e s B u n d e s n a c h r i c h t e n -
d iens t e s , als A u s k u n f t s p e r s o n 

162 264 Z e u g e n v e r n e h m u n g d e s BND-Mi t -
a rbe i t e r s mi t d e m D e c k n a m e n A n t o n 
P a l m e (alias W e r n e r Pa lme , a l ias 
W e r n e r Ströhlein) 

163 265 B e i z i e h u n g d e r R e i s e k o s t e n a b r e c h -
n u g e n d e s B N D - M i t a r b e i t e r s mi t 
d e m D e c k n a m e n A n t o n P a l m e (alias 
W e r n e r Pa lme , a l ias W e r n e r S t röh-

BB-13 zu 
ADrs. Inhalt 

lein) a u s d e m Z e i t r a u m 30. J u n i 1993 
bis 30. Ju l i 1995 

164 269 B e i z i e h u n g d e r v o n S taa t smin i s t e r 
S c h m i d b a u e r b e i s e ine r V e r n e h -
m u n g vor d e m 1. U n t e r s u c h u n g s a u s -
s c h u ß e r w ä h n t e n „d iens t l i chen Er-
k l ä r u n g e n " v o n d re i B N D - M i t a r b e i -
t e r n ü b e r ih re A u s f ü h r u n g e n w ä h -
r e n d e i n e s Kol loqu iums a m 20. S e p -
t e m b e r 1994 im A u s w ä r t i g e n A m t 
z u m P l u t o n i u m s c h m u g g e l f a l l v o m 
10. A u g u s t 1994 

165 270 B e i z i e h u n g d e s v o n S taa t smin i s t e r 
S c h m i d b a u e r b e i s e ine r V e r n e h -
m u n g vor d e m 1. U n t e r s u c h u n g s a u s -
s c h u ß z i t ie r ten CIA-Ber ich ts u n d d e r 
d i e s b e z ü g l i c h e n S t e l l u n g n a h m e d e s 
B N D ü b e r a n g e b l i c h e g e h e i m d i e n s t -
l iche H i n t e r g r ü n d e d e s P l u t o n i u m -
s c h m u g g e l s v o m 10. A u g u s t 1994 

166 271 Z e u g e n v e r n e h m u n g d e r BND-Mi t -
a r b e i t e r Dr. L e h b e r g , Dör ing u n d 
N a i j e s 

167 272 Z e u g e n v e r n e h m u n g v o n Dr. Karl 
H u b e r , V i z e p r ä s i d e n t d e s O L G M ü n -
c h e n , e h e m a l s R e f e r e n t im Refe ra t 
E 4 d e s B a y e r i s c h e n S taa t smin i s t e -
r i ums d e r Jus t i z 

168 273 V e r n e h m u n g v o n Dr. H a n s j ö r g 
Ge iger , P r ä s i d e n t d e s BND, als 
s a c h v e r s t ä n d i g e r Z e u g e 
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III. Verzeichnis der zur Beweiserhebung beigezogenen Materialien (A-Materialien) 

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

1 13-28 Bericht der Bundesregierung zu den 
im Untersuchungsauftrag unter I. 
und II. angesprochenen Fragen vom 
1. Juni 1995, zugeleitet mit Schrei-
ben des Chef BK vom 1. Juni 1995 

l a 13-28 Vom BND zusammengestellte An-
lagen zu Punkt II 1.1. des Berichts 
der Bundesregierung vom 1. Juni 
1995 (2 Ordner VS-Vertr. mit 14 An-
lagen; davon 3 VS-Vertr. - A 1, A 12, 
A 14 -, zugeleitet mit Schreiben des 
Chef BK vom 7. Juni 1995 

2 13-52 Fotokopien der Flugscheinab-
schnitte des Lufthansafluges LH 
3369 vom 10. August 1994 (VS-NfD); 
zugeleitet mit Schreiben der Deut-
schen Lufthansa AG vom 9. Juni 
1995 

3 13-22 Ablichtungen der Akten des beim 
Landgericht München I anhängigen 
Strafverfahrens gegen Javier Ben-
goechea Aratibel, Julio Oroz Eguia 
und Justiniano Torres Benitez ( Az: 9 
KLs 112 Js 4685/94) und der beige-
zogenen Akten (Az.: 112 Js 4895/94) 
- 5 Ordner - teilweise VS-NfD, zuge-
leitet mit Schreiben des Landge-
richts München I vom 12. Juni 1995 

4 13-10 Erste Teillieferung von Verzeichnis-
sen der einschlägigen, bis zum 11. 
Mai 1995 entstandenen Vorgänge 
der Referate P 1, BGS II 2, IS 2a zum 
Teil I und II des Untersuchungsauf-
trages sowie des Referates P 3 zu-
nächst zum Teil I und des Referates 
P 4 zum Teil II des Untersuchungs-
auftrages, zugeleitet mit Schreiben 
des BMI vom 28. Juni 1995 

5 13-17, 
13-18 
u. 
13-20 

Unterlagen und Aktenlisten des 
BMU, des Bundesamtes für Strah-
lenschutz sowie des Bundesausfuhr-
amtes, zugeleitet mit Schreiben des 
BMU vom 29. Juni 1995 

6 13-13 
u. 
13-20 

Auflistung und Übersendung der 
beim BMJ vorhandenen Akten gem. 
den Beweisbeschlüssen 13-13 und 
13-20, zugeleitet mit Schreiben des 
BMJ vom 29. Juni 1995. 

7 13-72 Wortprotokoll zu Tagesordnungs-
punkt 1 der 101. Sitzung als Sonder-
sitzung des Auswärtigen Ausschus-
ses des Deutschen Bundestages am 

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

25. August 1995 (VS-NfD), einge-
gangen am 4. Juh 1995 

8 13-53 Kopie der BND-internen Leitungs-
vorlage vom 25. Juli 1994, zugeleitet 
mit Schreiben Chef BK vom 30. Juni 
1995 

9 13-72 Kurzprotokoll und teilweise steno-
graphisches Protokoll der 9. Sitzung 
des Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages vom 27. April 
1995 (VS-NfD), eingegangen am 
4. Juh 1995 

10 13-11 Erste Teillieferung des Verzeichnis-
ses der einschlägigen, bis zum 
11. Mai 1995 entstandenen Vorgän-
ge des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz zum Untersuchungs-
auftrag, zugeleitet mit Schreiben 
BMI vom 6. Juli 1995 

11 13-12 Erste Teillieferung des Verzeichnis-
ses der einschlägigen, bis zum 
11. Mai 1995 entstandenen Vorgän-
ge des Bundeskriminalamtes zum 
Teil I des Untersuchungsauftrages, 
zugeleitet mit Schreiben BMI vom 
10. Juh 1995 

12 13-16 Unterlagen des BMWi zu Ziffer I des 
Untersuchungsauftrages, zugeleitet 
mit Schreiben des BMWi vom 12. Juli 
1995 

13 13-16 Weitere Unterlagen des BMWi zu 
Ziffer I des Untersuchungsauftrages, 
zugeleitet mit Schreiben des BMWi 
vom 11. Juli 1995 

14 13-75 Protokoll der 17. und 18. Sitzung des 
Ausschusses für Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit des Baye-
rischen Landtags vom 25. und 
26. April 1995, Protokoll der 12. Sit-
zung des Ausschusses für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen am 18. Mai 1995 sowie 
Schriftliche Anfrage des Abgeord-
neten Dr. Christian Magerl vom 
August 1994, betreffend Flugsicher-
heit und Plutoniumschmuggel mit 
der Antwort der Bayerischen Staats-
regierung, zugeleitet mit Schreiben 
des Bayerischen Landtages vom 
13. Juh 1995 
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15 13-6 Erste Teillieferung mit Unterlagen 
des BK zum Teil I des Unter-
suchungsauftrages, teilweise VS-
Geheim (2 Ordner), zugeleitet mit 
Schreiben des Chef BK vom 14. Juli 
1995 

15 a 13-6 Auflistung zu dem Teil II des Unter-
suchungsauftrages betreffenden Ak-
ten des BK, zugeleitet mit Schreiben 
des Chef BK vom 14. Juh 1995 

16 13-7 BND Chronologie mit Unterlagen zu 
Teil I des Untersuchungsauftrages, 
teilweise VS-Vertraulich, zugeleitet 
mit Schreiben des BK vom 14. Juli 
1995 

17 13-14 
13-15 
u. 
13-20 

Auflistung und Übersendung von 
Akten gem. den Beweisbeschlüssen, 
13-14, 13-15 und 13-20, zugeleitet 
mit Schreiben des BMF vom 13. Juli 
1995 

18 13-20 Erste Teillieferung der Akten-
bestandsverzeichnisse des Grenz-
schutzpräsidiums Süd (einschließlich 
des Grenzschutz-/Bahnpolizeiamtes 
und der Grenzschutzstelle Flug-
hafen München) sowie der Grenz-
schutzdirektion zum Teil I und II des 
Untersuchungsauftrages, zugeleitet 
mit Schreiben des BMI vom 13. Juli 
1995 

18 a 13-20 VS-Vertr. u. höher eingestufte Vor-
gänge des BMI Referates P 1 zum 
Teil I des Untersuchungsauftrags, 
zugeleitet mit Schreiben des BMI 
vom 20. Juli 1995 

19 13-21 Ablichtungen der Akten des beim 
Landgericht Landhut anhängigen 
Strafverfahrens gegen Christine 
Klein, Gustav Illes, Andrej Gergely 
u.a. (Az.: 45 Js 9/94) - 1 Ordner -, 
zugeleitet mit Schreiben des Land-
gerichts Landhut vom 17. Juli 1995 

20 bis 
20 e 

13-10 Weitere Teillieferung des BMI zu 
Vorgängen der Referate P 1, P 3, 
BGS II 2 zu Teil I des Untersu-
chungsauftrags, Auszüge aus den 
Lageberichten des Lagezentrums 
zur Nuklearkriminahtät sowie Ver-
zeichnis der einschlägigen Vorgänge 
des Referates P 3 zu Teil II des Unter-
suchungsauftrags (6 Ordner), zuge-
leitet mit Schreiben des BMI vom 
20. Juli 1995 

21 13-9 Unterlagen, die dem AA vom BND 
zur Verfügung gestellt wurden; teil-
weise VS-NfD und VS-Vertraulich, 
übergeben durch das AA am 26. Juli 
1995 

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

22 13-34 Exemplar des von Jacques Attali auf 
Anforderung des UN-Generalsekre-
tärs erstellten Berichts „Nuklear 
Trafficking und Proliferation, Report 
to the Secretary General of the 
United Nations, 20 March 1995", zu-
geleitet mit Schreiben des AA vom 
25. Juh 1995 

23 13-9 Akten des im AA zuständigen Re-
ferates 411 zu Teil I und II des Unter-
suchungsauftrages (5 Ordner), zu-
geleitet mit Schreiben des AA vom 
25. Juli 1995 

24a-e 13-13 
13-20 

Akten und Unterlagen des BMJ zu 
Teil I und II des Untersuchungs-
auftrages, teilweise VS-Vertraulich 
(9 Ordner), zugeleitet mit Schreiben 
des BMJ vom 11. August 1995 

25 13-16 Unterlagen des BMWi zu Teil I 
des Untersuchungsauftrages sowie 
Listen der einschlägigen Vorgänge 
zu Teil II des Untersuchungsauf-
trages, zugeleitet mit Schreiben des 
BMWi vom 10. August 1995 

26 13-21 Ablichtungen der Verfahrensakten 
KLs 26/95 (1.1/95) des Landgerichts 
Konstanz in der Strafsache Adolf 
Jäkle (17 Ordner), teilweise VS-NfD, 
zugeleitet mit Schreiben der Staats-
anwaltschaft Konstanz vom 15. Au-
gust 1995 

27 13-10 Weitere Teillieferung des BMI zu 
Vorgängen des BMI - Referates P 4, 
zugeleitet mit Schreiben des BMI 
vom 7. August 1995 

28 13-10 Weitere Teillieferung des BMI von 
Vorgängen des BMI - Referates P 1, 
zugeleitet mit Schreiben des BMI 
vom 15. August 1995 

29 13-10 Weitere Teillieferung des BMI von 
Vorgängen des BMI - Referates IS 2, 
VS-Vertr., zugeleitet mit Schreiben 
des BMI vom 23. August 1995 

30 13-6 Unterlagen des BK, VS-Vertr., zu-
geleitet mit Schreiben des Chef BK 
vom 24. August 1995 

31 13-7 Unterlagen des BND, teüweise 
VS-Vertr. und geh., zugeleitet mit 
Schreiben des Chef BK vom 24. Au-
gust 1995 

31a 13-7 Aktenverzeichnis BND zu Teil II des 
Untersuchungsauftrages, zugeleitet 
mit Schreiben des Chef BK vom 
24. August 1995 
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32 13-8 Unterlagen der BND-Residentur 
Madrid, zugeleitet mit Schreiben 
des Chef BK vom 24. August 1995 

33 13-11 Aktenbestandsverzeichnis des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz zu 

Teil II des Untersuchungsauftrags 
sowie überarbeitete Fassung des be-
reits übersandten Aktenbestands-
verzeichnisses des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz zu Teil I des Un-
tersuchungsauftrages, teilweise VS-
NfD, zugeleitet mit Schreiben des 
BMI vom 22. August 1995 

34 13-10 Weitere Teillieferung des BMI von 
Vorgängen des BMI - Referates IS 2, 
VS-NfD, zugeleitet mit Schreiben 
des BMI vom 17. August 1995 

35 13-11 Unterlagen des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz zu Teil I des Untersu-
chungsauftrags, VS-Vert. und höher 
eingestuft, zugeleitet mit Schreiben 
des BMI vom 28. August 1995 

36 13-22 Urteil des LG München I vom 17. Ju-
li 1995 gegen Bengoechea, Oroz und 
Torres, zugeleitet mit Schreiben des 
Landgericht München I vom 28. Au-
gust 1995 

37 13-25 Ablichtung von Akten aus dem Ge-
schäftsbereich des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern (18 Ordner), 
des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz (3 Aktenhefte) und dem 
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umwelt-
fragen (1 Aktenheft), zugeleitet mit 
Schreiben der Bayerischen Staats-
kanzlei vom 29. August 1995 

38 13-12 Akten des BKA zu Teil I des Unter-
suchungsauftrages sowie Verzeich-
nis der einschlägigen, bis zum 
11. Mai 1995 entstandenen Vorgän-
ge des BKA zu Teil II des Unter-
suchungsauftrags (8 Ordner), zu-
geleitet mit Schreiben des BMI vom 
30. August 1995 

39 13-76 Zweitakten der Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht München I zum 
Beweisbeschluß 13-76 (3 Ordner), 
teilweise VS-NfD, zugeleitet mit 
Schreiben des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums der Justiz vom 29. August 
1995 

40 13-12 Unterlagen des BMI zu Teil I des Un-
tersuchungsauftrags, VS-Vert. und 
höher eingestuft, zugeleitet mit 
Schreiben des BMI vom 30. August 
1995 

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

41 13-19 
13-20c 

Unterlagen des BMWi zu Teil I des 
Untersuchungsauftrages sowie Li-
sten der einschlägigen Vorgänge zu 
Teil II des Untersuchungsauftrages, 
zugeleitet mit Schreiben des BMWi 
vom 4. September 1995 

42 13-6 Unterlagen des Bundeskanzleramtes 
zu Teil II des Untersuchungsauf-
trages, teilweise VS-Ver. und hö-
her eingestuft, zugeleitet mit Schrei-
ben des Chefs BK vom 13. Oktober 
1995 

43 13-7 
13-8 

Unterlagen des BND zu Teil I und II 
des Untersuchungsauftrages, teil-
weise VS-Ver. und höher eingestuft, 
zugeleitet mit Schreiben des Chefs 
BK vom 13. Oktober 1995 

44 13-20 Meldungen der einzelnen Bundes-
ressorts zu Beweisbeschluß 13-20, 
zugeleitet mit Schreiben des Chefs 
BK vom 13. Oktober 1995 

45 13-2 Schreiben des AA vom 16. Oktober 
1995 zur Möglichkeit der Durchfüh-
rung einer Vernehmung des Zeugen 
„Roberto" in Spanien 

46 13-124 Schreiben des Bay. LKA vom 22. De-
zember 1995 zum „ Einsatzbefehl " 
des Bay. LKA für die Festnahme-
aktion auf dem Flughafen München 
vom 10. August 1994 

47 13-125 Schreiben des BK vom 16. Januar 
1996 zu einer (angeblichen) offiziel-
len Stellungnahme des Föderalen 
Sicherheitsdienstes Rußlands (FSB) 
zum Münchener Plutoniumfall nebst 
Anlagen 

48 13-12C Schreiben des Leitenden Ober-
staatsanwalts beim Landgericht 
München I vom 12. Janur 1996 zur 
Vorlage der Originallichtbüder der 
Observationsmaßnahme in Madrid 
und München 

49 13-123 Ablichtungen von Unterlagen des 
bei der Staatsanwaltschaft I bei dem 
Landgericht Berlin unter dem Az. 1 
Umw Js 771/95 anhängigen Er-
mittlungsverfahrens, zugeleitet mit 
Schreiben der Staatsanwaltschaft I 
beim Landgericht Berlin vom 23. Ja-
nuar 1996 

50 13-13C Ablichtungen der Akten des Vor-
ermittlungsverfahrens 90 AR 92/95 
der Staatsanwaltschaft Freiburg 
i. Br., zugeleitet mit Schreiben des 
Justizministerium Baden-Württem-
berg vom 6. Februar 1996 
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Mat A-
Nr. BB Inhalt 

51 13-131 Lichtbildmappe zur Observation 
vom 31. Mai 1994 in Madrid, zu-
geleitet mit Schreiben des BMI vom 
7. Februar 1996 

52 13-142 Ablichtungen der von StA Fügmann 
gefertigten handschriftlichen Auf-
zeichnungen über die staatsanwalt-
schaftliche Anhörung „Rafa's" am 
13. Oktober 1994 nebst Leseab-
schriften, eingegangen am 5. März 
1996 

53 13-140 Ablichtung des Urteils des Landge-
richts Landshut vom 4. August 1995 
in dem Strafverfahren 4 KLs 45 Js 9/ 
94 gegen Christina Klein u.a., zuge-
leitet mit Schreiben des Leitenden 
Oberstaatsanwalt bei dem Landge-
richt Landhut vom 4. März 1996 

54 13-139 Ablichtung der Anklageschrift der 
Staatsanwaltschaft Köln vom 20. De-
zember 1995 in dem Strafverfahren 
gegen RA Strepp u. a., zugeleitet 
mit Schreiben der Staatsanwalt-
schaft Köln vom 1. März 1996 

55 13-138 Ablichtung des Urteüs des Landge-
richts Konstanz vom 23. November 
1995 in dem Strafverfahren KLs 26/ 
95 (I 1/95) gegen Adolf Jäkle, zuge-
leitet mit Schreiben des Leitenden 
Oberstaatsanwalts bei dem Land-
gericht Konstanz vom 12. März 1996 

56 13-141 Schreiben des BK zum Beweis-
beschluß 13-141 nebst Anlagen, zu-
geleitet mit Schreiben des BK vom 
29. März 1996 

57 13-137 Bei Observationen in Madrid ge-
fertigte Lichtbilder in Farbkopie, zu-
geleitet mit Schreiben des Bayeri-
schen Landtages vom 12. April 1996 

58 13-126 Abüchtungen aus den Akten der 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht Augsburg im Zusam-
menhang mit dem Münchener 
Plutoniumfall geführten Ermittlungs-
verfahren, zugeleitet mit Schreiben 
des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz vom 11. April 1996 

59 13-153 Strafbefehl des Amtsgerichts Mün-
chen vom 10. April 1996 gegen Ra-
fael Ferreras Fernandez 

60 13-144 Ablichtungen der Akten des bei der 
Staatsanwaltschaft I bei dem Land-
gericht Berlin unter dem Az. 1 Umw 
Js 771/95 anhängigen Ermittlungs-
verfahrens, zugeleitet mit Schreiben 
der Staatsanwaltschaft I beim Land-
gericht Berhn vom 4. Juli 1996 

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

61 13-145 Schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums der Justiz vom 27. Juni 
1996 zu Beweisbeschluß 13-145 

62 13-156 Ablichtung der Niederschrift über 
die Vernehmung der Zeugin Tamara 
Abaew am 18. Juli 1996 durch das 
Amtsgericht Berlin-Schöneberg im 
Wege der Rechtshilfe, zugeleitet mit 
Schreiben des Amtsgerichts Berlin-
Schöneberg vom 18. Juli 1996 

62 a 13-156 Ablichtung der Niederschrift über 
die Vernehmungen der Zeugen Rita 
und Nikolaj Cepel am 2. August 
1996 durch das Amtsgericht Magde-
burg im Wege der Rechtshilfe, zu-
geleitet mit Schreiben des Amts-
gerichts Magdeburg vom 23. August 
1996 

63 13-149 Schreiben des BK vom 2. September 
1996 mit dem Hinweis, daß der BND 
im Zusammenhang mit dem Mün-
chener Plutoniumvorgang keine 
technischen Überwachungsmaßnah-
men durchgeführt habe 

64 13-148 
13-149 

Im Verlaufe des Ermittlungsverfah-
rens vom Bay. LKA gefertigte Video-
und Audioaufnahmen (5 Audiokas-
setten, 76 Videokassetten) teüweise 
VS-NfD, teüweise VS Geheim, zuge-
leitet mit Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern vom 
4. September 1996 

65 zu 
ADrs. 
227/ 
Be-
schluß 
vom 
22. Ma 
BB 13-

Aktenvermerk des Vorsitzenden 
vom 30. Juli 1996 über die Durch-
führung des Vorsitzendenverfahrens 
zur „Operation Rosenbaum" am 
17. Juh 1996 

96 
150 

66 13-7 Nachlieferung von Unterlagen des 
BND, VS-Vert., zugeleitet mit Schrei-
ben des BK vom 11. Dezember 1996 

67 13-7 
13-8 

Nachlieferung von Unterlagen des 
BND, teüweise VS-NfD, zugeleitet 
mit Schreiben des BK vom 10. De-
zember 1996 

68 13-160 Strafbefehl des Amtsgerichts Mün-
chen vom 17. Dezember 1996 gegen 
Willy Weitzel alias „Liesmann" 

69 13-165 Schreiben des Chef BK vom 30. Ok-
tober 1997 mit dem Hinweis, daß 
der Beiziehung des CIA-Berichts 
und der diesbezüglichen Stellung-
nahme des BND in der im Beweis-
beschluß vorhegenden Form nicht 
entsprochen werden könne 
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Mat  A-
Nr. 

Mat  A-
Nr. BB Inhalt 

70 13-163 
164; 
165 

Übersendungsschreiben des Präsi-
denten des BND vom 3. November 
1997 zu den Beweisbeschlüssen 
13-163/164/165 

71 13-163 Reiskostenabrechnungen des BND-
Mitarbeiters „Anton Palme" aus 
dem Zeitraum 30. Juni 1993 bis 
30. Juni 1995, zugeleitet mit Schrei-
ben des Präsidenten des BND vom 
3. November 1997 

72 13-164 Dienstliche Erklärungen von drei 
BND-Mitarbeitern über ihre Ausfüh-

Mat A-
Nr. BB Inhalt 

rungen während eines Kolloquiums 
am 20. September 1994 im Auswär-
tigen Amt, zugeleitet mit Schreiben 
des Präsidenten des BND vom 3. No-
vember 1997 

73 13-163 Aktenvermerk über die am 6. Mai 
1998 im Rahmen des Vorsitzenden-
verfahrens im Bundeskanzleramt er-
folgte Einsichtnahme in Unterlagen 
über angebliche geheimdienstliche 
Hintergründe des Münchener Pluto-
niumfalles 
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IV. Verzeichnis der Beweismaterialien, die dem Untersuchungsausschuß 
ohne Beiziehungsbeschluß zur Verfügung gestellt wurden (B-Materialien) 

Mat B-
Nr. Inhalt 

1 Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts 
bei dem Landgericht München I vom 
10. August 1995 zu den wegen Verdachts 
der Falschaussage eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren gegen „Rafa", „Michael 
Brandon" und „Roberto"; zugeleitet mit 
Schreiben des Bayerischen Staatsministe-
riums der Justiz vom 4. September 1995 

2 Bericht des Bayerischen Landeskriminal-
amtes an den Bayerischen Staatsminister 
des Innern vom 28. April 1995 zum Mün-
chener Plutonium-Fall, teilweise VS-NfD, 
zugeleitet mit Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern vom 26. Sep-
tember 1995 

3 Bericht des BMU vom 10. Oktober 1995 über 
den Verbleib und die beabsichtigte Weiter-
behandlung des im Zusammenhang mit 
dem Münchener Plutonium-Fall in München 
beschlagnahmten Nuklearmaterials 

4 Schreiben des Auswätigen Amtes vom 
12. Oktober 1995 zu einer möglicherweise 
beabsichtigten Beziehung von (angebli-
chen) Abhörprotokollen des spanischen 
Geheimdienstes 

5 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Ursula Schön-
berger und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Plutoniumtransporte per Flug-
zeug-BT-Drs. 13/2535, in: BT-Drs. 13/2776 

6 Ablichtungen von Quittungen über Zahlun-
gen des BND an „Rafa", übergeben durch 
das BK in der Zeugenvernehmung von „Ra-
fa" am 14. Dezember 1995 

7 Schreiben des Bayerischen Staatsminister 
des Innern Dr. Günther Beckstein vom 
12. Februar 1996 zu seiner Vernehmung vor 
dem 1. Untersuchungsausschuß am 28. Sep-
tember 1995 

8 Rechtshüfeersuchen der Russischen Föde-
ration vom 22. Januar 1996 in der Straf-
sache gegen Assafiev O.W., Penkow, I.I. 
und Baranow E.W. wegen Schmuggels von 
radioaktiven Stoffen, zugeleitet mit Schrei-
ben des BMJ vom 20. Februar 1996 

9 Richtlinien über die Amtshilfe des BND vom 
28. August 1992 sowie Vermerk des BND zur 
Bedrohungslage „Rafa's" vom 13. Dezember 
1995, teüweise VS-NfD, zugeleitet mit 
Schreiben des BND vom 14. Februar 1996 

Mat B-
Nr. Inhalt 

10 Schreiben des Justizministeriums Baden-
Württemberg vom 8. März 1996 zur Auslie-
ferung des slowakischen Staatsangehöri-
gen Adamcic aus der Schweiz nebst anlie-
gendem Fernschreiben der Staatsanwalt-
schaft in Karlsruhe vom 4. März 1996 nebst 
Anlage, zugeleitet mit Schreiben des BMJ 
vom 20. März 1996 

11 Von „Rafa" dem Untersuchungsausschuß 
des Bayerischen Landtags übermittelte Ko-
pie eines Schreibens an ihn vom 1. April 
1996 von einem unbekannten Absender, 
eingegangen am 17. April 1996 

12 Schreiben des BKA vom 17. April 1996 zu 
Informationen „Roberto's" über einen Mord 
an einem deutschen Staatsangehörigen in 
Estepona 

13 Schreiben des Auswärtiges Amt vom 
14. Mai 1996 zur Vernehmung des Mitar-
beiters im Auswärtigen Amt, MDg Dr. Ritter 
von Wagner, am 9. Mai 1996 

14 Schreiben des BMU vom 23. April 1996 an 
den Vorsitzenden des Ausschusses für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des 
Deutschen Bundestages zum Gipfeltreffen 
der Staats- und Regierungschefs der G7-
Staaten mit dem Präsidenten der Russischen 
Föderation zu Nuklearthemen in Moskau 
am 19. und 20. April 1996 nebst Anlagen 

15 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht München I, 
des BKA und des Bay. LKA vom 5. Juni 
1996 zur Sicherstellung radioaktiven Mate-
rials in einer Ulmer Bank 

16 Bericht des BND „Nuklearer Schwarzmarkt 
1995", zugeleitet mit Schreiben von Staats-
minister Schmidbauer am 24. Juh 1996 

17 Bericht des BND „Nuklearer Schwarzmarkt 
1995", VS-NfD, zugeleitet mit Schreiben 
von Staatsminister Schmidbauer am 24. Juli 
1996 

18 Bericht des Center for Strategie and Inter-
national Studies in Washington über den 
Nuklearschwarzmarkt, zugeleitet mit 
Schreiben des Auswärtiges Amtes vom 
30. Juh 1996 

19 „Analyse der Schutzkonzeption des Rus-
sischen Wissenschaftszentrums - Kurtscha-
tow-Institut - ", eingegangen am 13. August 
1996 
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Mat B-
Nr. Inhalt 

20 B e s p r e c h u n g s v e r m e r k d e s BK v o m 23. Ju l i 
1993 z u r „ O p e r a t i o n R o s e n b a u m " , zuge le i -
te t mi t S c h r e i b e n d e s BK v o m 8. A u g u s t 
1996 

2 1 - 2 1 I V Ber ich te d e s BKA zur m u t m a ß l i c h e n Ident i -
f i z i e r u n g „des G r a u h a a r i g e n " n e b s t b e i g e -
f ü g t e m S c h r e i b e n d e s L e i t e n d e n O b e r -
s t a a t s a n w a l t s b e i m L a n d g e r i c h t M ü n c h e n I 
v o m 4. F e b r u a r 1997 z u r V e r n e h m u n g d e s 
B e s c h u l d i g t e n M a n o l o Lopez R o m e r o im 
R ech t sh i l f eweg , zuge l e i t e t mi t S c h r e i b e n 
d e s BMI v o m 16. O k t o b e r 1996, v o m 2. u n d 
15. J a n u a r 1997 sowie v o m 21. F e b r u a r 
1997 

22 E r l ä u t e r n d e D a r s t e l l u n g zu d e n Fach te r -
min i „ V e r d e c k t e r Ermi t t l e r /V-Person / Infor -
m a n t / V e r b i n d u n g s b e a m t e r " , zuge l e i t e t mi t 
S c h r e i b e n d e s BKA v o m 11. O k t o b e r 1996 

23 S c h r e i b e n d e s B M U v o m 21. O k t o b e r 1996 
zur Ü b e r s e n d u n g e i n e r K e r n m a t e r i a l p r o b e 
a n d i e Russ i s che Föde ra t i on 

24 Off iz ie l ler Ber icht d e s Lei ters d e s CLA, J o h n 
D e u t c h , v o m 20. M ä r z 1996, zuge l e i t e t mi t 
S c h r e i b e n d e s BK v o m 6. N o v e m b e r 1996 

25 M i t t e ü u n g d e r Kommiss ion a n d a s E u r o p ä i -
s c h e P a r l a m e n t u n d d e n Rat ü b e r d e n ille-
g a l e n H a n d e l mit K e r n m a t e r i a l u n d rad io-
a k t i v e n S to f f en v o m 19. Apr i l 1996 

Mat B-
Nr. Inhalt 

26 Ber icht d e s a m e r i k a n i s c h e n Z e n t r u m s f ü r 
V e r t e i d i g u n g s i n f o r m a t i o n zu d e n G e f a h r e n 
d e s A t o m s c h m u g g e l s in R u ß l a n d , zuge l e i t e t 
mi t S c h r e i b e n d e s A u s w ä r t i g e s A m t e s v o m 
18. D e z e m b e r 1996 

27 F e r n s c h r e i b e n d e r D e u t s c h e n Botschaf t in 
M o s k a u v o m 14. J a n u a r 1997 z u m Unter -
s u c h u n g s b e r i c h t d e s M o s k a u e r For-
s c h u n g s i n s t i t u t s f ü r a n o r g a n i s c h e M a t e r i a -
l ien ü b e r d i e a m 25. S e p t e m b e r 1996 n a c h 
R u ß l a n d v e r b r a c h t e P l u t o n i u m p r o b e , z u g e -
lei te t d u r c h B M U a m 16. J a n u a r 1997 

28 F e r n s c h r e i b e n d e r D e u t s c h e n Bo t scha f t in 
M o s k a u v o m 29. Apr i l 1997 z u m A b s c h l u ß 
d e r U n t e r s u c h u n g e n d e r a m 25. S e p t e m b e r 
1996 n a c h R u ß l a n d v e r b r a c h t e n P lu ton ium-
p ro b e , zuge l e i t e t mi t S c h r e i b e n d e s BMU 
v o m 30. Apri l 1997 

281 d p a - M e l d u n g ü b e r d i e B e r i c h t e r s t a t t u n g 
d e r r u s s i s c h e n N a c h r i c h t e n a g e n t u r ITAR-
TASS v o m 28. M a i 1997 

29 S c h r e i b e n v o n S taa t smin i s t e r S c h m i d b a u e r 
v o m 29. Ju l i 1997 z u m U n t e r s u c h u n g s -
be r i ch t d e s M o s k a u e r Fo r schungs in s t i t u t s 
f ü r a n o r g a n i s c h e M a t e r i a l i e n ü b e r d i e a m 
25. S e p t e m b e r 1996 n a c h R u ß l a n d ver-
b r a c h t e P l u t o n i u m p r o b e 
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V. Verzeichnis der Unterlagen mit indirektem Bezug zum Untersuchungsgegenstand, 
der eingegangenen Gutachten und Stellungnahmen zu Rechts- und Verfahrensfragen 
sowie einzelner rechtlicher Regelungen (C-Materialien) 

Mat C-
Nr. Inhalt 

1 V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n d e m S taa t l i chen 
Zo l lkomi tee d e r R u s s i s c h e n F ö d e r a t i o n u n d 
d e m B u n d e s m i n i s t e r d e r F i n a n z e n d e r B u n -
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ü b e r d ie Z u s a m -
m e n a r b e i t d e r Z o l l v e r w a l t u n g e n zu r Be-
k ä m p f u n g d e s S c h m u g g e l s mit K e r n m a t e -
rial v o m 16. D e z e m b e r 1992; D i e n s t a n w e i -
s u n g b e t r e f f e n d K e r n b r e n n s t o f f e u n d son-
s t ige r ad ioak t i ve S tof fe - V S F SV 0212 - ; 
M e r k b l a t t „ E n t d e c k u n g v o n N u k l e a r m a t e -
rial" - V S F SV 0212 - ; zuge l e i t e t mi t Schre i -
b e n d e s B M F v o m 6. Ju l i 1995 

2 S y s t e m a t i k d e r D i e n s t s t e l l e n b e z e i c h n u n -
g e n im BND, VS-NfD, z u g e l e i t e t mi t Schre i -
b e n d e s BK v o m 4. O k t o b e r 1995 

3 u n d 
3 a 

D i sz ip l i na rve r f ah ren als m ö g l i c h e r A u s -
k u n f t s v e r w e i g e r u n g s g r u n d , W i s s e n s c h a f t -
l iche D i e n s t e d e s D e u t s c h e n B u n d e s t a g e s 
F a c h b e r e i c h III, Reg . Nr. W F III - 221/95; 
Sybil le Koch, D i sz ip l i na rve r f ah ren als m ö g -
l icher A u s k u n f t s v e r w e i g e r u n g s g r u n d e i n e s 
Z e u g e n vor e i n e m U n t e r s u c h u n g s a u s -
schuß , in: Zei tschr i f t f ü r P a r l a m e n t s f r a g e n 
1996, S. 405 ff. 

4 B e k a n n t m a c h u n g e i n e s O r g a n i s a t i o n s e r l a s -
s e s d e s B u n d e s k a n z l e r s v o m 3. M a i 1989 
( B G B I I S . 901) 

5 Richt l in ien ü b e r d i e Amtsh i l f e d e s B u n d e s -
n a c h r i c h t e n d i e n s t e s (BND) f ü r a n d e r e Be-
h ö r d e n v o m 28. A u g u s t 1992 n e b s t A n l a g e n 
1 u n d 2, zuge l e i t e t mi t S c h r e i b e n d e s BND 
v o m 14. F e b r u a r 1996 

6 M o s k a u e r G i p f e l t r e f f e n ü b e r N u k l e a r e 
S iche rhe i t u n d S i c h e r u n g - T re f f en d e r 
S taa t s - u n d R e g i e r u n g s c h e f s d e r G 7 - S t a a -
t e n u n d R u ß l a n d s a m 19. u n d 20. Apr i l 1996 
in M o s k a u , in: Bul le t in v o m 23. Apr i l 1996, 
Nr. 31, S. 305 ff. 

7 R e g e l u n g e n d e s B a y e r i s c h e n S taa t smin i -
s t e r i ums d e s I n n e r n v o m 15. J u h 1994 f ü r 
d i e pol ize i l iche G e f a h r e n a b w e h r u n d 
S t r a f v e r f o l g u n g im Z u s a m m e n h a n g mi t 
d e m i l l ega len U m g a n g mi t r a d i o a k t i v e n 
S to f fen 

8 M i t t e ü u n g d e r Kommiss ion a n d e n Rat u n d 
a n d a s E u r o p ä i s c h e P a r l a m e n t , ü b e r d e n 
s i c h e r e n Transpor t r a d i o a k t i v e r S tof fe in 
d e r E u r o p ä i s c h e n U n i o n v o m 3. Apr i l 1996, 
D O K KOM(96) 11 e n d g . 

MatC-
Nr. Inhalt 

9 A n t r a g d e s A b g . M a n f r e d S u c h u n d d e r 
F rak t ion B Ü N D N I S 90/DIE G R Ü N E N -
M e h r Effek t iv i tä t u n d d e m o k r a t i s c h e Trans-
p a r e n z b e i d e r G e w i n n u n g u n d A n a l y s e 
a u ß e n p o l i t i s c h e r E r k e n n t n i s s e d u r c h Auf -
l ö s u n g d e s B u n d e s n a c h r i c h t e n d i e n s t e s - , 
in: BT-Drs. 13/4374: 

10 Rich thn ien ü b e r d i e Amtsh i l f e d e s B u n d e s -
n a c h r i c h t e n d i e n s t e s (BND) f ü r a n d e r e Be-
h ö r d e n v o m 28. A u g u s t 1992 in d e r F a s s u n g 
43 C v o m 10. M a i 1996 n e b s t A n l a g e n 1 
u n d 2, zuge l e i t e t mi t S c h r e i b e n d e s B N D 
v o m 24. J u n i 1996 

11 U n t e r r i c h t u n g d u r c h d i e P a r l a m e n t a r i s c h e 
Kont ro l lkommiss ion (PKK), Ber icht ü b e r d i e 
Kontro l l tä t igkei t g e m ä ß § 6 d e s G e s e t z e s 
ü b e r d ie p a r l a m e n t a r i s c h e Kontrol le n a c h -
richtendienstlicher Tä t igke i t d e s B u n d e s 
(Ber ich tsze i t raum: J u n i 1994 bis J u n i 1996), 
in: BT-Drs. 13/5157, 

12 A u s l e g u n g s e n t s c h e i d u n g des A u s s c h u s s e s 
fü r W a h l p r ü f u n g , Immuni t ä t u n d G e s c h ä f t s -
o r d n u n g v o m 27. J u n i 1996 zu U m f a n g u n d 
G r e n z e n p a r l a m e n t a r i s c h e r F r a g e r e c h t e e in-
schließlich d e r Pe t i t ions informat ionsrechte , 
zugle i te t mit S c h r e i b e n de r P räs iden t in d e s 
D e u t s c h e n B u n d e s t a g e s v o m 9. J u h 1996 

13 u n d 
1 3 a 

A b l i c h t u n g d e s Besch lu s se s d e s A m t s -
ge r i ch t Kiel v o m 3. J u n i 1996 in d e m 
V e r f a h r e n d e s Dr. P e l n y g e g e n d e n E r s t e n 
P a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß 
- 13. W P - d e s S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n 
L a n d t a g s , zuge l e i t e t mi t S c h r e i b e n d e s 
L a n d g e r i c h t s Kiel v o m 24. J u h 1996 

14 U n t e r r i c h t u n g d u r c h d a s E u r o p ä i s c h e Par-
l a m e n t , E n t s c h l i e ß u n g zu r M i t t e ü u n g d e r 
Kommiss ion a n d e n Rat u n d a n d a s Eu ro -
p ä i s c h e P a r l a m e n t „Der I l legale H a n d e l mit 
K e m m a t e r i a l u n d r a d i o a k t i v e n S to f f en" , in: 
BR-Drs. 564 /96 

15 S c h r e i b e n d e s B u n d e s k a n z l e r s / d e s C h e f s 
d e s B u n d e s k a n z l e r a m t e s zu r B e s t e l l u n g 
v o n S taa t smin i s t e r S c h m i d b a u e r z u m Be-
a u f t r a g t e n f ü r d ie N a c h r i c h t e n d i e n s t e v o m 
18. D e z e m b e r 1991 u n d 17. N o v e m b e r 
1994; A u f z e i c h n u n g ü b e r d i e o r g a n i s a t o -
rische R e g e l u n g d e r K o o r d i n i e r u n g d e r 
N a c h r i c h t e n d i e n s t e u n d d e r Auf s i ch t ü b e r 
d e n B u n d e s n a c h r i c h t e n d i e n s t seit 1974 u n d 
j e w e i l i g e A m t s i n h a b e r , zuge l e i t e t mi t 
S c h r e i b e n BK v o m 15. J a n u a r 1997 
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VI. Verzeichnis der vernommenen Zeugen, Anhörpersonen,  Sachverständigen 
und sonstigen Auskunftspersonen 

Lf. Nr. Name vernommen/ 
angehört als 1) Vernehmungstermin Prot.-] 

1 Adami, Thomas Z 30. 11. 1995 19 
2 Amelung, Martin z 7. 3. 1996 35 
3 Dr. Auer, Claus z 9. 5. 1996 42 
4 Dr. Beckstein, Günther z 28. 9. 1995 11 
5 Bengoechea Javier, Arratibel z 14. 3. 1996 37 
6 Bieling, Wolfram z 17. 10. 1996 56 
7 „Boeden, Walter" z 13. 2. 1996 31 
8 Bohl, Friedrich z 29. 10. 1997 71 
9 Braunöhler, Regine z 28. 2. 1996 33 

10 „Dentier" z 7. 3. 1996 35 
11 Dr. „Dernbach, Wolfgang" z 17. 10. 1996 56 
12 Prof. Dr. Dr. Dolzer, Rudolf z 12. 12. 1996 62 
13 „Döring, Klaus" z 9. 10. 1997 70 
14 Dr. Dürr, Rudolf (alias Dr. Semhoff) z 20. 6. 1996 47 
15 Edtbauer, Harald z 1. 12. 1995 21 
16 Emrich, Dieter A 22. 6. 1995 5 

z 26. 9. 1996 51 
17 Erler, Gernot, MdB z 11. 12. 1997 75 
18 Prof. Dr. Falkenrath, Richard s 13. 11. 1997 74 
19 Famulla, Harald z 10. 10. 1996 53 
20 Dr. Fechner, Joachim z/s 13. 6. 1996 45 
21 Dr. Fischer-Hollweg, Peter 

(alias Dr. Eckerlin) 
z 18. 4. 1996 39 

22 Foertsch, Volker z 26. 9. 1996 51 
23 Forstner, Rudolf z 29. 2. 1996 34 
24 Fügmann, Werner z 29. 2. 1996 34 
25 Dr. Geiger, Hansjörg sZ 12. 12. 1997 76 
26 „Gilm, Frank" z 27. 6. 1996 49 

30. 10. 1997 73 
27 Gmelin, Wühelm s 16. 1. 1997 64 
28 Dr. Goppel, Thomas z 12. 10. 1995 13 
29 Gutschmidt, Wolf-Dieter s 5. 12. 1996 61 
30 Dr. Hanning, August z 7. 11. 1996 57 
31 Dr. „Harburg, Maria" z 27. 6. 1996 49 
32 „Hochfeld, Matthias" z 25. 4. 1996 40 
33 Dr. Huber, Karl z 12. 12 . 1997 76 

z 15. 1. 1998 77 
34 „Imhorst" z 9. 5. 1996 42 
35 „Janko, Sibylla" z 23. 11. 1995 16 
36 Dr. Keßelring, Rainer z 20. 6. 1996 47 

1) Z - Zeuge 
sZ = sachverständiger Zeuge 
S = Sachverständiger 
A = Anhörperson 
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Lf. Nr. Name vernommen/ 
angehört als ') Vernehmungstermin Prot.-Nr 

37 Knauer, Joachim Z 29. 2. 1996 34 
38 Dr. Koch, Lothar Z/S 14. 11. 1996 59 
39 Dr. Kohl, Helmut, Bundeskanzler z 13. 11. 1997 74 
40 Krömer, Peter z 16. 1. 1997 64 
41 „Kulp, Manfred" z 1. 2. 1996 29 
42 Küppers, Christian s 29. 6. 1995 7 
43 Lang, Herbert z 28. 9. 1995 11 
44 Leeb, Hermann z 24. 11. 1995 17 
45 Dr. „Lehberg, Elmar" z 9. 10. 1997 70 
46 „Liesmann, Willi" (Willy Weitzel z 26. 10. 1995 14 

alias Adrian, alias Michael Brandon) z 9. 10. 1997 70 
47 Meier-Staude, Helmut z 12. 10. 1995 13 

z 26. 9. 1996 51 
48 „Merker, Jürgen" z 13. 6. 1996 45 
49 Dr. Müller, Harald s 22. 6. 1995 5 
50 Dr. Münstermann, Paul z 27. 6. 1996 49 
51 „Narjes, Klaus-Peter" z 9. 10. 1997 70 
52 Niggl, Jakob z 14. 11. 1996 59 
53 Oroz Euguia, Julio z 23. 5. 1996 44 
54 „Palme, Anton" (alias Werner Palme, z 11. 12. 1997 75 

alias Werner Ströhlein) 
55 Porzner, Konrad z 18. 1. 1996 26 

z 16. 1. 1997 64 
56 „Rafa" (Rafael Ferreres Fernandez z 7./8. 12. 1995 22/2 

alias Lolita) 
57 Rick, Hans-Jürgen s 29. 6. 1995 7 
58 Dr. Sauer, Gustav s 29. 6. 1995 7 
59 Dr. Schaper, Annette s 5. 12. 1996 61 
60 Scharping, Rudolf, MdB z 11. 12. 1997 75 
61 Schleppi, Dietmar z 10. 10. 1996 53 
62 Schmidbauer, Bernd, MdB z 19. 1. 1996 27 

z 30. 1. 1997 65 
63 Smidt, Wolbert z 10. 10. 1996 53 
64 Sommer, Wolf gang z 21. 9. 1995 9 
65 „ Speidel" z 7. 3. 1996 35 
66 Staubwasser, Peter z 24. 11. 1995 17 
67 Stenglein, Gudrun z 11. 10. 1996 54 
68 Dr. Struck, Peter, MdB z 11. 12. 1997 75 
69 Dr. Thomas, Wolfgang s 22. 6. 1995 5 
70 Torres Benitez, Justiano z 23. 5. 1996 44 
71 Dr. Ritter von Wagner, Adolf z 9. 5. 1996 42 
72 Wenckebach, Konrad z 7. 11. 1996 57 
73 Werner, Rudolf z 20. 6. 1996 47 
74 Prof. Zachert, Hans-Ludwig z 17. 10. 1996 56 
75 Ziegenaus, Hermann z 14. 11. 1996 59 

l) Z - Zeuge 
sZ = sachverständiger Zeuge 
S = Sachverständiger 
A = Anhörperson 
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VII. Verzeichnis der Sitzungen 

Nr. der 
Sitzung Datum Sitzungsart * ) Gegenstand '*) Uhrzeit Minu-

ten 

1 1 7 . 5 . 9 5 öffentlich Konstituierung 1 4 . 0 0 - 1 4 . 1 5 15 

2 1 7 . 5 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 1 4 . 1 8 - 1 4 . 5 0 3 2 

3 1 . 6 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 1 0 . 0 0 - 1 3 . 4 5 2 2 5 

4 2 2 . 6 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 9 . 0 5 - 1 0 . 2 0 7 5 

5 2 2 . 6 . 9 5 öffentlich A: Emrich, Dieter 1 0 . 2 5 - 1 3 . 0 7 162 
öffentlich S: Dr. Thomas, Wolf gang 1 4 . 0 3 - 1 5 . 4 9 105 
öffentlich S: Dr. Müller, Harald 1 6 . 4 5 - 1 8 . 2 2 97 

6 2 9 . 6 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 9 . 0 6 - 9 . 4 0 3 4 

7 2 9 . 6 . 9 5 öffentlich S: Rick, Hans-Jürgen 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 120 
öffentlich S: Küppers, Christian 1 3 . 3 4 - 1 5 . 5 5 1 4 1 
öffentlich S: Dr. Sauer, Gustav 1 6 . 0 2 - 1 7 . 3 6 94 

8 7 . 9 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 9 . 0 0 - 9 . 4 0 4 0 

9 2 1 . 9 . 9 5 öffentlich Z: Sommer, Wolfgang 1 0 . 0 0 - 1 3 . 1 5 195 

1 4 . 3 0 - 1 6 . 5 0 140 

1 8 . 0 2 - 1 8 . 4 0 3 8 

10 2 8 . 9 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 9 . 0 5 - 9 . 5 5 5 0 

11 2 8 . 9 . 9 5 öffentlich Z: Dr. Beckstein, Günther 1 0 . 0 0 - 1 3 . 3 8 2 1 8 
öffentlich 1 4 . 1 8 - 1 7 . 1 6 1 7 8 

Z: Lang, Herbert 1 7 . 2 1 - 1 8 . 4 0 7 9 

12 1 2 . 1 0 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 9 . 0 0 - 9 . 5 0 5 0 

13 1 2 . 1 0 . 9 5 öffentlich Z: Dr. Goppel, Thomas 1 0 . 0 0 - 1 1 . 1 1 7 1 
öffentlich Z: Meier-Staude, Helmut 1 1 . 2 0 - 1 3 . 0 7 107 

1 4 . 0 7 - 1 7 . 5 0 163 

14 2 6 . 1 0 . 9 5 öffentlich Z: „Liesmann, Willi" Teil I 1 0 . 0 0 - 1 0 . 2 6 2 6 
nicht öffentlich Beratungssitzung 1 0 . 3 1 - 1 0 . 3 6 5 
öffentlich Z: Liesmann, Willi Teil II 1 0 . 3 7 - 1 1 . 1 9 4 2 
nicht öffentlich Beratungssitzung 1 1 . 2 0 - 1 2 . 0 8 4 8 
öffentlich Z: „Liesmann, Willi" Teil III 1 2 . 1 4 - 1 3 . 0 7 5 3 
nicht öffentlich Beratungssitzung 1 3 . 0 8 - 1 4 . 3 3 8 5 
öffentlich Z: „Liesmann, Willi" Teil IV 1 4 . 3 7 - 1 4 . 4 0 3 

15 2 7 . 1 0 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 1 5 . 0 0 - 1 5 . 3 5 3 5 

16 2 3 . 1 1 . 9 5 öffentlich Z: „Janko, Sibylla" 1 4 . 3 0 - 1 9 . 1 7 2 8 7 

17 2 4 . 1 1 . 9 5 öffentlich Z: Leeb, Hermann 8 . 3 0 - 1 1 . 2 5 175 
öffentlich Z: Staubwasser, Peter 1 1 . 3 2 - 1 2 . 5 5 8 3 

18 2 9 . 1 1 . 9 5 VS-Geheim Beratungssitzung 1 7 . 0 0 - 1 7 . 0 7 7 

nicht öffentlich Beratungssitzung 1 7 . 0 7 - 1 7 . 3 5 2 8 

19 3 0 . 1 1 . 9 5 öffentlich Z: Adami, Thomas 1 4 . 3 0 - 1 9 . 3 0 3 0 0 

2 0 1 . 1 2 . 9 5 nicht öffentlich Beratungssitzung 8 . 5 0 - 9 . 0 0 10 

21 1 . 1 2 . 9 5 öffentlich Z: Edtbauer, Harald 9 . 0 0 - 1 2 . 1 1 191 

* ) öffentlich, nicht öffentlich, VS-Vertraulich, VS-Geheim 
**) Z = Zeugenvernehmungen, S = Sachverständigenanhörung, A= Anhörung von Auskunftspersonen 
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Nr. der 
Sitzung Datum Sitzungsart  * ) Gegenstand **) Uhrzeit Minu-

ten 

22 7.12.95 öffentlich Z: Rafael Ferreras Fernandez 11.45-14.00 135 
(„Rafa") 15.12-16.53 101 

23 8.12.95 nicht öffentlich Beratungssitzung 9.00- 9.10 10 

24 8.12.95 öffentlich Z: Rafael Ferreras Fernandez 9.15-12.24 189 
nicht öffentlich („Rafa") 12.25-12.33 8 
öffentlich Beratungssitzung 12.34-15.23 169 

Z: Rafael Ferreras Fernandez 
(„Rafa") Teil II 

25 17.1.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.08-19.20 132 

26 18.1.96 öffentlich Z: Porzner, Konrad Teil I: 9.30-13.25 235 
nicht öffentlich Beratungssitzung Teil I 14.32-19.21 289 
öffentlich Z: Porzner, Konrad Teil II 19.25-19.40 15 
nicht öffentlich Beratungssitzung Teil II: 20.29-22.01 92 

22.08-22.15 7 

27 19.1.96 öffentlich Z: Schmidbauer, Bernd 10.15-10.38 23 
nicht öffentlich Teil I: Beratungssitzung 10.40-10.53 13 
öffentlich Z: Schmidbauer, Bernd 10.55-13.30 95 
nicht öffentlich Teil II: Beratungssitzung 13.30-14.02 32 
öffentlich Z: Schmidbauer, Bernd 14.07-17.10 183 
nicht öffentlich Teil III: Beratungssitzung 17.25-18.35 70 
öffentlich Z: Schmidbauer, Bernd Teil IV 18.43-20.31 108 

28 31.1.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.02-18.50 108 

29 1.2.96 öffentlich Z: „Kulp, Manfred" 9.00-10.59 119 
nicht öffentlich Beratungssitzung 11.05-11.45 40 

Z: „Kulp, Manfred" Teil II 13.45-18.06 261 

30 7.2.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.00-18.50 110 

31 13.2.96 öffentlich Z: „Boeden, Walter" 9.00-13.04 244 

32 28.2.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 14.08-15.10 62 

33 28.2.96 öffentlich Z: Braunöhler, Regine 15.15-17.12 117 

34 29.2.96 öffentlich Z: Forstner, Rudolf 9.00-10.32 92 
öffentlich Z: Knauer, Joachim 10.40-11.25 45 
öffentlich Z: Fügmann, Werner 14.00-19.40 340 

35 7.3.96 öffentlich VS-Geheim 9.00-11.11 131 
öffentlich Z: Amelung, Martin 14.03-15.46 103 

Z: „Speidel" / „Dentier" 15.50-17.00 70 
Z: „Speidel/Dentier" 

36 13.3.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.07-17.50 43 

37 14.3.96 öffentlich Z: Bengoechea Javier, Arratibel 9.00-13.03 243 
nicht öffentlich Beratungssitzung 14.05-14.11 6 
öffentlich Z: Bengoechea Javier, Arratibel 14.16-16.09 113 

38 17.4.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.05-17.30 25 

39 18.4.96 öffentlich Z: Dr. Fischer-Holl weg, Peter 9.00-11.46 166 
13.10-16.00 170 

40 25.4.96 öffentlich Z: „Hochfeld, Matthias" 9.00-12.59 239 
14.02-16.34 152 

41 8.5.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.02-17.47 45 

* ) öffentlich, nicht öffentlich, VS-Vertraulich, VS-Geheim 
* * ) Z = Zeugenvernehmungen, S = Sachverständigenanhörung,  A = Anhörung von Auskunftspersonen 
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Nr. der 
Sitzung Datum Sitzungsart *) Gegenstand **) Uhrzeit Minu-

ten 

42 9.5.96 öffentlich Z: „Imhorst" 9.00-13.19 259 
Z: Dr .Auer, Claus 14.32-16.21 109 
Z: Dr. Wagner, Adolf, Ritter von 16.30-18.13 103 Z: Dr. Wagner, Adolf, Ritter von 

18.15-18.41 26 

43 22.5.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 18.02-18.40 38 

44 23.5.96 öffentlich Z: Torres, Justitiano Benitez 9.00-11.50 170 
nicht öffentlich Beratungssitzung 11.51-11.59 8 
öffentlich Z: Torres, Justitiano Benitez Teil II: 12.00-12.53 53 
öffentlich Z: Torres, Justiniano Benitez Teil III: 14.05-15.45 105 
öffentlich Z: Oroz, Eguia Julio 15.58-18.05 127 

18.15-19.27 72 

45 13.6.96 öffentlich S/Z: Fechner, 9.00-12.00 180 
öffentlich Dr. Z: Merker, Jürgen 13.17-18.51 334 

46 19.6.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.05-17.50 45 

47 20.6.96 öffentlich Z: Dr. Werner, Rudolf 9.00-13.05 334 
öffentlich Z: Dr. Dürr (Semhoff), Rudolf 14.03-18.18 255 
öffentlich Z: Dr. Keßelring, Rainer 14.03-18.18 255 

48 26.6.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.02-17.12 10 

49 27.6.96 öffentlich Z: „Gilm, Frank" 9.00-12.28 208 
öffentlich Z: „Dr. Harburg, Maria" 13.33-15.49 135 
öffentlich Z: Dr. Münstermann, Paul 15.58-18.01 123 

50 25.9.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.01-17.30 29 

51 26.9.96 öffentlich Z: Emrich, Dieter 9.00-11.30 150 
öffentlich Z: Meier-Staude, Helmut 11.40-15.11 211 
öffentlich Z: Foertsch, Volker 15.23-16.42 79 

52 9.10.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.01-17.07 6 

53 10.10.96 öffentlich Z: Smid, Wolbert 9.00-11.33 153 
öffentlich Z: Schleppi, Dietmar 11.41-13.13 92 
öffentlich Z: Famulla, Harald 14.11-15.50 99 

54 11.10.96 öffentlich Z: Stenglein, Gudrun 9.00-11.35 155 
VS-Vertaulich Z: Stenglein, Gudrun 11.49-12.20 31 

55 17.10.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 8.47- 8.54 7 

56 17.10.96 öffentlich Z: Prof. Zachert, Hans-Ludwig 9.00-12.29 209 
öffentlich Z: Bieling, Wolfram 13.31-14.25 54 
öffentlich Z: Dr. „Dernbach, Wolf gang" 14.30-15.53 83 

57 7.11.96 öffentlich Z: Wenckebach, Konrad 9.00-11.51 171 
13.14-14.10 56 

öffentlich Z: Dr. Hanning, August 14.20-17.27 187 

58 14.11.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 8.49- 9.15 26 

59 14.11.96 öffentlich Z: Ziegenaus, Hermann 9.14-12.59 225 
öffentlich A: Dr. Koch, Lothar 15.09-16.47 98 
öffentlich Z: Niggl, Jakob 16,52-17.47 55 

60 5.12.96 nicht öffentlich Beratungssitzung 8.46- 8.59 13 

61 5.12.96 öffentlich S: Gutschmidt, Wolf-Dieter 9.00-10.13 73 
öffentlich S: Dr. Schaper, Annette 11.04-12.09 65 

62 12.12.96 öffentlich Z: Prof. Dr. Dr. Dolzer, Rudolf 9.00-13.25 265 

*) öffentlich, nicht öffentlich, VS-Vertraulich, VS-Geheim 
** ) Z = Zeugenvernehmungen, S = Sachverständigenanhörung,  A = Anhörung von Auskunftspersonen 
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Nr. der 
Sitzung Datum Sitzungsart  * ) Gegenstand **) Uhrzeit Minu-

ten 

63 15.1.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.00-18.20 80 
64 16.1.97 öffentlich Z: Porzner, Konrad 9.03-10.20 77 

öffentlich Z: Krömer, Peter 10.30-13.19 169 
nicht öffentlich Beratungssitzung 13.20-13.22 291 
öffentlich A: Gmelin, Wilhelm 14.44-16.15 

65 30.1.97 öffentlich Z: Schmidbauer, Bernd 9.00-12.01 181 
13.15-16.49 214 

VS-Geheim Z.: Schmidbauer, Bernd 17.00-17.35 35 
nicht öffentlich Beratungssitzung 17.35-17.43 8 

66 19.2.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 17.02-17.04 2 
67 25.9.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 9.30-10.12 42 
68 1.10.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 16.00-16.40 40 
69 9.10.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 9.00-11.55 175 
70 9.10.97 öffentlich Z:: „Liesmann, Willi" 9.13- 9.25 12 

nicht öffentlich Beratungssitzung 9.26- 9.59 33 
öffentlich Z.: „Döring" u. „Narjes" 10.00-11.49 109 
nicht öffentlich Beratungssitzung 11.49-11.53 4 
öffentlich Z. Dr. „Lehberg" 11.54-12.37 43 

71 29.10.97 öffentlich Z.: Bohl, Friedrich 15.00-17.06 126 
72 30.10.97 nicht öffentlich Beratungssitzung 15.00-15.05 5 
73 30.10.97 öffentlich Z.: „Gilm, Frank" 15.00-16.08 68 
74 13.11.97 öffentlich S: Prof. Dr. Falkenrath, R. 10.00-12.54 174 

öffentlich Z.: Dr. Kohl, Helmut 15.53-18.15 142 
75 11.12.97 öffentlich Z.: Erler, Gernot 10.00-11.50 110 

Z.: Scharping, Rudolf 12.00-12.38 38 
Z.: „Palme, Anton" 15.00-15.29 29 
Z.: Dr. Struck, Peter 16.01-16.50 49 

76 12.12.97 öffentlich S/Z.: Dr. Geiger, Hansjörg 9.00-11.21 141 
Z.: Dr. Huber, Karl 11.25-12.11 46 

77 15.1.98 öffentlich Z.: Dr. Huber, Karl 10.00-10.54 54 
78 29.4.98 nicht öffentlich Beratung 17.00-17.42 42 
79 28.5.98 nicht öffentlich Beratung 17.08-17.15 8 
80 17. 6. 98 nicht öffentlich Beratung 17.00-17.15 15 

*) öffentlich, nicht öffentlich, VS-Vertraulich, VS-Geheim 
* * ) Z = Zeugenvernehmungen, S = Sachverständigenanhörung,  A = Anhörung von Auskunftspersonen 
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Anlagenband 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes 

Zweiter Abschnitt 
Anlagen und Anhang 

A. Anlagen: Beweisunterlagen und sonstige Dokumente 

I. Inhaltsübersicht 

Doku-
ment -Nr . Inhal t Sei te 

1 DER SPIEGEL Nr. 15/95, „Panik m a d e in Pul lach" , S. 36ff . 7 
2 M a r k H i b b s in: T h e Bullet in of t he Atomic Scientists, N o v e m b e r / D e z e m b e r 1994, 

p lu ton ium, politics a n d panic , S. 24 ff. 17 
3 Schlußber icht des baye r i s chen U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u s s e s b e t r e f f e n d A u f k l ä r u n g 

de r Tä t igke i t bayer i sche r B e h ö r d e n in Fäl len von N u M e a r kr imin alitât (Bay. LT 
D r u c k s a c h e 13/2981) v o m 23. O k t o b e r 1997, Bay. LT D r u c k s a c h e 13/9583 25 

4 Urteil des LG M ü n c h e n I v o m 17. J u h 1995 g e g e n Bengoechea , Oroz u n d Torres, 
M A T A 36 118 

5 S t r a fbe feh l des AG M ü n c h e n vom 10. Apri l 1996 g e g e n Rafae l Fer reras Fe rnandez , 
MAT A 59 143 

6 S t r a fbe feh l de s AG M ü n c h e n vom 17. D e z e m b e r 1996 g e g e n Willy Weitzel alias 
„Liesmann" , M A T A 68 148 

7 Bericht u n d Vermerk d e r S taa t sanwa l t scha f t be i d e m Landge r i ch t M ü n c h e n I vom 
5./6. O k t o b e r 1995 zu BB 13-5 152 

8 Bericht u n d V e r m e r k e de r S taa t sanwa l t scha f t be i d e m Landger i ch t M ü n c h e n I vom 
10./21. A u g u s t 1995, MAT B 1 156 

9 E ins te l lungsbesche id de r S taa t sanwa l t scha f t be i d e m Landge r i ch t A u g s b u r g vom 
14. F e b r u a r 1995, M A T A 58, S. 69ff . 167 

10 E r k l ä r u n g de s Z e u g e n „Rafa" (ohne Unterschrif t) , vom Kor re sponden t en de r spani -
s c h e n Tagesze i tung „El Pais" , Jo sé Comas , in de r öf fen t l ichen S i tzung de s Aus-
schusses a m 12. O k t o b e r 1995 ü b e r g e b e n 171 

11 Schre iben des L e i t e n d e n Obe r s t aa t s anwa l t s be i d e m Landger i ch t M ü n c h e n I v o m 
16. O k t o b e r 1995 172 

12 Schre iben des Le i t enden Obe r s t aa t s anwa l t s be i d e m Landger i ch t M ü n c h e n I v o m 
27. N o v e m b e r 1995 174 

13 UA Bay. LT, 29. Si tzung, Protokoll „Liesmann" , S. 2 ff. 176 
14 Vermerk des Sekre ta r ia t s v o m 6. O k t o b e r 1997 betr.: A u s s a g e g e n e h m i g u n g de s 

Z e u g e n „Liesmann" 206 
15 Sch re iben de r Präs iden t in de s D e u t s c h e n B u n d e s t a g e s v o m 1. März 1996 n e b s t 

A n l a g e n 211 
16 Schre iben des Chef BK vom 17. J a n u a r 1996 216 
17 A n l a g e zu A Drs. 251 a 218 
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18 Antragsschr i f t de r SPD-Frakt ion im D e u t s c h e n B u n d e s t a g u n d de r Mi tg l ieder d e r 
SPD-Frakt ion im 1. U n t e r s u c h u n g s a u s s c h u ß auf D u r c h f ü h r u n g e ines Organs t re i t -
v e r f a h r e n s u n d Erlaß e iner e ins twei l igen A n o r d n u n g g e g e n d e n 1. U n t e r s u c h u n g s -
a u s s c h u ß v o m 18. F e b r u a r 1997, A Drs. 262d 221 

19 Schre iben de s Bundesve r f a s sungsge r i ch t s vom 25. F e b r u a r 1997 a n die Ant rags -
steller mit de r Bitte u m Klars te l lung de s A n t r a g g e g n e r s , A Drs. 262 b 270 

20 E r g ä n z u n g d e r Ant ragsschr i f t d u r c h E i n b e z i e h u n g des D e u t s c h e n B u n d e s t a g e s als 
A n t r a g s g e g n e r mit Schrif tsatz v o m 27. Feb rua r 1997, A Drs. 2 6 2 c 272 

21 Ant ragse rwide rung des 1. Unte r suchungsausschusses vom 6. April 1997, A Drs. 262e 274 

22 Schre iben de s Bundesve r fa s sungsge r i ch t s an d ie Antragss te i le r vom 9. April 1997, 
A Drs. 262 f 348 

23 Replik d e r Ant rags te l le r vom 9. M a i 1997, A Drs. 2 6 2 h nebs t A n l a g e n 350 

24 Dupl ik d e r A n t r a g s g e g n e r v o m 5. J u n i 1997, A Drs. 262i 406 

25 S t e l l u n g n a h m e de r Antragss te l le r vom 25. J u n i 1997, A Drs. 262 j 431 

26 S t e l l u n g n a h m e de r A n t r a g s g e g n e r v o m 30. J u n i 1997, A Drs. 262 k 437 

27 Beschluß d e s Bundesve r f a s sungsge r i ch t s vom 8. Ju l i 1997, A Drs. 2 6 2 m 441 

28 Vermerk de s BND ü b e r die A n h ö r u n g de r BND-Mitarbe i te r in „ J a n k o " b e i m BND 
v o m 5. M a i 1995, MAT A 31, Bd. 4/1, S. 2ff . 454 

29 Chronologie d e s BND zu D N „Roberto" o h n e Da tum, M A T A 31, Bd. 5/1, S. 37ff . 465 

30 Vermerk de s BND v o m 8. Ma i 1995, MAT A 31, Bd. 1/6, S. 313 f. 468 

31 Focus Nr. 6/1997 v o m 3. F e b r u a r 1997 „Schützenhi l fe von Uncle Sam" , S. 28 f. 470 

32 Vermerk de s BND v o m 25. April 1995, MAT A 31, Bd. 1/6, S. lOOff. 472 

33 Fe rnsch re iben de r BND-Res iden tur Madr id - „ Janko" - v o m 11. M a i 1994, 
M A T A 31, Bd. 1/7, S. 10 475 

34 Vermerk d e r BND-Res iden tur M a d r i d - „ Janko" - vom 15. Ma i 1995, MAT A 31, 
Bd. 1/1, S. 10 476 

35 Vermerk d e s BKA - M e t z n e r - v o m 18. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 1 477 

36 Vermerk d e s BKA - Meyer - vom 18. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 2 478 

37 Vermerk de s BKA - Sch lepp i - vom 12. April 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 23 f. 479 

38 Vermerk d e s BKA - M e y e r - vom 18. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 3 481 

39 Vermerk d e s BKA - M e y e r - vom 22. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 12 482 

40 Vermerk de s BKA - M e y e r - vom 23. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 15 483 

41 Vermerk d e s BKA - M e t z n e r - v o m 29. März 1994, M A T A 38, Bd. I., S. 16 484 

42 Vermerk d e s BKA - M e y e r - vom 30. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 17 485 

43 Vermerk de s BKA - M e y e r - v o m 30. März 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 18 486 

44 Vermerk d e s BKA - Krömer - v o m 30. März 1994, MAT A 38, Bd. I. S. 20 f. 487 

45 Schre iben de r S taa t sanwal t scha f t b e i m Landger i ch t F rank fu r t a m Main v o m 
13. April 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 25 489 

46 Vermerk d e s BKA - M e t z n e r - v o m 13. April 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 27 490 

47 F e m s c h r e i b e n d e s BKA vom 13. April 1994, MAT A 20 a, Bd. I, S. 5 491 

48 Schre iben de r S taa t sanwal t scha f t b e i m Landger i ch t F rank fu r t a m Main v o m 
26. April 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 39 492 

49 Vermerk de s BKA - M e y e r - v o m 25. M a i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 55 f. 493 

50 Vermerk de s BKA - M e y e r - vom 26. M a i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 59 f. 495 

51 Vermerk d e s BKA - M e y e r - vom 27. Ma i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 69 497 

52 Vermerk de s BKA - M e t z n e r - v o m 27. Ma i 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 70 498 

53 Vermerk de s BKA - M e t z n e r - v o m 30. Mai 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 71 499 

54 Vermerk d e s BKA - M e t z n e r - v o m 31. Ma i 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 73 500 

55 Dienst l iche E r k l ä r u n g e n de s BKA-Beamten Famul l a vom 18. u n d 26. April 1995, 
501 MAT A 38, Bd. II, S. 523 f. u n d 539 f. 501 
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56 Fax d e s RG/OK VB Famul la a n d ie BKA-Zentra le vom 1. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, 
S. 74 f. 506 

57 Te le fonvermerk d e s BKA - M e t z n e r - vom 7. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 76 508 
58 Te le fonvermerk d e s BKA - M e t z n e r - vom 7. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 77 509 
59 Fax d e s RG/OK VB Famul la an d ie BKA-Zentra le vom 9. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, 

S. 80 f. 510 
60 Te le fonvermerk d e s BKA - M e t z n e r - vom 9. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 82 512 
61 Fax d e s RG/OK VB Famul la an die BKA-Zentra le v o m 10. J u n i 1994, MAT A 38, 

Bd. I, S. 144 f. 513 
62 Vermerk d e s BKA - M e t z n e r - vom 19. April 1995, M A T A 38, Bd. I, S. 146 515 
63 Vermerk de s BKA - M e t z n e r - v o m 9. J u n i 1994, M A T A 38, Bd. I, S. 141 516 
64 Vermerk de r BND-Res iden tur M a d r i d - Dr. F ischer -Hol lweg - vom 2. J u n i 1995, 

M A T A 31, Bd. 6/1, S. 2 f. 517 
65 V e m e r k de s RG/OK VB Famul la v o m 11. M a i 1995, M A T A 38, Bd. HI, S. 1046/33 519 
66 P re s see rk l ä rung de s BND vom 1. F e b r u a r 1996 520 
67 Rech tsh i l fee r suchen d e r russ i schen Födera t ion v o m 22. J a n u a r 1996, MAT B 8 521 
68 Vermerk de s BKA - B a m e r - v o m 13. Apri l 1995, M A T A 38, Bd. II, S. 537 f. 535 
69 Vermerk de s BKA - M e y e r - vom 13. J u h 1994, M A T A 38, Bd. I, S 206 f. 537 
70 Vermerk de s BND - Hochfe ld - v o m 24. M a i 1994, M A T A 31, Bd. 1/6, S. 367 539 
71 Vermerk de r BND-Res iden tur Madr id - „ J a n k o " - v o m 15. Jul i 1994, MAT A 31, 

Bd. 1/2, S. 37 540 
72 F e m s c h r e i b e n d e r BND-Res identur Madr id - „ J a n k o " - v o m 18. Ju l i 1994, 

M A T A 31, Bd. 1/2, S. 39 541 
73 Handschr i f t l i cher Zet te l in span i scher Sprache , ü b e r g e b e n von „Rafa" a m 18. Ju l i 

1994, MAT A 31, Bd. 1/2, S. 38 542 
74 F e m s c h r e i b e n d e r BND-Res identur M a d r i d - Dr. F ischer-Hol lweg - v o m 19. Ju l i 

1994, MAT A 31, Bd. 1/2, S. 40 f. 543 
75 Vermerk de r BND-Res iden tur Madr id - „ J a n k o " - v o m 19. Ju l i 1994, MAT A 31, 

Bd. 1/2, S. 42 545 
76 Vermerk de r BND-Res iden tur Madr id - Dr. F ischer-Hol lweg - vom 18. Ju l i 1994, 

M A T A 31, Bd. 1/6, S. 44 546 
77 Vermerk des Bay. LKA - A d a m i - v o m 19. Ju l i 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P 

Einsatz, S. 2 547 
78 Vermerk de s BND - „Kulp" - vom 19. Ju l i 1994, M A T A 31, Bd. 1/7, S. 23 548 
79 Vermerk de r StA - Me ie r -S taude - vom 24. Apri l 1995, MAT A 39, S. 259 ff. 549 
80 In te rne Le i tungsvor läge de s BND-Refera tes 11 A - „Hochfe ld" - v o m 7. Ju l i 1994 

- Ope ra t i on R e m o l a n c h a - MAT A 31, Bd. 5/2, S. 7 ff. 553 
81 Vermerk de r BND-Res iden tur M a d r i d - „ J a n k o " - v o m 20. Ju l i 1994, MAT A 32, 

Bd. 1/1, S. 22 ff. 556 
82 Vermerk de s BND - „Liesmann" - vom 20. Jul i 1994, M A T A 31, Bd. 1/7, 21 f. 559 
83 Vermerk d e s BND - „Kulp" - vom 25. Jul i 1994, M A T A 31, Bd. 1/7, S. 29ff . 561 
84 Vermerk de s BND - „Merke r " - vom 2. M a i 1995, M A T A 31, Bd. 1/6, S. 241ff . 564 
85 Vermerk de r StA - Me ie r -S taude - vom 25. J u h 1994, MAT A 39, S. 8f. 567 
86 Vermerk d e s BND - „Kulp" - vom 26. Jul i 1994, MAT A 31, Bd. 1/7, S. 32ff . 569 
87 Vermerk de s Bay. LKA - „Boeden" - sog. „Boeden" -Tagebuch , MAT A 37, Sonder -

b a n d n o e P Einsatz, S. 27 ff. 572 
88 In te rne Le i tungsvor lage d e s BND-Refera tes 11 A - „ M e r k e r " - vom 20. Ju l i 1994, 

M A T A 31, Bd. 5/2, S. 16f . 578 
89 Gedäch tn i spro toko l l de s d a m a l i g e n Leiters d e s BND-Le i tungss tabes „Gilm" v o m 

18. April 1995, M A T A 31, Bd. 5/1, S. 93ff . 580 
90 In te rne Le i tungsun te r r i ch tung de s BND - „Imhorst" - v o m 25. Ju l i 1994, M A T A 15, 

S. 001 ff. 586 
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91 Vermerk d e s BND - „Hochfe ld" - v o m 8. Ma i 1995, MAT A 31, Bd. 5/1, S. 200 f 589 

92 Vermerk de s BND - „Liesmann" - vom 26. Jul i 1994, MAT A 31, Bd. 1/5, S. 30 591 

93 Vermerk d e s Bay. LKA - E d t b a u e r - vom 26. J u h 1994, MAT A 37, Bd. 16, S. 45 f. 592 

94 Vermerk de r StA - Me ie r -S t aude - vom 27. J u h 1994, MAT A 39, S. 10 594 

95 Vermerk d e r StA - Me ie r -S taude - v o m 24. Apri l 1995, MAT A 39, S. 253 f. 595 

96 Vermerk de s BMU - Dr. F e c h n e r - v o m 3. M a i 1995, M A T A 5, S. 204 ff. 597 

97 Vermerk d e s BND - „Liesmann" , v o m 29. J u h 1994, MAT A 31, Bd. 1/7, S. 35 ff. 601 

98 Vermerk de r StA - Me ie r -S t aude - v o m 27. Jul i 1994, MAT A 39, S. 11 606 

99 Vermerk d e s Bay. S taa tsminis te r iums de r Jus t iz - Dr. H u b e r - v o m 24. April 1995, 
A n l a g e z u m Protokoll de r 77. S i tzung 607 

100 W E - M e l d u n g d e s Bay. LKA v o m 26. Jul i 1994, MAT A 38, Bd. I, S. 210 613 

101 Handschr i f t l i che Notiz des LKA-Einsatzleiters Sommer vom 26. Jul i 1994, MAT A 37, 
Bd. 12, S. 34 f. 614 

102 N u k l e a r s o f o r t m e l d u n g d e s BKA v o m 27. Jul i 1994, MAT A 38, Bd. 1, S. 211 f. 616 

103 Telefax-Nachr icht des BKA - M e t z n e r - vom 28. J u h 1994, MAT A 38, Bd. 3, S. 815 ff 618 

104 Handschr i f t l i cher Vermerk des BKA - M e t z n e r - v o m 29. Jul i 1994, MAT A 38, Bd. 3, 
S. 818 621 

105 Schrif t l iche E r k l ä r u n g ü b e r die G e s c h ä f t s b e z i e h u n g der „ Indus t r i ebe ra tung Walter 
B o e d e n " mit Torres u n d Oroz o.D., MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Einsatz, S. 24 622 

106 Schre iben de r H y p o - B a n k vom 5. J u h 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Emsatz , 
S. 20 623 

107 Boni tä t sbes tä t igung de r H y p o - B a n k vom 29. J u h 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d 
n o e P Einsatz, S. 21 624 

108 Vermerk d e s BND - „Liesmann" - vom 1. A u g u s t 1994, MAT A 31, Bd. 1/7, S. 40 f. 625 

109 Fe rnsch re iben d e s Bay. LKA v o m 1. Augus t 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Ein-
satz, S. 91 627 

110 Vermerk des SEK vom 3. Augus t 1994, MATA 37, Sonde rband noeP Einsatz, S. 87 ff. 628 

111 Vermerk d e s SEK „Führungssk izze" vom 2. A u g u s t 1994, M A T A 37, S o n d e r b a n d 
n o e P Einsatz, S. 67 631 

112 Vermerk d e r StA - Her r le - v o m 4. A u g u s t 1994, MAT A 39, S. 36 f. 632 

113 Vermerk d e s BND - „Liesmann" - vom 30. April 1995, M A T A 31, Bd. 1/6, S. 244ff . 634 

114 Vermerk d e r StA - Me ie r -S taude - v o m 2. A u g u s t 1994, MAT A 39, S. 30 f. 637 

115 Schre iben de r H y p o - B a n k vom 1. A u g u s t 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Ein-
satz, S. 22 639 

116 Vermerk de s Bay. LKA v o m 3. A u g u s t 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Einsatz, 
S. 85 f. 640 

117 Vermerk de s Bay. LKA v o m 4. A u g u s t 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d n o e P Einsatz, 
S. 83 f. 642 

118 Vermerk d e s Bay. LKA vom 5. A u g u s t 1994, o f fene Fassung , MAT A 37, S o n d e r b a n d 
n o e P Einsatz, S. 81 644 

119 Fax vom 3./5. A u g u s t 1994 nebs t Über se t zung , MAT A 3, Bd. 3, S. 26ff . 645 

120 Vermerk d e s Bay. LKA - S i e m a n d e l - vom 7. A u g u s t 1994, M A T A 3, Bd. 3, S. 124 648 

121 E r g ä n z e n d e r Vermerk des BND-Lei tungss tabes 90 a - Dr. „ H a r b u r g " - vom 23. Ma i 
1995 z u m Gedäch tn i spro tokol l „Gilm", MAT A 31, Bd. 5/1, S. 99 f. 649 

122 In te rne Le i tungsvor lage de s BND - „Hochfe ld" - v o m 2. A u g u s t 1994, MAT A 15, 
S. 007 ff. 651 

123 Ansch re iben de s P rä s iden ten des BND vom 3. A u g u s t 1994 zur Le i tungsvor lage des 
BND - „Hochfe ld" - vom 2. A u g u s t 1994, M A T A 15, S. 005 f. 654 

124 Schre iben de s B u n d e s k a n z l e r s a n d e n Präs iden ten de r russ i schen Födera t ion vom 
19. Juli 1994 n e b s t A n l a g e u n d Antwor t schre iben von Präs ident Je lz in an d e n Bun-
deskanz l e r vom 15. A u g u s t 1994 656 
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125 In te rne Le i tungsvor lage d e s BND - „Merke r " - vom 8. A u g u s t 1994, MAT A 31, 
Bd. 5/2, S. 38 ff. 666 

126 Vermerk de s Haup tzo l l amtes M ü n c h e n - F l u g h a f e n - Knaue r - v o m 19. A u g u s t 1994, 
M A T A 17, Bd. BMF Ref. II, B 10, S. 49 f. 669 

127 V e r m e r k des Z o l l f a h n d u n g s a m t e s M ü n c h e n - Aderho ld - v o m 22. A u g u s t 1994, 
M A T A 17, Bd. OFD M ü n c h e n , S. 11 f. 671 

128 Vermerk des Bay. LKA - Schuh - vom 10. A u g u s t 1994, MAT A 37, S o n d e r b a n d 
n o e P Einsatz, S. 79 f. 673 

129 Handschrif t l icher Vermerk des BMU - Dr. Götz - vom 10. Augus t 1994, MAT A 5, S. 32 675 
130 Vermerk des BMU - Dr. Götz - vom 25. Apri l 1995, MAT A 5, S. 191 ff. 676 
131 Vermerk d e s BND - D e v e n s - vom 28. April 1995, M A T A 15, S. 283 f. 679 
132 Vermerk de r StA - Me ie r -S taude - vom 25. Apri l 1995, MAT A 39, S. 287 f. 681 
133 V e r m e r k de r StA - Me ie r -S taude - vom 27. Apri l 1995, MAT A 39, S. 300 f. 683 
134 Vermerk de s BK - Dr. H a n n i n g - vom 30. Apri l 1995, M A T A 15, S. 267 f. 685 
135 S ü d d e u t s c h e Ze i tung v o m 1. A u g u s t 1994, S. 1, „Mutmaßl icher Sch ieber will ü b e r 

D e t a ü s a u s s a g e n " 687 
136 C o m p u t e r a u s d r u c k des BK - Büro Staa tsminis ter S c h m i d b a u e r - v o m 12. A u g u s t 

1994 688 
137 Vermerk des BND - „Hochfeld" - vom 21. Sep tember 1994, MAT A 31, Bd. 1/5, 

S. 105 ff. 689 
138 Vermerk de s BND - Devens - vom 28. Apri l 1995, M A T A 15, S. 259 f. 693 
139 In te rne Le i tungsvor lage de s BND - „ M e r k e r " - vom 11. A u g u s t 1994, M A T A 31, 

Bd. 5/2, S. 41 ff. 695 
140 Vermerk de s BND - Dr. Dürr - vom 29. A u g u s t 1994, MAT A 43, Bd. 6/1-2, S. 190 f. 700 
141 P re s see rk l ä rung von Staatsminis ter S c h m i d b a u e r z u m „Plutoniumfal l M ü n c h e n " 

vom 15. D e z e m b e r 1995 702 
142 Vermerk des BND - „Hochfe ld" - vom 15. S e p t e m b e r 1994, MAT A 31, Bd. 1/1, S. 62ff . 709 
143 Schre iben de s BMU vom 10. O k t o b e r 1995, MAT B 3 712 
144 Sch re iben de s BMU vom 21. O k t o b e r 1996, MAT B 23 715 
145 Fe rnsch re iben de r D e u t s c h e n Botschaft in M o s k a u vom 29. Apri l 1997, MAT B 28 717 
146 d p a - M e l d u n g ü b e r die Ber ich ters ta t tung de r russ i schen N a c h r i c h t e n a g e n t u r ITAR-

TASS v o m 28. Ma i 1997 718 
147 Sch re iben von Staa tsminis ter S c h m i d b a u e r vom 29. Jul i 1997 719 
148 Vermerk de s Auswär t i gen Amtes - Dr. A u e r - vom 11. Ok tobe r 1994, MAT A 23, 

Bd. II, S. 745 ff. 720 
149 Diens t l iche E r k l ä r u n g e n de r BND-Mitarbe i te r Dr. Görgens , Reuter u n d M o h n k e 725 
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B. Anhang 

Sammlung der den Untersuchungsauftrag betreffenden Rechtsvorschriften 
sowie von Weisungen und Empfehlungen besonderer Bedeutung 

Vorbemerkung 
Im folgenden sind Gesetze, Richtlinien, Weisungen und Empfehlungen zusammengestellt, die den Unter-
suchungsauftrag berühren. Die genannten Regelungen sind je nach sachlicher Notwendigkeit im Volltext 
oder auszugsweise wiedergegeben. Sie werden in der zum Zeitpunkt des Münchener Ermittlungsverfahrens 
gültigen Fassung aufgeführt. Sofern sich seit dem Münchener Ermittlungsverfahren Änderungen der ein-
schlägigen Vorschriften ergeben haben, sind diese in ihrer derzeit gültigen Fassung zusätzlich aufgenommen 
worden. 

I. Inhaltsübersicht 

RV-Nr. Inhalt Seite 

1. Innerstaatliche Regelungen 
a) Aufgaben, Befugnisse und Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes 
aa) Gesetze 

1 Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND-Gesetz) vom 20. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2954) in der Fassung des Gesetzes vom 20. April 1994 (BGBl. I S. 867, 876) 1035 

2 Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des 
Bundes vom 11. April 1978 (BGBl. I S. 453) in der Fassung des Gesetzes vom 27. Mai 
1992 (BGBl. I S. 997) 1038 

3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253) in der 
Fassung des Gesetzes vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002), Auszug, hier: §§ 4-8 1039 

4 
bb) Interne Weisungen, Richtlinien und sonstige Regelungen des BND 
Richtlinien über die Amtshilfe des Bundesnachrichtendienstes (BND) für andere 
Behörden vom 28. August 1992 nebst Anlagen 1 und 2, MAT C 5 1041 

5 Richtlinien über die Amtshilfe des Bundesnachrichtendienstes (BND) für andere 
Behörden vom 28. August 1992 in der Fassung 43C vom 10. Mai 1996 nebst 
Anlagen 1 und 2, MAT C 10 1051 

6 Mitteilung an alle BND-Führungsstellen und Residenturen vom 30. September 
1992 zum Meldeverfahren über i llegale Transaktionen von radioaktiven Materia-
lien in Deutschland (Nuklearsofortmeldung), MATA 31, Bd. 1/5, S. 122 1061 

7 Interne Weisung des BND zum Umgang mit Kernbrennstoffen im BND vom 
1. Oktober 1992, MAT A 31, Bd. 3/1, S. 25 1062 

8 Interne Weisung des BND zur Verfahrensweise bei Angeboten von nuklearem 
Material/Waffen vom 6. Oktober 1994, MATA 31, Bd. 1/5, S. 132 f. 1063 

9 Verfahrensrichtlinien des BND zur Unterrichtung der zuständigen Stellen im In-
und Ausland über Angebote von Nuklearmaterial vom 10. Mai 1995, MAT A 43, 
Bd. 3/1, S. 120 f. 1065 

10 

b) Aufgaben und Befugnisse des Beauftragten für die Nachrichtendienste 
im Bundeskanzleramt 

Bekanntmachung eines Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 3. Mai 1989 
(BGBl. I S. 901), MAT C 4 1067 

11 Schreiben des  Bundeskanzlers/des  Chefs des Bundeskanzleramtes zur Bestellung 
von Staatsminister Schmidbauer zum Beauftragten für die Nachrichtendienste vom 
18. Dezember 1991 und 17. November 1994, MAT C 15 1068 
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RV-Nr. Inhalt Seite 

12 Aufzeichnung über die organisatorische Regelung der Koordinierung der Nachrich-
tendienste und der Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst seit 1974 und 
jeweilige Amtsinhaber, MAT C 15 1072 

13 

c) Aufgaben und Befugnisse des Bundeskriminalamtes 
aa) Gesetze 
Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminal-
amtes) vom 8. März 1951 (BGBl. I. S. 165) in der Fassung des Gesetzes vom 25. Ok-
tober 1993 (BGBl. I S. 1770) 1075 

14 Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der 
Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz - 
BKAG) vom 7. Juli 1997 (BGBl. I. S. 1650) 1079 

15 
bb) Sonstige Vorschriften und Regelungen 
Vereinbarung zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des 
Innern über die Entsendung von RG/OK Verbindungsbeamten des Bundeskrimi-
nalamtes an deutsche Auslandsvertretungen vom 20. Dezember 1994, MAT A 28 
Bd. 3/4 (Az.: 625355-3/4), S. 730-734 1094 

16 Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) vom 1. Ja-
nuar 1977, in der ab 1. September 1994 (bundeseinheitlich) geltenden Fassung, 
Ziffer 30-32 1099 

17 Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen ins Ausland entsandten Verbin-
dungsbeamten des BKA und den Residenten des BND auf dem Gebiet der Bekämp-
fung der inte rnational organisierten Kriminalität und der Rauschgiftkriminalität, 
ohne Datum 1100 

18 

d) Regelungen im Zusammenhang mit dem legalen und illegalen Umgang mit 
radioaktiven Stoffen 

aa) Gesetze und Rechtsverordnungen 
Gesetz über die f riedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959 (BGBl. I S. 814), neu bekannt ge-
macht am 15. Juli 1985 (BGBl. I 1565), in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juli 
1994 (BGBl. I S. 1618), Auszug, hier: §§ 1-6, 10-12, 19, 22-24, 46, 49; Anlage 1 1101 

19 Ausführungsgesetz zu A rtikel 26 Abs. 2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kon-
trolle von Kriegswaffen) vom 20. April 1961 (BGBl. I S. 444) neu bekannt gemacht 
am 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), in der Fassung des Gesetzes vom 28. Okto-
ber 1994 (BGBl. S. 3186) 1112 

20 Strafgesetzbuch, neu bekannt gemacht am 10. März 1987 (BGBl. S. 945, 1160), in 
der bis zum 31. Oktober 1994 geltenden Fassung, Auszug, hier: §§ 328, 330, 330 c-d 1124 

21 Strafgesetzbuch neu bekannt gemacht am 10. März 1987 (BGBl. S. 945, 1160), in 
Fassung des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440), Auszug, hier: §§ 328, 
330, 330 c-d 1126 

22 
bb) Inte rn e Weisungen, Richtlinien und sonstige Regelungen 
Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 15. Juli 1994 für 
die polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem 
illegalen Umgang mit radioaktiven Stoffen, MAT C 7 1128 

23 Beschluß der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
vom 26. November 1993 in Oybin betreffend die Bekämpfung des illegalen Handels 
mit radioaktiven Stoffen (MAT A28, Bd. 3/4 [Az.: 625355-3/4], S. 622) aufbauend 
auf den Beschluß des AK II vom 13./14. September 1993 zum Be richt des Unteraus-
schusses „Sicherung und Schutz kerntechnischer Einrichtungen" vom 24. August 
1993 (Ziffer 5.2.3) - Auszug - 1137 

24 Richtlinien für den Nachrichtenaustausch bei Umweltdelikten, Umlaufbeschluß des 
AK II vom 15. Juni 1988 1142 

25 Nuklearsofortmeldung, Meldeverfahren bei relevanten Vorfällen/Hinweisen bei 
unerlaubtem Handel u.a. mit radioaktiven Stoffen, BMI-Erlaß vom 12. August 1992 1145 
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26 Dienstanweisung des Bundesministeriums der Finanzen be treffend Kernbrennstoffe 
und sonstige radioaktive Stoffe - VSF SV 0212 - vom 22. Oktober 1993, MAT C 1 1149 

siehe 6 Mitteilung an alle BND-Führungsstellen und Residenturen vom 30. September 
1992 zum Meldeverfahren über i llegale Transaktionen von radioaktiven Materia-
lien in Deutschland (Nuklearsofortmeldung), MAT A 31, Bd. 1/5, S. 122 1061 

siehe 7 Interne Weisung des BND zum Umgang mit Kernbrennstoffen im BND vom 
1. Oktober 1992, MAT A 31, Bd. 3/1, S. 25 1062 

siehe 8 Interne Weisung des BND zur Verfahrensweise bei Angeboten von nuklearem 
Material/Waffen vom 6. Oktober 1994, MATA 31, Bd. 1/5, S. 132 f. 1063 

siehe 9 Verfahrensrichtlinien des BND zur Unterrichtung der zuständigen Stellen im In-
und Ausland über Angebote von Nuklearmaterial vom 10. Mai 1995, MAT A 31, 
Bd. 3/1, S. 120f. 1065 

27 

e) auschangriff und Einsatz von Vertrauenspersonen und Verdeckten Ermittlern 
aa) Gesetze 
Strafprozeßordnung, neu bekannt gemacht am 7. April 1987 (BGBl I S. 1074, 1319), 
in der Fassung des Gesetzes vom 14. September 1994 (BGBl I S. 2325), Auszug, 
hier: §§ 110 a - 110e 1153 

28 Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei (Poli-
zeiaufgabengesetz - PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-1), Auszug, hier: Artikel 34, 35 1154 

29 
bb) Sonstige Vorschriften 
Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/ 
-senatoren der Länder über die Inanspruchnahme von Informanten sowie über den 
Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Personen) und Verdeckten Ermittlern im Rah-
men der Strafverfolgung in der Fassung vom September/Oktober 1985 und Novem-
ber 1993, Bekanntmachung in Bayern am 27. März 1986 (JMBl S. 33) und am 
13. Mai 1994 (JMBl S. 87) 1155 

siehe 23 Beschluß der Ständigen Konferenz der Innenminister und Senatoren der L ander 
vom 26. November 1993 in Oybin betreffend die Bekämpfung des i llegalen Handels 
mit radioaktiven Stoffen (MAT A28, Bd. 3 und 4 [Az.: 625355-3/4], S. 622) auf-
bauend auf den Beschluß des AK II vom 13./14. September 1993 zum Be richt des 
Unterausschusses „Sicherung und Schutz kerntechnischer Einrichtungen" vom 
24. August 1993 (Ziffer 5.2.3) - Auszug - 1137 

30 

2. Internationale Vereinbarungen beim Umgang 
mit radioaktiven Stoffen 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 26. Oktober 1979 über den physischen Schutz 
von Kernmaterial vom 24. April 1990 (BGBl. II S. 326), geändert durch Gesetz vom 
27. Juni 1994 (BGBl I S. 1440, 1444) nebst zugrundeliegendem Übereinkommen 
(BGBl 1990 II S. 327) mit Anhang 1158 

31 Deutsch-russisches Memor andum vom 22. August 1994, MAT A 28, Bd. 1-3 
(Az: 625355-3/5), S. 61 f. 1174 

32 Vereinbarung zwischen dem Staatlichen Zollkomitee der Russischen Föderation 
und dem Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über die 
Zusammenarbeit der Zollverwaltungen zur Bekämpfung des Schmuggels mit Kern-
material vom 16. Dezember 1992, MAT C 1 1176 

33 Informationsaustausch bei relevanten Fällen von Nuklearkriminalität (Sicherstel

-

lungen) mit dem Generalsekretariat von IKPO-Interpol in Form der sog. „ECO- 
Message" (Resolution der 63. Generalversammlung der IKPO-Interpol in Rom vom 
28. September 1994 bis 4. Oktober 1994, Az.: AGN/63/RES/12) 1181 

34 Informationsaustausch bei relevanten Fällen von Nuklearkriminalität (Sicherstel

-

lungen) auf EU-Ebene mit Europol (Beschluß der Heads of National Units - HENU - 
vom 23. Januar 1996), zusammengefaßt im Schreiben des Ass. Coordinators vom 
25. Juni 1996 1195 

II. Texte der Rechtsvorschriften, Weisungen und Empfehlungen 
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